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Der Volkszählung 1987 kommt in mehrfacher Hin-
sicht besondere Bedeutung zu. AIs Mehrzwecker-
hebung angelegt, setzte sie clie nur 1968 bzw.
1970 getrennt durchgeführten Reihen der volks-
und Berufszählungen einerseits, Gebäude- und

Wohnungszählungen andererseits fort, und sie
war gleichzeitig auch wieder mit einer Zählung
der nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsstätten
verbunden. Vor allem aber wurde sie unter
Rahmenbedingungen durchgeführt, die sich ge-
genüber früheren verhäItnissen nicht unerheb-
lich geändert hatten.

Diese Änderungen
- wurden nachhaltig bewirkt durch die Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts zur
gescheiterten Volkszählung 1983, die ihr
vorangegangene Entwicklung und die grund-
sätzliche Bedeutung dieses höchstrichter-
lichen Urteils für die amtliche Statistik,

- spiegeln sich auch in einem Bevrußtseinst an-
clel tler Bevölkerung wider, die angesicht3
moderner Datenverarbeitungstechnolog ien sta-
tistischen Erhebungen gegenüber zunehmend

kritischer eingestellt ist, vor allem aber
umfassender als früher über deren Zweck

und Zietsetzung unterrichtet werden möchte,
und sie schließen ein, daß clie herkömmliche
Erhebungsmethode einer zählergestützten To-
talerhebung mit Auskunftsverpflichtung auf-
grund der vorerwähnten Bundesverfassungsgef
richtsentscheiclung und eines darauf zurück-
gehenden Bundestagsbeschlusses im Itinblick
auf eine künftige Zäh1ung stärker als bisher
überprüft und weiterentwickelt werden muß.

Der vorliegende Band, mit dem die Reihe der
Ergebnisveröffentlichungen im Rahmen der
Fachserie 1 zur Volkszählung vom 25. Mai 1987

abgeschlossen wird, soll ausführlich über die

Vorbereitung und Durchführung der Zählung in-
formieren (Teil I) sowie einen Überblick über
die bisherigen auf Bundesebene durchgeführten
methodischen Untersuchungen zur Volkszäh1ung
1987 vermitteln (Teil II).

Das Heft ist grundsätzlich ähnlich geglieclert
wie die zu früheren Zählungen veröffentlichten
Me.thodenbände. Die Ausführungen knüpfen teil-
weise auch an die in den bisherigen Ergebnis-
veröf fentlichungen enthaltenen methodischen
Erläuterungen sowie die zu Einzelbereichen der
Vo1kszählung 1987 in nWirtschaft und Stati-
stikn, der vom Statistischen Bundesamt heraus-
gegebenen Monatszeitschrift, erschienenen Dar-
stellungen an. schwerpunkte der Ausführungen
in Teil I, der sich mit den vier Phasen der
Zählung, näm1ich der gesetzlichen, themati-
schen und organisatorischen vorbereitung, der
dezentralen Erhebung der Angaben, deren Aufbe-
reitung und der Auslrertung und Bereitstellung
der gewonnenen Daten befaßt, bilden die neu
geschaffene Rechtslage zvr Volkszäh1ung 198?,
clie Vertiefung des Nutzenaspekts der Zäh-
lungsergebnisse, die auf die Bedürfnisse einer
wirksamen Akzeptanzförderung abgestellte öf-
'fenttichkeitsarbeit sowie das System der für
die Ergebnisqualität notwendigen Prüf- und

Bedrbe itungsschr itte.

Gegenstand von Ieil II sind die wesentlichen
im Bereich der Statistischen Ämter durchge-
führten Untersuchungen zur Volkszählung 1987,
in deren uittelpunkt die Wiederholungsbefra-
gung zur Prüfung der Zuverlässigkeit der Er-
gebnisse steht. Im Schwerpunkt wird vor allem
aber auch auf clie vom nwissenschaftlichen Bei-
rat für Mikrozensus und Volkszählung" initiier-
te Begleitforschung eingegangen. Zugleich wird
ein Ausblick auf erste Ergdbnisse von Überte-
gungen zur künftigen Ersetzbarkeit einer Volks-
zählung durch Registerauswertungen gegeben.

Vorbemerkung

- 11 -



AB1. EG

BGB1.

BTDrucks. =

BVe rfcE
EG

EUROSTAT

EI{G

GG

GVO

GWZ

ILO

l'{RRG

UN,/ECE

vzG

Abkürzungen

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Bundesgesetzblatt

Bundestagsd rucksache

Bund es ver fass ung sge r ichtsent sche id ung

Eur opäi sche Gemeinschaf ten
Statistisches Amt der Europäischen
Gemeinschaften

Europäi sche Wi rtschaf tsgemeinschaft
Gr undge setz

Geme indeverordnung

Gebäude- und Wohnungszählung

International Labour Organization
( Internationale Arbeitsorganisation)

Itlelde recht sr ahmeng esetz

United Nations/Economic Commission for
Europe
(Wirtschaftskommi ssion der Vereinten
Nationen für Europa)

VolkszähI ungsgesetz

Ze ichenerklärung

- = nichts vorhanden

= Zahlenwert unbekannt oder
geheimzuhalten
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Teil I

Vorbereitung und Durchführung der
Volkszählung 1987
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A. vorbereitung der Volkszählung 1987

1 Vorgeschichte
1 .1 Volkszäh1ung 1 981

Nach den Volkszählungen in den Jahren 1950,
1951 und 1970 soltte zunächst 1981 eine
weitere Volkszählung in der Bundesrepublik
Deutschland stattfinalenl ). oi." entsprach
auch einer Richtlinie des Rates der Euro-
päischen Gemeinschaften aus dem Jahr 1973
zur' Synchronidierung der Volkszählungen.
Danach sollten im zeitraum März bis Mai
1981 in allen uitgliedsstaaten iler EG

Volkszählungen durchgeführt *.rd.n2) .

Streit zwischen Bund und Ländern über die
Verteilung der Kosten verzögerte die Ver-
abschiedung des Gesetzes. Trotz mehrfacher
Anrufung des Vermittlungsausschusses konn-
te keine Einigung stattfinden. Der Volks-
zählungstermin mußte verschoben werden.

1.2 Volkszäh1ung 1983

Das cesetz über eine Volkszählung im Jahr
1983 wurde in cler 9. Legislaturperiode des
Deutschen Bundestages verabschiedet und im
März 1982 im Bundesgesetzblatt verkün-
det3), nachdem die Bundesregierung sich
verpflichtete, den Bundesländern einen
Kostenzuschuß in Höhe von 2150 DM je Ein-
wohner zu zahlen und das Fragenprogramm
erheblich gekürzt wurde (keine Grund-
stückserhebung, reduzierte Angaben über
Gebäude, .Wohnungen und Arbeitsstätten,
hingegen unverändertes Programm im Bevöl-
kerungsteil ) .

Die parlamentarische Beratung und einstim-
mige Verabschiedung des Gesetzes wurde von
den ttledien kaum beachtet.

Im Rahmen der vorbereitungen zur Zählung
wurden vom Statistischen Bundesamt und den
Statistischen Landesämtern vier freiwil-
Iige Testerhebungen bei rund 80 000 Per-
sonen durchgeführt, die letzte im Frühjahr
1982 in allen Bundesländern bei rund
25 000 Haushalten oder 60 000 Personen.
Bei seimtlichen Testerhebungen wurden die
Befragten um Stellungnahmän und Anregungen
gebeten. Es gingen bei den letzten Tester-
hebungen jedoch kaum noch Anregungen ein.

1 ) Bundestagsdrucksache 8/2516.
2) Richtlinie des Rates der Europäischen

Gemeinschaften Nr. 73/4O3/Etrß vort 22.
November 1973.

3) Gesetz über eine volks-, Berufs-, woh-
nungs- und Arbeitsstättenzäh1ung
(volkszählungsgesetz 1983) vom 25. März
1982 (BGBI. r s. 369). (v91. Anhang,
Nr. 1).

Das Statistische Bundesamt und die Stati-
stischen Landesämter konnten davon ausge-
hen, daß die Volkszählung 1983 ohne
Schwierigkeiten wie bisher durchgeführt
werden konnte. Eine breite Unterrichtung
der Bevölkerung war deshalb erst nach der
Bundestagswahl 1 983 vorgesehen.

Ende 1982 begann jedoch in der alternati-
ven Szene (Internationale der Kriegs-
dienstgegner) von Berlin (west) erstmals
eine Bewegung, unter dem t{otto "Wenn die
Regierung für Atomraketen schvre'igt,
schweigen wir für den Frieden! Politiker
fragen - Bürger antworten nicht!"4) zum

Boykott der Volkszählung auf zurufen.

Nach der Bundestagswahl wurde das Thema

Volkszählung von weiteren Gruppen und auch
von Medien aufgegriffen, und es begann
sich vorwiegend in den großen Städten eine
Boykottbewegung gegen die Volkszählung zu
formieren. Nie zuvor war über die Volks-
zählung und die amtliche Statistik so
kontrovers diskutiert worden, wobei der
geplante Abgleich der Melderegister mit
den Ergebnissen der Volkszäh1ung immer
mehr in den Vordergrund rückte.

1 223 Verfassungsbeschwerden wurden
schließIich gegen das Vo1kszählungsgesetz
'1983 erhoben. Überraschend setzte das
Bundesverfassungsgericht kurz vor dem

)Zählungsstichtag durch einstweilige An-
ordirung5) die geplante Vo1kszählung vol1-
ständig aus und lehnte die von vielen er-
lvartete Teilaussetzung des Melderegist.er-
abgleichs und der weiterleitun§ von perso-
nenbezogenen Einzeldaten (§ 9 Abs. 1 bis 4

Volkszäh1ungsgesetz 1983) ab. Nach der
Iqehrheit des senats (5 : 3 stimmen) hätte
eine teilweise Arissetzung zur Folge ge-
habt, daß die Daten erhoben und gespei-
chert worden wären. Die Frage, ob bereits
diese l{aßnahmen unter den Bedingungen der
automatischen Datenverarbeitung zu einer
Grundrechtsverletzung führen, könne nicht
ohne eingehende Prüfung beantwortet wer-
den.

4) Flugblatt, abgedruckt in Umweltmagazin
6/1982, s.35 ff.

5) Entscheidung vom 13. April 1983
(BVerfGE 54). Selbst von den Daten-
schutzbeauftragten wurde noch clie Auf-
fassung vertreten, daß durch eine ver-
fassungskonforme Auslegung und einen
verfassungskonformen restriktiven Ge-
setze svol Izug verf assungs rechtl ichen
Bedenken Rechnung getragen werden könn-
te (Entschließung der Konferenz der
Datenschutzbeauftragten am 21./22. l4ärz
1983 - vBLBw 7/83 rfil .

-15-



1.3 Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 15. Dezember 1983

Am 15. Dezember 1983 verkündete das
Bundesverfassungsgericht sein urteill ).
Dabei wurde festgestellt, daß das vorge-
sehene Erhebungsprogramm des Volkszäh-
Iungsgesetzes 1983 (§ 2 Nr. 1 bis 7 und

§§ 3 bis 5) nicht zu einer mit der Würde

des llenschen unvereinbaren Registrierung
und Katalogisierung der Persönlichkeit
führt und und daß es auch den Geboten
der Normenklarheit und der VerhäItnis-
mäßigkeit genügt. Zur Sicherung des
Rechts auf informationelle Selbstbe-
stimmung waren nach dem UrteiI jedoch
ergänzende verfahrensrechtl iche Vor-
schriften zur Durchführung und Organi-
sation der Datenerhebung erforderlich.
Der im VoIkszählungsgesetz 1983 vorge-
sehene Melderegisterabgleich wurde eben-
so als verstoß gegen das allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht angesehen wie die
Übermittlungen an die obersten Bundes-
und Landesbehörden sowie die Gemeinden.

Nach dem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts ist die Volkszählung eine Vor-
bedingung für die Planmäßigkeit staat-
Iichen Handelns und dient einem ein-
Ieuchtenden, zur ErfüIlung Iegitimer
staatsaufgaben angestrebten z*eck2). rn
diesem Zusammenhang enthält das Urteil
folgende Aussage: "Erst die Kenntnis der
relevanten Daten und die Möglichkeit,
die durch sie vermittelten Informationen
mit Hilfe der Chancen, die eine automa-
tisierte Datenverarbeitung bietet, für
die Statistik zu nutzen, schafft die für
eine am Sozialstaatsprinzip orientierte
staatliche Politik unentbehrliche Hand-
rungsgrundlage...3)". Di. vorkszährung
wurde somit als unverzichtbare Grundlage
für den politischen Planungsprozeß und

als gesicherte Datenbasis für weitere
statistische Untersuchungen angesehen.
Die Begründung des Urteils enthäIt vor
allem Bemerkungen zum Datenschutz, zum

Schutz des Persönlichkeitsrechts und zur
informationellen Selbstbestimmung, aber
auch zur Notwendigkeit, zum Inhalt, zur
Methode und zur Organisation einer
Volkszählung.

55 (Auszüge vgl. Anhang,

Das Urteil wurde anschließencl von Bund,
Ländern und Gemeinden, den Statistischen
Ämtern, der Wissenschaft, den Daten-
schutzbeauftragten, den parlamentari-
schen Gremien und der öffentlichkeit so

ausführlich diskutiert, daß selbst Fach-
juristen vor einer zu weit gehenden
Exegese !üarnten. Insgesamt setzte das
Urteil jedoch neue Maßstäbe, nicht nur
für den Bereich der Statistik.

Das Ergebnis der Beratungen fand seinen
Niederschlag in dem Volkszählungsgesetz
1987 vom 8. November 1985.4)

2 Erhebungszwecke, Erhebungsbereiche
und -umfänge

2.1 Allgemeine und besondere Begründung
des Datenbedarfs i Verwendungszwecke
im Überblick

2. 1. 1 Verfassungsgerichtlicher bzw.
grundgesetzlicher Auftragi supra-
nationale Rechtsetzung und Empfeh-
lungen

"Politische und wirtschaftliche PIanun-
gen sind in demokratischen Gesellschaf-
ten, in denen solche Planungen möglichst
bedarfsgerecht und ökonomisch erfolgen
sollen, an detaillierte Informationen
über spezielle örtliche und demographi-
sche Bedingungen gebunden."5 )

Ir{it dieser Feststetlung knüpfte der
9!issenschaftliche Beirat für Mikrozensus
und Volkszählung an eine der für die
Aufgabenstellung der amtlichen Statistik
bedeutsamsten Aussagen im Urteil des
Bundesverfassungsgerichts zum Volkszäh-
lungsgesetz 1983 an. Über die bereits
angesprochene Behrertung der Statistik
als die "für eine am Sozialst.aatsprinzip
orientierte staatliche Politik unent-
behrliche Handlungsgrundlage" hat sich
das Bundesverfassungsgericht mit deren
Rolle an verschiedenen SteIIen seiner
Entscheidung beschäftigt.

4) BGB1. I S. 2078. Siehe auch KaP. 4:
Rechtliche Grundlagen.

5) VS1. Stellungnahme des Viissenschaft-
lichen Beirats für Mikrozensus und
Volkszäh1ung zur Volkszählung'87,
Sonderdruck des Statistischen Bundes-
amtes Dezember 1985, S.8.

1) BVerfGE
Nr. 2).
BVerfGE
BVerfGE

2l
3)

65, S. 58.65, s.50.
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Daß

- "die Volkszählung ... Mehrzweckerhe-
bung und -verarbeitung r also Daten-
pammlung und -speicherung auf vorrat
sein (muß), wenn der Staat den Ent-
wicklungen der industriellen Gesell-
schaft nicht unvorbereitet begegnen
soLrn 1 ) ;

- "sich clie hochindustrialisierte Ge-
sellschaften kennzeichnende ständige
Zunahme an Komplexität der Umwelt nur
mit Hilfe einer zuverlässigen Stati-
stik aufschlüsseln und für gezielte
staatliche Maßnahmen aufbereiten
(Iäßt)"2);

- d-ie Volkszählung als "Vorbedingung für
die Planmäßigkeit staatlichen Han-
delns ... einem einleuchtenden, zur
ErfüI1ung legitimer Staatsaufgaben
angestrebten Zweck (dient) "3 ) ,

unterstreicht die Aufgabe eines auch und

insbesondere mit Hilfe der Volkszäh1ung
zu erfüllenden Verfassungsauftrags der
amtlichen Statistik. Danach ist es dem

Staat in verfassungsgerichtlicher Aus-
legung des Grundgesetzes der Bundesre-
publik Deutschland nicht nur nahegelegt,
sondern im Interesse des zu verfolgenden
Allgemeinwohles auferlegt, sich bei sei-
nen Entscheidungen auch auf das von der
Volkszählung zu tiefernde "vielseitige
koordinierte statistische Gesamtbild von
Gesellschaft und Wirtschaft"4) zu

stützen.

Ebenso wie staatliche Entscheidungsträ9er
sind liberstaatliche Instanzen auf sta-
tistische Daten über ihre Mitgliedsländer
angewiesen. Der Rat der Europäischen
Gemeinschaften war deshalb in der Ver-
gangenheit wiederholt veranlaßt, Richt-
linien über die synchronisierte Durch-
führung von vllkszählungen zu erlassen
und mit ihnen die Verpflichtung der Mit-
9Liedstaaten zur Lieferung bestimmter
statistischer Daten an die Gemeinschaft
zu begründen. Irrlie das Bundesverfassungs-
gericht in diesem Zusammenhan.o in seinem
Urteil zurn Volkszählungsgesetz 1983
ebenfalls hervorhob, ist die Bundesre-
publik Deutschland "mit dem eingesetzten
Mittel der Vo1kszählung ... ihrer Ver-

BVerfGE
BVerfGE
BVerfGE
BVerfGE

pflichtung aufgrund der Richtl-inie des
Rades der Europäischen Gemeinschaften
vom 22. November 1973 ... nachgekom-
men. Erhebungsmethode und Erhebungspro-
gramm sind geeignet und erforderlich, um

den angestrebten zweck zu erreichen..."5)

Durch die letztendliche Aussetzung der
Volkszählung 1983 wurde dieser Zweck im
Ergebnis zwar nicht erreicht. Um die von
den EG benötigten bevölkerungs- und er-
werbsstatistischen Daten der Bundesrepu-
blik Deutschland bereitstellen zu kön-
nen, mußte auf die Ergqbnisse der 1au-
fenden BevöIkerungsfortschreibung sowie
der Repräsentativstatistik über die Be-
vöIkerung und den Arbeitsmarkt (Mrikro-
zensus) zurückgegriffen werden. Beide
Datenguellen beruhten jedoch auf der
Volkszählung von 1970.

In ähnlicher Weise werden im übrigen
die neuerlichen verpflichtungen zur
Datenlieferung an die EG aufgrund der
P.atsrichtlinie von '1987 zu erfül1en
sein.6) Die Bundesrepublik Deutsch-
land, die neben den Niederlanden zu den
Mitgliedstaaten gehört, die nicht in der
Lage waren, in den Jahren 1990 oder 1991

gemäß Artikel 1 dieser Richtlinie eine
allgemeine Volkszählung durchzuf ühren,
wird statistische Angaben für 1991 - so
der Artikel 3 - auf der "Grundlage al-
ternativer Verfahren" bereitzustellen
haben. Hierbei handelt es sich jedoch um

dieselben vorgenannten Quellen, die auf-
grund der Ergebnisse der Volkszählung
1987 aktualisiert werden konnten und

ohne als Vollerhebung durchgeführte
Bestandsaufnahmen dieser Art - zumin-
dest gegenwärtig noch - nicht denkbar
wären.

Die in der Bundesrepublik Deutschland
durchgeführten Volkszählungen entspre-
chen nicht zuletzt den von den Verein-
ten Nationen ausgesprochenen Empfehlun-
gen. "It is recomnended that a national
census is to be taken at least every
10 years", heißt es in den "Principles
and Recommendations for Population and

5) BVerfGE 65, S. 58.
6) Richtlinie des Rates vom 26. t4ai 1987

über die synchronisierte Durchfüh-
rung der allgemeinen Volkszählungen
im Jahre 1991 - 87/287/EwG - (ABI.
EG Nr. L 143/33 vom 3.6. I 987 ) .

1

2
3
4

-17-

65,
65,
65,
65,

s.
s.
S.
s.

50.
54.
58.
62.



Housins Censuses' von t9801); 1985
empfiehlt der UN-[tirtschafts- und
Sozialrat, "that States Members of
the United Nations (in the ECE Region)
should undertake to carry out popula-
tion and housing censuses during the
period 1985-1994", und gleichzeitig
werden clie Uritgliedsländer gebeten,
"to continue to provide basic census
results to the United Nations and
other appropriate intergovernmental
organiza.tions to assist in the study
of global and regional issues."2)

Auch diese "Reqional variant of the
world recommendations for the 1990
round of population and housing cen-
suses", die sich an die der [üirt-
schaftskommission für Europa angehören-
den Länder wendet, betont die Unver-
zichtbarkeit vollständiger Bestands-
aufnahmen: "Censuses as complete counts
are indispensable for providing sta-
tistical information on the popula-
tion, labour force and housing situa-
tion on a uniform basis for smalI
areas and sub-groups of the popula-
tion. Sample surveys cannot fully
provide equivalent data but they can
be used in combination with a census
or to supplement census information on
specific topics. Registers might be a
valid alternative as far as they con-
tain the relevant topics, definitions
and classifications and cover the
entire population, but for this to
occur they must be legally and techni-
ca1ly accessible for statistical
prrpo"a". n 3 )

2.1.2 Anwendungsbereiche und Haupt-
anwender

2.1.2 1 Bevölkerungs- und erwerbs-
stat istischer Datenbere ich

Zentraler Zweck der Volkszählung ist
die Neufestsetzung der amtlichen Be-
völkerungs- oder Einwohnerzahlen für
Bund, Länder und Gemeinden nach bun-
deseinheitlichen Kriterien. Genaue Be-

1) United Nations, New York 1980, Sta-
tistical Papers Series M, No. 57,s. 3.

2) Recommendations for the '1990 Cen-
suses of Population and Housing in
the ECE Region; United Nations,
New York 1987, Statistical Standards
and Studies - l§o. 40, S. 1.

3) a.a.o. , S. 2.

vöIkerungszahlen sind die maßgebenden
Bemessungsgrundlagen bei der Anwendung
zahlreicher Rechtsvorschriften auf
Bundes-, Landes-, Regierungsbezirks-,
Kreis- und Gemeindeebene. Herausra-
gende Anwendungsbeispiele sind ihre
Bedeutung für die politische Viillens-
bitdung, die entscheidend durch die
Abgrenzung von liahlkreisen und Stimm-
bezirken geprägt wird, sowie für den
Finanzausgleich.

Nach Artikel 38 des Grundgesetzes (GG)

werden die Abgeordneten des Deutschen
Bundestages in allgemeiner, unmittel-
barer, freier, gleicher und geheimer'
WahI gewählt. Näheres bestimmen Bun-
deswahlgesetz und Bundeswahlordnung.
Dem Grundsatz der "gleichen" Wahl ent-
spricht das Bundesuahlgesetz dadurch,
daß es die Einteilung des Bundesgebie-
tes in Wahlkreise (Größe und ZahI der
llahlkreise eines Landes) nach der amt-
lichen Einwohnerzahl bemißt. Hierbei
wird im Prinzip bezweckt, daß jeder
Stimme für die Kandidaten das gleiche
politische Gewicht zukommt. Ahnliches
gilt für die Zusammensetzunq des Bun-
desrates: Nach Artikel 51 GG richtet
sich die ZahI der Stimmen in diesem
Gremium nach der Einwohnerzahl des
jeweiligen Landes.

Auch auf Landesebene stützen sich
Itahlgesetze und -verordnungen auf die
amtliche Einwohnerzahl. So regelt zum

Beispiel Artikel 5 des Bayerischen
Landeswahlgesetzes die Aufteilung der
Abgeordnetenmandate entsprechend der
Einsrohnerzahl auf die Wahlkreise. Auf
Gemeindeebene bestimmt Artikel I des
Bayerischen Gemeindewahlgesetzes die
Einteilung der Gemeinden in Stimmbe-
zirke und legt hierbei ebenfalls die
Einwohnerzahl zugrunde. Ahnliche vor-
schriften gibt es in den anderen
Bundesländern.

Ebenso wie für die Abgrenzung von
h;ahlkreisen und Stimmbezirken ist die
Einldohnerzahl auch beim Finanzaus-
gleich - sei es zwischen den Ländern
(vertikaler Finanzausgleich), sei es
beim kommunalen Ausgleich (horizon-
taler Finanzausgleich), - das wesentli-
ctie Kriterium. Nach Artikel 107 GG

steht der Länderanteil am Aufkommen
der Umsatzsteuer den einzelnen Ländern
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nach Maßgabe ihrer Einwohnerzahl zu.
Nähere Einzelheiten finden ihren
Nietlerschlag im Gesetz über den Fi-
nanzausgleich zwischen Bund und Län-
dernl ). Nach diesem Gesetz erfolgt
der Ausgleich der unterschiedlichen

, Finanzkraft der Länder in den folgen-
den zwei Stufen:

- Verteilung des Länderanteils an der
Umsatzsteuer (zur Zeit 35 8) grund-
sätzlich nach Maßgabe der Einwohner-
zahl und - davon abweichend - bis
zu einen Viertel des tänderanteils
unter Berücksichtigung der Steuer-
kraft des jeweiligen Landesi

- eigentlicher Finanzausgleich, und

zwar in Form von Beiträgen "aus-
gleichspflichtiger", das heißt fi-
nanzstarker Länder an "ausgleichs-
berechtigte", das heißt finanz-
schwache tänder.

Beide Stufen setzen genaue Einwoh-
nerzahlen eines jeden Landes voraus.
Diese dienen entweder unmittelban aIs
Verteilungsschlüssel oder aber als
Grundlage zur Berechnung eines solchen
SchIüssets (2.8. zur Berechnung der
Steuerkraftmeßzahl und Ausgleichsmeß-
zahl für die oben genannte zweite
§tufe des Finanzausgleichs). § 9 des
Gesetzes über den Finanzausgleich zwi-
schen Bund und Ländern legt clabei
ausdrücklich fest, daß von der vom

Statistischen Bundesamt festgestellten
Einwohnerzahl auszugehen ist.

Als Eeispiel für tlen kömmunalen Fi-
nanzausgy'eich sei das Finanzaus-
gleichsgesetz von Schleswig-
Holstein2) erwähnt. Auch hier ist
die Einwohnerzahl Basis für die Aus-
gangsmeßzahl einer Gemeinde. ÄhnLiche
Gesetze gibt es in den anderen Bun-
desländern.

Das Ausmaß der erforderlichen An-
passungen .finanzausgleichender Maßnah-
men aufgruncl der 1987 ermittelten Ein-
wohnerzahlen belegte nachhaltig die
unverändert große Bedeutung der Volks-
zählung für eine gerechte regionale
Vertgilung der öffentlichen ltittel.

'| ) Gesetz über den Finanzausgleich
zwischen Bund und Ländern vom
28. Januar 1988 (BGBl. I S. 95).

2) Finanzausgleichsgesetz in
der Fassung vom 1. März .1991
(cvo 81. s. 119).

Sowohl im Länderfinanzausgleich als
auch im kommunalen Finanzausgleich er-
reichte die Summe der notwendig ge-
wordenen Korrekturen fast die Milliar-
den-Dt't-Grenze. Zwar lag der zum Zäh-

_. lungsstichtag festgestellte Bevölke-
rungsstand der BundesrePublik
Deutschland (nach dem Gebietsstand
vom 2.10.1990) als Ganzes nur ,gering-
fü9ig unter der Einwohnerzahl, die
bis dahin ausgehend vom Ergebnis der
Votkszählung 1970 durch Eerücksichti-
gung der Geburten und SterbefäIle so-
wie der zu- und Fortzüge fortgerechnet
worden or.r.3) Dies lvar jedoch im we-
sentlichen das Ergebnis eines nicht
unerheblichen saldierungseffektes. Für
Länder und Kommunen nämlich lagen die
durch die Volkszählung 1987 ermittel-
ten Bevölkerungsstände teilweise
deutlich über oder unter der jeweili-
gen fortgeschriebenen Einwohnerzah].
Die Folgen hiervon waren in vielen
Fällen einschneidende Einbußen oder
aber ein deutliches PIus in <ien öf-
fentl ichert Haushalten.

Für viele soziale und wirtschaftliche
Fragestellungen genügt es nicht, die
Einzelperson isoliert zu betrachten.
Haushaltsmitglieder müssen in ihrer
Verbindung zueinander gesehen v,rerden,
da die Lebens"situation eines lvlenschen
entscheidend davon abhängt, ob er
allein wirtschaftet oder mit anderen
Personen zusammen vrohnt und wirtschaf-
tet. Eine Reihe staatlicher l4aßnahmen

knüpft deshalb an tiaushalte an, so
z.B. Maßnahmen nach dem Bundessozial-
hilfegesetz (Hilfen zum Lebensunter-
halt) r dem Wohnungsbildungsgesetz
(Ausstellung der Bescheinigung über
die l{ohnberechtigung), dem Städtebau-
förderungsgesetz (Aufhebung eines
Mietverhältnisses zur Durchführung
einer Sanierung) und dem Wohngeld-
gesetz.4) urr*r.rrichtbar sind die

3) Vgl. Fachserie 1, Bevö1ke.rung und
Erwerbstätigkeit 1 Volkszähl ung
vom 25. Dtai 1987, Heft 1, Ausge-
wählte Strukturdaten für Bund und
Länder, S. 13 f. sowie Veröffent-
lichungen der Statistischen Lan-
desämter (siehe Anhang Nr.62).

4) Vgl. Begründung zum Enthlurf
eines Gesetzes über eine volks-,
Berufs-, Gebäude-, Wohnungs- und
Arbeitsstättenzählung (VoIks zäh-
lungsgesetz I 986) vom 29 .1 .85
(BT-Drucksache 10,/2814, S. 10 ff.)
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nur durch eine Volkszählung zu er-
mittelnden exakten und damit auch un-
eingeschränkt regionalisierbaren Be-
standszahlen über Haushalte auch des-
haIb, weil sie eine bedeutende RoIIe
aIs Bezugsgrößen in der regionalen
Planung und Verwaltung spielen.

So ist zum Beispiel bei der Moderni-
sierung oder Sanierung von Wohnvier-
teln die Kenntnis über Größe? Zusam-
mensetzung und den sog. sozio-ökono-
mischen Status der dort wohnenden
Haushalte unerläßIich. Bei der An-
passung des Angebots an privaten und
öffentlichen Dienstleistungen sowie
der Infrastrukturleistungen an den
tatsächlichen Bedarf sind solche In-
formationen ebenfalls wichtig und für
private wie politische Entscheidungs-
tnäger insbesondere auf kommunaler
Ebene mit vergleichbarer Aussagekraft
und vergleichbarem Kostenaufwand durch
keine andere Datenquelle ersetzbar.

Die Volks- und Berufszählung ist fer-
ner die einzige Statistik, die Anga-
ben über die Erwerbsbeteiligung und
die berufliche Gliederung der G e -
s a m t bevölkerung liefert. Die Be-
deutung der Zählungsergebnisse für die
empirische Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung und die entsprechenden Poli-
tikbereiche, d.h. insb-esondere die Ar-
beitsmarktpolitik, ist clamit offenkun-
dig. Die nur auf der Basis der Vo1ks-
zählungsergebnisse hinreichend tief
regionalisierbaren Zahlen der insge-
samt erwerbstätigen Personen sind clie
notwendigen Bezugsgrößen für den Nach-
weis entsprechend gegliederter Ar-
beitslosenquoten. Auch die Tatsache,
daß für 1987 in knapp einem Drittel
der 141 Arbeitsamtsbezirke des Bun-
desgebietes (in den Grenzen vor dem

3.10.1990) die bisherigen Arbeitslo-
senquoten um 20 t und mehr nach unten
zu korrigieren waren, unterstreicht,
claß die Volkszählung bisher unver-
zichtbar war.

Von welch weitreichender Bedeutung
die aufgrund der Volkszählungsergeb-
nisse 1987 notwendig gewordene posi-
tive Korrektur der Erwerbstätigen-
zahlen für die empirische wirtschafts-
politische Analyse war, belegen die

Ausführungen des Sachverständigenrates
zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung. Er schreibt in
seinem Jahresgutachten 1 990/91 lziff.162l t

I'Betrachtet man die siebziger und
achtziger Jahre im ganzen, so muß das
frühere BiId der Arbeitsmarktentwick-
lung nach den Ergebnissen der Volks-
zählung und der Arbeitsstättenzählung
von 1987 nicht unbeträchtlich revi-
dj.ert werden. Die Beschäftigung ver-
Iief nicht so ungünstig, wie es die
Statistik lange Zeit vermuten ließ
(s. .Schaubild) . Die Fehleinschätzung
beruhte vor allem auf der lückenhaf-
ten Datenlage im Bereich der Dienst-
Ieistungen und mangelnden Informa-
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tionen über Beschäftigte in Klein-
betrieben; hinzu kam eine Unterer-
fassung von geringfügig Beschäftig-
ten. Nach der korrigierten Erwerbs-
tätigenstatistik ergeben sich gra-
vierende Änderungen (Schaubild
s. 20).

- Die Erwerbstätigkeit ist im Verlauf
der siebziger und achtziger Jahre
nicht trendmäßig gesunken, sondern
zunächst konstant geblieben und
dann im Trend leicht angestiegen.

- Der Tiefpunkt der Beschäftigung
1983/84 lag nicht unter dem von
1976/77, sondern darüber.

- Nach der Rezession zu Beginn der
achtziger Jahre wurde bereits im
Jahre 1 987 der Beschäftigungs-

.höchststand von 1980 wi,eder er-
reicht.

Die Anzahl der Erwerbstätigen
schiumpfte von 1980 bis 1983 um rund
730 000 Personen, über eine viertel
Million Personen weniger als bisher
angenommen. Insgesamt ist die Be-
schäftigung seit dem Tiefpunkt im
Jahre 1983 - vom 4. Quartal 1983 bis
zum 4. Quartal 1990 - um schätzungs-
weise 2,2 Millionen Personen gewach-
sen. Sie erreichte mit 28r5 Millionen
im dritten Quartal dieses Jahres den
höchsten Stand seit Bestehen der
Bundesrepublik. "

2.1.2.2 Gebäude- und wohnungsstati-
stischer Datenbereich

Die grundsätzliche Zielrichtung der
Gebäucle- und V{ohnungszählung liegt in
der vollständigen und genauen Darstel-
Iung des Gebäudebestandes, des Woh-
nungsbestandes und der Wohnsituation
der Haushalte. Sie erlaubt es als ein-
zige Datenquelle festzustellen, ob und
inwieweit die regionale Verteilung der
wohnungen der Verteilung der Bevölke-
rung unter Berücksichtigung unter-
schiecllicher Leistungskraft und Wohn-
bedürfnissen entspricht. Dies ist mög-
lich durch die flächendeckende Ver-

knüpfung der grundlegenden Struktur-
daten, die einerseits das Angebot an
Vfohnraum, andererseits die Nachfrage
nach Wohnraum prägen. Sind für diei Nachfrageseite die sozio-ökonomischen
Merkmale der Haushalte und deren Mit-
gliederzahl bedeutsam, so sind für die
Angebotsseite Aussagen über die Struk-
tur des Vtohnungsbestandes nach Gebäu-
deart, .Baualter, öffentlicher Förde-
rung und Eigentümergruppe, insbeson-
dere auch über Unifang, Beschaffenheit
und Verteilung des_ Bestandes vorüber-
gehend nicht genutzten l{ohnraumes aus-
schlaggebend.

Untersuchungen zu wohnungspolitischen
Maßnahmen auf Bundes-, Landes- und,/,
oder Gemeindeebene können ohne die
Kenntnis der betroffenen FälIe nicht
zu quantif izierenden Aussagen koinmen.
Ihre Kenntnis ist jedoch für die ra-
tionale und effiziente Steuerung des
Grades der Wohnraumversorgung, sei es
durch die Objektförderung, sei es
durch die Subjektförderung, unver-
zichtbar. Dies 9ilt z.B. für die Fest-
legung der steuerlichen Belastung der
.llutzung von eigenem Wohnraum, die
Beurteilung des Ersatz-, Sanierungs-
und Modernisierungsbedarfs im Rahmen
von Wohnungsbauprogrammenr. die Neu-
orientierung des sozialen Wohnungsbaus,
aber auch die Gewährung von Miet.bei-
hilfen und die Festsetzung von Fehl-
beleg ung sabgaben.

In welchem l{aße auch die Ergebnisse
der Gebäude- und Vflohnungszählung 1 987
die statistischen Grundlagen für die
Beurteilung der Notvrendigkeit poli-
tischen Handelns verändert haben, wur-
de besonders durch die notlvendig ge-
wordenen Korrekturen über die Annahmen
des vorhandenen gtohnungsbestandes
sichtbar. Anders als beim Bev6Ike-
rungsstand lag die durch die
"Staatsinventur" 1 987 ermittelte ZahI
der Wohnungen um rd. 1 MiIl. Einhei-
ten unter dem Bestand, von dem bis
dahin - ähnlich wie der Bevölkerungs-
fortschreibung-ausgehend von dem Er-,
gebnis der seinerzeit fast zwanzlg
Jahre zurückliegenden Gebäude- und
lilohnungszählung 1 968 unter Berück-
sichtigung der zwischenzeitlichen
Neubautätigkeit sowie der Abgänge
durch Abbruch im Zuge von Sanierungs-
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Übersicht 1

l,lerknalskonplex der
VoIkszählung

Hauptsächl icher Politikbereich

Bevöl ke rung
und

Familie
Bi Idung Arbeits-

markt

Sozi aIe
s iche rung

einschlieS-
1 ich

AIters-
E icherunq

l{ohnungs-
bau Ve rke hr Umwelt

Raun-
o ral n ung

und
Städteba

Bev ö1ke rung

Denographlsche llerknale .. . .
(insbesondere A1ter,
ceschlecht, Fmilienstand,
Staat sangehör igke it )

H H H H

Erwerbstätigkeit .....
( insbesondere Beteiligung il
Erwerbsleben, ausgeübter Beruf ,
Stellung im Beruf, Geschäfts-
zwe i9 )

z H z H

schulische und berufliche
Au sbi 1al ung

( insbesondere scrrurauscrriuÄ, ' "
HaupLfachrichtung des Ab-
schlusses an berufsbildenden
Schulen/Hochschul en, praktische
Berufsausbildung )

(zl lz)

[{eg zm Arbeitsplatz/zur AusbiL-
dungsstätte(einschl. benutztes Verkehrs-

mittel, zeitaufwand)

z H

Gebäude. z

Art des cebäudes (wohngebäude,
sonst. cebäude), Art tles Eigen-
tiiners (natürliche Person,
Wohnungsunternehmen usw. ),
Baujahr, öf fentliche Förderung

wohnungen

M iet-,/Ei9 entumsve rhäI tn i s
cröße und Ausstattung
Mietbelastung, öf fentliche
Fö rde r ung
Art der Beheizung
Gegebenenfalls Dauer des
Leerstehens

,H
II

Re9
(
ionale cliederung . .. ..
einschl. kleinräunliche

H H H

Gliederung sowie Gliederung
nach nichtadministrativen
cebiet se i nhe iten )

H = gauptmerkmal für den jeweiligen Politikbereich; z = zusatzmerkmal für vertiefte Analysen; (z) = Mögliche zusatzinformationen
für Untersuchungen in Abhängigkeit von der sozialen schichtrung.

maßnahmen usw. oder Umwidmung von
Wohnraum - ausgegangen worden l,trar. 1)

Die Bedeutung der nur durch eine tota-
Ie Bestandsaufnahme ermittelbaren An-
gaben für kleinste Regionaleinheiten
rdird aber auch durch andere Verwen-
dungszwecke unterstrichen. Hinzuweisen
ist beispielsweise auf Verwendung der
stichtagsbezogenen Informationen über
die gezahlten Mieten für die Aufstel-
lung und Fortschreibung von Miet-
spiegeln. Hervorzuheben ist etwa atrer
auch die große Bedeutung, welche die
Angaben über die Beheizungsformen des
Wohnraums in ihrer räumlichen vertei-
lung für die Umwelt- und die Energie-
politik haben.

1 ) lilärzberger , P. u. Wedel , E. :
"Erste Ergebnisse der Volkszäh-
lung 1987", in ltirtschaft und
Statistik, Heft 12/1988, S. 835f

2.1.2.3 Zusammenfassende Darstellung der Ver-
wend ung sbereiche

Unter Berücksichtigung alIer Merkmalskomplexe
der Volkszäh1ung 1987, zu denen neben den vor-
genannten auch die "schulische und berufliche
Ausbildung sowie der !{eg zum ArbeitsplaEz/zur
Ausbildungsstätte" zähIen, Iassen sich haupt-
sächliche Politikbereiche angeben, in denen
Volkszählungsergebnisse a1s Grundlage für
rationales Handeln benötigt werden (siehe
Übersicht 't ).2) ttierbei wird deutlich, daß
der besondere Vorteil der Volkszäh1ung in
der regionalen Gliederung ihrer Ergebnisse
liegt. Dies trifft für aIIe genannten

2 ) Bretz, !1. u. 9iedel , E. : 'r Zweck und
Bedeutung der Volks-, Berufs-, Gebäude-
und Wohnungszählung 1987", in Wirtsphaft
und Statistik, Heft 3/1987, s.205 f.
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Überslcht 2

HauptsächI iche ve rwendungszwecke
s. auch Liste I

Hauptsächliche Nutzer (s. auch Liste 2)

Inter-
nat,i onale

O rgani-
saEionen

Bundes-
organe

e in ze Ine
llini- -.

ste r ien
des

Bu nd es

stati-
Et i sche s
Bundes-

amt

andere
Bunde s-

behörden
Länder Komunen

Ver-
bände,

Ki rchen

wissen-
schaft

( e inschl .
Forschung )

!{l rt-
achaft,
P r lvate

B c D E F G H I J

1. Regionalanalysen x x x x x x

2. Basisdaten x x x x x x x x

3. Finilzausgleich x x

4. Wahlkreise x x

5. Globalplanung x

6. Arbeitmarktspolitik x x x

7. wohnungspolitik x x x

8. verkehrspolitik x

9. Umwelt- u. Energiepolitik x x x

'10. Sozialpolitik x x x x

1 1 . Gesundheit8-/Etldungspolitik x x x

12. Raumordnungspolitik x x x x x x

I 3. Kontrollfunktion x x x

14. Marktforschung

15. Andere Zwecke x x x
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Liste I zu Übersicht 2

Hauptsächliche yglg1lg.qgry§. der Ergeb-
nisse der Volks- und Berufszählung sowie der
Gebäucle- und Vtohnungszählung

1. Durchführung von Regionalanalysen in der
Form von regionalisierten Strukturanalysen
und darauf aufbauenden Vorausschätzungen,
Regionalvergleichen und (Neu- )Abgrenzungen
von Planungsregionen (s. auch Ziffer 121.

2. Nutzung als Basisdaten für ilie Adjustierung
der laufenden Fortschreibungen des BevöIke-
rungs-, Erwerbstätigen- und wohnungsbestan-
des sowie für in jährlichem bzw. mehrjäh-
rigem Abstand durchzuführende Stichproben,
u.a. der Ec-Arbeitskräftestichproben, für
Projektionen und die Entwicklung von
Prognosemodellen.

(Neu- )Festlegung der Bemessungsgrundlagen
im Fiqeq?eq§glqieh zwischen Bund und Län-
dern (vertikaler Finanzausgleich) sowie
zwischen Gemeinden/Gemeindeverbänden ( ho-
rizontaler Finanzausgleich ) .

4. (Neu-)Abgrenzung und (Neu-)Verteilung der
Wahlkreise (Neu-)Bestimmun! der Größen-
ordnungen der Kommunalparlamente und ande-
rer kommunaler Organe; Verwendung als
Grundlage für die besoldungsmäßige Ein-
stufung der kommunalen Wahlbeamten.

5. Ressortübergreifende "langf ristige Global-
&ng!ggn" anhand der Beschreibung der
demographischen, sozialen und ökonomischen
Strukturen und darauf aufbauender Prog-
nosen, insbesondere bezüglich der Bevölke-
rungsentwicklung.

Im Rahmen der

6. Arbeitsmarktpolitik: (Neu-)Berechnung der
regionalisierten Arbeitslosenquoten aIs
Grundlage für die Verteilung von Förder-
mitteln und Zuschüssen des Bundes (Bundes-
anstalt für Arbeit) ; Entwicklung/Anpassung
Iangf ristiger Projektionen des Arbeits-
kräftebedarfs sowie des Ersatzbedarfs durch
altersbedingte Abgänge; Verbesserung der
Berufsberatungi Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung, Untersuchungen zur beruflichen
Irtobilität.

7. lrlohnungsbaupol itik: Anpassung von Wohnungs-
marktprognosemodellen (Entwicklung der Woh-
nungsversorgung); Konzepte für wohnungsbau-
programme und Irlaßnahnen der Subjektförde-
rung (wohngeldzahlungen; Fehlbelegungsab-
gaben).

8. Verkehrspolitik: Überprüfung und Anpassung
der Fern- und Nahverkehrspläne (Bundesver-
kehrswegepl anung, Landesverkehrswegepl a-
nung, Kommunale Verkehrswegeplanung) ; Ent-
wicklung von Modellprognosen für zukünfti-
ge Straßenbelastungen; Auf- und Ausbau von
Nahve rkehrskonzepten.

9. Umwelt- und Energiepolitik: Anpassung der
Energieverbrauchsprognosen, der PIäne des
regionalen Einsatzes von Fernwärme u.a.
umweltverträglicher Energiearten; Entwick-
lung von [laßnahmen zur Reduktion von Koh-
Iendioxyd-Emissionen; Aufstellen von Ab-
fallwirtschaftsplänen; Prognosen des Tri
wasserverbrauchs.

10. Sozialpolitik: Abschätz ung der Konsequen-
zen prognostizierter Bevölkerungsentwick-
Iung für die Systeme sozialer Sicherung,
insbesondere der Altersversorgung; Ent-
wicklung von globalen und regionalisierten
Wohnungsbauprogrammen für kinderreiche
FamiIien, äItere Mitbürger u.a.; Entwick-
Iung von Maßnahmen zur Integration von
Ausländern.

1 1. Gesundheitspolitik: Anpassung der Kranken-
hausbedarfsplanung; Bildungspolitik: An-
passung der Schulentwicklungsplanung (Er-
mittlung von Disparitäten und,/oder Bil-
dungsreserven; Verbesserung der schuli-
schen Infrastruktur).

1 2. Raumordnungspolitik und Landesplanung;
kommunale Inf rastrukturplanung :, Anpassung
der Raumordnungsprognosen; Abgrenzung von
Fördergebieten für nationale und supra-
nationale .strukturprog ramme ( Bund-Länder-
Gemeinschaftsaufgabe "Förderung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur" i EG-Regional-
und Sozialfonds); Kindergartenplanung u.a.
(s. auch ziffer 1 ).

13. Kontrollfunktionen: Verwendung als Basis-,
und Rahmendaten für (Rechenschafts-)Be-
richte der Bundes- und Landesregierungen,
z.B. Altenberichte, Städtebauberichte, so-
wie für die Beantwortung von Anfragen der
Parlamente auf Bundes-, Länder- und Kom-

munal ebene.

14. Markt- und Meinungsg@, Wahlfor-
schung: Bereitstellung von Rahmendaten für
die Entwicklung von Auswahldesigns und die
Ergebnisevaluierung.
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15. Andere Zwecke , darunter Neuberechung von
Sterbetafeln, die u.a. von der Versiche-
rungswirtschaft zur Berechnung von Bei-
tragspr?irnien benötigt werden, Aufstellung
kommunaler Mietspiegel, Anpassung der
laufenden Fortschreibung der Mitglieder-
bestände der Kirchen.

Liste 2 zu tibersicht 2

Hauptsächliche Nutzer von Ergebnissen der
Volks- und Berufszäh1ung sowie der Gebäude-
und wohnungszählung

A = Internationale Organisationen - (EUROSTAT,

UN/ECE, TLO)

B = Bundesregierung (s. auch C)i Bundestag

C = Einzelne Bundesministerien, darunter ins-
besondere Bundesarbeitsministerium; Bun-
desministerium für Raumordnung, Bauvresen

und Städtebaui Bundesverkehrsministerium

D = Statistisches Bundesamt als zuständige
' Bundesoberbehörde für tlie Durchführung der

amtlichen Statistik für Bundeszwecke

E = Andere Bundesbehörden, darunter insbeson-
dere Bundesanstalt für Arbeit, Bundesfor-
schungsanstalt für Landeskunde und Raum-
ordnung

F = Landesregierungen, Landesparlamentei
Stati sti sche Landesämter

G = Stadträte, Kommunalparlamente, städte-
statistische ämter

H = Verbände, Landeskirchen/Religionsgemein-
schaften

I = Wissenschaft und Forschung; Markt- und
Meinungsforschung (Universitäten, Insti-
tute, sonstige Forschungseinrichtungen)

J = Unternehmen, darunter u.a. der Versiche-
rungswirtschafti Private

Pofitikbereiche zu. Vielfach ist erst auf der
Grundlage regional tief gegliederter Ergeb-
nisse gezieltes und kostensparendes Handeln
mög1ich. von den Erhebungstatbeständen stehen
Bevölkerungsstand und -struktur im Vordergrund.
Demographische Merkmale spielen in allen PoIi-
tikbereichen eine bedeutende RoLIe. oie übri-
gen T.hemenkomplexe der volkszählung beziehen
sich auf spezielle Fragestellungen und sind
daher nur in bestimmten Politikbereichen
"Hauptmerkmal", so zum Beispiel der Tatbestand
der schulischen und beruflichen Augbildung. er
ist für das Bildungswesen und auch für den Be-
reich "Arbeitsmarkt" eine wichtige Datenbasis..
Die Beziehung zum Arbeitsmarkt ergibt sich aus
der Wechselwirkung zwischen Beruf und Ausbil-
dung, so zum Beispiel aus der am Arbeitsmarkt
bestehenden Nachfrage nach Erwerbstätigen be-
stimmter Qualifikationen. Darüber hinaus ist
die schulische und berufliche Ausbilclung ein
"Zusatzmerkmal" für verschiedene andere Be-
reiche, so zum Beispiel für Wohnungsbau,
Raumordnung und städtebau. Hier dient sie"u.a.
aIs soziales Schichtungsmerkmal, von dem zum

Beispiel auch Größe, Art und Ausstattung der
nachgef ragten Wohnungen abhängen.

In ähnlicher lileise Iassen sich die hauptsäch-
lichen verwendungszwecke für Daten aus der i
volks- und Berufs- sowie aus der Gebäude- und
Wohnungszählung in Bezug auf die wichtigsten
Benutzergruppen unterscheiden. Über die haupt-
sächlichen Politikbereiche hinausgehend wird
dabei unter dem Stichwort der Nutzung von An-
gaben der Volkszählung als Basisdaten (siehe

Übersicht 2) auch auf deren zentrale Stellung
im cesamtsystem der amtlichen und nichtamtli-
chen statistik hingewiesen.

2.1 .3 Stellung der Volkszählung im System
der amtlichen und nichtamtlichen
Stati stik

Die Volkszählung 1987 nimmtebenso wie die frü-
heren Zählungen eine zentrale Stellung im sta-
tistischen Gesamtsystem ein, indem sie
- die unabdingbaren Basisinformationen liefer-

te, auf denen andere Systemteile, insbeson-
dere jährliche Statistiken, aufbauen,

- die für viele Fragestellungen unverzichtba-
ren Regionalinformationen bereitstellte, d.ie
aus anderen Quellen, insbesondere soweit es
sich um Stichprobenerhebungen handelt, zu-
meist nicht vorliegen, und

- für zahlreiche Aufg aben Rahmeninf ormationen
verfügbar machte, die erforderlich sind, um

vreitere überwiegend fachstatistische Daten
aus anderen Quellen in einen thematischen
und vom analytischen zweck bestimmten Rahmen

einzufügen und so für Problemlösungen und
Planungen unterschiedlichster Art optimal zu
nutzen.

Die Zählungsergebnisse waren und sind - wie
auch schon ervrähnt wurde - Basisinformationen
für Tatbestände, die in der Volkszählung in
Abständen von rd. 1 0 oder mehr Jahren erfaßt
werden, in der Zwischenzeit aber durch andere
Statistiken in kleineren zeitabständen erhoben

-25-



rderden, un damit die Eckdaten für Bund, Länder
und Gemeinden fortzuschätzen bzw. für Bund,
Länder und grö8ere Gebietseinheiten fortschrei-
ben zu können. zum einen bildeten danach die
Ergebnisse der Einwohnerzählung die Ausgangs-
basis für die Fortschreibung der Bevölkerung
nach Geschlecht, Alter, Familienstand und
Deutschen,/Ausländernl ) uncl die der Gebäude-
und Wohnungszäh1ung die Ausgangsiverte für die
Fortschreibung des Gebäude- und Wohnungsbe-
standes2) mit Hilfe der durch ilie Bautäti9-
keitsstatistik ermittelten Zu- und Abgänge.
Eine besondere Bedeutung hatte die Volkszäh-
lung zum anderen als Grundlage für die Planung
und Optimierung von Gebäude-, Vtohnungs- und
BevöIkerungsstichproben (vgl. § 15 Abs. 5

Volkszählungsgesetz 1987). So kann der soge-
nannte Mikrozensus als laufende lRepräsenta-
tivstatistik über die Bev6tkerung und denl Ar-
beitsmarkt" seiner Aufgabe, insbesondere jähr-
Iich sachlich tief gegliederte haushalts- und
erwerbsstatistische Ergebnisse3 ) bereitzu-
steIIen, nur gerecht werden, wenn hinreichend
genaue Stichprobenpläne und Hochrechnungsrah-
men zur Verfügung stehen. Das gleiche gilt für
die in mehrjährlichem Abstand vorgesehenen
Gebäude- und Wohnungsstichproben, zuletzt im
Jahre 1978 durchgeführt. Ebenso nutzen die
empirische Sozialforschung sowie die tttarkt-
und lleinungsforschung die genauen Basisdaten
aus der Volkszählung für ihre Auswahlpläne,
zur Kontrolle ihrer Stichprobenergebnisse und
zur Korrektur aufgetretener Verzeirungen.

AIs Quelle regionalstatistischer Informationen
stellt die Volkszählung für die erhobenen Tat-
bestände Ergebnisse oder Durchschnittswerte
für aIle erdenkbaren regionalen Aussageebenen
bereit, aber auch für nichtadministrative Ge-
bietseinheiten wie Gemeindetypen, Bundesraum-
ordnungsregionen und Arbeitsmarktregionen. In-
folge der lückenlosen Ergebnisverfügbarkeit
sind damit Darstellungen für kleinste Regio-
naleinheiten bis zur tBlockseite,' mög1ich, die
a1s Straßenabschnitt oder entsprechend abge-
grenzte F1äche (v91. § t5 Abs. 4 Volkszäh-
Iungsgesetz 1987) die Gemeinde- oder Orts-
teilebene weit unterschreitet. Die Bedeutung
für den Ergebnisnachweis in nichtadministrati-

1 ) VgI. Fachserie 1, Reihe 1 "Gebiet und Be-
völkerung" 1987 ff.

2) Vgl. Fachserie 5, Reihe 3 "Bestand an Woh-
nungenn 1987 ff.

3) Vgl. Fachserie 1, Reihe 3 Haushalte und Fa-milien, sowie Reihe 4.1.1 "Stand und Ent-
wicklung der Erwerbstätigkeitr, aber auch
Reihe 4.1.2 "Beruf, Ausbildung und Arbeits-
bedingungen der Erwerbstätigen ( jeweils
1989 ff.).

ver Raumuntergliederung schließt dabei vor
allem auch die ttöglichkeit der Überprüfung und
Neufestsetzung dieser Gebietseinteilungen ein.
Auf clie zvrischenzeitlich erfolgte Neufestlegung
von Arbeitsmarktverflechtungsbereichen auf der
Grundlage der regionalisierten Pendlerergeb-
nisse aus der Volkszählung 1987, mit der zu-
gleich die notwendigen Voraussetzungen für
eine Neuabgrenzung der Fördergebiete der Bund-
Länder-Geneinschaftsaufgabe "Verbesserung der
regionalen Mirtschaftsstruktur" sovrie für die
von den Europäischen Gemeinschaften zum

l. Januar 1991 geforderte Reduktion der Re-
gionalfördergebiete in der Bundesrepublik
Deutschland geschaffen wurden, ist in diesem
Zusammenhang tesonders hinzuweisen..

Rahmeninformationen waren und sincl die Eckdaten
der Volkszählung 1987 insofern, als sie den Ge-
samtrahmen für tlie Einordnung und Bewertung der
Ergebnisse fachspezif ischer Teilstatistiken
bilclen. Bildungs- und Pendlerangaben etlva sind
die geeigneten Bezugsgrößen, in deren Verbin-
dung Daten der laufenden Schul- und Hochschul-
statistiken bzw. aus Verkehrserhebungen für'
regionale Bedarfsrechnungen aufgrund der be-
stehenden Nachfrage nach Bildungs- und Ver-
kehrseinrichtungen genutzt werden. In ähnli-
cher weise werden die Aussagen der Statistik
der Berufe des Gesundheitswesens4) durch die
Zählungsergebnisse zur demographischen, beruf-
Iichen und regionalen Struktur der in diesem
Bereich erwerbstätigen Personen ergänzt. In
funktionaler Bedeutung sind die Volkszählungs-
ergebnisse auch Rahmendaten für die Einkom-
mens- und Verbrauchsstichproben, deren unmit-
telbare Grundlage die Strukturergebnisse der
angesprochenen üikrozensus-Bef ragungen bilden5 ) .
Unverzichtbare Rahmeninformationen waren die
berufsstatistischen Angaben der VoIkszählung
1987 nicht zuletzt für die Überarbeitung der
Klassifizierung der Berufe 1975, die in erster
Linie statistischen zhrecken mit nationalem und
- durch ctie Verknüpfungen mit der Neufassung
der Internationalen Standardklassif ikation der
Berufe (ISCO - 88) - supranationalem Bezug
dient, darüber hinaus in Sinne einer Mehr-
zwecksystematik, aber auch als "berufliches
Ordnungsmittel für Dokumentationen, Archive
und Informationsdaten'r genutzt wird6).

4) V91. Fachserie 12, Reihe 5 "Berufe des Ge-
sundheitswesens" ,

5) VgI. Fachserie 15, nEinkommens- und Ver-
brauchsstichprobe" .6) VgI. "Systematisches und alphäbetisches
Verzeichnis der Berufsbenennungen, Ausgabe
1990" (Veröffentlichung in Vorbereitung).
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2.2 Abgrenzung des Erhebungsumfangs

2.2.1 Überblick
Die Volkszählung '1987 umfaßte drei Er-
hebungsbereiche, nämlich

- eine Volks- und Berufszählung als Ein-
wohnerzählung, die mit der Erhebung
bevölkerungs- und insbesondere auch
berufs- und erwerbsstatistischer Anga-
ben verbunden war,

- eine Gebäude- und wrohnungszählung, oie
neben der Feststellung des l{ohnungs-
und Gebäudebestandes auch die' Gewin-
nung grundlegender Strukturdaten zum

Gegenstand hatte,

sowl.e

- eine Arbeitsstättenzählung, durch die
ein umfassender Überbtick über Zahl
und Größe alLer nichtlanQwirtschaft-
lichen Arbeitsstätten und Unternehmen
sowie deren Beschäftigungsstruktur
gelvonnen werden sollte.

Diese auch dem ausführlichen Titel des
Volkszählungsgesetzes 1987 entsprechende
Konzeption als Mehrzweckerhebung wurde
aus fachlichen, organisatorischen und
vor allem Kostengründen gewählt. Sie
entsprach dem Vorgehen bei der voran-
gegangenen Vo1kszählung 197O insoweit,
als auch seinerzeit aus vergleichbaren
Überlegungen heraus zusammen mit der
BevöIkerungs- und Erwerbstätigenzählung
eine Bestandsaufnahme aller Produktions-
stätten außerhalb der Landwirtschaft
verbunden war; sie ging über das Konzept
des vorangegan-qenen zensus hinaus, das
allerdings auf die bereits knapp zwei
Jahre zuvor durchgeführte Gebäude- und
Wohnungszäh1ung 1968 aufbauen konnte.

Für die gemeinsame Durchführung der Zäh-
Iungsteile sprach 1987 - wie in der Ten-
denz auch 1970 - aus fachlicher Sicht,
daß die frgebnisse bezogen auf einen ge-
meinsamen Stichtag ermittelt werden
konnten. Damit waren nicht nur Verglei-
che zwischen den erwerbsstatistischen
Angaben der Volks- und Berufszählung und
den Daten der Arbeitsstättenzählung zur
Beschäftigtenstruktur möolich, es konn-
ten vor allem auch die bevölkerungs-
statistischen mit den gebäude- und woh-
nungs.statistischen Sachverhalten direkt

verknüpft werden. Von nicht zu unter-
schätzender Bedeutung für die Gewinnung
von Aussagen über den Grad der biohnraum-
versorgung der BevöIkerung war dabei,
daß an die Zählung aller Personen im
liaushaltszusammenhang und der daraus ab-
zuLeitenden amtlichen Einwohnerzahlen
wesentlich höhere Genauigkeitsanforde-
rungen gestellt waren, a1s sie bei oer
sonst üblichen Gewinnung von Angaben zur
liohnraumbelegung bzw. zu den wohnver-
hältnissen im Rahmen von primär gebäu-
de- und wohnungsstatistischen Erhebun-
gen erreichbar sind.

Die erheblichen organisatorischen Vor-
teile der als Mehrzweckerhebung konzi-
pierten Volkszäh1ung 1987 knüpften da-
ran anr daß allein für die Zwecke der
Volks- und Berufszählung zur Erfassung
aller Personen und Haushalte eine auf-
wendige Zählungsorganisation mit rd.
4 500 gemeindlichen Erhebungsstellen und
ca. 500 000 Zählerinnen und Zählern auf-
gebaut werden mußte. Es bot sich deshalb
an, diese irr jedem Fall.erforderl-iche
Zählungsorganisation auch für andere
Zählungsteile zu nutzen. Dies war umso

bedeutsamer, als in Auswirkung der bun-
desverfassuhgsgerichtlichen Entscheidung'
zum Volksz-ählungsgesetz 1983 durch das
Votkszählungs9esetz 1987 vor al1em mit
der Einrichtung räumIich, funktion6ll-
organisatorisch und personell streng ab-
geschotteter Zählungsbüros auf Gemeinde-
ebene besondere Anforderungen zu erfül-
len waren (v91. Abschnitt A. 4.5.3
sowie B. 2.1 ).
Unter fachlich-organisatorischen Ge-
sichtspunkten bot die gemeinsame Durch-
führung der genannten Zählungsteile zu-
dem eine Reihe von Ansatzpunkten, die
Vollständigkeit und Genauigkeit der Er-
gebnisse zu steigern. so trug beispiels-
weise die Frage nach der Nutzung von
Irlohnraum als "Dienst-, Werkswohnung, Be-
rufs- oder Geschäftsmietwohnung" im Rah-
men der Gebäude- und liohnungszählung zur
Vermeidung etwaiger Erfassungslücken der
Arbeitsstättenzählung bei. Der gleichen
Zielsetzung diente die rein zahlenmäßige
Erfassung der in Wohngebäuden vorhande-
nen Arbeitsstätten im Rahmen der Gebäu-
devorerhebung (s. Abschnitt A. 3.2.2.1.5).
Die regionalisierten Ergebnisse der Ar-
beitsstättenzählung konnten - abgesehen
von den sich ergebenclen Möglichkeiten

\,
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einer kombinierten Datenanalyse - außer-
dem zur Überprüfung der Berufspendler-
ströme herangezo§en werden, die ih-
rerseits durch Verknüpfung der Anga-
ben zum ltohn- und Beschäftigungsort
aus der Berufs- bzw. Erwerbstätigen-
zäh1ung zu ermitteln h,aren.

Für die Volkszählung 1987 waren im Zuge
der Gesetzesvorbereitung für Bund, Län-
der und Gemeinden zusammen Kosten von
715,7 Mio. DM veranschlagt worden (s.
Abschnitt A. 4.7). Zweifelsohne war
dieser Ansatz zu einem gewissen Teil
auch eine Folge der weitgespannten Auf-
gabenstellung der Volkszäh1ung 1987.
Gleichwohl darf dabei nicht übersehen
werden, daß der Aufbau nahezu iden-
tischer Zählungsorganisationen, wie
sie für Vollerhebungen dieser Art er-
forderlich sind, bei getrennter Durch-
führung der Erhebungsteile eine erheb-
liche Steigerung der vergleichbaren
Gesamtkosten zur Folge gehabt hätte,
insbesondere soweit diese abhängig
vom Personaleinsatz waren.

Neben den fachlichen, organisatori-
schen und Kostengesichtspunkten war
auch zu berücksichtigen, daß die Bür-
gerinnen und Bürger auf diese hreise
nur einmal mit dem AusfüIlen der
Fragebogen belastet werden mußten.
Unter dem Gesichtspunkt der Akzeptanz
statistischer Erhebungen sprach auch
dies für die gemeinsame Durchführung
aller Teile der Volkszählung 1987.

Der Kreis der Auskunftspflichtigen zu
den Erhebungsumfängen der Volks- und
Berufszählung einerseits, der Gebäude-
und lriohnungszählung andererseits,
überschnitt sich in weiten Bereichen,
und vielfach war gleichzeitig auch
eine Auskunftsverpflichtung zur Ar-
beitsstättenzählung, so etwa für die
selbständigen Unternehmer, Freiberuf-
ler, begründet. Im folgenden wird die
der Auskunftspfl icht zugrundeliegende
sachtich-inhaltliche Abgrenzung des
Erhebungsumfangs der Volkszählung 1987
erörtert, soweit es sich hierbei nicht
um die ArbeitsstättenzähIung gehandelt
hat. 1 )

1 ) Vg1. hierzu "Einführung in die methodischen
und systematischen Grundlagen der nicht-
Landwirtschaftlichen Arbeitsstättenzäh-
1ung", Fachserie 2 "Unternehmen und Ar-
beitsstätten - Arbeitsstättenzählung vom
25. Mai 1987" , Heft 1.

2.2.2 Sachl ich-inhaltI iche Ab-

9renzung
VoIks- und Berufszäh1ung

Bevölkerung sstati sti scher
Erhebungskompl ex

2.2.2.1
2.2.2.1.1

Der Erhebungsumfang der Bevölke-
rungszählun9, d.6. der VolkszähIung
im engeren Sinne, war sachlich durch
die Vorschrift definiert, grundsätz-
lich alle im Geltungsbereich des Ge-
setzes wohnenden Personen an jedem
ihrer Wohnorte (v91. S 2 Abs. 1 in
Verbindung mit § 12 Abs. 4 Volkszäh-
Iungsgesetz 19871 zu erfassen'; in
zeitlicher Hinsicht war er - wie alle
übrigen Zählungsteile - durch die
Bezugnahme auf den "25. ltai 1987
(zählungsstichtag)" (v91. § 1 Abs. 1

Volkszählungsgesetz 1 987 ) abgegrenzt.

Ebenso wie bei früheren Zensen und
auch international übIich stellte
der Erhebungsumfang damit auf die
sog. wohnberechtigte Bevölkerung ab,
definiert als die Gesamtheit der
personenbezogenen "liohnsitzf ä1Ie"
im Sinne der melderechtlichen Vor-
schriften2), allerdings unabhängig
davon, ob eine entsprechende Ein-
tragung in den Einwohnermeldere-
gistern tatsächlich vorlag oder
nicht. Die eine Doppel- oder ggf.
Ivrehrfacherfassung von Personen mit
mehr als einem Wohnsitz zunächst
einschließende Einwohnerzählung war
und ist dabei aus mehreren Gründen
notwendig. Je nach Erkenntniszweck
und Aufgabenstellung werden nämlich
neben den amtlichen Einwohnerzahlen,
d.h. dem genauen BevöIkerungsbestand
unter Ausschluß von l"lehrfachzählun-
gen derselben Personen an verschie-
denen h.'ohnorten, die nicht mit einem
systematischen Fehler im Sinne unbe-
absichtigter Übererfassungen zu. ver-
wechseln sind, auch Einwohnerzahlen
unter Berücksichtigung sämtlicher
gvohnsitze benötigt.
Personenbezogen sind diese Ä.ngaben,
die im Ausnahmefall auch mehrere
Wohnsitze in verschiedenen Ortstei-
Ien einer Großstadt einschließen,
umso bedeutsamer, je niedriger die

2) Maßgebend ist das Melderechtsrah-
mengesetz (MRRG) vom 16. Aug. 1980
(BGBI. I S. i429) sowie die Melde-
gesetze der Länder.
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regionale Bezugsebene ist, wenn man

etwa an den Informationsbedarf der
Kommunen für Infrastrukturplanungen
denkt. An die wohnberechtigte Bevö1-
kerung muß vor allem aber auch zur
Erfassung des Haushaltszusammenhangs
angeknüpft werdenr der alf "alIe Per-
sonen, die gemeinsam wohnen und wirt-
schaften" zurückgreift (v91. S 2 Abs.
2 Volkszählungsgesetz 1987) und auf
dem die Zählung der Haushalte beruht.
Ilaß Doppelzählungen derselben Personen
für wohnungsstatistische Aussagen zum

Grad der h'ohnraumversorgung der BevöI-
kerung (d.h. der wohnberechtigten Haus-
halte) sowie bei haushaltsstatistischen
Fragestellungen mit sozio-ökonomischer
Prägung (d.h. für sog. Privathaus-
halte) berücksichtigt werden müssen,
ist unmittelbar einsichtig bzw. ent-
sprechend begründbar (v91. Abschnitt
A. 3.1 .1.21. Bereits in diesem Zusam-
menhang zu erwähnen ist ferner, daß
auch für die Darstellung der Verflech-
tungen zwischen dem llohnort einerseits
und dem Arbeits- bzw. Ausbildungsort
andererseits die der Ermittlung der
amtlichen Einwohnerzahl zugrunde lie-
gende Zählung der Bevölkerung am Ort
der "überwiegend benutzten $iohnung"
nicht ausreicht. Bezugspunkt dieser
erwerbs- wie verkehrsstatistisch außer-
ordentlich bedeutsamen Pendlerbezie-
hungen ist der aus beruflichen oder
scbulischen Gründen notwendige ldohnort.
Seine Nutzung, die vor Inkrafttreten
der neuen melderechtlichen Vorschrif-
ten zur Bestimmung der "hohnbevölke-
rung" - im Ge-oensatz zu det jetzt maß-
geblichen "Bevölkerung am Ort der
Hauptldohnung" - führte, ist in vielen
Fällen jedoch nicht mehr gleichbe-
deutend mit dem Lebensmittelpunkt
einer Person. Auch für dieses Erhe-
bungsziel war deshalb grundsätzlich
von der wohnberechtigten BevöIkerung
auszugehen.

Die Zählung aller "Personen-Wohnsitz-
FäIIe" war der Ermittlung des Bevöl-
kerungsstandes in Höhe und räumli-
cher Verteilung auch erhebungsorgani-
satorisch notwendigerweise vorge-
schaltet. Da dieser Sachverhalt erst
durch die Beantwortung des relevan-
ten Erhebungsnerkmals "W'ohnsitzsta-
tus" zu beurteilen war, konnte die

Auskunftsverpflichtung nicht ledig-
lich für die der amtlichen Einwoh-
nerzahl zugrunde liegende Ausprägungs-
alternative "alleinige oder überwie-
gend benutzte ltohnung" ( im Sinne der '

geltenden melderechtl ichen Vorschrif-
ten) begründet werden.

Von den vorgenannten Grundsätzen der
Abgrenzung des Erhebungsumfangs des
bevölkerungsstatistischen ( und auch
erwerbsstatistisch begründbaren) Erhe-
bungskomplexes gab es maßgebliche Aus-
nahmevorschriften. Sie betrafen zum

einen Personen, die sich aufgrund in-
ternationalen Rechts in der Bundes-
republik Deutschland aufhalten, zum

anderen die in Gemeinschafts- und
Anstaltsunterkünften ohne eigene
Haushaltsf ührung lebenden BevöIke-
rungste i1e.

So galten als grundsätzlich nicht zur
wohnberechtigten BevöIkerung im Sinne
des Vo1kszählungsgesetzes 1987 gehö-
rend Mitglieder

- ausländischer diplomatischer
Ivrissionen oder beruf skonsular ischer
vertretungenl ) ond

- der in der Bundesrepublik Deutsch-
land stationierten ausländischen
Streitkräfte (einschließ1ich des
zivilen Gefolges),

sowie deren Familieninitglieder. Ange-
hörige ausländischer lvlissionen oder
Vertretungen waren nur dann auskunfts-
pflichtig, $enn sie die deutsche
Staatsangehörigkeit besaßen oder stän-
clig in der Bundesrepublik Deutschland
ansässig lvaren. Familienangehörige von
Mitgliedern der ausländischen Streit-
kräfte durften dagegen auch dann nicht
befragt werden, wenn sie als deutsche
Staatsangehörige zwar nicht melde-
pflichtig, so doch meldeberechtigt und
im Einzelfall auch tatsächlich im Ein-
wohnermelderegister erfaßt waren.

'| ) Entsprechend zu behandel n waren An-
gehörige supranationaler Behörden
mit Sitz in der Bundesrepublik
Deutschland wie das Europäische
Patentamt in hünchen.
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Mit der in der Begründung zu § 2 Abs. 2 Volks-
zählungsgesel-z 1987 ausdrücklich vorgeschrie-
benen Ausklammerung dieser Personenkreise wur-
de den diesbezüglichen Ausnahmevorschriftenl )

zum deutschen Melderecht Rechnung getragen.
Das Vorgehen entsprach der Verfahrensweise bei
den vorangegangenen Volkszählungen. Es lvar
auch erforderlich, um den Einklang mit den
Modalitäten der Bevölkerungsfortschreibung auf
der Basis der durch die Volkszäh1ung zu er-
mittelnden amtlichen Einwohnerzahlen zu ge-
währleisten.

Selbstverstäncllich nicht von der Volkszählung
ausgeklammert waren jecloch Personen, die weder
Mitglieder des Personals diplomatischer oder
berufskonsularischer Vertretungen noch Mit-
glieder der ausländischen Streitkräfte waren,
und auch nicht zu deren Familien gehörten,
aber - zum Beispiel als Hausangestellte - in
den von diesen Personenkreisen genutzten hloh-
nungen oder Gebäuden lebten. Im Vorgriff auf
den im folgenden darzustellenden Organisa-
tionsablauf (v91. Abschnitt B.3.1.2) ist be-
reits hier anzumerken, daß mit der besonderen
Erwähnung dieser nicht auskunftsbefreiten
EinzelfäIIe in den Noten des Auswärtigen Amtes
zur Unterrichtung der Fremden Missionen und

Botschaften über die Volkszählung 1987 wesent-
liche Voraussetzungen für eine Iückenlose
Personenzählung auch in diesem Sonderbereich
geschaffen wurden.

Bei der Erfassung von Personen (und Haushalten)
in Gemeinschafts- und Anstal.tsunterkünften Idar

zu unterscheiden zwischen Personen mit und

solchen ohne eigene Haushaltsführung (v91.
Abschnitt A.3.1.1.1). Während Personen mit
eigener Haushaltsführung wie Haushalte außer-
halb dieser Einrichtungen zu zählen hlaren,
galt bei fehlender Haushaltsführung unter
bestimmten zusätzlichen Voraussetzungen eine
Sonderregelung, mit der die Auskunftsverpflich-
tung für diesen Personenkreis eingeschränkt
wurde. Entscheidend war in diesem Zusammenhang,

ob die Person innerhalb der Gemeinschafts- und

Anstaltsunterkunft ihre alleinige Wohnung hatte
oder nicht. Lagen mehrere Wohnungen vor, so
begründete § 12 Abs. 4 des Volkszählungsge-
setzes 1987 eine Auskunftspflicht "nur für
die Wohnungen außerhalb dieser Unterkünfte".

1) § 14 Melderechtsrahmengesetz in Verbindung
mit Artikel 3l und 37 des Wiener Überein-
kommens über diplomatische Beziehungen
(!tÜD) und Artikel 46 des Wiener Abkommens
über konsularische Beziehungen (hiÜK) sowie
Artikel 6 des Zusatzabkommens zum NAT0-
Truppenstatut.

Die volkszählung 1987 wich damit für diese Be-
vöIkerungsgruppen entscheidend von der Verfah-
rensweise bei früheren zensen ab, die nicht
nur eine lückenlose Zäh1ung der wohnberechtig-
ten Bevölkerung in diesem Bereich, sondern
auch eine für viele Fragestellungen auf-
schlußreiche Differenzierung aller im An-
staltsbereich lebenden Personen, vor allem
gegenüber dem dort beschäftigten Personal vor-
gesehen hatte. Entsprechend hatte auch 1983

verfahren werden sollen; diese Regelung in-
dessen war mit einer der maßgeblichen Punkte,
die vom Bundesverfassungsgericht beanstandet
worden vraren. In der Entscheidung hierzu
hieß es:

"Unbeschadet des multifunktionalen Charakters
der Datenerhebung und -verarbeitung zu stati-
stischen Zwecken ist voraussetzung, daß diese
allein als tiilfe zur ErfüIIung öffentlicher
Aufgaben erfolgen. Es kann auch hier nicht
jede Angabe verlangt werden. Selbst bei der
Erhebung von Einzelangaben, die für statisti-
sche Zwecke gebraucht werden, muß der Gesetz-
geber schon bei der Anordnung der Auskunfts-
pflicht prüfen, ob sie insbesondere für den
Betroffenen die Gefahr der sozialen Abstempe-
tung (etwa als Drogensüchtiger, Vorbestrafter,
Geisteskranker, Asozialer) hervorrufen können
und ob das Ziet der Erhebung nicht auch durch
eine anonymisierte Ermittlung erreicht werden
kann. Dies dürfte beispielsweise bei dem in
S 2 Nr. 8 VZG 1983 geregelten Erhebungstatbe-
stand der FaIl sein, wonach die Volks- und

Berufszählung im Anstaltsbereich die Eigen-
schaft als Insasse oder die Zugehörigkeit zum

Personal oder zum Kreis der Artgehörigen des
Personals erfaßt. Diese Erhebung soII Anhalts-
punkte über die Belegung der Anstalten liefern
(BTDrucks. 9/451, S. 9). Ein solches ZieI ist
- abgesehen von der Gefahr sozialer Etiket-
tierung - auch ohne Personenbezug zu errei-
chen. Es genügt, daß der l,eiter der Anstalt
verpflichtet wird, zum Stichtag der Volkszäh-
lung die zahlenmäßige Betegung nach den in
§ 2 ttr. 8 VZG 1983 aufgeführten Merkmalen ohne
jeden Bezug auf die einzelne,Person mitzutei-
Ien. Eine personenbezogene Erhebung des Tatbe-
standes cles § 2 Nr. MG 1983 wäre deshalb
von vornherein ein Verstoß gegen das durch
Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1

GG geschützte Persönlichkeitsrecht" 2) :

Bei dieser Ausgangslage mußte eine KompromißIö-
sung gefunden werdenr die einerseits den 9e-
forderten besonderen Persönlichkeitsschutz
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dieser Bevölkerungsgruppe in vollem Umfang ge-
währleistete, andererseits dem vorrangigen
ZieI der Neufestsetzung der amtlichen Einwoh-
nerzahlen nicht zuwicler lief. Dies war nach
den außerordentlich komplizierten Gesetzesbe-'
ratungen unter ständiger Beteiligung bzw. Ein-
schaltung der Datenschutzbeauftragten des Bun-
des und der Länder nur um den Preis eines Infor-
mationsverlustes möglich. Außerdem waren für
die Zählungsorganisationen im sog. sensiblren
Anstaltsbereich zusätzliche Auflagen zu beach-
ten (v91. Abschnitt B. 3.1.2.1).

Um den Informationsverlust möglichst gering zu
halten, war zwar durch § 12 Abs. 1 z|ff. 1

Buchstabe b) des Volkszählungsgesetzes 1987
eine ergänzende Auskunftsverpflichtung der
Leiter von Gemeinschafts- und Anstaltsunter-
künften "hinsichtlich der Gesamtzahl der Per-
sonen und der Zahl der Personen, die dort ihre
alleiniqe wohnung haben., vorgesehen. Die voII-
ständige personenbezogene Zäh1ung alter wohn-
berechtigten Einwohner einer Gemeincle (mit
Haupt- und Nebenwohnung) war damit jedoch
nicht zu ersetzen. Ebenso wenig ließ sich eine
gewisse Untererfassung jener Personen vermei-
den, die vom weiteren Wohnort aus zur Arbeits-
oder Ausbilclungsstätte gehen und deshalb im
Sinne früherer Begriffsclefinition dort auch
zur oben bereits erwähnten hohnbevöIkerung
zähIten.

In den bevölkerungsstatistischen Ergebnissen
1987 wird diese Untererfassung zum einen durch
die im Vergleich zur "wohnberechtigten Bevöl-
kerung am Ort der Hauptwohnung mit weiterer
hTohnung im Bundesgebiet" zahlenmäßig niedriger
ausgewiesene "Bevölkerung mit Nebenwohnung"
sichtbaff die tatsächliche "wohnberechtigte 

\

Gesamtbevölkerung" hat hiernach um nrindestens
diese Differenz höher gelegen, abgesehen von
denkbaren Mehrfachwohnungsfällen. Die Unterer-
fassung von "Personen mit Nebenwohnung" spie-
gelt sich zum anderen auch darin wider, daß
die "amtliche Einwohnerzahl" über der früher
maßgeblichen,h'ohnbevölkerung" lag (v91. auch
Übersicht 3).

Das auf die zeitliche Abgrenzung des Erhe-
bungsumfangs gerichtete Stichtagsprinzip be-
deutete für den bevölkerungsstatistischen
Komplex der Volkszählung 1987, daß nur jene
Personen zu erfassen waren, die am 24. Mrai

1987 oder früher geboren wurden und auch am

25. ttlai 1987, 0.00 Uhr r selebt hatten. Ent-
sprechend waren Personen, die vor dem Zäh-
Iungsstichtag innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland umgezogen waren oder sie ver-
lassen hatten, bereits am neuen giohnsitz zu
zählen bzw. nicht mehr in die Zählung einzu-
beziehen.

rsicht 3

Zusammenhang zwischen den Bevölkerungsbegriffen

Wohnberecht
Bevölkerüng

igte r r(geschätzt) "
63,336 l.li11.

t-

I
I

I

I

Wohnberechtigte
BevöIkerung (erfaßt)

63,203 MilI.
L

1) Siehe Texti - 2) innerhalb des Bundesgebiet.es; am Ort der Hauptr/rohnung und weder er-
.1).(siehe Abschnitt A.

mit nur einer
Wohnung 2 )

58,819 Mill.

am ort der Haupt-
wohnung :nlt vreite-
rer Wohnung 2)

2,258 Milr.

mit Neben-
wohnung

2.126 MLLL.

WohnbevöIkerung

61 ,010 !{irr.
Amtliche
Einwohnerzahl

I61,077 l,li11.

am Arbeits- oder
Ausbildungsort
oder 3)

2,191 I.{i11.

nicht zur wohn-
bevöIkerung
gehörend

2r193 Milr.

werb noch in Ausbi
- 3)
3.1.1
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2.2.2.1 . 2 Bildungsstatistischer Erhebungskomplex

Angaben zur allgemeinen und beruflichen Schul-
ausbildung sowie zur praktischen Berufsausbil-
dung v,raren von aIlen zur wohnberechtigten Be-
völkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren
zählenden Personen zu erheben. Anders als bei
der vorangegangenen Volkszählung richtete sich
dieser Merkmalskomplex damit nur noch an die
Bevölkerung "im erwerbsfähigen A1ter" (v91.
hierzu auch Begründung zu § 5 lir. 6 Volks-
zählungsges eLz 19871 ) ). ,ia dieser Begrenzung
des Erhebungsumfangs sollte keinesfalls in
Abrede gestetlt werden, daß auch bildungssta-
tistische Daten über Personen höheren Alters
für verschiedene Fragestellungen von Inter-
esse sind, zumal auch sie - wie die Ergeb-
nisse der Volkszählung 1987 letztlich gezeigt
haben2) - noch recht häufig, hauptsächlich als
selbständige Unternehmer oder freiberuflich
Tätige, im Berufs- und Erwerbsleben stehen.

Die Ausklammerung der älteren Bevölkerungs-
gruppen, die im Zählungskonzept 1983 im üb-
rigen noch nicht vorgesehen war, sollte je-
doch dazu beitragen, die durch die Auskunfts-
verpflichtung entstehende Belastung auf das
absotut unverzichtbare Maß zu beschränken.
Dabei war auch zu bedenken, daß -oerade Anga-
ben über die erreichten Ausbildungsab-
schlüsse infolge der vielfäItigen Verände-
rungen in den Bildungssystemen sich umso

schwerer innerhalb eines weithin vorzugeben-
den Schemas möglicher Antwortkategorien be-
antworten lassen, je weiter diese Abschlüsse
in der Vergangenheit liegen.

Die Anknüpfung an die Altersgrenze, deren
Erreichen für die große }lehrheit der Bevöl-
kerung auch das Ausscheiden aus dem Erwerbs-
leben bedeutet, hatte - abgesehen von gewissen
Einschränkungen der Ergebnisvergleichbarkeit
gegenüber früheren Erhebungen - auch Konse-
quenzen im Hinblick auf die Gestaltung der
Erhebungspapiere und die Datenaufbereitung.
Obwohl die eigentliche Zielgruppe des Erhe-
bungskomptexes die Bevölkerung von "15 bis
unter 65 Jahren" bzw. von "15 bis 64 Jahren"
war, bestand die Gefahr, daß entsprechende
Formulierungen falsch oder nicht verstanden
worden wären. Ein erhöhter Erhebungsaufwand
und die Vtahrscheinlichkeit verbleibender Be-
antwortungsfehler wären die Folge gewesen.

1) Bun<iestagsdrucksache '10/2814, S. 17.
2) vgL. Fachserie 1, Heft I0 "Erwerl:stätige",

Teil 1 "Sozio-ökonomisihe und berufliche
GI iederung, Schulausbildung" .

Es war deshalb notwendig, die maßgebliche
Altersgrenze von "65 Jahren" in unmißver-
ständlicher Weise in das Befragungsschema
aufzunehmen und oie genaue, d.h. sachgerech-
te und auf die bevölkerungs- und erwerbs-
statistisch rel evanten Altersgliederungen ab-
zustimmende Altersabgrenzung erst im Zuge der
Ergebnisaufbereitung zu ermitteln (v91. hier-
zu Abschnitt c. 3).

2.2.2.1. 3 Erwerbsstatistischer Erhebungs-
kompl ex

Ebenso wie bei der Volkszäh1ung 1970 waren
Fragen zum erw.erbs- bzw. berufsstatistischen
Erhebungskonptex im enseren Sinne auf erwerbs-
tätige Personen beschränkt. Der Abgrenzung des
Erhebungsumfangs §ing damit insoweit die Fest-
stellung der Erwerbstätigeneigenschaft voraus,
die nach den Kriterien des auch international
näherungsweise angewendeten Labour-Eorce-Kon-
zepts geschieht. Das Konzept führt je nach
Beteiligung am Erwerbsleben zunächst zur Un-
tergliederung nach Nichterwerbspersonen und

Erwerbspersonen, letztere werden weiterhin
in aktive (Erwerbstätige) und inaktive Per-
sonen (Erwerbslose) unterschieden. Da dieses
vorgehen auf die Ermittlung des Erwerbspo-
tentials und seiner Auslastung abzielt, ist
die Frage der verfügbaren Lebensunterhalts-
quellen nicht von ausschlaggebender Bedeutung.
Insbesondere ist das Vorliegen der Erwerbs-
tätigeneigenschaft nicht daran geknüpft, ob
aus der Erwerbs- bzw. Berufstätigkeit über-
wiegend der Lebensunterhalt bestritten wird
oder nicht. Entscheidend ist vielmehr aus-
schließIich, ob Personen eine Tätigkeit re-
gelmäßig gegen Entlohnung ausüben oder ein
unmittelbares Entgelt nur deshalb nicht be-
ziehen, weil sie als "mithelfende Familien-
angehörige" im Betrieb des in verwandtschaft-
Iicher Beziehung zu ihnen stehenden Inhabers
tätig sind. Die Lösung vom Unterhaltskonzept
schließt ein, daß es sich auch bei geringfü-
giger Eeschäftigung, der u.U. nur wenige
Stunden wöchentlich oder gar monatlich nach-
gegangen wird, um eine regelmäßig ausgeübte
Tätigkeit handeln kann, und auch das Merk-
mal der Regelmäßigkeit wird nicht dadurch
aufgehoL'enr daß zum maßgeblichen Zeitpunkt
tatsächlich eine vorübergehende Unterbrechung
der Tätigkeit, zum Beispiel durch Krankheit
oder Urlaub vorliegt. Der Einstufung aIs er-
werbstätige Person steht auch nicht - bei
sonst gegebenen Voraussetzungen - eine MeI-
dung bei der Arbeitsverwaltung als "arbeits-
1os, arbeitsuchend" entgegen. A1s nicht mehr
dem Kreis der Erwerbspersonen zugehörig
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müssen dagegen Personen angesehen werden,
die auf längere oder gar unbestimmte Zeit
ohne Fortzahlung des Beschäftigungsentgeltes
beurlaubt sind und deren erneute Beteiligung
am Erwerbsleben zumindest fraglich geworden
ist, und das gleiche 9i1t auch für Personen,
die zum Beispiel a1s Vereinsvorstand oder
Schöffe ausschließlich ehrenamtlich tätig
sind.

AIs Erwerbstätige uurden danach alle Personen
gezäh1t, die am Zählungsstichtag in einem
Arbeits- oder öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis standen, selbständig ein Gewerbe
betrieben oder einen freien Beruf ausübten
oder "mithelfende Familienangehörige" waren.
Eingeschlossen eraren damit Teilnehmer an Fort-
bildungs-, Umächulungs- und Rehabilitations-
maßnahmen. mit Arbeitsvertrag, Berufssoldaten
sowie Soldaten auf Zeit, ebenso wie Grundl,vehr-
oder Zivildienstleistende, Landwirter wenn
sie in einem land- oder forstwirtschaftLichen
Betrieb arbeiteten, Personen, die eine Sai-
sonarbeit oder -tätigkeit ausübten, abelauch
Untersuchungshäftlinge und Strafgefangene.
Eine Erwerbstätigkeit konnte auch bei Personen
vorliegen, die noch in der Schul- oder Hoch-
schulausbildung standen, sofern sie als
"SchüIer/innen" mindestens das "erwerbsfähige
Alter" erreicht hatten und sich nicht nur
im sog. Berufsgrundbilclungsjahr befanden.

Die Feststellung des Vorliegens einer etwaigen
Erwerbstätigkeit beschränkte sich nicht auf
Personen "im erwerbsfähigen Alter", sondern
berücksichtigte auch Beschäftigte höherer
Jahrgänge. Auskunftspflichtig für das gesamte
Erhebungsprogramm der Volks- und Berufszäh-
lung 1987 waren jedoch nur "Erwerbstätige im

Alter von 15 bis unter 65 Jahren".

2.2.2.2 Gebäude- und Wohnungszählung

Bei der Gebäude- und !{ohnungszählung 1987 wur-
den ebenso wie bei früheren zensen zum einen
aIle Gebäude mit Wohnraum und bewohnte Unter-
künfte (Gebäuclezählung), zum anderen die da-
rin vorhandenen Wohneinheiten (Wohnungszäh-
lung) erhoben. Der Zielsetzung entsprechend,
eine vollständige und genaue Darstellung des
Gebäudebestandes, des hohnungsbestandes und
der Irlohnsituation zu erinittelnl ), waren damit
neben den Wohngebäuden auch Bauten einbezogen,
die überwiegend zu anderen als Wohnzwecken ge-
nutzt wurden (sonstige Gebäude mit gtohnraum).

Ausgeklammert blieben aber Gebäude. die am

Stichtag ausschließlich gewerblichen, sozia-
len, kulturellen, Verwaltungs- oder sonstigen
Aufgaben 'zu dienen bestimmt vrraren. Für ttie
Einbeziehung kam es grundsätzlich nicht da-
rauf an, ob der vorhandene lrlohnraum für die
Grundversorgung oder aIs Zweit- und dabei
ggf. aIs private Ferien- bzw. Ereizeitwohnung
für die zusätzliche Versorgung der BevöIkerung
zur Verfügung standi ebensowenig war entschei-
dend, ob es sich hierbei nur um vtohnraum zur
Deckung des besonderen Bedarfs bestimmter
Bevölkerungsgruppen (hohnheimnutzung) handel-
te, und gleichermaßen einzubeziehen in die
ZähIung war auch der vorübergehend überhaupt
nicht genutzte Wohnraum. Von dieser grund-
sätzlichen Abgrenzung gab es jeooch Ausnahmen
im Hinblick auf

- Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünfte
einerseits und

- Gebäude, die von den bereits erwähnten,
aufgrund internationaler Rechtsvorschrif-
ten nicht zur Volkszählung 1967 auskunfts-
pflichtigen Personen bewohnt wurdehr ähd€-
rerseits.

So wurden nicht in die zählung einbezogen
Gebäude, die ausschließlich von Personen be-
wohnt wurden, die keinen eigenen Haushalt
führten und anstaltsmänig untergebracht wa-
ren. Die Ausklammerung, die grundsätzlich
auch in der laufer,den Gebäudebestanclsfort-
schreibung aufgrund der,Bautätigkeitsstati-
stik giIt, ist z.E. gerechtfertigt, weil
dieser Bereich von der Aufgabenstellung,
die allgemeine ltohnraumversorgung der Be-
vöIkerung sicherzustellenl getrennt werden
muß, erfolgte jecloch aus Kostengründen
(v91. Abschnitt A. 3.2.21.

Zur Gebäude- und lvohnungszählung 1987 eben-
falls nicht auskunftspflichtig waren - ebenso
*ie bei der Volks- und Berufszählunq 1987 -
Angehörige ausländischer Streitkräfte, diplo-
matischer und berufskonsularischer vertretun-
gen sowie der ehemaligen "Ständigen vertretung
der DDR". In deren Eigentum befindliche Gebäu-
de und Wohnungen wurden deshalb auch dann
nicht gezähltr wenn sie außerhalb geschlosse-
ner Bereiche lagen. Für Angaben über Gebäude
und Wohnungen, die diesem Personenkreis am

zählungsstichtag zur Nutzung überlassen waren,
bestand jedoch eine Auskunftsverpflichtung -
des Eigent'ümers oder Verwalters.

hlie bereits angedeutet, war der Erhebungs-
umfairg der Gebäude- und Wohnungszählung 1987
in zeitlicher Hinsicht durch den Zählungs-1) Vg1. Bundestagsdrucksache 10/2814, S. 12.
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stichtag abgegrenzt, d.h. es waren die Ver-
hältnisse am 25. Mai 1987, 0.00 Uhr maßgebend.
Dementsprechend wurden nur solche Gebäude mit
Wohnraum gezähIt, deren Baufertigstellung vor
diesem Zeitpunkt lag oder für die eine bean-
tragte Abbruchgenehmigung noch nicht erteilt
worden lrar. Im Bau befindl.iche Gebäude mit
Iiohnraum wurden nur dann erhoben, wenn zum

Zählungsstichtag mindestens eine Vtohnung be-
reits bezogen vrar.

Leerstehende Gebäude mit hbhnraum wurden in
die Zählung dann einbezogen, wenn

- die Wohnungen vorübergehend leer standen und

später wieder zu Wohnzwecken genutzt werden
sollten,

- die Vtohnungen fertiggestellt, aber noch
nicht bezogen waren,

- sie zum Abriß bestimmt waren, aber - wie er-
wähnt - noch keine behördliche Abbruchge-
nehmigun-o vorlag oder

- die Umwidmung a I 1 e r Wohnungen in
Räume für gewerbliche Nutzung zwar geplant
war, jedoch noch keine behördliche Geneh-
migung zur Nutzungsänderung vorlag.

Unterkünfte, wie Baracken, Lauben u.ä., d.h.
Bauten, die nur vorübergehend zu lVohnzwecken
genutzt und deshalb nicht zu den Gebäuden mit
Wohnraum gerechnet werden, wurden nur dann ge-
zählt. wenn sie zum maßgeblichen Zeitpunkt
zumindest teilweise bewohnt waren.

Einen Überblick übär die Segmente des Erhe-
bungsbereichs der Gebäude- und W-ohnungszäh-
Iung 1987 im einzelnen vermittelt Übersicht 4.

2.2.3 Erhebungsmethodische Abgrenzung als
Vollerhebung mit Auskunftspflicht

Nach Anhörung von Fachleuten aus dem In- und
Ausland (auch) zur Frage der Erhebungsmethode
in vorbereitung seiner Entscheidungsfindung
zum Volkszählungsgesetz 1983 konnte das Bun-
desverfassungsgericht - wie erwähnt - zu dem

Ergebnis kommen, daß das vorgesehene Verfah-
ren, die Volkszählung als VoIl- bzhl. Total-
erhebung durchzuführen, erforderlich sei, um

den angestrebten Zweck zu erreichen, und den
Auskunftspflichtigen auch zugemutet werden
könne. Es hatte weiterhin ausgeführt:

"Es ist derzeit nicht zu beanstanden, wenn

der Gesetzgeber davon ausgegangen ist, daß

Erhebungen aufgrund von Stichproben auf aus-
nahmslos freiwilliger Basis oder eine Kombi-
na.tion von VoIl- und Stichprobenerhebung die
Volkszählung als Totalerhebung nicht zu er-
setzen vermögen. Diese Alternativen zu einer
Totalerhebung sind noch mit zu großen Fehler-
quellen behaftet. Außerdem setzen sie ver-
IäßIiche Daten über die Gesamtbevölkerung vo-
raus, die zur Zeit nur periodische Volkszäh-
lungen liefern können. "1 )

Das Bundesverfassungsgericht betonte jedoch
gleichzeitig, daß diese Würdigung auf dem

gegenwärtigen Erkenntnis- und Erfahrungsstand
beruhe und es bei der Anordnung einer Volks-
zäh1ung nicht ausreiche, lediglich oarauf zu

verweisen, daß sie "schon immer in Form von
Totalerhebungen durchgeführt worden seien. "2)
VieI mehr werde sich der Gesetzgeber "vor
künftigen Entscheidungen für eine Erhebung
.. . erneut mit dem dann erreichten stand der
l4ethodendiskussion auseinandersetzen müssen,
um festzustellen, ob und in welchem Umfang

die herkömmlichen Methoden der Informations-
erhebung. ... beibehalten werden können".3)
Ebenso müsse er prüfen, "ob eine Totalerhe-
bung trotz einer inzwischen fortgeschrittenen
Entwicklung der statistischen und sozial-
wissenschaftlichen Methoden noch verhäItnis-
mäßig ist."4)

Diesen Auftrag entsprechend ist im zuge der
Vorbereitung der Volkszählung 1987 die Frage
des notwendigen und angemessenen Erhebungsver-
fahrens erneut intensiv geprüft h,orden. Außer-
dem wurde die Bundesregierung vom Deutschen
Bundestag ersucht, "dafür Sorge zu tragen, daß
der in S 1 3 des Mikrozensusgesetzes vorgese-
hene Wissenschaftliche Beirat auch an der
vorbereitung und an der Durchführung der
Volkszählung mitwirkt"5) (vgI. hierzu auch
Teil II Abschnitt 5).

Tatsache war und ist freilich, daß die Prü-
fung, ob eine Statistik als Vollerhebung oder
Stichprobe konzipiert werden kann, einen un-
abdingbaren Bestandteil der Vorarbeiten eines
jeden Erhebungsprojekts in der amtlichen Sta-
tistik darstellt. Die Entscheidung, ob eine

BVerfGE 65. s.5gf. - 2) BverfGE 65, S. 59
BVerfGE 65, ebda. - 4) BVerfGE 55, ebda. -
Beschlußempfehlung und Bericht des Innen-
ausschusses (4. Ausschuß) ) Drucksache
10/3843, S. 4.
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übersicht 4

Schematische Darstellung
der Gebäudearten und Vr/ohneinheiten sowie deren Anzahl

rr 928429
WohngebBudc

(ohnc Wohnheimc
WohngebSude

mit t oder2 Frei.

15 372 479
Mietwohnungen

r2019988
Wohngebäude

r 2 329 37E
Gebäude

mit Wohnraum
309 390

sonstige Gcbäude
mitWohnoum

6 042
Wohnheima

12 365 173
Gcbtudc

mh Wohnraum
und beurohnte
Untettünfte

35 795
berrohnte

Unte'tünfte zeitwohneinheiten
mit I oder2

85 5t7
Wohngebäude

26 279 522
Wohnungen

25 775 574
in Wcihngebäuden

25812264
'bqrYohnt

. 26 595 /t49
Wohnclnhcitcn

467 258
leerstehend

I 948 852
vom Eigentümer

bewohnte
'Wohnungen

503 948
in sonstigen
Gebäuden

mil Wohntaum
31 5 927
sonstige

Wohneinheiten

47 15?
in

Unterkünften

152 143
Wohnungen

in Gebäuden mh
vollständiger

Wohnheimnutzung

26A770
in

Gebäuden

I t3 100
von Angehödgen

ausländischqr
Str€itkräfte u.ä.

privstrechtlich ge.
mietete

246221
in

Wohngebäuden

22549
in sonstigen

Gebäuden mit
Wohnraum

22§ 690
Freizeitwohnungen

256 149
bewohnt

1 361
le€rstehend

45 796
bewohnt

12 621
leerstehend

ttar. 20 156
sonstige

Freiaeitwohn,
einheilen

dar. 23 335
sonstige

Freizeitwohn.
einh€iten
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Erhebung als Stichprobe durchgeführt werden
kann, hängt nämlich ausschließlich von den
vorgegebenen Erhebungszielen ab, insbesondere
davon, ob die zu erwartenden Stichprobenfehler
der hochgerechneten Ergebnisse mit den am Ver-
wendungszweck orientierten Genauigkeitsanfor-
derungen der Benutzer der Statistik in Ein-
klang zu bringen sind.

Die Prüfung dieser Frage wurde deshalb für je-
den Zählungsteil der neu zu konzipierenden
- bzw. in den vom Bundesverfassungsgericht
beanstandeten Punkten zu modifizierenden -
Volks-, Berufs-, Gebäude-, Wohnungs- und Ar-
beitsstättenzählung 1987 gesondert durchge-
führt1 ), orn au"h clie llöglichkeit eines nur
nur teilweisen Stichprobeneinsatzes abzudecken.
Die Untersuchungen für die Zählungsteile Volks-
und Berufszählung sowie Gebäude- und V'Tohnungs-
zählung wurden gestützt durch Fehlerschätzungen
für unterschiedliche Stichprobenansätze bezüg-
lich Auswahl und Hochrechnung. Entscheidend
hierbei war, ob und inwieweit unter den weit-
gefächerten Verwendungszwecken der Zählungser-
gebnisse solche vorhanden hraren, die entweder
in besonderem Maße den hohen Anforderungen an
Qualität und Gliederungstiefe der Ergebnisse
gerecht zu werden hatten oder aber der unmit-
telbaren Forderung nach einer vollständigen
Datengrundlage entsprechen so11ten.

Für den ZählungsteiL Volks- und Berufszählung
war die Notwendigkeit einer Ergebniserstellung
mit größtmöglicher Genauigkeit für einige
Nachweisungsmerkmale dadurch vorgegeben, daß
entr,veder gesetzliche Vorschriften auf den Er-
gebnissen basieren (2.B. auf den Einwohner-
zahlen) oder die jeweiligen Ergebnisse Basis
der Fortschreibung sind. Aber auch aLle übri-
gen Merkmale des Erhebungskatalogs hätten, wie
die Ergebnisse der Fehlerschätzungen für un-
terschiedlich konzipierte Stichprobenverfahren
gezeigt hatten, in der geforderten tiefen
regionalen Gliederung nach Gemeinden und Ge-
meindeteiten bis hin zu Straßenabschnitten
und Blockseiten nicht mit ausreichender Ge-
nauigkeit über eine Stichprobe erstellt wer-
den können. Insbesondere vtrar aber der SchIuß
zwingend, daß auch die Erstellung einer
aktuellen Grundlage ( in Kombination mit den
Daten der Gebäude- und Wohnungszählung) für
eine der wichtigsten Stichprobenerhebungen,
den Mikrozensus - mit nationaler und supra-
nationaler Aufgabenstellung als "Repräsen-

1) V91. Zind1er, H.J., Volkszäh1ung 1986
- "Volkszählung 1985 - Vollerhebung oder
Stichprobe" in WiSta 2/1985, S. 79 ff.

tativstatistik der Bevölkerung und des
Arbeitsmarktes" bzw. für Zwecke der Euro-
päischen Gemeinschaften durchzuführende
Arbeitskräftestichprobe -,dessen QuaIität
entscheidend von der Vollständigkeit und Ak-
tualität der Datengrundlage abhängt, nur durch
eine Vollerhebung erreicht werden kann.

zu entsprechenden Ergebnissen mußte die Be-
wertung der beiden anderen Zählungsteile füh-
ren. So bestand für die Daten der Gebäude-
und Wohnungszählung ein ähnlicher Katalog von
Anforderungen. Auch diese Daten sollten (in
Kombination mit denen der Volks- und Berufs-
zählung) aIs Grundlage für nachgehende Erhe-
bungen, die Wohnungsstichproben, ferner a1s
Basis für die Fortschreibung des Gebäude- und
Wohnungsbestandes und - zur Erfü11ung gesetz-
lich vorgeschriebener Planungsaufgaben - auch
für sehr kleine regionale Einheiten unterhalb
von Gemeinden und Gemeindeteilen dienen, so
daß die Durchführung dieses Zählungsteifs auf
repräsentativer Basis nicht in Frage kommen

konnte. Auch diese Sch1ußfolgerung wurde er-
härtet durch das Ergebnis von Stichproben-
modell rechnungen.

Itlit Blick auf die Arbeitsstättenzäh1ung war
davon auszugehen, daß Bund und Länder für
Zwecke der Wirtschaftspolitik und die Gemein-
den für Planungsarbeit6n und kleinräumige Ivlo-

dellrechnungen sachlich und regional tief ge-
gliederte zuverlässige Ergebnisse benötigten,
die teilweise weit unter Stadtteileinteilungen
herunterreichen. Allein schon dieser Genauig-
keitsanspruch an die Ergebnisse konnte eben-
falls nur durch eine Vollerhebung erfüIlt
werden.

Auch der "Wissenschaftliche Beirat für Mikro-
zensus und Volkszählung" hatte sich eingehend
mit der Frage befaßt, ob seit dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichtes vom 15. Dezember
1983 neue Erkenntnisse im Bereich der Stati-
stik und der Sozialforschung gehTonnen worden
hraren, die für die Volkszählung 1987 eine Util-
derung der Mittel "Totalerhebung" und "Aus-
kunftszwang" erlaubt hätten. In seiner Stel-
lungnahme zur Volkszäh1ung 1987 kam er zu dem

Ergebnis, daß nach derzeitigem Erkenntnisstand
unter den gegebenen Zielsetzungen auf eit,e
Totalerhebung nicht verzichtet werden k"nn.2)

2) Vgt. Stellungnahme des Wissenschaftlichen
Beirats für ..., a.a.O., S. 4.
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In ähnlicher Weise hatten sich zuvor auch das
Deutsche Institut für gtirtschaftsforschung,
die Bundesanstalt für Landeskunde und Raum-
ordnung und die Deutsche Gesellschaft für
Soziologie geäußert. Bei der Vorbereitung der
Volkszählung 1987 mußte deshatb der cesetzge-
ber davon ausgehen, daß eine Vollerhebung
fachwissenschaftlich unbestritten nach wie vor
dann erforderlich ist, wenn n - wie bei der
Volkszählung - statistische Ergebnisse mit ho-
hem Genauigkeitsgrad

- für tlie cesamtheit der Erhebungseinheiten

- in großer fachlicher und

- in großer regionalei Differenzierung

benötigt *".d.rr."1)

Waren im Rahmen der Volkszählung Feststellungen
tlber die Grundgesamtheiten, d.h. über die tat-
sächliche Zahl der Einwohner, der Wohnungen
usw. gefordert, so durften derartige Angaben
nicht nur mit einer angenommene\n Wahrschein-
lichkeit in einem bestimmten Vertrauensbe-
reich liegen, es mußten die absoluten Be-
setzungszahlen exakt wiedergegeben werden.
Nur eine Vollerhebung konnte auch den Nach-
weis kleinster lterkmalsgruppen (2.s. für die
insgesamt ca. 30 000 Berufsbenennungen) sowie
die lückenlose Regionalisierung der Ergeb-
nisse (2.8. der Verflechtungen zwischen l{ohn-
ort und Arbeits- bzw. Au§bildungsort, darzu-

.stell.en durch Zahl, Stärke und Struktur sog.
IPendlerströme) gewährleisten.

Eine weitere Voraussetzung für clie mit dem
Konzept der Vollerhebung angestrebte Ergeb-
nisqualität war das nach gegebenem Erkenntnis-
stand notwendige Eesthalten an der Auskunfts-
pflicht. Hätte die freiwillige Auskunftsertei-
lung zwar zunächst allem Anschein nach das
mildere Mittel für die Befiagten bedeutet, so
wäre doch zu befürchten gewesen, daß der Zweck
der Volkszählung mit an Sicherheit grenzen-
der }tahrscheinlichkeit verfehlt worden,
der erhebliche Kosten- und Arbeitsaufwand

nicht zu rechtfertigen gewesen und der auch
vom Bundesverfassungsgericht aIs unabweisbar
bezeichnete Informationsbedarf unverändert
ungedeckt geblieben wäre.

So war und ist aus der empirischen Sozial-
forschung bekannt - und im übrigen durch
Untersuchungen zur konzeptionellen Neugestal-
tung des Mikrozensus, die vom vorgenannten
Wissenschafttichen Beirat oder in seinem
Auftrag clurchgeführt wurden, wiederum bestä-
tigt worden -, daß bei Erhebungen mit frei-
williger Auskunftserteilung eine erhebliche
ZahI von AntwortausfäIlen zu erwarten gewesen
wäre. Da sich derartige Ausfäl1e .erfahrunss-
gemäß nicht gieichmäßig über die gesamte Be-
völkerung verteilen, sondern hieran mehr oder
weniger stark bestimmte, im einzelnen aber
nicht bekannte Bevölkerungsgruppen beteiligt
sind, wären die unvermeidlichen Ergebnis-
verzerrungen in Größe und Richtung n'icht ab-
schätzbar, d.h. der geforderte Anspruch an
die Ergebnisqualität nicht zu erreichen ge-
wesen (s. hierzu auch Teil II, Abschnitt
5.3.2 ) .

3 Erhebungseinheiten und -merkmale

3.1 Erhebungs- und Darstellungseinheiten

Wie im Zusammenhang mit der Abgrenzung der
Erhebungsbereiche bereits angedeutet wurde,
sind die dieser Abgrenzung zugrunde tiegen-
den Erhebungseinheiten nicht notwendigerwei-
se den durch den jeweiligen Erkenntniszweck
bestimmten Darstellungseinheiten gleichzu-
setzen. Handelte es sich bei den Erhebungs-
einheiten der Volkszählung 1987 um die fak-
tisch durch die Auskunftsverpflichtung fest-
gelegten Zähleinheiten, so wurden die Dar-
stellungseinheiten erst im Aufbereitungs-
prozeß durch die Trennung von Teilmassen in
Abhängigkeit vom Vorhandensein bestimmter
Merkmalsausprägungen oder in Realisierung be-
stimmter methodischer Konzepte unter Rückgriff
auf diese Itlerkmalsausprägungen gebildet. Im
wesentlichen kann insoweit auf die Abschnitte
"Maschinelle Aufbereitung" und "Ergebnisdar-
stellungn verwiesen werden. Auf einige grund-
Iegende Zusammenhänge ist jecloch unter Bezug-
nahme auf die Übersicht 5 an dieser Ste1le
e inzugehen.1) Bundestagsdrucksache 10/2814, S. 11.
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Übersicht 5

Erhebungseinhe iten Dar stellungse inhe iten
s-

Pe rsonen

am Ort der Hauptwohnung

mit eigener in Privathaushalten
Haushatt s-
führung

zur wohnbevölkerung gehörend
ohne eigene

Pendle r

Pr ivathaushalte

Haushalte verheiratete Paare

nichtehe 1 iche Lebensgemei nscha f ten

Ge

Gebäude mit wohnraum; Unterkünfte

V{ohne i nhe iten
Wohnungen

sonstige Wohneinheiten

aus:

VoIks- und Berufs-
zähIung

Haushalte

Personen ohne eigene Haushaltsführung

3.1.1 volks- und Berufszählung

3.1.1.1 Personen

Geprägt durch unterschiedliche rechtliche
und erhebungsorganisatorische Bedingungen
waren als E r he b u n g s e i n he i t e n

auf äer Ebene der Person solche mit eigener
von denen "ohne eigene Haushaltsführung" zu
unterscheiden. Die gegenüber dem Regelfall
"gegebener Haushaltsführung" abzugrenzende
Ausnahme "fehlender Haushaltsführung" war
dabei notvrendig, wenn auch nicht hinreichend,
an den Tatbestand einer Unterbringung in so-
genannten Gemeinschafts- und Anstaltsunter-
künften geknüpft. Hierunter ldaren öffentliche
oder private Einrichtungen zu verstehen, in
denen Personen einem bestimmten sozialen oder
relig iösen zweck entsprechend gemeinschaftlich
untergebracht und vollständi9 durch das Per-
sonal bzw. die Institution versorgt und be-
treut werden. Es sind dies zum einen die An-
stalten, in denen nach dem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichtes die Gefahr einer sozialen
Abstempelung besteht ("sensibler Anstaltsbe-
reich", v91. hierzu auch Abschnitt B.3;1.2.1),

aber auch andere Einrichtungen, wie z.B.
Altenpftegeheime, Krankenhäuser für chronisch
Kranke und Entbindungsheime. Den hier - ohne
eigene Haushaltsführung - betreuten Personen-
kreisen ausdrücklich nicht zuzurechnen waren
die Bediensteten, und zwar auch dann nicht,
wenn sie ebenfalls vollständig durch die Ein-
richtung versorgt wurden, d.h. dort lebten
und an der Gemeinschaftsverpflegung teilnahmen.

Personen nmit eigener" und "ohne eigene" Haus-
haltsführung waren - im wesentlichen auch wegen
der gegebenen Begrenzung des Erhebungsumfangs
für den bevölkerungsstatistischen Komplex der
Volks- und Berufszählung - jedoch nur einge-
schränkt zugleich auch als D a r s t e I -
I u n g s e i n'h e i t e n der Volkszählung
1987 von Bedeutung. Sie liegen als Gesamtmasse
zwar dem Nachweis der erfaßten "wohnberechtig-
ten BevöIkerung" zugrunde, und "Personen ohne
eigene Haushaltsführung" werden außerdem -
nachrichtlich - im Kontext der wohnlichen
Situation ausgewählter BevöIkerungsgrup-
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pen nacngewiesenl ) . ttauptsächliche Darstel-
lungseinheiten der Volks- und Berufszählung
sind aber die

- Personen am Ort der Hauptwohnung
- Personen (bzw. die Bevölkerung) in Privat-

haushalten
- Personen zur Vfohnbevölkerung gehörend, da-

runter insbesondere soweit erwerbstätlg oder
in Schul- bzw. Hochschulausbildung befincl-
1i ch

- Pend1er.

Auf die zentrale Bedeutung der nPersonen am

Ort,per Hauptwohnungo für die Feststellung des
durch die Summe der antlichen Einwohnerzahlen
gegebenen BevöIkerungsstandes in Höhe und
regionaler Verteilung sowie als Darstellungs-
einheit aller demographischen, sozio-ökonomi-
schen, bitclungs- und erwerbsstatistischen
Merkmale braucht nicht näher eingegangen zu
werden. Hinsichtlich der in "Privathaushalten
lebenden Personen" kann, was die Abgrenzung als
Darstellungseinheit im einzelnen anbelangt,
auf Abschnitt A.3.1.1.2 verwiesen werden, wäh-
rend an dieser Stelle nur anzumerken ist, daß
clie Brhebungseinheit 'Personen ohne eigene
Haushaltsführung" hierbei definitionsgemäß
völlig ausgeklammert wird, in allen übrigen
Fällen dagegen stets eingeschlossen bleibt.

Der Nachweis der zur "I{ohnbevölkerung gehö-
renden Personen' knüpft an den Inhalt des
früher für die namtliche Einwohnerzahln maß-
geblichen Bevölkerungsbegriffs an, füllt
diesen wie erwähnt aber auch inhaltlich nicht
mehr voII aus. Unverändert notwendig ist
dieser Begriff jetloch für die Darstellung der
regionalen Verteilung insbesondere der er-
werbstätigen oder noch in der Schul- oder
Hochschulausbildung befindlichen Personen nach
dem wohnort einerseits, dem Arbeits- oder Aus-
bildungsort andererseits. Wie die Übersicht 6

über die ngemeindebezogenen Bevölkerungsbe-
griffe" zeLgt, werden diese Verteilungen und
die zwischen ihnen bestehenden Unterschiede
dadurch geprägt, daß bestimmte Personenkreise
a1s Pendler zwischen den Gemeinden in Erschei-
nung treten, m.a.w. arbeitstäglich die lrlohn-
ortgemeinde verlassen und für die Dauer ihres
regelmäßigen Aufenthaltes am Zielort dort zur
ntagesanwesenden Bevölkerung" zählen. Der
Nachweis, daß sich in Anbetracht der nicht un-
erheblichen Zahl von Personen mit mehr a1s ei-
ner wohnung (siehe übersicht 3) und der be-
achtlichen Zahl von "Berufs- und Ausbildungs-

1 ) vgl. Gebäucle- und wohnungszählung vom
25. ltai 1987, Pachserie 5, Ileft 4, Teil 3

tagesaus- bzw. -einpendlern"2) teilweise star-
ke Verschiebungen zwischen den realen Größen-
ordnungen dieser "gemeindebezogenen Bevölke-
rungsbegriffe' im Einzetfall ergeben können,
war eine wichtige Aufgabe der Volks- und
Berufszählung 1987. ,

rsicht 6

2) Nach dem Ergebnis der Volkszählung 1987 wur-
dlen 11 ,726 yltlL. Einpendler gezähIt' (vgl .
Fachseriö 1, Heft 9, teil 1).

Geme indebezogene Bevö1ke rungsbeg ri f fe

BevöIkerung am O-rt der Hauptwohnung
= amtliche Einwohnerzahl

.,/. Bevölkerung arn Ort der ttauptwohn
nicht zur ltohnbevölkerung gehör

+ Bevölkerung €rm Ort der Nebenwohnung,
zur wohnbevölkerung gehörend

WohnbevöIkerung
= Nichterwerbstätige; nicht in all-

gemeiner Schulausbildung be-
findliche Personen

+ Erwerbstätige sowie Schüler/Stu-
dierende am Wohnort

/. Erwerbstätige sowie Schüler/Studierendemit Arbeits- bzw. Ausbildungsort in,/im
anderen Gemeinden desselben Kreises
anderen Kreisen desselben Bundeslandes
anderen Bundesländern
Ausland

= Tagesauspendler

Erwerbstätige sowie schüler,/Stud ierende
mit Wohnort in
anderen Gemeinden desselben Kreises
anderen Kreisen desselben Bundeslandes
anderen Bundesländern

= Tageseinpendler

/. Erwerbstätige sowie SchüIer/Studierende
mit. unbekanntem Arbeits- bzw. Aus-

tagesanwe se nde Bevöl ke rung

+

bil dungsort

üDg,
end
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3 .'l . 1 .2 Haushalte,/pr ivathaushalte

"Einen Haushalt bilden", so die ausführliche
Definitiondieser E r h e b u n g s e i n -
h e i t in § 2 Abs. 2 volkszählungsgesetz
1987, "alle Personenr die gemeinsam wohnen und

wirtschaften. wer allein wirtschaftet, bildet
einen eigenen Haushalt. Personen mit mehreren
Wohnungen ... sind in jeder Wohnung einem
Haushalt zuzuordnen". Für die zählung der Haus-
halte waren damit zwei Bedingungen maßgebend.

So ldar einerseits festzustellen, ob und welche
Personen eine Wohnung gemeinsam bewohnten. Da-
bei bestand zwar die Frage der zurechnung von
Personen mit mehreren Wohnungen (Wohnsitzen).
Im Volkszählungsgesetz 1987 und in der Begrün-
dung hierzu war jedoch klargestellt, daß
die "Haushaltszugehörigkeit ... nicht dadurch
aufgehoben (wird), daß Personen aus beruf-
lichen oder sonstigen Gründen ... vorüberge-
hend abwesend sind"1 ). vorübe.gehende Abwesen-
heit war clabei nicht von der Frage des über-
wiegenden Aufenthaltes oder der Unterschei-
dung zwischen Haupt- und Nebenwohnung im mel-
derechtlichen Sinne abhängig, entscheidend
war vielmehr das Vorliegen eines Wohnsitzes
selbst. Dabei kam es nicht darauf an, ob eine
entsprechende Eintragung im Melderegister vor-
lag; maßgeblich waren nur die tatsächlichen
verhältnisse. Demgemäß mußten zum Haushalt
unter gegebenen Bedingungen beispielsweise
auch auswärts wohnende Erwerbstätige, Schü-
ler und Studierende, Grundwehr- oder zivil-
dienstleistende sowie gegebenenfalls Personen
mit weiterem wohnsitz in einer Gemeinschafts-
oder Anstaltsunterkunft gezählt werden. Die
Bedingung des gemeinsamen Bewohnens einer
woiinung !üar nicht an familiäre oder verrrrandt-
schaftliche Beziehungen geknüpft. Sie konnte
für Dritte, wie z.B. Hausangestellte, Pflege-
rinnen oder Auszubildende im Haushalt des
Betriebsinhabers gegeben sein, dagegen in
keinem Fall auf Personen zutreffen, die zum

Zählungszeitpunkt nur besuchsweise anwesend
vua ren .

Handelte es sich insoweit um ein objektivier-
bares Kriterium (Vorliegen eines meldepflich-
tigen, nicht notwendigerweise gemeldeten
Wohnsitzes), so beruhte andererseits die
Frage, ob die zusammen wohnenden Personen
auch gemeinsam wirtschafteten, das heißt ins-
besondere den Lebensunterhalt gemeinsam be-
stritten, als weitere Bedingung gemeinsamer
Haushaltsführung, auf der Selbsteinstufung
der Befragten. Einen eigenen Haushalt bil-
det deshalb auch dann, wer allein wirt-

schaftete, gleichwohl mit anderen Per-
sonen, z.B. als Untermieter, eine gemein-
same wohnung hatte. "wohngemeinschaften"
konnten dabei je nach gegebenen Bedingun-
gen a1s Personen mit je getrennter oder
gemeinsamer Haushaltsführung in Erscheinung
treten.

Der soals E rhebung se i nhe i t
erfaßte "Haushalt" geht vom Begriff der "Wohn-
berechtigten Bevölkerung" aus. Er eignet sich
deshalb insbesondere für die Auswertung von
wohnungsstatistischen Angaben und ist deshalb
die clie Nachfrageseite repräsentierende
Darstellungseinheit für
Nachweisungen im Rahmen der Gebäude- und woh-
nungszählung (v91. Abschnitt A.3.1.2.3). Für
soziale und wirtschaftliche Fragestellungen
ist es dagegen zweckmäßig und nothrendig, einen
Teil der Personen mit mehreren wohnsitzen nur
am ersten Wohnsitz, nicht jedoch am zweiten
Wohnsitz als Haushaltsmitglied bei der Ab-
grenzung eines Haushalts zu berücksiphtigen.
Auf diese Weise sollen - ebenso wie bei per-
sonenbezogener Darstellung - Doppelzählungen
in der Tendenz ausgeschaltet werden, ohne je-
doch die bestehenden Beziehungsgeflechte auf-
zulösen. Die dieser zielsetzung Rechnung tra-
gende haushaltsstatistische D a r s t e 1 -
I ung s e i nhe i t wird als "Privat-
haushalt", die Gesamtheit der in ihnen leben-
den Personen aIs "Bevölkerung in Privathaus-
halten" bezeichnet.

AIs bei mehrfacher Zählung nur einmal zu be-
rücksichtigen werden zum einen Personen an-
gesehen. die sich offensichtlich (nur gele-
gentlich) in einer Ferienwohnung aufhalten,
darüber hinaus aber noch über einen ständigen
wohnsitz verfügen. Diesem Anliegen wurde bei
der Volks- und Berufszählung 1987 ebenso wie
bei der Zählung '1970 - näherungsweise - da-
durch entsprochen, daß Mitglieder eines Haus-
haltes, die sämtlich überwiegend in einer
anderen Gemeinde leben bzw. von der anderen
Gemeinde aus zur Arbeit oder Ausbildung ge-
hen, nur dort zur "Bevölkerung in Privathaus-
halten" bzw. als "Privathaushalte'r gezählt
wurden.

Ein weiteres Problem ist zum anderen aber
darin zu sehen, daß häufig noch erwachsene
Kinder als nach wie vor im Haushalt der Eltern
wohnberechtigte Mitglieder angegeben werden,
obwohl sie längst "auf eigenen Füßen stehen".

1 ) Bundestagsdrucksache 10/2814, S. 15.
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Un auch hier eine angemessene Lösung zu fin-
den, werden - soweit hierzu dle- erfordlerlichen
voraussetzungen von der Erhebungsseite her be-
stehen - ledige Kinder im Alter von mindestens
25 Jahren, die ihren Lebensunterhalt überwie-
gencl selbst bestreiten und über eine weitere
wohnung verfügen, die von ihnen hauptsächlich
benutzt wird bzw. von der aus sie ihrer Er-
werbstätigkeit oder Ausbilclung nachgehen,
im elterlichen Haushalt nicht mehr berück-
sichtigt.

In diesem zusammenhang ist jedoch anzumerken,
daß bei der Volkszählung 1987 anders als bei
der vorangegangenen Erhebung Fragen zur Fami-
lienstruktur nicht mehr vorgesehen waren (vgl.
Abschnitt A.3.2.1)r weil davon ausgegangen wur-
de, daß familienbezogene Nachweise nicht auf
kleinräumlicher Ebene benötigt werden und ent-
sprechende Ergebnisse aus dem Mikrozensus
daher ausreichen. Auf die Ausklammerung der
vorgenannten Personengruppe mußte bei der Er-
mittlung der "Privathaushalte" deshaLb - unter
Inkaufnahme von Vergleichsstörungen gegenüber
den haushaltsstatistischen Ergebnissen der
Vo1kszählung 1970 einerseits, der laufenden
Mikrozensuserhebungen andererseits - verzich-
tet werden.

Trotz des Verzichtes auf die Erhebung fami-
lienstatistischer Strukturdaten waren durch
Auswertung der personenbezogenen Merkmale im
Haushaltszusammenhang in gewissem Umfang
näherungsweise Aussagen mögIich. Im Zuge des
Aufbereitungsprozesses sind für diesen Zweck
als tueitere Darstellungseinheiten

-'verheiratete Paare" sowie
- "Mehrpersonenhaushalte mit sonstigen

Formen des zusammenlebenstt, zu denen
insbesondere die "nichtehelichen Lebens-
gemeinschaften" zählen,

gebilclet worden.

So ließ sich zwar die ZahI der Ehepaare nicht
auf die Ergebnisse direkter Befragung zur
verwandtschaftlichen Beziehung der Haushalts-
mitglieder zurückführen, wohl aber konnte auf-
grund der Angaben zum Geschlecht, Familien-
stand, vtohnsitzstatus -.der nach geltendem
Melderecht für nicht dauernd getrennt lebende'
Verheiratete gleich ist - und des Alters auf
die Zahl der (miteinander) "verheirateten
Paarer geschlossen werden (s. abschnitt c.3.5).

In diesem Zusammenhang ist dabei zunächst an-
zumerken, daß bei der Volkszählung 1987 - an-
ders als bei früheren Zählungen - auch clie
Stellung der Haushaltsmitglieder zueinander
nicht mehr erfragt wurde. Abgesehen vom ver-
zicht auf die Erhebung familienstatistischer
Merkmale war dies auch durch die im Bereich
der Haushalts- und Familienstatistik grund-
sätzlich vollzogene Abkehr vom früher maßgeb-
Iichen Begriff des "Haushaltsvorstandes" be-
gründet. An seine stelle ist clie "Bezugsper-
son des Haushaltsn getreten, bei tler es sich um

dasjenige Mitgliecl handelt, das überwiegend
den Lebensunterhalt des gesamten Haushalts be-
streitet uncl clamit dessen sozio-ökonomische
Struktur in der Regel maßgeblich beeinflußt.

Mit der Möglichkeit, Aussagen auchi.über nver-
heiratete'Paare" ableiten zu können, brauchte
die statistische Beschreibung des Haushalts-
zusammenhangs jedoch nicht lecliglich auf die
zahl a1ler - darunter insbesondere auch der
Iecligen minderjährigen - Haushaltsmitglieder
sowie der demographischen und erwerbsstatisti-

/schen Merklnale der - ebenfalls im Zuge des
Aufbereitungsprozesses gebildeten (s. Ab-
schnitt C.3.6) - Bezugsperson gestützt zu wer-
den. Es konnten nunmehr auch die entsprechenden
Merkmalsverflechtungen zwischen Ehepartnern
dargestellt werden, die in ihrer Gemeinsam-
keit die Haushaltsstruktur oft stärker prägen
als clie zum Unterhalt cles Haushalts maßgeblich
beitragende Person alIein.

Als "verheiratete Paare" wurden dabei verhei-
ratete haushaltsangehörige Personen(paare)
unterschiedlichen Geschlechts mit gleichem
Wohnsitzstatus (Haupt- oder Nebenwohnung) uncl

einem Altersunterschied von höchstens 20

Jahren angesehen. Durch die Einbeziehung des
Lebensalters der in Betracht kommenden Per-
sonen - im eher seltenen Fa,.ll mehrerer mögli-
cher Paare im selben Haushalt wurde der je-
weils geringste Altersabstand als ausschlag-
gebend angesehen - sollte eine Verknüpfung
der Angaben von generationsversehiedenen An-
gehörigen derselben Familie ausgeschlossen
werden. Gewisse unschärfen des verfahrens,
die u.a. auch auf die Berücksichtigung clie-
ses Höchstaltersunterschiedes zurückzuführen
sein können, waren im Vergleich zu den zu'
sätzlichen Auswertungsmöglichkeiten, die da-
mit auf grundsätzlich jecler Regionalebene
wichtige ergänzende Strukturdaten liefern,
von untergeordneter Bedeutung.
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Ebenso wie für rrverheiratete Paare" konnten
aus dem Datenmaterial der Volkszählung 1987
auch Ergebnisse für die Häufigkeit des Auftre-
tens von "Formen des sonstigen Zusammenlebens"
ermittelt werden, zu denen auch die zunehmend
an Bedeutung gewinnenden "nichtehelichen Le-
bensgemeinschaften" zählen. Grundsätzlich
handelt es sich hierbei um Mehrpersonenhaus-
halte ohne verheiratete Paare, die anhand der
Angaben zum Haushaltszusammenhang, Familien-
stand, alter (insbesondere dem Altersunter-
schied) und Geschlecht der Haushaltsmitglie-
der weiter differenziert werden konnten. Da-
bei ließen sich in einem ersten Schritt - ge-
genüber 'rsonstigen Haushalten", zu denen ins-
besondere Haushalte von alleinstehenden Frauen
(bzw. Männern) mit Kindern gehören - zunächst
Mehrpersonenhaushalte mit mindestens zwei Per-
sonen unterschiedlichen Geschlechts in fol-
genden Gruppierungen abgrenzen:

- zwei ledige Personen im Alter von 18 oder
mehr'Jahren,

- eine leilige Person im Alter von 18 oder
mehr Jahren sowie eine verheiratete Person
(ohne verheirateten Partner im Haushalt)
bzw. eine geschiedene oder verlritwete
Person,

- zwei Personen, von denen eine verheiratet
und eine geschieden bzw. verwit$ret ist,
beide geschieden bzw. beide verwitwet sind
oder eine geschieden und die andere ver-
witwet ist.

Es kann somit davon ausgegangen werden, daß
in diesen Mehrpersonenhaushalten vor allem
auch die "nichtehelichen Lebensgemeinschaf-
ten" eingeschlossen waren, wobei Partnerbe-
ziehungen von Personen in getrennten Haushal-
ten oder wohnungen selbstverständlich unbe-
rücksichtigt bleiben mußten. Allerdings wur-
den mit dieser Abgrenzung auch "Haushalts-
gemeinschaften" gezählt, in denen keine
"partnerschaftlichen" Beziehungen bestanden
haben. Dies trifft vor allem dann zu, wenn
die in Frage kommenden Personen tatsächlich
miteinander verwandt waren, worüber - wie
erwähnt - aus der Volkszählung keine Angaben
vorliegen.

Um zumindest Eltern-Kind-Beziehungen aus der
Betrachtung ausklammern zu können, mußte des-
halb in einem zweiten Schritt bei einem A1-
tersunterschiecl der nichtehelich zusammenle-
benden Personen von 15 und mehr Jahren ver-
einfachend davon ausgegangen werden, daß in
diesen Fällen ein entsprechendes Ver!üandt-
schaftsverhältnis vorliegt. Solche "Gemein-
schaften" wurden gesondert nachgewiesen, um

einen Überblick über die Größenordnung dieser

Personengruppe zu erhalten; auch sie gelten
noch als "sonstige Formen des Zusammenlebens".

Für die verbleibende "Restgruppe" hingegen,
d.h. sofern der Altersabstand der Partner
höchstens 15 Jahre betrug, erschien die An-
nahme gerechtfertigt, daß es sich hierbei
insbesondere um die 'rnichtehelichen Lebens-
gemeinschaften" handelte und nur noch wenige
Fälle anderer Formen des Zusammenlebens, wie
z.B. zusammenlebende Geschwister oder Wohnge-
meinschaften, auf die die vorgenannten Abgren-
zungsbedingungen auch zugetroffen haben kön-
nen, enthalten waren.

Die dargestellten Zusammenhänge und die da-
raus abgeleiteten Haushaltsarten sind in der
nachfolgenden Übersicht 7 mit Zahlen veran-
schaul icht.

3.1.2 Gebäude- und Wohnungszählung

3 .1 .2.1 Gebäude

E r hebun g se i nhe i te n derGe-
bäude- und -Wohnungszählung 1 987 waren - wie
bei der Abgrenzung des Erhebungsumfangs be-
reits erwähnt wurde - die Gebäude mit Vtohn-
raum, gegliedert in Wohngebäude sowie sonstige
Gebäude mit Wohnraum, und die bewohnten Unter-
künfte.

Gebäude waren dabei als für längere Dauer er-
richtete Bauwerke zu definieren, wobei a1s
einzelnes Gebäude jedes freistehende Gebäude
oder bei zusammenhängender Bebauung - z. B.
Doppel-, Gruppen- und Reihenhäuser und insbe-
sondere städtischer Bebauung - jedes Gebäude
galt, das durch eine vom Dach bis zum Keller
reichende Brandmauer von anderen Gebäuden ge-
trennt war. Als einzelne Gebäude waren damit.
auch Seitenflügel, die mit dem Vordergebäude
verbunden waren, Hinterhäuser sowie weitere
Bauwerke auf demselben Grundstück zu zäh1en,
sofern die genannten Bedingungen zutrafen.

Ob es sich hierbei jeweils um ein Wohngebäude
oder um ein sonstiges Gebäude mit !{ohnraum
handelte, war vom Auskunftspflichtigen anhand
der Anteile an der cesamtnutzfläche für Wohn-
oder Nichtwohnzwecke zu beantworten, zu der
jedoch nicht die Flächen der Treppenräume,
Hausflure, Fahrstühle, Rolltreppen, Wasch-
küchen, Trockenräume, begrenzende BauteiIe,
Pfeiler, Schächte, Heizungs- und Klimaanlagen
sowie der Anlagen zur Stromerzeugung zu rech-
nen vraren. tlberwog der Anteil der für Wohn-
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übersicht 7

Schematische Darstellung der haushaltsstatistischen
Erhebungs- und Darstellungseinheiten

I

-1

-i "nichteheliche
Lebensgemein-

schaften"
I

I

I

JL

1 ) Als nwohnberechtigte Haushalte" zugleich Darstellungseinheit der Gebäude- und wohnungszählung; -2) Zwei verheiratete Paare in einem Haushalt wurden a1s zwei Fäl1e gezählt; - 3) f,edige irn Alter
von lS Jahren und mehr oder Nichtledige (siehe auch Text); - 4) Insbesondere Haushalte von allein-
stehenden Frauen (bzw. tlännern) mit Kindern.

verheiratete Paare(FälIe) 2)
14,129 ttilI.

Erfaßte Haushalte 1 )
26 t7 44 t(iLL.

Haushalte nicht
am überwiegenden
wohnort

0,526 MilI.

( Pr ivat- ) Haushalte
26,2t8 Milr.

mit 2 und
mehr Personen

17,452 Mitr.
mit I Person
8,767 Mi11.

ohne verheira-
tete Paare
3,459 Mirl.

mit verheirateten
Paaren

1 3,992 ltitl.

sonstige Haus-
halte 4 )

1,525 Milt.
mit nichtehelich
z usammenl ebenden
Personen 3) unter-
schieill ichen
ceschlechts

1 ,834 Milr.

Alter sunte rschied
der Wohnpartner
unter 15 Jahren

1,115 Milr.

Alters unte rschi ed
der wohnpartner
1 5 Jahre und mehr

0,719 Mill.

zwecke genutzten Flächen, handelte es sich um

ein "l{ohngebäude", standen dagegen gewerbli-
che, soziale, kulturelle, administrative und,/
oder andere Nutzungszwecke im Vordergrundr lag
ein "sonstiges Gebäude mit wohnraum" vor.
Als "bewohnte Unterkünfte" wurden behelfsmäßi-
ge, nur vorübergehend zu wohnzwecken bestimmte
oder geeignete Bauten erfaßt, jedoch nur, so-
weit sie am Zählungsstichtag ganz oder zumin-
dest teilweise bewohnt waren. VölIig leerstse-
hende Unterkünfte waren danach nicht anzuge-
ben, teilbewohnte dagegen auch hinsichtlich
der in ihnen vorhandenen leerstehenden wohn-
einheit,en. Zu den Unterkünften zählten u.a.
BeheLfsheime, Baracken, festverankerte wohn-
schiffe und Bauzüge; bewohnte Wohnwagen (2.B.
auf Campingplätzen) und Lauben (2.8. Schreber-
gartenhütten, Atmhütten) sollten jedoch nur ,

dann einbezogen werden, sofern die in ihnen
lebenden Personen dort ihre alleinige Wohnung
in der Bundesrepublik Deutschland hatten.

Für die sachgerechte Analyse des Datenmate-
rials und um einerseits den Anforderungen der
differenzierten Fortschreibung des Wohnungs-
bestandes unter Berücksichtigung der läufenden
Bau- und Abrißtätigkeit, andererseits bestimm-
ten Anforderungen an die Ergebnisvergleichbar-
keit gegenüber der vorangegangenen Gebäude-
und Wohnungszäh1ung 1968 Rechnung zu tragen,
wurden bei der Abgrenzung der gebäudestatisti-
schen (wie wohnungsstatistischen, s. unten)
Dar ste I 1 un9 se inhe iten
wichtige Angaben über clie Nutzung des Gebäude-
und Wohnraumbestandes mitberücksichtigt.

So wurden "Wohnheime" - als vollständig zu
Wohnheimzwecken genutzte vtohngebäude - in
aller Regel gesondert ausget iesen. Da dieser
Angabe ein hoher Aussagegehalt beizumessen
ist, wurde der entsprechenden Zwecken gewid-
mete wohnraum in nicht tiberwiegend zu Wohp-
zwecken genutzten Gebäuden zwar in den woh-
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nungsstatistischen Nachweisungen ebenfalls
vom übrigen Wohnungsbestand getrennt, die Ge-
bäude selbst dagegen nicht als weitere Unter-
gruppe der ohnehin zahlenmäßig wesentlich
niedriger besetzten Kategorie der I'sonstigen
Gebäude mit wohnraum" vorgesehen. vtohnheim-
zwecke, entsprechen dabei den Vtohnbedürfnissen
bestimmter Bevötkerungskreise, die sich bei
entsprechender vollständiger Nutzung des Ge-
bäudes zumeist auch in der Bezeichnung als
Studenten-, Alten-, Schwesternwohnheim usw.
wide rspiegeln .

Für die Beurteilung des Versorgungsgrades der
Bevölkerung war ferner die Kenntnis darüber
wichtig, inwieweit der Wohnraumbestand aus-
schließlich zu (gleichwohl nicht gewerblichen)
Ferien- oder Freizeitzwecken genutzt r^rird.
Derartiger Wohnraum konnte grundsätztich auf-
getreten sein

- in Wohngebäuden mit einer ltohneinheit oder
zwei Wohneinheiten, deren cesamtwohnfläche
entweder weniger a1s 50 m2 (Kategorie 1 )

oder 50 m2 und mehr (Kategori,e 2) beträgt
sowie

- in übrigen cebäuden mit Wohnraum (Kategorie
3).

9tährend bei der Gebäuile- und Wohnungszäh1ung
1987 der gesamte zu Freizeitzweckbn genutzte
wohnraum erfaßt wurde, waren 1968 nur die
Kategorien 1 und 2 unterschieden, FäIle der
Kategorie 3 dagegen mit "echten", d.h. für
Zwecke der Berufst,ätigkeit oder Schul- bzw.
Hochschulau§bi1clung genutzten Zwe itwohnungen
zusammengefaßt worden. Aus Vergleichsgründen
wurden Fälle der Kategorie 2 auch 1987 geson-
dert ausgewiesen. FäIle der Kategorie 1, bei
denen es sich in aller Reget um !{ochenend- und
Ferienhäuser handelt,.wurden dagegen wie 1958
nicht als Gebäude dargestelLt, sondern den
bewohnten Unterkünften zugerechnet.

3.'l .2.2 Wohnungen

Unter einer "Wohnung" im Sinne der E r h e -
b u n g s e i n he i t war die jeweilige
Gesantheit nach außen abgeschlossener und zu
Wohnzwecken bestimmter Räume, die die Führung
eines eigenen Haushalts ermögIichen, zu ver-
stehen. Diese Räume sollten in der Regel zu-
sammenliegen; einzubeziehen waren aber auch
außerhalb des eigentlichen Wohnungsabschlusses
Iiegende näume (2.B. Mansarden) sowie zu Wohn-
zwecken ausgebaute Ke11er- und Bodenräume.
Hierbei war es gleichgültig, ob und wieviele

Haushalte zum Zählungsstichtag in ihr unter-
gebracht waren und auch, ob sie ausschließ1ich
oder nur teilweise zu allgemeinen oder beson-
deren Wohnzwecken genutzt wurde. So waren
neben dem RegelfalI der bewohnten Wohnung auch
leerstehende Wohnungen, Berufs- oder Geschäfts-
mietwohnungen, die zumindest in Teilen zu
( frei)beruflichen oder gewerblichen zhrecken
genutzt wurden, sowie jede - nicht gewerblich -
zu Ferien- oder Freizeitzwecken genutzte.Woh-
nung einzubeziehen. Falls ein Haushalt in
einem Gebäude oder einer Unterkunft mehr als
eine Wohnung nutzte, waren die Wohnungsanga-
gen auf einem Wohnungsbogen zusammenzufassen,
d.h. die von der Zweckbestimmung her getrenn-
ten Einheiten galten, geprägt durch die ge-
genwärtige Nutzung durch nur einen Haushalt,
auch nur als eine Wohneinheit

Nach Zweck und Aufgabenstellung der Wohnungs-
statistiken wurden die in diesem Sinne abge-
grenzten Erhebungseinheiten nur dann aIs Woh-
nungen ausgezählt, wenn sie mit einer Küche
oder Kochnische ausgestattet und gleichzeitig
in Gebäuden mit Wohnraum gelegen waren. Unter
dem Begriff "sonstige gtohneinheit" als weite-
rer Darstel lungse inheit
wurden dagegen alIe Wohneinheiten ohne Küche
oder Kochnische in Gebäuden mit Wohnraum
sowie aIle Wohneinheiten in bewohnten Unter-
künften zusammengefaßt, mit anderen Worten
solche 'rVtohnungen", die aufgrund ihrer minde-
ren Ausstattung als von nur geringerem Wohn-
wert gelten oder nicht zur dauernden Unter-
bringung von Haushalten bestimmt waren.

Ahnlictr wie bei der Darstellung der Gebäude
und Unterkünfte wurden in den wohnungssta-
tistischen Nachweisungen durch Verknüpfung
mit den Angaben über die jeweilige Nutzung
des hlohnraums weitere Teilmassen gebildet.
Hierzu zählte neben dem für ttohnheimzwecke,
Ferien- oder Freizeitzwecke sowie dem vorüber-
gehend nicht genutzten Wohnraumbestand, vor
allem auch der von den nicht auskunftspflich-
tigen Mitgliedern der ausländischen Streit-
kräfte und der ausländischen Missionen bewohn-
te Wohnraum. Die ebenfalls erfolgte Ausglie-
derung des Bestandes an Ferien- und Freizeit-
wohnungen war u.a. auch deshalb erforderlich,
weil es sich hierbei grundsätzlich nicht um

teersteheinden Wohnraum handelt, für diese
Wohnungen gleichwohl zum Zählungsstichtag
oftmals keine Angaben zu den personen beizu-
bringen waren (v91. Übersicht 23).
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3.1.2.3 Haushalte

Es i{urde bereits ausgeführt, daß cler 'rHaus-
haltn in seiner Abgrenzung als Erhebungsein-
heit cler Volks- und Berufszählung auch als
Darstellungseinheit der Gebäude- und lrlohnungs-
zählung fungiert. Insoweit kann auf Abschnitt
3.1 . 1 .2 verwiesen werden. Wie jedoch zu er-
gänzen ist, wurden für clen Zweck einer diffe-
renzierten Nachweisung des Wohnraumversor-
gungsgrades die wichtigsten Gliederungskrite-
rien für den (Privat)Haushalt auch auf den be-
grifflich weiter gefaßten "wohnberechtigten
Haushalt" übertragen. Zu diesen Merkmalen
zähten neben der Haushaltsgröße und dem Alter
der Haushaltsmitglieder insbesondere auch die
demographischen und sozio-ökonomischen l\zpi-
sierungen des Haushalts aufgrund der Angaben
der sogenannten Bezugspersonen.

In diesem Kontext ist auch die ergänzende
Darstellung von nPersonen ohne eigene Haus-
haltsführung" nach ausgewählten demographi-
schen Merkmalen (Alter und Geschlecht) zu se-
hen, deren Aussagekr.aft sich nicht auf äie
absolute Größenordnung bezieht, sondern als
vergleichendes Strukturmerkmal Bedeutung ge-
winnt.

3.2 Fragenprogramm

3.2.1 Volks- und Berufszählung

Der Fragenkatalog der seit 1950 in der Bundes-
republik Deutschland in etwa 10jährigen Ab-
ständen durchgeführten Volks- und Berufszäh-

. lungenl) weisteinen relativ konstanten Kern
demographischer und auf das Erwerbsleben be-
zogener Fragen auf, der im Laufe der Zeit
durch weitere Merkmale, insbesondere aus dem
Bildungsbereich, ergänzt wurde (siehe Über-
sicht 8). Aus aktuelLem AnIaß wurden mit-
unter auch Fragen berücksichtigt, die bei
späteren Erhebungen wieder aus dem Programm
gestrichen wurden. Entlastungen ergaben sich
in neuerer Zeit auch dadurch, daß in zunehmen-
dem Maße tatbestände, die nur überreg.ional und
nicht in allzu tiefer fachlicher Gliederung
benötigt !'rerden, auf kleine, gesonderte Stich-
proben, vor allem auf den Mikrozensus, die
jährliche Repräsentativerhebung der Bevölke-
rung und des Arbeitsmarktes verlagert werden
konnten.

AnIaß für solche Überlegungen vraren vor allem
das Bestreben, Auskunftspflichtige und Zähler
zu entlasten, aber auch der Zwang zar Reduzib-
rung der Zählungskosten.

Vor diesem Hintergrund wurden bei der Vol,ks-
und Berufszählung 1987 Eragen zu folgenden
Sachbereichen gestellt :

- BevöIkerung,
- Unterhaltsquellen,
- Erwerbstätigkeit,
- Ausbildung uncl

- PendeLwanderung.

Gegenüber der volkszählung 1970, die aller-
dings aus einem totalen Erhebungsteil und
einer 10 tigen, in die Zählung integrierten
Stichprobe mit vert.iefenden Fragestellungen
bestand, ergaben sich danach zahlreiche Än-
derungen. Zum einen f e h 1 t e n clie in
der Repräsentativerhebung, deren Auswaht-
grundlage die zwei Jahre zuvor durchgeführte
Gebäude- und Wohnungszählung gewesen war,
an Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit
gerichteten Fragen

- zur detaillierten Erfassung der Zugehörig-
keit zu sonstigen christlichen oder ande-
ren religiösen Gemeinschaften,

- zur Beobachtung des Familienbildungspro-
zesses (Eheschließungsjahr,. frühere Ehe,
Geburtsjahre der lebendgeborenen Kind€ir),

- zum besonderen sozio-ökonomischen Status
von Personen in leitender oder aufsichts-
führender Stellung (Art der Leitungstätig-
keit) uncl von Selbständigen (Anzahl der
Beschäftigten; Größe der landwirtschaft-

lich genutzten Fläche),

- zur Böhe des Nettoerwerbseinkommens,

- zur Feststellung tler F1üchtlings- oder
Ve rtr iebenene igenschaft ,

- zur früheren Beteiligung am Erwerbsleben
(bei Nichterwerbspersonen ),

- zur Bedienung von Maschinen im Rahmen der
Erwe rbstät igke it ,

- zur Ausbildungsdauer und zum Jahr des Ab-
schlusses cler Ausbilclung an berufsbilden-
den Schulen,/Hochschulen.

Zum anderen wurde das Frageprogramm ,für die
Vo1ks- und Berufszählung 1987 aber auch gegen-
über dem Totalerhebungsteil von 1970 gekürzt.
Dies gilt, insbesondere hinsichtlich des Ver-
zicht,s auf

1) Vgl. Anhang, Nr. 9
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Merkmale bei volks- unal Berufszählungen

Me rknal 1950 1961 1970 t9a1

Bevö1ke r ung sstand

zugehörigkeit zur wohnbev6lkerung bzw.
BevöIkerung m Ort der Hauptrchnung

ceschlecht, Alter bzw. Geburtsjahr
Fmilienstanil
ReI ig ionszugehör igke it
Staatsangehörigkeit.
Ilutte rspr ache

x x
x x

x

x'l )

2lx

x
x x xl )

x2l *3 )

x

tlaushalt und Familie

StelIung innerhalb des Haushalts
Eheschließungsjahr ...
Frühere Ehe ...
Geburtenzahl
ceburtsjahre aler Kinaler

x
4x )

x

Unte rhaltsquellen
Überwiegencle Unterhaltsquelle .... x

E rwe rbstätllg\qt
Beteiligung an Erwerbsleben ... .. ,

wi rtschaftszweig . .. . ,

Beruf (ausgeübte Tätigkeit)
wochenarbeitszeit ...
Stellung im Beruf
Leitende,/auf s ichtsf ilhrende Täti9ke it
Anzahl der Beschäftigten
Lohn-,/cehaltsempf änge r
Landwirtschaftlich genutzte FIäche .

Bedienung einer voIl-,/halbautomatischen
Maschine

Nettoerwe rbsei nkommen
Nebentätigkeit
Jahr des Ausscheidens aus ilem Erwerbsleben ...

x x

x

x

x
*5 )x

x

x x

x

Ausb i ldunq

cegenwärtiger Schulbesuch
AIlgemeiner Schulabschluß
Abschluß an berufsbildenden schulen/

Hochschul en
Hauptfachrichtung des letzten Abschlusses
Dauer der Ausbildung an berufsbildenden
Schulen/Hochschulen und Jahr des Ietzten
AbschI us ses

Praktische Beruf sausbildung ( erlernter
Beruf und Dauer) .

x
x

x
x x

x

x

Pendelwande r ung

Anschrift der Arbeits- bzw. Ausbildungs-
stätte .

Arbeitsweg (Zeitaufwand untl verkehrs-
mittel )

x x x

x x x

sonstige Mer!!qq19

Körperbehinderung ...
Alters- und Krankenversicherung
KriegsgefangeDer und dergleichen ... .... .

x

x
vertriebenenausreis x x

Zuzug ins Buntlesgebielt vorheriger wohn-
sitz bzw. wohnort vor dem Krieg .,...... x x x

Personal,/Insasse (für Personen in
Anstalten, Heimen. Wohnheimen) . x x x

l) Hauptsächliche Konfessionen: t00 ti einzelne sonstige Konfessionen: 10 t.
2) Deutsch,/nicht deutsch; 100 t, einzelne ausländische Staatsangehörigkeit: 10 I
3 ) Ausgewählte Staatsangehörigkeiten.
4) "Bezugsperson'naschinell aus den Angaben zu alen übrigen Fragen abgeleiteL.
5) Nur Voll-/Teilzeitarwerbstätigkeit.
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- Angaben über Insassen von Anstalten oder
Zugehörigkeit zum Personal oder zum Kreis
der Angehörigen des Personals, die im Zäh-
lungskonzept 1983 noch vorgesehen waren,
entsprechend dem Volkszählungsgeseuz-Urteil
des Bundesverfassungsgerichts aber niclit
mehr aufgenommän wurden sowie

'- Angaben zur Stellung innerhalb des Haus-
halts, d.h. die Beziehung zum - wie erwähnt

'durch die Bezugsperson abgelösten früheren -
Haushaltsvorstand .

cestrafft wurden auch die Fragestellungen zu
Erhebungen der Geburtsangaben sowie der Anga-
ben zur $lochenarbeitszeit, auf clie im foLgen-
den noch eingegangen wird.

Umfassender als in der vorangegangenen Total-
zählung wurdä dagegen die Staatsangehörigkeit
erfragt. Ytar seinerzeit nur von den in die
Stichprobe einbezogenen Personen clie jeweilige
Nationalität anzugeben, im übrigen aber nur
die Unterscheidung zwischen ndeutsch,/nicht
deutsch" vorgesehen, so erforderten es die
veränderten Verhältnisse, für 1987 einen
- wenn auch knäppen, aber gleichwohl stärker -
dif fe renzierten Staatenkatalog zug rundezu-
legen. Dem deutlich gestiegenen Anteil der
ausländischen BevöIkerung wurde ferner durch
die Erweiterung der Liste der erfragten Reli-
gionszugehörigkeiten um die rechtliehe Zuge-
hörigkeit zur "islamischen Religionsgemein-
schaft" Rechnung getragen.

3.2.1.1 Alter, Geschlecht, Familienstand

Die Feststellung der BevöIkerung i.n dler Glie-
derung nach Alter, Geschlecht und Familien-
stancl (Fragen 1 bis 3 des Personenbogens) so-
wie in räumlicher Verteilung war ein zentrales
Anliegen auch der Volkszählung 1987. Diese
Strukturmerkmple, die zum unabdingbaren Kern-
programm von Vo1kszählungen rechnen, lieferten
sowohl tlie Basis für tlie Fortschreibung der
BevöIkerung aIs auch für clie Bevölkerungsvor-
ausschätzungen. Derartige Vorausschätzungen
werden nicht nur für Aussagen zur Entwicklung
der Bevölkerungszahlen insgesamt benöt,igt,
sondern in Verbindung mit ryeiteren. Merkmalen
auch für eine Vorausschau über alie Entwicklung
von bestimmten Bevölkerung§gruppen, z.B. Zahl
tler künftigen Schulanfänger,. ZahI derjenigen,
die weiterführende Schulen oder Hochschulen
besuchen iterden oder die als Arbeitskräfte
ausscheiden und zur Bestreitung ihres Lebens-
unterhaltes auf Rente, pehsion oder den Un-
terhalt durch Familienangehörige angewiesen
sind. Auch Heirats- und Sterbetafeln werden

auf der Basis neuer Zählungsergebnisse aufge-
stel 1t.'

Würden derartige crunddaten fehlen, bestünde
bei vielen Infrastrukturmaßnahmen ein hohes
Risilto von Fehlinvestitionen. Zu wetchen Fehl-
planungen und darauf zurückzuführende EehIin-
vestitionen allein unzulängliche Altersglie-
derungen führen können, wird erkennbar, wenn
die Zusammenhänge zwischen künftigem Bedarf
an Lehrern oder erforderlichen Schulbauten
und zu hohen oder zu niedrigen Besetzungen
der Altersjahre von Kindern und ilugendlichen
betrachtet werden. Auch in der Rentenversi-
cherung wäre ohne exakte Daten über Höhe und
Struktur des Bevölkerungsstandes die gesetz-
Iich vorgeschriebene Vorausschätzung der Zaht
der Personen im Rentenstatus für tlie jeweils
künftigen 15 Kalenderjahre nahezu unmöglich.

@Gerurtaansauen 
")Geburrsiah, I t t t l+

l. Janua, bis 24. Mai .
b) Gebunsmonat 2s. Mai bis 31. oez. .

männlich .

weiblich .

ledig .

verheiratel .

verwitwet .

gBchieden .

O ceschrecht

O Famlllenstand

ile nach Auswertungszweck steht einmal das aus
dem Geburtsdatum in Verbindung mit dern Zäh-
lungsstichtag errechnete Alter, zum anderen
das Geburt,sjahr selbst im Vordergrund der Ana-
lyse. Die Gliederung nach dem Alter am Zäh-
lungsstichtag ist für den Zeitvergleich von
Bedeutung. Außerdem gibt es zahlreiche Rechte
'(2.8. clas Recht auf Altersruhegelcl) und
Pflichten (2.B. die Schulbesuchspflicht), die
an das ALter anknüpfen. Mit Hilfe des ceburts-
jahres ist es möglich, den Werdegang bestimm-
ter Personengruppen (2.8. in bezug auf den
Schulbesuch, die Erwerbstäti9keit, Heirat und
Totl) anhand der Ergebnisse aufeinanderfolgen-
der Erhebungen im Zeitablauf zu beobachten und
in die Zukunft zü projizieren.

Hinsichtlich der Geburtsangaben (Frage 1 des
Personenbogens) ist anzumerken, daß deren fra-
getechnische Gestaltung im Zuge der Gesetzes-
beratungen ausführlich diskutiert worden war.
tlierbei galt es, datenschutzrechtliche Belange
und Auswertungszwecke in Einklang zu bringen.
Im Ergebnis wurde auf die bBi vorangegangenen
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Zählungen - und auch weltweit - übliche Erhe-
bung von Geburtstag und -monat verzichtet und
durch die vergleichbaren Jahresabschnitte des
Geborenseins vor oder nach dem Zählungsstich-
tag ersetzt. Einem besonderen Anliegen der
Datenschutzbeauftragten konnte damit Rechnung
getragen werden, ohne daß die Auswertungsmög-
Iichkeiten im entscheidenden Punkt (hier
Strukturierung der Bevölkerung nach exakt ab-
gegrenzten Altersjahrgängen) eingeschränkt
werden mußten.

Im Hinblick auf den Familienstand galten Ge-
schiedene, deren früherer Ehepartner gestorben
war, als geschieden, nicht als verwitwet. AIs
geschieden galten auch Personen, deren Ehe
aufgehoben worden hrar. Personen, deren Ehe-
gatte für tot erklärt worden war, galten a1s
verwitwet; Personen, deren Ehe für nichtig
erklärt worden r,var, hatten den Familienstand
anzugeben, den sie vor der Ehe hatten. Verhei-
ratete, die zum zeitpunkt der Zäh1ung dauernd
getrennt gelebt hatten, ohne daß eine gericht-
liche Scheidung ausgesprochen worden lvar, wa-
ren verheiratet. A1le in Scheidung lebenden
Personen galten als verheiratet, sofern das
Scheidungsurteil noch nicht rechtskräftig war.

3.2. 1 .2 Religionszugehörigkeit

Mit der Frage 4 des Personenbogens wurde die
rechtliche Zugehörigkeit oder Nichtzugehörig-
keit zu einer Religionsgemeinschaft ermittelt.
Daß statistische Erhebungen gemäß Artikel 1 40

des Grundgesetzes in Verbindung mit dem weiter
geltenden Artikel 136 der Weimarer Verfassung
zulässig sind, hatte das Bundesverfassungsge-
richt in seinem Urteil zum Volkszählungsgesetz
'1983 zuvor ausdrücklich bestätigt und wie
folgt begründet:

"Die Verpflichtung zu wahrheitsgemäßen Angaben
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1 vzc 1983 in Verbindung mit
S 10 Abs. 3 BstatG) über clie rechtliche Zuge-
hörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Re-
ligionsgesellschaft (§ 2 tlr. 1 Vzc 1983) ver-
stößt nicht gegen das Grundrecht der Beschwer-
deführer auf Bekenntnisfreiheit (Art. 4 Abs. 1

GG). Zur Bekenntnisfreiheit gehört nicht nur
das Recht, seine religiöse Überzeugung zu be-
kennen, sondern auch zu schweigen, wie dies
durch Art. 140 cG in Verbindung mit Art. 136

Abs. 3 der lteimarer Reichsverfassung (WRV)

besonders anerkannt ist. Diese negative Be-
kenntnisfreiheit wird aber durch den Vorbehalt
des Art. 136 Abs. 3 Satz 2 wRv eingeschränkt,
der es den Behörden gestattet, nach der zu-

gehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft zu
fragen, wenn davon Rechte uncl Pflichten ab-
hängen oder eine gesetzlich angeordnete sta-
tistische Erhebung dies erfordert. Eine solche
zulässige Ausnahme liegt hier vor, da es sich
um eine gesetzlich angeordnete statistische
Erhebung für Bundeszwecke (Art. 73 Nr. 11, GG)

handelt.

Für die Beurteilung der Bundeskompetenz ist
entscheidend, ob die Erhebung der ErfüIlung
einer Bundesaufgabe dient. Diese voraussetzung
ist nach der Begründung des Gesetzentlrurfs ge-
geben, weil die Ergebnisse der Erhebung über
die Religionszugehörigkeit wichtige Informa-
tionen für das Verhalten von Bund und Ländern
darstellen (vgl. BTDrucks. 9/451, S. 9). Fer-
ner ist die Staatspraxis zu berücksichtigen,
der bei der Ermittlung des Umfangs einer Kompe-
tenznorm wesentliche Bedeutung zukommt (v91.
BVerfcE 41, 205 220 I . Danach kann in den
Programmen für Bundesstatistiken auch stati-
stischen Anforderungen der Länder Rechnung ge-
tragen werden, weil sich Gesetzes-, Verwal-
tungs- und Planungszuständigkeiten von Bund
und Ländern vielfältig überschneiden. Nach
der bisherigen Staatspraxis wurden bei volks-
zählungen nicht nur unter der Geltung der
Weimarer Reichsverfassung, sondern auch des
crundgesetzes Angaben über die Zugehörigkeit
oder Nichtzugehörigkeit zu einer Religions-
gesellschaft verlangt. So waren entsprechen-
de Fragen bereits nach § 5 Satz 1 in Verbin-
dung mit Anlage 1 Abschnitt 1 des Volkszäh-
Iungsgesetzes vom 27. JuIi 1950 (BGBI. I
s. 335), nach S 3 ur. 1 Buchst. a in Verbin-
dung mit § 5 Nr. 1 des volkszählungsgesetzes
vom 13. ApriI 1961 (BGBl. I S. 437) und nach
§ 2 tlr. 1 in Verbindung mit S 5 Nr. 1 des
Volkszählungsgesetzes vom 14. ApriI 1959
(BGBl. I s. 292) vorgesehen. Bei dieser sach-
lage war der Bund befugt, die Erhebung der
Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu
einer Religionsgesellschaft gesetzlich anzu-
ordnen" . l )

Tatsächlich sind Feststellungen über die Re-
ligionszugehörigkeit in einem Staat mit kon-
fessionell stark gemischter Bevölkerung wie
der Bundesrepublik Deutschland von besonderer
Bedeutung. Sie sind nicht nur für die Kirchen
als Körperschaften des öffentlichen Rechts
wichtig, sie ermöglichen im Zusammenhang mit
anderen Zählungsmerkmalen auch Untersuchungen
über den Einfluß der Religionszugehörigkeit
auf demographische, wirtschaftliche und ge-

1) BVerfcE 65, S. 41 f
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sellschaftliche Tatbestäncle. Darüber hinaus
waren und sintl diese Angaben wichtig für
Kirchensteuerfragen und lrlaßnahmen der Läncler
(2.B. Zuweisung von Religionslehrern und

Festlegung von religiösen Feiertagen, sie
dienten ferner vor allem auch a1s Basisdate'n
für die kirchenstat,istische Fortschreibung
der Dlltgtiederbestände und konnten, soweit
hierfür die aufbereitungstechnischen voraus-
setzungen bestandenr.auch nach den kirchen-
internen verwaltungsgliederungen (Diözesen,
Kirchenkreisen, Dekanaten usvf . ) aufgegliedert
we rden.
wie bereits angedeutet, war die Auswahl der
im Fragebogen 1987 ausdrücklich genannten

"Religionsgesellschaften" ausgehend von den
1970 gesammelten Erfahrungen nahezu unverän-
dert übernommen worden. Dabei ging die unver-
änctertg Einbeziehung der Frage nach der Zuge-
hörigkeit zur jüdischen Religionsgesellschaft
auf din ausdrücklichen Wunsch des zentralrates
der Juden in Deutschland zurück.

Der Fragestellung, die ausschließlich auf die
rechtliche Zugehörigkeit zu einer Kirche oder
Religionsgesellschaft/-gemeinschaft, nicht da-
gegen auf die gefühls- oder überzeugungsmäßige
Glaubensbindung gerichtet war, lag'das mit den
Kirchen abgestimmte "Verzeichnis der ReIi-
gionsbenennungen" zugrunde (vgl. "Schlagvtort-
verzeichnis" zur Volkszählung 1987, Anhang
Nr. 28).

3.2. 1 .3 Staatsangehörigkeit

Bei nahezu allen Aussagen über die Bevölkerung
bzw. über die Entwicklung bestimmter Bevölke-
rungsgruplEn (Erwerbstätige, Haushalte) ist
eine Trennung zwischen Deutschen und Auslän-
dern erforderlich, da Struktur und Entwicklung
von Deutschen und Ausländern erhebliche Unter-
schiede aufweisen. Auch die Fortschreibung der
BevöIkerung, die - wie bereits erwähnt - auf
den Volkszählungsergebnissen aufbaut, unter-
scheidet zwischen Deutschen und Ausländern.

Die sich durch den Aufenthalt einer großen
ZahI von Auständern in cler Bunclesrepublik,
Deutschland ergebenden vielfältigen Aufgaben
(u.a. räumliche verteilung, wohnungsmäßige Un-
terbringung, schulische Ausbildung der Kincler)
wurden in den letzten Jahren stark diskutiert
und werden künftig an Bedeutung zweifellos zu-
nehmen. zur Beurteilung der Lage dieses Perso--
nenkreises, seiner RoIIe in der Gesellschaft
und vüirtschaft, auch im Hinblick auf die künf-
tige BevöIkerungsentwicklung, ist die Unter-
scheidung zwischen Deutschen und Ausländern
von grundlegender Bedeutung. Die Feststellung
der deutschen Staatsangehörigkeit einerseits
und die Unterscheidung der zahlenmäßi9 stärke-
ren Ausländergruppen in Frage 5 des Personen-
bogens war deshalb dringend erforderlich.

Da innerhalb der Europäischen Gemeinschaften
aufgrund der absoluten Freizügigkeit grund-
sätzlich andere Bedingungen für Wanderungsbe-
lregungen über Landesgrenzen hinweg herrschen
als gegenüber dem übrigen Ausland, war es
dabei wichtig, zwischen den Ausländern aus
beiden Bereichen zu unterscheiden. Die Zäh-
lung lieferte damit zugleich Grunddaten für
die Analyse der Wanderungsbewegungen inner-
hatb cler Europäischen Gemeinschaft.

Hatte nach den verhältnissen züm Zählungs-
stichtag neben der deutschen noch eine weitere
Staatsangehörigkeit bestanden, so ldar nur die
"deutschen zu markieren. Personen, die nach
dem Grundgesetz (Artikel 116 Absatz 1 - z.B.
Vertriebene, Flüchtlinge deutscher volkszuge-
hörigkeit -) den Personen mit deutscher
staatsangehörigkeit gleichgestellt sind, waren
ebenfalls als Deutsche zu zählen.

Staatenlose oder Personen mit ungeklärter
staatsangehörigkeit gehörten unter die Kate-
gorie "sonstige,/keine" .

o* welche Staatsangehörigkeit haben Sle ? deutsch .

griechisch .

italienisch ,

übrige Ec-Staaten .

jugoslawisch .

lürkisch .
sonstigs/keine .Römisch-katholische Kirche

Evangelische Kirche
Evangelische ft eikirche

Jüdische Beligionsgesellschatt
ldamische Fleligionsgemeinschaft

andere Religiodsgesellschaft en

keiner Fleligionsgesellschatt rechtlich zugehöIig

O Rechlliche Zugehörigkeit zu
- eine, Bellglonsgesellschalt
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3.2.1.4 Alleinige oder weitere Wohnung

Die Frage 6 des Personenbogens nach einer
gegebenenfalls vorhandenen weiteren Wohnung
in der Bundesrepublik Deutschland und deren
Benutzung im Verhältnis zum Wohnsitz der Aus-
kunftserteilung dientä den zentralen Anlie-
9en

- der Ermittlung des Bevölkerungsstandes in
Höhe, räumlicher Verteilung und strukturel-
Ier GIi6derung, insbesondere a1s Basis für
die Festsetzung "amtlicher Einwohnerzahlen"
und Ausgangspunkt für die laufende BevöIke-
rungsfort schreibung,

- des darüber hinausgehenden Nachweises der
wohnberechtigten Bevölkerung sowie der Zahl
und Struktur von Haushalten

sowl.e

- der Untersuchungen der sogenannten Pendler-
ströme zwischen Wohn- und Arbeits- bzw.
Ausbildungso rt.

Hierauf ist bei der Darstellung der Verwen-
dungszwecke und der Abgrenzung des Erhebungs-
umfangs sowie der Erhebungs- und Darstellungs-
einheiten der Volks- und Berufszählung 1 987
bereits ausführlich eingegangen worden (v91.
Abschnitte A.2 so!,rie A.3. 1) .

Itährend durch die Eingangsfrage zunächst er-
mittelt werden mußte, ob eine weitere Wohnung
vorlag, sollte anhand der Antwort.en zu den
Teilfragen a) und b) festgestellt werden, ob
es sich bei der nhiesigen Wohnung", der woh-
nung also, für die der betreffende Personen-
bogen ausgefüIlt wurde, um die Haupt- oder um

eine Nebenwohnung im Sinne der melderecht-
lichen Vorschriften handelte.

Bei der lreiteren Wohnung konnte es sich auch
um ein möbliertes Zimmer am Arbeits- oder
Ausbilclungsort - auch in tsaracken, Arbeiter-
wohnheimen, Internaten - handeln, ebenso aber
auch z.B. um eine - nicht gewerblich ge-
nutzte - Ferien- oder Freizeitwohnung. .Dane-
ben waren einige Besonderheiten zu beachten.
So zählte für Grundwehrdienstleistende und
Wehrübende die Kaserne nicht aIs weitere Woh-
nung. Eine Unterkunft auf einem Schiff galt
ebenfalls nicht als weitere Wohnung, es sei
denn, es handelte sich um ein festverankertes
Wohnschiff. Binnenschiffer ohne Wohnung an
Land waren an dem Ort zu erfassen, an dem das
Schiff registriert war (Heimathafen), See-
Ieute ohne vtohnung an Land am Sitz der Reede-
rei.

Mit der ausdrücklichen Bezugnahme auf die Vor-
schriften des § 12 Melderechtsrahmengesetz (für
Personen mit mehreren Vtohnungen) in § Z AU". t
und § 5 ZLf.t. 1 Volkszählungssesetz 1987 wa-
ren die Voraussetzungen dafür geschaffen, daß
der zu ermittelnde Bevölkerungsstand in Um-
fang und regionaler Gliederung mit der lau-
fenden BevöIkerungsfortschreibung als deren
Ausgangsbasis verzahnt !üerden konnte. Dement-
sprechend $rar von nicht dauernd vom Ehepartner
getrennt Iebenden Verheirateten als Haupt-
wohnung die vorwiegend benutzte Wohnung der
Familie anzugeben. Für alle übrigen Personen
(Ledige, verwitwete, Geschiedene sowie Ver-
heiratete, die zum Zählungszeitpunkt vom Ehe-
partner nicht nur vorübergehend getrennt
lebten) galt dagegen als Hauptwohnung die vor-
wiegend benutzte vtohnung.

Die Beantvrortung war grundsätzlich unabhängig
von dem Eintragungsinhalt des Einwohnermelde-
registers vorzunehmen, d.h. es war weder ent-
scheidend, ob eine Registrierung überhaupt er-
folgt war, noch welchen Inhalts sie im Hin-
blick auf die Festlegung einer vorwiegend. be-
nutzten bei mehreren tatsächlich vorhandenen
Wohnungen war. Auch waren diese Angaben nicht
dazu bestimmt, eine Überprüfung und 99f. Be-
richtigung fehlerhafter Melderegister (Re-
gisterabgleich) herbeizuführen, die - wie
bei früheren Zählungen üblich - auch für die
aber vor allem gerade hieran gescheiterte
Volkszählung 1983 vorgesehen war, hatte das
Bundesverfassungsgericht doch in seiner Ent-
scheidung die Unvereinbarkeit derartiger
Übermittlungsvorschriften mit dem Grundgesetz
festgestelltl ) und begründet:

O Wird von lhnen noch eine weilerc wohnung
! lunter*unruZmmer) ln der Bundesrepubllk'

Deutschland elnschlieolich Berlln (West) bewohnt ?

al Ffu Uilhehalele, die nichl daumd gelönnt lebil
lst die hlesige Wohnung dle vonvlegend
benulzte Wohnung der Famlli€ ?

bl Rtu aile übtiw Pqsonen :
lst die hlesiEe Wohnung die vorwieEend
benutzte Wohnung ?

c) Au&edfr ttu Erc.6stätige. Schületlsirdqten :
Gehen Sie voruiegend yon der hiegigen Wohnung
aus zur Aöeil oder Schule/Hochschule ?

netn .

ia

'*[

nein

ie

nein

ia

nein
ja
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rDies hat zur Folge, daß sich die Zwecke beider
Erhebungen (Statistik - Itlelderegisterabgleich)
nicht nur gegenseitig beeinträchtigen, sondern
sogar ausschließen; denn während die Effizienz
cler Statistik eine strenge Beachtung des Sta-
tistikgeheimnisses verlangt, ist dieses, wie
die weitergehenden Übermittlungsregelungen des
MeLderechtsrahmengesetzes zeigen, mit tlen
Aufgaben der Melclebehörden (§ 1 Abs. 3 URRG)

unvereinbar.

Wie sehr clurch tlie gleichzeitige Verfolgung
beider zwecke clie Funktionsfähigkeit der amt-
Iichen Statistik gefährdet wird, die ein Kern-
stück der statistischen Bestandsaufnahmen bi1-
det (vgl. Begründung der Bundesregierung zu
dem Entwurf eines Gesetzes über eine Volks-,
Berufs-r v{ohnungs- und Arbeitsstättenzäh-
lung - Volkszählungsgesetz 1983 (BTDrucks.
9/451, S. 7, A I)), hat auch der Gesetzgeber
gesehen; denn in § 9 Abs. 1 Satz 2 hat er aus-
drücklich untersagt, aus den statistischen
Einzelangaben gelronnene Erkenntnisse zu Maß-
nahmen gegen den einzelnen Auskunftspflich-
tigen zü verwenden. Dieses Nachteilsverbot ...
vermag jecloch clas Defizit für die Funktions-
fähigkeit der Statistik und für den Schutz
der Betroffenen nicht auszugleichen, das durch
die verbindung von Statistik und Vollzug ent-
steht. Damit kann es seine Aufgabe nicht er-
füIlen; zugleich verletzt es das Gebot der,
Normenkrarh.it'1 ) .

Bestand somit keine }löglichkeit mehr, die Ein-
wohnermelderegister, die wegen unterlasse-
ner Ab- und Anmeldungen erfahrungsgemäß im
Zeitablauf fehleranfäIlig sind, aufgrund der
Volkszählungsergebnisse zu korrigieren, so war
der Bevölkerungsstand im Hinblick auf den
Ausschluß von Doppelzählungen und die richtige
regionale Zuordnung der Einwohner gleichwohl
nach denselben rechtlichen Kriterien abge-
grenzt, nach denen auch die nach dem Zählungs-
stichtag auftretenden Geburten uncl Sterbefäl-
Ie sowie Zu- und Fortzüge gemeindeweise zuzu-
rechnen waren und sind.

Die an Erwerbstätige sowie SchüIer und Stu-
denten mit weiterer wohnung in der Bundesre-
publik Deutschland gerichtete Frage 6 c
schließlich erlaubte zum einen, die regionale
Verteilung der Tagespendler festzustellen und
sie gleichzeitig gegenüber den Wochenendpend-
lern abzugrenzen (vgl. Abschnitt A.3.2.1.8),
und zum anderen - auch aus Vergleichsgründen -
an dem früher geltenden Begriff der Wohnbe-
vöIke rung anzuknüpfen.

3.2.1.5 Beteiligung am Erwerbsleben

Die volks- und Berufszählung war und ist die
einzige Erhebung, in der alle Erwerbspersonen
(erwärbstätige uncl Erwerbslose) in tiefer
fachlicher und regionaler Gliederung am Ort
der Hauptwohnung (sowie am ggf. vorhandenen
weiteren Wohnort und auch am Arbeitsort) nach-
gewiesen werden können. Demgegenüber werden sie
in der Arbeitsstättenzählung am Arbeitsort er-
faßt; außerdem wird dort - der von der bevöIke-
rungs- bzw. erwerbsstatistischen Zielsetzung
zu unterscheidenden wirtschaftsstatistischen
Aufgabenstellung einer Analyse der Wirtschafts-
struktur entsprechend - auf BeschäftigungsfäI-
Ie abgestellt. Dies bedeutet, claß in aler .Ar-
beitsstättenzählung Erwerbstätige mit mehr als
einer Tätigkeit mehrfach erfaßt werden, Aussa-
gen über die Entwicklung des Erwerbspersonen-
potentials und der Erwerbstätigen im VerhäIt-
nis zur GesamtbevöIkerung (Erwerbsquotent Er-
werbstätigenquoten) somit nicht möglich sind.

Mit der Frage 7 des PersonenbÜgens so1Ite
deshalb vorrangig festgestellt werden - auch
insoweit kann auf tlie Ausführungen zur Ab-
grenzung des Erhebungsumfangs und der Erhe-
bungs-/Darstellungseinheiten in den Abschnit-
ten A.2 uncl A.3.1 verwiesen werden - wer zum

zeitpunkt der Erhebung in irgendeiner Form zum

Sozialprodukt beigetragen hatte. Da diese An-
gaben UnterLagen über den Umfang und die vör-
aussichtliche Weiterentwicklung des Arbeits-
kräfteplq!§§ insbesondere nach Alter, Ge-
schlecht, Familienstand und Staatsangehörig-
keit liefern sollten, war deshalb auch die
geringfü9ige Erwerbstätigkeit, wie z.B. von
Rentnern oder SchüIern/Studenten, zu berück-
sichtigen (Erwerbskonzept). Auf die Mö91ich-
keit von Mehrfachantworten - erwerbstät,ige
SchüIer oder Studenten beispielsweise hatten
sowohl "erwerbstätig" aIs auch "SchüIer/
Student" zu markieren - war aus diesem Grund
ausdrücklich hingewiesen worden.
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In einer Anmerkung sollten außerdem einige
ebenfalls als "Erwerbstätige" einzubeziehen-
de besondere Personenkreise direkt angespro-
chen werden. Eine eigene Kategorie war dage-
gen - außer für SchüIer und Studenten - auch
für die Tätigkeit als "Hausfrau, Hausmannrl
vorgesehen. Damit wurde einerseits die Mög-
lichkeit geschaffen, auch über diese BevöI-
kerungsgruppe Angaben zu erhalten, anderer-
seits aber eine genauere Abgrenzung der er-
werbstätigen Personen ermöglicht. So mußte be-
rücksichtigt werden, daß die Tätigkeit als
"Hausfrau, Hausmann" nach dem diesem Erhebungs-
teil zugrunde liegenden internat.ional abge-
stimmten und bei Vergleichen verwendeten Er-
werbskonzept nicht zur "Erwerbstätigkeit" ge-
rechnet wird. Berücksichtigt werden mußte aber
auch die Erfahrung, daß siih diesem KreLs an-
gehörende Personen, sofern sie für die von
ihnen wahrgenommene Funktion keine Eintra-
gungsmöglichkeit vorfinden, mitunter der Ant-
rirortkategorie "erwerbstätig" zuordnen und da-
mit die Gefahr einer Verzerrung der Ergeb-
nisse bestanden hätte.

Die Feststellungen zur Dauer der wöchentlichen
Arbeitszeit wurden - wie erwähnt - weniger dif-
ferenziert als bei der Volkszählung 1 970 er-
fragt, zielte mit der Unterscheidung zwischen
Vollzeit- und Teilzeittätigkeit aber auf die
Gewinnung von Angaben ab, die angesichts der
gewachsenen Bedeutung der Teilzeitarbeit von
erheblichem Interesse sind. Dies gilt hin-
sichtlich der Situation der Teilzeitbeschäf-
tigten, vor allem in Abhängigkeit von Ge-
schlecht, Lebensalter und Familienstand, eben-
so wie für deren regionale Verteilung.

Die Irennung zwischen beiden Bereichen war
grundsätzlich an die l,{itte der 8oiger Jahre
übliche normale Vollarbeitszeit von mindestens
36 Stunden in der Woche gebunden, die Markie-
rung "Vollzeit-Erwerbstätigkeit" konnte aber
auch dann als richtig angesehen werden, wenn
die tarifvertraglich vereinbarte branchenüb-
liche wöchentliche Arbeitszeit im Ausnahmefall
bereits weniger als 35 Stunden betrug. Für die
" Teilzeit-Erwerbstätigke it" mit normalerwe ise
bis zu 36 Stunden in der Woche war es unerheb-
lich, ob sie regelmäßig halbtags oder nur an.
bestimmten Wochentagen ausgeübt rdurde. Zu
beachten war, daß Kurzarbeit bei einem VoIl-
zeit-Er$rerbstätigen nicht als Teilzeit-Er:
werbstätigkeit gilt.

Mit der Frage nach der Beteiligung am Erwerbs-
leben wurde zugleich festgestellt, wieviele
Personen - wie erwähnt unabhängig von einer

Registrierung beim Arbeitsamt - "arbeitslost
arbeitsuchend" waren. Die Volks- und Berufs-
zählung ist somit die einzige Quelle, die ei-
nen votlständigen Überblick über das Ausmaß
der Arbeitslosigkeit zum Erhebungsstichtag
gibt. Sie bietet außerdem die Möglichkeit,
auch Aussagen über Personen bereitzustellen,
die nach den zum Stichtag geltenden Verhält-
nissen einen Wechsel bestehender Erwerbstä-
tigkeit angestrebt hatten.

3.2.1 .6 Unterhaltsquellen

Die Frage nach dem "überwiegenden Lebensunter-
halt" in zi.ff. I des Personenbogens ermögIich-
te es, sowohl Erwerbspersonen a1s auch Nicht-
erwerbspersonen entsprechend zu untergliedern
und insbesondere wirtschaftlich eigenständige
Personen mit überwiegendem Lebensunterhalt
durch Erwerbstätigkeit, Rente, eigenes Vermö-
gen usw. von den wirtschaftlich abhängigen
Personen (Personen mit überwiegendem Lebens-
unterhalt durch Eltern, Ehemann usw.) zu un-
tersche iden

Im Gegensatz zv KonzepEen, i,n denen Einkom-
mensbezieher, wie Ervrerbstätige, Rentenempfän-
ger, Sozialhilfeempfänger usw., allgemein,
also nach dem Bezug eines ganz bestimmten Ein-
kommens, nachgewiesen werden und dabei auch
mehrfach zugeordnet werden können, zielte die
Frage nach dem überwiegenden Lebensunterhalt
darauf ab, die hauptsächliche Lebensgrundlage
darzustellen. Mehrfachzuordnungen mußten des-
halb ausgeschlossen werden.

@ t-eOen Sie übeiliegend von Eruerbs', Berufstäligkeit '
t Arbeitslosengeld, -hilfe .

Rente, Pension ,

eigenem Vermögen, Vermietung, Verpachtung, Altenteil .

Zuwendungen, Unlerhalt durch Eltern, Ehegalten usw. .

sonstigen Unterstützungen (2. B. Sozialhilfs, BA'öG) .

Eine besondere Bedeutung kommt der "überwiegen-
den Lebensunterhaltsquelle" im Zusammenhang mit
der Erwerbstätigkeit zu. Werden als Erwerbstä-
tige alle Personen nachgewiesen, die zum So-
zialprodukt beitragen, unabhängig davon, ob
diese Tätigkeit auch ihre Lebensgrundlage dar-
stellt, so ist es aufgrund des Unterhaltskon-
zeptes mö9lich, davon die Erwerbstätigen ab-
zutrennen, die nur in geringem Umfang und/
oder mit geringem oder gar keinem Erwerbsein-
kommen (Teilzeitbeschäftigte, mithelfende Fa-
milienangehörige usw. ) tätig sind.
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Die' "überwiegende Lebensunterhaltsquelle" in-
teressiert insbesondere im Hinblick auf die
Erwerbstätigkeit der Frauen. Je nachdem, in
welchem Ausmaß Frauen zum Lebensunterhalt der
Familie beitragen, hat das nicht nur Auswir-
kungen auf die familiäre Situation, sondern
aucn auf den Arbeitsmarkt und darüber hinaus
auf die Gesellschaftspolitik. Neben wichtigen
Grundsatzfragen, wie der Weiterentwicklung der
rechtlichen Bestimmungen zum Schutz von Frau
und Familie, werden hierdurch konkrete Anfor-
derungen nach Bereitstellung von Plätzen in
Kindergärten und Kindertagesstätten und nach
Vergrößerung des Angebots an Teilzeitarbeits-
plätzen für Frauen unmittelbar berührt.

Zu beachten war, daß für tlie Beantwortung die-
ser Frage ausschließlich die Verhältnisse des
unmittelbaren Nutznießers der Einkommensquelle
maßgebend waren. Danach r,rar es durchaus mög-
Iich, däC eine vollzeitlich erwerbstätige Per-
son ihren überwiegenden Lebensunterhalt nicht
bei der eigenen nErwerbs-, Berufstätigkeit",
sondern bei der Kategorie "Zuwendungen, Unter-
halt durch Eltern, Ehegatten uslr." zu markie-
ien hatte (2.8. die Ehefrau, die als mithel-
fende Familienangehörige überwiegend vom Ehe-
mann unterhalten wurde, oder die /der überwie-
gend von seinen Eltern,-ernährte Auszubil-
dende). Zu den einzelnen Abgrenzungsfragen der
verschiedenen Quellen des Lebensunterhalts,
deren Höhe - was an dieser Stelle nochmals
nachdrücklich zu betonen ist - nicht festge-
stellt werden sollte, kann wiederum auf das
"schlagwortverzeichnis" verwiesen werden
(vgl. Anhang, Nr. 28).

'3.2.1.7 Allgemeine und berufliche Bildung

Mit den Fragen 9 bis I 1 des Personenbogens
nach der schulischen und beruflichen Qualifi-
kation der BevöIkerung, die aus den vorgenann-
ten Gründen (vgl. abschnitt A.2.2.2.1.2) nur
von Personen im erwerbsfähigen Alter (15 bis
65 Jahre) zu beantworten waren, sollten die in
den laufenden Schul- und Hochschulstatistiken
getroffenen Feststellungen über die in Aus-
bildung befindlichen Personen, die Schulab-
gänger und die Absolventen ergänzt werden.
Die erfragten Tatbestände sind eine wesent-
liche Grundlage für Planungen im Bereich der
schulischen und beruflichen Bildung (u.a. für
Vorausschätzungen über das Ausscheiden von
Personen mit bestimmter Qualifikation aus dem
Erwerbsleben und dem sich hieraus ergebenden
Ersatzbedarf), aber auch für vielfältige Ar-
beitsmarktuntersuchungen. Sie lieferten Grund-
informationen für Untersuchungen über Berufs-

einmündungen von Ausbildungswegen sowie über
Berufswechsel aufgrund der Angaben über den
erlernten und ausgeübten Beruf. Darüber hinaus
geben sie Hinweise zur Ermittlung des Umfangs
von Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen bei
sich abzeichnenden Strukturveränderungen in
der [Iirtschaft bzw. auf dem Arbeitsmarkt und
sich daraus ergebenden Anpassungsproblemen.

Falls Sie einen Abschluß an einer allgemeittbildenden bzw.
berulsbildenden SchulelHochschule haben :

@ Wetchen höchslen allgemeinen
f Schulabschluß haben Sie?

Volksschule, Hauptschule .

Realschule/gleichwertiger Abschluß (2. B. Mittlere Reile) .

Hochschulreife (Abitur), Fachhochschulreife .

@ a) Welchen höchsten Abschluß Berufsfachschule .* an einer berufsbildenden @hne Berutsschute)
Schule oder
Hochschute haben Sie? Fachschule .

Fachhochschule (lng.-Schule, höhere Fachschule) .

Hochschule (einschließlich Lehrerau§bildung) .

b) Welche Hauptfachrichtung hat dieser Abschluß ?

@ fats Sie eine praktische Berulsausbildung
i (2. B. Leärq abgeschlossen haben:

+

+
a) Aut welchen Lehrberul bezog sich diese

Ausbildung ?

b) Wie lange dauerte diese Ausbildung ? Jah(e) +
Die Antrdortvorgaben zu der Frage nach dem
höchsten Schulabschluß wurden in Abstimmung
mit der internationalen Gliederung der BiI-
dungsstufen so gewähIt, daß ein Vergleich der
Bevölkerung nach grundlegenden Bildungsstufen
der internationalen Standard-Klassifikation
für das Bildungswesen (TSCED) 1) dulr"hführb.,
ist. Zur Frage der Zuordnung einzelner Ab-
schlüsse innerhalb dieses Schemas ist auch hier
auf das "Schlagwortverzeichnis,' zu verweisen
(vgl. enhang, Nr. 28). Auf welche "Hauptfach-
richtung" (Frage 10 b) sich der an einer be-
rufsbildenden Schule oder Hochschule erworbene
Abschluß bezog, mußte - ebenso wie der ',Lehr-
beruf" (Frage 11 a) im Fa1le der abgeschlos-
senen praktischen Berufsausbildung - im Klar-
text erfragt werden (zur Frage der Aufberei-
tung dieser Angaben,vgl. Abschnitt C.1.2.4.21.

Auf Fragen nach der Dauer der Ausbildung an
berufsbildenden Schulen/Hochschulen und dem
Jahr des Abschlusses, wie sie in der Volks-
und Berufszählung 1970 zur Verbesserung der
Vorausschätzung des Nachwuchses .qualif iziert
ausgebildeter Personen gestellt wurden, war
zur Entlastung der Auskunftspflichtigen und
aus Kostengründen ebenso verzichtet worden,
wie auf die Erhebung des zum Zeitpunkt der
Tf:riEEFfräEional srandard classi f icarionof Education.
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Zählung besuchten Schultyps. Aus den gleichen
Gründen hatte davon abgesehen werden müssen,
neben der abgeschlossenen noch eine ggf. "ab-
gebrochene" Ausbildung zu erfragen, obwohl
sich hieraus weitere wichtige Aufschtüsse über
clie Qualifikation der Bevölkerung, insbesonde-
re der Er$rerbstätigen ergeben hätten:

Bereits bei der Vorbereitung des Volkszählungs-
gesetzes 1983 mehrfach vorgeschlagene Fragen
über tlie Weiterbilclung (Fortbildung und Um-

schulung), clie insbesondere für Arbeitsmarkt-
untersuchungen (Anpassung des Arbeitskräfte-
potentials an den strukturellen und technolo-
gischen Wandel) benötigt werden, konnten eben-
falls nicht berücksichtigt werden. zum einen
stellen derartige Fragen relativ hohe Anfor-
derungen an den Auskunftspflichtigen und füh-
ren daher in Interviewerbefragungen wie dem

Mikrozensus zu weit besseren Ergebnissen, zum

anderen hätten auch sie den vertretbaren
Kostenrahmen überschritten. Außerdem war zu
bedenken, daß derartige Untersuchungen in
erster Linie überregional vorgenommen werden
und daher auch Stichproben ausreichend genaue
Ergebnisse liefern.

Die Antwortkategorien zur Frage der absolvier-
ten Schulabschlüsse waren 1987 inhaltlich im
Prinzip ähnlich wie 1970 vorgegeben, fragebo-
gentechnisch zwischen "allgemeinem Schulab-
schluß" (Frage 9) und "berufsbildendem Schul-
oder Hochschulabschluß" (Frage 10) aber nun-
mehr klar voneinander getrennt. Auch die Ka-
tegorien "Berufsfachschule" und "FachschuLe"
wurden ihrer Bedeutung entsprechend nicht mehr
zusammengefaßt, wobei allerdings aus Platz-
gründen die "Berufsschule" aIs mögliche Ant-
wortkategorie nicht mehr vorgegeben werden
konnte. Mit der klaren Trennung beider Schul-
bereiche waren die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, daß in den Nachweisungen zur Bil-
dungsstruktur, soweit diese an den allgemei-
nen Schulabschluß anknüpfen, auch die Personen
mit berufsbildendem Schul- bzw. Hochschulab-
schluß, für die zumindest außerdem die Ver-
gleichbarkeit gegenüber den zählungsergebnis-
sen von 1970 gegeben war, einbezogen werden
konnten.

3.2. 1 .8 Pendelwanderung

Der Nachweis der Pendelwahderung, d.h. insbe-
sondere der sich arbeitstäglich zu weitgehend
den gleichen Tageszeiten, stets zwischen den
gleichen Ausgangs- und Zielpunkten und meist
auf den gleichen Strecken unter Benutzung der

gleichen Verkehrsmittel bildenden verkehrs-
ströme, ist eine Grundlage für verkehrspoli-
tische Maßnahmen und eine Grundlage zur Klä-
rung von Standortfragen. Zum anderen dient
er der Beantwortung der Frage, wo die in einer
Gemeinde lebenden Erwerbstätigen ihren Lebens-
unterhalt verdienen. Über die Abgrenzung von
Pendlereinzugsbereichen erhält man Unterlagen
über die verkehrsmäßigen, wirtschaftlichen und
finanziellen Verflechtungen eines Raumes. Da-
ten über die Pendlerverflechtung sind schließ-
Iich für Fragen der Abgrenzung nichtadmini-
strativer Gebietseinheiten. wie Arbeitsmarkt-
regionen und Stadtregionen, von Bedeutung.

Während die Frage der Teilnahme an der Pendel-
wanderung grundsätzlich auch im Rahmen von
Stichprobenerhebungen wie der "Repräsentativ-
erhebung der BevöIkerung und des Arbeitsmark-
tes (Mikrozensus)" zu hinreichend verLäßlichen
Aussagen führt, können die Verflechtungen zwi-
schen ltohn- und Arbeits- bzw. Ausbildungsort
- wie in Abschnitt A.3. 1 . 1 . 1 bereits darge-
stellt wurde - nur im Rahmen einer Totalzäh-
lung wie der Volkszählung festgestellt werden.
Im Hinblick auf die genannten zielsetzungen
kam den Fragen 12 bis 14 des Persone4bogens
deshalb eine erhebliche Bedeutung zu.

Bitte Name und Anschrilt lhrer Arbeitsstätte oder
Schule/Hochschule angeben.
Name:

Straße/Hausnummer

PV Gemeinde

+
+
+

@t

@ wieviel zeit-
* benotigen Sie

normalerweise

Welches Verkehrs-
mittel benulzen
Sie hauptsächlich
(länqste Strccke)
auf dem Hinweg
zur Arbeit oder
Schule/Hochschule ?

kein Verkehrsmittel (zu Fuß)

Fahrrad
Pkw

U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn
Eisenbahn

Bus, sonst. öffentl. Verkehrsmittel .

sonstiges (Motonad, Moped, Mofa) .

entfällt, da aul gleichem Grundstück
unter 15 Minuten

lür den Hinweg
zur Arbeit odel
Schule/Hochschule ?

15 bis unter 30 Minuten
30 bis unter 45 Minuten
45 bis unter 60 Minuten

60 Minuten und mehr

Die zentrale Information in diesem zusammen-
hang war die genaue "Anschrift der Arbeits-
stätte oder Schule/Hochschule". Sie diente in
Verbindung mit den Angaben zur Frage 6 c des
Personenbogens (s. Abschnitt A.3.2. 1 .4 ) dazu
festzustellen, ob überhaupt'rgependelt" wurde
(Teilnahme an der Pendelwanderung), sowie
zwischen Tages- und Fern- bz$r. vtochenendpend-
Iern zu unterscheiden. Durch Verknüpfung mit
den Angaben "zum hauptsächlich benutzten Ver-
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kehrsmittel" und der nnormalerweise benötig-
terl zeit, auf dem bzw. für den täglichen Hin-
vreg zum Arbeits- bzw. Ausbildungsort war damit
die für die genannten Zwecke notwendige Cha-
rakterisierung der Pendlerströme möglich. Die
E r h e b u n g s merkmale "Straße und Haus-
nummer der Arbeits- oder Ausbildungsstätten
entsprachen dabei zugleich in besonderer Wei-
se vor allem den statistischen Information's-
belangen der Kommunen. Diese Adreßangaben ge-
hören nämlich zu den Einzelangaben, die die
gemeinctlichen Statistikstellen unter den in
§ 14 Abs. 1 Volkszählungsgesetz 1987 gesetzten
Bedingungen' erhalten dürfen. Notwendi§e Vor-
aussetzungen für Analysen der Pendlerver-
kehrs'ströme im Bereich der Gemeinden in jeder
für erforderlich gehaltenen Regionalisierung
waren damit geschaffen worden.

Daß neben der Anschrift auch das H i 1 f s -
merkmarl' "§E der Arbeitsstätte ocler schule/
Hochschule" erfragt wurde, diente in besonde-
rem !,laße cler QuaIitätsverbesserung der Erhe-
bung. zum einen ist erfahrungsgemäß vielen
Auskunftspflichtigen die genaue Adresse der
Arbeitsstätte oder Schule,/ttochschule nicht
bekannt oder zum Befragungszeitpunkt nicht
gegenwärtig, so da8 mit Hilfe des Namens an-
hand von allgemein zugänglichen Adreßverzeich-
nissen die erforderlichen Ergänzungen ohne
aufwenclige nückfragen vorgenommen werden kön-
nen. Zum anderen aber hatte das Volkszählungs-
gesetz 1987 in seinem § 8 Abs. 2 die ttlöglich-
keit eröffnet, "das II i I f s merkmal Name

der Arbeitsstätte ... auch zur Überprüfung
der Zuordnung der Erwerbstätigen zum Wirt-
schaftszweig" heranziehen zu können, dem ein-
zigen ltlerkmal des Erhebungsprogramms der
Volks- und Berufszählung, mit dem ein über
den engeren persönlichen Bereich hinausge-
hender Tatbestand erfragt wurde.

Gegenüber der Zählung.von 1970 wurden die vor-
gegebenen Merkmalskategorien beim "hauptsäch-
lich benutzten Verkehrsmitteln u.a. durch Zu-
sammenfassung der schienengebundenen Nahver-
kehrsmittel und Verzicht auf clie Differenzie-
rung zwischen "Auto-Selbstfahrern und -Mit-
fahrernn gestrafft. Die Antvrortvorgabe zur
Frage nach dem "normalerweise benötigten Zeit-
aufwand" wurden dagegen etwas tiefer geglie-
dert (1970 nur "30 bis unter 50 Minuten"),

1 ) Zur Unterscheidung zwischen Hilfs- und Er-
hebungsmerkmalen, vgl. auch Abschnitt
A.4 .5. 2

um die Voraussetzungen für die Abgrenzung der
Verflechtungsbereiche zu verbessern.

Angaben über clie BeteiLigung der Bevölkerung
am Pendelverkehr sindl auch aus cler Sicht des
Ortes von Interesse, von dem aus nicht tägIich
zum Arbeits- oder Ausbilclungsort, sondern nur
wöchentlich oder in größeren Zeitabständlen zur
aus Gründen der Berufsausübung oder Schul-
bzw. Hochschulausbilclung unterhaltenen weite-
ren Wohnung ngependelt" wird. libgen der gebote-
nen Beschränkung des Merkmalskatalogs konnten
für cliese als nFernpendler" bezeichnete Gruppe
die Merkmale nVerkehrsmittel" und rrZeitauf-
wand" jedoch nicht zusätzlich für den Weg zwi-
schen den verschiedenen Wohnsitzen erfragt '

werden.

3.2.1.9 ltirtschaftliche und berufliche Gliecle-
rung der Erwerbstätigen

Die wirtschafts-'und berufssystematischen GIie-
derungen sowie die soziale Einstufung der Er-
werbstätigen bilden die Grundlage für zahl-
reiche Untersuchungen. Im vordergrund stehen
Strukturanalysen regionaler ünd überregionaler
Arbeitsmärkte aLs Voraussetzung für die Steue-
rung des Arbeitskräfteangebotes, insbesondere
vor dem Hintergrund des strukturellen und
technologischen Wandels. Die Angaben über den
Geschäftszweig cles Betriebes, den Beruf und
die soziale Stellung der Erwerbstätigen sowie
die gegebenenfails ausgeübte . Nebenerwe rbs-
tätigkeit (Fragen 15 bis 18 des Personenbo-
gens) gewinnen dabei im Zusammenhang mit den
weiteren in der Votks- und Berufszählung erho-
benen lt{erkmalen, so z.B. Geschlecht, Alter,
Familienstand, Staatsangehörigkeit (deutsch,/
nicht deutsch) sowie tlie schulische und beruf-
liche Ausbildung (einschl. dler Hautrtfachrich-
tung des Abschlusses an einer berufsbildenden
Schule,/Hochschule und einschl. der praktischen
Berufsausbildung) an zusätzlicher Bedeutung.

In der kombinierten Auswertung bieten sie clie
Grundlagen für Vorausschätzungen der Erwerbs-
bevölkerung, Ersatzbedarfsrechnungen für ein-
zelne Berufe (auf der Grundlage der altersbe-
dingten Abgänge), Feststellungen über die
Branchenabhängigkeit einzelner Berufe (mit Hit-
fe der Gliederung der Erwerbstätigen nach Ge-
schäftszreig und Beruf ) uncl strukturbedingte
Anderungen der Nachfrage nach Erwerbstätigen
mit bestimmten Berufen, ferner für Untersu-
chungen über Berufseinmündungen von Ausbil-
dungswegen sgwie über den Berufswechsel.
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Auf gewisse Straffungen des Erhebungsprogrdrnms
zur Feststellung der Sozialstruktur der Er-
werbstätigen (Frage l5) gegenüber der ZähIung
von 1970, die insoweit im 10 8i9en Stichpro-
benteil der Befragung besondere Akzente ge-
setzt hatte, ist unter Abschnitt A.3.2.1 bereits
hingewiesen worden. Die mit dieser Aufteilung
zwar nur grob mögliche, dafür aber regional
auswertbare soziale Einstufung der Erwerbstä-
tigen wurde 1987 andererseits durch die Ab-
grenzung von t'Facharbeiternr' gegenüber "sonsti-
gen Arbeitern" sowie die Untergliederung der
SeIbständigen "mit bezahlten Beschäftigten/ohne
bezahlte Beschäftigte" verbessert. Der Nachteil,
daß clabei erhebungsseitig auf die - 1970 ana-
log im Totalerhebungsteil vorgesehene - Diffe-
renzierung zwischen "§ewerblichen" und "kauf-
männisch-technischen",Auszubildenden verzich-
tet werden mußte, wurde im zuge der Aufberei-
tung ausgeglichen (vgl. Abschnitt c.3.5.2.2.11 .

Die Frage nach dem wirtschaftlichen Schwer-
punkt der Arbeitsstätte des Erwerbstätigen
(Frage 16) ermöglichte die wirtschaftssyste-
matische Zuordnung der Erwerbstätigen nach
zusammengefaßten Einheiten der amtlichen
Systematik der wirtschaftszweige (Ausgabe
1g7gl1 ) und damit - für internationale
Vergleichszwecke - auch nach hauptsächlichen
Gliederungsbereichen der internationalen und
der europäischen Klassifikation der Wirt-
schaftszweige (ISIC bzw. NACE). Wichtig für
die Beantwortung war, daß - falls der Be-
trieb oder die Arbeitsstätte z.B.mehrere Ab-
teilungen mit unterschiedlichem Produktions-
programm umfaßte - stets das überwiegende
Betätigungsfeld des Betriebs als Ganzes und
nicht etwa nur die Abteilung innerhalb des
Betriebs maßgeblich war, in der die Person
ihre Tätigkeit ausgeübt hatte. Ebensowenig

kam es auf den wirtschaftlichen Schwerpunkt
des ggf. aus mehreren örtlichen Einheiten be-
stehenden gesamten Unternehmens an.

Die Erhebung der Angaben zur "ausgeübten Tätig-
keit,/zum ausgeübten Beruf'r (Frage 17), die 1970
nur im Stichprobenteil der ZähIung vorgesehen
war, zielte auf den Nachweis der beruflichen
Gliederung der Erwerbstätigen nach der amtli-
chen Klassifizierung der Berufe2) ab, clie für
den internationalen vergleich durch einen Nach-
weis nach der internationalen Standardklassi-
fikation der Berufe (ISCo) ergänzt wird. Für
nationale zwecke steht dabei die Berufsgliede-
rung nach Berufsordnungen im Vordergrund, wie
sie auch den Mikrozensus-Erhebungen zugrunde
liegt, anders als dort aber tiefer regionali-
siert werden kann. Erhebungs- und aufberei-
tungstechnisch knüpfte die Volks- und Berufs-
zählung jedoch nicht nur an die ( systematisch
clreistellige) Berufsordnung, sondern an die
(um drei zusätzliche SteIlen erweiterten) Be-
rufsbenennungen an. Wie bereits erwähnt, wur-
den damit zugteich wichtige Informationen für
die notwendig gewordene Revision der amtli-
chen Berufssystematik gevronnen, auf deren
Grundlage ein Ergebnisnachweis auch nach Be-
rufsklassen möglich sein wird 

)

Mit der Frage nach Nebentätigkeiten (Frage 18)
sollte jeder Erwerbstätige mit seiner vollen
Leistung erfaßt werden, um so ein'en Überblick
über clie gesamte Arbeitsleistung der BevöIke-
rung zu gewinnen. Unerheblich war, ob die Ne-
benerwerbstätigkeit im gleichen oder i,n einem
anderen Beruf ausgeübt wurde. In ZweifelsfäI-
Ien war für die Angabe als Haupt- oder Neben-
erwerbstätigkeit das verhäItnis der normaler-
weise geleisteten Arbeitsstunden bzw. das Be-
stehen einer Krankenversicherungspflicht aus-
schlaggebend (siehe auch "Schlagwortverzeich-
nis", Nr. 28 des Anhangs).

3.2.2 Gebäude- und Wohnungszählung

Wie der Fragenkatalog der Volks- und Berufs-
zählungen, so weisen auch die Erhebungspro-
gramme der in der Bundesrepublik Deutschland
seit 1950 durchgeführten Gebäude- und Woh-

nungszäh1ung"rr3 ) .in"., relativ konstanten
Grundbestand an gebäude- und wohnungsbezogenen
Fragen (siehe Übersicht 9) auf, nicht zuletzt
um die Kontinuität der Beobachtung untl ilamit
die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den
vorangegangenen Erhebungen so weit wie mög1ich
zu gewährleisten.

2) vg).. Anhangr, Nr. 43 1r. 44.
3) VgI. Anhang, Nr. 9.

@ sino sie..... charbeite(in) '
* zut zett tallg als sonstige(r) Arbeite(in)

Angestellte(0 -

Auszubildende(r) .

Beamter/Beamtin, Richte(in), Soldat, Zivildienstl. .
(auch Beamtenanw.l -'---- -* . - :. .1 l- mit bezahlten Beschältigten .

Selbständioe(r) I- ''L ohne bezahlte Beschäftigte .

mithelfende(r) Familienangehörige(r) .

@ Zu welchem Wirlschaflszweig (Branche, Behörde)
I gehört der Betrieb (Firma, Dienststelle),

in dem Sie tätig sind ?

@ Wetctre Tdtigkeit, welchen Beruf üben Sie aus ?

+
<-r.f

*

It) r"tt" Sie eine
I Nebenerwerbstätigkeit

ausüben, handelt es
sich um eine

landwirtschaftliche
nichtlandwirtschaftliche .

lT wr.. Anhang, Nr. 42 -56-



Merkmale bei Gebäude- und wohnungszählungen

Merkmal 19501) I 955 19611)2) 1 958 19871)
100 t r0 $

Gebäude

ohne Wohnraum .......
mit wohnraum ........

x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x
,3)

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

Art
Baujahr
Vollgeschosse
öffentliche Förderung ....
Eigentümer
Wasserver so rgung
Abwässer- und Fäkalien-

x
*3)

beseitigung *3)
*3)
*3)

x

Bauart
Bedachung
Behe i zung
Unterkellerung ..

Wohnungsausstattung im
.Gebäudezusammenhang .....

,3)
3)x

itilohnungen

Wohnverhältnisse. x

x

x

x

x
x

:
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
s)x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
x

x

x

Miete ....
Wohnungsfläche ..
Räume ..

Ausstattung 4)

Einzugsjahr.
Freizeitwohnung .

Dauer des Leerstehens .......
He i zene rg ie
Untervermietung
Lage

1) In Verbindung mit Volkszäh1ung.
.2) Nur Gebäudezählung.
,3 ) Nur f ür Wohngebäude.
4) Eingeschränkt.
5 ) Nur in lrlochenend-,/Ferienhäusern.

Hi'erzu gehören Fragen nach der Art des Gebäu-
des, nach dem Baujahr und nach dem Eigentümer
bzw. den jeweiligen EigentumsverhäItnissen
bei Gebäuden, bei tilöhnungen Fragen nach dem

Wohnverhältnis, d.h. danach, ob Nutzung durch
Mieter oder Eigent'ümer vorliegt, und nach der
Raumzahl. )

Andererseits läßt der Vergleich der Erhebungs-
programme erkennen, daß - wiederum ähnlich wie
bei ilen bevöIkerungs- und berufsstatistischen

Totalerhebungen - im Hinblick auf eine Reihe
von Merkmalen keine oder nur eine begrenzte
Kontinuität besteht. Dies gilt aus d,er Sicht
des gebäude- und wohnungsstatischen Erhebungs-
progrErmms I987 auch für Angaben zur "öffent-
fichen Förderung" und zur uMiethähe", insbe-
sondere aber auch zur "Wohnungsausstattung"
und den Flerkmalen "Einzugsjahr des Haushalts",
"Nutzung als Freizeitwohnung", "Dauer des
Leerstehens" sowie "Art der verwendeten Heiz-
energie". Die Variationen der Erhebungspro-

Übersicht 9
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gramme spiegeln Anpassungen des Informations-
bedarfs an veränderte sachliche Verhältnisse
wider. Hierzu gehört vor allem die (in den al-
ten Bundesländern) obsolet gewordene Erhebung
von Angaben zur Wasserversorgung sowie zur Ab-
wässer- uncl Fäkalienbeseitigung. Es darf fer-
ner nicht übersehen werden, daß umfassende
Strukturdaten auch durch die (in den Jahren
195'1, '1960, 1965, 1972 und 1978) durchgeführ-
ten gebäude- und wohnungsstatistischen Stich-
probenerhebungen gewonnen werden konnten.
Erstmals seit 1968 war es 1987 jedoch wieder
mö91ich, uneingeschränkt regionalisierbare
Grunddaten zur Höhe und gualitativen Bescha.f-
fenheit des Gebäude- und Wohnungsbestandes
zu gewinnen.

Allerdings wies der Fragenkatalog der Gebäude-
und Wohnungszählung 1987 gegenüber ursprüng-
lichen Vorstellungen erhebliche Kürzungen auf,
die aus Kostengründen bereits für das Zäh-
lungskonzept 1983 notwendig geworden waren.
Verzichtet werden mußte auf a1le Angaben zum

Grundstück (Grundstücksgröße1 überbaute FIä-
che, Zahl der Kfz-Stellptätze und Erbbaurecht)
sovrie hinsichtlich der Gebäude auf die ZahI
der Vollgeschosse sowie die Gesamtnutzfläche
und deren Gliederung nach Nutzungsarten. Ver-
zichtet werden mußte auch auf die Erfassung
der Gebäude ohne Wohnraum, und ebensowenig
konnten aus Kostengründen die Überlegungen
weiterverfolgt werden, Art und Kapazität
{Zahl der Betten/Plätze) von Anstalts- und
Gemeinschaftsunterkünften in die Erhebung
einzubeziehen.

3.2.2. 1 Gebäudeangaben

Das Volkszählungsgesetz 1987 hatte in seinem
§ 1 Abs. 3 die Möglichkeit eröffnet, daß mit
der Gebäudezählung bis zu sechs Monaten vor
dem Zählungsstichtag begonnqn werden konnte.
Das Frageprogramm dieser aus organisatorischen
Gründen zweckmäßigen Gebäudevorerhebung (vg1.
Abschnitt B. 3.1.1.1) entsprach dem Erhebungs-.
prograrnm der Haupterhebung im Hinblick auf
I'Gebäudeartrir "Eigentümer"r "Baujahr" und "öf-
fentliche Förderung". Der Inhalt des bei die-
ser Vorerhebung verwendeten "Gebäudebogens"
war insoweit identisch mit den gebäudebezoge-
nen Fragestellungen des grundsätzlich vorgese-
henen "Wohnungslogens mit Gebäudeangaben", ent-
hielt jedoch zwei zusätzliche Merkmale (vg1.
Abschnitte A. 3. 2 .2.1 .5 sowieA. 5. 2. 1 . 1 ) .

3.2.2.1.1 Gebäudeart

Die Feststellungen zur Gebäudeart (Frage 1 der
Gebäudeangaben) dienten der Ermittlung der
Struktur des Gebäude- und Wohnungsbestands in
einer groben, aber insoweit regional auswert-
baren Untergliederung nach Nutzungsarten.
Hierbei mußten - neben den Gebäuden mit Wohn-
raum (v91. auch Abschnitte A. 2.2.2.2 und
A. 3.1.2.11 - auch Unterkünfte erfaßt werden,
die als Behelfsbauten für eine dauernde Ver-
wendung zu h'ohnzwecken in der Rege1 nicht ge-
eignet sind. Dies war einerseits für die Ab-
grenzung des liohnungsbestandes erforderlich.
Andererseits knüpften an diese Unterkünfte,
soweit sie nicht für Ferien- oder Freizeit-
zwecke genutzt werden. Untersuchungen der
IrTohnraumversorgung bestimmter zumeist sozial
schwacher BevöIkerungsgruppen an. Mit der Frage
nach der vollständigen oder teilweisen Nutzung
der Gebäude als Wohnheim konnte ferner der
Irohnraumbedarf spezieller Bevölkerungsgruppen
(wie der älteren Mitbürger, Studentenr Auszu-
bildende) abgegrenzt werden. Dabei war eine
entsprechende Dif ferenzierung nach bestimmten
Personenkreisen nicht von der Gebäudeseite her
vorgesehen, rdohl aber ist sie durch oie kom-
binierte Aussrertung der in diesen Einrichtun-
gen vorhandenen Wohneinheiten und der in ihnen
lebenden Haushalte möglich geworden.

*I ceuaudeart

Außerdem bei Wohnheimen:
Wird dieses Gebäude
vollständig oder teilwelse
als Wohnheim genutzt ?

Wohngebäude
(Gebäude mindestens zut Hälfle

lür Wohnzwecke genulzl)

sonstiges Gebäude mit Wohnraum

bewohnte Unterkunft
(2. B. Baßcke)

vollständig .

teilweise .

Die Untergliederung nach einzelnen Gebäude-
arten wurde ferner als Basis für die Fort-
schreibung des Gebäudebestandes aufgrund der
Bautätigkeitsstatistik benötigt, der Gebäude-
bestand - regional adreßscharf und sachlich
nach der Zahl der }tohnungen und Personen ge-
gliedert - war zugleich Grundlage für den
Auswahlplan der a1s Bundes- oder Landesstati-
stiken durchzuführenden nachfolgenden Gebäude-,
wohnungs- und Bevö-ik. runqsstichproben (vgl.
S l5 Abs. 5 Volkszählungsgesetz 1987).

3.2.2.1.2 Eigentümer

Die Frage 2 der Gebäudöangaben nach dem Eigen-
tümer, Kaufanwärter bzw. Erbbauberechtigten
des Gebäudes zielte darauf ab, die Eigentums-
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verhältnisse- am Gebäucle- und Wohnungsbestand
eingehend zu beleuchten. Insbesondere sollte
der Grad cler Eigentumsbildung bei privaten
Haushalten sowie die Eigentumsstreuung festge-
stellt werden, deren Kenntnis wichtige Voraug-
setzungen für die Abschätzung finanzieller und

steuerlicher Maßnahmen zur Förderung des hToh-

nungsbaus sind.

E ffil",l#*:ntüme(in)' Ei nzelperson ode r Ehepaar,

o.::HBsüä*'tä"roan",.n5'33[n"iT;'üt',f !f, il."'f.x'
Gemeinschatt von Wohnungseigentümern .

(nu bei Eigenlumswohnungen)

gemeinnülziges Wohnungsunternehmen. Wohnungs-
baugenossensch. oder Organ der staatl. Wohnungspolitik .

""":#ftTi:ililffi;:

Die Unterscheidung verschiedener Eigentümer-
gruppen erlaubte guantifizierende Aussagen zur
Bedeutung und Funktion wohnungswirtschaftli-
cher Unternehmen. Sie cliente ferner der unter
marktwi rtschaftlichen Gesichtspunkten bedeut-
samen Abgrenzung der einerseits öffentlichen,
andererseits privaten Einflußsphären politi-
schen Handelns im Bereich der Wohnraumversor-
gung. Die Feststellung hierauf beruhender
regionaler Besonderheiten, an denen sich die
Wohnungs- uncl Städtebaupolitik zunehmend

orientieren muß, unterstrich dabei zugleich
nachhaltig die Notwenoigkeit einer flächen-
deckenden Erhebung.

Bezüg1ich ergänzender Erläuterungen zu den im
einzelnen abgegrenzten Gruppen darf wiederum
auf das unter Nr. 28 irn Anhang abgedruckte
"schlagwortverzeichnis" verwiesen werden.

3.2.2.1 .3 Baujahr

Mit Hilfe der Angaben zum Baujahr des Gebäu-
des, die durch Frage 3 erhoben wurden, sollten
über das durch die wohnungsbezogenen Ausstat-
tungsmerkmale geprägte Strukturbild hinaus er-
gänzende Anhaltspunkte zur Beurteilung des Zu-
standes von Gebäuden und 9tohnungen ge!üonnen
werden. Das Baujahr ist ferner mitbestimmend
für die Miethöhe und damit ein wichtiges Merk-
mal, das auch für den mit der Erhebung von
Mietangaben verfolgten Zweck, u.a. kommunale
Mietspiegel zu erstellen, benötigt wird.
Anhand der mit dem Baujahr, definiert als
das Jahr der Bezugsfertigstellung, gege-
benen Altersstruktur des Gebäude- und Woh-

nungsbestandes lassen sich auch Ersatz- und

Moderni si erungsmaßnahmen leichte r abschätzen .

Das Baualter der lsohnung ist außerdem ein un-

verzichtbarer Faktor bei der Hochrechnung ge-
bäude- und wohnungsstatistischer Stichproben-
ergebnisse aufgrund von Eckwerten der Bautä-
tigkeitsstatistik.

E Baulahr des Gebäudos
(Jatu dü 8*Wledigstelutp)
aei EÜeitilungs- und
Umbeulen Et dß
ußpüngliche Bauiaht
anzßeben, bei Wieder
aulbau nach Totalschacfen

bis 1900 .

1901 .18 .

1919.48 .

1949.57 .

1958-62 .

63.
64'
65.
66.
67'

68
69
70
71

72
73
74
75
76
77

78
79
80
81

82
83
84
85
86
a7

Für den bis 1962 errichteten Gebäudebestand
wurde das Baualter nach Jahrgangsgruppen
erfragt, für den Bestand ab 1963 wurden
Einzeljahre vorgegeben. Damit ist für die in
den letzten 25 Jahren vor dem Zählungsstich-
tag errichteten Gebäude die laöglichkeit einer
gleitenden Ausyrertung nach Baualtersgruppen
sichergestellt worden, die auf unterschiedli-
che Auswertungsanforderungen Rücksicht nimmt.

3.2.2.1 .4 öffentliche Förderung

öffentlich geförderte ![ohnungen sind für einen
gesetzlich festgelegten Personenkreis vorge-
sehen; dessen jährliches Familieneinkommen be-
stimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten
darf. Für den Bezug einer solchen !{ohnung muß

ein Wohnberechtigungsschein der zuständigen
Gemeinde- oder Kreisbehörde (2.B. Wohnungsamt'
Sozialamt) vorgelegt werden. Hiermit sol1 er-
reicht werden, daß wirtschaftlich und sozial
schwächeren Bevölkerungsgruppen, die mit
Nachfragen am freien tVohnungsmarkt nicht kon-
kurrieren können, ebenfalls gualitativ ausrei-
chend ausgestattete ltohnungen zu tragbaren
Mietpreisen zur Verfügung gestellt oder der
Erwerb von Wohnungseigentum ermö91icht wird.

Mit Beginn der 80er JahrE waren mit Mitteln
der öffentlichen Haushalte - gemeint und dem-
entsprechend erfragt war hier nur die Förde-
rung nach dem sog. Ersten Förderungsweg (siehe
hierzu das unter Nr. 28 im Anhang abgedruckte
"schlagwortverzeichnis" ) - geförderte wohnun-
gen in größerem Umfang aus der Wohnungsbin-
dung entlassen worden. Genaue Zahlen über die
von Bund, Ländern und/oder Gemeinden geförder-
ten wohnungen und deren regionale Ve.rteilung
lagen aber nicht vor. Es war deshalb unver-
zichtbar, dieses Merkmal in clie Erhebung 1987

einzubeziehen. l
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Da der Angabe hohe Bedeutung beigemessen r.rur-
de, war eine auf denselben Erkenntniszweck ge-
richtete Frage auch Bestandteil des wohnungs-
statistischen Erhebungsprograrnms (Frage I der
lvohnüngsangaben), auf die deshalb im folgenden
nicht mehr eingegangen zu werden braucht. Die
vergleichbare wohnungsbezogene Fragestellung
war dann bedeutsam, hrenn nur ein Teil der Vloh-
nungen im Gebäude mit Mitteln des sozialen
Wohnungsbaus gefördert h,ar. Sie war somit
die notwendige Voraussetzung dafür, daß der
gesamte Wohnungsbestand entsprechend unter-
gliedert werden konnte.

@ tst Oie Wohnung mil Mitteln des
- sozialen Wohnungsbaus gelörderl ?

nein

ia

Die Ausgliederung des geförderten Wohnraums
ist zum einen für bestimmte Untersuchungen
unerläßlich, so insbesondere bei Mietanalysen,

Gebäude, in denen keine Viohnungen vorhanden
waren, wurden nicht in die Gebäude- und Woh-
nungszäh1ung einbezogen, für sie brauchten
keine weiteren Fragen beantwortet zu werden,
allerdings auch nicht im Hinblick auf etwaig
vorhandene Arbeitsstätten, die gleichwohl
nicht von der Arbeitsstättenzählung ausge-
nommen tvaren. Von dieser Einschränkung abge-
sehen, standen mit der ZahI der Arbeitsstätten
in Gebäuden mit ltohnraum wichtige Vorinforma-
tionen für deren vo1lständige Erhebung zur
Verfügung (v91. Abschnitt B. 3.1.1.1 ).

Beide Angaben konnten außerdem zur Abgrenzung
von Zählbezirken zur Haupterhebung in geeigne-
ter Größe herangezogen werden (vgl. Abschnitt
B. 3.1.1.1 ). Sie waren schließlich Vergleichs-
informationen aus der Sicht des Gebäudeeigen-

die andernfalls zu verzerrten Ergebnissen füh-
ren würden. Zum anderen sind auch Auswertungen
im Hinblick auf die Belegung des geförderten
llohnraums nach Größe und sozio-ökonomischen
Merkmalen der Haushalte von Interesse, die
Anhaltspunkte für die Effizienz der früher
getätigten Fördermaßnahmen und eine ent-
sprechende Neuorientierung geben.

3.2.2.1.5 Anzahl der hohnungen und Arbeits-
stätten im Gebäude

Bei den im Rahmen der Gebäuilevorerhebung er-
fragten Merkmalen "Anzahl der Wohnungen und
Arbeitsstätten" in Gebäuden handelte es sich
um Informationen, die zur

- Abgrenzung des Erhebungsumfanos der Gebäude-
und V\lohnungszählung und zur Vervollständi-
gung des Erhebungsumfangs der Arbeitsstät-
tenzähl ung ,

- Organisation der eigentlichen stichtagsbe-
zogenen Haupterhebung sowie zur

- Überprüfung der Ergebnisvollständigkeit

herangezogen werden konnten

tümers oder -verwalters, denen die durch
Individualzählung ermittelten Ergebnissummen
je Gebäude gegenübergestellt werden korinten
und somit Hinweise auf etwaige Unstimmig-
keiten gaben.

3.2.2.2 Vtohnungsangaben
3.2.2.2. 1 Wohnungsnutzung

Die bedarf sgerechte Versorgung mit lt'ohnraum,
der nach Größe, Ausstattung und Miethöhe für
breite Bevölkerungsschichten geeignet ist,
gehört zu den wichtigsten Aufgaben der l{oh-
nungspolitik. Die wohnungsstatistische Infor-
mationsbasis, die für entsprechende Entschei-
dungen in diesem Zusammenhang benötigt wird,
muß zwei Aspekte berücksichtigen.

F ;lr,Y;:il';:rn i macebäude

Wohnungsbaus 9elördert ?
(nu Eßtet Förderungsweg)

keine ,

alle,
nur ein Teil ,

A Wie viele Wohnungen sind im Gebäude vorhanden?

Falls keine Wohnungen vorhanden:
Keine weiteren Fragen beantworten, aber auch in diesem Fall Bogen bitte zurücksenden.

Bitte so
markieren < ) /(-)

B Sind Arbeitsstätten (2.8. Betriebe, Büros) im Gebäude vorhandenT

Fatls ja: Bitte Anzahl angeben I t I

nein ( )
ja« )
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Zum einen muß der l{ohnungsbestand nach der
Nutzung untergliedert werden. Hierzu gehört,
ob der Wohnraum überhaupt genutzt wurde oder
zum Zählungsstichtag gegebenenfalls leerstand,
ob er zu al.Igemeinen lVohnzwecken oder evtl.
nur zur Deckung eines zusätzlichen Wohnraumbe-
darfs als Freizeitwohnung diente. Hierzu ge-
hört im weiteren Sinne auch die Abgrenzung des
zu Wohnheimzwecken genutzten oder nach bauli-
cher Beschaffenheit nicht dauerhaft nutzbaren
Wohnraums in Behelfsbauten (vgI. Abschnitt
A.3.1.2.1), sowie die Nutzung von Teilen d.er
llohnung zu anderen als lr?ohnzwecken (v91. Ab-
schnitt A. 3.2.2.2.71. Zum anderen ist eine
grundsätzliche Untergliederung danach erfor-
derlich, ob die ltohnung von Angehörigen aus-
Iändischer Streitkräfte, diplomatischer, be-
rufskonsularischer Vertretungen und ähnlichen
Personenkreisen angemietet war oder nicht.
Die Trennung war erforderlich, weil es sich
hierbei um nicht auskunftspflichtige Bevölke-
rungsgruppen handelt, die in kombinierte
Auswertungen zur Vtohnsituation der Haushalte
nicht einbezogen werden können. Diese Auf-
schlüsse zu erhaltenrdienten im Wohnungsbogen
die Eingangsfragen in Verbindung mit Frage 11

sowie die Frage 2 der Wohnungsangaben.

Die Auswertung leerstehender Wohnungen nach
Ausstattung und Größe sowie regionaler Ver-
teilung lieferte dabei wichtige Indikatoren
für,die Inanspruchnahme des gtohnungsangebots.
Damit sincl Rückschlüsse möglich, ob das l{oh-
'nungsangebot unter Umständen nicht bedarfsge-
recht war und inwieweit auf einzelnen regio-
nalen 9tohnungsmärkten ggf. eine Sättigung der
Nachfrage eingetreten war.

Oie Wohnung stehl leer

Da solche Angaben zur Begründung eines woh-
nungspolitischen Handlungsbedarfs herangezo-
gen werden, kommt ihnen in der öffentlichen
Diskussion erhebliche Bedeutung zu. Die Beur-
teilung, inwieweit es sich hierbei um eine
echte Leerraumreserve handelt, muß allerdings
auch aüf Angaben zur Dauer des Leerstehens

FÜR LEERSTEHENDE woHNUI{GEN

@ Seit wie vielen Monaten stehl- die Wohnung leer? bis3.
4-6.

7-12

t3

der l{ohnung gestützt werden. Diesem Zweck
diente Frage 11 der Wohnungsangaben.

Für lVohnungen, die von nicht auskunftspflich-
tigen Personenkreisen gemietet lraren, fiel
die Auskunftspflicht auf den ?tohnungs-, oder
Gebäudeeigentümer bzw. den Verwalter (vg1.
§ 12 Abs. 3 Volkszählungsgesetz 1987 ). Die
damit zu gewinnenden l{erkmale über Größe und
Ausstattung dieses Teilbereichs lieferten,
auch in .Verbindung mit den gebäudebezogenen
Merkmalen, in regionaler Gliederung ergän-
zende fnformationen für wohnungs- und städte-
baupolitische Zwecke.

Die Wohnung ist von Angehörigen ausländischer Streitkrätto,
diplomatischer, berulskonsularischer Vertretungen odst der
Ständigen Venretung der DDB privatrechtlich gemietet.

Die getrennte Feststellung von Freizeitwoh-
nungen (Wochenend-, Ferienwohnungen) ist mit
deren zunehmender Bedeutung notwendig gewor-
den, weil sie nicht der Grundversorgung der
Bevölkerung mit litohnraum dienen und auch nicht
dem allgemeinen Wohnungsmarkt zur Verfügung
stehen. Sie würden daher wegen ihrer regiona-
len Konzentration, ihrer besonderen Lage,
Größe und Ausstattung allgemeine Wohnungs-
marktanalysen verfäIschen. Darüber hinaus
sind spezielle Untersuchungen über Freizeit-,
hrohnungen in Fremdenverkehrsgebieten von be-
sonderer Bedeutung, beispielsweise im Hinblick
auf die Notwendigkeit spezifischer Infra-
str ukt urmaßnahmen .

@ lst die Wohnung eine Freizeitwohnung ?
nern*

ia

Für den einzelnen Haushalt bedeutet eine Frei-
zeitwohnung mehr Wohnraunr. Eine genaue Aussage
über die Belegungsdichte ist deshalb nur mög-
lich, wenn der von Haushalten an anderer SteI-
le (meist außerhalb der Wohngemeinde) mitbe-
nutzte Wohnraum bekannt ist.

Erhebungstechnisch ist die Erf.assung von Frei-
zeitwohnungen, die sosrohl gegenüber dem ge-
werblichen Bereich a1s auch gegenüber dem zu
allgemeinen [tohnzwecken genutzten lrlohnraum
abzugrenzen sind, nicht ohne Schwierigkeiten.
Angaben zum lrlohnsitzstatus der Haushalte
in Freizeitwohnungen Iiefern hierfür wich-
tige Informationen. Allerdings gelingt ei-
ne lückenlose Personenzählung in diesem
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Bereich erfahrungsgemäß nicht vollstänclig, da
dieser hTohnraum im Zeitpunkt einer ZähIung
oft "ohne Belegung" ist. Für eine Reihe derar-
tiger Wohnqngen liegen deshalb - was bei kom-
binierten Auswertungen zur Wohnsituation der
Haushalte zu beachten ist - keine Personenan-
gaben vor, gleichwohl handelt es sich hierbei
nicht um leerstehenden Wohnraum.

3.2.2.2. 2 Wohnverhältnis

Über die grundsätzliche unterscheidung nach
Nutzungsarten und (auskunftspflichtigen bzw.
nicht auskunftspflichtigen) Nutzergruppen
hinaus wird durch das hlohnverhäItnis erfaßt,
in welcher Rechtsstellung der Inhaber den
Wohnraum nutzt und ob er ihn als HaushalL ganz
oder nur anteilig bewohnt. Die hlohnungsangaben
zur an aIle Haushalte gerichteten Frage 1

dienten damit der Untergliederung des lilph-
nungsbestandes in ge- bzw. vermietete oder
aber vom Eigentümer selbst genutzte lvohnungen.

Q Bewohnen Sie die Wohnung/Räume als
t

a) Eigentüme(in), Miteigent. oder Kaufanwärt.

b) Hauptmleter(in) (einschließlich Altenteil)
c) Untermieter(in)

Untennietelinen) bßuclDtt ittt wolxilntgsbogcn
keine weiteren Fragen zu beanlworlen.

Sie konnten Aufschluß darüber geben, wie die
BevöIkerung nach den VerhäLtnissen zum Zäh-
lungsstichtag wohnungsmäßig untergebracht war,
d.h. in welchem Umfang lilohnungseigentum selbst
genutzt wurde (Eigentumsquote) bzw. inwieweit
die Haushalte zur Miete oder zur Untermiete
rdohnten. Die aus diesen Angaben gewonnenen Er-
kenntnisse wurden und werden für t{ohnungsbe-
darfsuntersuchungen benötigt. Sie sind für
viele wohnungs- und sozialpolitische Entschei-
dungen, wie Maßnahmen zur Eigentumsförderung
oder zur Sicherung von Wohnraum für bestimmte
Bevölkerungsgruppen wie kinderreiche Familien,
junge Ehepaare, alleinstehende Elternteile mit
Kindern und ältere Menschen, aber -auch Schwer-
behinderte, Vertriebene und Flüchtlinge im
Sinne des Bundesvertriebenengesetzes und Über-
siedler, die nach § 26 des zweiten Wohnungs-
baugesetzes bevorzu-ot zu fördern sind, von
großer Bedeutung.

Dabei stellt auch das hlohnverhäItnis als Un-
termieter eine besondere Wohnform darr-die
zwar seltener geworden ist, aber als zusätz-
liche Nachfragekomponente nach wie vor berück-
sichtigt werden muß.

3.2.2.2.3 Einzugsjahr

Die Erhebung des Einzugsjahres der Haushalte
bzw. des zum Erhebungsstichtag am 1ängsten in
der lVohnung lebenden Haushaltsmitglieds durch
Frage 3 des Wohnungsbogens Iieferte Angaben,
die zur Beurteilung von Mobilitätsunter-
schieden der Bevölkerung insbesondere im
Rahmen von regionalen Bedarfsuntersuchungen
wichtig sincl.

Umzüge in eine andere Wohnung können beruf-
tich bedingt sein, sie können ihren Grund aber
auch darin haben, daß Ausstattung, Größe,
Lage, Kosten und Wohnumgebung den Vorstellun-
gen und Bedürfnissen der Bewohner nicht mehr

entsprechen. In jedem FaIl beeinflussen Zu-
und Wegzüge die Nachfrage nach Wohnraum und

damit die Zaht und Qualität der neu zu errich-
tenden Wohnungen ebenso wie die erforderLichen
Aufwendungen zur Erhaltung und Verbesserung
vorhandener Bausubstanz.

O Wfln ist der Haushalt in diese
wohnung erngezogen ?
Eitle das Einzugsjatu lür das am längslen
hier wohnende Hauslßllsntilglied angeben.

vor 1970

1970 -197 4

1 975 -1 979

1980 -'1984

1 985

1 986
1 987

Die durchschnittliche Verweildauer der Haus-
halte in der Vtohnung, die mit Hilfe der Anga-
ben zum Einzugsjahr näherungsweise ermittelt
werden kann, ist ein wichtiges Kriterium zur
Beurteilung der regionalen Wohnungsmärkte. Da

innerhalb besteh€nder Mietverträge Anpassungen
der Miethöhe nur begrenzt mög1ich sind, beste-
hen außerdem enge Zusammenhänge zwischen die-
ser und dem Einzugsjahr, die bei interregiona-
len und intertemporalen Vergleichen berück-
sichtigt werden müssen.

3. 2. 2. 2. 4 Wohnungsausstattung

Die Erfassung der Ausstattungsmerkmale - Vor-
handensein von Küche, Kochnische, Bad,/Dusche
und WC (in der Wohnung) (v91. Frage 4 der
wohnungsangaben) - dient der Bestimmung des
Wohnungsstandards. Obwohl Wohnungen heute fast
ausschließlich mit Bad/Dusche und WC Aebaut
werden, entsprechen - wie die Ergebnisse zum

25.5.1987 gezeigt habenl) - viele ä1tere Woh-

nungen trotz aIler Modernisierungsbestrebun-
gen noch nicht heutigen Qualitätsansprüchen.

l-I vgl.-Fächserie 5, Bautätigkeit und ltohnun-
gen, Gebäude- und Vtohnungszählung vom
25. Mai 1987, Heft l,Ausgewählte Struktur-
daten für Bund und Länder, S. 20ff.
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Die Modernisierung von Wohnungen mit dem ziel,
die Versorgung der Bevölkerung mit guten und
preiswerten Wohnungen zu verbessern, ist eine
besondere Aufgabe von Bund, Länderri und Ge-
meinden.

Mit Hilfe der Ergebnisse über fehlende Aus-
stattungsmerkmale konnten in Verbindung mit
dem Baualter der Gebäude regional wichtige
Hinweise für einen eventuellen Modernisie-
rungs- bzw. Sanierungsbedarf gewonnen werden.

Die Ausstattung der Wohnung ist zudem ein
Faktor, der die Bildung und Entwicklung der
Miethöhe beeinflußt und entsprechend bei
Mietanalysen berücksichtigt wird.

@ sino innerhalb der Wohnung Küche
Kochnische
Bad/Dusche

WC

Mehrcrc
Anlwoden
mi,g,ich

Die Erhebungsmerkmale Küche uncl Kochnische
dienten - wie in Abschnitt A. 3.1.2.2 ausge-
führt wurde - zudem a1s Mittel zur Abgrenzung
des Wohnungsbegriffs. Die getrenhte Erhebung
von Küche und Kochnische war außerdem erforder-
Iich, um sicherzustellen, daß die statistische
Raumzahl - die Küche zählt im Gegensatz zur
Kochnische als Raum - ermittelt werden konnte.

3.2.2.2. 5 Beheizung,/Energieart

Aufgrund der Angaben zu den beiden Teilfragen
5 a) (Art der Beheizung) und 5 b) (Art des
vervrendeten Brennstoffs/der verwendeten Wärme-
guelle) des Wohnungsbogens konnten Informa-
tionen über das nach den StichtagsverhäIt-
nissen bestehende Energieversorgungsniveau
und -systenr privater Haushalte bereitgestellt
werden. Vor allem in kleinräumlicher GIiede-
rung sind sie Bezugsdaten für energiepoliti-
sche Maßnahmen zur Sicherung des künftigen
Energiebedarfs. So werden sie beispielsweise
für regionale Energiekonzepte, wie die Fern-

.wärmeversorgung, verwendet, damit die ReaIi-
sierungsmöglichkeiten und Erfolgschancen
entsprechender Projekte zutreffend beurteilt
werden können. Sie geben ferner wichtige Auf-
schlüsse über das Ausmaß von Umweltbelastun- '

gen, die durch private Haushalte verursacht
werden, und Anhaltspunkte dafür, wo reg.ionale
Maßnahmen zur Reduzierung dieser Belastungen

. am erfol_oversprechendsten sind .

o* a) Wld die Wohnung überwlegend
behelzt mlt

Fern-. Blockheizung
Zentralheizung
Etagenheizung

Einzel- oder Mehnaumölen (auch Elektrospeichefl

b) Welcher Brennstoft, welche
Wärmequelle wlrd verwendet ?

Gas .

Heizöl .

Strom '
Kohle, Holz usw. .

Fernwärme . '
Sonnenenergie, Wärmepumpe . '

So bedarf es regionaL gegliederter Basisdaten,
um Schwerpunkte für die Förderungsmaßnahmen
von Bund und Ländern nach dem Modernisierungs-
und Energieeinsparungsgesetz festlegen ünd
dabei gezielt bestimmte Gebiete oder Bestände
erreichen zu können. Zu den energiesparenden
Maßnahmen rechnen vor allem die Verminderung
des Energieverbrauchs der zentralen Heizungsan-
lagen, die Anderung von zentralen Heizungsan-
lagen für den Anschluß an die Fernwärmeversor-
gung sowie die Nutzung von Energie durch Wärme-
pumpen und Solaranlagen. Hierzu lieferten die
l{ohnungs- und Gebäudeangaben grundlegende
stichtagsbezogene Informationen über die Situ-
ation und das mögliche Förderungspotential,
insbesondere über Größe, Ausstattung, Baualter
und Energieversorgung der l{ohnungen.

Mit HiIfe der Angaben über WohnverhäItnisse,
Gebäudeeigentümer und Gebäudeart lassen sich
Aussagen über einzelne Zielgruppen treffen,
zum Beispiel zur Modernisierung durch Eigentü-
mer oder Mieter. Da clie Wohnungsmodernisierung
auch die Miethöhe beeinflußt, sind verglei-
chende Informationen über monatliche Mietbe-
träge hier ebenfalls von Bedeutung. Neben
dem Vorhandensein von Küche, Bad,/Dusch€ und
ltC zählen Beheizungsart und Art des Brenn-
stoffs zu den wichtigsten Ausstattungskrite-
rien, die auch bei der Erstellung von ltliet-
spiegeln zugrunde gelegt werden;

3.2.2.2. 6 Wohnungsgröße

Da sich der Wohnungsbestand hinsichtlich sei-
ner Größe erheblich unterscheidet. genügt es
für Unters-uchungen des erreichten Grads,der
wohnungsversorgung der Bevölkerung nicht, der
Zahl cler Haushalte - untergtiedert nach der
Anzahl der Haushaltsmitglieder - die Zahl der
Wohnungen gegenüberzustellen. Diese müssen
ebenfall§ differenziert werden, und zwar nach
der Fläche und nach der Zahl der Räume, deren
Erhebung im Rahmen einer Vtohnungszählung des-
halb notwendig ist (vgl. Fragen 6 und 7 der
Wohnungsangaben. Erst wenn diese Angaben der
Haushaltsgröße gegenübergestellt werden, sind
Aussagen zum Belegungsniveau mögIich und kön-
nen räumliche Disparitäten sichtbar gemacht
werden. Ivichtige Feststellungen in diesem Zu--63-
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sammenhang sind die Kennziffern Räume bzw.
FIäche je Person. Ebenso sind für Mietanalysen
die Flächenangaben unverzichtbar (uiete je m2

wohnfläche).

Gl wie vlele Bäume der wohnung haben
! mindeslens 6 Ouadralmeter?

(ohne Küche, Bad. wC, Huo

'I

2

3

4

5

6

7

I
9

Falls davon Räume unleruemietet oder
gewerblich genutzt sind :

a) Anzahl der unteruermieteten Räume 1

b) Anzahl der gewerblich genutzten Bäume 1

2

2

fil wie oroß ist die Fläche
Y der d'esamten wohnung ? volle Ouadratmeter

(einschließlich Küche, Bad, WC, Hut, Mansden I I'und ähnliches sowie untetumietetet odet I r I I <^l
gewebtich gqutdq näume in dq Wohnung) I I I I '-

Um den für eigene V{ohnzwecke des Haushalts ge-
nutzten Wohnraum eindeutig abgrenzen zu kön-
nen, !üar es erforderlich, untervermietete und
gewerblich genutzte Räume gesondert zu erhe-
ben.
Nicht zu Wohnzwecken ausgebaute Keller- und
Bodenräume waren nicht zu berücksichtigen,
Wohnräume aber auch dann, wenn sie außerhalb
des Wohnungsabschlusses lagen (2.8. Mansar-
den) oder gewerblich genutzt wurden.

3 .2.2.2.7 Miete

Mietangaben werden erhoben, um Anhaltspunkte
über die Belastung der Hauptmieterhaushalte
zu erhalten und zusät.zliche Erkenntnisse über
den Mietwohnungsbestand zu gewinnen. Ferner
werden sie bei der Vorbereitung und Überprü-
fung gesetzgeberischer Maßnahmen benötigt, z.s.
zur Beurteilung der im wohngeldgesetz festge-
legten Miethöhen. Die Wohnungszäh1ung ist dabei
die einzige Statistik, die die Informationen
über die Itliethöhe in Relation zur Ausstattung,
Größe (Fläche, Räume) und Alter der Wohnung
auch räumlich tief gegliedert bereitstellt. Es

wurden damit aufgrund der Angaben zu den Fragen
9 und 10 des Wohnungsbogens '1987 nach knapp 20

Jahren erstmals wieder wichtige Vergleichsdaten
geliefert, die zur Beurteilung der Mietentwick-
lung auf den einzelnen Mietwohnungsmärkten her-
angezogen und auch bei der Erstellung von Miet-
spiegeln berücksichtigt werden können, die das
Mietpreisgefüge im nicht preisgebundenen Wohnungs-
bestand möglichst transparent machen sollen.
wegen unterschiedlicher Begriffsinhalte ist
die [tliete ein Erhebungsmerkmal , das einer be-
sonders exakten <lefinitorischen Abgrenzung be-
darf. Bei der Gebäude- und Wohnungszählung
1968 erlaubte es die Differenzierung nach ein-

zelnen Mietbestandteilen, die Mieten in unter-
schiedlicher Abgrenzung nachzuweisen. Dieser
Weg konnte bei der zählung 1987 nicht be-
schritten werden. Aus erhebungs- und aufberei-
tungstechnischen, vor allem aber Kostengründen,
war es erforderlich, den Mietinhalt im voraus
festzulegen. Zur Diskussion standen die Netto-
Kaltmiete, die Nebenleistungen (das sind Beträge
für t{asser, Kanalisation, Straßenreinigung'
Müllabfuhr usw. ) und Nebenkosten (das sind Um-

lagen für Zentralheizung, Warmwasserversorgung,
Garagenmiete usw.) außer Betracht 1äßt, sowie
die Brutto-Kaltmiete, bei der nur die Neben-
kosten unberücksicndigt uteiuen.

Für eine Erhebung von NeLto-Kaltmieten hätte
gesprochen, daß der ortsübliche Mietpreis-
spiegel diesen Mietenbegriff enthäIt und neue
Mietverträge sich vielfach an dieser Miete
orientieren. A1s praxisnäher mußte allerdings
die Erfragung der Miete einschließIich. Neben-
leistungen angesehen werden, zumal einem TeiI
der BevöIkerung die Netto-Kaltmiete nicht be-
kannt war, weil viele Mieter die Beträge für
Nebenleistungen nicht herausrechnen können. Die
Entscheidung. war deshalb in der Zählung 1987
zugunsten der Brutto-Kaltmiete gefallen. Dazu
trug auch bei, daß die Statist,ik bisher nur mit
diesem segriffsinhalt gearbeitet hat und ihn
sicher auch weiterhin benötigen wird.

Bei der Auswertung der Mietangaben müssen Be-
reiche mit Sonderbedingungen ausgegrenzt werden.
Ermäßigte Mieten (2.B. wegen finanzieller Vor-
leistung des Mieters in Form eines Mieterdar-
lehens) oder kostenlos abgegebene Wohnungen wür-
den die Vergleichbarkeit ebenso herabsetzen wie
Mieten, die für Dienst-, werks-, Berufs-, oder
Geschäftsmietwohnungen gezahlt werden. Die Fra-
gen 10 a)/10 b), die auf die Feststellung abziel
ten, ob diese SonderfäIle vorlagen, lieferten
die erforderlichen Angaben als Voraussetzung
dafür, daß nur objektiv vergleichbare Mietan-
gaben zusammengefaßt und ausgewertet werden.

@ wie troctr ist die Monatsmiete ?
Zut lltiele tühnen auch die monailich aulzu-
wendenden Beüäge li. WassL Kanalisation,
SlßBenteinbung, Millabluht, leppenhaus-
beleuchtung, Schornsteinrcinbung.
Nlcht zw Miete rechnfr Umlagcn lü Zenhal.
heizung, Watfrwasflewg.. Garagenmiele,
Unlenbtqzuschlag, Zushlag lüt Möblierung.

(t) at Handelt es sich um eine Diensl-,
- 'Werkswohnung, Beruls- oder

Geschättsmietwohnung ?

b) lsl die Wohnung verbilligl,
kostenlos überlassen oder ist die
Miete wegen linanziellet Vorleistungen
(2. B. Mielerdarlehen) ermä0igt ?

volle OM

+
nern.

ia

netn,
ia
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4 Rechtliche Grundlagen

4.1 Parlamentarische Beratung des Volks-
zähI ungsgesetze s

Die Bundesregierung hatte sich bereits
Anfang 1 984 mit den Ländern und den kommu-

nalen Spitzenverbänden zusammengesetzt.
Übereinstimmend wurde - wie auch vom Bun-
desverfassungsgericht - dringend eine
neue aktuelle Datenbasis für notwendig
gehalten. Nach intensiven Beratungen, bei
denen die Datenschutzbeauftragten des Bun-
des und der Länder von Anfang an beteiligt
wurden, beschtoß die Bundesregierung am

13. November 1984 den Entwurf eines Ge-

setzes über eine Volks-r Berufs-r Ge-

bäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzäh-
lung mit dem Stichtag 23. April 1986
(Volkszählungsgesetz 1986) und leitete
ihn an den Bundesrat weiterl ). Nach der
befürwortenden Stellungnahme des Bundes-
rates vom 20. Dezember 1984 wurde der
Entwurf dem Deutschen Bundestag zur Bera-
tung übermittelt2 ) .

Der Entwurf des Volkszählungsgesetzes 1986

sah gegenüber dem Volkszählungsgesetz 1983

folgende Neuregelungen vor :

- Unterscheidung zwischen Erhebungsmerk-
malen (Angaben, die zur statistischen
Verwendung bestimmt sind) und Hitrfs-
merkmalen (Angaben, die lediglich der
Durchführung der Zählung dienen),

- konkrete Bezeichnung der Erhebungssach-
verhalte,

- personelle und organisatorische Trennung
der Erhebungsstellen von anderen Verwal-
tungsstellen,

- Vorschriften über Auswahl und Aufgaben
cler Zähler mit Ausschluß von Interessen-
kollisionen,

- Vorschriften über Erhebungsvordrucke und
die Formen der Auskunftserteilung,

- Ausschluß der Übermittlung von Einzelan-
gaben für den Melderegisterabgleich,

- Ausschluß der Übermittlung von Einzelan-
gaben an oberste Bundes- und Landesbe-
hörden,

- besondere Trennungs- und Löschungsvor-
schr iften,

- Unterr ichtung
über cl

der auskunftsPf lichtigen
ie Volkszählung.Bü rg er

Der Gesetzentwurf wurde an den Innenaus-
schuß (federführend) sowie an den Rechts-
ausschuß, den Ausschuß für Wirtschaft,
den Ausschuß für Arbeit und Sozialordnungr
den Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und

Städtebau und den Haushaltsausschuß zur
Mitberatung überwiesen. Die mitberatenden
Ausschüsse empfahlen sämtlich die Annahme

des Gesetzentwurfsr wobei der Rechtsaus-
schuß nach Einbeziehung des Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz keine verfas-
sungsrechtlichen oder rechtspolitischen
Bedenken gegen den Gesetzentwurf sah3).

Der Innenausschuß beriet das Gesetz
äußerst intensiv, wobei insbesondere d'ie
öffentliche Anhörung am 17. April 1985 und

die Beteilig.ung des Bundesbeauftragten für
den Datenschutz und des Vorsitzenden der
Konferenz der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder an sämtlichen Bera-
tungen hervorzuheben sind.

4.2 Anhörung von Sachverständigen

zu der öffentlichen Anhörung am 17. April
1985 wurden 23 Sachverständige des In- und

Auslandes sowie Vertreter von acht betrof-
fenen Bundesministerien gehört. Die Anhö-
rung zielte schwerpunktmäßi9 darauf ab,
eine Grundlage dafür zu liefern, daß die
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts in
seinem Urteil vom 15. Dezember 1983 im
Rahmen der weiteren Beratungen umfassend
berücksichtigt werden konnten. Dazu ge-
hörten nicht nur rechtliche Vorgaben für
die Ausgestaltung der einzelnen Regelun-
gen, sondern auch grundsätzliche Fragen,
die im Urteil und im Rahmen der im Zu-
sammenhang mit dem Urteil erfolgten öf-
fentlichen Diskussion in bezug auf die
Akzeptanz der Votkszählung in der BevöI-
kerung erörtert wurden. Die Sachverstän-
digen setzten sich mit der Notwendigkeit
und der Methode der Volkszählung sowie mit
verfassungs- und datenschutzrechtlichen
Fragen auseinander. Kernpunkte der Anhö-
rung waren u.a. die Frager ob es gegen-
über einer Totalerhebung in der Form der
Volkszählung zur Erlangung der statisti-
schen Grunddaten eine Alternative gäb.e,

I ) Vg1. Bundesratsdrucksache 553/84.
2) Vgl. Bundestagsdrucksache 10/2814
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die Frage der Verfassungsmäßigkeit und
Ausgestaltung einzelner Vorschriften so-
wie des zählungsstichtagesl ).

Wie bereits das Bundesverfassungsgericht,
hielten fast alle Sachverständigen eine
baldige Volkszählung für unbeclingt erfor-
dertich. Die Ergebnisse der Volkszählung
würden zur rationalen Gestaltung der Le-
bensverhältnisse und zur Bewältigung aktu-
eller und künftiger wirtschaftlicher und
sozialer Probleme dringend benötigt. Bei
einer weiteren Verschiebung oder einem
Verzicht auf die VoIkszählung würde die
Aussagefähigkeit der amtlichen Statistik
in zentralen Bereichen in kaum noch zu
verantwortender Vf,eise beeinträchtigt ;
sinnvolle, sachgerechte Planungen auf
Bundes-, Länder- und Gemeindeebene würden
wegen fehlender oder ungenauer Ausgangs-
daten in Frage gestellt. Die Ergebnisse
der Volkszählung würden auch günstigere
Voraussetzungen für eine Ve.rsachlichung
künftiger politischer Meinungs- und Ent-
scheidungsbildungsprozesse schaffen, da
dann alle Beteiligten und Betroffenen wie-
der von zuverlässigen Grunddaten im So-
zLaL-, Arbeitsmarkt-, Unternehmens-, BiI-
dungs-, Wohnungs- und Verkehrsbereich aus-
gehen könnten, was derzeit nicht möglich
sei und häufig zu unergiebigen polemischen
Auseinandersetzungen führe. AIs Beispiel
dafür wurde die Diskussion um die leerste-
henden Wohnungen im Bereich der Wohnungs-
wirtschaft und -politik genannt2).

Bei den Auseinandersetzungen um das Volks-
zählungsgesetz 1983 hatte die Frage, ob
die Volkszählung aIs VoIlerhebung, also
mit Befragung aIler Bürger durchgeführt
werden müsse, oder ob eine Stichprobe
ausreichen könne, die als das "mildere
ltitteltr gegenüber der GesamtbevöIkerung
angesehen wurde, eine große Rolle ge-
spielt. Das Bundesverfassungsgericht hatte

1 ) vgl. Bundestagsdrucksache 10/3843i
stellungnahmen der Sachverständigen zur
öffentlichen Anhörung des Innenaus-
schusses zum Entwurf eines Gesetzes
über eine Volks-, Elerufs-, Gebäude-,
Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung,
Ausschußdrucksachen 10/72, 10/73,
10/74i stenographisches Protokoll über
ilie öffentliche Anhörung von Sachver-
ständigen zu dem Entwurf eines Gesetzes
über eine volks-, Berufs-, Gebäude-,
Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung,
Protokoll Nr. 57.

2) VgI. Stellungnahmen von Prof.Dr. Krupp
und Prof .Dr. Grohmann, Ausschußdruck-
sache 1O/72 a.a.O., S. 76 ff. und
s. 134 ff.

hierzu festgestellt, daß es nicht zu be-
anstanden sei, wenn der Gesetzgeber davon
ausgehe, daß zur Zeit eine Stichprobe die
Vollerhebung nicht zu ersetzen ,"r.ög"3)
(vgl. hierzu auch Abschnitt A.2.2.31.
Auch die Sachverständigen folgten der Ar-
gumentation, daß zur zeit nur über eine
Vollerhebung clas Ziel zu erreichen sei,
insbesondere vrenn Ergebnisse verlangt
würden,

- die als Basis für Fortschreibungen von
Bevölkerungs- und wohnungszahlen dienen
sollten,

- die einen sehr hohen Zuverlässigkeits-
grad aufweisen müßten, damit in die
Zukunft wirkende Maßnahmen von Bund und
Ländern sich verläßlich darauf gründen
könnten, und

in tiefer sachlicher und regionaler
Gliederung erstertt werden müßten.4 )

Von dieser Aufgabenstellung her sei eine
Stichprobe ein untaugliches Mittel. Man

würde zudem eine Erhebungsmethode anwen-
den, die schon deshalb kein Ersatz .sein
könne, weil sie darüber hinaus darauf an-
gewiesen sei, daß ihr eine Vollerhebung
zur Ermittlung der Basisdaten vorangehe.
So seien zum Beispiel Stichprobenpläne
ohne solche Daten nicht in die Praxis um-
setzbar, und die Qualitätsprüfung von
Ergebnissen aus Stichprobenerhebungen
orientierten sich notwendigerweise an den
Ergebnissen aus vollerhebungen.

Auch Auswertungen von Verwaltungsregistern
seien derzeit keine Alternative zur Voller-
hebung, da - für den durch eine Volkszäh-
lung zu erfüllenden Zweck - die rechtlichen
und sachlichen Voraussetzungen noch nicht
gegeben seien (siehe hierzu aber auch,
Teil II, Abschnitt 5.4)

3) BVerfGE 65, S.58 f.
4) Eine andere Auffassung vertrat Dr.

Kollek in seiner Stellungnahme, Aus-
schußdrucksache 1 0/74 a.a.O., Anlage
8; zu Unrecht wurde in diesem Zusam-
menhang teilweise auf ein unveröffent-
lichtes cutachten von Prof.Dr. NoeIIe-
Neumann Bezug genommeR. In diesem Gut-
achten vom 14. Oktober 1983 wird nicht
gesagt, daß Totalerhgbungen überflüssig
seien. Sie sollten sich aber auf mög-
lichst wenige Merkmale beschränken.
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Im Volkszählungsurteil des Bundesverfas-
sungsgerichts wurde die Notwendigkeit
eines möglichst hohen Grades an Genauig-
keit und [tahrheitsgehalt der Angaben der
Befragten bestätigt. Jecle denkbare Alter-
native zur Volkszählung aIs Volle.rhebung
mit Pflichtauskunft sei nach Auffassung
des Bundesverfassungsgerichts noch mit
zu großen Fehlern behaftet. Es lagen
außerdem nach Auffassung des Gerichts kei-
ne gesicherten Erkenntnisse vor, daß Er-
hebungen mit freiwilliger Auskunft eine
ausreichende Ergebnisqualität "ufroiesenl 

) .

Die Pflichtauskunft wurde deshalb wie in
allen anderen Ländern bei den um, 1 980 ent-
sprechend den Enpfehlungen der Vereinten
Nationen2) und der Richtlinie der Europä-
ischen Gemeinschaften3 ) durchgeführten
vo[kszähtung.n4) uorg.sehen-.Auch in der
empirischen Sozialforschongs), der Markt-
und Meinungsforschung6) sowie der sta-
tistischen Methodenlehre des In- und Aus-
landesT) i"t *b."tritten' daß eine
freiwillige Volkszählung nicht mö91ich
ist.

Bei der Anhörung wurde von den Sachver-
ständigen auch die Frage erörtertr ob Ein-
schränkungen des Erhebungsumfanges bei den
Zählungsteilen Volks- und Berufszäh1ung,
Gebäude- und lfohnungszählung sowie Ar-
beitsstättenzählung mögIich und sinnvoll
seien. Hierzu wurde festgestellt, daß das
Erhebungsprogralnm aIler drei Zählungsteile
einen sorgfäItig erarbeiteten Kompromiß
darstelle, bei dem es ga1t, den Erhebungs-
bedarf der amtlichen Statistik und deren

1) V91. BVerfGE 65, S. 58f.
2) vgl-. Resolution des 9tirtschafts- und

Sozialrates der Vereinten Nationen
Nr., 1 947 vom 5. Mai 1975.

3) vgI. Richtlinie des Rates der Europä-
ischen Gemeinschaften Nr . 73/403/frrtc
von 22. November 1973.

4) Nach einer Übersicht der uN wurden im
Zensuszeitraum 1975 bis 1984 21'l
Volkszählungen durchgeführt; eine
Volkszählung ohne ausdrückliche ge-
setzliche Auskunftspflicht gab es,
soweit ersichtlich, nur in der
Sowjetunion, bei der es jedoch "pa-
triotische PfIicht" eines jeden
Sowjetbürgers war, die Fragen voll-
ständig und richtig zu beantworten.

5) Vgl. Stellungnahmen von Prof.Dr.
Krupp und Prof.Dr. Grohmann, Aus-
schußdrucksache 10/72, a.a.O., S. 76ff.
und S. 134ff.

6) Vg1. StetLungnahme des Arbeitskreises
Deutsche r Marktforschungsinstitute,
Ausschußdrucksache 10/74 t a.a.O.,
s. 33ff.

7) Vgt. Stellungnahme des Statistischen' Zentralbüros Schweden, Ausschußdruck-
sache 1O/72, a.ä.O.r S. 25ff

Nutzer in Einklang mit den zumutbaren Be-
lastungen von BevöIkerung und Wirtschaft
zu bringen.

Auch clie Kostenbelastung der öffentlichen
Hand galt es, in vertretbarem Umfang zu

halten. Dies alles führte zu einer erheb-
Iichen Reduzierung des gesamten Erhebungs-
programms, so daß die Ausfüllung der Fra-
gebogen für den Befragten wenig Mühe be-
deutete. Eine weitere Einschränkung hätte
'kaum noch Vorteile gebracht, das Verhält-
nis von Kostenaufwand und Nutzenertrag
aufgrund des Informationsverlustes aber
erheblich beeinträchtigtB )

Die Regelungen im Gesetzentlvurf des Volks-
zählungsgesetzes wurden vop den Sachver-
stäncligen teilweise als wesentlich weit-
gehender angesehen als nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts erforderribn9 ) .

rnsbesondere die neuen Übermittlungsrege-
Iungen und die Bestimmungen zur Abschot-
tung der Erhebungsstellen wurden teilweise
als zu weitgehend und nicht erforderlich
angesehen.

4.3 Abstimmung mit den Datenschutzbeauf-
tragten

Bereits bei der Konzipierung des Gesetz-
entwurfs hatte die Bundesregierung die
Datenschutzbeauftragten in die Beratungen
einbezogen\. Der Innenausschuß des Deut-
schen Bundestages hatte zu allen Sitzun-
gen des Ausschusses und der Berichter-
statter,den Bundesbeauftragten für den
Datenschutz und den Vorsitzenden der Kon-
ferenz der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder herangezogen. Ziel
dabei war es, den Anfo-rderungen des Bun-
desverfassungsgerichts peinlich genau und

in vollem Umfang Rechnung zu tragen, damit
der Persönlichkeitsschutz bei der Volks-
zählung sichergestellt wurde. Denn nur wer

darauf vertrauen konnte, daß die Angaben
über seine persönlichen und sachlichen
verhäItnisse geheimgehalten werden, würde
bereit sein, diese verhäItnisse zu offen-
baren. L

8) Vg1. Stellungnahme des Statistischen
Bündesamtes, Ausschußdrucksache 10/73,
a.a.O. , S. 47ff. und Stellungnahme von
Prof .Dr. Krupp, Ausschußdrucksache
"10/72, a.a.O., S. 83ff .

9) vgl. Stellungnahme von Prof.Dr
Krause, Ausschußdrucksache'lO/72,
a.a.O.r S. 9ff. und Stellungnahme der
Bundesvereinigung der kommunalen
Spit zenverbände, Ausschußd rucksache
10/74, a.a.o. , Anlage 5. \
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Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte
konnte deshalb in seinem Tätigkeitsbe-
richt 1985 feststellen, daß die Dat,en-
schutzbeauftragten "in beispielhafter
Weise an der Erarbeitung des Gesetzes
beteiligt werden" und das Volkszählungs-
gesetz 1987 alle Anforderungen des
Datenschutzes erfülttl ) .

4.4 Beschlüsse des Bundestagsinnenaus-
schusses

Die Beschlüsse des Innenausschusses des
Deutschen Bundestages sahen aufgrund der
Beratungen und der öffentlichen Anhörung
eine Konkretisierung der Anforderungen
an die Zähler zur Geheimhaltung, Vorga-
ben für die Einrichtung der Erhebungs-
stellen und für die dort tätigen Perso-
nen sowie zur Übermittlung, Veröffent-
lichung und Löschung vor. Außerdem war
vorgesehen, claß die Aufwandsentschädi-
gung für die Zähler steuerfrei und eine
postalische Übersendung der Erhebungs-
unterlagen an die Erhebungsstellen por-
tofrei sei (v91. auch Abschnitt
B. 3.1.1.2 und 3.1.1.3). Darüber hinaus
wurde ein strafbewehrtes Verbot der
Reidentifizierung und eine Erhöhung der
Finanzzuweisung des Bundes an die Länder
von 2,50 DM auf 4100 DM je Einwohner
vorgeschlagen. Als neuer Zählungsstich-
tag wurde der 25. Mai 1987 .ro.g.""h.n2).
Der deutsche Bundestag bi1li9te die
Empfehlungen des Innenausschusses mit
breiter parlamentarischer Mehrheit mit
den Stimmen der CDU/CSU, SPD und FDP,
und das Volkszählungsgesetz 1987 wurde
am 23. Oktober 1985 verabschiedet. Dabei
wurde die Finanzzuweisung von 4r00 DM

auf 4,50 DM je Einwohner erhöht (v91.
auch Abschnitt A. 4.7). Im Bundesrat
stimmten aIle Länder zu.

4.5 Neuregelungen des Volkszählungs-
gesetzes 1987 gegenüber dem Volks-
zählungsgesetz 1983 im einzelnen

.1 Übereinstimmung von Gesetz und
Inhalt der Fragebogen

4.5

Nach dem Verfassungsgerichtsurteil zum

Volkszählungsgesetz 1983 ist es eine den
Gesetzgeber und nicht erst die ausfüh-
renden Behörden betref fende Verpflich-
tung sicherzustellen, daß der rnhait der

i ) vg1. Vierten Tätigkeitsbericht des
Hamburgischen Datenschutzbeauf tragten
für das Jahr 1985, S. 36.

2) Vg1. Bundestagsdrucksache 10/3843.
(Siehe Anhang, ltr. 7).

Fragebogen mit dem Gesetz übereinstimmt
und einzelne Fragen nicht weiter gehen
aIs der cesetzestext es zuläßt3). r'ür
die ErfüI1ung der Forderung des. Bundes-
verfassungsgerichts gibt es mehrere
Wege: Zum einen durch Rechtsverordnun-
gen, zum anderen als Anlage zum Gesetz
und zum diitten durch, eine derart klare
Definition der Inhalte im cesetz, daß
keinerlei Probleme mehr bei der Umset-
zung des Gesetzestextes in den Fragebo-
gen entstehen. Der Deutsche Bundestag
hatte sich auf Vorschlag des Innenaus-
schusses für die zul-eXzt genannte Mög-
lichkeit entschieden. Entgegen der bis-
herigen Praxis waren nunmehr ilie zv er-
fassenden Sachverhalte im einzöInen aus-
formuliert und im Detail bereits im
Gesetzestext festgelegt. Darüber hinaus
wurden die Entwürfe der Erhebungsvor-
drucke jeweils den Unterlagen für die
Ausschußberatungen und für die zweite
und dritte Lesung im Deutschen Bundes-
tag beigefügt. Diese Vorgehensweise war
mit dem Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz und dem Vorsitzenden der Kon-
ferenz der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder abgestimmt worden.
Der letztere hatte jeiloch bei seinem
Einverständnis zu bedenken gegeben, das
Erhebungsprogramm in der Anlage zum Ge-
setz oder durch Rechtsverordnungen fest-

- 4)zuregen.

4.5.2 Erhebungs- und Hilfsmerkmale

Zur frühzeitigen Anonymisierung def i-
nierte das Volkszähtungsgesetz lb}l
erstmalig für die Bundesstatistik, wel-
che Merkmale Erhebungsmerkmale und
vrelche nur Hilfsmerkmale sind. Der
Grundgedanke für die Trennung war, daß
der Datenschutz um so besser gewähr-
leistet sei, je frühzeitiger die Tren-
nung der eine Identifikation ermög1i-
rchenden Hilfsmerkmale von den Erhebungs-
merkmal-en erfolge. Erhebungsmerkmale
waren nach dem Gesetz diejenigen Merk-
male, die für die statistische Auswer-
tung bestimmt waren. Hilfsmerkmale dien-
ten lediglich der organisatorischen
Durchführung der Erhebung. uie Verwen-
dung und. Bearbeitung der Hilfsmerkmale
war im Volkszählunqsgesetz eindeutig
geregelt. Von ihnen durften nur die im

) VSI. BVerfGE 65, S. 64.
) vgt. Bundestagsdrucksache 10/3843,

s. 48f.
3
4
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Volkszählungsgesetz ausclrückl ich ge-
nannten - und auch nur zu bestimmten
Zwecken - auf maschinelle Datenträger
übernomrnen werden.

Ebenfalls eincleutig geregelt war die
Verwendung von Ordnungsnummern und lau-
fenden Nummern. Diese Nummern dienten
- wie die Hilfsmerkmale - der techni-
schen und organisatorischen Durchführung
der Volkszählung.

4.5.3 Abschottung der Erhebungsstellen

Eine statistische Erhebung wie dier
Volkszählung bedarf einer besonderen Or-
ganisation. Es müssen Erhebungsstellen
eingerichtet, und der Einsatz von ZähIern
muß vorbereitet werden. Diese Personen
und Stellen sincl die Verbindungsstelle
zwischen den Auskunftspflichtigen und
den Statistischen Ämtern.

Die für die Akzeptanz der Volkszäh1ung
nach dem Verfassungsgerichtsurteil er-
forderlichen verfahrenssichernden Rege-
lungen erfüllte der Gesetzgeber dadurch,
daß er ausdrücklich für die Erhebungs-
stellen verlangte, daß diese von anderen
Verwaltungsstellen räumlich, personell
und organisatorisch zu trennen waren.
Hiermit sollte die statistische Geheim-
haltung auch während des Erhebungsver-
fahrens gesichert werden. Das Gebot der
statistischen Geheimhaltung wurde zu-
sätzlich verstärkt durch ein Zweckent-
fremdungsverbot. Dieses verbotr das Ge-
bot der statistischen Geheimhaltung und
die im öffentlichen Dienst generell geI-
tenden Verschwiegenhe itepf I ichten wi rk-
ten zusammen, um auszuschließen, daß die
Erhebungsunterlagen für die Wahrnehmung
anderer ver!üaltungsagfgaben in Anspruch
genommen wurden.

Die Bestimmung der Erhebungsstellen und
Einzelregelungen wurden durch Rechtsver-
ordnungen sowie Verwaltungsanordnungen
der Länder getroffen (vgI. Abschnitt
A. 4.5. 1 0) . Die Durchführungsverordnun-
gen bestimmten a1s zuständige Behörden
für ilie Durchführung der Volkszählung
bzw. als überörtliche Erhebungsstellen
die statistischen Landesämter. örtliche
Erhebungsstellen waren die Gemeinden.
Für kleinere cemeinden waren die Kreise
örtl iche Erhebungs stet ten.

Entgegen den vorangegangenen Volkszäh-
lungen konnte nunmehr eine bestehende
Organisationseinheit der Gemeinde die
Volkszählung 1987 nicht zusätzlich zu
den eigenen Aufgaben mit durchführen.
Vielmehr war eine eigene, von der übri-
gen Verwaltung unabhängige Dienststelle
einzurichten, die ausschließlich Auf-
gaben der Volkszählung währnahm. Nur in
dieser Stelle durfte die Bearbeitung der
Erhebungsunterlagen vorgenommen werden.

4.5.4 Auswahl uncl Aufgabe der Zäh1erI
Eine flächendeckende Erhebung wie die
Volks-, Berufs-, Gebäude-, Vtohnun§s-
und Arbeitsstättenzählung, die alle
Bürger, Haushalte, Wohnungen, Gebäude
mit Wohnraum und nichtlandwirtschaftli-
chen Arbeitsstätten (Erhebungseinheiten)
einbeziehen sollte, war ohne organisa-
torische Hilfsmittel nicht durchführbar.
Das an die Ergebnisse gestellte hohe Maß

an Genauigkeit setzte eine voltständige
und richtige Erfassung voraus und mußte
die Möglichkeit für kIärehile Rückfragen
beim Auskunftspflichtigen eröffnen. Die-
ses ZieI war nur erreichbar, wenn eine
Befragung aIler Auskunftspflichtigen
erfolgte und sichergestellt war, daß
alle in die Erhebung einzubeziehenden
Erhebungseinheiten auch erfaßt wurden.
Dies konnte, wie auch in anderen Ländern
üblich und vom Bundesverfassungsgericht
ausdfücklich für zulässig erklärt, nur
durch eine vom Zähler vorzunehmende Be-
gehung des Gemeindegebietes zuverlässig
ermittelt werdenl ). D." Votkszählungs-
gesetz sah deshalb den Einsatz ehrenamt-
licher Zähler vor und regelte die we-
sentlichen Rechte und Pflichten der Zäh-
}er. Im einzelnen wurden die Aufgaben
uncl Pflichten in den Zähleranleitungen
der Länder geregelt (v91. Abschnitt
A. 5.2.4.2 sowie B. 3 .2. 1 ) .

Um das Vertrauen der Befragten in die
Anonymität cler Erhebung und damit ihre
Auskunftsbereitschaft nicht zu beein-
trächtigen, sollten zähler nicht in der
Nachbarschaft der eigenen Wohnung ein-
gesetzt werden2). F".rr.. wurden nunmehr

1) V91. BVerfcE 65, S. 50 f.
2) Dies war auch ohne gesetzliche Re-

gelung in der Vergangenheit nicht
vorgesehen.
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solche Personen von der zählertätigkeit
ausgeschlossen, bei denen aufgrund ihrer
beruflichen Tätigkeit oder aus anderen
Gründen die Gefahr bestand, daß Erkennt-
nisse aus der ZähLertätigkeit zu Lasten
der Auskunftspflichtigen genutzt werden
könnten. Hierdurch sollte das Vertrauen
der Bevölkerung in die Person des Zäh-
lers gestärkt werden. Die Erhebungsstel-
len hatten daher die ZähIer gewissenhaft
auszuwählen. Es durften keine Personen
als Zäh1er eingesetzt !üerden, bei denen
Interessenkollisionen insbesondere aus

beruflichen Gründen entstehen konnten,
zum Beispiel bei Polizeivollzugsbeamten,
staats- oder Amtsan*älterr1 ).

Die Zäh1er waren über ihre Rechte und

Pflichten zu belehren und auf die 9{ah-

rung des Statistikgeheimnisses und zur
Geheimhaltung schriftlich zu verpflich-
ten. Die Verpflichtung galt auch für
Erkenntnisse, die gelegentlich der Zäh-
lertätigkeit gewonnen wurden, und sie
galt auch nach Beendigung der Zähler-
tätigkeit uo, ort2).

4.5.5 Erhebungsvordrucke und Mög1ich-
keiten der Auskunftserteilung

Eei einer Votkszählun9, bei der alle
Volljährigen oder auch Minderjährigen,
soweit sie einen eigenen Haushatt füh-
ren, angesprochen werden, kommt den Er-
hebungsvordrucken besondere Bedeutung
,o3). Ihr" optische und inhaltliche
cestaltung hat maßgeblichen Einfluß auf
die Vo1lständigkeit und Qualität der er-
hobenen Angaben und nicht zuletzt auf
die Vollzähligkeit der Erfassung. Die
Gestaltung der Erhebungsvordrucke ist
Aufgabe der Statistischen Ämter des
Bundes und der Länder.

Durch § 13 Abs. 1 satz 2 Volkszählungs-
gesetz 1987 wurde in Verbindung mit der
konkreten Fassung der Erhebungsmerkmale
sichergestellt, daß nur die ausdrücklich
in §§ 5 bis 8 des Volkszählungsgesetzes
1987 aufgeführten Merkmale aufgenommen

'l ) Siehe hierzu auch die Regelungen in
den Durchführungsverordnungen -und
erg änzenden Ve rwaltungsvorschr i ften
der Länder (v91. Abschnitt
A. 4.s.10).

2) Diese Bestimnungen waren zwar nicht
im Volkszählungsgesetz 1983 enthal-
ten, jedoch in die Gemeinde- und
zähl er anleitung en aufgenommen .

3) Die wichtigsten Erhebungsvordrucke
sind im Anhang unter Nr. i0 bis 18
beigefü9t.

werden durften. Für die Zählung wurden
mehrere Erhebungsvord rucke verwendet,
die im einzelnen vom Auskunftspflichti-
gen bzw. Zähler auszufüIlen waren. Die
Erhebungsvordrucke waren in der Begrün-
dung des cesetzes aufgeführt4) {ugt.
auch Abschnitt A. 5.2.11.

Neu gegenüber 1983 war, daß Wohnungs-
und Personenbogen nicht mehr <iie Hilfs-
merkrrale Name und Anschrift enthielten
und für jeden Auskunft;nflichtigen ein
gesonderter Personenbogen vorgesehen
war. Die Hilfsmerkmale wurden in den
gesonderten tiaushaltsmantelbogen ein-

s)getragen ' .

Bei der Volkszählung 1987 hatte der Ge-

setzgeber, wie beim Volkszählungsgesetz
1983, Auskunftspflicht angeordnet (§ 12

Volkszählungsgesetz 1 987 in Verbindung
mit § 15 Bundesstatistikgeset2l6). oie-
ser Punkt war während des Gesetzgebungs-
verfahrens sorgfältig geprüft worden,
wie auch vom Bundesverfassungsgericht
wurde jedoch keine Alternative zu <lieser
Form der Erhebung geseh.nT). rn S tz
des Volkszählungsgesetzes 1 987 wurden
die für die einzelnen Zählungsteile Aus-
kunftspftichtigen bezeichnet. Die Aus-
kunftspflichtigen konnten die Erhebungs-
vordrucke selbst ausfüllen oder die ent-
sprechenden Auskünfte dem Zähler münd-
lich erteil.rrS). E" wurde davon ausge-
gangen, daß in der Regel die Erhebungs-
vordrucke gemeinsam vom Haushalt ausgefüIlt
werden würden, jedoch hatte jedes liaus-
haltsmitglied das Recht, die Fragen für
sich alleine zu beantwo.t.rr.9)

Als milderes Mittel im Verhältnis zur
Auskunftsverpfl ichtung gegenüber dem

Zäh1er nannte das Gesetz als neue Rege-
Iung die Mögtichkeit, die ausgefüllten
Erhebungsbogen dem Zähler in verschlos-
senem Umschlag auszuhändigen oder an die
Erhebungsstelle zu übersenden. Diese

4) VgI. Bundestagsdrucksache 10/2814,
s. 24.

5) Bei der Volkszählung 1983 war ein
Haushaltsbogen mit EintragsmögI ich-
keiten für insgesamt 5 Personen vor-
gesehen.

6) Vgl. Gesetz über die Statistik für
Bundeszwecke ( Bundesstatistikgesetz -
BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I
s. 466).

7) VSI. BVerfGE 65, S. 55 f.
8) Bisher übliches Verfahren, das in

§ 13 des Volkszählungsgesetzes 1987
explizit geregelt wurde.

9) Einer entsprechenden Bitte wurde
auch bei vorangegangenen Zählungen
entsprochen.
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Erhebungsmethode, die schon bei früheren
Zählungen auch ohne ausdrückliche Rege-
lung von den Erhebungsstellen gedultlet
wurde, sollte einem erweiterten Schutz
der Persönlichkeit dienen, insbesondere
wenn dem Zähler der Einblick in die
ausgefüllten Erhebungsunterlagen aus be-
stimmten Grünclen verwehrt werden sollte.

4.5.5 Trennung, Löschung und vernichtung
der Erhebungsvordrucke

Zur Sicherung des Datenschutzes enthielt
das Volkszählungsgesetz 1987 erstmals
detaillierte Trennungs- und Löschungs-
vorschriften. Diese Vorschriften grif-
fen teilweise auf bisher schon prakti-
zierte Verfahren in den Statistischen
Ämtern des Bundes und der Länder zurück.
Sie sahen eine frühzeitige Trennung von
Erhebungs- und Hilfsmeikmalen und ihre
gesonderte Aufbewahrung vor.

Namen und Anschriften vraren erforder-
Iich, um die VoIIzähIigkeit der Erhe-
bung sicherzustellen. Bei der weiteren
Bearbeitung in den Statistischen Lan-
desämtern wurden jecloch Namen und vor-
namen nicht auf elektronische.Ddten-
träger übernommen. Dies erar auch bei
vo rangegangenen volkszählungen nicht
erfolgt und war auch 1983 nicht vorge-
sehen, da die amtliche Statistik an den
Namen der Auskunftspflichtigen nicht
interessiert ist. Das Gesetz stellte mit
seinem Gebot zur Trennung und geson-
derten Aufbewahrung auf den Zeitpunkt
der Durchführung der Eingangskontrollen
ab. wegen eventueller Rückfragen bei
den Erhebungsstellen oder den Auskunfts-
pflichtigen war eine Trennung der tlilfs-
merkmale von den Erhebungsmerkmalen zu
einem früheren zeitpunkt nicht möglich.

Von den Hilfsmerkmalen durften Straße
und Hausnummer nur vorübergehend gemein-
sam mit den Erhebungsmerkmalen auf die
für die maschinelle weiterverarbeitung
bestimmten Datenträger übernommen werden.
Nach ihrer 2uordnung zu größeren räumli-
chen Einheiten, zum Beispiel Blockseiten
oder Gemeindeteilen, wurde die genaue
Anschrift aber gelöscht. Aus daten-
schutz-rechtlichen Gründen war die

kleinste regionale Einheit für die sta-
tistische Verwendung der Volkszählungs-
ergebnisse die Blockseite. Sie umfaßte
in der Regel mehrere Gebäude und eine
Viälzahl von wohnungen, Haushalten und
Per"on.nl ) .

A1Ie Erhebungsunterlagen mit Angaben
über die Auskunftspflichtigen uncl alle
auf Datenträger übernommenen Nummern der
E,rhebungsvordrucke waren spätestens
zwei Wochen nach Feststellung der amt-
lichen BevöIkerungszahl des Landes zu
vernichten bzw. zu löschen. Die Anbin-
dung des Löschungszeitpunktes an iliä
Feststellung der amtlichen Bevölkerungs-
zahl war notwendig, weil bei Einsprüchen
von Gemeinden die Beweislast für die
Richtigkeit des Aufbereitungsverfahrens
und damit die Richtigkeit der festge-
stellten Bevölkerungszahl den Statisti-
schen Landesämtern oblag. Bei den Ge-
meinden verblieben aus Datenschutzgrün-
den keinerlei Erhebungsvordrucke. Die
wesentliche Frage war daher, ob die Zahl
der von den Erhebungsstellen der Gemein-
den abgelieferten Erhebungsvordrucke der
Zahl cler in die Statistik eingegangenen
FätIe entsprach. Der späteste Löschungs-
zeitpunkt mußte deshalb auf die be-
standskräftige, das heißt durch Rechts-
behelfe nicht mehr angreifbare Feststel-
lung der amtlichen Bevölkerungszahl ab-
'gestellt werden.

Die restriktiven Trenn-r Lösch- und Ver-
nichtungsvorschriften im Volkszählungs-
gesetz 1987 waren das Ergebnis eines
ungewöhnlich dif ferenziertgn Prozesses
politischer Willensbilclung, und sie
zählten zweifelsohne zu den notwendigen
Bedingungen einer Volkszählung zum da-
maligen zeitpunkt. Tatsächlich haben
sie jedoch

- in den Statistischen Landeslimtern zu
erheblichen Belastungen und Kosten-
steigerungen geführt,

- Fehlerprüfungen und -bereinigungen im
Material erschwert sowie

vgl. Bundestaggdrucksache 10 / 28'l 4,
Bögrünclung zu § 15 Abs. 4 des Ent-
wurfs zum Volkszählungsgesetz 1986.
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- die Auswertungsmöglichkeiten des unter
hohem Arbeits- und Kostenaufwand ge-
hronnenen Datenbestandes eingeschränkt.

So mußten aufgrund von S 15 Abs. 1 Volks-
zählungsgesetz 1987 innerhalb der abge-
schotteten Aufbereitungsstelle des Lan-
desamtes nochmals abgeschottete Räumlich-
keiten zur getrennten Aufbewahrung der
Hilfsmerkmale geschaffen werden. Da nach
erfolgter Eingangskontrolle die Unter-
lagen mit Erhebungsmerkmalen ohne die
Möglichkeit eines unmittelbaren Rück-
griffs auf die Hilfsmerkmale (im Haus-
haltsmantelbogen bzw. im Namenteil der
Regionalliste) weiter zu verarbeiten
waren, war es z.B. erforderlich, das
bei der Aufbereitung angewandte Ord-
nungssystem ( Bündel einteil ung,/Arbe its-
paketbildung) parallel mit erheblichem
Kosten- und Zeitaufwand auch für Unter-
lagen mit Hilfsmerkmalen zu führen.
Bei nachträglich eingegangenen Erhe-
bungsunterlagen waren zudem große Such-
und Sortierarbeiten erforderliöh, um

die entsprecheriden Unterlagen auszu-
tauschen.

In den Arbeitsgängen'rZusammeniührung"
und " (naschinelle) Plausibilitätskon-
trollen" r bei denen nochmals auf das
Einzel.material zurückgegriffen werden
mußte, führten die Trennvorschriften
für das Heraussuchen der Originalbelege
zu einem oft sehr hohen Personal- und
Zeitaufwand. Eür clie Klärung von Zwei-
felsfra.gen, die erst im Zuge der sach-
1og ischen Konsistenzprüf ungen der
tabellierten Ergebnisse auftraten,
standen originalbelege teilweise über-
haupt nicht mehr zur Verfügung, da nach
S 15 Abs. 2 Volkszählun-osgesetz 1987

- wie oben erwähnt - deren relativ früh-
zeitige Vernichtung - weit vor A"bschluß
sämtlicher Ergebnisaush,ertungen und der
technisch-organisato r isch nachzul agern-
den Plausibilitätskontrolle der Pend-
lerangaben - vorgeschrieben war. Ent-
sprechende Zusammenhänge zwischen den
gespeicherten Daten und Erhebungs-
unterlagen hätten allerdings auch wegen

der nach § 15 Abs. 3 Volkszählungs-
gesetz 1987 geforderten gleichzeitigen
Verfremdung des Ordnungssystems nicht
nicht mehr hergestellt ulerden können.

Die im VoIkszählungsgesetz 1987 vorge-
sehenen Maßnahmen zur Sicherung des Da-
tenschutzes bei der Be- und Verarbei-
tung der Volkszählungsdaten, wie die
Verknüpfung der Zeitpunkte für die Tren-
nung der Erhebungs- und hilfsmerkmale
sowie die Löschung, Verfremdung und Ver-
nichtung der originären Ordnungssysteme
bzw. der Erhebungsunterlagen mit bestimm-
ten Teilabschnitten der Ergebnisaufbe-
reitung, die über die bei statistischen
Verarbeitungen ohnehin üblichen strengen
Sicherheitsvorkehrungen des Bundesstati-
stikgesetzes 1987 hinausgingen, sind aus
der damaligen Situation zwar verständ-
1ich, sollten aber bei künftigen Ent-
scheidungen den Regelungen des Bundes-
statistikgesetzes entsprechend qestaltet
werden.

Die Vorgabe in S 15 Abs. 4 Volkszählungs-
gesetz 19ti7 schließlich, nämlich die
Hilfsmerkmale "Straße und Hausnummer" in
den Datensätzen zu löschen, sobald ihre
Zugehörigke it zur kleinräumigen Gliede-
rung. festgelegt !'rar, machte eine nach-
trägliche Aus$rertung von Ergebnissen
unterhalb der Gemeindeebene für Gemein-
den ohne entsprechendes Gliederungssy-
stem (a1so insbesondere für kleinere
Gemeinden bis zu mittleren Städten) un-
mö9tich. Nachteilig war die Löschung
von Hausnummern auch dann, wenn das
kleinräumige Gliederungssystem fehler-
haft oder im Hinblick auf bestimmte
Ausr,vertungszwecke unzureichend aufgebaut
worden war. Für einige Abgrenzungen ist
die nachträgliche räumliche zuordnung
meist nicht mehr möglich, z.B. wenn die
Grenzen innerhalb einer Blockseite ver-
laufen, wie dies bei Stimmbezirken der
Fall sein kann. Zudem sind Fehler bei
der maschinellen Zuordnung zu einer
Blockseite nicht mehr nachzuvollziehen,
hrenn es keine maschinell geführte Refe-
renzdatei für Blockseiten und Straßen-
schlüssel gibt.

Bei notwend igen Gebietsstandsbereini-
gungen der Ergebnisse der Vo1kszäh1ung
1987 werden diese Löschungsvorschriften
auch künftig erhebliche Probleme mit
sich bringen, da sie zum TeiI eine soI-
che Bereinigung nur unzureichend zu-
lassen und damit im Laufe der Jahre den
Wert der Volkszählungsergebnisse auf
tiefer regionaler Ebene zwangsläufig
mindern werden.
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4.5.7 Weitergabe von Daten

Eine üeitere wichtige. Änderung gegenüber frü-
heren Regelungen betraf die Übermittlung von
EinzeJ-angaben an Dritte. Bei der verfassungs-
rechtlich an sich zulässigen Datenübermittlung
an oberste Behörden des Bundes und der Länder
wurde insbesondere hinsichtlich der hierfür
erforderlichen Abschottungs- und Verwendungs-
sicherungsregelungen ein gewisses Risiko ge-
sehen. Vom Gesetzgeber wurde cleshalb der ver-
fassungsrechtlich sicherere Weg gewählt und

eine Datenübermittlung von Einzelangaben über-
haupt nicht zugelassen.

Die Forderungen des Bundesverfassungsge-
richts, daß Einzelangaben nur kraft ausdrück-
licher gesetzlicher Regelung übermittelt wer-
den dürfen und beim Datenempfänger die ,o* 

..,

Schutz des Persönlichkeitsrechts gebotenen'
Vorkehrungen ebenso zuverlässig sicherge-
stellt sein müssen wie bei den Statistischen
Amtern des Bundes und der Länder, erfüllte
das Volkszählungsgesetz. So durften bzw.
clürfen nach § 14 Abs. I Volkszählungsgesetz
1987 an Gemeinden nur die auf maschinelle Da-
tenträger übernommenen Einzelangaben für ihren
Zustäniligkeitsbereich ohne Namen und An-
schrift für eigene statistische Aufbereitun-
gen übermittelt werden, wenn durch Landes-
recht - zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des
Volkszählungsgesetzes 1987 waren die ent-
sprechenden Landesstatistikgesetze noch nicht
verabschiedet - eine Trennung der zur Durch-
führung statistischer Aufgaben zuständigen
Stellen -von anderen kommunalen Verwaltungs-
stellen sichergestellt und die statistische
Geheimhaltung gewährleistet ist. Die Bezug-
nahme auf den Bereich kommunaler Zuständig-
keit begründete dabei im Ergebnis einen An-
spruch auf Übermittlung von Einzelangaben
nicht nur soweit es sich hierbei um ilie je-
weilige ortsansässige Bevölkerung handelt,
sondern auch im Hinblick auf die zur tages-
anwesenden BevöLkerung einpendelnden Perso-
nen (v91 . Abschnitte A. 3.1.1.'l und

A. 3.2.1.8).

Die ausschließlich nach § 14 Abs. 1 Volkszäh-
Iungsgesetz 1 987 erlaubten Datenübermittlungen
sind von den statistischen Ämtern zu protokol-
lieren (§ 14 Abs. 4), so daß jederzeit eine
Kontrolle über die Rechtmäßigkeit der Daten-
verarbeitung, insbesondere durch die Daten-
schutzbeauftragten, gewährleistet ist.

Außerdem verbietet das Volkszählungsgesetz
1987 die Herstellung eines Personenbezugs
bei den Einzelangaben. Wer Daten zu diesem
Zweck. dennoch zusammänführen würde, nachdem
sie für die maschinelle weiterverarbeitung
auf Datenträger übernommen worden sind, wird
mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder GeId-
strafe bestraft. Diese in clen S§ 17 und 18

des Volkszählungsgesetzes 1981 verankerten
Vorschriften vraren aufgrund der öffentli-
chen Anhörung der Sachverständigen durch den
Innenausschuß des Deutschen Bundestages in
das cesetz aufgenommen worden. Hiermit wurde
ein Vorschlag aufgegriffen, der.unter Akzep-
tanzgesichtspunkten begrüßt und ebenfal.Is be-
reits im Mikrozensus berücksichtigt worden
war.

4. 5.8 Unterrichtung der Bevölkerung

Aufklärungsarbeit zur Volkszählung war im Vor-
feld alter zählungen betrieben worden, weil
immer bekannt war, daß der Erfolg solcher Er-
hebungen entscheidend von der Akzeptanz der
BävöIkerung und damit deren Bereitwilligkeit
zur Auskunftserteilung abhängt. Trotzdem war
von Kritikern der Volkszählung 1 983 bemänge1t
worden, daß der Bürger nicht genügend über den
Inhalt d'er Fragebogen und den Zweck dgr Erhe-
bung unterrichtet worden sei. Dieser Kritik
schloß sich allerdings auch das Bundesver-
fassungsgericht an. Es stellte fest, "daß die
Notwendigkeit zu verläßlicher Aufklärung der
Auskunftspflichtigen nicht rechtzeitig' erkannt
worden ist, obwohl sich das allgemeine Bewußt-
sein durch die Entwicklung clei automatisierten
Datenverarbeitung ... erheblich verändert
hätte"1 ) und verwies auf die Aufklärungspflicht
des staates gegenüber dem Bürger. Damit wurde
cler öffentlichkeitsarbeit auch durch das Bun-
desverfassungsgericht eine zentrale Bedeutung
zugewiesen.

S 16 des volkszählungsgesetzes 1987 ordnete
ileshatb zum erstenmal in einem statistischen
cesetz ausdrücklich eine schriftliche Unter-
richtung der auskunftspftichtigen Bürger über
ilie wichtigsten Fragen der Volkszählung an,
insbesondere über Zweck, Art und Umfang der
Erhebung, Erhebungs- und Hilfsmerkmale, sta-
tistische Geheimhaltung, Auskunftspflicht,
llöglichkeiten der Übermittlung. Trennung und

Löschung, Rechte unal Pflichten des zählers2)'

BverfGE 65, S. 4 f.
Eine entsprechende Regelung wurde auch in
das Bundesstatistikgesetz vom 22. Januar
1987 (v91. § 17) aufgenommen.
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Hierdurch sollte das Vertrauen des Betroffe-
nen in den Schutz seiner Daten gestärkt und
seine Bereitschaft, bei der ZähIung mitzuwir-
ken, gefördert werden. Für diesen Zweck war
ein Informationsblatt zu entvrickeln, das cler
Auskunftspflichtige zusammen mit den Erhe-
bungsunterlagen vom Zähler erhalten sollte
(v91. hierzu auch Abschnitt A. 5.2.2). Der
Text des Informationsblattes war mit dem
Bundesdatenschutzbeauftragten abgestimmt und
dem Innenausschuß des Deutschen Bundestages
zur Unterrichtung vorgelegt worden.

Neben dieser Unterrichtung der Auskunfts-
pflichtigen im unmittelbaren Zählungsgesche-
hen wurde die BevöIkerung in einer breit an-
gele9ten öffentlichkeitskampagne rechtzeitig,
d.h. Monate und Wochen vor Beginn der Erhe-
bung über die liotwendigkeit der Volkszäh1ung,
das FragenprogrErmm, die Verwendung der Daten,
den Datenschutz usw. informiert (zu den Ein-
zelheiten dieser vielschichtigen Maßnahme,
vg1. Abschnitt A. 7).

4.5.9 Entschließung des Deutschen Bundestages

Erstmalig bei einem Gesetz hatte der Deutsche
Bundestag in einer Entschließung, unter Hin-
lveis auf die Notwendigkeit der Zählung und die
Gewährleistung des Datenschutzes, a1le Bürger
gebeten, sich an der zählung zu beteiligen und
diese zu unterstützen. Die wichtigsten Bestim-
mungen dieser Entschließung lauteten:

- "Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz über
die am 25. Mai 1987 durchzuführende Volks-
zählung in der Erkenntnis beschlossen, daß
es gegenwärtig keine andere Möglichkeit
gibt, die notwendigen Grunddaten über die
BevöIkerung zu erhalten, um eine sachge-
rechte und vorausschauende, im Interesse
jedes einzelnen Bürgers liegende Politik
zu betreiben".

- rrDer Deutsche Bundestag bittet alle Iv,itbürger
im Interesse der Allgemeinheit, aber auch
eines jeden einzelnen, sich an der Zählung
zu beteiligen und sie zu unterstützen. Der
Gesetzgeber hat aIIe Vorkehrungen getroffen,
damit der Datenschutz gewährleistet ist"1).

.5. 10 Durchführungsverordnungen und Verwal-
tungsvorschriften der Länder

Nach S 9 Abs. 3 Volkszählungsgesetz 1987 ob1a9
die Bestimmung der zur Durchführung der Zäh-
lung einzurichtenden Erhebungsstellen den Län-
dern. Insbesondere hatten sie für die gefor-
derte räumliche, organisatorische und perso-
nelle Trennung von anderen Verwaltungsstellen
Sorge zu tragen. Dem föderalistischen
Staats- und Verwaltungsaufbau entsprechend
nahmen die Länder diese Aufgabe in eigener
Verantwortung durch Erlaß von R-eöhtsverord-
nungen aufgrund der im Gesetz enthaltenen
Ermächtigung wahr (vgl. auch Abschnitt A.
4.s.3).

Dem ErIaß dieser Rechtsverordnungen waren
ausführliche Beratungen und Abstimr,,ungen im
Kreise der Dienstaufsichtsbehörden der Länder
vorangegangen. Sie hatten bis zu dem Entriurf
einer Musterverordnung geführt, deren Inhalt
(vom Innenausschuß des Deutschen Bundestages)
auch im Rahmen der Beratungen des Volkszäh-
lungsgesetzes erörtert wurde. 'Dabei war je-
weils auf den vorgesehenen Regelungsumfang in
bezug auf Zuständigkeiten und Rechte des Sta-
tistischen Landesamtes, je nach landesspezi-
fischen Bedürfnissen in bezug auf die Zustän-
digkeit und Rechte überörtlicher Erhebungs-
stellen. die Bestimmung der örtlichen Erhe-
bungsstellen und die Charakterisierung der
Aufgabe, die Abgrenzung der örtlichen Erhe-
bungsstetlen, die Zähler, die Übersendung
der Erhebungsunterlagen und die Ermächtigung
zum ErIaß von Verwaltungsvorschriften einge,-
gangen worden.

Kernpunkt der Beratungen war der vorgesehene
Regelungsumfang zur Abgrenzung der örtlichen
Erhebungsstellen, in deren Ergebnis eine
dreistufige Absicherung vorgesehen wurde:

- Es war sicherzustellen, daß in den Erhe-
bungsstellen nur Personal eingesetzt r.rurde,
das die Gewähr für Zuverlässigkeit und
Verschwiegenheit bieten würde; darüber hin-
aus mußte dieses Personal nochmals aus-
drücklich auf das Statistikgeheimnis ver-
pflichtet werden.

- Das in den Erhebungsstellen eingesetzt.e
Personal war während der Dauer dieses
Einsatzes strikt von anderen Verwaltqngs-
aufgaben zu trennen

4

I ) Bundestagsdrucksache 'l 0,/3843, S. 4
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- Es v,rar ein absolutes Verwertungsverbot der
aus der Tätigkeit in der Erhebungsstelle ge-
wonnänen Erkenntnisse über die Auskunfts-
pftichtigen gegenüber denjenigen Personen
zu fordern, gegenüber denen dieses Perso-
nal normalerwei;e auskunftspflichtig istl ).

Vor diesem Hintergrund und in engster Abstim-
mung mit den Datenschutzbeauftragten sowie den
Statistischen Landesämtern und Kommunen wurden
im Zeitraum vom 3. Juni 1986 (Bayern) bis
23.9.1986 (BerIin) die Landesverordnupgen in
a11en Bundesländern verabschiedet und - außer
in Bremen und im Saarland - durch weitere
verwaltungsvorschrifte n "rgin.t2l .

Dem unterschiedlichen Verwaltungsäufbau ent-
sprechend und landesspezifischen Bedürfnissen
Rechnung tragend wichen Durchführungsverord-
nungen und Verwaltungsvorschriften teilweise
voneinander ab, enthielten jedoch detaillierte
Anweisungen an die Gemeinden zu alIen Fragen,
ilie bei der Durchführung cler Zählung zur Ge-

währleistung der rechtlichen Vorgaben im
Volkszählungsgesetz zu beachten vraren. In den
von den Statistischen ämtern entwickelten
Zählungsanleitungen wurden sie ergänzt um

die erforderlichen methodischen Anweisungen
zur Erhebung (vgl. Abschnitt A. 5.2.4).

4. p Sonstige Rechtsgrundlagen

Für die Durchführung der votkszäh1ung 1p87

waren neben dern Volkszählungsgesetz 1987 und

den hierzu erlassenen landesrechtlichen Ver-
ordnungen auch eine Reihe weiterer gesetzlicher
Vorschriften maßgebend, die für die amtliche
Statistik von allgemeiner bzw. grundsätzlicher
Bedeutung sind. !u ihnen zählten u.a.

- clie Bestimmungen des Strafgesetzbuches im
Fal-Ie einer Verletzung des Privatgeheim-
nisses (§ 203) oder der verwertung fremder
Geheimnisse (§ 204), auf die ilie Erhebungs-
stellenbediensteten und Zähler bei der Ver-
pflichtung besonders hingewiesen wurden,

- clie jeweil ige Landesverwaltungsvollstrek-
kungsgesetze, nach denen sich die Zü1ässig-
.keit von Verwaltungszwangsmaßnahmen bei der

Durchsetzung aler Auskunftsverpflichtung be-
urteilt, sowie das Ordnungswidrigkeitsge-
setz, nach dem Verweigerungen der Auskunfts-
erteilung mittels Verhängung von Bußgeldern
geahndet werden können,

insbesondere aber

- das Gesetz über die Statistik für Bundes-
zwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom

22. Januar 1997 lBGBl. I S. 462, 565), das
u.a. im Falle gesetzlich,'angeordneter Aus-
kunftspflicht vorschreibt, daß die rrAntwort

... wahrheitsgemäß, vollständig unil inner-
halb der von den statistischen Amtern des
Bundes und der Länder gesetzten Fristen zu

erteilen (ist)" (vgl. § 15 Abs. 3).

Das Inkrafttreten des neugefaßten Bundessta-
tistikgesetzes, das das frühere Bundessta-
tistikgesetz in der Fassung vom 14.3.1980
(BGBI. I S. 289) nur wenige Monate vor dem

Stichtag der Volkszählung ( 25. Itlai 1987 )

abgelöst hatte, machte im Hinblick auf die
Durchführung cler VolkszähIung sowohl formal-
organisatorische aIs auch inhaltlich-recht-
liche Klarstellungen erforderlich. So war eine
Anderung der bereits gedruckten Erhebungsun-
terlagen, in denen als Rechtsgrundlage - neben

dem Volkszählungsgesetz 1987 - noch die nun-
mehr außer Kraft getretene Fassung des Bundes-
statistikgesetzes von 1980 angegeben war - ab-
gesehen von dem kaum z.u vertretenden Kosten-
aufwand - nicht mehr mögIich, ohne den zeit-
plan der Zählung zu gefährden. Außerdem war
die Volkszählung 1987 mit dem Beginn der Ge-

bäudevorerhebung seit Ende November 1986 in
weiten Bereichen bereits angelaufen. Die
notwendige Unterriihtung der Auskunftspflich-
tigen über die veränderte Rechtslage konnte
deshalb nur durch ein gesondertes Informa-
tionsblatt erfolgen (vgl. Abschnitt A. 5.2.2).
Zum andEren war das Verhältnis einiger kon-
kurrierender Rechtsvorschriften im Volkszäh-
lungsgesetz 1987 einerseits und neuem Bundes-
statistikgesetz andererseits zu k1ären. Zwar
berücksichtigte das Bunde§statistikgesetz in
seiner neuen Fassung ebenso wie das Volks-
zählungsgeseruz 1987 die vom Bundesverfassungs-
gericht in seiner Entscheidung zum Volkszäh-
lungsgesetz 1983 aufgestellten Grundsätze "für
die Durchführung von Volkszählungen, ... die
von wesentlicher Bedeutung für alle Bundes-
statistiken sind"3) , bzw. waren eben diese

1) vgl. BT-Drucksache 10/3843, S. 34 ff.
2) v91. clie im Anhang unter Nr. 4 u. 5

bäispielhaft wiedergegebenen Vor'schrif-
ten äes Landes Schleswig-Holstein sowie
die Liste der Fundstellen im einzelnen.
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Grundsätze einer der Hauptanlässe für die Ge-
setzesneufassung gevresen. Wegen seiner allge-
meineren Regelungsfunktion wichen die Vor-
schriften zu einzelnen - auch für die Durch-
führung der Volkszählung 1 987 - relevanten
Sachverhalten jedoch teilweise voneinander
ab.

Die erforderliche Klärung des Gesetzesvorrangs
wurde von den Dienstaufsichtsbehörden der Sta-
tistischen Ämter im Benehmen mit dern Bundesbe-
auftragten für den Datenschutz herbeigeführt.
Im Ergebnis, das auch dem Innenausschuß des
Deutschen Bundestags vorgelegt wurde; war und
ist danach das Vo1kszählungsgesetz 1987 in
allen fraglichen FäIlen sog. 1ex specialis,
so beispielsweise im Hinblick darauf, daß der
S l4 Volkszählungsgeset-z 1987 die Frage der
Übermittlung von Einzelangaben (ohne Name und
Anschrift an die Gemeinden) abschließend re-
9e1te, dagegen § 15 Art. 3, 4 und 6 Bundes-
statistikgesetz - wonach u.a. rrfaktisch ano-
nymisierte'r Einzelangaben auch an besonders
verpflichtete Forschungseinrichtungen für die
Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben"
übermittelt werden können - bei der Volkszäh-
lung 1987 keine Anwendung findetl).

4.7 Kosten der Volkszählung 1987

Die Kosten für d.ie Durchführung der Volks-,
Berufs-, Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstät-
tenzählung in der Fassung des Gesetzentlvurfs
der Bundesregierung vom 29.1.1985 (für ein
Volkszählungsgesetz 19862) ) waren nach einer
mit den Statistischen Landesämtern und der
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenver-
bände abgestimnten Kalkulation des Statisti-
schen Bundesamtes (nach dem Kostenstand 1984)
zunächst mit 545,4 Mil1. DM veranschlagt r,ror-
den. Hiervon sollten entfallen auf

Auf der Grundlage der vorn Bundestagsinnenaus-
schuß gefaßten Beschlüsse (vgI. Abschnitt
4.4), die gegenüber der Entwurfsfassung eine
Reihe kostenwirksamer Änderungen vorsahen,
mußten allerdings neue Kostenschätzungen
durchgeführt werden. Sie sahen eine Erhö-
hung der Gesamtkosten von 545,4 auf 715,7
!,1i11. DM vor, die sich nunmehr wie folgt auf-
gliederten:

Bund
Länder
Gemeinden

60,1 Mi1l. DM

314,9 Mi1l. DM

340,7 Mirl . DM

Diese Gesamtkosten verteilten sich dabei auf
persönliche und sächliche Kosten wie folgt
(in 1 000 DM):

1 ) Zu den Klarstellungen im einzelnen, v91.
d€n im Anhang unter Nr. 6. abgedruckten
Auszug aus dem gemeinsamen Ministerialblatt
(cMBl) 1987, Nr.10, S.153.2) Bundestags-Drucksache 1O/2814, S. 27.

Die knappe Verdoppelung der unmittelbaren Bun-
deskosten erklärte sich zum einen daraus, daß
aus Gründen der besseren Akzeptanz der Volks-
zählung in Anlehnung an § 36 des Bundeswahlge-
setzes den Auskunftspflichtigen die MögIich-
keit eingeräumt werden soIlte, die ausgefüI1-
ten Erhekrungsunterlagen in einem eigens dafür
ausgegebenen amtlichen Umschlag, der den An-
forderungen für Wahlbriefe entsprach, porto-
frei an die Erhebungsstelle zurückzusenden.
Hierfür war ein Betrag von 13 Mill. Dll veran-
schlagt worden. Zum anderen mußten für Maß-
nahmen auf dem Gebiet der öffentlichkeitsar-
beit nunrnehr insgesamt 15 Mi11. DM vorgesehen
werden, da sich gezeigt hatte, daß der zu-
nächst kalkulierte Betrag von 10 MilI. DM

hierfür nicht ausreichend sein würde.

Die tatsächlich verausgabten Beträge des Bun-
des lagen all'erdings deutlich über diesen An-
sätzen. So hatte die Bundesregierung im Inte-
resse der Akzeptanzförderung einer weiteren
Intensivierung der öffentlichkeitsarbeit
(siehe Abschnitt A. 7) zugestimmt, deren Ge-

- den Bund v
- die Länder
- die Gemeinden

30,1 Mi11. DM

305,3 Mill.' DM

21 0,0 MilI. DM

Bereich
Persön-
liche

Sä ch-
1 iche Zusam-

menKo sten
in 1 000 DM

Stati sti sches
Bundesamt ..

Stati sti sche
Landesämter

Zusammen

Kosten der Ge-
meinden .....

Insgesamt

23 930

228 064

25',t 990

61'70

77 260

83 430

30

30s

335

21 0

545

100

320

420

000

420
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samtkosten sich zuletzt auf gut 41 MiIl. DM

beliefen. Außerdem sollte sich zeigen, daß
von der gebührenfreien Rücksendung häufiger
Gebrauch gemacht vreiden würde aIs angenommen
worden war; die Gebühren für die portofreie
Beförderung der amtlichen Volkszählungsum-
schläge betrugen nach der Endabrechnung der
Deutschen Bundespost knapp 23 MiII. D!{.

Aufgrund der Beratungen des Gesetzentwurfes
im Bundestagsinnenausschuß und den parla-
mentarischen Gremien hatte der Bund mit der
Verabschiedung des Volkszählungsgesetzes "den
Ländärn zum Ausgleich der Mehrbelastungen,
die ihnen und den Gemeinden durch dieses
Gesetz auferlegt werden", eine Finanzzuwei-
sung in Höhe von zuletzt 4150 DM gewährt
(§ 19 Volkszählungsgesetz 1987 ). Unter Zu-
grundelegung der zum 25.5.1987 festgestellten
Zahl von 61 07'l 042 Einwohnern wurden demnach
vom Bund 274,8 t{ill. DM an die Länder gezahlt,
die nach folgendem Schlüssel je Einwohner an
die Kommunen weitergeleitet worden sindl):

Schleswig-Holstein

Insgesamt: 4,50 DM

davon über 50 000 Einwohner: 5,25 DM

unter 50 000 Einwohner: 4,25 DM

Niedersachsen

Insgesamt: 3,50 DM (Keine Differenzierunq)

Nord rhei n-I{estfalen

Insgesamt:

davon über

41 50 DM

150 000 Einwohner: 5,18 DM

150 000 Einwohner: 4, -- DItl

Hessen

Rheinland-Pfalz

Insgesamt: 4r50 DM

davon über 100 000 Einwohner: 5,90 DM

25 000 - 100 000 : 4,90 DM

unter 25 000 : 4,10 DM

Saarland

Insgesamt: 2,50 DM

davon über lOO OOO Einwohner: 3,55 DM

20 000 - 100 000 z 2,47 DM

unter 20 000 z 2,14 DM

Baden-Würtlemberg

Insgesamt: 3,50 DM (Keine Differenzierung)

Bayern

Insgesamt: 4r50 DItl (Keine Differenzierung)

5 Organisation der Volkszählung

5.1 Grundsätze und allgemeiner Überblick

Zählungen wie die Volks-, Berufs-, Gebäude-,
Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung 1987 be-
dürfen wegen der Abstimmung einer Vielzahl von
Ausvrertungswünschen und einer intensiven orga-
nisatorischen und technischen Planung einer
langen Vorbereitungszeit. So wurde das Konzept
der Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzäh1ung
1961 erstmals im März 1955, das heißt gut
sechs Jahre vor dem Zählungsstichtag, beraten,
das Konzept der Gebäude- und Wohnungszäh1ung
1968, das auch einen Fragenteil zur Person und
zum Haushalt enthielt, bereits 1964. Die
ersten Überlegungen zur Volks-, Berufs- und
Arbeitsstättenzählung 1970 wurden 1965 ange-
stellt; die wegen der hohen Kosten nicht vrei-
ter verfolgte Gebäude-, Vtohnungs- und Arbeits-
stättenzäh1ung 1975 stand schon in März 1972
zur Diskussion. Erste Beratungen über eine
Votkszählung 1981 begannen bereits Ende 197621.

Mit der Aufhebung der Volkszählung 1983 durch
das Bundesverfassungsgericht war die Vorberei-
tungszeit der Volkszählung 1987 vergleichsweise
zwar sehr knapp bemessen. Andererseits konnte
jecloch nicht nur auf die vielfältigen Erfah-
rungen aus früheren Zählungen zurückgegriffen

2l VgI. Bretz, M./Knop, W./Aravnizcek, R.:
"Konzept der Volks-, Berufs- und Arbeits-
stättenzählung 1981'r in ltiSta 5/1978,
s. 333 ff.

unter

Insgesamt: 4r50 DM

davon über 500 000 Einwohner:
100 000 - 500 000 ,, :

50 000 - 100 000 ,, 
3

20000- 50000 " :
10 000 - 20 000 ', :
3 000 - 10 000 ', :

unter 3000 " :

6,10 DM

51 60 DM

4,95 DM

4,50 DM

4,05 DM

3,50 DM

3,15 DM

1 ) Vgl. die Volks-, Berufs-, Gebäude-, Wohnungs-
und Arbeitsstättenzählung 1987 - Erfah-
rungsbericht der Städte -, hrsggb. im Auf-
trag des Deutschen Städtetages vom Verband
Deutscher Städtestatistiker ( Zusammenstel-
lung und Redaktion: Statistisches Amt der
Landeshauptstadt München), S. 199 f.
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werden, die seit jeher zu den wesentlichen Be-

standteilen des Programms der amtlichen Sta-
tistik gezählt hatten. Besonders wichtig war,
daß durch die Vorbereitungsarbeiten seit 1976

Erkenntnisse vorlagen, die im Interesse einer
optimalen Organisation genutzt werden konnten.

In die Überlegungen konnten auch internatio-
nale Erfahrungswerte einbezogen werden, die
zuletzt aus den Anfang der 80er Jahre - erst-
mals ohne Beteiligung der Bundesrepublik
Deutschland - weltweit durchgeführten Volks-
zählungen gewonnen worden waren.

Allerdings mußten nunmehr die Forderungen des
Bundesverfassungsgerichts zur Durchführung
von Vo1kszählungen, die - wie erwähnt -
sämtlich Eingang in das Volkszählungsgesetz
1987 gefunden hatten, insbesondere im Hinblick
auf die datenschutzrechtlichen Aspekte im neuen
Zählungskonzept umgesetzt werden. Dies hatte
weitgehende Konseguenzen für die Gestattung
der Erhebungsunterlagen, die organisatorischen
Vorgaben für die Durchführunq der Zählung so-
wie die Verarbeitung und lteitergabe der Daten
gehabt.. Erfahrungen hierüber waren jedoch an

keiner Ste1le vorhanden.

Es ist bereits darauf eingegang.en worden, daß

sich der Gesetzgeber zur Gewährleistung der
vorn Bundesverfassungsgericht geforderterl
"Übereinstimmung von Gesetz und Inhalt der
Fragebogen" dazu entschieden hatte' die Erhe-
bungsvordrucke in die Beratungen einzube-
ziehen und mit dem Volkszählungsgeset.z 1987 zu
verabschieden. Dies betraf für den volks- und

berufs- sowie gebäude- und wohnungsstatisti-
schen TeiI der Erhebung den Bogen für die Vor-
erhebung der Gebäude (vgl. Abschnitt A. 5.2.1.1),
den sog. Haushaltsmantelbogen (v91. Abschnitt
A.5.2.1.2), das Haushaltsheft mit Wohnungsbogen
und Personenbogen (vgI. Abschnitt A. 5.2.1.31,
die Erhebungspapiere der Arbeitsstättenzäh-
lung; auf ilie im folgenden nicht mehr einge-

. -1)gangen wird", sowie die alle Erhebungsbe-
reiche betreffende Adressenliste (v91. Ab-
schnitt 5.2.3.1 ) uncl Regionalliste (vgI.
Abschnitt 5.2.3.2). Bei beiden handelte es
sich'um Organisationspapiere der ZähIung, die
wegen ihrer Funktion und ihres Inhalts den
rechtlichen Status von - den Auskunftspflich-

1 ) Siehe jedoch Fachserie 2 (Arbeitsstätten-
zählung vom 25. Mai 1987), Heft 1.

tigen alterdings nicht auszuhändigenden -
Erhebungsvordrucken einnahmen2). rü, diese Un-

terlagen waren alle inhaltlichen Einzelheiten,
d.h. das vo1lständige Erhebungsprogramm ein-
schtießlich aller Merkmalsausprägungen und

Erläuterungen, sowie deren formaler Aufbau,
insbesondere im Hinblick auf die zur Sicher-
stellung des Datenschutzes notwendigen Maß-

nahmen (vgl. Abschnitt A. 4.5.6), bereits bis
zur Gesetzesverabschiedung endgüItig festzu-
legen gewesen. Offen gehalten worden war 1e-
diglich die Mögtichkeit eventueller gering-
fügiger formaler Modifikationen, die sich
unter Umständen aufgrund ihrer Erprobung im
Rahmen des Organisationstests, der zur Prüfung'
des Zählungskonzepts, insbesondere zur Um-

setzung der Datenschutzvorkehrungen' vorge-
sehen war, ergeben würden.

Sofort nach dem Inkrafttreten des Volkszäh-
Iungsgesetzes 1987 am 9. November 1985 war

eine Fü1le weiterer Aufgaben zu bewä1tigen,
die überwiegend konzeptionell bereits vorge-
klärt waren, nunmehr aber mit höchster Prio-
rität behandelt und rechtzeitig vor dem Erhe-
bungsstichtag, dem 25. Mai 1987, abgeschlossen
werden mußten. Hierbei handelte es sich darum,

a) den eben erwähnten Test der Erhebungsorga-
nisation durchzuführen und auszuwerten
(v91. Abschnitt A. 6) und

b) die Erhebungs-, Organisations- und lnfor-
mationspapiere in (erhebungs)technischer
Hinsicht unter Berücksichtigung der Ergeb-
nisse des Organisationstests vorzubereiten
bzw. einsatzfähig zu machen (vgl. Abschnitt
A. s.2.1).

In diesem Zusammenhang $raren nicht nur die
logistischen Probleme zu 1ösen, die den Druck
und Versand sämtlicher benötigter Unterlagen
an die Gemeinden, die darin eingeschlossene
Bereitstellung von Übersetzungshilfen für
die wichtigsten Erhebungs- und Informations-
papiere sowie die Vorkehrungen für den vorge-
sehenen portofreien postalischen Rückversand
der Fragebogen durch den Bürger an die ge-
meindl iche Erhebungsstelle betrafen.

Insbesondere waren die

- Zählungsanleitungen (vgl. Abschnitt
A. 5.2.4) sowie dle

- sonstigen organisatorischen Anweisungen
und HiLfsmittel (vgI. Abschnitt A. 5.2.5)
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lnhaltlich abschließend festzulegen. Den Ar-
beiten an den Zählungsanleitungen kam dabei
höchste Priorität zu, zum einen weil sie
teilweise - nämlich im Hinblick auf,die be-
reits ab November 1986 einsetzenden Gebäucle-
vorerhebungen - frühzeitig benötigt wurden,
zum anderen, weil sie über einen bundeseln-
heitlichen rechtlichen und methodischen
Rahmeh hinaus auch die landesspezifi-
schen Besonderheiten je nach den noch zu ver-
abschiedenden landesrechtl ichen Rechtsvor-
schriften enthalten sollten und dementspre-
chend länderindividuell einzuarbe.iten waren.

Zur ritechnischen Vorbereitung der Erhebungs-
und Organisationspapiere" gehörte auch die Be-
reitstellung eines bundeseinheitl ichen Rahmen-
konz"epts einschl. der benötigten Systematiken
und Schlüsselverzeichnisse für die manuelle
Aufbereitung der Erhebungsvordrucke in den.
Statistischen Landesämtern, die unmittelbar
nach dem Abschluß der Erhebungsphase in den
Gemeinden sukzessive in den Statistischen Lan-
desämtern anlaufen mußte (v91. Abschnitt C.l).

zusätzlich zu cliesen fachlich-organisatorisch
geprägten Arbeiten war eine wirksame öffent-
lichkeitsarbeit konzeptionell zu entwickeln
und im Zeitablauf fortschreitend zum Zählungs-
stichtag hin mit zunehmender Intensität zu
Ieisten (vgl. Abschnitt A. 7).

Neben den Vorbereitungen für die Erhebungs-
phase sowie die Phase der manuellen Aufbe-
reitung in den Statistischen Landesämtern war
diä entwicklung von Programmen für die ma-
schinelle Aufbereitung (v91. Abschnitt c. 2

und 3) und die sich daran anschließende Er-
gebnistabellierung (vg1. Abschnitt D. 1 ) wich-
tiger Bestandteil der Arbeiten. Diese Arbei-
ten, die aufgrund ihrer Komplexität einen ho-
hen Zeitbedarf erfordern, brauchten zwar nicht
bis zum 25. Iitai 1987 abgeschlossen zu werden,
waren aber durch die Notwendigkeit einer mög-
lichst frühen Bekanntgabe erster Zählungser-
gebnisse mindestens einundeinhalb Jahre nach
dem Zählungsstichtag einem unabdingbaren zeit-
lichen timit unteiworfen. Hierbei ist zu be-
rücksichtigen, daß die Aufbereitungsprogramme
der Volkszählung 1987 wegen des Umfangs der
Erhebung und der Aufbereitungsmethode (auto-

lTtische Rontrölle und Fehlerbereinigung),
aber auch wegen der Vielschichtigkeit der Aus-
yrertungsprogr.rmme sehr umfangreich und kompli-
ziert waren. Um hierbei Fehler zu vermeiden,
waren mehrfache Prüfungen der Ablaufpläne und
Schemata und deren Spezifizierung sowie Tests
der Programme für die maschinelle Aufbereitung
erforderlich.

Die Durchführung dieser Arbeiten mußte des-
halb nach einem sehr straffen Zeitplan (vgl.
Zeitplan I) erfolgen, lnnerhalb dessen mit
einer Vie1zahl von Beteiligten in engeter Zu-
gammenarbeit Abstimraungen vorzunehmen waren.
So wurden Einzelheiten zur cestaltung der Er-
hebungs- und 0rganisationspapiere, zur Zäh-
lungs- und Aufbereitungsorganisation und Ta-
bellierung von den Statistischen Ämtern des
Bundes und der Länder unter Beteiligung cler
Bundesressorts und der kommunalen Spitzenver-
bände in speziellen. für bestimmte Aufgaben,
insbesondere zur Koordinierung der drei Zäh-
Iungsteile gebildeten Arbeitsgruppen und im
Arbeitskreis "Maschinelle Aufbereitung" des
Statistischen Bundesamtes und der Statisti-
schen Landesämter erörtert. Gegenstand dieser
Besprechungen waren in fachlicher Hinsicht der
Zählungs- und damit der Gesetzesinhalt sowie
die Auswertungsprogramme (Tabellenprogramme),
delren Inhalt die t{ünsche der Konsumenten ab-
decken mußten und die deshalb zuvor auch den
vom Statistischen Beirat beim Statistischen
Bundesamt gebildeten Fachausschüssen vorzu-
Iegen waren. Diese inhaltlichen Aspekte bilde-
ten die Grundlagen sowohl für die Erarbeitung
der Erhebungsvordrucke als auch für die Pla-
'nung der organisatorischen und technischen
Abläufe. Außerdem wirkte - wie erwähnt
und im folgenden ausführlicher dargestellt
(v91. Teil II, Abschnitt 5) - auch der Wissen-
schaftliche Beirat für Mikrozensus und Volks-
zählung an der Vorbereitung und Durchführung
mit. Es mußten ferner die Vorbereitungen für
die Durchführung sogenannter deskriptiver
Kontrollen zur Volkszählung 1 987 getroffen
werden, zu denen in erster Linie die nach
§ I Abs. 4 Votkszählungsgesetz 1987 zulässigen
Wiederholungsbefragungen zur Prüfung der Zu-
verlässigkeit der Ergebnisse (vgl. Teil II,
Abschnitt 3) zählte. Im wesentlichen haben sich
folgende Arbeitsgremien im Zeitraum von 1983
bis l99l in mehr als 150 Tagungen und Sitzun-
gen ,{auch) mit den sachlich-inhaltlichen sowie
technisch-organisatorischen Fragen der Vorbe-
reitung, Durchführung und Aufbereitung der
Volkszählung befaßt (vgl. auch Übersicht 10):

- Fachresso rtslDienstauf sichtsbehö rden
der Länder,

,- Statistischer Beirat beim Statistischen Bun-
desamt/Fachausschüsse "Bevölkerungsstati-stik", "Erwerbstätigkeitsstatist'ik" 1 "Bau-
und Wohnungsstatistik",

- Amtsl ei te rkonfe renz,/Amtsl eite rtag ung(der Statistischen limter des Bundes und
der Länder ) r

- Wissenschaftlicher Beirat für Mikrozensus
und Volkszählung r
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Statistisches Bundesamt

A. Allgomeine Vorborsitung, Planung
L Gs!.tzg€bcng, Vcrtündung VZG ..,..,..
2. Öftantlichk.it3..b.it ...................

,8. Test der Erhebung3organisatlon
3. Durchfüh.ung
4. Auaw.dung

C. Tochni3che Vorb€reitung der Erhebungs- und Organisationspapiore

D. Erhebung
9. AufbsuoinsrErh.bungsorgBnisalion
9.1 Unto.richtung dor Kr6iso und Gomoindon durch StLÄ
9.2 Ein.ichrung d.r Erhsbungsst.lls
9.3 Allgemoino Vor!rbaiton, Kl€inräuhlichs Gliodorung, Vorber€(ung von Abslimmungszähl6n
9.4 Zählbozi*s.intcilung, Erstollon do. Namonli3ton . . . .... . . .

9.5 warbung und B.$ellung von Zähle.n. Zähl.rschulung
lO. Ou.chlühruno der Erhobung
lO.1 Gebäuddorarhabung ........,...,..
lO.2 H!uptarh.bung: Volk!2ählu.0, Gobäuda- und Wohnungszählung, A.b6itsslättenzählung
lO.3 Präf- undAbschlußrrbsiton in dorErhebungs6toll. und Woilerlsilung an StLÄ .........

E Manuollo Aufboreitung im SILA
I l. Manualla Ein0Engs-. VollrlihliOkails- und Vollständigk6itskonrolle
12. Sioni.rcn drr Wohnungs- und P.ßononbogan ond de. Rogionallislo
| 3. Signiar6n d.r 4.b.il36tättonbogan
14. Zualmmanatellan zuAab6il!p!kotan
15. Vcmichtun0 dar €.hobungsuntcrlsgon

F, Maschin6ll6 Aufberoitung und Tabelllerung (einschl, Vorbereitungsarbeitonl

Zeitplan für die Volkszählung (Sl!nd:20. M.i 1985,I

6

5.
6.1
r5.2
5.3
5.4

.5.5
' 5.6
6.
6.1

Oruck- und Veß.nd dsr Erh.bung6prpi.re an G.meind.n, krsisfreis Slädlo und (r6isöml.r
G.bSudobogon. Rücksond.um3chlägs
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- VolkszähLungs (Vz)-,/Gebäude- und Wohnung
zählungs (GWz)-Referentenbesprechung (d
Statistischen ämter des Bundes und der
Länder ) ,

- Arbeitsgruppe "Volkszählung"(als das für alle Fragen von grundsätzlicher
Bedeutung zuständige Entscheidungs- und
Steuerungsgremium auf der Ebene der Amts-
leiter der Statistischen ämter des Bundes
und Länder ) ,

den Datenschutzvorkehrungen in Einklang stan-
den. Diese Aufgaben erforderten zahlreiche
Gespräche und Abstimmungen der Statistischen
Landesämter mit den einzelnen Gemeinden bzw.
deren Spitzenverbänden.

Dem an sie ergangenen Auftrag des Parlaments
entsprechend hatte die Bundesreg ierung

- zum 1. J_uni 1986 dem Innenausschuß des
Deutschen Bundestages einen Bericht sowohl
über die bis dahin ergangenen Iandesrecht-
Iichen Vorschriften als auch über 'den
Stand der Vorbereitungen der ZähIung

und

- bis zum 1.'Januar 1988 dem Deutschen Bundes-
tag einen Bericht über die Durchführung' den
Stand der Auswertungen und die, Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Sicherungen der VoIks-
zählung 1987 sowie den Stand der tvlethoden-
diskussion zur Volkszählung

zuzureitenl )

5. 2 Erhebungsunterlagen

Bei den Erhebungsunterlagen der Volkszählung
1987 war zu unterscheiden zwischen

- den Erhebungsvordrucken, die aIs Fragebogen
vom Auskunftspflichtigen ausgefüllt werden
mußten,

- den Erhebungsvordrucken, die als organisa-
tionspapiere vom Zähler oder der Erhebungs-
stelle auszufüIlen waren und

- den weiteren Organisations- und Informa-
tionsunterlagen.

Diese Aufteilung war im wesentlichen schon in
der Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung zum Volkszählungsgesetz vorgegeben
worden2). si" differenzierte zrdischen den im
Gesetz angesprochenen Erhebungsvordrucken im

Hinblick auf die Erhebungs- und Hilfsmerk-
male, für die besondere Regelungen zur Tren-
nung, Löschung und Vernichtung galten (v91.
Abschnitt A. 4.5.5), und den weiteren organi-
sations- und Informationsmaterialien, die der
Erhebungsstelle, den Zählern und den Aus-
kunftspflichtigen zur Verfügung gestellt wer-
den konnten. In der Übersicht 11'sind diese
Erhebungsunterlagen - nit Ausnahme der bei der
Arbeitsstättenzählung 1987 verwendeten Frage-
bogen - im einzelnen aufgeführt. .

er

- Arbeitsgruppe "Vorbereitung der Volkszäh-
Iung" (als überregionaler Arbeitskreis be-
stehend aus Vertretern des Statistischen
Bunddsamtes, ausgewählter Statlstischer
Landesämter sowie städte-statistischer
limter ) ,

- Arbeitskreis,/arbeitsgruppe "öffentlichkeits-arbeit" ,

- Arbeitskreis "l,raschinelle Aufbereitung"/
Arbeitsg ruppe "VoIImaschinelles Geheimhal'
tungsverfahren" ,

- Arbeitsgruppen "Fragebogengestaltung"/"Er-
läuterungen"/"Behandlung von Erhebungsunter-
lagen - Trennen und Löschen",

- Arbeitsgruppe "Plausibilitätskontrolle"/
"PendlerkontroIle" ,

- Arbeitsgruppe "Tabellenprogramm",

- Arbeitsgruppe. "Deskriptive Kontrollen".

Angesichts der zunehmenden Bedeutung des Da-
tenschutzes wurden auch der Bundesbeauftragte
für den Datenschutz sowie die Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz in alle Phasen der
Zählungsvorbereitung eingeschaltet. ParalIel
zu den Besprechungen des Zählungsprogr.rmmes
auf Bundesebene fanden entsprechende Beratun-
gen auf Landesebene unter Einschaltung der Ge-

meinden statt.

Die Durchführung der VoIkszählung erfordert
aber auch bei den Gemeinden umfangreiche Vor-
bereitungsarbeiten, zum Beispiel die Bereit-
steltung zusätzlichen Personals, Anmietung
von Räumen und Maschinenr nicht zuletzt für
die schon im November 1986 beginnende Gebäu-
devorerhebung. Die Gemeinden mußten deshalb
von den Statistischen Landesämtern zu einem
sehr frühen Zeitpunkt über das Konzept der
.ZähIung und die einzelnen Arbeitsphasen unter-
richtet werden. Hierbei lagen die Schwerpunkte
auf dem Inhalt der Erhebungsunterlagen und auf
dem zeitlichen Ablauf der Erhebung. Umgekehrt
mußte geprüft werden, inwieweit die von den
einzelnen Gemeinden vorgesehenen Verfahren zu
einer rationellen und kostensparenden Vorbe-
reitung und Durchführung der Volkszählung
(2.8. Einsatz von ADV in der Erhebungsstelle)
methodisch vertretbar, das heißt mit den wei-
teren Arbeitsabläufen vereinbar waren und mit

1 ) Vgl. Bundestags-Drucksache 10/3843, S. 4(s. anhang, Nr. 7) sowie Bundestags-
Drucksache 11/1762 (s. Anhang, Nr. 8).

2) Bundestagsdrucksache 10/2814, Seite 24.
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Übersicht 1 1

Bei der VoIks-, Berufs-, Gebäude- und Wohnungszählung 1987 verwendete Erhebungsunterlagen

Erheb ung sunterlag en
Davon waren bestimmt für den/die

ungs-
fI ichti en ZähIer stel Ie

x
x
x
x

x

x

x

x
x1) x1)

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

Erhebungsvordrucke, die vom Auskunftspflichtigen aus-
zufüIlen waren

- Gebäudebogen der Vorerhebung
- Haushaltsmantelbogen
- Haushaltsheft (Wohnungsbogen und Personenbogen)
- Zählblatt für Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünfte

Obligatorische Informationsmaterialien für den
Au sk un ft spfl icht ig en

- "Informationen zur Volkszählung 1987"
- Ergänzung hierzu: Informationen über das neue

Bund e sstati st i kg esetz
- Volkszählungsgesetz 1 987

Erhebungsvordrucke, die aIs Organisationspapiere
voln Zähler,/von der Erhebungsstelle auszufüIlen
waren

- Adressenfiste
- Regionalliste

Zählung sanleitungen

- Anleitung für die Gebäudevorerhebung
- Anleitung für die Gemeinde und die Erhebungsstelle
- Anleitung für zählerin und Zähler (Zähleranleitung)

Weitere Organisations- und Informationsmaterialien
a) für den Auskunftspflichtigen
- Volkszählungsbrief
- ErIäuterungsblatt ( zum Personenbogen)
- "Das Frageprogramm der Volks-, Berufs-, Gebäude-

und Wohnungszählung"
- Übersetzungshilfen

b) für die zählerin/den Zähler

- Zählerausweis
- Verpf L ichtungserklärung
- Namen-,/Begehung sI iste
- Schlagwo rtver ze ichnis
- Prüfmuster für Haushaltsmantelbogen, übhnungs- und

Pe r so nenbog en
- Zählermappe
- Zählerkoffer
- Mitteilungsformular für nicht angetroffene

Auskunft spf I ic htig e

c) für die Erhebungsstelle

- Gemeindelis§e
- Zählbezirksübersicht
- Zählerverzeichnis
- Muster eines Mahnschreibens
- Muster eines Schulungsvortrages
- Namenliste
- SteI lkarton/Ablag ekarton

1 ) Landesspezifische Regelungen
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5.2.1 Erhebungsvordrucke für den Auskunfts-
pfl ichtigen

5.2.1: I Gebäuclebogen der Vorerhebung

Der im Rahmen der vorgezogenen Gebäudeerhe-
bung eingesetzte Bogen deckte das gebäudesta-
tistische Erhebungsprogramm der Haupterhebung
ab und war insoweit inhaltlich deckungsgleich
mit den auch im Wohnungsbogen.vorgesehenen
q'ragen zum Gebäude. Er enthielt darüber
hinaus a1s weitere Erhebungsmerkmale Fr-agen

nach der Anzah} der Wohnungen bzw. Arbeits-
stätten irn Gebäude und diente auf diese
Weise der Feststellung, wie viele Wohnungen

und Arbeitsstätten in der Haupterhebung er-
faßt werden mußten, allerdings nur soweit es
sich hierbei um ein Gebäucle mit 9{ohnraum han-
delte ( vgl. auch Abscbnitt A. 3. 2. 2. 1 . 5 ) .

Im Ealle der Gebäudenutzung zu ausschließlich
anderen als Wohnzwecken lag eine Angabe zur
Zahl ggf. tatsächlich vorhandener, der Arbeits-
stättenzählung unterliegender, Einheiten damit
zwar nicht.vor, was aus dieser Sicht einen In-
formationsverlust bedeutete. Mit dem Rücklauf
des Bogens für Gebäucle ohne Wohnraum war je-
doch zumindest die Möglichkeit einer Vollzäh-
ligkeitskontrolle für die Vorerhebung gegeben.
Eine neben den Adreß- und Regionalangaben in
den Bogen aufzunehmende "tfd.Nr.'r konnte von
der Erhebungsstelle für diesen Zweck verwen-
det werden.

obwohl die für Gebäude mit Wohnraum und stän-
clig bewohnte Unterkünfte vorgesehenen gebäude:
bezogenen Fragen (ohne ZahI der Wohnungen und
Zahl der Arbeitsstätten) auch formal so ange-
ordnet und hinsichtlich ihrer Beantwortungs-
möglichkeiten (sog. Markierungswannen) gestal-
tet waren, wie der bei der Haupterhebung ein-
gesetzte "Ialohnungsbogen mit Gebäudeangaben",
handelte es sich um keinen maschinell lesba-
ren, sondern einen für die manuelle Bearbei-
tung vgrgesehenen Fragebogen. Diese manuelle
Bearbeitung bezog sich jedoch nicht auf die
Ergebnisaufbereitung, sondern reichte nur bis
zur Übertragung der Gebäudeangaben auf den
ohne Namen und Anschrift zu verarbeitenden
Lesebeleg (siehe Abschnitt 5.2.1.3). Da der
Gebäuclebogen danach keine Funktion mehr
hatte und deshalb zu vernichten war, konnte
auf eine zusätzliche Trennung von Hilfsmerk-
malen, d.h. der Adreß- und Regionalangaben,
von den Erhebungsmerkmalen verzichtet werden.

Der Bogen konnte maschinell beschriftet und in
der Regel als Endlosdruck gestaltet werden.
Allgemeine Ausfüllhinweise sowie Erläuterungen

zu den Fragestellungen v{aren auf der Rückseite
abged ruckt .

( Zum Inhalt und Aufbau des bei der Vorerhebung
verwendeten Gebäudebogens im einzelnen, vgl.
das inr Anhang unter Nr. 10 abgedruckte
Muster).

5.2. 1 .2 Haushaltsmantelbogen

Der Haushaltsmantelbogen r.rar für clie Erhebung
bzw. Aufnahme einer Reihe von Angaben vorge-
sehen, die unterschiedliche Funktionen erfüIl-
ten und auch unterschieclliche rechtliche
Bedeutung hatten. Es waren dies

- die von den Auskunftspflichtigen zur Volks-
und Berufszählung obligatorisch bereitzu-
stellenden Hilfsmerkmale I'Vor- und Familien-
namen der Haushaltsmitglieder, Straße und
Hausnurnmerl' (vgl. § I Abs. 1zitf. 1 Volks-
zählungsgesetz 1987 I i

- das freiwillig anzugebende Hilfsmerkmal
f'Telefonnummer" (§ I Abs. 1 Zitf. 4 i.V.m.
§ 12 Abs. 6 Volkszählungsgesetz);

- das Erhebungsmerkmal der Volks- und Berufs-
zählung "Gemeinde" (v91. § 5 ziff. 1 Volks-
zählungsgeseEz '1987 ) sowie

- die Nummer des Haushaltsheftes, die als
laufende Nummer im Sinne von S tL auf diesen
Erhebungsvordruck zu übernehmen r,var, um den
für Kontrollzwecke notwendigen Zusammenhang
zwischen Namensangaben und Fragebogen wäh-
rend der Dauer der Erhebunq sicherzustellen.

Außerdem enthielt der Haushaltsmantelbogen
eine Reihe von Erläuterungen und Informa-
tionen, so u.a. über ilig Rechtsgrundlagen der
Volkszählung 1987, insbesondere aber auch for-
male Hihweise zum AusfüI1en der Erhebungsvor-
drucke sowie fachlich-inhaltliche Erläuterun-
gen, die bei der Beantsrortung der Fragen im
einzelnen zu beachten !üaren.

Der Haushaltsmantelbogen erfüIlte mit diesen
Angaben Erhebungs- und Kontrollfunktionen so-
wie Informations- und Erläuterungsfunktionen.

a) zur Erhebungsfunktion

Wie bereits dargestellt worden ist (v91. Ab-
schnitt 3.1.1.2), gehörte es zu den Haupt-
anliegen der Volkszählung, nicht nur für
die Gesamtheit der Personen, sondern auch

-85-



für die Gesamtheit der Haushalte soziale
und wirtschaftliche Grunddaten zu gewinnen,
clie für eine Vielzahl von Verwendungs-
zwecken benötigt werden. Die in den Haus-
haltsmantelbogen einzutragenden Angaben

"Familiennamen und Vorname(n)" aller zum je-
weiligen Haushalt gehörenden Personen dien-
ten deshalb in erster Linie dazu festzu-
stellen, welche Personen zusammen mit ande-
ren und welche allein einen Haushalt bilde-
ten. Obwohl es sich hierbei, wie erwähnt,
ausschließlich um sog. Hilfsmerkmale der
Erhebung handelte, erfüllten diese inso-
weit in der Verknüpfung mit der "Ifd. Nr.
der Person (im Haushalt)" auch einen
inhaltl ichen Erhebungs zweck.

b) zur Kontrollfunktion
Familienname(n) und Vorname(n) der Haus-
haltsmitglieder, die ebenfalls im Haushalts-
mantelbogen vermerkte Anschrift sowie die
Nummer des Haushaltsheftes und die Iaufende
Nummer der Person dienten außerdem aber
auch dazu, die erforderliche manuelle Kon-
trolle der Vol1zähligkeit der Erhebung und
ggf. gezielte Rückfragen bei fehlenden Fra-
gebogen bzw. bei Fragebogen mit fehlenden
und widersprüchlichen Angaben durchführen
zu können. Die Bedeutung derartiger
Kontrollen ergab sich aus den unterschied-
lichen Rückgabemöglichkeiten der Erhebungs-
unterlagen. So stand äem Auskunftspflich-
tigen nach § 13 Abs. 3 Volkszählungsgesetz
1987 - ungeachtet der Zugehörigkeit zu

einem Mehrpersonenhaushalt - das Recht zu,
den Erhebungsvordruck getrennt, d.h. für
sich allein, zu beantyrorten und ggf.
postalisch getrennt der Erhebungsstelle
zuzuleiten, der es dann oblag, die kor-
rekte Einordnung dieses Bogens in den Haus-
haltszusammenhang vorzunehmen. Für diese
FäIIe sollten entsprechende Hinweise in der
"Bemerkungen"-SpaIte des Haushaltsmantel-
bogens gegeben werden.

Um die erforderlichen Rtickfragen zu er-
leichtern, war im Haushaltsmantelbogen
außerdem um die freiwillige Angabe der
Telefonnummer gebeten worden.

c) zur Informationsfunktion
Die Informationen im Haushaltsmantelbogen
wurden ergänzt durch sreitere "Informationen
zur Volkszählung 1987". die die Auskunfts-
pflichtigen ausführlicher u.a. über die
Notwendigkeit der Zählung, das Statistikge-

heimnis, clie Aufgaben der Zähler, die Ver-
nichtung der Erhebungsvordrucke unterrich-
tetenr Informationen, die in den Haushalts-
mantelbogen aus Platzgründen nicht voII-
ständig aufgenommen werden konnten.

d) zur Erläuterungsfunktion

Ebenso mußten aus Platzgründen die ErIäute-
rungen im Haushaltsmantelbogen auf ausge-
wählte wichtige Sachverhalte des wohnungs-
und Gebäudebogens sowie des Personenbogens
beschränkt bleiben, zu denen jedoch insbe-
sondere die zähler sowie die Erhebungs-
stellen - abgesehen von den Statistischen
Iimtern - in allen ZweifelsfäIlen umfassende
Auskünfte erteilten.

Der formale Aufbau des Haushaltsmantelbogens
aIs Erhebungsvordruck, der - abgesehen von der
Gemeindeangabe und der aus erhebungs- und

aufbereit-ungstechnischen Gründen erforderl i-
chen Heft-Nummer - ausschließIich Hilfsmerk-
male enthielt, erkfärte sich aus der in Volks-
zählungsgesetz 1987 geforderten frühzeitigen
Trennung der Erhebungsmerkmale einerseits und

der Hilfsmerkmale andererseits. Anders als
bei früheren Zählungen ldar er, um auch diese
Funktion erfüllen zu können, deshalb nur als
[tantelpapier für die eigentlichen Fragebogen
(![ohnungsbogen und Personenbogen, die weder
Namen noch Anschrift enthalten durften) ent-
wickelt worden. Der Name war auch zu keinem
zeitpunkt der Erhebungs- und Aufbereitungs-
phase zusammen mit den Angaben der Auskunfts-
pflichtigen aus dem Personenbogen oder dem

Wohnungsbogen auf elektronischen Datenträgern
gespeichert. Die Ermittlung des statistischen
Haushaltszusammenhangs zwischen den Personen
und ihren Angaben erfolgte vielmehr im Rah-
men der maschinellen Aufbereitung ausschließ-
lich anonym - d.h. ohne Name und Anschrift -
über die laufendeir Heft-Nurunern. Allein sie
stellten den Zusammenhang mit den h'ohnungs-
und Personenbogen her, während mit Hilfe der
sog. ordnungsnunmern, die zugleich wichtige
Inhalte der sog. Regionalliste waren, die Zu-
ordnungen der Haushalte zu Wohnungen bzw. Ge-
bäuden vorgenonmen wurden (vgl. Abschnitt
s.2.3.21 .

Mit einem Haushaltsmantelbogen waren die An-
gaben von Haushalten mit bis zu 1 0 Personen
zu erheben t 99f. mußte ein weiterer Haushalts-
mantelbogen ausgefüllt werden. (Zum Inhalt und

Aufbau des Haushaltsmantelbogens im einzelnen,
vgl. das im Anhang unter Nr. 1 1 abgedruckte
Muster).
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5.2.1.3 Haushaltsheft (l'Iohnungsbogen und
Personenbogen)

Im Gegensatz zu der geplanten Volkszählung
1983, bei der a}le Personen eines Haushalts
ihre Angaben gemeinsam in einen Haushaltsbogen
eintragen sollten, war bei der VolkszähIung
1987 aufgrund des Volkszählungsurteils des
Bundesverfassungsgerichts vorgesehen, daß je-
des Haushaltsmitglied gruntlsätzlich die Mö9-
lichkeit hatte, seine persönlichen Angaben auf
einem eigenen Bogen zu machen. Es wurde des-
halb 1987 an jeden Haushalt mindestens ein
Haushaltsheft mit je einem Wohnungsbogen und
jeweils fünf Personenbogen verteilt.

liie in Abschnitt A. 3.2 dargestellt, enthielt
der Wohnungsbogen der Volkszählung 1987 elf
Fragen zur lilohnung und zusätzlich vier Fragen
zum Gebäude, im Personenbogen wurden achtzehn
Fragen zu den persönlichen Verhältnissen des
Auskunftspflichtigen gestellt. Beide Bogen
zusammen deckten das Erhebungsprogramm der
Volks-, Berufs-, Gebäude- und Wohnungszählung
ab, enthielten also sämtliche Erhebungsmerk-
male der §§ 5 und 5 Volkszählungsgesetz 1987,
aber weder den Namen, noch die Anschrift der
Auskun f tspf I ichtigen .

Sowoh1 der Wohnungsbogen als auch der Perso-
nenbogen waren so gestaltet, daß sie maschi-
nell gälesen werden konnten; dies bedeutete,
daß diq ausqefüIlten Wohnungs- und Personen-
bogen des Haushaltsheftes einzeln vom Lese-
gerät zu erfasben rraren. Die für das maschi-
nelle t€sen des Wohnungsbogfens und des Perso-
nenbogens vorgesehenen Belegleser (IBM 1288)
beeinflußten das Format der Fragebogen, ihre
Farbgebungr die Papiergualität und nicht zu-
letzt die Anordnung der Fragen im Bogen, für
die jeweils die zutreffende Antwortkategorie
einer Frage in der:l dafilr vorgesehenen Feld
Zü markieren war.Auch die Anordnung der 8in-
tragungsfelder für Fragen, die mit Zahlen-
oder Textangaben zu beantworten waren (2.B.
Feldler zum Eintragen der lrliete oder des Ge-
schäftszreiges), mußte auf die Aufbereitungs-
technik abgestimmt sein.

lVährentl die Strichmarkierungen zu den Fragen
mit Antwortvorgaben direkt ma§chinell gelesen
werden konnten, mußten die Text- und Zahlen-
angaben zuvor noch in besondere Lesefelder im
unteren Teil des lllohnungsbogens und des Per-
sonenbogens in Normschrift (OCRA) übertragen
werden (v91. hierzu Abschnitt c.1.2.4). Die

Möglichkeit, daß der Auskunftspflichtige
selbst die Zahlenangaben in maschinell les-
bare Felder einträgt, war nicht weiterverfolgt
worden, da an die Normschrift hohe Anforderun-
gen gestellt werden müssen und dies dem Bürger
nicht zugemutet y{erden solltet auch wäre eine
erhöhte Zahl von Lesefehlern zu ersrarten gewe-
sen.

Der Forderung, möglichst'rbürgerfreundliche"
Fr.agebogen zu entwickeln, wurde so vreit wie
möglich Rechnung getragen. Dabei begrenzten
aber nicht nur die oben angeführten techni-
schen Rahmenbedingungen die Gestaltungsmög-
lichkeiten erheblich, auch in bezug auf eine
klare und für den Bürger verständliche Frage-
formulierung waren enge Grenzen gesetzt. Dies
resultierte aus der Eorderung, daß die Fragen
und Antvrortkategorien nur eine Umsetzung der
im Vo1kszählungsgesetz 1987 festgeschriebenen
sowie teilweise ausformulierten Erhebungstat-
bestände sein durften. Trotz dieser Zwänge war
es - unter Berücksichtigung der Erfahrungen
früherer Volkszählungen und der Ergebnisse der
freiwilligen Testerhebung zur Volkszählung
1981 -,gelungen, Fragebogen zu entwickeln,
von denen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu
etwarten war, daß sie jeder auskunftspflich-
tigJ fürger würde ausfüIlen können. Gestal-
tung, Aufbau und Formulierung waren zudem
mit der Gesellschaft für die deutsche Sprache
und Fachleuten führender Druckereien für
EDV-BeIege abgestimmt worden. Damit sich
Frauen und ltänner in gleichem Maße von den
Fragebogen angesprochen fühlen konnten, wur-
den außerdem im Wohnungsbogen und im .Perso-
nenbogen durchgehend männliche und weibliche
Bezeichnungen in die Fragen und Antwortvorga-
ben aufgenommen.

Die beim Druck des Haushaltsheftes einzuset-
zende systemfreie Nummer y,,ar nach länderintli-
viduell zugeteilten Nurrmernkreisen vergeben
rrorden. Das Vergabeverfahren stellte sicher,
daß getrennt abgegebene oder postalisch rück-
versandte einzelne Personenbogen eindeutig dem
Haushaltsheft wiede.r zugeordnet werden konn-
ten, dem sie entnommen vraren. Über die laufen-
de Personen-Numner innerhalb des Heftes konnte
darüber hinaus .der erhebungstechnisch notwen-
dige Bezug zu den im Haushaltsmantelbogen ver-
merkten Namensangaben der betreffenden Person
hergestellt werden. (Zum Inhalt und Aufbau des
Wohnungsbogens und des Personenbogens im ein-
zelnen, vgl. die im Anhang unter Nr. 12 u. 13

abged ruckten lt{uster ) .
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5.2.1.4 zählblatt für Gemeinschafts- und

Anstaltsunte rkünfte

Das "Zählblatt für Gemeinschafts- und An-
staltsunterkünfte" (v91. das im Anhang unter
lir. 14 abgedruckte Muster) richtete sich
an den Leiter derartiger Einrichtungen, der
gem. § 12 Abs. 1 ziff. 1 b) Volkszählungsge-
setz 1987 verpflichtet war, auf diesem Wege

in zweierlei Hinsicht pauschalierte Angaben

bereitzustellen. Zum einen handelte es sich
um die "Gesamtzahl der Personen in der Ge-

meinschafts- und Anstaltsunterkunft", einem
nach § 5 zitf. 1 Volkszählungsgesetz 1987 vor-
gesehenen Erhebungsmerkmal, mit dessen Hilfe
für regionale Auswertungen ansatzweise ergän-
zende Informationen über die jeweilige wohn-
berechtigte GesamtbevöIkerung gehronnen werden
sollten. Diese Kopfzahl schloß auch die Per-
sonen ein, die. nach § 1 2 Abs. 4 Volkszählungs-
gesetz 1987 auf-orund einer noch außerhalb der
Einrichtung innegehaltenen Eohnung in der
Anstalt oder Gemeinschaftsunterkunft selbst
nicht auskunftspflichtig waren. Im Zuge der
Beratungen im Innenausschuß des Deutschen
Bundestages waren seitens der kommunalen
Spitzenverbände Überlegungen eingebracht
worden, insoweit zusätztich zumindest auch
die Merkmale "Geschlecht und Alter" zu erheben;
diesem Vorschtag wurde aus Gründen des Daten-
schutzes letztlich aber nicht zugestimmtl).

Der Anstaltsleiter hatte zum anderen auf dem

Zäh1blatt auch die "Zahl der Personen ohne

eigene Haushaltsführung mit alleiniger wohnung

in der Gemeinschafts- und Anstaltsunterkunft"
mitzuteilen. Dieses nach § 8 Abs. 1 ziff. 1

volkszähIu'ngsgesetz 1987 vorgesehene weitere
Hilfsmerkmal war organisatorisch von Bedeutung
und konnte ferner zu Kontrollzwecken herange-
zogen werden. So konnte - im Einvernehmen und

in der notwendigen engsten Zusammenarbeit mit
dem Anstaltsleiter - zunächst der überhaupt
in der Einrichtung zu erhebende Personenkreis
abgegrenzt werden. Darüber hinaus war es aber
vor allem möglich, die VolIzähligkeit der
später individuell zurücklaufenden Personen-
bogen anhand dieses Hilfsmerkmals zu überprü-
fen. Diese Möglichkeit erlangte besondere Be-

deutung, soweit unter bestimmten Voraussetzun-
gen auf die Erhebung von Namensangaben im Be-

reich bestimmter Einrichtungen verzichtet
werden mußte, weil dies zu einer sozialen
Abstempelung der Betroffenen hätte führen
können (v91. Abschnitte A. 2.2.2.1.1 und

B. 3.1 .2.11 .

5. 2.2 Obligatorische Informationsmaterialien
für den AuskunftsPflichtigen

Das Bundesverfassungsgericht hatte in seinem
Urteil zum Volkszählungsgesetz 1983 äarauf
hingewiesen, daß es zur Sicherung des Rechtes
a.uf informationelle Selbstbestimmung noch er-
gänzender verfahrensrechtlicher Vorkehrungen
für ilie Durchführung und Organisation der Da-

tenerhebung bedürfe und insoweit Aufklärungs-
und Belehrungspflichten bestünden. U.a- hatte
das Gericht ausgeführt: "Zwar braucht der
Auskunftspflichtige sich nicht mit anderen
einem Haushalt zurechnen zu lassen, sondern
wird, sofern.er es wünscht, anhand eines ei-
genen Haushaltsbogens gezählt; denn § 5 Abs. 1

VzG 1983 sieht grundsätzlich eine persönliche
Auskunftspflicht jedes einzelnen Bürgers vor.
Auch steht die6em ... das Recht zu, den aus-
gefüIlten Erhebungsbogen in verschlossenem
Umschlag dem Zähler zu übergeben, bei der
Zählungsdienststelle abzugeben oder ihn ihr
mit der Post zuzusenden. Diese Rechte sind
für den Bürger bei Massenerhebungen der
streitigen Art aber nur schwer erkennbar und

der gesetzlichen Regelung erst im lÜege der
Auslegung zu entnehmen; ... Daher hat der
Gesetzgeber sicherzustellen, daß die Bürger
über oiese Rechte schriftlich belehrt werden.
Auch ist deutlich kenntlich zu machen, soweit
bestimmte Angaben (wie etwa die Telefonnummer)
lediglich auf freiwiltiger Basis erhoben
werden"2). Dia""* Anliegen Rechnung tragend,
ordnete das Volkszählungsgesetz 1987 in sei-
nem § 16 ausdrücklich eine schriftliche Beleh-
rung der auskunftspflichtigen Bürger über die
Elemente der ZähIung an. Hierdurch sollte das
Vertrauen des Betroffenen in den Schutz seiner
Daten gestärkt und seine Bereitschaft, bei der
Zählung mitzuwirken, gefördert werden.

Im einzelnen hlaren die Auskunftspflichtigen
schriftlich zu unterrichten über

- zweck, Art und Umfang der Erhebung;

- die Erhebungs- und tiilfsmerkmale (§ 3 Abs. 1

vzc 19871i

- die statistische Geheimhaltung;

- die Auskunftspflicht und die verschiedenen
Dlöglichkeiten ihr zu entsprechen ( S§ .12, 13

VZc 1987 ) und die Freiwilligkeit der Aus-
kunftserteilung (§ 12 Abs. 6 vzc 1987),

1 ) v91. Bundestags-Drucksache 10/3843, S. 29.
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- den Ausschluß der aufschiebenden wirkung von
Widerspruch und Anfechtungsktage gegen die
Aufforderung zur Auskunftserteitung (S 12

Abs. 5 vzG 1987 l;

- die Möglichkeit der Übermittlung und ver-
öffentlichung (S 14 vzc 19871:,

- die Trennung und Löschung (S 15 vzc 1987)

und

- die Rechte und Pflichten der Zähler (§ 10,
§ 13 Abs. 2 und 5 VzG 1987).

Die Darstellung dieser Regelungsgehalte war im
einzelnen Inhalt der "Informationen zur Volks-
zäh1ung 1987", die jedem Auskunftspflichtigen
von den Zählern obligatorisch auszuhändigen
waren (vgl. hierzu das im Anhang unter ziffer
Nr. 15 abgedruckte Muster).

In Absctinitt A. 4.6 ist bereits ausgeführt
worden, daß nur klurze Zeit vor dem Zählungs-
stichtag der Volkszählung 1987, nämlich am 30.
Januar 1987, das Gesetz über die Statistik für
Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG)
vom 22. Januar 1987 (BGBI. I s. 462, 565) in
Kraft getreten vrar. Über clie clamit gegebene
Veränderung der Rechtslage mußten die Aus-
kunftspflichtigen ebenfalls unterrichtet h'er-
den. Da die Erhebungsunterlagen zum einen
- nämlich, soweit es sich um den Gebäudebogen
für die Vorerhqbung handelte - den Auskunfts-
pflichtigen bereits zugegangen trraren, zum an-
der.en - soweit sie für die Haupterhebung be-

,..stimmt waren - bereits gedruckt vorlagen, ver-
blieb aus sachlichen und Kostengründen nur die
[töglichkeit, diese "Informationen über das
neue Bundesstatistikgesetz als Ergänzung zu
den 'trnformationen zur Volkszählung 1987"' den
Auskunftspflichtigen getrennt zugänglich zu

machen (zu seinem Inhalt im einzelnen vgl.
das unter Nr. 16 des Anhangs abgedruckte
Muster).

zu den "Informationsmaterialien", die den Aus-
kunftspflichtigen in jeclem Falle auszuhändigen
ltaren, zählte ferner der Text des Volkszäh-
lungsgesetzes 1987 in vollem hTortlaut (vgl.
Nr. 3 des Anhangs).

5.2.3 0rganisationspapiere im status von Erhe-
'bungsvordrucken

Nach § l0 Abs. 7 in Verbindung mit S 13 Abs. 5

Volkszählungsgesetz 1987 waren die ZähIer be-
rechtigt, bestimmte, zur ordnungsgemäßen
Durchführung der ZähIung benötigte Angaben
mündlich zu erfragen, in der Adressenliste
festzuhalten und - je nach landesindividueller
Re.oelung - ggf. auch in die.Regionalliste zu

übernehmen. Da es sich bei diesen Angaben
über die zu erhebenden Hilfsmerkmale nach
S 8 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 Volkszählungsgesetz
1987 irinaus auch um Erhebungsmerkmale handel-
te, darunter Zahl der Pe.rsonen irn Haushalt und

ZahI der ttaushalte im Gebäude, nahmen diese
Listen, die als Organisationspapiere unab-
dingbare voraussetzung für die ordnungsge-
mäße Durchführung der gesamten Zählung waren,
den Rang von Erhebungsvordrucken ein.

Ausdrücklich war in der Gesetzesbegründung
aber darauf hingewiesen worden, daß sich die
Berechtigung des Zäh1ers, die Eintragung
selbst vornehmen zu können, nur auf diese
Erhebungsvordrucke erstreckte, eine Eintra-
gungsbefugnis im Hinblick auf die für den
Auskunftspflichtigen bestimmten Erhäbungsvor-
drucke dagegen nur dann.bestand, wenn und

soweit die Auskunftspflichtigen hiermit ein-
verstanden waren oder dies wünschtenl ).

5.2.3.1 Adressenliste

Die Adressenliste war das zentrale Arbeits-
papier des Zählers. Im sog. Kopf dieser Liste
wurden dem Zähler von der Erhebungsstelle die
Straßenseiten,/Straßenabschnitte sowie die
Hausnummern der Gebäude vorgegeben, die er
aufzusuchen hatte, die - m.a.W. - seinen
Zählbezirk bildeten. Seine Aufgabe war es
dann, in der Adressenliste festzuhalten,
wel.che Gebäude, Haushalte und Arbeitsstätten
von ihm aufgesucht worden waren, und insbe-
sondere mußte er die Nummern der dabei aus-
geteitten Erhebungsvordrucke protokollieren.
Ferner hatte er die Art des Rückl-aufs zu

vermerken, d.h., ob der Auskunftspflichtige
die ausgefüIlten Erhebungsvordrucke ihm wieder
aushändigen oder direkt der Erhebungsstelle
übermitteln wollte. Außerdem hatte er bestimm-
te Vermerke bei SonderfäIlen in die A<iressen-

1 ) Vgt. Bundestags-Drucksache 10/2814, S. 22
(Begründung zu § '10 Abs. 6 der Entwurfs-
fassung des Volkszählungsgesetzes 1986).
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liste aufzunehmen, 2.8., wenn der Auskunfts-
pflichtige längere Zeit abwesend war und der
Zähler deshalb die Erhebungsunterlagen nicht
hatte verteilen können. Aufgabe des ZähIers
war es dann, die Erhebungsstelle zu unterrich-
ten, damit siq sich dieser FälIe annehmen
konnte.

Im einzelnen waren beim Begehen cles Zählbe-
zirks und austeilen der Erhebungsunterlagen
somit folgende Angaben in der Adressenliste
zu vermerken:

- Die Hausnummer und der Name des Haushalts
bzw. der Arbeitsstätte, bei leerstehenden
Wohnungen der Hinweis "Ieer";

- die ZahI der Haushalte in der Wohnung;

- die Zahl der Personen im Haushalt;

- die Numner des ausgeteilten Haushaltsheftes
bzw. der ausgeteilten Haushaltshefte;

- die Nummer der/des ausgeteilten Arbeits-
stättenbogen(") 1)

- der Termin der Austeilung der Erhebungs-
unte rlagen;

- der vereinbarte Abholtermin, wobei der von
der Erhebungsstelle vorgegebene Zeitrahmen
zu beachten wari

sowl e

in der Spalte 'rBemerkungen'r z.B. auch Hin-
weise darauf, ob eine postalische Rücksen-
dung vereinbart worden war oder ob die Er-
hebungsvordrucke - etwa bei längerer Abwe-
senheit od.er Auskunftsverweigerung - nicht
verteilt werden konnten.

1) In iler Spalte "Bemerkungen" waren außerdem
die ZahI der evtl. ausgeteilten Ergänzungs-
bogen zum Arbeitsstättenbogen sowie Infor-
mationen über Sondervereinbarungen festzu-
halten, die von einzelnen Arbeitsstätten
mitgeteilt worden waren.

Übersicht 12

Volkszählung 1987
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Nach dem Zählungsstichtag wurden vom Zäh1er
unter Zuhilfenahme der von ihm angelegten
Adressenliste die ausgefüllten Erhebungsvor-
drucke wieder eingesammelt, sovüeit die per-
sönliche Rückgabe an ihn mit dem Auskunfts-
pflichtigen vereinbart worden war. Von beson-
derer Bedeutung für die spätere Vol1zähli9-
keitskontrolle der Erhebungsunterlagen durch
die Erhebungsstelle waren damit die Eintra-
gungen in den Spalten 10 bis 14 der Adressen-
Iiste (v91. das in Übersicht i/2 dargestellte
AusfüLlbeispiel sowie das unter Nr. 19 des
Anhangs abgedruckte Formularmuster) r mit denen
er die an ihn erfolgte persönliche Rückgabe im
Hinblick auf Umfang uncl VolIzähligkeit wieder-
um genau festzuhalten hatte.

Die Schlüssigkeit dieser Eintragungen in Ver-
bindung mit den Angaben über clie Verteilung
der Unterlagen sowie den Bemerkungen zur ge-
wählten Versandart im Einzelfall dienten dann
dazu, den Zähler in bezug auf die von ihm der
Erhebungsstelle ausgehändigten Unterlagen zu
entlasten. Anhand einer ggf. zum Stichtag
aktualisierten Namenliste (vgI. Abschnitt A.
5.2.5.3) sowie der Eintragungen im Haushalts-
mantelbogen (v91. Abschnitt A. 5.2.1.2) konnte
die Erhebungsstelle dann beurteilen, ob und
welche weiteren Maßnahmen erforderlich waren.

5.2.3.2 Regionalliste

[Vährend die Adressenliste nach Abschluß der
zählgeschäfte ihre wesentliche Aufgabe er-
fülIt hatte, war die Regionalliste die zen-
trale organisatorische Grundlage für die
Aufbereitun§ cler Volkszählungsergebnisse.
Sie diente dem Zy'reck, den in den Fragebogen
gemachten Angaben zur Person, zur h?ohnungr
zum Gebäude und zur Arbeitsstätte im Rahmen

der maschinellen Aufbereitung die zugehö-
rigen Regionalangaben (Gemeinde, 99f. Ge-
meindeteil, Block,bzw. Blockseite, Straße
und Hausnummer) hinzuzufügen. Hiermit wurde
gewährleistet, d.aß die auch in tiefer regi-
onaler Gliederung nach Gemeinden, Gemeinde-
teilen, Stadtbezirken und Blöcken,/Blockseiten
oder auch.anderen beliebig abgrenzbaren re-
gionälen Einheiten (2.8. Planungsregionen,
wahLkreise) benötigten zählungsergebnisse
gebildet vuerden konnten.

Der Gesichtspunkt einer Auszählung nach belie-
big abgrenzbaren regionalen Einheiten war in-
sofern von Bedeutung, als viele regionale Ab-
grenzungen, insbesondere nichtadministrative
Gebietseinheiten, erst nach der Zählung gebil-

det werden konnten und es somit nicht ausge-
reicht hätte, wenn lediglich tlie Angabe zur
Gemeinde bzw. zum Gemeindeteil in die Aufbe-
reitung einbezogen worden'wäre. Beispielsweise
hätten dann die Ergebnisse für Vorschläge der
Wählkreiskommission zur Neuabgrenzung von
Wahlkreisen (vgI. § 3 Bundeswahlgesetz) nicht
genutzt werden können. Hinzu kam, daß erst
durch die Verknüpfung der erhobenen Ivlerkmale
mit den Regionalangaben ein Datenmaterial
entstehen konnter das den mit § 14 Abs. 1

Volkszählungsgesetz 1987 verfolgten kommunal-
statistischen Auswertungsbelangen Rechnung
tragen würde. In diesem Zusammenhang ist auch
anzumerken, daß clie unterste Ebene der klein:
räumigen Gliederung für die Erstellung sta-
tistischer Ergebnisse nach § 15 Abs. 4 des
Volkszählungsgesetzes 1987 die sog. BIock-
seite war.

Der "Namenteil" der Regionalliste mit den aus
der Adressenliste übernommenen Namen der Haus-
halte und Arbeitsstätten wurde nur für die
manuellen Kontrollen der Vollzähligkeit benö-
tigt und unmittelbar nach Abschluß dieser
Kontrollen im Statistischen Landesamt - den
Bestimmungen des § 15 Abs. 1 Volkszählungsge-
setz 1987 entsprechend - abgetrennt, gesondert
aufbewahrt und später vernichtet.

Die im "Organisationsteil'r der Regionalliste
in verschlüsselter Form enthaltenen Regional-
angaben, die ebenfalls aus der Adressenliste
übernommenen Nummern der Vv'ohnungs- und Per-
sonenbogen und der Arbeitsstättenbogen sowie
die laufenden Nummern und Ordnungsnummern im
Sinne von § 4 Volkszählungsgesetz 1987 zur
Gewährleistung der Zusammenhänge zwischen
Gebäupen, Iitohnungen, Haushalten und Personen
waren dagegen für die maschinelle heiterver-
arbeitung h'estimmt.

Diese laufenden Nummern und Ordnungsntrmmern
waren jedoch zu Iöschen, "sobald die Zusammen-
hänge zwischen Personen .und Haushalt(en) und
wohnung(en) und Gebäude durch Nununern, die
einen Rückgriff auf die Hilfsmerkmale und
ordnungsnummern ausschließen" (v91. § 15

Abs. 3 Vo1kszählungsgesetz 1987) festge-
halten waren. In der Praxis bedelrtete dies,
daß clie ursprünglichen ordnungsnummern (vgl.
hierzu auch das in Übersicht 13 dargestellte
AusfüIlbeispiel sowie das unter Nr. 20 des
Anhangs abgedruckte Formularmuster) - ohne
diese nunmehr ausschließlich statistisch
bedeutsamen Zusammenhänge zu zerstören -
durch neue auf die wahren VerhäItnisse nicht
mehr rückführbare verfremdete Ordnungs-
nummern ersetzt, d.h. t'verfremdett' wurden.
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5.2.4 Zählungsanleitungen

Obwohl die an der Zählung beteiligten Stellen
(Gemeinden und Erhebungsstellen; Zählerstab)
in zahlreichen Informationsgesprächen und
durch gezielte Schulungen (Gemeinden und Er-
hebungsstellen durch das Statistische Landes-
amt, die Zähler in der Regel durch die Erhe-
bungsstellen, im Ausnahmefall ebenfalls durch
das Statistische Landesamt) mit ihren Aufgaben
vertraut gemacht wurden, war es unerläßIich,
auch schriftliche Anleitungen bereitzustellen.
In gleicher Weise war bei allen vorangegange-
nen Zählungen verfahren worden.

Die Zählungsanleitungen erm6glichten es den
Beteiligten, offengebliebene Fragen nachzu-

lesen bzw. sich den Ablauf der komplexen
Zählungsarbeit jederzeit erneut zu verdeut-
lichen. In Anbetracht ihres Regelungsgehal-
tes waren die Zählungsanleitungen unverzicht-
bare Voraussetzung für eine erfolgreiche
Durchführung der VoIkszählung 1987 in recht-
licher, organisatorischer und methodischer
Hinsicht. Sie

- informierten umfassend über die gesetzli-
chen Grundlagen und Rahmenbedingungen der
Zählung,

- enthielten Anweisungen zur sachlichen und
zeitlichen Abwicklung der Erhebungsphase
aus der Sicht der jeweils Beteiligten

Übersicht 1 3

Hinweis:
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- vermittelten die für die Erhebung vor Ort
notwendigen Kenntnisse spezif ischer Details
des gesamten Zählungskonzeptes.

Es ist berqits in Abschnitt A. 4.5.10 darge-
stellt worden, daß die Volkszählung 1987 tlem
föderalistischen Staatsaufbau der Bundesrepublik
Deutschland entsprechend von den Bundesländern
in eigener Zustäncligkeit clurchgeführt werden
mußte und für diesen Zweck neben dem Volkszäh-
lungsgesetz 1987 auf bundesgesetzlicher Grund-
lage eine Reihe von länderindivicluellen
Rechtsvorschriften zu erlassen waren. Diese
Situation hatte für clie Entwicklung der Zäh-
lungsanleitung eine zweistuf ige Vorgehensrdeise
zur Folge.

Für alle Regelungsbereiche waren Rahmenanlei-
tungen zu schaffen, die die bunäeseinheitlich
geltenden rechtlichen und methodischen Grund-
sätze der Volkszählung 1987 zum Inhalt hatten.
An diesem Prozeß waren Bund, Länder und Ge-
meinden gleichermaßen beteiligt. Zqsätzliche
Aufgabe der Länder war es dann, dibse Rahmen-
anleitungen um die Inhalte der länclerindivi-
duellen Rechtsvorschriften zu erweitern und
damit in konkrete Zählungsanleitungen des
jewe iligen Landes umzusetzen.

Die nachfolgenden Ausführungen in Abschnitt
5.2.4.1, beziehen sich deshaLb im wesentlichen
auf den Inhalt der Rahmenanleitungen bzw. das
"Bundesrahmenkonzept". In diesem Zusammenhang
ist anzumerken, daß dem Konzept einer - nichtL
nur zum selben Erhebungsstichtag, sondern
auch unter Benutzung derselben Zählungsorga-
nisation - gemeinsam durchzuführenden Mehr-
zweckerhebung entsprechend, die Anleitungen
auch den gesamten Regelungsbedarf der Ar-
beitsstättenzählung abzudecken hatten.

5.2.4.1 Anleitungen für die Gemeinde und die
Erhebung s stel len

Die für den kommunalen Regelungsbedarf be-
stimmten Anleitungen waren im Hinblick auf
den zweiphasigen Erhebungsablauf in

- die "Anleitung für die Gebäudevorerhebung"

und

- "Anläitung für tlie Gemeinden und äie
Erhebungsstelle" (der Haupterhebung) i

untergliedert. Es wurden clabei clie für die
Durchführung der gesamten Volkszählung

- geltenden Erhebungsgrundsätze, und

- die erforderlichen Maßnahmen zur Bildung
und Abschottung von Erhebungsstellen, die
auch bereits für die Phase der Gebäudevor-
erhebung galten sowie die

- vorgeschriebenen Regelungen über Auswahl
und Einsatz von Zählern, und

- die für den organisatorischen Ablauf der
Zählung notwendigen Vorarbeiten der Gemein-
de und der Erhebungsstelle, z.B. hilrsicht-
lich,der Einteilung des Gemeindegebietes in
Zählbezirke, -

ausschließlich in der "Anleitung für die Ge-
meinde und die Erhebungsstelle" geregelt.

Anders als die Anleitung zur Haupterhebung
ging die Anleitung der Vorerhebung'- gemäß

der in S 1 Abs. 3 Vo1kszählungsgesetz 1987
enthaltenen Kannvorschrift - nicht von deren
obligatorischer Durchführung aus. Sie empfahl
ijedoch, in jedem Fall zumindest jene Gebäude
vorzuerheben, in denen der auskunftspflichtige
Eigentümer oder Verwalter vom Zähler bei der
Haupterhebung deshalb nicht angetroffen werden
würde, weil er in diesem Gebäucle selbst keine
Wohnung bewohnt (partielle Vorerhebung). Es
wurde ferner im ttinblick auf die zu gewinnen-
den zusätzlichen Angaben zur 2ah1 der Woh-
nungen bzw. Arbeitsstätten im Gebäude, auf
die bereits eingegangen wur:de (v91. Abschnitt
A. 3.2.2.1.5), darauf hingewiesen, daß es
aus organisatorischen Gründen zweckmäßig
sein konnte, eine alLe Gebäucle mit Wohnraum
umfassende Vorerhebung durchzuführen (totale
Vorerhebung).

Die Anleitung für die Haupterhebung (v91.
hierzu auch Abschnitt B) richtete sich an die

- Gemeinden/Gemeindeverbände im Hinblick auf
die Einrichtung und AufIösung der Erhebungs-
stellen, die Bereitstellung notwendiger
Hilfsinformationen für clie Durchführung der
Zählung und die Wahrnehmung übergeordneter
Aufgaben, wie die eine die Zäh1ung beglei-
tende und mit den entsprechenden Aktivi-
täten auf der Ebene von Bund und Ländern
abgestimmte kommunale öf fentl ichkeitsar-
beit,
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- Erhebungsstellen im IIinb1ick auf sämtliche
Arbeiten im Zählungsablauf vor, während und
nach der Erhebung bis zur Abgabe der.Erhe-
bungsunterlagen an das Statistische Landes-
amt, der ihnen vorgeordneten obersten Erhe-
bungsstelle.

Neben den bereits erwähnten Punkten enthielt
das Bundesrahmenkonzept für die allgemeine
Anleitung u.a. auch detaillierte Vorgaben für
die Erstellung der Regionalliste (v91. Ab-
schnitt A. 5.2.3.21 bzw. deren Überprüfung,
soweit diese Aufgabe in einzelnen Ländern den
Zählern übertragen worden lirar. Besonders wich-
tig waren ferner die bundeseinheitlichen
Anweisungen bezüglich des Vorgehens bei der
Erhebung in Sonderbereichen, für tlie mit den
zuständigen organisationsträgern im einzelnen
zusätzliche Absprachen getroffen worden waren.

zur cliederung beider Anleitungen im einzel-
nen, vgl. Nrn. 22 und 23 cles Anhangs.

5.2. 4.2 Zähleranleitung

Die "Anleitung für Zählerinnen und ZähIer
(Zähleranleitung)" diente als Leitfaden für
die eigentliche Zählerarbeit. AIs Bundesrah-
menkonzept beschrieb sie sämtliche rechtlichen
und organisatorischen Pflichten und Befugnisse
der Zähler ( vgl . hierzu auch Abschnitt A.5.2. 3. 1

sowie Abschnitt B), soweit sie von grundsätz-
l,icher, übergeordneter Bedeutung waren oder
sich aus dem Volkszählungsgesetz 1987 etga-
ben. Als konkrete landesindividuelle Zähler-
anleitung unter ergänzender Berücksichtigung
spezieller Ländervorschriften, hatte sie den
charakter einer Anweisung der Erhebungsstelle,
die zu befolgen clie Zähler gemäß § 10 Abs. 6

Volkszählungsgesetz 1987 verpflichtet waren.
Zur Gliederung der Anleitung im einzelnen,
vgl. Nr. 24 des Anhangs.

5.2.5 weitere Organisations- und Informations-
mate ri af ien

5.2.5.1 Materialien für den Auskunftspflich-
tigen

Neben dem amtlichen Rücksendeumschlag (v91.
Nr. 26 des Anhangs)r dem sog. Erläuterungs-
blatt zum Personenbogen (vgl. Nr. 17 des An-
hangs), das bei dessen getrennter AusfüIlung
durch einzelne Haushaltsmitglieder sowie bei
der Zählung von Personen ohne eigene Haushalts-

führung in Gemeinschafts- und Anstaltsunter-
künften zum Einsatz kam, wurde den Auskunfts-
pflichtigen auf Wunsch auch "das Fragenprogramm
der Votks-, Berufs-, Gebäude- und Wohnungszäh-
lung'r ausgehändigt. Es informierte über wesent-
Iiche Verwendungszwecke der erhobenen Angaben.

Angesichts des zunehmend größer gewordenen An-
teils der in der Bundesrepublik Deutschtancl
Iebenden Ausländer von besonderer Bedeutung
waren auch clie Übersetzungshilfen zu den
Volkszählungsunterlagen. Sie standen für clen

Haushaltsmantelbogen, den Wohnungsbogen, den
Personenbogen, den Arbeitsstättenbogen sowie
für clie "Informationen zur VoIkszählung 1987"
in türkischer, ierbokroatischer, italienischer,
polnischer, griechischer, spanischer, portu-
giesischer, englischer und französischer, für
den llaushaltsmantelbogen (auszugsweise) sowie
für clen Wohnungsbogen und den Personenbogen
(vollstäncli9)' auch in arabischer Sprache zur
Verfügung (vgl. Nr. 18 des Anhangs).

Diese fremdsprachigen Fassungen dienten aber
nur dazu, die Beantwortung der Fragen zu er-
leichtern; Antworten waren auch von der aus-
ländischen BevöIkerung in die deutschsprachi-
gen - über die Haushaltsheftnummern während
der Erhebungs- und Aufbereitungsphase regi-
strierten - Erhebungsunterlagen einzutragen.

5.2.5.2 Materialien für clie Zählerin,/clen
Zähler

Neben den aus rechtlichen und Akzeptanzgründen
(verpflichtungserklärung; Zählerausweis, vgl.
Nr. 27 des Anhangs) wichtigen und für organi-
satorische Zwecke (Zählermappe; Zählerkoffer;
Mitteilungsformular für nicht,angetroffene
Auskunftspflichtige) benötigten Materialien
waren die "Namen- bzw. Begehungsliste", das

"schlagwortverzeichnisn sowie das "Prüfmuster
für Haushaltsmantelbogen, lilohnungs- und Per-
sonenbogen" für die Zählertätigkeit besonders
wichtig.

Nach § 11 Vol-kszählungsgesetz 1987 war vorge-
sehen, daß den Erhebungsstellen auf deren
Verlangen

- von den Meldebehörclen bestimmte im lle1de-
register gespeicherte Daten der Einwohner,
nämlich vor- und Familiennamen, Gemeinde,
Straße, Hausnummer, Haupt- oder Nebenwoh-
nung, Geburtsjahr und -monat, Geschlecht
sowie Staatsangehörigkeit (Absatz 1 )
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- von den für die Entgegennahme von Gewerbe-
anzeigen zuständigen Stellen der Gemeinden
Name, Bezeichnung, Straße und Hausnummer
cler Arbeitsstätten (Absatz 3)

zu übermitt.In *arenl )

Beide Informationsquellen waren für die Orga-
nisation der Zählung, insbesondere für clie
örtliche Begehung der den Zählern im einzel-
nen zugewiesenen Bezirke von erheblicher Be--
deutung. Erst anhand der - die Angaben gem.
§ l1 Abs. 1 Volkszählungsgesetz '1987 je nach
Iändlerindividueller Regelung vollständig oder
nur auszugsweise (ggf. nur Name und Anschrift)
sowie die Angaben nach § ll Abs. 3 Volkszäh-
l'ungsgesetz 1987 enthaltenden -'NamenIiste",
in einigen Ländern auch aIs 'rBegehungslister
bezeichnet, war es dem Zähle.r möglich, die
Auskunftspflichtigen vor Ort aufzufinden
Se1bötverstäntltich waren dies jedoch nur-Vor-
informationen, deren Abreichung gegenüber den
tatsächlichen Verhältnissen im Hinblick auf
eine vollzählige Bestandsaufnahme festzustel-
len Zweck der VoLkszählung war.

Während das bundeseinheitlich eingesetzte
"Schlagwortverzeichnis" (v91. Nr. 28 des
Anhangs) umfassende definitorische Erläute-
rungen zum gesamten Fragenprogramm der Volks-
zählung 1987 enthielt, um den Auskunftspflich-
tigen in Zweifelsfragen ergänzencle Auskünfte
erteilen zu können, diente das "Prüfmuster
für Haushattsmantelbogen, Wohnungs- und Per-
sonenbogen" (vgl. Nr. 25 des Anhangs) dazu,
bei der AusfüIlung der Erhebungsvordrucke
möglicherwe ise entstandene Widersprüchlich-
keiten in bestimmtem Umfang zur Entlastung
der Erhebungsstellen unmittelbar vor Ort zu
kIären und ggf. zu beheben. Allerdings waren
die Befugnisse der Zähler insoweit nicht in
allen Ländern gleich 9eregelt. Beispielsweise
waren in Nordrhein-WestfaLen die Zähler gehalten,
dem Auskunftspflichtigen ihre HiIfe beim Aus-
füIlen der Vordrucke anzubieten, sie waren
rraber nicht befugt, clie Richtigkeit cler Ein-
zelangaben der Auskunftspflichtigen zu über-
Prüfen'!2).

t ) Die analogen Übermittlungsvorschriften gem.
§ 11 Abs. 2 Volkszählungsgesetz 1987 hin-sichtlich der Namen- und Adreßangaben der
Gebäudeeigentümer und -verwalter durch die
zuständigen Grundsteuerstellen yraren insbe-
sondere für die Gebäudevorerhebung notwen-'
dige " Vo raussetzung .

2) Vgl. T,Lffer 2.1 cles Runderlasses des Innen-
ministeriums vom 17.7.1986 - Ministerial-blatt für das Land Nordrhein-Itestfalen -Nr.59 vom 4.8.1986, Seite 998.

5.2.5.3 Materialien für clie Erhebungsstelle

Funktion und Verwendung der für die Erhebungs-
stelle bestimmten weiteren Organisations- und
Informationsmaterialien werden - soweit er-
forderlich - in Abschnitt B (Erhebungsphase

. der Volkszäh1ung 1987), angesprochen. An dieser
Stelle soII jecloch bereits auf das "Muster ei-
nes Schulungsvortragsn sowie die nNamenliste"

hingewiesen werden.

Zu den Aufgaben einer bundeseinheitlichen Zäh-
lungsvorbereitung gehörte es auch, ein Rahmen-
konzept für clie Untegweisung des Zählerstabes
zu entwickeln. Die hierin behandelten Fragen
zur Vermittlung des rechtlichen, methodischen
und organisatorischen Grundwissens über clie
Volkszählung 1987 waren ebenfalls um läncler-
spezifische Regelungen zu ergänzen, so daß
den Erhebungsstellen im Ergebnis ebenfalls
ein länderindividueller Leitfaden für clie
Schulung cler Zähler zur Verfügung stand. Die
Verfahrensweise war insoweit ähnlich wie bei
der Erstellung der Zählungsanleitungen. Hin-
zuweisen ist in diesem.Zusammenhang auch auf
den für diese Zwecke auf Länderebenq (Hamburg)
entwickelten Schulung sf ilm.

Die vollständige, cl.h. alle Angaben des Mel-
deregisterauszugs gem. § 11 Abs. 1 Volks-
zählungsgeseiz 1987 einschließende Namenliste
erfüllte auch im Bereich der Erhebungsstellen
wichtige ergänzende Funktionen. Sie cliente
dazu, eine lückenlose ZähIung der Stichtags-
bevölkerung einschließlich der im Gesetz an
dieser Stelle genannten demographischen Grund-
merkmale sicherzustellen. Auf Bedeutung und
Abwicklung dieses Verfahrens wird in Abschnitt
B. 3.3.3 näher eingegangen.

5 Testerhebungen

Bin Zensus wie die Vo1kszäh1ung 1987, der als
Mehrzweckerhebung eine Reihe von Erhebungspa-
pieren verwendet, zahlreiche Aufbereitungsun-
terlagen und Organisationsanweisungen benötigt
und sich eines in rechtlicher uhd organisato-
rischer Hinsicht komplexen Erhebungsaufbaus'
bedient, bedarf grunclsätzlich intensiver Tests
und Erprobungen, um evtl. übersehene llängel
bei der Konzeptionierung noch rechtzeitig ohne
Verzögerung für clie Bereitstellung der Ergeb-
nisse beheben zu können. Aus diesem Grunde
wurde z.B. bei der volkszählung 1970 ein ei-
genes Vorbereitungsgesetz geschqffen, das die
Durchführung von Probeerhebungen gestattete.
In ähnlicher Weise erl-aubte das Volkszählungs-
gesetz 1983, Probeerhebungen unter Einbeziehung
aller Erhebungsteile durchzuführen.
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6.1 Fragebogentests zur Volkszählung 1981,
Probeerhebung zur Volkszählung 1983

Aufgrund der vielfältigen Erfahrungen, die
bereits aus der Volkszählung 1970 vorlagen,
und auch unter Berücksichtigung der Erkennt-
nisse aus der Vorbereitung der für 1975 9e-
planten Gebäude- und griohnungszäh1ung wurde
zur vorbereitung der Volkszäh1ung 1 983 jecloch

nur eine Probezählung durchgeführt. Ihr voran-
gegangen waren allerdings drei kleinere, teils
als theoretische Fallstucliel ), t.il" praxis-
nah gestaltete Fragebogentests (zur geplanten
Volkszähtung 1981), die folgenden Zielen ge-
dient hatten:

- Gewinnung von Erkenntnissen zur Fragebogen-
gesLaltung, F'rageformulierung und deren
Erläuterungen,

- Gestaltung der Organisationspapiere, ins-
besondere der Zählerliste,

- Genauigkeit der Datenerfassung, insbesonde-
re im Hinblick auf die vorgesehene Verwen-
dung von Lesegeräten, die erstmals bei der
Volkszäh_lung 1970 eingesetzt worden htaren.

Die gesammelten Erfahrungen führten in allen
genannten Punkten zu konzeptionellen Verbesse-
rungen, und sie lieferten auch entscheidende
Anregungen für clie Gestaltung der Anleitungen
für den Zähler und die nachfolgenden mit der
Bearbeitung der zählpapiere betrauten Stellen.

In der Probezählung vom Frühjahr 1982 wurde
bereits der im Volkszählungsgesetz .1983 verab-
schiedete, gegenüber dem 1. Gesetzentwurf 9e-
straffte - es vraren die ursprünglich vorgese-
henen Grundstücksangaben sowie die weiterge-
hende Erfassung von gebäudebezogenen Informa-
tionen entfallen - Datenkatalog getestet. Die
Probezählung hatte folgende Ausvrertungsziele:

- Test der Fragebogengestaltung und Fragen-
formulierung (einschl. Erläuterungen), ins-
besondere im Hinbtick auf den umgestalteten
hlohnungsbogen und den neu geschaffenen Ge-

bäudevorerhebung sbogen,

1 ) Einer der Tests richtete sich an Bedienste-
te der Statistischen Landesämter, um zu-
nächst einmal Anregungen aus einem Perso-
nenkreis zu erhalten, der im Umgang mit
Fragebogen vertraut ist.

- Test cler Zählungsorganisation, insbesondere
der Zählerliste und der Zähleranleitungr
ferner der Verzahnung der Gebäudevorerhebung
mit der Haupterhebung,

- Test der Datenerfassung und maschinellen
Aufbereitung;

- es sollten ferner Anhaltspunkte für die Ge-

staltung der Gemeindeanleitung und der An-
leitung für die manuelle Aufbereitung in
den Statistischen Landesämtern gewonnen

werden

und

- nicht zuletzL sollte die Probezählung auch
gewisse Aufschlüsse über die Bereitschaft
der Bevölkerung liefern, an der Volkszählung
1 98]' teil zunehmen.

Mit der Auswertung der Ergebnisse der Probe-
zähl.ung wurden weitere wertvolle Anregungen
für die Gestaltung der Erhebungs- und Orga-
nisationspapiere und auch für die Gestaltung
der Unterlagen für die manuelle und maschi-
ne1le Aufbereitung ger^ronnen.

Die Fragebogen wurden im wesentlichen hin-
sichtlich der Erläuterungen verbessert, teil-
weise wurden verschiedene Fragestellungen
aber auch überarbeitet. In der Zähleranlei-
tung wurden anschaulich gestaltete Hinweise
zu kritischen Fragen und verbesserte Beispiele
für das Ausfüllen der Zählerliste gebracht;
die Gemeindeanleitung wurde ebenfalls um

Hinweise auf kritische Punkte ergänzt und

übersichtlicher gestaltet. Ebenso wurde das
zum zeitpunkt der Probezählung noch nicht ab-
geschlossene Schlaglvortverzeichnis in einigen
Punkten überarbeitet.

In der Anleitung für die manuelle Aufbereitung
wurden besondere Hinweise für fehleranfäIiige
Fragen bzw. Fehlerquellen in den Ordnungspa-
pieren gegeben. Das bereits fertiggestellte
Leseprogramm wurde nochmals überarbeitet, und

auch für die in der weiteren Aufbereitung vr'or-
gesehenen Kontrollen ergaben sich Ansätze zu

Verbesserungen.

wie eingangs in Abschnitt A. 1.2 bereits er-
wähnt worden ist, ergaben sich aufgrund der
Probezählung keinerlei Anhaltspunkte, die dar-
auf hätten schließen lassen können, daß die
Bevölkerung gegenüber dem Inhalt der geplanten
volkszählung 1983 ablehrrend eingestellt war.
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6.2 Freiwillige Testerhebungen zur Volkszäh-
lung 1987

Auf die damit verfügbaren vielfältigen Erfah-
rungen und Erkenntnisse konnte bei der- Vorbe-
reitung der Volkszäh1ung 1987 aufgebaut vrer-
den. Allerdings hatte das Vo1kszählungsgesetz
1987 für die Vorbereitung und Durchführung
cler Zählung gesetzliche Rahmenbedingungen ge-
schaffen, für deren praktische Konsequenzen
teilweise noch keine Erfahrungen vorlagen.
Es war deshalb unerläßIich, nochmals einige
Tests durchzuführen. Rechtsgrundlage dieser
auf freiwilliger Basis durchgeführten prak-
tischen Erprobungen war § 6 Abs. 3 des Bun-
desstatistikgesetzes (in der zuvor gültigen
Fassung vom 14. März 19801).

1) vgl. BGBI. r s. 289.

6.2.1 Ronzeption und Ziele
Mit den freiwilligen Testerhebungen zur Volks-
zählung 1987 so\lte insbesondere die Umsetz-
barkeit der neuartigen verfahrenstechnischen
Vorgaben überprüft werden. Um in der zur ver-
fügung stehenden Zeit möglichst vielfäItige
Erkenntnisse zu gewinnen, wurde bei der Kon-
zeption ein Ansatz gewählt, der clifferenzierte
Maßnahmen mit unterschiedlichen schwerpunkten
vorsah. So wurden zum einen Organisationstests
zur volks-, Berufs-. Gebäude- und Wohnungszäh-
lung - teilweise auch zur Arbeitsstättenzäh-
lung - vor Ort durchgeführt. An ihnen beteilig-
ten sich die Länder Bayern, Nordrhein-[test-
fa1en, Baden-vtürttemberg und Berlin. Die fol-
gende Tabelle gibt einen Überblick über den
Umfang dieser Erhebungen im Hinblick auf die
beteiligten Gemeinden, die einbezogenen ZähI-
bezirke, die einge§etzten Zähler und die aus-
gewählten ltaushalte

Strukturdaten der Freiwilliqen Teste rhebunq zur Volkszählunq 1987

Baden-
württemberg Be r1 in

Teilnehmende Gemeinden
Zählbezi rke
2ähler
Ausgewählte Haushalte

7

106

71

3 2s0

3

246
200

t5 300

l8* )

245
64

2 700

1

3

I
400

t) Zusätzlich wurde die Testerhebung von zwei Landratslirntern durchgeführt.

Schwerpunkt der.Testerhebungen in Bayern war,
vorrangig' Erfahrungen mit der Zählungsorga-
nisation in Großstädten zu gewinnen. Gleich-
zeitig soLlte auch unter realen Bedingungen
entstandenes Testmaterial für die maschinellen
Kontrollen gewonnen werden, für die das Sta-
tistische Landesamt die Erstellung der ADV-
Programme übernommen hatte. Ferner sollten
- soweit möglich - die Resonanz bei der Be-
völkerung und die wirksamkeit der öffentlich-
keitsarbeit mit untersucht werden, die für
die Testerhebungen nicht Teil der bundeswei-
ten Kampagne war (vgl. insoweit Abschnitt A.
7), sondern punktuell durchgeführt wurde.
Bei der gemeinsamen konzeptionellen Vorbe-
reit.ung der Tests durch Bund und Länder hatte
allerdings darüber Einvernehmen bestanden,
daß mögliche Boykottmaßnahmen anders als im
nErnstfall" zu beurteiLen sein würden.

Bei den Tests konnte es deshalb nur um die
Untersuchung des NormalfalIs und nicht um die
Suche nach möglichen Boykottstrategien gehen.

Nordrhein-Vtestfalen hatte einen kombinierten
Untersuchungsansatz gewählt. Zum einen sollte
die Arbeit in den gemeincllichen Erhebungs-
stellen erprobt und insbesondere deren Lei-
stungsvermögen getestet werden. Zum anderen
war vorgesehen, praktische Erfahrungen im
Hinblick auf die spätere Zusammenführung der
Erhebungsunterlagen (Erhebungsbogen; Regional-
listen) zu sammeln. In Baden-württemberg soll-
ten u.a. vor allem auch Erkenntnisse über die
Auswirkungen der neuen Aufgabenverteilung
zwischer örtlichen und überörtlichen Erhe-
bungsstellen gewonnen werden, da erstmals
die Landratsämter auch als überörtliche Erhe-
bungsst-ellen für kleinere Gemeinden vorgese-

Bayern Nordrhe in-
Westfalen
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hen waren. Außerdem erhoffte man sich Hinweise
auf den Zeitbedarf für einzelne Arbeitsschrit-
tel ).

In Berlin (West) sollten die Tests Aufschlüsse
liefern über

- tlie Möglichkeiten einer vollzähligen Er-
fassung der Bevölkerung in Anstalten,

- die Nutzung unterschiedlicher Rückgabemög-
Iichkeiten für die Erhebungsunterlagen, die
zählungsbedingungen in einem Studentenwohn-
heim, einem sanierten Altbaugebiet sowie in
einem Wohnhochhaus,
(

- die Schulung der Zähter sowie den Arbeits-
aufwand und die Schwierigkeiten beim Zähl-
geschäft,

- den organisatorischen Ablauf nach Eingang
der Erhebungsunterlagen in den Erhebungs-
sterlen2).

Die übrigen Statistischen Landesämter führten
Abstimmungsgespräche mit Gemeinden sowie Trä-
gern von Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünf-
ten zur Praktikabilität des Zählungskonzepts
durch.

6.2.2 Ergebnisse und Konsequenzen

Für clie Gewinnung und Auswertung von Erkennt-
nisien wurden die beteiligten gemeinillichen
Erhebungsstellen, die eingesetzten ZähIer und
auch die zur Mitarbeit bereiten Haushalte und
Arbeitsstätten zu ausgewäh1ten Sachverhalten
befragt. Die Ergebnisse zeigten u.a., daß die
bis dahin entwickelten Fassungen der Zählungs-
anleitungen, deren abschließende Bearbeitung
vorrangiges ZieI sein mußte, im wesentlichen
gut brauchbar waren. Punktuelle Verbesserungen
der Bundesrahmenkonzeptionen führten im Hin-
blick auf die "Anleitung für die Gemeinde und
die Erhebungsstellen' zu Straffungen, bei-
spielsweise was die Behandlung einzelner be-
schädigter, maschinell nicht mehr lesbarer
Erhebungsvordrucke im Haushaltszusammenhang
betraf. In der Zähleranleitung wurden u.a.

1) Vgl. Steinmannl R. "Ergebnisse der Tester-
hebungen zur Vorbereitung der Volkszählung
1987", in Baden-Württemberg in $Iort und
Zahl 1987, S.9 ff.

2) vgL. Piperow, Ch., "Organisation und
Durchführung der Volkszählung 1987 in
Berlin (9test)", in Berliner Statistik 4/89,
s. 92 ff.

die Anweisungen zur Arbeitsstättenzählung
ausführlicher gestaltet.

Nicht zuletzt die Testerhebungen hatten die
Städte nachhaltig in ihrer Auffassung be-
stärkt, daß eine erfolgreiche Durchführung der
Volkszählung angesichts der vielfältigen Mög-
Iichkeiten des Fragebogenrücklaufs ohne ge-
eignete ADv-Unterstützung nicht zu gewährlei-
sten war. Der Hinweis im Haushaltsmantelbogen
"Ihr Name wird nicht auf elektronischen Daten-
trägern gespeichertn erschien clamit nicht mehr
vertretbar. Eine textliche Änderung im Sinne
einer notwendigen Klarstellung wurde in diesem
die Akzeptanz der Volkszählung 1987 unmittel-
bar berührenden Bereich aber als außerordent-
Iich problematisch angesehen. Nach ausführ1i-
chen Beratungen der Statistischen ämter des
Bundes und der Länder unter Einschaltung der
Dienstaufsichtsbehörden der Länder und Betei-
ligung des Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz wurde der den organisatorischen Anfor-
derungen iler Städte und Stadtstaaten Rechnung
tragende Wortlaut in der Endfassung des Man-
telbogens beschlossen: "Ihr Name hilft ledig-
lich, die volIzähligkeit der Erhebung zu ge-
währleisten; wird nicht zusammen3) mit Ihren
Angaben aus dem Personenbogen oder dem woh-
nungsbogen auf elektronischen Datenträgern
gespeichert" (v91. Anhang, Nr. I 1 ) .

In der Fassung des Personenbogens, die auch
dem Gesetzesentwurf beigelegen hatte, war
die spätere Frage 18 zur Art der eventuell
ausgeübten Tätigkeit vor den Fragen zur
wirtschafts- und berufssystematischen Ein-
ordnung der hauptsächlich ausgeübten Erwerbs-
tätigkeit plaziert worden. Erwartungsgemäß
belegten die Ergebnisse der Testerhebung,
daß diese Anordnung unausweichlich zu Mißver-
ständnissen und damit zur Unbrauchbarkeit
dieser Angaben führen würde. Eine Umstellung
der Reihenfolge war deshalb unvermeidbar.

7 öffentlichkeitsarbeit
7. 1 Informationsauftrag und Ausgangssituation

Wie bereits unter Abschnitt A.5.2.2 clargestellt
worden ist, hatte das Bundesverfassungsgericht
in seinem Urteil zum Volkszählungsgesetz 1983
auf die Aufklärungspflicht des Staates 9e9en-
über dem Bürger als "grundrechtssichernde Maß-
nahme' verwiesen. Der öffenttichkeitsarbeit
wurde damit auch durch das Bundesverfassungs-
gericht eine zentrale Bedeutung zugewiesen.
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uit einer umfanEreichen Informationskampagne
zur Volkszählung 1987, die bereits im ilahr
1985 begonnen hatte und in tlie die clurch § 16

Volkszählungsgesetz 1987 angeordnete schrift-
liche Unterrichtung der Auskunftspflichtigen
eingebettet war, wurde dieser Forderung Rech-
nung getragen.

Um diese Informationskampagne gezielt und
sachgerecht zu konzipieren, war es erforder-
lich, clie Ausgangslage näher kennenzulernen.
Zu diesem Zweck hatte das Statistische Bun-
desamt im November 1985 eine Untersuchung
über "Einstellungen, Meinungen und Urteile zur
Volkszählung und zur Statistik" in Auftrag ge-
gebenl ), di. zu folgenden Erkenntnissen ge-
führt hatte:

Eine ganz breite Mehrheit in der BevöIke-
rung sah die Notwentligkeit der Datenge-
winnung durch die Volkszählung.

Der Zusammenhang zwischen VoIkszähIung und
der amtlichen Statistik generell konnte
nicht als bekannt vorausgesetzt werden.
Im öffentlichen Bewußtsein wurde die Volks-
zählung nicht als Grundlage der Statistik
verstanden, gondern isoliert betrachtet.
Bedenken gegen die Volkszählung wurden fast
ausschließlich im Zusammenhang mit dem Da-
tenschutz geäußert.

Kenntnisse über clas Fragenprogramm der
Volkszählung gab es praktisch keine. Häufi9
wurde die Befürchtung geäußert, es könnten
persönliche Fragen gestellt werden, wie
etwa nach Einkommen oder nach politischen
Ansichten.

5. Generell war der Informationsstand, das
Wissen um die VoLkszählung sehr gering.

'Diffuse Vorstellungen wurden stark geprägt
von mangelnden bzw. falschen Informationen
der Diskussion um die Volkszählung 1983.
Bestätigt wurden diese Erkenntnisse durch
Gruppendiskussionen und eine qualitative
Umfrage.

7.2 Konzeption der Informationskampagne

Die Informationskampagne zur Vo1kszählung 1987
mußte vor dem I'higtorischen Hintergrund'r der
Vorgeschichte der Vo1kszählung 1987 (vgl. aU-
schnitt A.1 ) uncl unter Berücksichtigung der er-
mittelten Ausgangssituation konzipiert werden.

1) Vgl. Appel, Dr. S., "Informationskampagnezur Volkszählung 1987" in vtirtschaft und
Statistik 9/1987, S.681 ff.
Die folgenden Ausführungen stützen sich im
wesentlichen auf diesen Aufsatz.

Für die Strukturierung der .Kampagne bedeutete
dies, daß zunächst Zielsetzung und Zielgruppe
bestimmt werden mußten.

7 .2.1 zielsetzung ünd Zielgruppenbestimmung

Die Zielsetzung lautete: erfolgreiche Durch-
führung der Volkszählung 1987 durch die Mit-
wirkuqg der gesamten Bevölkerung. Bereits in
der Zielsetzung war die Zielgruppenbestimmung
impliziert; sie ergab sich aber auch aus der
durch den Gesetzgeber vorgegebenen Auskunfts-
pflicht: 100 t der Bevölkerung' das hieß alle
Bürgerinnen und Bürger waren Zielgruppe der
Informationskampagne zur Volkszählung 1987.

7.2.2 Leititleen
Zwei Leitideen mußten die Aufklärungsarbeit
maßgebend bestimmen:.

a) Informationen und Aufklärung über die
VoIkszählung,

b) Motivation zur Mitwirkung.

Die - auch zeitlich - vorrangige reine
wissensvermittlung sollte zugleich eine fun-
dierte Basis für ein Vertrauensverhältnis
zwischen Auskunftspflichtigen und Statistik,/
Volkszäh1ung schaffen. In den letzten Monaten
vor der Zählung war neben der reinen wissens-
vermittlung, ilie auch die Motivation zur Mit-
wirkung initiieren konnte, clie Motivation auf
emotionaler Ebene, auf der Basis der Solidari-
sierung, von besonderer Bedeutung.

Die öffentlichkeitskampagne hatte einerseits
auf kognitiver und auf emotionaler Ebene, an-
dererseits mit massenmedialer und zielgruppen-
spezifischer Ausrichtung zu erfolgen. Das be-
deutete insbesondere:

- Die Kampagne mußte rationale und emotionale
Elemente verbinden;

- sie mußte rein sachliche mit spotartig-werb-
Iicher Information verknüpfen;

- sie mußte auf unterschiecllichsten vtegen zu
verschiedenen Gruppiqrungen der Zielgruppe
führen;

- sie mußte nteilspezifische" und "massen-
generelle" Maßnahmen kombinieren.

Zwei ineinandergreifende Stränqe prägten die
Struktur der Kampagne: Einerseits eine stärker
werblich ausgerichtete Agenturarbeit, anderer-
seits die stärker informativ ausgerichtete
Presse- uncl öffentlichkeitsarbeit des Stati-
stisChen Bundesantes und der Statistischen
Landesärnter. Vtegen der FüIle der }läßnahnen,
die in den Ländern durchgeführt wurden, ist

2

3

4
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es nicht möglich, in dieser Darstellung darauf
auch einzugehen, so daß die folgenden Ausfüh-
rungen sich auf das Bundeskonzept beschränken.

7.2.3 [ledienauswahl

Um sowohl Lleinungsbildner, Multiplikatoren und
bestimmte Zielgruppen als auch ilie breite Be-
vöIkerung mit wiederholungseffekt zu errei-
chen, wurden folgende Meclien ausgewählt:

1. Teil der Kampagne (Dezember 1985 bis August
1986)

- Meinungsbilclencle Publikationen
- Publikumszeitschriften

2. Teil der Kampagne (März 1987 bis Mai

a) Printmedien

- Itleinungsbildende Publikationen
- Publikumszeitschriften
- Tageszeitungen
- Wochenzeitungen
- Kaufzeitungen
- Gastarbeiterzeitungen
- Sonntagszeitungen
- Institutionelle Presse
- Beilagen
- Faltblätter
- Postwurfsendungen

1987)

b) Elektronische Medien

- Fernsehspots
- Hörfunkspots
- Kinospot
- Informationsfilme

7.2.4 Zeit- und Kostenplanung

Die Zeitplanung der Kampagne war ausgerichtet
auf den Stichtag der Volkszählung. auf den
25. Mai 1987. von Dezember 1985 bis August
1986 dauerte der erste Teil der Kampagne.
Um die Bürgerinnen und Bürger nicht zusätz-
lich zum Bundestagswahlkampf einem weiteren
"Werbefeldzug" auszusetzen, wurden von Herbst
1985 bis nach der Bundestagstahl am 25. Januar
1987 die stärker werblich ausgerichteten Akti-
vitäten eingestellt. Der zvreite Teil der Auf-
klärungskampagne ging dann von Anfang März
bis Ende Mai 1987.

Wie in Abschnitt A.4.7 bereits angesprochen
wurde, waren im Jahr 1985 zunächst 16 MiIl. DM

für die gesamte Dauer der Kampagne von 1985

bis 1987 zur Verfügung gestellt worden. Für
die intensive Phase der Kampagne wurden da-
rüber hinaus im Februar 1987 noch einmal 30

Mi11. DM bewilligt.

7.3 Realisation der Informationskampagne

7.3. 1 Agenturmaßnahmen

Der agenturbetreute Teil der Informations-
kampagne wurde in vier Phasen untergliedert:

1. Phase: Vorstellen des Fragenprogramms
2. Phase: Aufbrechen von Vorbehalten
3. Phase: Information über Nutzen und Daten-

schutz
4. Phase: Information, Motivation und SoIi-

darisierung

Im folgenden werden diese Maßnahmen der ein-
zelnen Phasen erläutert.

7 .3.1 1 Erste Phase: Vorstellen des Fragen-
programms

Der agenturbetreute TeiI der Aufklärungs-
kampagne hatte bereits im Dezember 1985 be-
gonnen. Eineinhalb Jahre vor dem Zählungs-
stichtag konnte die Volkszählung noch kein
Thema mit Breitenwirkung sein. Wichtig war es
aber, frühzeitig Meinungsbildner mit der
Volkszählung vertraut zu machen, da sie als
themensetzende Avantgarile öffentlicher Mei-
nung als erste informiert werden und sein
müssen.

Zugleich wurde in dieser ersten Phase der Er-
kenntnis Rechnung getragen, daß das Fragen-
progr.rmm der Volkszählung weitgehend nicht be-
kannt war. In fünf meinungsbildenden Publika-
tionen wurde deshalb zunächst der Fragebogen
mit dem Aufmacher "Man hat viel über ihn gere-
det. Hier ist er" sowie mit einer kommentie-
renden Textspalte vorgestellt (v91. Anhang,
NE. 29).

Hier, wie bei allen folgenden Anzeigen, fun-
gierte das Statistische Bundesamt als "Ab-
sender". Da jedoch eine Behörde als Initiator
einer vertrauensbildenden Maßnahme zu distan-
ziert wirktT wurde der Präsident des Stati-
stischen Bundesamtes zum Absender der über
Anzeigen vermittelten Informationen. Nur
durch die Personifizierung war so der direkte
Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern mög-
I ich.
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Darüber hinaus wurden durch rDirectmailingn
2 600 Chefredakteure auf die kommende Kampagne
hingewiesen. Auch ihnen wurde der Fragebogen
vorgestellt, ferner zugleich clas Signet und
das Motto der Kampagne.

S i'g n e t der Volkszählung 1987 war ein
Abakus in den Nationalfarben. Anschaulich und
leicht verständlich symbolisierte diese ein-
fache'rRechenmaschine" "Zahlen"r "Zählenn und
nZählung". Die aus der Reihe gesprungene Kugel
demonstrierte: Erst wenn die letzte Kugel sich
"einreiht", das heißt im übertragenen Sinne,
wenn aIle Bürgerinnen und Bürger gezählt sind,
entsteht ein komplettes abgerundetes Bild.

Die Aussage des Signets wurde ergänzt durch
das

Motto:
"Volkszählung i87 "Zehn Minuten, die allen
helfen. n

Wie das Signet, so wandte sich auch der Slogan
an das Solidargefühlr an die Soliclargemein-
schaft des Staatea. Gleichzeitig wurde deut-
Iich, daß durch die solidarische BewäItigung
der "Gemeinschaftsaufgabe Vo1kszäh1ung 1987",
durch einen geringen Aufwand für jeden ein-
zelnen aIIe einen großen Nutzen aus den Volks-
zählungsergebnissen ziehen werden.

7.3.1.2 Zweite Phase: Aufbrechen von Vorbe-
halten

In der zweiten Phase der Informationskampagne
im Februar und März 1986 wurde erstmals die
breite Bevölkerung auf die bevorstehende
Volkszählung hingewiesen.

1

Mehrfach wurden in 37 Publikumszeitschriften
Anzeigen geschaltet, deren Ziele es waren,

- erste Hinweise auf die Volkszählung zu
geben,

- Vorbehalte aufzugreifen und aufzubrechen
sowie

Jedes Anzeigenmotiv griff einen der Vorbeha\te
auf, die sich in den Voruntersuchungen als
weitverbreitet und die Einstellung zur Volks-
zählung bestimmend gezeigt hatten. Drei Bei-
spiele sollen dies verdeutlichen. Dabei wurde
jeweils die trBotschaft'i der Headline (als
Blickfang) in einer Subline kurz erläutert
(v91. Anhang, Nr.30):
1. Headline: Ihr Bankkonto geht uns nichts an.

Subline: Der Fragebogen enthäIt keinerlei
Fragen nach Ihrem Einkommen und
Ve rmögen.

2. Headline: Ihr Name steht auf einem anderen
BIatt.

Subline: Es ist garantiert, daß Ihre Ant-
hrorten vollkommen anonym ausge-
wertet werden.

3. Headline: Fragen Sie ruhig.
Subline: Falls Sie den neuen Fragebogen

noch nicht kennen, fragen Sie
Ihr Statistisches Landesamt.
Oder mich: Ihr Egon HöIder,
Leiter des Statistischen Bun-
des'amtes, te1 . : 01 3O/ 4460 (zsn
ortstarif) .1 )

7.3.1.3 Dritte Phase: fnformation über Nutzen
.und Datenschutz

Auch der erste Teil der dritten Phase der In-
formationskampagne zur Vo1kszählung 1987 im
April uncl trlai 1986 wollt.e mit spotartigen
Informationen
- einen Informationsanreiz schaffen, indem

hier jedoch

- über Nutzen ünd Notwendigkeit sowie

- über Datenschutz informiert wurde.

Einerseits bezugnehmend auf die grundsätz-
liche Einsicht in die Notwendigkeit der Da-
tengewinnung, die in weiten Kreisen der Be-
vöIkerung vorausgesetzt werden konnte, ande-
rerseits das geringe Wis§en um den Nutzen der
Volkszählung konkret berücksichtigend, er-
schienen in dieser Phase erneut Anzeigen in
37 Publikumszeitschriften. Uedes Motiv griff
entweder einen Nutzen--oder einen Daten-
schutzaspekt auf. Damit wurde zugleich den
-häufig auf fehlenden oder falschen Informa-
tionen beruhenden - Bedenken Rechnung getra-
gen, die Angaben des einzelnen würden bei der
Volkszählung nicht hinreichend geschützt.
Einige Beispiele seien auch hier angefllhrt
(v91. Anhang, Nr. 31):

- einen Informationsanreiz zu schaffen.
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Headl ine:
SubI ine :

2. Headline:
SubI ine :

Die Alterspyramiale ist schief.
Wahrscheinlich gibt es weniger
jüngere Menschen als die Sta-
tistik meldet. Wir brauchen neue
Zahlen für die Rentenplanung

Zählen ist Ehrensache.

Der Zähler kann Ihnen helfen. Er
ist zuverlässig, verschwiegen und
zur Geheimhaltung verpflichtet.

7.3.1.4 Vierte Phase: Information, Motivation
und Solidarisierung

In der letzten Phase der Informationskampagne
zur Volkszählung 1987 von Anfang März bis
Ende Mai 1987 wurden

- die bereits in den vorängegangenen Phasen
thematisierten Aspekte wieder aufgegriffen'

- bereits vermittelte Informationen wieder-
holt, verstärkt uncl ergänzt.

Die Aufklärung mußte

- zum einen a.llgemein,

- zum anderen zielgruppenspezifisch

erfolgen.

Da es in diesen letzten wochen vor dem Stich-
tag vorrangiges Ziel sein mußte, clie Mitwir-
kungsbereitschaft der Bevölkerung zu erreichen
bzw. zu verstärken, waren wesentliche Kompo-
nenten dieses Kampagnenteils zugleich

- Motivation zur Teilnahme an der Volkszäh-
Iung und

- Solidarisierung zur Bewältigung dieser Ge-
me inschaftsaufgabe.

Auch in der vierten Phase der Informations-
kampagne wurden Anzeigen in Publikumszeit-
schriften geschaltet, die speziell - im In-
halt und Stil - die jeweiligen Zielgruppen,
das heißt Lesergruppen, ansprachen. Darüber
hinaus aber wurden jetzt auch Zeitungsanzeigen
eingesetzt in unterschiedlicher Größe, in un-
terschiedlicher äußerer und inhaltlicher Ge-
st.altung. Von Kleinanzeigen über Titelkopfan-
zeigen bis zu alrittel- und halbseitigen Anzei-
gen reichte die Größenskala der Zeitungsanzei-
gen zur Volkszählung. Inhaltlich reichte das
Spektrum des "Angebots" von rein informativen
Textanzeigen mit Erläuterungenr zum Beispiel
zum Ablauf der Volkszählung oder zu daten-
schutzrechtlichen Regelungen, über Testimonial-
anzeigen mit Bild, zum Beispiel von den beiden
Altbundespräsidenten Scheel und Carstens oder
von Repräsentanten verschiedener Berufsgrup-
pen, bis hin zu Eachanzeigen für bestimmte
Zielgruppen mit spezifischen grafischen Auf-
machern und kurzer Texterläuterung, zuin Bei-
spiel für Universitäten oder für die Kirche.

In Tage§-, wochen-, Kauf- und Sonntagszei-
tungen sowie in enzeigenblättern wurde in
Sachen Volkszählung inseriert. Doch auch in

3. Headline:

Subline:

Bei uns sind alle Schotten clicht.
Absoluter Datenschutz gilt nicht
nur während cler ZähIung, sondern
auch danach. Darüber wird streng
gewacht.

Im zweiten Teil dieser dritten Phase ging es
ebenfalls darum,

- einen Informationsanreiz zu schaffen, dies-
mal durch

- Vorstellung des Fragebogens und durch

- zielgruppenspezifische Erläuterung der Not-
wendigkeit der Volkszählung.

Wie bereits in den vorangegangenen l{onaten,
wurden in den Monaten Mai bis August 1986

Anzeigen in Publikumszeitschriften geschaltet.
Durch Informationen, durch Darstellung der
Notwendigkeit der Volkszählung für a1le und

zugleich - mit bestimmten Fragestellungen -
für einzelne Zielgruppen sollte ein positives
Meinungsklima für die Volkszählung geschaffen
werden.

Die im Sommer 1986 erschienenen Anzeigen wand-
ten sich nicht mehr jeweils an a1le Bürgerin-
nen und Bürger, sondern es wurden TeiIziel-
gruppen gesondert angesprochen, um auf die
persönliche Betroffenheit hinzuweisen. Soweit
möglich, wurden diese Anzeigen in jenen Zeit-
schriftdn geschaltet, deren Leserschaft u.a.
die betroffene Zielgruppe einschloß.

Unter den Headlines: "Hilft den Arbeitneh-
mern", 'Hilft den Frauen", "Hilft den Mie-
tern', "Hilft den Studenten" und "Hilft der
Umwelt" wurde der Fragebogen mit Erläuterun-
gen, welche Frage für die jeweilige Zielgruppe
welche Bedeutung hat, abgedruckt (vgI. Anhang,
Nr. 32).

Mit d[eser Serie wurde der "schlaglichtcharak-
ter" der Anzeigen abgelöst durch stärker in-
formative Aufklärung.
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Gastarbeiterzeitungen lrurden Anzeigen geschat-
tet, um denjenigen ausländischen l,titbürgerin-
nen und Mitbürgern die Gelegenheit zur Infor-
mation zu geben, die deutsche Zeitungen und
Zeitschriften nicht lesen.

Zielgruppenspezifische Anzeigen wurden für
Organe der sogenannten institutionel-Ien
Presse gestaltet, das heißt für Verbands-,
GewerkschaftsJ, Parteien-, Kirchen-, Fach-
presse uslr.

An die Leserschaft von Programm- und Publi-
kumszeitschriften wandte sich eine illustrier-
te achtseitige Beilage mit dem Titel "Blick-
punkt 25. Mai", die in anschaulicher allge-
meinverständlicher Weise über die Volkszählung
informierte 1v91. Anhang, Nr. 33) -

Neben diesen Maßnahmen im Zeitungs- und Zeit-
schriftenbereich gab auch ein Faltblatt zum
Thema "So zäh1t unser Land" der breiten Be-
völkerung clie Möglichkeit, den Fragebogen
kennenzulernen und einiges über den Ablauf der
Volkszählung zu erfahren. Das Faltbtatt - mit
Autoaufkleber - wurde bei Post?imtern, Banken
und Sparkassen sowie bei Behörden der Länder
und Gemeinden im April und Mai ausgelegt.

Lag die Reichweite all dieser Printmedien sehr
hoch, so wurde ab März 1987 ein vreiteres Me-
dium eingesetzt, das eine.: fast - 1O0tige
Reichweite hat: Eine Postlrurfsendung, die
allen Bürgerinnen und Bürgern den Fragebogen
der Volkszählung 1987 mit einigen Erläuterun-
gen vorstellte. So konnte sich, Wochen vor dem
Stichtag, jeder zu Hause mit dem Fragenpro-
gr.rmm vertraut machen (vgl. Anhang, Nr. 34).

Eine fast flächendeckende Reichweite hatte
auch die Beilage zur Telefonrechnung, clie auf
zwei DIN-AS-Seiten alle TeLefonkunden im
April und Mai in Kürze über das Wichtigste
zur Volkszählung 1987 inf'ormierte. Unter dem
Llotto trSo zählt unser Landn wurden dabei die
Themen "Warum überhaupt eine Volkszählung?",
'rl{er ist Auskunftspflichtig?r', nWer zählt?[,
trWie werden die Fragebögen beantwortet und
zurückgegeben?n, "Wie wird das Statistikge-
heimnis gewahrt?" behandelt.

Große Reichweiter gfiederholung von Informa-
tionen und Omnipräsenz - diese Ziele reali-
sierte in besonderem lr{aße der Einsatz von
Großflächenplakaten. von Ende März bis Encle
Uai 198? wurden in drei Dekaden zwöIf Motive
bundesweit plakatiert. Nutzen und Notwendig-

keit der Volkszählung, Datenschutz, Zähler-
sympathie- und -vertrauenswerbung sowie
Solidarisierung - das waren die Mot,ivinhalte.

Neben der Großflächenplakatierung wurde an
Wartehallen von Bushaltestellen und in Bahn-
höfen sowie in Bussen, Straßenbahnen, U- und
S-Bahnen plakatiert. Auch die Verkehrsmittel-
werbung orientierte sich einerseits an der
Zielgruppe - Benutzer öffentlicher Verkehrs-
mittel -, andererseits an dem Infor'mationsbe-
darf züm Nutzen der Vo1kszählung. Unter der

Headline: Der 25. liai ist eine wichtige
station,

erläuterte die

Subline: Damit,Ihr Verkehrsunternehmen Sie
in Zukunft noch besser, bedarfsge-
rechter und pünktlicher an Ihr Ziel
bringen kann, braucht es neue dtati-
stische Daten.

Diese Maßnahmen im Printmedienbereich wurden
unterstützt und ergänzt durch Maßnahmen im Be-
reich der elektronischen lledien. Ab 23. ApriJ.
1987 wurden in der Arbeitsgemeinschaft der
Rundfunkanstalten Deutschlands - Erstes
Deutsches Fernsehprogramm - (ARD) und im
Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) jeweils nach
den HauptnachrichLen am Abend sowie in dem
Satellitenfernsehprogramm (SAT I ) und im Fern-
sehprogramm von Radio Television Luxemburg
(RTL-Plus) l0 Spots zur Volkszählung ausge-
strahlt. Datenschutz, Nutzen und Notwendig-
keit der Volkszählung für einzelne Bereiche
sowie Durchführung und Organisation wurden in
als Zeichentrickfilme gestalteten Spielhand-
lungen witzig und für jeden Zuschauer ver-
ständlich umgesetzt.

Die ab 2. Mai 1987 im öffentlich-rechtlichen
und im privaten Hörfunk ausgestrahlten Spots
griffen in ebenfalls unterhaltsamen Vater-
Sohn-Dialoggn pro Spot ein Therna aus den oben
genannten Bereichen auf .

Vorrangiges ZieI dieser Fernseh- und Hörfunk-
spots war es, all jene Bürgerinnen und Bürger
auf die bevorstehende Volkszählung aufmerksam
zu macheh und darüber zu informieren, deren
einzige Informationsquelle die elektronischen
Medien sind. Für diejenigen, die darüber
hinaus Printmedien nutzen, hatten die Spots
Erinnerungs-, Wiederholungs- und Verstärker-
funktion.
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Speziell an die Zielgruppe der - meist jugend-
Iichen - Kinogänger wandte sich ein Kinospot,
der ab Ende April in bundesdeutschen Kinos ge-
zeigt wurde. In lebhafter, dichter Einsteltun-
genfolge wurde vor allem über den Nutzen der
VoIkszählung informiert.

Ausführlicher erläuterte ein 1s-Minuten-In-
formationsfilm, für Jugendliche und SchüIer
konzipiert, die komplexe Thematik "Volkszäh-
Iungn. Ferner wurde den dritten Programmen der
ARD ein FiIm von ebenfalls einer Viertelstunde
Länge angeboten, der sachlich sehr detailliert
organisation und Ablauf der Volkszählung.dar-
stellte.

7.3.2 Maßnahmen des Statistischen Bundesamtes

7.3.2.1 Erstellung und Verteilung von Sach-
informationsmater ial

Neben all diesen durch Agenturen veranlaßten
bzw. betreuten Maßnahmen führte das Statisti-
sche Bundesamt zahlreiche weitere tlaßnahmen im

Bereich Presse- und öffentlichkeitsarbeit
durch. Der Schwerpunkt lag dabei auf der rei-
nen Fach- und Sachinformation.

Bereits seit 1985 hatten sich Bürgerinnen und

Bürger mit Fragen zur Volkszählung an das
Statistische Bundesamt ge!üandt. Schon zwei
Jahre vor dem Stichtag der Vo1kszählung war
der Fragebogen als }luster verteilt worden.
Eine Vielzahl von unterschiedlichsten Infor-
mationsschriften wurde in dieser Zeit erar-
beitet uncl je nach den spezifischen Wünschen
auf Anfragen zur Verfügung gestellt.

Von wissenschaftlichen Aufsätzen, zum Bei-
spiel zur llethode, zu Rechtsgrundlagen oder
zur Notwendigkeit der Volkszählung, über
populäre allgemeinverständliche Broschüren,
zum Beispiel zum Datenschutz (vgl. Anhang,
Nr. 35) oder zur Durchführung der Volkszäh1ung
(vgI. Anhangr Nr. 36) bis hin zum {DIN-A4-
Infoblatt" I zum Beispiel zu Vo1kszählungen und

Wissenschaft oder zu Volkszäh1ung und Umwelt,
reichte das Angebot der trlaterialien. Auch zwei
Testimonialbroschüren mit Stellungnahmen nah-
hafter Vertreter aus Politik, Wirtschaft,
ltissenschaft und anderen gesellschaftlichen
Bereichen zu Nutzen und Notwendigkeit der
Volkszählung, äin iABC" und Faltblätter mit
dem Wichtigsten in Kürze gehörten zum Infor-
mationsangebot, das von der Bevölkerung in
hohem Maße angenommen wurde.

Um den Zählungsstichtag gingen beim Stati-
stischen Bundesamt täglich ca. 200 Informa-
tionsanfragen schriftlich ein. Teils waren
dies nur Materialanforderungen, teils detail-
lierte Fragen zu einzelnen Aspekten, etwa zum

Datenschutz oder zu einzelnen Fragen des
VoIkszählung sf ragebogens .

7 .3.2.2 felefonischer Auskunftsdienst

Einen zusätzlichen Informationsservice rich-
tete das Statistische Bundesamt im lt{ärz 1987
ein: Ein "Volkszählungstelefon zum Ortstarif".
Aus der gesamten Bundesrepublik konnte man

sich hier zdm ortstarif über die volkszählung
informieren. Bis zu 120 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter standen an 20 Apparaten tägIich
acht Stunden lang im Schichtdienst bis zu
2 000 Anrufern Rede und Antwort. Viele Fragen
von Bürgerinnen und Bürgern, etwa wie man sich
verhalten sollte, vrenn man am Stichtag in Ur-
taub sei oder warum bei der Volkszäh1ung nach
cler Religion gefragt werde - dies waren zwei
der meistgestellten Fragen -, konnten sofort
beantvrortet werdeni auch Informationsmaterial-
wünsche wurden hier angenommen. Für ganz spe-
zielle Fragestellungen standen Volkszählungs-
experten zur Verfügung. An manchen Tagen be-
antworteten darüber hinaus Prominente, so
Altbundespräsident Scheel, Fragen zur Volks-
zählung.

Gelegenheit, sich tetefonisch zu informieren,
boten ferner zahlreiche Telefonaktionenr die
in Zusammenarbeit mit Tageszeitungen durchge-
führt wurden. Statistiker von Bund, Ländern
und Gemeinden, aber auch Vertreter des Daten-
schutzes standen bereitwillig Rede und Ant-
wort zu allen Fragen der Volkszählung 1987.

7.3.2.3 Informationsseminare für Journalisten

Dies war jedoch nur eine Form der Kooperation
zwischen Journalisten und Statistikern. Be-
reits im März 1985 war vom Statistischen Bun-
desamt das erste Seminai für Journalisten zur
Volkszählung 1987 durchgeführt worden; sieben
sreitere Seminare folgten bis Ende 1986, die
teilweise in Zusammenarbeit mit einzelnen
Landesämtern für die Presse in diesen Bundes-
Iändern, teilweise für bestimmte Zielgruppen,
zum Beispiel für die Ausländerpresse, veran-
staltet vrurden.

.Ziel dieser Informationstagungen war es. in
einer Zeit, in der das Thema Volkszählung noch
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nicht emotionalisiert war, Itleinungsbildner und
Multiplikatoren sachlich umfassencl über cliese
schwierige vielschichtige Materie zu informie-
ren. Das Angebot reichte dabei von Informa-
tionen zur Methode der Vollerhebung über In-
formationen lu Organisation und Durchführung
sowie über Nutzen und Notwendigkeit der Volks-
zäh1ung bis hin zu Informationen über die
rechtlichen Grundlagen und den Datenschutz.
Auch historische und internationale Aspekte
wurden erörtert.

7 .3.2 .4 Informationssendungen, Diskussions-
runden und Interviews

Die Seminarteilnehmer sowie weitere Journa-
listen wurden regelmäßig mit.Pressemitteilun-
gen, Veröffentlichungen, Bilder- und Artikel-
diensten auf de)n laufenden gehalten. Wöchent-
Iich, in den Monaten vor dem Zählungsstichtag
äweimal wöchentlich, erfolgten diese Aussen-
dungen zur Volkszählung an die Presse. Presse-
konferenzen, Pressegespräche, Redaktionsbe-
suche, Pressetermine und Journalistenauskünfte
rundeten das Unterrichtsprogramm für d.ie
Presse ab.

Infor.mationssendungen, Diskussionsrunden und
Interviews wurden von Zeitungen, Zeitschrif-
ten, Hörfunk und Fernsehen in großer Zahl pro-
duziert; Experten der Statistischen Ämter
nahmen, soweit möglich, all diese Termine
wahr.

Doch nicht nur bei Medienterminen, sondern
auch bei Veranstaltungen "vor Ort" war das
Engagement der Statisti.ker gefragt. Zahlrei-
che gesellschaftliche Gruppierungen, zum

Beispiel aus dem Bereich der wissenschaft oder
aüch au§ dem Bereich der Pol,itik, führten In-
formationsveranstaltungen zum Thema Volkszäh-
lung durch, bei denen Referenten aus der amt-
lichen Statistik beteiligt waren.

7.3.2.5 Info-Stände auf lilessen

Auch auf Messen wurde mehrfach die Gelegen-
heit geboten, sich an den Ständen des Stati-
stischen Bundesamtes, etvra auf der CeBIT-
uesse (welt-Centrum der Büro-, Informations-
und Kommunikationstechnik), auf der Indust;ie-
messe in Hannover, auf der ITB (Internationale
Tourismusbörse), auf der Übersee- und auf der
Buchmesse, über die bevorstehende "Inventur
des staates" im persönlichen Gespräch mit
Fachleuten oder durch Broschüren zu infor-
mieren.

7 .3.2.5 Schülerwettbewerb, Unterrichtsmaterial

Ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Bundes-
zentrale für politische Bildung fand ein
Schülerwettbewerb zum Thema Volkszählung
statt. Die "ZieJ"gruppe Schu1e" (Lehrerinnen/
Lehrer; Schülerinnen,/SchüIer,) würde zusätzlich
angesprochen durch eine zum Thema erstellte
Unterrichtseinheit, die den Schulen angeboten
wurde. Damit wurde den Lehrerinnen und Lehrern
die Vorbereitung der doch sehr schwierig schü-
Iergerecht aufzubereitenden Materie als Unter-
richtsgegenstand erleichtert, selbst Hilfsmit-
tel wie Folien wurden mit angeboten.

Die "Zielgruppe Universitätn (Professorinnen/
Professoreni Studentinnen/studenten) wurde
außer durch veranstaltungen durch eine Flug-
blattaktion (Auflage: 1,2.MilI.) auf die Not-
wendigkeit der Volkszählung geracle für die
Wissenschaft hingewiesen. Auch hier sollte
wiederum deutlich hrerden, vras oft schwer zu
vermitteln war: Der Nutzen der Volkszählung
für jeden einzelnen, hier also f[]1, jeile Stu-
dentin und für jeden Studenten.

7.3.2.7 Mobilisierung von Statistik-Nutzern,

Nutzenorientiert war auch die "Nutzerkampagne"
des Statistischen Bundesamtes, das heißt die
Unterrichtung von Multiplikatoren aus wirt-
schaft, Wissenschaft, von Vertretern der Kir-
che, von Verbänden, Gewerkschaften und an-
deren gesellschaftlichen Gruppierungen. Gerade
diese Zielgruppen a1s Konsumenten der aus der
Volkszählung geuronnenen .Datän konnten in der
Offentlichkeit am überzeugendsten und glaub-
würdigsten zur Notwendigkeit der Volkszählung
Ste1lung nehmen.

Repräsentanten vieler Gesellschaftsbereiche
unterstützten so die Informationskampagne
(vgl. Anhang, Nrn. 37 bis 39).

7.3.2.8 Sonstige Maßnahmen

So wurde clie Bevölkerung zum einen direkt
durch das Statistische Bundesamt und die
Statistischen Landesämter unterrichtet, zum
anderen durch die Vermittlung der [lassenme-
dien. Neben den ilournalisten beteitigten sich
weitere Multiplikatoren an iler Aufklärungs-
kampagne, beispielsweise aus dem Bereich der
Erwachsenenbildung. Ein gemeinsam von Stati-
stischem Bundesamt und Bundeszentrale für po-
litische Bildung für cliese Zielgruppe veran-
staltetes Volkszählungsseminar bilclete hierzu
die Grundlage.
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Ergänzt wurde das fachliche Informationsange-
bot der Statistischen Ämter durch flankierende
Maßnahmen, von denen hier nur einige genannt
werden können. AIs weithin sichtbares Zeichen
wurde beispielsweise vor dem Statistischen
Bundesamt in Wiesbaden eine nRiesenabakus"-

Plastik (415 m x 4r3 m) aufgestellt.
Dem Prinzip Omnipräsenz folgend, wurden Brief-
bogen, Briefumschläge und Freistempler des
Statistischen Bundesamtes mit Signet und
Slogan der Volkszählung 1987 ausgestattet.
Auch die am 15. Januar 1987 von der Deutschen
Bundespost herausgegebene 80-Pfennig-Brief-
marke griff in abgewandelter Form das Signet
auf.

VoIkszählungen und Statistik im Spiegel cler
Briefmarke - unter diesem Motto stand eine
Briefmarkenausstellung, die in Wiesbaden, Bonn
und Stuttgart gezeigt wurde. Ein optisch
schwer faßbares Thema wurde so visualisiert.
weitere Plakate mit dem Volkszählungsfrage-
bogen, aber auch mit Comics wurden darüber
hinaus von den Statistischen Ämtern des Bun-
des und der f,änder verteilt und fanden in
zahlreichen öffentlichen Gebäuden ihren Platz.
Public-Relations-Aktionen wie Preisausschreiben
und Public-Relations-Artike1 wie Plastiktüten,
Schirme, Briefaufkleber und Autoaufkleber
- die u.a. an Autobahntankstellen ausgelegt
wurden - rundeten das Spektrum der Maßnahmen
ab, die das Statistische Bundesamt durchführ-
.te. Diese Maßnahmen wurden in den Ländern
unterstützt und ergänzt durch die Statisti-
schen Landesämter.

7.4 Bewertung der Informationskampagne

Bei der Bewertung der Informationskampagne
zur Volkszählung 1987 müssen

a) clie Erfahrungen der Volkszählungsdiskussion
1 983 und

b) der aktuelle Kontext der Informationskam-
pagne 1987

mit berücksichtigt werden.

Falsche bzw. fehlende fnformationen über die
Volkszählung hatten 1983 zu l9iderständen in
der BevöIkerung geführt. Eine stark emotional
beherrschte Gegenbewegung konnte sich formie-

ren. Gleichwohl war bereits 1983 deutlich 9e-
worden, daß die Volkszählung für viele zum

Vehikel genereller Ablehnung des Staates miß-
braucht wurde. Die Volkszählung, per se eine
auf wissenschaftlichen Grundlagen konzipierte
statistische Erhebung, wurde aus ihrem Zu-
sammenhang - der amtlichen Statistik - heraus-
gelöst und zum Politikum.

Primäre Aufgabe der Informationskampagne 1987
mußte es also sein, objektiv und umfassend
über die Volkszählung zu informieren. Nur so
konnte eine sachgerechte kritische Auseinan-
dersetzung mit dem Thema stattfinclen. Von wei-
ten Bevölkerungsteilen wurde das breitgefä-
cherte Infoimationsangebot genutzt, um sich
ein eigenes Urteil über die Volkszählung zu
bilden. Die Bürgerinnen und Bürger vermochten
durch eigene kritische Reflexion - als konsti-
tutionelles Element des demokratischen Staats-
vresens - Stellung zu beziehen. Zugleich aber
war es wichtig, das 1983 stark ausgeprägte
emotionale Moment mit in die Konzeption einzu-
beziehen. Angste - durch einige cruppen oft
noch bewußt in der öffentlichkeit geschürt -
mußten Berücksichtigung finclen. Befürchtungen
sollten nicht einfach übergangen, sondern
ernst genommen werden. Nur so konnte und kann
Iangfristig das vertrauensverhältnis zwischen
Auskunftgebenden/Auskunftspflichtigen und Sta-
tistikern erhalten und ausgebaut werden.

Ein emotionaler Aspekt - rational gestützt -
war in cler Aufklärungskampagne für die Volks-
zählung 1987 der AppeII an das Soliclargefühl,
an die Solidargemeinschaft, die für das Exi-
stieren eines demokratischen Staates unabding-
bar ist. Diese Solidarisierung war ein wes.ent-
licher Beitrag zur Motivation. Nicht nur, weil
der cesetzgeber die Auskunftspflicht für alle
vorgegeben hatte, sondern daß sich jeder aus
eigenem Wissen, aus eigener Überzeugung, aus
eigener Mitwirkungsbereitschaft an der Volks-
zählung beteiligt - das war clas Ziel der In-
formations- und Aufklärungskampagne. Wichtig
war dabei die Schaffung eines positiven Mei-
nungsklimas, das die Befürworter in ihrer zu-
stimmenden Haltung zur Volkszählung '1987

stärkte und den Unentschiedenen zeigte, daß
viele auf der Seite der Befürworter standen.

Tatsächlich konnte sich das negative lteinungs-
klima nicht ausbreiten, sondern wurde positi-
viert. Dies zeigten die Ergebnisse der Mei-
nungsumfragen ebenso wie verschiedene Begleit-
untersuchungen, die den Verlauf der Kampagne
verfolgtenl ) .
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B. Erhebungsphase cler Volkszählung 1987

1. Atifbau der Erhebungsorganisation

Nach den Rechtsverordnungen der Länder (v91.
Abschnitt A.4.5;10) waren in cler Regel die Sta-
tistischen Landesämter oberste Erhebungsstel-
Ien, in Bremen und Ber1in (west) sowie im
Saarland als nüberörtliche Erhebungsstellen"
bezeichnet. Sie wiesen die Gemeindlen bzw. Be-
zirke (Stadtstaaten) an, wie die Volkszählung
nach den gegebenen rechtlichen Vorschriften
durchzuführen war. In Baden-Württemberg oblag
clie Aufgabe der überörtlichen Erhebungsstellen
den Landkreisen, den Stadtkreisen und den
großen Kreisstädten. Diese nahmen die ihnen
insoweit obliegenden Aufgaben ats Pflichtauf-
gaben zur ErfüIlung nach weisung wahr.

Die überörtlichen Erhebungsstellen sammelten
die ausgefüllten Erhebungsvordrucke der ört-
Iichen Erhebungsstellen und leiteten sie denl

'Statistischen Landesamt zu. Die Durchführung
cler Zählung vor Ort - unter Einsatz des Sta-
bes ehrenamtlicher Zäh1er - oblag den Erhe-
bungsstell-en, die von den Gemeinden einzu-
richten waren.

Grundlagen für tlie unterschiedlichen Aufga-
benzuweisungen, die sich aus diesem Aufbau
ergaben, waren in rechtlicher Hinsicht clie
einschlägigen bundesgesetzlichen und landes-
rechtlichen Vorschriften, in organisatori-
scher und methodischer Hinsicht die Zählungs-
anleitungen (siehe Abschnitt 4.5.2.4) .

Übersicht 14 gibt einen schematischen Über-
blick über die Aufgabenverteilung während der
Erhebungsphase der VolkszähIung 1987r deren
Grundzüge im folgenden dargesteltt werdenl).

1) vgl. hierzu auch die Darstellungen der Län-
der, u.E. Piperow, Ch., a.a.O. sowie
Steirunann, R. "Volkszählung 1987 - Organi-
sation und Ablauf" in Baden-Württemberg in
Wort und ZahL 4/87

Ubersicht 14

Stati stisches Bundesamt
und

Stati st i sche Landes'iimter

Vorbereitung der Zählung
- Al lgemeine vorbereitung, Planung
- Test der Erhebungsorganlsation
- Technische Vorbereitung der Erhebungs- und

0rgani sationspapiere
- Uf fentl ichkei tsarbei t

Gebäudezählung bis zu
sechs Monate vor dem
Zähl ungsstichtag
(fakul tätlv)

Gemei nde

- Bestellung eines Zählungsleiters
- Einrichtung der Erhebungsstelle
- Bereitstellung der kleinräumigen

Gl iederung des Gemeindegebietes
- Uf fentl ichkeitsarbei t
- Auflösen der Erhebungsstelle

Erhebungsstel le

- Zählbezirkseinteilung
- tlerbung, Bestellung, Verpflichtung und Schulung der Zähler
- Eereitstel lung der Erhebungsunterlagen für die Zähler

Zähl er

Haupterhebung durch den Zähler, und zwar:
- Gebäude und Hohnungszählung
- Volks- und Berufszählung
- Arbei tsstättenzähl ung

Austeilen der Erhebungsvordrucke und der Infomationspapiere
Ei nsaml'ael n der E rhebungsvordrucke
Abgabe der Erhebungsvordrucke bei der Erhebungsstelle

Erhebungsstel le

- Rücklaufkontrolle der Erhebungsvordrucke und organisations-
papiere (Vol lzähligkeits- und VolIständigkeitskontrolIe)

- Rückfragen und Mahnungen bei unvo]lständigen oder fehlenden
Angaben

- Ablieferung der Erhebungsunterlagen an das Statistische
Landesarnt

Ei ngangskontrol I e (Vol I zähl i gkeits- und Vol lständi gkeitskont rol 1 e)

Statistische Landesämter

Vorbereitungs- und Erhebungsphase der Volkszählung 1987

Rechtsgrundl age
Gesetz über elne Volks-,
Berufs-, Gebäude-, tlohnungs
und Arbei tsstättenzähl un9
(vo'lkszäh'l ungsgesetz 1987)
Stichtag: 25. tlal 1987

Gesetz über die Statistik
für Bundeszrecke (Bundes-
statistikgesetz 1987)

Ländesverordnungen zur
ourchführung des Yolks-
zählungsgesetzes 1987
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2

2

Aufgaben der Gemeinden

1 Einrichtung der Erhebungsstellen

Die von den Gemeinden einzurichtenden Erhe-
bungsstellen vraren räumlich, organisatorisch
und personell von anderen Verwaltungsstellen
der Gemeinden abzuschotten, um die statisti-
sche Geheimhaltung der erhobenen Angaben auch
während des Erhebungsverfahrens sicherzu-
stellen. Diese Abschottung mußte zum Beginn
der Erhebungsphase gewährleistet sein, d.h.
bereits mit der gSf. - fakultativ - durchzu-
führenden Gebäudevorerhebung. Sofern kleine
Gemeinden die erforderliche Abschottung der
Erhebungsstellen nicht gewährleisten konnten,
bestand die Möglichkeit der Einrichtung über-
örtlicher Erhebungsstellenl ) .

Die Gemeinde hatte einen für die Durchführung
der Zählung in der Gemeinde verantwortlichen
Zählungsleiter zu bestellen. Bei der perso-
nellen Besetzung der bundesweit rd. 4 500
Erhebungsstellen wurde dabei von vornherein
von Personen abgesehen, bei denen aufgrund
ihrer beruflichen Tätigkeit oder aus anderen
Gründen mit Interessenkollisiönen zu rechnen
war. Die in den Erhebungsstellen tätigen Per-
sonen durften die aus ihrer Tätigkeit gewon-
nenen Erkenntnisse über einzeLne Bürger nicht
bei anderen Gelegenheiten oder für andere
Zwecke verwenden. Sie wurden auf die Wahrung
des Statistikgeheimnisses und zur Geheimhal-
tung der aus ihrer Tätigkeit über einzelne
Bürger gewonnenen Erkenntnisse schriftlich
verpflichtet und auf die strafrechtlichen
Konsequenzen eines Verstoßes hingewiesen.
Diese Verpflichtung galt auch nach Beendigung
ihrer Tätigkeit in den Erhebungsstellen. Im
Rahmen der personellen Abschottung war sicher-
zustellen, daß das Personal der Erhebungsstel-
le auf keinen FaIl gleichzeitig mit anderen
Vervraltungsaufgaben betraut wurde (v91. auch
Abschnitt A.4.5.3).

2.2 Vorarbeiten für die Durchführung der
Zählung

2.2 . I Bereitstellung einer kleinräumigen
Gliederung

Wichtige Grundlage für die Arbeit der Erhe-
bungsstelle und für die späteren Auswertungen
der volkszählungsergebnisse in tiefer regiona-

t ) S. Durchführungsverordnungen zur Volkszäh-
lung 1987 der Länder Hessen und Rheinland-
Pfalz, a.a.O. (v91. Nr. 5 des Anhangs).

ler Gliederung vrar die Bereitstellung einer
kleinräumigen Gliederung des Gemeindegebie-
tes durch die Gemeinde. "Bei der kleinräumi-
gen Gliederung geht es darum, das Gemeinde-
gebiet in Blöcke und Blockseiten aufzuteilen
und damit ein flexibles regionales Ordnungs-
system zu schaffen, das eine Zusammenstellung
statistischer Ergebnisse unterhalb der Gemein-
deebene bzw. für nichtadministrative Gebiets-
einheiten in jecler beliebigen Abgrenzung je-
derzeit erlaubt. Diese Möglichkeit ist mit
der Blockseitengliederung durch unterschied-
liches Zusammenfügen von Blockseiten (zum

Beispiel zu Straßenzügen) gegeben. Voraus-
setzung dafür ist al.Ierdings ein hierarchisch
aufgebautes Nummernsystem, das heißt eine
Numerierung der Blöcke innerhalb der überge-
ordneten Verwaltungseinheit ( Gemeindeteil,
Stadtbezirk), ergänzt um die Numerierung der
zum jeweiligen Block gehörenden Blockseiten2).
Hier konnte jeiloch weitgehend auf bestehende
Gliederungen, die auch für andere Aufgaben,
wie Einteilung von Stimmbezirken für Wahlen
oder Abgrenzung der Einzugsbereiche für Schu-
len verwendet werden, oder auch auf die Vor-
arbeiten zur'Volkszählung 1983 zurückgegriffen
werden.

2.2.2 BereLtstellung von Registerauszügen

Eine weitere wichtige Vorarbeit bestand darin,
die in § 11 Volkszählungsgesetz bezeichneten
Daten, die für die ordnungsgemäße Durchführung
der Volkszählung durch die Erhebungsstelle un-
erläßIich vraren, auf deren Anforderung bereit-
zustellen (v91. Abschnitt A.5.2.5r. Die aus
dem Melderegister, den Registern der für die
Grundsteuer zuständigen Stellen bzw. der für
die Gebäudebrandversicherung zuständigen ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts
oder den Registern der für Gewerbeanzeigen
zuständigen Stellen an die Erhebungsstelle zu

2) Nejedly, S.: "Volkszäh1ung 1987 - Organi-
sation und Ab1auf der Erhebungi' in Staat
und Wirtschaft in Hessen, Hessisches Sta-
tistisches Landesamt, Nr. 8/1986, S. 258.
Siehe auch: "Kleinräumige Gliederung, räum-
Iiches Ordnungssystem, zensus 198'1", Reihe
H, Beiträge des Deutschen Städtetages zur
Statistik und stadtforschung, Heft 15,
KöIn 1979, und "Arbeitshilfen zur Volkszäh-
lung 1981, Empfehlungen zur kleinräumigen
statistischen Gebietsgliederung", Düssel-
dorf 1979. nADv-Unterstützung der Zählungs-
organisation", Reihe H, Beiträge däs
Deutschen Städtetages zur Statistik und
Stadtforschung, Heft 16, Köln 1979, iADV-
Unterstützung der Zählungsorganisation
1983", Reihe H, Beiträge des Deutschen
Städtetages zur Statistik und Stadtfor-
schung, Heft 23.
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'übermlttelnden Daten waren genau festgelegt
und für eine volIzählige Erfassung alIer per-
sonen, Gebäude, Wohnungen und Arbeitsstätten
unabdingbar. Sie wurden - wie auch interna-
tionat üblich - von fast allen Erhebungs-
stellen genutzt.

3 Aufgaben der Erhebungsstellen

3.1 Aufgaben vor der Erhebung

3.1.1 Organisation des allgemeinen Erhe-
bungsablaufs

3. 1. 1. 1 Zählbezirkseinteilung

Um eine vol1zählige Erhebung gewährleisten zu
können, mußten die Erhebungsstellen das Ge-
meindegebiet auf der Grundlage der kleinräumi-
gen Gliederung in Zählbezirke einteilen und

eine zählbezirksübersi.cht führen. Ein Zählbe-
zirk entsprach in der Regei einer Blockseite,
wobei clie Größe der Zählbezirke so zu bemessen
war, daß e i n Zähler diesen Bereich bear-
beiten konnte . Wichtige Vorinformationen
hierfür waren die Angaben aus der Gebäudevor-
eirhebung (vg1. Abschnitt A.3.2.2.1.5 sowie
A.5.2.1.1). Die Zählbezirke durften jedoch
die Grenzen kleinräuml.icher Gebietseinheiten
(Gemeindeteil, B1öcke, Blockseiten) nicht
überschreiten.

Übersicht 15 zeigt, Beispiele für Zählbezirks-
einteilungen bei vorhandener kleinräumiger
bzw. kleinräumiger Gliederung nach Planungs-
bezirkenl ).

1 ) Bayerisches Landesamt für Statistik und Da-
tenverarbei.tung, Anleitung für die Gemein-
de und Erhebungsstelle, Teil I C (ohne
Sonderbereiche ),

Übersicht 1 5

Beispiel
lür eine Zählbezirkseinteilung
ohne kleinräumige Gliederung

0. Zöhtöe2,ih

1 olrsftilVord.rleilen
-,12 lohnc She0en-

öezachnuogen)I
I
Itl

I
,
I

4. z;h/h.,ttiA
?,7ählbett'rh

,,2ählbz,/h -r-
I

5. zör.

3.2ählbezi* I
I

-J
6. Zählöeni/t

?, zähtber;r*

. 
-Hgu5nummerffi'-Gebäude[- Anzahl der l{aushalle

Zählbezir er'rzg

5

Beispiel
lür eine Zählbezirkseinleilung
bei vorhandener kleinräumiger Gliederung
nach Planunelsbezirken

a.- Hausnummer
f1E-Gebäude' Anzahl der Haushalte

u4 Fabrikgebäude'
-- - - - Zählbezirksgrenze

- 

Planr e

bezirk'Planungsbezirk O01
2,2ä:hrbeil.

Zihlbez,7* ,lII

4

!.2ü.

). ?ihtbeilk

7. Z0z.

Planu ngsbezirk bo5
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'tlehrere Zählbezirke konnten zu Arbeitsbezirken
a1s organisationseinheiten für den Zähler zu-
sammengefaßt werden. Die Einteilung nach Ar-
beitsbezirken und Zählbezirken wurde dem Zäh-
Ier auf der Adressenliste von der Erhebungs-
stelle vorgegeben ( Zählbezirksbeschreibung,
vgl. Abschnitt A.5.2.3.1 ). ein weiteres wichti-
ges Hilfsmittel für clen Zäh1er war die Namen-
Iiste (vgl. Abschnitt A.5.2.5.2). Sie diente
aIs orientierungshilfe für den Zähler beim
Verteilen der Erhebungsunterlagen in seinem
Zählbezirk und gab ihm einen ersten Überblick
über die von ihm aufzusuchenden Personen, Ge-
bäude und Arbeitsstätten.

3. I . 1 .2 Bestellung und Einweisung von Zählern

Die Bestellung und Einweisung von Zäh1ern und

Zählerinnen war - wie eingangs erwähnt - eben-
falls Aufgabe der Erhebungsstellen. Gemäß § 10

Abs. 3 Volkszählungsgesetz 1987 waren Bund,
Länder und Gemeinden und sonstige juristische
Personen des öffentlichen Rechts verpflichtet,
den Erhebungsstellen auf Anforderung Bedienste-
te zu benennen und für die zählertätigkeit
freizustellen. Die Behörden des Bundes und der
Länder waren durch entsprechende Erlasse der
Ministerien auf diese Verpflichtung hingewie-
sen worden.

Daß die Bestellung der bundesweit benötigten
ca.500 000 Zähler und Zählerinnen schwierig
sein würde, war aufgrund der aus früheren Zäh-
lungen vorliegenden Erfahrungen erwartet wor-
d.nl ). rn vieten Gemeinden war deshalb schon
frühzeitig mit den örtlichen Behörden Kontakt
aufgenommen worden, um die zählergestellung
abzustimmen. Nach § 10 Abs. 2 des Vo1kszäh-
lungsgesetzes 1987 war jeder Deutsche vom
vollendeten 18. bis zum vollendeten 65.
Lebensjahr zur Übernahme der ehrenamtlichen
zählertätigkeit verpftichtet. Eine Befreiung
von dieser staatsbürgerlichen Pflicht war nur
mög1ich, wenn die vorgetragenen Gründe so
schwerwiegend waren, daß eine ErfüIlung .dieser
Pflicht unzumutbar erschien. Es mußte daher
glaubhaft gemacht werden, daß die Zähler-
tätigkeit wegen Krankheit, Gebrechen oder
einem ähnlich wichtigen Grund nicht wahrge-
nommen werden konnte oder nicht ordnungsge-
mäß hätte wahrgenommen werden können.

1) VgI. hierzu auch "Die Volks-, Berufs-,
Gebäude- und Arbeitsstättenzählung 1987
- Erfahrungsbericht der Städte", a.a.O.1
s. 92 ff.

Die Zähler wurden von der Erhebungsstelle
schriftlich bestellt, über ihre Rechte und

Pflichten belehrt und schriftlich auf die
wahrung des Statistikgeheimnisses und zur Ge-
heimhaltung verpflichtet. Diese Verpflichtung
galt für alle Erkenntnisse über den Bürger,
die der Zähler im Rahmen seiner Tätigkeit 9e-
wonnen hatte - und sie gitt - ähnlich wie für
die ehemals in den Erhebungsstellen beschäf-
tigten Personen zeitlich unbegrenzt fort (v91.
§ 10 Abs. 4 Volkszählungsgesetz19871.

Die ausgewählten zähler mußten clie Gewähr für
Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit bieten.
Die Erhebungsstelle hatte außerdem bei der
Auswahl mögliche Interessenkollisionen mit
der beruflicheri Tätigkeit zu berücksichtigen.
So regelte zum Beispiel das Land Nordrhein-
Westfalen: "Um jeden Anschein zum vermeiden,
daß Polizeivollzugsbeamte anläßlich der
Volkszählung 1987 gleichzeitig als Ermitt-
lungsbeamte tätig werden, sind sie nicht als
zähler einzusetzen"2). Das gleiche galt für
Staats- und AmtsanwäIte. Aber auch bei an-
deren Personen war erst zu prüfen, ob aufgrund
der beruflichen Tätigkeit oder aus anderen
Gründen die Besorgnis bestehen mußte, daß an-
läßlich der Volkszählung 1987 gewonnene Er-
kenntnisse zu Lasten der Auskunftspflichtigen
genutzt werden könnten (2.8. bei Angehörigen
der Steuerverwaltung). Sie durften allenfalls
dann als Zähler bestellt vierden, wenn ein ört-
licher Einsatz möglich war, der eine solche
Nutzung ausschloß.

Zähler wurden auch nicht in der unmittelbaren
Nähe (Nachbarschaft) ihrer Wohnung einge-
setzt3), v91. § 10 Abs. 5 zLff. 1 Volkszäh-
lungsgesetz 1987. Trotzdem konnte nicht ausge-
schlossen werden, daß der Zähler einzelnen
Auskunftspflichtigen seines Arbeitsbezirks be-
kannt war. rn diesen FäIlen konnte der Aus-
kunftspflichtige jedoch von der [1öglichkeit
des postalischen Rückversands seiner Erhe-
bungsvordrucke Gebrauch machen.

Vor ihrem Einsatz wurden die zähler von Mit-
arbeitern der Erhebungsstelle im Rahmen von
Zählerschulungen in ihre Aufgaben, Pflichten

2) Ergänzende Verwaltungsvorschriften der
Durchf ührungsve rordnung zor Volkszählung
1987 des Landes Nordrhein-Westfalen, a.a.O.

3) Zur Konkretisierung des Begriffs "Nachbar-schaft" siehe Durchführungsverordnungen
zur volkszäh1ung 1987 der Länder Hamburg
und Rheinland-Pfa1z, a.a.O. (v91. Nr. 5
des Anhangs).
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und Befugnisse eingewiesen (vgl. § 10 Abs. 8

Volkszählungsgesetz 1987) . .Grundlage dieser
Schulungen vraren die Zähleranleitung, das
Schlagwortverzeichnis, die Erhebungs- und
Organisationspapiere sowie die fnformations-
materialien zur Vo1kszählung 1987.

3. 1 . I .3 Zählerentschädigung

Von den Gemeinden wurde wegen des mit der
Zählertätigkeit verbundenen Aufwandes eine
Entschädigung gezahlt, die nicht zu ver-
steuern war (v91. § 10 Abs. 9 Volkszählungsge-
setz 1987). Mit dieser steuerfreien vergütung
sollten Anreize geschaffen werden, sich für
die Zählertätigkeit zur verfügung zu stellen
und die nicht einfache Aufgabe korrekt zu er-
fü1Ien.

Nach den Angaben des Deutschen Städtetages
hatte die nvon den Stäclten und Gemeinden
gewährte Zählerentschädigung im Rege1fall
drei Komponenten:

Eine Grundpauschale je Arbeitsbezirk, mit
der u.a. alle Pahrk6sten, Telefongespräche
mit Auskunftspflichtigen und der Erhebungs-
stetle sowie ggf. Portokosten abgegolten .

wurden.

Die Höhe dieser Grundpauschale schwankte
i.d.R. zwischen 50r- DU uncl l00r- DM.

Eine leistungsbezogene Auf wandsentschä-
digung, die in den peisten Fäl1en gestaf-
felt wurde für

a) vom Zähler abgelieferte Erhebungsbogen,
die ausgefüIlt und kontrolliert waren,
und

b) Erhebungsbogen, bei denen der Zähler in
der Begehungsliste vermerkt hat, daß
der Auskunftspflichtige diese per Post
an die Erhebungsstelle äurückschicken
wil1.

Bei dieser leistungsbezogenen Komponente
war die Praxis in den Gemeinden sehr un-
terschiedlich. Es wurden sowohl auf eine
Differenzierung der Entschädigungshöhe
verzichtet (also keine Staffelung der Ent-
schädigungssätze nach a) oder b), als auch
je Bogen die unterschiedlichsten Beträge
verrechnet. Die Entschädigungshöhe wurtle
auch danach variiert, ob die vom Zäh1er

abgelieferten Bogen vollständig ausgefülJ-t
waren oder große Lücken hatten (2.B. ob mehr
als 5 Fragen beantwortet oder ob weniger
als 5 Fragen beantwortet vraren). Schließ-
Iich gab es auch unterschiedliche Entschä-
cligungssätze nach Bogenart, für Wohnungs-
bogen/Personenbogen gab es also andere Ent-
schädigungssätze als für den AZ-Bogen. Die
Entschäcligungssätze variierten zwischen
l r- DM für per Post zugesandte Erhebungsbo-
gen und 3r50 Dyt/[r-- D!,! für vo1lständig
ausgefüllf-e und vom Zähler abgelieferte
Erhebungsbogen.

Freizeitausgleich für im öffentlichen Dienst
beschäftigte ZähIer. Der Freizeitausgleich
ist landesrechtlich geregel-t worden, und
zwar wurden i.d.R. 3 Tage Dienstbefreiung
unter Fortzahlung der Bezüge gewährt. Der
Bund übernahm für seine Bediensteten diese
Regelung, allerdings hat er sich zu spät
dazu entschlossen, so daß es deshalb ver-
meidbare Irritationen gab. Die Freizeitre-
gelung wurde mitunter von Behörde zu Be-
hörde unterschiedlich vollzogen. Teilweise
wurde verlangt, die Dienstbefreiung für die
Tätigkeit cles Zählens zu nutzen, z.B. zum
Aufsuchen der zu zählgnden Arbeitsstätten
während der Dienstzeit, teilweise wurden
clie 3 zusätzlich arbeitsfreien Tage gewährt
neben einer ggf. erforderlichen Dienstbe-
freiung für das Zählen.

Als Zählerentschädigung wurden in den Städten
insgesamt zwischen 2r- Dyl und mehr als 5r- DM

je Einwohner gezahlt. Nach den personalkosten
war dies. mit rund 25 t der nächstgröBte Aus-
gabenposten im Zählungsbudget der städte.1 ) .

3.1.2 , Erhebung in Sonderbereichen

3.1 .2 I Zählung in Wohnheimen, Gemeinschafts-
und Anstaltsunterkünften

Für die Durchführung der Zählung in wohnhei-
men, Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünften
rraren Sonderregelungen zu beachten, die die
Situation der dort lebenden personen berück-
sichtigten. Es wurden hier - soweit möglich -
besonders qualifizierte und gesondert ge-
schulte ?ähler eingesetzt. Die Zählung setzte
eine enge Zusanmenarbeit mit. dem Leiter der
Einrichtung voraus.

I )' Erfahrungsbericht der Städte, a.a.O. ,s. 103 ff.

3
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Mit dem Anstaltsleiter mußte vereinbart wer-
den, wie der Bereich der Einrichtung im ein-
zelnen zu begehen war, um die Zäh1ung durch-
zuführen. Während für die Erfassung von Per-
sonen mit eigener Haushaltsführung dieselben
Erhebungsgrundsätze wie für die BevöIkerung
außerhalb derartiger Einrichtungen galten,
war bei der Zählung von Personen ohne eigene
Haushaltsführung wie folgt vorzugehen:

- zusammen mit der Anstaltsleitung mußte ge-
klärt werden, vrer in der Einrichtung aus-
kunftspflichtig war (v91. Abschnitt
A.2.2.2. 1 . 1 ) und den Personenbogen nebst Er-
Iäuterungsblatt und sonstigen Unterlagen er-
halten durfte;

- handelte es sich um eine Einrichtung des
sog. sensiblen Anstaltsbereichs, in der die
Nennung des Namens eine soziale AbstemPelung
bedeutet hätte (2.B. für sucht- oder Geistes-
kranke), war auch die anonyme Rückgabe des
Fragebogens im verschlossenen Volkszählungs-
brief oder anonyme Rücksendung an die Er-
hebungsstelle mög1ich (v91. abschnitt
A.2.2.2. 1.1);

- es war zu klären, ob und für welche - nicht
zur Auskunftserteilung fähige behinderte
oder minderjährige - Personen gem. S 12

Abs. 1 ziff. 1 Buchstabe a), Volkszählungs-
gesetz 1987 eine Ersatzauskunftspflicht des
Anstaltsleiters bestand oder eine Ver-
trauensperson die Beantwortung der Frage-
bogen übernahm.

Gebäudeangaben hatte, sofern diese überhaupt
zu erheben waren (vgl. Abschnitt A.2.2.2.21,
ebenfalls der Anstaltsleiter bereitzustellen;
auf seine Verpflichtung, das zählblatt auszu-
fül1en, wurde bereits hingewiesen (v91. Ab-
schnitt A.5.2.1 .4) .

3.1 .2 .2 Zäh1ung im Bereich der Bundeswehr, des
Bundesgrenzschutzes und der Bereit-
schaftspol i zei

Auch für die zählung von Personen. Haushalten,
Wohnungen und Gebäuden (sowie Arbeitsstätten)
in diesen Bereichen waren Sonderregelungen zu
beachten, die vor alIem den bestehenden Si-
cherheitsbedürfnissen Rechnung trugen. In der
Vorbereitungsphase war von seiten des Bundes
bzw. der Länder mit den zuständigen Verwaltun-
gen frühzeitig Kontakt aufgenommen worden, um

den Zählungsablauf abzuklären.

Die örtlichen Stellen dieser Bereiche waren
danach angewiesen, Ansprechpartner zu benen-

nen, mit denen der Zähler den Ablauf der Bege-
hung der Anlage und die dabei vorzunehmende
Verteilung der Erhebungsunterlagen zu verein-
baren hatte. Sovreit zur Wahrung der Sicher-
heitsbelange eine Begleitperson benannt war,
durfte sie keine Funktionen des ZähIers über-
nehmen. Mit clem ihm benannten Ansprechpartner
hatte der ZähIer anhand der Namenliste wieder-
um zu klären, welche Personen im Sonderbereich
zu zählen waren.

3.2 Aufgaben während der Erhebung
3.2.1 örtliche Begehung durch die ZähIer

Die Hauptaufgabe der Zähler bestand darin,
die ihnen jeweils zugeteilten Arbeitsbezirke
1ückenlos und mit größter Sorgfalt zu begehen
und dabei jedes Gebäude, jede Arbeitsstätte,
jede Wohnung und jeden Haushalt mit allen
darin lebenden Personen zu erfassen. Sie
hatten den Auskunftspflichtigen die jeweils
zutreffenden Erhebungsvordrtrcke zum Ausfüllen
- sowie die Informationsmaterialien zur volks-
zählung 198'l - auszuhändigen und dies in der
Adressenliste zu protokollieren (v91. aU-
schnitt A.5.2.3.1 ). Die Zäh1er waren das wich-
tigste Glied in der Organisationskette, nur
sie konnten die vollzähligkeit der Erhebüng
gewährleisten.

AIs orientierungshilfe für ilie Verteilung der
Unterlagen diente dem Zähler die Namenliste
mit den in seinem Bezirk vorhandenen Arbeits-
stätten und Gebäuden mit Wohnraum sowie den
dort wohnenden Personen. Das Austeilen der
Erhebungsunterlagen begann etwa eine Woche vor
dem Zählungsstichtag.

Der Zähler hatte sich dem Auskunftspflichtigen
unaufgefordert durch Vorzeigen seines Zähler-
ausweises auszuweisen und durfte die t{ohnung
eines Auskunftspflichtigen'nur mit dessen Zu-
stimmung betreten (v91. § 10 Abs. 6 Volkszäh-
lungsgesetz 1987). Um die volIständige und
richtige Erfassung sicherzustellen, mußte der
Zäh1er - wie bereits erwähnt - bestimmte An-
gaben mündlich erfragen und festhalten. Da-
bei handelte es sich im einzelnen um:

- Zahl und Namen der Personen im Haushalt,
- Name des Wohnungsinhabers,
- Zahl der Haushalte und der Arbeitsstätten

im Gebäude und in der vtohnung,
- Leerstehen der Wohnung
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- Zugehörigkeit zu ausländischen Streit-
kräften oder zu cliplomatischen oder berufs-
konsularischen Vertretungen bzw. zur dama-
ligen rständigen vertretung der Deutschen
Demokratischen Republ ik",

- Zahl der Personen ohne eigene Haushalts-
führung mit alleiniger wohnung im Bereich
einer Gemeinschafts- und Anstaltsunterkunft,

- Name, Bezeichnung von Arbeitsstätten und
Unternehmen

Nach der aus dem Mikrozensus übernommenen Re-
gelungl) des § 13 Abs. 5 Volkszählungsgesetz
1987 konnte der Auskunftspftichtigä jeaocn
wählen, ob er die Vor- und Familiennamen der
übrigen Haushaltsmitglieder mündlich nennen
oder sie der Erhebungsstelle schriftlich mit-
teilen wollte. Dies galt auch für den Namen

des Wohnungsinhabers.

Die Auskunftspflichtigen mußten vom Zähler auf
die verschiedenen tlöglichkeiten der Auskunfts-
erteilung hingewiesen werden. Die in den Erhe-
bungsvordrucken enthaltenen Fragen konnten
müncllich gegenüber dem Zähler oder schrift-
lich beantwortet werden (vgl. § 13 Abs. 2

Volkszählungsgesetz 1987). Darüber hinaus
konnte der Auskunftspflichtige wählen, ob er
sie gemeinsam mit anderen Haushaltsmitglie-
dern oder für sich allein beantvrorten woIltd
(vgl. § 13 Abs. 3 Volkszählungsgesetz .1987).
Außerdem hatte der.Auskunftspflichtige mehre-
re Möglichkeiten, seine ausgefüllten Erhe-
bungsvordrucke zurückzugeben (v91. § 13

Abs. 4 Volkszählungsgesetz). Er konnte sie
clem ZähIer offen oder in verschlossenem Um-

schlag aushändigen, sie innerhalb einer Woche
bei der Erhebungsstelle abgeben oder sie der
Erhebungsstelle per Post zuschicken (s. Über-
sicht 1 6) .

Wurde die Rückgabe der Erhebungsvordrucke in
verschlossenem Umschlag oder die poqtalische
Rücksendung an die Erhebungssstelle gewünscht,
hätte der Zähler einen "Volkszählungsbrief" zu
übergeben. Auf Verlangen war für jedes Haus-
haltsmitglied bzw. für jede Arbeitsstätte ein
Volkszählungsbrief zu verteilen. Die postali-
sche Rücksendung dieses VoIkszählungsbriefes
war portofrei. .Sowohl beim postalischen Rück-
versand als auch bei der Rückgabe des Um-

schlags an den zähler waren im Regelfall ( zur
Ausnahme, siehe Abschnitt 3.1.2.1) Name und

1) Siehe § 10 Abs. 5 des cesetzes über die
Durchführung einer Repräsentativstatistik
über die BevöIkerung und den Arbeitsmarkt
(Mikrozensusgesetz) vom 10. Juni 1985,
BGBI. r S. 955.

Adresse des Auskunftspflichtigen auf dem Um-
schlag einzutragen. Enthielt der Umschlag Er-
hebungsvordrucke für mehrere Personen eines
Haushalts, genügte die Absenderangabe eines
auskunftspflichtigen Haushaltsmitgliedes.
Wenn der Zähler trotz mehrmaligen Aufsuchens
Personen nicht antraf oder bei Arbeitsstätten
niemanden erreichen konnte, notierte er diese
Fälle ebenfalls in de,r Adressenliste und un-
terrichtete die Erhebungsstelle davon, damit
sie sich dieser Fälle annahm. Ahnlich hatte
er sich bei.Auskunftsverweigerern zu verhal-
ten.
Nach dem Zählungsstichtag !üurden die ausge-
füIlten Erhebungsvordrucke vom zähler unter
Zuhilfenahme der Adressenliste wieder einge-
sammelt, sofern sie nicht direkt an die Er-
hebungsstelle übermittelt worden waren oder
werden sollten. Für das Einsammeln benötigte
der Zähler in der Regel ein bis zwei wochen.
Der Zäh1er durfte die.Angaben in den Erhe-
bungsvordrucken Dritten nicht zugänglich
machen (2.8. dem Hauptmieter nicht die An-
gaben im Personenbogen des Untermieters),
auch nicht seinen Familienangehörigen.
Nach dem Einsammeln hatte der Zäh1er sämt-
liche Erhebungsvordrucke umgehend bei der
Erhebungsstelle abzugeben; in einigen Bundes-
ländern hatte er zuvor außerdem auf der Grund-
lage seiner Adressenliste ilie Regionalliste
auszufüI1en.

3.2.2 Unterstützung und Fortführung der Zäh-
lertätigkeit durch die Erhebungsstelle

Eine besondere Unterstützung benötigten die
ZähIer durch die Erhebungsstelle, wenn trotz
mehrmaliger Versuche Auskunftspflichtige nicht
anzutreffen waren, zum Beispiel bedingt durch
eine längerfristige Abwesenheit der zu Befra-
genden oder dadurch, daß eine Arbeitsstätte
durch Urlaub oder auswärtige Tätigkeit der
Beschäftigten vorübergehend nicht besetzt war.
Die Erhebungsstelle mußte dann versuchen,
sich schriftlich, telefonisch odei durch den
Einsatz ihrer Mitarbeiter mit dem Auskunfts-
pflichtigen in Verbindung zu setzen, um die
notwendigen Angaben zu beschaffen. Bei Aus-
kunftsverweigerung wies die Erhebungsstelle
die Auskunftspflichtigen durch Erinnerungs-
bzw. Mahnschreiben auf die Verpflichtung zur
Auskunftserteilung hin, die - als ultima
ratio - ggf. bis zum Zwangsgeld oder Bußgeld
führen konnten2).

2) Vgl. hiörzu auch nDie Volks-, Berufs-, ce-
bäucle-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzäh-
Iung 1987 - Erfahrungsbericht der Städte",
a.a.O. , S. 72 ff .
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Übersicht 16

1) Bei schriftllcher Beantwortung waren der Zählerin/dem Zähler auf Verlangen die Angaben nach § l0 Abs. 7
Satz I gem. § ll Abs. 5 Satz I Volkszählungsgesetz 1987 mündlich mitzuteilen (das heißt: u.a. ZahL der
Personen im Haushalt, Zahl der Haushalte und der Arbeitsstätten im Gebäude und in der trrlohnung).

2) Personen ohne eigene Haushaltsführung in einer Anstalt, in der die Gefahr einer sozialen Abstempelung
besteht, brauchten keine Namen anzugeben.

Auskunftserteilung/Bückgabemöglichkeiten

mündlich schriftlich r)

offen in verschlossenem Umschlag

Für Personen und
Haushalte mit

Name, Vorname
und Anschrift 2)

Für Arbeitsstätten
und Unternehmen

mit Narne (Bezeichnung)
und Anschrift

Zähler ähler Zähler

leitet
ungeöffnet

weiter

Übersendung
(im

VZ-Brief
portofrei)

Abgabe
oder

trägt
Angaben

in den
Fragebogen

ein

leitet
weiter

Erhebungsstelle
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3 Aufgaben nach der Erhebung

1 Entlastung der Zähler3

In Anwesenheit cles Zählers prüfte die Erhe-
bungsstelle rrriä.hst die vollzähligkeit tler
zurückgegebenen Erhebungsunterlagen. Dabei
war in den Erhebungsstellen sichergestellt,
daß der Zähler keinen Einblick in andere Er-
hebungsunterlagen - auch nicht in die in ver-
schlossenem Umschlag zurückgegebenen oder
postalisch übersandten Erhebungsunterlagen
seines Arbeitsbezirks - hattel ) . o"*it konnten
die Zähler entlastet, wenngleich nicht von
der Geheimhaltungspflicht entbunden werden.

3.3.2 vollzähligkeits- uncl Vollständigkeits:
kontrollen

Waren die Zählermappen mit ddn Erhebungsvor-
drucken und Organisationspapieren von den Zäh-
lern abgeliefert worden, so war anhand der
Zählbezirksübersicht und anhand des ZähIer-
verzeichnisses zu prüfen7 ob für jeden zähl-
bezirk mindestens eine Adressenliste bzw.
Regionalliste angelegt worden war. Anhand,der
Adressenliste, der Regionalliste und ggf. ei-
ner zum Zählungsstichtag aktualisierten Namen-
liste mußte dann geprüft werden, ob die ausge-
füIlten Erhebungsvordrucke vollzählig waren,
ob der Zähler Vermerke über nicht angetrof-
fene Haushalte und Arbeitsstätten, versandart,
Auskunftsverweigerung und sonstige Bemerkungen
gemacht hatte, die weitere Arbeiten der Erhe-'
bungsstelle erforderlich machten, und ob Namen

und Anschriften im Haushaltsmantelbogen bzw.
im Arbeitsstättenbogen mit den Eintragungen in
der Adressenliste,/der Regional'liste überein-
stimmten. Zu prüfen war auch, ob Arbeitsstät-
ten und Unternehmen doppelt erfaßt oder - ob-
wohl in der Namenliste vermerkt - vergessen
worden waren. Per Post übersandte oder bei der
Erhebungsstelle abgegebene Erhebungsvordrucke
wurden den vom Zähler abgelieferten Erhebungs-
vordr'ucken und organisationspapieren zugeord-
net.

Neben der vollzähligkeit der Erhebungsvordrucke
und Organisationspapiere hatte die Erhebungs-
stelle auch die vollständigkeit der Angaben
des Auskunftspflichtigen in den Erhebungsvor-
drucken zu kontrollieren. Bei nicht ordnungs-
gemäß ausgefüllten Pragebogen versuchte die
Erhebungsstelle zunächst, mit dem Auskunfts-

Ergänzegde Verwaltungsvorschrift der Durch-
führungsverordnung zum Volkszählungsgesetz
1987 des Landes Berlin, a.a.O. (siehe An-
hang, Nr. 5).

pflichtigen eine K1ärung herbeizuführen unil
die Bogen nach dessen Angaben zu ergänzen bzw.
zu berichtigen. celang tlies nicht oder lagen
in Fällen der Auskunftsverweigerung oder der
längerfristigen Abt esenheit von Auskunfts-
pflichtigen keine Angaben vor, war eine sog.
Ersatzvornahme mö91ich (v91. Abschnitt 3.3.3).

3.3.3 Ersatzvornahmen

Zur Ergänzung der Volkszählungsdaten und ins-
besondere zur Ermittlung vollständiger Einwoh-
nerzahl-en war nach § 11 Abs. 1 Satz 2 Volks-
zählungsgesexz 1987 die Vervollständigung des
zählungsmateriSls clurch einige Angaben aus dem

der Erhebungsstelle übermittelten t{elcleregi-
sterauszug zutässig, soweit im Einzelfall eine
Auskunft nicht zu erreichen war. Voraussetzung-
war jedoch, daß die Existenz der Person durch
den Zähler oder die Erhebungsstellg zweifels-
frei feistgestellt worden uncl clie Auskunft
nicht zu erlangen geiresen war.

von der Möglichkeit dieser sog. Ersatzvornah-
men mußte cteshalb vor allem bei länger abwe-
senden Personen Gebrauch gemacht werden, bei
verweigerern ln der Regel aber erst dann,
nachdem die bestehenden Möglichkeiten zur
Durchsetzung der Auskunftspflicht ausgeschöpft
worden waren. Aufgrund der mehrfachen Beratun-
gen dieser Frage im Kreise der Statistischen
ämter des Bundes und der Länder unter Einbe-
ziehung der Dienstaufsichtsbehörden bestand
Übereinstimnung darüber, daß die Maßnahme im
Interesse der Datenqualität und der Ergebnis-,
vergleichbarkeit - und der sich daraus erge-
benden Konsequenzen - nur letztes Mittel
sein durfte.

Sie war zum einen aber erforderlich, um clie
Durchführung der zählung innerhalb cles ge-
setzten zeitrahmens zu gewährleisten. Dabei
war außerdem vorgesehen, zunächst notwendig
gewordene trtaterialergänzungen noch bis zum

Abschluß der maschinellen Wahrschei'ntichkeits-
kontrotlen in den Statistischen Landesäntern
gegen nachträglich eingegangene Originaldaten
auszutauschen. Die }löglichkeit der Vervoll-
ständigung des zähLungsmaterials der volks-
zähtung 1987 stellte aber nicht nur die
- bereits eingangs erwähnte - vollzählige
Erfassung der am Zählungsstichtag in der
Bundesrepublik Deutschland Lebenden Be-
völkerung sicher, sie gewährleistete auch
eine. Ergebnisvollstäncligkeit im Hinblick
auf die dem Melderegisterauszug (bzw. cler

3

3

1)
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hieraus abgeleiteten vollständigen Namenliste)
entsprechenden demographischen Grunddatenl )

( vgt. Abschnitt A.5 .2.5 .2 ) . Nach der Prüfung
der Erhebungsvordrucke auf VoIIzähligkeit und
Vo1lständigkeit wurde die vom Zäh1er ausge-
füllte Regionalliste entsprechend der Vorgaben
in der "Anleitung für die Gemeinde und die Er-
hebungsstellen geprüft und gegebenenfalls be-
richtigt, ergänzt oder neu erstellt. Soweit
die Regionalliste - je nach länclerindiviilu-
eller Regelung - nicht vom Zähler anzulegen
war, oblag diese Aufgabe ohnehin der Erhe-
bungsstelle selbst.

3.3.4 Abgabe der Erhebungsunterlagen an die
Stati st ischen Landesämter

Nach Abschluß der Prüf- und Korrekturarbeiten
waren sämtliche Erhebungsunterlagen gemäß den
landesrechtlichen Regelungen und den Anwei-
sungen in der Anleitung für die Gemeinde und
die Erhebungsstelle dem vorgesehenen Zeitplan
entsprechend unverzüglich an die Statistischen

1 ) Bundesweit lag der Anteil dieser Material-
ergänzungen - sei es aufgrund längerer Ab-
wesenheit der Auskunftspflichtigen, sei es
infolge echter Ant$rortvervreigerung .- unterI I des damaligen Bevölkerungsstandes.

Landesämter weiterzuleiten. Für diesen Zweck
war als weiteres wichtiges Ordnungspapier die
sog. Gemeindeliste anzulegen (v91. Nr. 21 des
Anhangs). In ihr waren zählbezirksweise die
Nummern der angelegten Regionallisten und die
Zahl der diesen jeweils zugehörigen Erhebungs-
vordrucke festzuhalten. Auf der Gemeindeliste
mußte außerdem die ordnungsgemäße Durchführung
der Zäh1ung einschl. Prüfung der dem Stati-
stischen Landesamt übergebenen Unterlagen be-
stätigt werden.

In den örtlichen Erhebungsstellen der Ge-
meinden durften keinerlei Zählungsunterlagen
mit persönlichen Angaben der Auskunftspflich-
tigen verbleiben. Das Statistische Landesamt
legte - in Einvernehmen mit den einzelnen
Gemeinden - den Termin für die Auflösung der
örtlichen Erhebungsstellen fest. Dies ge-
schah in der Regel, sobald feststand, daß für
die betreffende Gemeinde die Erhebungsunter-
lagen vollständig und einwandfrei im Landes-
amt vorlagen. Allerdings konnte es erforder-
lich werden, die Erhebungsstelle wieder zu
"reaktivieren", hrenn und soweit sich im
Prozeß der Ergebnisabstimmungen mit den
Statistischen Landesämtern die Notwendigkeit
von Nacherhebungen ergab.
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C. Aufbereitung

Manuelle Aufbereitung
Einführung

Die Aufbereitung bzw. die Verarbeitung der
Volkszählungsdaten war Aufgabe der Statisti-
schen Landeslimter und vollzog sich weitgehend
nach bundeseinheitlichen Regeln im streng ab-
geschotteten Bereich der statistischen Amter.
Dabei war zu berücksichtigen, daß nach dem

Volkszählungsgesetz 1987 die statistischen
Änrter des Bundes und der Länder tlas endgüIti-
ge Ergebnis der Volkszählung so schnell wie
möglich zu ermitteln und zu veröffentlichen
hatten.

Die Aufbereitung der Volkszählung 1987 er-
folgte nach einem auf den Erfahrungen der
Volkszählung 1970 und umfangreichen Tester-
hebungen zur geplanten Volkszählung 1983 sowie
zur Volkszählung 1987 aufbauenden und abge-
stimmten System von sich ergänzenden manuellen
und maschinellen Kontrollen, clie in den Grund-
zügen durch einheitliche manuelle und maschi-
nelle Ablaufpläne, Anleitungen sowie die Ver-
bundprogrammierung, d.h. die Erstellung ein-
heitlicher Programme für alle Länder, fest-
gelegt worden waren. Die Aufbereitung der
Erhebungsunterlagen erfolgte in zwei
Phasen

geliefert wurden. Das Bundesrahmenkonzept
für die manuelle Bearbeitung der Erhebungs-
unterlagen ließ den Statistischen tandesämtern
einen breiten Raum für landesspezifische Son-
derregelungen. Aus der Viel.zahl der in diesem
Arbeitsgang vorgenommenen Prüfungen sollen die

. für ilen Ergebnisnachweis der Volkszählung
wichtigsten kurz vorgestellt werden:

- Vollzähligkeit der Gemeindelisten

Die Gemeindeliste enthielt den Gemeinde-
namen und die diesem entsprechende
8-stellige Verschlüsselung sowie eine zei-
lenweise Anlistung und Beschreibung der
Zählbezirke mit der zugehörigen Nummer der
Regionalliste und die ZahI der je Regional-
liste vorkommenden Haushaltshefte und Ar-
beitsstättenbogen (v91. Abschnitt B. 3.3.4).

Neben der. Prüfung auf vollständige Eintra-
gungen der genannten Angaben bestand das
Hauptaugenmerk darin, festzustellen, ob
Gemeindelisten aus allen kreisfreien
Städten, Kreisen und Gemeinden vorlagen.

- Vollzähligkeit der Re§ionallisten

Die Vol1zähligkeit der Regionallisten je
Gemeinde war anhand der Eintragungen über .

die Gesamtzahl der Regionallisten in der
Gemeindeliste zu prüfen. Fehlten Eintragun-
gen in der Gemeindeliste, so mußten die
Regionallistennummern in der Gemeindeliste
nachgetragen und die Erhebungsstellen der
Gemeinden über diese Nactrträge unterrichtet
werden. Fehlten dagegen Regionallisten, die
in der Gemeindeliste eingetragen waren, so
mußte mit den Erhebungsstellen der Gemeinden
eine Abstimmung erfolgen.

- VoLlzähligkeit tler Personenbogen

Die Prüfung auf Vollzähligkeit der Personen-
bogen erfolgte je Regionalliste (v91. Ab;
schnitt A. 5.2.3.2). Die Zahl der je Re-
gionalliste vorliegenden Personenbogen mußte
übereinstimmen mit der Summe der aus Spalte
6 der Regionalliste "ZahI der Personen im
Haushalt" ermittelten ZahI der Personen. Bei
fghlender Übereinstimmung war die Abstimmung
für jeden einzelnen Haushalt der Regional-
liste vorzunehmen. Für diese Abstimmung
konnten die Haushaltsmantelbogen, sie ent-
hielten ein Verzeichnis der im ltaushalt le-
benden Personen, die Namenllsten und die
tlelaler eg i ste rauszüge he rang ezogen we rden.
Das festgestellte Ergebnis konnte in

a)
b)

manuelle Aufbereitung
maschinelle Aufbereitung mit ergänzenden
manuellen Prüfungenr

clie in der Übersicht 17 "Schematische Dar-
stellung des Ablaufs der Aufbereitung" dar-
gestellt sind. Die manuelle Aufbereitung er-
streckLe sich im wesentlichen auf eine Ein-
gangskontrolle der von den Erhebungsstellen
der Gemeinden abgelieferten Erhebungsunter-
lagen auf vollzähligkeit und Vo1lständigkeit,
auf die gemäß § 15 Volkszählungsgesetz 1987
vorgeschriebene Trennung der Erhebungsmerk-
male von den Hilfsmerkmalen und die Ver-
schlüsselung (Signierung) yon Angaben in den
Erhebungsvord fucken.

1.2 Ei ngangskontrolle
. 1 voltzähligkeitskontrolle1.2

Im Rahmen der Vollzähligkeitskontrolle wurde
festgestellt, ob alle Erhebungsunterlagen
"der Zahl nach" von den Erhebungsstellen der
Gemeinden an die Statistischen Landestimter
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einer Korrektur der "Zahl der Personen im
Haushaltn oder im Nachtrag eines Personen-
bogens böstehen.'Ergänzungen waren den Erhe-
bungsstellen der Gemeinden mitzuteilen.

- Vollzähligkeit der Wohnungsbogen

Die Vollzähligkeit der Wohnungsbogen wurde
ebenfalls je Regionalliste geprüft. Für je-
den Haushalt und für jede Wohnung ohne Per-
sonenbogen, das waren leerstehende, von aus-
länclischen Streitkräften privatrechtlich ge-
mietete und teilweise Freizeit-Wohnungen,
mußte ein ausgefüIlter Wohnungsbogen vorlie-
gen; für einen Untermieterhaushalt genügte
eine Angabe bei Frage 1 .der Wohnungsangaben
in $lohnungsbogen. Bei Abweichungen waren in
der Regionalliste entsprechende Nachträge
vorzunehften bzw. fehlende wohnungsbogen bei
den Erhebungsstellen nachzufordern oder neu

0anzulegen.

1 . 2.2 Vollständigkeitskontrolle

Vollzähligkeits- uncl Vollständigkeitskontrol-
Ien wurden bei Bedarf zeitgleich in einem
Arbeitsgang durchgeführt. Der Vollständig-
keitskontrolle lagen ebenfalls die zuvor ge-
nannten Erhebungsunterlagen zugrunde.

- Prüfung der Gemeindeliste

Je Gemeinde bzw. je Gemeindeteil wurde ge-
prüft, ob die Angaben im Kopf der Gemeinde-
liste, das waren der Gemeindename und der
8-ste1Iige Gemeindeschlüssel, vollständig
und richtig vorlagen. Je Zeile der Gemein-
deliste wurden die eingetragenen Regional-
listennummern mit den entsprechenden Numnern
der vorliegenden Regionallisten auf Über-
einstimmung geprüft. Fehlte die überein-
stimmung, so mußte sie in Absprache mit den
Erhebungsstellen der Gemeinden hergestellt
werden.

- Prüfung der Regionalliste

Der Kopf der Regionalliste enthielt die für
clen Ergebnisnachweis wichtigen verschlüsseI-
ten Regionalangaben: Gemeinde, ggf. Gemein-
deteil, Straße und ggf. Block bzw. Block-
seite. Diese Angaben wurden später auf ma-
schinelle Datenträger 'übernommen und im Ver-
lauf der "VoIIzähligkeitskontrolle Regional-
Iiste" anhand sepaiat erstellter Gemeinde-
Ieitbänder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Sie wurden anschließend in einem weiteren

maschinellen Arbeitsgang ( Zusammenf ührung
Regionalliste,/Erhebungsbogen) mit alen Anga-
ben aus den Wohnungs- und Personenbogen zu-
sammengeführt.

Im Verlauf dieser'manuellen Kontrollen
mußten die Voraussetzungen für die Übernah-
me auf maschinelle Datenträger geschaffen
werden.

Anschließend waren die einzelnen Zeilen und
Spalten der Regionalliste zu prüfen. Dieser
Prüfgang bestand im wesenttichen aus drei
Bereichen:

Es war zu prüfen, ob alle im'Kopf der Re-
gionalliste angegebenen Hausnummern und
Hausnummernzusätze in den Spalten 1 und 2

der'Regionalliste eingetragen waren.

Der zweite Prüfbereich betraf das System der
laufenden Nummern, der lfd. Nr. des Gebäudes
(Spalte 3), der lfd. Nr. der Wohnung im Ge-
bäucle (Spalte 4) und der lfd. Nr: des Haus-
halts in der Wohnung (Spalte 5). Diese lau-
fenden Nummern bildeten die Basis für die
spätere Auszählung der Erhebungseinheiten
Gebäude, wohnungen und Haushalte. Jedes
Gebäude in der Regionalliste mußte in spal-
te 3 clurih eine eigenständige 2-stellige
"lfd. Nrd. des Gebäucles[ gekennzeichnet
sein, für jecles Gebäude mußte eine Haus-
nummer vorliegen. Für Gebäude mit Wohnungen
waren je lfd. Nr. des Gebäudes die Wohnungen
des Gebäudes mit 001 beginnend fortlaufend
zu numerieren. Je bewohnter Wohnung wurde
die Zahl der Häushalte in der Wohnung mit I

beginnend fortlaufend numeriert. Das folgen-
de Schema verdeutlicht die Vergabe der }au-
fenden Nummern bzw. Iäßt erkennen, in wel-
chen FäLIen und in welcher Form vom Normal-
fall der bewohnten !{ohnung abgewichen yrurde.
Die Einhaltung dieser systematischen vorga-
ben sehaffte die Voraussetzung.en für die
nachgelagerien maschinellen Kontr o1le n.

Das Haushaltsheft der Volks-, Berufs-, Ge-
bäude- und wohnungszählung bestand aus ei-
nem Wohnungsbogen und aus fünf Personenbogen
mit jeweils der gleichen 8-stelligen Heft-
nurnmer. In der Regel war daher für einen
aus bis zu fünf Personen bestehenden Haus-
halt eine Zeile in der Regionalliste aus-
gefüIlt worden. Für einen aus mehr a1s
fünf Personen bestehenden llaushalt mußten
infolgedessen mehrere Haushaltshefte mit
voneinander abweichenden Heftnummern vor-
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Erhebungse inhe it

Gebäude mit bew.
wohnungen

Gebäude mit leer-
stehenden Wohnungenl )

Gebäude nur mit
Arbeitsstätten
Haushalte

Leerstehende
Wohnungen 1 )

Personen ohne eigene
Haushalt sführung

liegen. Dieser Sachverhalt mußte anhand der
Zahl der Personen im Haushalt (Spalte 6)
überprüft werden.

Der dritte Prüfbereich betraf die Überein-
stimmung von in dei negionalliste eingetra-
genen Heftnummern und Arbeitsstättenbogen
mit den Nummern der vorliegenden Wohnungs-
und Personenbogen sowie Arbeitsstättenbogen.
Zugleich wurde geprüft, ob eine der "ZahI
der Personen im Haushalt" entsprechende An-
zahl ausgefüIlter Personenbogen vorhanden
war.

Für jeden Haushalt mußten. aIle verwendeten
Haushaltshefte, bestehend aus einem Woh-
nungsbogen und mindestens einem ausgefüIl-
ten Personenbogen vorliegen, um sicher zu
sein, daß eine Heftnummer nicht von ver-
schiedenen Haushalten verwendet worden war.
Es hrar nicht auszuschließen, daß verschie-
dene Haushalte Teile der Haushaltshefte
untereinander getauscht hatten, so daß bei-
spielsweise der ausgefüllte Wohnungsbogen
eine andere Heftnummer aufwies als die aus-
gefüllten Personenbogen. Diese Fehler mußten
festgestellt und bereinigt werden, z.B.
durch Anlegen neuer Haushaltshefte. Außerdem
soIlte sichergestellt werden, daß von jedem
Haushalt nur ein Wohnungsbogen ausgefüIlt
worden war.

In diesem zusammenhang konnte anhand der
vorliegenden Bogenarten (Wohnungs-, Perso-
nenbogen, Arbeitsstättenbogen) und der An-

Bogen-Nr.
des Az-
Bogens

9

x xxx xxx

x xxx xxx

gaben im Wohnungsbogen zum wohnungsleer-
stand, zur Nutzung als Freizeitwohnung und
zur Nutzung durch Angehöri9e ausländischer
streitkräfte das system für die vergabe der
laufenden Nummern nochmals bestätigt oder
korrigiert werden. Die entlgültige Prüfung
wurde später maschinell vorgenommen.

- Prüfung der wohnungs- und Personenbogen

Die wohnungs- und Personenbogen mußten den
Anforderungen der maschinellen Dat.ener-
fassung durch den optischen Belegleser IBI'I
1288 genügen. Die Markierungen mußten ein-
deutig sein; unzulässig war z.B. das An-
kreuzen oder Unterstreichen der Antwortvor-
gaben, und die Bogen durften nicht durch
Beschädigung oder Beschmutzung für das ma-
schinelle Lesen unbrauchbar gemacht worden
sein. Im Zweifelsfall waren für ltlohnungs-
bogen und Personenbogen Ersatzbelege anzu-
legen, die eine vom Originalbeleg abwei-
chende Belegartnummer aufvriesen. Der origi-
nalwohnungsbogen enthielt im Kopf die Beleg-
artnummer 1, der Ersatzbeleg die Belegart-
nummer 3, und bei den Personenbogen laute-
ten die entsprechenden Belegartnummern 2 und
4. Die Unterscheidung nach Original- und
Ersatzbeleg war für die spätere maschinelle
weiterverarbeitung der Be1ege von Bedeutung.
Prüfungen zum Inhalt der Wohnungs- und Per-
sonenbogen mußten sich zu diesem Zeitpunkt
auf ldichtige Angaben beschränken. Dies waren
aus dem Wohnungsbogen vor allem die

xxxx(x) 01-99 001-999 1 - 9 mind. 01 Xx )o(x xxK

xxxx(x) 01-99 001-999 xx )o(x xxx

xxxx(x) 01-99

00 1-999 1 - 9 mind. 01 xx )o(x xxx

001-9'99 xx xxx xxx

000 0 0l-05 xx x)o( xxx

Arbeitsstätten

1 ) Galt auch für Freizeitwohnungen und Wohnungen ausländischer Streitkräfte ohne ausgefüIlte
Personenbogen.

Heft-Nr.
des Haush.-

Heftes
u

Haus-Nr.
ggf.

( Zusatz ) wohnung

Laufende Nr. des ( r )

Gebäudes halts

Zahl
der

Pe rsonen
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Frage 7: Fläche der ltlohnung
Frage 9: Monatsmiete

und' aus dem Persondnbogen die

Frage 1 : Geburtsangaben
Frage 2: ceschlecht
Frage 5: Staatsangehörigkeit
Frage 5 : Hauptwohnung,/Nebenwohnung.

1.2.3 Trennen und Bündeln

Nach der manuellen Prüfung der Erhebungsun-
terlagen wurden aIle Papiere, die Hilfsmert-
male enthielten - Haushaltsmantelbogen,
Adressenlisten, Namenlisten, Melderegister-
auszüge, ggf. die Gemeindeliste -, gemäß § 15

Abs. 1 Volkszählungsgesetz 1987 von den Unter-
Iagen, die Erhebungsmerkmale enthielten und

für die maschinelle weiterverarbeitung be-
stimmt waren, getrennt und gesondert aufbe-
wahrt. Der Gebäudebogen der Gebäudevorerhebung
wurde sofort vernichtet. Der Namenteil der
Regionalliste wurde erst nach dem Signieren
vom Organisationsteil der Regionalliste ge-
trennt (siehe Übersicht 17 "schematische Dar-
stellung des Ablaufs der Aufbereitung").

Die für die maschinelle weiterverarbeitung
vorgesehenen Erhebungspapiere (lilohnungs- und

Personenbogen, Arbeitsstättenbogen und Re-
gionallisten) wurden zu Bündeln zusammenge-
faßt und mit einer vorab festgelegten Bündel-
Nummer versehen. Ein' Bünde1 umfaßte.etwa
5 000 - 6 000 Wohnungs- und Personenbogen,
das heißt das gesamte Erhebungsmaterial einer
oder mehrerer Gemeinden eines Landkreises, in
Großstädten jecloch nur das MateriaL eines Ge-
meindeteils. Die Bündelung erlaubte eine ra-
tionelle Gestalt,ung der weiteren manuellen
arbeitsgänge, sie erleichterte insbesondere
die manuellen Prüfarbeiten und die Bestands-
sicherung im Rahmen der maschinellen Aufbe-
re itung

a

1.2.4 Signieren von Angaben des wohnungs- und

Pe rsonenbogens

Der wohnungsbogen und der Personenbogen waren
als maschinenlesbarer Strichmarkierungsbogen
gestaltet worden. Einige Angaben mußten jedoch
von den Auskunftgebenden in Textform geliefert
werden (2.8. erternter Beruf, ausgeübte Tätig-
keit, Wirtschaftszrreig). Diese textlichen An-
gaben mußten vor der maschinellen Aufbereitung

zunächst in Zahlen umgesetzt (verschlüsselt)
werden. Bei der Datenerfassung durch den
optischen Belegleser IBM 1288 kam hinzu, daß

clie Zahlen in stilisierten Ziffern
geschrieben werden mußten. Dies bedeutete,
daß auch alle im Erhebungsbogen vom Auskunfts-
pflichtigen gemachten Zahlenangaben (2.B. Ge-
burtsjahr, ttliete) in Normschrift übertragen
werden mußten. Von einer Eintragung stilisier-
ter Ziffern durch den Auskunftgebenden wurde
nach umfangreichen Testerhebungen und Erfah-
rungen in anderen Ländern abgesehen, weil dies
zu fehleranfäl1i9 gewesen wäre. Eür die Ver-
schlüsselung der Textangaben bzw. Übertragung
der Zahlenangaben war auf den wohnungs- und

Personenbogen jeweils am unteren Rand eine
Signierleiste vorgesehen (vgt. Nr. 12 und 13

des Anhangs).

1 .2.4 1 Signieren von Angaben des ltohnungs-
bogens

Im Wohnungsbogen waren lediglich die Angaben
zt,

Frage 7: Fläche der Wohnung und

Frage 9: I{onatsmiete

zu signieren, und zwar jeweils die volle
Quadratmeterzahl bzw. die volle DM-Angabe.
Die Angaben waren grundsätzlich rechtsbünclig
zu signieren. Dabei war nicht nur auf normge-
rechte Signierungen zu achten, weil nicht
normgerechte Signierungen beim Leseprozeß zu
sogenannten nüciweisungen, das waren nichtles-
bare Ziffern, führten oder zur Substitution
von Ziffern, d.h. zur Aufnahme einer anderen
aIs der vom Signierer eingetragenen Ziffer.
Daher waren Signierungen während des maschi-
nellen Lesens stichprobenweise auf ihre Rich-
tigkeit zu überprüfen. Beim Signieren mußte
im weiteren darauf geachtet werden, daß clie
Ziffern nicht an den Rand der einzelnen
Signierstellen geschrieben wurden, was beim
maschinellen Lesen zu Leerstellen führen
konnte.

1.2.4.2'signieren von Angaben des Personen-
bogens

Im Personenbogen waren die Angaben zu folgen-
den Fragen in die Signierfelder des Personen-
bogens zu übertragen bzw. dort zu ver-
schlüs seI n:
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Frage 1 a:
Frage 1 0b:

ceburtsjahr
Hauptfachrichtung des Abschlusses
an einer berufsbildenden Schule
oder Hochschule
erlernter Beruf
Dauer der praktischen Berufsausbil-
dung
Anschrift der Arbeitsstätte bzw.
Schule/Hochschule

Frage 17 (ausgeübte Tätigkeit) zu prüfen, ob
sich die Angabe bei Frage 1 lb auf einen Aus-
bildungsberuf bezog. Im zutreffenden FalI
wurde dann bei Frage 1 la ein den Angaben bei
Frage 10b oder Frage l7 entsprechender Aus-
bildungsberuf signiert.

- Signierung der Frage 12: Anschrift der
Arbeitsstätten bzw. Schule,/Hochschule.

Die Signierleiste des Personenbogens sah
für die Signierung der Frage 12

1 Stelle für das Land
4 Stellen für die Gemeinde
5 Stellen für die Straße
5 Stellen für die Hausnummer

vor. Für die Signierung der ersten beiden
Signierfelder (Land, Gemeinde) lag ein für
alle Länder verbindliches "Alphabetisches
Verzeichnis der Pendlerzielgemeinden" mit
fünfstelligen Kennziffern der Pendlerziel-
gemeinden vor, wobei die erste Stelle das
Land, die verbleibenden vier Stellen. die
einzelnen Gemeinden bezeichneten. Dieser
gegenüber dem amtlichen GemeindeschlüsseI
verkürzte Pendlerzielschlüssel wurde erst
bei der Bildung des Ausr^rertungsdatensatzes
im Zuge der Bandsatzerweiterung (vgl. Ab-
schnitt C. 3.6 sowie die Satzart 30, Satz-
stellen 256 - 274 - vgl. Nr. 52 des An-
hangs - ) in den amtlichen Gemeindeschlüssel
umgesetzt. Im Signierfeld "Gemeinde" mußten
darüberhinaus auch die Angaben für die ins
Ausland pendelnden Personen aufgenommen
werden. Dafür standen spezielle Pendler-
schlüssel zur Verfügung.

Potentiell zu verschlüsseln sraren die An-
gaben aller Erwerbstätigen, SchüIer und
Studenten. In welcher regionalen Tiefe die
Verschlüsselungen erfolgten, richtete sich
nach dem Informationsbedarf der einzelnen
Länder und ihrer Gemeinden. In nicht weni-
gen FäIlen war keine Signierung erforder-
lich.

Für Personen, die in Frage 14 "entfällt, da
auf gleichem Grundstück" geantwortet hat-
ten - in dieser Weise sollte Frage 14 auch
von Personen mit wechselndem Arbeitsort
(2.8. Vertreter, Reisende) beantwortet wer-
den - entfiel die Signierung der Anschrift.

Lagen Arbeits- bzw. Ausbildungsstätte und
wohnung nicht auf dem gleichen Grundstück,
so vrar zu unterscheiden zwischen Pendlern,

Frage
Frage

Frage

Frage
Frage

l la:
1 1b:
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1 6 : Wirtschaftszweig
17 : ausgeübte Tätigkeit

- Signierung Frage 1a: Geburtsjahr
Vom 4-stelligen ceburtsjahr wurden die zwei-
te, dritte und vierte Stelle in das Signier-
feld übertragen. Bei Geburtsjahren 19..
konnte auf die Signierung der Ziffer "9"
verzichtet werden; sie wurde später durch
das maschinelle Programm automatisch er-
gänzt. Die Signierziffer "S" bei Geburts-
jahren 18.. mußte dagegen immer eingetragen
we rden.

- Signierung Frage 10b: Hauptfachrichtung

Die Hauptfachrichtung erforderte eine zwei-
stellige Signatur. Der Schlüssel für die an-
gegebene Hauptfachrichtung war der Arbeits-
unterlage "Signierschlüssel für das Signie-
ren der Hauptfachrichtung des Abschlusses an
einer berufsbildenden Schule oder Hochschule
bei der Volks- und Berufszäh1ung 1987" zu
entnehmen (v91. tlr. 40 des Anhangs). Bei
Frage 10b versehentlich angegebene Lehr- und
Ausbildungsberufe wurden an dieser Stelle
nicht signiert, sondern in Abstimmung mit
Frage 11 a (erlernter Beruf) behandelt.

- Signierung der Fragen 1 la und 1 1b: Abge-
schlossene praktische Berufsausbildung

Nach der erhebungstechnischen Zielsetzung
dieser Fragenstellung sollten grundsätzlich
nur die anerkannten Ausbildungsberufe ver-
schlüsseIt werden. Dafür war eine "Übersicht
über die Berufsordnungen der Klassifizierung
der Berufe, in denen anerkannte Ausbildungs-
berufe vorkomment', ergänzt um "Berufsordnun-
gen der Klassifizierung der Berufe, in denen
bundes- und Iandesrechtlich geregelte Berufe
im Gesundheitswesen sowie landesrechtlich
geregelte sozialpflegerische Berufe vorkom-
men" erarbeitet worden (v91. Nr. 41 des An-
hangs). Der erlernte Beruf (Frage 11a) wurde
dreistellig, die Ausbildungsdauer (Frage
1 1b) einstellig verschlüsseIt. Lag eine An-
gabe bei Frage 1lb vor und tar Frage 11a
nicht beantwortet worden, so rrar anhand der
Angaben bei Frage 10b (Hauptfachrichtung) und
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die in cler gleichen Gemeinde zur Arbeit bzw.
Ausbildung gehen (innergemeindliche Pendler)
und solchen, die eine andere Gemeinde auf-

l

suchen (PentlIer über die Gemeindegrenze).

Bei innergemeindlichen Pendlern wurde weder
das Land noch die Gemeinde verschlüsselt,
weil diese Angaben bereits von der Wohnan-
schrift her bekannt waren. Ob bei innerge-
m6indlichen Pendlern Straße,/Hausnummer bzw.
der Gemeindeteil verschlüsselt wurden, hing
von den Regelungen tles jeweiligen Landes ab.
Häufig wurde daher von Signierungen bei in-
nergemeindlichen Pendlern abgesehen. Wurde
eine Signierung des Gemeindeteiles 9e-
wünscht, so waren hierfür die'Ietzten drei
SteIIen des Signierfelcles "Straße" vorge-
sehen, die ersten beiilen Stellen blieben
leer. Im Signierfeld "Hausnummern waren die
letzten drei Stellen für die Aufnahme der
Hausnummer uncl ilie ersten beiden SteIIen für
einen eventuell vorhandenen Hausnummernzu-
satz bestimmt. .Bei einer vierstelligen Haus-
nummer mit Hausnummernzusatz konnte nur die
Hausnummer vierstellig signiert werden.

Bei Pendlern über die Gemeindegrenze war zu

unterscheiden zwischen solchen mit Zielge-
meinde im gleichen Bundesland und mit Ziel-
gemeinde in einem anderen Bundesland bzw.
im Ausland.

Für Pencller mit Zielgemeinde im gleichen
Bundesland wurde das Signierfeldt "Land"
nicht signiert, sondern nur die Zielgemein-
de im Signierfeld "Gemeinde".

Weitere Verschlüsselungen konnten wie bei
den innergemeindlichen Pendlern beschrie-
ben vorgenommen werden, wie z.B. die ver-
schlüsselung des Gemeindeteils.

Für Pendler in ein anderes Bundesland war
itie Zielgemeinde fünfsteIlig zu ver-
schlüsseln. Die erste Stelle war für das
ziellancl (Signierfeld "Land"), die restli-
chen Stellen waren zur Kennzeichnung der
Gemeinde (Signierfeld "Gemeinde" ) vorgeseh-
hen.

Bei Personen, die über clie Grenzen des Bun-
desgebiets pendelten, blieb das Signierfeld
nl,and" Ieer, im Signierfelcl "Gemeinden war
der zutref fende Pendlerschllüssel für clas

Ausland einzutragen. Zur besonderen Siche-
rung dieses SachverhaLts mußten im Signier-
feld "Hausnummer" außerdem die Ziffern
ul 11 11" notiert werden.

In EäIIen, in denen keine Angaben zur Ar-
beits- bzw. Ausbilclungsstätte vorlagen und

kein Sachverhalt auf innergemeindliches
Pendeln hinwies, konnte das Signierfelcl
"Gemeinde" mit n9999u a1s Hinweis für
Pendler mit unbestimmtem ZieI gekennzeichnet
werden. Das gteiche Verfahren konnte bei in-
nergemeindlichen Pendtern bezüglich fehlen-
der Angaben zur Straße bzw. zum Gemeindeteil
in den Signierfeldern "Straße" und "Haus-
nummer" praktiziert werden.

- Signierung der Frage 16: Wirtschaftszweig

oie Schlüssel für den zweistellig zu sig-
nierenden Wirtschaftszweig waren der
"systematik der !{irtschaftszweige, Ausgabe
1979, Fassung für die Berufszählung 1983n
zu entnehmen (vgl. Nr. 42 des Anhangs).
Der wirtschaftszweig konnte auch aus der
Bezeichnung der Arbeitsstätte (Frage 12) in
Verbindung mit der Firmenliste, einem weri-
teren tlilfsmittel der Vo1kszählung |987r' er-
mittelt werden.

- Signierung der Frage !7: Ausgeübte Tätigkeit
Die Bezeichnung der ausgeübten Tätigkeit,
des Berufs, war'im "Schlüsselverzeichnis der
Berufsbenennungen für die Beruf szählung
1987" (vgl. Nr. 43 des Anhangs) sowie der
zugehörigen Ergänzungsliste nachzuschlagen
und sechsstellig zu signieren (vgl. Nr.44
des Anhangs). Für Berufsbenennungen, die
nicht in diesem Schlüsselverzeichnis enthal-
ten vraren, wurden je Lanil neue sechsstellige
Schlüsselnummern vergeben, für die ein vor-
Iäufiger Nummernkreis, mit "998-050" begin-
nend, zur Verfügung stand. Die neu aufge-
nommenen Benennungen uncl Schlüsselnummern
wurden dem Statistischen Bundesamt mitge-
teilt, das diese "Hilfsschlüssel" in die der
Systematik entsprechende neu vergebene
"sechssteller" umsetzte. Um die neuen Be-
rufsbenennungen den für sie zutreffenden
Berufsordnungen, das sind die ersten drei
SteIlen des sechsstelligen Schlüssels, zu-
ordnen zu können, enthielten die uitteilun-
gen an das Statistische Bundesamt auch die
Angaben zu den Fragen 'l 0, 1 1 , 12, 15 unil 16

des jeweiligen Personenbogens. Der Auswer-
tungsdatensatz der Vo1kszäh1ung 1 987 enthäIt
nur noch die umgesetzten echten Verschlüsse-
lungen.

Dle Verschlüsselung der Klartextangaben zu den
Fragen 10b, 1la, 16 uhd 17 ging nicht immer
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problemlos vonstatten. Nicht immer reichten
die Angaben bei der jeweiligen Frage aus, um

sie eindeutig verschlüsseIn zu können. In
solchen Fäl1en mußte die zutreffende Signie-
rung aus dem Kontext des Personenbogens unter
Berücksichtigung der Angaben zu den übrigen
ausbildungs- und berufsbezogenen Fragen ge-
funden werden. Gelang dies nicht, unterblieb
die Signierung. Für FäIIe ohne Angabe mußte
bei der später einsetzenden maschinellen Auf-
bereitung eine Lösung gefunden werden (v91.
Abschnitt C. 3.5).

Signierungen sind fehleranfäI1ig, daher be-
durfte es einer stetigen Überprüfung. Oie
Prüfungen erstreckten sich auf die Richtig-
keit der Signierschlüssel und auf die Ein-
haltung der Normschrift. Die Prüfung der
Signierungen soIIte am Anfang total sein,
nach Einarbeitung der Signierer mußte eine
stichprobenweise Prüfung genügen.

1.2.5 Signieren und Trennen der Regionalliste

In der Regionalliste wurden lediglich even-
tuell in Spalte 2 eingetragene Hausnummernzu-
sätze, in der Regel Buchstaben oder Bruchzah-
1en, in zweistellige SchIüsselziffern (01-99)
umgesetzt und nach Spalte 2a übertragen. An-
schLießend wurden Namenteil und Organisa-
tionsteil der Regionalliste gemäß § 15 Abs. 1

Volkszählungsgesetz 1987 getrennt und geson-
dert verrrahrt. Der Organisationsteil gelangte
anschließend in die Datenerfassung. Die Er-
fassung der Angaben aus der Regionalliste hat-
te besondere Bedeutung, weil sie maßgeblich
waren für die Zuführung der Regionalangaben zu
den Angaben der wohnungs-, Personen- und Ar-
beitsstättenbogen sowie für die Herstellung
des Gebäude-, wohnungs- und Haushaltszusammen-
hangs, d.h. sie bildeten die Bezugsgrundlage
für die Auszählung der Erhebungseinheiten
Gebäude, Wohnungen und Haushalte.

1.2.6 Bildung von Arbeitspaketen

Unter "Arbeitspaket'r ist eine Teilmasse von
einerseits zu verarbeitenden Regionallisten
und andererseits zu verarbeitenden ltlohnungs-
und Personenbogen zu verstehen. Ein Arbeits-
paket bestand in der Regel aus mehreren der
zuvor als Organisations- und Arbeitseinheit
gebildeten Bündel. Es sollte

- eine oder mehrere komplette Gemeinden um-
fassen;

- falIs eine Groß.stadt in mehrere Arbeitspa-
kete zerlegt werden mußte, aus einem oder
mehreren kompletten Stadtbezirken besteheni

- immer nur Gemeinden des gleichen Regierungs-
bezirks enthalten.

Von diesen Anforderungen konnte aus wichtigen
landesinternen Gründen, sie konnten beispiels-
weise in zeitlich unterschiedlichen Material-
lieferungen durch die Erhebungsstellen der
Gemeinden bestehen, abgewichen werden.

Für die Numerierung der Arbeitspakete durften
nur ungerade Arbeitspaketnummern (001, 003,
005, ...) verwendet werden. WeiI aus techni-
schen cründen nur eine fünfstellige Satznume-
rierung möglich war, d.h. höchstens 99 999
Belege gekennzeichnet werden konnten, mußte
für Arbeitspakete, die eine höhere Belegzahl
umfaßten, die Erhöhung der Arbeitspaketnum-
mern um "1" vorgesehen werden. Daraus ergab
sich eine maximale Arbeitspaketgr6ße von
199 999 Belegen.

Mit der Bildung der Arbeitspakete vüar die Pha-
se der manuellen Aufbereitung abgeschlossen.
Unmittelbar danach begann mit der Datener-
fassung die maschinelle Aufbereitung der
Erhebungsunte rlagen.
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2 Einsatz von Leitbändern bei Aufbereitung
und Auswertung

Zur Rationalisierung der Aufbereitungs- und
Auswertungsarbeiten wurden für die Volkszäh-
lung 1987 sechs Leitdateien entwickelt:

- vcKl/2

"Kreisfreie Städterr "Landltreise",,'Kirch-
spielslanclgemeinden'r r'rAmtsgemeindenn etc.
benötigt (Satzarten 0, 1 uncl 3).

- Für <Iie Umgliederung von zählungsergebnis-
sen wurden die Zuordnungsschlüssel für nicht-

, administrative Gebiets- und Planungseinhei-
ten bereitgestellt, einschließIich Pencller-
zielschlüssel, Wahlkreisschlüssel und Schlüs-
se1 für die Zugehörigkeit zu Verbandsgemein-
den und Amtern (Satzart 5).

- Für die Tabellen, in denen die F1ächenanga-
ben bzw. Ergebnisse irüherer Zählungen zu
Vergleichszwecken nachgewiesen wurden, wa-
ren diese Angaben aus der Satzart 5 zu ent-
nehmen (v91. Anhang Nr.45).

Im Zuge von Wartungs- und Erweiterungsarbei-
ten an der Satzart 5 wurde der Anfangsbestand
der Datei (VGKI ) gedoppelt und um den 4-stelli-
gen Schlüssel der "Siedlungsstrukturellen Ge-
meindetypent der Bundesforschungsanstalt für
Landeskunde und Raumordnung für alle Gemeinden
erweitert. Diese Erweiterung sowie Umstellungen
innerhalb der SA 5 führte zu der Datei VGK2,
die im Aufbau, in der Funktion und weitgehend
auch vom Inhalt her der VGK1 entsprach.

Außerdem wurde die Datei VGK2 um die Gemeinde-
größenklasse, Gliederungsstufel) 4 so*ie om

die "BevöIkerung am Ort der Hauptwohnung am

25.05.1987" je Gemeinde ergänzt.

2.1 .2 Inhalt und Funktion der einzelnen Satz-
arten (SA) der Gemeindedatei

SAO

Die SA 0 enthielt für das Gemeinde- und Kreis-
tabellenprogramm die notwendigen landesspezi-
f ischen 26-stelligen Zwischenüberschriften
(Texte) (2.B. nKreisfreie Stadt",',Landkreise,'
usw.) sowie Sammelbegriffe (2.B. Kirchspiels-
landgemeinden, Amtsgemeinden, Verbandsgemein-
den, Darunter ämter, Darunter Samtgemeinden
usw. ) .

Über den entsprechenden Ordnungsbegriff , z.B.
SA 0 und Gliederungsstufe 2, 3 bzw..4 und

Land
Reg ierungsbez i rk
Kreis
Gemeinde

- TBVT

-To
. TBAND

- VZNAG

- VBER

A1 lgeme ine vz / cwz-ceme indedate i
Allgemeine VZ-Leitdatei der Vorspal-
tentexte für die Systematik der
Wi rtschaf tszweige, Hauptf achr ich-
tungen und Berufsordnungen

Textdatei für die Gemeindetabellen
und die Gemeindestatistik

Textdatei für die Kreistabellen
und die Kreisstatistik

Leitbanil zur Umschlüsselung von ce-
meinden in nichtadministrative Ge-
bietse inhe iten

Leitdatei der Berufsschlüssel für
Vorspaltentexte und Zwischenüber-
schr iften

2:1 VcKl/2 - Allgemeine VZ/cwz-cemeindedatei

2.1.1 Zweck der Gemeindedatei vcKl/2

Die'rAllgemeine vz,/cwZ-Gemeindedatei - vcKl/2t
hatte verschiedene Aufgaben bei der Aufberei-
tung und Auswertung zu erfüllen:

- Mit tlen Regionalangaben aus der Gemeindedatei
wurden die im vz/Gwz-vtater{.aI enthaltenen Re-
gionalangaben auf ihre cülti9keit, 99f. auch
auf Vollzähli9keit geprüft (Satzart 4).

Die Prüfung erfolgte in verschiedenen Ar-
beitsgängen des maschinellen Datenflußplanes
bis einschließIich Prüfung der Pendlerziel-
schlüssel bei der Pendlerplausibilität.

- Daneben konnten die vergebenen Bündel-Num-
mern für die Erhebungsvordrucke geprüft wer-
den (vgl. (Abschnitt C.1.2.3).

Die fakultativ für Kreis oder Gemeinde oder
Gemeindeteil vorliegenden Bündel-Nrn. wurden
für die ggbildeten Arbeitspakete durch die-
se Datei auf die .richtige Zuordnung hin
überprüft (Satzart 2).

- Im Rahmen der Ausrrrertungs: und Tabellierungs-
arbeiten wurden für die Erstellung der Tabel-
len mit regionaler Gliederung die erforder-
lichen Klartextbezeichnungen der regionalen
Einheiten einschließlich der noturendigen Sam-
melbegriffe für Zwischenüberschriften, z.B.

1) Gliederungsstufe 1 =2=
3=
4=
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der Schlüssel-Nr. des ersten Regierungsbezirks,
der ersten kreisfreien Stadt, des jeweils
ersten Landkreises oder der ersten Verbandsge-
meinde bzw. SLLz der ersten Verbandsgemeinde,
wurde die benötigte zwischenüberschrift oder
der Samrnelbegriff aus dem Gemeindeleitbancl
- sA 0 - abgerufen (v91. enhang Nr. 45,
Blatt 1 ).

Die SA 1 enthielt für das Gemeinde- und Kreis-
tabellenprogramm - ebenfalls über die ordnungs-
begriffe (SA 1 und Gliederungsstufen | - 4 und
RegionalschlüsseI) abrufbar - für alle Länder,
Regierungsbezirke, Regionen, Kreisfreien
Städte, Kreise und Gemeinden den maximal 3-
stelligen Regionalschlüssel und den 22-stel-
ligen Regionaltext (2.8. Schleswig-Holstein,
01 Flensburg' 51 Dithmarschen, 001 Albersdorf
usw. ). Nach dem Abruf der Zwischenüberschrift
aus der SA O folgten die Regionaltexte (2.B.
Name des Landes, 1. Regierungsbezirk, 1.
Kreisfreie Stadt usw.) aus der SA l. (v91. An-
hang 46, Blatt 2). Von besonderer Beudeutung
war, daß alie SA 1 länderindividuell um die
regionale Gliederungsstufen 5 (Gemeinileteil)
und 6 (Block/Blockteile) erweitert werden
konnte.

sA3
Die SA 3 enthielt neben den Ordnungsbegriffen
(SA 3 uncl die Gliederungsstufe 4 und Regional-
schlüssel) für aIle Gemeinden, die Gemeinde-
verbänden wie Kirchspielslandgemeinden, Ver-
band sgeme ind en, Ve rwaltung sg eme in schaf ten,
Amtern und Samtgemeinden angehören, die ent-
sprechenden 3-stelligen Regionalschlüsse1
sowie die 22-stelligen Regionaltexte.

Diese zusätzlichen Regionaltexte und Schlüssel
für regionale Sammelbegriffe wurden benötigt,
um in bestimmten Regionaldarstellungen die Er-
gebnisse für derartige Gemeindeverbände als
"Darunter" - Positionen ausweisen zu k6nnen.
Sollten z.B. nach den Gemeinden eines Land-
kreises auch die Amter, Samtgemeinden oder
Verbandsgemeinden usw.nachgewiesen werden, so

erfolgte nach dem Sammelbegriff (2.8. 'rDarunter
ämter") der Abruf der Regionaltexte und Schlüs-
sel aus der SA 3 für die entsprechenden Ämter
A 03 Aumühl-Vtohltorf, A 03 Amrum usw. oder
analog die der Verwaltungsgemeinschaften, Kirch:
spielslandgemeinden oder Samtgemeinden, für clie
je nach landesindividueller Regelung Angaben
dargestetlt werden sollten (v91. Anhang Nr. 46,
Blatt 4 ) .

Am Beispiel der folgenclen Vorspaltengliederung
wird das Zusammenspiel der 3 Satzarten 0, t
und 3 aufgezeigt:

SA INHALT

Reg.-Bez. OBERBAYERN 0 Zwi schenüber-
schr ift

Kreisfreie Städte
Zwi schenüber-

schr ift
0

SA

61

62
63

71

11

12

13

14

15

16

Dar. Verwaltungs-
gemeinschaften 0

1 01 Emmerting 3

102 Kirchweidach 3

103 t{arktl 3

1 04 Reischach 3

1 05 Tüßling 3

1 06 Unterneukirchen 3

ust{.

Reg ional schlüsseI
und
Text

Zwi schenüber-
schr ift

1 Regionalschlüssel
und
Text

Sammelbegriff

Reg ional schlüssel
und
Text

IngoI stadt
München
Rosenheim
usw.

Landkreise
0

't1

Lkr. Altötting
Altötting, St.
Burghausen
Burgki rchen
a.d. Alz

Emme rt ing
Erlbach
Eeichten
a.d. AIz

Ga rching
a.d.Alz

Ha imi ng

Ha1 sbach
usw.

18

19

SA2

Mit der SA 2 sollten die Bündel-Nummern im
Datenmaterial im Rahmen der Regionalprüfungen
geprüft werden. Der Inhalt der sA 2 wurde im
Land erstellt. Der Anfangszustand der SA 2

enthielt im Regionalteil clie Schlüssel für
die Glieclerungsstufen 3 = Kreis und 4 = Ge-
meinde. war eine vergabe der Bündel-Nummern
auf Gemeindeteilebene erfolgt, so war die
SA 2 hinsichtlich der Regionalschlüsse1 für
Gemeindeteile zu erweitern (Gliederungsstu-
fe 5). Als Inhalt für jeclen Regionalschlüssel
waren entweder einzelne Bündel-Nummern oder
Spannenangaben von Bündelnummern aufzunehmen.
(vgl. Anhang Nr. 45, Btatt 3).
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sA4
ltit der SA 4 sollten die irn Vz/cwL-Material
enthaltenen Regionalangaben auf ihre cüItig-
keit ggf. auch fakultativ auf Vollzähligkeit
geprüft werden.
Der Anfangsbestand der SA 4 enthielt die Ord-
nungsbegriffe (SA 4, die Gliederungsstufe 4,
die Regionalschlüssel der Gemeinden; die wei-
teren Regionalschlüssel der Gliederungsstufen
5 - 7 (Gemeincleteil, block,/-seite und Stra-
ßenschlüssel) waren im Anfangszustancl mi!
'9...'aufgefülIt). Der Inhalt "Haus-Nr." war
ebenfalls leer. Sollte eine Prüfung der Regio-
nalangaben unterhalb der Glietlerungsstufe 4

erfolgen, so vrar die SA 4 um die weiteren
Gliederungsstufen 5 = Gemeindeteil-, 6 = Block,/
-seiten-Nr., 7 = Straßenschlüssel zu erweitern.
Sollte die Prüfung auf Sträße und Haus-Nr.
erfolgen, so waren die Haus-Nrn. sowie Haus-
Nrn.-Zusätze als Inhalt in die Satzstellen
31 - 78 aufzunehmen. Die Prüfung der Haus-Nrn.
erlolgte nur auf Gültigkeit (nicht auf VoII-
zäfrtigteit) und setzte die Angabe aller Haus-
Nrn. für eine Blockseite und/oder einen Stra-
ßenschlüssel voraus (vgl. Nr. 46 des Anhangs,
Blatt 5).

sA5
Die SA 5 enthielt - neben den Ordnungsbegriffen
(SA 5, Gliederungsstufe 3 bzw. 4 und Regional-
schlüssel) - für Kreise und Gemeinden die
Schlüssel-Nummern für nichtadministrative Ge-
biets- und Planungseinheiten sowie den S-stel-
ligen Pendlerzielschlüssel, den 3-stelligen
Wahlkreisdchlüssel und den 3-stelligen Schlüs-
sel für die "Amtszugehörigkeit" (d.h. der Zu-
gehörigkeit einzelner Gemeinden zu den o. 9.
Gemeindeverbänden). Über die in der sA 5 auf-
geführten Gebietseinheiten konnten in Verknüp-
fung mit den amtlichen Regionalschlüsseln für
unterschiedliche Raumeinheiten VoLkszählungs-
ergebnisse ausgewiesen werden. Die SA 5 war
komplett vom Statistischen Bundesamt erstellt
worden. Anderungen und Erweiterungen, die den
Inhalt betrafen, durften nur zentral vorgenom-
men werden und mußten daher dem Statistischen
Bundesamt mitgeteilt lrerden (v91. Anhang Nr.
46, Blatt 6, 71.

sA6
Die SA 5 enthielt - neben den Ordnungsbegriffen
(SA 6 Gliederungsstufe 4 und Regionalschlüs-
sel) - für aIle Gemeinden Vergleichszahlen
früherer vz/GwL-Aufbereitungen nach dem Ge-
bietsstand der Volkszählung 1987. AIs teilbe-
stand wurden vom Statistischen Bundesamt An-
ga6en zur Fläche und zur Wohnbevölkerung

früherer Zähtung aufgenommen. Die restlichen
Vergleichszahlen sowie das ermittelte Ergebnis
der nBevöIkerung €rm Ort der Hauptwohnung am

25.5.1987" waren von den Statistischen Landes-
ämtern zu ergänzen. Fehlten die Vergleichszah-
len in der SA 6, konnten in clie Gemeinde- bzw.
Kreistabellen bei der Tabellierung diese Ver-
gleichszahlen nicht über VGKl SA 5 eingesetzt
werden (vgl. Anhang Nr. 45, Blatt 8).

2. I .3 Erstellung des_ Anfangsbestandes der
Datei im Statistischen Bundesamt

.Die Erstellung des Anfangsbestandes der Datei
erfolgte für aIle Bundesländer füi.den Gebiets-
stand 31 .12.86 mit folgendem Inhalt:

SA 0 = Regionale Sammelbegriffe für Tabelleh-
Zwischenüberschriften für die Gliede-
rungsstufen 2 bis 4 (Reg.Bez. bis Ge-
me inde )

SA 1 = Regionaltexte für Tabellenvorspalten
für die Gliederungsstufen 1 - 4 (Lancl
bis Gemeinde)

SA 3 = Landesspezifische Regionaltexte für Ta-
bellenvorspalten, wie z.B. Amter, Samt-
gemeinden, für die Gliederungsstufe 4

' (Gemeinde)

SA4= Regionalschlüsse1 je Gemeinde (analog
zu SA I ) bis zur Gliederungsstufe 7 für
VoIIzähl igkeitsprüfungen usw., wobei
die Felder: Gem.-Teil, BIock,/-seite und
Straßenschlüssel ( fakultative Regional-
prüfung) n9..." ='keine Prüfung,, ent-
hielten.
(Wurden diese Felder im Land mit Eintra-
gungen versehen, so wurde die ,'9...,,
automatisch gelöscht und die Angaben
konnten in clie Regionalprüfung einbezo-
gen werden)

SA 5 = Umschlüsselungen nach nichtadministra-
tiven Gebietseinheiten, pendlerziel-
schlüssel etc. für clie Glieclerungsstufen
3 und 4 (Kreis und Gemeinde)

SA 6 = Vergleichszahlen zu früheren VZ-/GWZ,-
Aufbereitungen für die Glieclerungsstu-
fe 4 (Gemeinde)

. Der Anfangsbestand enthielt folgende
Angabennoch nicht:
- Berufsein- und Auspendler

Ausbildungsein- und Auspendler
- Erwerbstätige am Arbeitsort
- Bestand an Wohnungen.
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Die bis zum VZ-stichtag noch notwendig ge!üor-
denen regionalen Änderungen sowie ggf. die Er-
gänzung bzw. Neuaufnahme der Satzarten 2 und 4

(Bünilel-Nrn.i Angaben für weitere Regional-
schlüsselprüfungen) wurden in den jeweiligen
Statistischen Landesämtern durchgef ührt. Hier-
zu stellte das Statistische Bundesamt ein ent-
sprechendes Dateiführungsprogralnm zur ver-
fügung.

2.2 TBVa - Allgemeine VZ-Leitdatei für Vor-
spaltentexte der Systematik der wirt-
schaftszweige, Hauptfachrichtungen und

Be rufso rdnungen

Im Sachgebietsteil des VZ-Tabellenprogramms
gab es zahlreiche Tabellen, in denen vorspal-
tentexte für Wirtschaftsabteilungen, Unterab-
teilungen und Gruppen sowie für Hauptfachrich-
tungen und Hauptfachrichtungsgruppenr ferner
für Berufsbereiche, -abschnitte, -gruppen und

-ordnungen zu erstellen waren. Auch kam es
vor, daß zwei der vorgenannten Systematiken
miteinander als Vorspaltentext in Kombination
auftraten. Damit mehrfach auftretende syste-
matische Begriffe als Texte in die Vorspalte
eingesetzt werden konnten, wurde die Datei
TBVT mit den folgenden Satzarten 1-3 ge-
schaffen:

- Satzart 3 bestand aus Schlüssel-Nrn. für
Berufs-

- bereich 1 Stelle
- abschnitt 2 stellen
- gruppe 2 SteIIen
- ordnung 1 Stelle

Als Textart wurde zwischen A - D unterschie-
den. Die Schlüssel-Texte waren mit A begin-
nend (A = höchste Hierarchie, D = niedrigste
Hierarchie) gekennzeichnet. Die Vorspalten-
texte bestanden aus:

- Schlüssel-Nr.
- fext.

Die Leitalatei war Bestandteil der Druckpro-
gramme für die Tabellen des Sachgebietsteils
3.9.1 - 3.9.5 (v91. Abschnitt D. 1.1.21.

2.3 To - Textdatei für Gemeindetabellen und
für die Tabellen der Gemeindestatistik
vz/cwz

Diese Datei war Bestandteil des Druckpro-
gramms v 110, mit dem die Gemeindetabellen
und die Tabellen der Gemeindestatistik für
die Volks- und Berufszählung und Gebäucle- und

Vtohnungszählung erstellt wurden.

Der Inhalt bestand aus Überschriften und Vor-
spaltentexten sowie aus Texten für Fußnoten.

2.4 TBAND - Textdat.ei fiir Kreistabellen und
für Tabellen der Kreisstatistik vz/Gwz

Diese Datei ldar Bestandteil des Druckprogramms
vz 135, mit dem die Kreistabellen und die Ta-
be1len der Kreisstatistik für die Volks- und

Berufszählung und Gebäude- und Wohnungszählung
erstellt wurden.

Der Inhalt bestand aus Überschriften und vor-
spaltentexten sowie aus Texten für Fußnoten.

2.5 vzNAG - Leitdatei für schlüssel-Nrn. und
Texte nichtadministrativer Gebietsein-
heiten

Das Leitband wurde für die Umschlüsselung von
Gemeinden in nichtadministrative Gebietseinhei-
ten im zuge von Aufbereitungen für Bundeszwecke
eingesetzt.

- Satzart 1 enthielt die Schlüssel-Nrn
Wi rtschafts-

- bereich 1 Stelle
- abteilung 1 Stelle
- unterabteilung 2 Stellen
- gruppen 2 Stellen.

für

AIs Textart wurde zwischen A - D unterschie-
den. Die Schlüssel-Texte r,raren mit A begin-
nend (A = höchste Hierarchie, D = niedrigste
Hierarchie) gekennzeichnet. Die Vorspalten-
texte bestanden aus:

- Bz-Signier-Nr.
- Systematik-Nr. und

' - Text.

- Satzart 2 enthielt die Schüssel-Nrn. für
- Hauptfachr ichtungsg ruppen
- Hauptfachrichtung

Als Textart wurde zwischen A und B unter-
schieden.
Die Schlüssel-Texte waren mit A beginnend
(A = höchste Hierarchi€7 B = niedri§ste Hie-
rarchie) gekennzeichnet. Die vorspaltentexte
bestanden aus:

- Schfüssel-Nr.
- Text
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Der Inhalt (Umfang und Gli.eclerungstiefe der
vorgesehenen Raumeinheiten) entsprach dem der
SA 5 der r/cxz tvgl. Abschnitt 2.1.1).

Mit der Satzart 01 wurde das alte Bundesgebiet
Gebietsstand 25.05. 1987 vollständig abgedeckt.

2.5 VBER - Leitband der Berufsschlüssel

Das Leitbanal VBER diente zum Schreiben von
Vorspaltentexten für Tabellen mit beruflicher
Gliederung unterhalb der Gliederungsstlife "Be-
rufsordnung" und für Zwischenüberschriften.

Es bestand aus einer Satzart, in die Schlüssel-
Nrn. für Berufs-

- bereich
- abschnitt
- gruppe
- ordnung
- benennung

sowie die entsprechenden Texte (mit 2 mal
40 Stellen) abgespeichert waren.

Das Leitband enthielt sämtliche bei der Volks-
und Berufszählung 1 987 vorkommenden Berufsbe-
nennungen.

Auszug aus dem Leitband der Berufe - VBER -
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3 Maschinelle Aufbereitung

3. 1 Überblick
Der Zweck der Volkszählung bestand u.a. in
der Feststellung der Struktur der Bevölkerung,
der Gebäude mit Wohnraum und Wohnungen sowie
der ArbeiLsstätten. Auf diesen Feststellungen
baut das gesamte statistische System auf und
auf sie nehmen über 100 Rechtsgrundlagen Be-
zu9. Von den Feststellungen hängt eine Viel-
zahl von Entscheidungen ab, u.a. der Finanz-
ausgleich und die Wahlkreiseinteilung, deshalb
müssen die Daten der Volkszählung so genau
wie eben nur möglich sein und zwar auf Bundes-,
Länder- und Gemeindeebene. Es ist - wie das
Bundesverfassungsgericht 1 983 festgestellt
hat - "... ein möglichst hoher Grad an Genauig-
keit ... der erhobenen Daten ..." notwendig
(BVerfcE 65, S. 53).

Diesem übergeordneten Zweck dienten auch die
umfangreichen maschinellen KontrolIen. Wie
bei jeder Formularausfüllung mußte auch bei
den etwa 90 Mi11. pinzelfällen der Volkszäh-
Iung mit ihren vielen Merkmalen und Ausprägun-
gen bei einem gewissen Prozentsatz der Frage-
bogen damit gerechnet werden, daß einzelne
Angaben fehlen oder fehlerhaft bzw. wider-
sprüchlich sind. Diese FäIIe mußten festge-
stellt, bereinigt und dokumentiert werden.

Die maschinelle Aufbereitung erfolgte nach
bqndeseinheitlichen Abläufen. Sie wurde je-
weils für ein Arbeitspaket durchgeführt, das
je nach Land zwischen 40 000 und 100 000 Be-
lege enthielt und so bemessen war, daß es
alle Gemeinden eines Kreises, eine ganze Ge-
meinde oder Teile davon (2.8. Stadtbezirke)
umfaßte.

Die maschinellen Prüfungen wurden - vgl. Über-
sicht 17 "Schematische Darstellung des Ablaufs
der Aufbereitung" - in folgender Reihenfolge
durchgeführt:

- Datenerfassung
- Regionalliste (VoIIzähligkeitskontrolle

Reg ionaII i ste )
- Wohnungs- und Personenbogen

- Z usammenf üh rung Reg ionall i ste,/Erhebung sbogen
- Allgemeine Plausibilitätskontrollen
- Bandsatzerweiterung
- Pendlerkontrolle

Den Schwerpunkt der maschinellen Aufbereitung
bildeten dabei die maschinellen Plausibilitäts-
kontrollen. Diesen waren Arbeitsschritte vor-

gelagert, die sich zwangsläufig aus der Orga-
nisation der Volkszählung heraus ergaben.

Die maschinelle Aufbereitung begann mit der
Datenerfassung, und zwar mit dem maschinellen
Lesen der Wohnungs- und personenbogen und der
Erfassung der Angaben aus der Regionalliste.
Beide Arbeitsgänge konnten parallel und unab-
hängi9 voneinander durchgeführt werden.

Die Wohnungsbogen und Personenbogen waren -
wie bereits erwähnt - so gestaltet, daß sie
maschinell gelesen !üerden konnten. Im Verlauf'
des "maschinellen Lesens" fanden zusätzlich
zu den unablässigen technischen Prüfungen auch
Kontrollen einzelner Angaben statt. Die Anga-
ben des Wohnungsbogens und des Personenbogens
wurden in je einem eigenen Datensatz zusammen-
gefaßt.

Parallel zum maschinellen Lesen wurde die Re-
gionalliste abgelocht. Sie war dasjenige Er-
hebungspapier, das die Regionalangaben, die
für die Auszähleinheiten Gebäude, Vtohnungen
und Haushalte benötigten laufenden Nummern
und die bei der Volkszählung vervrendeten Ord-
nungsnummern enthielt. Diese waren Gegenstand
dei "voll zähl igkeitskontrotle Regionallister
und Inhalt der aus der Verarbeitung und prü-
fung der Regionallisten hervorgegangenen
Datensätze.

In dem auf das maschinelle Lesen uncl die VolI-
zähligkeitskontrolle Regionalliste folgende
Aufbereitungsverfahren, der "Zusammenführung
Regionalliste,/Erhebungsbogen", wurden die Daten-
sätze aus dem maschinellen Lesen mit den Daten-
sätzen aus der Vollzähligkeitskontrolle über
die in den Datensätzen enthaltene VZ-Heft-Nr.
zusammengefühft. Die nach der Zusammenführung
gebildeten neuen Datensätze für den Wohnungs-
bogen und den Personenbogen enthielten somit
die Angaben der vorausiehenden Datensätze.

Nach Durchführung dieses verfahrens setzten
die Plausibilitätsprüfungen ein, das waren
Prüfungen auf eindeutige, vollständige und
zulässige Angaben bei den einzelnen Fragen.
Diese Prüfungen wurden am Einzeldatensatz
durchgeführt, hinsichtlich der personenanga-
ben teilweise auch im Haushaltszusammenhang,
d.h. unter Berücksichtigung der VerhäItnisse
einzelner oder aIler personen eines Haushalts,
bezüglich der Angaben zur Wohnung häufig unter
Beachtung der Angaben aller Wohnungssätze
eines Gebäudes, d.h. im Gebäudezusammenhang.
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Die Prüfungen und Korrekturen wurden durch die
EDv vorgenommen und zwar nach dem Prinzip, die
Auswirkungen so gering wie möglich zu halten
und Verzerrungen des ilaterials zu vermeiden.
Dies geschah dadurch, daß zutreffende, im sta-
tistischen Durchschnitt'rrichtige Angaben"
dort eingesetzt wurden' wo sonst in Einzelfäl-
len Fehler im Material hätten verbleiben müs-
sen. Jeder mit wesentlichen Ergänzungen korri-
gierte Fall wurde der Fachabteilung zur manuel-
len .Prüf ung angelistet.

Nach Durchführung der Plausibilitätskontrollen
wurden die Personendatensätze von SchüIern,
Studierenden und Erwerbstätigen, allerdings
ohne solche in Freizeitwohnungen und ohne
Wehrpflichtige, mit einer 1fd. Nummer versehen,
gedoppelt und die Doppel einer besonderen Kon-
trolte der auf die Pendelwanderung bezogenen
Angaben unterworfen (Pendlerkontrolle) . Anhand
der vergebenen 1fd. Nummer wurden die geprüf-
ten nPendler-FäIle" wieder mit dem Original-
mater ia1 zusammengeführt.

Ebenfalls nach Durchführung der Plausibilitäts-
kontiollen wurde aus den bis dahin getrennten
Datensätzen für Wohnungen (mit Angaben zum

Gebäude) und Personen ein gemeinsamer Daten-
satz gebildet, d.h. jedem Personensatz einer
zu einem Haushalt gehörenden Person wurden die
Angaben der zugehörigen Wohnung und des zuge-
hörigen Gebäudes vorangestellt. Dieser für die
tabellierung der Ergebnisse maßgebliche Daten-
satz wurde anschließend um zusätz1iche, aus
den vorhandenen Angaben abgeleitete Merkmale
erweitert (Bandsatzerweiterung). Zugleich er-
folgte clie gem. § t5 Abs. 3 untl 4 Volkszäh-
lungsgesetz vorgeschrieberte Verfremdung und
Löschung der lfcl. Nummern, Ordnungsnummern,
Straße und Hausnummer.

3.2 Datenerfassung der Vllohnungs- und Personen-
bogen (maschi.nelles Lesen)

Die Wohnungs- und Personenbogen der Volkszäh-
Iung 1987 wurden wie die Personenbogen der
Volkszählung 1970 maschinell gelesen, und zwar
jeweils mit dem Mehrfunktionsleser IBt{ 1288.
Das Lesegerät arbeitet im on-Iine-Betrieb,
d.h. mit Arlschluß an eine Datenverarbeitungs-
anlage. Das Leseprograrnm irar so gestaltetr daß
Wohnungsbogen und Personenbogen ohne vorheri-
ge Sortierung eingelesen werden konnten. Mit
dem maschinellen Lesenr d.h. cler Datenaufnah-
me auf einen weiterverarbeitbaren maschinel-
len Datenträger, war zugleich eine Lesekontrol-
Ie verbundenr bei der technische Mängel der

Erhebungspapiere sowie von der Maschine nicht
zu identifizierende Ziffern und - in bestimm-
tem Rahmen - auch fehlende Angaben oder unzu-
Iässige Mehrfachmarkierungen beanstandet wur-
den.

Die Fehlerarten des Programms "Maschinelles
Lesen" Iassen sich nach drei Hauptformen kate-
gorisieren (v91. Anhang, Nr. 47 "Fehler-
schlüsselverzeichnis zum maschinellen Lesen") :

- Fehler, die zu einem Stopp des Beleglesers
führten

- Fehler, die keine Bandsatzausgabe zur Fol-
ge hatten

- Fehleranzeige bei gleichzeitiger Bandsatz-
erstellung

3.2.1 Fehler, die zu einem Stopp des Beleg-
lesers führten

Die ulbhnungs- und Personenbogen eines Arbeits-
pakets wurden nach Bündeln geordnet, maschi-
nell gelesen. Jedem Bündel wurden, bevor es zum

Lesen geÄangte, zvrei teitbelege mit einer das
Bündel kennzeichnenden Nummer (BündeI-Nr. )

vorgelegt, d.h. jedes Bündel mußte mit zwei
Leitbelegen beginnen, wobei der erste gelesene
Leitbeleg dem Ablagefach für fehlerfrei gele-
sene lrlohnungs- und Personenbogen, der .zweite
Leitbeleg dem Ablagefach für beanstandete Be-
Iege zugeordnet wurde.

Fehler. die zu einem Stopp des Beleglesers
führten, waren fast ausschließlich auf Bean-
standungen bei den Leitbelegen zurückzuführen,
z.B. die BündeI-Nr. des ersten Leitbelegs wich
von der des zweiten Leitbelegs ab, ein Leit-
beleg fehlte. Diese Fehler wurden unmittel-
bar am Belegleser behoben.

3.2.2 Fehler, die keine Bandsatzausgabe zur
Folge hatten

Fehler am bzw. im einzelnen Wohnungsbogen oder
Personenbogen führten nicht zu einen Stopp
des Beleglesers, sie konnten u.U. aber zur
Folge haben, daß kein Datensatz erstellt wur-
de.

Dies war immer dann der FaII, wenn der Beleg-
leser auf einem Erhebungsbogen keinen Eintrag
erkannte. Leere Erhebungsbogen waren zwar nach
den manuellen Prüfungen auszusortieren, den-
noch ließ sich nicht vermeiden, daß einzelne
Leerbelege übersehen und zum maschinellen Le-
sen gegeben wurden. Unter diesen Fehlerschlüs-
seln zurückgewiesene Belege mußten manuell
überprüft werden, weil die - wenn auch sehr
geringe - Möglichkeit bestand, daß Antworten
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auf dem Fragebogen so schwach markiert und
signiert worden h,aren, daß sie vom Belegleser
nicht wahrgenommen vrurden.

Eine Bandsatzausgabe konnte zvrangsläufig nicht
erfolgen, wenn die auf dem Wohnungsbogen und
Personenbogen vorhandenen Orientierungsmarken
nicht "gefunden" yrurden. Ebenso mußte zunächst
auf die Erstellung eines Datensatzes verzich-
tet werden, wenn Lesefehler in der Belegart-
Nr. (dies ist eine Nummer zur maschinellen
Kennzeichnung des Wohnungsbosens = Belegart 1

und des Personenbogens = Belegart 2), in der
VZ-Heft-Nr. oder in der lfd.Nr. der Person auf-
traten bzw. wenn diese laufende Nummer nicht
a1s 1 bis 5 erkannt wurde. Sofern eine Korrek-
tur auf dem ausgesteuerten Beleg nicht möglich
war, mußte für diesen ein Ersatzbeleg angelegt
werden. Auf dem Ersatzbeleg wurden die VZ-Heft-
Nr., bei einem Personenbogen die laufende Num-
mer der Person und die Angaben aus den einzel-
nen Fragen des Originalbelegs übertragen. Der
Ersatzbeleg für einen lrlohnungsbogen trug die
Belegart-Nr. 3 und derjenige für einen Perso-
nenbogen die Belegart-Nr. 4, so daß, auch für
spätere Prüfungen, zwischen der Herkunft der
Daten aus einem Originalbeleg oder einem Er-
satzbeleg unterschieden werden konnte.

Für am Stichtag der Vo1kszählung und danach
geborene Personen, für die versehentlich ein
Personenbogen angelegt worden war, obwohl sie
nach der Volkszählung nicht zu erfassen waren
(maßgeblich 24. Mai 24:00 Uhr), wurde eben-
falIs kein Datensatz erstellt. Allerdings wur-
de auch dieser ausgesteuerte Beleg manuell
überprüft.

3.2.3 Fehleranzeige bei gleichzeitiger Band-
satze rstel Iung

Das maschinelle Lesen der Wohnungs- und Per-
sonenbogen einschließIich der erforderlichen
Korrekturläufe war zeitaufwendig. Daher mußte
- soweit. wie möglich - jede Störung des Lese-
prozesses vermieden werden. Dennoch wurde im
Interesse guter Zählungsergebnisse auf einzel-
ne Prüfungen auch dann nicht verzichtet, wenn
sie später nochmals die Plausibilitätskontrol-
Ien durchliefen. Nur im Verlauf des maschinel-
Ien Lesens konnte unmittelbar und ohne erheb-
Iiche zeitliche Verzögerungen auf den einzel-
nen Beleg zurückgegriffen werden, um Zweifels-
fälIe beheben und Fehler bereinigen zu können.

Die Klarschrifteintragungen in den Bogen z.B.
mußten auf gültige Zeichen hin überprüft wer-
clen. Gültige Zeichen waren die Ziffern O bi; 9.

Dabei handelte es sich um die SignierzLffern,
mit denen die Flächen- und Mietangabe des Woh-
nungsbogens und u.a. das Geburtsjahr, der er-
Iernte Beruf, die ausgeübte Tätigkeit des Per-
sonenbogens umgesetzt worden !üaren. Nicht les-
bare Signierziffern konnten eindeutig nur
durch Prüfung des originaleintrags korrigiert
werden.

Beim Wohnungsbogen beschränkten sich die Kon-
trollen während des maschinellen Lesens auf
tlie Überprüfung der Signierungen, beim Perso-
nenbogen darüber hinaus auf Frage 6 rrlrlird von
Ihnen noch eine weitere Wohnung . .. bewohnt?"
(falls diese Frage nicht oder mehrfach beant-
wortet wurde), auf Personen hohen Alters so-
wie bei der Anschrift der Arbeits- oder Aus-
bildungsstätte, sofern hier Angaben signiert
$rorden waren, auf kompatible Eintragungen.
Die Festlegung der amtlichen Einwohnerzahl
einer Gemeinde setzte eine eindeutige Angabe
bei Frage 6 voraus, und in den FäIIen, wo die-
se Eindeutigkeit von vornherein nicht gegeben
war und erst beim maschinellen Lesen erkannt
wurde, konnten u.U. Hinweise auf den ausge-
steuerten Personenbogen außerhalb des eigent-
lichen Antwort-, Markierungsfeldes die benötig-
ten Erkenntnisse liefern.

3.2.4 Bearbeitung beanstandeter Fälle
Die entsprechend dem Leseprogramm fehlerhaf-
ten Belege wurden ausgesteuert und die bean-
standeten FäIIe einzeln gelistet. Anhand die-
ser Listung war es möglich, den Fehler im
Originalbeleg zu erkennen und zu bereinigen.
In den meisten Fällen war eine Rückfrage nicht
erforderlich, denn bei den "fehlenden Angaben"
laut Fehlerliste konnte es sich beispielsweise
lediglich darum handeln, daß vorhandene Mar-
kierungsstriche zu schwach waren rund aus die-
sem Grund vom Lesegerät nicht aufgenommen wur-
den oder vorhandene Klartext- bzw. Zahlenanga-
ben für das Lesegerät unleserlich signiert
wurden. Die manuell tiberarbeiteten bzw. neu
erstellten Belege wurden in einem Korrektur-
lauf eingelesen.

3.2.5 Datensätze nach dem maschinellen Lesen

Der aus den gelesenen Wohnungsbogen Belegart-
Nr. 1 (Originalbeleg) und Belegart-Nr. 3 (Er-
satzbeleg) gebildete Datensatz erhielt die Be-
zeichnung "Satzart 1 n und aus den gelesenen
Personenbogen Belegart-Nr. 2 bzw. Belegart-
Nr. 4 wurde die "Satzart 2".
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3.2.5 Merkmalsauszählungen nach dem Ietzten
Lauf des Leseprogramms

Nach dem le.tzten .Lauf des Leseprogramns wur-
den mit einern bundeseinheitlichen programm
wohnungs-, personen- und erwerbsbezogene Merk-
malsauszählungen vorgenommen. Hiermit wurden
erste quantifizierbare Informationen über die
Materialqualität gewonnen. Diese Auswertungen
dienten der Materialdiagnose und eröffneten
die Möglichkeit einer Reaktion bei festge-
stellt,en Unstimmigkeit.en. Da hier erstmals
Daten über die [Bevölkerung am Ort der Haupt-
wohnung" anfielenr führten Abweichungen gegen-
über den geschätzten Eckzahlen zu weiteren
Nachprüfungen und Abstimmungen mit den Gemein-
den.

3.2.7 Prüfungen der Hardvrare zur formalen
Lesequalität

Eine regelmäßige Prüfung der bei einer Volks-
zählung eingesetzten Hardware - seit der Volks-
zählung 1970 des IBM-BeIegIesers 1288 - ist
unungänglich, um auf technischen Unzulänglich-
keiten beruhende Erfassungsfehler - wehn schon
nicht gänzlich abzustellen - klein zu halten.
Derart,ige Prüfungen rpurden grundsätzlich in
jedem Statistischen Landesamt durchgeführt.
Da zentrale Vorgaben nicht zur Verfügung stan-
den, hatten die Länder eigene Prüfverfahren
zu entwickeln. Dies kann wegen der landesspe-
zifischen Besonderheiten durchaus zweckmäßig
sein. Länder, in denen mehr als ein Belegleser
eingesetzt, werden konnte, hatten andere Mög-
Iichkeiten als Länder, in denen nur ein Leser
zur Verfügung stand; Länder mit eigenem Beleg-
leser waren wiederum in einer günst.igeren Si-
tuation aIs Länder, die die Erhebungspapiere
in externen Rechenzentren verarbeiten Iassen
mußten.

i
Ob Test- oder Originalmaterial an mehreren
Beleglesern paralIeI gelesen oder an einem
Belegleser mehrfach gelesen oder' Leseergebnis-
se mit den Angaben der dazugehörigen Belege
verglichen wurden - in allen FäIlen konnten
technisch becl.ingte FehIer erkannt und abge-
stellt, werden. Außerdem wurde anhand der beim
maschinellen Lesen erstellten Fehlerstatisti-
ken darauf geachtet, ob aufgetretene Besonder-
heiten ihre Ursachen im Belegleser hatten.

3. 3 Datenerfassung Regionalliste/voIIzähli9-
keitskontrolle Regionalli ste

Zeit.gleich mit der Datenerfassung aus den Woh-
nungs- und Personenbogen wurden die Angaben
aus dem Organisationsteil der Regionallisten

auf maschinelle Datenträger'ribernorimen. Hier-
an schloß sich eine Vielzahl obligatori-
scher und fakultativer Prüfungen an, die mit
cler hierfür gewäh1ten Bezeichnung "Vollzählig-
keitskontrolle Regionallistel nur unzureichend
beschrieben werden ( vg1. Anhang, Nr. 48
"Schema zu l: Vollzähligkeitskontrolle Regio-
nalliste"). Auch hier sollen nur die wichtig-
sten dargestellt werden.

3.3.1 Festlegung der Satzarten
Die rrVolkszählung 1987" umfaßte die Zählungs-
teile
- Volks- und Berufszählung
- Gebäucle- und Wohnungszählung (beschränkt

allerdings auf Gebäude mit wohnraum) und
- Arbeitsstättenzählung

Die Vollzähligkeitskontrolle war der einzige
maschinelle Aufbereitungsschritt, der die
drei Zählungsteile berücksichtigte. Nach
Durchführung dieser Prüfungen erfolgten die
Kontrollen für die Arbeitsstättenzählung sepa-
rat und losgel.öst von den übrigen Zählungstei-
len. Sie wurden auch später nicht mehr mitein-
ander verknüpft. Daher wurden im ersten Ar-
beitsschritt der VolIzähligkeitskontrolle die
aus der Regionalliste erfaßten Satzarten (je
ZeiIe der'Regionalliste) dahingehend geprüft,
ob es sich um eine Satzart der Arbeitsstätten-
zählung, sie wurde als 'rSatzart A" bezeichnet,
oder um eine Satzart der übrigen Zählungsteile,
diese erhielten die Bezeichnung "satzart I,ü",
handelte. Diese Unterscheidung wurde anhand
der Sstelligen VZ-Heft-Nr. und der Tstelligen
AZ-Bogen-Nr. getrof fen

3.3.2 Prüfung auf mehrfach vorkommende VZ-Heft-Nrn. und Az-Bogen-Nrn.

Die VZ-Heft-Nr. bzvr. die AZ-Bogen-Nr. einer
Satzart durfte innerhalb der Organisationsein-
heid (Bündel) nur einmal vorkommen. Dagegen
war es unschädlich, wenn eine Nummer in einem
anderen Bündel desselben Arbeitspakets oder
in einem anderen Arbeitspaket nochmals auf-
getreten war. Fehler dieser Art konnten beim
AusfüIlen der Regionallisten oder bei der Da-
tenerfassung entstehen.

3.3.3 Prüfung auf ungüItige und unvollständige
Angaben

Ein weiterer Prüfungsschwerpunkt 1ag in der
Behebung.ungüItiger Zeichen, die bei der Er-
fassung der Regionallisten vorkommen konnten,
und unvollständiger Angaben. Ein Haushalt bei-
spielsweise huste in der negionalliste,durch
eine Angabe bei der lfd.Nr. der Wohnung, bei
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der lfd.Nr. des Haushalts und bei der zahl der
Personen im Haushalt beschrieben werden, wäh-
rend für eine leerstehende Wohnung lediglich
eine Angabe bei der lfcl.Nr. der Wohnung vor-
handen sein durfte. ZieL dieses Prüfschrittes
war es, für die folgenden Arbeitsgänge eindeu-
tig clefinierte Satzarten zu erhalten.

3.3.4 Prüfung auf ausreichende Anzahl von
Satzarten eines Haushalts

Unter einer lfd.Nr. des Haushalts konnten
mehrere satzarten w gebildet worden sein. Das

war für Haushalte mit mehr als 5 Personen
zwingend, weil sich in ein Haushaltsheft mit
gleicher VZ-Heft-Nr. nur 5 Personen eintragen
konnten. Es beeinflußte die Aufbereitung aber
nicht, wenn - aus welchen Gründen auch immer -
auch für kleinere Haushalte mehrere unterschied-
liche VZ-Heft-Nrn. vorlagen. In diesen Fällen
mußte jecloch die bei der "Zahl der Personen
im Haushalt" eingetragene Angabe identisch
sein.
Aus dem Vorgenannten ergibt sich zwangsläufig
als weitere Prüfung, daß die Anzahl der Satz-
arten W je Haushalt mit der zahl der Personen
im Haushalt korrespondieren mußte, d.h. bei 6

und mehr Personen im Haushalt mußte eine zu-
treffende Anzahl Satzarten W vorhanden sein.
Als Fehler wurde auch angelistetl wenn die
Zahl der Personen im Haushalt kleiner war als
die Anzahl der Satzarten W des Haushalts.

3.3.5 Prüfung der Regionalangaben

Es war nicht auszuschließen, daß die aus der
Regionalliste erfaßten Regionalangaben (Ge-
meindeschlüssel, Gemeindeteilschlüssel, Block-
schlüssel und Straßenschlüssel) fehlerhaft
sein konnten. Um solche Fehler zu erkennen,
wurde für die Volkszählung 1987 eine Prüfdatei
entwickelt, die unabhängig von den Angaben aus
der Regionaltiste die Regionalangaben enthielt.
Dabei war die Prüfung des GemeindeschlüsseIs
obligatorisch. Die übrigen Regionalschlüssel
konnten - fakultativ - geprüft werden, und

zwar in zwei Richtungen. In der Regel erfolgte
eine Prüfung, ob aIIe über die Regionallisten
einer Gemeinde erfaßten regionalen Unterglie-
derungen in der Prüfdatei enthalten vraren.
Darüber hinaus konnte aber auch geprüft wer-
den, ob für aIIe in clie Prüfdatei aufgenomme-
nen regionalen Untergliederungen Angaben aus
der Volkzählung vorlagen.

3.3.6 Bearbeitung der beanstandeten FäIIe

Wie bei der Lesekontrolle - und auch bei
allen noch folgenden maschinellen Prüfgängen -

wurden die als fehlerhaft beanstandeten FäIIe
in Fehlerlisten ausgegeben und Fehlerstatisti-
ken erstellt. Die Fehlerlisten mußten manuell
überprüft und die Feh1er berichtigt werden.
Die Korrekturen wurden wieder über Diskette
erfaßt und die fehterhaften Sätze W bzw. A in
Korrekturläufen, unter Wiederholung des gesam-

ten Kontrollprogramms, bereinigt. Bei den je-
weiligen Durchläufen wurden außerdem die Re-
gionallisten- Nurnmern sowie Eckzahlen je Ge-

meinde protokolliert und anschließend zur Kon-
trolle cler Vollzähligkeit manuell mit den An-
gaben in der betreffenden Gemeindeliste bzw.
dem bereits für die manuelle vollzähligkeits-
kontrolle erstellten Verzeichnis über clie 9e-
schätzte Zahl der Haushalte, Personen, Gebäu-
de, Wohnung€D uswr verglichen uncl ggf. weitere
Abstimmungen mit der Erhebungsstelle/Gemeinde
vorgenommen. Aus dem fehlerfreien Material
wurden getrennte Datenbänder für die Aufberei-
tung der Arbeitsstättenzählung (Satzarten A)
und die Aufbereitung der VolkszähIung ein-
schließlich Gebäude- und Wohnungszählung (Satz-
arten w) erstelIt.

3.4 Zusammenführung Regionalliste,/Erhebungs-
bogen

Die beim maschinellen Lesen auf Band übernom-
menen Daten enthielten, da die Angabe der Ge-
meinde im Kopf der Erhebungsbogen nicht ver-
schlüsselt wurde, keinerlei Regionalangaben.
Da die Belege einzeln eingelesen wurden, war aucl
der Wohnungs- und Haushaltszusammenhang nicht
mehr gegeben. Diese Angaben waren allein aus
der Regionalliste ersichtlich. In der maschi-
nellen zusammenführung wurden daher die beim
Lesen gewonnenen [tohnungssätze (Satzart 1)

und Personensätze (Satzart 2) mit den aus den

Regionallisten konmenden Satzarten w zusammen-
geführt und auf diese weise sowohl um die Re-
gionalschlüssel als auch um die Ordnungsnum-
mern, die die Vtohnungs- und Haushaltszusanmen-
gehörigkeit erkennen ließen, ergänzt. Ermög-
licht wurde die maschinelle Zusammenführung
über die Bündel- und Heft-Nummern, die sowohl
in den Satzarten 1 und 2 als auch in den Satz-
arten w enthalten h,aren.

3.4.1 Prüfung auf Mehrfachfälle bei den Er-
hebungsbogen

Die Satzarten W aus der Vollszähligkeitskon-
trolle Regionalliste mußten, bevor sie in die
Zusammenführung gelangten, fehlerfrei sein;
für mit Fehlern behaftete Satzarten W wurde
folglich keine Zusammenführung durchgeführt.
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Füi die Satzarten 1 uncl 2 des maschinellen
Lesens war bislang noch nicht entschieden wor-
den, welche der auf Datenträger genommenen

Satzarten weiterverarbeitet werden sollten.
Diese Entscheidung wurde aus Zwecl«näßigkeit,s-
gründen im ersten Arbeitsgang der Zusammenfüh-
rung getroffen. Ein Personenbogen beispiels-
weise, der ohne Beanstandung das maschinelle
Lesen durchlaufen hatte, wurde auch nur einmal
auf Datenträger genommen. Für einen mit Fehler
behafteten Personenbogen (s. zuvor unter 3.2.31
wurde beim erstmaligen Lesen ebenfalls ein
Bandsatz erslellt, der Bogen wurde jedoch zur
manuellen Bearbeitung ausgesteuert. Nach Durch-

, führung der Korrektur wurde der Bogen erneut
gelesen und es wurde ein weiterer Bandsatz er-
stelIL, allerdings mit einer vom Erstlesen ab-
weichenden, höheren Prioritätsnummer.

Im ersten Arbeitsschritt der Zusammenführung
wurde nunmehr geprüft, ob für eine bestimmte
Satzart mehrere Datensätze vorlagen. War dies
der Fall, so wurde anhand bestimmter Kriterien,
u.a. der Prioritätsnummer, entschieden, wel-
cher Satz clirekt bei der Zusannnenführung be-
rücksichtigt werden sollte, welcher Satz nicht
berücksichtigt, wurde, aber auch, welcher Satz
evtl. in einem späteren Arbeitsschritt doch
noch verwendet werden konnte. Letztere wurden
in Sonderlisten festgehalten, bis im eigent-
lichen Zusammenführungsgang enclgüItig über die
Verwendung entschieden wurde. Dies war erfor-
derlich, weil für fehlerhafte, ausgesteuerte
Belege unter best,immt,en Voraussetzungen Ersatz-
belege angelegt werden mußten, wobei nicht
auszuschließen war, claß im Einzelfall unzu-
treffende mehrfache Datensätze produziert
wurden.

3.4.2 Zusammenführung und Paarigkeitsprüfung

Mit der Zusammenführung war zugleich eine
Paarigkeitsprüfung verbunden, d.h. ob für vor-
handene Wohnungssätze entsprechende Personen-
sätze vorlagen oder r.rmgekehrt. Dabei wurde die
eigentliche Zusanmenführung anhand der VZ-Heft-
Nrn. in den Satzarten 1, 2 und !{ vollzogen. Für
jede je VZ-Heft-Nr. vorgefundene Satzartenkom-
bi.nation wurde ein Fallschlüsset für eindeutig
zusammengeführte Sätze bzw. ein Fehlerschlüs-
sel für möglicherweise unvollständig oder für
noch nicht zusammenflihibare Sätze vergeben.
Daran schloß sich die Bildung der neuen Satz-
arten 11 und 12 an (siehe übersicht 18 über
nFall-/Fehlerarten bei der Zusammenführung und

die bei den Prüfschritten einzubeziehenden
Angabenrr) .

Eine Satzart 1 I wurde im Normalfall aus der
Satzart, W und der zugehörigen Satzart 1 gebil-
det, eine Satzart 12 aus der Satzart 9t und den
zugehörigen Satzarten 2. So gebildete Satzar-
ten 11 und Satzarten 12 waren "paarig", d.h.
sie durchliefen die folgende Paarigkeitsprü-
fung ohne Beanstandung.

Mit einem Fehlerkennzeichen versehene Satzar-
ten 11 bzw. 12 wurden bei der Paarigkeitsprü-
fung auf fehlende Satzteile hin geprüft und
in Fehlerlisten angeschrieben. Satzarten 11

und,/oder 12, die vorerst nur aus der Satzart
W hatten gebildet werden können, weil bei tler
Zusammenführung noch keine zugehörigen Satz-
arten 1 und,/oder 2 gelunden worden waren,
wurden in einer Fehlerliste angelistet, Satz-
arten l1 und/oder 12, die bislang nur aus den
Satzarten 1, 2 bestanden, wurden in einer
zweiten Fehlerliste angeschrieben.

3.4.3 Weitere Arbeiten im Rahmen der Zusammen-
führung

Nach Abschluß der Zusammenführung im engeren
Sinne lagen die für jeweils ein Arbeitspaket
bearbeiteten Datensätze vollzählig vor, ein-
schließIich derjenigen Sätze, die evtl. über
Nachträge in .das Gesamtmaterial übernommen
worden ,"r"n1 ).

Bei den npaarigen" Fällen wurde zusätzlich
geprüft, ob zu einem Wohnungssatz entsprechen-
de Personensätze vorlagen. Wohnungssätze ohne
Personensätze, hierbei wurde unterschieden
zwischen Freizeitwohnungen, leerstehenden l{oh-
nungen oder von ausländischen Streitkräften
usw. bewohnten Wohnungen, wurden für die ma-
schinelle Weitervärarbeitung bereits in clie-
sem Arbeitsgäng als solche gekennzeichnet
("typisiertn, im einzelnen siehe hierzu unter
3.5.3.1). Umgekehrt mußte für alle zu einem

1 ) Bei der Zusamnenführung bestand letztmaligdie Dtöglichkeit, nachträglich eingehende Bogen
zu berücksichtigen. I{urden zu einem späteren
Zeitpunkt Bogen nachgereicht, mußte der Zusam-
menführungslauf wiederholt werden. Die Angaben
aus nachträglich eingehenden Bogen, für ,die
gemäß § 11 abs. 1 VZc zunächst Erhebungspapie-re angelegt worden waren, konnten noch nach
dem ersten Lauf .der Plausibilitätsprüfungen
gegen den bereits vorhandenen Datensatz ausge-
tauschL werden.
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3.5 Plausibilitätskontrolle am personenbogen
und am lfohnungsbogen

3.5.1 Grundsätze

Haushalt gehörenden Personensätze auch der
betreffende ltohnungssatz vorhanden sein. Für
die von Haushalten bewohnten Wohnungen erfolg-
te die Typisierung zu einem späteren Zeitpunkt
Eine Typisierung war für Wohnungen und beson-
ders für Personen erforderlich, weil plausi-
bilitätsprüfungen sich am zweckmäßigsten typ-
bezogen durchführen lassen.

Der letzte Arbeitsschritt der Zusammenführung
trug die Bezeichnung "Prüfung des Haushalts[
und beinhaltete die Feststellungen, ob je Haus-
halt mehr als eine Satzart 1 1 vorlag bzw. ob
ein Haushalt mehr als 14 Personen umfaßte.
Sie führten zur Anschreibung in einer Fehler-
Iiste und zur manuellen Überprüfung.

Anschließend wurden aus den Satzarten 1 1 und
12 die $reiter zu verarbeitenden Satzarten 21
(Wohnungsatz) und 22 (Personensatz) erstellt.

- logische Bedingungen abgeprüft werden können,
- Eehlerlisten in einer für die l{eiterverar-

beitung günstigen Form hergestellt werden,
- widerspruchsfreies Material für die Vteiter-

verarbeitung geschaf fen wird.

Die in den Plausibilitätskontrollen vorgenom-
menen Korrekturen haben keinen Einfluß auf die
Anzahl der erfaßten Personen, Vtohnungen und
Gebäude, wohl aber Auswirkungen auf die im
Verlauf der Weiterverarbeitung erstellten Ta-
bellen. Ihre Bedeutung nimmt ab, je höher die
Ergebnisse regional verdichtet werden. Würden
fehlende Angaben nicht ersetzt und falsche An-
gaben nicht korrigiert, so wären Tabellen, für
die viele Merkmale in Kombination ausgezäh1t
werden soIlen, nicht erstellbar. Für die Auf-
bereitung gab es daher nur den l{eg, Unstimmig-
keiten durch zutreffende, im Gebäudezusammen-
hang bzw. im Haushaltszusammenhang richtige,
im Regionalbereich richtige oder im statisti-
schen Durchschnitt richtige Angaben zu erset-
zen. Ein wesentliches ZieI aller Verfahren war
es jedoch, die Auswirkungen von Korrekturen so
gering wie möglich zu halten und Verzerrungen
im Material zu vermeiden.

Die maschinell durchgeführten Korrekturen wur-
den in Fehlerlisten zur manuellen überprüfung
angelistet, wobei die Möglichkeit bestand,
unerhebliche maschinelle Korrekturen von der
Anlistung auszunehmen. Unerhebliche Korrek-
turen sahen beispielsweise so aus: Die Fragen
zur Ausbildung sollten von personen. die älter
als 64 Jahren sind, nicht beantwortet werden.
Lagen für diesen personenkreis solche Angaben
vor, dann mußten sie gelöscht werden, und je-
der maschinelle Eingriff wurde durch einen
Fehlerschlüssel dokumentiert. Die angeliste-
ten FäIIe wurden aber nicht nur manuell nach-
geprüft, sondern es bestand die Mögtichkeit
der manuellen überkorrektur (Muster einer Feh-
lerliste P (Personen) und tt (gtohnungen) siehe
Schaubilder 1 und 2). rinen allgemeinen über-
blick über die an personenbogen und Wohnungs-
bogen vorgenommenen Kontrollen bietet das
"Strukturschema zur Allgemeinen Kontrolle für
VZ und GWZ" (vgl. Anhang, Nr. 49).

3.5.2 Plausibilitätsprüfungen am personenbogen

3.5.2.1 Maschinelle Korrekturen
In der Plausibilitätskontrolle festgestellte
FehlerfäIle, d.h. fehlende, falsche, unvolL-
ständige oder überzählige Angaben wurden
- soweit dies eindeutig mög1ich war und soweit
sie nicht als "GrenzfäIle" in der Nachweisung
von Kannfehlern angelistet wurden - maschinell

Bei der Plausibilitätsprüfung wurden in zahl-
reichen Arbeitsschritten die in jedem perso-
nensatz bzw. Wohnungssatz enthaltenen Angaben
auf Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit
maschinell überprüft.

Bei der Volkszählung 1987 gab es - wie bereits
erwähnt - über 90 MilI. Vtohnungsbogen und per-
sonenbogen mit vielen Merkmalen und Ausprägun-
gen, die zwar zunächst vom zäh1er, soweit er
bei dieser Zählung die Eragebogen erhalten
hatte, in den Erhebungsstellen und in den Sta-
tistischen Landesämtern manuell geprüft wor-
den waren.

Manuelle Kontrollen allein reichen nicht aus,
weil
- die maschinell lesbaren Bogen schwer zu

übersehen sind,
- weniger geübte Personen nicht in aIlen Fäl-len einfach entscheiden können, welche Fra-

gen beantwortet sein müssen,
- der Möglichkeit, manuell logische Bedingun-gen zu prüfen, Schranken gesetzt sind,
- vor aI1em auch die Arbeiten an dem massen-haft anfallenden Material unter Zeitdruck

stehen.

Daher mußten zusätzlich zu den manuellen prü-
fungen maschineLle Plausibilitätsprüfungen
durchgeführt werden.

Maschinelle Kontrollen sind international üb-
lich, weil
- die EDV fehlerlos alle Kontrollen durchführt,
- die Prüfungen einheitlich erfolgen,
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korrigiert. Die Ausgangsbestände und die End-
ergebnisse nach Durchführung von Korrekturen
wurden in den Fehlerlisten zeilenweise ange-
schrieben, so daß die Möglichkeit einer manuel-
ten überarbeitung gegeben war (Muster einer
Fehlerliste und ihre inhaltliche Beschreibung,
vgI. Anhang, Nr. 51).

Maschinelle Korrekturen können gezielt oder
zufallsabhängig durchgeführt werden. Bei den
gezielten Korrekturen wird eine nicht fehler-
freie Fräge zu einem ganz bestimmten Wert hin
maschinell bereinigt, der entweder durch die
flbrigen Angaben des Fragebogens oder durch die
Angaben der übrigen Haushaltsmitglieder, d.h.
durch bogenübergreifende Kontrollen, vorgege-
ben ist.

Zu den gezielten Korrekturen zählten
- Löschungent z.B. bei Fragen, die von einer

bestimmten Person nicht beantwortet zu
werden brauchten; (Angaben zur praktischen
Berufsausbildung bei über 64 Jahre alten
Personen )

- geziel'te, Einsetzungen aufgrund des personen-
typs, z.B. lNicht erwerbstätign bei einemKleinkind;

- gezielte Einsetzungen auf der Basis von An-gaben bei anderen Fragen, weil beispielsweise
bestimmte berufsbildende abschlilsse-auch be-stimmte Schulabschlüsse voraussetzen.

übersicht 1 9
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Besteht die t-löglichkeit geziglt zu korrigie-
ren nicht, dann muß die einzusetzende Angabe
mit Hilfe eines statistischen Zufallverfahrens
bestimmt werden. Die Korrekturen können alter-
nierend/rotierend, über Hierarchie-Vorgabe
oder aus einem sogenannten Deck vorgenommen
werden. Ein alternierendes Verfahren stellt
die wechselweise Einsetzung von',männlichr'r/
"weiblich" bzw. " ja,, /,'nein', dar . Das rotieren-
de Verfahren findet bei mehr als zwei Antwort-
kategorien Anrdendung. Liegen mehrere, aber un-
gleichgewichtige Möglichkeiten vor, eine Frage
zu bereinigen, dann können die Einsetzungen
auch über eine Hierarchie-Vorgabe erfolgen,
um durch die mehrfache Verwendung einzelner
Angaben zusätzlich eine Gewichtung zu errei-
chen. Dieses Verfahren fand bei der Kontr.olle
unzulässiger Mehrfachmarkierungen Anwendung.

Häufig, vor allem bei der prüfung dei berufs-
statistischen Fragen, reichen diese Verfahren
nicht mehr aus. Hier erfolgt, bei fehlerhaften
Angaben die Einsetzung über sogenannte Decks,
die zudem den Vorteil haben, daß regionale Be-
sonderheiten in die Korrekturen einfließen
können.

Ein Deck ist ein Speicher mit plausiblen In-
formationen zu ausgewählten Fragen des pärso-
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nenbogens. Ein Deck besteht aus einer Vielzahl
von Deckzeilen. Bei der Volkszählung 1970 be-
stand jede Deckzeile aus nur einem Feld, bei
der Volkszählung 1987 r,,Iaren je Deckzeile 10

Felder vorgesehen, d.h. in jeder Deckzeile
standen 10 9ü1tige für die Einsetzung abruf-
bare Angaben. Die Decks für die Berufsordnun-
gen beispielsweise hatten 330 Zeilen zu je 10

Feldern. Die Variabilität möglicher Einsetzun-
gen bei Anwendung der Decks wurde somit gegen-
über 1970 wesentlich gesteigert.

Jedes Deck war nach mindestens einem Merkmal
gegliedert, in der Regel nach mehreren Merk-
malen. I,teistens wurde einem Deck die gültige
Angabe zu einer Frage entnommen, in einigen
f'äIlen waren es Angaben zu zwei Fragen, die
bei Bedarf in der Reihenfolge von FeId 1 bis
FeId 10 abgerufen wurden (siehe Muster eines
Deckaufbaus in Übersicht 19).

Innerhalb eines Decks wurde - soweit erforder-
lich - nach ausgewählten Personentypen unter-
schieden. Dadurch wurde erreicht, daß wider-
sprüchliche oder fehlende Angaben zu einer
Person nicht entsprechend den Merkmalsausprä-
gungen der jeweils letzten Person mit plausib-
1en Angaben korrigiert bzwt ergänzt wurden,

sondern nur im Rahmen bestimmter, durch das
Deck und die Deck-Merkmale vorgegebener Per-
sonengruppen. In jedem Deck wurden Informa-
tionsinhalte der jeweils letzten zehn Per-
sonen gespeichert, die hinsichtlich der deck-
bestimmenden Merkmale vollständig und auch
widerspruchsfrei waren. Wurde in der Plausi-
bilitätskontrolle nunmehr eine Person mit un-
vollständigen oder widersprüchlichen Angaben
festgestellt, so wurde eine der im Deck 9e-
speicherten Angaben zur Bereinigung des Perso-
nenbogens verwendet. Da es aber vorkommen
konnte, daß der erste Personenbogen, der zur
maschinellen Prüfung vorlag, widersprüchliche
bzw. unvollständige Angaben aufwies, eine ma-

schinelle Bereinigung aber nur erfolgen konnte,
wenn Angaben über die fehlerhaften Merkmale
im Deck vorhanden waren, mußten in jedem Deck
vorab stimmige Angaben eingespeichert und ggf.
von diesem "Anfangszustand" ausgegangen werden.

Im Anfangszustancl enthielt jedes FeId einer
Deckzeile also eine vorab vergebene plausible
Merkmalsangabe. Dieser Anfangsbestand wird
als "cold-Deck" bezeichnet. Bevor das Plausi-
bilitätsprogramm für ein Arbeitspaket einge-
setzt wurde, fand in der Regel eine sogenann-
te "Deck-Aufheizung" statt, im Normalfall aus
3 000 güttigen Personensätzen. Auf diese weise
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übersicht 21

Kontrollen zur Person und zum llaushaltxontroll erungen

I

§
co
I

Lfd.
Nr. rlenn Dann muß

l{ehrfachnarkierung bei F 3
( Familienstand )

a) yenn 3 und mehr lrtarkierungen vorhanden sind
gemäß folgender rotierender ttehrfachhlerarchie die jereils zuerst auftre-
tende [tarkierung belassen und die andere(n) Angabe(n) gelöseht werden:

22
2

34343{
4

2222232234

l-
)z
J=
tl-

led ig )verheiratet )
verwitwet )
geschieden )

2234
usw.

b) wenn "ledig" (t) und "verheiratet'(2) markiert istr'1'r'2'.'2rrotierend eingesetzt werden.

c) wenn "ledig'(l) und nverwituetr (3) markiert istr'1'r'3'alternierend
eingesetzt rrerden.

d) wenn "ledig" (t) und'geschieden" (4) marklert ist,'l', "l- alternierenieingesetzt werden.

e) wenn "verheiratet- (2) und "verwitsetr (3) markiert istr'2'r'2'r '3'rotierend eingeseEzt werden.

f) wenn'verheiratet' (2) und'geschieden' (4) markiert ist,'2'.'2','l'rotierend eingesetzt werden.

g) wenn rverwitret' (3) und "geschieden'nierend eingesetzt rrerden.
(4) markiert ist, "3', "4' alter-

2 itehrfachnarkierung bei F 5
( S taatsangehör igkei t !

gemäß folgender Aufstellung die jeweits zuerst auftretende ilarkierung
belassen und die andere(n) Angabe(n) gelöscht uerden:

r653t2 (t
2
3
{
5
5

- deutsch
= griechisch
= italienisch
- übrige Ec-Staaten
= jugoslawischi türkisch)

3 bei F | (Religionszugehörigkeit) "islamischeRcllglonagerneinschatt' (5) und ueitere üar-
kierung(en) vorhanden, sorie bei F 5 (Staats-
angehörlgkeit) rtürkisch. (6) markiert ist

bei P 4 (Reli
belassen und'\

ionszugehörigkeit)'islamische Re.ligion
ie andere(n) itarkierung(en) gelöecht we

sgeneinschaftr (5)
rden.
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wurden viele "cold-Decks" durch regionalbezo-
gene güItige Angaben ersetzt. Die Deckzeilen
erhielten im Verlauf der maschinellen Plarusi-
bilitätskontrollen laufend im Austausch mit
dem bereits bearbeiteten Material neue rich-
tige Angaben aus FäIlen, die die plausibili-
tätskontrollen bei allen für die Verwendung
des Decks benötigten Fragen fehlerfrei durch-
laufen hatten. Die Aufnahme neuer güItiger An-
gaben in das Deck erfolgte ebenfalls streng
in der Reihenfolge von FeId 1 bis Felcl 10.

Für ilie Plausibilitätskontrolle zum Personen-
bogen standen 32 verschiedene Decks zur Ver-
fügung (vgl. Übersicht 20).

3.5.2.2 Reihenfolge der Prüfschritte
Die Ptausibilitätsprüfungen am Personenbogen
gliederten sich im wesentlichen in folgende
Arbeitsgänge:
- Kontrolle unzulässiger Mehrfachmarkierungen
- Korrektur der beim maschinellen Lesen nicht

ber ein igten Beanstandungen
- Signierkontrolle Handschriftenteil
- Personentypisierung
- Korrektur bei Personen unter Berücksichti-

gung des Haushaltszusammenhangs
- Sonstige personenbezogene Kontrollen

( Wenn/Dann-Schema )

- Kontrolle berufsstatistischer Angaben

- Korrektur der Frage 6 nach der weiteren
wohnung

- zuordnung der Auszubildenden zu den Ange-
stetlten/Arbeiter n

- Biltlung von Merkern für die Typisierung
von Gebäuden und wohnungen im Gebäude- und
wohnung s z usamme nhang

a) Kontrolle unzulässiger Mehrfachmarkie-
rungen

Ein DatensaEz, der für weitergehende Kon-
trollen und für die Auswertung verwendet
werden soll, setzt voraus, daß Fragen ein-
deutig beantsrortet sind; in diesem Sinne
ist auch eine fehlende Angabe eindeutig.
Mehrfachmarkierungen waren bei nur wenigen
Fragen zugelassen und daher in der Regel zu
beheben. In der Übersicht 21 wird das zur
Anvrendung gekommene vorgehen beispielhaft
erläute rt.

b) Korrektur der beim maschinellen Lesen
nicht bereinigten Beanstandungen

Während das Prüfprogramm zur "vollzähIig-
keitskontrolle Regionalliste" für die wei-
teren maschinellen Arbeitsgänge fehlerfreie
Datensätze bereitstellte, ließ sich dieses
Ziel durch das bearbeitungsaufwendigere
Verfahren beim maschinellen Lesen der Erhe-
bungsbogen von vornherein nicht sicher-

stellen. Daher mußten in diesem Arbeits-
schritt beim maschinellen Lesen zwar fest-
gestellte, aber u.U. versehentlich unkorri-
giert gebliebene Beanstandungen nunmehr be-
reinigt werden. Das betraf mit Ausnahmen
der Fragen zum erlernten Beruf und zur ausge-
übten Tätigkeit die dort angesprochenen
Sachverhalte. In FäIIen, in denen keine Be-
ric'htigung zweckmäßig erschien, wurden die
vorhandenen Angaben zunächst gelöscht, um

später in einem globaleren zusammenhang er-
setzt zu werden. Beispiel: Der Vtirtschafts-
zweig wurde zweistellig signiert. l{enn die
erste signierte Ziffer vom Belegleser nicht
als "0" bis u9u erkannt worden war, wurde
im Datensatz an dieser Stelle ein Rückwei-
sungszeichen eingesetzt. Da diese wichtige
erste, die Wirtschaftsabteilung kennzeich-
nende SteIIe ohne die Kenntnis weiterer
Sachverhalte nicht ersetzt werden konnte,
wurde diese Frage hier auf "leer" gesetzt.

c) Signierkontrolle Handschriftenteil
Dieser Arbeitsschritt stellt eine logische
Fortsetzung des Vorgenannten dar. Schwer-
punktmäßig wurden hier Signierfehler bei
den Fragen zum erlernten Beruf und zur aus-
geübten Tätigkeit überprüft, wobei unter-
sucht wurde, ob sich Signierfehler beim er-
lernten Beruf über die Angabe zur ausgeüb-
ten Tätigkeit - und umgekehrt - beheben
Iassen. Zugleich wurde geprüft, ob es sich
hierbei um zulässige Verschlüsselungen han-
delt.

d ) Personentypisierung
Spätere Abfragen und PrüffoIgen, z.B. nach
dem sogenannten "Wenn,/Dann-Schema", sind
nur dann sinnvoll durchzuführen, wenn sie
personentypbezogen ausgerichtet gestellt lder-
den, denn an die Prüfungen für eine erwerbs-
tätige Person werden beispielsweise andere
Anforderungen gestellt als an die für nicht-
erwerbstätige Personen. Mit der Typisierung
wurden Personengruppen gebildet, die jeweils
gleiche Abschnitte des Fragebogens zu beant-
worten hatten und somit den gleichen Abfra-
gen unterzogen werden konnten. Es wurden
folgende Personent]rPen gebildet:

- TYP

- Tvp
- Typ

- Typ

A:

B:
c:

D:

Kleinkinil unter I Jahren, ohne
Schulbesuch
SchüIer 6 bis unter 15 Jahre alt
Schüler und Studierende 15 Jahre
und äIter (soweit nicht erwerbs-
tätig )

Err,rerbstätige 15 Jahre und äIter(einschl. erwerbstätige SchüIer,/
Studierende)
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- Typ E: Nichteryrerbspersonen und Eriverbs-
lose 15 Jahre und äIter (ohne er-
werbslose schüler,/stud ie rende )

In der Übersicht 22 "Definitionen der Per-
sonentypen A - E im Rahmen der Plausibili-
tätskontrolle zur Volkszählung 1987" sind
die einzelnen Personentypen und die bei
ihnen zulässigen Markierungen bzw. Signatu-
ren dargestellt. Deren Bildung stützt sich
hauptsächlich auf die Angabe zum Alter,
dessen cültigkeit aufgrund der vorangegan-
genen manuellen Prüfungen besonders gesichert
ist. War wegen mangelnder Konsistenz eine
eindeutige Zuordnung nicht mög1ich, erfolg-
te zunächst eine Kennzeichnung des Perso-
nentyps als fehlerhafte Zuordnung oder
Zwangszuordnung, der im VerLauf der weite-
ren Prüfungen entweder bestätigt oder umge-
setzt wurde. Diese zuletzt festgelegten Per-
sonentypen waren endgüItig uncl konnten
- mit Ausnahme der im folgenden Abschnitt
beschriebenen Überprüfung zum Mindestalter
im Haushalt - nicht mehr verändert werden,
was eine ständige Wiederholung der Kon-
troll- und Bereinigungsschritte verhinder-
te.

e) Korrektufen bei Personen unter Berück-
sichtigung des Haushaltszusammenhangs

Im Haushaltszusammenhang, d.h. unter Berück-
sichtigung der Verhältnisse aller Personen
eines Haushalts, wurden geprüft das Mindest-
alter im Haushalt, das Geschlecht, die Re-
ligion, die Staatsangehörigkeit und die
Frage nach der weiteren wohnung.

Bei der Pr.üfung des "Mindestalters im Haus-
halt' ging es darum, das Mti.ndestalter einer
Person eines Haushalts, in dem nur Personen
des Personentyps A oder A und B vorgefunden
worden vraren, alternierend auf l5 bis 20

Jahre umzusetzen; für diese Person wurde
dann der Personentyp von A bzrd. B auf C

umgesetzt.

In diesem Prüfgang erfolgte auch die Berei-
nigung von fehlenden Angaben oder Doppel-
markierungen bei der Frage nach dem Ge-
schlecht. Die Entscheidungen wurden für
Personen in Ein- und Mehrpersonenhaushal-.
ten getrennt getroffen.

Bei der Volkszählung 1987 wurden fehlende
Angaben zur Frage nach der rechtlichen Zu-
gehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft
nicht ergänzt. Bei dieser Prüfung ging es
daher lediglich um die Behebung von Mehr-

fachmarkierungen. Dabei wurde, so weit vor-
handen, auf Personen mit eindeutiger Angabe
bei dieser Frage zurückgegriffen. Lautete
beispielsweise die Angabe bei einer Person
mit eindeutiger Markierung "römisch-katho-
Iisch" und die Angabe bei einer Person mit
Mehrfachmarkierung " römisch-katholischn und

"evangelische Kirche", so wurde in diesem
Fall "evangelische Kirche" gelöscht.

In diesem Prüfgang wurden auch fehlende An-
gaben zur Frage nach der Staatsangehörig-
keit eingesetzt. Lag für keine Person eines
Haushalts eine Angabe bei dieser Frage vor,
erfolgte eine Einsetzung über die Decks Hl
bzw. H2, im anderen FaIl wurde die Angabe
bei der ersten Person mit Angabe auf aIIe
Personen ohne Angabe im Haushalt übertragen.

Abschließend wurden bere.its zu diesem Zeit-
punkt in Teilen die Fragen zur weiteren Woh-
nung geprüft, und zwar folgender Sachver-
halt: Die Eingangsf rage rrrar nicht beantr,ror-
tet oder mit "ja" und "nein't beantwortet
worden und die Unterfragen a-c waren ohne
Angabe. Für alle weiteren Prüfungen war
ein eigener Prüfschritt mit vielfachen Kom-
binationsabf ragen vorgesehen.

In den hier zur Entscheidung anliegenden
Fällen wurden folgende Regelungen getrof-
fen: Handelte es sich um eine Person aus
Anstalts- und Gemeinschaftsunterkünften
- sie sollten in der Erhebung nur berück-
sichtigt werden, wenn sie in diesen Unter-
künften ihre alleinige Wohnung hhtten -.
so wurde bei der Eingangsfrage "nein", d.h
keine weitere Wohnung eingesetzt. In Mehr-
personenhaushalten wurde, wenn aIIe Perso-
nen im Haushalt mit eindeutiger Angabe
'nein' angegeben hatten, ebenfalls "nein'
eingesetztt hatten alle Personen mit ein-
deutiger Angabe "ja" angegeben, d.h. es
wurde noch (mindestens) eine weitere Woh-
nung bewohnt, so wurde ebenfalls "ja" ein-
gesetzt. l,ag diäse Eindeutigkeit im Haus-
halt nicht vor, dann wurde nur für Perso-
nen unter 15 Jahren auf "nein" abgestellt.

f) Sonstige personenbezogene Kontrollen
(l{enn,/Dann-Schema )

Der Schwerpunkt dieser Kontrollen beruhte
auf den systematischen Abfragen nach dem

Wenn,/Dann-Schema, d.h. auf eine gezielte
Frage wurde eine bestimmte Ant!,rort oder
eine von mehreren möglichen Antworten er-
wartet.
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Für jeden Personentyp wurde eine eigenstän-
dige ttenn,/Dann-Kontrolle durchgeführt, cla

für jetlen Typ ganz besondere typenspezifi-
sche Abfragen erforderlich waren. von den
Abfragen der Kontrollschemata wurden nahe-
zu alle Fragen des Erhebüngsbogens berührt.
Bei Beanstandungen ( fehlende oder inkonsi-
stente Angaben) wurden je nach Art der vor-
handenen Angabe entweder "gezielte" Ein-
setzungen oder Einsetzungen aus einem der
vorliegenden Decks vorgenommen. Das umfäng-
liche Schwergewicht dieser Kontrollen lag
bei dem Personentyp D, den Erwerbstätigen,
und hier im besonderen im Bereich der gil-
dungs- und Berufsfragen. Im einzelnen wird
auf die votlständige wiedergabe dieser Prü-
fungen im Anhang, Nr. 50 verwiesen.

g) «ontrolle berufsstatistischer Angaben
Zwischen den Angaben zur ausgeübten Tät.ig-
keit, zur v{irtschaftsgrgppe des Betriebes,
der Dienststelle, in denen diese Tätigkeit
ausgeübt wird, und zum Beschäftigtenstatu§
als Arbeiter, Angestellter usvt. bedtehen
zum Teil engere, z.T. weitläufigere eb-
hängigkeiten. In bestimmten Berufsordnungen
können keine Beamten. vertreten sein oder
keine Angestellten oder keine Arbeiter;
ähnliche Prüfmöglichkeiten bestehen zwischen
Berufsordnungen und Wirtschaftsgruppen bzw.
zwischen Beschäftigtenstatus und Wirt-
schaftsgruppen. Bestehende Widersprüche
wurden durch Verwendung der Angaben in denl
Decks B 1 und B 2 bereinigt.

h) Korrektur der Frage nach der weiteren
wohnung und Typenbildung

Keine andere Frage wurde im Rahmen der
Volkszählung 1987 so sorgfäItig manuell
und masqhinell geprüft wie diese für die
Ermittlung der aktuellen Einwohnerzahl
einer Gemeinde wichtige Frage.

Die Prinzipien der Plausibilitätskontrolle
bei der Frage nach der weiteren ttohnung in
der Volkszählung 1987 lassen sich wie folgt
beschreiben:

Die Kontrotlen stützen sich primär auf die
Angaben zu Frage 6 (weitere [tohnung) im
Personenbogen, ferner auf die Fragen 7

(erwerbst,ätig,/SchüIer, student), 3 (Fami-
lienstand) des Personenbogens sowie auf
die im ltohnungsbogen vorgesehene Markierung,
ob die wohnung von ausländischen Streitkräf-
ten usrr. bewohnt wird sowie auf Frage 2

(Freizeitwohnung) des Wohnungsbogens. Geht
aus dem Vfohnungsbogen hervor, daß die Woh-

nung von ausländischen Streitkräften usw.
genutzt wird, wird zusätzlich die Frage 5

(Staatsangehörigkeit) aus dem Personenbogen
berücks ichtigt.

Wird die, Wohnung gemäß der llarkierung im
Wohnungsbogen von ausländischen Streitkräf-
ten usvr. bewohnt und befinden sich im Haus-
halt nur Personen, die aIs Staatsangehörig-
keit "übrige Ec-Staatenn oder "sonstige/
keine" angegeben haben, wird der fyp 9 ver-
geben. Dies bedeutet, daß die in der Woh-

nung lebenden Personen in keinem FaIl zur
Bevölkerung gerechnet werden.

Im übrigen gelten folgende Regeln:

Kontro1le der Eingangsfrage 5 (wird noch
eine weitere Wohnun_g ... bewohnt) im Per-
sonenbogen

Bei der bingangsfrage 6 wircl bei der ein-
deutigen Angabe "nein" darauf geschlossen,
daß nur eine einzige Wohnung vorliegt. Dem-

zufolge wird sowohl bei der Zuordnung zur
wohnbevölkerung aIs auch zur Bevölkerung
am Ort der Hauptwohnung cler Iyp n1" verge-
ben (= alleinige Wohnung).

Ist die Eingangsfrage nicht beantwortet
oder wurden beide Antwortkategorien mar-
kiert, so wird je nach Angabe zu den Unter-
fragen 6 a) bis 6 c) auf "ja" oder'nein"
geschlossen.

Von "ja', d.h. vom Vorhandensein einer wei-
teren vtohnung wircl z.B. ausgegangen, wenn

der Einwohner in den Unterfragen zum Aus-
druck bringt, daß er bzw. seine Familie die
hiesige Wohnung .nicht vorwiegend benutzt
bzw. - bei Erwerbstätigen,/SchüIern,/studen-
ten - nicht vorwiegend von der hiesigen
Wohnung aus zur Arbeit,/Ausbildung geht.

Aus den Angaben zu den Unterfragen 6 a)
bis 5 c), daß der Einwohner vorwiegend die
hiesige Wohnung benutzt bzw. vorwiegend
von der hiesigen wohnung aus zur Arbeit,/
Ausbilclung geht, kann - bei fehlender An-
gabe zur Eingangsfrage bzw. Doppelmarkie;
rung zur Eingangsfrage - allein noch nicht
auf das Vorhandensein einer weiteren Woh-
nung geschlossen werden. Die Erfahrung
1ehrt, daß diese Fragen sehr häufig auch
dann beantwortet werden, wenn eindeutig
feststeht, daß keine weitere ltlohnung vor-
1ie9t. D.h. clie Fragen 6 a) bis 5 c) wer-
clen häufig auch auf die alleinige wohnung
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bezogen, ila die Einschränkung "wenn ja"
(bei der Eingangsfrage 6) häufig überlesen
wi rd.

Kontrolle der Unterfrage 6 a) (Ist die
hiesige Wohnung die vorwiegend benutzte
Wohnung der Familie?) und 6 b) (Ist die
hiesige Wohnung die vorwiegend benutzte
vtohnung?) im Hinblick auf die Zugehöriq-
keit zur "Bevölkerung am Ort der Haupt-
wohnung" ('4" - Hauptwohnung, "5" =

Nebenwohnung )

- Bei den Unterfragen 6 a) und 6 b) wer-
den nach dem vorliegenden Schema Doppel-
markierungen generell wie FäIle ohne An-
gabe behandelt.

- Die Prüfung der Unterfragen 6 a) und
6 b) wird im Zusammenhang mit dem Familien-
stand gesehen. Bei Beantwortung der Unter-
frage 6 a) wird der Familienstand "verhei-
ratet", bei der Beanturortung der Unterfra-
ge 6 b) i.d.R. der Familienstand "Iedig",
"verwitwet" oder "geschieden" erwartet.
Bei der Unterfrage 6 b) muß aber davon
ausgegangen werden, daß auch der Familien-
stand "verheiratet" (und zwar "getrennt
lebend" ) zutreffen kann. Sind beide Unter-
fragen beanthrortet, wird entsprechend dem

angegebenen Familienstand nur eine von
ihnen berücksichtigt.
Ist Unterfrage 6 a) beantwortet, Unterfra-
9e 6 b) dagegen nicht, obwohl der Betref-
fende nicht verheiratet ist, wird angenom-
men, daß eine "Zeilenverschiebung" vorge-
kommen ist und die Angabe zu Frage 6 a)
a1s Angabe zu Frage 6 b) gewertet.

- Die Unterfragen 5 a) und 6 b) werden
grundsätzlich ohne Berücksichtigung der
Angaben zur Unterfrage 6 c) (von hier aus
zur ArbeLt/Schu1e,/Hochschule) ausgewertet.
D.h., eine Veränderung der Angaben zu den
Unterfragen 6 a) und 6 b) aufgrund der An-
gaben zu Unterfrage 6 c) ist grundsätzlich
nicht mö9Iich.
Ausnahme: Fehlende Angaben zu Unterfragen

6 a) und 6 b).
Hier werden bei den Erwerbstätigen/Schü-
lern, Studenten hilfsweise Angaben zu Un-
terfrage 6 c) herangezogen.

' Bei Erwerbstätigen,/Schülern, Stu<Ienten, die
von "hier" aus zur Arbeit,/Ausbildung gehen,
wird in diesem Fall abgeleitet, daß sie

"hier" ihre Hauptwohnung haben, wenn
sie nicht verheiratet sind,
"hier" nicht ihre Hauptlrohnung haben,
wenn sie verheiratet sind.

Bei Erwerbstätigen,/SchüIern, Studenten die
nicht von ,hier" aus zur Arbeit oder Aus-
bildung gehen, wird die umgekehrte SchIuß-
folgerung gezogen.
Bei Personen, die weder erwerbstätig noch
Schü1er,/Studenten sind, wird bei fehlenden
Angaben zu den Unterfragen 5 a) und 6 b)
generell auf 'rHauptwohnung" geschlossen,
es sei denn, es handelt sich um eine Ferien-
wohnung (vgl. Abschnitt 2.4). Das gleiche
gilt, wenn alle Unterfragen nicht beant-
wortet wurden.

- Die im Wohnungsbogen gemachte Angabe
"Ferienwohnung" spielt nur dann eine RoIle,
wenn keine Angaben zu den Unterfragen 6 a)
und 6 b) gemacht wurden. Hier führt sie -
abgesehen von einer Ausnahme (wenn ein
nicht verheirateter Erwerbstätiger,/Schü-
Ierlstudent bei Unterfrage 6 c) angibt,
von ',hier" aus zur Arbeit,/Ausbildung zu
gehen) - dazu, daß statt auf eine Haupt-
wohnung auf eine Nebenwohnung geschlossen
wi rd.
Erwerbstätige,/SchüIer, studenten, die
nicht verheiratet sind und bei Frage 6 c)
angegeben haben. von "hier" aus zur Arbeit/
Ausbildung zu gehen: Hier wird unterstellt,
daß sie sich aufgrund ihres Arbeits- bzw.
AusbildungsverhäItnisses überwiegend am

Befragungsort aufhalten, auch r^renn es
"sich um eine Ferienwohnung" handelt.

Prüfung der Frage 6 c) (von hier aus
zur Arbeit/Schule, Hochschule) im tlin-
blick auf die Zuordnung zvr Wohnbe-
völkerung (tt21t - Wohnbevölkerung,
"3" = Nichtwohnbevölkerung_)

Die Frage 6 c) dient der Feststellung der
Wohnbevölkerung. Dieser Bevölkerungsbe-
griff ist sowohl für vergleiche mit Ergeb-
nissen früherer Zählungen als auch als
Basis für die Pendelwanderungen von Bedeu-
tung. Die Prüfung dieser Frage wird im
engen Z'usammenhang mit der Angabe zu Fra-
ge 7 (erwerUstätig/dcnüIer, Student) ge-
sehen, da nur bei diesem Personenkreis
eine Angabe erforderlich ist. Hat z.B.
eine Person, die weder erwerbstätig noch
schüIer,/Student ist, angegeben, von der
hiesigen Wohnung aus zur Arbeit,/Ausbildung
zu gehen, so .wird diese Angabe nicht be-
rücksichtigt, sondern - bei der Bestimmung
der Wohnbevölkerung - vielmehr die Angabe
zu Unterfrage 6 a) (bei Verheirateten)
bzw. 6 b) (bei Nichtverheirateten). In
diesen Fällen entspricht die SchlüSseI-Nr.
"2" (bzw. "3" ) der lrlohnbevöIkerungszuord-
nung der Schlüssel-Nr. n4" (bzw. "5") der
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Bestimmung der Bevölkerung am Ort der
Hauptrrohnung.

Im einzelnen können folgende Grundsätze
genannt werden:

Fghlt die Angabe zu Unterfrage 6 c), so
wircl mit Hilfe der Angaben zu Unterfragen
6 a) und 6 b) auf die Zugehörigkeit zur
[tohn- bzw. Nichtwohnbevölkerung geschlos-
sen. Hierbei muß zwischen "Erwerbstätigen,/
Schülern,/Studentenn und "sonstigen Perso-
nen" unterschieclen werden.

- Erwerbstätiqe/SchüIer/studenten :

Die Angabe nFerienwohnung" wird hierbei
in zwei FäIIen herangezogen. Im einzel-
nen wird wie folgt verfahrenl

- Ist bei Verheirateten die Unterfrage
6 a) mit "nein" (= Nebenwohnung) beant-
wortet, während zu den Fragen 6 b) und
6 c) keine Angaben gemacht wurdelr so
wird nur dann die Schlußfolgerung ,,von

hier aus zur Arbeit/Ausbildung" gezogen,
rtenn es sich nicht um eine Ferienwohnung.
handelt. Bei Nichtverheirateten wird in
solchen FäIlen dagegen generell der
Schluß "nicht von hier aus zur Arbeit,/
Ausbildung" gezogen. (Hier würde auch
die Angabe 'tFerienwohnung" zu keiner
anderen Lösung führen.)

- Das gleiche gilt, vrenn die Unterfrage
6 b) mit nneinn und die beiden anderen
Unterfragen dagegen nicht beantwortet
wurden.

Ergibt sich aus den Unterfragen 6 a) und
6 b) , daß es sich um eine fiauptwohn_-gng
handelt, so wird bei fehlender Antwort
zu Frage 6 c) die Angabe zur Freizeitwoh-
nung nicht mehr berücksichtigt. Dies ist
bei Verheirateten dadurch begründet, daß
in jedem FaIl auf "Nichtwohnbevölkerung"
geschlossen würde. Bei Nichtverheirateten
wird auf 'rwohnbevölkerung" geschlossen.
Die Einbeziehung der Angabe "Freizeitwoh-
nung" würde hier zwar zur Schlußfolgerung
"NichtwohnbevöIkerungn führen. Anderer-
seits wird die unmittelbare Angabe "Haupt-
wohnung" als "sicherer" eingestuft als die
Angabe "Ferienwohnungn. Handelt es sich
aber um eine Hauptwohnung, so ist dies
bei Nichtverheirateten stets auch der Ort,
an dem sie zur lilohnbevölkerung zählen.

- Persone{r, Qie weder erqerlst§tig noch
Schül-e4r-studenten sind :

In diesen FäIlen wird davon ausgegangen,
daß der Ort der rHauptwohnung', auch der

Ort der "Wohnbevölkerung'r ist.
Fehlen die Angaben zu aIlen Unterfragen,
wird Zugehörigkeit zur'rWohnbevöIkerung"
unterstellt, es sei denn, es handelt
sich um eine Ferienwohnung.

i) Prüfung und Zuordnung der Auszubitdenden
zu den Angestellten/Arbeitern

Da das Vo1kszählungsgesetz eine Differenzie-
rung der Auszubildenden nach gewerblich und
kaufmännisch,/technisch nicht vorsah, wurde
im Verlauf der Kontrollen unter Zugrunde-
Iegung der Angaben zur ausgeübten Tätigkeit
diese Zuordnung vorgenommen. Die Entschei-
dung wurde anhand der aktuellen Mikrozensus-
ergebnisse getroffen. In der Regel wurde
bei der jeweiligen Berufsordnung entweder
nur auf "gewerblich" oder "kaufmännischr/
technisch" abgestellt; Iediglich bei den
Berufsordnungen 303, 304, 801, 805, 837,
981 t 982 und 992 - 998 wurde die Zuordnung
alt,ernierend vergeben. Hierbei war zu be-
rücksichtigen, daß zu den "Auszubildenden"
auch Anlernlinge, Umschüler, Volontäre,
Praktikanten und Schwesternschülerinnen zählen.

j) Bildung von Merkern für clie Typisierung
von Gebäuden und ltohnungen

Den Abschluß der Kontrollen zum Personen-
bogen stellte die Bildung von sogenannten
"Merkern" für die Typisierung von Gebäuden
und Wohnungen dar. Damit wurde eine zusätz-
liche Voraussetzung für tlie Prüffo1gen der
nächstfolgenden Arbeitsschritte, der Kon-
trollen zum Wohnungsbogen, geschaffen.

Zu diesem Zeitpunkt lagen letztmalig die
die Satzart 22 (Personenbogen) betreffenden
Informationen vor, im Verlauf der prüfungen
zur Satzart 21 (Wohnungsbogen) standen diese
Informationen technisch nicht mehr zur Ver-
fügung. Für deren prüfungen wurden aber An-
gaben über Personen/Haushalte benötigt. Diese
Angaben wurden in aIs "Merkernn bezeichneten
Speichern föstgehalten, sie enthielten je
Satzart 21 (Wohnung) bzw. je Gebäude die
erforderlichen personenbezogenen Feststel-
Iungen. Einer dieser tr{erker lautete bei-
spielsweise: Mindestens eine person des Haus-
halts hat keine weitere Wohnung oder für
mindestens eine Person ist die Wohnung die
vorwiegend benutzte l{ohnung oder mindestens
eine Person geht von der hiesigen Wohnung
aus zur Arbeit oder zur Schule. Mit Hilfe
dieses tlerkers konnte dann die im Wohnungs-
bogen gestellte Frage ', Ist die lrtohnung eine
Freizeitvrohnung', auf ihren ltahrheitsgehalt
hin überprüft werden.
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Typengruppe Typen-
schl ü ssel Bezeichnung des Typs

Gebäudetypen 10 Normal gebäude bewohnte Wohn ungen( en) mit Haushalten

ohne Personensätze (lllohnungen auslän-
d'i scher Streitkräfte oder Freizeit-
lvohn ungen )

11 Normal gebäude bewohnte t.'lohn ungen(en)

L2 Norm a1 gebäud e nicht bewohnte l,lohnungen(en)

20 Gebäude mit Ge-
mei nschaft sn ut zung

bewohnte Wohnung(en) mit Haushalten und Personen ohne
ei gene Haushal tsf'ührung

?l Gebäude mit Ge-
mei n sc haftsnutzung

bewohnte Wohnung(en) ohne Haushalte, mit Personen ohne
eigene Haushaltsführung (einschl ieß-
I ich hlohnungen ausländi scher Streit-
kräfte und Fre'izeitwohnungen ohne
Personen sätze)

?2 Gebäude mit Ge-
mei nschaftsnutzung

nicht bewohnte tllohnung(en) mit Personen ohne eigene Haushalts-
f ijhrung

l,lohnungstypen A1 Von Angehörigen ausländischer Streitkräfte
privatrechtl ich gemietete !'lohn ung

mit Personensätzen

A2 Von Angehörigen ausländischer Streitkräfte
privatrechl ich gemietete Wohnung

ohne Personensätze

F1 Frei zeitwohnung mit Personensätzen

F2 Frei ze i twohn ung ohne Personensätze

L1 Leerstehende llohnung mit Primärangaben

L2 Leerstehende l,lohn ung ohne Primärangaben

U1 Völ I ig untervermietete l,lohnung mit Wohnungsmerkmalen

U2 Völ I ig untervermietete Wohnung ohne Wohnungsmerkmale

U3 Unterm ieter mit vorhandenem lrlohnungsi nhaber

H1 Hauptmieter in . Er stwohn ung

H2 Hauptmieter in ... Zwe i two hnung

E1 E igentümer in . . . Erstwohnung

E2 Eigent'ümer in Zwe i twohn ung

!,1 1 [rJo hnhei mbewohner mit !.lohnungsmerkmalen

w2 Wo hnhe imbewohner ohne Wohnungsmerkmale

Ubers icht 23

Gebäude- und l,lohnungstyPen
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3.5.3 Plausibilitätsprüfungen am vtoh-
nungsbogen

Die Plausibilitätsprüfungen am Wohnungs-
bogen wurden in zwei Arbeitsschritten
durchgeführt:
1. Typisierung von Gebäutlen und ltohnungen

2. Kontrollen zu den Wohnungs- und
Gebäudeangaben

3.5.3. 1 Maschinelle Korrekturen
In den Plausibilitätsprüfungdn festge-
stellte FehlerfäI1e, d.h. fehlende,
falsche, unvollständige oder überzählige
Angaben wurden - mit Ausnahme von als
Kannfehler nachgewiesenen Anlistungen
- maschinell korrigiert.
Die Ausgangsbestände und die Endergeb-
nisse nach Durchführung von Korrekturen
wurden in den Fe\lerlisten zeilenweise
angeschrieben, so claß clie Möglichkeit
einer manuellen Überarbeitung gegeben
war (uuster einer Fehlerliste und ihre
inhaltliche Beschreibung, v91. Anhang.
Nr. 51).
Abweichend von den pei den Kontrollen
zum Personenbogen vorgesehenen Verfah-
ren zur maschinellen Fehlerkorrektur
(vgl . C. 3.5.2.1 ) wurdle bei.. den Prtifungen
der Angaben des Vfohnungsbogens auf die
Verwendung von Decks verzichtet. Hier
bot es sich an, einen Großteil der
Kontrollen im Gebäudezusammenhang, also
in größeren Aggregaten, durchzuführen.
Hierbei liegt der Gedanke zugrunde, daß
sich in Mehrfamilienhäusern einzelne
vrohnungsbezogene Merkmale entsprechen
bzw. zumindest einander ähnlich sind,
z.B. bei der Art der wohnungsbeheizung,
während bei der Anwendung eines den
Decks nachempfundenen Verfahrens Struk-
turen anderer Gebäude berücksichtigt
worden wären. Für ilie im Gebäude-
zusammenhang durchgeführten Prüf ungen
wurde eine Vielzahl sogenannter
'Merkero benötigt, die zum TeiI im An-
schluß an die Kontrollen zum Personen-
bogen ( siehe 3.5 .2.2 zif f,er j ) zum

weitaus größten Teil aber unmittelbar
vor Durchführung der Kontrollen zum
wohnungsbogen gebildet wurden. Sie
Iieferten Informat.ionen zur ltohnung,
z.B. über clie ZahI der Untermieterhaus-
halte in der Wohnung, überwiegend aber
zum Gebär.lde, z.B. über die Zahl der
Eigentümerwohnungen im Gebäude.

3.5.3.2 Typisierung von Gebäuden und
wohnungen

Im einzelnen fanden hier folgende Prü-
fungen statt:
- Korrektur der beim maschinellen Lesen

nicht bereinigten Beanstandungen
- Biltlung weiterer Merker
- Typisierung von Gebäuden
- Prüfung der Vtohnverhältnisse, Über-

prüfung des Gebäudes und Typisierung
der Wohnungen

Analog der Prüfungen zum Personenbogen
mußten auch beim Wohnungsbogen beim
maschinellen Lesen festgestellte, unter
Umständen aber versehentlich unkorri-
giert gebliebene Beanstandungen berei-
nigt werden, um für die weiteren Prü-
fungen und Ietztlich für die Tabellen-
erstellung fehlerfreie Datensätze zu
erhalten. Hierbei handelte es sich um

die zu signierenden Angaben zur F1äche
und Miete einer Wohnung. Rückweisungen,
das sind nicht erkannte Ziffern. und
Leerstellen zwischen vorhandenen
Ziffern wurden dabei durch eine VieI-
zahl unterschiedlicher Abfragen be-
reinigt.

Im Verlauf dieses Arbeitsschrittes
mußten weitere sogenannte Merker für
die späteren Prüfungen gebildet wer-
den. Es handelte sich fast ausschließ-
Iich um Merker je Gebäude, d.h. je Ge-
bäuile' wurden bestimrnte wohnungsbezo-
gene Inhalte festgehalten, weil im Ver-
lauf der späteren Prüfungen nur der je-
weils untersuchte Wohnungsdatensatz,
niiht aber die Informationen aus ande-
ren Wohnungssätzen eines Gebäudes zur
Verfügung standen.

Einige Merker wurden zur Typisierung
der Gebäude herangezogen (vg1. über-
sicht 23 ) . gei den Gebäudetypen wurde
zwischen Normalgebäuden, das sind Ge-
bäude ohne Gemeinschaftsnutzung, d.h.
ohne Personen ohne eigene Haushalts-
führung in Anstalts- und Gemeinschafts-
unterkünften, und Gebäuden mit Gemein-
schaftsnutzung unterschieden. Inner-
halb dieser Haupttypen wurde danach
differenziert, ob bewohnte oder nicht
bewohnte Wohnungen im Gebäude vorhan-
den waren oder nicht.
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Letzteres traf für von ausländischen
Streitkräften bewohnte Wohnungen und
für einen Teil der Freizeit- und
Ferienwohnungen zu.

nine Überprüfung der Gebäudeangaben
(siehe unterer Teil des Wohnungsbo-
gens) fand hier zunächst nur in dem
Umfang statt, als geprüft wurde, ob je
Gebäude in mehr aIs einem !{ohnungssatz
clie Gebäudefragen beantwortet worden
!'raren. Für clie Gebäudezählung 1987
wurde - vorrangig, um einen weiteren
maschinell durchzuführenden Zusammen-
führungslauf zu vermeiden - kein eigen-
ständi9 verarbeitbarer Gebäudebogen
verwandt. Im Grundsatz sollten die in
ihren Gebäuden wohnenden EigentfiLrner im
Verlauf der Haupterhebung die Fragen
zum Gebäude auf dem Wohnungsbo§en be-
antworten, von den nicht in ihren Ge-
bäuden wohnenden Eigentümern r.rurden
die Gebäudeangaben über einen nicht
verarbeitbaren Gebäudebogen zeitlich
vor der Haupterhebung erhoben (Ge-
bäudevorerhebung) . Die Erhebungs-
stellen der Gemeinden übertrugen später
die Angaben aus dem Gebäudebogen der
Gebäudevorerhebung auf einen zum Ge-
bäude gehörenden Wohnungsbogen. Bei
einem solcherart gestalteten Erhebungs-
verfahren konnte es vorkommen, daß die
Gebäudeangaben auch von dazu nichtver-
pflichteten Personen beantwortet wur-
den. Eine weitere Aufgabe der Erhe-
bungsstellen bestand daher in der
Kennzeichnung der 9tohnungsbogen mit
nicht zu berücksichtigenden Gebäudean-
gaben. Das Ziel dieses Prüfschritts
bestand in der Ermittlung der für das
Gebäude maßgeblichen Gebäudeangaben,
ggf. deren Komprimierung in einem
Wohnungssatz und in der Löschung über-
zähliger Angaben in den übrigen Woh-
nungsbogen.

Daran schloß sich die Überprüfung der
Frage 1 "Teil: Außerdem bei Wohnhei-
men: Wird dieses Gebäude vollständig
oder teilweise als Wohnheim genutzt?"
an. Es mußte sichergestelLt werden,
daß beim Auskunftspflichtigen ent-
standene Begriffsverwechselungen (zum

Beispiel mit Eigenheim) erkannt und
behoben werden. Um Wohnheimnutzung zu

akzeptieren, mußte das Gebäude min-
destens vier ltohnungen enthalten.
Vollstänclige Wohnheimnutzung wurde
nicht anerkannt, vrenn im Gebäude Frei-
zeitwohnungen und von ausländischen
Streitkräften bewohnte Wohnungen vor-
handen yraren, mindestens alie Hälfte
der Wohnungen im Gebäude drei oder mehr
Räume bzw. eine F1äche von mehr als
55 gm hatten, das Gebäude sich im Be-
sitz einer Gemeinschaft von Wohnungs-
eigentümern befand oder mindestens
drei Eigentümerwohnungen vorhanden
waren. Durch ein separates Prüfpro-
gramm wurden zu einem späteren Zeit-
punkt die hier erreichten Ergebnisse
gezielt kontrolliert und ggf. berei-
nigt.

Die Typisierung der nWohnungen", 9€-
nauer der Wohnurygssätze, bildete den
Abschluß dieses Arbeitsschrittes
( vSI. Übersicht 23 ) . Die gtohnungs-

typen A 2t F 2, L 1 und L 2 sind be-
reits im Arbeitsschritt der "Zusammen-
führung Regionalliste,/Erhebungsbogen"
gebildet worden. In diesem Arbeits-
schritt erfolgte nunmehr die Typisie-
rung der Wohnungen mit Personen. Die
wohnungstypen w 1 und [t 2 wurden nur
für Gebäude mit vollständiger Wohn-
h.ejrnutzung vergeben. Die Wohnungs-
typen U 1 und U 2 wurden vergeben,
wenn alle Wohnungssätze einer Wohnung
die Kennzeichnung "Untermietern auf-
wiesen, d.h. eine wohnung gilt als
vollständig untervermietet, wenn je
Wohnung mindestens zwei dieser Woh-
nungssätze vorhanden..ldaren. Der woh-
nungstyp U 3 kennzeichnet dagegen den
v{ohnungssatz eines Untermieters bei
gleichzeitigem Vorhandensein eines
Hauptmieters oder Eigentümers.

Die wohnungstypen H 1, H 2, E I und
E 2 wurden anhand der Angaben zu Frage
1 des !{ohnungsbogens bzw. bei Fehlen
dieser Angaben oder bei widersprüch-
lichen Angaben unter zugrundelegung
anderer Daten aus dem wohnungsbogen,
z.B. Angaben bei der Miete, oder zu-
sätzlichen rnformationen aus dem Ge-
bäudezusammenhang (Merker) gebildet.
Die Schlüssel Erstwohnung und Zweit-
wohnung wurden ebenfalls über Merker
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vergeben. Auf Zweitwohnung wurde abge-
stellt, wenn die Wohnung für alle Per-
sonen des'tHaushalts nicht clie vorwie-
gend benutzte gtohnung (llauptwohnung)
war. Die Wohnungstypen A 1 und F 1

lagen vor, wenn die entsprechenden
Fragen im Wohnungsbogen bejaht worden
waren und dies durch die Angaben aus
den dazugehörenden Personenbogen
(Merker) bestätigt wurde. Später wur-
deh die Personensätze des Typs A 1 ge-
löscht, weil dieser Personenkreis bei
der Vo1kszähIung 1 987 nicht erhoben
werden durfte, und der Typ A 1 wurde in
wohnungstyp A 2 umgesetzt. Die nwoh-

nungstypenn lJ 2, U 3 unil W 2 charakteri-
sieren keine Wohnungen; sondern ste1len,
da es sich jeweils um zweite und weite-
re Haushalte innerhalb einer Wohnung
handelt, reine Haushaltstypen dar.

Die Wohnungstypisierung bildet clie
Grundlage, auf der die weiteren Prüf-

schritte basieren. Sie geben die Rich-
tung für Korrekturen vor, sofern solche
notwendig werden.

3.5 .3.3 Kontrollen. zu den lrlohnungs- und
Gebäudeangaben

3.5.3.3. I Kontrollen im ltohnungszu-
sammenhang

Einfache Festlegungen im l{ohnungs-
bogen wurden unmittelbar am einzelnen
Datensatz getroffen.

Dazu zähIte das Löschen unzulässiger
Angaben. Für jeden wohnungstyp durften
nur bestimmte Fragen im Wohnungsbogen
beantwortet sein; für einen Eigentümer
mußte z. B. eine Angabe bei der Frage
nach der monatlichen Miete gelöscht wer-
den ("L"; siehe nachstehende übersicht).

Fragen im
Wohnungs-

bogen

3 .........
4 .........
5 a + 5 b.
5 .........
6a+ 6b.

Wohnungstypen

L2 U1 H2 E1 E2

L
L
L
L
L

1) L
L
L

LLLL
LLLL

LLLLLL
LLLLLL
LLLLLL

L
L

L
L
L

L

L

1

2 LL

1) r) 1) 1) 1) 1)

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
I,
L
L
L
L

7

I
9

10a+10b.
11

L
LL

LLLL
LLLL

LL

L

:
I
L
L
I,
L

12 al
13 b) LL

a) Die wohnung steht leer.
b) Die Wohnung ist von Angehörigen ausländischer Streitkräfte privatrechtlich gemietet.
1 ) Die Raumzahlen werden zunächst bei Bedarf im Prüfschritt "Überprüfung der Räume und Fläche"

zur Ermittlung der Gesamtraumzahl herangezogen und anschließend gelöscht

A1 A2 F1 F2 L1
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Diesem vorgang schloß sich die Berei-
nigung von Mehrfachmarkierungen an,
mit Ausnahme evtl. Mehrfachmarkierungen
bei den Gebäudeangaben nGebäudeart" und

"Baualter", die zu einem späteren zeit-
punkt bereinigt wurden. Mehrfachmar-
kierungen bei der Frage I ( lrlohnverhäIt-
nis aIs Eigentümer, Hauptmieter, Unter-
mieter) beispielsweise wurden anhand
der vorliegenden üIohnungstypen aufge-
Iöst; bei anderen Fragen wurde die wert-
höchste Angabe (2.B. bei der Zahl der
Räume) oder die wertniedrigste Angabe
(2.B. bei der Art der Beheizung)über-
nommen.

In diesem Arbeitsschritt wurden auch
Beanstandungen bei der Frage 1 (Itohn-
verhä1tnis), Frage 2 (Freizeitwohnung),
Frage 10 (Dienst-, Iterkswohnung,/ver-
billigt, kostenlos, ermäßigt über-
Iassen) gelöst.

Anschließend wurden die restlichen für
die "Kontrollen im Gebäudezusammen-
hang" benötigten Merker gebildet.

3.5.3.3.2 Kontrollen im Gebäudezusammen-
hang

Im Gebäudezusammenhang wurden die Ge-
bäudeangaben (Gebäudeart, Eigentümer,
Baujahr, öffentliche Förderung) und von
den wohnungsangaben die Fragen 3 (Ein-
zugsjahr), 4 (Ausstattung der Wohnun-
gen), 5 (Beheizung,/Brennstoff), 6

(Räume), 7 (Fläche), 9 (Monatsmiete)
und 11 (Dauer des Leerstehens) ge-
prüft.

Die Kontrollen im Gebäudezusammenhang
setzten die Kenntnis gebäudebezogener
Zusammenhänge, die durch die soge-
nannten Merker bestimmt wurden, und
eine fest einzuhaltende erüffolge
voraus, weil bestimmte Prüffolgen auf
eindeutige Vorgaben angewiesen waren.
So wurde die Monatsmiete (Frage 9)
zwar nicht gebäudebezogen geprüft,
andere Merkmale, z.B. die Beheizung,
wurden jecloch als Prüfkriterien
herangezogen.

a. Raumzahl und F1äche

fungen im Gebäudezusammenhang bezieht
sich auf die Angaben zur Raumzahl
(Strichmarkierung) und Fläche (sig-
nierte Angabe) und deren Verhältnis zu-
einander. Der maschinellen Bereinigung
lag clabei die Überlegung zugrunde, daß
bei Lesebelegen Strichmarkierungen als
sicherer gelten als Signierungen. Nur
bei fehlender Raumzahl wurden Erfah-
rungswerte anhand der Flächenangaben
eingesetzt.

Zu Beginn dieses Prüfschritts wurde die
Frage 5 a "Anzahl der untervermieteten
Räume" auf Zulässigkeit geprüft, d.h.
diese Teilfrage durfte nur für !{ohnun-
gen mit Untermietern (hier als Woh-
nungstyp U 3) beantwortet worden sein;
bei den anderen wohnungen mußte eine
ggf. vorhandene Angabe gelöscht werden.

Erforderlich werdende Einsetzungen bei
der Raumzahl oder der Fläche wurden
unter zugrundelegung der Erfahrungswer-
te der letzten Stichprobenergebnisse
vorgenommen, wobei es sich als zweck-
mäßig erwies, wenigstens zwei Bau-
altersgruppen mit jeweils von einander
abweichenden werten hinsichtlich cler
verwendeten durchschnittlichen Raum-
zahlen und Flächenzahlen zu berücksich-
tigen.

Vorhandene Flächenangaben und Raum-
zahlen wurden zueinander in Beziehung
gesetzt. In der Regel hatten Ouotienten
kleiner 10 und größer 50 eine Korrektur
der Raum- und Flächenangabe zur Fo1ge.
Fehlende Angaben bei beiden Fragen wur-
den getrennt nach Ein- und Mehrfami-
lienhäusern vorgenommen. Notwendige
Einsetzungen in Mehrfamilienhäusern
orientierten sich an der Größe der im
Gebäude vorhandenen Wohnungen, d.h. gab
es beispielsweise in einem cebä1<le mehr
Wohnungen mit 3 Räumen als kleinere oder
größere Wohnungen, dann wurde dieser
wert zugrundegelegt.

b. cebäudeart

Im nächsten Schritt wurde die Frage
nach der Gebäudeart untersucht. Gebäude
nur mit Freizeitwohnungen durchliefen
dabei andere Kriterien als die übrigen
Gebäude. Die Gebäudeart "BewohnteDie erste Kontrolle innerhalb der Prü-
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/Unterkunft' wurde den Definitionen ent-
sprechend dann vergeben, wenn in einem
Gebäude nur mit Freizeitwohnungen
ledi9lich eine oder zwei Wohnungen mit
einer Gesamtwohnungsfläche von weniger
als 50 qm vorhanden vraren. In allen
übrigen FäLlen ging es um die Korrektur
fehlender Angaben bzw. von Mehrfach-
markierungen. Bei fehlenden Angaben
wurde "Wohngebäude" vergeben, bei Mehr-
fachmarkierungen erfoLgte die Einsetzung
cler Gebäudeart auch unter Einschluß der
Angaben zum Eigentümer des Gebäudes. '

c. öffentliche Förderung

Die Frage nach mit l{itteln des sozialen
wohnungsbaus geförderten wohnungen
(öffentliche Förderung) war sowohl bei
den Gebäucleangaben (Frage 4) als auch
bei den Wohnungsangaben (Frage 8) 9e-
stellt worden. Der Grund dafür ist nicht
nur in der Schwierigkeit, diese Angabe
korrekt zu erheben, zu sehen, sondern
auch, um ermitteln zu können, welchen
Wohnungen in sinem 'nur ein.Teil" (Ge-
bäudefrage 4) geförderten Gebäude diese
Vergünstigung zuteil geworden ist.

Handelte es sich bei dem zu betrachten-
den Gebäude um eine "bewohnte Unter-
kunft,', so wurden, weil Wohneinheiten
in Unterkünften nicht öffentlich ge-
föriler! werden, evtI. vorhandene, eine
öffenttiche Förderung bestätigende An-
gaben bei den Gebärlcleangaben und bei

. 
den, lrlohnungsangaben gelöscht.

Lautete die Angabä bei der Gebäudefrage
"keine", so wurde in einem Mehrfami-
Iienhaus, in dem mindestens ein Eigen-
tümerhaushalt (Wohnungstyp E 1 oder
E 2) wohnte, der bei den Wohnungsan-
gaben "öffentlich gefördert" angegeben
hatte, auf "aIle gefördert" erkannt,
wenn alle tlohnungssätze bei Frage I
diese Frage bejaht hatten, bzw. auf
"nur ein Teiln, wenn Frage I nicht von
allen bejaht worden war. In alLen übri-
gen Fällen blieb es bei der Angabe

'keine" öffentlich geförderten wohnun-
gen im Gebäucle.

Eine Angabe "nur ein Teil" konnte bei-
spielsweise in "allen umgesetzt werden,
wenn in allen wohnungsbogen Frage 8

"öffentlich gefördert" angegeben worden
war. Feh1te bei Frage 4 der Gebäudean-

gaben eine Markierung, so wurde eine
Einsetzung entsprechend der bei Frage 8

im Wohnungsbogen vorgefundenen Angabeh
vorgenommen.

di Eigentümer des Gebäudes

Die maschinelle Bereinigung von Bean-
standungen bei der Frage nach dem

Eigentürner des Gebäudes orientierte
sich zum einen an der Anzahl der Eigen-
tumswohnungen im Gebäude (Wohnungstypen
E 1, E 2) zum anderen nach der Anzahl
der Wohnungen und dem Vorhandensein
einer öffentlichen Förderung, wobei zum

TeiI gezielte, zum Teil rotierende Ein-
setzungen erfolgten.

e. Baujahr des Gebäudes

Das Ziel des nächsten Prüfschritts be-
stand in der Behebung von Mehrfachan-
gaben und fehlenden Angaben bei der
Frage nach dem Baujahr des Gebäudes.

Die Bereinigung fehlender Angaben bei-
spielsweise wurde getrennt für Gebäude
mit und ohne öffentliche Förderung
durchgeführt. Bei Gebäuden ohne öffent-
liche Förilerung wiederum erfolgte eine
Einsetzung in Abhängigkeit von den bei'
Frage 3 Wohnungsangaben (Einzugsjahr)
gemachten Angaben; fehlten solche Anga-
ben, dann in Abhängigkeit von der Aus-
stattung der Wohnungen. In der Regel,
wurden mehrere Jahreszahlen als mög-
licherweise zutreffend ausgewählt und
rotierend, also abwechselnd nacheinan-
der eingesetzt. Eine bereits vorhandene
Angabe (1970 - 1987) wurde auf P1ausi-
bilität mit den Angaben zum Einzugsjahr
überprüft und konnte, sofern hierbei
Differenzen erkannt wurden, ebenfalls
korrigiert werden.

Mit den Kontrollen zum Baujahr des Ge-
bäudes waren die Prüfungen der Gebäude-
angaben abgeschlossen und die in einen
Wohnungssatz je Gebäude vorliegenden,
endgüItigen Gebäudeangaben konnten - im
letzten Prüflauf - in jeclen einzelnen
Wohnungssatz des Gebäudes übertragen
werden (siehe hierzu die Ausführungen
unter 3.6 Bandsatzerweiterung) .

f. Einzugsjahr und Dauer des Leer-
stehens
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nach der Dauer des Leerstehens gingen
in einen gemeinsamen Prüfschritt
ein, weil jeweils auf die Angabe zum

Baujahr des Gebäudes zurückgegriffen
wurde. Eine fehlende Angabe beim Leer-
stand (für die Wohnungstypen L 1 und
L 2) wurde nicht ergänzt; die Dauer des
Leerstehens konnte nur für das Baujahr
1987 - Stichtag der Volkszäh1ung war
der 25.5.1987 - geprüft werden, in
denen es keinen Leerstand von 7 oder
mehr Monaten geben konnte.

Fehlende Angaben beim Einzugsjahr wur-
den durch rotierende Einsetzungen mit
dem Baujahr des Gebäudes als Ausgangs-
basis vorgenommen, vorhandene Angaben
unter Bezug auf das Baujahr auf ihre
Plausibilität hin geprüft.

g. Ausstattung der Wohnung

Die folgenilen Prüfschritte befaßten
sich mit der Frage nach der Ausstattung
der Wohnung, untergliödert in die Unter-
fragen nach Küche,/Kochnische, Bad/Dusche
und WC. Bei dieser Frage konnten sowohl
mehrere Antworten aIs auch, sofern eine
wohnung keine der angesprochenen Merk-
male aufwies, keine Antwort gegeben
werden. oie Schwierigkeiten bei der Prü-
fung dieser Frage lagen darin, daß -
aus Platzgründen - Antwortfelder für
das Nichtvorhandensein dieser Merkmale
auf den Fragebogen nicht vorgegeben
werden konnten.

Prüfungen auf Nicht,vorhandensein einer
Küche,/Kochnische wurden unter Berück-
sichtigung der Angaben zur Gebäudeart,
der Anzahl der l{ohnungen im Gebäude
und der Größe der l{ohnungen durchge-
führt. Die Ausstattungsmerkmale Bacl,/
Dusche und WC konnten - sofern keine
Angaben vorlagen - unter Einbeziehung
der Angaben zum Baualter, zur Größe
der Gebäude und Wohnungen ergänzt wer-
den.

h. Beheizung der wohnung

Die Prüfungen zur überwiegenden Be-
heizung der Wohnungen eines Gebäudes
wurden hinsichtlich der Merkmale
"Fern-, Block- und Zentralheizung'r
unter dem Postulat clurchgeführt, daß
bei Vorliegen eines dieser Beheizungs-
arten alle Wohnungen im Gebäude an das
jeweilige System angeschlossen sind.

Daß es hiervon in AusnahmefäIIen Ab-
weichungen geben kann, mußte im Inter-
esse einer allgemeingüItigen Plausibi-
Iität hintanstehen. Bei diesen Kon-
trollen wurde den Antworten von Eigen-
tämern größeres Gewicht eingeräumt a1s
denen anderer Wohnungsnutzer. In Ge-
bäuden mit "Fern-, Blockheizung" bei-
spielsweise, in denen nur andere.Woh-
nungsnutzer wohnten, mußte mindestens
die Hälfte aller Wohnungssätze, die
eine Angabe zur Beheizung aufwiesen,
dieses Merkmal enthalten, um für die
Wohnungen des Gebäudes verbindlich zu
sein.

Bei der Unterfrage nach dem verwendeten
Brennstoff waren mehrere Antworten mög-
lich. Für die Beheizungsarten "Block-,
Zentral- und Etagenheizung" galt es da-
her, den hauptsächlich verwendeten
Brennstoff zu ermitteln und diesen von
zusätzlich oder von außerhalb der Heiz-
periode verwendeten Brennstoffen abzu-
grenzen. Um jedoch bei Bedarf die Uö9-
lichkeit weitergehender Auswertungen
offenzuhalten, vor allem auch, om derr
Statistikstellen der Gemeinden den Weg

für Detailanalysen nicht zu verbauen,
wurden die Angaben dieser Unterfrage
unverändert in den endgüttigen, den
Auswertungsdatensatz übernommen. Die
in diesem Prüfschritt gewonnenen Er-
kenntnisse wurden daher unter der
Kennzeichnung "Hauptenergieart" an
anderer Stelle des Datensatzes gespei-
chert. Auch bei den Prüfungen zum ver-
wendeten Brennstoff wurde den Angaben
der Wohnungseigentümer erste priorität
eingeräumt.

i. Mietangaben

In die abschließende Prüfung der Miet-
angaben flossen Erfahrungswerte für
durchschnittliche Quotienten aus Miete
und Fläche ein, die den Rahmen bilde-
ten, in dem die Angaben als ri.chtig
akzeptiert wurden. Quotienten, die
außerhalb dieser Vorgaben lagen, führ-
ten zur Vergabe von Kannfehlern, die
manuell zu prüfen waren. Für öffentlich
und nicht öffentlich geförderte Wohnun-
gen wurden Quotienten in unterschied-
licher Höhe zugrundegelegt, bei den
nicht öffentlich geförderten Wohnungen
wurde weiterhin nach der Ausstattung
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Übersicht 24

l{lederqabe der Verknüofunqe n zwl s che den Erhebunqselnhelten ln Satzart 30n

ot{
I

Lfd.
Nr.

l{enn ein Satz der Satzart 30 enthält: dann ist im Datensatz fol
Erhebungseinhelten beschr 9

I
ende Konstel I atlon zrl schen
eben:

Angab en
zur

Pe rso n

Angaben
zum

tlaushalt
Angaben

aur
l{ohnelnheit

Angaben
zum

Gebäude

I Ja Ja Ja Ja Die beschriebene Person lebt lm beschrlebenen Haushalt; dleserrohnt in der beschrlebenen llohnelnhelt lm beschrlebenen Ge-
bäude bzy. i n der beschri ebenen' Unterkunft.

2 Ja llel n lleln Ja Es widle i
besch

rd elne Person ohne elgene Haushaltsfllhrung beschrleben.
n dcm lm Satz beschrlebenen Gebäude bzr. ln der lrn Satzrl ebenen Unterkunft nohnt.

3 Ja Neln lleln Nel n Es wlrd elne Person ohnedle ln elnem vollständlg
Unterkunft) rohnt.

elgene Haushal tsfUhrung beschrleben,als Anstalt genutzten Gebüude (bzr.

4 't{el n l{eln Ja Ja Beschrl eben wl rd- entweder
L I, L 2)- oder elne
oder dl pl
(llohnungs

- oder elne
rerden ko

soyle das Gelnhelt slc

elne leerstehende l{ohnelnhelt (llohnungstyp

von Angehörlgen ausländlscher Streltkräfte
om. Vertretungen gemletete llohnelnhelt.typ A 2)
Frelzeltwohnelnhelt, der keln Haushalt zugeordnetnnte (l{ohnungstyp F 2)

ebäude (dle Unterkunft). ln dem (der) dle llohn-h beflndet.



und Größe der wohnungen differenziert

3.5.3.4 Überprüfung der maschinellen
Einsetzungen und Korrekturen

Das Konzept der maschinellen Plausi-
bilitätskontrollen war so angesetzt
worden, daß manuelle Überkorrekturen
nicht zwingend vorgenommen zu werden
brauchten. Daß auf sie in der Praxis
nicht verzichtet werden konnte, ist
naheliegend. An erster Stelle wäre der
regionale Aspekt zu nennen, d.h. ein
für,alIe Länder geltendes Konzept kann
regional auftretende Besonderheiten
nur im Ausnahmefall einschließen; das

9i1t beispielsweise für das örtlich
begrenzte Vorhandensein von Fernwärme.
Hinzuweisen wäre auch auf die Tatsache,
daß die Volkszählung '1987 mit ihrem
sehr eingeschränkten Erhebungsinhalt
oftmals keine an sich wünschens!üerten,
in die Tiefe gehenden Prüffolgen zu-
Iieß.

Die manuellen Überprüfungen der in den
Fehlerlisten ausgedruckten Korrektur-
fäIle richteten sich vor allem auf
Fehlerhäufungen, auf maschinell
schwierig zu prüfende Sachverhalte und

auf regionale Besonderheiten. Die
Stadtstaaten sahen sich hinsichtlich
der regionalen Komponente in einer
günstigeren Situation als Flächenlän-
der. Das Schwergewicht der manuellen
Prüfungen zu den Fragen des Wohnungs-
bogens 1a9 bei der Art der Beheizung,
insbesondere dem Vorhandensein von
Fernheizungen, und der Wohnheim-
nutzung. Aus dem Personenbogen kristal-
tisierten sich die Fragen zur Haupt-/
Nebenwohnung, die berufsbezogenen
Fragen und - hinsichtlich der zeitlich
nachgelagerten Pendlerkontrollen -
die Pendlerfragen heraus. Die inten-
sive Bearbeitung der Fehlerlisten hat
unbestreitbar zu einer weiteren Verbes-
serung der Ergebnisqualität geführt.

3.6 Bildung des Auswertungsdatensatzes
und Bandsatzerweiterung

Nach Abschluß der maschinellen Plausi-
bilitätskontrollen waren die aus den
Wohnungsbdgen (satzart 2'l ) und den
Personenbogen (Satzart 221 - mLt

Ausnahme der im Verlauf der Pendler-
kontrollen zu prüfenden Fragen 12 - 14

des Personenbogens (siehe Abschnitt 3.7)
- gebilcleten Satzarten in sich wider-
spruchsfrei und schlüssig. In dieser
Form waren sie jedoch für Auswertungen,
in denen sowohl Merkmale des Personen-
bogens aIs auch Merkmale des vtohnungs-
bogens verwendet werden sollten, z.B.
für die personen- und haushaltsbezogenen
Nachweisungen der Gebäude- und Wohnungs-

zählungr, noch nicht geeignet.

Wie bereits erwähnt (siehe Seite 155)r
wurden die Angaben zum Gebäude, die in
einem Wohnungsbogen des Gebäudes enthalten
waren, im letzten Lauf der Kontrollen zum

Wohnungsbogen in alle wohnungsbogen des
Gebäudes übernommen. In einem weiteren
Zusammenführungslauf wurden nunmehr jeder
Person (Satzart 22) die Merkmale der zuge-
hörigen lrlohnung/des zugehörigen Gebäudes
(Satzart 21) vorangestellt. Dieser so 9e-
bildete Datensatz - der im folgenden noch
um weitere Verschlüsselungen erweitert
wurde (Bandsatzerweiterung) - erhielt die
Bezeichnung satzart 30 und stellt in
seiner endgültigen Form den Auswertungs-
datensatz dar (v91. Anhang 52). ileder
Satz enthäIt eine der in der Übersicht 24

dargestellten Verknüpfungen. Der in der
lfd. Nr. I dieser Übersicht beschriebene
Fall charakterisiert die zu einem Haushalt
gehörende Person, für clie zwangsläufig.An-
gaben zur wohnung und zugleich zum Gebäude
vorliegen mußten. Der FaIl der Ifd. Nr. 2

stellt eine Person dar, die anstaltsmäßig
untergebracht ist, d.h. keinem Haushalt
zugehört und in keiner eigenständigen
wohnung wohnt, die aber in einem Gebäude
lebt, das mindestens eine Wohnung mit den
zugehörigen Gebäudeangaben enthält. Eine
Person cler lfd. Nr. 3 lebt in einem voII-
ständig aIs Anstalts-,/Gemeinschaftsunter-
kunft genutzten Gebäude und besitzt in-
folgedessen weder Wohnungs- noch Gebäude-
angaben. Bei der lfd. Nr. 4 liegen dagegen
keine Personenangaben, sondern nur Angaben
aus dem r{ohnungsbogen vor; es handelt sich
um die in der Übersicht beschriebenen
Wohnungstypen.

Der AuswertungsdatensaLz - Satzart 30 -
enthäIt in den Satzstellen 3 - 39

Regional - und die gemäß S 15 Volkszäh-
lungsgesetz verfremdeten Ordnungsangaben,
in den Satzstellen 40 - 44 Satzkennzeich-
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nungen für Auszählungen, in den Satz-
st,ellen 50 - 79 die Angaben aus dem Woh-
nungsbogen, in den Satzstellen 88 - 119
Ergänzungsschlüssel für Gebäude,/wohnungen
(Bandsatzerweiterungen zum Wohnungsbogen) r
in den Satzstellen 120 - 175 die Angaben
aus dem Personenbogen und in den Satz-
stellen 176 - 291 Ergänzungsschlüssel für
Haushalte,/Pe rsonen ( Bandsat ze rr,re ite rungen
zum Personenbogen).

Die Satzstellen 40 - 44 enthalten die
Kennzeichnungen für die Auszählungen von
Gebäuden, Wohneinheiten, Haushalten und
Personen mit jeweils mehrfachen Inhalten.
Sie besagen, daß für den Nachweis der ZahI
der Gebäucle von alLen zu einem Gebäude ge-
hörenden Satzarten nur ein bestimmter Satz
herangezogen werden darf; das gleiche
E.rifft für den Nachweis der Wohneinheiten,/
Wohnungen und .Haushalte zu, nur je ein
Satz der zu einer Wohnung und zu einem
Haushalt gehörenden Satzarten 30 wird zur
Ermitttung der Anzahl äer wohnungen und
der Anzahl der Haushalte herangezogen.
Andererseits gestattet der Aufbau der
Satzart 30 den personenbezogenen Nachweis
nach allen wohnungs- uncl gebäuilestati-
stischen Merkmalen.

Im Tabellenprograrnm der Vo1kszählung und
der Gebäude- urtä Wohnungszählung werden
Tatbestände und Merkrnale nachgewiesen, die
nicht unmittelbar erfragt wurden, sondern
sich aus dem Zusammenhang eines Daten-
satzesr'aller zu einem Haushalt, zu einer
Wohnung oder zu einem Gebäude gehörenden
Datensätze ergeben und in den Satzstellen
88 - 119 und 176 - 291 nachgewiesen
werden. Die BiLdung d'ieser zusätzlich be-
nötigten Sachverhalte wird als Bandsatzer-
weiterung bezeichnet. Sie tragen, da ein
Ergänzungsschlüssel nicht nur für die Er-
stellung,einer tabelle benötigt wird, dazu
bei, die Tabellierung rationeller zu ge-
stalten, und stellen den einheitlichen
Gebrauch bei allen Anvrendern sicher.

Die Ergänzungsschlüssel für Gebäucle,/woh-
nungen (Satzstellen 88 - 119) beinhalten
die bereit.s bei den Plausibilitätsprü-
fungen zum Wohnungsbogen gebildeten Ge-
bäude- und Wohnungstypen (Satzstel.len
88 - 9l) und die für clie Auszählung der
Hauptenerg iearten benötigten Angaben
(Satzstellen 108 und 109). Gebäudebezogene
Informationen sind in den Satzstellen

92 - 107 enthalten, und zwar die Anzahl
der Wohneinheiten je Gebäude, eine Kenn-
zeichnung für Gebäude mit nur Freizeit-
wohneinheiten, die wohnfläche cles Gebäudes
als Summe der Wohnfläche aller Wohnein-
heiten des Gebäudes und Angaben zur über-
wiegenden Beheizung cles Gebäucles. Woh-
nungsbezogene Informationen führen die
Satzstellen 108 - 119: sie bestehen zum
Teil aus zusammengefaßten Merkmalen des
jeweiligen lilohnungsbogens, wie ilen f ür die
Auslrertungen verwendeten Ausstattungs- und
Mietpreisstufen ( ou/n21, zum Teil - für
von mit Haushalten belegten Wohnungen -
aus Angaben der zugehörigen Persohenbogen,
der Anzahl der Haushalte und Personen in
der Wohneinheit. Die Ergänzungsschlüsse1
für Gebäude/Wohnungen sind objektive,
sachlich wie fachlich eindeutige Informa-
tionsinhalte, deren Bllclung keiner
weiteren Interpretation bedarf .

Dies gilt im gleichen Maße nicht für die
Ergänzungsschtüssel für Haushatte/Personen
(Satzstellen 176 - 291),. Auch sie bein-
halten einige bereits bei den Pläusibili-
tätsprüfungen zuin Personenbogen gebilclete
Kennzeichnungen (Satzstellen 176 - 183,
186 - 188).

Die Ergänzungsschlüssel,"für Haushalte,/
Personen sind danach gegliedert, ob sie

- bei allen Personen (Satzstellen 176 -
106) ,

- bei allen zu einem Haushalt gehörenden
Personen (Satzstellen 189 - 222, 279,
2801 .

- bei der Bezugsperson des Haushalts
l(Satzstellen 223 - 242) t

- beii dem männlichen Partner eines im
gleichen Haushalt lebenden verheirateten
Paares (Satzstellen 243 - 250, 281 - 2911
oder

- nur bei bestimmten PersonengrUppen, bei
Erwerbstätigen, Brwerbspersonen,
Pendlern (Satzstellen 251 - 278) verwandt
werden.

Auf die Bestimmung der rBezugsperson des
Haushaltsn uncl die Bildung nverheirateter
Paare'r soll im folgenden kurz eingegangen
we rden.

Bei der Bezugsperson des Haushalts handelt
es sich um diejenige Person, die über-
wiegend zum Unterhalt des tlaushalts bel-
trägt. Bei der Bestimmung der Bezugsperson

,/
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wird davon ausgegangen, daß sie in der
Regel auch diejenige Person ist, die den
sozialen Status und die Lebensverhältnisse
des Haushalts bzw. der Haushaltsmitglieder
bestimmt. Die Bezugsperson ersetzt den bei
früheren Zählungen üblichen Begriff des
Haushaltsvorstands. Die Bezugsperson wurde
- da sie nicht unmittelbar erfragt wurde -
im einzelnen wie folgt bestimmt: Bezugs-
person eines Einpersonenhaushalts ist die
Person, die den Haushalt bilclet. zur Fest-
Iegung der Bezugsperson eines Mehrper-
sonenhaushalts wurden zunächst aIIe Ein-
kommensbezieher, also die Personen, die
nicht vom Unterhalt durch Angehörige
leben, ermittelt. Gab es in einem Haushalt
nur Personen, die von Angehörigen unter-
halten wurden, so wurde die älteste Person
zur Bezugsperson. Gab es nur einen Ein-
kommensbezieher im Haushalt, galt dieser
als Bezugsperson. Lebten mehrere Ein-
kommensbezieher im Haushalt, erfolgte die
Festlegung als Bezugsperson mit folgender
Pr io r itätensetz ung :

1. Vollzeit-Erwerbstätige, die nicht Aus-
zubildende oder Mithelfende Familienan-
gehörige waren

2. Personen, die überwiegend von Rente,
Pension lebten

Personen mit überwiegendem tebensunter-
halt durch Arbeitslosengeld, -hilfe

Personen, die ihren Lebensunterhalt
durch eigenes Vermögen oder dergl. be-
stritten

Personen, die überwiegend von sonstigen
Unterstützungen lebten

6. - 8. teilzeitervrerbstätige, Mithelfende
Familienangehörige, Auszubildende.

Lebten in einem Haushalt zwei oder mehr
Einkommensbezieher mit gleicher Priori-
tätensetzung, z.B. zwei Vollzeit-Erwerbs-
tätige, so wurde - bei unterschiedlichem
Geschlecht - der Mann zur Bezugsperson.
Bei gleichem ceschlecht war das höhere
Alter maßgebend.

Da nach diesem Verfahren zuviele junge
Personen (jünger als 28 Jahre) und zu
häufig ältere Personen (älter als 74

Jahre) zur Bezugsperson bestimmt liorden
wären, wurden nachträglich altersbezogene
Untersuchungen vorgenommen, nach denen in

diesen FäIlen unter zugrundelegung der
vorgenannten Prioritäten Personen der
mittleren Generation zu Bezugspersonen
werden konnten.

Erhebungseinheiten der Volkszählung 1987

r'raren Personen und Haushalte. Familienbe-
zogene Zusammenhänge sind, um das Erhe-
bungsprogramm zu vereinfachen, nicht er-
fragt worden. Somit fehlen unter anderem
definitiv auch Ergebnisse zur Lebens- und
Wohnsituation von Ehepaaren. Um diesen
objektiv bestehenden Mangel zu beheben,
wurde der Versuch unternommen, aus den im
Haushalt lebenden verheirateten Personen
ein dem Ehepaar entsprechendes Surrogat,
das verheiratete Paar, zu bilden. Zum

weitaus größten TeiI wiril eine Identität
der Inhalte bestehen, in Grenzbereichen
jedoch können Abweichungen bestehen.
Dieser Abweichungen vregen wurde in den
Veröffentlichungen der Begriff "ver- .

heiratetesPaar" und nicht "Ehepaar" ge-
wähIt. Bei der Bestimmung der Anzahl und
Zusammengehörigkeit der verheirateten
Paare innerhatb eines Haushalts wurde wie
folgt vorgegangen:

Zunächst wurde die Anzahl der verheirateten
Männer und die Anzahl der verheirateten
Frauen im Haushalt, jeweils getrennt für
Haupt- und Nebenwohnungr ermittelt. Durch
die Trennung nach Haupt- und Nebenwohnung
sollte vermieden werden, daß aus ver:-
heirateten, aber von ihren Partnern ge-
trennt lebenden Personen verheiratete
Paare gebildet werden. Bei nur einer ver-
heirateten Frau und nur einem verheirateten
Mann im Haushalt (beide mit Hauptwohnung
oder beide mit Nebenvrohnung) und einem
zwischen beiden Personen bestehenden
Altersunterschied von weniger' als 20

Jahren wurde unterstellt, daß beide Per-
sonen miteinander verheiratet sind. Der
gewählte Altersunterschied markiert in
etwa einen Generationswechsel.

Bei mehr als einem verheirateten Mann bzw.
mehr als einer verheirateten Frau wurden
die Personen, die sich altersmäßig an
ehesten entsprechen, zu verheirateten
Paaren zusammengeführt. Auch hierbei galt
eine Altersdifferenz von bis zu 20 Jahren.
Die Zusammenführung zu verheirateten
Paaren wurde für verheiratete Personen
mit Haupt- und Nebenvrohnung getrennt vor-
genommen.

3

4

5
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3.7 Pendlerkontrolle
Im Anschluß an die allgemeinen Plausibili-
tätskontrollen wurden die Datensätze von
npotentiellen' Berufs- und Ausbildlungs-
pendlern gedoppelt und einer speziellen
Plausibilitätskontrolle unterirorfen. Die
bereinigten Pendlerdaten wurden dem

Originalmaterial, das inzwischen die Band-
satzervreiterung durchlaufen hatte und zur
-- vorläufigen - Satzart 30 zusammengeführt
worden war, wieder zugeführt.

Als "potentielIe" Pendler wurden alle Per-
sonen angesehen, die den Personentypen B

(SchüIer von 5 bis unter 15 Jahre), C

(schüler,/gtudent 15 Jahre und äIter,
soweit nicht erwerbstäti9) und D (Brwerbs-
tätige 15 Jahre und älter) angehörten'
ohne Personen in Freizeitwohnungen und

ohne [tehrpflichtige.

zwingend erforderlich war eine Prüfung der
aus den Angaben zur lfohn- und Zielgemeinde
bestehenden Strombeziehungen, cl.h. cler
Pendlerzielschtüssel mußte zunächst auf
GüItigkeit geprüft werden, während der
Schlüssel der Wohnsitzgemeinde bereits im
verlauf der vollzähligkeitskontrolLe
Regionalliste auf Richtigkeit überprüft
worden war.

Geprüft werden mußte, ob die Angaben zur
Anschrift der Arbeitsstätte,/schule (ziel-
gemeinde) und die sich hieraus im Ver-
gleich mit der Wohnsitzgemeinde ergebende
wegstrecke mit den Angaben über clas be-
nutzte verkehrsmittel und den Zeitaufwand
in Einklang zu bringen waren. Die Prü-
fungen erforderten einen hohen manuellen
Aufwand. Daher war es empfehlenswert, je
Strombeziehung clie Entfernung zwischen
Wohn- und Zielgemeinde maschinell ber.eit-
zuhalten. Darüber hinaus bestand die Mög-.
lichkeit, aIIe relevanten Strombeziehungen
f,estzuhalten, um so eine Vollzähligkeits-
prüfung der Strombeziehungen durchführen
zu können. Im weiteren war es. möglich, die
Schulformen der zielgemeinden zu ermitteln,
um genauere Plausibilitätsprüfungen für
die Ausbildungspendler durchzuführen,
sowie die zwischen Wohn- und Zielgemeinde
bestehenden Verkehrsverbindungen für die
Plausibilitätsprüfungen zu berücksichtigen.

Den Abschluß der PendlerkontrolLen bilclete
die Pendlertypisierung (vgl. Satzart 30,
Satzstellen 277 - 278). Sie wurde für
Berufs- undl Ausbildungspendler separat ge-

troffen. Pendler, cleren Zielgemeinde nicht
ermittelt werden konnte, erhielten im
Zweifb1sfall die Angabe nmit unbekanntem
Zielortn.

3,.8 T.{eiterleitung von Einzelangaben

Die erhobenen und in Form des Ausrrertungs-
datensatzes (Satzart 30) vorliegentlen
Einzelangaben der Volks-, Berufs-, Ge-
bäutle- und l{ohnungszählung 1987 befinden
sich im Besitz cler §tatistischen ämter der
Läncler. Dem statistischen Bundesamt können
auf Anforderung Einzelangaben für Zusatz-
aufbereitungen für Bundeszwecke zugeleitet
werden, wenn und soweit alie Statistischen
Ämter cter Länder diese nicht selbst durch-
führen. Dies sieht S 14 Abs. 6 des Volks-
zählungsgesetzes 1987 vor. Neun Länder
haben dem Statistischen Bundesamt Einzel-
angaben für dlese Aufbereitungszwecke in
einer Teilmenge von 1 t der Gesamtmasse
zur Verfügung gestellt, zwei Länder führen
diese Aufbereitungen für clas Statistische
Bundesamt selbst durch.

§ 14 Abs. 1 des Vo1kszählungsgesetzes 1987

regelt clie weitergabe von Einzelangaben
für ausschließlich statistische Zweche

an die zur Durchführung statistischer Auf-
gaben zuständigen Stellen der Gemeinden
und Gemeindeverbände. Deren Übermittlung
ist nur zulässig, wenn durch Landesgesetz
eine Trennungdieser Stellen von anderen
kommunalen Verwaltungsstellen sicherge-
stellt und das Statistikgeheimnis durch
organisation und Verfahren gewährleistet
is€.

Die statistischen ämter der Gemeinden
haben, sofern sie clie .im Gesetz vorge-
sehenen strengen Auflagen erfülIen, ein
Anrecht auf die für ihre Gemeinde er-
hobenen Einzelangaben. Ihnen wurde daher
auf Anforderung von den Statistischen
Ämtern der Länder ein um einige Positionen
reduzierter Auswertungsdaterisatz, die
Satzart 32, übermittelt. Außerdem konnten
den statistischen Amtern der Gemeinde4
Einzelangaben begrenzten Umfangs über die
aus anderen Gemeinden in ihren Bereich
einpendelnden Personen überlassen werden
(Einpentller-Datensatz) r. da die Belastung
der Infrastruktur einer Gemeinde zu einem
nicht unwesentlichen Teil von den von
außerhalb einströmenden Personen mit be-
stimmt wird.
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D Erstellung, Auswertung und Veröffentlichung
der Ergebnisse

1 Tabellenprogramm

Mit den Ergebnissen der Volkszählung 1987 soll-
te einer Vie1zahl von Informationsanforderun-
gen der Gesellschaft auf Bundes-, Landes- und
Gemeindeebene entsprochen werden. Daraus ergab
sich für das Statistische Bundesamt die Auf-
gabe, im Einvernehmen mit den Statistischen
Landesäimtern und den Kommunalen Spitzenver-
bänden ein Standardtabellenprogr.rmm zu'ent-
wickeln, um innerhalb eines relativ kurzen
Zeitraums nach Durchführung der Zählung mög-
lichst vielen Konsumenten die jeweils gewünsch-
ten statistischen Daten bei geringei eigener
Kostenbeteiligung Iiefern zu können.

1.1 Konzeption des Standardtabellenprogramms

Das StandardtabellenprogrErmm der Volks- und
Berufszählung sowie der Gebäude- und Wohnungs-
zählung 1987 war das Ergebnis der Abstimmung
vielfäItiger Datenanforderungen. Umfang und
Inhalt wurden nach intensiven Beratungen in
verschiedenen Fachgremien festgelegt. Die Ab-
stimmung des Informationsbedarfs oblag im we-
sentlichen den beim Statistischen Beirat ge-
b.ildeten Fachausschüssen "Bau- und Wohnungs-
statistik", "Bevölkerungsstatistik" und "Er-
werbstätigkeitsstatistik" . Die Tabellierungs-
konzepte im einzelnen wurden - ausgehend von
den Vorbereitungen zur Volkszählung 1983 - vor
allem von der Arbeitsgruppe "Tabellenprogramm"
(v91. hierzu auch Abschnitt A.5.1) entwickelt,
der das Statistische Bundesamt und die Stati-
stischen Landesämter, aber auch Vertreter der
Kommunalstatistik angehörten. Dieses Programm
deckte weitestgehend den Bedarf an statisti-
schen Grundinformationen aus der Volkszählung
ab, wobei an die früheren Zählungen angeknüpft
wurde, gleichzeitig aber auch neuere Entwick-
Iungen zu berücksichtigen waren.

Das Standardtabellenprogramm der Volks- und
Berufszählung einerseits, der Gebäude- und
Vtohnungszählung andererseits,war jeweils in
zwei große Tabellengruppen eingeteilt. Es um-
faßte zum einen dap Regionaltabellenproaramm
mit Ergebnisnachweisungen für administrative
Gebietseinheiten in tiefer regionaler, aber
nur begrenzter sachlicher Gliederung. Wegen
der Einschränkung bei der !{eitergabe von Ein-
zeldaten (v91. Abschnitt A.4.5.7) war dabei
auch den unabweisbaren Anforderungen an klein-

räumigen Regionaldaten - insbesondere der kom-
munalen Seite, soweit sie die Voraussetzungen
für den Erhalt von Einzeldaten gem. § 14 Volks-
zählungsgesetz 1987 nicht erfüllte - im Pro-
gramm der Volkszählung 1987 weitgehend Rech-
nung zu tragen. Hierzu wurden die sogenannten
Blockprogramme mit einfachsten Merkmalsgliede-
rungen auf der Ebene der Blockseite bzw. des
Blocks entwickelt.

Zum Regionalteil des Programms kamen noch die
Tabellen für nichtadministrative Gebietsglie-
derungen. Eine wichtige Ergänzung des regio-
nalen Programmteils der Volks- und Berufszäh-
Iung waren ferner die Pendlertabellen auf Ge-
meinde- und Kreisbasis, die einen Überblick
über die ZahI und Struktur der Berufs- und
Ausbildungspendler vermittelten, insbesondere
aber den Nachweis von Pendlerströmen zum Ge-
genstand hatten.

Das Standardtabellenprogramm umfaßte zum ande-
ren die sogenannten Sachgebietstabellen mit
sehr weit gefächerten Kombinationsdarstel-
lungen, aber. nur begrenzter regionaler Unter-
gliederung. Sie waren inhaltlich in fünf Sach-
gebiete für die Volks- und Berufszählung sowie
zwei Sachgebiete für die Gebäude- und Wohnungs-
zählung aufgeteilt (v91. Abschnitt D 1.1.2).

1.1.1 Regionaltabellen

Das RegionaltabellenprogrErmm für die Volks-
und Berufszählung (ohne Pendlerergebnisse) so-
wie für die Gebäude- und [rlohnungszählung setz-
te sich jeweils aus dem Blockprogramm, dem Ge-
meindeblatt, den Gemeindetabellen, der Gemein-
destatistik (Teil r), den Kreistabellen und
der Kreisstatistik (Teil I) zusammen. Weiterer
Bestandteil waren die Ergebnisse über Pendler-
strukturen und Pendlerströme auf Gemeinde- und
Kreisbasis (Pendlertabellen; Gemeinde- und
Kreisstatistik,Teil II) sowie Vzlcwz-TabeIIen
für nichtadministrative Gebietsgliederungen.

Bei der Erstellung von Tabellen für admini-
strative Gebietseinheiten mußte dem teilweise
unterschiedlichen Verwaltungsaufbau der Länder,
insbesondere im Hinblick auf das Vorkommen un-
terschiedlich strukturierter Gemeindeverbände,
Rechnung getragen werden. Die Namensangaben
aIIer vorkommenden Regionaleinheiten - darüber
hinaus aber auch die erforderlichen Sammelbe-
griffe für Zwi.schenüberschriften wie "Kreis-
freie Stäclte", "Landkreisen, "Region" ushr. -
waren in einer eigens für die Volkszählung
1987 konzipierten Gemeindedatei enthalten
(v91. Abschnitt C.2).
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Übersicht 25

A_ufbau des Standardtabellenprogramms
der Volks- und Berufszählung (vz) sowie cler Gebäutle- und V{ohnungszählung (Gvlz)

Reg ionaltabellen

BLOCKPROGRAU}I
ausführliche Fassung

verkürzte Fassung
vz/Gwz

GEMEINDEPROGRAMM
Gemeindeblatt
Gemeindetabellen
Gemeindestatistik (Teil I)

vz/Gwz

KREISPROGRAMM
Kreistabellen
Kreisstatistik (Tei1 I)

ausgewählte1 ) cri.d.rong"n

v7,/Gwz

NICHTADMINISTRATIVE
GEBIETSGLIEDERUNGEN verfügbare 1 ) cli"d".ong"n(für ad hoc-Aufbereitungen)

vz/Gwz

Struktur- und Stromtabellen
auf Gemeinde- und Kreisbasis

PENDLERPROGRAIT{M vz
Gemeinde- und Kreisstatistik(reil rr )

Sachgebietstabellen

Fünf Sachgebietsgruppen

zrrei sachgebietsgruppen

1) vz

GWZ
r,Äuonn- UND BUNDES-

PROGRAMM
1)

1 ) Siehe Text

1 .1 .1 .1 Blockprogramm

Mit den Nachweisungen des Blockprogramms für
beide Zählungsteile war ein Grundbestand an
kleinräumig g'egliederten Daten für die Erfül-
lung kommunalstatistischer Aufgaben verfügbar.
Die standardisierte Bereitstellung entspre-
chender Angaben unter Beachtung der Geheimhal-
tungsvorschriften war dabei insbesondere für
die Gemeinden von Bedeutung, die für die Wahr-
nehmung ihrer statistischen,Aufgaben Einzel-
datensätze nicht erhalten durften, weil sie
die hierfür geforderten Voraussetzungen nicht
erfü11ten.

Die Ergebnisdarstellungen wu-rden nach dem von
den Gemeintlen jeweils in eigener Zuständigkeit
entwickelten Bezugssystem gegliedert. Die
kleinste regionale Nachweisungseinheit .dieses
Systems war die Blockseite, die als "Seite mit
gleicher Straßenbezeichnung von der durch
Straßeneinmündungen oder vergleichbare Begren-7
zungen umschlossenen Fläche" definiert war
(v91. § l5 Abs. 4 Volkszählungsgesetz 1987,
vgl. Nr. 3 des Anhangs).

Die hierauf .aufbauenden Aggregationsstufen
sind der Block, der statistische Bezirk oder
der Gemeincleteil sowie die Gemeinde.
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Die sehr tiefe regionale Ergebnisdarstellung
setzte eine Begrenzung auf verhältnismäßig we-
nige Merkmalskombinationen voraus, um ausrei-
chend hohe und statistisch aussagefähige Be-
setzungszahlen der einzelnen Tabellenfelder
zu erhalten. Für Gemeinden, die keine Einzel-
angaben erhalten durften, war hierbei zusätz-
Iich das Gebot der gesetzlich zwingend vorge-
schriebenen Geheimhaltung ggf . zurechenbarer
Einzelangaben zu beachten. Für diesen Konsu-
mentenkreis war deshalb eine inhaltlich noch
stärker gestraffte Värsion - das sog. verkürz-
te Blockprogramm - entwickelt worden. Hiermit
sollte die lllahrscheinlichkeit des Auftretens
von Einzelangaben weiter reduziert werden;
gleichzeitig wurde mit der Tabellenerstellung
ein weitestgehend vollmaschinelles Verfahren
der standardisierten Bearbeitung der für die
Weitergabe bestimmten Tabellen entwickelt,
das einen Rückschluß auf geheimgehaltene Ein-
zelangabdn durch Differenzbildung mit Ergeb-
nissunmen ausschloß.

Es wurden ferner Vorkehrungen getroffen, die
es erlaubten, die Ergebnisse für kleinste Re-
gionaleinheiten in beliebiger Weise auch außer-
halb des Bezugssystems zusammenzufassen.

1.1.1.2 Gemeindeblatt

Das Gemeindeblatt - auch "Bürgermeisterblattt
genannt - enthielt jeweils für die einzelnen
Gemeinden die wichtigsten Bestands- und Struk-
turzahlen über die Bevölkerung, Erwerbsbetei-
ligung und Haushalte einerseits sowie Gebäude
und Wohnungen andererseits, die als erste Er-
gebnisse zur Verfügung standen und in der Re-
gel auch die dringendsten kommunalen Informa-
tionsbedürfnisse abdeckten.

Neben einer ausführlichen Darstellung (Fas-
sung A) wurde - ähnlich wie für die Nachwei-
sungen des Blockprogr.rmms - eine inhaltlich
etwas gestrafftere Version (Fassung B) er-
stellt, um dem insbesondere bei kleineren Ge-
meinden möglichen Auftreten von geheimzuhal-
tenden Angaben entgegenzuwirken, die ansonsten
aufwendige zusätzliche Bearbeitungen erforder-
ten.

1. 1. 1.3 Gemeindetabellen

Die Grundinformationen aus den Gemeindeblät-
tern wurden ergänzt durch die inhaltlich brei-
ter gegliederten cemeindetabellen, die Ergeb-
nisse für aIle Gemeinden im Rahmen des admi-
nistrativen Gliederungssystems eines Landes
nachwiesen.

1 .1 . 1 .4 Gemeindestatistik

Ein Auszug aus den Gemeindetabellen wurde von
allen Bundesländern einheitlich als Gemeinde-
statistik veröffentlicht (v91. Abschnitt
D.1.1.3) . Damit wurden auch für interkommu-
nale Ergebnisvergleiche zwischen einzelnen
Bundesländern die notwendigen Voraussetzungen
geschaffen.

1.1.1.5 Kreistabellen

Die Kreistabellen gliederten die bereits in
den Gemeindetabellen enthaltenen Merkmale
fachlich tiefer und brachten darüber hinaus
zusätzliche Kombinationsauswertungen. Es waren
Vorkehrungen getroffen, daß zusätzliche Nach-
weisungen auf Gemeindeebene dieses kreisspezi-
fischen Merkmalsprogramms mög1ich wareni Ui.
Regionalergebnisse konnten jeweils auch für
aIle höheren Stufen bis zum Landesergebnis
verdichtet werden.

1. 1. 1.6 Kreisstatistik

Ein Auszug aus den Kreistabellen wurde eben-
falls von allen Bundesländern einheitlich in
ihrem Mindestveröffentlichungsprogr.rmm als
Kreisstatistik veröffentlicht.

Für clie Nutzer der Ergebnisveröffentlichungen
der Länder wurden damit weitere tr{öglichkeiten
für fachlich differenzierte, 1änderübergrei-
fende Vergleichsanalysen eröffnet.

1 .1.1.7 Nichtadministrative Gebietsgliede-
rungen

Neben den Ergebnisdarstellungen auf Kreis-
und Gemeindeebene sind aus regionalstatisti-
scher Sicht vor allem Auswertungen für nicht-
administrative Gebietsgliederungen von beson-
derem Interesse. Es handelt sich dabei um clie-
derungen, die für unterschiedliche Zwecke ent-
wickelt worden sind und deren Bausteine die
administrativen Gebietseinheiten'rKreis" und

"cemeinde" sind. Allein Vollerhebungen wie die
Volks-, Berufs-, Gebäude- und Wohnungszählun-
gen bieten für derartige zusätzliche Ergebnis-
nachweisungen die notwendigen Voraussetzungen.

Im Rahmen des Standardtabellenprogramms konn-
ten z!üar Nachweisungen nicht für slimtliche
verfügbaren bzw. im Bedarfsfall benötigten
Gliederungsansät.ze vorgesehen werden, gleich-
wohl wurden durch entsprechende Vorkehrungen
(vgl. Abschnitt C.2.5) die Voraussetzungen
für Ad-hoc-Aufbereitungen geschaffen. So sind
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über tlas hierfür vorgesehene Leitband jeder-
zeit folgende Originalschlüssel für nichtadmi-
nistrative Gebietseinheiten mit den vorgenann-
ten Bausteinen nKreisi und "Gemeinden ver-
knüpfbar:

Mit Hilfe der flächendeckend verfügbaren An-
gaben aus der Volkszählung 1987 wurden die
nichtadministrativen Gebietsg I iederungen
teilweise aktualisiert. teilweise wurden ent-
sprechende Aktualisierungen in Angriff ge-
nommen. Soweit sich die Notwendigkeit von Zu-
satzaufbereitungen für einzelne Gebiet6ein-
heiten ergibt, müssen die in der verfügbaren
Datei bisher abgespeicherten Typisierungen
ggf. auf den neuesten Stand gebracht werden.
Beispielsweise sind "Arbeitsmarktregionen"
(nunmehr auf Krei.sebene) neu abgegrenzt wor-
den, bisher aber noch nicht in die Gemeindeda-
tei übernommen worden. Die Flexibilität des
Aufbereitungsverfahrens erlaubt es ferner,
daß in einzelnen FäIlen auch verschiedene An-
sätze desselben Gliederungssystems berück-
sichtigt werden können. So kann - insbesonde-
re aus Vergleichsgründen - für die "sied-
lungsstrukturellen Gemeindetypen' neben der
aktualisierten Einteilung auch auf die vor
dieser Aktualisierung geltende, weniger dif-

ferenzierte Einteilung weiterhin zugegriffen
we rden.

Über die genannten Gliederungseinheiten hinaus
können mit Hilfe dieses Aufbereit,ungskonzeptes
auch weitere regionalstatistische Merkmale be-
rilcksichtigt rrerden. Beispielsweise wurden ne-
ben den im Standardtabellierungsprogramm kon-
kret berücksichtigten Nachweisungen von Struk-
turdaten nach siedlungsstrukturellen Gemeinde-
und Kreistypen, Bundesraumordnungsregionen so-
wie "Städtischen Gebieten des SAEG" auöh für
Bundeszwecke Ergebnisgliederungen nach Gemein-
degrößenklassen vorgelegt.

1.1.1.8 Pendlertabellen auf Gemeinde- und
Kreisbasi§ ( Pencllerprogramm)

Der Nachweis der Verkehrsbewegungen der Er-
werbstätigen, SchüIer und Studenten zwischen
wohnort und Ort der Arbeits- oder AusbiJ.dungs-
stätte ist inzwischen ebenfalls fester Be-
stanclteil des Tabellierungsprogramms von Volks-
zählungen. Mit den fIächendeckend erhobenen
Angaben steht eine einzigartige Datenguelle
für den Nachweis der verkehrsmäßigen und wirt-
schaftlichen Verflechtungen großer und kleiner
räumlicher Einheiten zur Verfügung.

Ergebnisdarstellungen auf Gemeinde- und Kreis-
basis umfassen zum einen die pendlerstrombe-
ziehungen zwischen Herkunfts- und Zielorten.
Sie Iiefern zugleich die Ausgangswerte (Ein-
pendler,/Auspendler; Pendlersalclo) für die Dar-
stellung der gemeindebezogenen - und analog
abzuleitenden kreisbezogenen - Bevölkerungs-
begriffe (vgl. Abschnitt A.3.1.1.1). von be-
sonderer Bedeütung ist, daß zum anderen für
kleinräumige Analysen in diesem programmteil
auch die wichtigsten Strukturmerlmale einbe-
zogen sind, zu denen neben den verkehrsbezo-
genen Angaben auch die demographlschen und er-
werbsstatistischen Gliederungen zählen.

Al s Ergänzung zur Gemeinde- und Kreisstatistik
(v91. Abschnitte D.1.1.4 und 1.1.6) ist von
allen Bundesländern ein Auszug aus dem regio-
nalen Pendlerprogrärnm in das gemeinschaftliche
Mi nde stve röf f entl ichung sprog ramm de r Lände r
aufgenommen.

1.'1.2 Sachgebietstabellen

Dlit den sogenannten Sachgebietstabellen war
bezweckt, Dlerkmale - und Merkmalskombinationen
in sachlich tiefstmöglicher Gliederung auf
Länder- und Bundesebene nachzuweisen.

Gebietseinheit
Baustein

Kreis Gemeirde
fIädpndeckend

'Ia neI.n 'ia nein

Rauordnungsregionen
Verkehrsregionen
Arbeitgnarktregioren
Siecllungsstrukturelle Kreis-
t$En ..

Bereictrsgliedennrg (der Brn-
desforschungsanstalt f ür
Iancleskuncle und Raunord-
nung)

Plarungsregionen der länler
Zentralörtl icte Verf lectr..
tungsbereiche mittle rer
Stufe ....

Arbeitsaftsdienststellen ...
Siedlungsstrukturelle Ce-
neirdetlpen (alt/neu) .....

lihlrlkreise
@biete der Ggreinschafts-
aufgabe'Verbesserurrg der
regionalen Wirtschafts-
strulturn (negionale ak-.
tionsprogranne)

Ve rd ichtungsräure/Ordnungs-
räune ..

Städtisctre @biete (des

x
x

(x) x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
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AIs Themenkreise aus dem Bereich der Volks-
und Berufszählung !üaren vorgesehen:

- Unterhaltsquellen, Religionszugehörigkeit
(Sachgebiet 1 );

- Beteiligung am Erwerbsleben sowie wirtschaft-
liche, berufliche und soziale Gliederung
(Sachgebiet 2);

- Ausbildungsstand einschl. praktischer Berufs-
ausbildung (Sachgebiet 3) ;

- Pendelwanderung (Sachgebiet 4);

- Haushaltszusammenhang (Sachgebiet 5) .

Die Sachgebietstabellen der Gebäude- und Woh-
nungszählung umfaßten

- Gebäude- und wohnungstabellen ( Sachgebiet I ) ,

- Haushaltstabellen (Sachgebiet 2).

Aufgabe der "Haushaltstabellen" vrar, durch
Verknüpfung der Angaben zum Wohnungsbestand
und zur vtohnungsstruktur einerseits,mit ilen
Haushaltsstrukturdaten aus der volks- und Be-
rufszählung andererseits,Aussagen zum Stand
der wohnraumversorgung der Bevölkerung bereit-
zustellen.

Das gesamte Sachgebietsprogramm für Bund und
Länder der Volks- und Berufszählung bestand
aus über 100 Tabellen, das der Gebäude- und
Wohnungszählung aus 16 Tabellen. Aus den syn-
optischen Darstellungen zum Tabellenprogramm,
die auch die Tabellen des Regionalprogramms
umfassen (v91. Anhang, Nrn. 53 und 54), lassen
sich säimtliche Darstellungseinheiten und Merk-
malsverknüpfungen ablesen. Die Übersichten
Iassen gleichzeitig erkennen, welche Nachwei-
sungen in die Veröffentlichungen für Bundes-
zwecke aufgenommen wurden.

Um die Voraussetzungen für regionalstatisti-
sche Untersuchungen zu verbessern, wurde das
Tabellierungsprogramm für die genannten Sach-
gebiete technisch so flexibel gestaltet, daß
die hier vorgesehenen. Ergebnisnachweisungen
auch unterhalb der Lan:desebene ausgegeben wer-
den können. Allerdings war infolge der tiefen
Merkmalsgliederung im Hinblick auf die zu be-
achtenden Geheimhaltungsregelungen nur ein
begrenzter Spielraum vorhanden. Mit der Be-
reitstellung von Kreisergebnissen äus den
Sachgebietsprogr.rmmen kann im Bedarfsfall
jedoch ergänzenden Informationsbefürfnissen
ohne großen zusätzlichen Bearbeitungsaufwand
entsprochen werden.

1 . 1 . 3 Minclestveröffentlichungsprogramm

Die einheitliche veröffentlichung von gemeinde-
und kreisstatistischen Ergebnissen aus dem Re-
gionalprogramm durch alle Bundesländer (vgl.
Abschnitte D.'1.1.1.A/1.1.1.6/1.1.1.8) wurde
ergänzt durch ein l{inilestveröffentlichungspro-
gramm aus dem Bereich der Sachgebietstabellen,
das die Bereitstellung vergleichbarer Ergeb-
nisse auf Landes- und Bundesebene vorsah. Die-
ses Mindestveröffentlichungsprogramm umfaßte
aus dem Bereich der Volks- und Berufszählung
ca. 40 Tabellen und aus dem Bereich der Ge-
bäucle- und lvohnungszäh1ung 14 TabeIIen. Um

welche Nachweisungen des Standardtabellierungs-
programms es sich hierbei im einzelnen handelt,
ist den synoptischen Darstellungen zum Veröf-
fentlichungsprogramm für Bundeszwecke zu ent-
nehmen (v91. Anhang, Nrn.57 und 58).

Da aus den Pendlertabeflen auf Gemeinde- und

Kreisbasis ausführliche Ergebnisnachweisungen
von allen Ländern vorgesehen !{aren, konnte
davon abgesehen werden, auch Teile des Sachge-
biets "Pendelwanderung" in das gemeinsame Min-
destveröffentlichungsprogramm von Bund und

Ländern einzubeziehen.

1 .2 Ergänzende Auswertungen

Mit den Regional- und Sachgebietstabellen des
Standardtabellierungsprogr.rmms stand für die
Konsumenten ein umfangreiches Analysematerial
zur Verfügung. Gleichwohl war bei der Konzep-
tion des Auswertungsprogr€rmms von vornherein
davon ausgegangen worden, daß - wie auch bei
früheren Zählungen - im Fall-e zusätzlicher In-
f ormationsbedür fni sse weite re . Auf be re itungen
notwendig sein würden. So war es bald nach der
Bekanntgabe erster Ergebnisse erforderlich,
nicht nur ausgewählte Nachweisungen als "Vor-
abprogramm" beschleunigt vorzulegen, sondern
es mußten auch zusätzl iche Tabellen vorgese-
hen werden.

Hierbei handelte es sich um Ergänzungen, die
teilweise von so allgemeinem Interesse waren,
daß sie als unmittelbare Erweiterung des Stan-
dardtabellierungsprogramms anzusehen waren.
Dies galt insbesondere für die detaillierte
Analyse der Wohnraumversorgung ausgewählter
Bevölkerungsgruppen, für die zugleich verschie-
dene Aüslrertungsansätze gewählt wurden (v91.
Abschnitt 1.2.11. Es traf ebenso zu für
ein zusätzliches Ergänzungsprogramm, das spe-
ziellere Informationsbedürfnisse verschiedener
Konsumenten bündelte und im Anschluß an ver-
gleichbare kleinere Programmergänzungen konzi-
piert wurde (v91. Abschnitt 1 .2.21.
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1.2 . 1 Wohnraumversorgung ausgewählter
Bevölkerungsgruppen

Die vertiefte Darstellung der Wohnsitua-
tion ausgewählter Bevölkerungsgruppen
wurde in zwei Stufen durchgeführt.

In einer ersten Phase wurden für drei
Zielgruppen, die in insgesamt sieben
Untergruppen geglieclert waren (v91.
Übersicht 26), die Ergebnisse des

GWZ-cemeincleblattes (v91. Abschnitt D

1. 1. 1.2) bereitgestellt.

Diese Gemeindeergebnisse können auch
für jede übergeordnete Regionalebene
gebildet -werden.

Ausreichende Besetzungen auf Gemein-
deebene hingen in Anbetracht des un-
terschiedlichen Umfangs der Teilmen-
gen (v91. tibersicht 25) in erster
Linie von der Gemeinclegröße ab.

Übersicht 26

Zielgruppen Teilmengen
Anteil am Gesamt-
material (Bund)
- geschätzt -

Datensätze für Aus-
erertung insgesamt
(Bund) - geschätzt -

1 Haushalte mit
alt,en'Menschen

1. I AIle Personen
ohne eine eigene
Haushalts führung
60 Jahre und
älter sowie
alle Personen
eines Haushalts
mit mindestens
1 Person

, 60 Jahre oder
äIter

I .2 dito
für 75 Jahre und
äIter

25 t*)
(4 8)

2,5 UilI.

10 8*)
(1,5 *)

t ,0 Mill

2 Haushalte mit
Ausländern

2.1 AIIe Pdrsonen
im Haushalt
sind Ausländer

2.2 Deutsche und
Ausländer im
Haushalt

' ,tl

3t 1 ,8 Mill.

0r5 t 0,3 tili11.

3 Ein Erwachsener(18 - 50 Jahre)nur ledige
Personen unter
1 5 Jahren
im Haushalt

3. 1 Insgesamt 38 1 ,8 lrlill.

3.2 Ein Erwachsener(18 - 29 Jahre)
und nur ledige
Personen unter
1 5 Jahren
im Haushalt

2Z 1 ,2 Mill.

3 - wie 3.2
darunter mit
Personen unter
5 Jahren

1r5 t 0,9 Milr.

*) Anteil der separierten Dlenge ist wesentlich höher als der für die Auswertung benötigte Teil(siehe ltert in der Klammer).

-167-



Von erheblich größerer Bedeutung war das
aus 33 Tabellen (vgl. Anhangr Nr.55) be-
stehende'rGWZ-Erwe ite rungsprog ramm
(Phase 2)".
2u den ausgewählten Bevölkerungsgruppen,
deren Wohnsituation eingehenäer unter-
sucht werden sollte, zählten

- ältere Menschen

- Großhaushalte

- Ausländer

- Alleinerziehende

- verheiratete Paare mit Kindern

- junge Ehepaare.

Die Notwendigkeit für diese Erweiterung
des Standardtabellierungsprogramms er-
gab sich, nachdem die Ergebnisse der
Gebäude- und Wohnungszählung gezeigt
hatten, daß die Wohnraumversorgungslage
der Bevölkerung wesentlich ungünstiger
war, als zuvor angenommen werden mußte.
Zugteich waren für diesen Untersuchungs-
zweck flexiblere Betrachtungsweisen er-
forderlich. Wurden bei entsprechenden
Ausvrertungen bisher jeweils nur Haus-
halte bzw. Haushaltstypen berücksich-
tigt, so sollte nunmehr auch die Lage
genau abgegrenzter Personenkreise dar-
gestellt werden. Damit ließ sich bei-
spielsweise feststellen, in welchen
Haushalten bzw. Wohnungen ältere Mit-
bürger lebten, während zuvor nur ange-
geben werden konnte, wie Haushalte un-
tergebracht waren, zu denen Personen hö-
heren AIters aIs Bezugsperson (Ansatz des
standardtabellierungsprogramms ) oder aIs
weitere''Haushaltsmi tgl ieder ( verbesser-
ter Ansatz der "Phase 1") gehörten.

Damit war u.a. auch die Frage zu beant-
worten, ob und in welcher Vteise sich die
persönliche wohnsituation mit zunehmen-
dem Alter verändert. In diesem zusammen-
hang wurden auch Nachweisungen über ( ln
Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünftdn
lebende) Personen ohne eigene llaushalts-
führung erstellt.

1 .2.2 Weitere Datenanforderungen von
allgemeiner Bedeutung

Auch erwerbs- und berufsstatistische
Ausvrertungen bildeten einen Schwerpunkt
ergänzender Aufbereitung. Die Ergebnisse

der "Sondertabellen: Erwerbstätige nach
ausgeübten Berufen", die über den Stan-
därdauswertungsansatz (Berufsordnung)
hinausgehend auch die (sechsstelligen)
Berufsbenennungen berücksichtigten, dien-
ten verschiedenen Z\,recken. Sie sollten
u.a. Informationen für die Fortschrei-
bung des Berichts über die Lage der
Freien Berufe liefern. Eine weitere Ta-
belle des Programms mit dem Inhalt "Er-
werbstätige ausgewählter Berufsordnungen
und ausgewählter Berufsbenennungen (Künst-
lerberufe) nach Geburtsjahren, Familien-
stand, höchstem berufsbildendem Schulab-
schluß, Stellung im Beruf, überwiegendem
Lebensunterhalt und Wirtschäftsabteilun-
gen" - eine Merkmalskombination, für die
nur aus einer Totalzählung hinreichend
aussagef ähige Ergebnisse gelronnen werden
können - diente einem Forschungsvorhaben
über "Künstlerinnen, Filmemacherinnen
und Designerinnen in der Bundesrepublik
Deutschland".

Für die Neuberechnung der Arbeitslosen-
quoten durch die Bundesanstalt für Ar-
beit wurden nicht nur hinreichend tief
regional i sierte Erwerbstät igenergebnisse
aus der Berufszählung benötigt, zusätz-
lich waren auch methodische Bereinigun-
gen notwendig. Wegen der besonderen Ak-
tualitätsanforderungen mußten diese "Vor-
wegtabellen" parallel zum Standardpro-
gramm erstellt werden.

weitere noch bekannt gewordene Informa-
tionslücken sollen durch ein Ergänzungs-
programm geschlossen werden, das aufgrund
einer Reihe von Anfragen konzipiert vrur-
de und u.a. die Belange von Bundesmini-
sterien, SteIIen der Bundesverwaltung
sowie Länderzwecke berücksichtigt. Die-
ses Auswertungsprogramm umfaßt ca. 20
Auswertungstabellen für clie beiilen Zäh-
lungsteile (vgl. Anhang, Nr. s6).1) oac
diese Ergebnisse für Strukturanalysen
auch Jahre nach dem Zählungsstichtag be-
nötigt werden, unterstreicht die Bedeu-
tung der Volkszählung auch im Hinblick
auf die zeitlich 1änger andauernde Aktua-
Iität ihrer Aussagen. Als Beleg dafür
mag auch die aus aktuellem Anlaß in die
Wege geleitete Zusatzaufbereitung zur
Gewinnung von Strukturdaten über Pflege-
berufe gelten.
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1.3 Erstellung cler Tabellierungspro-
gramme und Abstimmverfahren

Das bisher rd. 350 Tabellen umfassende
Auswertungsprog ramm der Volkszählung
1987 wurcle im Statistischen Bundesamt
spezifiziert, d.h. es wurden die Inhalte
anhand der enclgültigen Satzart 30 (Indi-
vidualsatz der Volkszählung '87) mit einer
Vorprogrammiersprache. clef iniert und die

.1.

Die Fertigstellung der Programme umfaßte
auch die fachliche Abstimmung, d.h. die
Fachabte.ilung des programmierenden Lan-
des war bei der Abstimmung und Prüfung
der Programme zu beteiligen. Erforder-
lich war deshalb auch ein umfassendes
Abstimmsystem, das die formale Richtig-
keit und Konsistenz aIler Bestandteile
der Programme sicherte. Die formale Ab-
stimmung wurde ergänzt durch inhalt,Iiche
Prüfung der tabellierten Ergebnisse im
Sinne einer "sachlogischen Konsistenz-
prüfung".

Die formale Abstimmung der Tabellen er-
fö19te zum einen durch Vergleich mit be-
reits für richtig erkannten Programm-
teilen. Ausg.angspunkt hierfür lraren vor
allem die auf Landesebere aggregierten

Druckbilder der Tabellen auf 20 Zoll
Gitternetzpapier festgelegt. Wegen des
au8erordentlichen Umfangs war die Er-
stellung der ADV-Progranme nach den Re-
geln der Verbundprogrammierung dezentral
organisiert und damit auf verschiedene
"programmierende Länder" (einschließIich
des Bundes) aufgeteilt. Das Gesamtpaket
der zu erstellenden Tabellen wurde in l2
Programmgruppen unterglieclert (v91.
Übersicht 27 ) .

Ergebnisse des mit den Kommrinen vorrangig
abzustimmenden " Bürgermeisterblattesil .

Für die formale Prüfung stand ferner ein
vom Statistischen Bundesamt entwickeltes
Eckzahlenprogramm (Vz 906) zur Verfügung.

Damit waren in einem Großtest im jewei-
ligen programmierenden lJandesamt sowohtr
die Tabellen als auch das Eckzahlenpro- 

.

granm mit demselben Test- bzw. original-
material zu erstellen. Da. beiden Pro-
grammen clie gleiche Spezifizierung für
clie Tabelleninhalte zugrunde 1a9, konnten
ausgewählte Eckzahlen ( BevöIkerungsgruppen
bzw. Ir{erkmalskombinationen) ; die in mö9-
lichst vielen Tabellen vorkamen oder aus
sonstigen Gründen von Bedeutung wareh, ab-
gestimmt werden. In der Regel handqlte es
sich um lrlerte aüs den Summenspalten cläs

Prog ramm-
9ruppe

Program-
mierehdes

Land

Geme indeprog ramm Vz/GYtz

KreisDioq ramm

Pendlertabellen

Tabellen für nichtadministrat.ive Gebietsgliederungen

Sachgebiet 1 Gwz

Sachgebiet 2 GWZ

Grundprogramm cWZ (Phase 2)
Zu satztabel Len v z / G'ilz

Sachgebietel-3VZ

Sächgebiet 4 VZ

Sachgebiet 5 VZ

No rd rhe in-
Westfalen
Rheinland-Pfalz
Baden-!üürttem-
berg
StBA

{r
4

5

w

H

6

7

(G)

(K)
(P)

(N)

Hessen
Niedersachsen

Rheinland-Pfalz
Hamburg
StBA
StBA

Nordrhein-
westfalen
Nieder sachsen
Nordrhein-
Westfalen
Hessen
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PrograrrNmen TabeIlen-Gruppe
Sumnsatz-
erstellun,gs-

Droqr{m
Druck-

progr mm
Mat.-N! .

Bezeichnung
dea

Liefer-
naterials

Mash.-
Abteilung

Frch-
abteilung

ll Zeftpfan fOF dle MltanlelllcfrFung.n drn StLA !n d!! StBr (Suorncn!!tz.)
roxla fOF dls AufbeFeltung und VeFOffantllchung fOn Bundslzwrckr

a) sacfiticfie Gliederung

Lfd Tabellenbezeichnung
(siehe Anlage)

ceneirdeblatt-vz, ausfilhrliche Fassung
ceneindeblat!-G:wz, auaf ührl iche Faasung

ceneinaletabellen-vz
ceneinale8tati6tik-vz (Tell 1 )
cene indetabellen-Gtlz
Geneindestat isti k-GtlZ
Kr eiEtabellen-vz
Kreisstatlstlk f-vz
KrelBtabelIen-Gwz
KreisBtatlstik-Gwz
cemeindestatistik-vz (TeiI II),/Elnpendler
Kreisstatistik II - Vz/Einpendler
Pendler tabellen-EinIEnd ler

cenelndestatistik-vz (TeiI II)/AuspenatleE
KreiEstatlstik II - VzlAuspendler
Pendler tabellen-Auapendler

Sachgebiet l-ohne Erserbstätlge (Lebensunterh. r Religiot,
sachgebiet 2-ohne Erserbgtätige (u.a. Fililienstantl)
sachgebiet 3-ohne Erwerbstätige (Ausbildung)

NT

G

K

P

P

2

w

5

5

v

01

62

03

0a

05

06

07

08

09

10

11

12

13

t{

15

16

17

l'8

vz 105 vz 106 vz 100

vz 105 vz 110 v 100

vz '130 vz 135 v t01

vz 155 vz 160 vz 110

vz 170 vz 175 v 120

vz 200 vz 205 v 150R

vz 210 \x, 215 v 160R

vz 220 vz 225 v 170R

vt05G 2
2

v105G
v105x
v1057
v t05 R
vl05K
v105R

.3

.4. I

.3

.4

.5
;6.1
.5
.6
.4.2
.6.2
.7

v 115 G

v 115 R
v125R

v 115 G
v 115 R
v125R

3.4.2
3.6 .2
3.7

3.9. r
1.9 .2
3.9. 3

v155R

vt65R

v t75 R

v225R

VB03R

vB04x

v2808

v375R

9.1
9.2
9.3

sachgeblet
Sachgebiet
Sachgebiet

- Erserbstätlge (Religion)
- Erwerbstätlge
- Erwerb6tätige (Ausbildung)

vz 240 vz 245 v 190R Vl95R

vt 250 vz 255 v 200R v205R

vz 230

vz 260

vz 270

vz 908

vz 913

vz 280

vz 105

vz 300

vz 235

vz 265

vz 275 v 200R

vtz 908 VB 03R

vz 911 vB 0{x

vz 285 v 280

vz 106

vz 305 v 370K

v 180R V185R

v 210R V215R

4

5

4.7.1 sachgebiet - Gebäude-wohnungstabellen

3.9.4 Sachgebiet 4 - Pendelwanderung

4.7.2 sachgebiet 2 - Baushaltstabellen (tlohnungsteil)

3.9,5 sachgeblet 5 - Hauahaltezusffienhan-q

3.9.5 Sachgebiet 5 - Haushaltszusmenhang

3.9.5 sachgeblet 5 - Eaushaltszuaamenhang

Pendlertabellen
Sachgebiet 2 vorabprogrm
SachgebieE 5

ErweEbstätige nach auagetlbten Berufen
(Sonder tabellen)

3.8 NichtadninistrativeGebietsgllederungen

Gtlz-Erweiterungsprogriln Phase 1

glz-Erweiterungsprogrm Phaae 2

3.7
3.9 .2
3.9.5

v 300-
v 355

v305R-
v365R

N
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Tabel'Ienkopfes bzw. aus der Tabellen-
vorspalte. oie Überprtifung aller einzel-
rrerte lväre bei dem Umfang des Tabellen'
prograrnms zu aufvrendig gevresen. Bei un-
stimmigkeiten zwischen den geprüften vtler-
ten in den Tabellen und den Vergleichs-
werten aus dem. Eckzahlenprogramm bzw.
Werten aus Vergleichstabellen mußten die
Gründe für die Unstimmigkeit herausge-
funden werden.

Aufgrund zahlreicher Komplikationen in
der Tabellenerstellung, insbesondere
aufgrund z.T. sehr tief gegliederter Ta-
bellen,waren Spezifizier- sowie Pro-
grammierfehler nicht auszuschließen. Die
Abstimmung vor Freigabe und Versand der
Programme erwies sich deshalb teilweise
aIs außerordentlich äeitaufwendig. Teil-
weise konnten Unstimmigkeiten auch er.st
während bzw. nach der Tabellierung auf-
gedeckt werden. Das statistische Bundes-
amt unterstützte - soweit erforderlich -
das programmierende Landesamt nicht nur
bei der formalen, sondern auch bei der
darüber hinausgehenden inhaltlichen Ab-
stimmung der . Prog rammteile.

Die "sachlogische Konsistenzprüf ung"
zielte darauf ab, Aufschlüsse über
mögliche systematische Fehler.durch
Ergebnisvergleich mit anderen Daten-
quellen im Sinne operativer Kontrollen
während der Phase der Ergebniserstellung
zu gewinnen. Dle QuaIltätsuntersuchungen
im Sinne nachträglicher deskriptiver
Kontrol'len waren der l{iederholungsbe-
fragung vorbehalten (v91. TeiI II, Ab-
.schnitt 3) .

t'ertiggestellte und ftir den Verbund frei-
gegebene Prograrune - zuerst das Gemeinde-
blatt sowie die Gemeinde- und Kreistabel-
Ien des RegionalprogrErmms beider Erhe-
bungsbereiche - wurden in den Statistischen
Landesämtern sukzessive eingeset.zt. Die
Tabellierung einschl. der Summensatzer-
stellung und die Itlateriallieferungen an

das Statistische Bundesamt wurden nach ei-
nem zwischen Bund und Ländern auf der Grund-
Iage des Gesamtablaufplans (Zeitplan I,
Abschnitt A.5.1) vereinbarten Zeitplan ab-
gewickelt. Die Programmierung und Aufbe-
reitung des gesamten fabellenprogramms der
Volksiählung 1987 nahm einen Zeitraum von
ca. drei Jahren in Anspruch (vgl. hierzu

im einzelnen den Zeitplan II mit den ent-

sprechenden Ist-Terminen) .

,l .4 Datenlief erungen der Statistisch-en
. Landesämter an das Statistische

Bundesamt

Wegen des zwischen Bund und Ländern be-
stehenden Arbeitsschnitts ( vgl.. auch
Abschnitt C 1 .1 ) und des außerordent-
lichen Umfangs des durch die Volkszäh-
Iung t 987 gewonnenen .Datänmaterials ( 63,2
MiII. Einzeldatensätze), wurden a,IIe
Ergebnistabell ierungen dezentral durch-
geführt. Für di.e Wahrnehmung von Bundes-
aufgaben, d.h. die zusammenstellung der
Ergebnisse der VoIkszählung 1987 für
den Bund in der erforderlichen sach-
lichen und regionalen Gliederung sowie
die Veröffentlichung dieser Daten für
allgemeine Zwecke.ebenso wie für die
Übermittlung von Ergebnissen an Stellen
der bundeseigenen sowie bundesmittel-
baren Verwaltung für besondere zwecke,
wurden dem Statistischen Bundesamt
Summensätze des Standardtabellierungs-
programms übermittelt. Abgesehen
von den o.a. Pendlerstromtabellen (als
Bestanctteil der Pendl-ertabellen auf Ge-
meinde und Kreisbasis ), deren Ausr,vertungs-
schwerpunkt in der Bereitstellung regio-
nal tiefgegliederter Nachweisungen liegt,
umfaßten diese Datenlieferungen alle
Regional- und Sachgebietstabellen.

Grundsätzlich wurde über das jeweilige
Landesergebnis hinaus mindestens auch das
zahlenmaterial für Regierungsbezirke
übermittelt; für besondere zwecke, so u.a.
für die Fortschreibung der BevöIkerung
und der wohnungen, für die Aufbereitung
nach nichtadministrativen Gebietsgliede-
rungen, waren auch Summensätze auf Kreis-
und Gemeindeebene in den Datenlieferungen
an das Statistische Bundesamt enthalten.

Auf cemeindeebene stellten die Statisti-
schen Landeslimter dem Statistischen Bun-
desamt die Summensätze folgender Nach-
weisungenl )des Regionarprogramms zur
Verfügung:

1 ) Numerierungen der TabelLen bzw. SpaI-ten beziehen sich auf die dem übe1-
lierungsprogramm zug rundel iegende un-
verbf f,entlichte Arbeitsunte rlage
( Stand Oktober 1 988) .
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- Gemeindetabellen 1 A, 2 A, 3 A, 4 A,
6 Ar 7,8, 9 A, 10 A - D 11. 1.2,

13 A - Cr 18 und 19 der Volks- und
Be r uf s zäh1 ung ;

- Tabellen der Gemeindestatistik der
Volks- und Berufszählung Teil I Blatt
1 bis 5 und Teil II (Pendlerdaten)
Blatt I - 2;

- Ergebnisspalten I bis 24, 45 bis 63,
71 bis 235 und 300 bis 338 tler Gemein-
detabellen zur Gebäude- und wohnungs-
zählung;

- Kreistabellen 1 A. 6. 7 und 1 1 der
Volks- und Berufszählung;

'- Kreisstatistik Teil I, Tabellen 3 - 9

der Volks- und Berufszählung.

1.5 Ad hoc - Auswertungen auf der Grund-
lage einer 1 t-Stichprobe

Nach den Erfährungen aus früheren Zäh-
lungen - wie sie auch durch die vor-
skizzierten Erweiterungen des Standard-
tabellierungsprogramms zur Volkszählung
1987 wieder bestätigt llurden - ist es
nicht möglich, alle denkbaren Auswer-
tungsansätze zu antizipieren. Aus ak-
tuellem Antaß auftretende Fragestel-
lungen können vielfach nicht aus dem
außerordentlich umfangreichen und mit
den Konsumentengruppen sehr intensiv
abgestimmten Tabel Ienmate rial beant-
wortet werden. Auf der Grundlage von
§ 14 Abs. 6 Volkszählungsgesetz 1987,
där vorsieht, daß die"statistischen
Ämter der Länder ... dem Statistischen
Bundesamt auf Anforderung Einzelan-
gaben für Zusatzaufbereitungen für
Bundeszwecke zu(leiten), wenn und so-
weit sie diese nicht selbst durch-
führen", wurde deshalb aus dem Total-
material der Volkszählung 1987 eine
1 B-Stichprobe gezogen.

Im Prinzip wurden tlamit Möglichkeiten
einer zentralen Durchführung von Ad hoc-
Auswertungen eröf fnet, deren Vorteile
darin liegen, daß sie schnell und kosLen-
günstig bewäItigt werden können. So

lassen sich clie Einzeldaterisätze der

Stichprobe mit ttilfe der Datenbanktech-
nik cles Bundes (STATIS-BUND) - mit nur
geringer maschineller Unterstützung -
ilurch die zuständige Fachabteilung ver-
arbeiten. Allerdings kann dabei nicht
übersehen werden, daß derartige Stich-
probenauswertungen keine Informationen
über sehr kleine Teilmengen Iiefern
können - woiin ein wichtiger Zweck der
Totalzählung liegt - und nur begrenzte
Reg ional isier ungen zulassen.

Außerdem kann jederzeit auch auf die
aktuellen Dat,en der jährlichen "Reprä-
sentativstatistik der Bevölkerung und des
Arbeitsmarktes (Mikrozensus) n zurückge-
griffen werden. Dies gilt jedoch nur für
bevölkerungs- und erwerbsstatistische
Informat,ionen, während gebäucle- und
wohnung sstatisti sche Fragestellungen,
vor aIlem soweit sie eine Verknüpfung
mit Haushaltsdaten erfordern, nach wie
vor auf das Zahlenmaterial cler Volkszäh-
lung 1987 angewiesen sind.

Einschränkend anzumerken ist ferner, daß
sich die Vorteile einer zentralen Nutzung
iles 1 t-Stichprobenmaterials aus der Volks-
zählung 1987 nicht ganz ausschöpfen
ließen, da aus besonderen organisato-
rischen und rechtlichen Gründen nicht
aIle Bundesländer dieses Einzelmaterial
dem Statistischen Bundesamt zur Verfü-
gung stellen konnten.

Auf eine vollständige dezentrale Aufbe-
reitung muß dann zurückgegriffen werden,
wenn fachliche und regionale Gliederungs-
anforderung eine Verarbeitung des gesam-
ten Zählungsmaterials erfordern. So1che
im Prinzip jederzeit mögIichen Zusatzaus-
wertungen mit Iänderübergreifender Ziel-
setzung aus dem Gesamtbestand der bei den
Statisti schen Landesämtern vorliegenden
Datensätze benötigen einen - je nach An-
forderung.- ebenso hohen organisato-
rischen und zeitlichen Aufwand, wie er
be.i der Umsetzung der einzelnen Standard-
tabellierungsprogramme im Verbund anfiet.
Außerdem entstehen für Auftraggeber ver-
gleichsweise deutlich höhere Kostenbela-
stungen als bei .stichprobenauswertungen.
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2 veröffentlichung und Weitergabe der
Ergebnisse

Wie bei früheren Zählungen wurden ent-
sprechend dem Arbeits- und Zeitplan rd.
anderthalb Jahre nach dem Erhebungsstich-
tag erste Ergebnisse aus der Volkszäh-
Iung bekannt gegeben. Es handelte sich
hierbei um grundlegende Bestands- und

Strukturzahlen aus allen Zählungsbe-
reichen, die später nur im Ausnahmefall
und nur geringfügig korrigiert werden
mußten.

Sukzessive mit dem weiteren Verlauf der
Aufbereitung wurden die anfallenden Daten
den wichtigsten Nutzern, darunter den
Bundesministerien und anderen Bundesbe-
hörden, wi.e z.B. der tsundesanstalt für
Arbeit, zur Verfügung gestellt. Insbe-
sondere mußten vordringlich die der amt-
lichen Statistik obliegenden Aufgaben
wahrgenommen werden, zu denen die Neu-
fest.stellung der amtlichen Einwohner-
zahlen, die Bereitstellung der Basis-
daten für die bevblkerungs- und wohnungs-
statist ischen Bestandsfortschre ibungen,
die Ziehung von Stichproben, aber auch
die notwendige Neuberechnung des be-
völkerungsstatistischen Bezugsrahmens
der volkswirtschaf tlichen Gesamtrech-
nungen zählten.

Parallel hierzu wurden zum einen die
Publikationen im Rahmen der Fachver-
öffentlichungen des Statistischen
tsundesamtes vorbereitet, die einen alI-
gemeinen zugang zu allen aus Bundessicht
wichtigen Detailergebnissen der ZähIung
eröffneten und zu denen vor allem die
einschlägigen Fachserien zählen (v91.
Abschnitt D.2.1 ). Zum anderen wurden
verschiedene Wege der Unterrichtung
einer breiteren öffentlichkeit beschrit-
ten (v91. Abschnitt D.2.21.

Nichtveröffentlichte Tabellen und Er-
gebnisgliederungen, die in Form von Ar-
beitsunterlagen - überwiegend in der
regionalen Untergliederung nach Ländern
und für den Bund - zur Verfügung stehen,
können von interessierten Konsumenten
angefordert werden (vgl. Anhang, Nrn. 53

unil 54). Auch dieses Material kann in
der Regel kurzfristig und relativ kosten-
gilnstig zur Verfügung gestellt werden,
wenngleich im Einzelfall ein zusätz-

Iicher Aufwand aufgrund der erforder-
Iichen Überprüfung und Bearbeitung aller
Tabellenfelder unter Geheimhaltungsge-
sichtspunkten (vgI. Abschnitt D. 2. 3)

nicht ausgeschlossen werden kann.

2. 1 Fachveröffentlichungen des stati-
stischen Bundesamtes

Die umfassendsten Ergebnisdarstellungen
für Bundeszwecke aus der VolkszähIung
1987 wurden in den dafür vorgesehenen
Fachseri en

1 BevöIkerung und Err^ierbstätigkeit
sowre

5 Bautätigkeit und wohnungen

in zusammen 29 Einzelveröffentlichungen
vorgelegt.

Die Veröffentlichungen waren grundsätz-
lich inhaltlich so geordnet, daß die mit
den Sachgebieten abgegrenzten Themenbe-
reiche dargestellt wurden. Für einzelne
Komplexe wurde das zahlenmaterial in
mehrere inhaltlich aufeinander abge-
stimmte Te ilveröffentl ichungen unter-
gliedert. Neben zeitvergleichen (gegen-
über der jeweils vorangegangenen Zäh-
Iung) für ausgewählte Eckzahlen enthiel-
ten alle Hefte die zum Verständnis der
Daten notwendigen methodischen und be-
grif fI ichen Erl.äuterungen.

Bestands- und Strukturzahlen aus allen
Sachgebieten wurden im jeweiligen Heft 1

beider Fachserien vorgelegt. Dabei han-
delte es sich um Bundes- und Landeser-
gebnisse aus den sog. Gemeindeblättern
(vg}. Abschnitt D.1.1.1.2), die auch den
von Bund und Ländern gemeinsam auf Dis-
kette angebotenen "ausgewählten Ergeb-
nissen " auf Kreisebene zugrunde lagen.

"Ausgewäh1te Eckzahlen für kreisfreie
Städte und Landkreise" wurden darüber
hinaus für Bundeszwecke auch im jewdi-
Iigen Heft 2 beider Fachserien publi-
ziert sowie in zwei Sonderveröffentfi-
chungen kartographisch dargestellt. Für
regionalstatistische zwecke wurden aus
beiden Zählungsbereichen auch Grund<ia-
ten für ausgewählte nichtadministra-
tive Gebietsgliederungen vorgelegt.
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Titel und Inhalt dieser Veröffentli-
chungen im einzelnen sind wiederum dem
Anhang zu entnehmen (v91. Nrn. 57 bis
50).

Zu den Fachveröffentlichungen, in denen
ausfllhrliche Ergebnisdarstellungen zur
Volkszählung enthalten sind, zäh1en fer-
ner

- das amtliche Gemeindeverzeichnis für
die Bundesrepublik Deutschland, Aus-
gabe 1987

- das Statistische Jahrbuch der Bundes-
republik Deutschland, Ausgabe 1989 ff.

sowie

- das Heft 1 der Einzelveröffentliehun-
gen zur WahI zun 12. Deutschen Bundes-
tag, in dem u.a. auch Strukturdaten
aus der Volkszählung 1987 für Bundes-
tagswahlkreise 1990 enthalten sind.

Zu ausgewählten Themenbereichen wurden
in der vom Statistischen Bundesamt her-
ausg egebenen !,ronat.szeitschr if t "Wi rt-
schaft und Statistiktr kommentierte Er-
gebnisclarstellungen veröffent,licht ( vgl.
Anhang, Nr. 6l ).

Auf die Fülle der Veröffentlichungen,
die auf Landes- und auch kommunaler
Ebene erstellt wurden, kann im einzelnen
nicht eingegangen werden; einen Über-
blick über die von den Statistischen
Landesämtern zur Volkszählung 1 987 her-
ausgegebenen Publikationen gibt, jedoch
das Verzeichnis ihrer Veröffentlichungen
(vg}. Anhangr Nrn. 52 und 63).

2.2 Unterrichtung der öffentlichkeit

Eachveröffentlichungen werden erfahrungs-
gemäß nur von einem begrenzten Nutzer-
kreis wahrgenommen. Es erschien deshalb
notwendigl die wichtigsten, teils mit
politischer Brisanz verbundenen Auf-
schlüsse aus der ZähIung auch einer
breiteren öffentlichkeit nahezubringen.
Damit sollte der nDialog mit dem Bürger',
fortgeset.zt werden, der durch die gesetz-
Iich vorgeschriebene Unterrichtung in
cang gesetzt und die öffentlichkeits-
kampagne zur Volkszählung 1 987 vertieft
worden ist. Im Interesse der Akzeptanz-
förderung - auch mit Blick auf kilnftige

Zählungen - war zumindest an ausgewähl-
ten Grunddaten zu zeigen, daß.die vor-
handenen Informationsdefizite erfolgreich
geschlossen werden konnten..

Diesem Zweck dienEeine unter dem titel
"Volkszählung 1987 - teben, Wohnen, Ar-
beiten in Zahlenrr herausgegebene Bro-
schüre, zu deren Themenbereichen in
einer Faltblattserie ausführIicheres,.
Zahlenmaterial in Form von Tabellen und
Schaubildern vorgelegt wurde. Broschüre
und Faltblätter wurden kostenlos abge-
geben. Auf einschlägige Ergebnisse aus
der Volkszählung I 987 wurde auch bei der
Aktualisierung von allgemeinen und thema-
tischen Querschn ittsve röf fent.Iichungen,
wie dem "Datenreport" und der Publika-
tion n Im Bl ickpunkt : äItere lvrenschen" ,
zurückgegriffen, die stets auf breites
Interesse gestoßen sind.

Zeitungs-, Rundfunk- und Eernsehredak-
tionen vrurden mehrfach liber die amtsllb-
lichen "Mitteilungen an die Presserl
unterrichtet. Eine ausfilhrlichere Unter-
richtung erfolgte - ähnlich wie bei der
Bekanntgabe der ersten Volkszählungser-
gebnisse - wiederum im Rahmen einer
Presseveranstaltung fllr Vertret,er aIler
Medien. In der f lir diesen Zweck zusamrnen-
gest,ellten nPressemappe" wurde veran-
schaulicht, welche Bedeutung die Volks-
zählungsergebnisse für die Wahrnefunung
der nChancen für mehr Lebensqualitätr'
haben können. Ein besonderer Akzent hrur-
de mit der Auftührung eines Informations-
filns bei dieser Gelegenheit gesetzt, in
dem unter dem gleichen Titel doknment,iert
wurde, in welchem l{aße die ge!üonnenen Da-
ten für die Gestaltung zentraler Lebens-
bereiche unverzichtbar sind.

2. 3 Geheimhaltungsregeln

Für die Veröffentlichung oder Weitergabe
von Volkszählungsergebnissen mußte ge-
prlift werden, ob in einer TabeIIe Einzel-
angaben auftraten. Als Einzelangaben
galten dabei Tabellenfelder mit einer
Besetzung von einem FalI oder zwei Fäl-
len. Nach § 16 Abs. 1 Nr. 4 Bundessta-
tistikgeset.z 1987 durften solche Einzel-
angaben .nur dann veröffentlicht oder
weitergegeben werden, wenn sie den Be-
fragten oder Betroffenen nicht zugeord-
net werden können.
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von einer unzulässigen zuordenbarkeit
von Einzelangaben zu einer Person
brauchte dann nicht ausgegangen zu vrer-
den, wenn lecliglich eine Merkmalsausprä-
gung mit einöm _oder zwei FäIlen besetzt
war, da dann eine Zuordnung nur aufgrund
der vorherigen Kenntnis der veröffent-
Iichten Merkmalsausprägung möglich ge-
wesen wäre. Ein Dritter hätte clamit aber
keine Information erhalten, tlie ihm
nicht schon bekannt gewesen wäre. Ge-
heimzuhalten lraren danach solche An-
gaben, die über das für clie Identifika-
tion erforderliche zusatzwissen hinaus-
gingen. Dies war dann nicht auszu-
schließen, wenn Tabellenfelder mit einer
Besetzung von einem Fall oder zwei FäIIen
zusätzlich nach weiteren Irlerkmalsaus.prä-
gungen untergliedert t'rurden.

Die Bearbeitung durfte sich nicht auf
die primäre Geheimhaltung beschränken.
Es mußten auch Vorkehrungen dagegen ge-
troffen .werden, daß geheimgehaltene An-
gaben durch Differenzrechnung Dachträg-
Iich wieder aufgedeckt wetden konnten.
Für cten Fal1 des Auftretens zurechen-
barer Einzelangaben in kleinräurnigen Er-
gebnisnachweisungen auf der Ebene der
Blockseiten waren in § 15 Abs. 4 Satz
4 Vo1kszählungsgesetz 1987 besondere
Sicherheitsregelungen geschaffen worden,
nach denen die "Glieclerungseinheiten
Blockseite" unter gegebeneri vorausset-
zungen nzu höheren Einheiten zusammenzu-
fassen waren"
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Methodische Untersuchungen zur
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1 Möglichkeiten einer Überprüfung der Ergeb-
nisgenauigkeit

Wenn "exakte" Ergebnisse (2.B. die amtlichen
Einwohnerzahlen) ermittelt werden müssen und

wenn eine große ZahI von Ergebnisden in
tiefster regionaler Gliederung oder sehr tie-
fer sächlicher Glieclerung gebraucht wircl, dann
sind Vollerhebungen insbesondere in der,Lage,
sowohl Grob- wie auch Feinstrukturen bei den
zu durchleuchtenden Sachgebieten aufzuzeigen.
So befand auch das Bundesverfassungsgericht,
daß für Votkszählungen ein möglichst hoher
Grad an Genauigkeit und Wahrheitsgehalt der
erhobenen Daten notwentlig sei. Hinzu kommt

deren Funktion, Basis für Fortschreibungen
und Stichproben zu sein.

Eine vöIlige Übereirltimmung der Erhebungs-
ergebnisse mit der Realität, dem "wahren
Wert", wird durch eine Vollerhebung zvtar an-
gestrebt, aber nie vöIlig zu erreichen sein.
Das Auftreten nsystematischer Fehlern, d.h.
von einseitigen, verzerrendgn Abweichungen
zwischen Zählungsergebnissen und realem Tat-
bestand, ist bei einer so umfangreichen Erhe-
bung wie einer Votkszählung mit einer vielzahl
von Beteiligten unvermeidlich. Statistik kann
jedoch nicht mit kaufmännischer Buchhaltung
verglichen werden, und das Auft,reten gewisser
Fehlerspielräume ist daher auch als unbedenk-
Iich zu bezeichnen. Auch für die Volkszählung
galt, den systematischen Fehler so gering wie
möglich zu halten, um eine möglichst hohe
Genauigkeit der Ergebnisse zu erreichen.

Systematische Fehler'können in jeder Phase
einer statistischen Erhebung entstehen, und

in jeder Erhebungsphase - ausgenommen die
Vorbereitungsphase - wird durch operative
Kontrollen versucht, aufgetretene Fehler zu

minimieren. Dies ist das Ziel der als opera-
tiv bezeichneten Kontrollverfahren.

Systematische Fehler können bei einer Volks-
zählung vor allem dadurch entstehenr daß

- Erhebungseinheiten nicht gezählt
oder

- Fragen nicht oder fehlerhaft beantwortet

we rden.

Je nach Entstehungsursache mußten durch die
Schaffung entsprechender rechtlicher, erhe-
bungsorganisatorischer sowie aufbereitungs-
technischer Bedingungen Maßnahmen zur Vermei-

clung clieser EehIer getroffen werden. Für
Volkszählungen gilt außerdem, claß Ungenauig-
keiten selbst dann, wenn sie unaufgedeckt
bleiben sollten,- nach dem Gesetz dier großen
Zahl in den meisten Fällen däs nrgebnis kaun
verzerren können. Allenfalls Beeinträchtigun-
gen der Aussagefähigkeit von Ergebnisdarstel-
Iungen in kleinräumiger Gliederung können
nicht von vornherein ausgeschlossen werden.

Aufgrund der organisatorischen und rechtlichen
Möglichkeiten, die durch das volkszählungsge-
setz 1987 eröffnet waren, kann jedoch davon
ausgegangen werden, daß Fehler bei der Fest-
stellung der Erhebungsgesamtheit gering sein
clürften. Dies garantierten - abgesehen von der
bestehenden Pflicht zur Auskunftserteilung -
die Einteilung des gesamten Gemeindegebietes
in Zählbezirke und deren Begehung durch den
Zähler. Die ZähIer suchten jedes Gebäude,
jede Wohnung und auch jeden Haushalt bzw. jede
Person auf. Hierzu wurde dem Zähler von der
Erhebungsstelle eine Begehungsliste mit Namen

und Anschriften der im Einwohnermelderegister
für seinen Zählbezirk gemeldeten Personen
mitgegeben. Darüber hinaus durften verzeich-
nisse der Gebäutleeigent'ümer verwendet werden.

Jedes Gebäude und jede Vtohnung konnte cleshalb
gefunden werden. Ebenso wurde aufgrund der ge-
setzlichen Regelung jede Person,wenn nicht
direkt, so doch zumindest indirekt erreicht.
Bestand nlfunlich ein ttaushalt aus mehreren Per-
sonen, so konnte von jedem Haushaltsmitglied
grundsätzlich der Name der übrigen Haushalts-
mitgliecler erfragt werden. Konnten einzelne
Personen vom ZähIer trotz wiederholter Bemü-

hungen nicht angetroffen werden oder verwei-
gerten sie im Ausnahmefall :clie Auskunft, so
schaltete sich zunächst die Erhebungsstelle
ein, die umfangreiche Kontrollfunktionen wahr-
nahm und ggf. Nachfaßaktionen durchführen
konnte. Führten auch sie- zu keinem Erfolg,
konnten entsprechend der gesetzlichen Be-
stimmung zur Beseitigung von Restungenauig-
keiten die Angaben aus dem der Erhebungs-
stelle vorliegenden Auszug aus dem Me1de-
register entnommen werden. voraussetzung hier-
für war, daß der Zähler oder die Erhebungs-
stelle die betreffende Person zweifelsfrei
aIs am Erhebungsstichtag zum Zählbezirk ge-
hörig festgestellt hatte.

Die Zählung der Personen und damit zug.Ieich
die Ermittlung der amtlichen Bevölkerungszahl,
die auch Grundlage für die Bevölkerungsfort-
schreibung in der Gliederung nach demographi-
schen Grundmerkmalen (Alter, Geschlecht,
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Staatsangehörigkeit) war, wurde dadurch grund-
sätzlich gewährleistet. Das gleiche galt im
Hinblick auf die Zahl der Gebäucle und Vtoh-
nungen, deren Feststellung keine vergleichba-
ren Probleme aufwarf.

Ebensowenig liegen Anhaltspunkte dafür vor,
daß eine Beeinträchtigung der Aussagefähigkeit
der Volkszählungsergebnisse durch FäIle zu be-
fürchten wäre, in denen zwar die Erhebungsein-
heiten erfaßt waren, aber Erhebungsmerkmale
(unbewußt oder bewußt) nicht oder nicht wirk-
Iichkeitsgetreu angegeben worden sind. Dies
wurde dadurch gewährleistet, daß im Zuge der
Datenaufbereitung alle Angaben, wie interna-
tional üblich, durch ein differenziertes
System manueller und maschineller Kontrollen
auf Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit
geprüft wurden. Daten, die im Einzelfall
fehlten oder widersprüchlich waren, wurden da-
bei nach einem mathematisch-methodisch abge-
sicherten Verfahren korrigiert oder ggf. wi-
derspruchsf rei ergänzt.

Auch bei diesem Korrekturverfahren wirkte das
Gesetz der großen ZahI. Nicht wirklichkeits-
getreue Ergänzungen im Einzelfall gehen weit-
gehend in der statistischen Masse unter. Unge-
nauigkeiten bei einzelnen Fragestellungen
können deshalb die grundsätzliche Aussagefä-
higkeit einzelner Strukturmerkmale nicht in
Frage stellen. Allenfalls wären graduelle
Beeinträchtigungen der Aussagefähigkeit beim
Ergebnisnachvreis für kleinste räumliche
Gliederungen denkbar, rüenn sich FäIIe, in de-
nen zu bestimmten Sachverhalten nicht auf
originär erhobene oder aus den Melderegistern
verfügbare Daten zurückgegriffen werden konn-
te, regional konzentrieren.

Der Teil II dieses Bandes gliedert sich in
folgende Abschnitte:

a) In der maschinellen Plausibilitätskontrolle
festgestellte Fehler zu ausgewäh1ten Fragen
des Personenbogens und ltohnungsbogens

Dieser Abschnitt beinhaltet die Darstellung
der bei den wichtigsten Fragen des Perso-
nen- und Wohnungsbogens angefallenen Feh-
lerfälle und deren verteilung auf einzelne,
bei den Plausibilitätsprüfungen, dem

letzten TeiI der operat.iven Kontrollen,
vorgesehene Arbeitsschritte. Sie geben ei-
nen verläßlichen Einblick in die Qualität
der erhobenen Daten.

b) Wiederholungsbefragung zur Volkszählung 1987

Ergänzend zu den operativen Kontrollen
werden bei den Volkszählungen in der Regel
eine oder mehrere deskriptive Kontrollen
durchgeführt. Sie führen zu einer nachträg-
lichen Abschätzung der Güte einer ZähIung
und beeinflussen - im Gegensatz zt den
operativen Kontrollen - die festgestellten
Ergebnisse nicht. Das Volkszählungsgesetz
1987 gestattete in S 1 Abs. 4 die Durchfüh-
rung einer solchen Erhebung, der Wiederho-
lungsbefragung. Sie wurde in 9 Bundeslän-
dern mit einem Auswahlsatz von annähernd
0rl I der Bevölkerung durchgeführt. In der
Wiederholungsbefragung konnten jedoch 1e-
diglich ausgewählte Merkmale des Personen-
bogens berücksichtigt werden.

c) Zählerbefragung der Statistischen Ämter des
Bundes und der Länder

Das Konzept herkömmlicher Volkszählungen,
das auch 1 987 in der Bundesrepublik
Deutschland verwirklicht worden ist, be-
ruht ganz entscheidend auf dem Grundsatz
einer Begehung des gesamten Bundesgebietes
durch den Zählerstab. Er grenzt die vor-
gesehenen Erhebungsgesamtheiten der ein-
zelnen Bereiche durch unmittelbare Inau-
genscheinnahme ab, und er tritt in den un-
mittelbaren Kontakt mit den Auskunfts-
pflichtigen. Kenntnisse über die hierbei
gewonnenen Erfahrungen der Zählerinnen und
Zähler bilden ebenfalls wichtige Rahmenbe-
dingungen für die Beurteilung der Ergebnis-
genauigkeit. Es wurde deshatb eine ent-
sprechende Befragung - ähnlich wie bei vor-
angegangenen Zählungen - auch 1987 durch-
geführt. Damit konnten nicht nur Einblicke
in die Probleme gewonnen werden, die sich
bei der Durchführung der Zählung vor Ort
ergaben, mit den Ergebnissen lagen auch
Informationen vor, die in den Entschei-
dungsprozeß für die Entvüicklung alterna-
tiver Erhebungsverfahren einbezogen wer-
den können.

d) Begleitforschung zur Volkszählung 1987

Die amtliche Statistik ist nicht nur dem
Prinzip der Wissenschaftliöhkeit, sondern
auch dem der Wirtschaftlichkeit verpflich-
tet. Bei der Erfüllung der ihr übertragenen
Aufgaben hat sie deshalb diejenigen Metho-
den einzusetzen, die unter Berücksichtigung
der rechtlichen und organisatorischen Rah-
menbedingungen, der vertretbaren Belast-
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barkeit der Auskunftspflichtigen, dem ver-
fügbaren Kostenrahmen sowie dem auf natio-
naler und internationaler Ebene gegebenen
Stand der llethodenforschung die vorgegebe-
nen Erhebungsziele im Hinblick auf Sach-
aussagen uncl Ergebnisgenauigkeit am effek-
tivsten erfüIlen. Ein wichtiger Bestandteil
der permanent zu leistenden Arbeiten des
statistischen Dienstes ist es deshalb, die-
se Effektivität der Erhebungsmethoden lau-
fend und insbesondere vor Erhebungen, die
nur in größeren ZeiLabstäntlen durchgeführt
werden, intensiv zu überprüfen.

Angesichts der Bedeutung von Volkszählungen
für am Sozialstaatsprinzip orientiertes
staatliches Handeln hat das Bundesver-
fassungsgericht in seiner Entscheidung zum

Volkszählungsgesetz 1983 dem cesetzgeber
eine Intensivierung diesbezüglicher Bemü-
hungen in besonderem lt{aße auferlegt.

Unabhängig von der eigentlichen Zielsetzung
der Volkszählung 1987 waren deren Verfah-
rensweisen und besondere Rahmenbedingungen
Gegenstand von Forschungen, deren Ergeb-
nisse Erkenntnisse über tlöglichkeit uncl

Richtung des Einsatzes alternativer Erhe-
bungsverfahren bieten. Den im Zuge der
Volkszählung 1 987 unternommenen Anstren-
gungen kommt insofern besondere Bedeutung
zu, als hiermit zum ersten Mal eine Gruppe
externer Sachverständiger, nliLrnlich der
"ltissenschaftliche Beirat für Mikrozensus
und Volkszählung", betraut war.

2 In der maschinellen Plausibilitätskontrol-Ie
festgestellte Fehler zu ausgewählten Fragen
des Personenbogens und wohnungsbogens

Bei der Plausibilitätskontrolle wurden in
zahlreichen Arbeitsschritten die in jedem Per-
sonensatz bzw. Wohnungssatz enthaltenen Anga-
ben auf Vollständigkeit und Widerspruchsfrei-
heit maschinell überprüft (zum Ablauf der ma-
schinellen Kontrollen wird auf Teil I Ab-
schnitt C Zifier 3 verwiesen). In der P1ausi-
bilitätskontrolle festgestellte FehlerfäIle,
d.h. fehlende, falsche, unvollständige oder
überzählige Angaben wurden - soweit dies ein-
cteutig mögtich war und soweit sie nicht als
"GrenzfäIIe" in der Nachweisung aIs Kannfeh-
ler angelistet wurden - maschinell korrigiert.

Jeder maschinelle Eingriff wurde durch einen
Fehlerschlüssel dokumentiert. Von wenigen
Ausnahmen abgesehen bezieht sich ein Fehler-
schlüssel auf die Korrektur nur eines Merkma.Is
aus dem Personen- bzw. Wohnungsbogen. Eine
Vielzahl der Merkmale wurde in mehreren der
bei clen Plausibilitätskontrollen zum Wohnungs-
bzw. Personenbogen vorgesehenen Arbeits-
schritte eingehenden Prüfungen unterzogen,
und jede für erforderlich gehaltene Korrektur
wurde jeweils mit einem Fehlerschlüssel fest-
gehalten. Z.B. konnten die "Räume der Wohnein-
heit" eines Wohnungsbogens Mehrfachmarkierungen
aufweisen, clie behoben und durch einen Fehler-
schlüssel gekennzeichnet wurden. Die so fest-
gestellte nRaumzahl'r dieses Wohnungsbogens
konnte in einem späteren Arbeitsschritt bei
der Konsistenzprüfung im Vergleich mit der
vorhandenen vtohnungsfläche nochmals korrigiert
werden; auch dieser Vorfall wurde durch die
vergabe eines Fehlerschlüssels dokumentiert.
Ebenso konnte aus dem Personenbogen beispiels-
weise die Angabe zur "ausgeübten Tätigkeit"
einer erwerbstätigen Person im Verlauf der
Signierkontrolle und bei den später einsetzen-
den "Sonstigen personenbezogenen Kontrollen"
mehrfach angesprochen worden sein.

Die Fehlerstatistiken der Volkszählung 1987
weisen somit die je Fehlerschlüssel durchge-
führten Korrekturen nach. Dagegen wurde nicht
festgehalten, wie oft ein Merkrnal, aus den
Erhebungsbogen korrigiert wurde. Die in Spalte
2 der dieser Betrachtung zugrundeliegenden
Tabellen nachgewiesenen Ergebnisse stellen
die Anzahl der materiell wichtigen Korrektsuren
dar und sind somit nicht unbedingt iclentisch
mit der Anzahl der je Merkmal korrigierten
Personensätze bzw. Wohneinheiten. in der Regel
liegt deren Anzahl darunter, ih welchem Umfang
ist aber nicht bekannt. Dieser Sachverhalt
wurde in den Tabellen durch die Fußnote 2)
"Einschließlich Mehrfachzählungen je Merkmal"
kenntlich gemacht.

wenn zuvor ausgeführt wurde, daß riur irmate-

riell wichtige" Korrekturen nachgewiesen wer-
den, so bedarf dies der Präzisierung. Nicht
dargestellt werden hier beispielsweise aus
der Signierkontrolle Löschungen unvollständi-
ger Angaben, z.B. der zu signierenden Merk-
male, die in einem späteren,Arbeitsschritt
komplett ergänzt wurden. Nachgewiesen werden
dagegen aus der Signierkontrolle solche Kor-
rekturen, bei denen anhand vorllegender Er-
kenntnisse eine Ziffer einer mehrstelligen
Signierziffer sinnvoll ergänzt werden konnte.
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Nachgewiesen werden hier aber auch relativ un-
erhebliche FehIer wie clie Ergänzung des Merk-
mals "überwiegender Lebensunterhalt" bei
Kleinkindern, die bei ihren Eltern leben.

Die tabellarische Darstellung festgestellter
Fehler beschränkt sich auf ausgewäh1te Fragen
des Personen- und Wohnungsbogens, d.h. ausge-
wählt wurden solche Merkmale, für die sich ei-
ne Bezugszahl sinnvoll ermitteln Iäßt. Die
Fragen zum allgemeinen und berufsbildenden
(Schul-)Abschluß des Personenbogens dagegen
wurden nur bei einem Teil der 15- bis unter
22jährigen wohnberechtigten Personen und für
die 22- bis unter 65jährigen Personen geprüft.
Hierfür gibt es keine Bezugszahl, um den Feh-
lerquotienten verläß1ich darzustellen.

Die Fehteranalyse beschränkt sich auf rund
42 t cler erfaßten Wohneinheiten und wohnbe-
rechtigten Personen und auf rund 45 I der
wohnberechtigten erwerbstätigen Personen.
Hierbei handelt es sich nicht um eine geziel-
te Ausvrahl, sondern um Umstände, die mit der
Organisation einzelner statistischer Landes-
ämter bezüglich der Erstellung der Fehlersta-
tistiken im Zusammenhang stehen.

1 Fehler zu ausgewählten Fragen des Perso-
nenbogens

Ausgewählt wurden sieben Merkmale, die alle
Personen (wohnberechtigte Bevölkerung) und

vier Merkmale, die nur die wohnberechtigten
erwerbstätigen Personen betreffen. Für diese
Personengruppe stehen aus den Fehlerstatisti-
ken Bezugszahlen zur Verfügung (s. TabeIIe 1,

Spalte 1 ). Spalte 2 dieser Tabetle enthäIt
die bei den einzelnen Dlerkmalen aufgetretenen
Kor.rekturfälle. In den übrigen Spalten wird
nachgewiesen, in welchen (zusammengefaßten)

Arbeitsschritten der Plausibilitätskontrollen
die Korrekturen entstanden sind.

Das Merkmal "Geburtsjahr" wurde in 0r1 t der
FäIle korrigiert. Etwa vier von fünf der er-
forderlichen KorrekturfäI1e waren im Verlauf
des maschinellen Lesens zwar erkannt, aber
nicht durchgeführt worden und mußten bei den
Plausibilitätskontrolten nachgeholt hrerden.
Von den restlichen fast 20 t entfiel der über-
wiegende Teil auf den Prüfschritt "Personen-
typisierung", der kleinere Teil entstand bei
den "Prüfungen im Haushaltszusammenhang".

rin ähntich geringer Korrekturbedarf entstand
bei dem Merkmal "Religionszugehörigkeit". Da-
bei muß allerdings beachtet werden, claß in
aIlen Prüfschritten fast ausschließlich Mehr-
fachangaben bereinigt worden sind, während
fehlende Angaben nicht ergänzt wurden. Der
Anteil der auf diese Teilmasse entfallenden
Personen ohne Angabe zur Religionszugehörig-
keit beträgt ca. 1r1 t.

In 0,5 t der FälIe wurde das Merkmal "Ge-
schlecht" korrigiert. Bei verheirateten Per-
sonen im Haushalt mit Doppelmarkierungen oder
fehlender Angabe beim Merkmal "Geschlecht"
wurde versucht, über den zugehörigen verhei-
rateten Partner clie zutreffende Angabe zu er-
halten. Knapp ein Drittel der angefallenen
FehlerfälIe konnte auf diesem wege bereinigt
we rden.

Beim Merkmal "Familienstandl wiesen 1r4 I der
Personenbogen Fehler auf. Die Masse der Fehler
wurde im Prüfschritt "Sonstige personenbezo-
gene Kontrollen" bereinigt (95,5 8). Gut ein
viertel 127 *l dieser Fehler wurde im zusam-
menhang mit dem Alter der Personen gelöst,
z.B. unter 14 Jahre alte Personen durften kei-
nen anderen Familienstand aIs "Iedig" haben,
clie übrigen Fehler wurden mittels Deckein-
setzung behoben.

Auch die Frage nach der 'rstaatsangehörigkeit"
erwies sich a1s wenig korrekturbedürftig
(0,4 8). Für knapp 30 t der Beanstandungen
konnte im Prüfschritt "Bereinigung von Mehr-
fachmarkierungen" eine Lösung gefunden werden,
fehlende Angaben wurden im "Haushaltszusammen-
hang", sofern im Haushalt Personen die Frage
nach der Staatsangehörigkeit beantwortet
hatten, sonst über Deckverfahren ergänzt.

Der Frage nach der "weiteren Wohnung", eine
der Kernfragen der Volkszählung, war bei den
manuellen und bei alIen maschinellen Kontrol-
len einschließIich des maschinellen Lesens
größte Aufmerksamkeit geschenkt worden. Da-
durch konnte der Anteil der Personenbogen
mit wichtigen Fehlern bei diesem Merkmal'

auf 0,4 I reduziert werden. Als wichtige
Fehler wurden dabei alle Konstellationen
bei der Beant!üortung dieser Frage angesehen,
bei denen zweifelhaft war, ob Personen zum

Ort der Hauptwohnung oder zum Ort der
Nebenwohnung zu zählen waren. Unwichtige
Fehlerkennzeichnungen werden hier außer
acht gelassen. Hierbei handelt es sich bei-

2
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Tabelle l: In der maschinellen Plausibilitätskontro1le festgestellte Fehler zu ausgewählten Fragen des Personenbogens

l) Die Fehleranalyse b,ezieht sich auf eine Teilmasse von 42 X der wohnberechtigten Bevölkerung bzw. von 45 I der wohnberechtigten erwerbstätigen
Personen.

2) Einschlleßlich Mehrfachzählungen je Merkmal.

Itlerkmal
Personen
insgesamt

Darunter mit fehlerhaften Datensätzen 2)

zusafimen

n ( en Ar )ei tssc
Mehrf achmarki erungen/

beim maschinellen Lesen
nicht bereinigte
Beanstandungen/

Siqnierkontrol Ie

Personentypi s i erung/
Korrekturen im

Haushal t szusarmenhang

Sonstige personen-
bezogenen Kontrollen
( t'len n- Dann - Sc hema ) /
Kontrolle berufs-

statistischer Anqaben

Korrektur der Frage
nach der weiteren

t ohnung
(wichtige Fehler)

I 000 tr von
Sp. I I 000 S von

Sp. I
I von
sp. 2 I 000 I von

Sp I
I von
sp.2 I 000 X von

sp. I
I von
sp. 2 I 000 E von

Sp.1
f, von
sp.2

Geburtsj ahr
Geschl echt
Fami I ienstand
Rel i gi onszugehöri gkei t
Staatsangehöri gkei t
leitere llohnung
Uberwiegender Lebens-

unterhal t

26 809,8

( wohnberec h-
tigte Bevöl-
kerung )

l)

24,8
144 ,1
382,8

20,2
110,8
118,7

0,1
0,5
l'4
0,1
0,4
0,4

20,l 0,1 g1 ,o 4,7
144 ,1

10,9
78,7
9,3

0,0 19,0
0,5 100

Ll ,l
8,9

32,0

0,1
0,0
0,1

4,5
43,9
28,9

365,7
0,5

1,4
0,0

95,5
2,30,0

0,3
0'0

53,9
7l,l
7,8

5

109,4 0,4 92,2

687 ,7 2,6 22L,2 0,8 32,2 465 1,7 67 ,8
Vollzeit-/Teilzeit-
Erwerbstät i gkei t

Stellung im Beruf
lli rtschaftszwei g

Ausgeübte Tätigkeit

12 490,1
(wohnberech-
tigte er-
werbstätige
Personen) l)

288,9
552,7
511,5
479,1

2,3
4,4
4,1
3,8

7,6
68,2
0'0

115,7

0,1
0,5
0,0
0,9

2,6
t2,3
0'0

24,2

281 ,3
484,0
511 ,5
363,4

2,3 97 ,4
3,9 87 ,7
4,1 100

2,9 75,8



spielsvreise um Löschungen der Teilfragen 5a
bis 6c, wenn keine weitere wohnung vorlag
(Frage 5 = nein). In diesen Fällen sollten die
teilfragen 5a bis 5c nicht beantwortet werden.

Die Frage nach dem "überwiegenden Lebensunter-
halt" erwies sich in 216 I der FälIe als feh-
lerhaft. Knapp ein Drittel waren Mehrfachanga-
ben. Aus Sicht cler Auskunftgebenden können
Mehrfachangaben berechtigt sein, für die wei-
terverarbeitung des Datensatzes mußte jedoch
der "überwiegende" Lebensunterhalt ermittelt
werden. Etwa zwei Drittel der Beanstandungen
wurden in einem späteren Arbeitsschritt berei-
nigt. Hierzu zählen auch - wie bereits in der
Einführung genannt - solche relativ unerhebli-
chen Fehler wie die Ergänzung dieses ltlerkmals
bei Kleinkindern, die vom Unterhalt durch die
EItern leben.

Die weiteren Fehlernachweise beziehen sich auf
hrohnberechtigte erwerbstätige Personen. Das
Me rkmal " Y oL\ze i,t- /Te i1 ze it-E rwe rbstät igke it "
war in 213 * der FäIIe korrekturbedürftig bzw.
mußte anhand weiterer Angaben zur Erwerbstä-
tigkeit (das waren vor allem die Fragen 1 5 bis
17 des Personenbogens) ergänzt werden.

Das Merkmal "Stellung im Beruf" wurde bei die-
ser Teilmasse in rund 552 000 Fällen korri-
giert; in der Fehlerquote von 4,4 t verbergen
sich jedoch auch die einleitend erläuterten
Mehrfachkorrekturen. Eine beispielsweise im
Arbeitsschritt "Bereinigung von Mehrfachanga-
ben" bereinigte Angabe konnte sich als fehler-
haft erweisen, rdenn sich in einem späteren
Arbeitsschritt Inkonsistenzen zwischen diesem
trlerkmal und dem Merkmal r'wirtschaftszweig"
oder dem Merkmal "ausgeübte Tätigkeit" heraus-
stellten. Diese Mehrfachkorrekturen sind in
Tabelle 1 Spalte 2 enthalten.

Für die Merkmale 'rwirtschaftszweig" mit einer
Fehlerquote von 4,1 8 und für das Merkmal
"ausgeübte Tätigkeit" mit einer Fehlerquote
von 3r8 t gelten die vorstehenden Ausführun-
gen entsprechend. Knapp ein Viertel der Feh-
lerfäIle beim Merkmal "ausgeübte Tätigkeit"
- und zwar gilt dies für die ersten drei
Stellen der sechsstellig signierten Tätig-
keit - konnte bereits im Arbeitsschritt
"signierkontrolle" bereinigt werden, weil
für dieses Merkmal die Möglichkeit der Ab-
stimmung mit dem erlernten Beruf bestand.

2.2 Fehler zu ausgewählten Fragen des
wohnungsbogens

In die Qualitätsbetrachtungen zu den Angaben
des Wohnungsbogens wurden die Ausstattungs-
merkmale, clie Art der Beheizung, die zahl der
Räume und die FIächenangaben einbezogen (siehe
Tabelle 2). Frage 1 des Wohnungsbogens'(Anga-
ben zum Wohnverhältnis) und Frage 9 (Monats-
miete) sind für diese Betrachtung weniger
geeignet. Der endgüItige Inhalt der Frage 1

wurde bei fehlender Eindeutigkeit über ilie
Festlegung der Wohnungstypen bestimmt
(siehe hierzu die Ausführungen in Teil I
Abschnitt C Ziffer 3), für deren Bestimmung
u.a. die Gebäudeangaben zur Wohnheimnutzung
und zum Eigentumsverhältnis sowie die Gebäu-
degröße und die Anzahl der Haushalte in der
wohnung maßgeblich vraren. Eine fehlende Anga-
be bei der Monatsmiete wiederum wurde nicht
ergänzt; deren AnteiI ist aus den Ergebnisver-
öffentlichungen bekannt, so daß hier allen-
faIIs Löschungen im verhältnis zur Wohnungs-
größe eindeutig überzogener "Ltieten" angege-
ben werden könnten.

In 4r4 t der Wohnungsbogen h,urde das ttlerkmal
"Küche/Kochnische" korrigiert. In nahezu zwei
von fünf Fehlerfällen wurde die höherwertige
Ausprägung "Küche" belassen und "Kochnische"
gelöscht. In den übrigen Fällen wurde "Küche"
bzw. "Kochnische" ergänzt. Die Prüfungen zu
den Ausstattungsmerkmalen der Wohnungen erwie-
sen sich u.a. deswegen als schwierig, weil sie
im Vtohnungsbogen in einer Frage mit mehreren
Antwortmöglichkeiten, aber aus Platzgründen
ohne nein/ja - Antwortvorgaben gestellt werden
mußten. Für die zu treffende Entscheidung, ob
eine Küche oder Kochnische bei fehlender Anga-
be dennoch als vorhanden anzunehmen ist, war
ein umfangreiches Prüfverfahren erarbeitet
worden, das die Gebäudegröße, die F1äche der
wohnung und bei einer Wohnungsfläche von we-)niger als 50 m' die Raumzahl berücksichtigte
und dann danach fragte, ob im Gebäude ver-
gleichbare Wohnungen mit Küche oder Kochnische
vorhanden waren. Aufgrund dieser Prüfungen
wurden in 305 000 Wohnungen fehlende Angaben
zur Küche oder Kochnische ergänzt. Unter ähn-
Iichen Annahmen wurden in 2r3 t bzw. 3,6 I der
Wohneinheiten Ergänzungen bei den Merkmalen
'rBad,/Dusche'r bzw. "WC" vorgenommen.

Auffallend hoch erscheint der Fehleranteil von
9,3 I für das Merkmal "Art der Beheizung".
zum einen ist auch dieses Merkmal vom Problem
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Tabelle 2z In der maschinellen Plausibilitätskontrolle festgestellte Rehler zu
ausgewählten Pragen des lilohnungsbogens

1) Dj.e Fehlerana-l.y5e- bgzigh! aich auf eine Te 1.1na5€e von 42 E der erfaSten tlohnelnhetten.
2 ) EinEchließIich ltehrf achzählungen Je lilerknal.

I
J
@(,l
I

Merkmal

Darunter mit fehlerhaften Datensätzen 2l
$Iohnein-
heiten
insge-
samt 1 )

davon
zusammen

Itteh rf achmar k i e r ung en sonstige Feh1er

1 000 von
.1 1 000 von von 1 000 von

.1
von

1 s 2 s 2

Vorhan-
densein

von

Küche,/Kochnische
Bad,/Dusche
wc

11 194,8

496 ,4 4 r4
257 ,9 2,3
404,2 3,6

191 ,1 1,7 3815 305 ,3
257 t9
404 r2

2

2

3

,
,
l

7

3

6

61 t5
100
100

1 040,9 9,3
356 ,2. 3 ,2
296 13 2 r7

121 ,4
69 ,4

1,1 11,7
0,6 19 15

919 ,5
286 r8
296 13

812
216
217

88,3
80 r5

100

Art der Beheizung
Räume der l{ohneinheit
F1äche der lilohneinheit



der Mehrfachzählungen betroffen. In der Haupt-
sache jedoch clürfte es sich um Umsetzungen
zwischen den Antwortkategorien "Fern-, Block-
heizung" und "zentralheizung" handeln. Aus-
kunftgebende Wohnungsinhaber unterscheiden
häufig nicht zwischen den beiden Antwortvor-
gaben, für sie ist ihre zentrale Heizquelle
schlechthin,eine Zentralheizung. Bei den Prü-
fungen zu diesem Merkmal im Gesamtzusammenhang
des Gebäudes wurden den Angaben eines oder
mehrerer im Gebäude wohnender Eigentümer Vor-
rang eingeräumt. vtohnten keine Eigentiimer im
Gebäude, so mußte, um als plausibel anerkannt
zu werden, bei mindestens der HäIfte der Woh-
nungen mit einer Angabe zur Art der Beheizung
eine dieser qualitativ hochwertigen Behei-
zungsarten vorhanden sein, wobei unterstellt
wurde, daß in einem Gebäude mit Fern-, Block-
oder Zentralheizung in der Regel alle wohnun-
gen des Gebäudes an dieses Heizungssystem an-
geschlossen sind. Infolgedessen wurden Anga-
ben mit "Zentralheizung" in "Fern-, glockhei-
zung" und umgekehrt umgesetzt. Diese Umsetzung
erklärt einen Großteil der rund 920 000 als
"sonstige Fehler" nachgewiesenen FehlerfälIe,
die materiell betrachtet keine "echten" Fehler
darstel Ien.
Bei dem Merkmal "Räume der Wohneinheit" wird
ein Fehleranteil (einschließIich Mehrfachzäh-
lungen) von 3r2 t nachgewiesen, von dem ca.
20 E auf die Bereinigung von Mehrfachmarkie-
rungen entfallen, bei dem Merkmal "Fläche der
Wohneinheit" beträgt der Fehleranteil 2r7 t.
Für den Großteil der zur Verfügung stehenden
wohnungen besteht ein relativ enger zusammen-
hang zwischen diesen beiden die Größe eiirer
wohnung charakterisierenden Merkmalen. Ist die
Fläche der Wohnung bekannt, so kann mit eini-
ger Sicherheit clie dazugehörige Zahl der Räume

zuverlässig geschätzt werden; ist dagegen nur
die ZahI der Räume vorhanden, so Iiegen aus
den Erfahrungen vergleichbarer Statistiken,
sofern außerdem noch das Baualter der Wohnun-
gen berücksichtigt werden kann, verläßIiche
durchschnittliche Flächenwerte vor. Daher lag
es nahe, die Plausibilitätsprüfungen beider
Merkmale in einem Arbeitsschritt durchzufüh-
ren, um bei fehlenden oder unplausiblen Anga-
ben zu verläßlichen vterten zu gelangen. Fehl-
ten sowohl Raum- a1s auch Flächenangaben, so
wurde - bei Gebäuden mit zwei oder mehr wohn-
einheiten - als Raumzahl mit einer dazu
passenden durchschnittlichen FIächenangabe die
in dem jeweiligen Gebäude am häufigsten vorge-
fundene Größe berücksichtigt. Die ermittelten
Fehleranteile von 312 * bzw. 2r7 t beeinträch-
tigen die Zuverlässigkeit der Ergebnisse daher
nicht.

3 wieclerholungsbefragung

3.1 Einführung

Keine statistisch ermittelte Zahl stimmt abso-
Iut genau mit dem 'wahren V{ert" überein. Jede
Statistik kann daher nur beurteilt werdent
wenn einerseits die Methoden, die ihr zugrunde
liegen, und andererseits die Genauigkeit ihrer
Ergebnisse bekannt oder hinreichend genau ab-
schätzbar sind.

Die statistischen Ämter haben daher die Ver-
pflichtung, die möglichen Fehlerguellen zu
untersuchen, um Informationen über die Zuver-
lässigkeit der Ergebnisse zu gewinnen und
mitzuteilen. Untersuchungen zur Genauigkeit
statistischer Ergebnisse sind für clie Sta-
tistiker und die Nutzer statistischer Ergeb-
nisse von erheblicher Bedeutung und haben
daher seit Jahrzehnten einen festen Platz in
der amtlichen Statistik.

Die Möglichkeit, daß es zu Diskrepanzen zwi-
schen Zählungsergebnissen und dem wirklichen
Sachverhalt kommen kann, besteht auch bei
einer Volksränfong. Sie wird im besonderen
tangiert von der zunehmenden Mobilität der
BevöIkerung, dem Streben junger Menschen nach
eigener Haushaltsführung und der Zunahme sog.
Zweitwohnsitze für Berufs- und Ausbildungs-
pendle r.

Nach dem zweck derartiger Zählungskontrollen
Iassen sich - wie einleitend zu Teil'II be-
reits angesprochen - zwei verschiedene Aufga-
ben beschreiben:

1 . Operative Kontrollen:
Sie haben die Aufgabe, systematische Feh-
Ier während der Aufbereitung der Stati-
stik zu ermi'tteln. Sie beeinftussen die
Erstellung der Einzeldatensätze und
führen zu einer Korrektur der Ergebnisse.

2. Deskriptive Kontrollen:
Sie führen zu einer nachträglichen Ab-
schätzung der cüte einer Zäh1ung und be-
einflussen die festgestellten Ergebnisse
nicht.

Bei der im folgenden beschriebenen Untersu-
chung wurden die Ergebnisse der Volkszählung
anhand einer auf Stichprobenbasis durch-
geführten deskriptiven Kontrolle überprüft..
In diesem Falle wurde die deskriptive Kontrol-
le anhand von Ergebnissen ermöglicht, die
durch eine Nacherhebung ermittelt wurden. Die
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überstchtli Verteilung der in die Auswahl gelangEen Gemeinden (G) und Arbeitsbezirke (A)

Bremen Nordrhein-
Westfalen Hessen Rheinland-

PfaIz
Baden-

I{ürttem-
berg

Bayern Saar-
IandBund Schleswig-

HoIstäin

G A G A G A G A G A G A G A G A G A G

Sch icht-
Nr.

Geneinde-
größen
klassen

I

2

3

4

5

6

7

8

unter t 000

1000- 2000

2000- 5000

5 000 - t0 000

r0 000 - 20 000

20 000 - s0 000

s0 000 - r00 000

100 000 und mehr
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I

I{g
I

ll
't
I

2t
I
I

21
I

.t4l
I

.l"l
I

2t
I

I,i
I

I

20 I

I
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21

3l 42

47

57

64

42

I 5 5

3

3

42 2

67 5

3

39 2

5

309 28

13

57

55 t3r

{31

I

2 {

2 4

13 12

24 2t

19 17

{6

89

4 4

29

r00

2l 4

I

5 I lo
I

I

t

I

I

10 1l

34 42

l

7 7

I

I

7 7

3 3

3l 41

9 8

3 5

4 5

4 5I

2 {

3 6

,

3 4
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l0
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6l 72
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2 3

9

6 7

7

I
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I

_t,l
I
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I
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I

I
r3 I

i
I6l
I

6l
I

I

sl
I

I

6slr
I

19

t8

l0
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A

0

20

3 3

2 4

9

2

0 6 9
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I

@

I

I

I

l
I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

t

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I
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Nacherhebung stellte eine teilweise Wiederho-
Iung der Volkszählung auf repräsentativer Ba-
sis dar, die zurückschauend die Angaben zum

selben Stichtag (25.5.1987) erheben sollte.
Die rechtliche Grundlage zur ourchführung
der Wiederholungsbefragung bildete S 1 Abs. 4

des volkszählungsgesetzes 19871), d"" sowohl
den Auswahlsatz als auch die einzubeziehenden
Fragen vorgab. In den Ländern Hamburg und
Niedersachsen wurde die !{iederholungsbefragung
nicht durchgeführt.

3. 2 Methodische Grundlagen

Das Volkszählungsgesetz 1987 sah eine erneute
Befragung von bis zu 012 von Hundert der Be-
fragten vor. Unter dem Blickwinkel, die Inan-
spruchnahme der Bürger möglichst klein zu ha1-
ten und im Hinblick auf den begrenzten Erhe-
bungsinhalt führten methodische Untersuchungen
zu dem Ergebnis, daß der zweck der Wiederho-
Iungsbefragung auch mit einem Auswahlsatz von
annähernd 0rl t erreicht werden kann.

Mit der Durchführung der Wiederholungsbefra-
gung wurde in etwa ein halbes Jahr nach dem

Stichtag der Volkszäh1ung begonnen. Aus me=

thodischen Gründen wäre eine Durchführung nä-
her am Stichtag der Volkszählung, dem 25.5.
1987, gelegen zweckmäßiger gewesen, um die
Veränderungen durch Wanderungen und natürli-
che Bevölkerungsbewegungen möglichst klein und
das Erinnerungsvermögen der zu Befragenden
über die Verhältnisse zum 25.5.1987 möglichst
groß zu halten.

Aus praktischen Überlegungen heraus durfte
allerdings der Zeitpunkt der Wiederholungsbe-
fragung wiederum nicht zu nahe am Erhebungs-
stichtag der Volkszählung liegen, um Über-
schneidungen mit der eigentlichen Volkszäh-
lung, die zu einer Beeinträchtigung des
Zählgeschäfts der gemeindlichen Erhebungs-
stelten hätten führen können, zu vermeiden.
Außerdem mußte das Ende der unterschiedlichen
Ferienzeiten abgewartet werden.

Für die Festlegung der zu Befragenden wurde
ein zweistufiges Auswahlverfahren gewählt.
Auf dessen erster Stufe wurden 309 Gemeinden,
geschichtet nach der an der Einwohnerzahl ge-
messenen Größe, ausgewählt. Auswahleinheit der

1 ) Gesetz über eine Volks-, Berufs-, Gebäude-,
Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung (volks-
zählungsgesetz 1987 ) vom 8. November 1985
(BGBl. r s. 2078). (vg1. Anhang, Nr. 3).

zweiten Stufe war der Zählbezirk. Die damit
verbundenen Klumpungen der Auswahl sind aus
methodischer Sicht im Hinblick auf den Zweck
der Wiederholungsbefragung vertretbar und aus
organisatorischer Sicht - die organisation
und Durchführung betreffend - zweckmäßig.

Eine gute regionale Abbildung wurde pro
Schicht durch eine Sortierung (Anordnung) der_
Gemeinden nach Ländern, Regierungsbezirken,
Kreisen und Gemeinden - in dieser Reihenfolge -
vor einer dann folgenden "systematischen zu-
fallsauswahl" mittels STIA, dem im Statisti-
schen Bundesamt vorliegenden maschinellen
Auswahlprogramm, erreicht. "Systematische Zu-
fallsauswahl" bedeutet, daß die Auswahlein-
heiten (hier Gemeinden) in der Reihenfolge der
Sortierung zu "zonen" gleicher Anzahl zusam-
mengefaßt werden. Die Auswahl der Gemeinden
für die erste Stufe wurde zentral im Statisti-
schen Bundesamt vorgenommen.

Auswahleinheiten der zweiten Stufe waren - wie
bereits angesprochen - Arbeits- bzw. ZähIbe-
zirke. Für tlie in die Auswahl gelangten ce-
meinden mußten die Arbeits- bzw. Zählbezirke
ermittelt und die dann festqelegte Reihenfolge
beibehalten werden. Sobald die Meldungen aller
Statistischen Landesämter vorlagen, legte das
Statistische Bundesamt (anhand der Auswahlab-
stände je Schicht über alle Bundesländer) die
Auswahlbezirke für die Wiederholungsbefragung
fest. Den Statistischen Landesämtern ging dann
folgende Information zu: In der Gemeinde ...
sind alIe Bezirke mit derlden nndziffer(n)
für die Wiederholungsbefragung ausgewäh1t.

In die Auswahl gelangten 309 Gemeinden (s.
ilbersicht 1) mit insgesamt 431 Ar.beits- bzw.
Zähl bez i rken.

Im Rahmen der Wiederholungsbefragung wurden
lediglich einige Merkmale aus der Volkszählung
erneut erhoben (s. Anhang, llr. 65); die Ge-
bäude- und Wohnungszäh1ung sowie die Arbeits-
stättenzählung blieben unberücksichti,lt.

Im einzelnen wurden erfragt:
- Geburtsangaben
- Geschlecht
- Familienstand
- Staatsangehörigkeit
- Haupt- oder Nebenwohnung
- gegenwärtige Tätigkeit.
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Po.sonenstehr. (ln dieser Wohnung am
lag ilerYZ ..., I und am Tag der Wieder-
lplurusbe,ftaEung ....)

derMedefte
hncbafraouno

Bclegart der tMcder-
holungsbelragung

lm Melderegister Kein
lrlelde-
,egbtar

Angaben
zum Per-
§on€r§ta-
tusaus
anderen
Ouellen
(zB. Nach-
mieter,Ver.
}raltor)

An Wieder.
holungs-
bofragunE
nft*rt
botoiligt,
l,lamcns.
angabcn
liegen
vot

03.
kade

ge$ohnU
noch
*ohnond

gsnohnV
nichtmehr
wohnend

nicht go
rchnU
isEA
rvohnend

B
YOr

B
nicht
vot

Odginal Esatr kein
BsleS

€flt-
halten

nidrt
€nt
halten

01 x x x x
02 x x x x
03 x x x x
04 x x x x
05 x x x x
06 x x x x
07 x x x x
08 x x x x
09 x x x x
10 x x x x
11 x x x x
12 x x x x
13 x x x x
14 x x x x
15 x x x x
16 x x x x
17 x x x x
18 x x x x
19 x x x x x
20 x x x x x
21 x x x x x
2 x x x x
23 x x x x
24 x x x x

Übersicht 2 ,: Dekadenverschlüsselung für unpaarige Fälle

a) der Wiederholungsbefragung

b) der Haupterhebung
06-
kade

Eezeichnung lm lileldereEister Kein Melde.
regislerenünlten ni*tt

enüralten

25 EnderJtigc Übotcrlassung -
27 Sonstige unpaarigc Fällc x

28 Sonstige unpaarige Fille x
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Tabelle 1: Anzahl der paarigen und unpaarigen Sätze

a) Paarige Sätze

Dekaden
Paari ge
Sätze

i nsgesamt aus ungs-
befr

56 L4?

b) Unpaarige Sätze aus t{iederholungsbefragung (}JB)

Unpaarige Sätze
aus l'/B insgesamt

0ekaden

01

1 736

99m e e

2 585

l2

3

26 29

6353 101 23 370

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

104 8 13 3 2 13 3 0 35 9171

noch: Dekaden

13

c) Unpaarige Sätze aus Haupterhebung (HE)

Dekaden

25

24

24

20

25, 27, 28

Unpaarige Sätze
aus HE i nsgesamt 28

310 37

d) In die Berechnung der Uber- bzw. Untererfassung
einzubezi ehende Dekaden

Fäl le
'insgesamt

14 15 16 L7 18 19 20 2L 2? 23

0 0 0 3287 14 18 938 68 0

27

92181

26 01 t? 19 22

53 124 63 364 0s3 861

00
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Eine Prüfung auf Zuverlässigkeit der Ergeb-
nisse war nur mög1ich, wenn d.ie Einzeldaten-
sätze der Wiederholungsbefragung mit denen der
Ilaupterhebung zus.ümengeführt werden konnten.
Ein ausschließlich summarischer Vergleich wür-
de nur ein lückenhaftes Bild ergeben. und keine
ausreichende Gütebeurteilung erlauben. In aus-
führlichen Erörterungen mit den für den Daten-
schutz zustäncligen Stellen des Bundes, in de-
nen auch die Geheimhaltungs- und Löschungsre-
gelungen im einzelnen festgelegt wurden, konn-
te diese notwendige Datenzusammenführung er-
reicht werden.

Maßgebencl für die Wiederholungsbefragung waren
clie verhäitnisse am Stichtag der Volkszäh1ung
(25.5. 1987). Da die gliederholungsbefragung re-
Iativ weit entfernt von diesem Stichtag durch-
geführt werden mußte, kam es im besonderen dar-
auf an, die stichtagsbezogenen Verhältnisse
exakt zu ermitteln. Die Befragten hatten daher
je Person clie VerhäItnisse zum 25.5.1987 zu
deklarieren und zwar nach folgenden Kriterien
(s. Anhang, Nr. 64):

In der Wohnung am 25. Mai 1987

- gewohnt und auch jetzt noch wohnend

- gewohnt, jetzt aber nicht mehr wohnend

- nicht gewohnt, aber jetzt wohnend.

Für die Überprüfung dieser Angaben standen den
die Wiederholungsbefragung durchführenden Sta-
tistischen Landesämtern i.d.R. Melderegister-
auszüge zur Verfügung.

Die geringe Zahl der in die Vfiederholungsbe-
fragung gelangten FäIle ließ eine für eine
derartige Qual itätsanalyse unverzichtbare,
intensive Einzelfallbetrachtung zu. Diese
wurde dadurch ermöglicht' daß für die Perso-
nen der Haupterhebung Ausdrucke mit den Merk-
mal-sausprägungen (s. Anhang, Nr. 67) vorlagen.
Bei diesem Abgleich kam es im Prinzip auf eine
Unterscheidung der in die Erhebung gelangten
FälIe in 'paarige" und "unpaarige" FätIe an.
Jeder FaII wurde zwecks Iclentifizierung seines
Gehalts mit einer Kennziffer, Dekade genannt,
versehen.

Als "paarign wurden Fälle (Personen) angese-
hen, die

- sowohl in der Haupterhebung als auch in
iler Wiederholungsbef ragung vorhanden vra-

ren (53 101 FäIIe) bzw. die in der Haupt-
erhebung zu Recht erfaßt worden waren, für
die aber aus der Ytiederholungsbefragung
kein Beleg existierte (23 FälIe; beide
Typen von paarigen Fällen gehören zur
Dekade 00);

- in die Haupterhebung zu Recht erhoben
worden waren ünd für clie in der Wiederho-
lungsbefragung, da kein 0riginalbeleg vor-
lag, ein Ersatzbeleg mit Angaben aus den
Melderegisterauszügen angelegt worden war
(Dekade 26),

- leerstehende Wohnungen der Haupterhebung
betrafen (Dekatte 29);

- nlrr in der Häupterhebung vorkamen, jedoch
als paarig behandelt wurden (Dekade 99);
hierbei haldelt es sich in der Hauptsache
um Personen ih Anstalts- und Gemein-
schaftsunterkünften, die in die wiederho-
lungsbefragung nicht einbezogen wurden.

"Qnpaarign waren Fälle, für ilie entweder nur
aus der Wiederholungsbefragung (Dekaalen 0l -
24) oder nur aus der Haupterhebung (Dekaden
25, 27, 28) Erkenntnisse vorlagen (s. Über-
sicht 2). Erstere werden zum Teil zur Ermitt-
Iung des Grades einer möglichen Unterer-
fassung, Ietztere zur Ermittlung einer even-
tuellen Überer,fassung durch die Haupterhebung
he rangezogen.

3.3 Ergebnisse

3.3.1 Überblick

Aufgabe der wieclerholungsbefragung war es,
Daten bereitzustellen, die Hinweise auf po-
tentielle Über- bzw. Untererfassungen in der
Vol.kszählung geben können und Aussagen zur
Genauigkeit der Angaben bei den erhobene4
Merkmalen erlauben. Zur Ermittlung der Ge-
nauigkeit der Angaben zu den einzelnen Merk-
malen, d.h. zur Ermittlung der .Antvrortvariabi-
Iität in beiden Erhebungen werden clie 53 101

FäIle der Dekade rggr, für die aus beiden Er-
hebungsteilen Daten. vorliegen, herangezogen
(s. Tabelle 1 a).

In die Berechnung potentieller Über- bzw.
Untererfassungen werden aIs Bezugsgrundlage
53 861 FäIle einbezogen (s. Tabelle 1 b - d).
.Unberücksichtigt bleiben die paaiigen Sätze
der Dekaden 29 und 99 sowie von den unpaari-
gen Sätzen aus der Wiederholungsbefragung die
Dekaden 13 - 18, 23 uncl 24. Bei den Dekaden
13 - 18 handelt es sich um FälIe, deren Per-
sonen erst nach dem Stichtag der volkszählung
die derzeitige Wohnung bezogen hatten, insge-
samt 1 349 Personen. Da dieser Personenkreis
über den geprüften Sachverhalt "in der wohnuni
am volkszählungsstichtag nicht getohnt, jetzt
wohnend" hinaus fiir die zwecke der Wiederho-
lungsbefragung keine große Bedeutung hat,
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brauchte auch der Belegbeschaffung keine wei-
tere Aufmerksamkeit geschenkt zu werden, d.h.
die Masse dieser Fälle, 938 Personen (Dekade

17), ist daher recht indifferent. Für ledig-
lich 63 Personen (oekade 07 - 12) wurde fest-
geste1lt, daß sie im fraglichen Zeitraum die
in die Wiederholungsbefragung gelangten ZähI-
bezirke verlassen hatten.

Für die Aufnahme der zugezogenen Personen
standen u.a. 370 leerstehende Vtohnungen zur
Verfügung. Neben Wohnungen von Wohnungs-
wechslern können auch bewohnte Wohnungen,
z.B. durch Untermieter, zusätzlich belegt wor-
den sein.

Die Fälle der Dekaden 23 und 24, fiür die keine
Angaben zum Personenstatus und keine Belege
vorliegen, deren Existenz lediglich durch
Namensangaben bestätigt wurde, bleiben hier
ebenfalls unberücksichtigt.

Bezogen auf die bei der Volkszäh1ung 1987 er-
mittelte Zahl der wohnberechtigten Personen
in Haushalten - 52 399 218 insgesamt bzw.

53 456 252 ohne Niedersachsen und Hamburg -
macht die Bezugsgrundlage der Wiederholungs-
befragung von'53 861 wohnberechtigten Perso-
nen knapp 0,09 E bzw. 0,1 t aus, d.h. mit dem

Auswahlplan der Wiederholungsbef ragung wurde
der angestrebte Auswahlsatz von etwa 0,1 I gut
getrof fen.

3.3.2 Über- bzw. Untererfassung

a) Globale Betrachtung

Unter den zuvor getroffenen Annahmen lassen
sich für die wohnberecht te BevöIker
364 Personen als Untererfassungen bezeich-
nen; dies sind Personen, die, obwohl sie
zum Stichtag der Volkszählung bereits dort
wohnten, in der Haupterhebung nicht be-
rücksichtigt vrurden. Das waren 0,68 t der
dieser Analyse insgesamt zugrunde gelegten
Personenzahl. Umgekehrt wurden 310 Personen
in der Haupterhebung zu Unrecht erfaßt
(0,58 8). Im Saldo ergibt sich eine Unter-
erfassung von 54 Personen oder 0,1 t (siehe
Tabellen 2 und 3). Das entspräche einer Un-

Tabelle 2: Zusanmenfassung der unpaarigen Fälle

Haupterhebung ü,liederhol ungsbefragung

Dekade Insgesamt HUl ) NH2 ) Dekade Insgesamt HhJl ) NU2 )
ohne

Angabe
ohne
Beleg

181

9?

37

111

75

3l

70

t7
6

I nsgesamt

25

27

28

?L7310 93

171

104

8

13

3

?

13

3

0

35

9

3

0

6

I
I
0

x

x

0
0

0

I
x

x

0

x

x

x

x

3
,,

x

x

x

x

9
a

x

0

132L

85

59

6

9

80

44

x

x

9

0

0

I
4

x

x

4

3

x

x

0

x

x

0

0l
0?

03

04

05

06
07

08

09

t0
11

t2
L9-22

nsgesamt 189 149 L7364 9

Hl'l = Hauptr{ohnung.
Nl'l = Nebenwohnung.
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Tabelle l: Darstellung der Uber- und UnLererfassung der nohnberechtigten Porsonen

Saldo aus
Unter- (-l

und
Ubererfassung (+)

Personen
i nsgesamt

Summe der

Ubererfassungen

Ir Anzahlr Anzah IAnzah I

llohnungsstatus

0,68310 0,5853 861 364 54 - 0,10

arn ort der Hauptuohnungl)

am Ort der Nebenwohnung

t{ohnberechtigt

t)

il,"'"no""eleotsindbeidenDekaden00und26dieAn9abenzunHohnun9sstatusausderl{iederholun9sbefra9ung.
;i F,ita;fi4 Äägabe/otrne Beleg wurden im Verhältnis dei Sätze mit Angabe zur Haupt-/Nebenwohnung dazugerechnet

2t7 0,4252 008

5 ,02I 853 93

204 a) + 13 + 0,020,39

l6oa) 8,63 67 - 3,62

tererfassung der bei der Volkszäh1ung
- ohne Niedersachsen und Hamburg - ermit-
telten in Haushalten lebenden wohnberech-
tigten PersoneD bei Zugrundelegung eines
Auswahlsatzes von exakt 0rl t von hochge-
rechnet 54 000 Personen. Wesentlich günsti-
ger stellt sich die Situation hinsichtlich
der maßgeblichen BevöIkerungszahl, der
Personen am Ort der Hauptwohnunq , dar. Hier
konnten 217 (0,42 Zl Personen ermittelt
werden, die als übererfaßt bezeichnet wer-
den können, gegenüber 204 (0,39 8) Perso-
nen, die eine Untererfassung repräsentie-
ren; hieraus errechnet sich aIs Saldo eine
Übererfassung von 13 Personen (0r02 E).
Das sind auf den Auswahlsatz von 0,1 8 be-
zogen hochgerechnet rd. 13 000 Peisonenl).

Für clie Bevölkerung am o rt der Nebenwohnung
wurden dagegen erhebliche Abweichungen
festgestellt. 93 übererfaßten Personen
(5,02 8) standen 160 untererfaßte Personen
(8,63 t) gegenüber; der Saldo beträgt 67

Untererfassungen (3 ,62 *) öder hochgerech-
net 67 000 Personen.

1 ) Es ist zu beachten, daß im gesamten Ab-
schnitt 3.3.2 clie unter- bzw. Ubererfassung
der BevöIkerung in der Volkszählung ledig-
lich auf die Unter- bzw. Ubererfassung von
Personen beschränkt bleibt. Im Abschnitt
3.3.3 erfolgt hingegen auch eine Betrach-
tung der Vollzähligkeit der Personen am
Ort der Hauptwohnung als Folge abweichen-
der Angaben bei dem ltterkmal "ttohnstatus".
Beide Aspekte werden im Abschnitt 3.3.5

. im zusammenhang dargestellt; erst dadurch
(il.h. ilurch Berticksichtigung der paarigen
und unpaarigen Personensätze) wird die
cesamtunter- bzw.. -übererfassung der Per-
sonen am Ort der HauPtwohnung in der volks-
zählung 1987 deutlich.

}tährencl die BevöIkerung am Ort der Flaupt-
wohnung mit dem erhofften guten Ergebnis
ermittelt werden konnte, wurde clie BevöIke-
rung arn Ort der Nebenwohnung mit großer
Wahrscheinlichkeit mit einer insgesamt zu
geringen Personenzahl erfaßt. Die Aussage
berücksichtigt jedoch noch nicht die Ver-
änderungen, die sich aus der Antwortvaria-
bilität zum Wohnstatus bei den paarigen
Personensätzen ergeben können.

b) Abweichungen bei einzelnen Merkmalen

Bei den folgenden Untersuchungen werden die
Über- und Untererfassungen unter dem Blick-
winkel Wohnungsstatus (Haupt-, Nebenwoh-
nung ) dahingehend miteinander verglichen,
welche Unterschiede sich bei einzelnen
Merkmalen, dem Geburtsjahr, Geschlecht,
Familienstand, der Staatsangehörigkeit uncl

cler Beteiligung €Im Erwerbsleben ergeben.
Da für diesen Vergleich jeweils nur Perso-
nensätze mit Angaben zu den einzelnen
Merkmalen berücksichtigt werden können,
muß sich die Darstellung auf eine prozen-
tuale Analyse beschränk.n2). Es reicht hier
aus, vorwiegend die Über- uncl unterer-
fassungen der in Hauptwohnungen lebenden
Personen zu betrachten.

ceburts jahresg ruppen

Verglichen werden nicht einzelne Geburts-
jahre, sondern Geburtsjahresgruppen, die
jeweils für sich bedeutsame Altersgruppen

2) Im Gegensatz zur ltaupterhebung (Sätze der
llbererfassung) wurden die Angaben der
wiederholungsbefragung (Sätze der unterer-
fassung) keinen speziellen Plausibilitäts-
kontrollen unterzogen, d.h. Fälle ohne An-
gabe bei den einzelnen Merkmalen wurden
bewußt nicht bereinigt.
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repräsentieren (siehe Tabelle 4a). Generell
kann festgehalten werden, daß für in Haupt-
wohnungen lebende Personen keine gravieren-
den Unterschiecle festgestellt werden kön-
nen, d.h. infoLge der Übererfassung wurden
keine wesentlich anderen Altersgruppen er-
faßt als durch die Untererfassung unberück-
sichtigt geblieben sind.

Um zu einer Aussage zu gelangen, wie sich
die zuvor errechnete geschätzte Überer-
fassung von 1 3 000 in Hauptwohnungen leben-
den Personen auf die einzelnen Geburtsjah-
resgruppen verteilen, wurde in Tabelle 4a
eine Saldoermittlung unter den dort be-
zeichneten Prämissen vorgenommen. Danach
hätte es in den Geburtsjahren 1937 - 1928
weder eine Über- noch eine Untererfassung
gegeben. Personen der Geburtsjahre 1957 -
1948 wären um etwa 2 000 zu niedrig, die
von 1969 - 1963, 1962 - 1958 und vor 1918

um jeweils etwa die gleiche Anzahl zu
hoch nachgewiesen worden. Die Personen der
jüngsten Altersjahre und die 1927 - 1918
Geborenen wären demnach um je runtl 4 000
übererfaßt worden.

Geschlecht

Bei der Verteilung der Geschlechter werden
durch die Übererfassung offenbar mehr Män-
ner und weniger Frauen in Hauptvtohnungen
nachgewiesen, als dies durch die unterer-
faßten Personen der Fal1 gewesen wäre. Bei
den Personen in Nebenwohnungen zeigt sich
die entgegengesetzte Situation (siehe
Tabe1Ie 4b).

Versucht man auch hier, zu einer näherungs-
weisen Verteilung der Geschlechter auf die
geschätzte Übererfassung von 1 3 000 in
Hauptwohnungen lebenden Personen unter den
in Tabelle 4b gemachten Vorgaben zu gelan-
gen, so kann in etwa von einer Überer-
fassung von 6 000 Männern uncl 7 000 Frauen
ausgegangen werden.

Familienstand

Etwas gravierender stellen sich die Ver-
hältnisse in der Darstellung nach dem Fa-
milienstand ctar (siehe Tabelle 4b). Danach
würden durch die Übererfassung zu wenig
Ieclige Personen und zu häufig verheiratete,
verwitwete und geschiedene Personen be-
rücksichtigt. Diese EinscMtzung wird ein-
deutig durch die Saldoberechnung unter-
stützt. Die geschätzte Übererfassung von

13 000 Personen am Ort der Hauptwohnung
setzt sich demnach per Saldo aus verwit-
weten und geschiedenen Personen zusammen,
während sich die ZahI der zu wenig berück-
sichtigten ledigen und die der zu häufig
berücksichtigten verheirateten Personen
gegenseitig aufheben.

Staatsangehör igkeit

Die deutsche und ausländische BevöIkerung
in Hauptwohnungen weist in Unter- und
Übererfassung in etwa die gleiche Struktur
auf. Lecliglich innerhalb der ausländischen
Staatsangehörigkeiten zeigen sich Verschie-
bungen. V{ährend durch die Übererfassung die
Kategorien "sonstige, keine" und "jugosla-
wisch" überhöht dargestellt werden, weist
die Untererfassung höhere Anteile bei den
Personen italienischer und türkischer Na-
tionalität aus (siehe Tabelle 4c).

Die Saldoberechnung ergibt für die Perso-
nen am Ort der Hauptwohnung eine Übererfas-
sung von in etwa 1 1 000 Deutschen und 2 000
Ausländern. Innerhalb der nichtdeutschen
BevöIkerung sind die Abweichungen jedoch
beachtlich, so wie sie sich in den Einzel-
nachweisen für die Unter- und Übererfassung
bereits angedeutet haben. Die Übererfassung
von 2 000 Ausländern setzt sich zusammen
aus Überhöhungen bei den Staatsangehörig-
keiten "jugoslawischrr (etwa 1 000 Personen)
und "sonstige/keine" (etwa 7 000 Personen)
und einem zuwenig bei den Staatsangehörig-
keiten "italienisch" (rd. 2 000 Personen),
"übrige EG-Staaten" (ca. 1 000 Personen)
und "türkisch" (etwa 3 000 Personen).

Beteiligung am Erwerbsleben

Auch in der Gliederung nach der Beteiligung
am Erwerbsleben sind Über- und Untererfas-
sung in der Struktur sehr ähnlich. Unter-
schiede zeigen sich jedoch in der Unter-
scheidung der Erwerbstätigen nach VoII-
zeit- und Teilzeitbeschäftigung (siehe Ta-
belle 4d). Die geschätzte übererfassung von
13 000 in Hauptwohnungen lebenden Personen
verteilt sich gemäß der modifizierten Sal-
dorechnung zu etwa 46 I auf nichterwerbs-
tätige und zu etwa 39 I auf ervrerbstätige
Personen. l5 t waren Erwerbslose.
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Tabelle 4 Un te r - /Übe re r fla ss ung de r wohnbe recht i gten Pe rsonen
a) GeburtsJahr

I

(o
ot
I

ll Ftir dle Untererfassung rurden dle ln Iab.3 ermltteltenllertevon 20tl (am 0rt der Hauptrohnung) und 160 (an 0rtder l{ebenrohnung) rugrundegelegt. Für dle Fäl le ohne
AngibC lum lfohnungsitatus trurde rur Ermlttlung der Ge-
burtsJahresgruppen von der vorgefundenen Vertel lung
öus9e9öngen.

Unter-/
Ubererf as sung

tlohnungs s ta tus

Personen
mlt

Angrbe
zun Ge-

burt,sJahr

Personen
I nsges amt

ntö

OeburtsJahr
198 7

l9 70
5

Uberer-
f as sung

llauptrohnung

llebenrohnung

Zusammen

zlt zLt

93

12 ,5 25,B l4,3 l6,6 12 ,4 6 I 9 6 t 0 5 5

2'l93 ll ,2 9 I I 7 t 5 ll ,? 24,1 l5.l 6 i 5

310 310 l3.g 21.0 12.3 16.0 l6,I 9r3 6 I I 4 a 5

Unterer -
f assung

llaupLrohnung

N e be nwoh nun g

ohne Angabe

Zusanmen

lB9 189 ll.l 26,5 l3.z l9,0 12,l I I 4 4.8 5.3

l{9 149 6 0 l3 ,4 l8.g l, '5 20. I l?'l I t I {r0

26 B l2 .5 ?5 '0 25,0 l2 .5 12,5 l2 ,5

4 I 6t64 3.16 9.0 20 .8 l5,g l g,2 l5,g 9.5 6,1

Sa
(u
.t

I dol')
bererfrssung. Unterer-

fassung

Hruptrohnung

l{ebenrohnung

l3 30.8 l5 .4 15.4 15,4 716 30 I, l5 .4

6l 9.0 20 ,9 35.9 l, ,9 ll.g I 5t 9 0a 6 0



TabeIIe 4z Unter-/ÜAererfassung der wohnberechtigten Personen
b) Geschlecht und Fami I i enstand

I
J
@o)

I

l) Slehe Tab.4a GeburtsJahr.
I lenstand wurden denen mi t.

Fäl le ohne Angabe zum Faml -
Angabe glelchgesetzt.

Unter-/
Ubererf ar sung

l{ohnungsstötus

Personen
ml t

Angabe
ruar Ge-
schlecht

Personen
insgesant

n

Geschlecht

männl lch welblich

Personen
mlt

. Angabe
zum

Famllien-
stand

Fanl I lenstand

ledig

I Anz ahl I
llberer-
fassung

ll auptwohnung

llebenwohnung

Zusammen

2lt ?17 53,0 47,0 217 4g,3 34,1 7rg 8'8

93 93 49,5 50,5 93 47,3 47,3 I,l 4r3

310 310 5l.g 48,l 310 48.7 38.1 5 t I ? 4

Unterer-
frssung

Saldo
( Uberer f as sung./. Unterer-

fassung

Hauptwohnung

l{ebenrohnung

ohne Angebe

Zusammen

lB9 109 5l ,9 4g,l l6s 57.0

4 3,9

3l .5 5 4 6 t I

149 149 4l ,l 52,3 130 52.3

l{.3

z t 3 I 5

26 75,0 25,0 I

302

ll,4 l4,3

164

l3

J46 50,6 49,4 5l ,6 40, 1 0'0 4'3

llauptwohnungr 46.1 53, g

50.7

92 ,3 92 ,3 53.9 46.1

Nebenrohnungt 6l 49.3 41.8 53 .7 { 5t

B



TabeIIe 4

l) Siehe Iab.4a GeburtsJahr.

un t e r - / Üb e r e' j, ::;::."1;;,::"1 : 
t e r e c h t i s t e n P e r s o n e n

@{
I

Unter-/
Ubererfagsung

Uberer-
f as sung

llohnungsstatus

nen

Personen
lnsgesamt

mll
Angabe
der

Staatsan-
ehör I kelt

Staatsangehörlgkelt

deutsch

t
llauptrohnung

tlebcnrohnung

lutamtnen

217 ?tt 05.7 0'5 1,4 3,2 0.9 I t 4 6 t 9

93

310

93 98.9 I t I

tl0 89., 0'3 1.0 212 1.0 lro i ,tl

UnLerer-
I assung

Sa
(u
.l

ldol)
bererfassung. Unterer-

fassung

llauptrohnung

llebenrohnung

ohne Angabe

Zusammen

lB9 lB9 B5,7 0'5 2 t I 3 t 2 0'5 312 412

149 149 99.3 0 It

z6 I 87,5 l2 ,5

364 346 91.6 0 t 3 t 5 ?,0 0'3 2rO 2 3t

ll au p twoh nung

llebentrohnunr;

l3 84 ,6 l5 ,4 l;7 7 1 ?3,0 53,g

6t - gB,5 l'5 1.5 I 5t

,h I

I
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@
@
I

Unter-/
Uberer f asung

Uberer-
fassung

Unterer-
fassung

salool)
(Ubererf össung./. Unterer-

fassung

TabeIIe 4z Unt.er-/Übererfassung der wohnberechtigten Personen
d) Betel I lgung am Erxerbsleben

95,6 3? '8

l) tör dle Untererfassung wurdcn dle ln Tab. 3 erml ttel-ten llerte von 204 (am 0rt der ,läuptrohnung) und 160(an 0rt der llebenl,ohnung) zugrundegelegt.-Fäl le ohnc
Angabe rur Betcl llgung am Erierbsleben-wur«ten denenmit Angabe glelchgesetrt.

Personen
lnsgesamt

Personen
mlt

Angabe
zqr Betclll-

9un9 öm
Erxcrbs lcben

Davon

Errerbs tät I ge

2USömmen Ie i I ze I t
v nl{ohnungsstatus

An, nh I

ztt ?LI 53,9 82 ,I l7,g 6r5 39,6

93 5? ,7 85,7 I It 46,2

llouptrohnurg

Ncbenwohnung

Zusamncn

9l

310 310 53.6 83,l

14.3

l6 .9 4 It

tB9 153 54 ,9 9,5 5 '9

41.6

39 .2

120 58.6

90 ,5

90.7 9 3 0 II 40 6t149

?6 3 33,3 100 66,7

llauptwolrnuug

l{ebenwohnung

ohne Angabc

Iusammcn 364 zB4 56.3 90,6 9 4 3 5t 40 ,2

l3 38.5 - 100 200 15,4 46,1llauptxohnurrg

tlebenrohnung 67 67 ,? 4a4

I



3.3.3 Merkmalsvergleich Volkszählung mit
9liederholungsbef r agung

Neben dem Anliegen, einen Überblick über das
Ausmaß potentieller über- bzw. Untererfassun-
gen von Personen zu erhalten, hatte die l{ie-
derholungsbefragung die Aufgabe, Aussagen
zur Genauigkeit cler erhobenen Angaben zu den
einzelnen Merkmalen zu ermögIichen. zur Er-
mittlung der Genauigkeit der Ergebnisse wer-
den die 53 101 Fälle der paarigen Dekade n00"

herangezogen, für die aus beiden Erhebungs-
teilen Daten vorliegen.

Die diesem vergleich zugrundeliegenden Tabel-
len sind untergliedert worden nach zusätzlich
in die Datensätze aufgenommenen Merkmalen der
Volkszählung, und zwar dem überwiegenden Le-
bensunterhalt, dem allgemeinen Schulabschluß,
dem berufsbildenden Abschluß und - bei Er-
werbstätigen - der Stellung im Beruf. Hiermit
sollte untersucht werden, ob und ggf. welche
Abhängigkeiten zwischen diesen Merkmalen und
den bei der Wiederhol-ungsbefragung und volks-
zählung identisch erhobenen Merkmalen und den

Die Fragen , die bei der Volkszählung und bei
der Wiederholungsbefragung identisch zur Er-
mittlung des lrlohnstatus gestellt wurden, wei-
sen für die Befragten einen relativ hohen
Schwierigkeitsgrad auf, und zwar in erster
Linie für den Personenkreis mit mehreren Vüoh-

nungen. Die Schwierigkeiten beruhen zum einen
in der nicht immer, z.B. für nichtverheirate-
te Personen, Ieicht zu treffenden Entschei-
dung, welche der vorhandenen Wohnungen nun
tatsächlich die vorwiegend benutzte darstellt.
Im Einzelfall kam es daher, zumal wenn zu ver-
schiedenen Erhebungszeitpunkten die Beant-

dargestellten Angaben bestehen. Trotz aller'
Bemühungen, den Erhebungsabstand zwischen
llaupte rhebung und ttiederholungsbef r agung und
den daraus resultierenden Einfluß auf die
Beanth,ortung der auf clen Stichtag der Volks-
zählung bezogenen Fragen zu minimieren, darf
Ietztlich doch nicht, außer acht gelassen wer-
den, daß bei der Vliederholungsbefragung im
EinzelfaII doch eine evtl. eingetretene
Veränderung in der vtohn- .und Lebenssituation
in die Beantwortung der Fragen eingeflossen
ist, so daß die Wiederholungsbefragung nicht
vollstänclig tlie Situation zum Stichtag der
Volkszäh1ung widerspiegelt. Aber letztlich
kommt es auch mehr auf Grundtendenzen als auf
Einzelfal lclar stellungen an.

Wohnstatus

Von den 53 101 in die Untersuchung gelangten
Personen gaben bei der Volkszählung 51 451
(9519 C) an, zur Bevölkerung am ort der
Hauptvrohnung zu zählen, bei der Vliederholungs-
befragung waren es 51 519 (97,0 t), im Saldo
68 Personen mehr (s. Tabelle 5a.1).

wortung der Fragen von wechselnden Personen
vorgenommen wirdr zu einer unterschiedlichen
Bewertung. Hinzukommen kann für die Auskunft-
gebenden die Überlegung, inwieweit bei der
Beantwortung dieser Frage vorhandene Freizeit-
wohnungen zu berücksichtigen sind. Als drittes
darf nicht außer acht gelassen werden, daß

- trotz vorhandener Übersetzungen - diese E'ra-
gen von Ausländern mißgedeutet werden konnten.

49 7Og Personen hatten bei <ler Volkszählung
alleinige Wohnung, die somit zugleich HauPt-
wohnung ist, angegeben. Bei der Wiederholungs-

Tob. 5! üerkmalsvcrgleich volIszählung 1987 (vU '87) mit Wlederholungsbefragung (wBl

all trohnstatus: llauptwohnung, Nebenwohnung

uz 187

ldohnstatus

Pe rsoncn
insgcsaßt

^nzahl
I

Davon in wlederholungsbefragung

zu§ammen
Neben-

rchnun9

Anzahl SD. I ^nzahl
I v.

sp. l Anzahl I V.
so. I Anzahl I V.

sp. I

Bauplrchnung

alleinige wohnung

*llere tlohnung .

zu8ütrGn .

Nebenrchnung . . .

Ins9esant

a9 ?09

t'r42

5r {51

| 650

53 l0r

93,6

t,l

9 6,9

t,l

r00

{9 493

r 532

5r 025

{9{

5r 519

99 .6

87,9

99,2

29.9

97.0

{9 0{8

6l I

a9 659

3r5

19 975

90,7

35 ,0

9 6,5

t9,l

94,1

r:r
921

l 6

t78

I 5{{

0,9

52,9

2,7

10,8

2,9

216

2t0

426

I t56

I 5E2

0,4

12.1

0r8

70, I

3,0
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befragung wurde dieser Sachverhalt in 98,7 t
cler FäIle bestätigt und nu.r 215 Personen
(0r4 8) gaben an, daß sie eine weitere Woh-

nung besaßen und die hiesige wohnung die Ne-
benwohnung sei. 445 Personen (0r9 t) hatten
zwar näch den Ergebnissen der Wiederholungs-
befragung ebenfalls noch mindestens eine wei-
tere Wohnung, die hiesige wohnung aber sei
die Hauptwohnung. Hinsichtlich dieses Teil-
aspekts hat clie ltiederholungsbefragung die
Ergebnisse der Volkszählung weitgehend be-
stätigt.

1 742 Personen hatten bei der Volkszählung
eine weitere wohnung, die hiesige benutzte
ltohnung stellte jedoch die Hauptwohnung dar.
Bei der Wiederholungsbefragung gaben 210 Per-
sonen (12,1 *) an, die hiesige wohnung sei
die Nebenwohnung; 51 1 Personen (35 8) bezeich-
neten ihre hiesige wohnung entgegen den Anga-
ben bei der Volkszäh1ung als alleinige ttloh-
nung.

Höhere Abweichungen bei der Beantwortung der
Fragen konnten auch bei Personen festge-
stellt werden, die bei der Volkszählung Ne-
benwohnung angegeben hatten. Nur bei 70,1 *
dieser Personen bestand Übereinstimmung.
überraschend ist jecloch, daß 316 Personen
(19,1 8) bei der Wiederholungsbefragung
angegeben haben, keine weitere wohnung zu
bes itzen.

Es dürften jedoch keine größeren methodischen
Einwände bestehen, wenn im folgenden von die-
sen Unterschieden abgesehen und nur auf die
Positionen "Hauptwohnungen insgesamt" und

"Nebenwohnungen insgesamtrr abgestellt wird.

Von den in die Untersuchung einbezogenen
53 101 wohnberechtigten in Haushalten leben-
den Personen wurden bei der Volkszählung 1 987
51 451 Perso,nen der Bevölkerung .rm Ort der
Hauptwohnung und 1 650 Personen der Bevölke-
rung am Ort der Nebenwohnung zugeordnet; dem-
gegenüber gaben bei der Wiederholungsbefragung
51 519 Personen an, zvr HauptwohnbevöIkerung
zu zählen, und 1 582 rechneten sich zur Neben-
wohnbevölkerung. Somit weichen per Saldo nur
68 von insgesamt 53 101 Personen (0rl t) be-
züglich des Wohnungsstatus ab, sind - die An-
gaben der Wiederholungsbefragung a1s die
richtigere Größe unterstellt - bei der Volks-
zählung also nicht zur HauptwohnbevöIkerung
gezählt worden (s. Tabelle 5a 21. Das sind
bei einem Auswahlsatz von 0rl I hochgerechnet
rund 58 000 Personen.

Auch nach der Untergliederung zum überwiegen-
den Lebensunterhalt gibt es keine Gruppe, die
sich bei der Wiederholungsbefragung entschei-
dend anders eingeordnet hätte als bei der
Volkszählung (am relativ häufigsten trifft
dies noch für die kleine Gruppe der vom eige-
nen Vermögen lebenden Personen zu; hier be-
trägt die Abweichung 'l,7 Prozeitpunkte). Die
von Renten und Pensionen lebenden Personen
haben die Frage nach Haupt- und Nebenwohnung
jeweils übereinstimmend beantwortet. Personen,
die von Arbeitslosengetd,/-hilfe und von
sonstigen Unterstützungen leben, werden von
der Volkszäh1ung geringfü9ig höher, die übri-
gen Gruppen dagegen werden etwas geringer re-
präsentiert als durch die wiederholungsbefra-
gung.

Vielfach wurde im Vorfeld der Volkszählung
unterstellt, daß Personen mit einem höheren
Schulabschluß die Fragen weniger wahrheits-
gemäß beantworten könnten als Personen mit
einer einfacheren Schulausbildung. Diese An-
nahme wird durch die Wiederholungsbefragung
nicht gestüi'zt. zwar zeigt sich, daß Perso-
nen mit Hochschulreife sich relativ häufiger
(1r0 Prozentpunkte) anders zugeordnet haben
a1s andere Personen, aber auch Personen mit
einem Volks-, Hauptschulabschluß haben sich
bei der ltiederholungsbefragung geringfügi9
öfter zur Hauptwohnbevölkerung gezählt als
bei der Volkszäh1ung. Dagegen sind Personen
mit einem ReaIschul- oder gleichwertigen Ab-
schluß durch die Volkszählung etwas häufiger
repräsentiert. zu den Personen ohne Angabe
eines Schulabschlusses zählen neben nicht-
schulpflichtigen Kindern und SchüIern auch
alle Personen mit 65 und mehr Jahren, für die
dem Volkszählungsgesetz entsprechend keine
Ausbildungsf ragen erhoben wurden.

Bei der Betrachtung nach dem berufsbildenden
Abschluß zeigt sich, daß die im Saldo aufge-
tretenen Abweichungen (68 Personen) jeder
Untergliederung, einschließIich der ohne Angabe,
der Wiederholungsbefragung zuzurechnen sind,
tl.h. alle Personen mit einem ausgewiesenen
berufsbildenden Abschluß haben bei der Wie-
derholungsbefragung etwas öfter Hauptwohnung
angegeben als bei der volkszählung.

von den insgesamt 23 612 erwerbstätigen Per-
sonen haben sich bei der Wiederholungsbefra-
gung im Saldo 57 Personen (0,3 Prozentpunkte)
zusätzlich zur Hauptwohnbevölkerung gezäh1t
als bei der Volkszählung angegeben. Somit
verbleibt der Rest von I 1 ( von insgesamt
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Tab. 5: Merkmalsvergleich Volkszählung 1987 (Vz '871 mit wiederholungsbefragung (9tB)

a2) Wohnstatus: Hauptwohnung, Nebenwohnung

I

t§o
I

9tB vz .87

t AnzahI t An zahl t AnzahI

v?, '87
Oberwiegender Lebensunterhalt

Davon

Personen Ha uptvrohnungen Nebenwohnungen
Allgemeiner Schulabschluß insgesamt

Beruf sbildender Abschluß vz .81 !{B

SteIIung im Beruf

Erwe rbs-,/Be r ufstäti9ke it
Arbei tsI osengeId,/-h i I fe
Rente/Pension ..

21
I

l0
684
170
241
344
625
037

20 8s9
I 145

10 077
324

18 103
943

96,2
97 ,9
98 ,4
94 ,2
97 ,2
90,9

20
1

10

918
141
075
330
I 14
941

96,5
97,5
98,{
95,9
97 .3
9O ,7

825
25

164
20

522
94

3r8
2r7
116
5r8
218
9 r1

766
29

166
14

51r
96

3r5
2r5
116
4 r7
2r7
913

Eigenes Vermögen
Zuwendungen ....
Sonstige Unterstützungen

t8 18
1

Zusammen 53 101 51 451 96,9 51 519 97 ,0 1 650 3rl 1 582 3r0

Volks-,/ttauptschule 22
7
6

t6

595
483
117
906

22 266
7 159
5 324

16 702

98 ,5
95,7
87,0
98,8

22 2837 145
5 383

16 708

98,6 329
324
793
204

1

4
3
I

3

5
3
0
2

1

312
338
734
198

I
{
2
I

3

,4
,5
,0
,2

,0

Realschule ...
Hochschulreife

95,5
88 ,0
98,8

1 I
Ohne Angaben

Zusammen 53 l0l 5r 45r 96,9 5l 519 97 ,0 1 650 1 582

Be r ufsfachschule
Fachschule .....
Fachhochschule .
Hochschule .... .
Ohne Angaben ...

1

2
1

2
45

9r0
265
349
223
354

1

2
1

1

+44

842
166
252
985
206

96 ,4
95,6
92,8
89 ,3
97,5

1

2
1

1

44

850
171
2s5
990
253

96,9
95,8
93,0
89 ,5
97,6

68
99
97

235
148

3
4
7
0
2

6
4
2
7
5

60
94
94

233
t0l

3
4
7
0
2

,
I
2
0
5
4

1 I

Zusammen 53 101 51 4sl 96,9 51 519 97,0 1 650 3rl 1 582 3ro

Arbe i te r I 370I 897
1 620
2173
2 552

82
85
1520
24

48
l0
12
05
48

98,5
95,1
93,3
92,3
95,9

I 266I 5r I
1 524
2 0152 464

98,8
95,7
94,1
92,7
96,6

122
387
108
r68
r04

I
4
6
7
4

5
3
7
7
I

r04
386

96
ls8
88

1

4
5
7
3

2
3
9
3
4

Angestellte .
Auszubildende
Beamte

, ,

Selbständ ige,/ltli thel f ende

Erwe rbstätige zusammen 21 612 22 723 96,2 22 780 96,5 889 3r8 832 3r5

I



68) abweichend zugeordneten Personen bei den
insgesamt 29 48g nichterwerbstätigen Perso-
nen. Die Erwerbstätigen stellen auch - sieht
man vom Vorhandensein von Freizeitwohnungen
ab - das Gros der Personen mit mehr a1s einem
Wohnsitz, so daß sich in erster Linie für sie
das Problem Haupt- und Nebenwohnung steIlt.

Bei den Angestellten konnte keine Abweichung
in der Beurteilung Haupt-,/Nebenwohnung ermit-
telt werden, clie übrigen Erwerbstätigen sind
dann allerdings in der volkszäh1ung nicht so

häufig als HauptvrohnbevöIkerung vertreten
wie bei der Wiederholungsbefragung festge-
stel It.

Geburtsjahr

Wie kann es zu Abweichungen bei der Angabe des
Geburtsjahres (aber auch des Geschlechtsr Fa-
milienstandes) - sieht man von Falschangaben
einmal ab - kommen? Fehler entstehen bei der
statistischen Aufbereitung als Erfassungsfeh-
Ier; sie lassen sich zwar durch die Verwendung
optimal gestalteter Erhebungspapiere und durch
sorgfättiges Arbeiten des zählungspersonals
minimieren, aber nicht volIständi9 vermeiden.
Fehler entstehen aber auch durch die Antwort-
gebenden. Bei aufeinanderfolgenden Erhebungen
können die Fragebogen von verschiedenen Per-
sonen beantwortet worden sein, man gerät bei
der Beantwortung unabsichtlich - was bei der
di"nte von Strichmarkierungen eher mögIich ist
als bei anderen Markierungsverfahren - in ein
benachbartes Antwortfeld, mögIich ist aller-
dings auch, vor allem bei Zahlenangaben, der
schlichte Irrtum, wie er wohl jedem schon
einmal unterlaufen ist, hinzukommt eine un-
willkürliche verwechslung der Personen bei
Mehrpersonenhaushalten, vor aIlem bei Anga-
ben für Kinder. Bei dem geringen Umfang der
Wiederholungsbefragung dürften die technisch
bedingten Fehler geringer ausfallen (was das
Geburtsjahr angeht) als bei einer Totalerhe-
bung, die übrigen FehIerquellen sind indiffe-
rent vom Erhebungsumfang.

Die in TabelIe 5b getroffenen Aussagen "Ge-
burtsjahr gleich" und "Geburtsjahr ungleich"
beziehen sich jeweils, in allen Unterglie-
derungen, auf das Einzeljahr. Die Tabelle soII
insbesondere auch zum Ausdruck bringen, wie
sich im Einzelfall die Verwendung von Anga-
ben des Melderegisters auf die Qualität der
Ergebnisse auswirkt.

Vor dem Melderegistervergleich stimmten 95 t
der Angaben von 53 101 Personen aus der wie-
derholungsbefragung mit den Angaben aus der
Volkszähtung überein. Nach Durchführung des
Melderegistervergleichs erhöhte sich der An-
teil auf 96,7 $. Geht man davon aus, daß bei
der Volkszählung kein eingehender Meldere-
gistervergleich durchgeführt werden konnte,
dann kann es bei den Altersangaben der
Votkszähtung um bis zu maximal - wobei die
obigen Hinweise zu den Fehlerursachen nicht
außer acht gelassen werden dürfen - 4 I Ab-
weichungen bei den Einzeljahren gekommen sein.
Die tatsächlichen Abweichungen lassen sich
nicht ermitteln, zumal berücksichtigt werden
muß, daß sich Differenzen bei einem Geburts-
jahr durch Differenzen bei einem anderen Ge-
burtsjahr ausgleichen können, so daß insge-
samt durch die Volkszählung doch der "wahre"
wert festgestellt worden ist.

Der Grad der Übereinstimmung' gemessen inner-
halb cler gewählten Altersgruppen, schwankt
zwischen 95r6 t bei der jüngsten Personen-
gruppe und 97 t der Geburtsjahre 1927 bis
1918. Für alle Altersgruppen würde ein Mel-
deregistervergleich zu Verbesserungen bei der
Ermittlung der Altersangaben führen.

In der Untergliederung nach dem überwiegenden
Lebensunterhalt fallen vor allem zwei Positio-
nen auf: Der hohe Grad an Übereinstimmung bei
den vom eigenen Vermögen lebenden Personen
(97 r7 *1, der auch durch den Melderegisterver-
gleich keine Veränderung mehr erfährt, und die
vom Durchschnitt stärker abweichenden auf Ar-
beitslosengeltl,/-hilfe angewiesenen Personen
(94,3 t).

Das Niveau des erreichten allgemeinen Schul-
abschlusses ist für die Beantwortung dieser
Frage unerheblich gewesen. Eine etwas größere
Schwankungsbreite zeigt sich bei der Unter-
gliederung nach dem berufsbildenden Abschluß.
Unterhalb des errechneten Durchschnitts liegen
jedoch nur Personen mit erreichtem Berufsfach-
schulabschluß (95,1 8).

Die Erwerbstätigen insgesamt erreichten einen
Übereinstimmungsgrad vor dem Melderegisterver-
gleich von 95r9 t. Ein hervorragendes Ergeb-
nis konnte für Beamte festgestellt werden
(9713 t), das auch nach Durchführung des
Melderegistervergleichs nur noch geringfügi9
auf 9717 t verbessert werden konnte.
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vz .87
Alte rsg ruppcn

0be rwiegender Lebensunte rhalt
Allgeme iner SchulabschluS

Be ruf sbildende r Abschlul

Stellung io Beruf

fns-
gesaot

Geburtsiahr in VZ und nB

9 le ich abwe ichend
l,0r nach

l{eldereg iste rve rg Ie ich

Anzahl t

r987
t969
l9 62
| 957
r9{7
r937'
t9z7

l9 70
r963
r958
r9{8
r938
r928
t9r8

vor t9l8

ZusaEmen .

Erwe rbs-,/Be futstät igke ig
Arbe itslosenge ldl-h ilfe
Rente/Pens ion
Eigenes Vermögen
Eurendungen
Sonstige Un terstützungen .

Zusa.Dnen

volks-,/Eauptschule
Realschule
Eochschul rei fe
Ohne Angaben

Zusannen

Be ru fs fachschule
Pachschule .....:.
Pachhochschule

Ohne Angaben

ZusanDen

.\rbeit,e r
t -^^--^ I l5 ^.9.:rs r sg I- eg
Auszubildende ..
Beante . .....
Selbständige,/üi thel f ende

Enrerbstätige 2us6rrunsn . ..

9 023

6 350
{ 368

7 {3.r
7 532
6 881

5 52{
5 892

53 l0l

21
I

l0

68{
170
2tt
3{{
625
037

{'8
t

s3 l0t

22 593
7 {83
6 r 17

r6 906

53 l0l

I 910
2 263l 3{9
2 223{5 351

53 r0l

8 370I 897r 620
2 173
2 552

23 612

95r6
95.7
95,9
95r8
96r0
96,5
97 ,0
96,0

96,0

95r9
94r3
96r6
97 ,7
96 ,0
95r5

95,0

95,9
96,{
96,2
96r0

96r0

95, I
96,2
96,7
96,2
96,0

96r0

95r5
95r9
95r9
97 ,3
95,7

95r9

96r3
96,3
9 6,6
96 .4
96r8
96,9
97 ,6
96,6

96,1

96r5
95r3
97.2
97 ,7
96,6
96,5

96 r7

g 6,6
96,9
96,6
96 r'l
96,'t

96,0
96.7
97,2
96r3
96.7

96 r7

95, I
96 ,5
96r8
91 ,7
96r3

96,5

1r4
,l ,3
,lr0
4r2
4r0
3r5
3 ro
,l ,0

,l ,0

{
5
3
2
4
{

I
7
{
3
0
5

,

,

,l ,0

I
3
3
{

,l
.6
,8
,0

,04

a 9
7
3I
0

0{

{,
4
2
4

5
!
I
7
3

a

,l ,l

3r7
!r7
l,{
3r6
3r2
3r l
2r1
3 r,l

3 , 3

3
{
2
2
3
3

5
7
8
3
{
5

,
,

3r3

3
3
3
3

{
I
4
3

3 3

0
2I
7
3

3r3

3,9
1C
3r2
213
3r7

3r5

0r0

0r0

,,:

0r0

0,0

0r0

0r0

:
0r0

o,;

0r0

Tab. 5: tlerkmalsverglcich Volkszihlung 1987 (VZ '8?) mit l{iederholungsbefrrgung (HB)
b) ceburtsJahr
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Geschlecht

Die Zuordnung der Personen der Volkszählung
nach den Geschlechtern ist nahezu vollständig
gelungen. Die Abweichungen liegen im Mittet
bei 1,8 t (s. Tabelle 5c). Auch stimmt die
Antvrortvariabilität vor Melderegistervergleich
mit der nach dem Melderegistervergleich fast
total überein. ns ist sogar eine äußerst ge-
ringe Differenz zugunsten der Situation vor
dem Melderegistervergleich erkennbar, und
zwar für die Gruppe der nichterwerbstätigen
Pe rsonen.

Fami I ienstand

Beim Familienstand fäIlt im Vergleich erst-
mals ein höherer Anteil von "ohne Angabe-
FäIIen" ins Gewicht. Hier macht sich das Feh-
Ien von Plausibilitätsprüfungen volt bemerk-
bar. Außerdem wurde für die Merkmale des Fa-
milienstandes kein Melderegistervergleich
durchgeführt. wegen des gehäuften Auitretens
der FäIIe ohne Angabe sollte die Betrachtung
auf die Personen mit abweichender Angabe zum
Familienstand beschränkt werden (s. Tabetle
sdl ).

Mindestens 1 700 der 53 101 in die Wiederho-
lungsbefragung gelangten Personen (3,2 tl
hatten eine gegenüber der Volkszählung abwei-
chende Kennzeichnung beim Familienstand. In
der Gliederung nach dem bei der Volkszäh1ung
ermittelten Familienstand wird die Differenz
bei den geschiedenen Personen augenfäI1i9
(13,1 t). Es ist aus anderen Untersuchungen
bekannt, daß geschiedene und in zweiter Linie
verwitwete Personen ihren Familienstatus in
Befragungen zum Teil abweichend von der Reali-
tät angeben.

Die Auswirkungen auf die bei der Volkszäh1ung
insgesamt ermittelte ZahI der geschiedenen
Personen sind möglicherweise nicht so groß wie
aus dieser Abweichung zu vermuten wäre. Von
den 1 723 Personen mit einer abweichenden An-
gabe zum Familienstand haben geschiedene Per-
sonen einen Anteil von 1514 t, von den übri- \
gen Personen haben jedoch bei der lr{iederho-
lungsbefragung 11,4 t sich a1s geschieden be-
zeichnet, so daß letztlich nur eine Differenz
von 4 Prozentpunkten, dem entsprechen 68

Personen, besteht (s. Tabelle 5d2). Unter die-

Tab. 5: llerknalsvergl.!lch Volkszählung 1987 (VZ '87) ntt t{iederholungabefragung (WB)

d 2) Famillenstand (abrelchend)

beVZ- und WB-Anga
abwelchend
insgesamt 1e<lig ver-

hei ratet
Ve r-

witret
vz tg7

Faml Ilenstand
AnzahI p

verheiratet . ...
verwltset

Zu,aamnen . . .

ledig

geschleden

624

635

t99

265

| 723

36;2

36,9

I l 15

l5rtl

r00

59r5

32 r7

46, 1

32rO

73,7

38rB

50 12

37 r7 16.2

17 ,5

Itl ,6
26.3

Davon in tlB

geschieden

11.1

11 ,2
17 ,l

sem Blickwinkel erweisen sich die Abweichungen
bei den verwitweten personen als gravierender;
hier beträgt der Abstand 6,0 prozentpunkte.

Abweichungen in analoger Höhe wie beim Fami_
lienstand "geschieden', gibt es in der Dar-
stellung nach anderen Gliederungsschhrerpunkten
nicht (s. Tabelle 5 dl). Zwar gibt es auch
hier teilweise erhebliche Abweichungen vom
errechneten Durchschnitt, sie halten sich je_
doch in den üblichen crenzen. So fallen in der

ll I

Darstellung nach dem überwiegenden Lebens-
unterhal,t die von Arbeitslosengeld,/-hilfe
lebenden Personen mit einem vom Mittel ab-
weichenden höheren (4,j *) und die von Zu-
wendungen lebenden personen mit einem erheb-
lich niedrigeren (1,9 E) Anteil auf. Darüber,
hinaus fäIlt cler hohe Anteil der FälIe
"ohne Angabe" bei auf Arbeitslosengeld/
-hilfe und auf sonstige Unterstützungen
angewiesenen personen (915 g bzw. 9r3 g)
auf.
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Tab.5: I.lerkmalsvergleich VoIkszählung 1987 (VZ'87) mit wiederholungebefragung (l{B)
c) Geschlecht

I
1§o
Ol
I

vz .87

0berwiegender Lebensunterhalt
Allgeme ine r Schulabschluß
Derufsbildender Abschluß

SteIlung im Beruf

I nsgesamt

Geschlecht in VZ und llB

9
mä

Ie ich
nnl ich abwe ichend

ile lde re9 i ste rve rg 1e ich
AnzahI t

E rwe rbs-/Be ru fstät igke i t
Arbe itslosenge Id,/-h i I fe
Rente/Pension ..
Eigenes Vermögen
Zuwendungen ;...
Sonstige Unterstützungen

Zusammen

Volks -,/Hauptschqle
Realschule
Hochschulrel.fe . .
Ohne Angaben . ...

Zusammen

\
Be ru fsfachschule
Fachschule
Fachhochschule .
Hochschule
Ohne Angaben ...

Zusammen

Arbe iterAngestellte . .. .
Auszubi Idende
Beamte
Se lbständ i9eliti rhe I fende

Erwe rbs tät. ige z usammen

2l
I

l0
684
r70
241
344
625
037

r8
I

53 l0l

22 5957 483
6 r l7

r 5. 906

53 lb r

r 9r02 265r 3{9
2 223

45 3s4

53 l0l

8 370I 897| 6202 173
2 552

23 612

53,8
62 12
38 r7
39,8
32, I
45r4

47 13

49 ,7
42 ,3
57 ,9
42,5

47 ,3

38r8
53,5
74,5
59,4
15,9

47 13

7l .7
47 ,7
5l .7
77 ,2
64,0
6l ,0

63,8
62.1
38,7
{0, I
32,1
45 ,4

47 ,3

49 ,7
42.3
57 ,9
42,5

47,3

38,8
53r6
74r6
59r3
tl5r9

47,3

7l .7
47,9
5l ,7
77,2
64, I

6l ,0

34
35
59
57
66
52

3
7
5
3
2
6

50,9

48,5
56, I
40,5
55,5
50r9

59.2
tl4 ,8
24,O
38,8
52,2

50,9

26 rz
50.3
47 .2
21 ,7
33,7

37, I

34,3
35,7
59r5
57 ,3
66, I
52,6

50,8

48,4
56,0
40,5
55,4

50rB

59,2
44.7
24 rO
38 r7
52.2

50,8

26 12
50r3
47 ,2
2l ,6
33,7

37, I

a 9
I
't
9
7
0

,
,

a

lr8

I
6
5
9

lr8

I I

, I
9
0
I
2

9

,
a

I

9
I
I
6
I
0

,

l r8

I
I
I
2

I
5
6
0

l r8

2
I
I
I
I

0
7
{
9
9

a

l 18

2
I
I
I
2

I

t I
9
I
2
2

9

0ro

0r l

0r0

0ro

0
0
0
0

0

,0
,0
,0
,l
,o

(

:
0
0

0

0
0

0ro

0ro
0r0
0r l

0r0
0r0

t

a

I
2
I
2
I
2 a

2rO
lr7
lr5
lrg
!,8



Tab. 5: trterkmalsvergleich Volhszählung 1987 (VZ '87) nit ltiederholungsbefragung (WB)

d t ) Fanilienständ

vz '87
Fami Li enstand

0berwiegender Lebensunte rhalt
Allgemeiner SchulabschluB

Beruf sbi ldende r AbschluS

SteIlung im Beruf

I ns9 esant

Familienstand in VZ und wB

g le ich

AnzahI I

Iedig.
ve rhei ratet
vereituet
geschieden ....

Zusammen

Erue rbs-,/Be ru fstät igkeit
Arbeitslosengeld,/-hilfe . . .
Rente/Pens ion
Eigenes Vermögen
Zuwendungen
Sonstige Unt e rstütz ungen

Zusannen ...

VoIks-,/Bauptschule
Realschule
Bochschulreife ..
ohne Angaben

Zusamnen

Berufsfachschule
Fachschule ..
Fachhochschule

Ohne Angaben

Zusammen ...

Arbeite r
Angestellte
Auszubildende . ..
Beante
Selbständ ige,/Hi the I fcnde

En erbstätige zusarrunen ...

20 {89
25 930
4 66{
2 0t8

53 101

2r 68{r r70l0 24r
34{l8 625r 037

53 101

22
7
6

t5

595
.{83
r t7
906

53 t0l

r 9r0
2 265I 3{9
2 223

45 35{

53 l0t

8
8
I
2
2

370
897
620
173
552

23 6t2

93,5
95,6
93,3
8lr5
9tl ,l

92,8
85,8
9tl ,0
92,7
96,6
87,3

94 ,1

93r5
92 r6
9l ,5
96 ,4

94, I

9tl ,l
94,6
93r4
92,6
9tlrl
9tl ,l

92 19
92,5
93 16
93,5
9tl ,0
'92,9

3 , 0
4
3
I

2
{

r3,

3r2

4
4
3
3
I
3

, 0
7
9
5
9
5

312

3
3
3
2

5
6
5
7a

3'2

3
3
3
A

3

7
1

3
0
2

3r2

{I
2
3
3

I
0
3
5
9

a

,

3rg

3 r4
2r0
2r4
5r4

2r7

3
5
I
8
5
3

,

,
,

2r7

3ro
3r8
5r0
0r9

2r7

2
2
3
3
2

2
3
3
4
7

t
a

2r7

3r0
3r6
4r7
3r l
2r2
3r2
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Die Art des allgemeinbilclenclen und des berufs-
bildenden Schulabschlusses gibt - wie bei clen
Itlerkmalen zuvor - Vermutungen, von deren
Niveau könnte die Beantwortung der Frage be-
einflußt worden sein, keinen Raum. Auch von
der gegenwärtigen SteIIung im Beruf der Er-
werbstätigen Iäßt, sich ein ilerartiges Bild
nicht vermitteln.

Staatsangehör igkeit

Die bei der Volkszäh1ung 1987 nachgewiesene
deutsche WohnbevöIkerung wurde durch die Wie-

derholungsbefragung nahezu volIständig
(9918 t) sowohl vor als auch nach Meldere-
gistervergleich bestätigt (s. Tabelte 5el).
Die Zuordnung zu den einzelnen ausländischen
Nationalitäten scheint dagegen nicht im glei-
chen Maße gelungen zu sein. Aber auch dieses
Biltl bedarf - wie bereits beim Familienstand
erläutert - der Klarstellung (siehe Tabelle
5e2). Danach sind Personen mit "sonstiger/
keiner" Staatsangehörigkeit an der cesamtzahl
gemessen vollständig erfaßt worden. Vor allem
Personen, die in cler Volkszählung nübrige EG-
Staaten'r angegeben hatten, haben sich - sofern

vor aus Wi

Tab.5: Merkmalsvergleich volkszählung 1987 (vz r87) mit Wieclerholungsbefragung (WB)

e I ) Staatsangehörigkeit

Staatsangehörigkeit in VZ und WB

e evz .87
Staatsangehö r igke it

deutsch
gr iechisch
ital ienisch
übrige EG-Staaten

jugoslawisch ....
türkisch
sonstige/keine ..

Susammen ...

vz t87
Staatsangehör igkeit

gr iechisch

ital ienisch

übrige Ec-Staaten .........

Jugoslawisch

türkiBch

sonstige/kelne . . . . . . . . . . . .

Zuaarutlen ...

t r-
Meldereg i sterabg Ie ich holungs-'bef r

0'049 283

320

569

388

508

1 247

786

53 101

99,8

95,9

97 rO

81 ,7

96 ,1

98r0

90r3

99 ,4

99 19

95r0

96 rg

82,0

95,7

98, 1

90r3

99 ,4

0r2

4r1

3r0

18r3

319

2rO

916

0r6

or2

5'0
3r2

18r0

4r3

119

9r6

0'6
0 1

0r0

Tab. 5: llerknalsvergleich volkszähIung 1987 lvz t87l mit Wiederholungsbefragung (wB)

e 2) Staatsangehörigkeit (abreichenil)

Davon in I{B

übr igedeutEch grie-
chisch

italie-
nisch

jugosla-
wisch türklsch sonetlge/

keineEG-Staaten
von

89

13

17

71

20

25

75

3r0

28 r7

412

5r5

22.9

6r4

8r1

24 12

100

69,2

8812

32,1

75,0

)72 'O

49,4

37 .7

519

62,0

5r0

24 ro

20 12 10,1

15,4

22 15

15,4

5r9

10,0

tl0 r0

17 .g

12.4 6 17 28 11

114 1r4 2r8

10 r0

611

9r7

5;5

Ins-
gesamt

VZ- undl WB-Angabe
abweichentl tor
Melderegister-

vergleich insgeaant
AnzahI $
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bei der Wiederholungsbefragung abweichend -
mehrheitLich (62 t) als "sonstige,/keine" be-
zeichnet. Umgekehrt ist die Situation nahezu
identisch; 2 von 5 Personen mit risonstiger/
keiner" Staatsangehörigkeit bei der Volkszäh-
lung haben bei der Wiederholungsbefragung
hiervon abweichend "übrige Ec-Staaten" ge-
nannt.

Demgegenüber wären gemäß Tabelle 5e2 ) bei der
Volkszählung vor aIlem geringfügi9 zu viele
Personen aus übrigen Ec-Staaten und gering-
fügig zu wenige Personen mit deutscher
Staatsangehörigkeit nachgewiesen worden.

Bei Tabelle 5el ) wurde auf den Nachweis an-
derer Untergliederungen verzichtet, weil die-
se zwangsläufig von Personen mit deutscher
Staatsangehörigkeit (9218 Z aller in die
Vtiederholungsbefragung gelangten FäIle) do-
miniert werden und somit nur geringfügig an-
dere Ergebnisse aufweisen als für Personen
mit deutscher Staatsangehörigkeit insgesamt.

Beteiligung am Erwerbsleben

Die Frage nach der Beteiligung am Erwerbs-
leben wurde bei der Volkszäh1ung 1 987 einge-
henden Plausibilitätsprüfungen unterzogen.
Zum einen besteht diese Frage aus mehreren
teilweise einander bedingenden und teilweise
einander ausschließenden Unterfragen (s.
Anhang, Nr. 12), zum anderen konnten bei der
Volkszählung weitere, die Beteiligung am

Erwerbsleben tangierende Fragen, für Kontrollen
herangezogen werden. Letztere standen aus der
Wiederholungsbefragung nicht zur Verfügung,
außerdem wurde lediglich bei der Auszählung
der Ergebnisse aus der Wiederholungsbefragung
versucht., u.a. unter Einschluß von Alters-
gruppen, einige Aspekte der für alie volkszäh-
lung maßgeblichen Kontrollen zu berücksichti-
9en.

Diese Sachverhaltq müssen bei der Betrachtung
der Ergebnisse in Tabelle 5f mit beachtet
werden. Auf den ersten Blick erscheint ein
gleiches Antwortverhalten in Vo1kszählung und
Wiederholungsbefragung von nur 88,3 I aller
Personen aIs relativ gering. Berücksichtigt
werden müssen außerdem die Personen, für die
aus der liliedqrholungsbefragung keine Angaben
zur Beteiligung am Erwerbsleben vorliegen
(4r3 8). Ferner ist nicht auszuschließen, daß
in die Wiederholungsbefragung letztlich doch
nicht in allen FäIlen die Situation zum Stich-
tag der Volkszählung eingegangen ist.

Losgelöst von diesen Überlegungen sind letzt-
lich insbesondere nur die Abweichungen von
Bedeutung, in denen es zu einer grundlegenden
Veränderung in der Beteiligung am Erwerbs-
leben gekommen sein könnte. Dies betrifft die
Personen, die bei der Volkszählung vollzeit-
oder teilzeitbeschäftigt und bei der Vtieder-
holungsbefragung nicht erwerbstätig bzw. bei
der Volkszählung nicht erwerbstätig und bei
der Wiederholungsbefragung VoIl- oder Teil-
zeit angegeben haben. Für erstere ergeben
sich Abweichungen in Höhe von 2,9 8, für
letztere von 2,8 t, das sind insgesamt 5,7 E

der Antvrortangaben.

In der Untergliederung nach dem überwiegenden
tebensunterhalt weisen dann auch die Haupt-
gruppen - von Erlderbs-/Berufstätigkeit,
von Rente,/Pensionen und von Zuhrendungen Ie-
bende Personen - in diesem Rahmen sich bewe-
gende Ergebnisse auf. AuffäI1i9 ist demgegen-
über vor allem die Position ArbeitslosengeLd/
-hiIfe. Hier macht sich insbesondere das Feh-
Ien von Plausibilitätsprüfungen bei der Wie-
derholungsbefragung bemerkbar. 18 I der Per-
sonen, die in der Vo1kszählung als von
Arbeitslosengeld,/-hilfe Iebend nachgewiesen
werden, haben sich in der Wiederholungsbefra-
gung als vollzeitbeschäftigt bezeichnet. Die-
ser Nachweis hätte in der Volkszählung zu ei-
ner Korrektur des überwiegenden Lebensunter-
halts geführt.

Unter Zugrundelegung einer Abweichung von im
Durchschnitt 5r7 8 zeigt die Untergliederung
nach dem allgemeinen Schulabschluß nur geringe
Unterschiede zwischen Personen mit Volks-r/
Hauptschulabschluß (7,0 E) und Personen mit
Realschulabschluß (7,6 8). Personen mit einem
höheren berufsbildenden Abschluß weisen gegen-
über der Volkszählung geringere Abweichungen
auf als Personen mit einem niedrigeren berufs-
bildenden Abschluß. Relativ hoch sind wiederum
die Differenzen bei Auszubildenden und SeIb-
stäncligen/Mithelfenden. Bei den Auszubilden-
den kann nicht ausgeschlossen werden, daß sie
in dem Zeitraum zwischen Volkszählung und
Itiederholungsbefragung ihre Ausbildung been-
det, anschließend in ihrem Ausbildungsbetrieb
nicht weiterbeschäftigt worden sind und die-
sen Sachverhalt bei der Wiederholungsbefragung
zugrundegelegt haben. In der Gruppe der SeIb-
ständigen,/ttlithelfenden sind die mithelfenden
Familienangehörigen mitenthalten, 11ie, wie
aus der Volkszählung bekannt ist, fälschli-
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Tab. 5: Merkmalsvergleich Volkszählung 1987 lV?, '87 ) mit wiederholungsbefragung (WBl

fl Beteiligung am Erwerbsleben

I

l§o
@
I

vz '87
Uberwiegender Lebensunterha 1t

Allgemeiner SchuIabschIuB
Beruf sbildender Abschluß

SteIlung lm Beruf

I nsgesamt

Beteiligung am Erwerbsleben in vz und wB
a

vollzelt Tellzelt n a.. ohne An-
Er we rbgtä t aus

gleich e r wleder-
holungs-

be-
fragung

TeiI-
zeit

c VolI-
zeit

n c Voll-
zeit

Teil-
zei tErwerbs- Erxerbs-ri

AnzahI

Erwe rbs-/Be ru f stäti9 ke i E
Arbei tslosenge ld,/-h i I f e
Rente,/Pens lon
Eigenes Vermögen
Zuwendungen ....
Sorrst i9e Unterst'titzungen . .

Zusammen

Volks-/Hauptschule
Realschule
Hochschulrei fe
Ohne Angaben ....

Zusammen

Berufsfachschute
Fachschule
Fachhochschule
llochschule
Ohne Angaben

Z usamm(!n

Ar be ite r
Angestellte ......
Auszubildende ......
Beamte
Se t trs tänd ige,/trti the I tende

Erwe rbst,ät ige zusammen

2t 684
I t70

10 241
344

18 625I 037

53 r0l

22
7
6

r6

595
483
117
906

53 t0r

I
2
t
2

45

9r0
265
349
223
35{

53 l0l

I 370I 897I 6202 173
2 552

23 612

86, 3
67.7
9,1 ,0
79 .7
89,8
74,1

88r3

85,8
83,3
82,6
96,1

88,3

86, I
87 ,8
88r9
85 ,0
88,6
88r3

g6rl
86., I
76 ,8
87 ,3
76,8

84,6

115

;
9
I
I

0
0
0
0

0r6

I
0
0
0

0
9
I
I,

or6

I
I
0
I
0

0
0
6
4
6

,
t

0r6

l 13
:l ,3lrl
0r8
3, I

l 14

4r0

;
2
7
0

0
I
0
2

2rO

2
3
2
0

6
5
6
I

2rO

3
2
2
2
I

I
5
0
I
9

2rO

4rl
3rl

llr3
4r4
5r7

4 r4

2
0
0
I
0
o

0
I
I
7
5
5

a

l r0

I
I
I
0

4
6
5
I,

l r0

I
I
I
2
0

a 6
5
3
4
9

a

a

,

l r0

212
2 rl
2,2
1r7
3,7
2r3

0
0
0
2
I
I

9
3
6
9
I
9a

, or9

t
I
I
0

2
2
{
2,

0r9

I
I
0
I
0

6
3
I
{
I

a

a

0r9

| ,.5l 15
719
0r8
6r6
2rO

r 8,;
t 15
3r5
317
6r6
2rl

2
2
2
I

2
2
7
7a

2rl

I
t
1

t
2

{
5
3
{
2

2rl

l,;
0r8
3r8
l r4
1,4

or7

t
0
0
0

0
7
I
4

or7

I
0
0
0
0

2
4
2
5I

o r7

4
0
I
a
I
4

I

t

1rl

4
6
?
I

9
6
7
3

4rl

4
{
{
5
4

0
I
9
7
2

4,t

4
5
6
5
4

9
9
7
I
0

5r3

n



cherweise häufig nnicht erwerbstätig" markiert
hatten und deren Angabe zur Beteiligung arn

Erwerbsleben berichtigt rderden mußte.

3.3.4 Merkmalsvergleich Volkszählung 1987 und

Volkszählung 1 970

In Tabelle 5 irerden die für clie 9tiederholungs-
befragung 1987 und 1970 (Sofortkontrolle) für

Die Zuordnung der Personen zur Bevölkerung am

ort der Haupt- und Nebenwohnung wurde durch
die vtiederholungsbefragung I 987 geringfügig
günstiger (3,7 E) getroffen als 1970 (4,7 *1.
AIs abweichend werden auch solche FälIe nach-
gewiesen, in denen beispielsweise in der
Volkszäh1ung 1987 Hauptwohnung gleich allei-
nige Wohnung und in der Wiederholungsbefra-
gung Hauptvtohnung mit lreiterer wohnung ange-
geben worden waren. Bei ausschließlicher zu-
grundelegung der Angaben zu Haupt- und Ne-
benwohnung errechnet sich für 1987 ledigIich
eine Abweichung von 1 r7 *.

Die relativ hohen Abweichungen beim. unverän-
derlichen Merkmal Geburtsjahr - nach Durch-
führung des Melderegistervergleichs 1987

konnte der Anteil von 4r0 t auf 3,3 B verrin-
gert werden - erklären sich teilweise aus
möglichen Übertragungs- bzw. Erfassungsfeh-
Iern, währencl die übrigen Merkmale durch
Strichmarkierung erfaßt wurden.

die einzelnen Merkmale ermittelten vergleich-
baren Abwe ichungen gegenübergestellt.
Die Abweichungen lagen 1987 bei den einzelnen
Merkmalen etwa in der gleichen Größenordnung
wie 1970; das Gesamtergebnis läßt keine syste-
matischen verzerrungen erkennen. Völlige Ver-
gleichbarkeit unterstellt, hat clie Vo1kszäh-
1un9 1987 bei vier der sechs für diesen Ver-
gleich in Frage kommenden Merkmalen zu etwas
günstigeren Ergebnissen geführt als die
Volkszäh1ung 1970.

Das Merkmal Geschlecht weist 1987 wie 1970
relativ geringe Abweichungen auf; mit noch
positiverem Ergebnis wurde in beiden Erhe-
bungen das Merkmat Staatsangehörigkeit er-
faßt, was mit Sicherheit auch auf die Domi-
nanz der Ausprägung "deutsch" zurückzuführen
ist. Überraschend bei beiden Merkmalen ist,
daß sich nach Durchführung des Dlelderegister-
vergleiches 1987 die Anzahl der Abweichungen
gegenüber dem Stand vor Melderegistervergleich
erhöht h.a!'. 22 Personen hatten im Fleldere-
gister eine andere Geschlechtsangabe und 1 7

Personen eine andere staatsangehörigkeit als
für diese Personen bei der Volkszäh1ung und

bei der Wiederholungsbefragung angegeben
wurde.

Mit deutlich größeren Abweichungen als 1970
(1,6 8) wurde 1987 (3r3 8) das Merkmal Fami-
lienstand erhoben. Eine der-dafür maßgeblichen
Ursachen könnte in der zwischenzeitlich ein-
getretenen Sensibilisierung dieses Merkmals

Tab. 6: Abweichungen zwischen den 
^ngaben 

der volkszählung (vz) und der
wiederholungsbefragung (l{D} 1987 und 1970

üe rkmal

vz/uD 1987 Abweichend
vz/wB
r970Angaben

I

-.---------iäEr

I § I Anzahl I

ttaupt-,/ttebenrchn ung 2 I

ceburtajahr

ceschlecht

FlDlllenstand .......

stäatsangehör19keit.

Errerbstätl9/nichc
eruerbstetig l) ....

53 t0t

53 t00

53 08r

5r 682

s3 084

50 815

I 976

2 t0l

95s

t 122

ll0

3 028

3,1

{,0

t,0

3,3

0,6

6,0

3)

713

971

3)

327

3)

3,3

t,7

4,4

t,l

l'6

0,9

7,O

rchgeführt,
auf die Tatbestände

t,8

0,6

l) ilit Angaben aus beiden Erhebungen, d.h. ohne 'FäIIe ohne
Angabe'.

2) AbreichungeD, die zuischen den einzelnen Teilfragen
lnsgeaüt aufgetreten sind.

l) üelderegistervergleich uurde nicht du
4) Abweichungen beziehen sich Iediglich

crwe rbstätig/nicht eruerbstäti9.
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zu sehen sein, u.a. infolge des häqfigeren Zu-
sammenlebens nichtehelich verbundener Perso-
nen.

Die größten Abweichungen sind abermals bei der
Zuordnung der Personen in nerwerbstätig" und

"nicht erwerbstätig" aufgetreten. Hierbei han-
dlelt es sich um ein üerkmalr das sich im
Zeitablauf zwischen zwei Erhebungszeitpunltten
am häufigsten ändern kann und dann zu.Abwei-
chungen führt, wenn die Angaben im Einzelfall
nicht wie gefordert stichtagsbezogen gemacht
werden. Da aber die Abweichungen 1970 (7,0 t)
noch höher lagen a1s 1987 (610 t), clürften
dafür weitere Ursachen in Frage kommen. Eine
dieser Ursachen könnte die unterschieclliche
Zuordnung der geringfügig Beschäftigten sein.

3.3.5 Bevölkerung am Ort der tlaupt- und Neben-
wohnung unter Berücksichtigung der paa-
rigen und unpaarigen Personensätze

Nachdem bisher die potentiellen Über- bzw.
Untererfassungen anhand der unpaarigen FäIIe
der Volkszählung und Wiederholungsbefragung
sowie die Qualität der paarigen FäIle beider
Erhebungen ausführlich alargestellt worden
sind, sol1 abschließend in einer Gesamtsicht,
d.h. unter Berücksichtigung der paarigen und
der unpaarigen FäIle für das Erhebungsmerkmal

Bei einem für diese Abweichung mit Hilfe der
beitragenden Komponenten (s. Tabelle 7) er-
rechneten einfachen absoluten Standardfehler
von 0110 t liegt die wahre Abweichung mit ei-
ner wahrscheinlichkeit von 68 I zwischen
0102 t und 0122 t. Damit ist auf diesem Niveau
ein signifikanter Unterschied zwischen dem

hochgerechneten Ergebnis der Wiederholungsbe-
fragung und der Volkszählung gegeben. Demge-
genüber ist mit Bezug auf einen 95 t - Ver-
trauensbereich (Schätzwert + doppelter Stan-
dardfehler, d.h. hier - 0'08 bis 0,32 t) ein

'rHaupt- und Nebenwohnung", eine Gütebeurtei-
lung der Volkszählung 1987 bezü91ich der Er-
mittlung der (Gesamt-)Bevölkerungszahl am Ort
der Hauptwohnung vorgenommen werdenl ). o"b"i
so11 - trotz gewisser Einschränkungen - gemäß

den Vorgaben von einer höheren Genauigkeit
der Ergebnisse der Wiederholungsbefragung aus-
gegangen werden.

51 768 Personen der Wiederholungsbefragung be-
zeichneten sich a1s zur BevöLkerung am Ort
der Hauptwohnung zugehörig gegenüber 51 706
Personen der Volkszählung. Der daraus zu
ermittelnde Faktor multipliziert mit der Zahl
der Hauptwohnbevölkerung der Volkszählung ..
1987 (vgl. Abschnitt 3.3.2) würde dementspre-
chend die BevöIkerung am Ort der Hauptrrrohnung
ergeben, die bei der Volkszählung 1987 hätte
gezählt werden müssen:

s1 768 51 674 191 = 51 736 153

51 706

Demnach weist die VoLkszählung (hochgerechnet)
eine Untererfassung von 62 000 Personen am Ort
der Hauptwohnung (0r12 t) auf.

signifikanter Unterschied nicht mehr festzu-
stellen, da ein möglicher wahrer Unterschied
von 0r00 t in dem vertrauensbereich rnitent-
halten ist.

Auf die in Frage kommende Gesamtheit von
51 1674 Mill. Personen bezogen, liegt die wah-
re absolute Abweichung mit einer Wahrschein-
lichkeit von 68 E zyrischen etwa 10 000 und
114 000 Personen bei einem einfachen absoluten
Stanclardfehler von etwa 52 000 Personen.

1) vgl. Fußnote I im Abschnitt 3.3.2.

Tab. 7! Paarige und unpaarige Sätze der volkszählun9 und 'riiederholungsbefragung
nach dem wohnstatus

Unpaar i9e
FälIe der

tliederholung s-
bef ragung

sune der
vliede rholung s-

bef ragung

volkszäh1 ung

Ha uptuohn un9
cegenstana! der Nacheeisung

so2' ) zol3) 5r 758Eauptsohnung sr oszl)

r rzrl) rso3) I 760lztllNebenrchnung

giederhol ung s-
bef ragung

ztt2l g32)ige Felte der volkszehlung

51 706 I 768volkszehl ung

Haupt-
Fäl Ie

ohneFll Ie3 0l 19 25Dekaden
Neben-undzuruurden itate r Arrgabeentaprechend

Dekaden OO, 26 mit Beleg (Paarige Sttze).
Dekaden 25, 27, 28.
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Die ZahI der Personen am Ort der Nebenwohnung
wird demgegenüber bei der Volkszäh1ung 1987

um 8 000 (0,45 t) zu hoch nachgewiesen.

Die wohnberechtigte Bevölkerung hätte bei iler
Volkszählung im Saldo um 54 000 Personen
(0,i 8) höher ausfallen müssen.

3.4 Bewertung

Die Wiederholungsbefragung wurde innerhalb
eines Zeitraums von 6 bis 9 Monaten nach dem

Stichtag der Volkszählung, dem 25. Mai 1987,
auf die verhäLtnisse dieses Stichtags bezogen
mit einer Stichprobe von 0,1 I der wohnbe-
rechtigten Bevölkerung durchgef ührt.

Die vorgelegten Ergebnisse stellen daher nur
Schätzwerte eines auch durch eine Vollerhebung
nicht absolut zu ermittelnden wahren wertes
dar. Sie Liefern jedoch Anhaltspunkte zur Ab-
schätzung des Maßes einer eventuellen Über-
bzw. Untererfassung und der Antvrortvariabili-
tät. Bereits für vorangegangene Volkszählun-
gen hatte sich diese Methode für Analysezwecke
als geeignet erwiesen.

Bei der Wiederholungsbefragung zur Volkszäh-
lung 1987 war allerdings befürchtet worden,
daß der vergleichsweise lange zeitliche Ab-
stand zwischen beiden Erhebungen die Ergeb-
nisqualität der Aussagen beeinträchtigen
könnte. AIIem Anschein nach trifft dies auf
die Ermittlung potentieller Unter- und Über-
erfassungen nicht zu. Daher konnte im Vor-
stehenden die Betrachtung auch auf die als
Über- und Untererfassung insgesamt nachge-
wiesenen Fälte beschränkt und auf Differen-
zierrrnge'r nach einzelnen, in den unter-
schiedlichen Dekaden manifestierten Aussage-
formen verzichtet werden. Der Betrachter hat
jedoch die Möglichkeit, anhand der in diesem
Beitrag bereitgestellten ausführlichen Über-
sichten die Ergebnisse unterschiedlich zu
gewichten.

V{enn also Zufriedenheit über dieses mit der
wiederholungsbef ragung verbundene Teilziel
geäußert werden darf, so müssen auch zugleich
ihre Ursachen benannt werden. Es sind dies
der relativ geringe Erhebungsumfang, der es

den Statistischen Landesämtern a1s den die
Erhebung durchführenden Stelten erm691ichte,
sich jedes abweichenden FaIles intensiv an-
zunehmen. Dafür standen ihnen in der Regel
stichtagsbezogene Melderegisterauszüge zur

Verfügung, anhand derer sie und in Rücksprache
mit den Auskunftgebenden den Sachverhalt zum

Stichtag der Volkszählung in der Wohnung

"wohnend" oder "nicht wohnendtt zweifelsfrei
klären konnten. Fälle, in denen dies nicht
möglich war, betroffen sind die Dekaden
22 - 24, sind verschwindend gering geblieben.

Auf die Ergebnisse zur Antwortvariabilität
wird der zeitliche Abstand dagegen nicht ohne
Einfluß geblieben sein. Fehler können, wie in
dem vorstehenden Text in Umrissen angedeutet
wurde, vielfältiger Natur sein. Auch hat der
bewußte Verzicht auf Plausibilitätsprüf ungen
bei der Wiederholungsbefragung, wie vereinzelt
vermerkt, zu in sich unplausiblen Ergebnissen
geführt, die im Zweifelsfall nicht unbedingt
den Auskunftgebenden angelastet werden können.
Daß aber durch zwischenzeitliche Veränderungen
verursachte unterschiedliche Antworten nicht
vöIli9 auszuschließen sind, wird durch Ab-
weichungen bei denjenigen Merkmalen vermutet,
die sich im Zeitablauf ändern können, wie
der Beteiligung am Erwerbsleben. Da nur die
Ergebnisse zweier Erhebungen für Vergleiche
zur Verfügung stehen, können die festgestell-
ten Abweichungen ihre Ursache letztlich in
beiden Erhebungen haben.

Bei der Betrachtung der Antr4rortvariabilität
konnten für einzelne Fragen die Ergebnisse
der Vtiederholungsbefragung vor Melderegister-
vergleich denen nach Melderegistervergleich
gegenübergestellt werden. Dabei konnten so-
wohl positive als auch negative Veränderungen
festgestellt werden. Überraschend sincl die
negativen Veränderungen, d.h. Fälle, in denen
Befragte eine Frage bei der Volkszäh1ung
und - trotz des zeitlichen Abst.andes - bei
der Wiederholungsbefragung gleich beantlrortet
haben, das Melderegister jedoch eine davon
abweichende Angabe enthäIt. Dies könnte auf
Ungenauigkeiten auch der Melderegister hin-
weisen.

Der Vergleich der Ergebnisse der Wiederho-
lungsbefragung von 1987 mit den Ergebnissen
der Sofortkontrolle von 1970 bestätigt nicht
zuletzt, daß die im Vorfeld der Zählung von
1987 - hinsichtlich der Akzeptanz des Pro-
jektes durch die Bürger - aufgetretenen
Probleme die QuaIität der Zählungsergebnisse
nicht überdurchschnittlich beeinflußt haben.
während der Genauigkeitsgrad der Merkmals-
angaben - wie im Abschnitt 3.3.4 gezeigt
wurde - der Zählung von 1987 weitgehend dem

von 1970 entsprach, ist der Erfassungsgrad
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cler 87er-Zählung deutlich höher aIs der von
1970. Die Nettountererfassung der Bevölkerung
am Ort der Hauptwohnung (1970: WohnbevöIke-
rung) betrug 1987 nur 0rl t gegenüber 016 t
im Jahre 1970.

4 Zählerbefragung der Statistischen Amter
des Bundes und der Länder

4.1 Zweck uncl Ziel iler Zählerbefragung

. Wie bei vorangegangenen Volkszählungen wurde
'auch 1987 nach der Zäh1ung eine Befragung der
Zählerinnen und ZähIer von den Statistischen
ärnt".n des Bundes und der Länder über ihre
Erfahrungen bei der Durchführung der ZähIung
auf freiwilliger Basis durchgeführt. Zvüeck der
Umfrage war wiederum, einen strukturierten
Einblick in die Probleme zu gewinnen, <iie bei
der Durchführung der Zäh1ung vor Ort aufge-
treten waren und insbesonde-re das VerhäItnis
zwischen Zählern und Auskunftspflichtigen be-
trafen. Unter den veränderten Rahmenbedingun-
gen der Volkszählung 1 987 kommt derartigen
Erfahrungen besondere Bedeutung zu. Dies gilt
auch deshalb, weil möglichst Informationen
für die Konzeption künftiger Erhebungen benö-
tigt werden, die zu einer Bewertung von Mög-
Iichkeiten, Problemen und Erfolgsaussichten
alternativer Erhebungsverfahren beitragen.
Die hierbei gewonnenen Aussagen und die Ergeb-
nisse der im Auftrag des "Wissenschaftlichen
Beirats für Mikrozensus und Volkszählung"

, durchgeführten Zählerbefragung (vg1. Ab-
schnitt 5.2.4') ergänzen einander.

Der Umfang des Fragebogens (v91. Nr. 58 des
Anhangs) wurde gegenüber früheren Erhebungen
erheblich reduziert.,Insbesondere führten
Forderungen des Datenschutzes zu Ei,nschrän-
kungen bzw. zu einem vollständigen Verzicht
auf bestimmte subjektive Fragestellungen.
Andererseits sollte jecloch auch die Belastung
der ZähIer möglichst gering gehalten werden.

Der Fragebogen wurde vom Statistischen Bundes-
amt und den Statistischen Landesämtern unter
Beteiligung von ZUMA (Zentrum für Methoden,
Umfragen und Analysen, [lannheim) entwickelt
und umfaßte Angaben der Zähler

- zu ihrer Person,
- zu ihrem Tätigkeitsbezlrk,
- zur Organisation und zu den Problemen des

Zählgeschäfts,
- zum Verhalten und zur Einstellung der

Auskunft spf I ichtigen.

Die insgesamt 12 Fragen enthielten sowohl ge-
schlossene Fragestellungen, d.h. Fragen, für
die Antworten vorgegeben waren und von den
Zählern nur angekreuzt werden mußten, als
auch offene Fragen, bei denen die Zähler clie
Antvrorten selbst in Form von kritischen An-
merkungen zur organisatorischen bzw. techni-
schen Durchführung formulieren sollten.

4.2 Beteiligung an der Zählerbefragung

In der ursprünglichen Planung war eine Befra-
gung von ca. I t der Zähler vorgesehen. Die
Auswahl sollte dabei nach einem festgelegten
zweistufigen Auswahlplan (1. Stufe: Aus$rahl
der Gemeindeni 2. Stufe: Auswahl der Zähler)

:- durch systematische Zufallsauswahl erfolgen.
Aufgrund des damit verbundenen enormen Zeit-
und Arbeitsaufwandes und wegen der angespann-
ten Personalsituation in den Statistischen
Landesämtern und den Gemeinden wurde dann
aber eine nach Bundesländern diff,erenzierte
und zum Teil rrtypische" Auswahl getroffen.
Sö sind in Schleswig-HoIstein, Hamburg, Nie-
dersachsen und Berlin nur ttlitarbeiter der
Statistischen Amter der Länder einbezogen
worden, in den übrigen Ländern darüber hinaus
auch Bedienstete der Gemeinden, rlie als ZähIer
tätig waren, sowie auch Zähler, die nicht dem
öf fentl ichen Dienst angehörten.

Insgesamt nahmen an der Vz-Befragung der Sta-
tistischen Ämter 9 985 Zähler teil (vgl.
Übersicht 1 ). Die Befragungsaktion begann im
August 198? und konnte in den meisten Bundes-
ländern und im Statistischen Bundesamt zum
Jahresende 1987 abgeschlossen werden.

4.3 Ergebnisse der Zählerbefragung

4.3.1 Angaben zur Person der befragten Zähler,
Größe und St.ruktur der Zählbezirke und
Erreichbarkeit der Haushalte

Von den rd. 10 000 verfügbaren Eragebögen wa-
ren ca. 66 t von männlichen, ca. 33 E von
weiblichen Zählern ausgefüIlt worden. Der
Anteil der Männer, die sich an der Befragung
beteiligt hatten, erreichte teihüeise tüerte
von über 80 8, so in Hamburg, sowie in den
Städten Karlsruhe, Mannheim und Freiburq.
Die Beteiligung der weiblichen Zähler war.
überdurchschnittlich hoch in den Statistischen
ämtern in Niedersachsen, Hessen, Schleswig-
Holstein und dem Saarland mit Anteilswerten
bis zu 62 t.
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In der VZ
eingesetzte

Zähler
a) tatsächliche

AnzahI
b) geschätzte

Anzahl

ete iI te
erfrage-
en 1)

Ausg
zähl

bog

Rücklauf
ausgefülIter
Zähl erfrage-

bogen

Anzahl

Institut ion

Statisti sches Bundesamt a) 822 ca 822 459

Schleswig-HoIstein (StLA) a) 80 68 68

Hamburg ( stLA ) 41 41

Niedersachsen .... (StLA) b) 70 ca 70 47

Bremen a) 2 480 1 608 1 228

Nord rhe in-Vtest falen b) ca. 90 000 ca. 7 000 3 955

Hessen ... 559
118

87
't82
172

HSL 2) b)
b)
b)
b)

180
740
100
600

Offenbach
Darmstadt
Kassel

Baden-wü rttembe rg 017
77

237
't 23
105
300
175

StLA a)
a)
a)
a)
a)
a)

88
7s0
551

744
130
722

ca.
ca.
ca.
Cä:
ca.
ca.

80
300
250
800
800
300

He iI bronn
Karlsruhe
Mannheim
Freiburg

Baye rn a) 32 596 3 393 2 402

Saarland
StLA . a)

a)
37

1 376
3'l
78

99

21

78Saarbrücken

BerIin (West) 111

Insgesamt ca. 137 1oo3) ca. l5 5504)

1 ) Gemäß Mitteilung der statistischen Ämter der Länder.
2 ) Hessisches Statistisches Landesamt.
3) Ohne Hamburg und Berlin.
4) Ohne Hessen und Berlin.

9 985

übersicht 1

Beteiligung an der Zählerbefragung 1987 der Statistischen Ämter
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Itinsichtlich der Altersstruktur fäIlt auf, daß
bei den männlichen Zählern die Altersgruppen
von 25 bis unter 35 Jahre und von 35 bis unter
45 Jahre mit jeweils über 28 * bzw. 27 t be-
sonders Stark an der Befragung beteiligt wa-
ren. Bei den reibtichen Zäh1ern war dagegen
die Gruppe der bis zu 25-jährigen mit 34 t
am stärksten vertreten, gefolgt von der
Altersgruppe der 25 bis unter 3S-jährigen mit
einem Anteil von rund 29 t.

Durchschnittlich umfaßten die Zählbezirke 77
Haushalte und 5 Arbeitsstätten. Dabei ergaben
sich bei den männlichen Zählern Spannweiten
zwischen 132 Haushalten pro Zähler in Hamburg
und nur 57 in Bayern, bei den Zählerinnen
solche zwischen 103 Haushalten in Baden-
Württemberg und ebenfalls nur 57 in Bayern.

Einen nicht unwesentlichen Einfluß auf das
Verhalten der Auskunftspftichtigen hat neben
der Person des Zäh1ers bzw. der Zählerin und
deren Auftreten auch die Wohn- und Sozial-
struktur des Zählbezirks, in denen die Aus-
kunftspflichtigen leben. Im Durchschnitt war
über ein Drittel aller befragten zähler in
Wohngebieten mit überwiegend Ein- und Zwei-
familienhäusern eingesetzt, zweL Drittel da-
gegen in Gebieten mit überwiegend Mehrfami-
lienhäusern, die in der Regel auch mehrere
Großgebäudä enthielten.

AIs wesentliche Voraussetzung einer erfolg-
reich durchgeführten Erhebung muß angesehen
werden, ob es dem Zähler überhaupt möglich
war, die ihm zugewiesenen Haushalte und
Arbeitsstätten zu erreichen. Diesbezüglich
gaben die Zähler an, bei rund 85 t der ihnen
zugewiesenen Haushalte bzw. Arbeitsstätten je-
mand angetroffen zu haben.

4.3.2 Befragungsklima und Bereitschaft der
Auskunftspflichtigen zur Teilnahme an

der volkszählung

Als wichtiges Kriterium für eine erfolgreiche
Befragung ist die positive Einstellung der
Auskunftspflichtigen gegenüber der Erhebung
anzusehen. Nach der im Vorfeld der Volkszäh-
lung 1987 in den Medien und der öffentlich-
keit 9eführten Diskussion über den Sinn und
Zweck einer derartigen Vollerhebung sowie
über die damit verbundenen Probleme des Da-
tenschutzes waren vorbehalte verunsicherter
Bürger nicht von vornherein auszuschließen;
entsprechende Reaktionen der Bevölkerung waren
dann aber im Laufe cler Durchführung der Zäh-

lung nicht bzw. nur in geringem Maß erkennbar.
Dies wurde auch in den Ergebnissen der Zähler-
befragung deutlich. So gaben 80 t aller Zähler
ein positives, nur knapp 20 t ein negatives
Befragungsklima an.

Von besonderem Interesse war auch, wie sich
clie krit,ische Diskussion auf die Teilnahme
der Haushalte ausgewirkt hatte. Immerhin
71 I aller befragten Zähler konnten eine un-
e i ngeschr änkte Te i1 nahmeber'e itscha f t melde n,
wogegen bei knapp 29 t zum Teil eine Verwei-
gerungshaltung der befragten Haushalte fest-
zustellen war. Insgesamt waren nach den Er-
gebnissen dieser Zählerbefragung zunächst
schätzungsweise rd. 5 B aller Auskunftspflich-
tigen nicht zur Teilnahme bereit. (Hierbei
ist aber zu berücksichtigen, daß sich diese
Angaben auf die Situation der ersten Erhe-
bungsphase bezogen. Dem Kontakt zwischen Zäh-
Ier und Auskunftspflichtigen folgte der Ein-
satz der Erhebungsstelle, ausstehende Ant-
worten im Vtege des Erinnerungs- und Mahnver-
fahrens einzuholen. Wie in Teil I, unter Ab-
schnitt B. 3.3.3 bereits erwähnt worden ist,
Iag die endgüItige tatsächliche vervreigerungs-
quote sogar nur im Promillebereich).

Der am häufigsten genannte Ver$eigerungsgrund
war dabei der "Zweifel am Nutzen der Volks-
zählung", gefolgt vom "Zweifel am Datenschutz
bzw. Statistikgeheimnis". Beide Antwortkate-
gorien zusammen machten über 60 I aller gege-
benen Antworten aus. An dritter und vierter
Stelle der Nennungen standen das "Mißtrauen
gegenüber Befragungen jeglicher Art'r (ca.
16 t) sowie das "Mißtrauen gegenüber Befra-
gungen von amtlicher Seite" (12 t). Politische
Gründe, Bedenken privater bzw.. persönlicher
Art sor,rie organisatorische oder sonstige Grün-
de spielten eine nur sehr untergeordnete
Rolle (v91. Übersicht 2).

Übersicht 2: Begründung für die beabsichtigte
Verweigerung (v{erte gerundet)

Zweifel an Nutzen
Zweifel am Datenschut2/

Statistikgehe imnis
Mißtrauen gegenüber dem Zähler

Befragungen jeglicher
Art
Befragungen von amtlicher' Seite

Politische Gründe
Bedenken pr ivate r,/pe rsönlicher

Art ..
Organisatorische oder sonstige

Gründe

34 r

?8*
1t

15 t
122
'2 *

1t

2Z
5t
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4.3.3 Rückgabeart der Erhebungsunterlagen

Nachdem das Bundesverfassungsgericht in seinem
Volkszählungsurteil zusätzliche über die tra-
ditionelle Vorgehensweise (offene Rückgabe
der ausgefüllten Erhebungspapiere an den Zäh-
ler bzw. portopflichtige postalische Rücksen-
dung an die Erhebungsstelle) hinausgehende
Wahtmöglichkeiten bei der Rückgabe der Erhe-
bungsunterlagen gefordert hatte, ist es von
besonderem Interesse festzustellen, inwieweit
clie zusätzlichen Alternativen der Rückgabe der
Erhebungsunterlagen von den Auskunftspflich-
tigen angenommen wurden, zu denen neben der
Rückgabe der Erhebungsunterlagen im ver-
schlossenen Umschlag an den Zähler und der
persönlichen Abgabe der Erhebungsunterlagen
in der Erhebungsstelle insbesondere die
kosten- und portofreie postalische Rücksen-
dung an die Erhebungsstelle zählte.

Die Inanspruchnahme des portofreien Rückver-
sands ist für künftige Planungen vor allem
auch deshalb aufschlußreich, weil die Bearbei-
tung der auf diesem wege der Erhebungsstelle
zugeleiteten Unterlagen in aller Regel aufwen-
diger ist. Uin Aufschlüsse über den Umfang die-
ser Rücksendungen zu erhalten, !üaren vom Sta-
tistischen Bundesamt bereits die Abrechnungs-
unterlagen der Deutschen Bundespost ausge-
wertet worden. Danach waren im Bundesdurch-
schnitt ca. 34 I der Erhebungsunterlagen
postalisch zurückgegeben word<in. Mit diesem
Wert stimmte der im Rahmen der Zählerbefragung

ermittelte vergleichbare ltert von rd. 32 I
relativ gut überein. Beide Ergebnisse zeigten,
daß die Rückgabe über den Zähler von rund zwei
Dritteln der Auskunftspflichtigen in Anspruch
genommen wurde, der direkte Kontakt mit der
Erhebungsstelle jedoch einen beachtlichen
Stellenwert hatte. Hinzu kam, daß nach dem

Ergebnis der Zählerbefragung gut 6 I der Be-
fragten ihre Unterlagen im verschlossenen
Umschlag an den Zähler zurückgaben. Trotz ab-
weichender werte im einzelnen belegten beide
Untersuchungen auch die überproportional hohe
Umgehung des Zählerstabes beim Rücklauf der
Erhebungsunterlagen in den Stadtstaaten.

4.3.4 Inanspruchnahme der ZähIer durch die
Auskunftspfl ichtigen

Die Frage "Wie häufig haben Auskunftspflich-
tige von Ihnen zusätzliche Informationen über
die Volkszählung verlangt?" hatten die Zähler
zo 36 * mit I'selten" und zu 32 t mit "manchj
mal" beantwortet. Von 17 I der zähler wurden
zusätzliche Informationen "häufig", von 6 t
sogar "sehr häufig" verlangt, während 9 I
angaben, "nie" in dieser Hinsicht von den
Befragten angesprochen worden zu sein. Nen-
nenswerte Unterschiede bezüglich der Ge-
schlechter- und Altersstruktur sowie der
Wohnstruktur der Zählbezirke bestanden
hierbei nicht. WeIche Informationen wie
häufig von den Auskunftspflichtigen zusätz-
lich verlangt wurden, ergibt sich aus der
nachfolgenden Übersicht 3.

Überstcht 3

Von den Zählern zusätzlich verlangte Informationen (werte gerundet)

Zähl er
Art der Information n e we

Info rmationen
- zu einzelnen Fragen/Fragekomplexen 28

27
7

29
27

7

26

25

7
- zu Notrdendigkeit
- zum DatenschoLz/l

und Zweck der Zäh1ung ..
Statistikgehe imnis

- zur Nutzung bereits vorhandener
4 5 3Date ien

Sonstige Informationen '| 1 0

34ine Angaben 32 39
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Eine relativ starke Inanspruchnahme der Zähler
bestand demgegenüber beim AusfüIlen der Frage-
bogen, wozu die Zähler m 32 * "sehr häufig"
und zu fast 33 t nhäufig" um ülithilfe gebeten
worden sind. Nur rund 1 t der Zähler gab an,
daß "nie" eine entsprechende Bitte an sie ge-
richtet wurde.

4.3.5 Schwierigkeiten bei der Beantwortung von
Fragen und Nutzung der Organisations-
papiere

obwohl die bei der Volkszählung verwendeten
Fragebogen hinsichtlich Verständlichkeit und
Übersichttichkeit es den Auskunftspflichtigen
ermöglichen soIlten, auch ohne I{ithilfe des
ZähIers die Fragen zu beantworten, stellte
ein erheblicher AnteiI der befragten ZähIer
Schwierigkeiten bei der Beantwortung der
Fragen durch die Auskunftspflichtigen fest.
So gab jeweils ca. ein Viertel der Zäh1er an,
daß bei ihnen Probleme beim wohnungsbogen und
beim Personenbogen vorlagen, rund 5 t bzw. 3 t
hatten Schwierigkeiten der Auskunftspflichti-
gen beim Arbeitsstätten- bzw. Gebäudebogen
festgestel 1t.

rnwieweit diese Ergebnisse auf die Notwendig-
keit hinileuten, bei zukünftigen Erhebungen
entsprechende Umgestaltungen oder Umformulie-
rungen bestimmter Fragestellungen und Ant!üort-
kategorien vorzunehmenr wird noch zu unter-
suchen sein, zumäI bei früheren Testbefra-
gungen die Fragegestaltung nicht bemängelt
wurde.

Hinsichtlich der Nutzung der Organisat,ionspa-
piere haben auf die Frage, "War <lie Namenliste
für Sie eine brauchbare Arbeits- und orien-
tierungshilfe?", gut 90 t der befragten Zähler
mit 'rJa" geantwortet. Von den nur 9 t der be-
fragten Zähler, die Probleme mit der Namen-

Iiste hatten, wurde a1s wichtigster Grund die
mangelnde Aktualität genannt. oie Namenliste
diente - wie an anderer Stelle bereits aus-
geführt wurde (v91. Teil I , Abschnitt
A. 5.2.5.21 - als eine anhand der Meldere-
gisterauszüge gem. § 11 Volkszählungsgesetz
1987 erstellte vorabinformat.ion für die zähI-
bezi rksbegehung.

Bei der Adressenliste traten dagegen kaum

Schwierigkeiten auf, etwa 94 t der befragten
zähler beantworteten die Frage, "Hatten Sie

Schwierigkeiten beim Ausfüllen der Adressen-
Iiste?", mit "Nein".

4.3.6 Besondere Probleme bei der Durchführung
der Zählung

Auf die Frage "Ergaben sich besondere Probleme
in Ihrem Arbeitsbezirk bei der Durchführung'
der Zählung?'r antworteten 85 I der zäh1er mit
"Nein", nur 15 B gaben an, mit Problemen kon-
frontiert gewesen zu sein. In rund einem
Drittel dieser Fätle bestanden die Schwierig-
keiten im Nichtantreffen von Haushalten (35 *)
(vgl. auch Übersicht 4). "sprachschwierigkei-
ten" (12 t) bei der Zählung der ausländischen
Haushalte - Lrotz Einsatzes der Übersetzuhgs-
hilfen (v91. auch Teil I , Abschnitt
A. 5.2.5.1) -, Probleme bei der Feststellung
oder Durchsetzung der Auskunftspflicht (gut
l0 t) sowie eine ganze Reihe weiterer zumeist
"organisatorischer oder sonstiger Prob1eme"
(zusammen rd. 29 8), die als Ungenauigkeiten
der Zählbezirkseinteilung, mangelnde Aktuali-
tät der Begehungslisten,/Namenlisten, weit
auseinanderliegende Zählbezirke innerhalb ei-
nes Arbeitsbezirks, zugang zu Hochhäusern u.ä.
beschrieben wurden, stellten weitere er-
schwerend wirkende Abweichungen vom Normal-
falI dar.

Sofern Probleme aufgetreten waren, waren weib-
liche wie männliche Zähler in etwa gleicher-
maßen betroffen gewesen; allerdings wurden von
Frauen (12 8) häufiger als von Männern (8 8)
über "Aktionen gegen die Zählung oder den
Zählern berichtet. Unterschiede wurden nur
deutlich in Abhängigkeit von der Wohnstruktur
der Zählbezirke.

Beispielsweise gab es in Zählbezirken, die
überwiegend aus "Mehrfamilienhäusern" (13 t)
bestanden, fast doppelt so oft Sprachschwie-
rigkeiten wie in nEin- und Zweifamilienhaus-
Bezirken" (7 t)..Hier traten auch vermehrt
Fälle auf, in denen Probleme im Hinblick auf
die Feststellung der Auskunftspflicht iler
Haushalte,/Arbeitsstätten usw. bestanden (12 I
in Dlehrfamilienhäusern gegenüber 7 I in Ein-
und Zweifamilienhäusern). Andererseits hatten
ZähIer, deren Zählbezirke überwiegend aus
Ein- und Zweifamilienhäusern (36 t) bestanden,
offenbar mehr "organisatorische und sonstige
Probleme" aIs die Zähler mit überwiegend Mehr-
familienhäusern (26 8).
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Übersicht 4

Besondere Probleme bei der Durchführung der ZähIung (Werte gerundet)

Zweifel an
Auskunfts-

pf I icht,/
Behinde-
rung/ver-
we igerung

Sprach-
schwi e-

r ig-
ke iten

Aktionen
9egen

zäh.l-ung/
ZähIer

Probleme
mit den
Erhe-
bungs-
unte r-
lagen

Organ i-
sato-

r ische
Probleme

Ohne
Beg rün-

dung
Zähl erclaten,/

Zählbezi rksdaten
( Bebauungstyp)

t

Nichtan-
treffen

von Haus-
halten

Sonstige
Probleme

ZähIer männlich ..
weiblich ..

Zählbezirk besteht
überwiegend aus
Ein- und Zwei-

Mehr famil ien-
häusern

Zähler insgesamt

famil ien-
häusern.

35
35

1

2

37 15 22

35 13 10 12 17

35 12 10 11 18

7 I 7 4

3 9 2

9 3 2

12

9

I
12

4

3

12

11

10
10

19
18

4.4 Zusammenfassung

Die hier vorgestellten Ergebnisse hinsichtlich
des Befragungsklimas, der Bereitschaft der
Auskunftspflichtigen zur Teilnahme an der
Volkszählung sowie auch der Inanspruchnahme
der Zähler bei der Beantwortung der Fragen
zeigen, daß generell von einer vertrauens-
vollen Zusammenarbeit zwischen Zählern und
Befragten gesprochen werden kann.

Auch in den FäIIen, in denen von den Zählern
uncl Zählerinnen über ein eher negatives Be-
fragungsklima oder eine Verweigerungshaltung
der Auskunftspflichtigen gegenüber der Erhe-
bung berichtet wurde, ergab eine genauere
Untersuchung, daß es sich hierbei keineswegs
um eine pauschale, undifferenzierte Ablehnung
der Volkszählung, z.B. aus persönlichen oder
politischen Gründen, handelte. Es gaben eher
Argumente den Ausschlag, die auf ungenügende

Informationen oder nicht ausreichende Kennt-
nisse der Rechtsgrundlagen zurückgeführt wer-
den können, und sich dann in Zweifeln am

Nutzen einer derartigen ZähIung oder Zweifeln
am Datenschutz und Statistikgeheimnis äußer-
ten.

Wenn es letztendlich nur zu einer Verweige-
rungsquote im Promillebereich kam, darf je-
doch nicht übersehen werden, daß dieses Er-
gebnis in bestimmten Ländern und Städten nur
durch einen außerordentlich hohen Aufwand
und die Androhung bzw. Festsetzung von Zwangs-
und Bußgeldern möglich war. Die zukünftigen
Überlegungen werden sich auch nach den Er-
kenntnissen dieser Zählerbefragung, die durch
Ergebnisse der Umfrageforschung im wesentli-
chen bestätigt rdurden, insbesondere auf die
Überzeugung der Bürger bzw. einzelner Gruppen
vom Nutzen der Volkszählung konzentrieren
müssen.
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5 Begleitforschung des Wissenschaftlichen Beirates
für Milaozensus und Volkszählung

5.1 Auftrag und Aufgabenstellung

Der Deutsche Bundestag hat in seiner Entschließung
zum Volkszählungsgesetz 1987 die Bundesregierung auf-
gefordert,

Untersuchungen über alternative Erhebungs
methoden mit dem Ziel der Vereinfachung
und der Freiwilligkeit bei einer Volkszählung
durchzuführen und ,

Prof. Dr. W. Tapf , Mannheim

Prof; Dr. W. Müller, Mannheim

Prof. Dr. J. Friedric§ Köln

Oktober 1985
- Juni 1986,

Juli 1986
- Juli 1989,

August 1989
- Juni 1991.

Die Mitglieder des Beirates wurden auf Vorschlag des
Vorstandes der Deutschen Statistischen Gesellschaft
vom Bundesminister des Inneren berufen. Die konsti-
tuierende Sitzung des Beirates fand am 25. 10. 1985 in
Wiesbaden statt. Bei dieser Sitzung haben sich die Mit-
glieder des Beirates bereit erklärt, auch an der Vorbe-
reitung und an der Durchführung der Volkszählung 1987
mitzuwirken. Entsprechend der Aufgabenstellung ist das
Gremium benannt worden in "Wissenschaftlicher Beirat
für Mikrozensus und Volkszählung". Der Wissenschaft-
liche Beirat für Mikrozensus und Volkszählung hat seine
Arbeit im Juni 1991 mit der 50. Sizung abgeschlossen.
Dem Beirat gehörten an:

Prof. Dr. H. Esser, Mannheim Oktober 1985

- Juni 1991,

Oktober 1985 ,

- Juni 1991,

Oktober 1985

- Juni 1,991.,

Prof. Dr. H. Grohrnann, FrankfurtA{.

Prof. Dr. K.-A. Schäffer, Kötn

1) Das Gesetz zur Durchführung einer Repräsentativsta-
tistik über die Berrölkerung und den Arbeitsmarkt
(Mikrozensusgeseu) vom 10. Juni 1985 (BGBI. I, S.
955) bestimmt in § 13, daß die Frage geprtift werden
soll, ob in künftigen Mikrozensuserhebungen ganz
oder teilweise auf die Auskunftspflicht verzichtet
werden kann. Zu diesem Zweck sollen in den Jahren
1985, 1986 und 1987 MikrozensusTesterhebungen mit
freiwilliger Auskunftserteilung - unter Anwendung
alternativer Verfahren - durchgeführt werden. Bei der
Festlegung der alternativen Verfahren und bei der
Ausuertung der Testerhebungen soll ein wissenschaft-
licher Beirat minrirken.

2) BT-Drucksache 10/3843, S.4

Der Wissenschaftliche Beirat hat u.a. ein Forschungspro-
gramm zur Volkszählung entnickelt, umgesetzt und wis.
senschaftlich begleitet bzrr. Teile des Programms selbst
erarbeitet. Der gemeinsame Hintergrund der Forschun-
gen war, Möglichkeiten der Umstellung der Datenerhe-
bung der amtlichen Statistik auf "mildere Mittel" zu
überprüfen. Im einzelnen wurden folgende Forschungs
vorhaben durchgefiihrt:

Soziahvissenschaftliche Begleituntersuchungen
zur Volkszählung 1987;

Statistische Methodenforschung: Totalerhe-
bung vs. Stichprobenerhebung; Erhebungen
auf freiwilliger Basis vs. Erhebungen unter
Auskunftspflicht;

Untersuchungen zu alternativen Verfahren der
Volkszählung.

5.2 SozialwissenschaftlicheBegleituntersuchungenzur
Volkszählung 1987

5.2.1 Vorstudie zu einer Begleituntersuchung zur
Volkszählung 1987

Ausgangqpunkt der Vorstudi"3) *u, die Erkenntnis, daß
die Einstellungen zur Volkszählung kein isoliertes Phä-\
nomen darstellen. "Sie sind vielmehr tief verwurzelt in
einem komplexen Geftige von politischen Grundeinstel-
lungen und Bewertungen des politischen Systems und
der politischen Wirklichkeit. Sie sind mitbeeinflußt
durch verstfukte Verunsicherung durch zunehmende
Komplorität und Undurchschaubarkeit gesellschaftlicher
Vorgänge, die nicht zl.lJLetzt rn der rasanten Enturicklung
der EDV und anderer Technologien sowie der Konse-
quenzen ihrer Anwendung fiir den Eiruelnen und die
Gesellschaft begründet sind. Hinzu kommen Partizipa-
tionworstellungen und veränderte Partizipationsprakti-
ken aufgrund derer viele Bürger in hohem Maße sen-
sibel auf Maßnahmen des Staates reagieren, die als ver-
stärkte Kontrolle gedeutet werden können."

3) Müller, W., Mollenkopf, H., Schnell, R., Westle, 8.,
Vorstudie zu einer Begleituntersuchung zur Volkszäh-
lung unveröffentlichtes Manuskript, Mannheim 1986

dafür Sorge at fiagen, daß der in § 13 Abs. 3
des Mikrozensusg€.setzes vorgesehene wissen-
schaftliche Beiratr) auch an der Vorbereitung
und Durchführung der Volkszählung 1987 mit-
*irtt.2)
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Die Vorstudie stellt die mit der Volkszählung zu beob-
achtenden Phänomene in einen übergeordneten theoreti-
schen Zusammenhang, begründet die Relevanz von Er-
klärungsfaktoren der Teilnahmebereitschaft und schlägt
ein Untersuchungsdesign fiir Begleituntersuchungen zur
Volkszählung 1987 vor.

Im Kern des Untersuchungsdesigns steht der Vorschlag,
die Fragestellungen zur Volkszählung im Rahmen einer
Panelerhebung zu untersuchen und diese durch Analysen
der Mediennutzung der Befragten und Inhaltsanalysen
von Medien (fV, Tageszeitungen, Rundfunk, Flugblät-
ter) sowie Querschnittsuntersuchungen abzurunden.

5.2.2 Be$erntntersuchung zur Volkszählung 1987

Ziel der Begleituntersuchung zur Volkszählung 1982 1)

war, die Determhanten der verhaltensrelevanten Ein-
stellungen zur Volkszählung zu erfassen, die Verän-
derungen der Einstellungen im Zeitablauf zu unter-
suchen und Aussagen über die Konsequenzen möglicher
Modifikationen des Erhebungwerfahrens bei zukünfti-
gen Zählungen zu gonrinnen.

Diese Zielvorgabe erforderte die Integration und Umset-
zung verschiedener Forschungsansätze in ein kornplexes
Untersuchungsdesigr mit mehreren Datenerhebungen.
In allen Teilen der Studie wurden standardisierte mün-
dliche Interviervs ehgesetzt. Abbildung 1 gibt einen
Überblick über den zeitlichen Verlauf der Erhebungen.

Den Schwerpunkt der Datenerhebung bildete eine in der
ersten Welle repräsentative, dreiwellige Panelbefragung.
Die Erstinterviews erfolgten kurz vor dem Beginn der
Volkszählung die Zweitinterviews kurz nach dem Stich-
tag 31. Mai 1987. Die dritte Welle wurde etwa ein halbes
Jahr qpäter durchgeftihrt.

Um im Panel den Anteil von Personen mit einer eher
kritischen Haltung zur Volkszählung zu erhöhen (Over-
sampling), ist eine zusätzliche Stichprobe von Volkszäh-
lungskritikern befragt worden. Dazu wurden in einer
areiten repräsentativen Stichprobe kurze Kontaktinter-
views zur Haltung zur Volkszählung durchgeführt. Bei.
Volkvählungskritikern wurde das Kontaktinterview zu
einem regulären Erstinterview verlängert.

1) Die Ergebnisse der Begleituntersuchung sind veröf-
fentlicht in: Scheuch, E. K., Gräf, L., Kühnel, S.,
Volkszählung, Volkszählungsprotest und Bürgewer-
halten. Ergebnisse der Begleituntersuchung zur Volks-
zählung L987, Forum der Bundesstatistik, Band 12,
Stungart 1989

Abbildung t Das Erhebungsdesign der Begleituntersu-
chung zur Volkszählung 1987

5 Volkszählung

EEE
Welle 1

o4

Welle 2

3,87 4,87 5,87 6,S7 7,87 8,87 9,87 10,87 11,87 12,871,88 2'98

Aus Kostengründen wurden nicht in allen Befragungs-
wellen sämtliche Themenschweqpunkte im gleichen Um-
fang angesprochen. Schwerpunktthemen der ersten
Welle waren politische Einstellungen, Fragen zum Da-
tenschutz und Kontexteinflüsse. Daneben sind das Wis
sen über die Volkszählung sowie Einstellungen und Ver-
haltensabsichten erfaßt worden. In der ersten Befra-
gungsuelle wurde zudem ein Fragebogensplit in eine
Lang- und eine Kurzform vorgenommen. Die Langform
- sie wurde nur den Befragten mit sehr starkem und star-
kem politischem Interesse vorgelegt - enthielt zusätzlich
zu den Fragen der Kurzfassung die Erhebung des ego-
zentrierten Netaverkes der drei besten Freunde und
zusätzliche Fragen zum politischen Verhalten und zur
Einstellung zur Statistik.

Der Umfang der zu,eiten Befragung war deutlich gerin-
ger. In dieser Welle erfolgte eine Konzentration auf die
genaue Erfassung des Teilnahmwerhaltens und der Si-
tuation während der Volkvählung.

Die dritte Welle war hauptsächlich als Replikation und
Ergänzung der ersten Welle konzipiert worden. Auf die
zeitaufivendige Erhebung des egozentrierten Netarerks
wurde verzichtet.

Um die Ergebnisse der Panelbefragung - sie büßt auf-
grund der Panelmortalität an Repräsentativität ein -,
noch zu Generalisierungen nutzen zu können, enthielt
das Untersuchungsdesign fünf kürzere, jerreils repräsen-
tative Querschnittserhebungen (Einschaltungen in Mehr-
themenbefragungen) mit Replikationen der wichtigsten
Fragen aus der Paneluntersuchung. Die ersten drei
Querschnittserhebungen deckten den Zeitraum von
April 1987 bis zum Beginn der Volkszählung ab, die

o

Welle 3
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beiden le.vten Erhebungen sind parallel zu den Panelbe-
fragungen nach der Volkszählung erhoben worden.

Der Stichprobenumfang betrug in der ersten Welle 2 556
Personen, wovon 2 000 Personen ein repräsentativer
Querschnitt und ca. 5ü) Personen mutmaßlich Volkszäh-
lungsgegner gewesen sind. In der repräsentativen 2 ü)0er
Befragungsmasse waren zudem noch 2ü) Volkszählungs
gegner enthalten. Die Analyse der Volkszählungsgegner
basiert somit auf einer Fallzahl von 7fi) Personen.

Ergebnisse der Begleituntersuchung:

1. Die Zustimmung zur Volkszählung nahm nach der
Erfahrung mit ihrer Durchführung envartungsgemäß
sprunghaft zu. Die Zahl der Indifferenten schmolz im
Zeitablauf ab, während die der YLGegner ziemlich
konstant blieben. Trotz der allgemeinen Zustimmung
zur Volkszählung (66 Vo der Beölkerung) ist die Ein-
sicht in die Notwendigkeit der Volkszählung nicht all-
gemein. Ein Großteil der Kritiker blieb durch die Er-
fahrung der Volkszählung unbeeinflußt.

2. Kogritive Aspekte sind avar von Einlluß auf die
Einstellungen zur Volkszählung, aber allgemein nach-
rangig. Die Kenntnis des Fragenprogramms war bei
den Gegnern gering. Selbst -die Erfahrung mit der
Volkszäihlung hatte bei vielen Gegnern keinen blei,
benden Einfluß. Die vorher bestehenden Kogri-
tionen waren vier Monate nach der Volkvählung
wieder denen vor der Volkvählung ähnlich.

3. Im Vorfeld der Volkszählung 1987 wurde der Wider-
stand gegen die Volkszählung vor allem als Ausdruck
einer Ablehnung des politischen Systems der Bundes
republik gesehen. Die Begleituntersuchung zeigte,
daß der vernutete Zusammenhang besteht, er aber
für das Ausmaß der Ablehnung nur ein Bestim-
mungsgrund neben anderen ist. Die Ablehnung der
Volkvählung erfolgte vielmehr aufgrund unter-
schiedlicher Motivationslagen Einigende Klammer
war das Mißtrauen in bezug auf die Einhaltung der
Datenschutzbestimmungen. Von herausragender Be-
deutung für die Einstellung zur Volkszählung enries
sich das Meinungsklima im Freundeskreis. In bezug
auf die Volkwälrlung waren die unmittelbaren
Milieus verhältnismäßig homogen. Scheuch u.a.
ziehen daraus den Schluß, daß die Werbung nicht
durchschlagend als Ansprache von Individuen wirken
kann, sondern in ihrer Wirkung durch dieses Netz-
werk persönlicher Beziehungen gedämpft und wohl
auch teilweise neutralisiert wird. Die Bedeutung der
persönlichen Netan erke für die Wirkung von Massen-
kommunikation bestätigte sich auch liir den
Gegenstand der Volkszählung. Zur Wirkung der

Faktoren im einzelnen: Der Faktor "System-/Regie-
rungwerdrossenheit" war nicht in dem Maße genera-
lisiert, wie zunächst angenommen wurde. Des weite-
ren wirkte der Faktor "Politischer Standort links/
rechts" auch auf die fehlende Einsicht in die Nonren-
digkeit einer Volkgählung. Schließlich sind die Fak-
toren "Datenschutz" und "Mehrheitsmeinungen der
Freunde" wichtig. Alle diese fünf Faktoren haben
einen Einfluß auf eine negative Einstellung zur
Volkszählung gehabt. Die Ablehnung der Volkszäh-
lung ging sprunghaft in die Höhe, wenn mehrere
Faktoren zusammenkiunen. Personerq die in fünf
Faktoren $eictrzeitig ablehnend waren, sind in der
Gesamtmenge der Bevölkerung eine Minderheit
gewesen. Nach der Erfahrung der Volkszählung hat
dieZahl der Kritikern abgenommen. Bei dem harten
Kern der Volkvählungsgegner war die Gegnerschaft
überdeterminiert und im allgemeinen Argumenten
nicht zugänglich. Bei einem Großteil der Volkszäh-
lungsgegner war jedoch die Gegnerschaft nicht durch
mehrere Faktoren gestützt. Dieser Personenkreis
erwies sich Argumenten zugänglich. Bei dem "harten
Kern" kann nur versucht werden, langfristig zu
wirken.

5. Unterschätzt wurde die geringe Motivation einer er-
heblichen Minderheit,.bei einem als lästig gewerteten
Ereignis mitzumachen. Die Absage an Dinge, die
außerhalb des eigenen unmittelbaren Interesses ge-
schehen, bewirkt auch eine Ablehnung von Teil-
nahme an amtlichen Zählungen. Andererseits ist
diese "Das-geht-mich-nichts.an"-Haltung nicht so

konsequent, daß man dafiir Nachteile in Kauf neh-
men würde. Sowoltl eine Prämie {iir die Teilnahme
wie auch die Androhung eines Bußgeldes wirken für
diesen Teil der Bevölkerung gleichenveise motivie-
rend, sich an der Volkszählung zu beteiligen.

5. Bei der Volkszälrlung 1987 war die Teilnahmwer-
pflichtung mit der Androhung eines Zwangsgeldes
weitgehend entscheidend dafür, daß auch Personen,
die die Zihlung ablehnten, leztlich doch teilgenom-
men haben. Bei Durchführung der Volkvählung als
freiwillige Befragung, muß aufgrund der Ergebnisse
der Begleituntersuchung mit einem Drittel Nichtteil-
nahme gerechnet werden. Die Analysen geben weiter
Hinweise darauf, daß die Ergebnisse der Volkszäh-
lung bei einem Verzicht auf die Verpflichtung teil-
nahmeunwilliger Bürger die Qualität der Zensus-
daten eher verschlechtern, nicht jedoch verbessern
würde. Ein Verzicht auf die Teilnahmwerpflichtung
ist daher nicht anzuraten.

6. Von großer Bedeutung hat sich auch die Person des
Zählers erwiesen. Die Durchfühnrng der Volkszäh-
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lung durch kommunale Behörden hat anei Nachteile.
Einmal ist die Effektivität der 7Ähler, insbesondere
in den größeren Städten, ein Problem. Ein Indiz
dafür ist, daß sich die Volkszählung in Großstädten
viel lZinger hinzog als erwartet. Daneben konnte ins-
besondere bei den höher Gebildeten, die wiederum
tendenzielT die Volkszählung ablehnten, ein Sponsor-
shipeffekt beobachtet werden: Einem wissenschaft-
lichen Institut, dern Statistischen Bundes- ba*,. Lan-
desamt wird für eine Individual-Zählung tendenziell
mehr Vertrauen entgegengebracht als der eigenen
Kommunalverwaltung.

7. Die Einstellung zur Volkszählung und das tatsächli-
che Verhalten sind kein einheitlicher Gegenstand.
Das gleiche Verhalten wird hier durch verschiedene
Motive bewirkt. Und zu einem geringeren Grad
führen die gleichen Motive zu unterschiedlichen Ver-
haltensrreisen. Eine Ansprache der Bwölkerung vor-
nehmlich auf Motive kann dementsprechend nur von
begr enztq Bedeutung sein.

8. Die Einstellung zur Volkszählung ist, ähnlich den
Einstellungen zu vielen anderen kontrovers diskutier-
ten Sachverhalten, bei vielen eher ambivalent. In
einer solchen Situation ist die Einsicht in die Not-
wendigkeit oder das Fehlen derselben eine entschei-
dende Variable dafür, in welche Richtung sich bei der
Entscheidung über Verhalten eine Ambivalenz
auflöst. Gerade in den Teilen der Bwölkerung mit
höherer Bildung war das Verständnis für die Nowen-
digkeit amtlicher Zählungen verhältnismäßig gering.
Ohne eine verbreitete Einsicht in die Nonvendigkeit
von Zählungen dürfte die Akzeptanz auch der
nächsten Volkszählung geringer als erwünscht sein.

In der Demographie korreliert die negative Einstel-
lung zur Volkvählung und die Sorge um den Daten-
schutz vor allem mit alei Faktoren: Am stärksten mit
Alter und mit Bildung. Insgesamt ist aber der Beitrag
der demographischen Faktoren geringer als der
Beitrag der Mentalfaktoren und deutlich geringer als
der Beitrag des persönlichen Netzurerks.

Vollzugwenraltung, muß einsehbar werden. Um die
Volkszählung als Maßnahme einer unabhängigen In-
stanzztr vermittetn, ist es erforderlich, eine Politik zu be-

treiben, aus der deutlich wird, daß das Statistische Bun-
desamt ein eigenständiges Amt ist, das mindestens so

vertrauen$vürdig ist wie das Finanzamt."

2. Die Verquickung der Durchliihrung von Volkszäh-
lungen mit dem Verwaltungspersonal der durchfüh-
renden Verwaltung trägl zv der Vorstellung bei, die
Volkvählung sei Verwaltungwollzug. Von daher wird im
Aulbau einer eigenen Erhebungsorganisation ein wichti-
ger Schritt gesehen, um die Eigenständigkeit der Statisti-
schen Behörde gegenüber dem staatlichen Verwaltungs
vollzugzu betonen.

3. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen, nämlich der Her-
stellung einer Distanz zur normalen Venraltung, muß
erreicht werden, daß das Statistische Bundesamt sich als
eine Serviceinstitutiory die für eine moderne Gesellschaft
notwendig ist, darstellt. Das kann sicherlich nicht nur
über Werbung erreicht werden, sondern verlangt auch
ein Umsetzen in bürgerfreundliche Dienstleistungen.

5.2.3 Die Thematisierung der Volkszählung 1987
in der Öffentlichkeit

Um die Argumentationen zur Volkszählung näher be-
stimmen zu können, wurde in diesem Teilprojekt der so-

ziahrissenschaftlichen Begleitforschung zur Volkszählung
1987 zum einen Intensivintervie\v mit erklärten Gegrern
und Beftirwortern der Volkszählung und zum anderen
eine Inhaltsanalyse ausgewählter Tageszeitungen durch-
geführtj/ Mit beiden Erhebungsinstrumenten sollten im
Detail die Argumente erfaßt werden, die zur Mei-
nungpbildung der gesamten Bwölkerung beitragen. Mit
der Methode der Intensivbefragung wurde angestrebt,
das Grundmuster der Argumentation zur Volkszählung,
dessen Stabilität und Einbettung in einen größeren Ein-
stellungszusammenhang bei Volkszählungsbefürwortern
und -gegnern zu erarbeiten. Die Inhaltsanalyse der
Tageszeitungen sollte vor allem Aufschluß über die
folgenden Punkte liefern:

2) Unter den verschiedenen Behörden gilt das Finanzamt
als ganz besonders vertrauens\üürdig, das Sozialamt
als garz besonders wenig vertrauensvürdig, ohvohl
das letztere Geld ausgibt und das erstere Geld weg-
nimmt.

3) Glatzer, W., Koch-Arzberger, C., Schumacher, J., Die
Thematisierung der Volkszählung 1987. Eine Unter-
suchung über Meinungsführer, Frankfurt L989. - Glat-
zet, W., Koch-Arzbergü, C., Schumacher, J., Die
Thematisierung der Volkszählung 1987 in der Bericht-
erstattung von Tageveitungen, Frankfurt 1989

1. Der Volkszählung muß der Charakter einer admini-
strativen Maßnahme genommen werden. Die Staats
ferne der Volkvählung, zumindest die Ferne von der

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse kommt die For-
schergruppe zu folgenden Empfehlungen: r''

1) Vgl. Scheuch, E. K., Ergebnisse der Begleituntersu-
chung zur Volkszählung 1987, Vortrag anläßlich der
Tagung des Wissenschaftlichen Beirates für Mikrozen-
sus und Volkszählung, Wiesbaden Juni 1989
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den Umfang der Berichterstattung zum Thema
"Volkv?ihlung";

die Relation ayischen Bericht und Kommen-
tat:'

die Relation, in der bejahende und ablehnende
Partien - innerhalb und arischen Zeitungen -
zueinander stehen;

die Tlpologie der Pro- und Contra-Argumen-
te;

die Art des wiedergegebenen "Verlautbarers";

die zeitliche Abfolge der Berichterstattung
zum Thema und ihre Verbindung zu bestimm-
ten Ereignissen.

Die Ergebnisse der lntensivbefragung haben aufgrund
des nicht-repräsentativen Charakters der Stichprobe - im
Verlauf der sechs Wochen vor dem Zählungsstichtag
wurden 30 Personen befragt, und a*,ar sechzehn erklärte
Gegner und 14 erklärte Befürworter der Volkszählung -
allenfalls orplorative Bedeutung. Gleichwohl gibt es

Parallelen auischen den Ergebnissen der lntensivbefra-
gung und den Ergebnissen der repräsentativen Panelbe-
fragung zur Volkszählung 1987. So wird die Bedeutung
der sozialen'Netarrerke für die Meinungpbildung zur
Volkszählung bestätigt. "Sowohl in den Freundeskreisen
als auch in den informellen Kontaktsystemen etwa am
Arbeitsplatz (bewegt man sich) weitgehend in einem
Umfeld, von dessen Meinungsklima eh nicht geringer
Konformitätsdruck ausgeht. In diesen vielfältigen
informationellen Sozialsystemen, so scheint es, sind
Einstellungen zur Volkszählung nicht 'umgedreht' oder
aus dem Nichts heraus geschaffen worden, da diese Ein-
stellungen dort, wo sie mit den generellen politischen
Orientierungen zusammenhängen oft schon zu den
Grundvoraussetzungen dieser Systeme gehören.... So wie
auf diesen Wegen die Zwerfel am Sinn und Nutzen der
Volkszählung transportiert, stabilisiert und legitimiert
worden sind, ist auf der anderen Seite auch die Über-
zeugung von deren Nutzen und Rechtmäßigkeit immer
tiefer verankert worden."

Aus der Analyse der Intensivinterviews ergab sich ferner
ein Bild, das anischen den unverrückbar festgelegten
Gegner und Befürwofter der Volkszählung eine weite
Zu,ischenzone ausuries, die Glager u.a. als "Meinungs.
führer im Zweifel" umschreiben. "Im Rqgelfall wirken die
aus den Lagern der Indifferenten, Unschlüssigen und
Desinteressierten bestehenden Zwischenzonen ... span-
nungs und konfliktmildernd. ... Dieser "Gleichmut der

Mitte" überlagerte auch die Auseinandersetzungen um
die Volkszählung 1987 und nahm ihnen viel von ihrer
Brisanz". Häufigere Versuche, das Gespräch auf das
Thema Volkszählung zu bringen, wirklich aktiv die
Meinungpbildung zu steuern oder gar Agitation zu be-
treiben, kennzeichneten nur den ganz ottremen Flügel
der Volkszählungsgegner.

ln die Analyse des Umfangs der Berichterstattu+g in Ta-
geszeitungen wurden sieben Tageszeitungenl) einbe-
zogen. Kriterien für die Ausvahl waren vor allem die
Überregionalität und die Auflagenhöhe. Der Unter-
suchungszeitraum erstreckte sich über ein Jahr be-
ginnend mit September 1986 und endend mit August
1987. Insgesamt wurden 1 405 Artikel erfaßt und aus.
getilertet. Davon entfielen 30 Vo auf "die tageveitung",
23Vo auf die "Frankfurter Rundschau", tTVo auf die
"Süddeutsche Zeiun$',10 Vo auf. die "Frankfurter Allge-
meine Zeitung" und jeweils 8 Vo aruf die "Westdeutsche
Allgemeine 7*itunS'banr. "Die Welt". 4 Vo entfielen auf.
"Bild'. Bei der Intelpretation der Ergebnisse ist zu be-
rücksichtigen, daß die für die Meinungsbildung bedeut-
samen Berichterstattungen zur Volkszählung in lokalen
7*itungen nicht berücksichtigt werde, n konnten. Ferner
ist zu berücksichtigen, daß eine Gariehtung der Artikel
etwa mit der Aufl4genhöhe nicht erfolgt ist. Erst recht
konnte keine.Medienwirkungsanalyse durchgefiihrt wer-
den, da dies den Rahmen dieses Projektes mehr als
gesprengt hätte.

Wie bei allen derartigen Forschungworhaben hängt die
Datenbasis in starkem Maße vom Selektionsmechanis
mus, vom Nachrichtenwert einer Meldung ab. Die Er-
gebnisse geben somit allenfalls Hinweise auf die
selektive Wiedergabe von Informationen zur Volks-
zählung. Gleichwohl geben die Ergebnisse wichtige Hin-
weise sowohl ftir die Durchführung künftiger Volkszäh-
lungen als auch fiir die Öffentlichkeitsarbeit avischenden
Zihlungen:

1. Im Spiegel der Tagespresse war ein entschiedenes Ein-
treten ftir die Volkszählung bei weitem nicht in dem
Maßezu beobachten, in dem es - theoretisch - hätte ge

schehen können.

2. Befürchtungen in bezug auf einen unzureichenden
Datenschutz spielten in der Typologie der Contra-Ar-
gumente die dominierende Rolle. Im Sinne einer höhe-
ren Akzeptanz der Volkszählung sollten Mißbrauchs

1) Ausgewertet ururden im einzelnen: Bild, Frankfurter
Allgemeine 7*itung, Frankfurter Rundschau, Süd-
deutsche 7-eittrng, die tageszeitung Die Welt, West-
deutsche Allgemeine Zeitung
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möglichkeiten auf keinen Fall pauschal geleugnet wer-
den, sondern ihre Existenz anerkannt und ein ernsthaftes
Bemühen unter Beweis gestellt *erden.l)

3. Eine überzeugende Rechtfertigung für Risiken ist ein
Nutzen, der diese Risiken deutlich überwiegt. Dreh- und
Angelpunkt einer argumentativen Unterstützung der
Volkszälrlung ist der Nachweis des praktischen und nach-
vollziehbaren Nutzens von Volkszählungsdaten für ein-
zelne Bwölkerungsgruppen und Institutionen.

5. Im Hinblick auf die unterschiedlichen Lager der Be-
fürworter und Gegner der Volkszählung scheinen unter-
schiedliche Strategien angebracht. So ist es wichtig,
Anlässe für negative Berichterstattung zu vermeiden und
Anlässe zu positiver Berichterstattung deutlicher heraus.
zustellen. Chancen hierfür bieten die Ergebnisse der
Volkszählung 1987, die im gesellschaftlichert Prozeß der
Entscheidungsfindung und Planung zum Einsatz kom-
men.

5.2.4 Schriftliche Befragung der Zihler bei der
Volkszählung 1987

Ziel der schriftlichen Befragung Aer Tene?) war, die
Zählerufahrungen sowie die Vorgehensueisen der Zäh-
ler bei der Volkszählung 1987 systematisch nachvollzie-
hen zu können (Transparenz über den Vollzug der
Volkvählung), um indirekte Hinweise auf die Datenqua-
Iität zu gewinnen sowie ErfahrungsÄ/erte zu erhalten, die
für die Weiterennr.icklung im Bereich Volkvählung ver-
wandt werden können. Ein weiterer Gesichtspunkt war
das Verhalten der Auskunftspflichtigen aus der Sicht der
Zäller. Die Untersuchung wurde zusätzlich zu der von
den Statistischen Amtern des Bundes und der Länder
geplanten Studie in Auftrag gegeben.

Die Untersuchung wurde in Form der schriftlichen Be-
fragung durchgeftihrt. Da es sich um ein Untersuchungs
feld handelte, das nicht zu den routinemäßigen Feldern
der empirischen Soziaforschung zählte und methodische
Probleme zu erwarten waren, wurden im Vorfeld der
schriftlichen Befragung Gespräche mit Erhebungsstel-
lenleitern geführt. Es wurden 19 Kommunen für die
Teilnahme an der Zusatzuntersuchung gewonnen. Die

1) Im Lichte dieser Empfehlung würde es bei künftigen
Volkszählungen nicht hinreichen, allein darauf hinzu-
weisen, daß bei der Volkszählung 1987 keine der sei-
nerzeit geäußerten Befürchtungen eingetreten ist. Auf
der anderen Seite sind Hinweise auf konkrete Daten-
schutzrnaßnahmen u.U. risikoerhöhend.

2) Kromrey, H., Treinen, H., Schriftliche Befragung der
Zähler bei der Volkszählung 1987, unveröffentlichtes
Manuskript, Bochum 1988

Erhebungsstellenleiter gaben - unter Wahrung der
Anonymität - Fragebögen an jeweils eine Stichprobe der
bei ihnen eingesetzten Zähler weiter. Insgesamt wurden
4 690 Fragebogen ausgegeben. 2 801 ZllllJrer (60 %)
haben den Fragebogen ausgefüllt zurückgesandt. Der
Rücklauf schwankte avischen 49,4 Vo und 68,L Vo.

Die Ergebnisse der Zählerbefragung:

l. Die Zthlerbefragung zeigt, daß es einen nennens
werten Widerstand gegen die Volkwählung nicht gab.

Von Verweigerungen und ähnlich harten Haltungen
von Auskunftspflichtigen berichteten weniger als L %
der Zähler. Dieses Ergebnis stimmt mit Erfahrungen
überein, die aus anderen Untersuchungen gewonnen
wurden.

2. Bei den Zählerr. selbst zeigte sich, daß von "Zwangs-
velpflichtungen" keine Rede sein konnte. Die Zätler-
motivation war keinesregs so niedrig, wie manchmal
behauptet. Dies gilt auch für die Zäll.Jler, die im
ÖffentlichenDienst beschäftigt waren, obwohl deren
Motivation leicht unter der Motivatiot der Ziüt/rer
aus anderen Wirtschaftsbereichen lag. Die Zöthler,
die im Öffentlichen Dien§t beschäftigt waren, ver-
fügten über eine größere Erfahrung im Umgang mit
Formularen.

3. Die Erfahrungen mit der Zählung haben keinesuegs
zu einer Demotivation geführt. Die Bereitschaft der
Zähler, an künftigen Zählungen teilzunehmen, ist
gegeben.

4. Die Ergebnisse der Untersuchung legen nahe, die
Zählerschulungen in Zukunft noch stärker einander
anzugleichen und weniger Kenntnisse als vielmehr
Fertigkeiten zu vermitteln. Des weiteren soll der
Spielraum der Erhebungsstellenleiter, der die be-
zirksübergreifende Vergleichbarkeit beeinträchtigen
könne, bei künftigen Zählungen eingeschränkt
werden.

5. Die Gemeindegröße hat keinen Einlluß auf die
Motivation der Zälier gehabt. Jedoch war die Art
der Zählung (Anteil des postalischen Rücklaufs;
Grad der Erreichbarkeit der Personen) von der Ge-
meindegröße beeinflußt. Dies ist allerdings nicht auf
die Zählbedingungen zurückzuführen, mit großer
Wahrscheinlichkeit auch nicht auf Unterschiede in
der Einstellung und in der Erwartung zur Volkszäh-
lung, sondern auf die in Großstädten gegebene Be-
völkerungsstruktur und der dort anzutreffenden grä-
ßeren Anonymität, die sich im Verhalten der Zähler
und der Auskunftspflichtigen selbst niederschlä5.
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6. Die Studie zeigt, daß die die Medien beherrschende
Anti-Volkszählungskampagte weder das Verhalten
der Auskunftspflichtigen noch der Zähler in einem
feststellbaren Ausmaß beeinllußt hat. Einfluß hat
allerdings das prognostizierte Verhalten Anderer ge-

habt. Die Enrartung, wie andere auf die Volkszäh-
lung reagieren würden, hat zum Teil zu Maßnahmen
geftihrt, die man bei Kenntnis der tatsächlichen
Einstellung unterlassen hätte.

7., Aus den Ergebnissen der Untersuchungen läßt sich
'nicht ableiten, daß die Erhebungsbedingungen die
Qualität der Daten der Volkszählung negativ be-
einflußt haben.

5.3 StatistischeMethodenforschung

5.3.1 Totalerhebung vs. Stichprobenerhebung

In der Diskussion um die Volkvählung 1987 hat die Be-
hauptung, die Zutecke der Volkszählung könnlen auf der
Grundlage von Ergebnissen aus Stichprobenbefragungen
erreicht werden eine bedeutende Rolle gespielt. Der
Wissenschaftliche Beirat für Mikrozensus und Volkszäh-
lung hat hierzu im Vprfeld der Volkszählung 1987

folgende Stellungrrahmer,' abgegeben:

"Das Bundewerfassungsgericht hat in seinem Urteil vom
15. Duember 1983 (BVerfGE 65.1) ausgeführt, daß

'noch kei:ne sicheren Erkenntnisse vorliegen,
die das Mittel der Totalerhebung schon jetzt
unverhältnismäßig erscheinen lassen' und

'Alternativen zur Volkszählung in der Form
der Vollerhebung mit Pflichtauskunft noch mit
zu großen Fehlerquellen behaftet sind'.

Diese Feststellungen des Bundewerfassungsgerichts hat
der Deutsche Bundestag bei der Beratung des Volkszäh-
lungsgesetzes (YZG) 1987 im Jahre 1985 übernommen.

Dementsprechend bestimmt das VZG 1987 vom 8. No-
vember 1.985

in § 1, daß die Volkszählung'flächendeckend',
d.h. als Totalerhebung, durchzuführen ist, und

in § 12, daß Auskunftspflicht besteht.\

Der Wissenschaftliche Beirat ftir Mikrozensus und
Volkvählung hat anhand des ihm erreichbaren Materials
eingehend die Frage untersucht, ob seit dem Urteil des

Bundewerfassungsgericht vom 15. Dezember 1983 neue
Erkenntnisse im Bereich der Statistik und der Sozialfor-
schung gery'onnen worden sind, die für die Volkszählung
1987 eine Milderung der Mittel 'Totalerhebung" und
"Auskunftszrrang' erlauben würden.

Die Prüfung hat zu folgenden Ergebnissen geführt:

a) Auf die Totalerhebung kann bei der Volkszählung
1987 nicht verzichtet werden.

b) Die Auskunftspflicht ist bei der Volkszählung 1987
aringend erforderlich.

Diese Aussagen beruhen auf folgenden Erkenntnissen:

a) Ein Verzicht auf Totalerhebung ist nicht vertretbar,
weil die Volkszählung 1987

sowohl fachlich als auch regional tief ge-
gliederte Ergebnisse mit hoher Genauig-
keit ergeben soll und

als verläßfiche Basis für weitere statistische
Erhebungen dringend benötigt wird.

Ein Ersatz der Volkszählung durch eine Stichproben-
erhebung wäre

nicht durchführbar wegen des Fehlens
einer umfassenden, aktuellen Ausvahl-
grundlage und zudem

unzureichend, weil die geforderten tief
gegliederten Ergebnisse mit Hilfe von
Stichproben nicht ausreichend genau er-
mittelt werden können.

Die Volkszählung 1987 könnte auch nicht durch eine
Zusammenfühnrng von Daten aus verschiedenen
Registern ersetzt werden, weil die Kombination sol-
cher Daten

das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung verletzen und

wegen der Unvollkommenheit einiger Re-
gister nicht zu aktuellen, flächendeckenden
Ergebnissen führen würde.

1) Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirates für
Mikrozensus und Volkszählung zur Volkvählung '87,
Wiesbaden 1986
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b) Die Auskunftspflicht ist zur Zeit wtngend erfor-
derlich, weil die geforderte Qualität der Volkszäh-
lungsergebnisse bei freiwilliger Auskunftserteilung
nicht erreichbar ist. Dieses Urteil beruht auf den
Erfahrungen der Mikrozensus-Testerhebungen im
Jahre 1985, die entsprechend § 13, Abs. 1 Mikrozen-
susgesetz vom 10. Juni 1985 mit freiwilliger Aus-
kunftserteilung durchgeftihrt worden ist, um zu unter-
suchen, ob in künftigen Mikrozensuserhebungen ganz
oder teilweise auf die Auskunftspflicht verzichet wer-
den kann. Zu dieser Testerhebung hat nur etwa die
Hälfte aller Befragten die erbetene Auskunft gege-
ben.

Die Ausrrertung der Daten zeigl, daß die Antwort-
ausfälle

in den einzelnen Bwölkerungsgruppen ver-
schieden stark ausgeprägt sind und

zu groben Verzemrngen der Ergebnisse
führen, die nicht reparabel sind und die
praktische Verwendung ausschließen."

Die Arbeiten des Beirates haben sich in den Folgejahren
darauf konzentriert, Alternativen zur bisherigen Form
der Volkszählung zu waluieren und die Möglichkeit der
Freiwilligkeit in der Auskunftserteilung intensivst zu
untersuchen.

5.3.2 Erhebungen auf freiwilliger Basis vs. Erhebungen
unter Auskunftspflicht

Der Wissenschaftliche Beirat für Mikrozensus und
Volkvählung hat die Frage, ob bei amtlichen bevölke-
rungsstatistischen Erhebungen ganz oder teilweise auf
die Auskunftspflicht verzichtet werden kann, im Rahmen
der Mikrozensus-Testerhebungen gemäß § 13, Mikro-
zensusgesetz vom 10. Juni 1985 eingehend untersucht.
Die Ergebnisse der Untersuchungen charakterisieren das
generelle Antwortverhalten bei freiwilligen amtlichen
Befragungen und sind in der Tenderu auf die Volks
z?ihlung übertragbar. Wie aus anderen Untersuchungen
bekannt ist, ist das Image der Volkvählung schlechter
als das Image anderer amtlichen Statistiken. Insofern
sind die beim Mikrozensus erreichbaren Antwortquoten
Höchstwerte, die bei Volkszählungen nicht erreicht wür-
den. Hirzu kommt ein aneiter wichtiger Aspekt. Die mit
Volkszählungen verfolgten Zwecke - z.B. Feststellung
der genauen EinwohnerzaNen für Bund, Länder und
Gemeinden - sind auf Bestandsgrößen ausgerichtet und
die Volkszählung dient als Auswahlgrundlage sowie als
unmittelbarer banr. mittelbarer Hochrechnungsrahmen

Iiir nachgehende amtliche und privanrrirtschaftlich
organisierte Stichprobenerhebungen. Ausfälle bei Stich-
proben vergrößern den Stichprobenfehler und ihre
Wirkung ist abschätzbar in dem Sinne, daß sich
Aussagen über die Brauchbarkeit der Ergebnisse treffen
lassen. Bei Vollerhebungen ist eine derartige Differen-
zierung nicht möglich. Ausftille machen Bestandserhe-
bungen wertlos.

In den freiwilligen MikrozensusTesterhebungen der
Jahre 1985, 1986 und 1987 -Ausvahlsatz bis zu 0,25 Vo

der Bevölkerung je Erhebungsjahr - wurden verschie-
dene alternative Erhebungwerfahren erprobt: die schrift-
liche Befragung die persönliche Befragung (mit schdft-
Iicher Nachbearbeitung) unter Beratung durch ein kom-
merzielles Institut sowie die persönliche Befragung (mit
schriftlicher Nachbearbeitung) entqprechend dem her-
kömmlichen Mikrozensus sowie die telefonische Befra-
gung. Die Zielseewtg der unterschiedlichen Erhebungs-
designs war, die Befragungsmethode zu bestimmen, die
die Teilnahme maximiert und die Qualität der Befra-
gungsergebnisse des Mikrozensus mit Auskunftspflicht
sichert.

Der Wissenschaftliche Beirat für Mikrozensus und
Volkszählung kommt aufgrund seiner Analysen der Mi-
krozensusTest- und -Haupterhebungen zu folgendem
Ergebnis:1)

1. Die Teilnahmequoten bei arntlichen Bwölkerungs
befragungen auf freiwilliger Grundlage entsprechen
den Teitnahmequoten, die die empirische Sozial-
forschung erreicht. Im Jahre 1985 konnte arar nur
eine Teilnahmequote von 46,!Vo Teilnahmequote
(49,6% mit Nachbearbeitung) erreicht werden, doch
konnte sie bei der Testerhebung 1986 auf 58,0Vo
(65.0Vo mit Nachbearbeitung) gesteigert werden. Bei
den Testerhebungen des Jahres 1987 sank die Quote
mit 53,5% (63,7Vo mit Nachbearbeitung) wieder et-
was ab.

2. Bet den Teitnahmequoten gab es deutliche Unter-
schiede arischen den Ländern, wobei insbesondere
die Stadtstaaten und Nordrhein-Westfalen zu den
geringen Antwortquoten beitrugen. Weiterhin gab es
deut[che Unterschiede nach Gemeindegröße. In den
kleinen Gemeinden waren die Teilnahmequoten
deutlich höher.

1) Vgl. Esser, H., Grohmann, H., Müller, W., Schäffer,
K.-A., Mikrozensus im Wandel. Untersuchungen und
Ernpfehlungen zur inhaltlichen und methodischen
Gestaltung, Schriftenreihe Forum der Bundesstatistik,
Band 11, Stuttgart 1989

-226-



3. Die Ergebnisse geben insgesamt keine Hinweise
darauf, daß die Beteiligung bei freiwilligen Mikro-
zensus-Erhebungen durch Anderungen in der Erhe-
bungsart oder in der Intervieworganisation drastisch
verbessert werden könnte, wenngleich partielle Wir"
kungen - insbesondere nach weiteren praktischen
Versuchen und Erprobungen - durchaus möglich er-
scheinen.

4. Selektivitäten der Nichtteilnahme werden fast immer
festgestellt, jedoch ist ihre Struktur nicht sehr deut-
lich, vor allem aber nicht stabil. Im allgemeinen
neigen tiltere Personen und Angehörige uRterer wie
oberer Schichten stärker dazu, Antworten zu verwei-
gern, während Berufstätige und Ledige häufiger nicht
erreichbar sind. Gelegentlich wird festgestellt, daß
Befragte eher an amtlichen Erhebungen als an kom-
merziellen oder akademischen Studien teilnehmen.
Für sozialwissenschaftliche Untersuchungen in der
Bundesrepublik kann die Existenz eines "Mittel-
schichtbia§' angenornmen werden, während der
Pflicht-Mikozensus kaum Verzemrngen ausueist (im
Vergleich zu einigen erfternen statistischen Ver-
gleichsgrößen).

5. Der Einsatz statistischer Korrekturtechniken zum
nachträglichen Ausgleich von Verzemrngen setzt die
Existenz deutlicher, bekannter und stabiler Regel-
mäßigkeiten bei der Nichtteilnahme voraus. Folglich
war ztt prüfen, ob diese Bedingungen bei einem frei-
willigen Mikrozensus gegeben sind oder nicht. Die
Analyse der Frage, ob Ausfälle bei den freiwilligen
Testerhebungen Verzemrngen zur Folge hatten,
erbrachte (über einen Vergleich von Haupt- und
Testerhebungen) eindeutig das Ergebnis, daß bei
Pflichtauskunft die verläßlicheren Ergebnisse etzielt

, werden. Bei der Ermittlung hochgerechneter Abso-
lutzahlen oder globaler Anteilsilerte ergeben sich
z.T. äußerst starke Abweichungen (10 7o und oft
auch noch deutlich mehr) zu,ischen Haupt- und Test-
erhebung, und zlrrar selbst bei großen Bwölkerungs-
gruppen. Diese Abrveichungen streuen nicht zufäIlig.
Ganz allgemein werden bei Freiwilligkeit "Unterprivi-
legierte" (z.B: geschiedene oder verwitwete ältere
Frauen, Langzeit-Atbeitslose, Personen mit niedri-
gem Einkommen) und spezielle Bwölkerungsgrup-
pen (2.8. Lebensgemeinschaften, Drei- und Mehr-
Generationen-Haushalte) unterepräsentiert und
können in den Ergebnissien nur mit großen Fehlern
dargestellt werden. Globale Strukturen und multiva-
riate Zusammenhänge sind in dieser Hinsicht meist
weniger empfindlich. Besonders problematisch sind
Zeiwergleibhe über die Testerhebungen, da Unter-
schiede in den Ergebnissen nicht eindeutig den struk-
turellen Wandel widerspiegeln, sondern auch durch

Ausmaß und Struktur der Ausfälle verursacht sein
können. Wegen der Höhe und Instabilität der
Struktur der Ausftille und weil die Ausfallmechanis-
men nicht genau bekannt sind, können die mit den
Ausfällen verbundenen Verzemrngen auch mit den
modernsten statistischen Korrekturtechniken nicht
bereinigt werden.l)

6. In der zusammenfassenden Bewertung der Ergebflis-
se zur Freiwilligkeit des Mikrozensus ist allgemein
festzuhalten, daß zur Erfüllung der Grundfunktionen
des Mikrozensus auf die Auskunftspflicht in den
Kernfragen nicht verzichtet werden kann. Dies gilt
insbesondere für die Strukturinformationen, die als
Eckdaten für andere Erhebungen benötigt werden,
für die Ermittlung gesellschaftspolitisch wichtiger ab-
soluter Z,ahlet von Bevölkerungs und Haushalts.
gruppen sowie fiir die Abschätzung sozioökonomi-
scher Veränderungen über dieZeit.

Wie jüngste Ergebnisse der empirischen Sozialforschung
zeigen,'t sind Bwölkerungsstichproben mit freiwilliger
Beteiligung zu,ischenzeitlich noch problembehafteter gv
worden, und es gibt kein methodisch einwandfreies Ver-
fahren, um Stichprobenverzerrungen auf der Basis von
Informationen, die man aus vezerrten Stichproben
selbst gewinnen kann, statistisch zu bereinigen. Die Fol-
geprobleme hoher Ausfallquoten in freiwilligen Stichpro-
ben erscheinen nicht einmal durch Nutzung von Infor-
mationen aus unvetzerrten Quellen in zufriedenstel-
lender Weise lösbar zu sein. Walter Müller folgert:
"Daten, wie sie die Volkszählungen liefern, sind nach wie
vor unverzichtbar, wegen der gewachsenen Unsicherheit
bei den Stichproben freiwilliger Erhebungen nötiger
denn je."

Angesichts der negativen Ergebnisse über die Möglich-
keit, Erhebungen unter Auskunftspflicht durch Erhebun-
gen mit freiwilliger Auskunftserteilung zu ersetzen, hat

1) Dies zeigen auch die von Arminger und vom Statisti-
schen Bundesamt selbst durchgeführten Untersu-
chungen. Vgl. Arminger, G., Alternative Erhebungs-
methoden bei Bevölkerungsstichproben: Statistische
Grundlagen, Analysen und Konsequenzen am Beispiel
des Mikrozensus, unveröffentlichter Forschungsbe-
richt, Wuppertal 1989; vgl. Bihler, W., Meyer, K.,
Schmidt, J., Zur Zuverlässigkeit von Bevölkerungs-
stichproben ohne Auskunftspflicht, in: Statistisches
Bundesamt (Hrsg.), Ausgewählte Arbeitsunterlagen
zur Bundesstatistik, Heft 5, Wiesbaden 1988

2) Vgl. Müller, W., Braucht die Wissenschaft Volkszäh-
lungen? in: Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Volks.
zählung 2000 - oder was sdnst? Ergebnisse des 5.
Wiesbadener Gesprächs am 14. und 15. November
1991, Forum der Bundesstatistik, Wiesbad en 1992
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der Beirat sich in den Jahren ab 1988 verstärkt der Frage
zugewandt, ob eine Volkszählung garu oder teilweise
durch Ausrrertungen vorhandener Verwaltungsregister
ersetzt werden könnte.

5.4 Ersetzbarkeit einer Volkszählung durch Register-
auswertungen

5.4.1 Registerinventur und Untersuchung der sach-
lichen und organisatorischen Bedingungen

Zenfiale Aufgabe des Forschungworhabens war die
Prüfung der fachlichen und organisatorischen Fragen der
Ersetzbarkeit der Volkszählung durch Registerausver-
tungen. Zur Klärung dieser Frage hat das Institut für
Angewandte Wirtschaftsforschung, Tübingen eine umfas-
sende Bestandsaufnahme der bestehenden Reeister
(regionaler Schwerpunkt: Raum Stuttgart/tübing-en)1)
durchgeführt. In methodischer Hinsicht handelt es sich
um eine Pilotstudie in einem bislang systematisch kaum
aufgearbeiteten Bereich. Angesichts des Forschungs
defizits wurde der Untersuchung eines möglichst breiten
Spektrums vorhandener Register Vorrang gegeben
gegenüber einer vertiefenden Analyse einzelner Register.
Insgesamt wurden mittels des im Institut erarbeiteten
Gesprächsleitfaden 18 Register eingehend aufgearbeitet
und dokumentiert.

Substituierbarkeit der Merkmale der Volkszählung im
engeren Sinne (Personenbogen)

Im Bereich der Volkszählung im engeren Sinne (Per-
sonenbogen) sind keine Register vorhanden, die die
Fragen zur Vor- und Ausbildung (Fragen 9 bis 11 des
Personenbogens) abdecken. Dies gilt ebenso ftir die
Fragen zur Nutzung von Verkehrsmitteln (Fragen 13 und
14 des Personenbogens). Relativ aussichtsreich ist, die
demographischen Angaben der Volkszählung durch Re-
gisterausuertungen zu ersetzen. ÜberRegisterauswertun-
gen sind keine Angaben zu Haushalten - im Sinne der
Volkszählungsdefinition - zu erutarten.Z)

1) Aufgrund der im Raum Stuttgartflübingen gegebe-
nen relativ günstigen Ausgangslage sind die For-
schungsergebnisse im Hinblick auf die Substitutions-
möglichkeiten für das gesamte Bundesgebiet zu opti-
mistisch, trotz des insgesamt negativen Ergebnisses.

2) YCl.aber die Versuche F. von Klizings, aus Daten des
Einwohnermelderegisters haushaltsähnliche Personen-
verbände zu generieren, in: Deutscher Städtetag
(Hrsg.), Methodenstudie Wohnungsmarktbeobach-
tung, Band 2, Reihe H, DST-Beiträge zur Statistik
und Stadtforschung, Heft 35, S. 85ff.

Für die auf die Erwerbstätigkeit zielenden Fragen der
Volkszählung gibt es kein Hauptregister, das die Grund-
gesamtheit einer Volkszählung abdeckt. Die Versicher-
ten- und Betriebsdatei der Bundesanstalt für Afteit
beinhaltet zu,ar einen wesentlichen Teil der Grundge-
samtheit, doch enthält sie nur die Daten der sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftig;en (75-80 Vo aller Er-
werbstätigen). Es fehlen darin Angaben über Selbstän-
dige, Beamte, Mithelfende Familienangehörige und ge-
ringfugrg Beschäftigte. Für die Gruppe der Selbststän-
digen, für die Mithelfenden Familienangehörigenund die
geringfiigig Beschäftigten grbt es kein geeignetes
Komplementärregister. Die Register der Industrie- und
Handelskammern über Selbständige sind als teilweises
VZSubstitut nicht geeignet. Denkbare Möglichkeiten, in
Ergänzung der Versicherten- und Betriebsdatei Re-
gisterangaben der Finanzämter zu den Einkommen-
steuerpflichtigen sourie Angaben über die Arbeitslosen
und Rentenempfänger heranzuziehen, stoßen auf erheb-
liche technische und rechtliche Bedenken.r)

Substituierbarkeit der Merkmale der Gebäude- und
Wohnungwählung

In die Forschungen zur Möglichkeit des Elsatzes des
gebäudebezogenen Erhebungsteils waren u.a. folgende
Dateien einbezogen:

Fiskal-Dateien
- Grundsteuerdatei
- Liegenschaftskataster
- Einheitsvert-Datei

Versicherungsdatei

Venvaltungsdateien
- Straßenübersicht der Deutschen Bundespost
- Kehrbuch der Kaminfeger
- Datei zum Sozialen Wohnungsbau

Die Möglichkeit des Ersatzes der wohaungsbezogenen
Daten der Gebäude- und Wohnungszählung wurde
- über die oben genannten Dateien hinaus - überprüft
anhand der Melderegister, wobei dessen Funktion sich
auf die Hinführung zur Wohnung erschöpft und anhand
der Register der Technischen Werke Stuttgart.

3) Ungeachtet der rechtlichen Problematik ist anzu-
merken, daß vor der Zusammenführung von BfA-
Daten mit Daten von Finanzämtern Probleme des
unterschiedlichen Aulbaus der Dateien (personen-
bav. fallbezogen) gelöst werden müßten.
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Aufgrund der Untersuchungel kommt IAW zu dem
Schluß, daß über die Nuzung der Gebäude aus
Registern nur unzureichende und häufig veraltete An-
gaben zu erhalten sind. Der Substitutionwersuch im
Rahmen der Wohnungszählung hat gezeigt, daß die aus
Registern und Dateien ableitbaren Informationen die
Grundgesamtheit nur unzureichend erfassen. Die
Merkmale der Wohnungszählung lassen sich nur im
"q<tremsten Idealfall unter Inkaufnahme eher Reihe
gravierender Probleme abdecken." (S. 48) Die Versuche,
die Merkmale der Gebäude- und Wohnungszählung
durch Registerausrertungen zt! ersetzen, scheitern
daran, daß die als Substitute in Betracht kommenden
Verwaltungs und Fiskaldateien sehr einseitig und effi-
zient auf den Registerzrveck - in der Regel eine Be-
standsgröße - ausgerichtet sind. Das IAW empfiehlt, für
diese Bereiche die Frdge der Substitution nicht weiter zu
untersuchen.

Substituierbarkeit der Merkmale der Arbeitsstätten-
zählung

Die Forschungen zur Arbeitsstättenzählung haben sich
als der Teilbereich eruriesen, der die meisten Unwägbar-
keiten beinhaltet und der die größten Probleme ver-
ursacht hat, da

es eine Vielzahl potentiell relerranter Register
grbt;

kein Register auf einer natürlichen Einheit ba-
siert und es statt dessen vielfältige Einheiten
oder Merkmalsträger gibt und

kein Register alle Teile der juristischen und
ökonomischen Merkmale abdeckt.

Wie die Untersuchungenzeigen, ist es nicht mögtich, die
Grundgesamtheit der Unternehmen vollständig zn

erfassen. Es lassen sich nur Teilmengen von Betrieben
abgrenzen. Die jeweilige Komplementärmenge läßt sich
oftmals nicht erfassen. Es erscheint nicht möglich, für
alle Betriebe und Unternehmen - erst recht nicht für
Arbeitsstätten - auch nur die inhaltlich bedeutsamsten
Angaben (Wirtschaftszrueig Träger, Rechtsform, tätige
Personen) aus Registern zu substituieren. Unterhalb der
Gemeindeebene sind oftmals keine Angaben möglich. Im
Dienstleistungsbereich sind große Lücken in Kauf zu
nehmen, namentlich bei den Freien Berufen und den
Organisationen ohne'Eru,erbscharakter, die aus den be-
stehenden Registern auf der Unternehmensebene nicht

zu schließen sind. Differenziertere Angaben der Arbeits-
stättenzählung wie Angaben zu berufstätigen Personen,
zu Löhnen und Gehältern u.a.m. sind erst recht nicht zu
ersetzen.

Als Ergebnis der Bestandsaufnahme wird zusammen-
fassend festgestellt, daß - vorbehaltlich einer Prüfung
der Registerinhalte auf Genauigkeit und Gültigkeit -
allenfalls in Teilbereichen Teilfunktionen der Volkszäh-
lung ersetzbar sind. Es ist jedoch nicht zu enrarten, daß
sich die über Registerau$rrertungen zu erwartenden
Angaben annähernd zu einem Gesamtbild zusarnmen-
fügen lassen. Wollte man die eng gilogerren Grenzen
weiter stecken, müßten entweder erhebliche Abstriche
an der Quantität und Qualität der govünschten In-
formationen vorgenommen werden, d.h es wären vor-
nehmlich politische Entscheidungen zu treffen. Oder
man müßte. das Registerwesen ändern. Erst wenn der-
artige politische Fragen entschieden sind, kann fachlich
genauer abgeklärt werden, was nötig ist, um die Nutz-
barkeit der Register zu verbessern.

5.4.2 Forschungworhaben "Entrvicklung eines Konzepts
der Nutzungvon Daten der Einwohnermelderegi-
ster für statistische Zwecke"

Der Forschungsbericht des Instituts für Angewandte
Wirtschaftsforschung hat den Wissenschaftlichen Beirat
für Mikrozensus und Volkszählung veranlaßt, die weite-
re Untersuchung der Frage der Ersetzbarkeit von Volks-
zählungen durch Registeraus$/ertungen auf die Eigrgng
der Einwohnermelderegister und damit auf den demo-
graphischen Teil des Fragenprogramms einer Volks-
zählung zu beschränken.

Das Forschungworhaben "Entrvicklung eines Konzepts
der NuEung von Daten der Einwohnermelderegister für
statistische Zwecke" umfaßte drei Teilprojekte. In der
ersten Stufe wurde eine schriftliche Befragung (Ba-
sisuntersuchung) von ausgewählten Städten und Gemein-
den der Bundesrepublik Deutschland (Gebietsstand 2.
Oktober I99o) zur Organisationsform und Arbeitsneise
des Einwohnermeldewesens durchgefiihrt. Darauf auf-
bauend wurden Fallstudien zum Meldewesen in ausge-
wählten Städten und Gemeinden durchgeführt.l)

1) Darüber hinaus sind die Nuzungsmöglichkeiten von
Registern in der ehemaligen DDR in einem um-
fangreichen Forschungworhaben untersucht worden.
Vgl. Zetpefi,E,., Vahle, H., Aufgaben, Beschaffenheit
und Nutzung von Registern in den neuen Bundeslän-
dern für die Ber,ölkerungs. und Erwerbsstatistik,
Lerpagl99l
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5.4.2.1 Repräsentative Basisuntersuchung zum
Einwohnerwesen

5.4.2.1.1 Ausrahl und Teilnahmeverhalten

Ausrahlgrundlage fiir die schriftliche Befragung von
Gemeinden zum Einwohnermeldewesen war die Ge-
meindekartei (Stand: 31. 12. 1988). Es wurden fünf
Schichten gebildet. Innerhalb einer jeden Schicht waren
die Gemeinden länderweise nach Gemeindekennziffern
- und damit nach Regierungsbezirk, Kreis, Gemeinde -
angeordnet. Ausgehend von einer Zufallszahl wurde - in
Abhängigkeit vom Ausvahlsatz - jede j-te Gemeinde ,,

gezogerl Von den Städten und Gemeinden mit mehr als
20 Ofi) Einwohnern wurden alle einbezogen. Gemeinden
mit 10 m0 bis unter'2O ü)0 Einwohnern wurden mit
einem Ausuahlstz von 50 Vo berücksichtigt. Bei den
Gemeinden mit 5 000 bis unter 10 0ü) betrug der Aus
wahlsatz ?-0 Vo, bei den Gemeinden mit 2 0ü) bis unter
5 (X)0 waren es L0 Vo. Von den Gemeinden mit weniger
als 2 ü)0 Einwohnern wu rden2 Vo ausgewählt.

Bei der Festlegung der disproportionalen Ausuahlsätze
wurde davon ausgegangen, daß Probleme in der Füh-
rung des Melderegisters mit der Überschaubarkeit der
örtlichen Gegebenheiten zusammenhängen. Diese
scheint in kleineren Gemeinden eher gegeben als in grö-
ßeren Gemeinden. Zum anderen sind viele der Städte
und Gemeinden mit weniger als 5 ü)0 Einwohnern in
Gemeindeverbänden zusammengeschlossen, so daß die
Angaben zur Organisation des Meldewesens von einb+
zogerlerl. kleinen Gemeinden auch für die Gemeinden
stehen, die mit der ausgewählten Gemeinde eine Verwal-
tungseinheit bilden. Hinzu kommt die Empfehlung des
Deutschen Städtetages und des Deutschen Städte- und
Gemeindebundes, die Mitarbeiter der "kleinen" Gemein-
den durch die Befragung nicht zu sehr zu beanspruchen.

Insgesamt wurden 1285 Städte und Gemeinden in die
Untersuchung einbezogen. In diesen Städten und Ge-
meinden leben 43 Millionen Personen, d.h. im Rahmen
der schriftlichen Befragung wird die Organisation des

Meldewesens für beinahe 70 Vo det Bwölkerung unmit-
telbar, d.h. nicht hochgerechnet, untersucht. Bis auf eine
Ausnahme (Lüchow-Dannenberg) waren Gemeinden aus

allen kreisfreien Städten und Landkreisen in der Be-
fragung vertreten. Die Teilnahmequote war mit knapp
92 Vo efireuhch hoch und dokumentiert das Interesse der
Gemeinden an der Enturicklung von Alternativen zur
Volkszählung. Die Befragung ist auch in qualitativer
Hinsicht als Erfolg zu werten. Die Befragten haben be-
reitrrillig Auskunft gegeben und sind bspw. in den offen
gestellten Fragen sehr ausfühdich auf aktuelle praktische
Probleme in der Führung des Meldewesens eingegangen.

Schaubild 1: Die Teilnahme an der schriftlichen Befra-
gung im Zeitablauf (April - Oktober
1990)
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Tabelle 1: Die Gemeinden der Stichprobe nach Gemeindegrößg Barölkerung und Teilnahmequote

Oktober 1990
2.

,1. Erinnerung
Juli 1990

Gemeinde mit ...
bis unter ...
E i nrohnern

Ausgeräh t te
Geminden

Einrohner der
ausgeräh I ten
Gemei nden

Einuohner hochgerechnet
aufgrund Ausuahlsatz

E i nrohner
31.12.88

Tei Inahme-
quote

Absotut Prozent Absolut Prozent

unter 2 000
2000- 5000
5 000 - 10 000

10 000 - 20 000
20 000 - 50 000

über 50 000

93
173
195
323
348
152

2
10
?0
50

100
100

73 837
561 67
403 383

3 691 850
5 618 670
7 016 915
8 845 060

10 426 1U
26 169 674

61 78 353

5,98
9,10

11 ,36
14,32
16,88
42,37

Bundesgebi et 1 285 15

4 4?? 530
10 426 lU
26 169 674

43 057 475 1 00,00

5,99
8,98

11 ,?6
14,46
16,89
42,40

1 00,00

92
89
92
92
90
92

91

5
6
9
9
2I
7,
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5.4.2.1.2 Bestimmung der Kommunen für Fallstudien

Mit den Fallstudien wurde das Institut für Angavandte
Wirtschaftsforschung, Tübingen, sowie FORSA, Gesell-
schaft ftir Sozialforschung und statistische Analysen
mbH, Dortmund, beauftragt. Die Festlegung der zu un-
tersuchenden weiteren Städte und Gemeinden erfolgte
in einem mehrstufigen Verfahren. Die erste Ausvahl-
stufe orientierte sich an quantitativen, die aneite an
qualitativen Kriterien. Im Einzelnen wurden folgende
Kriterien angewandt:

Ausvahlstufe 1

Einwohnerzahl > = 1000;
und Abweichung der Fortschreibung 87 (Basis YZ70) zu

Volkszählung 1987 beziehungsveise Abweichung
der Melderegisterauszählung 87 zu Volkszählung
19t37 > = abs(1000);

und Ahveichung der Fortschreibung 87 (Basis YZ70) zu
Volkvählung 1987 beziehungsveise Abrueichung
der Melderegisterauszählung 87 zu Volkszählung
1987 >= +2.0%

oder:
Abweichung der Fortschreibung 87 (Basis VZ 70) zu
Volkvählung 1987 beziehungsveise Abrveichung
der Melderegisterauvählung 87 zu Volkszählung
1987 < = -2.0Vo.
Begründung: Mit der Beschränkung auf die Ge-
meinden mit mehr als 10 ü)0 Einwohnern und dann
auf solche Gemeinden mit Abrveichungen avischen
melderegistergestützen Ergebnissen und Ergeb-
nissen der Volkszählung 1970, die höher als | 2 Vo I

bar. [ 1 000 Fälle I lagen, wurde versucht, bereits in
der Vorausuahl Gemeinden mit absolut niedrigen
Abweichungen auszugrenzen. Die Aufteilung der
Vorausrrahl - in Abhängigkeit vom positiven oder
negativen Vorzeichen der Abrveichung - in zwei
Teilmassen geht auf die Erfahrung zurück, daß das
Ztihlungsergebnis in der Regel höher ist als das Er-
gebnis der Fortschleibung und dieses höher ist als
das Elgebnis der Melderegisterauszählung. Insofern
sind auch die von dieser Erfahrungsregel ab-
weichenden Fälle untersuchungsrrürdig.

Ausrvahlstufe 2:

a) Art der Registerführung

Anschluß an Gebietsrechenzentrum;
Begründung: Arbeitsabläufe hängen davon ab, ob
die Stadt oder die Gemeinde über eine eigene
Rechenanlage verfügt oder an ein Gebietsrechen-

zentrum angeschlossen ist. Beide Organisations
formen sollten bei den Fallstudien vertreten sein.

b) Stand der Registerbereinigung

Altfallbereinigung/MR-Restumstellung abgeschlos
sen / in Arbeit; Durchführung eigenständiger Befra-
gungen zvm Zweck der Registerbereinigung.
Begründung: Bis 1980 konnten meldepflichtige
Personen mit mehreren Wohnungen mehr oder we-
nlger nach eigener Interessenlage bestimrnen,
welche dieser Wohnungen sie als Hauptwohnung
betrachteten. Nach heutiger Rechtslage ist diese
melderechtliche Wahlfreiheit beschnitten. § 12 Abs.
2 MRRG und die übereinstimrnenden Regelungen
der Landesmeldegesetze stellen bei der Definition
der Hauptwohnung auf die vorwiegend benutzte
Wohnung des Einwohners ab. Die Umstellung der
Melderegiser auf den neuen Wohnungsbegriff ist in
den einzelnen Ländern unterschiedlich weit voran-
geschritten. Von der Registerbereinigung und von
der Anwendung eines "objektivierten Hauptwoh-
nungsbegriffs" werden positive Einflüsse auf die
Quaütat der Register erwartet. In den Fallstudien
können die Erfahrungen der Städte und Gemeinden
mit Methoden der Registerbereinigung aufgearbei-
tet werden, ohne selbst Primärforschung betreiben
zu müssen.

c)'Gegebene Sortierungs und Ausyertungsmöglich-
keiten

Trennkriterium: Zugehörig[eit zu einem Haushalt
wird als eigenständiges Merkmal geführt.
Begründung: In den bislang vorliegenden Gutachten
wird davon ausgegangen, daß die Daten des Ein-
wohnermeldenresens nur unzulänglich geeigret sind,
um Haushaltszusarnmenhänge zü rekonstruieren.
Unsere Befragung zeigt, daß i4 einem Teil der
Städte und Gemeinden, Wege gegangen werden, um
diesen Problemkreis zu lösen. Die Erfahrungen

, sollten in den Fallstudien aufgearbeitet werden.

d) Aktuelle Probleme und Schwierigkeiten, Besonder-
heiten (2.B. Uniyersitätsstadt, Kasernen, Anstalten)

Die Anwendung dieser Ausvahlkriterien hatte zunächst
zur Folge, daß nur solche Städte und Gemeinden fiir
zusätzliche Fallstudien in Betracht kamen, die an der
schriftlichen Befragung des Statistischen Bundesamtes
teilgenommen haben. Bei Anwendung dieser Vorbedin-
gung ergab sich - zum Zeipunkt Anfang Juli 1987 -, daß
131 (von 830) Städte und Gemeinden die Kriterien der
Ausuahlstufe 1 erfüllten. Die folgenden Übersichtenver-
anschaulichen die Ausn ahl.
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Übersicht 1: Vorauswahl zu untersuchender Gemeinden [Abweichung MR zuYZ < -2%l

Rechenzentrum Stadvcemeinde (1 4)
Einurohn€rmelde-
register wird ge-
halten undge.
tührtbei

tt=45

Gebletsrechenzentrum (31 )

r =Forsa
O =lAw

Ja
Bürgerbefragung
mitdemzielcler
Regßreöereini-
gungdurchg&
lül]t

Nein (1)

Nein (7)

Atraüb€ßinigur€/
Melderegistenest-
umslellung abge-
scfilossenbar. in
Aöeit

Ja

Altfalhereinigung/
MelderegEilenest-
urnstellung abge.
schlossenbzv. in
Arbeit

Bürgeö€tragung
mitdemzielder
Regiseöereini-
$ngdurchge-
lürt

Nein (14

Alfallbereinigund
Melderegistenest-
unstellung abge.
scfrbssenbu.in
Afteit

Afalbereinisung/
Melderegistorest-
ur§tellung abge-
scfrbssenbzw. in
Arbc*t

I

t§(r)
l§
I

Ja (6) Ja (s) | Nein 121 Ja (11) | Nein 1s1 Ja (4 [ r.rein 1ro1

unO
omnggiSaar

I
EsslirEgnr

Hildesheimi
Neunkirchen'

I'hrrn
tirBen(Etns)
Logr'

t

Sonierung/Ausvvertung auf Haushaltsebeng....
..... nichtmöglich

.....möglich

Ebersländige Kennzeichnung derZugehöfukeit
zueinem Haushalt im Einwohnemelderegistel

*

gil6esi ::::::

ü,
Pi
Asdlil$löur0

Speryer
Wqms
Ham€ln
Eusklrchen
lserbhn
LuduYigshatenr
Neustadtad.W.

Wdnheim l«€feld
HelfI§tsdt
Wolronbünel
Neuwied
lngolstadtr

gottrop,, 
,rlfs rg r

aieqg
Mosbacti

Hsbrd
Hemer'
Frankturta.M.
Scfiorndorl'
ttn

I tllälrrwsrpl



Ubersicht 2: Vorauswahl zu untersuchender Gemeinden [Abweichung MR zuYZ > +2"/ol

Rechenzentrum Staducemeinde (29)
Einu,ohnernelde
regis{er wird ge-
halten undge-
tährtbei

Gebietsrechenzentrum (57)

Ja (2s)

[-

Ja (12)r Bürgerbefragung
mitdemzielder
Reg!ileöereini-
gungdurchge
lührt

Nein (17)

efamereinbung/
M€lder€istenest-
uInstollung abge-
scürlossenbar. in
Arbdt

Ja (s)

Bürgeöefragung
mitdemZielder
Registeö€reini-
gurgdurchge-
führt

Nein (28)

AtraflbereinBung/
Mekeregßnerest-
umsilellung abge-
sctlossenban. in
tubeit

Ja (12)

r =FORSA
l=lAW

Nein (16)

n=86

I

l§
G)
G)
I

At'lallberein§ung/
Melderegiserrest-
umslellung abge-
schlossenbzv. in
Arbeit

Ja (e) | Nein 1s1 Nein (8)

Alüallberein§ung/
M€lderggbterest-
umstellung abge-
scfilossenbzv, an

&b€lt

Ja (m) | Nein (3)

Ttbingsn

2 AW aü4,.lhmöc...'

i.d.N..
I

ffiffi

I

t

(Luhe)'

Sonierung/Aust rertung aut Haushatsebene....
.....nichtmöglich

.....möglich

Eigenständige Kennzeichnung derZugehörigkeit
zueinem Hzushalt im Einwohnemelderegister

*

Dißseldorrr
Bergkamen r
Sdm
Stuttgan

BadäMschenahn
Eschwege

H[ickelhqren ff

Hanau r
Maintal
Gießen r
Frankenthal *
Filclerstacrt t

t

Croslaf
Emmerhtt
Boppard
iralnz'
LotrraM. s

algim riLstc hD P@

Oarmstadt
tadzen'

Espelkamp'
Dreieich

a Eigqlafugrng .ludt
Fmitldätu icn

Augustin
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Bei der konkreten Festlegung der Städte und Gemein-
den für die Fallstudien wurde die Untergliederung
inhaltlich weiter aufgeschlüsselt. Es wurden folgende
Kriterien angewandt:

Höhe der Abweichung Fonschreibung 87
(Basis VZ 70) zur Volkszählung 1987; Höhe
der Abweichung Meldere§stemuszählung 87
(Basis VZ 70) zur Volkvählung 1987.

Berücksichtigung der Kriterien "Bundesland"
und "Gemeindegröße".

Berücksichtigung des Kriteriums "Besonder-
heit" (2.B. Universitätsstadt, Kasernen).

Unter Berücksichtigung der genannten Kriterien wurde
vorgeschlagen, folgende Städte für Fallstudien vorzu-
sehen:

IAW,Tübingen Frankfurt, Gießen (Hessen); Mainz
(Rheinland-Pfalz); Stuttgart,
§chorndorf (Baden-Württemberg);
Neunkirchen (Saarland).

FORSA, Dotimund Kiel, Husum (Schlesrig-Holstein);
Hamburg; Winsen (Luhe), Salzgitter
(Niedersachsen); Bonn, Krefeld,
Espelkamp, Bottrop §ordrhein-
Westfalen), Berlin.

5.4.2.13 Ausgewählte Ergebnisse der schriftlichen
Befragung

einzelnen Bundesländern unterschiedlich weit vorang+
schritten. Abgeschlossen bav. nahezu abgeschlossen ist
die Umstellung in den Flächenstaaten Schlesrig-Hol-
stein, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Bayern. In
Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg
fehlt die landesspezifische rechtliche Grundlage für eine
landeseinheitliche Aktion. Insgesamt 72% der Gemein-
den hatten die Altfallbereinigung im Jahre 1990
abgeschlossen. Knapp 6 Vo der Gemeinden haben den
Abschluß mit 1986 und früher angegeben. ln 19 7o der
Gemeinden, in denen aber 38 % der Boökerung mit
Hauptwohnsitz gemeldet sind, ist die Umstellung des Re-
gisterbestandes auf den neuen Hauptwohaungsbegriff
noch nicht erfolgt. Zwei Drittel der Gemeinden führten
die Maßnahme l9tl7 und später durch. Für diese
Gemeinden hat sich die Qualität der Registerdaten nach
der Volkszählung 1987 verbessert.

2. Das Einwohnerwesen wird in der Bundesrepublik
nahezu durchgängig unter Nutzung der EDV geführt. In
den alten Bundesländern trifft diese Aussage auf knapp
99 Vo der Gemeinden zu. In den neuen Bundesländern
wird das Einwohnermeldewesen bis auf weiteres,
spätestens jedoch bis zum 31,. 12. 1992 vom Zeatralen
Einwohnerregister (ZER), Berlin, Lü) Vo eürnäßig ga
führt. In 72 Vo der Gemeinden der alten Bundesländer
werden die Meldedaten ausschließlich elektronisch
gespeichert. In 27 % der Gemeinden wird zvsätzlich ztx
edv-mäßigen Speicherung eine Kartei (Papierform, Mi-
kro-Fiche u.a.m.) geführt, wobei diese Art der Register-
führung zum weitaus größten Teil (81 7o) in Gemeinden
aruutreffen ist, die an überörtliche Rechenzentren ange-
schlossen sind. Diese Form der Registerführung ist vor
allem in Städten und Gemeinden mit weniger als 20 0ü)
Einwohnern anzutreffen. Dies hängl auch damit zusam-
men, daß die Urnstellung auf EDV dort zeitlich später
erfolgte als in größeren Kommunen und das Einwohner-
melderegister in seiner ursprünglichen (Kartei-)Form für
eine Übergangszeit bav. für 'historische' Recherchen
beibehalten wird.

3, 80 Vo der Städte und Gemeinden führen das Einwoh-
nermeldewesen in Zusammenarbeit mit überörtlichen
Rechenzentren (Kommunale Rechenzentren, Gebietsre-
chenzentren).3) In *"h, als 1450 Städten und Gemein-
den (17 Vo) wird das Einwohnermelderegister im amtsei-

Daraus folgt: Die im Einwohnermelderegister enthal-
tenen 'alten Fälle' mußten der neuen Rechtslage
angepaßt werden.

3) Als überörtlicheRechenzentren werden hier nicht nur

L. Die Umstellung des Melderegisterbestandes
neuen Wohnungsbegriff (Altfallbereini1n{ r)

1) auf den
ist in den

1) Vgl. hierzu und zum folgenden Jäger, M. Im Westen
was Neues? - Im Osten was Besseres? Möglichkeiten
der Nutzung von Daten der Einwohnermelderegister
für statistische Zwecke, in: Statistisches Bundesamt
(Hrsg.), Volkszählung 2 000 - oder was sonst? Ergeb-
nisse des 5. Wiesbadener Gesprächs am 14. und 15.
November 1.991., Forum der Bundesstatistik, Wiesba-
den1992

2) Bis 1980 konnten meldepflichtige Personen mit meh-
reren Wohnsitzen fast nach eigener Interesselage be-
stimmen, welche Wohnung sie als Hauptwohnung
betrachteten. Nach heutiger Rechtslage ist diese mel-
derechtliche Wahlfreiheit beschnitten. § 12, Abs. 2
Melderechtsrahrnengesetz (MRRG) und die überein-
stimmenden Regelungen der Landesmeldegesetze
stellen bei der Definition der Hauptwohnung auf die
vonrriegend benutzte Wohnung des Einwohners ab.

klassische lnstitutionen wie die AKDB,
dern auch 7*ntren bezeichnet, die für

Bayern, son-
Gemeinden

kleinerer Regionen (r.8. Rechenzentrum
Rhein§ieg-Kreis) arbeiten.
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genen bz{v. Rechenzentrum der Stadt/Gemeinde gehal-
ten. Die Tendenz zur Führung des Einwohnermeldewe-
sens auf der stadt- bar,. gemeindeeigenen Rechenanlage
nimmt mit der Größe der Kommune zu. Angesichts der
mancherorts geäußerten Absicht, auf stadteigene
Rechenanlagen umzustellen bzw. angesichts der ver-
einzelt geäußerten Kritik am 'starren Ausrrertungsan-
gebot'von zenlralen Rechenzentren auf der einen und
der hard- und softwaremäßigen Entrvicklung auf der
anderen Seite, ist zu erwarten, daß die Dezentralisierung
zunimmt.

4. Von den Städten und Gemeinden berichtete Probleme
im Bereich des Einwohnerwesens knüpfen an die Umset-
zungen der rechtlichen Regelungen im Einwohnermelde-
wesen an. ln 12,5 7o der Gemeinden werden Sach-
verhalte benannt, die mit der Bestimmung der Haupt-
und Nebenwohnung zusammenhängen. Dabei wird u.a.
die Rechtsprechung zur Feststellung der vonrriegend be-
nutzten Wohnung als widersprüchlich und wenig hilfreich
angesehen. Weitere Probleme im Zusammenhang mit
Verwaltungworschriften summieren sich zu lÜVo. An-
geqprochen werden dabei das Abmeldeverfahreq die
mangelnde Einheitlichkeit der Meldeformulare, Tstor&
nungsprobleme bei Aus- und Übersiedlern u.a.m..

Gemeinde mit
Einwohnern
von... bis...

ln weiteren 12 Vo &r Gemeinden wird das Melderverhal-
ten der Bürger bemängelt (fehlende Einhaltung der
Pflicht zur An- und Abmeldung; unrichtige bzw' falsche
Angaben). Die Zusammenarbeit mit anderen Behörden
wird in l2Vo angeerochen, wobei beinahe die Hälfte
der Nennungen auf die verbesserunpwürdige Zusam-
menarbeit arischen den Meldebehörden entfällt. Der
Datenfluß arischen Meldebehörde und Statistischen
Landesämtern wird von nur 03 Vo der Gemeinden pro-
blematisiert. Abrveichungen zu,ischen gemeindeeigener
und amtlicher Fortschreibung erreichen dagegen knapp
3 Vo. Probleme technischer Art (ennas Zusamrnenarbeit
mit Gebietsrechenzentren) werden von weniger als L Vo

der Gemeinden genannt.

5. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrüoh-
nermeldeämtern sind - insbesondere in den kleinen
Gemeinden - in hohem Maße mit Aufgaben aus anderen
Sachgebieten betraut. Im Jahre 1989 waren hoch-
gerechnet mehr als l2_Millionen An-, Um- oder Abmel-
dungen zu bearbeiten.l) T"b"[" ZzergS. diedurchschnitt-
lichen Anteile der Anmeldungen, Ummeldungen und
Abmeldungen an der Bwölkerungszahl für Gemeinden
in lünf Größenklassen und verdeutlicht ein Grund-
problem im Einwohnerwesen: die Zahl der Abmeldun-
gen liegt deutlich unter der Zahl der Anmeldungen.

Abmetdungen
(c)

lLo

Tabetle 2: Mittelwert (f.l) und Standardabweichungen (O) der durchschnittlichen Anteile der Anmeldungen, Ummeldun-
gen und Abmeldungen an der Ber,ölkenrngszahl der Stadt/Gemeinde

unter 2000
2000 - 5000
5000 - 10000

10000 - 20000
20000 - 50000
50000 und mehr

Insgesamt

11 ,9
14,3
14,2
14,4
16,2
17,8

6
8
7
5
5
4

26
59
39
07
30
87

,62
,18
,51
,60
,79
,7492

,8
,8
,4
,4
,7
,4

I
I
2
3
4
6

5,8
711
7r0
615
617
6r7

,57
,21
,57
,26
,29

3,35
4,65
3,96
2,51
2,62
2,31

4,6
514
5ro
417
5r2
511

15,4 5,99 6,8 3,07 3,9 2,13 5,0 2,46

Insgesant
a+b+c

lLo
Armetdungen

(a)
lLo

Urmetdungen
(b)

lLo

1) Die Zahl der Anmeldungen beläuft sich in der
Stichprobe auf 4,74 Millionen Personen. Da bei
dieser Frage in einigen Fällen keine Angabe gemacht
werden konnte und fiir diese Ausfälle keine
Ersatarerte eingesetzt wurden - für die Betrachtung
der Anteile ist dies unerheblich - ist dies als ein guter
Schätzwert anzusehen. Die Vergleichszahl berläuft
sich auf 4,95 Millionen. Vgl. Fleischer, H., Sommer,
B., Barölkerungsennricklung 1989, in: Wirtschaft und
Statistik, 2/1991, S. 81f.

-235-



5.4.2.2 Brgebnisse der Fallstudien

Das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung, Tü-
bingen, entwickelte auf der Grundlage der Ergebnisse
der Fallstudien einen weit in die Zukunft reichenden
Vorschlgg zur Entvrdcklung des Einwohnermelde-
*esens.r) Kernpunkte dieses Vorschlags sind:

L. Eine nachhaltige Verbesserung des Einwohnermel-
dewesens ist nur über eine Anderung der gw
meindlichen Interessen im Hinblick auf das Melde-
wesen und seine Funktion erreichbar. Es muß
angestrebt werden, die Wahrnehmung der Melde-
administration an ein spezifisches Eigeninteresse
der Kommunen zu binden. Eine Anderung der
Interessensteuerung bewirkt erfahrungsgemäß
mehr als jede bürokratische Einzelmaßnahme und
hat zudem den günstigen Nebeneffekt, die Auto-
nomie der Gemeinden zu stärken und sie anzure.
gen, dem Zustand des Melderegisters mehr Auf-
merksamkeit zu schenken als bisher.

2. Es wird vorgeschlagen, den Gemeinden selbst die
Aufgabe zu übertragen, den kommunalen Bwölke-
rungsstand jeweils aus den Daten der Melderegi-
ster zu erstellen und an die zustilndigen Behörden
weiterzuleiten. Diese Fortschreibung müßte in
enger Abstimmung rnit dem jeu,eiligen Statisti-
schen Landesamt durchgeführt werden, dem eine
unabhängige Kontrollfunktion innerhalb der Fort-
schreibung verbliebe.

3. Die Gemeinden sollten die Legitimation erhalten,
auch nach längeren Zeiträumet noch entsprechen-
de Säumnisgebühren zu erheben und die Erfüllung
ihrer Dienste aus dem Melderegister hiervon ab-
hängg zu machen. Aufgrund einer derartigen Re-
gelung könnten die Gemeinden genau den
saumseligen Teil der Meldebürger treffen, der
i.d.R. für die Inaktualität der Melderegister vorran-
gig verantwortlich ist. Mit einem solchen Sank-
tionssystem hätte die Gemeinde auf lange Sicht
eine Möglichkeit, den Meldebürgerfür die von ihm
verursachten Unregelmäßigleiten finanziell zur
Verantwortung nt ziehen.

4. Weiterentwicklung des Melderegisters zum "demo-
graphischen Grundregister" :

1) Günzel, J., Wiegert, R., Ennr,icklung eines Konzepts
der Nutzung von Daten der Melderegister für statisti.
sche Zwecke, Tübingen 1991

Enveiterung des Melderegisters um die
unveränderlichen demographischen
Merkmale der Volkszählung (2.B. schuli-
sche Vorbildung, Haushaltszusammen-
hang, eflernter Beruf).

Untergliederung eines derart erweiterten
Melderegisters in einen melderechtlichen
und einen davon getrennten statistischen
Teil. Die statistischen Ausvertungen
erfolgen ausschließlich über den anony-
misierten Teil des Registers.

5. Etgljr.zend dazu erlaubt der Stand der EDV-
Technologie die Empfehlung auszusprechen, ein
solches gemeinderveise dezentralisiertes System
weitgehend on-line zu ver\etzel, um einen
schnellen und unkomplizierten Austausch auf der
Basis einfacher Datenstandards und Masken
arischen den Gemeinden zu ermöglichen.

6. Kooperation des verbesserten Meldewesens mit
der Statistik ist zukunfts:q/eisend und verspricht
eine sinnvolle Weiterennvicklung der Datengeurin-
nung.

FORSA, Dortmund, kommt in seinem Bericht zu dem
Schluß, daß die Güte der Melderegister durch die Ende
der 80er Jahre weitgehend abgeschlossene Automatisie-
rung einen "qualitativen Sprung" gemacht habe und die
Registerdaten auch für statistische Zwecke brauchbar
seien, insbesondere für die Bestimmung der Hauqtwohn-
sitzbevölkerung. FORSA empfiehlt im einzelnen: z)

1. Überprufungder Standardisierungsmöglichkeiten bei
den eingesetzten EDV-Verfahren mit dem Ziel ihrer
Harmonisierung und Abstimmung;

2. Verbesserung der Nähe des Meldewesens zrur
Statistik;

3. Entwicklung von Handbüchern und anderer unter-
stützender Hilfen für die Meldebehörden;

4. Vereinheitlichung der Landesmeldegesetze, z.B. im
Hinblick auf Mitteilungsdienste;

2) Vgl. Güllner, M., Ennuicklung eines Konzepts der
Nutzung von Daten der Melderegister für statistische
Zwecke, Dortmund 1991

-236-



5. Vereinheitlichung und bürgerfreundlichere Gestal-
tung der Meldeformulare, insbesondere der von den
einzelnen Gemeinden benutzten ergänzenden For-
mulare zur Bestimmung von Haupt- und Nebenwoh-
nung;

6. Vereinheitlichung der Form der Rückmeldungen;

7. Durchführung der 'Altfallbereinigung' in allen Bun-
desländern;

8. Ermöglichung von Personenstandserhebungen, da
ohne sie eine ausreichende Qualität der Meldere-
gister als Quelle für Daten über die wohnberechtigte
Bwölkerung nicht erreicht werden kann;

9. Verbesserung der Akzeptanz der Melderegister
indem man die Melderegister auch im Be-wußtsein
der Bürger stärker als eine wichtige Quelle fiir Pla-
nungsinformationen verankert.

Die Ergebnisse der Forschungworhaben sind vom Wis-
senschaftlichen Beirat für Mikrozensus und Volkszäh-
lung auf seiner 50. Sitzung im Juni 1990 diskutiert
worden. Der Vorsitzende des Beirates, Professor Dr. H.
Grohmann, hat diese Diskussion wie folgt zusammen-
gefaßt:

"Unabhängig vom Zustand der Einwohnermelderegi-
ster und den ergriffenen Möglichkeiten ihrer Verbes.
serungen, können Ausvertungen der Einwohnermel-
deregister die Volkszählung selber nicht ersetzen.
Das Verfahren der Volkszählung kann anders gestal-
tet werden. Es kann sich auf die Regiser stützen und

sie in größerem Ausmaß als bisher nutzen. Aber al-
lein im Hinblick auf die Merkmale, die man darüber
hinaus benötigt, wird man in größeren Zeitabständen
eine Volkszählung brauchen.

Es geht nicht nur darum, ob man auf der Grundlage
der Register eine Volkszählung durchführen kann. Es
geht auch darum, die Register in Zukunft sehr viel
mehr als bisher für statistische 7-urecke zu nuEen.
Hier stellen sich eine Reihe von Fragen, die mit den
heute diskutierten Fehlern zusammenhingen. Zu-
nächst ist durch Verfahren sicherzustelleq daß keine
Person mehr als einen Hauptwohnsitz habe. Hier
läßt sich noch einiges tun, zumal sich immer mehr
Gemeinden an ein Gebietsrechenzentrum o.ä.
anschließen. Im Meldewesen ist sehr viel in Bewe-
gung, und man wird darauf achten müssen, daß die
Veränderungen in die richtige Richtung gehen. Aber
niemand kann sicher sein, ein fehlerfreies Verfahren
ennrickelt zu haben. Auch aus diesem Grund braucht
man zukünftig eine Volkszählung, oder man muß
über eine Instanz verfügen, die - auch im Sinne des
Meldewesens - dafür Sorge trägt, daß die durch Re-
gister ermittelten oder durch die Fortschreibung
erzielten Ergebnisse kontrolliert würden."

Die Frage, ob Ausrertungen der Einwohnermelde-
register geeignet sind, den demographischen Teil der
Volkszählung zu etsetzei, bedarf noch weiterer empi-
rischer Untersuchungen und der Diskussion dieser Er-
gebnisse in Fachkreisen, aber auch mit Politikern und
der Öffentlichkeit. Der Anfang hierzu wurde mit dem
5. Wiesbadener Gespräch "Volkvählung 2 ü)0 - oder
was sonst?" am 14. und L5. November 1991 gernacht.
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Gesetz
ütler eine Volks-, Berufs-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung

(Volkszählungsgesetz I 983)
Yom 25. Mäz 1982

'Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates
das folgende Cresetz beschlossen:

§1
(1) Nach dem Stand vom 27. Ap.il 1983 werden eine

Volks- und Berulszählung mit gebäude- und wohnungs-
statistischen Fragen sowie eine Zählung der nichtland-
wirtschaftlichen Arbeitsstätten und Unternehmen
(Arbeitsstättenzählung) clurchgeführt.

(2) Vorerheburpen bei Gebäuden sind zulässig.

(3) ftobeerhebumon zum Fragenprogramm und zur
Zählungp- und Aufreret'tungsorganisation sorie We-
dertrotungsbefragungen zur Präilung der Zwerlässigkeit
der Ergpbnisse sind zulässig.

§2
Die Vdks- und Eerufszählung erfa8t:

1. Vor- und Familiennamen, Anschrift, Telefonanschluß,
Geschlecht, Geburtstag, Familienstand, rechtliche
Zugehörigkait oder Nichtzugehfigkeit zu einer Reli-
gionsgesellschaft, Staatsangehörigkeit;

2. Nutzung derWohnung als alleinige Wohnung, Haupl-
oder Nebenwohnung (§ 1 2 Abs. 2 des Melderechts-
rahmengpsetzes);

3. Quelle deg üb€nfliegenden Lebensuntefialtes;

4. Beteiligung am Erwerbsleben. Eigenschaft als Haus-
lrau, Schüler. Student
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5. erlernten Berul und Dauer der praHischen Berule-
ausbildung, höchsten SchulabschluB an allgemein-
bildenden Schulen, hÖchsten AbschluB an einer be-
rulsbildenden Schule oder Hochschule sowie Haupt-
lachrichtung des letzten Abschlusses;

6. bei Enrerbstätigen sowie Schülem und Studenten
Namen und Anschrift der Arbeits- oder Ausbildungs-
stätte, hauptsächlich benutztes Verkehrsmittel und
Zeitaufwand für den Weg zur Arbeits- oder Ausbil-
dungsstätte;

7. bei Enreöstätigen Geschäftszweig des Betriebes,
Stellung im Beruf, ausgeübte Tätigkeit, Arbeitszeit,
landwirtschattliche und nichtlandwirtschaftliche Ne-
bentätigkeit;

f. im Anstaltsbereich die Eigenschafl als lnsasse oder
die Zugehörigkeit zum Personaloder zum Kreis der
Angehörigen des Personals.

§3
(1) Die gebäudestatistischen Fragen erfassen bei

Gebäuden mit Wohnraum und bei ständig bewohnten
Unterküntten Anschritt, AÄ und rBaujahr sowie den
Eigentümer oder an seiner Stelle den Nießbrauch-
beiechtigten oder denienigen. der Alsp.uch auf Über-
eignung oder auf Einräumung oder Ubertragung eines
Erbbaurechts oder Nießbrauchs hat.

(2) Die wohnungsstatistischen Fragen erfassen:

1. Art, Größe, Ausstattung und Verwendungszweck, Art
der Beheizung und der Heizenergie sowie Bezugs-
jahr der Wohnung, Wohnverhältnis, Förderung der
Wohnung mit Mitt€ln des sozialen Wohnungsbaus
sowie Zahl und Nutzung der Räume;

2. bei vermieteten Wohnungen auBerdem die l-öhe der
monatlichen Miete;

3. bei leerstehenden Wohnungen auBerdem die Dauer
des Leerstehens.

§1
Die Arbeitsstättenzählung erfaßt:

1. bei allen nichtlandwirtschafllichen Arbeitsstätten
und Unternehmen

a) Namen, Bezeichnung, Anschrift, Telefonanschluß
und Zahl der Sprechstellen, Art der Niederlas-
sung, Art der ausgeübten Tätigkeit oder Art des
Aufgabengebietes der Arbeitsstätto und des
Unternehmens, Eröffnungsjahr, Angaben über
Neuerrichtung oder Standortverlagerung, Träger
der Arbeitsstätte bei Anstalten, Enrichtungen von
Behörclen oder der Sozialversicherung sowie von
Kirchen, Verbänden oder sonstigen Organisatio-
nen,

b) Zahlder tätigen Personen nach Geschlecht, Stel-
lung im Betrieb, Zahl der Teilzeitbeschäftigten
sowie Zahl der ausländischen Arbeitnehmer nach
Geschlecht,

c) Summe der Bruttolöhne und Aehälterdes vorher-
gehenden Kalenderjahres;
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2. bei Hauptniederlassungen und eiruigen Niederlas-
sungen au8erdem
a) Bntragung des Untemehmens in die Handwerks-

rolls,

b) Rechtsform des Unternehmens;
3. bei Hauptniederlassungen zusätzlich zu den An-

gaben nach den Nummern I und 2 für jede Zweig.
niederlassung

a) Namen. Bezeichnung, Anschrifr, Art der ausgeüb-
ten Tätigkeit oder des Aufgabengebietes,

b) AH der tätigen P€rsonen,

c) Summe der Bruttolöhne und -gehälter des vorher-
gehenden Kalenderjahres.

§s
(1) Auskunftspllichtig sind

1. bei der Volks- und Berufszählung:

alle Volljährigen oder einen eigenen Haushalt führen-
den minderjährigen Personen, auch lür minderjährige
oder behinderte HaushaltsmitgliedeC für Personen in
Gemeinschaftsunterkünften, Anstalten und ähnli-
chen Einrichtungen, auch die Leiler dieser Einrich-
lungen, soweit Umstände. die in der Person des Aus-
kunftspflichtigen liegen, clies erforderlich machenl

2. bei den gebäudestatistischen Fragen:

die in § 3 Abs. I genannten Personen, deren Ver-
treter oder Gebäudeverwalte,;

3. bei den wohnungsstatistischen Fragen:

die Wohnungsinhaber oder deren Vertreter sowie die
nach den Nummern 1 unct 2 Auskunftspflichtigen;

4. bei der Arbeitsstättenzählung:
die lnhaber octer Leiter der Arbeitsstätten und Unter-
nehmen.

(2) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die
Auflordenrng zur Auskunftserteilung haben keine auf-
schiebende Wirkung.

§e
(1) Zur Durchführung des Volkszählungsgesetzes

1983 können ehrenamtliche Zähler bestellt werden.

l2l Zur Übernahme der ehrenamtlichen Zählertätig-
keit ist ieder Deutsche vom vollendeten 18. bis zum voll-
endeten 65. Lebensiahr verpflichtet. Befreit ist, wem
eine solche Tätigkeit aus gesundheitlichen oder ande-
ren wichtigen Gründen nicht zugemutet werden kann.

(3) Die Zähler sind berechtigt und verpflichtet, Eintra-
gungen selbst vozunehmen, soweit dies zur Erlüllung
des Zwecks der Zählung edorderlich ist und die Aus-
kunftspfl ichtigen einvostanden sind.

§7
(1) Bund, länder, Gemeinden, Gemeindeveöände

und sonstige Körperschaften des öllentlichen Rechts
sind verptlichtet, ihre Eediensteten aul Anlorderung der
Erhebungsstellen für <tie Zählertätigkeit zur Verltlgung
zu stellen.
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(2) Lebenswichtige Tätigkeiten öflentlicher Dienste
dürlen durch dese Verpflichlung nicnt unterbrochen
werden.

§8
Die lür die Grundsteuer zu§tändigen Stellen der Ge-

meinGn tsilsn don Erhebungsstellen aul Anlorderung
Namen und Anschrifi der Eigentümer der nach § 3
Abs. I zu edassenden Bauwerke mit.

§e
(1) Angaben derVolkszählung nach § 2 Nr. 1 und 2

können mil den Melderegistem verglichen und zu deren
Berichtigung verwendet werden. Aus diesen Angaben
gewonnen€ Erkenntnisse dürlen nicht zu MaBnahmen
gegen den einzelnen Auskunftspllichtigen vernendet
werden.

(2) Einzelangaben ohne Namen über die nach den
§§ 2 bis l erlaBten Tatbestände dürlen nach § 1l Abs. 3
des Bundesslatistikgesetzes vom 14. Mäz 1980
(BGBI.lS.289)von den Statistischen Amtem des Bun-
des und der Länder an die lachlich zuständigen ober-
slen Bundes- und LandesbehÖrden übermittelt werden,
soweit sb zur rechtmä8igen Erlüllung der in ihrer Zu-
ständigkeit liegenden Aulgaben erlorderlich sind. Mit
Ausnahme des tvle*mals rechtliche Zugehörigkeit ocler
Nichtzugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft in § 2
Nr. I sorrieder nach § 4 Nr. I Euchstabe c und § 4 Nr. 3
Buchstabe c erlaBten Tatbestände gilt Satz 1 auch für
die Übermittlung an die von den fachlich zuständigen
obersten Bundes- und Landesbehörden bestimmten
Behörden. sonstigen Öflentlichen und nichtÖflentlichen
Stellen, soweit de Ubermittlung zur Durchfuhrung der
von den lachlich zuständigen obersten Bundes- und
Landesbetürtten übertragenen Aulgaben ertorderlich
ist. Absatr 1 Satr 2 gilt entsprechend.

(3) Für Zwecke der Regionalplanung. des Vermes-
sungswesens, der gemeindlichen Planung und cbs Um-
weltschutres düilen den Gemeinden und Gemeindever-
bänden de erloderlichen Enzelangaben ohne Namen
über die nach den §§ 2 bis 4 mit Ausnahme des Merk-
mals rechtliche Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit
zu einer Feligionsgesellschaft in § 2 Nr. 1 sowie der
nach § 4 Nr. 1 Buchstabe c und § 4 Nr. 3 Buchstabe c
erfaBten Tatbeslände der Auskunllspflichtigen ihres
Zuständigkeitsbereiches von den Statistischen Amtern
der Länder übermittelt werden. Für eigene statistische
Aufbereitungpn können den Gemeinden und Cremeinde-
verbänden Emehngaben über die nach den §§ 2 bis 4
erfaBten Tatbestände von den Statistischen landes-
ämtem zur Verltigung gestellt werden. Absatz 1 Satz 2
gilt entspechend.

(4) Für wissenschallliche Zwecke dürfen die erforder-
lichen EruelarUaben ohne Namen und Anschrift über
die nach den §§ 2 Us tl mit Ausnahme dee lierkmals
rechtliche ZugetÜigkeit oder Nichtsugehüfukeit zu
einer Religionsgesellschafl in § 2 Nr. I sowie der nach
§ 4 Nr. 1 &rchstabec und § 4 Nr. 3 &rchstabac erfaB-
ten Tatbestände volt den Statistiechen Amtem dee
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Bundes und der Länder an Amtsträger und für den öl-
lentlichen Dienst besonders Verpflichtete übermittelt
worden.

(5) Die nach den Absätzen 2 bis 4 übermittelten
Einzelangaben dürlen von den Emplängern nur lür die
Zwecke vewendet werden, lür die sie übermittelt
wurden.

(6) Einzelangaben in statistischen Ergebnis§en über
die nach § 2 Nr. 1 erlaBten Angaben zur rechtlichen Zu-
gehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Religions-
gesellschaft, gegliedert nach Altersgruppen und Ge-
schlecht, über die nach § tl Nr. 1 Buchstabe b erlaßten
Tatbestände, gegliedert nach Arl der ausgeübten Tätig-
keit der Arbeitsstätten und Unlernehmen, sowie über
die nach § 4 Nr. 3 Buchstabe b erfaBten Tatbestände
dürlen von den Statistischen Amtern des Bund€s und
der Ländei veröflentlichl werden.

(7) § 11 des Bundesstatistikgesetzes gilt auch für
Personen, die bei Stellen beschäftigt sind, denen Einzel-
angaben zugeleitet werden.

(8) Die Statistischen Landesämter leiten dem Stati-
stischen Bundesamt auf Anforderung Einzelangaben lür
Zusatzaufbereitungen lür Bundeszwecke zu, wenn und
soweit sie diase nicht selbst durchführen.

§10
(1) Zur Vorbereitung der Volkszählung 198i1 können

im Jahr 1982,bis zu drei Probeerhebungen unter Einbe-
ziehung aller Erhebungsteile durchgeführt werden.

(2) Die Probeerhebungen erfolgen in ausgewählten
Erhebungsbereichen, die so abzugrenzen sind, daß
höchstens 25000 Haushalte und höchstens 50OO
Arbeitsstätten Fweils in die Erhebungen einbezogen
werden.

(3) Die Probeerhebungen können erfassen:
f. in § 2 genannte Tatbeslände bei den Haushalten und

Personen;

2. in § 3 Abs. 1 genannte Tatbestände bei den Bau-
werken;

3. in § 3 Abs. 2 genannte Tatbestände bei den Woh-
nun9en;

4. in § 4 genannte Tatbestände bei den Arbeitsstätten
und Untemehmen.

(4) Befragt werden bei den Probeerhebungen:
1. zur Volks- und Berulszählung die in § 5 Abs. 1 Nr. 1

genannten Personen;
2. zu den gebäudestatistischen Fragen die in § 5 Abs. 1

Nr. 2 genannten Personen;

3. zu den wohnungsstatistischen Fragen die in § 5
Abs. t Nr.3 genannten Personen;

4. zur Arbeitsstättenzählung die in § 5 Abs. 1 Nr. 4
genannten Personen.

(5) Die Erteilung der Auskünfte bei den Probeerhe-
bungen ist freiwillig. Die Auskünfte dürlen nur lür den in
Absatz 1 genannten Zweck venrendet werden.

Nr.13 - Tag der Ausgabe: Bonn, den 31. Män 1982
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§ 1r

Der Bund gewährt den Ländern zum Ausgleich der
Mehrbelastungen, die ihnen und den Gemeinden durch
dieses Gesetz auferlegt werden, eine Finanzzuweisung
in Höhe von 2,50 Deutsche Mark le Einwohner. MaBge-
bencl ist die Wohnbevölkerung, die das Statistische
Bundesamt lür den 27. April1983 feststellt. Die Finanz-
zuweisung ist in drei gleichen Teilbeträgen am 1. Juli
1983, 'l . Juli 1984 und 1 . Juli 1985 zu zahlen.

§12
Diese-s Gesetz gilt nach Maßgäbe des § 13 Abs. t des

Oritten Uberleitungsgesetzes auch im Land Berlin.

§13
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in

Kraft.

Die Bundesregierung hat dem vorstehenden Gesetz
die nach Artikel 113 des Grundgesetzes er{orderliche
Zustimmung erteilt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und
wird im Bundesgesetzblatt verkündet.

Bonn, den 25. Mäz 1982

Der Bundespräsident
Carsten s

Der Bundeskanzler
Schmidt

Der Bundesminister des lnnern
Baum

Der Bundesminister der Finanzen
Hans Matthöfer
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Anhang Nr. 2

B U N DE SV E R FAS S U NGSGE R ICHT
- 1 BvR ?091E3 -

1 BvR 269183 '
- 1 BvR 362183 -
- 1 BvR 1?0183 -
- 1 BvR t,40l83 '
- 1 BvR t ELl83 -

Verkündet
am 15. Dezember 1983

Hempe I
Amtsinspektori n

ats Urkundsbeamtin
der Geschäftsstet Le

(Auszug v. S. l)

Auszug

IM NAMEN DES VOLKES

ln den Verfohren

ü ber

d ie Verfossu n gsbeschwerden

*.**t(*

irnm'ittetbar gegen das Gesetz über eine Votks-, Beruf s-,
tlohnungs- und Aroeitsstättenzähtung (VoLkszähtungsgesetz
1983) vom 25. März 1982 (BGBl.. I S. 369)

hat das Bundesverfassungsgericht - Erster Senat - unter
Iiti tw i rkung

des Präsidenten Benda.

und der Richter Simon,
He sse,
Katzenste i n,
Ni emeyer,
Heußner,
Niedermaier,
Hensche I

aufgrund der mündtichen Verhandtung vom 18. und 19. 0ktober 1983
dr:rch

Urtei I

für Recht erkannt:
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1. § 2 Nummer 1 bjs 7 sorie §§ 3 bis 5 des Gesetzes über eine Votks-,
Berufs-, t{ohnungs- und Arbei tsstättenzähtung (Votkszähtungsgesetz 1983)

vom 25. trlärz 1982 (BundesgesetzbL. I S.369) sind mit dem Grundgesetz ver-
einbar; jedoch hat der Gesetzgeber nach l,laßgabe der Gründe fÜr ergänzende

Regetungen der Organ'isation und des Verfahrens der Votkszäh[ung Sorge zu

t ragen.
2. S 9 Absatz 1 bis 3 des VoLkszähLungsgesetzes 19E3 ist mit Artiket 2

Absatz 1 in Verbindung m'it Art'ikeL l Absatz l des Grundgesetzes unverein-
bar uno n'ichtig.

3. Die Beschwerdeführer werden durch das VoLkszähtungsgesetz 1983 in dem

aus Nummer 1 und 2 ersichtLichen Umfang in ihren Grundrechten aus ArtikeL 2

Absatz 1 in Verbindung mit Artiket 1 Absatz 1 des Grundgesetzes verLetzt.
Im übrigen werden die Verfassungsbeschuerden zurückgeu'iesen.

4. Die BundesrepubLik Deutschtand hat den Beschnerdeführern d'ie not-
wendigen AusLagen zu erstatten.

Gründe
A.

Die Verfassungsbeschwerden richten s'ich unmittetbar gegen das Gesetz

uber e,ne VoLks-, Berufs-, tJohnungs- und Arbeitsstättenzähtung (Vol.ks-

zähLungsgesetz 1983) vom 25. Härz 1982 (BGBL. I S.369) - VZG 1983 -.

Die durch d'ieses Gesetz angeordnete Datenerhebung hat Beunruhigung

auch in soLchen Teilen der BevöLkerung ausgetöst, die ats Ioyate Staatsbür-

ger das Recht und die Pfl.icht des Staates respektieren, die für rationales

gnd pIanvotLes staattiches Handeln erforderLichen Informationen zu beschaf-

fen. Dies mag teiLweise daraus zu erktären sein, daß weithin Unkenntn'is

über Umfang und Verwendungszwecke der Befragung bestand und daß die Not-

wendigke.it zur verl.äßLichen Aufktärung der AuskunftspfLichtigen nicht

rechtzeitig erkannt worden ist, obwoht sich das aLtgemeine Beuußtsein

durch die EntrickLung der automatisierten Datenverarbeitung seit den l'likro-

zensus-Erhebungen in den Jahren'!956 bis 1962 (vgL. BVerfGE ?7,1) erhebIich

-5-
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verändert hatte. Die ttlögLichkeiten der modernen Datenverarbeitung sind

weithin nur noch für FachLeute durchschaubar und können beim Staatsbürger

die Furc'ht vor einer unkontrottierbaren PersönIichkeitserfassung setbst

dann ausLösen, wenn der Gesetzgeber LedigLich soLche Angaben vertangt, die

erforderLich und zumutbar sind. Zur Beunruhigung mag nicht zutetzt beige-

tragen haben, daß auch Sachkundige die iiberzeugung vertraten, das VoLkszähl.ungs-

gesetz 1983 genüge trotz einst'immiger Verabschiedung in den gesetzgebenden

Körperschaften schon in den Vorschriften über die Erhebung der Daten und

vor atLem'in den Bestimmungen über deren Verwertung nicht hinreichend

den verfassungsrechtLichen Anforderungen. Da zu diesen nur eine Lückenhafte

verfassungsgerichtt'iche Rechtsprecnung bestand, nötigen d'ie zahIreichen ver-

fassungsbeschwerden gegen das VoIkszähIungsgesetz 1983 das Bundesverfassungsge-

richt,d'ie verfassungsrechtt'ichen GrundLagen des Datenschutzes umfassender

zu prüfen. Der Ertaß der einstweitigen Anordnung vom 13. Aprit 1983

(EuGRZ 19E3, S. 171 = BVerfGE 64, 67) hat die Voraussetzungen für eine

sotche Prüfung geschaffen.

*t(***
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B.

Die Verfassungsbeschuerden sind im vesenttichen zutässig.

Eine für atte gettende Norm kann ein einze[ner Staatsbürger nach stän-

diger Rechtsprechung nun dann direkt mit der Ver.fassungsbeschverde angrei-

fen, wenn er durch diese Bestimmung setbst, gegenrärtig und unmittetbar

in seinen Grundrechten betroffen ist (BVerfGE 40r 141 t1561; 43,291 t3851;

50, ?90 E3191; 58, 81 t104li 59,1 E17 t.);60,360 t3701).

I.
D'ie Beschwerdeführer sind nicht at[e von sämttichen Vorschriften des

Gesetzes selbst betroffen.

Die Frage nach der Eigenschaft ats Anstattsinsasse nach S 2 Nr. E VZG

1983 betrifft ke'inen der Beschwerdeführer, da sie veder Insassen einer

AnstaLt noch ats Anstattsteiter auskunftspfl.ichtig sind (§ 5 Abs.1 Nr.1

VZG 19E3). Insoveit sind atte Verfassungsbeschverden unzutässi9.

H.insichtl.ich der gebäudestatistischen Fragen nach § 3 Abs. l VZG 1983

s.ind nur Gebäudeeigentümer und ihnen gteichgestettte Personen auskunfts-

pfL.ichtig (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 VZG 19E3). Davon ist nach den Beschverdevor-

bringen aLtein der Beschyerdeführer zu a) ats Eigentümer einer Eigentums-

wohnung betroffen. Für die Arbeitsstättenzähtung nach § 4 VZG 19E3 sind

nur die Inhaber oder Leiter der Arbeitsstätten und Unternehmen auskunfts-

pfl.ichtig (§ 5 Abs. 1 Nr. 4 VZG 19E3). Diese Regetung betrifft nur die

beschwerdeführenden RechtsanwäLtinnen zu b) und die beschrerdeführenden

RechtsanräLte zu e 1) bis e 4), e 7) und e 9). Die übrigen Verfassungs-

beschwerden sind unzuLässig, soveit sie sich gegen § 3 Abs. 1 und 5 4
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VZG'1983 richten.

II.
Soreit die Beschverdeführer durch das Uotkszähtungsgesetz 19E3 setbst

betroffen sind, besteht auch eine unmittetbare und gegenrärtige Betroffen-

heit.

ALl.erdings fehl.t nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts

die unmittetbare Betroffenheit, renn die Durchführung der angegriffenen

Vorschrift einen besonderen VotLziehungsakt der Verrattung erfordert. Denn

in der RegeL greift erst dieser VoItziehungsakt in die Rechtssphäre des

Bürgers ein; der gegen diesen Eingriff gegebene Rechtsweg ermögticht auch

die Nachprüfung der Verfassungsmäßigkeit des angerandten Gesetzes (BVerfGE

5E, E1 t1041; vgt. BVerf GE 59, 1 l1fi; 60, 360 t369 f -l).
Zur Durchführung des Votkszähtungsgesetzes 19E3 bedurfte es der Aufforderung

zur AuskunftserteiLung; erst hierdurch konnte die Rechtssphäre der Be-

schyerdeführer betroffen verden (vg[. § 5 Abs. 2 VZG 19E3). Gegen diesen

Vog.zugsakt räre der Rechtsueg vor den Vervattungsgerichten eröffnet ge-

uesen. Dies steht jedoch der Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerden nicht

entgegen.

In besonders getagerten Fä[ten hat das Bundesverfassungsgericht die ZuLäs:

sigkeit einer unmittel.bar gegen das Gesetz gerichteten Verfassungsbeschrerde

ausnahmsyeise vor Erl.aß des VoLtziehungsaktes beiaht, uenn das Gesetz die

Normadressaten bereits gegenrärtig zu später nicht mehr korrigierbaren

Entscheidungen zu'ingt oder schon jetzt zu Dispositionen veranIaßt, die sie

nach dem späteren GesetzesvotLzug nicht mehr nachhoten können (BVerfGE 60,

360 E37Zl m.y.N.). Auch die unmittetbar gegen das Votkszähtungsgesetz 1983

gerichteten Verfassungsbeschwerden sind ausnahmsveise bereits vor Erl'aß

des Vot Iziehungsaktes zulässig.

Dieses Gesetz r.ar gegenüber atLen Bürgern innerha[b eines sehr kurzen
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Zeitraumes zu vottziehen. Die Erhebungsbogen sottten vom lE. ApriL l9E3

an ausgeteil,t und bis Anfang tlai 19El yieder eingesammett verden. Iur Er-

Iqngung vortäufigen Rechtsschutzes vor den Verrattungsgerichten hätte da-

her nur ein Zeitraum von etva zyei tJochen zur Verfügung gestanden. In die-

ser knapp bemessenen Zeitspanne hätten sich die Gerichte der Probtematik

nicht so annehmen können, daß eine für das Bundesverfassungsgericht resent-

Liche Vorktärung hätte erwartet verden können: GIeichvoht räre gegen abteh-

nende Entscheidungen jm Verfahren nach § E0 Abs. 5, § 123, § 146 Abs. 1 VrG0

die VerfassungsbeschHerde zu[ässig geresen (vg[. BVerfGE 51., 130 tl3E ff.J;
53,30 1491 5?);54r 175 t190l). Jedenfal.ts cäre, nachdem die Aufforderung

zur Auskunftserte'itung auf dem Verrattungsrechtsueg angefochten rar, eine

verfassungsgerichtl.iche Entscheidung vor Erschbpfung des Rechtsregs nach

§ 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG in Betracht gekommen (vgL. BVerfGE 59r 1

tl9 f.l). Oas Bundesverfassungsgericht hätte sich dann jedoch mit zaht-

reichen, mögticherweise einander yidersprechenden veryattungsgerichttichen

Entscheidungen auseinandersetzen müssen. Es hätte außerdem dadurch Rechts-

unsicherheit drohen können, daß einige Gerichte den Betroffenen vortäu

figen Rechtsschutz geuährt hätten, andere dagegen nicht. Unter diesen

Umständen wäre das Subsidiaritätsprinzip, reIches den Bürger grundsätz-

tiih zunächst an die Fachgerichte verreistr geradezu in sein Gegenteit ver-

kehrt worden: Es hätte nicht mehr dazu gedient, das Bundesverfassungsge-

richt zu enttasten und ihm die Fattanschauung der Fachgerichte zu ver-

m'ittetn, sondern es einem sachIich und zeitLich besonders hohen Entschei-

dr.,ngsdruck ausgesetzt. Bei dieser Sachl.age konnten die Beschverdef ührer

das Gesetz mit der Verfassungsbeschuerde ausnahmsweise unmittel.bar angreifen.
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c.

Die Verfassungsbeschverden sind - soreit zul.ässig - teityeise begrün-

det.

I.
Soyeit den Beschverdeführern durch § 5 Abs. 1'VZG 19E3 unmittetbar

eine Auskunftspfl.icht zu bestimmten, in den §§ 2 bis 4 VZG 19E5 im einzel-

nen aufgeführten Sachverhatten auf.ertegt rird, yerden sie dadurch nicht

in ihren Grundrechten aus Art. 4, 5'und 13 GG vertetzt. '

1. Die Verpflichtung zu rahrheitsgemäßen Angaben (§ 5 Abs.1 Nr.1

vZG 1983 in Verbindung mit § 10 Abs. 3 BStatG) über die rechtliche zugehö-

rigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer ReIigionsgesettschaft (§ 2 Nr. 1

VZG 1983) verstößt nicht gegen das Grundrecht der Beschuerdeführer auf
\

Bekenntnisfreiheit (Art.4 Abs.1 GG). Zui Eekenntnisfreiheit gehört nicht

nur das Recht, seine reIigiöse Überzeugung zu bekennen, sondern auch zu

schueigen, rie dies durch Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 136 Abs. 3

der Ueimarer Reichsverfassung (tJRV) besonders anerkannt ist. Diese nega-

tive Bekenntnisfreiheit rird aber durch den Vorbehal,t des Art. 136 Abs.3

Satz 2 tlRV eingeschränkt, der es den Behörden gestattet, nach der Zu-

gehörigkeit zu einer Rel.igionsgeseLl.schaft zu fragen, venn davon Rechte

und pfl.ichten abhängen oder eine gesetztich angeordnete statistische Erhe-

bung dies erfordert. Eine sotche zul.ässige Ausnahme Liegt hier vor, da es

sich um eine gesetzl,ich angeordnete statistische Erhebung für Bundeszvecke

(Art. 73 Nr. 11 CG) handett. '

Für die Beurteitung der Bundeskompetenz ist entscheidend, ob die Erhebung

der ErfüLtung einer Bundesaufgabe dient. Diese Voraussetzung ist nach

der Begründung des Gesetzentyurfs gegeben, veit die Ergebnisse der Erhebung

über die R€l.igionszugehörigkeit yichtige lnformationen für das Verhatten

von Bund und Ländern.darstetlen (vgt. BTDrucks. 91451, S. 9),. Ferner ist
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die .Staatspraxis zu berücksicht igen, der bei der Ermitttung des Umfanges

einer Kompetenznorm HesentLiche Bedeutung zukommt (vgl,. BVerfGE 41, 205

t2201). Danach kann in den Programmen für Bundesstatistiken auch stati-
stischen Anforderungen der Länder Rechnung getragen uerden, yeiI sich Ge-

setzes-, VeruaLtungs- und Ptanungszuständigkeiten von Bund und Ländern

v'ieLfdLtig überschneiden. Nach der bisherigen Staatspraxis rurden bei

Votkszähtungen nicht nur unter der GeItung der lJeimarer Reichsverfassung,

sondern auch des Grundgesetzes Angaben über die Zugehörigkeit oder Nicht-

zugehörigkeit zu einer ReL'igionsgesettschaft vertangt. So tlaren entspre-

chende Fragen bereits nach § 5 Satz 1 in Verbindung mit Anl.age 1 Abschnitt I

des Votkszähtungsgesetzes vom 27. Juti 1950 (BGB[. I S. 335), nach § 5 trtr. 1

Buchst. a in Verbindung mit § 6 Nr. 1 des VoIkszähtungsgesetzes vom

13. ApriL 1961 (BGBI.. I S.437) und nach § 2 Nr.1 in Verbindung mit § 5

Nr. 1 des Votkszähtungsgesetzes vom 14. Apri1 1969 (BGBL. I S.292) vor-

gesehen. Bei dieser Sachtage rar der Bund befugt, die Erhebung der Zuge-

hörigkeit oder N'ichtzugehörigkeit zu einer Ret'igionsgeseLtschaft gesetz-

I i ch anzuordnen.

?. Durch die Vorschriften des Votkszähtungsgesetzes 19E3 vird auch

nicht gegen das Grundrecht auf Unvertetztichkeit der Wohnung (Art. 13

Abs. 1 GG) verstoßen.

Dieses Grundrecht ist nicht - wie einige Beschverdeführer meinen -
deshatb verletzt, weiI sie nach § 3 Abs.2 in Verbindung mit § 5 Abs. 1

Nr.3 VZG 19E3 gezuungen sind, ihre privaten t'lohnverhättnisse offenzuIe-

gen. Wohnung im Sinne des Art.13 GG ist aL[ein die räumtiche Privat-

sphäre (BVerfGE 32,54 17?J». Das Grundrecht normiert fÜr die öffenttiche

Geual.t ein grundsätzLiches Verbot des Eindringens in die Wohnung oder

des verweitens darin gegen den btiLten des wohnungsinhebers' Dazu gehören

etya der Einbau uon Abhörgeräten und ihre Benutzung in der 1lohnung,
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nicht aber Erhebungen und die Einhotung von Auskünften, die ohne Eindrin-

gen oder Verrei Len in der ttohnung vorgenonmen yerden können. Sie rcrden

von Art. 13 GG nicht erfaßt. Die nach § 4 Abs. 2 in Verbindung nit § 5

Abs. 1 Nr. 3 VZG 19E3 vorgeschriebene AuskunftspfLicht über yohnungs-

statistische tragen ist rnit einem zrangsreisen Eindringen oder Veryeiten

in der llohnung der AuskunftspfLichtigen nicht verbunden.

3. Die Verpfl,ichtung zur Auskunft zu bestimmten, in den §§ 2 bis 6

VZG 1983 im einzelnen aufgeführten Saehverhatten verstößt auch nicht ge-

gen das Grundrecht auf trleinungsäußerungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG).

Der AuffaSSungr die durch Art. 5 Abs. 1 GG geyährteistete Fre'iheit,

seine ltleinung nicht zu äußern (negative lleinungsäußerungsfreiheit), schütze

auch gegenüber der Ermitttung, Speicherung und lteitergabe von Tatsachen,

so daß der grundrechtLiche Schutz vor Informationseingriffen ausschtieß-

l,ich durch Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG geuährteistet verder'kann nicht gefol.gt

yerden. Ein soIcher Schutz vürde von vornherein bei Informationseingriffen

durch Eatenerhebungen versagen, die bei Dritten,oder durch heimIiche Beobach-

tungen (Observationen) vorgenommen verden. An einer l{einungsäußerung fehLt

es aber auch, yenn der Betroffene setbst Angaben zu einer statistischen

Erhebung macht.

Konstitutiv für die Bestimmung dessen, ras ats llußerung einer "ltleinung"

von Schutz des Grundrechts umfaßt rird, ist das Etement der Stettungnahme,

des Dafürhattens, des ltleinens im Rahmen einer geistigen Auseinandersetzung;

auf den llert, die Richtigkeit, die Vernünftigkeit der Außerung kommt es

n'icht an. Die ititteitung einer Tatsache ist im strengen Sinne keine Außerung

einer "tleinung", reit ihr jedes Etement fehLt. Durch das Grundrecht der

lleinungsäußerungsf.reiheit geschützt ist sie nur, soreit sie Voraussetzung

der Bitdung von l{einungen ist, netche Art. 5 Abs. 1 GG in seiner Gesamt-

heit gevährLeistet (EVerfGE 611 1 tE f.l). Demgegenüber sind Angaben im

-253-
-44-



-44-

Rahmen statistischer Erhebungen yie denen des Votkszähtungsgesetzes 19E3

reine Tatsachenmitteitungen, die mit l{einungsbitdung nichts zu tun habcn.

Il.
Prüfungsmaßstab ist in erster Linie das durch Art.2 Abs.1 in Ver-

bindung mit Art. 1 Abs. 1 GG geschützte attgemeine Persöntichkeitsrecht.

1. a) Im Mittetpunkt der grundgesetzLichen 0rdnung stehen tlert und

Ltürde der Person, die in freier Setbstbestimmung al,s Gl.ied einer freien

Gesettschaft rirkt. Ihrem Schutz dient - neben spezie[len treiheitsver-

bürgungen - das in Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG ge-

währl,eistete al.tgemeine Persöntichkeitsrecht, das gerade auch im Btick auf

moderne Entyicktungen und die mit ihnen verbundenen neuen Gefährdungen

der menschl.ichen PersönLichkeit Bedeutung gewinnen kann (vgt. BVerfGE 54,

148 t1531). Die bisherigen Konkretisierungen durch die Rechtsprechung

umschre'iben den Inhatt des PersönLichkeitsrechts nicht abschLießend. Es

umfaßt - yie bereits in der Entscheidung BVerfGE 54, 14E t1551 unter Fort-

führung früherer Entscheidungen (BVerfGE ?7,1 t6l - tikrozensus;27,344

t350 f.l - Scheidungsakten; 3?, 373 C379) - Arztkarteii 35, ?0? C??ü -
Lebach; 44, 353 837? t.l - Suchtkrankenberatungsstel.Le) angedeutet vorden

ist - auch die aus dem Gedanken der Setbstbestimmung fotgende Befugnis

des E'inzetnen, grundsätzLi ch seIbst zu entscheiden, uann und innerhal.b

uetcher Grenzen persönLiche LebenssachverhaLte offenbart rerden (vgl..

ferner BVerfGE 56,37 141 ff.l - SeLbstbezichtigung;63,131 t142 f.l -
Gegendarste L l.ung).

Diese Befugnis bedarf unter den heutigen und künftigen Bedingungen der

automatischen Datenverarbeitung in besonderem ltlaße des Schutzes. Sie ist

vor attem deshal.b gefährdet, h,eil. bei Entscheidungsprozessen nicht mehr

wie {rüher auf manuetI zusammengetragene Karteien und Akten zurückgegriffen

ueroen muß, vietnehr heute mit HiLfe der automatischen Datenverarbeitung
_45-

-254-



-45-

Einzetangaben über persöntiche oder sachtiche Verhättni.sse einer bestimn-

ten oder bestimmbaren Person (personenbezogene Daten,tvgl.. 5 2 Abs. I

BDSGI) technisch gesehen unbegrenzt speicherbar und jederzeit ohne Rück-

sicht auf Entfernungen in Sekundenschnette abrufbar sind. Sie können darüber

hinaus - vor atlem beim Aufbau integrierter Informationssysteme - mit ande-

ren Datensammtungen zu einem teitue,ise oder veitgehend votLständigen Per-

sönl.ichkeitsbiLd zusammengefügt rerden, ohne daß der Betroffene dessen

Richtigkeit und Verrendung zureichend kontrol.l.ieren kann. Danit haben

sich in einer bisher unbekannten Ueise die [tlögl.ichkeiten einer Einsicht-

und Einftußnahme ertreitert, retche auf das Verha['ten des Einzetnen schon

durch den psychischen Druck öffentticher AnteiInahme einzuyirken vermögen.

Individuetl.e Sel,bstbestimmung setzt, aber - auch unter den Bedingungen

moderner Informationsverarbeitungstechnol.ogien - voraus, daß dem Ein-

zeInen Entscheidungsfreiheit über vorzunehmende oder zu untertassende

Handl.ungen einschtießLich der trtögLichkeit gegeben ist, sich auch entsprechend

dieser Entscheidung tatsächLich zu verhatten. bler nicht mit hinreichender

Sicherheit,l.iberschauen kann, ueIche ihn betreffende Informationen in

bestimmten Bereichen seiner soziaten UmveLt bekannt sind, und yer das Uissen

mögt i chec Kommuni kat ionspartner ni cht ei ni germaßen abzuschätzen vermag,

kann in seiner Freiheit resentl.ich gehemmt xerden, aus eigener Setbst-

bestimmung zu pLanen oder zu entscheiden. trlit dem Recht auf informatio-

netLe Setbstbestimmung uären eine Gesettschaftsordnung und eine diese

ermögLichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der BÜrger nicht mehr

uissen können, yer uas uann und bei vetcher Getegenheit über sie yeiß.

Uer unsicher ist, ob abneichende Verhattensteisen jederzeit notiert und

ats tnformation dauerhaft gespeichert, vervendet oder ueitergegeben rerden,

yird versuchen, nicht durch sotche Verhattensveisen aufzufaIten.
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l,ler oamit rechnet, daß etra die Teitnahme an einer Versammtung oder einer

8ürgerinitiative cehördLich registriert vird und daß ihm dadurch Risiken

entstehen können, rird mögticheryeise auf eine Ausübung seiner entsprechen-

den Grundrechte (Art. Er 9 GG) verzichten. Dies vürde nicht nur die in-

di viduet Len Entfat tungschancen des Einzetnen beeint rächt i gen, sondern

auch das Gemeinyoh[, reiL SeLbstbestimmung eine etementare Funktionsbe-

dingung eines auf HandIungs- und ttlitrirkungsfähigkeit seiner Bürger begrün-

deten freiheitLichen demokratischen Gemeinwesens ist.
Hieraus foLgt:.Freie Entfattung der Persöntichkeit setzt unter den mo-

dernen Bedingungen der Datenverarbeitung den Schutz des Einzetnen gegen

unbegr'änzte Erhebung, Speicherung, Veryendung und tJeitergabe seiner per-

sönLichen Daten voraus. Dieser Schutz ist daher von dem Grundrecht des Art.2
Abs. f in Verbindung nit Art. 1 Abs.1 GG umfaßt. Das Grundrecht gerähr-

Leistet insoweit die Befugnis des Einzetnen, grundsätzLich setbst über

die Preisgabe und Verwendung seiner persönIichen Daten zu bestimmen.

b) Dieses Recht auf "informationette Sel.bstbestimmung" ist nicht

schrankenLos geulährl,ei stet. Der EinzeIne hat nicht ein Recht im Sinne

einer absoluten, une'inschränkbaren HerrSchaft über "Seine" Datenl er

i st vieImehr eine si ch 'innerhal.b der soziaten Gemeinschaf t entf attende,

auf Kommunikation angeuiesene PersönLichkeit. Informat'ion, auch soveit

s.ie personenbezogen ist, steLl.t ein Abbi Ld soziater Reatität dar, das n'icht

ausschtießtich dem Betroffenen aItein zugeordnet werden kann. Das Grund-

gesetz hat, rie in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts

mehrfach hervorgehoben ist, d'ie spannung Individuum - Gemeinschaft im

Si nne der Gemei nschaf t sbezogenhei t und Gemeinschaftsgebundenhei t der

person entschiecen (BVerfGE 4, ? ]1fi; E, 274 t3291 i ??, 1 E77; ??r 344

t551 t); 33,303 t3341 i 50,290 t3531 i 56,37 C49,). Grundsätztich muß

daher der Einzetne E'inschränkungen seines Rechts auf informationette
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Setbstbestimmung im überriegenden AI tgemeininteresse hinnehnen.

Diese Beschränkungen bedürfen nach Art. 2 Abs. 1 GG - rie in § 6 Abs. I

des Bundesstatistikgesetzes auch zutreffend anerkannt rorden ist - einer

(verfassungsmäßigen) gesetzLichen Grundtage, aus der sich die Voraussetzungen

und der Umfang der Beschränkungen ktar und für den Bürger erkennbar ergc-

ben und die damit dem rechtsstaattichen Gebot der Normenktarheit ent-

spricht (BVerfGE 45,400 t4201 m,w.N.). Bei seinen Regetungen hat der

Gesetzgeber ferner den Grundsatz der Verhäl.tnismäßigkeit zu beachten.

Dieser mit Verfassungsrang ausgestattete Grundsatz fotgt bereits aus deor

ldesen der Grundrechte setbst, die ats Ausdruck des attgemeinen Freiheits-

anspruchs des gürgers gegenüber dem Staat von der öffenttichen Gevatt

jeteits nur soyeit beschränkt rerden dürfen, ats es zum Schutz öffentIicher

Interessen unerl.äßtich ist (BVerfGE 19' 34? t34El; st.Rspr.)...Angesichts

der bereits dargetegten Gefährdungen durch die Nutzung der automatischen

Datenverarbeitung hat der Gesetzgeber mehr aIs früher auch organisato-

rische und verfahrensrechttiche Vorkehrungen zu treffen, vetche der

Gefahr einer Vertetzung des Persöntichkeitsrechts entgegenilirken (vgl..

BVerfGE 53, 30 t65l; 63, 131 t1431).

2. Die Verfassungsbeschrerden geben keinen Antaß zur erschöpfenden

Erörterung des Rechts auf informationette Setbstbestimmung. Zu entschei-

den ist nur über die Tragreite dieses Rechts für Eingrif{e, durch uetche

der Staat die Angabe personenbezogener Daten vom Bürger vertangt. Dabei

kann nicht aLtein auf die Art der Angaben abgestettt verden. Entscheidend

sind ihre Nutzbarkeit und Vervendungsmögtichkeit. Diese hängen einerseits

von dem Zueck, dem die Erhebung dient, und andererseits von den der In-

formationstechnol,ogie eigenen Verarbeitungs- und Verknüpfungsmögtichkeiten

ab. Dadurch kann ein für.sich gesehen betangtoses Datum einen neuen Stel.-

[enyert bekommenl insoueit gibt es unter den Bedingungen der automati- \
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schen Datenverarbeitung kein "betangtoses" Datum mehr.

ttiereit Infornationen sensibet sind, kann hiernach nicht attcin davon

abhängen, ob sie intime Vorgänge betreffen. Vietnehr bedarf es zur Fest'

stel.Lung der persönIichkeitsrechtIichen Bedeutung eines Datums der

Kenntnis seines Vervendungszusammenhangs: Erst venn Ktarheit darüber

besteht, zu retchem Zyeck Angaben vertangt rerden und vetche Verknüpfungs-

und Verrendungsmögtichkeiten bestehen, l.äßt sich die Frage einer zutässigen

Beschränkung des Rechts .auf informationeIte Sel.bstbestimmung beantrorten.

Dabei ist zu unterscheiden zyischen personenbezogenen Daten, die in indi-

viduaLisierter, nicht anonymisierter Form erhoben und verarbeitet verden

(dazu unter a), und sotchen, die für statistische Zrecke bestinrnt

sind (dazu unter b).

a) Schon bisLang ist anerkannt, daß die zrangsveise Erhebung personen-

bezogener Daten nicht unbeschränkt statthaft ist, namentLich dann, renn

sotche Daten für den Verrlattungsvottzug (etra bei der Besteuerung oder

der Gewährung von Soziatteistungen).verrendet rerden sotten. Insoveit

hat der Gesetzgeber bereits verschiedenartige ilaßnahmen zum Schutz der

Betroffenen vorgesehen, die in die verfassungsrechtLich gebotene Rich-

tung ueisen (vgt. beispietsveise die Regetungen in den Datenschutzgeset-

zen des Bundes und der Länder; g§ 30, 31 der Abgabenordnung - A0 -;
§ 35 des Ersten Buches des Soziatgesetzbuches - SGB I - in Verbindung

mit §§ 67 bis E6 SGB X). hlietreit das Recht auf informationet[e Selbst-

bestimmung und im Zusammenhang damit der Grundsatz der Verhä[tnis-

mäßigkeit soyie die Pfticht zu verfahrensrechtIichen Vorkehrungen

den Gesetzgeber zu diesen RegeLungen von Verfassungs uegen zrin-

gen, hängt von Art, Umfang und denkbaren Vervendungen der erhobe-

nen Daten soyie der Gefahr ihres ilißbrauchs ab (vgt. BVerfGE 49,

E9 E14?);53,30 t61l). Ein überviegendes ALtgemein-
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interesse rird regetmäßig überhaupt nur an Daten nit SoziaLbezug bcstehcn

unter Ausschtuß unzumutbarer intimer Angaben und von Setbstbezichtlgungcn.

Nach dem bisherigen Erkenntnis- und Erfahrungsstand erscheinen vor atten

fotgende ltlaßnahrnen bedeutsam:

Ein Zrang zur Angabe personenbezogener Daten setrt voraus, daß der

Gesetzgeber den Vervendungszreck bere'ichsspezifisch und präzise bestimmt

und daß die Angaben für diesen Zveck geeignet und erforderlich sind. Danit

näre die Sammtung nicht anonymisierter Daten auf Vorrat zu unbestimmten

oder noch nicht bestimmbaren Zvecken nicht zu vereinbaren. Auch yerden

sich atte Ste[[en, die zur Erfüttung ihrer Aufgaben personenbezogene Da-

ten samne[n, auf das zum Erreichen des.angegebenen Zietes erfordertichc

tli nimurn beschränken müssen.

Die Veruendung der Daten ist auf den gesetztich bestimmten Zveck

begrenzt. Schon angesichts der Gefahren der automatischen Datenverarbeitung

ist ein - amtshiLfefester - Schutz gegen Zveckentfrerrdung durch tteiter-

gabe-und Veruertungsverbote erforderl.ich. Ats reitere verfahrensrecht-

Liche Schutzvorkehrungen sind AufkLärungs-, Auskunfts- und Löschungs-

p{Lichten uesentLich.

ltegen der für den Bürger bestehenden Undurchsichtigkeit der Speicherung

und Veryendung von Daten unter den Bedingungen der automatischen Daten-

verarbeitung und auch im Interesse eines vorgezogenen Rechtsschutzes durch

rechtzeitige Vorkehrungen ist die Eeteil.igung unabhängiger Datenschutzbe-

auftragter von erhebticher Bedeutung für einen effektiven Schutz des

Rechts auf informationetLe Sel.bstbestimmung.

b) Die Erhebung und Verarbeitung von Daten für statistische Zvecke

yeisen Besonderheiten auf, die bei der verfassungsrechtLichen Beurtei-

Lung nicht außer acht bl'eiben können.

aa) Die Statistik hat erhebtiche Bedeutung für eine staattiche Potitik,
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die den Prinzip'ien und RichtLinien des Grundgesetzes verpftichtet ist.
Uenn die ökonomische und soziaLe EntwickLung nicht ats unabändertiches

SchicksaI h'ingenommen, sondern ats permanente Aufgabe verstanden werden

soLt, bedarf es einer umfassenden, kqntinuierIichen sowie Iaufend aktua-

Lisierten Informat'ion über die wirtschaftLichen, ökoLogischen und soziaten

Zusammenhänge. Erst die Kenntnis der retevanten Daten und die tttögtichkeit,

die durch s'ie vermitteIten Informationen mit Hitfe der Chancen, die

eine automatische Datenverarbeitung bietet, für die Statistik zu nut-

zen, schafft d'ie für e'ine am Soziatstaatsprinz'ip orientierte staattiche

PoLitik unentbehrtiche Handtungsgrundtage (vgt. BVerfGE 27, 1 E9l).

Bei der Datenerhebung für statistische Zwecke kann eine enge und

konkrete Zweckbindung der Daten ni cht verLangt werden. Es gehört zum l.lesen

der Statistik, daß die Daten nach ihrer statistischen Aufbereitung für die

verschiedensten, n'icht von vornhere'in best'immbaren Aufgaben verwendet wer-

den soLIen; demgemäß besteht auch ein Bedürfnis nach Vorratsspeicherung.

Das Gebot e'iner konkreten Zweckumschre'ibung und das strikte Verbot der

SammLung personenbezogener Daten auf Vorrat kann nur für Datenerhe-

bungen zu nichtstat'ist'ischen Zwecken getten, nicht jedoch bei einer VoLks-

zähIung, die e'ine gesicherte Datenbasis für weitere statistische Untersu-

chungen ebenso wie für den poLit'ischen Ptanungsprozeß durch eine verLäßtiche

FeststetLung der ZahL und der SoziaLstruktur der BevöLkerung vermitte[n so[[.

Die VoLkszähIung muß Mehrzweckerhebung und -verarbeitung, atso Datensammtung

und -speicherung auf Vorrat sein, wenn der Staat den Entwicktungen der indu-

strietten GeseLLschaft nicht unvorbere'itet begegnen so[1. Auch wären Weiter-

gabe- und Verwertungsverbote für statistisch aufbergitete Daten zweck-

widrig.

bb) Ist d'ie VieLfaLt der Verwendungs- und Verknüpfungsmögtichkeiten

damit bei der Statistik von der Natur der Sache her nicht'im voraus
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bestimmbar, müssen der Informationserhebung und -verarbeitung innerhaLb

des Informationssystems zun Ausgl,eich entsprechende Schranken gegcnrliber-

stehen. Es müsscn ktar cjefinierte VerarbCitunEsvoraussetzungen geschaffen

werden, die sicherstetten, caß der EinzeLne unter den Bedingungen einer

automatischen Erhebung und Verarbeitung der seine Person betreffenden

Angaban ni cht zum btoßen Informationsobjekt rli rd. Beicjes, die mangel.n-

de Anbindung an einen bestimmten, jederzeit erkennbaren und nachvotLzieh-

baren Zweck sowie die muLtifunktionaLe Veruendung der Datenrverstärkt

die Tendqnztn, rleLche durch dic Datcnschutzgesetze aufgefangen und einge-

schränkt werden sotIen, die das vqrfassungsrechtLich gerährIe'istete Recht

auf infornationtttc Setbstbsstimmung konkretisieren. Gcrade weiI es von

vornhcrsin tn trtckoricntiertcn Schranken fehLt; die den Datensatz eingren-

zsn, bringcn VoLkszähtungcn tcndcnzicIL die schon im Mikrozensus-BeschLuß

(BVarfGE 27, 1 C6l) hervorgehobcne Gcfahr eincr pcrsönLichkeitsfeindl.i-

chcn Rcg{strierung und Katatoglstrrung des Elnze[nan mit sich. Deshatb sind

rn dic Dltqncrhebung und -vtrlrbe'ltung für strtistische Zrrccke bqsondere

Anfordcrungtn tu,n Schutz dct Pcrsönttchkcitsrschts der auskunftspfl.ichtiEan

Bürgcr ru statIcn.

Unbcrchtdct dtr muLtlfunkt'lonrlen Cherrktcrs dsr Drtancrhqbung und

-vGrrrblltung tu tt!t{stltchcn Zrcckcn lst VorrussGtzung, deß d,iese

c[ [a'ln ats Hl If c rur Erf 01, Lung öf f qntHchcr Aufgrbcn crf o[gr-o. Es krnn

ruch h{cr n{cht Jcdt Angrb. vcrtrngt rrrdrn. ScLbst bei dcr Erhebung

von E'lnzrIrngrbrn, dlo ftlr rtcttrtlrchc Zrcckc gcbrrucht rcrden, muß

dor Grrotrgcb.r tchon bcl dcr Anordnung dcr Aurkunftcpft{cht prrlfcn, ob

r{e lnlbrtondtrr för drn Bctroffcncn dlc Gcfrhr dcr sozlrLcn Abstempe[ung

(rtrr oLr Drogcnrücht'lgrrr Vorb.ttrlftcr, Gclrtcrkrlnklr, Aro:lrLcr)

hrrvorru{rn könnm und ob drr Zlcl drr Erhcbung nlcht ruch durch clnc

rnonymlrlrrtr Ernlttlung rrrrlcht wrrdrn klnn. Dtcr dürft! b.lrp{cts-
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weise bei dem in § 2 Nr. E VZG 1983 geregetten Erhebungstatbestand der

FaLL sein, wonach die VoIks- und Berufszähtung im AnstaLtsbereich die Eigen-

schaft aLs Insasse oder die Zugehörigkeit zum Personat oder zum Kreis der

Angehörigen des Personats erfaßt. Diese Erhebung soLI Anhattspunkte über

die BeLegung der AnstaIten tiefern (BTDrucks.9l451, S.9). Ein soIches

ZieL'ist - abgesehen von der Gefahr sozia[er Etikettierung - auch ohne

Personenbezug zu erreichen. Es genügt, daß der Leiter der Anstatt verpfIich-

tet w'i rd, zun Stichtag der VoLkszähtung die zahtenmäß'ige Belegung nach

den jn § 2 Nr. 8 VZG 1983 aufgeführten Merkmaten ohne jeden Bezug auf

die e'inzetne Person mitzute'iten. E jne pensonenbezogene Erhebung des Tat-

bestandes des § 2 Nr.8 VZG 1983 wäre deshatb von vornherein ein Verstoß

gegen das durch Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG geschützte

Persön L i chkei tsrecht.

Zur Si cherung des Rechts auf inf ormat'ionet te SeLbstbest'immung bedarf

es ferner besonderer Vorkehrungen für Durchführung und 0rganisation der

Datenerhebung und -verarbe'itung, da die Informationen während der Phase

der Erhebung - und zum Tei I auch uährend der Speicherung - noch individua-

Lis'ierbar sind; zugleich sind Löschungsregetungen für sotche Angaben er-

forderLich, die aLs H'i tfsangaben (IdentifikationsmerkmaLe) verLangt Hur-

den und die eine Deanonymis'ierung teicht ermögL'ichen würden, wie Name,

Anschrift, Kennummer und ZähLertiste (v91.. auch § 11 Abs.7 Satz 1 BStatG).

Von besonderer Bedeutung für statistische Erhebungen sind wirksame Abschot-

tungsregetungen nach außen. Für den Schutz des Rechts auf informat'ione[[e

SeLbstbestimmung ist - und zwar auch schon für das Erhebungsverfahren -

die strikte Gehe'imhaLtung der zu statistischen Zvecken erhobenen Einze[-

angaben unverzichtbar, sotange ein Personenbezug noch besteht oder her-

stet Lbar ist (Statistikgehe'imnis); das gteiche giLt für das Gebot einer

mög[.ichst frühzeitigen (faktischen) Anonymisierung, verbunden mit Vorkeh-
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kehrungen gegen eine Deanonymisierung.

Erst die vom Recht auf infor:mationetLe Se[bstbestimmung geforderte

und gesetztich abzusichernde Abschottung der Statistik durch Anonymisie-

rung der Daten und deren Gehei,mhattung, soueit sie zeitIich begrenzt

noch einen Personenbezug aufweisen, öffnet den Zugang der: staattichen

Organe zu den für die Ptanungsaufgaben erfordert'ichen Informationen.

Nun unter dieser Voraussetzung kann und darf vom Bürger erHartet werden,

die von ihm zwangsweise verLangten Auskünfte zu erteiten. Dürften pelsonen-

bezogene Daten, die zu statistischen Zwecken erhoben Hurden, gegen den

t'liil.en oder ohne Kenntnis des Betroffenen we'itergete'itet werden, so

würdedasnichtnurdasverfaSSungSrechtl.ichgesicherteRechtaufin-

formationeI te Selbstbestimmung unzutässig einschränken, sondern auch

die vom Grundgesetz selbst in.Art. 75 Nr. 11 vorgesehene und damit schutz-

nüFdige amtLiche Statistik gefährden. Für die Funktionsfähigkeit der amt-

Lichen Statistik ist e'in mögLichst hoher Grad.an Genau'igkeit und trrlahrheits-

gehaLt der erhobenen Daten notwendig. Dieses ZieI kann nur erreicht werden,

wenn bei dem auskunftspfLichtigen Bürger das notuendige Vertrauen in d'ie

Abschottung seiner für statist'ische Zwecke erhobenen Daten geschaffen

wird, ohne wetche seine Eereitschaft, urahrheitsgemäße Angaben zu machen,

nicht herzustetLen ist (so bereits zutreffend die Begründung der Bundes-

regierung zum Entwurf des Votkszähtungsgesetzes 1950; vgL. BTDrucks.

11982, S. 20 zu § 10). Eine Staatspraxis, die sich nicht um d'ie Bitdung
/

eines solchen Vertrauens durch 0ffen[egung des Datenverarbeitungsprozesses

und strikte Abschottung bemühte, uürde auf Längere Sicht zu schwindender

Kooperationsbereitschaft führen, reiL trlißtrauen entstünde. Da staatLicher

Zwang nur begrenzt wirksam uerden kann, wird ein die Interessen der Bür-

ger überspieLendes staatLiches Handetn atIenfaLIs kurzfristig vortei[-

haft erscheinen; auf Dauer gesehen uird es zu einer Verringerung des

-54-

-263-



-54-

Umfangs und der Genauigkeit der Informationen führen (BTDrucks. 11982,

ä.ä.0. ). Läßt si ch die hochindustriatisierte Geset Ischaften kennzeich-
I

nende ständ'ige Zunahme an KompLexität der Umwett nur mit Hj [fe einer zu-

vertäss'igen Statistik aufsch[üsseLn ünd für gezidIte staattiche ]laßnah-

men aufbereiten, so läuft die Gefährdung der amttjchen Statistik darauf

hinaus, eine wichtige Voraussetzung soz'iatstaatIicher PoLitik in Frage

zu steLten. Kann damjt nur durch eine Abschottung der Statistik die

Staatsaufgabe "PLanung" gerährIeistet werden, ist das Prinzip der Ge-

hejmhattung und mögtichst frühzeitigen Anonymisierung der Daten nicht

nur zum Schutz des Rechts auf informationeLte Selbstbestimmung des

EinzeLnen vom Grundgesetz gefordert, sondern auch für die Statistik seLbst

kons t'i tut i v .

cc) tJird den erörterten Anforderungen in wirksamer l,leise Rechnung ge-

tragen, ist die Erhebung von Daten zu ausschtießLich statistischen Zwek-

ken nach dem derzeitigen Erkenntnis- und Erfahrungsstand verfassungs-

rechtLich unbedenktich. Es ist n'icht erkennbar, daß das Persöntichkeitsrecht

der Bürger beeinträchtigt werden könnte, wenn die erhobenen Daten nach

ihrer Anonymisierung oder statistischen Aufbereitung (vg[. § 11 Abs. 5

und 6 BStatG) von Statistischen Amtern anderen staattichen Organen oder

sonst'igen Ste[ [en zur Ver:f ügung gesteL It werden.

Besondere Probteme wirft eine etwaige ijbermittIung (tleitergabe) der

weder anonymisierten noch statistisch aufbereiteten, aLso noch personen-

bezogenen Daten auf. Erhebungen zu statistischen Zwecken umfassen auch

individuaLisierte Angaben über den einzeLnen Bürger, die für die statisti-
schen Zwecke nicht erforderl.ich sind und die - darron muß der befragte

Bürger ausgehen können - LedigLich aLs HiLfsmitteL für das Erhebungsver-

fahren dienen. AtLe diese Angaben dürfen zuar kraft ausdrückLicher ge-

setzIicher Ermächtigung weitergeteitet werden, soweit und sofern dies
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zur statistischen Aufbereitung durch andere Behörden geschieht und dabei

die zum Schutz des Persöntichkeitsrechts gebotenen Vorkehrungen, inlbe-

sondere das Statistikgeheimnis und das Gebot der frühze.it'igen Anonymi-

sierung, ebenso durch 0rganisat'ion und Verfahren zuverl.äss'ig sicher-

gesteLtt sind yie bei den Statistischen i{mtern des Bundes und der Län-

der. Eine Ueitergabe der für statistische Zwecke erhobenen, nicht ano-

nymisierten oder statistisch aufberejteten Daten für Zwecke des VerwaItungs-

vollzugs kann hingegen in unzulässiger hleise in das Recht auf informatio-

nelte SeLbstbestimmung eingreifen (vgt. ferner unten C IV 1).

III.
Den dargelegten verfassungsrechttichen Anforderungen genügt das Erhe-

bungsprogramm des VoLkszähtungsgesetzes 19E3 im wesenttichen. Gegenstand

der Nachprüfung sind insoueit die §§ 2 bis 4 in Verbindung mit § 5 Abs.1

des Gesetzes mit Ausnahme der Frage nach der Eigenschaft aLs Anstattsin-

sasse oder der Zugehörigkeit zum Ansta[tspersona[ (§ 2 Nr. 8 in Verbin-

dung mit § 5 Abs. 1 Nr. I Halbsatz ?). Diese Vorschriften sind mit dem

attgemeinen PersönLichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit

Art. 1 Abs. 1 GG mit der trlaßgabe vereinbar, daß der. Gesetzgeber ^ergänzend

für bisher feh[ende grundrechtss'ichernde 0rganisations- und Verfahrensre-

getungen sbrgt und damit die an eine Tota[erhebung nach Art der Vol.ks-

zähtung 1983 zu steLLenden verfassungsrechttichen Anforderungen geuähr-

[ei stet.

1. Das VoLkszähtungsgesetz 1983 verpfLichtet in § 5 die Beschverde-

führer unter Androhung einer Geldbuße (§ 14 in Verbindung mit S 10 BStatG)

zur Auskunft über die in § 2 Nr. 1 bis 7, §§ 3, 4 UZG 1983 genannten Er-

hebungstatbestände. Dadurch greift es in das durch Art.2 Abs.1 lin Ver-

bindung mit Art. 1 Abs. 1 GG gerährl.e,istete Persönl.ichkeitsrecht ein.

Die erhobenen Daten soLlen auch für künftige, zur Zeit der Erhebung noch
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nicht vorhersehbare Aufgaben nutzbar sein. Diesen Informationseingriff

hat der Auskunftspftichtige hinzunehmen. Er erfotgt im überw'iegenden

Interesse der Attgeme'inhe'it und genügt den Geboten der NormenkIarheit

und der Verhättnismäßigkeit

a) Das Erhebungsprogramm des VoIkszähLungsgesetzes 1983 führt n'icht zu

e'iner m'it der Würde des Menschen unvereinbaren gänzt'ichen oder te'ilweisen

Registrierung und KataLogis'ierung der Persöntichkeit.

VoLks-, Wohnungs-, Berufs- und Arbeitsstättenzähtungen sotten nach

der Begründung des Reg'ierungsentwurfs (BTDrucks. 91451, S. 7 ft.)
Angaben über den neuesten Stand der BevöLkerung, ihre räumIiche Verte'i-

Lung,rnd ihre Zusammensetzung nach demographischen und soziaLen ttlerk-

maLen sowie über ihre wirtschaftLiche Betätigung, atso im Ergebnis [edigLich

entpersönLi chte Aussagen Liefern.

Das Erhebungsprogramm vermag zuat einzetne Lebensbereiche, zum Bei-

spiet den Wohnbereich des Bürgers, jedoch nicht dessen PersönLichke'it

abzubilden. Etwas anderes würde nur getten, soweit eine.unbeschränkte Ver-

knüpfung der erhobenen Daten mit den bei den VerwaItungsbehörden vorhan-

denen, zum Ie'iL sehr sensitiven Datenbeständen oder gar die Erscht'ießung

eines derart'igen Datenverbundes durch e'in einheitLiches Personenkennzeichen

oder sonstiges 0rdnungsmerkmaL mögLich wäre; denn eine umfassende Re-

gistrierung und KataLogisierung der Persöntichkeit durch d'ie Zusammen-

führung einzeLner Lebens- und PersonaIdaten zur ErsteLtung von Persöntich-

keitsprofiten der Bürger ist auch in der Anonymität statist'ischer Erhe-

bungen unzutässig (BVerfGE ?7, 1 t6l). Derartigen Datenverbindungen - To-

taLabbiLdern - steht schon § 11 BStatG entgegen, der sogar dje Übermitttung

von n'icht anonym'is'ierten Einzetangaben zwischen den mit der Durchführung

einer Bundesstatistik betrauten Personen und SteLLen nur erLaubt, sowe'it

dies zur ErsteLtung der Bundesstatistik erforderLich ist (§ 11 Abs.2

BStatG).
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Die Zusammenführung von im Rahmen der VoLkszähtung 19E3 erhobenen

Daten oder deren Verbindung mit bei den Statistischen Amtern bereits vor-

handenen Informationen ermögticht es auch nicht, Teitabbitder der Persön-

Lichkeit anzufertigen, die mit der Uürde des ftlenschen nicht vereinbar sind.

Einmat muß sich die Verarbeitung und Verwendung der Daten innerhaLb des

mit der Bezeichnung aLs VoIks-, Berufs-, Wohnungs- und Arbeitsstätten-

zähtung gekennzeichneten und gesetzL'ich festgetegten Zweckes der Befragung

bewegen; zum anderen gi Lt der die amttiche Statistik genere[[ verpfl.ich-

tende Grundsatz, daß die Aufbere'itung der Indiv'iduatdaten immer zu einer

"strukturierten" - anonymen - Form führen muß, so ciaß im Ergebnis die

Erstettung von "BiLdern" mit Persöntichkeitsbezug auch in der Form von

Te'iLabbi Idern unzu[ässig ist.
b) Das Erhebungsprogramm des VotkszähLungsgesetzes 1983 genügt auch

dem Gebot der Normenktarheit.

Hinreichend bestimmt ist ein Gesetz, wenn sein Zweck aus dem Ge-

setzestext in Verbindung mit den Materiatien deutL'ich wird (BVerfGE ?7,

1 t8l); dabei reicht es aus, wenn sich der Gesetzeszweck aus dem Zusammen-

hang ergibt, in dem der Text des Gesetzes zu dem zu regelnden Lebensbereich

steht (vgt. BVerfGE 6?,169 t183 f.l). Diesen Anforderungen genügt die

Beschreibung der zu erhebenden ftlerkmate im VoLkszähtrlnsgesetz 1983; der

Bürger kann erkennen, über wetche Grundtatbestände der SoziaIstruktur er

befragt werden sott. Die Hauptzwecke tassen sich aus der Art der Erhebung

- einer Votks-, Berufs-, ülohnungs- und ArbeitsstättenzähLung -, dem

Erhebungsprogramm und den Gesetzesmateriatien hinreichend deutLich ent-

nehmen. Nicht erforderLich ist, daß der Gesetzgeber zu jeder einzelnen

gesetzIichen Verpftichtung auch den konkreten Zweck im Gesetz setbst er-

täutert. Dies gitt namenttich mit Rücksicht auf die Besonderheiten der

Erhebung von Daten für statistische Zwecke, zumat bei einer VoIkszähtungl

hier ist eine AufListung der einzelnen Zuecke aufgrund ihrer muLtifunk-
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t i ona L en Z'i e l- set zung unmög L'i ch .

c) Das Erhebungsprogramm des VotkszähLungsgesetzes 1983 entspricht,

soweit es Prüfungsgegenstand ist, auch dem Grundsatz der VerhäLtnismäßig-

keit. Danact muß eine Maßnahme zur Erreichung des angestrebten Zweckes

geeignet und erforderIich sein; der mit ihr verbundene Eingriff darf

seiner Intensität nach nicht außer Verhättn'is zur Bedeutung der Sache

und den vom Bürger h'inzunehmenden Einbußen stehen (vgt. BVerfGE 27,344

135? f .); st. Rspr.).

Das VoIkszähLungsgesetz 1983 soLI dem Staat d'ie für künftiges Ptanen

und HandeLn benötigten Informationen verschaffen. Ats Vorbedingung für d'ie

PLannäßi9ke'it staatIichen HandeLns (vgL. BVerfGE 27,1 t7]) dient die

VoLkszähLung 1983 einen einLeuchtenden, zur ErfüLLung legitimer Staats-

aufgaben angestrebten Zweck.

M j t dem eingesetzten t'li ttet der VotkszähLung aIs TotaLerhebung

(VoLrerhebung) urd dem Fragenkatalog des § 2 Nr. 1 bis 7 und der §§ 3,

4 UZG 1983 ist die BundesrepubLik Deutschtand ihrer Verpftichtung auf-

grund der RichtLinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom

22. November 1973 zur Synchronisierung der aLLgemeinen Vol.kszähIungen

'73/403/EWG - (ABLEG \r. L 347 von 17. 12. 1973, S. 50) nachgekommen.

Erhecungsmethocje und Erhebungsprogramm s'ind geeignet und erforderL'ich, um

den. angestrebten Zweck zu erreichen, und für die Auskunftspftichtigen zu-

mutba r.

aa) Es ist derzeit nicht zu beanstanden, wenn der Gesetzgeber davon

aus§egangen ist, daß Erhebungen aufgrund von Stichproben auf ausnahmstos

f reiwi L I iger Bas is oder eine Komb'inat'ion von VoL L- und Sti chprobenerhebung

die VoIkszähtung aLs TotaLerhebung nicht zu ersetzen vermögen. D'iese Atter-

nativen zu einer Totalerhebung sind noch mit zu großen Feh[erquelLen be-

haftet. Außerdem setzen sie verLäß['iche Daten über die GesamtbevöLkerung
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voraus, die zur Zeit nur periodische VoLkszählungen Iiefern können.

Diese tlürdigung beruht auf dem gegenwärtigen Erkenntni*und Erfah-

rungsstand. Vor künftigen Entscheidungen für eine Erhebung wird sich der

Gesetzgeber erneut mit dem dann erreichten Stand der trlethodendiskussion

auseinandersetzen müssen, um festzustetLen, ob und 'in weLchem Umfang die

herkömmtichen lilethoden der Informaticnserhebung und -verarbeitung beibehat-

ten werden können. Die Methoden der amtLichen Statistik und der Soziat-

forschung entwickeLn sich stetig weiter. Diese Entwicktung darf der Ge-

setzgeber n'icht unberücksichtigt Iassen. Er muß ungewissen Auswirkungen

eines Gesetzes dadurch Rechnung tragen, daß er die ihm zugängLichen Erkennt-

nisqueIten ausschöpft, um die Ausw'irkungen so zuver[ässig wie mögtich ab-

schätzen zu können (BVerfGE 50, ?90 t3341); bei einer sich später zeigenden

Fehtprognose ist er zur Korrektur verpftichtet (vgL. BVerfG, a.a.0. t3351).

Der Gesetzgeber kann aufgrund veränderter Umstände zur Nachbesserung r

einer ursprüngtich verfassungsgemäßen RegeLung gehaLten sein (vgL. BVerfGE

56,54 C78 f.il m.w.N.). Ebenso muß er bei der Anordnung einer statisti-
schen Erhebung anhand des erreichbaren MateriaLs prüfen, ob eine Totater-

hebung trotz einer inzwischen fortgeschrittenen EntwickLung der statisti-
schen und soziatwissenschaftLichen tilethoden noch verhättnismäßig ist. Es

reicht insoweit zur Begründung nicht aus, LedigLich darauf zu verweisen,

daß VoLkszähtungen schon immer in Form von Totaterhebungen durchgeführt

worden seien.

In diesem Sinne hat der Deutsche Bundestag in einem Beschluß vom

15. Dezember 1982 zum Gesetz über die Durchführung einer Repräsentativsta-

tistik der BevöLkerung und des ErwerbsLebens (trlikrozensusgesetz) die Bundes-

regierung ersucht darzuLegen (BTDrucks. 9l??61, S. 3),

"1. in wetchem Umfang auf Erhebungen nach dem trlikrozensus-
gesetz Hegen Reduzierung oder WegfatIs der sachLichen Not-
rendigke'it dieser Erhebung verzichtet werden kann, \
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-269-



-60-

?. in weIchem Umfang Erhebungen nach dem ttlikrozensusgesetz durch
weniger kostenintensive und gIeichwertige oder bessere Umfrage-
methoden ersetzt werden können.

Dabei soL[en auch die neuesten Erkenntnisse der empirischen Soziat-
forschung und d'ie Erfahrungen mit statistischen Erhebungen im Austand
bewertet und sofern sie auf anderen Systemen beruhen, ihre Geeignet-
heit für die BundesrepubLik Deutschtand geprüft rlerden."

l.tie aus den SteI Lungnahmen mehrerer Datenschutzbeauftragter hervorgeht,

wird neuerdings im In- und AusLand diskutiert, ob auf Totaterhebungen ver-

z'ichtet werden kann. Diese Diskussion wird der Gesetzgeber aufmerksam zu

verfoLgen haben. Zur Zeit Liegen aber noch keine sicheren Ergebnisse vor,

die das MitteI der TotaLerhebung schon jetzt unverhättnismäßig ersche'inen

Lassen.

bb) Auch die iibernahme sämtLicher Daten aus bereits vorhandenen

Dateien der VerwaLtung ist keine zuLässige ALternative zu der vorgesehenen

TotaLzähLung. Denn die Nutzung von Daten aus verschiedenen Registern und

Dateien würde voraussetzen, daß technische, organ'isatorische und rechtIiche

Maßnahmen getrof=en werden, die es erst erLauben, diese Daten, bezogen auf

best'immte Personen oder Institutionen, zusammenzuführen. E'ine soLche Maß-

nahme wäre zum Beisp'ieL die Einführung eines e'inhe'ittichen, für aIte Re-

gister und Dateien geLtenden Personenkennzeichens oder dessen Substituts.

Dies wäre aber gerade ein entsche'idender Schritt, den einzetnen Bürger in

se'iner ganzen PersönLichkeit zu reg'istrieren und zu katatog'isieren.

Die Verknüpfung vorhandener Dateien wäre danach auch nicht das mitdere

M'ittel.

cc) Auch die bei lJahl.en und Abst'immungen gel.äufigen, der Brief-

wahI nachgeb'iLdeten urrd damit anonymeren Erhebungsformen sind attgemein

kein Ersatz'für die vorgesehene ZähLung.

Eine voLtständige und regionat richtige FeststeItung der Einwohner,

Gebäude, Wohnungen und Arb.eitsstätten setzt eine Begehung des Gemeinde-

gebretes voraus. Ein Postversand der Fragebogen erreicht nicht atLe Aus-
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kunftspfl.ichtigen. Denn es müßte hierbei auf Adressen in vorhandenen Re-

gistern zurückgegriffen werden, die in al.ter Reget die Situation am Zäh.

Iungsstichtag nicht vottständig wiedergeben

Ein gegenüber dem bisher vorgesehenen Votkszähtungsverfähren mitderes

filitteL besteht jedoch darin, die Zähter die Fragebogen Ledigtich austeilen
und eine Adressentiste anlegen zu Lassen, in der Namen und Anschriften

der AuskunftspfLichtigen aufgeführt sind, die Fragebogen erhatten haben.

Die Auskunftspftichtigen hätten dann die ausgefül.Lten Bögen in verschLos-

senem umschtag dem ZähIer zu übergeben, bei der ZähLungsdienststeL(e

abzugeben oder an diese zurückzusenden. Diese Erhebungsmöthode vermeidet

die Gefährdungen, die durch d'ie Einsichtnahme der Zähter in die personen-

bezogenen Angaben der Bürger entstehen. sie berücksicht'igt anderer-

seits, daß zur voLtständigen und richtigen Zähtung das Gemeindegebiet be-

gangen uerden muß, und ermögIicht es, Unstimmigkeiten durch Rückfragen zu

ktären.

Eine sotche Erhebungsmethode Läßt S 5 Abs. 1 VZG 19E3 in Verbindung

mit § 10 Abs.2 und 3 BStatG zu. D'ie AuskunftspfLicht besteht nach § 10

Abs.2 BStatG gegenüber den mit der Durchführung der Bundesstatistik amt-

tich betrauten Ste[[en und Personen. Nach § 10 Abs.3 BStatG ist die Ant-

u,ort unter anderem kosten- und portofrei zu erteiLen. Die AuskunftspfLicht

kann somit auf dem Postwege erfüLLt nerden; der Bürger ist berechtigt, den

Erhebungsbogen zur VoLkszäh[ung im verschtossenen Umschtag kosten- und

portofrei an die ZähLungsdienststeIten zu senden. Eine andere Austegung

hätte zur Folge , daß die Erhebungsform der VoLkszähLung 19E3 unverhäl.tnis-

mäßig väre und deshatb das atlgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1

in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG verletzen rürde.

dd) Dic Erhebungstatbestände des § 2 Nr. 1 bis 7 und der §§ 3, 4

VZG 19E3 sind auch in ihrer Gesamtheit erfordertich, um den Zueck der
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VoLkszähtung zu erreichen. Die Votkszähtung soLI ein vietseitiges koordi-

niertes stat'ist'isches Gesamtbi Ld von Gesettschaf t und !,lirtschaft Iiefern.

Dazu werden d'ie Daten aus al.Len ZähtungsteiLen - für die Volks- und Berufs-

zähLung sowie für die Gebäude-, l{ohnungs- und Arbe'itsstättenzähIung -
in Verb'indung miteinander benöt'igt. D'ie Erhebungstatbestände des VoIkszäh-

tungsgesetzes 19E3 dienen'in der RegeI mehreren nicht abschLießend zu benen-

nenden Zwecken. Das jewei t'ige Merkmat darf aber nicht 'isoIiert gesehen wer-

den. Denn nur in der Kombination mjt weiteren Merkmalen -'in Abhängigkeit

von den jewe'itigen FragesteLlungen - s'ind die vietfäLtigen von der Bundes-

regierung 'in ihrer SteLLungnahme im einzeLnen genannten Zwecke zu erfü[-

Len. DeshaLb werden die Daten gerade'in'ihrer Gesamtheit benötigt.

2. Indessen bedarf es zur S'icherung des Rechts auf informatiqBLLe Setbst-

hestimmung noch ergänzender verfahrensrechtLicher Vorkehnlgen für furchfthnrp ud

0rganrsation der Datenerhebung. Die verfassungsrecht['ichen Anforderungen

(oben C II 2 bb) sind für d'ie durch das VoLkszähLungsgesetz 1983 vorge-

sehene Erhebung nur zum TeiL erfütLt. Zwar trägt § 11 BStatG dem Schutz

des Grundrechts auf informationette SeIbstbestimmung durch e'ine RegeLung

über das Statistikgeheimnis Rechnung. Auch schreibt § 11 Abs.7 Satz 1

BStatG d'ie Löschung der zur Identifizierung dienenden Daten vor, sobaLd

diese nicht mehr für statistische Zwecke des Bundes benötigt werden.

Bis zu diesem Zeitpunkt solten nach Satz 2 der Vorschrift Namen und An-

schriften von den übrigen Angaben getrennt und unter besonderem Versch[uß

gehatten werden. Diese Bestimmungen reichen jedoch nicht aus, um für

d'ie VoLkszähLung verfassungsgemäße Bedingungen der Datenerhebung und

-verarbeitung zu gewährLeisten. VieLmehr hat der Gesetzgeber darüber hinaus

für notwend'ige Sicherungsvorkehrungen zum Schutz des informationeLIen

Setbstbestimmungsrechts Sorge zu tragen. Er braucht nicht aLtes setbst

zu rege[n, muß aber dafür sorgen, daß das Notuendige geschieht. Im ein-
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ze [nen s i nd f o lgende grundrecht ss i chernde ttlaßnahmen geboten:

a) Es bestehen AufkLärungs- und BeLehrungspftichten. Zwar braucht der

AuskunftspfLichtige sich nicht mit anderen einem HaushaIt zurechnen zu

[assen, sondern trird, sofern er es wünscht, anhand eines eigenen HaushaLts-

bogens gezählt; denn § 5 Abs.1 VZG 19E3 s'ieht grundsätztich eine per-

söntiche AuskunftspfLicht jedes einzeInen Bürgers vor. Auch steht diesem

- wie bereits ausgeführt - das Recht zu, den ausgefül.Lten Erhebungsbogen

in verschtossenem Umschtag dem Zähl.er zu übergeben, bei der Zäh[ungs-

dienststette abzugeben oder ihn ihr mit der Post zuzusenden. Diese Rechte

sind für den Bürger bei ltlassenerhebungen der streitigen Art aber nur schwer

erkennbar und der gesetztichen Regetung erst im Wege.der AusLegung zu ent-

nehmen; die vorgesehene Durchführung der Erhebung tenkt von ihnen eher ab.

Daher hat der Gesetzgeber sicherzusteLten, daß die Bürger.über diese Rechte

schriftLich beLehrt werden. Auch ist deuttich kenntt ich zu machen, soweit

best'immte Angaben (wie etwa die TeLefonnummer) tedig['ich auf f reiwi [[iger
Basis erhoben werden.

b) Die zur ldentifiz'ierung dienenden ltlerkmaIe ('insbesondere Namen,

Anschriften, Kennummern und ZähterListennummern) sind zum frühest mögtichen

Zeitpunkt zu [öschen und bis dahin von den übrigen Angaben getrennt unter

VerschLuß zu haLten. Die Handhabung der Vorschrift des § 11 Abs.7 BStatG,

der' insoreit grundrechtssichernde Funktion zukommt, darf nicht aLLein

dem Ermessen der VerwaLtung übertassen b[eiben. Zugteich ist eine effektive

KontrotLe durch die Datenschutzbeauftragten notwendig. Si.nnvoLLerweise yird

der AuskunftspfLichtige genauer darüber zu betehren sein, wetche trlerkmate

tedigl. ich Hi Lf smittet der Erhebung sind (vgL. S 5 des ltlikrozensusgesetzes

vom'21. Februar 1983 tBGBL. I S. 2011).

. c) Den Bürgern treten Zähter entgegen, die Einbtick in die Untertagen

erhaIten, yenn der ausgefü[[te Erhebungsbogen offen abgegeben Hird. DeshaLb
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müssen Maßnahrnen getroffen werden, um Interessenkottisjonen mögIichst zu

vermelden. Dem Schutzbedürfnis wird zwar schon weitgehend durch die

aufgeführten verschiedenen t'lögLichkeiten der Abgabe des ausgefüLLten

Fragebogens Rechnung getragen. Dies aL tein rei cht jedoch bei einer filassen-

erhebung mit etwa 600 000 Zählern (vgt. BTDrucks.91451, S.10) für einen

effektiven Schutz des Rechts auf informationeLte SeLbstbestimmung nicht

aus. Mit Recht haben die Datenschutzbeauftragten deshaLb in ihrer Bespre-

chung von ??. lvlärz 1983 angeregt, auf den Einsatz von Zählern zu ver-

z'ichten, be'i denen im HinbIick auf ihre diensttiche Tätigkeit Interessen-

konf tikte nichtauszuschLießen sind. ALs weitere I'laßnahme ist eine Vor-

schrift geboten, daß ZähLer - darüber besteht zwischen dem Bundesminister

des Innern und den Datenschutzbeauftragten Ejnvernehmen - nicht in der

unmittetbaren Nähe ihrer Wohnung e'ingesetzt werden sotten, damit in der

Nachbarschaft die Auskunftsbereitschaft nicht beeinträchtigt wird.

d) Scht.'ießLich hat der Gesetzgeber dafür Sorge zu tragen, daß der

Inhatt des Fragebogens mit dem Gesetz übereinstimmt. So ist es nicht an-

gäng'ig, aLte AuskunftspfIichtigen von vornherein nach Haushatten zu er-

fassen, obwohL S 5 VZG 1983 grundsätztich eine persöntiche Auskunfts-

pfLicht jedes Bürgers vorsieht. Auch darf der InhaLt der einzetnen Fragen

'im Fragebogen n'icht weiter gehen, ats der Gesetzestext es zuLäßt. Die Ent-

scheidung, w'ie die ErfüLtung dieser Anforderungen an den Fragebogen sicher-

zustetLen ist, hat der Gesetzgeber zu treffen. Dazu stehen ihm verschie-

dene Mögt'ichkeiten offen, einschtießLich der Ermächtigung, den InhaIt

des Fragebogens durch eine Rechtsverordnung festzu[egen.

IV.

1. Die zu stati sti schen Zwecken erhobenenr noch nicht anonymisierten,

aLso noch personenbezogenen Daten dürfen - wie bereits ausgeführt (oben C

II 2 b cc) - kraft ausdrückLicher gesetzLicher Ermächtigung rreitergeLeitet
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uerden, solreit und sofern dies zur statistischen Aufbereitung durch andere

Behörden erfotgt und wenn dabei die zum Schutz des PersönLichkeitsrechts

gebotenen Vorkehrungen, insbesondere das Statistikgeheimnis und das Gebot

der Anonymisierung, in gteicher Ueise zuvertässig sichergestettt sind

wie bei den Statistischen Amtern des Bundes und der Länder. tJürden hin-

gegen personenbezogene, nicht anonym'isierte Daten, die zu statistischen

Zwecken erhoben wurden und nach der gesetziichen Regel.ung dafür best'immt

sind, für Zwecke des VerwaLtungsvotIzuges weitergegeben (Zweckentfremdung),
I

würde in unzuLässiger t,rleise in das Recht auf informationet[e Setbstbe-

stimmung eingegrif f en. Es kann of f enbteiben, ob'eine direkte I'Jeitertei-

tung dieser Daten generetL und se[bst dann,a[s unvereinbar mit dem Grund-

satz der Trennung von Statistik und Vottzug zu beanstanden väre, wenn der

Gesetzgeber diese I'leiterIejtung ausdrückLich vorsähe. Es bedarf auch

keiner abschLießenden Erörterung, ob die gLeichzeitigE Durchführung einer

an sich statthaften Erhebung personenbezogener Daten für statistische

Zwecke mit einer an sich statthaften Erhebung personenbezogener Daten

für bestimmte Zrecke des Verwattungsvottzugs auf verschiedenen Bögen

(kombinierte Erhebr.rng) zutässig wäre.SowohL die direkte Uberm'itttung

von zu statistischen Zwecken erhobenen Daten aIs auch die kombinierte

Erhebung wären schon desha[b nicht bedenkenfrei, weiL die Verknüpfung

zweier unterschiedIicher Zwecke mit unterschiedtichen Anforderungen den

Bürger angesichts der für ihn undurchsichtigen ttlögLichkeiten der automa-

tischen Datenverarbeitung in hohem ltlaße verunsichert und dadurch die Ztr

verl.ässigkeit der Angaben und deren Eignung für statistische Zuecke ge-

fährden kann. Ferner wären die unters,chiedtichen Voraussetzungen zu

beachten: So geLten für die Erhebung;s6d VerweCtung zu statistischen Ztrecken

das Statistikgeheimnis, das Gebot der,Anonymisierung und das Nachteits-

verbot; für die Erhebung zu VervaItungsvoILzugszrecken ist dies hingegen
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nicht oder nicht in gteicher l,leise der Fatt; während für die Statistik
IdentifikationsmerkmaIe (etwa Name und Anschrift) nur aLs Hi Ifsmittet

dienen, sind sie in atter RegeI für die Erhebung zu Verwattungsvo[lzugs-

zwecken wesentticher Bestandteit. Zudem wird dabei die auf statistische Da-

tensammtung zugeschnittene ErmittLungsorganisation zugLeich für andere

Erhebungszwecke eingesetzt, d'ie f ür s'ich a. Lein eine soLche 0rganisation

schwerLich rechtfertigen würden. Auch wäre zu beachten, daß das Rechts-

schutzverfahren bei den beiden Erhebungsarten auseinanderlaufen kann.

Eine RegeIung, die dennoch be'ide Zwecke gte'ichzeitig erreichen riLl.;
ist zur Erreichung der beabsichtigten Zwecke jedenfaLIs dann untaugtich

und damit verfassungst.lidrig, wenn sie tendenzieLL Unvereinbares miteinan-

der verbindet. In einem sotchen FaLL kann die Verbindung statistischer

Zwecke mit VerwaLtungsvotLzugszwecken in einer Zähtung nicht nur zu Un-

kIarheit und Unverständtichkeit der Norm führen, sondern bewirkt darüber hin-

aus jhre UnverhäLtnismäßigkeit. Anders ats bei Datenerhebungen zu ausschLieß-

Lich statistischen Zwecken ist hier eine enge und konkrete Zweckbindung

der we'iterge[eiteten Daten unerLäßlich (oben C II 2 a). Zudem ist das Gebot

der NormenkLarheit von besonderer Bedeutung. Der Bürger muß aus der ge-

setzL'ichen Regelung ktar erkennen können, daß seine Daten nicht attein

zu statistischen Zwecken verwendet werden, für weIche konkreten Zwecke

des VerwattungsvoLLzugs seine personenbezogenen Daten bestimmt und er-

fordertich sind und daß ihre Verwertung unter Schutz gegen SeIbstbezich-

t'igungen, auf diesen Zweck begrenzt bLeibt.

2. Die Kombination der VoLkszähLung für statistische Zwecke

mit dem MetderegisterabgLeich nach § 9 Abs.1 VZG 1983 entspricht nicht

den verfassungsrecht I i chen Anforderungen.

a) Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer fehtt dem Bund

zur RegeLung des MeLderegisterabgte'ichs aILerdings nicht die Zuständig-
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ke'it; sie ist nach Art. 75 Nr. 5 GG gegeben.

Die Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes (Art. 75 GG) gestattet dle-

sem nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch

VoItregetungen für einzetne TeiIe einer Gesetzgebungsmaterie, sofern dem

Landesgesetzgeber für die Gesamtmaterie noch ausreichender Regetungsspiel.-

raum verbteibt, den dieser aufgrund e'igener Entschtießung ausfü[[en kann

(vgl. BVerfGE 43, ?91 t3431 - Numerus cLausus). Da § 9 Abs. 1 Satz 1 VZG

1983 nur die Mö9[ichke'it des MeLderegisterabgLeichs einräumt, bLeibt dem

Landesgesetzgeber, der sowoht das 0b ats auch das tJie des AbgLeichs der

Angaben der VoLkszähtung nach § 2 Nr.. l und 2 VZG 19E3 bestimmen kann,

noch ausreichender RegeLungsspieLraum, den er aufgrund e'igener EntschLie-

ßung ausfütLen kann, aber nicht muß. Die Entsche'idung darüber, ob ein Be-

dürfnis nach bundesgesetzticher Regetung des trletderegisterabgteichs im

Sinne des Art.72 Abs. 2 GG besteht, ist in das Ermessen des Bundesgesetz-

gebers gesteLtt,(vgt. BVerfGE 33, ??4 E??9); st. Rspr.)..Für den Metde-

registerab,gLe'ich besteht nach der n'icht zu beanstandenden Einschätzung des

Gesetzgebers ein Bedürfnis nach bundesgesetzIicher Regetung zur LJahrung

der Rechts- oder t'lirtschaftseinheit (Art.72 Abs.2 Nr.3 GG); denn die

Berichtigung der ltle[deregister soLtte insbesondere im Hinbtick auf

§ 12 Abs. 2 des Metderechtsrahmengesetzes (MRRG) vom 16. August 1980

(BGBL. I S.14?9) in atLen Bundesländern zur gteichen Zeit und in gLe'ichem

Umfang erfotgen. Da somit die Zuständigkeit des Bundes zur Regel.ung des t4eL-

dereg'isterabgleichs nach Art.75 Nr.5 GG gegeben ist, kann dahingesteLLt

bteiben, ob seine Zuständigke'it zu dieser RegeLung auch aus Art.73 Nr.11

GG foLgt.

b) § 9 Abs.1 VZG 1983 verletzt aber das in Art.2 Abs.1 in Verbindung

mit Art. 1 Abs.1 GG gesicherte Recht auf informationeLLe Sel.bstbestimmung,

weit die RegeIung tendenzieIL Unvereinbares miteinander verbindet, deshaLb
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zur Erreichung der angestrebten Zwecke ungeeignet, in ihrem InhaIt unktar

und daher in ihrer Tragweite für den Bürger unverständLich ist.

S 9 Abs. 1 Satz '1 VZG 1985 gestattet den Geme'inden, bestimmte Angaben

aus den ErhebungsunterLagen mit den tvletderegistern zu verg[eichen und zu

deren Berichtigung zu verwenden. AusgewähLte Pel'sonendaten der VoLkszähtung

1983 können so nicht nur zu statistischen Zwecken, sondern zusätztich zu

einem VerwattungsvotIzug verwandt werden, dem keine konkrete Zweckbindung

entspricht. Zwar ergibt sich aus der gesetztichen Regetung, daß die gemäß

§ 2 Nr. 1 und 2 VZG 1983 erhobenen Daten nicht nur zu statist'ischen Zwecken,

sondern zusätzL'ich für den MeLderegisterabgIeich erhoben werden; es ist

jedoch infoLge der Aufgaben der MeLdebehörden, die Daten ihrerseits nach

Maßgabe des Vierten Abschnitts des MeLderechtsrahmengesetzes und der

entsprechenden Vorschriften der Länder weiterzugeben, nicht vorhersehbar,

zu wetchem konkreten Zweck wetche Behörden d'ie Daten verwenden. Dies hat

zur ioLge, daß sich die Zwecke beider Erhebungen (Statist'ik - Metderegister-

abgIeich) nicht nur gegense'itig beeinträcht'igen, sondern sogar ausscht'ießen;

denn während d'ie Eff iz'ienz der Stat'istik eine strenge Beachtung des Sta-

tjstikgeheimnisses vertangt,'ist d'ieses, wie die we'itergehenden iJbermitt-

Iungsregetungen des MeLderechtsrahmengesetzes ze'igen, m'it den Aufgaben der

Metdebehörden (S 1 Abs- 3 MRRG) unvereinbar.

Wie sehr durch die gLeichzeit'ige VerfoLgung beider Zwecke die Funk-

t.ionsfäh.ig<e'it der amttichen Statistik gefährdet w'ird, die ein Kernstück

der statistischen Bestandsaufnahme b'itdet (vgL. Begründung der Bundesre-

gierung zu dem Entwurf eines Gesetzes über e'ine Votks-, Berufs-, Wohnungs-

und Arbeitsstättenzähl.ung - VoLkszähLungsgesetz 1982 EBTDrucks. 91451,

s.7, A Il), hat auch der Gesetzgeber gesehen; denn in § 9 Abs.1 Satz 2

hat er esausdrückLich untersagt, aus den statistischen EinzeIangaben gewon-

nene Erkenntisse zu Maßnahmen gegen den e'inzeInen Auskunftspfticht'igen

zu verwenden. Dieses Nachtei Lsverbot verspricht jedoch mehr, aLs es Ieisten
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kann. Es vermag das Defizit für die Funktionsfähigkeit der Statistik und

für den Schutz der Betroffenen nicht auszugteichen, das durch die Ver-

bindung von Statistik und VoL[zug entsteht. Das Verbot, das yörtLich aus

§ 11 Abs.3 Satz 2 BStatG übernommen und weLches auf das Statistikgeheim-

nis zugeschnitten ist, kann zwar einen ausreichenden Schutz gewähren,

wenn die Daten aLtein zu statistischen Zwecken ueitergegeben werden.

Seine übernahme in eine Vorschri f t über den f{etdereg'isterabgtei ch erfrbht

aber die Unverständt'ichkeit der gesamten Regetung und führt dazu, daß der

auskunftspfLichtige Bürger die Auswirkungen dieser Bestimmung nicht mehr

zu übersehen vermag. Für den Betroffenen ist nicht erkennbart daß seine

statistischen Angaben nach ttlaßgabe der metderechtLichen Vorschriften

in weitem Umfang an Behörden und öffenttiche St,eIten übermitteLt wer-

den können, ohne daß diese den statistischen Ursprung dieser Daten fest-

steIten und dem NachteiIsverbot Rechnung tragen können. Damit kann das

Nachteitsverbot (§ 9 Abs. 1 Satz 2 VZG 19E5) seine Aufgabe nicht erfül.l.en;

zugteich verletzt es das Gebotder NormenkLarheit (oben C II 1 b).

3. Auch § 9 Abs. 2 VZG 1983 verstößt gegen Art. 2 Abs. 1 in Verbindung

mit Art.1 Abs. 1 GG. Diese Vorschrift gestattet die tjbermittLung von per-

sonenbezogenen Einzetangaben an die fachLich zuständ'igen obersten Bundes-

und Landesbehörden sowie an die von ihnen bestimmten Stet[en, soweit diese

personenbezogenen Daten von den Empfängern zur rechtmäßigen ErfüLtung der

in ihrer Zuständigkeit Iiegenden Aufgaben benötigt werden. Sie geht über

§ 11 Abs.5 und 6 BStatG hinaus, da die Daten [edigl.ich ohne Namen, nach

S 9 Abs. 2 Satz ? UZG 19E3 auch ohne die Angabe der Zugehörigkeit oder Nicht-

zugehörigkeit zu einer ReIigionsgeseItschaft übermittett werden können und

dem Betroffenen daher noch ohne Schwierigkeiten zuzuordnen sind. 0b die

iibermitttung nur zu statistischen Zuecken oder auch für den Verua'ttungs-

votl.zug zuLässig ist, kann der Vorschrift nicht entnommen werden. Eine Be-

grenzung auf Cie Ubermitttung zu statistischen Zuecken scheitert an der
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fehLenden NormenkLarheit. Damit ist aber die MögL'ichkeit der Verwendung

für VerwaLtungsvotLzugszr. :re gegeben. Setbst wenn die Ubermitttung von

zu statistischen Zwecken erhobenen personenbezogenen Daten zu Verwattungs-

votLzugszwecken oder eine Kombination einer für sich atlein zuLässigen stati-

stischen Erhebung mit einer für sich aLLein zuLässigen Erhebung zu Verwattungs-

vottzugszwecken nicht von vornherein gegen das PersönL'ichkeitsrecht versto-

ßen sotLte, vertetzt § 9 Abs. 2 UZG 1983 die Bürger doch bereits deshaLb

'in i hrem Recht auf inf ormationeL Le SeLbstbestimmung, wei t weder aus cjer

Vorschri f t kLar zu erkennen ist, daß diese überhaupt eine I'leitergabe zu

VerwaLtungszwecken vorsieht, noch um weIche konkreten, kIar definierten

Zwecke es sich dabei handeLt, wie dies bei nicht anonymisierten Daten ge-

boten ist. l'lenn aber schon eine ktare Zweckbestimmung fehtt, ist auch nicht

mehr abzusehen, ob sjch die t,le'itergabe in den Grenzen des zur ZweckerfüLlung

Erfordertichen häl-t.

4. § 9 Abs.3 VZG 1983 verstößt ebenfaLLs gegen Art.2 Abs.1 in Verb'in-

dung mit Art. 1 Abs. 1 GG.

a) Satz 1 des § 9 Abs. 3 VZG 1983 ermögLicht es, die mit HiLfe der Ge-

meinden erhobenen personenbezogenen Daten ohne Namen auch dem kommunaLen

Bereich für bestimmte Verwattungszwecke zur Verfügung zu steILen. iibermit-

teLt werden dürfen die erforderLichen (personenbezogenen) EinzeLangaben

über die nach den §§ 2 bis 4 VZG 1983 erfaßten Tatbestände - mit Ausnahme

der nach § 4 Nr.1 Buchstabe c und § 4 Nr.3 Buchstabe c VZG 1983 vertang-

ten Angaben und des MerkmaIs der rechttichen Zugehör'igkeit oder Nichtzu-

gehör'igkeit zu einer ReLig'ionsgeseILschaft - für Zwecke der RegionaL-

pLanung, des Vermessungswesens, der geme'indtichen PIanung und des UmweLt-

schutzes. Zu weIchem konkreten Zweck die Daten indessen weitergegeben wer-

den, insbesondere ob nur zu stat'istischen oder auch zu VerwattungsvoLLzugs-

zwecken, i st danach n'icht hinrei chend erkennbar. So besteht Reg'ionaLpta-
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nung auf gemeir:CIicher Ebene aus den Flächennutzungsptänen und den aus ihnen

hervorgegangenen Bebauungsptänen. Diesä sind ebenso BestandteiL gerneindl.i-

cher Planung und treften für die im jereit'igen Ptanungsgebiet betegenen

Grundstücke spezifizierte und eindeutige Festsetzungen über Art und Ausmaß

der zugeIassenen baut'ichen Nutzung, mi.thin Verwattungsentscheidungen gegen-

über dem einzelnen Bürger. Auch die für Zwecke des Vermessungs]resens und

des Umwe[tschutzes übermittetten personenbezogenen Einzetangaben können von

den iibermittLungsadressaten nicht nur zu statist'ischen, sondern ebenso zu

VerwattungsvotLzugszwecken verwendet werden. So wurde in der Berichterstat-

tergruppe "Stat'istik" des Innenausschusses an[äßLich der Beratung des Gesetz:

entwurfs der Bundesregierurig ausdrücktich darauf hingew'iesen, daß mit der

FormuIierung "für Zwecke des Vermessungswesens" gerade n'icht nur eine sta-

tistische Aufbereitung für eine gemeindt'iche Ptanung gemeint sei, sondern

mit Rücksicht auf die Landesvermessungsbehörden an einen AbgLeich der Unter-

[agen und an eine Verbesserung der vorhandenen Liegenschaftskataster gedacht

sei (vgt. S.14 des KurzprotokotLs der 4. Sitzung der Berichterstattergruppe

"Statistik" vom 8. Ma'i 1979). iiberdies verfolgen der UmweItschutz und das

Vermessungshresen im Bereich der Gemeinden weniger statistische, sondern

eher Verwattungsvottzugszwecke; hierauf hatte bereits der Bayerische Lan-

desbeauf tragte f ür den Datenschutz in seiner SteI tungnahme vom 31. t'lai

1979 an den Innenausschuß des Deutschen Bundestages ausdrückLich hingewie-

sen. § 9 Abs. 3 Satz 1 VzG 1983 verstößt daher

das durch Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art.
rbe\ reits deshaIb gegen

Abs. 1 GG geschützte

al.tgemeine Persönt.ichkeitsrecht, weit die Vorschrift weder kIar erkennen

Läßt, daß die übermittetten personenbezogenen Daten auch zu VerwaItungs-

voLtzugszrecken verwendet werden können, noch um wetche konkreten ktar

defin'ierten Zwecke es sich dabei handett. Angesichts der Unktarheit der

vorgesehenen Zwecke ist es den Statistischen i{mtern des Bundes und der

Länder auch nicrt mögLich festzustetten, ob zur Erfütlung der jeweil.igen

1
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Zwecke nicht die iibermitttung - faktisch - anonymisierter Einzetangaben

(§ 11 Abs.5 BStatG) an die Gemeinden oder ihre Verbände genügt.

b) Auch Satz 2 des § 9 Abs.3 VZG 19E5 verstößt gegen das Recht auf

'informationeLIe SeLbstbestimmung. Für eigene statistische Aufbereitungen

können den Gemeinden und Gemeindeverbänden nach dieser Vorschrift die nach

den §§ 2 bis 4 UZG 1983 erfaßten Tatbestände sogar einschIießLich der Na-

men zur Verfügung gesteLLt werden.

Zwar begrenzt die Bestimmung dam'it die Verwendung personenbezogener

EinzeLangaben'im kommunaLen Bereich auf statistische Aufbereitungen. Un-

berücks'ichtigt bLeibt jedoch, daß es zur Sicherung des informationeIten

SeLbstbestimmungsrechts der Bürger darüber hinaus bei der Verarbe'itung

personenbezogener Daten auch außerhatb der Statistischen Amter einer 0r-

gan'isation bedarf, welche die Zweckbindung ebenso sichert wie innerha[b

der Statistischen Amter des Bundes und der Länder. Ejne derartige Siche-

rung'ist insbesondere deshaLb geboten, weiL in vieLen Gemeinden keine für

die Bearbeitung von Statistiken zuständigen Stetten vorhanden sind, so

daß eine ausschLießLich für statistische Zwecke vorgesehene Nutzung der

Daten nicht aLs ausreichend gewährteistet angesehen werden kann. Hinzu

kommt, daß die Kommunatstatistik im Gegensatz zut Bundesstatistik nicht

gesetzIich geregeLt und dam'it von anderen Verwattungsaufgaben nicht von

vornherein abgeschottet ist. Damit ist der Datenftuß personenbezogener

Daten über d'ie nach den §§ 2 bis 4 uZG 1983 erfaßten Tatbestände innerhalb

der Kommunen und ihrer Verbände nur unzureichend aU.ein durch die Verwen-

dungsschranke "statistische Aufbere'itungen" gehemmt. Diese FormuIierung

'ist aber so ungenau, daß sie herangezogen werden kann, um die versch'ie-

densten Aktivitäten zu decken. Im kommunaLen Bereich sind die Grenzen

statistischer Nutzung fLießend: Darunter werden nicht nur herkömmIiche

TabeLtenwerke verstanden, sondern auch Speziataufbereitungen für PLa-
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nungszwecke, die bei kLeinräum'igem Bezug - wegen des besonders großen

Zusatzwissens der Kommunen - [e'icht an die Grenze der Deanonymisierung

stoßen. GeneindLiche Statistik wird insoweit heute weitgehend ats "stadti
entw'icktung" oder "stadtentwickLungsforschung" verstanden. Gerade wenn sich

die Angaben - wie im gemeindtichen Bereich - auf kleinere Personengruppen

beziehen, muß der Gesetzgeber für organisatorische Vorkehrungen sorgen,

weIche die vorgesehene Zweckbindung garantieren. Dazu 'ist die Trennung

der Kommunatstatistik von anderen Aufgabenbereichen der Geme'inden und

ihrer Verbände ("informationeIte Gewattenteitung") unertäßtich. Da § 9

Abs.3 Satz 2 VZG 1983 eine tibermitttung von personenbezogenen Ei.nzeLangaben

für statjstische Aufbereitungen der Gemeinden und ihrer Verbände gestattet,

ohne d,ie Zweckbindung zu statistischen Zwecken wie in den Statistischen

Amtern des Bundes und der Länder zu sichern, ist die Vorschrift mit

Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG unvereinbar.

5. Demgegenüber verLetzt § 9 Abs. 4 VZG 1983 n'icht das atl.gemeine Per-

sönLichkeitsrecht. Diese Vorschrift gestattet für wissenschaftL'iche Zwecke

die ijbermittlung bestimmter E'inzetangaben an Amtsträger und für den öffent-

Lichen Dienst,besonders Verpf l.ichtete. Die ijbermittLung hat sich in den

G'renzen des für wissenschaftLiche Zuecke Erforderl.ichen zu hattenl Name

und Anschrift dürfen überhaupt nicht weitergegeben werden. Die Regetung

fotgt damit der Erkenntnis, daß für die meisten Untersuchungsbere'iche ein

d'i rekter Personenbezug nicht erfordertich ist; denn der tlissenschaftter

'ist regeLmäß'ig nicht an der einzetnen Person interess'iert, sondern an dem

Indiv'iduum aIs Träger bestimmter filerkmaIe. Da bei den ijbermi tt Lungsadres-

saten des § 9 Abs. 4 VZG 1983 regetmäßig kaum Zusatzwissen vorhanden

sein wird, .ist nach dem derze'itigen Erkenntnis- und Verfahrensstand nicht

davon auszugehen, daß der Schutz des informationeLten Sel.bstbest'immungs-

rechts bei der Verarbeitung von Daten nach § 9 Abs. 4 VZG 1983 über d'ie

durch § 5 BDSG, S 11 Abs. 5 BStatGr 9 9 Abs. 5 VZC 19E3 und die Kon-
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troLte der Datenschutzbeauftragten des Eundes urrd der Länder gewährIei-

steten S'icherungen hinaus we'itere Vorkehrungen von Verfassungs wegen er-

fordert.

V.

Die Beschwerdeführer werden nicht in ihrem Grundrecht aus Art. 19

Abs. 4 GG ver[etzt

1. Art. 19 Aos.4 GG garantiert nicht nur das formeLte Recht und die

MögL ichkei t, die Gerichte anzurufen, sondern auch die Effektivität des

Rechtsschutzes; der Bürger hat einen substantieILen Anspruch auf eine

tatsächLich wirksame gerichtLiche KontroLte (BVerfGE 53r 115 l1?7 t.);
st. Rspr.). tJürde das VoLkszähLungsgesetz 1983 demnach verhindern, daß

der 3ürger Kenntnis davon ertangen könnte, t.ler t.lo über weLche seiner

perscnenbezogenen Daten 'in weLcher ['lei se und zu weIchen Zwecken verf ügt,

so wäre sein Rechtsschutz verfassungsrechtLich unzureichend. Gerade des-

haLb verpfL'ichte: Art. 19 Abs.4 GG die Statistischen Amter des Bundes

und der Länder, di e iibermi tt Iung personenbezogener Daten zu protokoL L'ie-

ren, so daß der Bürger von der t,le'itergabe seiner Daten gemäß § 13 BDSG

und den entsprecnenden Vorschriften der Datenschutzgesetze der Länder

Kenntnis erIanger und dagegen den Rechtsweg beschre'iten kann.

2. Auch § 5 Abs. 2 VZG 1983, der d'ie auf schiebende !,1'irkung von Rechts-

beheLfen gegen die Aufforderung zur AuskunftserteiIung ausschLießt, 'ist

m'it Art. 19 Abs. 4 GG vereinbar.

Der Rechtsweggarantie kommt auch die Aufgabe zu, irreparabte Ent-

scheidungen, wie sie durch die sofortige VoLLziehung einer staattichen

Maßnahme eintreten können, soweit ats mögLich auszuschLießen (BVerfGE 35,

263 t?74)) 51, ?68 E?84)i 53,30 E67 f.l). Aus dieser grundsätzlichen

Garantie foLgt zugLe'ich das Verfassungsgebot, mögLichst zu verh'indern,

datl durch die soforti3e VotLziehung Tatsachen geschaffen werden, die

aucn dann nicht mehr rückgängig gemacht werden können, wenn sie sich
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bei richterticher Prüfung aIs rechtswidrig erweisen sottten (vgL. BVerfGE j5,
382 t401 f.7;37,150 t1531). Andererseits gewährteistet Art. 19 Abs. 4

GG die aufschiebende tlirkung von RechtsbeheIfen im Verwattungsprozeß nicht

schtechthin. Ubertriegende öffentLiche Betange können es rechtfertigen,

den Rechtsschutzanspruch des Einzetnen einstweiten zurückzusteLIen, um

unaufschiebbare Maßnahmen im Interesse des al.Lgemeinen UohLs rechtze.itig
'in d'ie trJege zu Ie'iten (BVerfGE 51, ?68 i284]).

Bei VotkszähLungen wäre e'ine vo[ [ständige Erhebung, die 'insbesondere

aLs Informat'ionsbasis für reg'ionaI bezogene Entscheidungen unentbehr-

L'ich ist, für d'ie Dauer der aufsch'iebenden tJirkung von l,liderspruch und

Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteitung ausge-

schLossen. Das Ziet der VoLkszähtung wäre ohne § 5 Abs.2 VZG 1983 gefähr-

det. Die besonderen Umstände der VoLkszäh[ung, d'ie auf vo[[ständ'ige An-

gaben zu einem Stichtag angewiesen ist, rechtfertigen es, den Rechts-

schutzanspruch des einzeLnen Bürgers einstweiten zurückzustetten.

VI.

1. Da die Absätze 1 bis 3 des § 9 VZG 1983 mit dem Grundgesetz unver-

einbar s'ind und die Beschwerdeführer in ihren Grundrechten aus Art.2 Abs.. 1

in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG verLetzen, s'ind diese Vorschriften ge-

mäß § 95 Abs.3 Satz 1 BVerfGG für n'ichtig zu erkLären. Gründe, dje es

ausnahmsweise zuLassen, von einer NichtigerkLärung abzusehen, ['iegen

nicht vor.

?. Die Entscheidung über die Erstattung der Auslagen beruht auf § 34

Abs.3und4BVerfGG.

Da die Verfassungsbeschwerden Antaß zur Gesamtüberprüfung des Gesetzes

gegeben und zu tresent['ichen Beanstandungen geführt haben, 'ist es gerecht-
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fertigt, eine Austagenerstattung auch insoweit anzuordnen, ats die Ver-

fassungsbeschwerden erfotgtos gebtieben sind.

D r . Benda Dr. S'imon Dr. Hesse

Dr. Katzenstein Dr. Niemeyer Dr. Heußner

Niedermai er Dr. Henschel
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Anhang Nr. 3

GcrU Obcl clnc Vollr-, Borufr-, Gcbäudc-, Wohnungr- und Arbeitrctättonzählulq
(Volkszählung.e$cr, 19871

vom !. f,ovlmbo, tgEE (3cBt. I 8. 20781

Oar Bundart g hlt mil Zu3timmqng d.3 8und.3nt.s da3 folgrnd.
G.tatr büchlo$an:

tl
. An und Stlcht e dor Erhrbuag

ll I ilrch d.flr St.nd vom 25. Mli t9E7 (Ahlung3.tichtrg) w.?drn
flachandacland .ina Volkr. und Br,uttzlhlung, cino Gcbäurtc- und
Wohnune3tahlung mwia cinc Zählung d.r aichthndwinschrftlichcn
Aöcitt.t.n.n und Untcrnohmcn (Arb.ittdln.nrählungl durchg.-
,ühn.

(21 Oa. E.g.b^i3t. dcr Zihlungcn bildcn Grundl!g.n tü. politisch.
Ent$haidung.n in 8und, Ländam, Glmcindan und Gcmcindcvcrbän.
d.n luf dclr Gabictan Wirßchaft und SorialG, Wohnungswirtrchaft,
Rrumorrtnung, Vcrkchr. Umwclt sowir Arbritsmrrkt und Bildungs-
wcrcn. Dic Zihlungcn yrrmittlln ruglcich Grunddllcn tür dai
Grsrmt.yrtcm d.r lmllichcn Sbtistil und tind Grundlrgo für dic
F.3t3trlluag dar lmllichcn Bcvölkrrungst!hl von Bund, Landcrn und
Grmrindcn durch d,r stltisrisch€n Amler dcs Bundcs und ttcr Ländcr.

(31 Mir d.r Gcbäudcrählung k.nn bis zu lcchr Monlt€n vo. drm
Zahlung33lichttg brgonncn wcrdcn.

l4l Wicdcrholungrbcfragungcn zur Prüfung dr? Zuv.rlässigkcit
dar Ergabni33r 3ind mit ainam Au3w!hlsatz b|s ru O,2 vom Hundüt dcr
Bctrlgtcn bci dcn Erh.bungsm.rkmll.n nach I 5 llr. 1.3 und 5 ru-
lä3tig.

t2
E?h.bungmlnh.lt.o

(l ! Erhobungroinh.it.n 3and Frrsomn und H!u3h!lt. lvolks- und
E.rufrrihlun8l. Wohnungcn (Wohnungszählungf, Grböud. mit
Wohn..um und rtändie bawohnlc Unta*ünfla (Gcbäuduählungf
iowa. nachtlrndwiilach.ftlich. ArbaiBiäfi.n und Untamohm.n
lArb.llr.t-n.nzahlungl.

(2| €incn Hlurhllt bildon tll! Pcrsoncn, dic Aom.inslm wohnrn
und rrnschrften, Wc, rl!ain wirtschitlet, bildet.inrn oigenco Hlus-
h!lt. Pa6onrn mit mrhroren Wohnungcn (l l2 Moldorocht3tahmen-
gcccu - MFRGI 3ind in icdlr Wohnune aincm Hlu§h.lt ru2uordn.n.

l3
M.rIm.l.

(f I Da. Votk-, Brrufc-, Gcbäudc.. Wohnungr- und Arbgitsstincn-
rählung crhaöt lictkrnll. übrr pot3önlichc und 3.chlich. Vrrhalt-
ni30a, da. zur sbtislischcn Vcrwandung b€3timml sind {ErhGbung3-
mr?kmll€l od., die. vorbchaltlich drr Rogclung in 3 E Ab3. 2 und t t 5
Ab3. 5. dlr Ourchtühruno drt Zählung dirncn (Hilfsmctkmilcl. Al3
Erh.bung3mGrkmll eilt luch dio Blockscitr (l t 5 Abs. .[ Sltr 3].

. (21 Oic Erhabungsm.rkmrlc dürlcn ruf dic für die m.rchincllc
WoilcBarlrbaitung bßtimmtcn Datcnträgcr üb6rnommcn wcrdcn.
Hilfsmrrtmll. dürlcn rul dic für dic m!schiocllc Writorv.ruö.itung
bastimmton DllanträOai übarnomman wtrdcn, Bowait dica nlch I t 5
Ab6. 4 rugclassrn i3t od.r sowsit sic nrch t 15 Abs. 5 vcrwcndet
wcdon därfüt.

l4
Lürürda llummorn und Ordnungrnummam

Dic rul don Erhrbungrvotdruckan rurgedrucllcn lrufandrn
l{ummcm und dh im Erhabungryrfrhrcn lur Konntaichnung ttltitti-
achar Zuaamma!üangr vrrrrndctcn ilummatn (Ordnungrnummcrnf
dürfm ..t, dh lür dio mcschinrllc W.itaftt?.rb.itun9 bGtimmtan
Oat.ntraeü tbf,nomman mrdrn. Dicc llummom dürlcn nur
AngrbG nrch d.n lt 6 bi3 E übcr Grbäudr-, Wohnuner-, H.u.h.lb-
und UitamahmonrrugohÖrigkrit anth.lt.n.

t5
Erhrbungrmorlm.l. d.r Voltr- und Soruluthlung

E.hcbung3markmllc drr Volk!. und Bcrufrzählsng 3ind:
l. Gemcinde; Nutzung der Wohnung rl3 lllrinigr Wohnung, Hrupt-

oder N.bcnwohnung ll l2 MßRGl; Wohnung, uon dcr.auedcrWcg
rur Arbcits- oder Ausbildungsstäno vo.riaoond rnectrat.n wird;
Zehl dcr Pcrsoncn tm Hlushllt; Gescmtzrhl dor ParSoncn und
Hlushllt. in Gcmeinschcfti- und AnstrlEuntcrtünttcn; Woh-
nungs- und Hlu3hlltsrueohörigk it; Gcachl.cht; G.bun3i.hr;
Gaburtstlg am Zcit.lum l. Jrnurr bis 24. Mli odc? 25. Mli bir
31. Dezembcr; Flmili.nsbnd;

2. rachtlich6 Zugohörigkcrt zu 6anGr ßcligionsgcs.lllchrtt (römisch-
kltholischr l(irche; ovangclische Xirchc; avlngdischr Frcikirchc;
iüdische Rcligionig.sollschaft; istamischr Religionsgemcin-
Schrft; andorc nicht n!mentlich aufzuführsndc Aeligaon3g6€ll-
schcflen; k.in. r.chtliche Zugohörigkoit zu.incr R.ligion3gcacll-
schafi);

3. Stlrtsangahö?igkeit (doutsch; griechisch; ihlienisch; übrigc EG-
St.rtcn; rugoslswisch; türkisch; sonstig. Stlatsrngohörigk.it.
k!in. St!!ts!ng.hörigkaitl;

4, An dr3 übcrwicgcnden Lcbensunrerhrltos (Err.ö3-. B.rul3tätig-
krit; Arb€itsloscngcld. -hilfc; Ronto. Pension; cig.ncs VGflnög.n,
Vormiotung, Verplchtung, Altonteil; Untcrh.lt Zuwcndungcn
du.ch Eltorn, Ehegotten odcr anderc; son3ttgo Untcßtütrunganl;

5. B€toiligung am Erwcrbslebcn (Vollzoit- oder TtilzGinätigkoit;
!rbortslos, rrb€itsuchcnd; nicht orworbstätag; dcn !iOcßen H!ur-
halt lührend; Schülcr, Studontl;

6. bci Personcn von t5 bis 65 Jahre: erlerntor Beruf und Daucr dcr
praktischen Ecrufsausbildung; höchster SchulEbschluß sn lllga-
meinbildlndon Schulcn;höchster Abschluß an eincr bcrutsbilden-
don Schulc odcr Hochschulc sowie Hrupttlchrichtung dcr lclzton
Abschlusscs;

7. boi Erwarbstätigco towro Schülcrn und Stutlcnton: G.locindc,
Str!ßc. Haurnummcr dcr Aöait3- odc, Au3bildungss6nc; haupt-
sächlich bcnulacs V.rkchrsmittrl und Zcitaufuand für drn W.9
rut Arbeits- odor Ausbilduilgsstätfe

8. b€i Erwc.bstitigen: Wirtschrftszweig dcs Batd.basj Stcllung im
Berul (Facharbcitor; sonstigor Arbcitor; Ang6tcllt.]; Auszubilden-
dcr; Becmtcr, Richter, 8aämtononwärtcr, Soldaf,. Ziyildaon3r-
lcistondor: S.lbständig.r mit bcrlhlten BoschEftigr.n od.r ohn.
boz!hlt6 Beschäftigte; mitholtendrr Familicnangchörigarl; t.t-
sächlich cusgcübto Täligkoit; lsndwirtschrftlach. und nichtbnd-
wirtsch!ttl iche Nobencru.rbstäti gkait.

t6
. Erhcbungrmulmrl. dor Gcbludc- und Wohnungezlhlung
(1| Erhebungsmcrkmale der Gebäudozählung srnd:

Gemoindc; An d.s Gcböudes (Wohngebäudc. sonstigGs Gcbäudc mit
Wohnraum, bewohnto Unterkunft, Wohnhaim) und Baujahr; Eigcn-
tümor nlch Peisonon oder Porsonenlemeinschafica, Gomüinschlft
von Wohnungseigentümern, gemoinnützig€s, freies Wohnungsuntcr-
nahmon, sonstigc Eigcnlüm6r; Fördorungvon Wohnungcn mitMitloln
dos sozialcn Wohnungsbaus; Zahl dar Wohnungen und Aibaitsstätton
im Gcbäude.

(21 Erhcbungsmerkmele do, Wohnungszählung sand:

1. Gomoinda; Nutzung dcr Wohnung els Eigaotümcr, Hluptmictar,
Untormiatcr; Nutzung durch, Angohörioc luslöndischar. Strait-
kräfte, diplomatischar, berulskonsularischcr Vcrtrctungan sowia
der Ständigan Venrctung der Oeutschcn Domokrrtischcn Rcpu-
blik; Froizcitwohnung; Einzugsiahr drs H!ushrlts; Ausstattung dcr
Wohnung mit Küch., l(ochnischo, 8ed oder Duschc und WC; An
dcr Bohcizung rind dcr Hoiz.nlrgie; Flächc drr e.s.mt.n liroh-
nung; ähl dcr Räumc mit 6 und mahr qm und da? drvon untcrvrr-
miGtctcn odcr gamrblich gcnutzt.n Räumc; Fördorung dar Woh-
nung mit Mittcln dcs sozialcn Wohnungsbaus; Zrhl d.? Xlurhrlta
und Arboit$tätt.n in d.? Wohnung; LccEtah.n und Dauar d6
La.Etchans dar Wohnung;

2. baa varmiatatcn Wohnungcn cu8crdcm: Höhc dor monatlichan
Mictc; ErmiEigung od.r Wcgtlll dcr Miotc; l{utrung rl. Oa.nsr-,
Wcrkr-, Bcrufs- od.r G.rchäftirni.twohoung-
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l7
trhabungm.rtmab dat Atü.lttttlttandhlÜttg

Erhrbungrmrrtm.l. d., Arbaltartän.ntähluag aand:

t. br .ll.n Arö.itÜtin.o
ol Gcmrintlr: Trlg.t b.i An.trltan od.t Einrichrungon von Brhör'

dtn, drr Sorirlwoicha?ung. drr Klrchrn, Vrrband. und rcnali'
g.n Org.nit.tionon: AnOabcn übct di. wirt.chrtrlich. Tltigk it
und tür dir Zuordnung ru don Witrchrflr:trigcn; Erollnungr-
i.hr: L.u.ttichlung odcr Stlndottrr.tl.ga?ung inncrhrlb dcr
Gcmrindr odtr ruc rinar endtrln G.mainda nrch tOE0; l{i.d.r'
l.3runer.rt (.intiga Arbritsttltta, Hrupt' od.? Zwaigni.dc,'
litrunel;

bf icw.il! nech G.lchlshl: Zrhl dor tätigan P.?3oncn n.ch Stcl'
lung im Ectricb (talig. lnh!b.r: unbczlhlt mithcltand. F.mi'
li.nrn9.hÖtie.: B.amt.. Richt.r. Bctml.nlnwärtcr; Anga'
3t.llt.; Frch!ö.ald; sonsliea Arb.itar; Aurrubildcxlcl; Zahl
dcr Trilrritbachätliolrn aowi. Zahl dcr aucländirch.n Aörit-
nahmcr;

cl Anelb.n übcr Zahlung und Summc dü Btuttolöhn3 und
-gahältcr d.! voräcrgchendcn f!lcndo.i!hta3;

2. ba, .inziean Aibaitlttättcn odcr Hluptnirderllsrungon außcrdcm

a) Eintragung dca Untamrhmons in dic Hrndwarksrolla tür
handwcrtlichc Hrupt- odcr Ncb.nb.triobä;

b| ßcchtsfotm dca Unlcrnchm.ns;
j. bcr Hruptnidcrlassungen rusätrlich zu don Anglben nach dan

t{ummcrn I und 2

a) ,ür dcs glnzc Unternchmen

Schwcrpunkt dcr wirtlchoftlichcn Tällgkcit; Zahl det inländi-
schcn Zwoigniedcrlelsungcn; iewcils nach Gcschlccht: Zrhl der
tärioon Porsoncn nrch St.llung im B€t?ieb (tätig. lnhrbcr,
unbezlhlt milhcllonda Famili.n.ngohörier. ArbGitnohmcr);
Anglb.n übcr Zehlung und Summe d.7 Eruttolöhns und
- gohallcr dos Yorhctgrhandcn Kalenderlahrcs;

b) lür i€dr inländisch! Zwcignicdcdassung

Gemrindc; Schwcrpunkt dcr wirtschlfllichon Tetigkcit; Zlhl
d.r t.tigrn Pcrsoncn; Anglbcn übcr Zchlung und Summe dcr
8ruttolöhn. und -gchälter dcs vorhergehenden Kalcnderiehres;

4. bcr zwcignicdrdlsrungon
lür das :ugehörig. Unlornehman

Gcmcindc; Schwcrpunlt dsr wirtschaftlichon Tätigkcit.

t6
Hllhm.rkmrlc

(l ) Hilfsm6.km8l. sind:

1. bs. dcr Volks- und Berufszählung:

Vor- und flmili.nnaman d€r Hsushaltsmilgliodot, Straß. und
Hausnummcr; Nlme det Arbeils- odcr Ausbildungsstättr; b6a
Gcrneins€hafls- und Anstr,tsunterkünften Zshl dü Psrsonan. dio
dort ihr6 rlloiniga Wohnung haben;

2. bei clcr Gcbäudc- und Woftnungszählung:

Stra8e una, Hrugnummcr dcs Gebäudos; Vor- und Familionnamg
odcr Bazeichnung des Eigenrümers oder Verwallers; Gcm.indo,
Stra6o, Hrusnummer des Eigentümrts odet Vo^yallers; bri dcr
Wohnungsrählung zusälzlich Vor- und Frmilicnname dos Woh-
nungsinhabe13;

3. bel cler Aöeil$tänlnzählung:
Name, 8o:cichnung von Arbcitsstötl.n und Unternohmsn; Straße
und Hrusnummar; Bc!öcitar dcs Fragcbogens;

4. ber den Nummcm I bai 3 ru3ätzlich Talafonnummer.
(2) DiG Hilbmartnala StrlEo und Hlusnummcr düdrn lucfi zut

B6sti.nmune d.r Bloclr.it. (l l5 Abr. 4 Sltz 3l und dr3 Hilfum.rkmll
Namc dcrArbcits- odar Aurtrildung$lätt. nach Ab3rlz I Nr. I ruch
zur übcrprülung dcrZuordnung da, Eiüc.b3tätigen zum Wirtrchafl§-
stYci g Ytrwcndlt wardao.

t0
E h.bune..t.llan

(l ) Zur Durchlühruog drr Zählungcn wcrttrn Erh.bungittcllcn'in'
garichtet. Sir rind raumlich, o?g!niiatorisch und pr[onall von !nd''
tan Vcttaltungtrtallan tu trcnoan. Et ist sicharzultrllcn, d!ß di'
Ang!ban in dan Erhcbungsvordruckln nicht für !natara Autgrban v'r'
wandct wardon.

(21 Dic in dcn Erhcbungrrtallcn tätigcn Pcrtoncn dürtGn dic Out
ihr.r Tärigt it gaüonnancn Etkcnntni3t. übcr Aürkunftaptlichtiga
nicht in rndaran Vart.h,cn odcr für enduc Zwcclr vcmcndln. Sic
tind !ul di. W!hrung dG Sr.tittitg.hcimni3!ct und tut Gch.imh!l-
lung !uch tolchcr Ettannlnir.. übr? Auikunfl3ptlichtig. 3ch.ittlich 2u
vcrpflichtcn. di. gdt.nllich ihra? Tätigt.tt grwonn.n wlrdon. Oi.
Vcrpflichtung gilt ruch nach Eccndiguno d.r Tatigklit in dan E.hc'
bung!rtall.n.

(31 Di. E.srimmung dcr Erhcbune 33tell.n und d!3 Näh.r. .ur Aus'
führung d.s AblaEca I obticat don Ländorn. Src kÖnnen dic Aurglbcn
dcr Erhcbungrrlcllcn suf drc Gemcindcn und Gamcindrvarbända
üborlrlgrn. Dio Rcgclungcn kÖnncn dutch Rcchtsvcrordnung dcr
Lrndosragiarung e.trottan werden.

tlo
Zahlc,

(l ) Für di! Erh'eUung könnsn ehrenamtliche Zehlct elngosotst war'
dcn. Sie sind von rlan ErhcbungsstallGn au32uwählen und ru brstrllan.

(2) Zur ÜbcrnahmG dct Zählonätigkeit isl lcder Orutsch€ vom Yoll'
cndoten 16. bis zum vollendetsn 65. Lebcns;chr vr?pflichta!. Zu
belreicn ist, wrm cina sotche Tätigkoit lus gesundhcitlichan odr.
rndoron wrchtrgcn Gründen nichl rugcmulel werdcn k!nn.

(3) Bund. Ländrr, GcmGrndrn, Gomeindaye.bände und 3on3tigG
iuristischr Pcrsonen dca öftontlichen Rcchls 3rnd Yctpflichlat, drn
Eiiebungsrtallcn lut Anto.derung Bedienstoro !u bGnennon und lüt
di. Zähl.rrätagk.il tr.irust.llcn: l.bonswichtige'Tätrgkoitcn Öttcnt-
lich€r Oiansr! dürfan nacht untarbtochon w€rden.

(rll Dic ähler dürrcn dic lus der Zähl.nätigk.it g.wonnancn
Erkonntniss. übcr Auslunftspllichtiga nicht in andcisn Vcrfrhrcn
oder für andcre Zwcclc vcrtendcn. SiG 3ind lut diG Wrhrung des St!-
tislikgrheimnisscs und rur Gchcrmh.ltung auch 30lchei Etlcnntni3se
übor Auskunftsptlichlige schriftlich ru vcrpflichten, die gcl.g.nllich
dcr Zähl.rrätigkrit g.üonncn wcrden. Oie Verpllichtung gill ruch
nach Beondigung d.i Zahlcnäriglcit.

(51 Oi6 Zähllt ,flüsscn di. Gewähr für Zuvcrlässigleit und Vor-
schwiogcnhcil baeten. SiG dürten nicht oinge3ctzt wetdsn

f . in dcr unmittGlblr.n Nähe ihrer Wohnung (Nlchbarschrft):

2. wonn !ul Grund ihrorbGrutlichen Täligkeit oderruS!ndc?€n Gnln-
dcn zu bcsorgen rst. claß Erkenntnisse aus dar Zählcrlätiglrit ru
Lasten dcr Auetunftspflichtigon gonutzt wsrdsn.

(6) Oio Zählor sitrd y€tpflicht.t, die Anweisungcn dct Erhcbungs-
3lellen zu bofolgen. Bei der Ausübung ihrer Zählcnätigkcit hobcn 3ich
dic Zähler auszuwaisln; Wohnungen düden sie nui mit Zustimmung
oines Verlügungsbcrcchligten botroten.

(71 Die Zähtor sind brrechtagt, in die Erhebungsvordrucke.3owatt
si! Voraussetzung lür die ordnungsgemäßs Ourchlührung d€r Zähl.t-
tätigkeit sind, dic Angrbcn über die Zahl der Pcrsonen im Haushrlt. dic
Zahl der Haushalt. und der Arboit§stätlon im Gobäude und in dor
Wohnung, dio Zugahörigke( .u.usländischen Str.itk.äften odcr ru
diplomatischcn und borufskonsulorischon Vanrotungcn odcr zur
Sländigon Vcnrotung der Ooutschen Demokr8tischcn RepubliL das
Locrstehcn dcr Wohnung und die Hilfsmorkmale nlch l8 Abs. I Nr. I
(ohn€ Angabe des tt.mens drr Arbcits- odar Au3bildungsstön.l und
t I Abs. t Nr. 3 (ohne Angabo dos Boarbeiters dcß Freg.boecnsl
selbst ein:utrsOrn. Dies gilt .uch fürw6it6ro Eintirgungen in dic Erhc-
bung3vordructc, wcnn und sowoit dir Auskunfispflichtigrn ainvcr-
3t!nd€n sind.

l8l Dic Zihlcr sind üb., ihr6 Rochtr und Pfliclrtcn tu b.l.htcn.
(91 Oio Ern.bungsstcllcn zahlen dcn Zählctn füt di. chrrnlmtlichc

Tätigk.it.inc EnBchädigung, dic rb 3t.ircr{rci. Aufwlndtcntschödi-
gung im Sinnc von I 3 Nr. l2.S!tr 2 dcs Einkommcn3t.u.tgGotr.3
gin.-
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D.t.n0b.rmittlunecn .n dla. Erh.bune.ttall.n

(t I Zut Otg!na3rtion dcr Zählung üb.rmrnelt dra M.ld.brhördr d.t
€rh.bungrrtlll. tul Vrrlrngcn folgend. im Mcldcr.giil.r gclpcr-
chodr DrtOn dar Ernwohnct: Vot- und Familtannamcn, Gomcrnttl,
St'rßc, Hlurnummar. t:!upt- odcr Nabcnwohnung, Grburtrlahr und
-mon.l. G.3chl.cht. Sl.!tt.ngohörrgkcit, Dicse Ortcn, mit Autn.hmc
von Vor- und F!miliann!mcn, lönnan !uch rur V.rroilltänarieung dcr
Angrban dar Volkr- und Brrullzählung ycftycndat w.rdrn, towrit im
Einrcllrll aina Au3tunrt inne.hllb von 3ccht Wochan nrch tlcm Zäh-
lung$ticht.e nßhl tu ariaachrn i!t.

(2! Oi.,ür dr. Grundst.urr ruständigrn St.il.n at.r Grm.indcn
odar daa ,ür daa Gaböudcbr!ndyar3rcharung rugrandigcn iurilti!chen
Puloncn das öfrcrtlichrn Rachtg tcilan dan Erhabung$tcllan luf
Antorda?ung Vor- untt fumiliannsmcn odcr Bcrachnung sowic
Gomcrnde. Strrßc, Haurnummar dor Eigantümar und Vrrwlltcr dc.
n.ch § 2 Abr. I tu.rhobrndcn Gcbäudc und Untc.l.ünft. mit.

l3l Dia tür di! Entgcgcnnahmc von Grw.rbcln:crgrn (l 't 4 Ab3. 1

Gowcrbcordnuno) rusländigrn Stcllen der Gcmcindcn übcrmindn
6an Erhabungsstcllrn ruf Vcrlangon NamG, Bezcichnung, Sl?!ßc und
H!usnummcr drr Arbetts$äncn.

t t2
Aurkufttttptlicht

It ) Auskunfisptlrchtrg 3ind

l. bai OGr Volks. und Eoruf3rählung:

!l llle Votliahngcn odor ainon oigonan Xau3h.lt tührcndcn
Mrndcrtöhng.n, !uch tür mindoriährige H.ulhallsmitglirdcr.
tü, volliähriga Hsush!ltsmitglrrdor, dia waoan .inar Bchindo-

. iung solbsl nrchl Auilunft gcbcn könncn. ii ,ad.s ander! !u!-
kunttspfhchtge Haush.ltsmitgliad ruslunft3pflichlig. ln
Gcmcinschalls. und AnstrltsuntErkünflen rrt dar Llrtrr dar Ein-
flchtung surhunfttptlichtrg für Pcrsoncn, 6i. woocn rina.
Bchrnderung odor ryogcn MrndarrähriokGit salb3t nicht Aus-
lunft gcben könn.n. Dio Auskunftcpflicht für Orinc.?ltrockt
trch luf di? Slchvcrhllla, dar dcm Au3tunftEptlichtrgGn
brllnnt sind. Src ontlällt, wonn die Auslünftc tlurch cinc Var-
lrlucn3par3dn ertlilt wordon;

bl in G.mrrnschrfls- und Anst!ltsuntorkünfian:
da, Lcitür d.r Ein.ichtung hinsichtlich dcr G.s.mtl!hl dcr Por-
3oncn und tlrr Zrhl da Personcn. dio dort ahr. rll.iniga Woh-
nung habcn;

2. b.i d.r Gcbäudazählung:

dGr Eig.ntümc? odcr dcr Va.weltor;

3. bcr dcr Wohnungsrählung:,

dic Wohnunosaßhlbar. arsltzwaiso dia.u Nummor 2 Ganlnntan;
4. bci d.r Arbcit$täncnrählung:

dic lnhrbar odcr Lciter dcr ArbcitsstätlGn urd Untarnohman.
(2) 8ci Boginn drr Gobäud.zählung vor dem Zahlung$tichtlg (l 1

Abs. 3) .rsrrrckt rich die Auskunft3ptlicht ruch .ut dir Anglb. von
Vcrändcrungcn, drr bis zum Zählungsstichl!g eingrtrrtrn sind.

(31 Oro Auskunftrpflicht bcatcht auch bci den wirclrrholungsb.-
fragungcn noch t I Abs. 4.

(41 Or. Auskunflspflichl nleh den Absötzan 1 und 3 b.st.hl für P.r-
sonan mit m€hrcran Wohnungen tür lcde Wohnung. lür Personcn in
G.maanschrfts- und An3tlltsuntarkünften ohnc eigane Hrushaltsfüh-:
rung nur tür di6 Wohnungan au8erhälb dicser Unt.rtünftc.

15) Widlrspruch und Antechtungsklage gegcn dic Auflordcrung
,u? Au3kunftsertcilung habon k.inc !ufrchiebcnd. Wirtung.

(6) Die Ausküntre üocr dic Xilr3mrrkmrl. T.l.tonaumm.r (l 8
Abs. I Nr. 4) und B.!o€it.r.lcs Firg€bogcns (t E Abs. I N.. 3l sind
fr.iwitlig.

113
Ertabung.Yo?drucla

lll Oi. E?h.bunesyordrucl lönn.n mrschincnlcsber eßlllt.t
wcrdon. Sio düdcn lainc Frrgcn übcr porsönlichr od.r s.chlicho Vcr-
haltnirx.nth!ltrn. di. üb.. dir M.Ikm!i. nlch dGr| ll 5 bi3 I hin!u3-
gch.n.

(Z) D'c 'n den Erhcbungrvordruclcn anthcltanan Frtgon Lönnrn
mündirch Oogcnübcr dcm 2ähler odcr rchriftlich b..ntworlat wardm.

{3} Dcr Auskunftspflichtigc klnn bci dcr Vorlr- und Bcrufrzlhlung
wählcn, ob ,t di€ in dan Ethabung3tordruckCn anth.ltanan Fragan
glmcinsom mit andoron Hru3haltimatgliadarn odc. für tich allain
barntwortat.

(41 B.i schrittlichcr Auctunftrartlilung sind dia .utO!tüllt.n Erhc-
bungrvordrucXc unvarrüglich dam Zlhlrr rurruhandigra od, in wr-'
!chlors.ncIn UmschlrO ru üb.rgab.n odcr innarh.lb rinor Wocha baa
d.r Erhrbungs3tcllc rbzugcbcn od.r dorthin tu üb.r3cnd.n. lm Frll
dor Übcrscnttung lönn.n dir Bricfu bci der Dcurrirco Bu,ldotpo.t
gabüh.rnt,.i arog.liafart wardan, wann ric rich in rmllichdn
Um3chlägcn bcfindcn. Bci lnantpruchnahmc cinr' bclondaran Var-
scndungrform h.t d.r Ab3cnd.r drn dic icwcils gültae. Briolgobühr
übcrsl.ig.ad.n Bctrag ru tr!96n. Dia Auskunft i3t .rtailt. rob.ld dia
!usg.rüllt.n Erhcbun0svordruclc dcr Erhcbringrltall. tug.gang.n
aind. Aut ctrm yür3chloisrnGn Um3chlrg rind Vor- und Frmiliannrma
- b.i Unrom.hmen und Aöcit$tättan Namc und Bcrcichnung -,G.m.indc. Strußa und Hlurnummcr .nzug.b.n. Enthalt d.r u.r-
3chlo33?na Umschlag Erhcbungsvordrucka t0r mchrcrc pcrgoncn
rines H!ushrlts, gcnügcn rul dcm Um3chlag di. Angabcn cincc aur.
tunftspflichtigon Hauchrhsmitglicdcs.

15) Zur ordnungsgenläßcn Durchlührung dcr.ählcrtötigk it sind
dic Anglben nrch I f O Abs. 7 SlU 1 .uf Vlrleng.n dca Zähl.rr münd-
lich, rlio Vor- und Familicnnamcn d.r übrigan H.ushlltrmitgla.d.?
(l B Abs. I Nr. I I sowie d.t Vor- und Familicnnrmc dcr Wohnungr-
inhlbcr3 l§ I Abs- 1 Nr. 2l mündlich oda? cnBpr.ch.nd Abtltz 4
!chriftlrch milzutcilcn.

t14
üb.rmitttune und V.rön.ntllchune

(l I Für cusschli!8lich ltltirtitchc Aufgabcn dür{cn dcn zur Durch-
führung stltrstrschlr Aufgabcn ru3töndig.n Stcllcn dcr Gmtdndon
und Gcmcindrycöäntlc Einzohnorbcn für ihroo Zustöhdigtaita-
bcrcrch nur ohnc Hillsmostmalc übarminah wardan und nur inloüait,
alr dic Einrolang!bcn .ut Drtontrtgar, dic lür dir m!schinlll. W.it.r-
va0rbaitung b.stlmmt 3ind, übarnomman wordan !ind. Aul Anforda-
ruog dcr zur Durchlührun0 .tatiitischrr Autglb.n tu$öndagcn St ll.o
der Gcm.indcn und Gcnraindovarbända arfolgt dir Übannittlung au{
Cer Grundlrgc von Blocts.itcn (t t 5 Abr. 4 S.tr 31. Dac üb.rmitttung
ist nur zuläisig, wcnn durch Lrndatgatctz aana Trcnnung dialal
Stallan von rndoran kommunalcn Vcrraltunglstallcn ticharg.8tallt
und d.r Stlti3rikgoh.imnir rturch OTgtniration und V.rf.h?.n
güährlcist.t i3t.

l2l Fü? di. Wcat.rgrba odcr Voröflcntlichung stltisti3ch.r Ergrb-
ni3s. in llainraumigar Gliodcrung nlch Blockraitcn durch di. rut
Ourchführung strtistisch.r Aufgrb.n zu3tändig.n Srdlcn dal
Gemcinrlcn und G.moindcvcrbände gilt I 15 Abs. 4 Sltr a rot3pr.-
chend.

{3} Oie nach Ab$tt t üb.rmindt.n Einzal.ng.b.n dürfcn rcn drn
Empfängcrn nur fürden Zwcck vcl*andat wc?dan. rür d!n lir üboflrit-
talt wurdcn.

(4) Oic Übrrmitrlungen nech Ab3ltz I rind nach Umlang. Empfin-
gat. V.rwandungszweck und Datum d.r Wcitargabo rcn dcn rtatisti-
$han Amtcrn tlcr Ländsr aufzuzcichncn. Dic Aufzeichnungin sand
mindestcns lünl Jahra aufzubcwrhrcn.

(51 übcr di. Erhcbungsmcrkm.lc nlch t 7 Nr. t Buch3trbo b, g.-
gli.d.rt ncch Arr d.r wirtschlftlich.n Tärigkcit d.r Arbcir$tlttm und
Untainchmoo gowic übcr dic Erhcbungsmcrkmrlc nach I 7 Nr. 3
Buchstabon a und b ohnc Summc dcr grutrolöhna und -göhöhcr dcr
vorhcrgchondcn Xelcnderjchrcs, dürran stltistitchc Ergcbnir$ in
ciner räumlichan Gliodcrung bis zur Ebenc dcr Gcmcindc von drn
stati3li3chcn Amtern dca Eundrs, dcr Ländcr und dcn zur Durchfüh-
rung 3tllistischcr Autgabon zustöndigan Stallan dcr Gemeindcn und
Gemcindcwrböndc .uch v.röffonllichl ward.n. lowoit 3i. Eintalan-
g!b.n cnth!]t.n. Dar glrichc gilt für G.m.indltaal. mit mandctana
50 Arb.itrrtöttcn.

(61 Dir n ßü.ctrrn Amtcr dcr Llndrr l.it.n d.m Stltilti.ch.n
Bundoomt rut Anfordcrung Einrclangrbcn für Zuratzauhadtunean
für Eundcrrrclo zu. wcnn und aowait 3ic di6a nicht r.lüd durch-
lührun.
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115
Trcnnung und L0tGhune

(t ) Dr6 Hiltsmcrkmllc nrch l8 sind mit Ausnehme der Hillarncrt-
mate Stra8c und Hcusnrrmmcr sowie Namc dct Atbcits- odcr Aurbil-
dungsstättc ncch I E Abs. I Hr' I und t{ame, Bczcrchnung Yon Untrt-
nchman und Arbcits§tättcn nrch I I Abt. t l{r. 3 unvcrtüglich nrch
Ourchlührung dcr Einglngslontrollen bci den slatastischan Amtcrn
dcr Ländcr von dcn Erhcbungsmerkmalen ru trennsn und go§ondort
!ulzubcwrhran.

(2) 0i. Erhebung3vordruck cinschlic8lich der Hilfsmerkmelc aind
zum lrüh.stmöglichcn Zeitpunkt, spätastons rwci Wochen nach Fest-
strllung dcr tmtlichrn 8arölkerungrzahl des Llndos, zu vcrnichtrn.
Oi6 Abtätzc.l und 5 blciban unborührt.

(3) Dic laufcndcn Nummcrn und dic Ordnungsnummern nach l4
cind ru lö3chen, sobald dio Zu3rmmenhänge zwischen Pgrsonen und
Haurhalt, Hlushall und Wohnung, Wohnung und Gcbäude durch
Nummcrn, die oinen Rüctgriff auf die Hilfsmerkmrle und Ordnungr-
nummcrn lusschicßon. leslgohrllen wo.den 3ind. 3Pälastrns twci
Wochcn nach Feststellung der omtlichen Bevölkerungszahl d.s
Lcndos durch di€ stltistischon Amtcr der Länder. Di6s gilt nicht für die
laulenden Nummern der Arbeitsslänonbogon; tic sind späleslon§
sechs Jahro nach dom Slichlrg der Volkszählung ru löschen.

(41 Oir Hillsmartmlle Strußc und Housnummor könnGn gomcin-
§rm mit dcn Erhcbungsmorkmahn !ul die füt die m!schinell. Wdtcr-
v€rerbaituß9 b.stimmton Datenlräger übernommen wordsn. Sio sind.
vorbohrltlich dcr Regolung in Absatz 5, zu löschen, sobold ihro Zug6-
höriokoil ru kleinräumigeo Gliederungen fo§tgologt rst. Dio untorsle
Ebeno der kleinräumigen Gliederung, für die eine ststistische Velvon'
dung vorgesehen werden darf, ist innerhalb eincs Gemeindogcbiots
clro Soit. mil gloichor Strrßonbsleichnung von der durch Straßenein-
mündungon oder veigleichb!re Bogronzungon um§chlossenen Flächo
(Elockserta). Boi dor Erstollung stEtistischor Ergobnisso in klcinräumi-
ger Glrederung nach Blocksoitan, dio rur Weitergabe odor Varöffant-
lichung b6stimmt sind, müssen dio Gliederungseinheiton Blockscitc.
soweit sro Einzelsnglben enthtlten, dio dom Auskunflspllichtigon
oder Betroflenen zutuordncn sind, :u höheren Einhoiten zusämmcn-
gcfaßt word€n.

(5) Als Grundlage lür Gebäudc-, Wohnungs- und 8evÖlksrung3-
strchproben, die als Bundes- odor Landcsstaristiken durchgeführl
werden. dürfen die statistischen Amtor dos BundQs und der Länd€r di€
ZBhl dcr Wohnungen und Pctsonon, gegliodort nach Gemeinde,
Straße und Hausnummd zur Ermittlung von Auswohlbeuirken im
Geltungsberoich diescs Geset2es nlch mathematischen Zufallsver'
lahrcn nutzen. Diesc Merkmale sind gesondert aufzubewehren. Die
Auswahlbezrrko für dio Stichproben tverdon luf 20 vom Hundart
bcgrena. Ore Morkmalo tür di6o Auswahlbezirke sind unvezüglich
nach Zweckerlüllung zu löschon. späl6stons zu dom Zoitpunkl, zu dem
ontsprcchendo Auswahlgrundleg€n aus ein6. künftigen Zählung zur
Verfügung stoh3n. Di6 Morkmale für dio nicht bonöligton 80 vom
Hunden dor Ausw8hlboairke sind unvozüglich nach Festlegung der
Auswahlbezirke nech Satz 3, spätestons dr€i Jahre nEch dom Slichtsg
der Volkszählung, zu löschen. Aus der Arbeitsstättonzählung dürton
die sratisttschon Amter für WirlschEfts-, Lohn- und Umwoltstslisti-
kon, die 6ls Bundesstatistrken durchgeführt rYordon, und :ur Aktuali-
sierung der Ksrloi im Produziorondon Gewerbe (l 12 dos Gesetzes
über di6 Statistik im Produzierenden Goworbe) ieweils für Unlerneh-
men und Arbeitsstätten nutzen: Name, Eereichnung; Gemeinde,
Straße, Hausnummer; Zahl der tätigon Personen; Angabon übcr die
wirtschaftliche Tälrgkoit und für die Zuordnung zu den Winschafis-
zwergen sowie Angob€n üb6r Eintrogungsn in di6 Handworksrolle. Dio
nichl zur Allualisiorung der (Ertoi im Produzierenden Gewerbe ver-
wendol€n Merlmalo sind gesondert autzubewahron und spätestsns
s6chs Jahro nach dom Sticht8g der Volkszählung zu löschen. Über die
Löschung€n haben die ststistischen Amter des Bundes und der Länder
Aufuoichnungen zu tührsn. die mindostens fünl Jahre aufzubewchren
sr nd.

(6) Oatenträgor, sut denen eine Übermittlung 8n die Erhebungs-
stellen nsch I I 1 ertolgl isl, sind gsmeinsam mil den Erhobungsvot-
druckon En dro statislischcn Amter der Länder für Zwocko dor F6st-
sstzung der amllichen Bcvölkerungszahl der Gemeinden weiterzu-
16iten. Sie sind dort g€sondorl aufzubewahron und zwei Wochon nach
Feststellung der Emtlichon Bovölkorungszahl d6s Lrndos zu vernich-
tcn.

t 16
'Unt.Trichtung

Dic Auskunftrpflichtigcn sind 3chrrftlich tu untcrTicht.n üb.r:

1. Zw.ck Art und Umlrng d.. Erhrbung,

2. dic Erh.bung.- und Hillsmc.km!1. (l 3 Ab!. t l,
3. dic alltirtirch. G.h.imhlltung,
4. dic Auskunftspflicht und dic vorschicdcncn Möglichkciton. ihr ru

onttpicchcn (lt t 2, I 3l und dic Frciwilligk.it dcr Au3kunftscttci'
tung (t t 2 Ab3. 61,

5. dcn Augschluß drt luftchiobrndcn Wirkung yon WidaGpruch und
Anlechtungskllg. Oreon di. Auflordrtung turAu3kunfts.tt.ilung
(l l2 Ab3. 51,

6. dic Möglichkailcn dci Überminlung und VerÖflcntlichung ll t4l.
7. dic Trennung und LÖschung (l l5l und

8. dic Rochto und Ptlichlcn d.. Zählcr (t t 0. t t 3 Abs. 2 und 51.

I 17

Vcrbot der R.ld.ntlfkl.rung
( t ) Dio aut Grund di.sr3 Gotrtns orhobcnon M.rkmalr rinschlir8-

lich d6r Blockseitr (t I 5 Abs. 4 Srtr 3) dicnon Eusschlir8lich stlli3li-
§chen Zwackcn.

(2) Eine Zusamm6ntühtung yon Morkmll3n nrch Absrtz I odcr von
solchen Merkmrlan mrt Olten ru§ andotcn stlttsli3chcn Erhcbungcn
zum Zwcct dcr Hc.stellung oines Personcnbelugs !ußr,h!lb dlt 3trti-
stjschcn Aurgabcnslrllung dicsas Gcset:cs i3t unlaßrgt.

t 18

St?rfvo?rchTitt
War entgegen I l 7 Abs. 2 Mart nrlc odcr Oatcn tu3lmmcnrühn,

soblld dic Morkmalc hach ! t ? Abs. t auf für mcschinclle Wcitavcr-
arbeitung bestimmta Datantrager übcrnommcn worden sind, wird mit
Freiheitsstralo bis ru cinem Jehr odcr mil Goldstrolo bcslrlfl.

t 19

Finrnrzuwcirung
Der Bund gcwährt den Ländern rum Ausglrich dcr Mchtbclrstun-

gcn, da€ ihnon und don Gomcinden durch dig3es Gesctr aufcrlcgt
werden, eine Fin!nzzuryoisung rn Höhe von 4,50 D.utscha Mart rr Ein-
wohner. Maßgebend ist dio Boyölkorungsrahl, dio dls St.tistischa
Bundosamr fü. dcn 25. Mri 1987 feststellt. Dic Finanzzuwoisung ist in
zwei Toilbctiägen, am l. Juli 1987 und am 1. Juli 1988, ru zlhl.n.

r20
B.?lin-Kl.ua.l

Oieses Gosetz gilt n6ch Moßglbe dcs I 1 3 Abs. 1 d.s Dritton Üb.r-
leitungsgosotzes .uch im Land Be.lin.

I 21

lnIr.ltt..tcn
Diases Gosetz tritt rm Tlge nlch dcr Vcrkündung in Xruft. Gl.ich-

zcirig tritt dls Volksrählunglecartz ,983 vom 25. f,lätz t9E2 lBGBl. I

S. 3691 !uß.r Kruft,
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Anhang Nr. 4

Gesetz- und Verordnungstllatt lür SchleswiE-Holstein I 986

Landesverordnung
zur Durchführung des Vol kszä hlungsgesetzes 1 987

Vom 14. Juli 1986
GS Scä/.-H.ll, Gt.Nr. 200-0-51

Aufgrund des § 9 Abs. 3 des Volkszählungsgesetzes 1 987
vom 8. November 1985 (BGBI. I S. 2078) verordnet die
Landesregierung: 

§ 1

Das Statistische !-andesamt ist zuständige BehÖrde lür
die Durchluhrung der Volks-, Berufs-, Gebäude-, Woh-
nungs- und Arbeitsstättenzählung (Volkszählung 1987).
Es erläBt die hierfür erlorderlichen lechnischen Anord-
nun9en.

§2
(1) Die Aufgaben bei der Durchführung der Voikszählung
1987 nehmen die amtslreien Gemeinden und die Amter
zur Erlüilung nactr Weisung wahr.

(2) Die Bürgermeister der amtsfreien Gemeinden und die
Amlsvorsteher sinC zuständige Behörden lür die örtliche
Durchiührung der Vclkszählung 1987.

(3) Sie richten zur Durchführung der Volkszählung 1987
Erhebungsstellen ein. § 19 a des Gesetzes über kommu-
nale Zusammenarbeit bleib! unberührt.

§3
(1) Die Erhebungsstellen sind räumlich, organisatorisch
und personell von anderen Ven,laltungssteilen zu tren-
nen. Die räumliche und organisatorische Trennung be-
ginnt, sobald ausdefüllte ErhebungsvordaJcke eingehen
und aulbewahrt rverden. die personelle Trennung beginnt
mit der Bearbeitung ausgelüllter Erhebungsvordrucke.
Die räumliche, organisatorische unp personeile Trennung
ändet mit der Ablieferung der ausgefülllen Erhebungsvor-
drucke beim Statistischen Landesamt.

Kiel, den 14. Juli 1986

Für den Ministerpräsidenten
Dr. Schwärz

Minister lür Bundesangelegenheiten

(2) Die Räume der Erhebungsstellen sind gegen unbelug-
ten Zutritt zu sichern. Die Belugnisse im Rahmen der
Dienstaulsich! bleiben unberührt. Anderen als den in den
Erhebungsstellen tatigen Personen und den mit der Durch-
führung der Volkszählung 1987 betrauten Mitarbeitern
des Staiistrschen Lanclesamtes darl kein Einblick in aus-
getüllte Erhebungsunterlagen gewährt werden.

(3) Die Erhehungsstelle ist unmittelbar dem BÜrgermei-
ster oder dem Amtsvorsteher zu unlerstellen.
(4) Die in den Erhebungsstellen tätigen Persotten dÜrlen
nicht mit anderen Aulgaben des Venr,raltungsvollzugs
betraut werden.

§4
(1) Die Erhebungsstellen haben zur Wahrung des Stati-
stikgeheimnisses durch geeiEnete lvlaßnahmen sicherzu-
stellen, daß die Airganen in den Erhebungsvordrucken
nicht für andere Aufgaben oder Zwecke verwendel u;erden.

(2) Die Erhebungsstellen haben entsprechend den \1?i-
sungen des Statistischen Landesamtes Cie ausgeiul!ten
Erhebungsvordrucke, die in § 15 Abs. 6 des V'Jlkszäh-
lungsgesetzes 1987 genannten Dalentrager scrr.'ie alle
sonstigen Erhebungsunterlagen unverzugltch und voll-
:ählig dem Statistischen Landesamt zu ubersenden.

§5
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in
Kraft.

Der lnnenminisier
Clau ssen
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1 985 Kiel, den 21. Juli Nr.29
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Erlasse, Bekanntmachungen

Der lnnenminister

Verwaltungsvorschritl zur Durchführung der Volkszählung 1987 Zg1

Der Finanzminister

Richtlinie fÜr eine allgemeine Entrhädigungsregelung unter Billigkeitsgesichtspunkten für Schäden intolge des Unlalls
im Kernkrattwerk in Tschernobyl (Allgemeine Billigkeitsrichilrnie) . . . Zgs

Der Minister lür Ernährung, Lanctwirtschaft und Forsten

Richtlinien fÜr die Gewährung von Zinszuschüssen an Landwirte zur Konsclidierung von kurz- und mittelfristigen
Verbindlichkeiten (Landeskonsolidierungshilfe) .... 2gg

Stellenausschreibungen zgl

Erlasse, Bekanntmachungen

Der lnnenminister

Verwaltungsvorschrift
zur Durchführung der Volkszählung 1987

Bekanntmachung des lnnenministers vom 17. Juli 1986
- lV 200 a - 07051 -vZ'87 - 1 -
Nach dem Urteil des Bundesverlassungsgerichts vom
'15. Dezember 1983 zum Volkszählungsgesetz 1983
(BVerfGE 65, 1) sind zur Sicherung des Rechtes des
Einzelnen auf informationelle Selbstbestimmung ergän-
zende verfahrensrechtliche Vorkehrungen für die Durch-
führung und Organisation der Datenerhebung erforder-
lich geworden, die das Volkszählungsgesetz 1987 (VZG
1987) vom 8. November 1985 (BGBI. I S. 2078) nunmehr
berücksichtigt. Nach § 9 Abs. 3 VZG 1987 obliegt den
Ländern die Bestimmung der Erhebungsstellen und das
Nähere zur Gewährleistung des Statistikgeheimnisses.
Mit Landesverordnung vom 14. Juli 1986 (GVOBI. Schl.-H.
S. 170) wurden die entsprechenden Regelungen getroffen.
Ergänzend hierzu gebe ich zur Durchführung der Volks-
zählung 1987 folgende Venrvaltungsvorschrift bekannt;

1 Zuständige Behörden

1.1 Zentrale Durchführung
Das Statistische Landesamt ist zuständige Behörde für
die Durchführung der Volks-, Berufs-, Gebäude-, Woh-
n ungs- und Arbeitsstättenzählung (Votkszählung t 987).
Es erläßt die hierfür erforderlichen technischen Anord-
nungen, insbesondere hinsichtlich der zu verwenden-
den Erhebungsvordrucke, des Terminplans und des
Erhebungsablaufs.

1.2 Örtliche Durchführung
Die den Gemeinden obliegenden Aufgaben bei der
Durchführung der Volkszählung 1987 werden zur Erfül-
lung nach Weisung wahrgenommen. Zuständige Behör-
den für die örtliche Durchführung der Volkszählung
1987 sind die Bürgermeister der amtsfreien Gemeinden
und die Amtsvorsteher. Für die Fachaufsicht gelten die
Vorschriften des Landesvenvaltungsgesetzes.
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Die Sicherung des Rechtes des Einzelnen auf informa-
tionelle Selbstbestimmung erfordert aufgrund des Volks-
zählungsurteils bei der Wahrnehmung von Aufgaben im
Bereich der Statistik eine völlige Trennung dieser Auf-
gaben von anderen Venvaltungsaufgaben. Die Bürger-
meister der amtsfreien Gemeinden und dieämtsvorste-
her haben daher für die Volkszählung 1987 besondere
Erhebungsstellen einzurichten, die räumlich, organisa-
torisch und personell von anderen Veruvaltungsstellen
getrennt sein müssen.
Die amtsfreien Gemeinden und die Amter haben dar-
über hinaus die Möglichkeit, durch öffentlich-rechtlichen
Vertrag nach § 19 a des Gesetzes über kommunale
Zusammenarbeit gemeinsame Erhebungsstellen zu bil-
den. Unter Beachtung der nohvendigen Ortsnähe könnte
dadurch die erforderliche Trennung der Erhebungs-
stelle von anderen Venrvaltungsstellen mit geringerem
Mehraufwand durchgeführt werden. Die Bildung einer
gemeirfsamen Erhebungsstelle dürfte sich vor allem in
den Fällen anbieten,-in denen z. B. die Venvaltungen
einer amtsfreien Gemeinde und eines Amtes in unmit-
telbarer Nähe zueinander untergebracht sind.

2 Einrichtung der Erhebungsstellen
2.1 Räumliche Trennung

Die räumliche Trennung der Erhebungsstelle von ande-
ren Amtern innerhalb der Venraltung ist dann gewähr-
leistet, wenn für die Erhebungsstelle mindestens ein
eigener Raum zur Verfügung gestellt wird, in dem
ausschließlich Aufgaben im Zusammenhang mit der
Volkszählung 1987 wahrgenommen werden. Der Raum
muß durch geeignete Maßnahmen so gesichert sein,
daB er hinreichend Schutz gegen unbefugten Zutritt
bietet (2. B. durch Einbau eines Sicherheitsschlosses).
Zutritt zu den Räumlichkeiten der Erhebungsstelle dür-
fen grundsätzlich nur die dort tätigen Personen sowie
die mit der Durchführung der Volkszählung 1987 betrau-
ten Mitarbeiter des Statistischen Landesamtes haben.
Den von der Erhebungsstelle bestellten Zihlern ist in
dem erforderlichen Umfang, z.B. zur Ablieferung der
ausgefüllten Erhebungsvordrucke sowie zur Klärung
von aufgetretenen Fragen, ebenfalls Zutritt zu gewähren.
Darüber hinaus haben die Auskunftspflichtigen nach
§ 13 Abs. 4 Satz 1 VZG 1987 u. a. die Möglichkeit, bei
schriftlicher Auskunftserteilung ihren ausgefüllten Er-
hebungsvordruck bei der Erhebungsstelle abzugeben.
Bei dieser Gelegenheit können u. U. ebenlalls noch
Fragen des Auskunftspflichtigen im Zusammenhang mit
dem Ausfrillen der Erhebungsvordrucke zu beantworten
sein. Den Auskunftspflichtigen ist zu diesem Zweck
auch der Zutritt zur Erhebungsstelle zu gewähren. Au-
ßerhalb der Erhebungsstelle dürfen Gespräche mit dem
Auskunftspflichtigen nur geführt werden, wenn die Wah-
rung des Statistikgeheimnisses sichergestellt ist.

Es ist sicherzustellen, daß keine anderen als die in den
Erhebungsstellen tätigen Personen sowie die mit der
Durchführung der Volkszählung 1987 betrauten Mitar-
beiter des Statistischen Landesamtes Einblick in aus-
gefüllte Erhebungsunterlagen nehmen können.
Das Zutrittsrecht des Bürgermeisters bzw. des Amtsvor-
stehers zur Wahrnehmung seiner Befugnisse als Dienst-

vorgesetzter nach § 49 Abs. 2, § 55 Abs. B und § 70
Abs. 1 Satz 3 GO bzw. nach § 12 Abs. 3 AO bteibt unbe-
rührt. Die Ausübung der Dienstaufsicht umfaßt jedoch
nicht den Einblick in ausgefüllte Erhebungsunterlagen.
Die Zugangsberechtigung zur Erhebungsstelle ist im
einzelnen schriftlich festzulegen und durch geeignete
'Maßnahmen zu überwachen (2. B. Ausgabe von Schlüs-
seln gegen Nachweis an Erhebungsstellenmitarbeiter,
Verschluß der Räumlichkeiten bei Abwesenheit). Die
räumliche Trennung gilt sowohl innerhalb als auch
außerhalb der Dienststunden.

2.2 Organisatorische Trennung
Die Erhebungsstelle darf organisatorisch nicht mit an-
deren Dienststellen der Gerheinde- oder der Amtsver-
waltung verbunden werden. Sie ist unmittelbar dem
Bürgermeister oder dem Amtsvorsteher zu unterstellen.
Es ist ein Erhebungsstellenleiter einschließlich eines
Stellvertreters zu bestellen, der die vorbereitenden Maß-
nahmen für die Erhebung veranlaßt, die Erhebung leitet
und die Aufsicht über die ihm unterstellten Mitarbeiter
der Erhebungsstelle und die Zähler ausübt.

2.3 Personelle Trennung

2.3.1 Auswahl des Personals
Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß die in § 9
Abs. 2 VZG 1987 gestellten Anforderungen an die
Erhebungsstellenmitarbeiter zur Zuverlässigkeit und Ver-
schwiegenheit durch das bewährte Personal in den
Verualtungen erbracht werden.
Über das Personal der eigenen Venivaltung hinaus be-
steht auch die Möglichkeit, für die Tätigkeit in der
Erhebungsstelle geeignetes neues Personal befristet
einzustellen. Soll die Befristung über einen Zeitraum
von mehr als 6 Monaten gelten (vgl. § 2 Abs. 1 der
Stellenplanverordnung vom 22. Januar 1973 - GVOBI.
Schl.-H. S. 15 -), sind entsprechende Steilen im Stet-
lenplan auszuweisen oder es ist hierfür ein Nachtrags-
stellenplan zu beschließen.

2.3.2 Ausgestaltung der personellen Trennung
Das Gebot der personellen Trennu.ng in § g Abs. 1 VZG
1987 bedeutet, daß die den Erhebungsstellen zugeteil-
ten Mitarbeiter während dieser Zeit im übrigen nicht mit
Aufgaben des Veruraltungsvollzugs betraut sein dürfen.
Nicht zulässig ist es daher, daß die Erhebungsstelten-
mitarbeiter, z. B. in Zeiten einer geringeren Arbeitsbela-
stung in der Erhebungsstelle, stundenweise Aufgaben
an ihrem eigentlichen Arbeitsplatz in der Venraltung
wahrnehmen.
Es isi ebenso unzulässig, Personal z. B. zunächst für
eine gewisse Zeit in der Erhebungsstelle, dann am
bisherigen Arbeitsplatz in der Venrvaltung und anschlie-
ßend wieder in der Erhebungsstelle zu beschäftigen.
Es ist davon auszugehen, daß die so vollzogene Durch-
führung der personellen Trennung i. V. m. dem Venven-
dungs- und Venarertungsverbot nach § 9 Abs. 2 Satz l
VZG 1987 der verfassungsrechtlich vorgeschriebenen
Sicherung des Statistikgeheimnisses genügt. Demzu-
folge kann grundsätzlich jeder Mitarbeiter der Vemral-
tung für eine Tätigkeit in der Erhebungsstelle abgeord-
net werden.
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Allerdings muß berücksichtigt werden, daß der Erfolg
der Volkszählung 1987 im wesentlichen von ihrer Ak-
zeplanz in der Bevölkerung abhängen wird. Unter ande-
rem soll die Auswahl der Erhebungsstellenmitarbeiter
gegenuber der Bevölkerung erkennbar machen, daß
Angaben, die ltir statistische Zwecke gemacht werden,
auch nur hierfür venrrendet werden. ln Einzelfällen kÖnnte
es zu Mißverständnissen in der BevÖlkerung fÜhren,
wenn Mitarbeiter der Verwaltung, die normalerweise
z. B. mit Aulgaben des Einwohnermeldewesens oder
der Sozialhilfe betraut sind, für eine Tätigkeit in der
Erhebungsstelle herangezogen werden. Es wird des-
halb empfohlen, in Zweifelsfällen von einem Einsatz
dieser Mitarbeiter in der Erhebungsstelle abzusehen.

2.3.3 Verwendungs- und Verwertungsverbot
Das in § 9 Abs. 2 Satz 1 VZG 1987 ausdrÜcklich
normierte Verwendungs- und Venarertungverbot für alle
Erkenntnisse über Auskunftspflichtige gilt auch gegen-
über denjenigen Personen, denen das Erhebungsstel-
lenpersonal normalerweise auskunftspflichtig ist (Vor-
gesetzte etc.). Auch nach Abschluß ihrer Tätigkeit in der
Erhebungsstelle dürfen die Mitarbeiter die aus dieser
Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse über Auskunfts-
pflichtige nicht offenbaren.

2.3.4 Verptlichtung
Für die schriftliche Verpflichtung der Erhebungsstellen-
mitarbeiter nach § 9 Abs. 2 SaV 2 VZG 1987 ist der in
der Anlage 1 als Muster abgedruckte Text zu venrvenden.

2.4 Zeitraum der Trennung
Die Verpflichtung zur Wahrung des Statistikgeheim-
nisses im Bereich der Erhebungsstelle kann naturge-
maß erst dann einsetzen, wenn der Auskunftspflichtige
Angaben zur Volkszählung gemacht hat und seine' ausgefüllten Erhebungsunterlagen in der Erhebungs-
stelle eingegangen sind. Die Trennung von anderen
Verwaltungsstellen muß räumlich und organisatorisch
dann vollzogen sein, wenn der erste ausgefüllte Erhe-
bungsvordruck mit personenbezogenen Angaben in
der Erhebungsstelle eingeht und verschlossen aufbe-
wahrt wird. Dies gilt auch für die Gebäudezählung, mit
der nach § 1 Abs. 3VZG 1987 biszu 6 Monatenvordem
Zählungsstichtag begonnen werden kann (Gebäude-
vorerhebung). Sobald die Bearbeitung der Erhebungs-
vordrucke beginnt, ist die Trennung auch personell zu
vollziehen. Die Trennung ist so lange aufrechtzuerhal-
ten, bis alle ausgefüllten Erhebungsvordrucke an das
Statistische Landesamt abgeliefert worden sind bzw.
von dort eine abschließende Verfügung ergangen ist.

lm Hinblick darauf, daß die Tätigkeit in der Erhebungs-
stelle unter Einbeziehung der Gebäudevorerhebung bis
zu ca. 9 Monaten dauern kann, empfiehlt es sich, die
Erhebungsstelle von vornherein noch nicht mit dem
endg ültigen Personalbestand auszustatten, sondern das
Personal nach und nach im Maße des Arbeitsanfalls
einzusetzen.
Solange in der Erhebungsstelle nur Vorbereitungsar-
beiten, bei denen noch keine ausgelüllten Erhebungs-
vordrucke mit personenbezogenen Angaben vorliegen,
durchgeführt werden, ist die Trennung nicht erforder-
lich, da die Wahrung des Statistikgeheimnisses hiervon
nicht berührt wird.

3 Verfahren in den Erhebungsstellen
Außer der Trennung sind in den Erhebungsstellen ver-
fahrensmäBige Vorkehrungen zu treffen, um sicherzu-
stellen, daB die Angaben in den Erhebungsvordrucken
nicht für andere Aufgaben oder Zwecke venaendet
werden.
Alle für die Erhebungsstelle bestimmten Posteingänge
sind dieser unmittelbar, unverzüglich und ungeÖffnet
zuzuleiten.' Alle Erhebungsbogen, die personenbezo-
gene Angaben enthalten, sind innerhalb und außerhalb
der Dienststunden so aufzubewahren, daß sie Unbefug-
ten nicht zugänglich sind. Sie dürfen nicht abgeschrie-
ben, kopiert oder in sonstiger Weise vervielfältigt wer-
den, soweit dies nicht für Zwecke der Erhebung oder
zur Durchftihrung eines Rechtsbehelfs-, Vollstreckungs-,
Bußgeld- oder Strafuerfahrens im Zusammenhang mit
der Volkszählung 1987 erforderlich ist. Der Leiter der
Erhebungsstelle überwacht die Einhaltung der zum
Zwecke der Wahrung des Statistikgeheimnisses getrof-
fenen Regelungen.
Es wird empfohlen, alie Regelungen, die durch den
Bürgermeister ba,rr. den Amtsvorsteher zur Wahrung
des Statistikgeheimnisses getrotfen werden, in einer
Dienstanweisung zusammenzufassen.
Bisher in den Venrraltungen bestehende Geschäfts-
oder Dienstanweisungen gelten für die Erhebungsstel-
len nicht, soweit sie den Vorschriften zur Wahrung des
Statistikgeheimnisses entgegenstehen.
Die weiteren Anordnungen zur Tätigkeit der Erhebungs-
stellen und zur Durchführung der Volkszählung 1987
erläßt das Statistische Landesamt.

4 Zähler
4.1 Pflicht zur Übernahme der Zählertätigkeit

Die Zählertätigkeit ist ein'e ehrenamtliche Tätigkeit. Für
sie gelten die §§ 19 tf. GO. Zur Übernahme der Zählertä-
tigkeit ist jeder Deutsche vom vollendeten 18. bis zum
vollendeten 65. Lebensjahr verpflichtet. Zu befreien ist,
wem eine solche Tätigkeit aus gesundheitlichen oder
anderen wichtigen Gründen nicht zugemutet werden
kann. Es muB deshalb glaubhaft gemacht werden, daß
die Zählertätigkeit wegen Krankheit oder Gebrechen,
aus dringenden beruflichen Gründen oder einem ähn-
lich wichtigen Grund nicht oC'er nicht ordnungsgemäß
möglich ist. Die Ablehnung der Übernahme oder die
Verweigerung der Ausübung der ehrenamtlichen Tätig-
keit ohne wichtigen Grund stellt nach § 134 Abs. 4 GO
eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis
zu 1 000 DM geahndet werden kann.

4.2 Auswahl der Zähler
Nach § 10 Abs. 1 VZG 1987 sind die Zähler von den
Erhebungsstellen auszuwählen und zu bestellen. Ent-
sprechend dem Grundsatz in § 19 GO ist zur Bestellung
des Zählers die Erhebungsstelle seiner Wohnsitzge-
meinde berechtigt. Die Verpflichtung zur Ausübung der
ehrenamtlichen Zählertätigkeit besteht nur innerhalb
der Wohnsitrgemeinde des Zählers. Die Möglichkeit,
den Zähler durch eine andere Erhebungsstelle zu be-
stellen und in einer anderen Gemeinde einzusetzen,
soweit der Zähler hierzu bereit ist, bleibt unberührt.
Bei der Zählerauswahl ist von der Erhebungsstelle zu
berücksichtigen, daß das Vertrauen der Bevölkerung in
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die rechtmäßige und ordnungsgemäße Durchführung
der Volkszählung nicht zuletzt von dem Vertrauen ab-
hängt, das in die Person des Zählers gesetzt wird. Es ist
nicht auszuschließen, daß gegen ihren Willen bestellte
Zähler von sich aus die ihnen obliegenden Aufgaben
nicht in dem Maße erfüllen und zum Erfolg der Volks-
zählung beitragen wie diejenigen Zähler, die diese
Aufgabe freiwillig übernommen haben. Eihe möglichst
auf freiwilligen Meldungen basierende Zählerauswahl
ist aus den genannten Gründen anzustreben.
ln den Fällen, in denen zur Volkszählung 1987 nicht
genügend freiwillige Meldungen vorliegen, kann neben
anderen Personenkreisen verstärkt auf die öffentlich
Bediensteten zurückgegriffen werden. Auf die beson-
dere Verpflichtung der Träger der öffentlichen Venral-
tung nach § 10 Abs. 3 VZG 1987, den Erhebungsstelten
auf Anforderung Bedienstete aus ihrem Bereich zu
benennen und für die Zählertätigkeit freizustellen, weise
ich in diesem Zusammenhang hin.

4.3 Anforderungen an die Zähler
Nach § 10 Abs. 5 VZG 1987 müssen die Zähler die
Gewähr für Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit bie-
ten. Sie dürlen nicht eingesetzt werden
a) in der unmittelbaren Nähe ihrer Wohnung (Nachbar-

schaft),
b) wenn aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit. oder aus

anderen Gründen zu besorgen ist, daß Erkenntnisse
aus der'Zählertätigkeit zu Lasten der Auskunfts-
pflichtigen genutzt werden.

Die Erhebungsstellen müssen also die Zähler sorgfältig
auswählen. Ergeben sich Zweilel an der Eignung eines
Betroffenen und lassen sich diese Zweifel nur mit einem
unverhältnismäßig großen Aufwand klären, sollte von
einer Bestellung als Zähler abgesehen werden.

4.3.1 Einsatz in der Nachbarschaft
Um das Vertrauen der Befragten in die Anonymität der
Erhebung und damit ihre Auskunftsbereitschaft nicht zu
beeinträchtigen, düden die Zähler nicht in der Nachbar-
schaft ihrer eigenen Wohnung eingesetzt werden. Auch
bei Befolgung (ieses Gebotes wird es in der Zählungs-
praxis - insbesondere in (leineren Gemeinden und
Amtern - nicht auszuschließen sein, daß die Person des
Zählers einem Auskunftspflichtigen bekannt ist und
diese Tatsache dessen Auskunftsbereitschaft mindert.
Diesem Hindernis hilft die Befugnis des Betroffenen ab,
dem Zähler die ausgefüllten Erhebungsvordrucke in
verschlossenem Umschlag auszuhändigen oder direkt
der Erhebungsstelle zu übermitteln (§ 13 Abs. 2 und 4
vzc 1987).

4.3.2 lnteressenkollision
Es könnte vor allem bei Polizei- tmd Steuerbeamten
sowie bei Staats- und Amtsanwälten ein lnteressenkon-
flikt bestehen, da nicht auszuschließen ist, daß Erkennt-
nisse aus der Zählertätigkeit in einem anderen Verfah-
ren oder für einen anderen Zweck venarendet werden
könnten. Ob und wann bei anderen Personen lnteres-
senkollisionen vorliegen, muß im Einzelfall von der
Erhebungsstelle nach der Funktion des Zählers in sei-
ner beruflichen Tätigkeit beurteilt werden. Hierbei kommt
es nicht auf die subiektive Einschätzung des Zählers an,
sondern auf das objektive Risiko einer möglichen
lnteressenkollision.

4.4 Bestellung der Zähler
Die Zähler sind von den Erhebungsstellen zu bestellen
und aul die Wahrung des Statistikgeheimnisses und zur
Geheimhaltung auch solcher Erkenntnisse über Aus-
kunftspflichtige schriftlich zu verpflichten, die gelegent-
lich der ählertätigkeit gewonnen werden (§ 10 Abs. 4
VZG 1987). Für die schriftliche Verpftichtung der Zähter
ist der in der Anlage 2 als Muster abgedruckte Text zu
venuenden.

4.5 Pflicliten der Zähler
Die Zähler unterliegen der Aufsicht und den Weisungen
der Erhebungsstelle. Bei der gewissenhaften Ausübung
ihrer Tätigkeit haben sie insbesondere darauf zu ach-
ten, daß die Erhebungseinheiten vollständig erfaßt wer-
den. Sie haben die Erhebungsunterlagen so zu handha-
ben und auhubewahren, daß personenbezogene Anga-
ben Unbefugten nicht bekannt werden. Die ähler haben
die ausgefüllten Erhebungsvordrucke unverzüglich der
Erhebung§stelle auszuhändigen.

4.6 Zählerentschädigung
Nach § 10 Abs. I VZG 1987 zahlen die Erhebungsstet-
len den Zählern für die ehrenamfliche Tätigkeit eine
Entschädigung, die als steuerfreie Aufwandsentschädi-
gung im Sinne von § 3.Nr. 12 Satz 2 des Einkommen-
steuergesetzes gilt.
Wegen der unterschiedlichen kommunalen Zählungs-
verhältnisse und -vorausetzungen ist eine einheiüiche
Empfehlung über die Höhe der Zählerentschädigung
nicht möglich

5 Zusatserhebungen, Auswertung der Daten
Die Bürgermeister der amtslreien Gemeinden.und die
Amtsvorsteher dürfen im Rahmen der Volkszählung
1987 nur die durch das VZG 1987 festgetegten.Mer:k-
male erfassen. ZusäEliche Befragungen der Erheb-ungsr,
stellen außerhalb des Erhebungsumfangs dds VZG;1987
sind auch auf freiwilliger Basis unzulässig.. . ,, .,.
Die Erhebungsstellen sind nicht befugt,.statiöti6Cne
Auswertungen der erhobenen Daten selbst vorzuneh.
men oder durch Dritte vornehmen zu lassen.

Amtsbl. Schl.-H. 1986 S.281

(., il'",tl;i
Verpflbhtung zur Gelreimhaltung

lch erkläre, daB ich zur Geheimhaltung nach § 9 Abs. 2 des
Volkszählungsgesetzes 1987 vom 8. November 1985 (BGBI. I

S. 2078) i. V. m. § 11 des Gesetzes über die Statistik für
Bundeszwecke vom 14. März 1980 (BGBI. I S. 289) verpflichtet
worden bin:

lch darl Erkenntnisse über Auskunftsptlichtige, die mir als
Erhebungsstellenmitarbeiter bei der Durchftlhrung der Volks-,
Berufs-, Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung I987
bekannt geworden sind, keinen anderen Personen oder keinen
anderen Behörden als dem Statistischen Landesamt mitteilen.
lch darl diese Erkenntnisse auch nicht in anderen Verfahren
oder lür andere Zwecke verwenden (Wahrung des Statistikge-
hermnisses). Die Geheimhaltungsptlicht gilt auch tür solche
Erkenntnisse über Auskunftsptlichtige, die mir gelegentlich
meiner Tätigkeit in der Erhebungsstelle bekannl werden.

-l
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Weil ich Aufgaben der öftentlichen Venvaltung wahrnehme, bin
ich Amtsträger und kann insbesondere nach den §§ 203 und
204 des Strafgesetzbuches - Verletzung von Privatgeheimnis-
sen und Venarertung fremder Geheimnisse - mit Freiheits- oder
Geldstrafe bestraft werden, wenn ich ein fremdes Geheimnis,
namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehÖrendes
Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, oflen-
bare oder verwerte, das mir bei meiner Tätigkeit anvertraut
oder sonst bekannt geworden ist.

Die Geheimhaltungspflicht gilt auch nach der Beendigung
meiner Tätigkeit in der Erhebungsstelle.

Name Vorname

Anschrift

Ort Datum

Unterschritt

Anlage 2
(zu Nr. 4 4)

Verpfl ichtung zur Geheimhaltung

lch erkläre, daß ich zur Geheimhaltung nach § 10 Abs.4 des
Volkszählungsgesetzes 1987 vom 8. November 1985 (BGBI. I

S. 2078) i. V. m. § 11 des Gesetzes über die Statistik lÜr
Bundeszwecke vom 14. März 1980 (BGBI. I S. 289) verptlichtet
worden bin:

lch darl Erkenntnisse über Auskunftspflichtige, die mir als
Zähler bei der Durchführung der Volks-, Berufs-, Gebäude-'
Wohnungs-und Arbeitsstättenzählung 1 987 bekannt geworden
sind, keinen anderen Personen oder keinen anderen Behörden
als der für mich zuständigen Erhebungsstelle oder dem Sta-
tistischen Landesamt mitteilen. lch darl diese Erkenntnisse
auch nicht in anderen Verfahren oder tÜr andere Zwecke
verwenden (Wahrung des Statistikgeheimnissesl. Die Geheim-
haltungspflicht gilt auch lÜr solche Erkenntnisse Über Aus-
kunftspflichtige, die mir gelegentlich meiner Zählertätigkeit
bekannt werden.
Weil ich Aulgaben der ötfentlichen Verwaltung wahrnehme' bin
ich Amtsträger und kann insbesondere nach den §§ 203 und
204 des Strafgesetzbuches - Verletzung von Privatgeheimnis-
sen und Verwertung fremder Geheimnisse - mrt Freiheits- oder
Geldstrafe bestraft werden, wenn ich ein fremdes Geheimnis,
namentlich ein zum persÖnlichen Lebensbereich gehÖrendes
Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, otfen-
bare oder verwerte, das mir bei meiner Tätigkeit anverlraut
oder sonst bekannt geworden ist.

Die Geheimhaltungspflicht gilt auch nach der Beendigung
meiner Zählertätigkeit.

Name Vorname

Anschrift

Ort Datum

Unterschrift
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Anhang Nr. 5

Durchführungsverordnungen der Länder gemäß § 9 Volkszählungsgesetz ,t987

und ergänzende Verwaltungsvorschriften

Durchf ührung svero rdnungenLand

Schleswig-Holstein

Ergänzende Verwaltungsvorschrlf ten

Landesverordnung zur Durchführung
des volkszählungsgesetzes 1987 vom
14. Juli 1986, Gesetz- und Verord-
nungsblatt für Schleswig-Holstein,Nr. 15,/l 986 , s. t 70

Verwaltungsvorschrift zur Durchführung
der Volkszählung 1987 von 17. ,Iuli,l986, Amtsblatt für Schleswig-Holstein,Nr. 29/1986, S. 281 ff.

Hamburg Verordnung zur Durchführung des
Volkszählungsgesetzes 1987 vom
2. September 1986, Hamburgisches
Gesetz- und Verordnungsblatt,
TeiI l, Nr. 47/1986, S. 273 f.

Anordnung über ille Freistellung vom
Dienst von Bediensteten der Freien und
Hansestadt Hamburg sowle über die Zah-
lung elner Aufwandsentschädigung für
die Zählertätlgkeit im Rahmen der
Volkszählung 1987 vom 2. September
1986, Antlicher Anzeiger, Teil II des
Hamburgischen Gesetz- und Verordnungs-blattes, Nr. 177/1985, S. t713

Niedersachsen Verordnung zur Durchführung des
Volkszählungsgesetzes 1987 vom
8. .7u1i 1986, Niedersächsisches
Gesetz- und Verordnungsblatt,
Nr. 25/1986, .5. 269

Durchführung'der Volks-, Berufs-, ce-
bäude-, Wohnungs- und Arbeitsstätten-
zählung (volkszählung 1987) - Runder-
laß des Innenministers vom 10.'Juli
1 986, Niedersächsisches l{inisterial-
b1att, Nr. 28/1986, S. 722 f..

Bremen Verordnung zur Durchführung des
Volkszählurigsgesetzes 1987 vom
10. Juni 1986, Geset,zblatt der
Freien Hansestadt Bremen,Nr. 24/1985, s. 123 f.

Nordrhein-westfalen verordnung über clie Durchführung
cles Volkszählungsgesetzes 1987 und
die Bestimmung der Erhebungsstellen
vom 8. JuIi 1986, cesetz- uprd Ver-
ordnungsblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen, Nr. 37/1986,s. s36 f.

Volkszählung 1987 - Runderlaß des
Innenministers vom 17. iluli 1986,
Minlsterialblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen, Nr. 59/1986, S. 998

Hessen Hessische Ausführungsverordnung zu
§ 9 abs. 3 des Volkszählungsgesetzes
1987 über die Erhebungsstellen und
deren Aufgaben vom 26. Juni 1986,
cesetz- und Verordnungsblatt für das
Land Hessen, Teil I, Nr. 17/1986,
s. 229 f.

Durchführung der Volkszählung 1987'- Gemelnsamer Runderlaßr. Staatsan-
zeiger für das Land tlessen,
Nr. 37/1986, s. 1774 f.

Rheinland-Pfalz Landesverordnung zur Durchführung
des Volkszählungsgesetzes 1 987
vom 24. Juni 1985, Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für das Land Rhein-land-Pfalz, Nr.14,/1986, S.180 f.

Durchführung der volkszählung 1987
- Verhraltungsvorschrift tles Ministe-
riums des fnnern und für Sport vom
15. Juli 1986, Ministerialblatt tler-'
Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
Nr. 14,/1985, s.434 f.

Baden-Württemberg Verordnung der Landesregierung und
des Finanzministeriums zur Durch-
führun{ des Volkszählungsgesetzes
l987 vom 30. .funi 1986, cesetzblattfür Badlen-Württemberg , Nr. 12/1986,s. 252 ff.

Verwaltungsvorschrift des Finanzmini-
steriums zur Durchführung des Volks-
zählungsgesetzes 1987 vom 1. oktober
1985, Gemeinsames Nntsblatt des Ländes
Baden-Württemberg, Nr. 32/1986,s. 945 ff.

Bayern Verordnung zur Durchführung des
Volkszählungsgesetzes 1 987 vom
3. Juni 1985, Bayerisches Gesetz-
und Verordnungsblatt, Nr. 10rl1986,
s. 78 f .

Volkszählung 1987, Bekanntmachur
Bayerischen Staatsregierung vom
vember 1986, Staatsanzeiger Nr.

n9
4

der
No-

45/ 1986

Saarland Verordnung zur Durchführung des
Volkszählungsgesetzes 1987 vom
4. JuIi 1986, Antsblatt des Saar-
landes, Nr. 29/1986, S. 589 ff.

Berlin (!{est)
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Verordnung zur Durchführung des
Volkszählungsgesetzes 1987 vom
23. September 1986, Gesetz- und
Verordnungsblatt für Berlin,
Nr. 54,/1986, S. l59l

Ausführungsvoqschriften zum volkszäh-
Iungsgesetz 1987 und zur Verordnung
zur Durchführung des Volkszählungsge-
setzes 1987 vom 2. September 1986,
Dienstblatt des Senats von Berlin,
Teil r, Nr. 13/1986, §. 87 ff.



Anhang Nr. 6

DruckSache 10/5345 DeutscherBundestag-l0.I4rahlperiode

A- Allgemeiner Teil

I. Notwendigkeit und Ziel der Neufassung des Ge.
setzes

II. Wesentliche Neuregelungen gegenüber dem
Bundesstatistikgesetz vom 14. März 1980 (BGBI.
r s.289)

B. Besonderer Teil

Zu den einzelnen Vorschriften (§§ I bis 27)

C. Kosten

A. Allgemeiner Teil

I. Notwendigkeit und Ziel der Neulassung des
Gesetzes

Das Bundesverfassungsgericht hat mit dem Volks-
zählungsurteil vom 15. Dezember 1983 (BVerfGE
65,1) allgemeine Grundsätze für die Durcilührung
von Volkszählungen aufgestellt, die von wesentli-
cher Bedeutung für alle Bundesstatistiken sind.
Das Gericht hat diese Grundsätze im Hinblick auf
das Recht auJ informationelle Selbstbestimmung
(Artikel 2 Abs. 1 i. V. m. Artikel 1 Abs. I GG) und
unter Berücksichtigung der besonderen Schutzwür-
digkeit der Bundesstatistik (Artikel ?3 Nr. l1 GG)
entwickelt.

Durch das Mikrozensusgesetz vom l0.Juni 1985
(BGBI. I S.955) sind für den Mikrozensus, eine mit
der Volkszählung eng verwandte Bevölkerungssta-
tistik, die notwendigen gesetzgerisehen Konsequen-
zen gezogen worden. Das Volkszählungsgesetz 1987
vom 8. November 1985 (BGBI. I S.20?8) war ein wei-
terer Schritt der Anpassung des Rechts der amtli-
chen Statistik an die Anforderung des Volkszäh-
lungsurteils. Durch das neue Bundesstatistikgesetz
werden nunmehr auch für die übrigen Bundesstati-
stiken Folgerungen aus dem Urteil gezogen. Das
Bundesstatistikgesetz enthält die Regelungen, die
grundsätzlich für alle die einzelnen Bundesstatisti-
ken anordnenden Rechtsvorschriften gelten. Daher
wird mit der Neufassung des Gesetzes zugleich er-
reicht, daß die einzelstatistischen Rechtsvorschrif-
ten in den Fällen nicht selbst geändert werden müs-
sen, in denen das Bundesstatistikgesetz - entspre-
chend den Vorgaben des Volkszählungsurteils -neue oder erweiterte Vorkehrungen für die Durch-
führung und Organisation der Datenerhebung und
-verarbeitung triffl
Zusätzlich wird mit dem neuen Bundesstatistikge-
setz auch das statistische Instrumentarium weiter-
entwickell Dies ist angesichts der fortschreitenden
Methoden, deren sich - wie auch das Volkszäh-
lungsurteil herausgesteilt hat - die amtliche Stati-
stik ebenso wie die Sozialforschung bedienen muß,
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Auszug aus:
Beglündung

zum
Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG)

Yom 2J2. Januar 1987

für die Funktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit der
Bundesstatistik unverzichtbar.

II. Wesentliche Neuregelungen gegenüber dem
Bundesstatistikgesetz vom 14. März 1980 (BGBI.
r s.2E9)

1. B e rü c ksic htig un g d e r Au s *^ irkung e n
d.e s V olks z ählung surt e ils

o) Anord.nung, Vorbereitung und Durchfiihrung
oon Bundesstatistiken (§§ 5, 6/

Wie schon im Bundesstatistikgesetz von 1980 gilt
der Grundsalz, daß alle Bundesstatistiken durch
förmliches Gesetz angeordnet werden müssen (§ 5
Abs. t). Soweit weiterhin Bundesstatistiken mit
Auskunftspfl icht durch Rechtsverordnung angeord-
net werden können, wird dies auf Wirtschafts-,
Lohn- und Umweltstatistiken bei Unternehmen, Be-
trieben und Arbeitsstätten beschränkt (§ 5 Abs.2).
Sonstige Statistiken, die als Bundesstatistiken
durchgeführt werden, dürfen nur noch ohne Aus-
kunftspflicht angeordnet werden. Die Vorschriften
über die Vorbereitung und Durchführung von Bun-
desstatistiken (§ 6) sind gegenüber dem bisherigen
Recht erweitert und präzisierL

b) Vorschrilten über Erhebungs- und Hilfsmerk-
male souie über Trennung und lischung d.er
Hilfsmerkmole (§§ 10, 12)

Diese gegenüber dem Bundesstatistikgesetz von
1980 neuen Vorschriften sind entscheidende Vor-
aussetzungen zur Gewährleistung der statistischen
Geheimhaltung und des Datenschutzes.

c) Besond.ere Anfordentngen an Zähler, Interuiewer
und ond.ere Beauftrogte der statisrischen Ämter
(§ t4)

Die Regelungen sichern die Zuverlässigkeit und
Verschwiegenheit der Beauftragten; sie begründen
besondere Verwertungsverbote in bezug auf die aus
der Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse.

d/ Statistdsche Geheimhaltung (§ t6)

Die Vorschrift enthält gegenüber dem Bundesstati-
stikgesetz von 1980 gravierende Einschränkungen
der Möglichkeit, Einzelangaben zu übermitteln. Sie
verstärkt damit die statistische Geheimhaltung, die
grundlegende Voraussetzung für die Auskunftsbe-
reitschaft und damit für einen möglichst hohen
Grad an Genauigkeit und Wahrheitsgehalt der er-
hobenen Daten ist"

e) Aulklörung der Belrogten (§ 17)

Diese Vorschrift soll die Akzeptanz der Bundessta-
tistik in der Bevölkerung fördern.
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Auszug:

O. Verwdrungsorganisation, Kommunalwesen,
Statisdk

Vollszählung 1987
hier: Vcrhälmis Volkszählungsgcsctz 1987

zum Bundcsstatistilgcsctz

Bczug: - Bespreclung der Dicnstaufsichrbehörden dcr Sta-
tistischen Amter der Ländcr am 2./3. Fcbruar 1987

- Bck" d. BMI v.25. 3. tgt7 - O II3 - 142261- 1012il(n -

Auf der o. a. Bespicchung unrrde das Vcrhiltais dcs Volls-
zählungsgesetzäs 1987 zum Bundesstatistikgesctz vom 22. Ja-
nuar 1987 cinvcmehmlich und abschließend erönen.

Das Ergebnis wurde mit dcm Buodesbeauftragen für den
Datcnschutz diskutien und auch voa dicsem bestätigt. Dem
Inneorusschuß dcs Dcuschen Bundesages ist dicqcr Sachvcr-
hdt am 16. Fcbruar 1987 vorgetragcn woiden.

Bci der Durchführung dcr Vollszählung 1987 ist daher zu
bcachten, deß folgcndc Vorschriftcn dcs Bundessutistikgesctzcs
vorn 22, Juruar 1987 kcinc Anwcndung finden:

Vorschrift BStetG:

§ 12 Abs. I BStatG

§ 13 BStatG

§ 14 BStatG

§ 15 Abs. 3 Satz 2 BStrtG

§ 16 Abs, 1 Nr. 2 BStatG

§16Abs.3,4u.6
BStetG

§ 16 Abs. 9 BStatG

§ 17 Nr. 7 BSUIG

§ 2l i. V. m. § 22 BStrtG

§ 26 Abs. 2 BStatG

^! 
dI

Sntinirhc Busdmr

Begründuog

§ t5 VZG 1987 cnthilt dic speziel-
len Trcnnungs- und Löschungsre-
gdungcn.

Die Nutzuag von Drtcn eus der
Arbeitsstäncnzihlung bcschränkt
sich nach der spezidgcsetzlichen
Regcluag des § 15 Abs.5 Satz 6
VZG 1987 ruf die don genannten
Möglichkeiten.

§ 10 VZG 1987 ist lcx specialis.

§ 13 Abs. 4 Satz il VZG t987 ist
mit seiner AussaBc, qann die Aus-
kunft cneilt ist, ler specialis.

Volkszählungsdatcn stamrnen in
kcinem Fall aus dlgcmcin zugäng-
lichen Quellen.

§ tl \ZG 1987 ist lcx specidis.

§ la Abs. 4 UZG 1987 cnthält die
spcziclle Protokollicrungspfl icht.

Aufgrund der Nichtrnweadberkeit
dcs § 13 BStetG (Adreßdeteicn)
cndällt dic cntsprechendc Unter-
richtungspflicht.

Nach dem Speziditätsgrundsarz
sind im Hinblick auf die Strefbrr-
kcit der Reidentifizierung dleia die
Regclungen des \ZG l9E7 (§§ 17,
l8) einschligig.

§ S rUG 1987 ist lcx spccidis. § 26
Abs. 2 BSUIG ist in sciner An-
wendbarheit auf cinzclsadstische
Rechtworcchriftcn beschrinkt,
nach dcnen dic Hilfsmcrkmde
nicht nech .dco Vorgeben dcs
Volkszihlungsuneils des Bundes-
verfrssungsgcrichs gcregelt sind.
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Beschlußempfehlung und Bericht
des lnnenausgchusses (4. Ausschuß)

zu dem von der Bundesregierung elngebrachten

Entwurl elnes Gesetzes über elne volks-, Berufs-, Gebäude-, wohnungs-
und Arbeitsstättenzählung (Volkszähtungsgesetz 19g6)

- Drucksache 1012814 -

A. Problem

Volks-, Berufs-, Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzäh-
lungen liefern eine aktuelle, umfassende und zuverlässige Da-
tenbasis für gesellschafts- und wirtschaftspolitische planun-
gen und Entscheidungen des Bundes, der Länder und Gemein-
den.

Eine neue Volkszählung ist unverzichtbare Grundlage für ent-
sprechende Planungen und Entscheidungen; sie schafft ferner
die gesicherte Datenbasis für weitere statistische Untersu-
chungen.

Durch Erlaß einer einstweiligen Anordnung hat das Bundes-
verfassungsgericht die Durchführung der nach dem Volkszäh-,
lungsgesetz 1983 ftir den 27. April 1983 vorgesehene Zählung
ausgesetzt In dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom
15. Dezember 1983 (BVerfGE 65, 1) wird das Erhebungspro-
gramm des Volkszählungsgesetzes 1983 als zulässig erklärt
und als Vorbedingung für die Planmäßigkeit staatlichen Han-
delns bezeichnet. Zur Sicherung des Rechts auf informatio-
nelle Selbstbestimmung sind nach dem Urteil jedoch ergän-
zende verfahrensrechtliche Vorkehrungen zur Durchführung
und Organisation der Datenerhebung erforderlich.

B. Lösung

Der Gesetzentwurf ordnet die Durchführung einer Volks-, Be-
rufs-, Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung am
23. April 1986 an.

18. @.85

Sachgebiet 29

-300-



DruCksache 10/3&03 Deutscher Bundestag - l0.wahlperiode

Das Erhebungsprogramm des Gesetzentwurfes entspricht im
wesentlichen dem Erhebungsprogramm des Volkszählungsge-
setaes 1983. Den Anforderungen des Volkszählungsgesetz-Ur-
teils des Bundesverfassungsgeriehts wird in vollem Umfang
Rechnung getragen. Insbesondere enthält der Entwurf die
notwendigen verfahrenssichernden Vorschriften. Die zu erhe-
benden Daten sind zur Entlashrng der Auskunftspflichtigen
und zur Minimierung der Kosten auf das unbedingt Notwen-
dige beschränkt. Die Zählung wird - ebenso wie 1950, 1961
und 1970 - von ehrenamtlichen Zählern im gesamten Gel-
tungsbereich des Volkszählungsgesetzes anhand amtlicher
Erhebungsvordrucke durchgeführt.

Die Beschlüsse des Innenausschusses sehen als neuen Zäh-
Iungsstichtag den 25. Mai 1987 vor. Ferner enthalten sie eine
Konkretisierung der Anforderungen an die Zähler zur Ge-
heimhalhrng sowie entsprechende Vorgaben für die in den
Erhebungsstellen tätigen Personen. Außerdem ist vorgesehen,
daß die Aulwandsentschädigungen ftir die Zähler steuerfrei
sinci und eine postalische Übersendung der Erhebungsunter-
lagen an die Erhebungsstellen - abgesehen von Mehrkosten
für besondere Versendungsformen - portofrei ist. Darüber
hinaus wird ein strafbewehrtes Verbot der Reidentifizierung
geregelt. Weitere Anderungen betreffen vor allem die Mög-
lichkeit zur Einrichtung von Erhebungsstellen auch auf der
Ebene äer Gemeindeverbände, ferner die Regelungen zur
IJbermittlung, Veröffentlichung und Löschung sowie eine An-
hebung der Finanzzuweisung in Höhe von 2,50 DM auf 4 DM
je Einwohner.

In einer Entschließung zum Gesetzentwurf sollen unter Hin-
weis auf die Notwendigkeit der Zählung und die Gewährlei-
stung des Datenschutzes alle Mitbürger gebeten werden, sich
an der Zählung zu beteiligen und diese zu unterstützen. Dar-
über hinaus wird in der empfohlenen Entschließung auf den
Verzicht von Zusatzerhebungen, die Mitwirkung eines wissen-
schaftlichen Beirates und wissenschaftliche Begleituntersu-
chungen eingegangen. Zur Gewährleistung der laufenden Un-
terrichtung dei Gesetzgebers werden Berichtsersuchen an die
Bundesregierung gerichtet.

Mehrheitsentscheidung im Aussehuß

C. Alternatlven

,, Die Fraktion der SPD, die dem Gesetzentwurf insgesamt zu-
gestimmt hat, hat beantragt, die in der Beschlußempfehlung
vorgesehene Finanzzuweisung in Höhe von 4 DM auf 5 DM
anzuheben.

Die Fraktion DIE GRÜNEN hat den Gesetzentwurf abgelehnt
und'die Verabschiedung einer Entschließung vorgeschlagen,
in der davor gewarnt wird, sich an der Erhebung zu beteiligen
und dazu aufgefordert wird, Boykottaktionen aktiv zu unter-

2 -got-
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stützen. Ferner soll festgestellt werden, daß die Zählung über-
flüssig sei, und dies soll im einzelnen begründet werden.

Der Bundesrat hat eine weniger restriktive Fassung der im
Gesetzentwurf vorgesehenen strikten personellen Trennung
der Erhebungs- von anderen Verwalhrngsstellen sowie eine
Finanzzuweisung in Höhe von 5 DM ie Einwohner vorgeschla-
gen.

D. Kosten

Die Kosten der Zählung sind nach einer Kalkulation auf der
Grundlage der Beschlüsse des Innenausschusses mit 715,7
Mio. DM zu veranschlagen. pavon endallen 60,1 Mio. DM auf
den Bund,314,9 Mio. DM auf die Länder sowie 340,7 Mio. DM
auf die Gemeinden.
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BeschluBemplehlung

Der Bundestag wolle beschließen,

1. den Geseteentwurf - Drucksache 10/2814 - in der aus der nachstehenden
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehnen;

2. folgender Entschließung zuzustimmen:

2.L Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz über die am 25. Mai 1987 durch-
zuführende Volkszählung in der Erkenntnis beschlossen, daß es gegen-
wärtig keine andere Möglichkeit Cibt, die notwendigen Grunddaten über
die Bevölkerung zu erhaltän, un eine sachgerechte und vorausschauen-
de, im Interesse jedes einzelnen Bürgers liegende Politik zu betreiben.

22 Der Deutsche Bundestag bittet alle Mitbürger im lnteresse der Allge-
meinheit aber auch eines jeden einzelnen, sich an der Zählung zu beteili-
gen und sie zu untersttitzen. Der Gesetzgeber hat alle Vorkehrungen
getroffen, damit der Datenschuta gewährleistet ist

2.3 Der Deutsche Bundestag ennrartet, daß Länder und Gemeinden in zeitli-
cher und organisatorischer Verknüpfung mit der Volkszählung keine
anderen, auch keine freiwilligen statistischen Erhebungen durchftihren,
weil dadurch die Akzeptanz und damit der Erfolg der Zählung gefährdet
werden könnten.

2.4 Der Deutsche Bundestag ersucht die Bundesregienrng, dafi,ir Sorge zu
tragen, daß der in § 13 des Mikrozensusgesetzes vorgesehene wissen-
schaftliche Beirat auch an der Vorbereihrng und an der Durchführung
der Volkszählung mitwirkt

2.5 Der Deutsche Bundestag hat im Rahmen der Volkszählung 1987 noch
keine Möglichkeit gesehen, statistische Merkmale auf freiwilliger Grund-
lage zu erfragen. Darum ist es auch nicht möglich, praktische Erfahrun-
gen mit der Freiwilligkeit so umfassender Erhebungen zu sammeln. Da
das Bundewerfassungsgericht aber auch den Auftrag erteilt hat, alterna-
tive Erhebungsmethoden mit dem Ziel der Vereinfachung und der Frei-
willigkeit bei einer Volkszählung zu enfiri.ckeln, soll die Bundesregierung
diesbezüglich im Zusammenhang mit der Volkszählung 1987 Untersu-
chungen durchführen

2.6 Die Bundesregierung wird gebeten, dem Innenausschuß des Deutschen
Bundestages zum 1.Juni 1986 einen Bericht über

- die bis ilahin ergangenen landesrechtlichen Vorschriften und

- den Stand der Vorbereittrngen der Zählung zuzuleiten.

Die Bundesregierung wird ferner gebeten, dem Deutschen Bundestag bis
zum 1. Januar 1988 einen Bericht über die Durchführung, den Stand der
Auswertungen und die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Sicherun-
gen der Volkszählung 1987 sowie den Stand der Methodendiskussion zur
Volkszählung zuzuleiten. Dieser Bericht kann mit dem zeitgleich zum
Mikrozensusgesetz angeforderten Bericht verbunden werden.

Bonn, den 11. September 1985

Der Innenausschuß

Dr. Wernitz Dr. Wernitz

Vorsitzender Berichterstatter

4

Ströbele Broll Dr. Htrsch
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Vorbemerkung

Der Innenausschuß des Deutschen Bundestages
- n'ur(e bereits zu-eimal über den jerteiligen Stand der

Arbeiten an der Volkszählung 1987 unterrichtet, am
16. Februar 1987 über den Stand der Vorbereitungen
und am 7. Oktober 1987 über den Stand der Durch-
führung und Aufbereitung.') Die folgenden Ausfüh-
rungen knüpfen an diese Berichterstattung an. Die
Ausführungen zum Stand der .fubeiten beruhen auf
,Umfragen bei den Statistischen Landesänrtern.

1. Durchführung der Zählung

N'lit dem Volkszählungsgesetz 1987 und ergänzenden
Rechtsvorschriften der Länder wurden für die Organi-
sation und Durchführung Regelungen hinsichtlich der
Einrichtung und Abschottung der Erhebungsstellen,
der Rechte und Pflichten der Zähler, der Gestaltung
der Erhebungsunterlagen so'*.ie der Aufklärung der
Bürger rechtlich verankert.

i 1.1 Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffenttichkeitsarbeit des Bundes und der Länder
zur Volkszählung 1987 hatte die Aufgabe, die Bevöl-
kerung umfassend über die Zählung zu unterrichten,
für die Beteilioung zu motivieren und vorhandene
Widerstände durch Überzeugungsarbeit abzubauen.
In den Wochen unmittelbar vor dem Zählungsstichtag
konzentrierte sich die Öffentlichkeitsarbeit auf fol-
gende N{aßnahmen und Aktivitäten:

- Neben Zeitschriftenanzeigen erschienen nun vor
allem Anzeigen in Tages-, Wochen-, Sonntags-
und Gastarbeiterzeitungen. Auch in Anzeigenblät-
tern und Fachzeitschriften wurde inseriert.

- Per Postwurfsendung wurde allen Bürgerinnen
und Bürgern der Fragebogen mit Kurzerl{uterun-
gen und -informationen vorgestellt.

r - Ein Faltblatt mit den wichti§sten InformqtionenI zum Zählungsablauf wurde bei Postämtern, Ban-
ken und Sparkassen sowie bei Behörden der Län-
der und Gemeinden ausgelegt.

- Ein Blatt mit Kurzinformationen zur Zählung
wurde der Telefonrechnung im April/Nfai 1987
beigelegt.

- Von Ende NIärz bis Ende N,lai 1987 wurde in drei
Dekaden bundesweit auf Großflächen plakatiert.
Die N,lotivinhalte der Großflächenplakate waren
Nutzen und Notwendigkeit der Volkszählung, Da-

' tenschutz, Zählersympäthie- und -vertrauenswer-
bung sowie Solidarisierung.

) Der nachldgende Bericht erfolgt outgrund des BeschJusses
des Deutscften Bundeßtages vom 26. Seplember 1985 -
Drucksache 10/3813.
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- Neben den Printmedien 'rvurden im April und ins-
besondere im lrlai 1987 die elektronischen Irledien
durch den Einsatz von Fernsehspots, Hörfunkspots
und einem speziellen Kinospot intensiv genutzt.

- Der Informationsservice des StatistischeniBundes-
amtes rvurde enveitert. Das,,Volkszählungstele-
fon zum Ortstarif " rvurde mit bis zu l2O Nlitarbei-
tern besetzt, die an 20 Apparaten täglich acht Stun-
den Iang Auskunft erteilten. Bis zu 2000 Anrufe
rvurden täglich registriert.

- Journalisten wurden regelmäßig mit Pressemittei-
lungen, Veröffentlichungen, Bilder- und Artikel-
diensten auf dem laufenden gehalten. In den NIo-
naten vor dem Zählungsstichtag erfolgten diese
Aussendungen an die Fresse zweimal wöchent-
Iich.

- Nlitarbeiter aus den Statistischen Amtern nahmen
an den zahlreichen Informationsveranstaltungen,
Diskussionsrunden und Intervielvs zur Volkszäh-
lung 1987 in Hörfunk und Fernsehen sowie Zeitun-
gen und Zeitschriften teil.

Die Wirkung der Maßnahmen zur Öffentlichkeitsar-
beit in ihrer Gesamtheit wurde im Auftrag des Presse-
und Informationsamtes der Bundesregierung laufend
untersucht. Eine Umfrage kurz vor der Zählung ergab
u. a., daß nahezu die gesamte Bevölkerung (98 %) von
der bevorstehenden Zählung gehört hatte und daß
lediglich 2"/" bei der Zählung nicht mitmachen woll-
ten.

Die auf Bundes-, Länder- und Gemeindeebene gelei-
stete Öffentlichkeitsarbeit hat wesentlich dazu beige-
tragen, daß die Durchführung der Zählung vor Ort von
einer positiven Grundstimmung in nahezu der gesam-
ten Bevölkerung begleitet war.

1.2 Zählergewinnung

Die Zählerinnen und Zähler wurden überwiegend auf
freiwilliger Basis aus dem öffentlichen Dienst gewon-
nen. In den Städten und Gemeinden meldeten sich
viele Rentner, Hausfrauen, Studenten und Mitarbeiter
privater Unternehmen und Betriebe. Insbesondere
größere Städte hatten jedoch teilweise erhebliche
Schwierigkeiten, rechtzeitig genügend Zähler zu ge-
winnen. Die Auseinandersetzungen um die Volkszäh-
lung 1987, insbesondere die gezielten Versuche zur
Verunsicherung der Zähler durch Volkszählungsgeg-
ner, trugen dazu bei, daß die N'Iotivation zur Über-
nahme der Zählertätigkeit in einigen Regionen nicht
besonders groß rvar. Dennoch ist festzustellen, daß die
meisten der eingesetzten Zähler ihre Aufgabe gewis-
senhaft und vorschriftsgemäß erfüllten.

1.3 Austeilen und Einsammeln der Zählungsunterlagen

Die wichtigste Phase der Erhebungsarbeit, die Zeit, in
der die Zähler die Fragebogen austeilten und wieder
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einsammelten, erstreckte sich im wesentlichen auf die
Woche vor und die beiden Wochen nach dem Zäh-
lungsstightag. Trotz zahlreicher bundesweit verbrei-
teter Aufrufe zum Volkszählungsboykott und damit
verbundener Handlungsanweisungen zur Behinde-
rung der Zählung verlief diese Phase bis auf einige
wenige bedauernswerte Übergriffe auf Zähler weitge-
hend ruhig und normal. Die Zähler wurden von der
Bevölkerung überr.rriegend freundlich auf genommen.
Auch die Einbeziehung der ausländischen lvlitbürger
in die Zählung verlief ohne nennenswerte Schwierig-
keiten.

Das Austeilen und Einsammeln der Zählungsunterla-
gen verzögerte sich zum Teil dadurch, daß verhältnis-
mäßig häufig Auskunftspflichtige aus Urlaubs-, Be-
rufs-, Ausbildungs- und sonstigen Gründen nicht an-
getroffen wurden und die Zustellung der Unterlagen
erst zu einem späteren Zeitpunkt von der Erhebungs-
stelle - in der Regel per Post - vorgenommen wer-
den konnte. Die Verweigerung der Annahme der
Volkszählungsbogen war die Ausnahme und er-
streckte sich, wenn sie vorkam, meistens auf ganze
Häuser, bei denen auch die Post Schwierigkeiten
hatte, Unterlagen zuzustellen.

Soweit eine intensive Unterstützung der Volkszäh-
lung durch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
erfolgte, wirkte sich dies überaus positiv auf die Ab-
wicklung des Zählgeschäfts in der Gemeinde aus.

1.4 Postalischer Rückversand

Von der Nlöglichkeit, die ausgefüllten Fragebogen
der Erhebungsstelle per Post zurückzusenden, wurde
insbesondere in den Städten von mehr Bürgern Ge-
brauch gemacht, als ursprünglich angenommen. Hier-
bei sind zwei Faktoren zu berücksichtigen, und zwar,
daß Haushalte den postalischen Rückversand bevor-
zugten - sei es aus Gründen der Geheimhaltung ihrer
Daten gegenüber den Zählern oder weil sie schwer zu
erreichen waren - oder daß die Zähler den Haushal-
ten den postalischen Rückversand nahegelegt hatten,
um die Erhebungsarbeit rascher abzuschließen oder
um vermutete Erhebungswiderstände zu umgehen.

Nach den Abrechnungsunterlagen der Deutschen
Bundespost (N'lai bis November 1987) rvählte im Bun-
desdurchschnitt knapp ein Drittel der Bevölkerung
den Postrveg für die Rückgabe der ausgefüllten Fra-
gebogen (Anlage 1). In größeren Städten stieg der
postalische Rückversand bis auf 50')1, und lag in Ein-
zelfällen noch darüber.

Bei den in Anlage I wiedergegebenen Quoten ist zu
beachten, daß sich die Angaben der Deutschen Bun-
despost zu den einzelnen Venvaltungseinheiten nicht
allein auf das jeweilige Stadtgebiet beziehen, sondern
auch Umlandgemeinden mit einschließen. Organisa-
torisch führte der postalische Rückversand inr Ver-
gleich zu früheren Zählungen zu einer Verlagerung
von Arbeiten der Zähler auf die Erhebungsstellen. Der
aufgrund der oben geschi-lderten Einflüsse verhältnis-
mäßig hohe Anteil postalisch zurückgesandter Unter-
lagen führte daher zu einer höheren Belastung der
Erhebungsstellen als erlvartet, allein durch die Erin-
nerungen und Nlahnungen.
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1.5 Qualität des Zählungsmaterials vor Bearbeitung in
der Erhebungsstelle

Nach übereinstimmender Auskunft von Erhebungs-
stellen war die Zahl der korrekt ausgefü.llten Fragebo-
gen bei den von den Zählern zurückgebrachten höher
als bei den postalisch übermittelten Bogen, was auch
den Erf ahrungen f rüherer Probezählungen entspricht.
Viele Auslassungen und Unstimmigkeiten konnten
jedoch ohne Rückfragen bereinigt werden, z. B.

- fehlende Angaben zum Familienstand oder zur
Staatsangehörigkeit bei Kindern,

- nicht erforderliche Angaben zur Ausbildung von
Personen über 65 Jahren,

- Ergänzung von Straße und Hausnummer bei der
Arbeitsstätte bzw. Schule/Hochschule solvie

- Kennzeichnung der alleinigen Wohnung als Frei-
zeitwohnung.

Sofern Rückfragen notwendig waren, wurden diese
weitgehend telefonisch durchgeführt, ein Verfahren,
das nach übereinstimmenden Berichten bei den be-
troffenen Bürgern im allgemeinen gut ankam. Aller-
dings war nicht nur deshalb, sondern auch wegen der
in einschlägigen Veröffentlichungen empfohlenen
massenhaften Rückfragen an die Erhebungsstellen
mit vorformuliertem Text - in Einzelfällen bis zu
125 Fragen - teilweise ein aufwendiger Schriftver-
kehr notwendig. Solche Praktiken hatten einen er-
heblichen lvlehraufwand in den Erhebungsstellen und
unnötige Kostensteigerungen zur Folge.

1.6 .Erhebungsstellen mit Außenständen

In ländlichen Regionen und kleineren Städten wurden
die Zählungsarbeiten weitgehend entsprechend den
vorgegebenen Ternrinen abgeschlossen und das NIa-
terial bei den Statistischen Landesämtern abgeliefert.
In den Erhebungsstellen der größeren Städte sowie
einiger Universitätsstädte, mit denen das jeweilige
Statistische Landesamt - wie schon bei der Volks-
zählung im Jahre 1970 - spätere Termine für die
Ablieferung der Unterlagen vereinbart hätte, ist die
Situation unterschiedlich. Während auch eine Reihe
von Großstädten bis auf lvenige noch laufende Nlahn-
verfahren die Zählung bereits abgeschlossen und die
Unterlagen im Statistischen Landesamt abgeliefert
haben, Iiegen bei anderen erst für einzelne Stadtbe-
zirke komplette Unterlagen vor. Hierbei sind die noch
laufenden Erinnerungs- und Nlahnverfahren bzw.
Verfahren vor den Verwaltungsgerichten zu berück-
sichtigen. Der Anteil der Außenstände lag in vier FIä-
chenländern rveit unter 1 'Xr und schrvankte ansonsten
z'"vischen 1 und 3'l{,, bei den Stadtstaaten lag er zrvi-
schen 3 und 9'1i,, Bundesrveit Iiegt die Beteiligungs-
quote nrittlenveile bei über 98')i, (r,'gl. .\nlage 2).

'I .7 Vervollständigung des Zählungsmaterials nach
§ 11 Abs. 1 Satz 2 Volkszählungsgesetz 1987

Zur Ergänzung der Volkszählungsdaten und insbe-
sondere zur Ermittlung vollständiger Einrvohnerzah-

.l
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len ist nach § 11 Abs. 1 Satz 2 Volkszählungsgesetz
1987 die Vervollständigung des Zählungsmaterials
durch einige .A,ngaben aus dem der Erhebungsstelle
übermittelten Irlelderegisterauszug zulässig, soweit
im Einzelfall eine Auskunft nicht zu erreichen ist. Vor-
aussetzung ist jedoch, daß die Existenz der Person
durch den Zähler oder die Erhebungsstelle zweifels-
frei festgestellt wird und die .Auskunft nicht zu erlan-
gen ist.

Von der Irlöglichkeit wird deshalb vor allem bei län-
ger abwesenden Personen Gebrauch gemacht, bei
Verweigerem in der Regel erst, nachdem die beste-
henden Irlöglichkeiten zur Durchsetzung der Aus-
kunftspfticht ausgeschöpft sind. Eine Aussage über
die Größenordnung solcher Fälle kann erst getroffen
werden, rrenn das gesamte Zählungsmaterial in den
Statistischen Landesämtern vorliegt. Bei den bisher
dort eingegangenen Unterlagen war der Anteil dieser
notwendigen Nlaterialergänzungen weit unter 1 o/o.

Entsprechqnd gering war auch die ZahI der Personen,
die endgültig verweigern wollten. Nach Meinungs-
umfragen, die kurz vor dem Zätrlungsstichtag durch-
geführt worden sind, wollten ca. 2 7o verweigern. End-
gültige Zahlenangaben seitens der Statistischen Lan-
desämter über diesen Personenkreis sind noch nicht
möglich, da noch Unterlagen, insbesondere von Groß-
städten, ausstehen.

In einzelnen Ländern zeichnet sich jedoch eine Ten-
denz ab, daß der Anteil weit unter den Ergebnissen
der Meinungsumfragen liegen wird. Dies stimmt auch
mit Erkenntnissen der empirischen Sozialforschung
überein, daß zwischen einer Nleinungsäußerung über
mögliches künftiges Verhalten und dem späteren tat-
sächlichen Verhalten Diskrepanzen bestehen.

2. Stand der Bearbeitung in den Statistischen
Landesämtern

2.1 'Materialein§ang

Der Eingang des Zählungsmaterials aus den Erhe-
bungsstellen der kleineren Städte und Landgemein-
den erfolgte kontinuierlich ab der zweiten Julihälfte
1987 und ist inzwischen in allen Ländern abgeschlos-
sen. In den größeren Städten kam es insbesondere
aufgrund des erläuterten höheren Bearbeitungsauf-
wandes in der Erhebungsphase und durch das Verhal-
ten von Volkszählungsgegnern zu gewissen Anlauf-
schwierigkeiten, die jedoch inzwischen zum größten
TeiI ausgeräumt werden konnten. Gemessen an der
Gesamtzahl 1) der zu bearbeitenden Bogen schwankt
der Aateil der bis Endd Dezember 1987 in den Stati-
stischen Landesämtern der Flächenländer eingegan-
genen Volkszählungsbogen zwischen 45 und 91 '/o
(vgl. Anlage 2).

Der Anteil der in der Bearbeitung befindlichen Ar-
beitsstättenbogen liegt in den Flächenländern zwi-
schen 9 und 57 7". Der Anteil der in den Statistischen

r) Die Gesamtzahl der Volkszählungsbogen orientiert sich
grundsätzlich an der fortgeschriebenen Bevölkerungszahl,
die der Arbeitsstättenbogen am Ergebnis der Arbeitsstätten-
zählung von 1970.
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Landesämtern eingegangenen Bogen ist jedoch
weit höher (vgl. Anlage 3).

2.2 Qualität des Materials beim Eingang
im Statistischen Landesamt

Nach Untersuchungen Statistischer Landesämter ist
die Qualitiit des bei ihnen eingegangenen Zählungs-
materials insgesamt gut und entspricht der der Volks-
zählung 1970. Dies ist auch auf die sorgfältige Bear-
beitung durch die Erhebungsstellen zurückzuführen,
die insbesondere bei postalisch zurückgesandten Un-
terlagen Unstimmigkeiten mit den Bürgern klärten.
Hinweise auf einen nennenswerten Umfang bewußter
Falschausfüllungen der Fragebogen konnten bisher
nicht festgestellt werden. Aussagen über die Qualität
werden auch die Ergebnisse der Wiederholungsbefra-
gung und sachlogische Prüfungen der Ergebnisse der
Volkszählung 1987 liefern.

2.3 Bearbeitung des Materials

Der Stand der Bearbeitung des Zählungsmaterials in
den Statistischen Landesämtern ist entsprechend der
Struktur des Landes und der Zahl der Erhebungsstel-
len unterschiedlich. In den Statistischen Amtern der
Stadtstaaten sind aufgrund der gegenüber den Flä-
chenländern etwas anderen organisatorischen Vor-
aussetzungen spätere Termine angesetzt. Bezogen
auf den Gesamtumfang des zu erwartenden lvlaterials
erreicht der Anteil der maschinell gelesenen Volks-
zählungsbogen in einzelnen Flächenländem (2. B.
Nordrhein-Westfalen, Bayern) Ende Dezember 1987
30 bzw. 35 % (vgl. Anlage 2), der Anteil der auf Daten-
träger erfaßten Arbeitsstättenbogen liegt zwischen 2
und 27 % (vgl. Anlage 3). Insgesamt ist damit zu rech-
nen, daß alle Länder den vereinbarten Termin für die
Veröffentlichung erster Ergebnisse (18 Monate nach
dem Stichtag) einhalten werden.

3. Einhaltung der datenschutzrechtlichpn
Sicherungen

Die im Volkszählungsgesetz 1987 verankerten daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen wurden in den lan-
desrechtlichen Regelungen konkretisiert und von den
Erhebungsstellen in die Zählungspraxis umgesetzt.
Dabei sahen sich die Erhebungsstellen je nach Gföße
der Gemeinde sowie materieller und personeller Aus-
stattung vor unterschiedtiche Probleme gestellt, weil
bei der Umsetzung der neuen Bestimmungen den aus
der Gemeindeverwaltung herausgelösten Erhebungs-
stellen Erfahrungen fehlten. Dennoch wurde von den
Verwaltungsgerichten, die von einzelnen Bürgem
wegen angeblich mangelnder Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen eingeschaltet wur-
den, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die Praxis
der Erhebungsstellen als gesetzeskonform bezeich-
net. Zu dieser Tatsache hat sicherlich beigetragen,
daß bei der Festlegung der landesrechtlichen Rege-
lungen und der Erstellung der Anleitungen für die
Erhebungsstellen sowie für die Zähler die Landesda-
tenschutzbeauftragten mit eingeschaltet wurden. Au-
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ßerdem haben Mitarbeiter der Statistischen Landes-
ämter die Durchführung der Zählung laufend über-
wacht. Daneben fanden ständig Kontrollen durch die
Landesdatenschutzb eauf tragten statt.

4. Rechtsprechung zur Verfassungsmäßigkeit
des Volkszählungsgesetzes 1987 und seiner
Durchführung

Die Rechtsprechung der Oberverwaltungsgerichte
und der Verwaltungsgerichtshöfe hat ausnahmslos
die Verfassungsmäßigkeit des Volkszählungsgeset-
zes 1987 bestätigt (vgl. Anlage 4).

Die 1. Kammer des 1. Senats des Bundesverfassungs-
gerichts hat bislang keine Verfassungsbeschwerden
gegen verwaltungsgerichtliche Entscheidungen zur
Entscheidung angenommen.

Die Kammer hat in den sehr ausführlich begründeten
Beschlüssen 1) festgestellt, daß die Entscheidungen
der Oberverwaltungsgerichte und die mittelbar ange-
griffenen Bestimmungen des Volkszählungsgesetzes
keine Grundrechtsverletzungen erkennen lassen.

Die Verfassungsbeschwerdeführer hatten nahezu alle
gegen die Volkszählung geltend gemachten Ein-
wände vorgetragen. Die Beschlüsse sind deshalb über
die Einzelfälle hinaus von Bedeutung. Sie enthalten
u. a. folgende Festellungen:

1. Die Durchführung der Volkszählung als Totalerhe-
bung ist nicht als unverhäItnismäßig zu beanstan-
den.

2. Der Gesetzgeber war im Hinblick auf das Ziel, Da-
ten mit einem möglichst hohen Grad an Genauig-
keit zu gewinnen, nicht gehalten, von einer Aus-
kunf tspflicht abzusehen.

3. Gegen den Umfang des Erhebungsprogramms ist
nichts einzulvenden.

4. Die Nutzung von Dateien zur Abwicklung der Er-
hebung und die Verwendung von Erhebungshilfs-
papieren (Organisationspapiere) war auch ohne
ausdrückliche gesetzliche Regelung zulässig.

5. Die organisatorischen und verfahrensrechtlichen
Vorkehrungen des Volkszählungsgesetzes 1987
sind nicht als unzureichend zu beanstanden.

6. Es bestehen auch keine Bedenken dagegen, daß
der Gesetzgeber die Durchführung der Eingangs-
kontrollen zur Hebung der Datenqualität bei den
Statistischen Anttern zentralisiert hat.

7. Die Bearbeitung von Rechtsbehelfen und verrva-l-
tungsgerichtlichen Verfahren oder NIaßnahmen
zur Durchsetzung der Auskunftspflicht durch an-
dere Stellen der Gemeinden als die Erhebungs-
stelle verletzt nicht das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung.

t1 1 BvR 586/87 r'. 26. Ntai 1987; l BvR 620/87 t'..1. Junt l§)87;
t BrR 93(i287 r'. 25, Septenrber 1987; I BvR 970i87 v. 2{. St'p-
tember 1987; l BvR 7a2/87, 1 BvR 10611/87, I BvR 1122i87,
1 BvR I l{8/87 r'. 28. September 1987; I BvR 962i87 r'. 18. De-
zenrber 1()87.

Sehr ausführlich hat die 1. Kammer mit Blick auf die
organisatorischen und verfahrensrechtlichen Vorkeh-
rungen des Volkszählungsgesetzes 1987 auch ge-
prüft, ob das Gebot einer möglichst frühzeitigen fak-
tischen Anonymisierung beachtet ist. Sie hat dies-be-
jaht und damit die Argumente der Volkszählungsgeg-
ner zurückgelviesen, daß das Volkszählungsgesetz
1987 wegen bestehender Reidentifizierungsmöglich-
keiten verfassungswidrig sei. trVörtlich wird hierzu in
einem Beschluß ausgeführt:

,,Die . . . vorgetragenen Reidentifizierungsmöglich-
keiten vernachlässigen dabei durchgängig die tat-
sächlichen Bedingungen und Nlöglichkeiten einer
solchen Reidentifizierung, insbesondere die N'laßnah-
men zur Datensicherung und das Erfordernis, daß Zu-
satzwissen verfügbar zu sein hat. "

In dem Beschluß vom 18. Dezember 1987 hat die
1. Kammer das Gebot der möglichst frühzeitigen fak-
tischen Anonymisierung auch in solchen Fällen nicht
als verletzt angesehen, in denen sich der Personenbe-
zug nach Abtrennung des Namens und der Anschrift
des Auskunftspflichtigen im Einzelfall wegen beson-
derer Ausprägungen bei den Erhebungsmerkmalen
für das Personal des Statistischen Landesamtes ohne
weiteres herstellen läßt; der Gesetzgeber habe sol-
chen nach den besonderen Umständen des Einzelfal-
Ies höheren Risiken nicht durch Ausnahmen von der'
Auskunftspflicht Rechnung tragen müssen. Zugleich
stellte die 1. Kammer in diesem Beschluß fest, daß die
Pflicht zur Angabe von Name und Anschrift der Ar-
beitsstätte auch bei Selbständigen, bei denen die An-
schrift der Arbeitsstätte mit der Wohnung identisch
ist, nicht beanstandet werden kann, wenn - wie in
Ausführungsanweisungen auch vorgesehen ist - in
diesen Fällen die Anschrift der Arbeitsstätte nicht auf
die für die maschinelle Weiterverarbeitung bestimm-
ten Datenträger übernommen wird.

5. Methodendiskussion

5.1 Wissenschaftlicher Beirat für Mikrozensus
und Volkszählung

Der Wissenschaftliche Beirat für N{ikrozensus und
Volkszählung hat die Aufgabe übernommen, die An-
lvendbarkeit alternativer Erhebungsverfahren für
Volkszählungen zu klären. Schwerpunkte bilden da-
bei Untersuchungen über

- die Rahmenbedingungen bei der Volkszählung
1987,

- die Wirkungen der für die Volkszählung 1987 vor-
geschriebenen Verlahrensrveise und ihre Akzep-
tanz in der Bevölkerung,

- die Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Erhe-
bungsverfahren.

Im einzelnen rvurden vonr lVissenschaftlichen Beirat
folgende Untersuchungen initiiert:

- Panelstudie zu verhaltensrvirksamen Einstellun-
gen bei bevölkerungsstatistischen Erhebungen am
Beispiel cler Volkszählung 1987 . Diese Panelstudie
lvird unter der Leitung von Prof . Dr. Scheuch, Köln,
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mit der Zielsetzupg durchqeführt, die Deterrrrinan-
ten der Teilnahnre bzrv. Nichtteilnahnre an der
Volkszählung 1987 zu bestinrrnen und in einen
theoretischen Rahnren zu itrtegrieren sorvie Atrssa-
gen und Eurtrlfehlungen für zuktiuftige Volkszäh-
lungen zu gerrinnen, insbesondere dar[iber, u'e]-
che Ausrrirkupeen die Erfahrungen. der Vcllks-
zählunct 1987 aul zukünftige Erhebungen haben
und ob und rrie sich utögliche Ir lodilikationen (Zu-
sanuuenfühnrng ton Registerdaten mit Angaben
aus Stichproben, Freirvilligkeit etc.) auf die Teil-
nahnrebereitschaf t ausrvirken u-erden.

- Inhaltsanalvse der Publikationen zum Thema
Volkszählung 1987 sorvie Intensivintervierus zur
Feststellung von Einstellungen der Bevölkerung
zum Thenra Volkszählung 1987. Beide Untersu-
chungen rvurden von Prof. Dr. Glatzer, Frankfurt
a. NI., geleitet und sollen tiefere Aufschlüsse über
Zusamnrenhänge und Einflullbeziehungen zwi-
schen der Nledienberichterstattung und Einstel-
lungen der Ber,ölkerung zum Thema Volkszäh-
lung 1987 liefern.

- Repräsentativbefragung cler bei der Volkszählung
1987 eingesetzten Zähler. Die Belragung wurde
unter der Leitung von Prof. Dr. Treinen, Bochum,
durchgeführt. Durch Feststellung der konkreten
Erfahrungen und Einschätzungen der Zähler sol-
len Informationsgrundlagen für künftige Zählun-
gen ge\vonnen werden.

- Inventur der allgemein zugänglichen Register. Ziel
der Untersuchung ist es, die Verfügbarkeit von
Registern sou'ie die sachlichen und organisatori-
schen Nlöglichkeiten und Bedingungen ihrer Nut-
zung als Volkszählungs-Ersatz festzustellen. Die
Untersuchung wird von Prof. Dr. Ott, Institut für
angen'andte Wirtschaftsforschung, Tübingen,
durchgeführt.

Auf der Grundlage cler genannten Untersuchungen
sollen lvichtige Erkenntnisse und Aufschlüsse für die
Anpassung statistischer Basiserhebungen, 

"rrie die
Volkszählung, an gewandelte gesellschaftliche, poli-
tische und rechtliche Rahrnenbedingungen sowie für
die Weiterentrvicklung von Erhebungsterfahren ge-
wonnen werden.

Der Wissenschaftliche Beirat hatte sich dafür einge-
setzt, daß neben der nach § 1 Abs.4 Volkszählungs-
gesetz 1987 zulässigen Wiederholungsbefragung irn
Rahmen der in der amtlichen Statistik üblichen Kon-
trollerhebungen zur Prüfung der Qualität und Zuver-
lässigkeit der Volkszählungsergebnisse auch - rvie
bereits früher schon - sogenannte lrlerkruals- und
Wohnsitzkontrollen auf <ler Ebene von Individualfäl-
len durchgeführt rverden. Nlerknrals- und Wohnsitz-
kontrollen können jedoch aus Datenschutzgrünclen
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ebensorvenig rvie die vom Beirat für notrvendig gehal-
tene Zusanrmenführung von Volkszählungsergebnis-
sen nrit clen Befragungen auf Individualebene durch-
geftihrt n'erden. Der \\rissenschaftliche Beirat hat
hierzu festgestellt, daß er einen grundlegenden Wi-
derspruch zruschen der ihnr gestellten Aufgabe, rele-
vante Erkenntnisse für die Weiterentrvicklung statisti-
scher Erhebungsverfahren zu erhalten, und den en-
gen Grenzen, die durch den Datenschutz gezogen
u-erden, sehe.

Neben der Initiierung cler genannten soziahvissen-
schaftlichen Untersuchungen nahm der Wissenschaft-
liche Beirat mehrmals in der Öffentlichkeit (Bundes-
pressekonferenzen, Podiumsdiskussionen u. a. m.)
Stellung zu Fragen der \rolkszählung 1987, insbeson-
dere äußerte er sich zu folgenden Punkten:

- Vollerhebung oder Stichprobenerhebung

- Auskunftspflicht oder Freirvilligkeit

- Auswertung amtlicher Register als Volkszählungs-
ersatz

- Kosten-/Nutzenvergleich

- Umfang des Fragenprogramms

- Schutz vor Datenmißbrauch.

Hierbei ging der Wissenschaftliche Beirat auch auf
Alternativvorschläge zum Volkszählungsverfahren
(Prof. Dr. Schach u. a.) sowie auf Verfahren zur Re-
identifizierung einzelner Personen mittels Volkszäh-
lungsangaben (Prof. Dr. Brunnstein u. a.) ein und r,r'i-
derlegte oder entkräftete die in dem Zusammenhang
vorgebrachten und von den lvledien aufgegriffenen
Argumentationen gegen die Volkszählung.

5.2 Methodendiskussion im ln- und Ausland

Theoretisch-analytische und praktische lrlethoden-
fragen im Zusammenhang-mit Volkszählungen und
anderen Erhebungsverfahren rvurden auf mehreren
Veranstaltungen im In- und Ausland und auch vom
Internationalen Statistischen Institut erörtert. Dabei
nrurde deutlich, daß Vollerhebungen über bestimmte
denrographische; err,r'erbsstatistische und soziale
Kernrnerkmale von Zertzu Zeit not'uvendig sind, wenn
zuverlässige und aktuelle Register, die die Gesamt-
heit dieser Kernmerkmale enthalten, nicht verfügbar
sind. Register eignen sich in der Regel als Hilfsinstru-
nrente für die Durchführung einer Volkszählung und
für die Ziehung von Stichproben. Stichproben können
die Informationen aus einer Volkszählung ergänzen
und vertiefen, aber sie können nicht den kleinräurnli-
chen Datenbedarf decken. )
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Statistisches Bundesamt Stand: 30. Dezember 1987

Anlage 1

Postalischer Rückversand von Erhebungsunterlagen der VZ 1987
im Zeitraum Mai bis elnschließlich November

(Berechnung aus den Unterlagen der Deutschen Bundespost)

r) Die Angaben der Deutschen Bundespost beziehen sich auf das jeweilige Stadtgebiet; in der Regel sind auch Angaben für
angrenzende Umlandgemeinden eingeschlossen'

Anlage 2

Volkszählung 1987
Stand der Arbeiten Ende Dezember 1987

t1 Nricht angeführt sind Erhebungsstellen mit sehr geringen Außenständen, die höchstens im Promillebereich liegen.
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Oberpostdirektion (OPD) Rücksendung-
Quote OPD

Darunter Postamt mit Verwaltung t) mit der

höchsten Quote niedrigsten Quote

Berlin
Bremen.....
Dortmund .. .

Düsseldorf . . .

Frankfurt..,.
Freiburg.....
Hamburg .. . .

Hannover. . . .

Karlsruhe...,
Kiel. .

Koblenz.....
Köln .

München..,.
Münster.....
Nürnberg..,.
Regensburg ,.
Saarbrücken
Stuttgart.....

46,9
41,4
31,1
36,7
31,6
26,6
46,L
32,9
29,4
37,4
27,8
33,3
31,6
31,0
10,5
2L,3
23,8
32,0

Osnabrück
Dortmund
Oberhausen
Frankfurt
Freiburg
Hamburg
Göttingen
Heidelberg
Kiel
Mainz
Bergisch Gladbach
München
Bielefeld
Nürnberg
Regensburg
Saarbrücken
Tübingen

56,4
43,2
54,6
57,5
48,0
50,4
48,8
55,4
46,4
51,9
62,8
47,0
38,9
29,9
35,7
28,7
58,5

Diepholz
Bad Berleburg
Solingen
Bad Hersfeld
Triberg
Cuxhaven
Northeim
Osterbürken
Schleswig
Betzdorf
Geilenkirchen
Schrobenhausen
Rheine
Lichtenfels
Neumarkt/Oberpf ,

Merzig
Ehingen

t7,7
75,7
15,1
11,5
9,5

32,5
t2,2
t3,4
22,3
10,3
16,0
8,9

L9,7
5,9
8,2

11,5
t3,2

Bundesgebiet 32,6

Land

Erhebungsstellen
Außenstände

im Land
insgesamt

Statistische Landesämter

insgesamt

Anzahl

Eingegangene N'laschinell
gelesene

\rolkszählungsbogen

o/o to

Schlesrvig-Holstein
Hamburg
Niedersachsen.....
Bremen
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Rheinland-Pfalz....

Baden-Württemberg
Bayern

Saarland
Berlin

202
1

410
,)

396
418
2t3

4
1

I
)

10
12
5

976
t 324

5
.,

Ll

L2
52
L2

unter 1

ca. 9
unter 1

4-6
unter 2
unter 3

im Promille-
bereich
unter 2

im Promille-
bereich

ca. 1

3

80

83

61
45
91

85
78

67
75

25

17

to
0,

10
1

15
35

15
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Statistisches Bundesamt

Anlage 3

Arbeitsstättenzählung 1 987
Stand der Arbeiten Ende Dezember 1987

r) Aus arbeitsorganisatorischen Gründen werden die Arbeits-
stättenbogen in den Statistischen Landesämtern nach der
Eingangskontrolle von einer gesonderten Arbeitsgruppe be-
arbeitet. Die genaue Anzahl rvird bei der Eingangskontrolle
zunächst nicht festgehalten. Daher kann Iediglich der Pro-
zentsatz der in Bearbeitung befindlichen Arbeitsstättenbo-
gen angegeben werden. Der Anteil derin den Statistischen
Landesämtern eingegangenen Bogen ist jedoch weit höher.

2) Die Prozentanteile beziehen sich in der Regel auf die bei der
Arbeitsstättenzählung von 1970 festgestellte Zahl der Ar-
beitsstätten.

I

Land

Statistische Landesämter
hier: Arbeitsgruppe

Arbeitsstättenzählun g

In
Bearbeitung
befindliche r)

Auf
Datenträger

erfaßte

Arbeitsstättenbogen

o/o2l

Schleswig-Holstein . . . .

Hamburg
Niedersachsen .., ... . .

Bremen
Nordrhein-Westfalen . .

Hessen
Rheinland-Pfalz . . ., . . .

Baden-Württemberg . . .

Bayern ..
Saarland .

Berlin . . ,

38

28

;
I

40
36
57
15

12

I
;
t2
t2
27
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Anlage 4

Velvaltungsgerichts-Rechtsprechung zur Verfassungsmäßigkeit des Volkszählungsgesetzes 1987
und seiner Durchiührung

1. Der Rechtsschutzanspruch des einzelnen (im Ver-
fahren nach § 80 -\bs. 5 \/n'GO) ist im Hinblick
auf das Ziel, r,ollständige .\ngaben zu einent
Stichtag zu erhalten, auch dann einstrveilen zu-
rückzustellen, \r'enn Zlveifel an der Verfassungs-
rrräßigkeit des VZG 1987 zt erheben u-ären und
diese berücksichtigt werden (OVG IrIünster,
ständ. Rechtspr. z. B. Beschl. r,. 27. Juli 1987 -
20 B 151t/87 -1.

2. Es ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden,
lvenn sich der Gesetzgeber im Rahmen seines
Wertungsspielrauuts auch bei der Volkszählung
1987 gegen eine Zählung auf der Basis der Frei-
rvilligkeit oder durch Stichproben entschieden hat
(OVG Lüneburg, Beschl. v. 16. Juli 1987
13 OVG B 112/87 t Bayer. VG Nlünchen, Beschl. v.
4. Juni 1987 I\16 E87.2981; VGH Baden-
Württ., Beschl. v. 31. Juli 1987 - Z 10 S 13/87 -
und v. 27. August 1987 - Z 10S 31/87 -; Hess.
VGH, Beschl. v. 2. Oktober 1987
7 N 1273/87 -l..

3. Das Erhebungsprogramm verstößt nicht gegen
das Gebot der Nornrenklarheit. Dies gilt in beson-
derenr Irlaße für das VZG 1987, rveil es ausdrück-
lich und eingehend die mit der Volkszählung an-
gestrebten Ziele beschreibt (§ 1 Abs. 2 VZG 1987)
(OVG Rheinl.-Pfalz, Beschl. v. 16. Juli 1987 -
13 B 267 /871. Auch gegen den Umfang des Erhe-
bungsprogramms ist nichts einzuwenden (VGH
Baden-Württ., Beschl. v. 31. Juli t987
Z lO S 13/87 und v. 27. August 1987
Z 10 S 3l/87 -; Hess. VGH, Beschl. v.2. Oktober
1e87 - 7N1273/87 -l'.

4. Das Aus',t'ertungsprogramm kann clem Organisa-
tionsermessen der handelnden Behörde überlas-
sen werden, denn durch die Vorgaben des Ge-
setzgebers - vor allem im Hinblick auf das Erhe-
bungsprogranrnr und den Zweck der Volkszäh-
lung - vr'ird das Auswertungsprogramrn hinrei-
chend determiniert (OVG Rheinl.-Pfalz, Beschl. v.
16. Juli 1987 - 13 B 267/87 - undv. 9. November
1987 - 138390/87 -; Bayer. VG Ansbach,
Beschl. v. 22. N'Iai 1987 - AN 2 S 87.00886 -).Daß das Auswertungsprogramm 2u Beginn der
VZ vorliegen muß, ist verfassungsrechtlich nicht
geboten (Bayer. VGH, Beschl. v. 1. JuIi 1987 -Nr. 5 CS 87.01718 -; Bayer. VG Ansbach, Beschl.
v. 22. lrlai 1987 - AN 2 S 87.00886 -; VGH Ba-
den-Württ., Beschl. v. 27. August 1987
z 10 s 31/87 -1.

5. Das Gebot der strikten personellen Trennung (§ 9
Abs. 1 Satz2YZG 1987) verbietet nur, daß die in
den Erhebungsstellen tätigen Personen während
des Zeitraums ihrer Zuteilung nicht mit anderen
Aufgaben des Verwaltungsvollzugs betraut wer-
den. Gegen die Praxis, zu Aushilfsarbeiten in der
Erhebungsstelle jeweils nur tageweise und auch
wiederholt heranzuziehen, ist angesichts der im

VZG vorgesehenen Sicherung - entgegen dem
Bericht der Datenschutzbeauftragten des Landes
Baden-Württemberg - rechtlich nichts einzu-
rvenden (VGH Baden-Württ., Beschl. v. 21. N{ai
1987 Z 10 S l/87 -; Bayer. VG Ansbach,
Besch}. v. 25. Irlai 1987 - AN 2 S 87.00911 -).

6. Das Verbot des Einsatzes von Zählern in der ,,un-
rnittelbaren Nähe ihrer Wohnung (Nachbar-
schaft)" nach § 10 Abs.5 Satz 2 Nr. 1 VZG 1987
erfaßt lediglich solche Wohnungen, die im selben
Haus auf demselben Grundstück oder auf dem
unmittelbar angrenzenden Grundstück liegen
(VG Ansbach, Beschl. v. 25. NIai 1987
AN2S87.00911 -).

7. Es kann nicht beanstandet werden, daß gemäß
§ 11 VZG 1987 Daten aus der Einwohnermelde-
clatei und der Grundsteuerdatei auf Datenträger
der Erhebungsstelle eingespielt werden. Dies
gilt auch für Daten aus der Arbeitsstättendatei
(Bayer. VG Ansbach, Beschl. v. 24. Juni 1987
AN 2 S 87.01012 -). § 1l VZG 1987 ist auch hin-
reichend bestimmt (VGH Baden-Württ., Beschl. v.
31. Juli 1987 - Z 10 S 13/87 - und v. 27. August
1987 - Z10S3t/87 -l,.

8. Die Organisationspapiere zählen zu den Erhe-
bungsvordrucken im Sinne des § 13 VZG 1987
(mit Hinw. auf Gesetzesbegründung). Sie sind
nach N{aßgabe des § 15 Abs. 6 VZG zu vemich-
ten. (Bayer. VGH, Beschl. v. 1. Juli 1987 - Nr.5
CS 87.01718; VGH Baden-Württ., Beschl. v.
27. August 1987 - Z 10 S 3l/87 -i Hess. VGH,
Beschl. v. 2. Oktober 1987 - 7 N t273/87 -).

9. Der Gesetzgeber hat die Problematik kommuna-
Ier Statistiken erkannt. Er hat sie [mit der Rege-
lung des § 14 VZG 19871 unter Abwägung der
widerstreitenden öffentlichen und privaten Be-
lange angemessen gelöst (OVG Rheinl.-Pfalz,
Beschl. v. 16. Juli t987 - t38267/87 -l,.

10. Es berührt die Verfassungsmäßigkeit der Volks-
zählung nicht, wenn noch kein dem § 14 Abs. 1

Satz 3 VZG 1987 entsprechendes Landesgesetz
vorliegt. Ein solches Landesgesetz ist nur die
Voraussetzung für die nach § 14 VZG 1987 be-
grenzt zugelassene Übermittlung von Einzelan-
gaben an die zuständigen kommunalen Stellen
(OVG Lüneburg, Beschl. v. 16. Juli 1987
13 OVG B ll2/87 -i VGH Baden-Württ., Beschl.
v. 27. August 1987 - Z l0 S 31/87 -).

11. Eine von vornherein völlig anonyme Zählung for-
dert die Verfassung nicht (Bayer. VG Ansbach,
Beschl. v. 12. Juni 1987 - AN 2 S 87.00980 -
Im.w.N.]).

12. Das Gesetzeswerk gewährleistet in vielfältiger
Weise den Schutz der erhobenen Daten. Ein wei-
tergehender gesetzlicher Schutz vor N{ißbrauch
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ist nicht geboten (OVG Rheinl.-Pfalz, Beschl. v.
16. Juli 1987 - 138267/87 -; OVG Lüneburg,
Beschl v.3. Juli 1987 - 13 OVG 874/87 -; auch
im Ergebnis OVG Lüneburg Beschl. v. 16. Juli
1987 - 13 OVG B tt2/87 - sowie Bayer. VGH,
Beschl. v. 1. Juli 1987 - Nr. 5 CS 87.01718 - so-
wie VGH Baden-Württ., Beschl. v. 31. Juli 1987 -Zl0S13/87 und v. 27.August 1987
z 10 s 3L/87 -1,

13. Das Prinzip der faktischen Anonymität - im inne-
ren Bereich der Statistischen Ämter - meint die
möglichst frühzeitige Anonymisierung durch
Trennung der Merkmale bzw. deren Löschung,
wie dies in § 15 Abs. 1 und Abs. 2VZG 1987 ver-
wirklichtist (OVG Rheinl.-Pfalz, Beschl. v. 16. Juli
1987 - 138267/87t OVG Lüneburg, Beschl. v.
16. Juli 1987 13 OVG B 1t2/87 -t Bayer.
VGH, Beschl. v. 1. Juli 1987 - 5 CS 87.0t718 -
und v. 21. August 1987 - 5 CS 87.02255 -). Des-
halb liegt hier auch der Hinweis auf Experimente,
bei denen durch schrittweise Vorgabe einer Folge
von durch Zusatzwissen als bekannt angesehene
Merkmale das Herausfiltem eines Datensatzes
und damit die Reidentifizierung der ihm zugeord-
neten Person möglich ist, neben der Sache (OVG
Lüneburg a. a. O.).

14. Das gesetzliche Gebot der Trennung der Hilfs-
.merkmale von den Erhebungsmerkmalen (§ 15
Abs. 1 VZG 1987) enthält eine Ausnahme hin-
sichtlich des Namens der Arbeitsstätte. Dagegen
bestehen auch im Hinblick auf das Gebot der fak-
tischen Anonymisierung keine verfassungsrecht-
Lichen Bedenken (OVG Lüneburg, Beschl. v.
16. Juli 1987 - 13 OVG B 88/87r Bayer. VGH,
Beschl. v. 1. Juli 1987 - 5 CS 87.01718 -):Durch
die Regelung in § 3 Abs.2 VZG 1987 i. V. m. § 15
Abs.4 VZG 1987 ist sichergestellt, daß das Hilfs-
merkmal nicht auf die für die maschinelle Weiter-
verarbeitung bestimmten Datenträger übernom-
men und entsprechend § 15 Abs. 2VZG 1987 ver-
nichtet wird (Bayer. VGH, Beschl. v. 1. Juli 1987

- 5 CS 87.01718 -; VGH Baden-Württ., Beschl.
v.27. August 1987 - Z 10 S 3l/87 - und v. 4. De-
zember 1987 - ZL0S233/87, OVG Lüneburg,
Beschl. v. 23. Juli 1987 - 13 OVG B 101/87 -).

15. Es ist nicht zu beanstanden, daß nach § 15 Abs. 2
VZG die Vernichtung der Erhebungsunterlagen
bis spätestens zwei Wochen nach Feststellung der
amtlichen Bevölkerungszahl des Landes erfolgen
kann. Der Gesetzgeber grng zu Recht davon aus,
daß die statistischen Landesämter im Streitfall in
der Lage sein müssen, die Richtigkeit des von
ihnen festgestellten Ergebnisses nachzurveisen
(Hess. VGH, Beschl. v. 2. Oktober 1987
7 N 1273/87; OVG Rheinl.-Pfalz, Beschl. v.
9. November 1987 - 13 B 390/87 -; VGH Ba-
den-trVürtt., Beschl. v. 7. Dezember 1987
z 10 s 482/87 -).

16. Die Vorschrift des § 15 Abs.4 Satz 1 VZG 1987,
nach der die Hilfsmerkmale Straße und Haus-
nummer gemeinsanr nrit den Erhebungsnrerknra-
len auf die für die maschinelle lVeiterverarbei-
tung bestimmten Datenträger übernornmen wer-

den können, verletzt nicht das informationelle
Seibstbestimmung§recht. Das gleiche gilt für die
Speicherung des Hilfsmerkmals Straße und Haus-
nummer nach § 15 Abs. SVZG 1987 (Bayer. VGH,
Beschl. v. 30. Juli 1987 - 5 CE 87.02047 -1.

17. Das VZG 1987 ist auch im Hinblick auf die Rege-
lungen verfassungsgemäß, die die,,Blockseite"
betreffen (OVG Rheinl.-Pfalz, Beschl. v. 16. Juli
1987 - 13 B 267/87; Bayer. VGH, Beschl. v. 1. Juli
1987 - 5 CS 87.01718 - und v. 21. August 1987

- 5 CS 87.022s5 -).
18. Das Abschottungsgebot nach außen gilt für die

Erhebung und Verarbeitung der im Rahmen der
VZ erhobenen Daten. Es verlangt nicht, daß son-
stige im Zusammenhang mit der YZ durchzufüh-
rende Verwaltungstätigkeit,ausschließlich von
der Erhebungsstelle durchgeführt wird. Verwal-
tungsverfahren, wie das Bußgeldverfahren oder
die Beitreibung von Zwangsgeldern, obliegen
den nach allgemeinen Vorschriften zuständigen
Behörden (Bayer. VGH, Beschl. v. 1. Juli 1987 -
5 CS 87.01718 - und v. 10. September 1987 -
5 CS 87.02285 -; OVG Rheinl.-Pfalz, Beschl. v.
16. Juli 1987 - 138267/87 -1.

19. Restrisiken bezüglich eines Datenmißbrauchs
sind bei einem Gesetzesvollzug nie mit letzter Si-
cherheit auszuschließen. Sie müssen hingenom-
men werdeir IOVC Rheinl.-Pfalz, Beschl. v.
16.Juli 1987 - 138267/87 -; Bayer. VGH,
Beschl. v. 1. Juli 1987 - 5 CS 87.01718); Bayer.
VG, Beschl. v. 4. Juni 1987 - NI6 E 87.2981 -t
Bayer. VG Ansbach, Beschl. v. 24. Juni 1987 -AN 2 S 87.01012 -). Nur theoretisch denkbare,
künftig u. U. mögliche grundlegende politische
Veränderungen können eine Verfassungswidrig-
keit des VZG 1987 nicht begründen (VG Koblenz,
Beschl. v. 24. Juli 1987 - 2L89/87 -l,,

20. Die Zusammenführung von Daten aus der VZ ist
nicht nur mit Daten aus anderen statistischen Er-
hebungen verboten, sondem auch mit Daten aus
'nichtstatistischen Quellen (OVG Lüneburg,
Beschl. v.23.Juli 1987 - 13OVGBt0l/87 -tBayer. VGH, Beschl. v. 1. Juli 1987
5 CS 87.01718 -). § 21 BStatG gilt als ,,Rahmen-
gesetz" auch für die YZ 1987 (Bayer. VGH,
Beschl. v. l. Juli 1987 - 5 CS 87.01718 -) bzw.
als ergänzend anwendbare Regelung (VGH Ba-

Z10Sl3/87 und v. 27. August 1987
. Z L0 S 31/87 -; Hess. VGH, Beschl. v. 2. Oktober

1987 - 7N1273/87 -).
21. Auch wenn die Erhebungsstelle zwischenzeitlich

aufgelöst lvurde, entbindet dies nicht von der
Auskunftspflicht (Bayer. VGH, Beschl. v. 21, Au-
gust 1987 - 5 CS 87.02255 - und r'. 10. Septem-
ber 1987 - 5 CS 87.02285 -; VGH Baden-Württ.,
Beschl. v. 24. November 1987 - Z l0S 322/87 -undv. 3. Dezember 1987 - Z l0S {11/87 -). Die
Gemeinde hat für die Entgegennahme und Bear-
beitung der noch eingehenclen Erhebungsvor-
drucke die nach § 9 Abs. | \tZG gebotenen Ab-
schottungsnraßnahmen zu treffen (vgl. \:GH Ba-
den-Württ. a. a.O.).
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Anhang Nr.9

Übersicht über die Rechtsgrundlagen der Volks-, Berufs-,
Gebäude- und Wohnungszählungen (1950 - 1987)

Jahr

St ichtag

I

I nechtsg rundlagen
l

1950
1 3. 9.50

r956
25. 9.56

1 957

Bundesrepublik Deutschland einschl.
BerIin (west) ohne Saarland

Bundesrepublik De,utschland einschl.
BerIin (West) ohnE Saarland

a) Allgemeine Erhebung

b) Repräsentativerhebung für 10 I
aller Wohnungen und Haushalte

Bundesrepublik Deutschland einschl.
Berlin (West) ohne Saarland

Bundesrepublik De utschland

1 968
1 0.68

Bundesrepublik Deutschland

Gesetz über eine Zählung der BevöIkerung,
Gebäude, wohnungen, nichtlandwirtschaft-
lichen Arbeitsstätten und nichtlandwirt-
schaftlicher Kleinbetriebe im Jahre 1950
(Vo1kszählungsgesetz 1950) vom 27.7.1950
(BGBl. Nr.32 vom 28.7.1950, S. 335 ff)

Gesetz über eine Statistik der Wohn- und
laietverhältnisse und des wohnungsbedarfs
(Wohnungsstatistik 1956/57) vom 17.5.1956
(BGBI. I Nr. 23 vom 23.5.1956 SeLten 427/
428 I

Gesetz wie 1956

Gesetz über eine ZähIung der Bevölkerung
und der nichtlandwirtschaftlichen Arbeits-
stätten und Unternehmen im Jahre 1961 sowie
über einen Verkehrszensus im Jahr 1962
(Volkszählungsgesetz 1961 ) vom 13.4.1961
(BGBl. r s.437)

cesetz über die Gebäude- und Wohnungszäh-
lung 1958 (Wohnungszählungsgesetz 1968) vom
18. März 1958 (BGBl. I s.225 ttl

Gesetz über eine volks-, Berufs- und
Arbeitsstättenzäh1ung (Volkszählungsgesetz
1970) vom 14.4.1969 (Bundesgesetzblatt r
s. 292)

Gesetz über eine Volks-, Berufs-, Gebäude-,
Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung (Volks-
zählungsgeseLz 1987 ) vom 8.1 1.1 985 (BGBI. I
S. 2078) in Verbindung mit dem Gesetz über
die Statistik für Bundeszwecke (BStatG) vom
14.3.1980 (BcBr. r S.289)

6
1 961
6.61

25

197 0
27 . 5.70

1 981
25. 5.87

Bundesrepubli k Deutschland

Bunde srepublik Deutschland
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Anhang Nr. l0

W VOTKSZAHTUNG 1987
Gebäudebogen

Erhebungsstelle Rücksendetermin:
Bitte den Bogen innerhalb einer Woche
an nebenstehende Adresse zurücksenden.

Nur von der Gemeinde auszuflillen:

Anschrift
Lfd. Nr.

Gemeindeschlüssel

Gemeindeteil

Straßenschlüssel

Block/-seite

Zählbezirks-Nr.

I lt

tl

rltl

tl

Rechtsgrundlage: Gesetz über eine Volks-, Beruß-, GeÄude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenählung Molkszählungsgesetz 1987) vom

- 8. I t.tg85 (BGBI. t S. 2078) in Verbindung mit dem Gesaz über die Statistik für Bundesauecke (BStatG) vom 14.3.1980 (BGBI. I S. 289).

Hinweise zum Ausfüllen des siehe Rückseite

Nur für Gebäude mit Wohnraum und ständig bewohnte UnterkÜnfte!

GeMude, für das Angaben erhoben werden:
Straße, Haus-Nr.

Um evtl. Rückfragen zu erteichtern, bitten wir um freiwillige Angabe der Telelonnummer

GemeindePV

§ eauPtt, des Gebäudes
(Jatu det *zuggtedtgsteilung)
*i Eveiterungr* und
Umbauten ßt das
uspüngliche Baujaht
anzugebon, bei Wieder
aulbau nach Tota§chaden
das Jatu des Wiedetaubaus.

E slna wohnunoen im Gelräude? mit ilitteln de-s soziaten
wohnungsbaus g€tödert ?
(nur Erster Fü&rungsweg)

Wohngebäude
(Gebäude mindeslens zur Hätlte

lür Wohnzwecke genuta)
sonstiges Gebäude mit Wohnraum

bewohnte Unterkunft
(2. B. Baracke)

[":lrlT-H:#(h)' Einrerperson oder Ehepaar,

HtüHHl;*0.nn,,"n"''#[3",Tn"il',f :*1'""'i
Gemeinschatt von Wohnungseigentümern

(nur bei Eigentumswohnwen)

gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, Wohnungs-
baugenossensch. oder Organ der slaatl. Wohnungspolitik

freios Wohnungsunternehmen
sonstigq0 Eigpnlüme(in)

Et
Gebäudeart

vollständig
teilweise

Au Eerdem bi Woh n hei men :
Wird dieses Gebäude
Yollständig oder teilweise
als Wohnheim genutzt ?

a si€hG Edäuterung€n
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rltltl

Wie viele

Bitte so
markierenBogen bitte zurücksenden. /

Arbeitsstätten (2.8"

sindWohnungen

Falls
( )Fallin diesernaber auchbeantworten, (-)

Gebäude vorhanden?tmBetriebe, Büros)B nein
I(jarilrlFalls la:

bis 1900 . 68 . 78'
190'l-18 . 69 . 79 .

73

191H8 .

1949-57 .

1958-62 .

63.

, 70.
'71 '
'72.

' 83,.

86.

64 . 74.
65 . 75.
66 . 76.



Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Die Gebäudezählung soll den Gesamtbestand an Gebäuden
mit Wohnraum und ständig bewohnten Unterkünften erfassen
und - in Verbindung mit den Wohnungsangaben - die not-
wendigen lnformationen über die Struktur des Wohnungs-
bestandes nach der Gebäudeart, dem Baualter, der Förderung
mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus und nach Eigen-
tümergruppen liefern. Diese lnformationen werden für die
Wohnungs- und Städtebaupolitik benötigt.

Die Angabe der Zahl der Wohnungen bzw. der Arbeitsstätten
im Gebäude soll die Organisation der Übrigen Zählungsteile
erleichtern.

Nach § 1 Absatz 3 Volkszählungsgesetz 1987 kann mit der
Gebäudezählung bis zu sechs Monate vor dem Zählungsstich-
tag begonnen werden. Veränderungen, die sich bis zum
Zählungsstichtag ergeben haben, sind auf Anforderung den
Erhebungsstellen mitzuteilen. Erhoben werden die Merkmale
nach § 6 Absatz I Volkszählungsgesetz 1987.

Nach § 1 0 Bundesstatistikgesetz besteht die fflicht zur Beant-
wortung der aus dem Volkszählungsgesetz 1987 abgeleiteten
Fragen. Auskunftspflichtig sind nach § 1 2 Volkszählungs-
gesetz 1987 Eigentümer oder Verwalter.

Die Auskunftsverpflichtung besteht auch bei Rückfragen. Der
vollständig ausgefüllte Gebäudebogen ist innerhalb einer
Woche bei der Erhebungsstelle abzugeben oder dorthin zu
übersenden. Auf dem Umschlag ist als Absender die Anschrift
derldes Auskunftspflichtigen anzugeben. Der Versand ist
portofrei, wenn der amtliche Umschlag verwendet wird.

Für jedes Gebäude mit Wohnraum, für bewohnte Unter-
künfte, auch für Gebäude mit Wohnheimnutzung und für
Wochenend- und Ferienhäuser sind die Fragen 1 bis 4 zu
beantworten. Als Gebäude gilt jedes freistehende oder durch
Brandmauer von einem anderen getrennte Bauwerk.

Bei leerstehenden Gebäuden mit Wohnraum sind dann
Angaben zu machen, wenn

- die Wohnungen vorübergehend leerstehen und später
wieder zu Wohnzwecken genutzt werden sollen,

- die Wohnungen fertiggestellt, aber noch nicht bezogen
sind,

- sie zum Abriß bestimmt sind, aber noch keine behördliche
Abbruchgenehmigung vorliegt,

- die Umwidmung aller Wohnungen in Räume für gewerb-
liche Nutzung geplant ist, jedoch noch keine behördliche
Genehmigung zur Nutzungsänderung vorliegt.

Nicht berücksichtigt werden die Gebäude mit Wohnraum, die
sich noch im Bau befinden. Hierunter fallen alle Gebäude, in
denen aus bautechnischen Gründen noch keine Wohnung
bezogen werden konnte. lst jedoch abzusehen, daß ein
solches Gebäude zum Stichtag der Volkszählung, dem
25. Mai 1987 ganz oder teilweise bezugsfertig sein wird, dann
sind auch für dieses Gebäude die Angaben zu machen.

Erläuterung zu Frage E: Gebäudeart
Wohngebäude werden mindestens zur Hälfte f ür Wohnzwecke genutzt; bei sonstigen Gebäuden mit Wohnraum wird weniger
als die Hälfte der Gesamtnutzfläche für Wohnzwecke genutzt - der überwiegende Teil dient gewerblichen, sozialen, kulturellen
oder Verwaltungs-Zwecken.

Bewohnte Unterkünfte sind behelfsmäßige Bauten zur vorübergehenden Nutzung. Hierzu zählen z. B. Baracken, Behelfsheime,
festverankerte Wohnschiffe, Bauzüge und Gartenlauben.

Wohnheime dienen den Wohnbedürfnissen bestimmter Bevölkerungskreise, z.B. Studenten, älterer Menschen. Ein Gebäude
kann vollständig als Wohnheim dienen; dann führt es meistens die Bezeichnung ,,Wohnheim", z. B. Studentenwohnheim, Alten-
wohnheim, Schwesternwohnheim, Wohnheim f ür Mutter und Kind. Andererseits kann ein Gebäude nur teilweise als Wohnheim
genutzt werden (2. B. Altenzentrum).

Erläuterung zu Frage E: Sind Wohnungen im Gebäude mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus
gefördert ?

Mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus gefördert gelten nur solche Wohnungen, die nach der Währungsreform (20. Juni 1948)
fertiggestellt worden sind und für die öffentliche Mittel (des Bundes, des Landes oder der Gemeinde) zur Errichtung von Sozial-
wohnungen bewilligt wurden (sog. Erster Förderungsweg).

Hierzu zählen u.a.

- Darlehen zur Deckung der Baukosten (in der Regel öffentliche Baudarlehen oder Landesbaudarlehen genannt),

- Darlehen oder Zuschüsse zur Deckung der laufenden Aufwendungen (Annuitätshilfen, Aufwendungszuschüsse oder
-darlehen, Zinszuschüsse).

Für öffentlich geförderte Wohnungen müssen bei einer Neuvermietung Mieter einen Wohnberechtigungsschein der zuständigen
Gemeinde- oder Kreisbehörde (2. B. Wohnungsamt, Sozialamt) vorlegen.

Sind für Mietwohnungen die öffentlichen Mittel vorzeitig zurückgezahlt worden, so gelten die meisten Wohnungen noch bis zu
8 Jahren als öffentlich gefördert. Bei Eigenheimen und Eigentumswohnungen entfällt in der Regel die öffentliche Bindung mit
Rückzahlung oder Ablösung der Förderungsmittel; bei Eigentumswohnungen, die durch Umwandlung entstanden sind, entfällt
die Bindung nur, wenn Eigentümer als Berechtigte im sozialen Wohnungsbau die Wohnung selbst nutzen. Über das Ende der
Bindungen erhalten Eigentümer eine Bestätigung der zuständigen Stelle.

Nicht zu den öffentlichen Mitteln im oben genannten Sinn zählen

- Aufwendungsdarlehen nach dem Regionalprogramm des Bundes (sog. Zweiter Förderungsweg),

- Aufbaudarlehen nach dem Lastenausgleichsgesetz,

- Wohnungsfürsorgemittel für öffentlich Bedienstete des Bundes, der Länder oder Gemeinden,

- Mittel zur Förderung der Modernisierung oder für Maßnahmen zur Einsparung von Heizenergie,

- 7b-Abschreibungen und sonstige Steuervergünstigungen, Bausparprämien.
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Anhang Nr. I I

VOLKSZAHLUNG L987

Haushaltsmantelbogen

statt. Die

auf elehronischen
Mal 1987 findet nach 17

Gebäude,

dem
14.3.'l

Zu einem Haushalt zählen alle Personen, die
wohnen und wlrtschaften. Wer allein wirtschaftet,
eigenen Haushalt.

sie bitte lhre Familien-,
und die

Nummer rechts obon
in den

können Sie elgene

Ausfällen der
Bogen hierar
zum Wohnungsbog-en

Sie noch

den
ontnehmon.

Wchtlgt
Fllrleden Haushalt mu0 eln g€ondorter
bogen angelegt werden.

. |,;

r:ir
iir ,

Um.ytl. Rückttagcn zu odelchtcm, bltten wlr um !!!g!!!!99 Ang$e dcr Tolel,onnummot

Gemelndetell

StraBe Hau+,Nr. 

-

Anrohrllt:

Oemdnde

L'd. N',
dor PerEon Famlllenname, Vorname H€ft Nummer Bemerkungen

I

2

3

4

5

6

7

8

0

10

!llrlil,ll
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Der
zul

zuSammen

chert. Mlt

mit
der

der
mit aus dem

seinen Angaben dient alleln
lhr Name hilft lediglich, die
gewährleisten; er wird nioht

gemeinsam
bildet einen

Vornamen aller

etn.eine Volks-,

über

und Arbeitsstät-
ist das Gesetz

und Arbeit* sand,
8. 11. 1985

diaser

Tel.-Nr. 

-

Verzeichnis der Personen
(Bel 11 und mehr Personen lm Hauehalt bltte weltoren auslüllen)

l,l,,l,,l



Hinweise zum Ausfütlen der Erhebungsvordrucke
Aus Gründen der Übersichttichkeit und besseren Lesbarkeit wurden nicht immer weibliche und männliche

Bezeichnungen der einzelnen Personengruppen verwendet. Wir bitten hiertür um lhr Verständnis.

Allgemeine Hinweise
a) F{ir jeden Haushalt ist eln Wohnungsbogen und für jede Person

im Haushalt ein Personenbogen auszulüllen, beispielswelse auch
lür Säuglinge, Hauspersonal und Personen mit weiterer Woh-
nung oder Unterkunft/"Zimmer (2.8. auswärts wohnends Enrerbs-
tätige, Schüler, Studenten, Grundwehrdienstleistende, Zivil-
dienstleistende), auch wenn sie am Tage der Zählung nicht
anwesend sind. Dazu gehören auch Personen in GemElnschafts-
und Anstaltsunterktinften, die noch im Haushalt gemeldet sind.
Bei Haushalten mit mehr als 5 Personen sind die Personenbogen
eines zweiten Haushaltsheftes zu verwonden. Der zweite Woh'
nungsbogen wird dann nicht noch einmal ausgefüllt, sondern lser
zuräckgegeben.

b) Personen mit mehr als einer Wohnung in der Bundesrepublik
Deutschland einschlieBlich Berlin (Wost) zählen ln jeder Wohnung
zu einem Haushalt. Fitr jeden dieser Haushalte ist ein Haushalt§'
mantelbogen, ein Wohnungsbogen und für Jede Person in diesen
Haushalten ein Personenbogen auszufällen.

c) Personen, dle ln Gemeinschafts- und Anstaltsunterkilnften leben,
lüllen dort,
wenn sle elnen elgenen Haushalt flihren' sowohl einen Woh-
nungsbogen als auch einen Personenbogen und den Haushalts'
mantelbogen aus;

wenn gie kelnen elgenen Hashalt tühren, nur einen Personen'
bogen aus (wenn sie auBerhalb der Gemeinschafts' und Anstalts'
unterkunft keine weitero Wohnung haben).

d) Der Wohnungsbogen enthält im unleron Ab§chnitt auch noch
Fragen zum Gebäude. Diese Fragen sind nur dann von den Eigen'
tümern oder Vgrwaltern für Gebäude mit Wohnraum zu beantwor'
ten, wenn si€ nicht bereits einen Gebäudebogen im Rahmen einer
Vorerhebung 1 986/87 ausgefüllt haben.

Rückgabe der Erhebungsvordrucke :

Sie können die ausgeflillten Fragebogen lür den Haushalt oder für
sich all€in

- dem Zähler/der Zählerin aushändigen oder in verschlossenem
Umschlag übergeben,

- innerhalb einer Woche bei lhrer Erhebungsstelle abgeben oder
dorthin übersenden. Der Versand ist lür Si9 portofrol, wenn Sie
den amtlichen Umschlag venrenden, den Sle aul Anforderung
vom Zähler/von der Zählerin orhalten.

Wenn Sle die Unterlagen in einem verschlossenen Umschlag tiber'
mltteln, dann schreiben Sie bitte lhren Vor' und Familiennamen
sowie Gemeinde,'StraBe und Hausnummer auf den Umschlag'

l

Hinweise zum Ausfüllen
Die Wohnungs- und Personenbogen werden maschinell gelesen. Wir
bitten SiE deshalb, diese Erhebungsvordrucke mit Bleistift auszufäl-
len, nicht zu knicken und nicht zu falten.

Belsplel:

Bei den mgisten Fragen sind nur die vorgegebenen Antwortkatege
rien zu markieren, einige Fragen §ind abgr auch in Klartext bzw. mit
Zahlenangaben zu beantworton.

U;

$ Geburteangalen a) Geburtsiahr

Klartert bifte
in Druckbuchstaben

lzanrcnangabe

Bitto Gemelnd. f

f

q

1. Januar bis 24. Mai . '
b) Geburtsmonat 25. Mai bis 31. Dez. a

@ Geschlecht

O Famlllenstand

@ zu welchem Wrtschanszwolg (Bmnche, Behörde)
F gohört der Betrleb (Flma, Dlenststolle),

ln dem Sle tätlg slnd?

ltbots w; *el - €;q d landr,(

Zutreffende Antwort
bitte so markieren
(möglichst mit Bleistift)

männlich . '
weiblich 

-
ledig .

verheiratst F
verwitwet . '

goschieden . '

\z
Klartext bitte
in Druckbuchstaben

t Fr"g"n, die im Wohnungsbogen und im Psrsonenbogsn mit * gekonnzeichnet sind, werden auf den nächsten Ssitsn erläutert.
Sie-können darüber hinäus lhren Zähler/lhro Zähl€rin fragsn oder lhro Erhebungsstelle anrufen und um weitere Erläut€rungen bitton.
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Erläuterungen zu den Wohnungsangaben Erläuterungen Gebäudeangaben

Eine Wohnung, in der
Wochenende, während

Personen l€diglich ihr€ Freizeit
des Urlaubs, der Ferisn), wird

verbringan (2.8. am
als Freizeitwohnung

Haushalte in Wohnheimen markieren die Kategorie ,b) Hauptmieto(in) (ein-
schließlich Altenteil)., sofern sie nicht Eigentümer der Wohnung sind.

Zu Frage @: lst die Wohnung eine Freizettwohnung?

werden mindestens zur Hälfte für
Gebäudon mlt Wohnraum wird

Gesamtnutzfläche für Wohnzwecke genutä - d€r
gewerblichen, sozial€n, kulturellen oder

dienen den Wohnbedürtnissen bestimmter
ältersr Menschsn. Ein

führt es meistens die

kann ein
Altenzentrum).

selbst genutA werden,

- an Dritte vermi€tet werden oder
kostenlos überlassen werden

kann erfolgen

oder über

Wohnung

versorgt die zentrale

Fernheizung

Zu Frage @: Wle vlele Räume der Wohnung
haben mindestens 6 Quadratmeter?

Zur Wohnung zählen auch au8erhalb des oig€ntlichen Wohnungsabschlus-
ses liegende Räume (2.B. Mansarden) sowie zu Wohnzwecken ausgobautg
Keller- und Bodsnräume.

Zu Frage @: Wte gro8 lst dle F!äche der gesamten Wohnung?
Mietor können die Fläche der Wohnung im allgemeinen dom Mi6tv6rtrag
ontnehmen,

der Baukosten (in der
genannt),

Zuschüssg zur Deckung
Aufwendungszuschüsse oder

Kreisbehördg (2.8. Wohnungsamt, Sozialamt) vorlegen.
Sind fär Mietwohnungen die öflentlichen Miftel vorzoitig

Erläuterungen zum Personenbogen

Freikirchen zählen u.a.

Welche Staatsangehörlgkell
der deutsch€n noch eina w€itere

zu markieren. Staatgnlose oder Personen
markieren'sonstige/keine". Zu den

Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien
Luxomburg, Niederlande, Portugal, Spanien.

rf
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Zu Frage @: lst dle Mitteln
des sozialen

läl; bei die durch Umwandlung entslanden sind,
entfällt die Bindung nur, wenn Eigentümer als Berechtigto im sozialen
Wohnungsbau die Wohnung selbst nulzen. Über das Endo der Bindungen
erhalten Eigentüme. eine Bestätigung der zuständigen Stelle.
Nlcht zu den öffentlichen Mitteln im oben genannten Sinn zählen

- Aufwendungsdarlehen nach dem Regionalprogramm dss Bund€s (sog.
Zweiter Förderungsweg),

- Aulbaudarlehen nach dem Lastenausgleichsgesetz,

Zu Frage !l: Sind Wohnungen im Gebäude mit Mitteln
des sozialen Wohnungsbaus gefördert?

§iehe die Erläuterungen zu den Wohnungsangaben (Frage 8).

Zu Frage @: Wlrd von lhnen noch elne weltere Wohnung. . .

Unt6r hloslger Wohnung ist di€jenige Wohnung zu verstehen, für die dieser
Personenbogen ausgef ülll wird.

B€i einer welteren Wohnung (Unterkuntuzlmmer) kann es sich auch um
möbli6rts ZimmEr am Arbeits- oder Ausbildungsort handeln.
Für Grundwehrdionstleistende und Wehrübende zählt die Kaserne nicht als
weit€re Wohnung, Personen, die auf einem Schitf noch eine weitore Woh-
nung oder Unterkuntt haben, markisren bei Frage 6 ,nein" (Ausnahms:
t6stvsrankerte Wohnschitte).

- Wohnungslürsorgemittel für öttentlich Bedienstete des Bund€s, dor FülVerhsiratete,dienichtdauerndgetrenntleben,istnachdemMelderocht
Länder oder Gemeinden, die vorwiegend benutzto Wohnung dgr Familie die Hauptwohnung. Diss trifft

- Mittel zur Förderung der Modernisi€rung oder für Maßnahmen zur z.B. auf Wochenend- oder Monatspendler bzw. Arbeitnehmer auf Montage
Einsparung von Heizenergie, zu, Für alle übrigen Personen (Ledigs, V€rwitwets, Geschiedene sowig

- 7b-Abschreibungen und sonstige Steuerv€rgünstigungen, Bausparprä- Verh€iratets, die dauernd getr€nnt leben) ist nach dem Melderocht di€ von
mien. ihnen selbst vorwiegend benutao Wohnung die Hauptwohnung. ln Zweifels-

llauptmieter, denen nicht b€kannt ist, ob ihre Wohnung mit Miltoln d§G tällen ist die vonrviegend benutzta Wohnung dort, wo d6r §chwerpunkt der
sozial€n Wohnungsbaus gefördert ist, machen keine Angaben. LBbensb6ziehungen liegt.



Welterc Eiläuterungen zu m Petsonenbogen

Zu Frage @: Slnd Sle enveöatätlg, alöaltrloc...
slnd Personen, dle ln elnem Arbelts/Dlenetverhältnls

eln Gewerbe lrelberufllch oder ale
slnd. an Fortbll-

mll Arbeltsver-
Ehronamtllcho Tätlgkelten

ale l(ankenpfleger. Berub6rderungslehrgänge r{lr Soldaten, dle
mlt elnEr Faiharbslter-, Gesellen- oder Gehillenprtlfung abgeschlo+
sen wurden, slnd ebenfalls anzugeben.
Volontäzelten, eln Praktikum souris dle praktlsche Ausbildung
von Beamten slnd nicht anzugeben, ebensowenlg der Abschlu8
an einer beruGblldenden Schule oder Hochschule.
Bel elner prahischen BeruEausblldung l{lr mehr als elnen Beruf lst
nur dle leEte Ausblldung und deren Dauer maBgebend.

b)Dle Dauer dleoer Ausblldung lst stets zuf volle Jahre autzurunden,
z.B.2Jahreundl Monat - SJahre

2 Jahro und 10 Monate - 3 Jahre
O 1/2 Jahre r 4 Jahro

zu Fnge (D' 
§fl1i"ä13"*"ffi1y 

lhßr Arbetts§tätte oder

Baschäftigte mit häufig odor ständig wechsilndem Arbeit§ort (2.B.
Vertrster, Reisende) tragan 'wsdrsslndr ein.
Falls mehrere EnverbstätigkeltEn ausgeübt werden, lst dle Anschrift
des Betrlebes anzugeben, ln dem die befragte Psrson oberwlegond
arbeltet. lm Haushält bschäftlgte PersonEn, wie HaushälterlnnEn,
goben als Arboitsstätte d€n Haushalt an,
Berufssch0ler, dlE ln kelnem Arb€lts oder Ausblldungwerhätnls
stohen, gebon dle Anschrlft der Berufsechule an.
Der Name der Aöeltsstätto, Schule, Hochechule lst Hlllsmerkmal und
wlrd nlc{rt g€sp€lchen.

Zu Fragen @, @r Welchee Verkehttmlttel benutzon Ste- hauptsächllch...
WeVlel Zelt benötlgen §le normaler.
welso lür den Hlnweg...

FOr Personen mlt w€chselndgm Arbelteolt (2.B. Vertreter, Releende)
l8i ln Frage 13 rkeln Verk€hrsmlttel . . .r und ln Frage 14 'entfällt. . .r
zu marlderen.

Zu Fnge @: Slnd Ste anr Zelt tätlg alr,..
Helmarbelter marHeren entsprechend lhror ausgeobton Tätlgk6lt
,sonstlg{0 Arbette(ln}. oder,FachaÖelter(n}.. Zu den Facharbeitem
zählen auch G€sellen.

,Erunrbstätlg blg zu 38 Std. ln der Woche. wlrd auch marklert,.wenn
nur etundenwelse, halbtag8 oder nur en beetlmmton Tagen ln der
Woche gearbeltet wlrd.
Arbeltsloss, dle elch etwas dazwordlensn, markler6n neben »ar-
bolblos, aöeltsuchendr audl ,erworbstätlg bls zu 36 Std. ln der
Woche..
Jugendllche lm BerufsgrundblldungeJahr marklergn,nlcht emeÖstä.
tlg. un6,Schtllo(ln), Studen(ln!.

Zu Frage@: Leben §le übenvlegond von...
Dle Untertralhquslle, aug der dor ob€n^,I€gendg Lsbensuntefialt
beetrtlten wlrd, dar, nur bel unml$elbaren Bezlehern, Berechtlgten
marklen wgtden, nlcht aber bel den Angehörlgen. Dlese markleren
ggf. rZrwendungen, Unterhalt durch Eltern, Ehegatten usw.«.
§ilpenolen slnd -bel' »songtllan Unteßtütsungen (2.8. Sozlalhllfe,
BAföG). zu markleren; d€sglslchon Unterhaltsgeld nech dem
&b€ltrilöderungsgeeatr l0r Umechulung und Fottblldung soille fOr
Arbelts- und Berulslörderung Behlndoiler.

Zu Frage Ot HXt|Bhöchsten 
atlgemotnen SchulabsdrtuB

Bol dleeer Fr@o lst larrrells nur dle abgeechlossene Schulausblldung
zu markleren. Schüler, dle noch elne allgemelnblldende Schule
beguchen, bsantworten dla Frage I nlcht.
Wurde olne Realschule oder eln Gymnaslum vor Enelchen der
Mlttl6ren Relfe verlassen, so lst 'Volksschule, Hauptschuler zu
markleren. Bel Abgang nach Enelchen der Mlüleren Relfe, aber vor
dem Abltur, l8t 'Realschule. . .. zu mükloren.
Pollonen, dlo slne entsprechende Schule deo Zrelten Blldungsweges
(2.8. AbEndgymnaslum/t(oll€g) besucht haben, markleren le nech
änelchtem AilechluS,Bealabhule.... oder,Hochgchulrelfe (Abl-
tur). . ,r.

Zu Fraoe 6: Welchen höchsten Abschtu8 an olner borult'- - blldenden Schule oder Hochschule.. .

a) Berufsfachschulen sind Vollzeltschulen, dle zur Berufsvorbereltung'oder auch zur \loll€n Berulsausblldung besucht werden können. Zü
lhnen gehören u.a Handelsschulen, Höhere Handelsschulen,
Verwalturqsschulen, Sprachen- und Dolmetscharschulen, Haus.
haltsschulän, Schulen fOr Kinderpflegerlnnen, §chulen ltlr Azthdlo
rlnnen, Kunstschulen und Schzuspielschulen.
Berufsschulen bal. Berufssonderschulen slnd nicht unter »Berufs.
fachschule. zu markieren.
Fachschulen vermitteln elne weitergehende lachlicho Ausbildung
lm Beruf. Sie können Vollzeit- odEr Teilzeitschulen sein.
Die Fachschulen werden in der Regel al§ 'Fachschulsn t{Ir...
(Berutsziel bzw. Fachrlchtung). bezoichnst, z.B. Fachschulen fOr
iechnlk (auch Technikerschuien), Fachschulen fOr Wrtschaft, ftlr
Landwirts:chafi, ltlr Hauswirtschaft, l0r Toxtll und Bekleldung, fllr
Sozlalpädagogik Hiezu zählen auch Melstorschulon.
Dle Fachhochschulen sind gröBtentells aus den lrflheren lngenieur.
schulen und höheren Fachschulen henorgegangen. §le haben dle
Aufgabe, durch praxisbEzogene Lehre eine auf wlssenschaftllqher
undkonstlerischer Grundlage beruhende Blldung zu vermltteln, dle
zu selbständlger Tätlgkelt lm Beruf befählgt. Zu den Fachhochechu-
len zählen aubh die Venraltungsfachhochschulen, an denen Nach.
wuchskäfle lür den gehobenen nlchttechnl§chen Dlon§t des Bun.
des und der länder ausgeblldet werden.
Unter »HochschulE.... lst hler das §tudlum an Unlwreltäten,
pädagoglschen und theologlschen Hochschulen, Kunsthochsohulen
bowte tn den wlssonschafüichen Studlengängen der Gesamthoch.
schulen anzugebon.

tragon.
Soldaten lragen rBund€6vtohr. eln.

Zu Frage @, S"j?n" 
Tätlgkelt, welchen Beruf llben Sle

Zu Fraso @' il Hil:t.'em
Hieüel kommt e anf elne dos Wirt
echafiszweiges

(nicht

an, zu

Dlenst), Krankenhaue

(nlcht

oder

b) Hier lst der fachliche Schwerpunkt
an einer
war, z.B.

Borufstactt.,

wlrtBchaftslohre,

Zu Frage @:
a)Zyr

einer mit
ertolgreichE

Hler lst nlcht stva dor

dlenstlelst€nde geben bltte
Ausblldungsberuf an.

Zu Fraga @: Falls Sle

Ansblldung
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zählt nicht

Erwerbstätlgkelt.

und Studenten

odor Werkvenragspartner

I'lebau, Waren-
Bal AbschluB an

der Betrlob
(2.8.

wgitoro
von

ln der rm €qenen



Anhang Nr. 12

nern

a) Welchen hitchsten Abschlu8
an elner berutsbildenden
Schule oder
Hochschule haben Sie ?

Berufsfachschule
(ohne &rußschule)

Fachschule

entfällt, da aut gleichem Grundstück
unter 15 Minuten

15 bis unter 30 Minuten
30 bis unter 45 Minuten
45 bis unter 60 Minuten

60 Minuten und mehr

r,ii i"ttltliil

Perconenbogen

O BiUe Ci€molnde angebon:

@ Geburtsangaten

1. Januar bis 24. Mai
25. Mai bis 31. Dez.

@cesctrtectrt männlich
weiblich

@ Famitienstand ledig
verheiratet

verwitwet
geschieden

Rechlllche Zugehörigkeit zu
einer Religionsgesellschaft

Römisch-katholische Kirche
Evangelische Kirche

Evangelische fteikirche
Jüdischo Religionsgesellschafi

lslamische Religionsgemeinschaft
ande.e Boligionsgesellschatten

keiner Religionsgesellschaft rechtlich zugehörig

Welche Staatsangehörigkeit haben Sle? deutsch
griechisch

italienisch
übrige Ec-Staaten

iugoslawisch
türkisch

sonstige/keine

Siehe oder
die Bestandteile der
Stichtag: 25. irai 1987

Falls Sie einen ALschlui an einet allgameinbildenden bzt.
benrlsilldenden güuldHochschule haben :

Welchen hächsten allgomelnen
Schulabschluß haben Sle ?

Volksschule, Hauptschule
Realschule/gleichwertigot AbschluB (2. B. Mittlere Reife)

Hochschukeife (Abitur), Fachhochschulreife

a) Geburtsiahr

b) Geburtsmonat

*

I Wird von lhnen noch eine weiter€ Wohnung

,"*l-n'I

t

lrj
!E

o
{o

!o
r,,

2
o
z
lll

oo
E
TIJc
E;5tt

nein
ja

@*

@*

*

Fachhochschule (lng.€chule, höhere Fachschule)
Hochschule (einschlie8lich Lehrerausbildung)

b) Welche Hauptfachrichtung hat dieser AbschluB ?

O farc sh eine praktiscüe Berufsaßbildung
i E. B. Lehre) abgeschloesen haben:

a) Auf welchen Lehrberuf bezog sich diese
Ausbildung ?

b) Wie lange dauerte diee Ausbildung ? Jah(e)

Bltte Name und Anschrltt threr A7öeltsstätte odor
Schule/Hochschule angeben.
Name:

Straße/Hausnummer

PaZ Gemeinde(Unterkunftfzlmmer) ln der Bundeslepublik
DeuEchland elnschlieBlich Berlin (West) bewohnt ?

al Ftir Vefioiatete, die nicht dauemd gptrennt leben
Ist die hiesige wohnung die vowiegend
berulzte Wohnung der Familie ?

bl Rir aile üUigen Petenen :
lst dle hiesige Wohnung dle vorvvlegend
benutzte Wohnung ?

cl Auaerdem für Erwebstätige, Schülerlstudenten :
C€hen Sie vorwlegend von der hiesigen wohnung
aus zur Arbeit oder Schule/Hochschule ?

Welches Verkehr& kein Verkehrsmittel (zu FuB)
mittel benutson
sle hauptsächltcn Fahnad
(längste Sve*e) Pkw

ä:l*,f:ffif u-Bahn,$Bahn,srraßenbahn
Schule/Hochschule? Eisenbahn

Bus, sonst. öffentl. Verkehrsmittel
sonstiges (Motonad, Moped, Mofd

nein
ja

nein
ja

ja

. - . .. f Vollzeit (über 36 $d.a in der Woche)
erweÖstätig') L reitzeit (bis zu 36 std.a in der woche)

arbeitslos, arbeitsuchend
1l Auch landwiie. mithellende'fani6enanOen.,luszubildende, nlCnlerwerc$allg

Xm", S'oWten,ZNlldtenstleistencle' Hausfrau,Hausmann';üi6 t U"!g;1ff!§nffi§,##isa, sc+rüre(in), sruden(in)

Sind Sle

Leben Sle ilbemi€gend von Eruerb+, Berufstätigkeit
Arbeiblosengeld, -hilfe

Rento, Ponsion
eigenem Vermögen, Vermietuhg, Verpachtung, Altonteil
Zuwondungen, Unterhalt durch Eltern, Ehegatten usw.

sonstigen Unterstütrungen (2. B. Sozialhilfe, BAIöG)

Wieviel Zeit
benötigen Sie
nomalenYeise
lür den Hinweg
zur Arbeit odei
Schule/tlochschule ?

Slnd Sle
zur Zolt tätlg als

Beamter/Beamtin,
(auch bemtenanw.)

Selbständige(r)

Facharbeite(in)
sonstige(r) Arbeite(in)

Angestellte(r)
Auszubildende(r)

Richte(in), Soldat, Zivildienstl.

l- mit bozahlten Beschäftigten
L ohne bezahlte Beschättigte

iiiilrni;'ln

mithelfende(0 Familienangehörige(r)

Zu welchem Wirtschaftszyvsig (Branche, Behörde)
g6hört der Botdsb (Flma, Dlenststelle),
ln dem Sle tätig sind ?

Welche Tätlgkelt, welchen Beruf üben Sle aus?

Nobeneilerbctätlgkelt
ausüben, handelt es
sich um elne

landwinschartliche
nichtlandwirbchaf tliche

Falls Sie elne
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Anhang Nr. 13

l_J l, 31, ?31, l,Sa

Die Wohnung st€ht leet

o Ws hoch lst dlo monatslnlets ?

wottN

o Selt wle vlelen lionaten stem
dlo Wohnung leer ?

oder Verualte(ln) dieses Gebäudes sind.

Die Wohnung ist von Angehörigen ausländischer S'treitkräfte,
diplomatischär, berulskoisulari-scher Vsrtretunggn oder der 

' 
'

Ständigen Vertretung der DDR privatrechtlich gemietet.

mit

1985 :
1986 .

Küche

Bad/Dusche . '

GD We vlele Räume der wohnung haben
f mlndestens 6 Ouadraureter ?

g (ohne Kildn, Bd, WC, Flur)
ITF
u.l

=F Falls davon Räume untervermletst oder5 gewerblich genutzt slnd:
- a) Anzahl der untorvermieteten Räume

fr blAnzahldergew€rblichgenuEtenRäume

='P lawb oro8 l3t dle Flächefr Y Oer g-o€amten Wohnung?
o (einsülieillich Küche, &d, WC, Ftur, Mansardenit una anntidt€§ swie unte|emideter oder
tr, @we,blich Wutrter Räume in der Wot nung)
:D
l!

lGl lei aie wohnuno mlt Mltteln des
Y sozhlen Wohnu-ng3baus gelördeil?G,

ITFg
=Fc @ Sna hnortalb der wohnung

Mehrere
AilwnenE

lrJ mögllch

o

zut rllcro tdrmn euch die monatlicfi aua&
wendenden Eeträgo fllr tllawr, fanafisafion,
Staaenrcinigung, M ül lebfu ht, Ttoryenhaus-

fi behuütung, Sclomstoinrcinigung.
; Nlct t zut Ulote rach,pn Umlagen tü Zentral-w heirund.Wannwassetwrsro..Aanaenmiete,

= 
UnteÄieteausdtlag, zu*hfag tu üöblierung.

Fo.
? CI at Handelt es slch um eine Dlenst.,q v' YVerkswohnung,Beruts-oder
c @schäftsmletwohnung ?
:D* 

O) tst die Wohnung veölllEr,
kostenlos überlassen oder lst dle
Miete wegen llnanzieller Vodebtungen
(2. B. Mieterdarlehen) ermäAigt ?

a) WIrd dle lVohnung
beheH mlt

üborwlegefld

Fern-, Blockheizung
Zentralheizung
Etagenheizung

Einzel- oder Mehnaumöfen (auch Elektro6p€icher)

b) Welcher Brennstoft, welche' Wämequelie wird vertendet?

GebäudeangBben: Bitte nur ausfüllen, wenn Sie

t

Meh@e
AnMen
möglich

! ceoeuaearr
t

Auilerdem bei Wohnheimen:
Wrd dlcs€ Gobäude
vollständig oder tellwel3e
als Wohnhalm gEnutst?

Gas
Heizöl
Strom

Kohle, Holz usrrr.

Fornwärme
Sonnenenergie, Wärmepumpe

WohnoeMude
(Güäude m inde§lens iur Hä1fu

fi]rWohnM@g nxä)
sonstiges GeMude mit Wohnraum

§ eau;am aes Ci€ääudes
(Jatu dar ea.gstuWsteilung)
*tEwßtteruAeuN
UmMuten i§ da9
utwüNllche Beulaht
anzug&n, biw&t-
aubeu nach Tolal*ladet

E sind wohnunoen lm Gebäude
T mlt ilttteln dö sodaten

Wohnungsbaus getördert ?
(nurEderffiruryErw)

bewohnt€ Untorkunft
(2. B. turrcl@)

vollständig
teilweise

freies Wohnungsunternehmen
sonstige(r) Eigentäme(in)

bis 1900 . '
1901 -18 . '
'1919-48.

1949-57.
1958-62.

63'

E ffil*riffiug:(|n)' einzJrperson oder Ehepaar,

HE:H#*o*",,.n"'Hßfl iT""#,f !fi Lf;&{
Gemeinschaft von Wohnungseig€ntümem

(nu bei EigqntumNnungan)

gemeinnillziges Wohnungsuntemehmen, Wohnungs-
baugenossensch. oder Organ der staaü. Wohnung§politik

l_J
siehe Ed&nmngon

voLKSZÄrurUNG 1987

IllI
Lo

E
UJJ

EDtt

a6s..*rol Rechtsgrundlage:
."iV- SieheH-ausha6mantelbogenoderErläuterungsblatt,die

*/- Bestandteile der Erhebungwordrucke sind. Stichtag: 25. liai 1987

Wohnungangaben

@ eewonnen Sle dle Wohnung/Räumo als
*

a) Elgontümo(ln), Miteigent. oder Kaufanwärt.

b) Hauptmlete(ln) (einschlieBlich Ahenteil)

Gl wenn lst der Haushalt ln dlese
- wohnung elngezogen ?

1. , 4, , 7,
2.' 5. ' 8.
3. 6. ' 9.

odd
msr

it .' ,r , 2 , r,.rj,t.8,ti ''-

volle Quadratmoter

'@U,t Af wohnung elrc Fobthf,ohnung?
r* nein . r-

!a 1 ',-

I r r['*
nein .

ia.

volle DM

lrrrl*
nein .

ja.

bis3.
4-6.

nein .

ia.

I

ilr

il

iiil:;iii:li

:tlrrl
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Anhang Nr. 14

ffiH voLKszAt+tINc ts87
Zählblatt für Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünfte

Rechtsgrundlage: Gesetz über eine Volks-, Berufs-, GeÖäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung (Volkszählungsgesetz
1987) vom 8. November 1985 (BGBI. I S. 2078) in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG) vom
14. März 1980 (BGBI.I S. 289).

SA6

Zählbezirks-Nr

Gemeinde

Gemeindeteil/Stadtbezirk

Name der Straße, Haus-Nrn.

Nr. der
Regionalliste l-r-l

ttGemeindeschlüssel

Gemeindeteil I I

Straßenschlüssel tt.tt

BloclV-seite tt

,t

8-15

18-21

22-24

25-29

30-33

34-38

Von dei
Eihäbungsstette
oder vom Zähleil
von der Zählerin
auszufllllen !

Von der
Elhobungsstolle
auszufüllen I

Vom Leiter/
von der Lciterin der
Gemeinschafts-
oder Anstahs-
unterkunft
auszufllllen I

Zah! der Personen ohne eigene Haus-
haltsführung mit alleiniger Wohnung
in der Gemeinschafts- und Anstalts-
unterkunft
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Gesamtzahl der Personen in der
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lm Mai 1987 findet wieder eine Volks-, Berufs-, Gebäude-,
Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung Uolkszählung 19871
in der Bundesrepublik Deutschland statt. Volkszählungen wer-
den entsprochend den Empfehlungen der Vereinten Nationen
und den Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaft durch'
geführt. Sie bilden die Grundlage für Entscheidungen auf den
Gebietcn Wirtschafts- und Sozialpolitik, Wohnungswart-
schaft. Aöeitsmarkt, Umwelt und Bildungswe3€n. Die letäe

fuihang Nr. 15

lnfonmatrionen zu? Gebäudevonenhebung
im Flahmen den Volkszählung 1gA7

Warum ist eine Volkszählung notwondig?

Volkszählung in der Bundesrepublik Deutschland war vor 1 7
Jahren, dio lotzte Gebäude- und Wohnungszählung 1968.
Vieles hat sich seitdem geändort, und die vorhandenen Daten
sind veraltet. Erst mit aktuellen und genauen statistischen
Ergebnissen läßt sich verläßlich pl6non, richtig ontscheiden
und vemünftig wirtschaften. Jeder leistet durch die Beantwor-
tung dor Fragen einen wichtigen Beitrag für die Zukunft
unssres Landes.

Dio gGotzlichen Grundlagen sind dEs Gesetz über eine Volks-'
Berufs-. Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzihlung
(Volkszählungsgcsotz 1987) und das Gesetz über die Statistik

Die Gebäudedaten können bereits bis zu sechs Monatsn vor
dem ählungsstichtag (25. Mai 19871 erhoben werden. Hier-
durch soll eine Erleichterung der Zählungsorganisation erzielt
wsrden; insbesondere deshalb, weil in vielen Fällen die

Welche Hauptaulgaben erfllllt die Gebäude- und Wohnungszählung?

ähtreiche Entscheidungen, für die dringend aktuelle Daten - Wieviel Steuermittel müssen für den Bau vdn Eigen'
aus der Gsbäude- und Wohnungszählung benötig6 werden, heimen und für die Modernisierung von Wohnungen auf-
stehen an: Sebracht werdenT

- Wieviel Wohnungen müssen gebaut werden 7 - Wieviel Geld wird für energiesparende und umweltschüt-

- Wieviel Wohnungen für 6ltere Mitbürger, Schüler und Stu- zende Maßnahmen gebraucht 7

denten sowie fürausländische Mitbürgerwerden benötigt ?

Wdche g$otzlicho Gnrndlage hat die Gebäudevorerhebung?

für Bundeszwecke (Bundesstatistikg€setz). Die Gebäudevor-
erhebung ist in § 1 Abs. 3 Volkszählungsgesetz g€regelt'

I

Warum wird eine Gebäudevorerhebung durchgeflthrt?

Eigentümerlr'erwalter nicht in den zu erhebenden Gebäuden
wohnen und bei der Hsupterhebung von den Zählern nicht
angetroflen werden können.

Art und Umfang der Gebäudevororhobung

Die Gebäudevorerhebung wird in der Regel schriftlich durch- raum und ständig bewohnte unterkünfte, die in !t 6 und 8
geführt. Erhoben werden-Angaben über-Gebäude mit Wohn- Volkszählungsges€tz fostgelegt sind.

Erhebungsmerkmalo und Halßmerkmale

Bei dieser Volkszählung wird unterschieden zwischen Erhe- - Hilfsmerkmale (t 8 Volkszählungsge§etzl werden für die
bungsmerkmalen und Filfsmerkmalen: Durchführung der Erhebung benötigt und zum frühestmö§-

- Erhebungsmerkmalo (g§ s bis 7 Volkszählungsgesetz) wer- lichen zo'tpunkt vernichtet'

den statistisch ausgewert€t.
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lct dle Beantrrortung der Fragen Pfllcht?

Nach I 12 Vollszählungsgosetz in Verbindung mit t 10
Bund.$trtBtakgesetz b.stoht die Pflicht, die Fragcn zu bcant-
worton. Von dicser Pflicht sind auch dicicnigen nicht ent-

Bei der Gebäudworcrhebung sind die ausgefüllten Gebäude-
bogen an die Erhebungsstelle zu übermitteln. Sie können
direkt bci dsr E tobungsstelle abgcgeben oder per fbst dort-

Angabcn fär amtliche Stltistiken unterlicgcn einer strilten
Gchcimhaltung. Dicccr zcntralc Grunrlgatz dor Stltistak zum
Schutz dcs Einzclncn vor dcr Offenlegung ccincr persönlichcn
Angabcn, dcr übcr den allgcmeinen Datcncchutz hinausgeht,
aoll zuglcich euch das V.rtruurnavsrhältnie zwischen den
Bsfrugtan und dcn Statistischen Amtcrn wahren. Angaben zur

Angaben, die Rückschlüsae auf einzelne Personen zulasssn,
dürfen von don Statistischen Amtern des Bundes und der
Länder nicht weitergcaeben wsrdsn. Jeder kann deshalb
sicher sein, daß scine persönlichen Angaben weder dem
Finanzamt, dem Grundsteueramt noch eineranderen Behörde
oder privrtsn Stsllen zugänglich gomecht werden. Nach dom
Volkszählungsgesctz gibt es eine Augnahme. Ausschließlich
für statistische Auswertungen därfen Einzclangaben ohne

DieAngebcn
dcr 3pätcrcn

bundcn, die Widcrspruch cinlcgen oder Anfechtungsklage
erhebcn. Dic Angabe dsr Tclcfonnummcr im Gebäudebogcn
ist freiwillig.

Gebäudworerhcbung aind wic rllc Angrbcn zur Volkszählung
'von allcn mit ihrer Durchführung anrtllch bctruutcn Personen
gcheimzuhalten. Dic Gcheimhtltung wird von den Daten-
schutzbeauftragten äbcnvacht. Verutößc gcgen dic Gcheim-
haltung werden strarrechtlich gclhndct.

Wer ict auskunttlpflichtlg?

Bei der Gcbäudryorerhebung sind die Gebäudeeigentümer Die Auskunftspflicht ist im einzelnei in t 12 Volkszählungs-
odcr -vcrralter auskunftspflichtig. gssetz gelogelt.

Wie können die ausgeftlllten Erhebungwordrucke zur{lckgegeben werdon?

Die tibermittlung an die Erhcbungsstelle ist portofrei, wenn sie
im amtlichen Rücksondeumschlag (Volkezählungsbrief)
erfolgt.

Wle wird dac Stetistlkgshcimnlr gcwahrt?

D0rfen Einzelangaben weitergegcben werden ?

Namen und Anschriften an die Gemdnden wcitergegeben
werden. Dies ist iedoch nür dann srlaubt. wenn durch landes-
gesetze sichergcst€llt ist, daß bai dcn statistischen Stellen der
Gemeinden die gleichen Sicherheitsvorkdhrungen zur
Wahrung des Statistikgcheimnisses bestohen wie in den Sta-
tistischen Amtem dss Bundes und dcr Länder. Andsrs stollen
der Gemeindcn dürfen diese Einzelangaben nicht bekommen
(im einzelnen 3 14 Volkszählun$g$etzl.

Wa! gcschicht mlt den Gebäudebogen?

zum Gebäudcwsrden indie Erhcbungsvordrucke bogen werden an dic StltEtischcn ltndeaämtcr weitcrgelei-
Wohnungszählung eingetragen. Die Gebäudc- tst und dort ntch dcr Eingangekontrollc ycrniahtct.

F0r mltrrc Arr*0nltc odor zudüzllchcs lnlormatlonrmrtcdel wcndon Slo rich blttc on dlc Erhcöungütcllc.
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lnfonrnationen
ZU? Volkszahlung 1gA7

Warum ist eine Volkszählung notwendig?

ln der Bundesrepublik Deutschland findet im Mai 1987 wieder eine Volkszählung statt.
Volkszählungen werden entsprechend den Empfehlungen derVereinten Nationen und den

Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaft durchgeführt. Sie bilden die Grundlage für
Entscheidungen auf den Gebieten Wirtschafts- und Sozialpolitik. Wohnungswirtschaft,
Arbeitsmarkt, Umwelt und Bildungswesen. Die letzte Volkszählung in der Bundesrepublik
Deutschland war vor 17 Jahren. Vieles hat sich seitdem geändert, und die vorhandenen

Daten sind veraltet. Erst mit aktuellen und genauen statistischen Ergebnissen läßt sich ver-
läßlich planen, richtig entscheiden und vernünftig wirts-chaften. Bund. Länder und

Gemeinden sind auf eine neue, zuverlässige Datenbasis angewiesen. Auch für die Frage-

stellungen von Parteien, Tarifpartnern, Wirtschafts- und Berufsverbänden und einer Viel-
zahl weiterer wichtiger Gruppen des öffentlichen Lebens, insbesondere Wissenschaft und

Forschung, sind die Ergebnisse der Volkszählung unentbehrlich. Verläßliche Planungen

und richtige Entscheidungen"kommen letztlich jedem Einzelnen zugute. Jeder leistet
durch die Beantwortung der Fragen einen wichtigen Beitrag für die Zukunft unseres

Landes.
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lnfonmationen
zu? Volkszählung 1gA7

Welche Hauptaufgaben erfüllen die einzelnen Zählungsteile?
Volks- und Berufszählung: Genaue Bevölke-

rungszahlen für Bund, Länder und Gemeinden
liegen zur Zeil nicht vor. Ein zentraler Zweck der
Volkszählung ist daher die Ermittlung der genauen
Bevölkerungszahl. Die Angaben über

- Geschlecht, Alter und Familienstand,
- Erwerbsbeteiligung,
- berufliche Gliederung und Ausbildungsstruktur

bilden eine unentbehrliche Grundlage für anste-
hende Entscheidungen in den Bereichen Arbeits-
markt, schulisches und berufliches Bildungs-
wesen, Rentenpolitik und Verkehrswesen.

Gebäude- und Wohnungszählung: Die letzte
Gebäude- und Wohnungszählung wurde im Jahr
1968 durchgeführt. Auch diese Daten sind ver-
altet. Zahlreiche Entscheidungen stehen an:

- Wieviel Wohnungen müssen gebaut werden ?

- Wieviel Wohnungen für ältere Mitbürger,
Schüler und Studenten sowie für ausländische
Mitbürger werden benötigt ?

Die gesetzlichen Grundlagen sind das vom
Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates
beschlossene Gesetz über eine Volks-, Berufs-,
Gebäude., Wohnungs- und Arbeitsstättenzäh-

- Wieviel Steuermittel müssen füf den Bau von
Eigenheimen und für die Modernisierung von
Wohnungen aufgebracht werden ?

- Wieviel Geld wird für energiesparende und
umweltschützende Maßnahmen gebraucht ?

Für all diese Entscheidungen werden dringend
aktuelle Daten benötigt.

Arbeitsstättenzählung: Letzte umfassende
lnformationen über alle Arbeitsstätten und Unter-
nehmen stammen aus dem Jahr 1970. Die An-
gaben

- über die Zahl und Größe der Arbeitsstätten,
- über die dort tätigen Personen und
- über die Summe der gezahlten Löhne und

Gehälter

werden dringend für Entscheidungen auf den
Gebieten Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsmarkt-
politik benötigt. Sie werden jedoch auch für
verkehrs- und umweltpolitische Entscheidungen
gebraucht.

lung (Volkszählungsgesetz 1987) und das Gesetz
über die Statistik für Bundeszwecke ( Bundesstati-
stikgesetz).

Welche gesetzliche Grundlage hat die Volkszählung?

Die Volkszählung wird als Vollerhebung mit
Hilfe von Zählern durchgeführt. Erhoben werden
Angaben über alle Personen und Haushalte, Woh-
nungen, Gebäude mit Wohnraum und ständig

Bei dieser Volkszählung wird unterschieden
zwischen Erhebungsmerkmalen und Hilfsmerk-
malen:

- Erhebungsmerkmale (§5 5 bis 7 Volkszäh-
lungsgesetz) werden statistisch ausgewertet.

Nach § 12 Volkszählungsgesetz in Verbindung
mit 5 1O Bundesstatistikgesetz besteht die fflicht,
die Fragen zu beantworten. Von dieser fflicht sind
auch diejenigen nicht entbunden, die Wider-
spruch einlegen oder Anfechtungsklage erheben.

Erhebungsmerkmale und Hilfsmerkmale

Art und Umfang der Volkszählung
bewöhnte Unterkünft e sowie nichtlandwirtschaft -
liche Arbeitsstätten und Unternehmen, die in §§ 5
bis 8 Volkszählungsgesetz festgelegt sind.

- Hilfsmerkmale (§ 8 Volkszählungsgesetz) wer-
den für die Durchführung der Erhebung benö-
tigt und zum frühestmöglichen Zeitpunkt ver-
nichtet.

Folgende Angaben sind freiwillig: Die Telefon-
nummer im Haushaltsmantelbogen und im
Arbeitsstättenbogen sowie die Angabe des
Bearbeiters/der Bearbeiterin im Arbeitsstätten-
bogen.

lst die Beantwortung der Fragen Pflicht?
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lnfonrnationen
zur- Volkszahlung 1987

Wer ist auskunftspflichtig?
Bei der Volks- und Berufszählung sind alle Voll-

jährigen oder einen eigenen Haushalt führenden
Minderjährigen auskunftspflichtig, und zwar auch
für minderjährige Haushaltsmitglieder. Für voll-
jährige Haushaltsmitglieder, die wegen einer
Behinderung nicht Auskunft geben können,
müssen andere Haushaltsmitglieder antworten. ln
Gemeinschafts- oder Anstaltsu.nterkünften sind
die Leiter auskunftspflichtig für Personen, die
wegen einer Behinderung oder Minderjährigkeit

Die Fragen können mündlich gegenüber den
Zählern oder schriftlich beantwortet werden. Bei
der Volks- und Berufszählung können Auskunfts-
pflichtige die Fragen gemeinsam mit anderen
Haushaltsmitgliedern oder für sich allein beant-
worten. Um die Zählung ordnungsgemäß durch-
führen zu können, dürfen die Zähler einige
Angaben, wie Namen der einzelnen Haushalts-
mitglieder oder Zahl der Personen und Haushalte
in der Wohnung, mündlich erfragen und in die Er-
hebungsvordrucke eintragen (5 1 0 Abs. 7 und

Die Zähler sind ehrenamtlich tätig. Sie wurden
von den Erhebungsstellen sorgsam ausgewählt
und in Schulungen über ihre Aufgaben, Befug-
nisse und fflichten unterwiesen. Sie sind schrift-
lich verpflichtet worden, das Statistikgeheimnis
zu wahren. Alle bei der Zählung gewonnenen
lnformationen haben sie auch nach Beendigung
der Zähleftätigkeit geheimzuhalten. Sie müssen
sich gegenüber den Befragten als Zähler auswei-
sen. Die Zähler haben den Befragten zu helfen und,

Angaben für amtliche Statistiken unterliegen
einer strikten Geheimhaltung. Dieser zentrale
Grundsatz der Statistik zum Schutz des Einzelnen
vor der Offenlegung seiner persönlichen Angaben,
der über den allgemeinen Datenschutz hinaus-
geht, soll zugleich auch das Vertrauensverhältnis
zwischen den Befragten und den Statistischen
Amtern wahren. Angaben zur Volkszählung sind
von allen mit ihrer Durchführung amtlich betrau-
ten Personen (2. B. Zähler, Mitarbeiter in den Erhe-
bungsstellen und den Statistischen Amtern)
geheimzuhalten. Die Geheimhaltung wird yon den

nicht Auskunft geben können. ln diesen Fällen
können die Fragen auch von einer Vertrauens-
person beantwortet werden. Bei der Gebäude- und
Wohnungszählung besteht die Auskunftspflicht
für Eigentümer oder Verwalter bzw. Wohnungs-
inhaber. Verantwortlich für die Auskünfte zur
Arbeitsstättenzählung sind die lnhaber oder Leiter
der Arbeitsstätten und Unternehmen. Die Aus-
kunftspflicht ist im einzelnen in § 1 2 Volkszäh-
lungsgesetz geregelt.

§ 13 Abs. 5 Volkszählungsgesetz); angetroffene
Auskunftspflichtige können die Namen der übri-
gen Haushaltsmitglieder auch schriftlich mittei-
len. Die ausgefüllten Erhebungsvordrucke können
direkt den Zählern - auch in verschlossenem
Umschlag - ausgehändigt oder per Post an die
Erhebungsstelle übermittelt oder dort abgegeben
werden. Die Ubermittlung an die Erhebungsstelle
soll innerhalb einer Woche erfolgen; die Übermitt-
lung per Post ist portofrei, wenn sie im amtlichen
Rücksendeumschlag (Volkszählungsbrief ) erfolgt.

wenn es gewünscht wird, nach Angaben der Aus-
kunftspflichtigen die Erhebungsvordrucke aus-
zufüllen. Zählerwerden nicht in der Nachbarschaft
ihrer eigenen Wohnung eingesetzt. ln der Zäh-
lungspraxis ist jedoch nicht auszuschließen, daß
Zähler einzelnen Auskunftspflichtigen bekannt
sind. Um lnteressenkonflikte zu vermeiden, wer-
den z.B. Polizisten oder Staatsanwälte nicht als
Zähler eingesetä. Die Rechte und Pflichten der
Zähler sind in § 1O Volkszählungsgesetz geregelt.

Datenschutzbeauftragten überwacht. Verstöße
gegen die Geheimhaltung werden strafrechtlich
geahndet. Die Antworten zu den Erhebungsmerk-
malen werden zu Tabellen aufbereitöt. Die
Angaben des Einzelnen sind darin für niemanden
mehr erkennbar. Erst durch die zusammenfas-
sende statistische Auswertung wird das Zahlen-
material verwendbar. Die nachträgliche Herstel-
lung eines Personenbezugs ist ausdrücklich unter-
sagt (§ 17 Volkszählungsgesetz; Verbot der
Reidentifizierung) und unter Strafe gestellt.

wie können die Fragen beantwortet und die Erhebungsvordrucke
zurückgegeben werden?

Welche Aufgaben haben die Zähler?

Wie wird das Statistikgeheimnis gewahrt?
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lnfonrnationen
zu? Votkszahlung 1gA7

Dürfen Einzelangaben weitergegeben werden?
Angaben, die Rückschlüsse auf einzelne Perso-

nen zulassen, dürfen von den Statistischen
Amtern des Bundes und der Länder nicht weiter-
gegeben werden.. Jeder kann deshalb sicher sein,
daß seine persönlichen Angaben weder dem
Finanzamt, der Polizei noch einer anderen Behörde
oder privaten Stellen zugänglich gemacht werden.

Nach § 14 Volkszählungsgesetz gibt es eine Aus-
nahme. Ausschließlich für statistische Auswer-
tungen dürfen Einzelangaben ohne Namen und
Anschriften an die Gemeinden weitergegeben
werden. Dies ist ledoch nur dann erlaubt, wenn
durch Landesgesetze sichergestellt ist, daß bei
den statistischen Stellen der Gemeinden die

Name und Anschrift sind erforderlich, um die
Vollzähligkeit der Erhebung sicherzustellen. Sie
werden von den örtlichen Erhebungsstellen, z. B.
zur Adressierung von Schreiben, für Rückfragen,
zur Kontrolle, ob die ausgegebenen Erhebungs-
vordrucke zurückgesandt wurden, und für Erinne-
rungs- und Mahnschreiben verwendet. Der jewei-
lige Bearbeitungsstand wird festgehalten; z.B.
wird vermerkt, daß die Rücksendung der Erhe-
bungsvordrucke per Post angekündigt wurde. Für
diese Aufgaben können Daten- und Textverarbei-
tungssysteme eingesetzt werden. Unmittelbar
nach Abschluß der Volkszählungsarbeiten in den
örtlichen Erhebungsstellen werden die Erhe-
bungsvordrucke und die den Erhebungsstellen zur
Organisation der Zählung übermittelten Daten der
Einwohner (§ 11 Volkszählungsgesetz) an das
Statistische Landesamt übersandt. Alle übrigen
bei der Erhebungsstelle vorhandenen personen-
bezogenen Daten der Befragten werden gelöscht.
Ausgenommen sind nur die Daten der Personen,
die ihrer Auskunftspflicht nicht nachgekommen
sind; diese können zur Durchführung von Ord-
nungswidrigkeiten- oder Verwaltungsvollstrek-
kungsverfahren an die dafür zuständigen Stellen
weitergeleitet werden.

Bei der weiteren statistischen Bearbeitung in den
Statistischen Landesämtern werden die Namen
und Vornamen auf den Erhebungsvordrucken zum
frühestmöglichen Zeitpunkt von den Erhebungs-
merkmalen getrennt und nicht auf elektronische
Datenträger übernommen. Die Anschrift (ohne

Was geschieht mit Name und Anschrift?

gleichen Sicherheitsvorkehrungen .zur Wahrung
des Statistikgeheimnisses bestehen wie in den
Statistischen Amtern des Bundes und der Länder.
Sollten Daten weitergeleitet werden, ist zusätzlich
für Uberprüfungen durch die Datenschutzbeauf-
tragten ein Protokoll anzufertigen. Andere Stellen
der Gemeinden dürfen diese Einzelangaben nicht
bekommen.

Eine Veröffentlichung von Einzelangaben ist mit
Ausnahme der Arbeitsstättenzählung nicht zuläs-
sig. Einige Einzelangaben von Arbeitsstätten dür-
fen im Rahmen von Tabellen, aber nur bis zur
Ebene der Gemeindeteile, veröffentlicht werden (§

14 Abs. 5 Volkszählungsgesetz).

Name) wird vorübergehend zusammen mit den
Erhebungsmerkmalen auf elektronische Daten-
träger übernommen und nach ihrer Zuordnung zu
größeren räumlichen Einheiten, z.B. zu Block-
seiten, gelöscht.

Unabhängig davon dürfen jedoch Angaben über
die Zahl der Wohnungen und Personen gegliedeft
nach Gemeinde, Straße, Hausnummer zur Ermitt-
lung von Auswahlbezirken für Bundes- und
Landesstatistiken genutzt werden (§ 1 5 Abs. 5
Vol kszäh I un gsgesetz).

Alle Erhebungsunterlagen mit Angaben über die
Auskunftspflichtigen und alle auf Datenträger
übernommenen Nummern der Erhebungsvor-
drucke werden spätestens zwei Wochen nach
Feststellung der amtlichen Bevölkerungszahl des
Landes vernichtet bzw. gelöscht. Bei der Arbeits-
stättenzählung gelten für die Trennung der Namen
der Unternehmen und der Arbeitsstätten, die
Löschung der Bogennummer und die Löschung
der Anschrift Sonderregelungen (vgl. § 1 5 Abs. 1,
3 und 5 Volkszählungsgesetz sowie Punkt 2 der
Erläuterungen zum Fragebogen der Arbeitsstät-
tenzählung).

Trennung und Löschung sind im einzelnen in § 15
Volkszählungsgesetz geregelt.

Die Einhaltung des Statistikgeheimnisses und des
Datenschutzes ist in allen Phasen der Zählung
sichergestellt.

Für weitere Auskünfte oder zusätzliches lnformationsmaterial
wenden Sie sich bitte an lhren Zähler/lhre Zählerin oder an lhre Erhebungsstelle.
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Anhang Nr. 16

lnfonmationen üben das neue Bundessüatistikgeseüz
als Engänzung zu den

,, lnfonmaüionen zun Volkszählung 19A7"

Eine Volkszählung, die sich an alle Bürgerinnen
und Bürger wendet, muß sorgfältig geplant und
vorbereitet werden. Die Erhebungsunterlagen und
lnformationspapiere mußten deshalb frühzeitig
gedruckt werden. ln den Unterlagen mußte, auch
wegen der Gebäudevorerhebung, mit der bereits
Ende November 1986 begonnen wurde, noch auf
das B u n desstatisti kgesetz vom 1 4. März 1 9 8O ver-
wiesen werden.

Am 30. Januar 1987 ist das Gesetz über die Stati-
stik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz -
BStatG) vom22.Januar1987 (BGBl. I S. 462, 565)
in Kraft getreten. Es ist wie das Volkszählungs-
gesetz an das sogenannte Volkszählungsurteil des
Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember
1983 angepaßt worden. Soweit die Erhebuägsvor-
drucke Verweise auf das Bundesstatistikgesetz
von 1 98O enthalten, beziehen sie sich ietzt auf das
Bundesstatistikgesetz von 1987. Da sich auch die
Reihenfolge der Paragraphen verändert hat,
möchten wir Sie darauf hinweisen, daß im lnfor-
mationspapier,lnformationen zur Volkszählung
1987" in Abschnitt ,,lst die Beantwortung der
Fragen Pflicht?" auf § lObes alten Bundesstati-
stikgesetzes verwiesen wird. Diese Vorschrift hat
die Auskunftspflicht vorgeschrieben. Die ent-
sprechende Regelung enthält nunmehr § 15 in
Verbindung mit § 26 Abs.4 Satz 1 des neuen
B undesstatisti kgesetzes.

Die über § 14 Volkszählungsgesetz 1987 hinaus-
gehenden Möglichkeiten der Verwendung sowie
der Weiterleitung von Einzelangaben nach dem
neuen Bundesstatistikgesetz (2.8. § 16 Abs. 3, 4
und 6) finden keine Anwendung.

Zähler und Erhebungsstellen dürfen keine Einzel-
angaben weitergeben.

Die Übermittlung von Einzelangaben zwischen
den mit der Durchführung der Volkszählung
betrauten Personen und Stellen ist wie bisher
zulässig.

Die auf Seite zwei der .lnformationen zur Volks-
zählung 1987" angesprochenen Hilfsmerkmale
sind:

- Bei der Volks- und Berufszählung:
Vor- und Familiennamen der Haushaltsmitglie-
der, Straße und Hausnummer; Name der
Arbeits- oder Ausbildungsstätte; bei Gemein-
schafts- und Anstaltsunterkünften Zahl der
Personen, die dort ihre alleinige Wohnung
haben; Telefonnummer;

- bei der Gebäude- und Wohnungszählung:
Straße und Hausnummer des Gebäudes; Vor-
und Familienname oder Bezeichnung des
Eigentümers oder Verwalters; Gemeinde,
Straße, Hausnummer des Eigentümers oder
Verwalters; bei der !i/ohnungszählung zusätz-
lich Vor- und Familienname des Wohnungs-
inhabers; Telefonnummer;

- bei der Arbeitsstättenzählung:
Name, Bezeichnung von Arbeitsstätten und
Unternehmen; Straße und Hausnummer; Bear-
beiter des Fragebogens; Telefonnummer.

Die verwendete -Heftnummer" und die ,,laufende
Nummer der Person" sowie die ,,Arbeitsstätten-
bogennummer" und die ,,laufende Nummer der
Zweigniederlassung" dienen der Herstellung des
Haushalts-, Wohnungs- und Gebäudezusammen-
hangs beziehungsweise des Zusammenhangs
zwischen Arbeitsstätten und Unternehmen. Sie
enthalten keine über die Erhebungs- und Hilfs-
merkmale hinausgehenden Angaben.
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25. Mai 1 987 tindet nach 1 7 Jahren
Gesetz über eine

S.2078) in Verbindung mit dem

u. a. zur

Anhang Nr. 17

vom 14.

Zähler und zur Vernichtung der
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VOLKSZAHLUNG 1987

Allgemeine Hinweise
bei-

nicht anwesend sind.

Hinweise zum Austüllen

!zanonangabe

bogen aus; wenn sie kelnen elgenen Haßhalt führen, nur einen
Personenbogen aus (wenn sie auBerhalb der Gemeinschatts- und
Anstaltsunterkunft keine weitere Wohnung haben).

1987) vom

Zutreffende Antwort
bitte so markieren
(möglichst mit Bleistift)

b) Personen mit mehr als einer wohnung in der Bundesrepublik
Deutschland einschlie8lich Berlin (West) zählen in ieder Wohnung zu
einem Haushalt. Sie müssen aesnälb fiir jeden Haüshalt einen Pärso
nenbogen ausfüllen.

c) Porson€n, die in Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünften leben, tüllen
dort, wenn sae einen eigenen Haushalt führen, sowohl einen Woh-
nungsbogen als auch einen Personenbogen und den HaushaltsmanteF

a) Person im

tet

Q ceuurtsansalen

@ ceschlectrt

ist ein

oder

im Haushalt gemeldet sind.

Rückgabe des Perconenbogens :
Sie können den ausgefüllten Personenbogen

- dem Zähler/der Zählerin aushändigen oder in verschlossenem Um-
schlag übergeben,

StraBe und Hausnummer auf den Umschlag.

Belspiel :

Bei den meisten Fragen sind nur die vorgegebenen Antwortkategorien zu
markieren, einige Fragen sind aber auch in Klarte)d bzw, mit Zahlenanga-
ben zu beantworten.

| - eitte cemernde anseben: - | ,L KlafteXt bitte,t Viosbadur ':fii-tiruckbuchstaben
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a) Geburlsjahr

b) Geburtsmonatii:i
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Zu Frage @: Rechtliche Zugehörigkeit
zu einer Religionsgesellschaft

Freikirchen zählen u.a. der

die nicht dauernd

oder

Zu Frage @: Whd von lhnen noch eine weitere Wohnung...

weileren



Weitere Erläuterungen zum Personenbogen

Zu Frage @: Sind Sie erwerbstätig, arbeitslos. . .
EMerbstätige sind Personen, die in einem Arbeits-/DiensWerhältnis
stehen, selbständig ein Gewerbe betreiben, freiberuflich oder als
mithelfende Familienangehörige tätig sind. Teilnehmer an Fortbil-
dungs-, Umschulungs- und Rehabilitationsmaßnahmen mit Arbeits-
vertrag markieren ebentalls "erwerbstätig". Ehrenamtliche Tätigkei-
ten gelten nicht als Erwerbstätigkeit.
,Erwerbstätig bis zu 36 Std. in der Woche" wird auch markiert, wenn
nur stundenweise, halbtags oder nur an bestimmten Tagen in der
Woche gearbeitet wird.
Arbeitslose, die sich etwas dazuverdienen, markieren neben "ar-beitslos, arbeitsuchend,. auch "erwerbstätig bis zu 36 Std. in der
Woche".
Jugendliche im Berufsgrundbildungsjahr
werbstätig" und "Schüler(in), Student(in)".

markieren »nichl er-

Zu Frage @: Leben Sie überwiegend
Die Unterhaltsquelle, aus der
bestritten wird, darf nur bei
markiert werden, nicht aber bei den

sowie tür

Zu Frage @: Welchen höchsten allgemeinen Schulab-
schluß haben Sie?

Bei dieser Frage ist jeweils nur die abgeschlossene Schulausbil-
dung zu markieren. Schüler, die noch eine allgemeinbildende
Schule besuchen, beantworten die Frage 9 nicht.
Wurde eine Realschule oder ein Gymnasium vor Erreichen derl
Mittleren Reife verlassen, so ist "Volksschule, Hauptschule" zu
markieren. Bei Abgang nach Erreichen der Mittleron Beife, aber vor
dem Abitur, ist "Realschule. . .« zu markieren.
Personen, die eine entsprechende Schule des Zweiten Bildungswe-
ges (2.8. Abendgymnasium/Kolleg) besucht haben, markieren je
nach erreichtem Abschluß "Healschule.. ." oder "Hochschulreife(Abitur). . .".

Zu Frage @: Welchen höchsten
rufsbildenden

a) Berutsfachschulen sind
tung oder auch zur vollen

Fachschulen vermitteln eine
im Beruf. Sie können Vollzeit- oder

Sozialpädagogik. Hiezu zählen auch

schulen, an denen Nachwuchskräfte fr.ir den
technischen Dienst des Bundes und der
werden.
Unter "Hochschule. . ." ist hier
pädagogischen
schulen sowie
Gesamthochschulen anzugeben.

ist der tachliche
an erner

war, z.B.

Zu Frage @: Praktische

oder als Krankenpfleger. Berufsförderungslehrgänge für Solda-
ten, die mit einer Facharbeiter-, Gesellen- oder Gehilfenprüfung
abgeschlossen wurden, sind ebenfalls anzugeben.
Volontärzeiten, ein Praktikum sowie die praktische Ausbildung
von Beamten sind nicht anzugeben, ebensowenig der Abschluß
an einer berufsbildenden Schule oder Hochschule.
Bei einer praktischen Berufsausbildung für mehr als einen Beruf
ist nur die letzte Ausbildung und deren Dauer maßgebend.

b)Die Dauer dieser Ausbildung ist stets auf volle Jahre aufzurunden,
2.8.2 Jahre und 1 Monat = 3 Jahre

2 Jahre und 10 Monate = 3 Jahre
3 1/2 Jahre = 4 Jahre

Zu Frage @: Name und Anschrift lhrer Arbeitsstätte- oderSchule/Hochschule
Hier ist die vollständige Anschrift

Falls mehrere Enverbstätigkeiten ausgeübt werden, ist die Anschrift
des Betriebes anzugeben, in dem die befragte Person übenviegend
arbeitet. lm Haushalt beschäftigte Personen, wie Haushälterinnen,
geben als Arbeitsstätte den Haushalt an.
Berufsschüler, die in keinem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis
stehen, geben die Anschrift der Berufsschule an.
Der Name der Arbeitsstätte, Schule, Hochschule ist Hilfsmerkmal
und wird nicht gespeichert.

Zu Fragen @, @, Welches Verkehrsmittel benutzen Sie
hauptsächlich. ..
Wieviel Zeit benötigen Sie normaler-
weise lür den Hinweg. . .

Für Personen mit wechselndem Arbeitsort (2.8. Vertreter, Reisende)
, "kein Verkehrsmittel . . ." und in Frage 14 "entfällt. . ."ist in Frage 13

zu markieren.

in den

Zu Frage @: Sind Sie zur Zeit tätig als.. .

Heimarbeiter markieren entsprechend
"sonstige(r) Arbeiter(in)., oder
tern zählen auch Gesellen.

Zu Frage @: Zu welchem
der Betrieb. . ..,

Hierbei kommt es auf eine möglichst
(Branche, Behörde) an,

(nicht Dienst),
verwaltung).
Umfaßt der Betrieb mehrere Abteilungen mit unterschiedlichem
Produktionsprogramm (2.8. GieBerei und Straßenfahrzeugbau) oder
ist er in anderer Beziehung geglledert (2.8. Autohandel und -re-
paratur), so ist der übeniviegende Wirtschaftszweig (Betriebs-
schwerpunkt) einzutragen.
Soldaten tragen "Bundeswehr" ein.

nicht- Zu Frage @: Welche Tätigkeit, welchen Beruf üben §ie
aus?

Hier ist nicht etwa der odgr der

@: Falls Sie
zählt jede weitere

ertolgreiche
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Engllsh translation

Anhang Nr. 18

nrnati gthel
Po Census

Why is a population oensus necessary?

ln May 1987, a population census will be conducted in the Federal Republic of
Germany. Population censuses
tions of the United Nations European Community. They provide the
basis for decision-finding in social policy, housing,
environmental protection and intheFederal
Germanywas and the

anewand
as faras acollective

trade and professional of public life, in

lar science and research, are population census are
able. Reliable planning and correct for the benefit of every individual
citizen. By answering the
our country.

lmportant contribution to the future of

lnfo

-335-

in accordance with the recommenda-



lnfoFmation eonoenning the 1987
Po ulation Census

Which arc the main obiestives to be met by the indMdual ensus parts?
Populatlon and occupatlon census: Exact popu-

Iation figures for the Foderation, the Laender and the
communities are not available at the present time. A
central objective of the population census is there-
fore the ascertainment of the exact population figure,
The data on

- se& age and marital status,
- labour-force participation,
- occupational/professional structure as wellas the

structure of education and training

are an indispensable basis for decisions to be made
in such fields as the labour market, education and
vocational training, pension policies, transport and
communications.

Ceneua of buildlngs and houslng:The lastcensus
of buildings and housing was conducted in 1968.
These data too are outdated. A great many decisions
have to be made:

- How many dwellings must be built?
- How many dwellings for senior citizens, pupils and

The population census will be conducted as a
complete enumeration with the help of enumerators.
To bo collected are data on all persons and house-
holds, dwellings, buildings with dwelling space and

students, as well as for our fellow citizens of
foreign extraction, are being required?

- How much of the tax revenue must be provided
forthe construction of individually-owned homes/
dwellings and forthe modernization of dwellings?

- How much money is needed for measures to save
energy and to protect the environment?

For all of these decisions, there is an urgent need for
up-to-date data.

Census of non-agricultural local units: The most
recent comprehensive data on all non-agricultural
local units and enterprises are dating from tho year
1970. The data on

- the number and size of establishments,
- the people working there, and
- the sum total of wages and salaries paid

are urgently needed for making decisions in eco-
nomic and social policy as well as in the field of the
labour market, but they are also being needed for
decisions in the transport and communication sector
and for measures to protect the environment.

other permanently occupied housing accommoda'
tion, as well as non-agricultural local units and enter-
prises, as specified in Arts. 5 to I of the Population
Census Law.

What is the legal foundation for the population oensu§?
The legal foundation is the Law on a Census of 1987) voted by the Bundestag and approved by the

Population, Occupation, Buildings, Housing and Non- Bundesrat, aswellasthe Law on Statistics forFederal
Agricultural Local Units (Population Census Law Purposes (Federalstatistics Law).

Type and soope of the population oensus
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lnfonmatrion concenning the 1gB7 WPo ulation Census

ls the answering of the questions obligatory?
According to Art. 1 2 of the Population Census Law

in conjunction with Art. 10 of the Federal Statistics
Law, it is obligatory to answer the questions. Not
exempted from this obligation either are those citi'
zens who give notice of an objection or are bringing

an action for rescission. The following data are pro'
vided on a voluntary basis; The telephone number in
the household cover sheet and in the local unit ques-
tionnaire, as well as the name of the person having
filled in the local unit questionnaire.

Who is liable to fumish information?
As far as the population and occupation census is

concerned, all persons of legal age as wellas those
not being of full age who however maintain their own
separate household, are liable to give information,
and this also on behalf of household members of
minor age. As regards adult household members
who on account of a disabili§ are unable to furnish
information, other members of the household must
answer the questions for them. ln collective housing
units or institutions, the managers are liable to pro'
vide information with regard to persons who on
account of a disabili§ or because they are under age

The questions may be answered verbally to the
enumerators or in writing. With the population and
occupation census, the persons obliged to give infor-
mation may answer the questions jointly with other
household members or just for themselves. ln order
to safeguard the proper operation of the census, the
enumerators may obtain some data, such as the
names of individual household members or the num'
ber of persons and households within a dwelling, by
verbal inquiry and enter them in the census forms
(Art. 1 0, Par. 7 and Art. 1 3, Par. 5 of the Population Cen-

cannot answer the questions. ln such cases, the
questions may also be answered by a person of con-
fidence. As far as the census of buildings and dwell-
ings is concerned, the persons liable to furnish infor'
mation are the owner or the manager and/or the
occupant of the dwelling. Responsible for supplying
data for the census of non-agricultural local units are
the owners or managers of the respective establish-
ments or enterprises. The obligation to provide infor-
mation is stipulated in detail in Arl12 of the Popula'
tion Census Law.

sus Law);the respondents metat home may provide
the names of the remaining household members also
in writing. The completed questionnaires can be
handed over directly to the enumerators - also in a
sealed envelope - or may be mailed to the survey
office or else delivered there in person. The complet-
ed forms should be returned to the survey office
within one week;to return them by mail is post-free if
the officialreturn envelope (population census letter)
is used.

How can the questions be answered and the questionnaires be rctumed?

What arc the tasks of the enumerator?
The enumerators work on an honorary basis.They

have been carefully selected by the survey offices
and been instructed in special courses with regard to
their tasks, competences and duties. They had to
enter into awritten commitmentto safeguard statisti-
calsecrecy and are bound to keep alldata obtained
during census taking confidential. This also includes
the time after their activi§ as enumerators has been
concluded. They must identify themselves to the
respondents as the enumerators. The enumerators
are obliged to be of help to the respondents and, if

requested to do so, they must complete the ques-
tionnaires for them according to their indications.
Enumerators are not assigned to the neighbourhood
of their own dwelling. lt can however not be excluded
that enumerators may be personally known to in-
dividual respondents. ln order to avoid conflicts of
interests, police officers or state attorneys, for
instance, are not drawn upon as enumerators. The
rights and duties of the enumerators are laid down in
Art. 10 of the Population Census Law.
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lnfonmation concenning the 1987
Population Census

How is statistical confldentiality safeguarded?
Data collected for officialstatlstics are subject to

strict confidentiali§. This fundamental principle of
statistics for the protection of the lndividual against
the disclosure of his/her personal data, which goes
beyond the safeguards of general data protection, is
intended to maintain at the same time a relationship
of trust between the respondents and the statistical
offices. Data collected for the population census
must be kept secret by all persons otficially entrusted
with its execution (e.9. enumerators, staff at the sur
vey offices and the statisticalotfices). The maintain-

Datafrom which itis possible to inferupon individ-
ual persons are not pennitted to be passed on bythe
statistical offices of the Federation and the Laender.
Everybody therefore may rest assured that his per-
sonal data will neither be disclosed to the intemal
revenue seryice, the police, nor to any other public
authori§ or private agency.
According to Art 14 of the Population Census Law
there is an exception to this rule. lndividual data
exclusive of names and addresses may be trans-
mitted to the municipalities. This, however, is only
authorized if it is ensured by the laws of the Land that
the statistical agencies of the municipalities provide

Name and address are needed to ensure the
completeness of the survey. They will be used by the
local survey offices for instance for wdting addresses
of letters and queries, for checking whether all the
survey forms issued have been retumed and for
reminders and follow-ups. The cunent state of pro-
cessing is recorded; so it is noted, for instance, that
the survey forms wore announced to be retumed by
mail. For these tasks, data and text processing
systems can be employed. lmmediately upon the ter-
mination of the population census work at the local
survey otfices, the survey forms and the data on the
inhabitants, which had been transmltted to the survey
offices for organizing the census (Art. 11, Population
Census Law), will be fonvarded to the Land statistical
office. All other personal data of the respondents
existing at the survey office will be deleted. The data
of persons who have not met their obligatlon to pro-
vide information are the only exception to this rule;
these data can be passed on to the agencies respon-
sible for carrying out iregulari§ or administrative
enforcement proceedings.
During the further statistical processlng at the Land
statistical otfices, the names and first names on the
survey fonns will be separated at the earliest possible
time from the survey characteristics and not be
stored on electronic data carriers. The address

ls it pemissible to transmit individual data?

lng of secrecy is being supervised by the datra protec-
tion commissioners. The violation of secrecy is to be
punished by law. The answerc provided to the topics
enumerated are processed into tables. The data sup-
plied by individual persons are no longer identifiable
there for anyone. lt is only by the combinative statistF
calevaluation thatthe data materialis becoming suit-
able for utilization. Any subsequent reconstruction of
information relating to individuals is explicitly prohib-
ited (Art 17 Population Census Law; statutory prohF
bition of reidentification) and punishable by taw.

for the same security arrangements for guaranteeing
statistical secrecy as the statistical otfices of the
Federation and the Laender.Wheneverdata areto be
transmitted,a record must in addition be drawn up for
examination by the data protection commissioners.
Other agencies of the municipalities are not entitled
to receive such individualdata.
Wth the exception of the census of non-agricultural
local units, the publication of individual data is not
permitted. Some individual data relating to non-agri-
cultural local units may be published as part of tabu-
lations, but only down to the levelof the parts of mu-
nicipalities (Art 14, Par. 5, Population Census Law).

(without the name) will temporarily, together with the
§urvey characteristics, be transfered to electronic
data caniers and be cancelled as soon as they have
been assigned to larger spatial units, e. g. to block
sides.
lndependently of these regulations, data on the num-
ber of dwellings and p€rsons, in a breakdown by mu-
nicipali§, stroet and house number, may be used for
determining sampling districts for federal and Land
statistics (Art 15, Par.5, Population Census Law).
All survey records containing data on the respon-
dents and all numbers of survey forms transferred to
data processing mediums will be destroyed or de-
leted, respectively, at the latest two weoks atter the
official number of the population of the Land has
been determined. For the census of non-agricultural
local units, howeveq special rules apply as to tho
separation of the names of the enterprises and of the
local units, for the deletion of the number of the ques-
tionnaire and for the deletion of the address (cf. Art.
1 5, Pars. 1, 3 and 5, Population Census Law as well as
Item 2 of the explanationsforthequestionnaire of the
cansus of non-agricultural local units).
The separation and the deletion are regulated in
detail in Art 15 of the Population Census Law.
The respect of statistical secrecy and of data protec-
tion is safeguarded in all phases of the census.

What happens to the name and addrcse?

For fuilher lnformatlon or addltlonal teference matarlal pleaee contast your onumerator or yqrr turvey oftloe.
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Population Census 1gA7 W
Household Gover Sheet

The only purpose of the household cover sheet and lts data is to

occupation, buildings,
with 25 May 1987 as the census
census is the Law on a Census of

Housing and
987).of 8 November1985

connection with the Law on
Statistics Law) of 14 March

lmpotantl
A separato
household.

housdrold cowl lh€ot mlgt booompleted torwery

A household comprises all persons lfuing and keeping house
together. Persons keeping house alone are regarded as separate
households.
Please enter in the household coversheet youraddress, the

lf you want anyfurtherinformation, e.g. on the
sus, statistical confidentiali§,'
shredding of the survey forms,

the task of the
please referto the

matlon concemlng the1987 Popül8thn Cengus'.

The tndhatlon ot yoor t.logllone numbcr la lglElggr. lt wlll help us wlth posslble tuither lnquldea Telephone No.

Part ot munlclpallty

House No.-

Addluoo:

Munlclpallty

Binder No. Remarks
Consecullvo

No.
of pgnon

Name, first name

10

1

2

3

4

5

6

7

I
I
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epErnrftwy noüBs lbrtfie ompleülbn otfiß errrtßy lbrmr
Please excuse täat forrcasons of deamess and rcadabtW ft has not always been posslöle to use täe

terms for öoth the male and the female parts of the varlous groups of percone

General notes
a) A dwelllng questlonnalre has to be completed for etrery house-

hold and a personal questlonnalre for each person livlng ln the
househol4 l.e. also lor lnfan§ domestlc stafl and persons
having a further dwelling or room/accommodation elsewhere
(e.9. on account d thoirjob or profession, pupils, students, pen
sons perlorming basic military servics and those doing civlllan
altemative service), even if thsy are not present on census day.
This includes also persons livlng ln collective housing units or
lnstltutlons who are still registered in the household. For house,
holds comprising more than 6 pgrsons, the personal question-
naires of a eecond household-binder havo to be used. You are
however not requlred to complete the second dwelling ques-
tlonnaire again. lt has to be retumed as a blank

b) Persone having more than one dwelling ln the Federal Republic
ol Germany lncl. Berlin (West) are regarded as members of a
household at each place of resldence. Foreach ofthese houee-
holde a houeehold cover sheet a dwelling questlonnaire and for
each person ln these households a penonal gueetionnalrE have
to be filled ln.

c) Persons llvlng ln collectlve houslng unltg or lnstltutlons must
complete there
It th€f kcop houso tor thqn.elt !g both a dwelllng and a pen
eonal questionnalre as well as the houeehold cover sheet

It they do not kc+ lure lortlunrctue (and do not haye I
further dwelling outsld€ the collecüve houslng unlt orlnstitutlon),
only a pereonal quesüonnaire

O ln its lower sec'üon, the dwelllng questlonnalrc also contalne
questions relating to the building. The owners or managett
ol bulldings with dwelling space ars rcquired to answ€r these
questions only if they have not already oompleted a bulltllng
questionnake for a pllot survey in '1986/87.

Retum otthe eursy formr:
You may retum the completed questlonnalres for your enüru
household or only for your own person

- by handlng them over, ln a aoaled envelope lf you wlsh, to üe
enumeratoG

- by foruardlng or handlng them oyer to your survoy offioe wtüln
one week lf you use the offlclal envelopg whlch ls avallable tnom
the enumerator upon r€quest, malllng wlll bo post-frce

lf you retum theforms ln asealed €nvelope,ploasestatgyournamo
and flret narn€ a,s woll as your munlclpallty, sfieot and houae
number on the envelope

The dwelllng and personal questlonnairee will be read by machlne.
Please use ther€fore a pencil for completing the survey forms and
do not crease or fold them.
ln mostcases,the questions are tobeanswered byslmply marklng

How üo complete täe lbrms
the reply categorlee
however, whlch muet
data

provlded. There are also Bome quesüon8,
be answered ln the clear or uslng numerlcal

o
Eramplc:

Please Stalo n8me ot iunldprllt,

Q oacourtr a) Year

b) Month

@eo

@ ucrttatrtatuc

f
Vßflvtl's f Numertatdata

Please prtntfortext
in the dear

1 Januaryto24May .
2SMaytoSlDecember 

-
Male .

F€malo 
-
z Please mark rlght answer

llke täIs (use pencil ll
possibre)

-

@ tUwtlctr llm ot Dudn .o Olrnü ofocon..ctMty,5 gpüt, sgencu) belong8 th. establllhmcnl
(llrm, oille) at whlch mr art worklngn

I uborcw;M-E:^zihaadd | +

Shgle
Marled

Wdowed
Dlvorced

f,Please prtil for text
in the dear

a For quesdons marked by an astbdsk a ln th6 dwelllng quostlonnalre and ln the personal questonnalro ploase note the €Dgtanaüo.r' on the
,ollowing page& For further informaüon you may also ask your €num€rator or call your sulvey offico.
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O 

Pleaso state name of munlclpallty:

6o
ä O*ondwetling
tü
$ @Ooyouocqpythedwelling/rcomsaegr
j "t 

Owner, co-owner or prospective buyer

X U Main tenant (incl. annuitant)
I 

"l Subtenant
Subterants are nol rcqulred to dnswer any twthet
gueslions in täe Dwelling Questionnaire

@ ls the awelling a leisurc-tlme
* aooommodat,on?"--'- ""'- No

yes

@Wtren did the household movs Priorto 1970
- lnto this dwelllng? 1970 to 1974

Please rcter to the yeat when lhe membü
ot household livin{trere tongest f,ßi 1975 to 1979
occupiedthedwetting. 1gg0 to 1gg4

1985
1986
1987

@te ttrere inside the dwelllng Kitchen
seve/at Kitchenette
answerc afepossibro Bath/shower

wc

@ a) ts the dwetling malnly
* nealeo DY 

Remote/block heating
Central heating

Floor-heating
Single/multi-room stoves (also eleetric storage) 

,

b) What kind of tuel, which heating Gac- 
source is b€ing uircd? F;;

seyerat Electricity
answers are COal, WOOd, etC.Possib/e 

Remote heat
Solar cells, heat pump

VOLK ZAHILINGlgST 0bersetzunsshirfe Ensrisch/Ensriehtransratron

I ^-'l t^r.-l-ai^-.
Dwetling Questionnaite b::1j:xlffilTver sheer or expranarory sheet which aro part

With data On the bUlldlng or the questionnaires. census dav: 25 Mav 1e87

Ths dwelling is vacant
The dwelling is rented und6r private law by m€mbors of löroign
armed foaces, diplomatic missions, prof€ssional consular
repres6ntations or the Permanent Represontatlon of tho GDR.

G) Xow many rooms ol the dwelling doY at least häve 6 square metres?
(excl. kltchen, bathrcom, WC, coüldor/hall)

a
z
S f the above include roqns whidr arp
E eublet or used for commerqat purpoeee:
F

= al Number of rooms sublet

1 b) Number of commercially used rooms
U'E

-z' @Wtrat.is tte total space of the entiro
* * owelllng?
: hct. kitchen, bathrcom, WC, conidorhall,
ö garrct rooms and lhe like, as well as sublettL or commercially used rooms in the dwelling)

O ls the dwelling subsidized with budget
I funde for publlcly asslsted houslng?

Y6s

0$er huilding wiüt space used lor residential purposes

other§pe of accommodation

@ Xow much le the monthly rent?

were made, the yeat ol orlglnal
construction /s to ba lndluted,
ln case o, rcconstrucllon
tolrowing tola/ loss, state the
yeat ol teconstructlon.

EArs dwellings in th€F bulldlns subeldlzed
wlth budget lunds lor
publicly asslsted housing?
(Prtmary assistance only)

Additionally for
residentia/ homesj
ls thle
entirely

(e. !L öarrac&l i.rtrri,lilitii:

entlrely ritrii ii

" o"n 
r..:iiilll.i

Data on bulldlng: Please comprete only if you are the ownet or manager of thls building

§ Year ot conetructlon
(Yaat rcady lot occupatlon)
lf extensions and coryelslons

up
to 1900 68 78
1901-18 69 79
'1919-48 70 80
1949-57 71 8'l
1958-62 72 A2

63 73 83
64 74 84
65 75 85
66 76 86
67 77 87

used

TO BE COMPLETED BY LAND STATISTICAL OFFICE ONLY:l_J
* Soo oxplanatlons ln household covor oheot -341-

*#ffi*ffim

Tho ,Ent also mmpdseo the monthly chaq'e
lot waler, sewemge, slrcel cleanlng, gatbage
colroction, staireso lightlng, chimnoy sweeplng,

full DM

flType of bulldlng ._ .. .. Residentialbulldin!* @'l:ix',ir'#,,ilf,;L#
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VOLKSZAHLT.]NG 19S7 ÜbersearngshllfE EngllsclrrEnglleh kanelation

Personal Ouestionnaire

O Pleas€ otate name of munldpallly:

Lrgal fqlndatlon:
See household cover sheet or explanatory
whlch ar€ part of lhe questlonnaires
Cenaua day: 25 Msy 1987

ll you have @mplot6d oducat on a, a schoorunlversry ol
ge/t e nl lvo @tl o nal ed u@tl o n :

Ownut b the hlgheet lerel ol general
F educatlon you have completed?

lntsrmediats El8msntaryschool, postfdmsryschool

oualltying lorhi0her sohool orequlvalent(a' 0' complotsdl0ü grsdo)

educaüon (flnal high school sxam.), qualilying lorvocaüonal college

@ a) Whlcfi le thc hlghest Full-time yocatlonal school- lerol at a rccatlonal @.g, commordal ot
echool or a uniyerclty you admlnistrat ve school)
hays completed? Arlvonced full-time vocational school

Higher technical college (engin. school, vocational college)

lnstitution ol higher education (incl.teachsr-tlsining)

b) Whlcfi ls the maln specla! lleld of thls- completed education/tralnlng?

0 tt you hayo completed a practlcat occupatlona!
5 tralnlng G. g, apwnttceshl»i

a) To which trade did this training relate?

b) How long dld this tralnlng last? Year(e):

(h Pleaee atatc namo and addruga ol vour placc
Y ol wort or ac{rool/unlYcnlty

Name:

sheet

O Dato o, blrth

@sex

@ Madtal statue

@Ueat afffllation wlth a
* I1e[gtou3 oommun[y

a) Year ol birth

b) Month of birth
1 Jan. to 24 May

25 May to 31 Dsc.

Male
Female

Single
Married

Widowed
Divorced

gt
G
ul

roo
az
ro

2
ullll

utoo2o
tt,
!a
ulAcoll.

G) Do you occupy r further dw.ltlng Noi (acconmoditlon/rcom) ln thc Fodoral Reoubllc- §ää;fitJ;ä'.'de'tfi"d,öi---.-*':-- Yes

al Fot marrled pdrsons who ere noa pemansnt y lrvlrg separate; No-lathlsdwclllnghetEthoonewhldrls .. -
pr€domlnantlrused by the tamlly? Yes

b) furarl ot rerparsons; No
ls thl3 dwelllng herc the onc whlctr lspEdomlnantliused? Yes

clAddittooalquestlonlote'conomlcaryaclrrcpersoDs, No
pupils/srudents: Do you prodomlnantly go tO wor*
or Bchool/unhroElty ftom thls dwelllng? Yes

Ot V* economicatly l- full-time(over36h§2)perweek)
* activet) l_ part-time (up to 36 6sa per week)

,) Nso lametilamv unemployed, lOoking for work
helqei aqqrentl@,savam, 'iäü-oü;6iÄi 

ääns ctvilnn not economically active
answsns altdmaUve seNlc€ hOUSeWife, .hoUSeman,

#*aa'zte;;;t";;g*yrf*r pupir,studenr

GlYour maln sogrcc of Economic/occupatlonal activity
f hdlhood? Unomployment beneflts or relief

Ponsion etc.
Own property, letting, leasing, provision for aged persono

Support maintenance by parents, husband/wife, etc.
Other beneflts (e.9. social asslstance, BAföG)

Roman-Catholic Church
Protestant Church

Free Protestant Church
Jewish rellglous community
lslamic rellgious communi§
Other rellglous communltles

No legal affiliation wlth a religlous communlty

@ wmar f your dtlzenchlp?*
German

Greek
Itallan

Othor EC countrles
Yugoslav

1!rklsh
Oth€rs/none

'O 
BE COTPLETED BY LAI{D STATI

* S.!.xplrnallons ln houachold coyor shest ol ln axplandory lhoot
-342-

StreeUhouse numbgr:

Postal code Municipality:

@ Wtrlctr moana ot No means of tanspon (vlalting)
* lranspon aß You gicycla

malnly uslngpongestdlstanie) Car
on youlway out to 

undergmund, metrogolitan,ramway

school/unlErsity? Rallway

Bus, oüer means of publlc tanspolt

0üe,s (motorcyclo, moped, motor-assistod pedal cycle)

How mudr tlme Does not apply; same premises
do you no]malll gnder 15 minutesneed lor your
way out to work or 15 to under 30 minutes
scürool/unhorslty? 30 to under 45 mlnutes

45 to under 60 minut€9
60 mlnutes and over

Skilled worfBr

ohorws0o oam8r

Saladed employee

Appronlico

@*

o-ü
e
ln
o
E,Ä
a,z0oE
uta
lll

E

IJ
a
=o-o(,
ut
Eolt

st2öotlI4
IlI

tro
!
oiio-oouaol!

(Dt .vgu prosently
* wonongag

0fflcial5r, iudge, soldist psßon doing
3) arso appri€nas ,or clvil serulce

Sell-employed

civilian altematlvo servico

t
emplo$ng peid labour

wiürout paid lebour

Famlly helper

(Bto whictr llne of buslness (branch ol economlc
; activity, govt, agency) belönge the estabtishment

(fim, office) at whlch you ale worklng?

I y.T,1#*t *lvitv' occllpatlon/profesglon do

9lLH:Bäf,1,8"",
ocondnlc ac'llvlty:
ls lt

agricultural activity
non-agricultural activity1_l

,rI
,"",L



Etptanations lor da|a on the dweltlng E<ptanations tor data on täe building

Questlon Q: Do you oocupy the dwelling/rooms as.,.
Households in residential homes mark category "b) Main tenant (incl.
annuitant)" unless they own the dwelling.

Ouestion @: ts the dwelling a leisure-tlme
accommodation?

A dwelling used as accommodation only during leisure time (e.9. on
weekends, during vacation, holidays) is roferred to as leisure-time dwelling,
It may
- be used by the owners themselves
- be let to third parties for rent or
- be let to third parties free of charge.
Letting may be done
- by the owners
- by a hotel or some other organization.
Leisure-time dwellings may be found in any §pe of building (e. g. weekend
and holiday house, multi-dwelling house).

Ouestion @: ls the dwelllng mainly heated by...
a) With remote and block heating, the dwellings of several buildings are

heated from one central station.
Central heating supplies the heatforthe dwellings of one building only.
With floor heating, the rooms of one dwelling are heated from a source
which serves only the one particular dwelling.

b) ln case of remote heating, always mark "remote heat".

Ouestion @: How many rcoms of the dwelling do at
least have 6 square metro§?

The dwelling also includes rooms which lie outside tho confines of the
dwelling proper (e.9. ganet rooms), as well as converted basemont and
attic space.

Ouestion @: What ls the total spaoe of the entiß
dwelling?

For the total space of the dwelling, tenants can as a rule consult thelr con-
tract.
- Rooms undera slanted roof orceiling countwith half oltheirfloorspac6
- Balconies count with a quarter of their floor space
- Basement and ganet rooms (attic storage space» unless converted into

dwelling rooms, should be disregarded.

Ouestion @: ls the dwelling subsidized with budget
tunds for pubticly assbted housing?

As eubsidlzed with budget funds for publicly assisted housing are consid-
ered only such dwellings which have been completed after the curency
reform (20 June l94B) and for which public funds (oI the Federation, the
Land orthe municipality) forthe construction of low-costdwellings (theso-
called primary assistance) were granted.
These means include inter alia
- Loans to cov6r the construction costs (as a rule public building loans,

also known as Land building loans)
- Loans or grants to meet current expenditure (asslstance in the form ol

annuities, grants or loans for specific expenditures, the subsidizing ot
interest charges).

For publicly subsidized dwellings new tenants have to submit a housing
certificate from the respective municipality or'Kreis' adminiskation (e.9.
housing office, welfare office).
lf the assistance funds for tenements were paid back ahead of time, most
of these dwellings are still considered as publicly subsidized for up to
8 years. As far as owner-occupied houses an§ freehold flats are con-
cerned, the publlc control as a rule ends upon repayment or redemption of
the assistance funds; in the case of dwellings converted into freehold flats,
the public control ends only if the owners themselves are using the flats as
persons eligible according to the regulations of publicly assisted housing.
On the termination of public control, owners receive a lettor of confirma-
tion from the respective agency.
Not considered as public funds in the above sense aro
- Loans for expenditures according to the regional programme of the

Federation (the so-called secondary assistance)
- Reconstruction loans according to the Law on tho Equalization of

Burdens
- Housing assistance payments for persons employed in the public

Service of the Federation, the Laender or the communities
- Means to further the modernization of housing or for measures

designed to save heating energy
- Art. 7b depreciation allowances and other tax benefits, premiums on

building loan contracts.
Main tenants who do not know whether their dwelling was subsidized with
budget funds for publicly assisted housing need not answer this question.

Question E: Bpe of building
Resldentlal buildlngs are buildings used at leasl 5@b for residentlal pur-
poses; in other buildlngs wlth spaco ussd for Eoldontlal purposee less
than half of the total floor space is used for residential purposos whereas
the lärgest part serues for commerciä|, social, cultural or admlnislrativo
purposes.

Other typee ol accommodatlon are makeshlft bulldin gs f or temporary uso,
including banacks, temporary homes, permanentlyanchored houseboatq,
railway construction trains and arbours,

Rösidontial homee provide for the housing needs ofcertain sections ofthe
population, e. g. students and elderly people. A building can be used exclu-
sively as residential home, such as students'hostels, old people's homes,
nurses' hostels and hostels for mother and child. There are, however, also
buildings which are only partly used as residential homes (e. g. centres for
elderly people).

Ouestlon !t: Are dwellings ln the building subsldized
with budget funds for publidy assisted
houslng?

See explanations for data on the dwelling (Question 8).

b«planations tor personal questionnafue

Ouestion @: Legal afftliation with a rcligious
denomination

Free protestant churches include, among others, the Union of Evangelical
Free-Church Communities (Baptists), the Evangelical-Methodist Church,
the Union of Free Evangelical Communities in Germany and the Associa-
tion of German Mennonite Communities. 'Other religious communities"
also include the Old Catholics, the Greek Orthodox and the Seventh-Däy
Adventists.

Queatlon @: Whlch ls your dtlzenshlp?
lf, in addition to the German citizenshlp, th6r€ exlsts another cltlzenship,
mark "German'. Stateless persons or those whose citizenship is undeter-
mined, should mark 'Others/none". The 'Other EC countries" Include Bel-
gium, Denmark, France, Great Britain and Northem lreland,lreland, Luxem-
bourg, the Nethorlands, Portugal and Spain.

Ouestion @: Doyou occupy a furthcrdwelling...
The term thls drvclllng refers to the dwelling forwhich the presentpersonal
questionnaire is completed.
The term another dyvelling (accommodation/room) may also refer to fur-
nished rooms at the place of work or training/education.
For persons doing basic military service and those caned up for mintary
exercises, the barracks are not to be considered as another dwelling. Per-
sons having a further dwelling or accommodation aboard a ship, should
mark for Ouestion 6 "No' (exception: permanently anchored houseboats).
For manied persons who are not permanently living separate, the dwefling
predominantly used by the family has, according to thg registration laW to
be considered as the main dwelling. This applies, among others, to week-
end ormonthly commuters and workers at distantconstruction sites. Forall
other persons (singles, widowed, divorced and married persons living per-
manently separate) the registration law specifies that the dwelling
predominantly used is the main dwelling. ln cases of doubt, the predomi-
näntly used dwelllng is the one constituting the focus of a person's life.
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Further explanations tor prsonal queslionnaire

Ouestlon @: An you economically actlw,
unemployed...

As economically active are considered persons who are part of an employ'
mönuservice relationship, pursuo an lndependent trade, practise a liberal
profession orwork as family helpers. Persons participatlng ln programmes
äimed at further education, rotraining/reeducation and rehabilition, and
being in possession of a work contract should also mark "oconomically
active'. Services performed on an honorary basls are not consldered an
economic activity.
"Economically aCtive up to 36 hours per week" should al§o bo marked i,
work is porformed by the hour, half days oron certain days of theweek only.

Unemployed persons who are earning some money on the §lde, should
mark in äddition to "unemployed, looking lor work" also 'economically
active up to 36 hours per w€ek'.
Juveniles in their first year of vocational training having no contract ot
employmenUtraining should mark both 'not economically active" and
'pupil, student'.

Ouestion @: Your maln source ol livelihood...
The source of subsistence which provides tor the largest part o, livelihood
must be marked solely by dirsct recipients or persons entitled, but not by
family m6mbers. lf applicable, those should mark'Suppod, maint€nanco
by parents, husband/wife, etc.". Scholarships §hould be marked with
'Otherbenefits (e. g. socialassistance, BAföG =Federal Lawon the Promo'
tion of Education/Training)"; the same applies to the maintenanca grant§
provided underthework promotion lawforretrainlng and furthereducatlon
äs well as for employment and occupational promotion of handicapped
person§.

Ouestlon @: fUhk*r ls the hlghest lewl of general- educatlon you havo completed?
For thlg quostlon should be marked only the completed level of schoollng.
Puplls who stlll aro attendlng a echool of general educatlon need not
answer Questlon 9.
lf an lntermediate schoolora hlgh schoolwas not attendod up to the com'
pletion of the 1oth grade, mark "Elementaryschool,post-prlmary school'. It
ichool was left atterthe 1Oth grade, but bsrore the final high echool oxamF
natlon, msrk "lntermedlate school".
PErsong who have completed a courao ol echoollng for adults to obtaln
hlgh school €quival€ncy (e.9. ovonlng hlgh school/instltution leadlng to
university qualificatlon), mark according to l€vgl completed either "lnter-
mediate school..." or'Qualifying for higher educatlon (final high §chool
examination),,.',

Ouestlon @: Whlcüt ls the hlgheet lercl at a vocatlonal
achool or a unlvsrsltY...

a) Full-time vocational schools are attended either ln preparation for a
specific trado or tor a complote vocational trainlng. They include,
ahong others, commercial achoolg, §chools for higher oommercial
studieb, administratlve schoolq language schools and interpreters'
schools,housek6epingschools, nurs6maids'schools,schoolsformedF
cal assistants, schools of arts and schools of dramatic arts.
compulsory parl-üme vocational schools or special part-tlme voca'
tional schools must not be lndicated under 'Full-time vooational
echool'.
Advancod fulFtime vocatlonal schools provlde a furthergolng oduca'
tion lor speciflo occupations. Thoy may be sttended on a part-time or a
full-tlme basis
The advanced full-time vocatlonal schools are normally deslgnated ae
"Special schools for... (occupatlonal objsctive or field
advanced full-timo technlcal schools (also Bchools

accomplished praclical training as a nurse or male ho§pital attendant
Occupational promotion courses for soldiers which were concludod by
passing an examination certifying the qualification as a skilled worker,
journeyman, commercial clerk, should also be indicatsd,
improverships, student traineeshlps, as well as the practlcaltralning of
an'official oi the completion of a vocational school or college, should
nol bs indicated.
ln case of practical vocational training for more than one occupation,
state onlythe occupation forwhich thslast training was intended and its
length.

b) Ths length of training should always be rounded up to full yoars
e.9.2 years and 1 month :3 Years

2 years and 10 months = 3 years
31/2years =4years

Ouestion @: Name and address of your place of work
or school/university

To be entered here is the complete of

ts

where

students

advanced full-tlme vocatlonal schools
sconomics, textiles and clothing, social pedagogics.
lnclude master schools.

indicat6 'Changing'.
Persons who pursue several economic activities $hould enterths addre§s
of the estabiishment wh€re tho main activily is p6#ormed. Persons
employed in the household,such as housekeepers, indicate the household
as the place of work.
Pupils/students att€nding vocational schools and who arq nol ln an
eniployment or apprentlce relationshlp, should enter tho address of the
vocational school.
The nameof theplac6of wotk,§chool, unlverslty lsonlyanauxlllarycharac'
t€ristic and will not be stored.

Ouestlon @, @: ttlhlcfi moans ol transport ate you
malnly uslng...
l{ow much tlme do you normally no€d
tor your way out...

For oerson8 wlth changlng work locatlons (o. g. commolclel agontS, salos-
mei/-women) Question 13 ehould be markeä'No means of transporl.,i
8nd Ouestlon 14 'Does not apply..."

Ouestlon @ : Are you prcsently worklng as. . .
Homeworkers indicate in accordance with tho activily pursued elther
'Otherwage earnef or §killed worker". Skilled workor§al§o inolude jour
neym€n.
Träinees and improv€rs are consldered as apprenticeg.
Tradasmenl-women working at home, work agents or persons havlng I
contract for work and laboui should mark "Self'employed'.

Ouestlon @ : To whlch llne ol buelnete... bolongt the
establishment... at whlch you areworklng?

H6r€ it ls important to stäte as precisely as posslble tho llng ol buslness
(trade, goveinment ag€ncy) to which the local unlt belongs, e.g. machlno
tool plaht (not machine plant), iron mill (not smelting works), retall trade ln
foodbtuffs (not trade), elbmentary school (not public servlce), hospital (not
municipal administration).
ll the local unit has several departments wlth dltferlng productlon pro'
grammes (e.9. foundry and constructlon of road vehlcles) or If lt ls sub'
älvided ln anöther way (e. g. car dealerehlp and repair servlce), stats the
principal branch of business (main actlvity).
Soldiers lndlcat€'Bundeswehf.

Ouestlon @: What klnd of ac-tlvlty, occupatlon/- professlon do You Perform?
Do not 6nt6r h6re tho complotod level ot vocatlonal educatlon/tralning or
the rank of your posltlon büt ralher stato here as precisely ae possible the
actual occubation performed or th€ actual activity pursued at presont, 6. g.
building mebhanic'(not mechanic), heatlng fitter (not fltter), long'dlstanco
lorry driver (not driver), balanc€ clerk or machlne accountant (not book'
keebeO, electrical enginear (not engineer), päediatrician (not doctor)'
shohhänd §pist (not employee), post öffice clerk (notcivils€rvant), §oldier
doinq basiC'militarv servlce, profeg§ional soldier, soldier on a temporary
basis- (not soldier).-Persons doing civilian alt€rnativ€ service please indF
cate "Öivilian seryice". Appr€ntices should enter the professionloccupa-
tlon they are trained in.

Ouestlon @: lf you pursue som€ addltlonal ecönomlc
activity...

This includes all further activities (also helplng in the e§tablishment of a
tamily member) which - even i, only occasionally - qr9 porformed at the
presänt time, e. g. part-time activity of a mechanic on his own supplemen'
iary-income agfrcirltural holding. Work ln ths own household is however
noi considered as an additional economic activi§.

of lnterest)', e.

schools also

The vocational colleges malnly emerged lrom the former engineerlng
schools and higher advanced full-time vocational schools. Their objec'
tive ls to provide an educallon on a sciontlfic or artlstlc baels by means
of schooiing especially focused on practical training, thereby 9naqli!S
the studenta to perform an independentactivity in theirprofossional llfe.
The vocational boll6gos algo lnclude the admlnistrativo vocatlonal col-
leges where Junior staff ars trained for the upper'grade non'technlcal
service of the Federation and the Laender.
Under "lnstitution of higher €ducation' are to be lndlcated §tudles at
univorsities, teacher training colleges, thoological oollsges and col'
leges of arts as well as in scientific courses of studies at tho Gesamt-
hochschulen,

b) To be indicated here is the occupational emphasis towards which the
successful completion of a full-tlme vocational school, advanced fulF
time vocational school, vocational college, university wa§ orientatod,
6. g. agriculture, mechanical engineering, eleclrical engineering, busi'
neis management economics, overground construction, underground
construction, trade in goods, transport and communications, banking
and insurance. lf a commercial school was completed, please enter
"Commercial school'.

Ouestlon @: Pnctlcal ocarpatlonal trainlng,
length ol tralnlng

a) As th€ conclusion o, practical vocatlonal training is con§idEred the
successful completion of an apprenticeship/on-the-iob training, tho
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I I VOTKSZAHTTJNG 1e87l-J Questlbnanbpersonale

! Pf. indicare ll oomun :

Veda

Glomo detormlnato: 25

Q Data al nasdta

@seeso

@statoarro

mllvo:

§ono
possibil/
varlo
/sposle

C) Ap.partenenza glurl.dlca ad
* Un'aasoclazlono lellglo8a

@Oual'ä ta Sua clttadlnama?*

celibe/nubile
sposalo/a
vedovo/a

divoziato/a

chiesa cattolica-romana
chiesa evangelica

chiesa evang€lica lib6ra

tedEsca
greca

Italiana
altrl paesi della CE

Jugoslava
turca

altra./neesuna

a) anno

b) meso
1o gennaio fino al 24 magglo

25 maggio fino al31 dicembre

maschile
femminile

Se rra consegurto un lnoro d, studro pr€sso una scuora
d' ßt,,U zl on e ge nemte llo mazlo ne p rct es sl o n ale lu n lstltuto
gupedoß/untversnä:

O Oual'ö ll Suo tltolo d! studlo generale
f pE quallfcato?

Rsalschuls oütolo §cuol8 8l0m0ntar8, scuols msdia

di strdio equhalante (p. es, licenzo ginnaslale, Mittl. Roife)

matudtä (Abiur, Fachhochschulteife)

4il ar0utä llülolo plü quallffcato cho lal ha Berufsfaclschulel7 -'COremlto oEsSO Una sguoh ad ayula- @.os. dl lndhizzo- mmto-Dloll;sstonats(s0llza8oilf$Gi)commddah d'tltto
oppm'pmsounlstitfumsuperlorq? .' . .'y!'!'"*nry!

tachschulo (ist tecn. prof.)

Fachhochschule (ist por lngogosrl, lst tecn. prof. sup.)

bliürh supedore (compßsa la tormazione degli insegnanti)

h) Oual'ä I'lndldzzo dl studlo pr€scolto
dl quegtotltolo?

E
H CI Se tta temlnato un addeetramento

I prcteeslomle pratlco (p.es. awßn<tisrato)i

a) Per quale mestier€ l'addestramento fu attuato?

GA quale eettole oconomlco (ramo, autodtä)
I appartlene l'azlonda (ditta, ente/ufficlo)

dove lel lavora?

@Ouate auMtä, guate meatloo osordta?
ü

@Se ecrUta qn'attMtä
* aoGlEEona 8| attlvitä agricola

tratta dl affvltä non concemente l'agricoltura

associazione di religione ebraica
comunitä di religione islamica

giuridicamente altreassociazionireligiose
non appartenente ad un associazione r€ligiosa

G) Occupa un'altra abltazlone noI (allogglo/etanza) nella Repubbllca Federale- äälrä-öermaniäää.äärtinSioreitn ------ el

al Pet conlugl clß non vlvono penndnentemenle sepantl:
E' quest'abitazlone quella pEyalentemente
utlllzzata dalla lamlglla?lo

ctt0
rllo+ b) Per autte re anre pereone:' E' quest'abltaziore quella prcvalentomento

utlllzzata?

b) Quanto tempo lhddestramento ha
durato? Anno/anni:

rä Sl pmgs dl lndlcrn noms ed lndldzzo delh Sur

f rdenda oppun dollr rcuoh/unlyorsltä/lslltub rupsdore

denomlnazlone:

strada.ho. civico:

codic6 postale comune:

Ousle me2zo dl nessun mezzo (a piedi)
tra8porto utllizza biciclettaprlnclpalmente
per rccarsi al lavorc autovettura
o a scuola/
ätFlät-ilüiä-supertorc metropolitan4 tram
(|tragldo plülungo)? ferrovia

autobus, allfi mezzi pubblici
altri mezzi (motocicletta, ciclomotore)

Ouanto tempo non vale, perch6 sitr&tta dello stesso stabilo
lmpleg.a - meno di15 minutinomalmente
per rccaral al da 15 fino a 30 minuti
lavoro o ascuota/all,lsiltuto da 30fino a 45 minuti

superloro? da 45 fino 160 minut

60 minuti ed olüo

lB Attualmente ä at1rc operalofa) spocializzat0(-a)

; h qualltä dl hvorahre(-tice)generico(-a)

implegatoGa)

lunzionado dello stato§}, apprendista

giudice(+ssa), militare, obietbre dl coscienza in servizio clvlle

imprenditorectlice) l- condinendentidmuneraü

st anche asprmnte runrrorrrro ' L sgnza dipgndenti dmungrati

deilo sraio membro della fomiglia ooadluvante

Cl lnokre per persone attlw, alunnl/studentl:
E'soprulutto da quet'abitazione dalla quale sl
leca al lauorc oppum a sorola/all'lstltuo suporion?

hrooo l-s Pirno tempo (piü di 30 onz) seüimanalD

L a tempo paziala (llno a 38 omz) seüimanali)

2
ul6,
aD:-

=PJg,
ul
lll
F
E
ul2oü,

EOut
e
lrJot) Andß.@ntadinl, membrl della diSoCCupAh/S, in coma di lavom

I amiol la coadiwanti, appren-

ifl!"1:i!!i:i;?2li\lji"!]7, casalinsa loppuß osBF non stüvo/8

2) sono detemlnantl le o@ cita Lsi tals runziong 8nch0 qu0l0 uomo)
senimanall lavontlvo nomal-
,nsnlo prssrato slunn0[s), strdotlto({§§a)

@9mantlcnc.Prsvatentomont6 atüvlt!remunsrata/protosslonsls
1 p€r mozto ol hdsnnitä dl dlsoccupazione, sussidio di disoccugazlone

patlmoolo pmpdo, locadone/ pon§ions' lratt'momo d qulscenza

affith, appalto, vihlizio corisposto a l-el quslo codsnto dl un po$Bdlmotth

sussidlo, mantonimonto da gsnitorl, conluglocc.

assistenza diverca (p.0s. assistsnzs §0cialo, BAföB)

RISERVA'O ALLO STATISTISCHES LANDESAIIT

u

ku-ootlll4
5
ElrlA

* v6da le lllustrslonl 8ul quasüonarlo domostlco dl coportlne
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Gl Uoir orcvlennent voo Acüvltd profassionnelle

I pdncipales lessources? Allocaüon de ch6mage, assistance chömage

lEl Tiavaltlez-vous
i actuetlement oomme

Ronte, rotiBlto

Revenu de la pmpd6t6, d0§ loyeß ä bail etdes gtlsnces, rente yiagöß aux pannb

Alde, secours alimentains mgus des parents, du conloint eh.
Autes secouß (par ex. aide sociale, BAIöG)

Fonctionnaire0, magistrat, soldat, faisant ssrvico civil

noependant l- :::: !::ilT: ::::1:
o)Egatementstegtatßdeta L sanspeßonnel§014fl0

tdnaton pubtiQue Alde lamilial

(E)A quel secteur öconomlque (branche, adminis-
I tration) appartlent l'ötablissement (firme,

§eMce) oü Yrous travaillez?

si vous avez passd un exdmen de lin d'etudes ä une öcole/
un {tablissament d'enseignement supörieut de lomalion
o6n6mlo reso. o rol essionnelle:

O äuA est voire certmcat/diplöme le plus 6lev6
i oe tin d'6tudes g6nörales?

Ecole primake, 0cole post-primake
Ecole moyenne ou Öquivalent
(par ex. examen de lin du cycle secondahe court)

Baccalau16at 0u cediflcat qualiliant p0ur les 6c0les sup. spdcialis0es

@ a) 0uet est votre certificat ou dipl0ms Ecole prof. ä temps plein* le plus 0levd passÖ ä une 6cole de (sans ,es cou6
loimation professionnelle 0u ä un professionne/9
0tabli§sement d'enseignement Ec0le prof essi0nnelle spdcialisdB
supdrieur? 

Ecolopmf.sup.spdc.(6cole d'ingdnieurs ouspdciale)

Etabl. d'enseign. sup. (ycomp. formation de peßonnel enseignant)

b) Ouelle est ta spöcialisatlon prlncipale
de ce certificat/diplöme?

lfl Sl vous avez achev6 une formation piofeosion-
f nelle pratlque @at ox. apüentissage)i

a) A quel m6tier la lormation avait-elle trait?

b) Duröe de la tormation ? Annöe(s) :

(Er Prlörc d'lndiouer le nom et I'adresse de votrs
Y, 6tabllssemeät ou 6cole/unlyersitö:t Nom:

Rue/num6ro:

Codepostal Commune:

@ grSt est le moyen Aucun (pi6ton)
* OO tranSpon quo

vous uultsez Bicycleno

prlnclpalement pour Voiture particuliörs
all6r au travall, rr^.,^ ^^,,1^,.i.r^^;^- rhmn,.n
ä l,äcole/l,unlv6.sltö Mätrosoutenain/adrien,lramway

(tnlat ts ptustong)? Chemin defer
Autobus, aukos moyens ds fanspon publics

Autros (motocycletto, cyclomoteur, mobilette)

@Comblen do temps N6ant, parce que sur place
* menez-voua- Moins de i 5 minutesnormalement pour

aller au lieu de l5 ä moins de 30 minutes
travail ou äi"ffräiüärversitor ;:i;:i::::ffi Ii::H

qui font

Ouelle activitö, quelle prcression
exercez-vous?

@* Sl vous exercez une
actlvitö prcf. secondairc,
I'agat-al d'une activitÖ

60 minutes et plus

0uvrie(öre) qualili6(e)

Autre ouvde(öre)

Employ6(o)

Apprentl

A REMPLIR PAR UOFFICE STATIST]OUE DU

*

oIt
o
o
llr2-ooGulo
!l
DoA o

agricole
non-agricole

* Volr l€9 erpllcatlong daN 16 quostionnalro-cadro du m6nagg ou dans l€s notss explicatives.
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Q Datc de nalseance

@sexe

'@Etat matrlmonlal

O Appartenance turldlque ä
* uno oommuname lellg]eu8e

Feullle personnerre

! Priöre d'indiouer la @mmune:

a) Ann6e de naissance

b) Mois de 1e' janvier au 24 mal
naissance 25 mai au 31 d6c.

oF2
sof(
olll
5
ut

houl

t
o
tu--oo
at
UIAc,or

Non
Oul

Non
Oul

Non
Oui

Non
Oui

@ Ouelte ect Yotrp natlmsllt6?*

Eglise libre 6vang0lique
Communaut6 juive

Communaut6 islamiqus
Autres communaut6s religleuses

Allemande
Gräcque
Italienne

Autres pays C.E.
Yougoslave

Turque
Autre/aucune

Masculin
F6minin

C6libataire
Mariö(e)

Veuf(veuve)
Divorcö(e)

Eglise catholiqu6 romaine
Eglise protestante

ol{--ooEüto
o!I
out
5o
E
=oA

s,t*"1

@ Etea-vous ox6r0snt un6 l- ä temps plein (de plus de 38 hs4 par semaine)
t 0cNivit6 ümun6üe0 L ä tomps partiel fusqu,tr !§ he4 p6r semaine)

1) Egalement aftricukeurn en chömage, recherchant un emploi
aides lamlliaux,

p,usieuß äipänüi""äiäß,t"r""nt 6conomiquemefinonacüf(ve)

,üponses seryße dvr m6nagäro, homm6 ds m6nage
possrbres 2) Heu.res ctestravail normalement 

6Dve, 6tudiant(e)



I I VOLKSZAHLIJNG 1987l- I Questlonärlotndlvidual

O lndlcar o munlclplo, por favor:

@Nardmento a) Ano

o), n' 
ru ol ti"',1:Ti.:'r'"::#;:@sexo Hilil:

@eeuooaut :HI:
vlüvo

dlvorclado

Gl Pertlnench luridlca a umaI comunldade pllglosa

0bereeaungrhllb Fofi rghüh*nttduCo Forürgus
nrnd.m.nto lurldloo:
VeJa a caps do questlonädo domästlco ou a lolhe de
lnCtrug6es que constltuem parles lntegranto9 dog
lmpressos do levantamonto.
Data:25 dc tl.lo d.1087

SeU tlwlßquentado com ,xlto uma escala do ensrao
geßl ou prollsslonal ou uma escola superlon

@O.ual O a nabllltegäo mrlr atta guc* oDlcronoonalnogelal
rVolksschuls, Haupbchule» (ercolr pdmldr)

.Realschuler ou habilltsgöos oquhalontos (p.0. cußo m6dlo)
Exrmo llnsl do!
llo8us (rAblurr), usmo d0 agtldto pfis uma ss00h sup0rlor$p0drllnd,

1^ ^.Oud6rhrblllrclomrbrlbouc Esc.ola.
l§f al obbuo numr arbtr 63 lomröto proIssrcnal o§p8clEllzaoE. 

[ffi3l:if;lHH:',.:.ffi.x,. *, 
*;i:fffiÄ'ffffilt

Escolasupedorespeclallzada Escolaespeclallzada

(escola de engenhada, escola especlallzado supedo0

Escola Supedor (lnclulndo foma9t0 dB prof8Esoßs)

b) Ouel io! a eepedallzegäo pdndpat do ütttmo
exame?

@ tto caso de ter conduido uma iormagäo
Y prolleelonal prätlca (p.e. aprcadtzagom).'

a) A que profissäo se refere essa formagäo?

b) Quanto tempo demorou essa formagäo?
Ano(s):

(Fl Por taror. lndloue o nome e endereco do sen
Y rccat de irabalho/eetabolodmento'ds englno

@oual*

rto
a;o
ato2
loooo
{ttt
|.,
g,
oo
o,
o!,o
lrtÄ
U'

!,
oo
ts
cf
ollr,
of
h
ur

G
§
trl
o.<o
ah
Eo
IEc
(a-:l
!luo
e,ulxrI
q
fo
to
oa
at
ul!
d.
A

gt(
o
U'o
ulßo
o
ct
P@<*E
E

Em

lgreja Catölica Romana
lgreja Evangölica

lgreja Evang6lica LivrE
Comunidade Religlosa Judaica
Comunidade Religiosa lslämlca

Outra comunidade religiosa
Näo pertinente juridicaments a uma comunidade religiosa

öa sua nadonalldadc? alemä
gr€ga

Italiana
ds outro estado membro da CEE

Jugoslava
turce

outra/nenhuma

Näo
Sim

Näo
Sim

Näo
Sim

Näo
§im

Nome:

Rua/no.:

C6digo postal: Localidade:

@ guat 6 molo de lrlenhum meio de transpoth (E p6)

* u?n8_Polequo ____ Blclclelapdndpalmento utlllza
(matorpadedotrabctoD M.t.polibn,, Autom6vSl
no camlnho at6 aolocatdctrabalho/ comboiosuburüano,el6ctlco

estaboledmonto Combdo
de enslno? Autocaro, 0rdr0 moio do tansporto pibllco

0ut0 (m0tociclo, motocicloh, cicl0m0t00

@ Oual ö o tempo Nenhum, por se sitrar no local ondo mora
* Ooguonolmal' Msn*d,l6minut'smonto ncccsslta Daro

o camlnho at6 ao 0e 15 a 80 mlnubr
local ds trabalho/
estaboleclmento de D0 30I 45 minutos

enalno? Do45s8[lminüüs
00 mlnuhs s mals

@ A r-ua.agtlvldado Operäil0/a espoclallzado/a

* aclual g t oe 0uüo/a operädo/r

Empogado/o

Functonädo/a AProndlz

pübllco/0o,,u12, mlllhr, pessoa o cumprlr o s0M00 cMco

. . T comempmgodosmmunettdol
TrabalhoDorcontror6oilo IL eemempngadorrumunsndor

sttatr/,b*r'r, canctldatostat Fomllhr näo nmuneltdo

GIA quc ramo cconörnlco (ncgöclo, funeäo- nübllca) p.dencc ! ompru.a (llms, rsrvlgo) cm
quc cx.rut ! rut fun9äo?

@Ouat ö a aaMdadq a prollreäo quc oxocc?t

Al6m da habltacäo aqul lndlcada, hablta alnda
outra habltacäo (alolamento/quarto) na Repübllca
Federal da Alemanha, Incl. Berllm (Ocldental)?

a) Para pessoas ca sadas que neo vMam petmanenlomonlo
separadasr A habltacäo aqul lndlcada ö a quo a
tamilla mal3 utlllzä?

b) Pan todas as restanles possoas;' A habltacäo aqul lndlcada 6 a habltagäo
mala utlllzada?

c) Är6m dlsso. oara Dessoas actlr€s e astudantes;' Dothcate h'rhlublmonto da habllr0äo aqul lndlcrd. prn o
local do tabalho ou Drn o osteboloclmorh d0 0nJn0

Ovo"O exercsumE T atompolntoim(maisde3Shoms/semana4)* pmfissäo) | a tomp6 parcial (at6 38 h0ra§/s0msnsz,)

1) txctutndo asrtcuttoß3, 0§tä d0sompl8gado/ä procura d0 fabalho

pode t:!t!PP8-Lä?-9!n:!:tto,i--,- --, nüo axerce uma proflssäo
oessoas em tomaeo oDflssronar.assrnarfl inflItares, pessoas ä cutmüi o sarytgo clyt@ 6 dOna dg CaSOvärlas 2t E decktÄ o omoo de tabatho,€§po§tas 'Äoää1äenliit{iia7-öÄä^ena 6 es&danto

Gts0
atlr-

@*
Voc0 vlvc pdndpatmontc Ac{vldade pmflsdonal
de subrldlo/aJuda de desemprogo

Refoma, pensüo

Bens pr0piios, looagäo, amndsmonh oral, domlclllo vltallolo

00s000$, sllmontos d08 psls, d0 c0nlug8, ah.
()ufos subsldios (aJuds soclal, BAIö0, por 0x0mpl0)

A PREENCHER APEI{As PELO SERVI9O ESTADUAL DE E8?ATISTICA

o
6
ah
lLö
GÄ
Iätlll(,
EtIIx
lrJg
o
6
o
angt
tllÄ
E
E Actlvldado agdcola

Outra acllvldade

* VoJÄ !s lnlfu9öos oonstanios da capa do qugstlonArlo dom6rtlco_348_
t_J

lEl sc cxcrcor umaF ac,tlvldade ruplcmcntar,
trrte-re d.



l_l
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o*
1r,o
42,

*P
lrlE,
lrlo
2o
U'ElrlAIoB*

Sl Ud. ha conduldo con ärrlo ,os estudros en unr €souora
demaellanza gueral, ü unaascudaplE/resronr, o supaCor?
&Con qu6 da!. de cütfficado hr Ud.
tcrmlnado la ctapa dc eneoilarrz! grnc]!l?

Coffflcad0 d0 s!ürdlo! 0dmrdü (lrolhsüuls, Hrupbchule)
Cedflcrdo ds sndurdo olcolsr (R rlrchrlo), btcJ,üf,IßrBqttflflm|

csrtflcrdo d0 olbdlo! ds 0od0 rocündldo ltrchlllonto. drr0cho d0
,dml'slÖn r lrü E cllohb Esprchl0isup0dor0i)

rr l0or suö chro rh cdllfcdo Escusla do lomecl6n Dmloslonal-'hr Ud. brndnrdo hc Budlor m sm b, el,bso.tel, do

ffi3ffiJi1trlffif.,1i, ,1'#jlj##fiEsüds Espedal §upsdol
(escuola de pedbe lndustlaler, ucuda potmlonal rupsilr)

Unlvonlded 0ncl. egcuelas supedonr psdagöglcu)

bl CCüal tuc la adgnttu], Ddndpal cn gur
ccntrö sug cltudlor?

Sl Ud. he
prcleelonal @.d, un apßndlz4o),
c) lPara qu6 profeslön efectuö €l aprendlzde?

otü tpo sslgnsclonrs, mrnt0nlml8nb po]patu d0 los podns, del cdnyuge, sb.
de subs. $. el. ayuda soclal, rubs. seg. lr loylodaral de pmmoclöl t ls l0mad6n BA'üB)

bl ecuänto ü€mpo dur6 eota formaolön?
Allos:

üA quö ramo econ6mlco (.cc{o?, orgrnluno)
peilenoco el od.blodmlarlo (la emprea,la
i»tldna) en quo lld. tnbala?

a0u6 aotM&d o plpfcd6n.!tä t d.
qle«tgtOof

l,A qrtÖ cafre|olb obrero(a) e8peclallzado(a)
prcfcrlonal. . otra clase de obrero(a)
Dartcnace Ud.ääüü;ürä empteado(a)

funclonado(a)o,juez,soldado, aprendlz(a)
persona que hace su 8€rvlclo clvll 8u8ütutorlo

rnctependrenre [ ":1:::::P::
srtambtön etptrente L 

. 
8ln aSalanaoog

atundomio coadywante famlllar

turca
otra"/nlnguna

llr lndhuc lld.. lalrva, C nomh v lr 0ncdün dcl rltrtlr*
Y7 mhir mdirtrtdi oddcrrtrodocub (cqnlro

fr 'Nomili- ---' uducrddu)taürqrl'üüB'
E
; ce[o/nüm. de ta casa:
P
n Cödlgo postal: Munlclplo:
o
ä @,o*rodcnrrro nlnguno(voyrple)

d - SrranrnoncdtauO. b,otorr

E Araycryroiastarwl cocheprdolu

i B??"n*H m0ü0,ümsubuüsro§{ahn),hnvla

§ Uilapldaü? lemunll ,,,.,,,,,,,

E aubtüs, 0t0s modlos do tanrpolb pübllcor

ä 0ü!sm0dl0§(m0bcld0b,d0l0mobr,vsl0m0b0 .' '''::i:

ä @§O$9lt?r* nlrwuno,puylvllmelmlsmoslüo

ft * ffi][*ffi"*. msnosdolsmlnutos
q [egaraltnbgloo lErmanotdellltmlnuho

* üffif;ffiä{ $omonosda4smrnubaE 46amenmdsfllrnlnubs
00mlnuhsym0s

@*

agdcola
no agdqolaL_l

* Vgr AclaEclonoo €n la Carpeta o on la HoJa lnlomatlva
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CarodoqlqpcrUO.
una actMdcd prcüdoml
recundarla, rc dcoanolla
aata dr ol soctor

@ lOut naOonaltdad tlrno Ud.?*

VOLKSZAHLI.]NG 1987
Hoja lndividual

O Nombro d€ 6u munldplo:

0bereetungshhle Spanlsclr
Traducdön al copafiol, a tftulo de ayuda

no
el

o
2o
cn
G
lrlÄ
g,
5
o
oo
c
A

lO Datoc lelatlYot
- al nadmlento

Oe"-

@eotaooortt

a) Afro de naclmlento

b) Mesde
nscimionlo

lo ds enem al 24 de mayo

25 de mayo al 3l de dlclembm

mascullno
femenlno

eoltero(a)
casado(a)

vludo(a)
dlvorclado(a)

lgleela Cat6llca Romana
lgl€sla Prote8tante

lgl€sla Prote8tante Llbre
Comunldad Religlosa Judla

no
el 

.,,,1,.....,.

nO .'tlr::'::i:
gl 

',:...1,r,

IIO ,:.:i .

8l : rl":'ii;l:

pando(o) o buscando tabalo
no octvo(o) pmfosionslmsilo

8mo do csss

esoolar, estudlanto(a)

lnorosor pntmlo[slor

sübrldlo o ryrdr do pm

Comunldad Rellglosa Musulmana
Otrae comunldades rellgloeaa

alÖmana

Crlega
ltallana

9ffi'*' .,ü,(,»fllfläl[äiffi*älHllll]llffil'

Gl t Qräler son ru! rocurroo
Y pdndpalcs?

,) Apilcablotambld,n a agrlcuLotog,
coadywantes f am llleßg apren-

Vdrlas dlcas, sordados, personas gue
pfleslaa ol sorvrcro sustllutotlo clvll.

E§PACIO RE8ERYADO AL IilSTITUTO REOIO}IAL DE ESTADISTICA

c,
s
(,
o(a2ooEIIÄ
c
c



Upltnik

O Op§tlna u kojoj dlnuJct l

0bersetzungohilb §erbokroatlsch
Srpskohrvateki prevod
Praml osnov:
Vldeti Pregledni upltnik o domaöinstvu lll
obja§njEnja koji öino sastavnl deo popisnih formulara
Rok 25.md1987.

@oatum rcdlenta
a) Godlna

b) Mesec

Ako slezevr§rfl op§leoärazovnu odnoEno r[Müaoobßzovnu
§ioluzllsoku §kolur

l.Januar - 24. maJ

26. mal - 31. decembar
mu§kl
2snskl

neolenjen/neudata
o2enjen/udata

udovac/udovica
nzveden/razvedena

dmokatollöka crl«a
evangellöka crkva

slobodna evan gellöka cd<va
2idovska verska zajednlca
islamska verska zajednlca

ostale verske zaJednlce

nlsam

Jesam

GDxoF *r naMlu opütcobrazovnu
F U<oluzavülll?

(E)a) Kolu ate naMöu etruöno-i 'obiazorru§kolu(oolm
äkole denlka u prhrcdl)
lll vlsolo äkolu zavülln

osnovnu §kolü, Yi§u osnomu §kolu

mdlu III lsbvsüru §kolu (npr. nüi teüalnl hplt)
vi§l hüajni is0lt (maüru), vi§l teüaini isplt stu0nog smorsOspot

@eoroalüroxan;e

9li:mg"adnortvarakol

o*
ne pripada pravno ni Jednoj verskoJ zajednlcl

l(ole drtavllanchro lmate? nemaöko
gröko

ItalIansko
ostale drtave EZ-e

Jugoslovengko
tursko

o8tale dräave lll bez dr,avl,lanetva

prolesionalnottuüna §kola
(nütgpvacka §kola"

upruvna §kola)

struün8 §kola

visola stuha §kola (§Iola za inlinjüo, yi§o shrhs §k010)

visota §kola (uldluüuluöl obnzovanJe noshvnilr)

b) Glavnl atruönl mrer togr obnzovanfa?

b) Trajanje ovog obrazovanJa (u godinama):

llollm, nawdltc lmo ! cdtru mrrte radr lll
lkolo/vlrol«c lkolo.
lme:

Ullca/kuönl broJ:

Po§tanekl oznaönt broJ Op§tina:

2
6o(,
lo(o
o6
$
oo
6f
N

@lto *e zavrtlll praktlöno ltruöno obrazovanJe
* (Wr naukovanle)l

a) Na kojs zvanje se odnosllo ovo obrazovanJe?

@t(,

so
N

u,-ulJooÄ
§
N

Gl.teate lt naetanlenl u lol nckom drugom .tanuI (ameötalu/aobl) u Savuznol Republld Nemaökol
ukluärluä Beilln (Zapadnl)?

@*

ul
Elu6
o
r!vzllt(,
3
lrl-II
doA
§
N

el za olonlcnoludate koll/kole no rit€ tE,lno oü,toLno:' 
fril$l#,-otittelikod.tlpietelnö ;;

bl za sla ostara lrca:" üiiiö'ätälhan rodlttprDtolno? 10da

Cl ogtmtogazazeposlano,ubilketsludente: na- Da ll lz oyog ltam pntolno odlazltc ':-
naradllluökolu/vlaokuül«olu? oa

@ Oa n *e zapo- l-nnko 80 [asovaa nedelino/üedno (puno rsdno vßm)* slonl') L do ü tasoylr, nedaljno4edno (ttraÖsno ßdno wmo)
l).*odle,eo za/nto.rgldn/f. bez zoposlenJa, talib pooao

Clan potudlmlobfteill
yrse i.ii[öäaiä, ä,üää,,wilk n0z0p0slsn({)

octgow,a ctvttil ndilx doma6lca, donuÖln

^oo*')YJ::ffif,!:§iifr;ifrot" o 
uüenik(+a),srrdent(*inja)

@outcaa* Plolezno

l(olc ppvozno
llldltvo kodstltcpptelno
(naldurl pua)
na Dutu na rad lll
u §l«olu/
vlsoku akolu?

nlkaho prevozno urdstvo (pe§ke)

btdU

podzemnu Puttlöllaubmobll
lel8znlcu, bnu elekt loleunlcu, tsmvrJ

tsleailqr
aubbu, ostsls javna provozno sradstva

oshlo (mobcru, mopod, moft)

manlo odlS mlruh

15 do manle od 0ll mlnuta

80 do manJe od {5 rdnutr
45 do monjo od 00 mlnutl

E0 mlnuta I vl§e

poljoprivrednoj dolatnostl
nekoj drugoJ d€latnostl

radno m0Et0 lll §kolslvisoka §kola nalue se nc lshm zemil§fu
(EllGilkomrmena
Y tobateredoup

za put na rad
lll u lkolu/
vlcoku ökolu?

,lvlto? od pomo6l zr nozrposlene

odßdo,[0n4o
0d vlsslib lmovin8, lzdrysnl0 pod llür lll zaküp, d0Iv0h0g strrsüh0 lzddrü0dr

od drugih pot0ors (rpr. orl soc[alne 0d dÜ'nl0 lll sllmsntrcile mdlhfla' suprugr(l) ltd'

pomo0i, pdmanjo na osnow Zrlon0 o unapredlonju §lolovsnja I struEno0 obozoyanls)

I SPUNJAVA SAiIO S'ATISTI CKI POKRAJIilSKI URED3

(BJa eam eada haliflkouanl(t) mdnl(ta)
Y zapoqlen(-a) kao neki(+) drugt(-a) ndnt(a6)

slulbenl(ta)
nauünl(.loa)

dttn'ni(a) tlnwnK.ica)l sud[a, volnik, cMlnl(-a) mdnlk({ca)

ssmostarsn({8) t i,,fi i#}il,,äfjiflffi3)takodle ölnovnßNfa)
NtpÄmik(-tca)'' ülsnpomdlcs/obltoflikojipomrle

GU tolu pfrrrcanu granu (struku, upnyu) spadaI pogon (tlrma, und) u kotom Vl radlte?

(D roju omnost, kqlo zYanle Vl rrültc?
ta

* Vldl obJe§nlenla u Proslodnom upltnlku o domaolnstyu

-350-

GlAto Yrtlte nekui rpondnu detatnoet,
dc ll ae radl o

*[*'I

U



I I lgSl Niitus SayrmrI I Kgilere art soru lä§tdt
{lbersetrungshllfe Türklsch/Ttirkge Tercümesl

Hukuki dayanatr:
Tesbit (sayrm) formunun pargalarr olan ev halkr soru
kä§rdr kabrna veya agrklamalara bakrnrz.
Sayrm g0n0: 25 Mayrs 1987

Eüer, genel bilgi veya mesleksat bilgi veren bir okulul
yüksek okulu bithmis iseniz,

Gl En son hangi genel bilgl veren
Y okrlu bltlrdlniz?
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z(}
:=
.gv
E
UII

o
Qoo§um tarihi

Cinslyet

Medeni hali

Dini

Lütfen, gehri/yöroyi bildirin

e) dogum yh

b) dooum ayr
1 Ocak ilä 24 mayrs

25 Mayrs ilä 31 Aralk

erkek
kadrn ä...-, ,, li.. ,i5.-.

bekar'li'lli:;'l:'i'':'ö'r'E
evli :lliri;': ll:$l,i

t€totik g
protestan;iri:ii:::1il r,.;$::'

protestan serbest kilisesl g
Yahudi din birli§i p

islam;;;;;,,,,, .r,,:,t,,.

di§er dinler
hig bir dine mensup deÖil (dinsiz) r:r:ii:i:rr ;r:

(E

ilk okul, mesleöe hazrrlayrcr okul
orta okul veya muadill

lise (olgunluk), meslek lisesi

a) En son hangl meslek mesle0i gelistiren okul
(meslek okulu olmadan)okulunu veya yüksek

okulu bitirdiniz?
meslek ihtisas okulu

yüksek ihtisas okulu (muhendislik okulu, yüksek ihtisas okulu)

yüksek okul (ögretmenlik okulu dahil)

b) Eitlrme be§esi (diploma) hangi esas
yönü igindir?

*

$ Eger, pratik olarak meslek ö§renimini
i @megin: Q,rakhk) soßuelandrrmrg lsenlz,

Tabiiyetiniz? Alman
\tunan
Italyan

diÖer EG devletleri
Jugoslav

T0rk
bagka tabiiyetler/tabliyetslz

@ Gegim hangisi ile sa§lanryor? igi, meglegi ile
* igsizlik parasr, yardrmr ile

rant, emekli maagr ile
kendi serveti, kira geliri, yash hakkr ile

harghk, ana baba veya es sayesinde
baskaca yardrmlar (örnegin: sosyal yardrm, BAföG)

:B Rsits,h8f, gehir/Yöre

o

E O E"n, zam.an hangi tasrt aracrna binmeden (yaya)
g Y lafrt araclile. . bisiktetP i9e veya okul/ ''-''.-.:': vüksek okula otomobili lidiyorsunuz? u treni, S treni, tramvayE (en uzun yot mesates' 

demiryollan trenic uEiltx yvlqil ltl

§ otobüs, diger genel tagrt aracr.vvevt vrvvt

ä baska araQlar (motosiklet, moped, mofa)

* @ lormat otarat söz konusu de§il, aynr arsada
* l$e veya oKul/ 15 dakikadan azyuKSex oKulir

ire kadar 15 ile 30 dakika arast
zamanda gidi- gO ile 45 dakika arasrYorcunuz? 4s ire 60 dakika arasr

60 dakika ve daha fazlasr

Gl Simai ne olarak kalifiye i§qi
f frhgmaktasrnrz? herhangibir i§gi

müstahdem
glrak

memur, häkim, asker, sivil hizmet yapan asker
(memur adayt da) r ücrefli iscisi var

serbest l- ucreui t#si vok
yardrm eden aile fertleri

lD h yerlnlz (fma, dalreniz) hangl lg
I (ekonomi) dafina (bEn$rna, rorml

dalreye) aittir?

@ Xangi iile, rnesleldo gatlrnalrtasrnrz?

ikinci bir igte
galrgtl0!nE
takdlde,
hangisldlr?

a) hangi mesleEi öürendiniz?

b) ÖÖrenimin süresi?

SokaÖ/bina no.

yl

l?l t-Utfen, is yerinizin veya okul/yüksek okulunuzun
Y i$,r. adresini yaianz.

Eö
c6c6N6J
o
IEI

*

ziraat igleri
diger igler

bak :6v helh soru kä0dr kabrndaki veya a§rklamalar kä0rdrndaki a9rklamalara

l_J *
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l_l vorKSzÄHrr.rNG 1987
Kruestlonariusz osobonry

O Proezg podaÖ nezwg gminy:

ni€ronaty/niozamg2na
20naty/zamgrna
wdowiec/wdowe

rozwiedzlony/a

Ko6ciöl Rzymskokatolicki
Ko§ciöt Ewangellckl

Wolny Ko§clöl Ewangellckl
Zydowskl ZwiAzek Rellgüny

Muzulmaäski Zwiezok Rellgüny
inne zwiqzkl rellgüne

bez prrynalo2no§ci do jakiegokolwiek zwiezku religljnego

@ Pzynaletnoöö pairtYuowa
*

nismiecks
grecka
wloska

pozosta,le paästwa RII/G

Jugoslowlaiska
turecka

lnna/2adna

Joäl

Mo2lwydt
ßsa klka
odpo-
wlectzl

Gl Pmezc poceö nqlrurrsy rtople6
Irvykrztelconlaogölnego: ukohpodstawwa

og6lnokszblclcr szkoh §rodnia, nlepelna/

swladectwo §wiadoctno dwnozgdne (np. mah mütre)

dojEdo§cl (rutun), §wiadec'turo §rednlel szkoly zrwodowej

a) PtuzO podaÖ nqlrvy2lzy llceumawodowa
etoplcrt rrylcztelcenl! @erutsractßdute)
zawodowcor»:

bchnlhm (toohrclulo)

wfrsu! l*oh llrodowr (Fachhochrchuls) (utoh lniltlsstr)
silola wyrszr (Hochschule) (z hztrlqclml nrucAdellutloaile)

b) JlH lBt glüurny klorunok zaworloruy
tego $rykaztdcenla?

Jetell Pan/Panl me praktyczne wykrztalcenlo
zawodowe (np. przez temlnatoßttto),
a) Jakiego nauczanogo zawodu dotyczy,lo to

wyksztetcenie?

b) Jak dlugo trualo to wykeztalcenle?
W latach:

(Dl Proozg poaaö nezwe I edluo lwqlooo mtdlc!
I pnw lub arkoly (wy2.z.D:

nazwa

ullca/nr domu

kod pocztowy gmlna

auhbusm, Pocilglom

innlm publicznyn §rodlism komunikacll

lnnym (mohcytl, mobowor, mohrpk!)

ktöre sa

Je2oil Panmil poslada §wlddeclwo szkou ogölna?ßzta/@,@l
lub wkE?l,atc€de zawodowe albo wy2§4

rolnlcza
nlerglnlcza

Jaldm örcdklem 2sdnn(mplochoto)
komunlkadl poofugulcäitjiäüi;iäfp-ääüünte rowerEm

qlllhtll4 msüam. samochodemosobowym

ülä13L" oo p0dmi4isko rolol0 s4üIiego ruchu, trrnwciem

GlZamleozkulc Pan/Panl rüwnlet w lnnvm mlorzkanlu
Y tpomleszcienlu, pokolu) w Ropubllco Fedcralnel

fllemlec z Berllncm (Zadtodnlm) wlQcznle?

nle
tak

a) Doayczy 2onag,rdl/zame2nyü, nla mla,szkalecycä w s@trad,; nie
Czy rodzlna mlcczkr pEcwa2nlc w tym 

takmlcczkenlu?
b) Dotyczyrtrzystkcü,nnydtoedDj nie

f,ä:iyJfi,tnr..zkr 
prz.w.tnrc w tym bk

Ootyczy optöcz tegp o$öb zarcbkulecyüt, ucznlöw/stüdenlöw: nle
Czy Pan/Panl udqlc clcdo pracy lubdo tzkoly/ .-.
unhrcnytetu przewalnlez tego mlerzkanla? raK

O Cay panrpanl l- w p*rym wymirzo godzln (ponad 80 g0ddnt) w tyoodnlu)5 pr0q{0'}L 
wniopolnynwymlarzegodzln(doS0goddn0wty0odniu)

t) Röy!ry p!!t:y:po,!t:g:&9.v io§t bszmbohy/a, poszukuie pracy
w Fncy czlonkowto roclztny,
ucznlowle zawodu, 2ohleze, nlo pfaoll8 Zembkowo
odbywlecy slu lbi cyw I I n a

4 Mta:roddni tost otiovitazu: powadl go§podarstlvo domowo

EXrHff*n*o*u lostucznl8m/uczonnlc0,6tudontem/h

9rJfft3Ltdöwnroz

O Dano dotyczqc.
utoozonla a) rok urodzenla

b) mlesiqc
urodzenia

Irrrl
odt stycmh do 24 msJr

od 25 malr do 3l grudnia

mgsks
2efiska

OPE

@Stancvwllny

@erzynabrnoööpFwna do
a zwlgzr0 wyznanbwego
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pracy lub
do azkoty
(wy2azef)?

ddahlno0cl zrmbkoml, zrwodowol

zaslllar, zapomogl dla bombottydr

trfity, omoytty
mahüu, wdmu, wydulorrrwlsnh, d0ryw0d0

rlimsnüw, pomocyf,nrnsowd odzlc6w rd2orh/l lU.

lnnych pomocl (nn. poflEc 8oclclna, p0noc nt podsbwls usbry BAIü0)

mE uYpEunG, uYtlctxll00 oY!?0zIcil rnil0u:10 ull00 EarYtnGIrIS0

llcczeru niodotyszr,ponlBwt natym$mnhmnl0
Pan/Panl potrzebulo
z rlgw Ponirejüminut
na d-rogB do t5 do 80 minut
prac1 lub do g,do4'mlnuteEkü ftvrrlz.I), 

*do'omtnufi
S0nlnutlrll$el

Wl.klmdtlrtkt r.9 mbottlUuvrylovsmkowany/s
Pan/Panl obconle hny/a robohlUoPracüle? pnacownlucaumyslowy/a

ungdnlUczhl bmlnahr/ka
sdzla, rolfl lsz, odbfwaJ0cy zast0pczg slutbg wolshwO

... . f zoPhcanYnlPncownlkaml
samoddelnla I

L bez ophconych praoownllÖw

st öwnte2 t<anc{yd,ad pomagelgcy w pracl czhnek mdzlny

G) oo Fnd salczl PzcmYrlu Orrn a,I uzi4 nalcty zaklad pracy (tlma' bluto)
w ktörym Prn/Panl pracule?

I *mn*r'noÖÖ, 
l*l zarrvÖrl Pü/Plnl

ftll.rrol PanlPant uorrwla
Y rbdarkowg dzlahino6ö

zarobkowg, czylcot
to dzlrldnoaö

(D
*

i p.tr obhanlanh r rkLdanym htaallonadutau Colpoda'lhrvt domowoeo lub ws mktzÖwtaarr
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Volkszählung 1987
Adressenliste

Name der Straße:

Haus-Nummern

Gemei nde/Gemeindeteil :

Arbeitsbez.-Nr.

Zählbez.-Nr.:

Name des Zählers/der Zählerin:

I
q)
o|§
I

tr'
§l

0ez
-\o

Haus-Nr.
(Haus-Nt--

ZusaE)

Name des Haushalts
bzw. der Arbeitsstätte

lbei I eersteh e nden Wohn u n gen
..1@r" eintngen)

Zahl
der

Haus-
halte
in der
Woh-
nung

Zahl
der
Per-

sonen
im

Haus-
halt

Nummer der ausgeteilten

Wohnungs- und
Personenbogen

Arbeitsstätten-
bogen

Aus-
geteilt

am

Abholtermin

Datum Uhrzeit

Ausgefüllt zurückgegebene Unterlagen

Bemerkungen
lz B- längere Abwesenheit, Postversand.

Eryä n zu n gsbl älter a u sgete i lt)

Haush.-
mantel-
bogen

Woh-
nungs-
bogen

Pers.-
bogen

Arbeits-
stätten-
bogen

nicht
voll

zählig
NHeft-Nr. Bogen-Nr Anzahl

1 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 12 13 14 15



Anhang Nr. 20

Hinweis:
Namenteil wird im Sfatrstlschen
Landesamt abgetrennt.

Listen-Nr. 0 1
Nr.derFolgelistel r r I r r I I r I

Gemeindeschlüssel l

Volkszählung 1987
Regionalliste

BAO

Listen Nr 01
Nr.derFotgetistel r r I r r I I r I

Gemeinde

Gemeindeteil/Stadtbezirk

Name der Straße, Haus-Nrn.

Gemeindeshlüs*l

Gemeindeteii

Straßenschlüssel

Block/-seite

SST

8-15

'16-21

22-24

25-29

30-33

I Bitle in Druckschtill )

Name des Haushalts
bzw. der Arbeitsstätte

(bei leetstehenden Wohnungen,leet eintagen)

Erhe-
bungs-

lagen
nicht
volL

zählig
(x)

Haus
halls
rn der

nung

Wohnungs- und
Personenbogen

(HeltNumner)

Bogeo
mit den

maß-
geb-

lichen
Ge-

bäude-

gaben
(x)

Arbeitsstätten-
bogen

(Bogennummer)

Haus-
Nr-

Zusatz

Sign -
Ziltet
(Bilte

der
Wohnung

Gebäude

I

)
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Hau s-N r.
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Anhang Nr. 2l

Volkszählung 1987
Gemeindeliste'

PLZ Gemeinde
Blatt-Nr. I lroninsgesamt I I Blättern

Gemeindeschlü ssel ß-stettig)

Kreis

lnsgesami:

Hiermit wird die ordnungsgemäße Durchführung der Zählung einschl. Prüf ung der vom Zähler abgelieferten Unterlagen bestätigt.

Ort. Datum: Unterschrift

') lm Bedarfsfall sind die Eintragungen auf weiteren Gemeindelisten fortzusetzen.

Nr. des
zähl-

bezirks

Zählbezirk

Straße und Haus-Nr. lvon -.. bis ...)
Nr. der Regionalliste

18-steilig)

Zahl der

Haushalts-
hefte

Arbeits-
stätten-
bogen

Zahl der
Reqionallisten

-356-
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VOLKSZAT{LUNG 1987

Anleitung für die Gebäudevorerhebung
Auszug

Anhang Nr. 22

Statistisches Bundesamt

ITTEALTSVERZBICEIfTS

l. Gnrodlagen der C,ebäudevorerhebung als Tell der
Volkszähtung. f987

- Volkszählungsgesetz L987, Bundesst,atlsttkgesetz .
- Antettung für die Gemeinde und dle Erhebungssrelle

2. Arten der Gebäudevorerhebuug

- ParElelle Vorerhebung
- Totale Vorerhebung

3. Brfaasuug der Gebäude bel der Volkszähluog f987

- Gebäude mtt l{ohnraun
- Gebäude ohne I{ohnraum
- Ggrueinschafts- und AnstalEsunterkünftg .....................
- tJohnhelmg .. . . .. .. . . .. o. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. .. .. . .
- Abgrenzung I'Iohnheim sowie Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft
- Wochenend- und Ferienhäuser
- Lgerstehende Gebäudg . ......... ......... .......... o...... .. .
- Im Bau bgfindlichg Gebäud€ .. i......... ..... ....... o .. . ... ..

Seite

l
I

t
I

2
2
2
2
?
2
3
3
3- Suändlg bewohnte Unterkünfte
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Seite
4 Anschrlfteo der Gebäude und threr Elgentürera

- Datenübermtttlung an dte Erhebungsstellen
- Verzeichnls der Gebäude und Gebäudeelgentümer

5. Der Gebäudebogen der Vorerhebung

6. Versand oder Vertelluug der Gebäudebogeo

- Beglnn der Vorerhebung
- Antllcher Rücksendeumschlag (Volkszählungsbrief )
- EinsaLz von Zählern
- Versand-/Kontrolllste
- Versand/Verteilung bis
- Begleitschrgiben . o . .... . o... o... .. ... . .. . . ............ o . . . .
- Rücklauf SpätesEgns biS ...................................o

7 a Rücklauf der Gebäudebogeo

- RücklaufkonEfOll€Il .. ....... . ...... o.. ... .. ... ...... o. o.. . . .
- lindefUngen bei den EfhebUngSnefkmalen .......... o...... o.. o.

8. Behandlung der Gebäiudebogeo nach Abschluß der Gebäudevorerhebung

- U nvollsEändlge Vorerhebung
- Aushändigen der Gebäudebogen an den Zähler
- Zuordnung der Gebäudebogen
- Übertragung der gebäudesEatlsEischen t'lerkuale

9 Durchführuog der Gebäudevorerhebung ln Souderberelchen

- Bundesbahn/Bundespost
- Bundeswehr
- BundesgrenzschuEz
- Bereit,schaftspolizei des Landes
- Ausländische SEreiEkräf te/Mlssionen

Anlagen

1. Volkszählungsgeset z L987

BundesstaEistlkgeseEz (luszrrg )

Landesrechtllche Regelungen

Gebäudebogen

Amtlicher Rücksendeurnschlag (Volkszählungsbrlef )

Ltscen und Begleluschreiben (Landesspeztftsche Regelung)

3.

3
3

3

5
5

4
4
4
4
5
5
5

6
6
6
6
6

5
5
5
5

')

4

5

(,
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YorbcuerLuog

Die vorliegende Anleitung wurde als Grundlage für die
spezifischen Fassungen der nAnleitung für die Gemeinde
Erhebungsstelle" erarbeitet.

1änder-
und die

Sowohl die Gliederung als auch die Regelungen zv den einzel-
nen Gliederungspunkten sollten möglichst bundeseinheitlich
in die Anleitungen der Länder übernommen werden. Darüber
hinaus enthäIt der Text dieser Anleitung Hinweise auf Iänder-
spezifische Ergänzungen.

Insbesondere wird die Aufgabenverteilung zwischen Gemeinde
und Erhebungsstelle (Xap. 2. und 3. ) entsprechend den Iänder-
spezifischen Bestimmungen zo regeln sein. In den Kapiteln 3.3.2
bis 3.3.4, in denen die Kontrollen der Erhebungsvordrucke nach
Rücklauf in die Erhebungsstelle beschrieben werden, wurde davon
ausgegang€nr daß die Regionalliste vom zähler auseefüIIt wird,
und die PrüfuD9, Ergänzung bzw. Korrektur in der Erhebungs-
stelLe erfolgt.
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I Grundlageo der Brhcbung

I nhaltsverzeichnis

esstatistikgesetz,

Se ite
a

- Volkszählungsgesetz, tsund
Landesrechtl iche RegeI ung

- Erhebungsgrundsätze - Datenschutz .... ....
en 1

1

2

2

2 o

- Gegenstand der Zählung
- Haushaltsdefinition
- Personen ohne eigene Haus

und Anstaltsunterkünften
haltsführung in Gemeinschafts-

- Wohnungsdefinition
- Gebäuoedefinition
- Arbeitsstättendefi nition
- Gebäudevorerhebung,
- Auskunftserteilung
- Volkszählungsbrief

Haupte rhebung

- [lündliche Angaben des Auskunftspflichtigen gegenüber
dem Zäh1er

- Freiwillige Angaben

Aufgaben der Gelelnde/des Genelndeverbandes

- Einrichtung der Erhebungsstelle, Bestellung des Zählungs-
leiters rooio

- Mitarbeiter der Erhebungsstellen
- Ausweis für die Mitarbeiter der Erhebungsstelle
- Auszüge aus dem I'telderegister und weitere Unterlagen

gem. S 11 Volkszählungsgesetz 1987
- öffentlichkeitsarbeit der Gemeinden

Aufgaben der Erhebuogsstelle
- Aufgaben der Erhebungsstelle (Überblick)
- Ablaufplan

Zeitplan

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

5

7

7

7

7

7

8

I
9

5

5

3.
6

7

7

3.1 Aufgaben vor der Erhebung
- Kleinräumliche Gliederung
- Verschlüsselung der Straßennamen
- Arbeitsbezirk

- Zählbezirkseinteilung, Sonderzählbezirke
- zählbezirksübersicht
- Namenliste
- Übersicht über die Erhebungsunterlagen
- Beschriftung der Erhebungsunterlagen

-I
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- Adressenliste
- Regionalliste
- Folgeregionalliste
- Zählernapyte / ZähIe rko f fe r
- Bereitstellung der Erhebungsunterlagen für den Zähter
- Verpflichtung zür ehrenamtlichen Zählertätigkeit
- hlerbung und Gewinnung der Zähler
- Benennung von Zählern

Seite
10

10

10

10

11

1l
11

1l
12

12

12

12

12

13

14

14

15

- Auswahl der Zähler . ..
- Verpflichtungserklärung des ZähIers
- Richtlinien für den Zählereinsatz
- ErsaLzzähler ...
- Sonderzähler
- Zählerausweis
- Zählerentschädigung
- Zählerschulung
- Vervollständigung der Zählbezirksübersicht

3.2 Aufgaben während der Brhebuog

- Unterrichtung der Auskunftspflichtigen
- Amtliche Bekanntmachung
- Kurzbeschreibung der Zähleraufgaben
- Auskunftsdienst
- Arbeitsstätte vorübergehend nicht besetzt
- Nicht angetroffene Personen oder Haushalte
- Auskunftsverwe ige rung
- Mahnverfahren
- VervoIlständigung der lVohnungs- und Personenangaben . .. .

- Vervollständigung der Arbeitsstättenangaben
- Nichterreichbarkeit von Personen in Wochenendhäusern,

Fe r ienwohnungen
- Leerstehende Wohnungen
- Total untervermietete Wohnungen

3.3 Aufgabeo nach der Brhebung

3.3.1 Btneanneln und Abgabe der Brhebuogsunterlagen durch
dte Zähler
- Einsammeln
- Ablieferung

der Erhebungsvordrucke
aller Erhebungsunterlagen

II

- Zählungsstichtag 15

16

15

16

16

17

17

17

17

't7

18

18

18

19
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3.3.2 Rücklauf t,ontrolte der
ol sat I onepaplere
- Vollzähligkeit der

nisationspapiere je
- Vollständigkeit der

Erhebuoggvordrucle und der Orga-

Erhebungsvordrucke und der Orga-
Zählbezirk

Seite

20

Erhebungsvordrucke und der Orga-
nisationspapiere
Prüfen und Übertragen der Gebäudeangaben
Behandlung beschädigter Wohnungs- und Personenbogen

3.3.3 Prüfen der Reglonalllste
Vollzähligkeitsprüfung anhand der Zählbezirksbe-
schreibung
Prüfen und
Prüfen der

der Regionalliste

Lee rstehende lrlohnungen

20

20
21

Kennze ichnen
Angaben zum Haushalt

2'.|

21

21

21

22
22

22

22

23

23

25

25

25

Laufende Nummern-Eintr agung
Grundsätze des Ordnungssystems
Ei ntragungsschema
Haushaltszusammenhang . .......

Personen ohne
Arbeitsstätten

Wohnungsbogen
Personenbogen
Arbe itsstätte

eigene Haushaltsf ührung

3.3.4 Korretturen und lfachträge

- Korrekturen und Nachträge in der

3.3.5 Bearbeltung der Geuetndellste

3.3.6 Ablteferung der Erhebuogsunterlagen

Reg ionall iste

3.1.7 Nachll.eferungeo für berelte abgegebeoe Erhebungs-
unterlagen

Auflöeung der Erhebungsetetle

III

an das Statlstlsche
Landesalt ....................o......................oo... 26

25

26

26

I a
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Seite
5. Souderberelchc

5.1 Zähluug ln llohnhelueu, Geneloschafts- und Aasteltaunter-
L,ünf teo
- Durchführung der Zählung in Gemeinschafts- und

Anstaltsunte rkünften
- Erhebung der Gebäudeangaben
- Wohnheime

27

27

27

27

27
28
28
28
29
29

29
29

30

30

30

31

31

31

31

32

- Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünfte
- Arbeitsstätten
- Anstaltseigene Werkstätten
- Auskunftspflicht
- Zäh1blatt für Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünfte
- Ersatzauskunftspflicht des Anstaltsleiters
- Auskunftserteilung durch Vertrauensperson
- Verteilen der Erhebungsunterlagen
- Rückgabe der Erhebungsvordrucke

5.2 Zählung ln BereLeh der Bundessehr
- Durchführung der ZähIung im Bereich der Bundeswehr
- Erfassung von Gebäude- und Wohnungsangaben
- Arbeitsstätten der Bundeswehr
' Zivile Arbeitsstätten in Anlagen der Bundeswehr
- Auskunftspflicht
- Vorbereitung der ZähIung in Anlagen der Bundeswehr
- Verteilen der Erhebungsunterlagen
- Begehung der Bundeswehranlage

5.3 Zählung 1o Berelch des Bundesgrenzachutzea
- Durchführung der Zählung im Bereich des Bundesgrenz-

sch ut ze s
- Arbeitsstätten des Bundesgrenzschutzes
- Zivile Arbeitsstätten auf Bundesgrenzschutzgelände
- Auskunftspflicht

1.))L

32
32

32

5.4 Zählung 1r Berelch
- Durchführung der

der Bereltechaf tepollzel
Zähiung im Bereich der Bereitschafts-polizei

- Arbeitsstätten im Bereich der Bereitschaftspoiizei

IV-

33

33
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Anlegeo
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4.
5.

Volkszählungsgesetz 1 987
Bundesstatistikgesetz (Auszug )

Landesrechtl iche Regelungen
Volkszählungsbrief
ZähIblatt für Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünfte

2

3

Läuder epezlf 1 eche l{us teraulagea

4.

Verpflichtungserklärung des Zählers
Zählerauswe is
lluster einer "Amtlichen Bekanntmachung der Volks-
zählung 1 987'

tilitteilungsformular für nicht angetroffene Auskunfts-
pfI ichtige
Mahnschreiben bei Auskunftsverweigerung
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Namehliste
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Vorbemerkung

Die vorliegende Anleitung wurde a1s Grundlage für die 1äncler-
spezifischea Passungen Cer. 'Anleitung für zählerin un-d Zäh-
ler (Zähleranleitung) " erarbeitet.

Sowohl die Gliederung als auch die methodischen Regelungen zu

den einzelnen Gliederungspunkten sollten als verbindlich ange-
eehen und bundeseinheitlich in die Anleitungen der Länder
ljbernommen werden. Abweichuhgen der jeweiligen Länderfassungen
sind indessen im IIinblick auf die aus den teilweise unter-
sehiedllchen Landesverordnungen in § 9 Abs. 3 VoIkszählungs-
gesetz resultierenden Organisationsregelungen nögltch; ent-
sprechende Binweise auf Iänderepezlfische Ergänzungen eind
im Text vertnerkt.

Insbesondere tst darauf hinzuweisen, daß in dieser Anleitung
davon ausgegangen wird, daß <1er Zähler die RegionalliEten
ausfü1It (siehe Kap!teI 5). Soweit in einigen Bundesländern
dle Regionailiste ausschiießlich von der Erhebungsetelle be-
arbe.itet wird, nuB dies in der jeweiligen Iandesspezifischen
Fassung berücksichtigt $erden.

Der Anhang t dieser Anleltung'zählung in Sonderbereichenr
kann ale gesonderte Anleitung gestaltet werden, die nur den
Zählern zur Verftlgung gestellt wird, die in diesen Bereichen
elngesetzt serden.
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- Brhebung der Gebäudeangaben
- Auskunftspflicht in Geneinschafts- und Anstaltsunterkünften
- Arbeitsstätten
- Anstaltseigene glerkstätten
- Durchführung der ZähIung in Geneinschafts- und Anstaltsunterkünften
- Ersatzauskunftspflicht dtes Anstaltsleiters
- Auskunftserteilung durch eine Vertrauensperson . ...
- Verteilen der Erhebungsunterlagen ..
- Rückgabe der Brhebungsvordrucke . ...
- Eintragungen in die Adressenliste und Regionalliste ..

2. Burdeswehr
- Grundsätzliches
- Erfaasung von Gebäudeangaben,/Angaben zu leerstehenden 9lohnungen ...
- Durchführung der Zählung in Anlagen der Bundeswehr ...
- Zivile Arbeitsstätten auf Bundeswehrgelänile (2.8. Friseure, Kantinen u.dgl.)

1

1

1

1

I
2

2

2

2

2

3

3
tl

- Auskunftspflicht

4

I
I
4

5

5

5

5

5

5

- Verteilen der Erhebungsunterlagen .
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Anhang 2

Anlagen

1. Volkszählungsgesetz 1987

2. BundesstatistikgeEetz (Auszug)

3. Landesrechtliche Regelungen

4. übersicht iZusammenhänge der ordnungsangaben"

Lände rspezi f i sche tlust eranlage n
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Anhang Nr. 25

Bei offener Rückgabe der Erhebungsbogen achton Sie bitte auf:

t. Angaben auf dem Haushaltsmantelbogen

ayü, iocktngd il .rl.lchLm, bltten wli !n lnldltloo Aogrb. d.. T.l.tonnunm.a

Ubs6ed.n ?r'ers/aa/tGsmeind.tell

Fmilisnnm, VornmoLrd. Nr.
do, Pals

.F
H€ll'Nummgr

-,

,.3 Go!rt"tlrsD=t-*
dro§ ,(at(

//;/c/al.

t.

ß

U
5

6

7

8

e

10

:..

2. Richtiges Ausfüllen des Wohnungs- und Personenbogens
(formale ftüfungl

Richtig

OatuLdc.qen:

Falsch

a Bnß c@hd. angebe 
X +

Ocbuilrangsbcn

Gcrchlrcht

F.mlll6!ttnd

.) coburEjahr l4l? ll l4l
, l. Jrnuar bis 24. Mei

b) Gsuromnd 2s. M.i bis 3r. o.2
oännlich
reiblich

! ccboaongrtcn

Goichhcht

Famllisnstrnd

.) Gebudsjahr

Gebui§monat L

männlich

oez. .\'

Kirche

weiblich

ledig
verheiratel

g*hieden

ledig

wdreiratet

geshied€n

c.-

RÖnisch-kalholi$he Kirch€
Evangali$he Kirche

Evangelische Freikarche

Jüdish6 Roligionsg€$llschalt
lslami&he RelEimsgemeinschafl

Evangeli$he Kirche

\ er"nquriscn"lg4ls!'"
Jüdische Beligionsgesellschaft

lslami$he Religionsgemein$haft
andere Religionsg*llschaften

RGhtllch. Zug.hörlgk lt :u
dnd R.llglon.gcsllrchltt
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3. Angaben auf dem Wohnungsbogen (lnhattliche Pri,ifung)

VOLKSZAHLUNG 1987

,

E

3.

o
a) Eigentümer(in), Mileigent. oder Kaulanwän.

G) lst die Wohnung eine Freizeitwohnung ?
t nein

t_J Wohnungsbogen
mit Gebäudeangaben

l'";ä:;;;"^ I

d".f,4 Rochtsgrundl.ge:
. . "od)i Sieh6 Haushaltsmant6lbogen oder Erläuterungsbhn. d@

_1, geslandleile der Eßebuhgsvordrucks sind. Slichlag: 25. M.|1987

Die Wohnung slehl leer
OE Wohnuog rsl von Angehorigen aushndreher Sfeilkrätle,<.: drolooalischer.berulskonsularEcherVenrolunoenoderater
Siänd'gen Vedretung d€r DDR privalrechllich demielel.

r, 30 3aq 50r,

haben

(ahne Koche. Aad. WC. Ftut)

Falls davon Räume untedermaetet oder
geweülich genuEt sind :

a) Anzahl der unleruermielelen Räume 1

b) Anzahl der gewerblich genutzlen Fäume 1

Wie gro0 ist die Fläche
der gesmten Wohnung ?
(enschleßhch Kuche Aad. wC, Flua Maosaden
und aholches soqe untetuedelelet det

g geeebtch genutzts Räune in de. Wohhuhg)
t)

O l"t di" Wohnrnq .it Mitteln des
- sozialen Wohnungsbaus g€lörded ?

O wie hoch isl die Monalsmiete ?

Wohnungsangaben

Bewohnen Sie die Wohnung/näume als

eingezogen ?

ja

o vor 1970
1970-1974

1975-1979
1980-1984

1985 H,
1 986
1987

gile das Etnzugslatu lur das am langslen
htet wohnende Haushallsnilghed angeben

G) a) Wird die wohnung übeNiegend
r Oehelzl mll

FeIn. Blochherzung ' -
zentralherzung 

- -
Etagenhezung ,-

Ehzel oder l\iehrraumdlen (auch Eleklr6percheo , -
b) Welche. Brennstofl, welche

Wärmequelle wird vemendel ? Herö|.--

Kohle, Holz usw. -
Fernwärme '

Sonnenenergre, Wärmepumpe -

Eäffifs,l,äiüil1;"1^ät$i"r"w!ffi 
!li;

Gemernschaft von Wohnungsergentümern
(au bet E seniums;ohnungeh )

gemeinnüUiges Wohnungsunlernehmen, Wohnungs-
baugenos*nsch. oderOrganderstaall. Wohnungspolilik

lreies Wohnungsunlernehmen
sonslige(r) Eigenlüme(in)

I-J

Zu ilble rechnen auch dto nonathch aulzu-
ilendenden tutroe lot Wasset Kaaahsaron
Staknrc ngu\g -" M u tlabluh t - rteppenh aus.
be l.Dchtüng. Sc hom slehtetneu ng
Nbhl zut iliele rechnen Umlageo lut ZennaL
heiung- watn|'assetversotg. Gaagenntet..
UnletnteteEuschlag Zuschtdg lut Mobhetung

lfil a) Handelt es sich um e,ne D,enst.
- ' Werkswohnung, Beruts- oder

Geschäf lsmietwohnung ?

b) lsl die Wohnung verbilligt,
kostenlos überlassen oder isl die
Miele wegen f inanzieller Vorleistungen
(z B Mierüdailehen) etfräßigl ?

j8.
3.2

3.4

ot4

nein

la

ia

c
F

s
tsI

E
E

Gebäudeangaben: Bitle nur ausfüllen, wenn Sie Euentümelin) oder

E Gebäudearl Wohngebäude
(Gebe@ nhdestens zut Hälfrelü wohnzwecte genutzt)

soosliges Gebäude mit Wohnraum

bewohnle Unlerkunfl
(2 I BaQcke)

Fün LEERSTEHENDE woHNu?.lGEfl

(D 
:iJ'#Ji JlisiJ:i"* ""n'

6

NUR VOM STA'ISTISCHEN LANOESAMT

t s'.h6 Enauretu€en 
'm 

Hausha[smanrdbry^

Eintragungen in die Erhebungsvordrucke dürfen nur mit Zustimmung
des Auskunftspflichtigen vorgenommen werden.

Sind ihnerhalb der

Kochnrsche

Bad/Dusche

E

=Fo

i
E.

=
F
2
o
ü
c

E Bauiah. dcs Gebäudes
Ua tu det gezuqs tedeste ll ung)
tut ENeiteturys. und

utsptühgliche Eaqaht
anzu@eo. bei WE&.
aulbau n ach Tota lschaden
das Jaht @s W&etaulba,g

g€lörden
(ou, Etdet F&@rungsq)
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3.3

. 3.

lr

7-12 . .-
13, ,-

bis3.
4.6 .

1901-18. 69. 79 .

1919.48 . 70 . 80 .

1949-57 71 . 81 ,

bis 1300 68 78 ,

Auße de m bei Woh h hei men :
Wird die*s Gebäude
vollsländig oder leilweise
als Wohnheim genutzl ?

vollsländig,

64. 74. 84.

67. 77, 87.

kein6 . ,

all9 '
nur ein Tqil .

' 5. 8.
' 6. 9.



4. Angaben auf dem Personenbogen (lnhaltliche Prüfungl

U
4.t

4.2

4.3

4.4

Perwnenbogen

Sle - Vollzeit (üb€r 36 Std.. in dereNeöslätio,l t- ' L Teilzeil (bis zu 36 Std.a in der

\lAüffiqnnheiltu
Fent@ffii- Ausubiren&-
%Htlil. Zilid*tb§t#e

arbeißlc, 6rbeitsuchend
nichl ererbstAig

Hausfaau, Ha6mann

Volkshule,
Real$hule/gleichwertiger Ab$hlu6 (2. B. Mifl lere

Hoch$hulreile (Abitur),

a) Wolch€n hächsten ab$hluo
en eind bcrulsbildcnden
Schule odel
H@h*hulo haben Si€ ?

Fehh@hschule (lng.-Schule. höhere F&hsctruls)
H@hshule (ein$hli66lich Lehrerausbildung)

Sliaße/Hausnumm6r s/n c

Fahrad

dem Hinweg
zu, Aö€it oder-
Schule/H@h$hule ? Ei*nbahn

+
+

a

a
k€in Verkehrsmitt€l (zu R 6) . '-

Bus, $nst. öt{6nll. Verkeh6mittel
sonstiges (Moto(ad, Mop€d. Mola)

entlälll, da aul gl€ichem Grundslück
unler 15 Minuten

45 bis untBr 60 Minuten
60 Mindon und mehr

Leben Sie itbemlegend von ENerbs'. Beru{släligkeil
A6eitsl6engeld, -hilte

Renle, Pension
eig€rem Vormögen, Vemietung, Verp&htung, Altenteil
Zu@ndung€n, Unterhalt durch Ehern, Eheganen usw.

sffiligen Unte6tftzungen (z- B. SozialhillB, BA,öG)

BeamlerrlBoamtn, Bchter(in), Soldat, 2ivild6cll.
lauch tuamtens*.) -I mil Ezahlten ft*häfligten

Selbständioekl I- " L ohne b€?ahlle B@hältgi6
mithelfende(r) Familisnangeht ige(4

tällg als

Bchöido)

dom Sio tttlg iira ?

,rtAJSC

Iätigkelt, wclchen Borut üben Si. .G ?

ma'.rfra

Facharboilo(in)
enslige(o Arb€it6(in)

Angdcltt(r)
Au*ubildend€(0

+ü

Fslls Sia eirc
Nebenetroöstätigkelt
ausüben. handelt ec
sich um einc

landwiischafllichc . . -
nichllandwi'l$halllhhe . t-

Eintragungen in die Erhebungsvordrucke dilr{en nur mit Zustimmung
des Auskunftsptlichtig€n vorgenommon werden.

8) Gebunsiahr

1- Januar bis 24- Mai
b) Gebudsmonat 2s. Mai bis 3r. 06z.

+

@certtt""t*

Evangelische

Jüdische
lslamishe

anderc

Rehlllche Zug.Rtrigkeit a
elner Rdlgloßge{$h.fl

übrig6 €G-Staaton
jugGlawi$h

Rlimisch.kelholische

Evangeli$he

cl Auaedffi tu E,|./dtätige. SchüMst@til:
Gohon Sie voMlog€nd von der hleslgen Wohnung
EUB flr Aö€ll oder Schul€/Hch$hule ?

n€in

ia

n€in

ia

nein
ja

di6 voillegondia

dlo
der
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b, Wolch€ Hauplrachrichtung hat di@, Abechlu8 ?I 1-.-ltv
O Falls Sle eine p6Hi$he Beruls.usbildung
i (z B. Lehrc) *ge*hl@n hebon:

a) Aul relchen Lohrberul bezog sich dres
. Ausbilduno ?| ^"""""7a'"h,, l+

b) Wie lange daued€ di@ Aßbiuung ? Jah(e) : Lll +
L
;;
I
I

aU-o
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.l MaSg*N bt die Mabilei*
h &t wehe gbbtde tuil*et

U
^,@.ffiMh{laGdlta $e0a

Ao4le Eilffi
de§(rob) N(fid

.dt (lo A€e rlgu (la



Anhang Nr. 26

Namo und Vorname/Name dor Arbolhrtätto

Aboender(ln):

Stra8€

Antwort

Anhang Nr. 27

VOLKSZAHLUNG 1987
Zdhler-Ausweis Nr. aA a -? oc,
Dircr Ausweis isr nur gültig in Verbindung I U () I 1\)
mit einem Personalauswei§/Reisepaß

Herr/Frau

Nm urd Vome(n)

Stnlle, Haus-Nr.

On

Gühig bis:

Diemtsiegel

Untemhrift
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Haui{'lr.

PI.z Gemdndo

VOTKSZAHLIJNG 1987

ist Zähler(in) der Erhebungsstelle

An die

Nicht
fielmachen



Anhang Nr. 28

Schlagwortverzeich nis

UiöUe Zählerin, lieber Zählerl
Das Schlagwortvezeichnis soll lhnen als Nachschlagwerk dienen, wenn
Sie um Auskunft gebeten werden. Es enthält - im Gegensatz zur Zähleran-
leitung, die den Arbeitsablauf lhrer Zählertätigkeit beschreibt - die wichtig-
sten Definitionen, Hinweise und Erläuterungen.

Um lhnen.die Arbeit mit dem Schlagwortvezeichnis zu erleichtem, sind
alle Stichworte sowohl in alphabetiqcher Reihenlolge fleil l) als auch
systematisch im jeweiligen Fragebogenzusammenhang (teile ll bis lV)

dargestellt.

ln den meisten Fällen wird es sich empfehlen, zunächst die Hinnieise der
systematischen Teile heranzuziehen, auf den das alphabetische Vezeich-
nis jedoch im einzelnen (mit Angabe der Seitenzahl) verweist.

tnhattsverzeichnis

Seite
Vorbemerkung

Teill Stichworte zur Zählung 3

TeilllA

TeilllB

Hinweise zu den Fragen im Wohnungsbogen -Wohnungs'
angaben- .r.\.. '

Hinweise zu den Fragen im Wohnungsbogen - Gebäude'

69

angaben- ...
Teillll Hinweise zu den Fra§en im Personenbogen

79

85

107TeillV Hinweise zu den Fragen im Arbeitsstättenbogen

hier: ohne Teil IV

-375-



Teil I
STTCHWORTE ZUR ZAHLUNG

3

Abbruchgenehmigung; siehe unter Lserstohando cebäude mit
Wohnraum

Abehdgymnasiuml siehe Teit il, Hinweise zu Frage 9 (S. 90)

Abendhauptschule; sietre teit l[, Hinweise zu Fra96 9 (S. 94)

Abendrealschulel siene Teil u, Hinweise zu Fra96 9 (S. 94)

Abgeordnete
Länder)

(in den Parlamenten des Bundes und der

Abgeordnete gelten in der Volks- und Berurszähtung als Sslbständige, die
zum Wirtschattszwoig,,sonstige Oienstleistungen,, angeben..

Büros von Abgeordneten sind in d€r Aöeitsstättenzählung als eigenstän-
dige Aöeitsstänen zu erfassen. Unterhalten Abgeordnete mehrere Büros.
z. B. am Padamentssilz und im Wahlkreis, so sind diese Büros getrennt,
und zwar jeweils als,,einzige Arbeitsstätte" und die Abg€ordneten in
beiden Fällen als "ttitige(r) lnhaber(in)" und ats,,Teitzeitbeschättigte(r),.
einzustufen;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage 15 (S. 104), Frage 16 (S. 10S) und Teit
M, Hinweise zu Frage C 1 (S. 1 16)

Abgeschlossene Schulausbildung; siehe Teit lt, Hinweise zu
Frage I (S. 93) und Frage 10a (S. 97)

Abschreibung 7b; sietre unter ÖIfenü. Mittot für den soziaten
Wohnungsbau und Teil ll A, Hinweise zu Frage I (S. 76)

Abwesende
Auch von Haushaltsmitgliedem, die am Zählungsstichtag (25. Mai 1987)
aus beruflichen oder sonstigen Gründen abwesend sind, ist ein personsn-
bogen auszufüllen (2. B. auswärts wohnende Eruerbstätige, Studenten,
Grundwehrdienstleistende oder voniberg€hend im Ausland lebende perso-
nen).

Agenten
S€lbsländige Aganten (2. B. VeEicherungsagent€n) haben einen Arbsits-
stätt€nbogen auszurüllen;

siehe auch unter Handglsvertreter, Maklor.

5

Akademie; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage loa (S. 97)

Alimente
Für uneheliche Kinder, die Alimenle erhalten und übeffiiegend davon
leben, ist im Pe6onmbogen bei der FEge I die Kategorie ,,sonstige
Unteßtützungen (2. B. Sozialhilte, BA'öG)" zu markieren;

siehe auch Teil lll, Hinweis zu Frage I (S. 93)

Allgemeiner Schulabschluß; siehe T€it ttt, Hinweise zu Frage 9
(s. e3)

Altentei!
wohnrecht, das nach Übergabe eines Gobäudes mit wohnraum bzw.
ainEs Hofes an einen Nachrolger (z: B. Sohn, Tochter) au, Lebenszeit
voöehallen wird (auch als Leibgedlnge, Einsitz, Ausgedlnge b€zeich-
net);

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage lc (S. 72) und Teil lll, Hinweise zu
Fraga 6 (S. 93)

Altershilfe ftir Landwirte; siehe unter Ronto und Teil lll, Hinweiso
zu Frage I (S. 92)

Altersversorgung der freien Berufe; sietre unter Rents und
Teil lll, Hinweise zu Frage I (S. 92)

Ambulantes Gewerbe (Reisegewerbe)
Wird ein Gewerbe im Umheuiehen (Wandergewerbe, Straßenhandgl)
ausgeübt, isl dafür ein Aöeitsstänenbogen in def Wohnung - die zugleich
Sitz der Arbeitsstäne ist - auszufüllen.

Andere Religionsgesellschaft; siehe unter Religionszugehörig-
ksit und Teil lll, Hinweise zu F6ge 4 (S. 88)

Angestellte
Zu den Angstellten zählen alle nicht beamteten Gehaltsemptänger, also
alle kaurmännischen und technischen Angestellten sowi6 VeMaltungsan-
gestellle, auch wenn sie in leitender Stellung (Direktoren, Prokuristen)
tätig sind. Maßgebend tür die Zuordnung bei der Volkszähluni? ist der
AöeitsvertEg und nicht die Art der Versicherung, so daß z. B. PeIsonen,
die aurgrund ihrer langiährigen Betriebszugehörigkeit vom Arbeiter- in das
Angestelltenveöähnis übemommen wurden, als Angestellte gelten, auch
wsn sie weiterhin Beiträ96 zur Rstenveßicherung tür Arbeiter zahlen.

6

Abweichend hiezu sind Angestellte in der Aöeitsstättenzählung nur die
Aöeitnehmtr, die der Beitragspflicht zw Angestelltenversicherung unter-
liegen oder aufgrund bsonderer Voßchriften von dieser befreit sind:
Angostellto mit Beamtenbesoldung, z. B. bei Sozialversicherungsträgern
oder Kommunalen SpiEffverbänden, markieren ebenlalls,Angestellte(r)".

Hausgehilfinnen sind in der Volkszählung nur dann als Angestellte einzu-
tEgen, wenn sis in der Angestelltenversicherung pllichtversichert sind.
Andemlalls zählen sie zu den sonstigen Arbeitern. ln der Arbeitsstättenzäh-
lung werden sie nicht erfaßt, da Haushalte nicht als Arbeitsstätten im Sinn€
der Zfilung gelten.

Gemsind6chwestem zählen wie Nonnen od€r Ordensbrüder als Ange-
stellte. Mit Ausnahme der Gaistlichen der Evangelischen und Römisch-
katholischen Kirche, die Beamto sind, zählen alle Geistlichen und spre.
cher von Rellglonsgos€lFchaft€n zu d6n Angestellten;

sieh6 auch Teil lll, Hinweise zu Frage 15 (S. 103) und Teil lV, Hiriweise zu
Frage C 4 (S. 114

Anlemlinge; sietre
sowie Teil lll, Hinweise
c 7 (s. 1 17l1 r8)

unter Auszubildende und unt€r Arbeitnehmer
zu Frags 15 (S. 103) und Teil lV, Hinweise zu Frage

Annuitätshilfen; siehe unter öffenttich€ Mlttel filr d€n sozialen
Wohnungsbau und Teil ll A, Hinweise zu Frage 8 (S. 76)

Anstalten (Gemeinschafts- und Anstaltsunierkünfte),
Wohnheime
Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünfte sind öttentliche od€r private
Einrichtungen, die einem bestimmten sozialen oder religiösen Zweck
dienen. Die in Anstalten lebenden Peßonen slnd in der Regel gemein-
schaftlich untergebracht und führen keinen €igenen Haushalt, wenn ihre
Versorgung und/oder Betreuung vollständig durch die Einrichtung über
nommen wird.

Pssonen, die in Gemeinschafts- und Anstaltsunterküntten leben, füllen
dorl, wenn sie einen eigenen Haushalt führen, sowohl einen Wohnungsbo-
gen als auch eins Peßonenbogen und den Haushaltsmantelbogen, wenn
sie keinen eigtren Haushalt lühren, nur einen Peßonenbogen aus (wenn
sie außerhalb der Gereinschatts- und Anstaltsunterkunft keine Weitere
Wohnung haben bzw. keinem Haushalt angehören): in diesem Fall gilt die
Gemeinschafts- und Anstaltsunterkunft als alleinige Wohnung.

7
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Wohnheimo dienen primär dem Wohnen, d. h., daß der für Anstalten
typische Gesichtspunkt der Betreuung bei ihn€n in den Hintergrund trltt.
Auch wohnheime können Gemeinschaftseinrichtungen (Gemeinschatts-
verpllegung, Gemeinschattsräume) besitzen.
Die Bewohner von wohnheimen führen in dor Regel einen eigenen
Haushalt und lüllen den Haushaltsmanlelbogen, den Wohnungsbogen und
den Personenbogen aus. Gebäude in Gemeinschatts- und Anstaltsunter-
künften zählen dann als Gebäude mit Wohnraum, wenn sie vollständig
oder tsilweise als Wohnheim genutzt werden oder wenn sich mindestens
eine Wohnung, z. B. ,ür Bedienstete und deren Angehörige, in dem
Gebäude belindet. Dient das Gebäude im Bereich der Gemeinschatts- und
Anstaltsunterkunlt ausschließlich administrativen bzw. gewerblichen
Zwecken oder sind dort nur Peßonen ohne eigene Haushaltsführung
unterggbracht, so sind keine Gebäudeangaben zu erheben. Auskunfts-
pflichtig für die Gebäudeangaben ist der Gebäudeeigentümer bzw. VeMal'
t6r.
Für jede Anstalt und iedes Wohnheim, in der/dem mindestens eine Person
haupt- oder nebenberuflich emerbstätig ist, ist außerdem ein Arbeitsstät-
tenbogen auszufüllen. Ffu jede weitere selbständige Arbeitsstätte auf dqm
Anstaltsgelände (2. B. eine in Pacht betriebene Kantins) ist ein eigener
ArbeitsstättenbogBn auszulüllen.

Anstaltseigene Werkstätten

Aus therapeutischen Gründen werden in vielen Anstalten Werkstätten
unterhalten, deren Betätigungsfeld häulig über die Figenversorgung weit
hinausg€ht. wird das therapsutische Ziel in starkem Maße von der
Pröduktion an sich überdecK, so ist zu entscheiden, ob eine Arbeitsstätte
vorliegt.
Eine Arbeitsstätte liegt in der Regel vor, wenn die Entlohnung der Mitarbei'
ter über ein Taschengeld hinausgeht und damit die Voraussetzungen zur '
Sozialversicherung vorliegen. Weder das Kriterium der Gewerbesteuer-
ptlicht noch die Eintragung ins Handelsregister muß dabei erfüllt sein.
Anstaltseigene Wsrkstätten, deren Beschättigte übeMiegend sozialversi'
cherungsprlichtig sind, sind als Arbeitsstätten zu erlassen. Sozialversich€-
rungspflichtig sind in der Regel alla Beschättigten, die eine wöchentliche
Mindestarbeitszeit von l9 Stunden ereichen (für Beitr&€ zur Arbeitslosen-
versicherung) sowi€ ein regelmäßiges Mindesteinkommen von monatlich
mehr als 430,- DM beziehen (Benten- und Krankenversicherungsb€iträge).

I

Anwesende
Persongn, die nicht zum Haushalt gehören und zur Zeit der Zählung in
diesem Haushalt nur zu Bssuch sind, füllen hier keine Fragebogen aus,

Arbeiter
Als Arbeiter gelten alle Lohnempfänger, unabhängig von der Lohnzah-
lungs- und Lohnabrechnungsperiodä. Ebonfalls zu den Arbeitern rechnen
Hglmaöoilor und, Hausgohimnnon.
Maßgebend isl die Versinbarung im A6eitsvenrä9, die nicht in allen
Fällen mit der Rentenversicherungspflichtzugehörigkeit übereinstimmt.
Für die Aöeitsstättenzählung gelten Arbeitnehmer dann als Arbeiter,
wenn sie der Versicherungspflicht zur Arbeiterentenversicherung unterlie-
gen oder aufgrund besonderer Voßchritten von dieser befreit sind.
H6imarbeiter und llausgehimnnen werden in der Arbeitsstättenzählung
nicht erraßt;

siehe auch unter Fachaögher, Gesellen, Voraöeiter

Arbeiterwohnheim; siehe unter Hauptwohnung, Nebenwohnung;

Arbeitgeberveöändel siehe unter orianisattonen ohne Er-
werbszweck

Arbeitnehmer
Zu den tubeitnehmem zählen Beamte, Richter, Angeslellte, Facharbeiter,
Gesellen, sonstige Aöeiter und Auszubildende (auch Anlemllnge, Um-
schailer, Prakikants und Volontäre);

siehe auch unter 8ürcs von Arb€itnshmEm in der Privatwohnung

Arbeitsgemeinschaften im Baugewerbe; siehe un\sr Bau-
stollen und Teil lV, Hinweis€ zu Abschnitt G (S. 120)

Arbeitslosengeld, -hilfe
Oas Arb€itsamt zahlt an Eruerbslose, die Anspruch auf Arbeitslosengeld
haben, eine Unteistützung ,ür eirle g€§etzlich festgelegte Zeit, dls sich
nach der Lilngg der vorherigen Aöeitsdauer rlchtet. Nach Ablau, dieser
Zait wkd Arboitslosenhille gezahlt.

I

lm Krankheitsfalle wird bei Aöeitslosen statt Arbeitslosengeld, -hilfe Kran-
kengeld gezahlt; Beslreiten Aö€itslose ihren Lebensunlerhalt übeMie-
gsnd aus Krankengeld, so ist dennoch im Peßonenbogen bei Frage I
,Arbeitslosengeld, -hilfe' zu markieH.
Der Bezug von Arbeitslosengeld, -hilfe schließt nicht aus, daß nebenher
eine geringtügige EMerbstätigkeit ausgeübt wird;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage I (S. 9l/92)

Arbeitslos, arbeitsuchend
Arbeitslos, arbeitsuchend ist eine Person, die normalerueise einer Er-
werbstäigkeit nachgeht, aber am Zählungsstichtag nicht hauptberuflich
emerbstätig ist und eine Arbeitsstelle sucht, unabhängig davon, ob sie zu
diesem Zeitpunkt beim Arbeitsamt als arbeitslos registriert ist. Als arbeits-
los, arbeitsuchend, gelten femer Schulentlassne, die eine Arbeitsstells,
Ausbildungsstell8 suchen, und Selbständige, die ihr Gewerbe aurgegeben
haben und ebenfalls eine Arbeitsstelle suchen.
Arbeitslose/Arbeitsuchende, die sich etwas dazuverdisnen, haben im
Personenbogen bei Frage 7 zusätrlich zu ,,arbeitslos. arbeitsuchend" auch
,,em6öslätig - T€ilzeit - (bis zu 36 Stunden in der Woche)" zu markieren;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage 7 (S. 89)

Arbeitsstätten
Als Arbeitsstätte gilt iede örtliche Einheit (ein Grundstück oder eine
abgegrenzle Bäumlichkeil), in der eine oder mehrere Personen unter
einheitlicher Leitung regelmäßig haupt- oder nebenberutlich eruerbstätig
sind. Dabei spielt,es keine Rolle, ob es sich um eine emerbs- oder
nichteruerbswirtschattliche Einheit (2. B. Behörde) handelt, d. h., ob die
produzierten Güter oder Leistungen entgeltlich oder unentgeltlich abgege-
ben werden. Zu den Arbeitsstätten zählen auch land- und torstwirtschaft-
liche Botri€be, sofern sie steuerlich als Gewerbebetriebe gelten.
Betreiben auf einem Grundstück mehrere Untemehmen/Behdrden ihre
Arbeitsstätten, so ist ,ür iecle ein Fragebogen auszurüllen. Das strenge
Konzept von ds Abgrenzung einer Arbeitsstätte wird immer dann verlas-
sen, wenn sich eine Arbeißstätte über mehrere aeinanderliegende Grund-
stücke erstreckt oder eine Arbeitsstäne lediglich durch eine durch das
Betriebsgrundstück rührende nichtöffentliche- Straße oder Gleisanlage
getrennt ist;

siehe auch Teil lV, Allgemeine Edäuterungen zum Arbeitsstänenbogen
(s. 10910

10

Arbeitsuchend; siehe unter Arbeitslos, aöeitsuchond und Teil lll,
Hinweise zu Frage 7 (S. 90/91)

Art der Heizung; siehe Teil ll A, Hinweise zu Fage 5a (s.73n41

Asylbewerber; siehe unter Ausländer

Aufwendungszuschüsse und -darlehen;sieneunteröffentli-
che Mlttel tür den sozialen Wohnungsbau und Teil ll A, Hinweise zu
Frage 6 (S. 79)

Ausbildungsdauer; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage 11b (S. 101)

AuSgedinge; siehe unter Attenteit und Teil lll. Hinweiss zu Frage I
(s. e3)

Ausgeübte Tätigkeit l

Es ist nicht der Ausbildungsabschluß, sondem mögllchst genau di€
Bezeichnung des ausgeübten Ben s bzw. der gegenwärtig ausgeübten
Tätigkeit anzugeben. Zum Beispiel:

- nicht nur Schlosser
- nicht nur Presser

- nicht nur Buchhalterin
- nicht nur lngenieur
- nicht nur Arain
- nicht Oiplom-Kaulmann
- nichl nur Angestellte
- nicht Diplom-Volkswirt
- nicht nur Beamter
- nicht nur Bundesbahn-Beamter
- nicht Gruppenleiter
- nicht nur Krankenschwester

- nicht nur Fahrer

- nicht nur Soldat

Zvildienstleistende geben,.Zivildienst" an; - I
siehe auch Teil lll, Hinweis zu Frage 17 (S. 105) und Teil lV, Hinweise zu
Frage A2 (S. 1 l2t0

11

Bauschlosser
Kaltpresser
Heizungsinstallateur
Fernfahrer
Bilanzbuchhalterin oder
Maschinenbuchhalterin
Vertahrensingenieur
Kinderärain
Sparkassenleiter
Verualtungsangestellte
Steuerberater
Poslsekretär
Zugführer
Systemprcgrammierer
OP-Schwester
Grundwehrdienstleisten-
der, Beruts-. Zeitsoldat
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Auskunftspflicht
Volks- und Berulszählung: Jeder Volliährige oder einen eigenen Haushalt
tührende Minderiährige ist auskunftsprlichtig, und zwar auch für minderiäh-
rige Haushaltsmitglieder. Für volljährige Haushaltsmitglieder, die wegen
einer Behinderung nicht Auskunft geben können, müssen andere Haus-
haltsmitglieder antworten. ln Gemeinschatts- und Anstaltsunterküntten ist
der Leiter der Einrichtung hinsichtlich der Gesamtzahl der Personen und
der Zahl der Personen, die dort ihre alleinige Wohnung haben auskunfts-
ptlichtig. Zudem ist er auskunftspflichtig tür Personen, die wegen einer
Behinderung oder wegen Minderjährigkeit selbst nicht Auskunft geben
können. Die AuskunftSpllicht erstreckl sich hierbei nur auf die ihm bekann-
ten Sachverhalte bzw. sie entfällt, wenn die Auskünfte durch eine Vortrau-
ensperson erteilt werden,

Gebäude- und wohnungszählung: Oie Auskunftspflicht besteht für die
Eigentümer oder die VeMalter bzw. die Wohnungsinhaber.
Peßonen mit mehreren Wohnungen müssen für ,sden Wohnsitz den
Wohnungs- und Peßonenbogen sowie den Haushaltsmantelbogen ausfül-
len.

Arbeitsstättenzählung: Auskunftspflichtig sind die lnhaber oder Leiter der
Arbeitsstätts und Unternehmen. Mit der Auskuntt*rteilung können sie
auch andere Personen beauftragen (Bearbeiter/in);

siehe auch unter Keine Auskuntlspllicht bestimmter Personengruppen
zur Arbeitsstättenzählung;
Zur Auskunftsprlicht siehe auch unler Eundgsgrgnzschutz, Bundeswahr,

Ausländer
Ausländer sind alle Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit einschl.
der Staatenlosen und der Personen mit ,,ungeklärler" Staatsangehörigkeit,
die sich im Bundesgebiet aufhalten. oie in der Bundesrepublik anwesen-
den nichtdeutschen Flüchtlinge, die den §tatus eines heimatlosen Auslän-
ders oder ausländischen Flüchtlings besitzen, zählen zu den Ausländer,n.
Personen, die sowohl die deutscho als auch eine lremde Staatsangehörlg-
keit haben, gelten als deutsche Staatsangehörige.
Ausländer (auch Asylbewerber) sind wia die deutsche Bevölkerung aus-
kuntlspflichtig. Ausnahmeregelungen gelten für die Angehörigen Ausländl-
scher Streitkräfte und ,ür die Angehö,igen der ausländischen diplomati-
schen und berufskonsularischen Vertretungen (Ausländlschg Mlssionen).
Zur Erleichterung des Zählgeschätts bei Ausländem stehen Übersetzungs-

12

hilren in türkischer, serbo-kroatischer, italienischer, griechischer, spani-
scher, portugiesischer, englischer, französischer und Polnischer Sprache
zur Verfügung;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage 5 (S 88) und Teil-lv, Hinweise zu

Frage C 10 (S. 1 18)

Ausländische Missionen
(Botschaften, Gesandtschaften, Konsulate u. dgl')
Die in der Bundesrepublik Deutschland tätigen diplomatischen und berufs-
konsularischen Vertretungen und ihre entsandten Mitglieder sowie deren
Familienangehörige sind entsprechend den internationalen Regelungen
bei einer Volkszählung grundsätzlich nicht auskunftspflichtig. Auskuntts'
pflicht besteht nur, wenn sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen
oder ständig in der Bundesrepublik Deutschland ansässig sind.

Die Mitglieder diplomatischer und berufskonsularischer Vertretungen woh-
nen voruiegend in privatrechtlich gemieteten Wohnungen und Gebäuden'
Die Angaben zu diesen Wohnungen und Gebäuden sind zu erheben.
Auskunttspflichtig für die Gebäude- bzw. die Wohnungsangaben ist der
Eigentümerly'emaller.

Ausländische Streitkräft e
Die in der Bundesrepublik Deutschland stalionierten Mitglieder ausländi-
scher Streitkrätte und deßn Angehörige sind gemäß Art. 6 Zusatzabkom-
men zum Nato-Truppsstatut bei einer Volkszählung nicht auskunftspflich-
tig. Auskunftspflichtig sind ied@h andere Personen, die bei Mitgliedem
ausländischer Streitkräfie wohnen, aber nicht zur Familie gehören.

Die Angehörigen ausländi$her Streitkräfte wohnen vielfach in privatrecht-
lich gemieteten Wohnungen und Gebäuden. Auskunftspflichtig ,ür die
Angaben zum Gebäude bzw. zur Wohnung ist der Eigentümer^y'eMalter.

Erraßt werden müssen alle privaten Arbeitsstätten in Anlagen der ausländi'
schen Streitkrätte, die nicht von den ausländischen Streitkrätten betrieben
werden (2. B. Kanlinen, Friseure u. dgl.). Die zivilb€dlenststen in Arbeits-
stätten der ausländischen Streitkrätte selbst werden durch das StatistF

Ausländische Unternehmen
Oie im Bundesgebiet liegenden Arbeitsslätten von Unternehmen mit Sitz
im Ausland müssen ein€n Arbeitsstänenbogen ausfüllen ünd werden in der
Arbeitsstättenzählung wie,,einzige Arbeitsstätten" behandelt:
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siehe auch Teil lV, Hinweise zu Abschnitt F: Rechtsform des Unterneh-
mens (S. 120)

Auslandsfente; siehe unter Rents und Teil lll, Hinweise zu Frage I
(s. 92)

Auszubildende
Hiezu zählen gewerblich, kaufmännisch, handwerklich, landwirtschattlich
und lmhnisch Auszubildende in allen Ausbildungsbereichen und im ötfent-
lichen Dienst, einschl. Anlmlinge, Umschüler, Volontäre, Pmktikanten
und Schwesternschülednnen, iedoch nicht Beamte im Vorbereitungs-
dienst;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage 15 (S. log) und Teil lV, Hinweise zu
FrageC7(S. I17l1t8)

Automatenaufsteller
Die Betreiber von z. B. Spielautomaten, Warenautomaten u. ä. (Automaten-
aulsteller) sind zusammen mit dem evtl. vorhandenen Peßonal am Ort
ihres Büros (ggf. ihrer Wohnung) als Arbeitsstätte zu erfassen.

Automatische Anlagen (ohne Bedienungspersonal)
Anlagen ohne ständiges Bedienungspersonal, z. B. Pumpwerke, Umfor-
merstalionen, Warenautomaten, Spiglautomatsn, die nur gelegentlicher
Wartung bedürfen, sind nicht als Arbeitsstätten zu zählen;

siehe auch unter Aulomatenaufstgllsr

Bad, Dusche
Zur Badeinrichtung gehö(, daß mindestens eine Badewanne {auch Silzba-
dewanne) oder eine Dusche mit Bodenwanne vorhanden ist und in dem
Raum selbst eine Abflußm(blichkeit für das Wasser besteht:

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 4 (S. 73)

Badeanstalten; siehe unter Saison- und Kampagnebetriebe

BAföG; sietre unter Sonstige UnteEtützungen und Teil lll, Hinweise zu
Frage I (S. 93)

Bankbeamte; siehe unter Eeamte, sowieTeil lll, Hinweise zu Frage l5
(S. 104) und Teil lV, Hinweise zu Frage C 4 (S. 1 17)
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Baracke; siehe unter Bewohnte Unte*unft und Teil ll B, Hinweise zu
Frage 1 (S. 82)

Bauiahr
Als Bauiahr eines Gebäudes gilt das Jahr der Bezugsfertigstellung. Bei

Gebauden, die durch Schäden teilweise unbenutzbar geworden waren und
wiederhergestellt wurden, sowie bei total renovierten Gebäuden und
Erueiterungsbauten gilt das Jahr der ursprünglichen Erichtung. Bei total
zeßtörts und wiederaulgebauten Gebäuden ist das Jahr des Wiederauf-
baus als Bauiahr anzugeben;

siehe auch Teil ll B, Hinweise zu Frage 3 (S. 83)

Baukostenzuschuß1 siehe unter Finanziells vorleistung des Mie-
teß und Teil ll A. Hinweise zu Frage 10 b (S. 78)

Baustellen
Baustellen - auch Aöeitsgemeinschaflsn im Baugewerbe (Argtr) -
gelt€n nicht als Aöeitsstätten. Die auf Baustellen tätigen Personon werden
im Arbeitsstättenbogen der zuständigen Haupt' oder Zweigniederlassung
des Bauuntemehmens erlaßt. oas gleiche gilt ftlr Steinbrüchs und Kies'
gruben.
lm Personenbogen ist bei Frage 12 die Anschritt der Baustelle anzugeben,
bei ständig wechselnder Baustelle "wechselnd 

' einzutragen.

Bauzüge; siehe unter Bewohnts Untorkunft und Teil ll B, Hinweise zu

Frage I (S. 82)

Beamte
Beamte stehen in einem ötlentlich-rechtlichen Dien§t' und Treueverhältnis.
in das sie durch eine Emennungsurkunde berufen sind' und tühren eine
Amtsbezeichnung des VeMaltungs' oder technischen Oienstes. Sie sind
bei Dienststellen des Bundes, der Länder und der Gemeinden' der
Bundesbahn und -p6t sowie sonstigen iuristischen Peßonen des ötfentli-
chen Rehts tätig. Auch Baamtenanwärtor, FefErEndarg, Kirchenbsam-
te, Geistliche der Evangelischen und Römisch-katholischen Kirche (2. B.
Ptarer), Benrfssoldaten, Soldaten auf Zeit, Angehörige der PolizEi' des
Bundesgrenzschutzes. Geistliche anderer Religionsgesellschaft en dage'
gen gelts als Angestellte. Viele Bmken und Versicherungen bezeichnen
ihre Angestellten oft als Sekretäre oder lnspektoren oder auch als Bank'
oder Veßicherungsboamte. Es handelt sich aber nur dann um Beamte.
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wenn der Arbeitgeber eine ,iudstische Po6on des öfienüich€n Rechts" ist
(2. B. Deubche Bundesbanlq Landeszentralbankt und Bin öffentlich-
rechtlichss Dienstverhältnis vorliegt, siehe auch Angestellto mlt Beam-
l.nbesoldung.
Wahlboamte gelten während ihrsr Amtszeit ats Beamta:
si€h€ auch T€il lll, Hinw€ise zu Frage 15 (S. 103/104) und Teit tV, Hinwelse
zu Frago C 3 (S. 116i/114

Beamtenanwärter; siehe unter Beamto, sowie Teit llt, Htnwets€ zu
Frage 15 (S. 103) und Teil lV, Hinweise zu Frage C 3 (S. 116/117)
Beheizung; sietre Teit I A, Hinweise zu Frage 5a (S.lgn4l
BehelfSheime; siehe unter Bswohnte Unterkunft und Teit tt B,
Hinweise zu Frago 1 (S. 82)

Beherbergungsbetriebe
Beherbergungsbetriebe sind Einrichtungen, in denen Personen zum vor-
Übergehehden Aulenthalt gegen Entgelt Unterkunlt gewährt wird. Hiezu
zählen Hotgls, Gasthöre, Peßionen, Heöorgen, Berghütten u. ä.
Die in Beheöergungsbetrieben wohnenden lnhaber und das dorl wohnen-
de Personal bilden ,e nach Unteöringung einen gemeinsamen oder ..

mehrere Haushalte (ggf. auch als Untermieter) und sind dort zu erfassen.
Gäste sind grundsäElich nichtzu ertassen, es sei denn, es handelt sich um
Dauorgästo,

Beherbergungsbeüiebe, in denen der lnhaber oder Personal oder Dauergä-
ste wohnen, gelten als sonstige Gebäuds mlt Wohnraum. Neben den
Ggbäudeangaben sind tür diesen Personenkreis auch Wohnungsangaben
zu erheben.

Für jeden Beherbergungsbetrieb ist ein Arbeitsstättenbogen auszufüllen.
Ausnahme: Privatquailiero, d. h. Beherbergungsstätten mit weniger als
neun Betten, werden in der Arbeitsstättenzählung nichl erfaßt.
ln großen Hotels befinden sich ott an andere Unt€rnehmer/Person€n
verpachtete Verkaufsstände. Diese müssen einen eig€nen Arbeitsstätten-
bogen ausfüllen.

Behörden, Dienststellen
B€hörden werdon in dor Regel durch Sonderzähler erfaßt. Für jede
oienststelle odar Einrichtung einer Behörde gilt di€ Oerinition der Aöeits-
stätte.
ln der Praxis kann es vorkommen, daß sich in einem Gebäude mEhrer€
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Dienststsllen von verschiedenen Vemaltungsträgom (Bund, Ländor, Ge-
meinden) bolinden, z. B. ein Lendesministerium und das Einwohnermelde-
amt der Stadt. ln diesem Fall gllt iede Dienststslle als Arbeitsstätte.
Es lst auch möglich, daß mehrere Dienststellen des gleichen Verudtungs-
trägers in einem Gebäude untergebracht sind. Die8e Dienststell€n sind in
der ßegel dann in mghrete Aö€itsstättenaufzuteilen, wenn si6 organlsato-
dsch abg€grenzt sind und eln ör$lch und sachllch bestlmmtes Aulgaben-
gobiet aufweisen, Befnden sich z. B. das Statistische Landesamt, da8
Finanzamt und das Landossozialgericht GBmelnsamer Venilaltungsträger:
LanO in Binem Gebäude, so sind §s als gstrennte Arbeitsstätten anzuss-
hen. Dagegen bildon die im Rathaus untsrgebrachten Amter der Stadtvetr
waltung (Standesamt, Stadtkämmerei, Ordnungsamt, Sozialamt usw,) in
der Regel zusammen eina Aöeitsstätte.
Hat eine Dienststelle mehrare Verwaltungsträger, so ist sle als eine
Arbeitsstätte zu zilhlen. En Beispiel daflir kann ein von Bund und Land
gemeinsam getragenes Museum oder wissenschatlliches lnstitut sein.

Bereitschaftspolizei
Die Zählung im Bereich der Eereitschaftspolizeien der Länder wird entspre-
chend den Regelungm filr den BundssgrenßchuE durchgeführt.
Die polizeieigenen und die nicht polizeieigenen Aöeitsstätten werden
,elveils gesondert mit einem allgemeinm Aöeitsstättenbogen erfaßt. Auch
h6r sollten Zähler eingeseta wsdm, die sich mit den besondereil
Gegebenheiten dieses Bereiches auskennen.

Bergbau
lm Bergbau gilt als Aröeitsstätte iede lördemde Schachtanlage einschl.
aller mit ihr unter und über Tage verbundenen Einrichtungen. Reicht die
Anlage über m€hrgre Gemainden, so ist d€r Arbeitsstättenbogen von d€n
Zählem arn Haupteingang der fördemden Schachtanlage abzugeben.

Berghütten
Berghai,tten kdnnen auch als Ferien- und Wochenendhäuser gsnutzt werden;
sishg auch unter Behorb€rgungsbetdebe

Berufsaufbauschute; siehe T6ir ttt, Hinweise zu Frage 9 (S. 94)

Berufsausbildung; siehe untar Praktlsche abgeschlossene Be-
rufsausbildung
Berufsbildende Schule; sieh6 Teir lll, Hinw€is€ zu Frage 1oa
(s.97-r00)
Berufsfachschule; sietre Teil tll, xinweisä zu Frage 9 (S. 94) und 1oa
(s.97) .
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Berufsgrundbildungsjahr; siehe Teit lt, Hinweise zu Frage Z
.(s.91)
Berufsgrundschuljahr; siehe Teit ilt, Hinweise zu Frage 7 (s. 91)

Berufsmietwohnung
Eine Berufsmietwohnung liegt vor. wenn freibsruflich Tätige (2. B. Aute,
Fechtsawälte, Steuerberater) oder Kleingewerbetreibende (2. B. Schnei-
de4, einen Teil der Wohnung zur Ausübung ihres Berufs nutzen.
Neben dem Wohnungs- und personenbogen und Haushaltsmantelbogen
i§t auch ein Aibeitsstättenbogen anzutege;;
siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage toa (S. 7Z7B)
Berufsoberschulel siene Teit u, Hinweise zu Frage 9 (s. 94)
Berufsschule; siehe Teit ilt, Hinweise zu Frage toa (S. 98) t

BerufSSOldat;...riehe unter Sotdat und Teit u. Hinweise zu F'rage 7
(s. s0)

Berufstätigkeit; siehe Teit ilt, Hinweise zu Frage I (S. 91)

Berufsvorbereitungsjahr; stene reit ilt, Hinweise zu Frage 7 (S, 9l)
Besuch; siehe unter Anwssonde
Beteiligung am Enverbsleben; siehe Teit ilt, Hinweise zu Frage 7
(s. 8e)

Betriebliche Altersversorgung, -pension, -rente
oie betriebliche Altersversorgung. -pension, -rente ist in der Regel eine
zusätzliche Versorgung. die an aus dem Eruerbsleben ausgeschiedene
ehemalige Betriebsangehöri-oe aus Ruhegetdverpftichtungen, pensions_

i kassen oder Unterslützungskassen privater Unternehmen ge:ahlt wird,
lvird daraus der übemiegende Lebensunterhatt bestriften. so ist bei Frage
8 im Personenbogen ,.Rente. Pension- zu markieren:
siehe auch'Tril lll, Hinweise zu Frage I (S. 92)

BetriebSbeamte; siehe Teit tv. Hinweise zu Frage C J (S. 117)

Betriebs-, Eüro- oder Ladengemeinschaften, Eirikaufs-
zentren
Bestehen Betriebs-, Büro-. Ladengemeinschaften oder Einkaufszentren
aüs veGchiedenen Untemeimen. so müssen auch verschiedene Arbeits-
stättenbogen ausgef üllt rverden-
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Personen, die in mehreren Arbeitsstätten mit einem Teil ihrer Arbeitszeit
tätig sind, sind in ieder &beitsstätte als Teilzeitbeschättigte zu zählen.
Werden Bürogemeinschaften als Gesellschaften des bürgerlichen Rechts
(2. B. Gemsln$haftspmxen) geführt, so ist nur ein Arbeitsstättenbogen
auszurüllen.

Betriebsleiter; siehe Teil lV, Hinweise zu Frage C 4 (S. 117)

Bewohner von Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünf-
ten, Wohnhgimen; siehe unter Anstalten (cemeinschafts- und

Bewohnte Unterkunft
Unterkünfte sind beheltsmäßige Bauten zur vorübergehenden Nutzung,
Hieuu zählen z. B. Bshelfshoims, 8a.ackon, Wohnwagen, 12. e. aui
Campingplätzen), Lauben (Gartenlauben, Schrebergartenhütten, Wein-
b€rghütten, Almhütten), lestverankerte WohnscHifte und Bauzligs. Für sie
werden Gebäudeangaben nur erhoben, wenn sie bewohnt sind. ln diesen
Fällsn sind für alle Wohneinheiten (oinschließlich der lee6tehenden) die
Wohnungsangaben, bei bewohnten auch die Personenangaben zu elhe-
ben. Wohnwagen und Lauben werden iedoch nur dann als bewohnte
Unterküntte erfaßt. wenn ihre Bewohner keine andere wohnung hab6n.

Bezirksdirektionen; siehe unter Hauptniederlassung und Teil lV.
Hinweiss zu Frage B 2 (S. 114/115)

Bieruerkaufsstellen; siehe unter Nebenberufliche Er-
werbstätigkeit

Binnenfischerei
Betriebe der Binnenfischerei tüllen einen Arbeitsstättenbogen aus, lalls sie
steuerlich als Gewerbebetrieb gelten. Oie Zähler übergeben den Arbeits-
stänenbogen am Sitz des Büros:

siehe auch unter Fischeroi

Btockheizung; siehe unter Fernheizung, Blockheizung und Teil ll A,
Hinweise zu FGge 5a (S. 73)

Botschaft; siehe unter Ausländische Missionen

BfanChel sietre unter Wrtschansileig, Branche und Teil lll, Hinweise
zu FEge 16 (S. 105)

Brennstoff; siehe Teil ll A. Hinweise zu Frage 5b (S. 74)
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Brief kastenfirmen, Mantel- und Söheingesellschaften
Gesellschaften des Handelsrechts, die nur rechtlich durch eine Eintragung
in das Handelsregister bestehen, die kein eigenes Pe6onal haben, also
keinerlei gewerbliche, kaufmännische oder verualtende Tätigkeit ausüben,
werden von der Arbeitsstättenzählung nicht erraßt.
BürOgemeinSchaftenl sietre unter Betriabs-, Büro- oder Ladgnge-
meinschaflen, Einkaufszentren

Büros, Venraltungen
Für Büros und VeMaltungen sind Arbeitsstättenbogen auszufüllen, wenn
darin regelmäßig mindeslens eine Person haupt- oder nebenberutlich
eruerbstätig ist.

Büros von ArLeitnehmern in der Privatwohnung
Betreiben Arbeitnehmer ihre Tätigkeit von ihrer Wohnung aus und ist in
der Wohnung ein Büroraum oder ein Arbeitsplatz hierfür eingerichtet, so
erfüllen diese Tatbestände die Aöeitsstättendetinition, wenn der Büro-
raum oder Arbeitsplalz lfi die Berufsausübung auch tatsächlich regelmä-
ßi9 genutzt wird. Sonderfälle dieser Art bestehen ,ür die Berufsbereiche
der GerichtsvollziehEr und der Beschäftigten bei Zoll- und Foßtbehör-
den. Wird die Tätigkeit teils von der Wohnung und teils von dem Unterneh-
men/der Behörde aus ausgeübt, gilt die Wohnung in keinem Fall als
Arbeitsstätte, da Doppelerfassungen dann nicht zu vermeiden wären.
Das steuerlich anerkannte Arbeilszimmer z. B. eines Lehrers oder Richters
in der eigenen Wohnung ist somit keineArbeitsstätte. Dieser Raum ist auch
bei Frage 6 b) im Wohnungsbogen nicht als ,,gewerblich genutzter Raum"
anzugeben.

Bundesbahn, Bundespost
Betriebe und Oienslstellen der Bundesbahn und Bundeipost erhalten die
Erhebungspapiere bereits vor dem Zählungsstichtag.
Von den einzelnen Arbeitsstätten der Bundespost erhalten die Zähl€r einen
Sonderfragebogen, der auch in die Regionalliste einzutragen ist.
Die Fragebogen der einzelnen Bundesbahnaöeitsstätten gehen den Erhe-
bungsstellen direkt zu.
Sonstige Arbeitsstätten (Gaststätten, Zeitungskioske u. dgl.) aul dem
Bahngelände oder in Großpostämtem sind dagegen von den Zählem mit
dem allgemeinen Arbeitsstättanbogen zu erfassen.

Bundesgrenzschutz
- Gilt nicht tür Berlin -
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Die privaten Aöeitsstätten in Anlagen der Bundeswehr (2. B. Friseure,
verpachlete Kantinen usw.) werden durch Zähler mit allgemeinen Arbeits-
stättenbogen erfaßt.

Campingplätze
Sind aul einem CampingplaE eine oder mehrere Peßonen, z, B. Platz-
wart(e), unter einheitlicher Leitung regelmäßig haupl- oder nsbenberullich
eMerb§tätig, so ist für diesen Campingplatz ein Arbeitsstättenbogen
auszufüllen;

Dauergäste; siehe unter Beheöergungsbetriebe

Dauerverkaufsstände; siehe unter verkeulsstände

Deutsche Bundesbank; siehe unter Beamte, sowie Teil lll, Hinwei-
se zu Frage 15 (S. 104) und Teil lV, Hinweise zu Frage C 4 (S. 117)

Dienstleistungsbetriebe
oienstleistungsbetriebe sind z. B. Betriebe des Gaststätten- und Beherber-
gungsgewerbes, des Reinigungs- und Verlagsgewerbes, des Gesundheits-
wesens und der Rechtsberatung usw. Sie gelten auch dann als Arbeitsstät-
ten, wenn kein tester Arbeitsort vodiegt (2. B. Schomsteinfegar, Wander-
musiker).

Dienststellen; siehe unter Behörden, Dienststollen

Dienstwohnung, Werkswohnung
Oienst-, Werkswohnungen sind Wohnungen, die vom Arbeitgeber den
Arbeitnehmem zum Wohnen überlassen werden. Nicht deu gehören
wohnungen für Bedienstete der öffentlichen Hand;

siehe auch Teil ll A. Hinweise zu Frage 10a (S. 77)

Direktoren; siehe unter Angestellte, sowie Teil Ill. Hinweise zu Frage
I 5 (S. 103) und Teil lV, Hinlveise zu Frage C 4 {S. 1 17)

Dolmetscherinstitut uno -schule; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage
10a (S. 98)
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Doppelhaus; siehe unter Gebäudeart und Teil ll B, Hinweise zu Frage
1 (S.81)

Durchgangslager
Für die Zählung in Durchgangslagem gelten die Regelungen der Zählung in
GemeinschaJls- und Anstaltrsunterkünften;

siehe unter Anstalten (Gemsin$hafts- und AnstaltsuntErkünfte),
Wohnhsima

Dusche; siehe unter Bad, Dusche und Teil ll A, Hinweise zu fuage 4
(s. 73)

Ehrenamtliche Tätigkeiten
Ehrenamtliche Tätigkeiten (2. B. als Voreinsvoßtand, Beirat, Schiads-
mann, Schöffo, freiwillige Feueruehr) gelten nicht als Eruerbstätigkeit.
Arbeitsstätten, in denen ausschließlich ehrenamtlich bzw. geg€n Auslagen-
ereatz gearbeitet wird, haben keinen Arbeitsstättenbogen auszulüllen. '

Sind in Arbeitsstätten sowohl EMeöstätige als auch ehrenamtliche Perso-
nen (2. B. ehrenamtliche Bürgermeister) tätig, so sind die ehrenamtlich
Tätigen nicht bei den tätigen Personen mitzuzählen;

siehe auch unter Eruerbstätigo und Teil lll, Hinweise zu Frage 7 (S. 89)

Eigenes Vermögen; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage 8 (S. 93)

Eigentümer; siehe Teil ll A, Hinweise zu Frage 1a) (S. 71)

Eigentumsverhältnis; siene teit tt B, Hinweise zu Frage 2 (S. 82)

Einkaufszentren; siehe unter Betriebs-, Büro- oder Ladengomein-
schaflen, Einkautszsntren

Einmannbetriebe
Auch Betriebe, in denen nur der (die) lnhabe(in) allein tätig ist, häben einen
Aöeitsstättenbogen auszufüllen (2. B. allein arbeitende(r) Schuhma-
che(in)).

Einzelöfen
Einzelöfen (2. B. Kohle-, Nachlspeicheröfen) beheizen ieweils nur den
Raum, in dem sie stehen- ln der Regel sind sie fest installiert;

siehe auch Teil ll A. Hinweise zu Frage 5a (S. 7J)
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Für Polizeivollzugsbeamte, Veealtungsbeamte, Angestellte und Arbeiter
des Bundesgrenzschutzes sowie deren Angehörige, die eine Wohnunb
innerhalb einer Bundesgrenzschutzanlage bewohnen, besteht Auskunfts'
ptlicht sowohl für diese Wohnung als auch fÜr jede weitere Wohnung, tür
die sie außerhalb der Einrichtung gemeldet sind.

Für Polizeivollzugsbeamte, Verualtungsbeamte, Angestellte und Arbeiter
des Bundesgrenzschutzes in Grenzschutzgemeinschaftsunterküntten be-
steht Auskuntlspflicht, wenn sig nur in dieser Unterkunft gemeldet sind.
Grenzschutzdienstleistende und -übende in diesen Unterkünften sind nur
auskuntlspflichtig, wenn sie dort ihren alleinigen Wohnsitz haben.

Die Arbeitsstänen des Bundesgrenzschutzes werden zentral ertaßt.

Die privaten Arbeitsstätten (2. B. Friseure, Kantinen) in Anlagen des
Bundesgrenzschutzes werden durch Zähler mit dem allgemeinen Arbeits-
stättenbogen erfaßt.

Bundespost; siehe unter Bundesbahn, Bundesposl

Bundeswehr
- Gilt nicht für Berlin -
Für Berufssoldaten, Zeitsoldaten oder zivile Mitarbeiter der Bundeswehr
und deren Angehörige, die eine Wohnung innerhalb der Bundeswehranla-
ge bewohnen, besteht Auskunftspflicht sowohl lür diese Wohnung als
auch fi.ir iede weitere Wohnung, ltir die sie außelhalb der Einrichtung
gemeldet sind.

Für Berulssoldaten, Zeitsoldaten und zivile Mitarbeiter der Bundeswehr in

Truppen-/Gemeinschaft sunterküntten der Bundeswehr besteht Auskuntts-
pflicht. wenn sie in dieser Unterkuntt gemeldet sind Grundwehrdienstlei-
stende und Wehrübende in diesen UnterkÜntten sind nur auskunftspflich-
tig, wenn sie dort ihren alleinigen Wohnsitz haben.

Die Oienslstellen der Bundswehr mit Zivilbediensteten werden zentral
erhoben. Oie zentral ertaßtsn Dienststellen der Bundeswehr werden von
der Erhebungsstelle in der den Zählern mitzugebenden Namenliste ent-
sprechend aufgetührt.

Für die zivilen Arbeitsstätton in Anlagen der Bundeswehr sind die lnhaber
oder Leiter der Arbeitsstätten oder von ihnen beauttragte Vertreter aus-
kunftspflichtig.
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Einzige Arbeitsstättel siehe unter einzigo Niederlassung und Teil
lV, Hinweise zu Frage B 1 (S. 114)

Einzige Niederlassung
ln den meisten Fällen sind Arboitsstätten und Untornehmen identisch, d. h.
das Unternehmen (die Praxis oder das Büro) besteht nur aus dieser
einzigsn Arboitsstätte, Eine weitere Niederlassung gibt es nicht.

Einzugsjahr; siehe Teit tt A, Hinweise zu Frage 3 (S. 73)

Eisdielen; siehe unter Saison- und Kampagnebetriebe

Elektrospeicher; siehe Teit tt A, Hinweise zu Frage 5a (S. 74)

Entsorgungsbetriebe; sieire unter versorgungs-, Entsorgungs-
betriebe

Erbbauberechtigter
Erbbauberechtigter ist derienige, dem durch vertragliche Vereinbarung mit
dem Grundstückseigentümer ein Erbbaurecht im Grundbuch eingetragen
wurde;

siehe auch Teil ll B, Hinweise zu Frage 2 (S. 82)

Erbengemeinschaft

Eine Erbengemeinschatt liegt vor, wenn z. B. mehrere natürliche Personen
ein Gebäude gemeinsam geerbt haben;

siehe auch Teil ll B, Hinweis zu Frage 2 (S. 82)

Erfrischungsstände; siehe unter Kantinen

Erholungs- und Ferienheime
Erholungs- und Ferienheime gelten als Arbeitsstätten, unabhängig davon,
ob sie als Beherbergungsstätten von Untemehmen oder als Einrichtungen
von Organisation€n.ohne Eruerbszweck geführt werden. Alle dort haupt-
oder nebenberuflich Eruerbstätigen sind im Arbeitsstättenbogen zu ertas-
sen.
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ErSter Förderungsweg; siehe unter öffenÜche Mittet tür den
sozlalon Wohnungsbau und Teil ll A, Hinweise zu Frage I (S. 76)

En yeiterungsbauten; siehe unter Bauiahr

Erurerbstätige
/ Alle Personen, auch Schüler und Studiorends, die am Stichtag der

Zählung in einem Arbeits-, Dienstverhätnis stehen, selbständig ein Gewer
be betrelben, einen freien Beru, ausüben oder als mithelfende Famitisnan-
gehörige tätig sind, werden dann als EMerbstätige bezeichnet, wenn sie
die entsprechende Tätigkeit regelmäßig ausüben. Eine Tätigkeit gitt aubh
dann als r€gelmäßig, wenn sie einmal in der Woche ausgeübt wird oder
wenn im Monat nur wenige Stunden geleistet werden. Teilnehmer an
Fortbildungs-, Umschulungs- und Rehabilitationsmaßnahmen mit Arbeits.
vertrag gelten ebenlalls als,,Eruerbstätige".

Ehrenamtliche Tätigkeiten (2. B. als Vereinsvorstand, Beiral, Schieds-
mann, Schötle) gelten nicht als Eilerbstätigkeit;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage 7 (S. 89)

Erwerbstätigkeitl sietre Teit ltl, tlinweis zu Frage 7 (S. 89) ünd Frage
I (s. 91)

Etagenheizung
Bei einer Etagenheizung werden die Räume eineJ Wohnung von einer nur
für diese Wohnung bestimmten Heizquell€ aus beheizt;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 5a (S. 74)

Evangelische Freikirche; siehe unrer BstigionszugehöilgkEit
und Teil lll, Hinweise zu Frage 4 (S. 87)

Evangelische Kirche; siehe unter FEttgionszugohörigksit und Teit
lll, Hinweise zu Frags 4 (S. 87)

Fabrik
Die Betriebsleitung hat einen Aöeitsstättenbogen auszulüll€n.
Falls auf dem Werksgelände ein L€hdingswohnhsim, eine Arbeiterwohn-
barackB und dgl. liegt,
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siehe unter Anstalten (Gemeinscharts- und Anstaltsunterkünfte),
Wohnheime

Facharbeiter, Gesellen, Vorarbeiter
Facharbeiter, Gesellen, Vorarbeiter sind Arbeitnehmer, die wegen ihrer
Fachkenntnisse und Fähigkeiten mit Arbeiten beschäftigt werden, die als
besondeG schwierig oder verantwortungsvoll gelten. Die Befähigung kann
durch eine abgeschlossene praktische Berufsausbildung, einen gleichwer-
tigen Berufsfachschulabschluß oder durch langiährige Beschättigung mit
gleichwertigen Arbeiten bei entsprechender Entlohnung eNorben worden
sein.
Für die Volks- und Berufszählung ist die Vereinbarugg im Arbeitsvertrag
maßgebend, die nicht in allen Fällen mit der Beitragspflicht zur Rentenver-
sicherung übereinstimmt.
Abweichend hieruon wird in der Arbeitsstättenzählung allein auf die
Beitragspfl icht zur Arbeiterrentenversicherung abgestellt:

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage '15 (S. 102) und Teil lV, Hinweise zu
Frag6C5(S.117)
Fachgymnasium; siehe T€it lll, Hinweise zu Frage I (S. 9a)

Fachhochschule; sietre Teil lll, Hinweise zu Frage 1oa (S. 98)

Fachoberschule; siehe Teit ttt, Hinweise zu Frage 9 (S. 9.1)

Fachschule; siehe Teit ltt. Hinweise zu Frage 9 (S. 94)

Fahrstühle; siene unter Gebäudeart und Teil ll B. Hinweise zu Frage 'l

(s.81)

Familienstand; siehe Teir llr. Hinweise zu Frage 3 (S, 87)

Ferienhaus; siehe Teil ll B. Hinr{eise zu Frage 2 (S. 81)

Ferienheim; siehe unter Erholungs- und Fsrisnhöime

Ferienwohnung; siehe unter Freiaitwohnung

Fernheizung, Blockheizung
Bei Fern- und Blockheizung rverden die Wohnungen mehrerer Gebäude
von einer zentralen Heizquelle aus beheiA.
Bei Fernheizung ist im Wohnungsbogs bei Frage 5b immer ,Femwärme"
zu markieren;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 5a (S. 73)
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Fernwärme
Femwärme (auch lndustrie-Abwäme) ist eine Heizenergie, die von einem
außerhalb ds eigenen Grundstücks liegenden Betriebs-, Block- oder
Femheizwerk gelierert wird;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 5b (S. 74)

Filialen; siehe unter Zweigniederlassung€n, Fitiaten

Finanzielle Vorleistung des Mieters
Bei den finanziellen Vorleistungen, die vom Mieter einer Wohnung setbst
oder von einem andsen zu seinen Gunsten an den Vermieter (Bauherr)
gezahlt wurden, kann es sich um einen sog. abwohnbaren Baukostsnzu-
schuB in der Form einer Mietvorauszahlung bzw. eines Mieterdarlehens
handeln. Eine Mietvorauszahlung liegt vor, wenn der Mister mit dem
Bauherrn vereinbart hat. daß durch den Baukostenzuschuß die l\riete für
eine bestimmte Zeit ermäßigt oder erlassen wird. Das Mieterdarlehen lst
ein Darlehen des Mieters an den Vermieter, das durch Verrechnung mit der
Miete getilgt wird.

Eine rinanzielle Vorleistung liegt auch dann vor, wenri der Mieter die
Modernisierung der Wohnung vertraglich übernommen hat und deshalb lür
eine bestimmte Zeit die Miete ermäßigt oder nicht erhöht wird;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage lob (S. 78)

Fischerei
Betriebe der Hochsee- und Küstgnfischerei müssen einen Arbeitsstätten-
bogen ausfüllen. Betriebe der Binnenrischerei dagegen nur, wenn sie
steuerlich als Gerverbebetrieb gelten. Oie Arbeitsstättenbogen werden am
Sitz des Büros ausgehänCigt.

Fläche der Wohnung
Die Gesamtfläche der Wohnung seta sich zusammen aus der Ftäche

- aller Wohn- und Schlafräume. auch außerhatb des Wohnungsabschlus-
ses (2. B. Mansarden),

- der Küche,

- des Badezimmeß, der Toitene(n), Besen-, Speise- und Abstellkammer.
Veranda, des Flurs, Batkons,

- der gewerblich genutzten Wohnräume.
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Unter einer Schräge liegende Flächen sind nur halb zu rechnen, Balkone
nur zu einem Vienel. K€ller- und Bodenräume (Speichpo, sowÖit sie nicht
zu wohnzwecken ausgebaut worden sind, bleiben unberücksiöhtigt'
Mieter können die Fläch€ der Wohnung im allgemeinen dem Mietvertrag
entnehmen:

sieh€ auch Teil ll A, Hinweise zu Frags 7 (S. 75)

Fliegende Verkaufsstände; siehe unter verkautsstände

Flüchtlinge; siehe unter Slaalsangehörigkeit und Teil lll, Hinweise zu
Frage 5 (S. 88)

Forst- und Zollbeamte; siehe unter Büros von ArbeitnohmEm ln
dgr Privatwohnung

Forstwirtschaftliche Betriebe; siehe unter Arbeitsstätten und
unter Land- und toGtwirtschaftliche Betrisbe

Freiberufl ich Tätige, Selbständige
Hiezu gehören alle Peßonen, die nicht in einem arbeitsrechtlichen Verhält-
nis zu einem Aöeitgeber stehen, z. B. Arzte und Bechtsanwälte mit eigener
Prais, Architekten, lngenieure, Künsller, Schrittsteller, Privatlehrer, Fahr-
lehrer, Hebmren, Geweöetreibende, sofern sie als lnhaber, Mitinhaber
oder Pächter selbständig tätig sind, auch wenn sie keine A6eitnehmer
beschättigen. ln Frage l5 des Personenbogens gelten diese Personen als
Selbständige. Sie haben auch dann einen Arbeitsstättenbogen auszufül-
len, wenn die fubeitsstätte in der wohnung liegl oder eine Arbeitsstätte als
ständige räumliche oder technische Einrichtung nicht vorliegt (2. B. ambÜ-
lante Geweöetreibende, Hausiercr, Haus$hlachtsr, Schausteller).
Als Selbständige gelten auch Hausgowerbeueibende und Zwischenmei-
stei Heimaöeiter werden in der Arbeitsstättenzählung nicht erfaßt.

Freies Wohnungsuntemehmen; siehe Teil ll B, Hinweis€ 2u

Frage 2 (S. 83)

Freie Waldorfschulel sietre Teil lll, Hinweise zu Frage 9 (S. 95)

Freizeitwohnung
Eine Wohnung, in der Personen lediglich ihre Freizeit verbringen (2. B. am
wochenende. während des Urlaubs, der Ferien usw.)' wird als Fr€izeitwoh-
nung oder auch Ferienwohung bezeichnet. Sie können vom Eigentümer
s€lbst genutzt oder an Oritte vermietet oder kostenlos überlassen worden.
Die Vemietung kann sowohl über den Eigentümer als auch über einen
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Hotelbetrieb oder eine sonstige Organisation erfolgen; mit der Vermietung
dart allerdings kein Hotelsoryice zwingend verbunden sein. Freizeitwoh-
nungen kann es in jedem Gebäude (2. B. Wochenend- und Ferienhaus,
Mehrramilienhaus) geben. Frsizeitwohnung€n, die zur Zeit der Zählung
nicht b€wohnt sind, sind nicht als ,,Leerstehende Wohnungen" zu erlmsen.
Garlenlauben, Schrebergarlenhütten, Geräteschuppen, Weinberghütten,
Wohnwagen usw. gelten nicht als Freizeitwohnungen;

siehe auch Teil ll A, Hinweis zu Fage 2lS.72n3)
Oie private Vermietung von Ferienwohnungen/Ferienhäusern wird in der
Arbeitsstättenzählung nicht erfaßt.

Fremdlöhner; sieile Teil lV, Hinweise zu Abschnitt C Tätige Perso-
nen (S. 115)

Garderoben; siehe unler Kantinsn

Gartenlauben; siehe unter Freizeitwohnung, sowie Teil lt A, Hinweise
zu Fage 2 (S. 73) und Teil ll B, Hinweise zu Frage 1 (S. 82)

Gärtnereien
GärtneEibetriebe füllen einen Arbeitsstättenbogen nur dann aus, wenn sie
bei där Besteuerung als Gewerbebetriebe gelten, d. h. sie müssen in jedem
Falle gewerbesteuerpflichtig sein. Hinzu kommt noch die Verpflichtung,
Einkommen- und Umsalzsteuer zu zahlen. Diese Betriebe sind weitgehend
dadurch gekennzeichnet, daß keine oder nur eine geringe Bodennutzung
vorliegt (2. B. Landschaftsgärlnereien, die sich mit der Anlage und Pflege
von Gärten, Parks u. dgl. befassen; Friedhofsgärlnereien, die Gräber
bepflanzen und pflegen; Dekorationsgärtnereien, Blumen- und Kranzbinde-
reien, Handelsgärtnereisn).

Gasthöfe; siehe unter Beheöergungsbetriebe

Gaststätten
Für Gaststätten ist ein Arbeitsstättenbogen auszufüllen, sofern sie von
selbständigen Bewirtschattern gelührt werden, auch wenn sie nicht täglich
in Betrieb sind (2. B. auch Gaststätten in Vereinshäusern, soweit si€ nicht
ausschließlich ehrenamtlich betrieben werden).

Gebäudeart
Berücksichtigt werden nur Gebäude mit Wohnraum und bewohnte Unter-
künfte. Gebäude sind lür längere Oauer erichtete Bauwerke und enthalten
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Wohn-, Aufenthaltsräume und/oder Räume tür Arbeitsstätten und andere
Nutzungen. Als ein (einzelns) Gebäude gilt jedes freistehende Gebäude
oder bei zusammenhängender Bebauung - z. B. Doppel-, Gruppen- und
Reihsnhäuser-iedes Gebäude, das durch eine vom Dach bis zum Keller
reichende Brandmauer von anderen Gebäuden getrennt ist, Bei einem
Gebäude mit wohnraum handelt es sich entweder um ein ,wohngebäu-
de" oder um ein "sonstiges Gebäude mit Wohnraum".
Die Zuordnung hängt von den Anteilen des Gebäudes fÜr Wohnzwecke
und für Nichtwohnzwecke (für gewerbliche, soziale, kulturelle Zwecke,
VeMaltungsilecke usw.) an der Gosamtnutzfläche ab. Die Gebäudeflä-
chen, die zu Wohnzwecken und zu Nichtwohnzwecken genutzt werden,
bilden die Gesamtnut läche des Gebäudes. Oie Fläche aller Wohnungen
(siehe bei Fläche der Wohnung) des Gebäudes bilden den für Wohnzwecke
genutzten Teil ein6 Gebäudes. Falls die Gesmtnutzfläche des Gebäudes
erst testgestellt werden muß, kann der für Nichtwohnzwecke genutzte Teil
der Gesamtnut läche aus der Restfläche ermitlelt werden. Dabei ist zu
beachten, daß tolgende Flächen des Gebäudes nicht zur Gesamtnutztlä-
che zählen: Flächen der Trappsnräume, Hausflure, FahBtühle, Rolltrep-
pen, Waschküchen, Trockenräume, begrenzenden Bauteile, Pfeiler,
Schächte, Heizungs- und Klimaanlagen, der Anlagen zur Stromezeu-
gun9;

siehe Teil ll B, Hinweise zu Frage 1 (S. 8l)
Gebäude mit Wohnraum; si6he unter GebäudEart und Teil Il B,
Hinweise zu Frage 1 (S. 81)

Geborene am Zählungsstichtag; siehe unter stichtas der
Zählung, Zählungsstichtag

Geflügelfarmen; siehe unter Tiezüchtersisn
Geistliche; siehe unter Angestellte sowie Bsamte und Teil lll. Hinwei-
se zu Frage 15 (S. 103/104) und Terl lV, Hinweise zu Frage C 3 (S. 116)

Gemeindeschwester; siehe unter Angestellte, sowie Teil lll. Hin-
weise zu F€ge 15 (S. 103) und Teil lV, Hinweise zu Frage C 4 (S. 117)

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen; siehe Teil ll B,
Hinweise zu Frage 2 (S. 82)

Gemeinschaftspraxen; siehe unter Betriebs-, Büro- oder Laden-
gemeinshaflgn, Einkaufsentren
Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünfte; siehe unter An-
stalten (Gemeinschatts- und Änslaltsunterküntto), Wohnheime
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Gerichtsvollzieher; sietre unler Büros von Arboitnehmem in der
Privatwohnung

Gesamthochschulel siene teil lll, Hinweise zu Frage l0a (S. 99)

Gesamtnutzfläche; siehe unter Gebäudeart und Teil ll B, Hinweise
zu Frage I (S. 81)

Gesamtschule; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage I (S. 95)

Gesandtschaften; siehe unter Ausländische Missionan

Geschäftsmietwohnung
Eine Geschäftsmietwohnung liegt vor, wenn eine Mietwohnung mit einem
Verkauls- bzw, Ausstellungsraum verbunden ist bzw. wenn ein oder
mehrere Zmmer als Verkaufsraum benutä werden.
Neben dem Haushaltsmantel-, Wohnungs- und.Peßonenbogen ist auch ein
Aöeitsstättenbogen anzulegen;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage loa (S. 76)

Geschiedene; siehe Teil lll, Hinweiss zu Frage 3 (s. 87)

Geschlossene Arbeitsstätte
An stillgelegte Betriebe ist kein Arbeitsstättenbogen auszugeben. lst die
Aöeitstätte jedoch nur vorübergehend geschlossen (2. B. wegen Be-
triebsferien), so ist für sie ein Arbeitsstättenbogen auszufüllen, w€nn am
Zählungsslichtag miridestens eine Person eilerbstätig ist. Oie Erhebungs-
stelle ist zu benachrichtigen;

siehe auch unter Saison- und Kampagnebgtriebe

Gesgllg; siehe unter Fachaöeiter, Gessllsn, Vorarbeitgr und Teil lV,
Hinweise zu Frage C 5 (S. 1 17)

Gestorbene am Zählungsstichtag; siehe unter stichtag der
Zählung, Zählungsstichtag

Geweöetreibende, Selbständige; siene unter Freiborutlich
Tätige, SelbsGndige

Gewerblich genutzte Räume einer Wohnung
06 sind Räume in einer Wohnung, die am Stichtag der Zählung gewerb-
lich genutzt werden.
Wird die gesamte wohnung gewerblich genutzt. so ist nur ein Arbeitsstät-
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tenbogen auszulüllen. Wird die Wohnung zum Wohnen und gewerblich
genutzt, ist sowohl ein Haushaltsmantelbogen, ein Wohnungs- und Perso-
nenbogen als auch ein Arbeitsstättenbogen auszufüllen;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 6b (S. 75)

Ggwerkschaftgn; siehe unter organisationgn ohne Eruerbszweck

Grundwehrdienstleistende; siehe unter Haushalt, :um Haus-
halt gehörende Personen und Teil lll, Hinweise zu Frage 7 (S. 90) und
Frage 8 (S. 91)

Handelsvertreter, Makler
Handelsvertreter können sowohl Selbstalndige als auch Angestellte sein.
Selbständige Handelsvenreter, Makler müsen einen tubeitsstättenbogen
austüllen. oie Zähler übergeben diesen zusammen mit den übrigen Erhe-
buhgsbogen in der Wohnung, sofern die Handelsvertreter, Makler ihr Büro
nicht an einem anderen Ort haben.
Handelsvenreter (Reisende) sowie Agenten (2. B. Versicherungsagenten),
die Arbeitnehmer eines Untemehmens sind, erhalten keinen eigenen
Arbeitsstättenbogen, da sie auf dem Artieitsstättenbogen ihres Arbeitg+
bers angegeben werden müssen.

Hauptfachrichtung
Der lachliche Schwerpunkt, aut den der Abschluß an einer Berulsfach-,
Fach-, Fachhoch- qder Hochschule ausgerichtet war. ist anzugeben. Zum
Beispiel: Landwinschatt, Maschinenbau, Elektrotechnik, Betriebswirt'
schaltslehre, Politik- und Sozialwissenschatten, Hotel- und Gaststättenwe-
sen;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage 10b (S. 100)

Hauptmieter
Als Hauptmieter gilt, wer das Recht zur wohnungsnutzung durch Mietver-
trag (auch mündliche Vereinbarung) mit dem Eigentümer des Gebäudes,
der Wohnung erworbon hat. Hierbei ist es glelchgültig, ob für die wohnung
zur Zsit tatsächlich Miete gezahlt wird oder nicht. Bei privatem Mletkauf -
im Gegensatz zur. wohnbesitzwohnung - sind im Wohnungsbog€n dle
Fragen lür ,,Hauptmiete(rn)" zu beantworten;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 1b (S. 72)
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Hauptniederlassung
Als Hauptniederlassung gilt nur die ArbeiEstätte, von der aus das ganze
Untem€hmen gelgitet wird. ZwischEnvsrwaltunEEn, wie 2.8. Bezlrksdi. ..

rektionen von Versicherungsuntemehmen, slnd nicht Haupt-, sondern
Zweignisdedassungen. Von der Hauptniederlassung sind alle inländischen
Zweigniededassungen, die zum Untemehmen gehören, aufzuführsn. Ha-
bEn lreiberurlich Tätige oder S€lbständige mBhrera Büros oder Praxen,
muß ein Büro oder eine Praxis'als Hauptniederlassung ausgewiBs€n
werden;

sieho auch Teil lV, Hinweise zu Frage B 2 (S. 1 1411 15)

Hauptschule; siehe Teillll, Hinweise zu Frage 9 (S. 96/97)

Hauptwohnung, Nebenwohnung
Bei der Volkszählung wird emittelt, ob ein6 Person eine oder mehrere
Wohnungen hat. Liegen mehrere Wohnungen vor, wird anhand derAntwor-
ten zur Frage 6 (a und b) festgestellt, ob es sich bei der hiesigen Wohnung
um die Häupt- ode, eine Nebenwohnung im Sinne der melderechllichAn
Vorschriften handelt

Unter hi8igsr Wohnung ist dieienigo Wohnung zu verstehen, für die
dieser Personenbogen ausgeEllt wird. Bei einer weitsren Wohnung
{Unterkunftzimmer) kann es sich auch um möblierte Zimmgr am Arbeits-
oder Ausbildungsort, auch in Baracksn, ArbsiteruohnhEimen, lntErna-
tEn handeln.
Für Grundwehdienstleistende und Wehrübende zählt die Kaseme nicht
als weitsre Wohnung. Ein6 Unterkunft aut einem Schin zählt ebenfalls nicht
als weitere Wohnung, es ei dänn, es handelt sich um ein festvaranksrtes
Wohnschirr.

Für V€rheiratete, die"nicht dauemd getrennt leben, gilt als Hauptwohnung
die voruieg€nd benutZt€ Wohnung der Familie; dies triftt z. B. auf
Wochenend- und Monatsp€ndler bzw. Aöeltnehmer auf Montage zu. Für
alle übrigen Peßonen (Ledige, Vsmitwete, Geschiedene sowis Verhelrate-
te, die dauomd getrennt l6ban) gilt als Hauptwohnung dls vorwlegsnd
bonutzto Wohnung. ln Zweifelsfällen lsl dio vorrriegend bsnutzte Woh-
nung dort, wo der Schwsrpunld der Lsbensbeziehungen liegt;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frags 6 (S. 881i89)

HauSflUfe; sieh€ unter Gebäud€art und Teil ll B, Hinwelse zu Frage 1

(s.81)
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Hausfriseure; siehe unter Lohnworkor

Hausgghilfin; siehe unter Angestellte, unter Arbsiter, unter Haus-
halt, zum Haushalt gshörcnde P€ßönen, unter Haushall' private, sowie
Teil lll, Hinw€ise zu FEge 15 (S. 103)

Hausgewerbetreibende
wer mit nicht mehr als zwei fremden Hilfskräften oder Heimarbeitern in
eigener Arbeitsstätte im Auttrag von Geweöetreibenden oder Zwischen-
meistern Waren herstellt, beaöeitet oder verpackt, dabei selbst wesentlich
am Stück mitarbeitet und die VeMertung der Arbeitsergebnisse dem
Auftraggeber überläßt, gilt als Hausgewerbetreibende(r). Hausgewerbetrei-
bende haben für ihre ArbeitssEne einen Aöeilsstättenbogen auszufüllen'
Ab qort Beschäirligten, mit Ausnahme der HeimaÖeiter, sind einzubezie-
hen: '

siehe auch unter Freiberu0ich Tätige, S€lbständig€

Haushalt, zum Haushalt gehörende Personen
Ein6n Haushall bilden alle Personen, die gemeinsam wohnen und wirt-
schatl€n, d. h. insbesondere ihren Lebensunterhalt gemeinsam finanzie-
ren. Hiezu zählen auch Haushaltsmitglieder, die aus berurlichen oder
sonstigen Gründen am Erhebüngsstichtag vorÜbergehend oder längere
Zeit abwesend sind. auch wenn sie noch andere wohnungen innerhalb des
Bundesgebietes einschließlich Berlin (west) haben: dies gilt z. B. ,ür am
Hochschulort wohnende Student€n, für Grundwshtdienstleistande, fÜr
Wochonendpondler (2. B. Ehemann auf Montage). Ebenralls dau gehö-
ren Personen in Gemeinschafts- und Anstaltsuntorkünftsn' die beim
Haushalt gemeldet sind. Hausangestellte, Pflegerinnen usw. zählen dann
zum Häushalt. wenn sie don Verpflegung und Unterkuntt erhalten.

Wer allein wirtschattet, bildet einen eigenen Haushalt und zwar auch dann.
wenn er mit anderen Personen eine gemeinsame Wohnung hat (2. B.
Mitglieder von wohnggmeinschafts, wohnhsimbowohnar, UntemiE-
tor).
Hausgehilfinnen und Ausubildende (Lehrlinge), die in der Wohnung des
Arbeitgebeß bzw. Ausbildungsleiters wohnen und nicht Selbständig wirt-
schatten, zählen auch zum Haushalt desArbeitgebers bzw. Ausbildungslei-
ters.
Nur besuchsweise anwesende Personen zaihlen oicht zum Haushalt.
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Haushalte, private

Private Haushalte gelten nicht als Arbeitsstätten im Sinne der Zählung,
auch dann nicht, wenn sie Hausangestellte, HausgEhimnnen, Wirtschatte-
dnnen, Tagesmütter, Hausmeister, Heizer, Gärtner, Kraltfahrer u. dgl.
beschäftigen;

siehe auch Teil lV. Allgemeine Erläuterungen zum Arbeitsstättenbogen
(s.110)

HaUSieref; siehe unter Freiberuflich Tätigs, Selbständigs

Hausmeister
Angestellte Hausmeister (auch solche in Schuten) fülten keinen Arbeitsstät-
tBnbogen aus, da sie von ihrem Arbeitgeber mitgemetdet werden. lhre
Wohnung gilt nicht als Arbeitsstätte.

Hausschlachter; sieho unter Frsiboruflich Tärige, Sotbständige
und unter Lohnwerker

Hausvenraltungen
Hausverualtungen haben einen Arbeitsstättenbogen auszufüllen, wenn sie
gewerblich betrieben rverden. lst kein eigenes Büro vorhanden, übergeben
die Zähler den Arbeitsstänenbogen in der Wohnung der Veruatter. Haus-
verualtungen gelten nicht ats gewerbtich, wenn sie z. B. nur gegen
Mietnachlaß ausgeübt werden.

Hebammen
Hebammen und Krankenschrvestem(-pfleger), die selbständig tätig sind,
haben einen Aöeitsstättef,bogen auszurüfien. Die Zähter üb€rgeben ihn
zusammen mit den anderen Erhebungsbogen in der lvohnung. ,

Heimarbeiter(in)
Heimarbeite(in) ist, wer in selbst gewählten Arbeitsbereichs allein oder
mit Familienagehörigen im AuftEg vön Gewerbetreibenden oder Zwi-
schenmeistern gewerblich arbeitet, iedoch die Vemertung der Arbeitser.
gebnisse den AuftEggebm übertäßt.
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Keine Auskunftspflicht bestimmter Personen zur Ar-
beitsstättenzählung
Keine Auskunltspflicht besteht für:

- ausländische Missionen als Arbeitsstätten,

- den Betrieb einer Arbeitsstätte durch einen Angehörigen der ausländi-
schen Mission auf deren Gelände,

- den Betrieb einer Arbeilsstätte durch einen Angehörigen der ausländi-
schen Mission in privat angemieteten Fläumen,

- den Betrieb einer tubeitsstäne durch einen Angehörigen der ausländi-
schen Streitkrätte in Anlagen der ausländischen Streitkräfte,

- den Betrieb einer Arbeitsstätte durch einen Angehörigen der ausländi-
lschen Streitkrätte in privat angemieteten Räumen,

- Berufskonsuln mit ihrer Arbeitsstätte Wahlkonsuln sind hingegen mit
ihrer Aöeitsstätle auskunft spfl ichtig).

Betreiben deutsche Ehefrauen von Angehörigen der ausländischen Streit-
käfte eine Aöeitsstätte, so sind sie zur Arbeitsstättenzählung auskunfts-
pflichtig;

siehe auch unter Auskunftspflicht

Keiner Religionsgesellschaft rechtlich zugehörig; siehe
unter Religionszugehörigkeit und Teil lll, Hinweise zu Frage 4 (S. 88)

Kiesgruben; siehe unter Baustellen

Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderkrippen, Kin-
derhorte
Kindergärten, Kindertagesstätten etc. haben einen Arbeitsstättenbogen tür
das dort beschäftigte Pereonal auszufüllen. Selbständige Tagesmütter, die
in ihren Wohnungen Kinder betreuen, müssen ebenfalls einen Arbeitsstät-
tenbogen ausfüllen.

Kiosk; siehe unter vErkaulsständE

Kirchen, Kirchengebäude
Kirchengebäude sind nicht als Arbeitsstätten zu zählen. Die in der Kirche
tätigen Personen (2. B. Prarer, Küster, Mesner) sind in dem vom zuständi-
gen Ptaramt auszulüllenden Arbeitsstättenbogen mit aufzuführen, jedoch
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Heimarbeiter werden in der Arbeitsstänenzählung 1987 nicht erfaßt Sie
düden deshalb weder vom Auttraggeber mitgemeldet werden, noch einen
eigenen fubeitsstänenbogen ausfÜllen;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage 15 (S. 103)

Heiiung; siehe Teil ll A, Hinweise zu Frage 5a (S. 73)

Heizungsanlagen; siehe unter Gebäudeart und Teil ll B, Hinweise
zu Frage 1 (S. 81)

Herbergen; siehe unter Eieherbergungsbettisbe

Hiesige Wohnung; siehe untff Hauptwohnung, Nsbenwohnung'
und Teil lll, Hinweise zu Frage 6 (S. 88)

Hinterbliebenenpension; siehe unter Pensionszahlungen und
Teil lll, Hinweise zu Frage I (S. 92)

Hochschule; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage 10a (S. 99)

Hochseefischereil siehe unter Fischerei

Höhere Fachschule; siene Teil lll, Hinweise zu Frage 10a (s. 99)

Höhere Handelsschule; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage I (S. 94)

und 10a (S. 97/98)

Hotell siehe unter Beherbergungsbetriebe

Hundezüchtereien; siehe unter Tiezüchtereien

lngenieurschule; siehe Teil lll, Hinweise 2u Frage 10a (S. 99)

lntgrnat; siehe unter Hauptwohnung, Ngbenwohnung

Kammefn; siehe unter Organisationen ohne Erusrbszw*k
Kampagnebetriebe; sietre unter Saison- und Kampegnebetriebe

Kantinen
Katinen, Zeitungs-, Warcnvorkauß', Errrischungsstände, Garderoban
und ähnliche Betriebe innerhalb anderer Arbeitsstätten (2. B. in BahnhÖfen'
Behörden, Fabriken, Theatem, Warenhäusem, aul Schitlen usw,) haben,
solern sie von selbständigen Bowirtschaftem geleitet werden, eigens
Arbeitsslättenbogen äuszulüllen. Verpacht€te Arbeitsstätten auf Schitfen
sind an ihrem Firmensitz aut dem Festland bzw. am Wohnsitz der Pächter
zu erlassen.

Kaufanwärter; siehe Teil ll A, Hinweise zu Frage 1a (S' 71) und Teil
ll B, Hinweise zu Frage 2 (S. 82)
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Konsulat; siehe unter Auslindische Missionen

Kosmetikberater(innen)
Kosmetikbsate(innen) gelten als Hadelsvertrete(innen);
siehe auch unter Nebenberulliche ErueöstätiEkeit

Krankengeld
Wer als EMerbstätiger Krankengeld bezieht, gibt - sofern er überuiegend
vom Krankengeld lebt - im Personenbogen bei Frage I als überuiegenden
Lebensunterhalt,Eruerbs-, BeruIstätigkeit' an.
Bezieht ein Arbeitsloser Krankengeld, so muß er entsprechend ,,Arbeitslo-
sengeld, -hilfe" markieren.

Krankenhäuser, Universitäten
Bei größeren komplexen Bereichen - wie z. B. bei einem Krankenhaus
oder einer Universität - liegt dann nur g!!g Arbeitsstätte vor, wenn es sich
um ein zusammenhängendes Areal des Krankenhauses bzw. der Univeßi-
tät handelt, das nicht von öffentlichen Straßen durchquert wird.
Somit können univeßitäre oder Krankenhaus-Arbeitsstätten, die z. B.
ilischen zwei einmündenden öttentlichen Straßen liegen, auf einem
fubeitsstättenbogen erhoben werden. Überschreilen die Arbeitsstätten
ds Krankenhaßes bru. der Universität diese räumliche Begrenzung,
liegen eigenständige Arbeitsstänen vor, für die ein eigener Arbeitsstätten-
bogen anzulegen ist;

siehe auch unter Anstalt€n (Gemeinschafts- und AnstaltsuntErkünfte),
Wohnheime

Krankenschwestern
Freiberuflich tätige KrankenschwestemGpflege0, auch Hebammen, müs-
sen einen Aöeitsstänenbogen auslüllen. Die Zähler Übergeben ihn zusam-
men mit den ilderen Erhebungsbogen in der Wohnung.

Kriegsopferversorgung; siehe unter Rents und Teil lll, Hinweise
zu Frage I (S. 92)

Küche, Kochnische
Zu den Küchen zählen Kochküchen und Wohnküchen. Sie müssen mit
einer Einrichtung zum Kochen ausgestattet sein.
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ohne die nur ehrenamtlich tätigen Personen. Auch ,ür sonstige kirchliche
Dienststellen sind Aöeitsstättenbogen auszufüllen, wenn iri ihnen minde-
stens eine Person haupt- oder nebenberuflich eruerbstätig ist;

siehe auch unter Organisationen ohne Eilerbszweck

Kläranlage
Für Kläranlagen ist dann ein eigener Arbeitsstättenbogen auszufüllen,
wenn dort mindestens eine Person regelmäßig beschättigt ist.

Klöster
Klöster können Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünfte, aber auch
Wohnheime (2. B. lntemate) sein.
Die Klostervemaltung hat eioen Arbeitsstättenbogen für das dort beschäf-
tigte P€rsonal auszufüllen. Jede weitere selbständigg Arbeitsstätte auf
dem Klostergelände, die überuiegend für den Markt produziert, ist mit le
einem Arbeitsstättenbogen zu erfasssn. Sind Ordensangehörige in ,,mehre:
ren Aöeitsstätten" (Schule, Krankenhaus u. a. ) auf dem Klostergelände
beschättigt, so ergibt sich für die beteiligten Arbeitsstätten bezüglioh
di€ser Personsn der Tatbestad der Teilzeitbeschättigung. Wenn jedoch
innerhalb des Klostergeländes die volle betriebliche Arbeitszeit geleistet
wird, muß Teilz€itbeschäftigung für die Arbeitsstättenzählung verneint
werden. Eine schwerpunktmäßige Zuordnung muß erfolgen.
Da bei Klöstern in vielen Fällen Löhne und Gehälter nicht vorliegen oder
nicht errshenbar sind, weil sie über Zuschüsse oder interne Verrechnun'
gen anfallen, muß Iür die gezahlten Löhne und Gehälter symbolisch 'l 

'- OM
angesetzt werden.

Kochgelegenheit; siehe unter Küche, Kochnische und Teil ll A,
Hinweise zu Frage 4 (S. 73)

Kochküche; sene unter Küche, Kochnische und Teil ll A, Hinweise zu
Frage 4 (S. 73)

Kochnischg; siehe unter Küche, Kochnischo und Terl ll A. Hinweise
zu Frage 4 (S. 73)

Kohle, Holz usw.; siehe Teil ll A, Hinweise zu Frage 5b (s. 74)

Koks; sietre leit ll A, Hinweise zu Frage 5b (S. 74)

Kolleg; sietre Teit lll. Hinweise zu Frage 9 (S. 95)

Kollegschule; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage I (s. 95)
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Als Kochnische gill eine zum Wohnraum gehörende Nische, die mit eigensr
Einrichtung zum Kochen ausgestattet ist. Nur behelrsmäßig zum Kochen
eingerichtete Nebenräume oder Zimmer mit Kochgelegenheit oder nur
beheltsmäßige Kochecken gelten weder ats Küche noch als Kochnische;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 4 (S. 73)

Künstler
Künstler geben im Pe6onenbogen in Frage t6 ats Wirtschaftszweig
,,Kunst, Kultur, Untehaltung usw." und in Frage 17 die genaue Bezeich-
nung ihrer künstlerischen Belätigung (2. B. Kunstmaler, Orchestermusiker)
an. Sowel sie ihren übeMiegenden Lebensunterhalt aus ihrer selbständi-
gen Künstlertätigkeit bestreiten, müssen sie auch einen Arbeitsstättenbo-
gen ausrüllen;

siehe auch unter Freiben tlich Tätige, Selbständige

Küstenfischerei; siehe unter Fischerei

KUrZafbeit; sietre unter Tsilzeit-Eruerbstätigkeit, Teitzeitbeschäftig-
te und Teil lll, Hinweise zu Frage 7 (S. 90)

LadengemeinSchaften; siehe unter Betrisbs-, Büro- oder Laden-
gemeinschaften, EinkaUfszentrcn

Lagerplätze, -räume, -keller, -schuppen
Für Lagerplätze, -räume, -keller, -schuppen u. dgt., die von dem Bstrieb, zu
dem sie gehören, örtlich getrennt liegen, ist nur dann ein eigener Arbeits-
stättenbogen auszulüllen. wenn dort mindestens eine Person regelmäßig
b6chätti9t ist.

Landesbaudartehen; siehe unter öfienfliche Mitret für den sozia-
lsn Wohnungsbau und Teil ll A, Hinweise zu Frage I (S. 76)

Landeszentfalbank; siehe unter Beamte, sowie Teit ilt, Hinweise zu
Frags 15 (S. 104) und Teil lV, Hinweise zu Frage C 4 (S. 1 t7)

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe
Betriebe im Bereich der Land. und Forstwirtschaft sinschl. des Weinbaus
sowie der Binnenlischerei erhalten in der Regel keinen Arbeitsstättenbo-
gen. Ausgenommen sind solche Betrieb€, di€ bei der Besteuerung (Ge-
werbe-, Umsatz- und Einkommensteuer) als Gewerbebetriebe gelten. Oazu
gehören z. B.:
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a) Betriebe der gewerblichen Gärtnerei (Einrichtung und Pllsge gärtnori'
sch6r Anlagen) sowie B€triebe der landwirtschaftlich€n und der gewerbli-
chgn Tierhaltung (2. B. Schwelnemä§t€r6ien, Geflügelfatmsn, Pelztlerfatr
men, Hundezüchtereien u. dgl.). [andwirtschaftlicho Betriebe in der
Rechtslorm einer Kapitalge§ellschaft sind immer gewerbllch'

b) Dienstlelstungsbetriebe tür die Land- und Forstwirtschaft (Mähdrusch'
Schädlingsbekämplung, Schatschur u.dgl.).

Für sie sind tuÖeitsslättenbogen auszufüllen:

siehe auch Teil lV, Allgemelno Erläuterungen zum Arb€itsdättonbogsn
(s. 109)

Landwirte
Landwirte gelten als eruerbstätig, wenn sie im land- und lorstwirtschattli-
chen Betrieb arbeiten. Hierbei ist e§ unerheblich, ob sie als Selbständige
oder als mithelfende Familienangehörige arbeiten;

siehe auch Teil lll, Hif,weise zu Frage 7 (S. 90)

Laube; siehe unter Bewohnte Unterkunft

Lebensunterhatt; siene Teit ttt, Hinweise zu Frage I (S. 9'l)

Leerstehende Gebäude mit Wohnraum
Für leerstehende Gebäude mit Wohnraum sind dann Angaben zu efieben,
wenn

- die Wohnungen vorübergehend leerstehen und später wieder zu Wohn-
ilecken genuta werden sollen

- die Wohnungen lertiggestellt, aber noch nicht bezogen sind

- sis zum Abriß bsstimrnt sind, aber noch keine behördliche Abbruchge'
nehmigung vorliegt

- die Umwidmung all6r Wohnung€n in Räum€ lür gewerbliche Nutzung
geplant ist, jedoch noch keine behödlichs Genehmigung zur Nutzungs'
änderung vodiegt.

Nlcht berücksichtigt werden dle Gebäude mit Wohnraum, dle sich noch im
Bau beflnden. Hieruntsr fallen alle Gebäude, in dsnen aus bautechnischen
Günden zum Stichtag dEr Volkszählung, dem 25' Mal 1987, noch keine
Wohnung bezogen werden konnte.
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Leerstehende Wohnung
Eine Wohnung ist lerslehend. wenn sie am Erhebungsstichtag weder
vemietet ist, noch vom Egentümer selbst genutrt wird und auch keine
Ferien- oder Freizeitwohnung ist.
Nicht jede Wohnung, in der keine Auskunftspeßon angetrotfen wird, ist
eine leeGtehende Wohnung. Vor allem in Erholungs- und Feriengebieten
muß damit gerechnet werden. daß es sich um Freizeit-, Ferienwohnungen
handelt, die zur Zeit der Zählung nicht bewohnt sind;

siehe auch F eizeitwohnung
Auch für leerstehende Wohnungen muß ein Haushaltsmantelbogen mit
Wohnungsbogen angelegt werden.

Lehre
Eine Lehrausbildung kann man nur lür bestimmte anerkannte Lehrberufe
eöalten. Die Lehzeit kann bis zu 3 1/2 Jahr€n dauern und schließt mil
einer Prürung ab. Neben den Lehrberufen gibt es noch Anlernberufe. Die
Anlernzeit kann sich bis zu 2 Jahren erstrecken und schließt wie die
Lehrausbildung mit einer Abschlußprürung ab.
Diese g!gl!g!q!g Anlemzeit ist nicht zu veruechseln mit einer betriebli-
g!9! Anlemzeit von ungelernten Arbeitern. Hierbei handelt es sich nur um
eine Einarbeitung au, Grund ioterner betrieblicher Regelungen.

Lehrerbildungsanstalt, Lehrerseminar; siehe Teit 1il. Hinwei-
se zu Frage 10a (S. 99)

Lehrlingswohnheim; siehe unter Fabriken

Leibggdinge; siehe unter Altentsil und Teil Ill, Hinweise zu Frage 8
(s. e3)

Leibrente; siehe unter Altenteil und Teil lll, Hinweise zu Frage 8
(s. 93)

Leiharbeitnehmer; siehe Teir tv,iitinweise zu Abschnitt c: Tätige
Personen (S. I 15)

Lohnwerker
Selbständige Handwerks. die inre Tätigkeit bei ihren Kunden ausüben, wie
Hausfriseure, Hausschlachts u. dgl., habtr einen Aöeits§tättenbogen
auszufüllen. Det Zählet überqibt den Arbeitsstätteobogen zusammen mit
den anderen Erhebungsbogen in der Wohnung.
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Mähdrusch; siehe unter Land- und foEtwirtschattliche Belriebe

Makler; siehe unter Handelsvertrcter, Makler

Mälzereien; siehe unter Saison- und Kampagnebetriebe

Mansarde
Eine Mansarde ist ein zu Wohnzwecken ausgebauter Oachraum mit in der
Regel abgeschrägten Wänden, der auch dann zur Wohnung zählt, wenn er
außerhalb des eigentlichen Wohnungsabschnittes liegt:

siehe auch Fläche der wohnung und Teil ll A, Hinrveise zu Frage 6 (S. 75)

Mantel- und Scheingesellschaften; sieheunterBrisfkastentir-
mgn

Markthalle, Marktstand; siehe unter verkaufsständo

Mehrere Wohnungen; siehe unter Hauptwohnung, Nebonwoh-
nung und Teil lll, Hinweise zu Frage 6 (S. 88)

Mehrraumöfen
Ein Mehraumolen (2. B. Kachelofen) beheizt gleichzeitig mehrere Fläume
(auch durch Luftkanäle);

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 5a (S. 7a)

Miete
Bei Frage 9 im Wohnungsbogen ist der für den Monat Mai 1987 zu
zahlende volle Mietbetrag einschließlich der Kosten für allgemeine Neben'
leistungen, jedoch ohne verbrauchsabhängige Nsbenkosten anzugeben.
Es ist darauf zu achten. daß die Miete für die ganze Wohnung einschließ'
lich ggf. unteryermieteter Räume angegeben lvird. lst die Grundmiete
wegen tinamisller Vorleistung des Migteß emäßigt. ist der veminderte
Betrag maßgebend: gleichzeitig ist in diesen Fällen bei Frage 10b des
Wohnungsbogens .ja' zu markieEn.

Zu den Kosten für allgemeine Nebenleistungen zählen Umlagen für Was'
ser, Kanalisation, Straßenreinigung, Müuabtuhr. Treppenhausbeleuchtung
und Schomsieinreinigung. Werden solche Leistungen gesonden bezahlt,
so muß der anteilige Betrag ds MonaBmiete zugerechnet werden.

Verbrauchsabhängige Nebsnkosten sind Umlagen rür Zentralheizung,
Warmwasseruersorgung, Garagenmiete, Untermieteeuschlag und Zu-
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schlag tür Möblierung. Errolgt die Mietzahlung in einer Pauschale und sind
diese Nebenkosten darin enthalten, müssen sie von dem elnzutragenden
Mietbetrag abgezogen werden;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage I (S. 7617)

Mietefdarlehen; siehe unter Finanziele vorteistung des MietEre
und Teil ll A, Hinweise zu Frage 10b (S. 78)

Mietkauf; sietre unter Hauptmiotsr und Teit il A, Hinweise zu Frage 1b
(s. 72)

MietvorauSzahlung; siehe unter Finanzielle Vorlsistung dos Mie-
teß und Teil ll A, Hinweise zu Frage t0 b (S.78)

Miteigentümer; siehe Teit il A, Hinweiss zu Frage 1a (S. 71)

Mithelfender Familienangehöriger
Mithellende Familienangehörige werden (in Frage 15 des Personenbogens
- wie auch in derAöeitsstättenzählung -) nur dann als sotche erfaßt, wenn
sie ohne Entgelt beschäftigt sind. Sie gelten in Frage 7 des Personenbo-
gens aber ebenfalls als Erueöstätige:

siehe auch Teil lll, Hinwpise zu Fage 7 (S. 90) und Teit tV, Hinweise zu
Frage C 2 (S. 116)

Bezahlt mithelfende Familienangehörige sind ie nach dem Beschättigungs-
verhältnis als Arbeiter, Angestellte oder Auszubildende einzuordnen;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage 15 (S. 104)

Mittlere Reife (Mittelschule); siene leir lt, Hinweise zu Frage g
(s. e3)

Möblierte Zimmer; siehe unter Hauptwohnung, Nebsnwohnung
und Teil lll, Hinweise zu Frage 6 (S. 88)

Musikkapellen, Orchester
Selbständige Musikkapellen (auch Einmannkapellen bzw. Sotisten) und
Orchester müssen einen Arbeitsslättenbogen im Büro oder in dar Woh-
nung der Leiter der Kapelle ausfüllen, auch wenn sie in elnem festen
Vertragsverhältnis stehen (2. B. zu einem Tanzlokal). Stehen einzelne
Musiker ln einem Angestelltenverhältnis, so sind sie bei ihrem Arbeitgeber
rnitzumelden.
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Nebenberufliche Erwerbstätigkeit (Arbeitsstättenzäh-
lung)
Nebenbgrullich EMerbstätige haben dann einen Arbeitsstättenbogen aus-

;ilä;;, ;"; die Tätigkeii gemeldet oder angezeist und reselmäßis ist

,"ä'Jli iat'i", 
"*"nnän 

kin, daß eine Arbeitsstätte vorliegt' z'.B 1yl
ärJJirt. 

"tt"ir,"t 
Ausküntte oder an einem Firmenschild' Beispiele für

iä["io".ni.tt Emerbstätige sind u a Bieruerkaufsstellen und nebenbe-

ruflicher Musikunterricht in Privatwohnungen

Nebenbetriebe der Land' und Forstwirtschaft
Land- und lorstwirtschattliche Nebenbetriebe, die für einen land- und

äÄiwirrscnattrrcnen Hauptbetrieb tätig sind und nicht einen selbständigen

Gewerbebetrieb daßtellen, füllen keinen Arbeitsstättenbogen aus weroen

Ji"a" fl"Ü"no*ti"Ua in der Gewerbe-, Umsatz- und Einkommensteuer als

öewerteoetrieoe oehandelt. ist ein Arbeitsstättenbogen auszulüllen'

Nebenenverbstätigkeit
Als NebeneMerbstätigkeit in der Volks- und Berufszählung zählt jede

weitere iruerostatigräit noctr so geringen Umlangs' die 9e29il quch
wenn nur gel€entliche bil. als unentgeltliche Mithilfe im 

-Betneo 
elnes

iä.iii"nanöer'äag"n) neben der hauptsächlichen -EruerbstäÜ9k"1t "."9:-
tiOt wira, z.-g. aiJNebentätigkeit eines hauptberuflichen Schlossers rn.der

!ig";"i';nd*irt""traft. Eslst unerheblich, ob die Nebeneruerbstätig-
il1,ii. gl"i"h"n oo"r in einem anderen Beruf ausgeübt wird Die Hauslrau-

""iätig["it 
zählt jedoch nicht zu den Nebeneruerbstätigkeiten' Kann von

einei 
-ausrunttspereon nicht angegeben werden' welche Tätigke-it als

iauotemerostaiigteit anzusehen ist, so ist nach der zahl der fur dro

Linilrnen fatigrelten normalerueise geieisleten Arbeitsstuncen zu ent-

länJä"n. witi"in" Tätigkeit als Selbständiger und Abhängiger ausgeübt

ä. s. aL serustanoiger Ländwirt und Waldarbeite4 und kann nicht angege-

Lä" *"rd"^, welcie dieser beiden Tätigkeiten als hauptsächlicie zu

bet.achten ist, so ist dieienige Tätigkeit, für die eine Veßicherungspllrcrl rn

i"i säüril"" x'ankänvärsicneiune besteht, als haYet:äclfq Lat!-
;;itä;;;tr"r;; 0m vorliesenden Fätl in der Fegel die Tätigkeit.als

wäioäio"it"O. f.f i"r,r anzugeben sind ehrenamtllche Tätigkeitgn (Vereins'

vorsitzender u. dgl.):

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage 18 (S' 106)

Nebenkosten; siehe unter Miete und Teil ll A' Hinweise zu Frage 9

(s.74
45

Nebenleistungen; siehe unter Mi6te und Teil ll A, Hinweise zu Frage
9 (S. 7617)

Nebenwohnung; siehe unter Hauptwohnung, Nebenwohnung

Nicht erulerbstätig; siene teit lll, Hinweise zu Frage 7 (S. 91)

Nonne; siehe unter Angestellte, sowie Teil lll, Hinweise zu Frage l5 (S.

103) und Teil lV, Hinweise zu Frage C 4 (S. 1 17)

Nutzungsänderung; siehe unter Leeretehende Gebäude mit
WohnEum

öffentliche Baudarlehen; siehe unter Öffontliche Mittel für den
sozialen Wohnungsbau und Teil ll A, Hinweise zu Frag€ 8 (S 76)

Öffentliche Mittel für den sozialen Wohnungsbau

Mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus gglÖI§!9!! gelten nur solche
Wohnungen, die nach der Währungsreform (20. Juni 19a8) lertiggestellt
worden sind und für die öt{entliche Mittel (des Bundes, des Landes oder
der Gemeindo) zur Erichtung von Sozialwohnungen bewilligt wurden
(sogenannter Eq9lE0!o9!g!ggg99L
Hieu u zählen u. a.:

- Oarlehen zur Deckung der Baukosten (in der Begel ötlentlichg Baudar-
lehan oder Landesbaudarlehen genannt),

- Oarlehen oder Zuschüsse zur Deckung der laufenden Autwendungen
Annuitätshilfen, Aufwendungszuschüsse oder'darlehen, Zinszu'
schüsss).

Für ötfentlich geförderte Wohnungen müssen bei einer Neuvermietung
Mieter einen Wohnberechtigungsschein der zuständigen Gemeinde-
oder Kcisbehörde (2. B. wohnungsamt, Sozialamt) vorlegen Sind für
Mietwohnungen di€ öffentlichen Mittel vozeitig zurückgezahlt worden, so
gelten die reisten wohnungen noch bis zu 8 Jahren als öffentlich

öefördert. Bei Eigenheimen und Eigentumswohnunqen endällt in der Regel
aie ötfentliche Bindung mit Rückzahlung oder Ablösung der Förderungs-
minel; bei Eigentumswohnungen, die durch Umwandlung entstanden sind,
entällt die Bindung nur. wenn Eigentümer als Berechtigte im sozialen
Wohnungsbau die Wohnung selbst nutzen. Über das Ende der Bindungen
erhalten Eigeotümer eine Bestätigung der zuständigen Stelle.
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Nicht zu den ötfentlichen Mineln im oben genannten Sinn zählen

- Autwendungsdarlehen nach dem Begionalprogramm des Bundes (soge-

nannter Zweiter Förderungswog),

- Aurbaudarlehen nach dem Lastenausgleichsgesetz.

- Wohnungslürsorgemittel für ötfentlich Bedienstete des Bundes, dor

Länder oder Gemeinden,

- Mittel zur Förderung der Modernisierung oder für Maßnahmen zur

Einsparung von Heizenergie,

- 7b-Abschrcibungen und sonstige Steueryergünstigungen, Bausparprä'
mien.

Hauptmieter, denen nicht bekannt ist, ob ihre Wohnung mit Mitteln des

sozialen Wohnungsbaus gefördert ist, machen zu Frage I des Wohnungs-

bogens keine Angaben;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage I (S. 76)

Orchester; siehe unter Musikkapellen, Orchestsr

Ordensangehörige
Mitglieder religiöser oder weltmschaulicher Gesellschaften, soweit sie sich
im ämeösfähigen Alter befinden' sind grundsätzlich als Beschättigte ihres

Ordens anzusehen.
Sie können ihre Tätigkeit nur als Angestelltg oder Beamta (z B Lehrer)

ausüben.

Ordensbrüder; siehe unter Angostellts sowie Teil lll, Hinweise zu

Frage 15 (S. 1og) und Teil lv, Hinweise zu Frage C 4 (S l 17)

Organ der staatlichen Wohnungspolitik; sierre Teil tt e'
Hinweise zu Frage 2 (S. 83)

Organisationen ohne Enverbszweck
Hiezu gehören z. B. Kirchen' religiöse und weltanschauliche V€roinigun-
gen, ciritative Organisationen. kulturelle, wissenschaftliche und im Eu ie'
hrngs*"."n tätig; Vereinigungen, politische Partsien, GEworkschaftsn'
Aöeitgebweöände und andere Wirtschaftsverbände, Kammern'
Sportvirbände und'vereine usw. Organisationen füllen einen Arbeitsstät-
tenbogen aus, wenn mindestens eine Person haupt- oder nebenberutlich
eMerbstätig ist.
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Kirchengebäudo sinö nicht als &beitsstätten zu zählen. Oie in d€r Kircho
tätigen Personen sind in dem vom zuständigen Pfaramt auszufüllenden
Arbeitsstättenbogon mlt aulzuführen, iedoch ohne die nur ehrenamtlich
tätigen Personen. Auch tür sonstige kirchliche Dienststellen sind Arbeits-
stättenbogen auszufüllen, wenn in ihnen mindestens eine Person haupt-
oder n€benboruflich sruBöstätig ist.

Pachtbetriebe
Pachtbetriabe innerhalb anderer Aöeitsstätten sind als elgene Arbeitsstät-
ten zu errassen. Dazu gehören z. B. Garderoben, Kantlnen, Bütfsts,
Verkauf$tände, Bedürfnisanstalten in Kinos oder Gaststätten, Theatern,
Warenhäusem, Bahnhölen u. dgl.

Parteien; siehe unter Organisationsn ohns Erueöszweck

Patienten
Patienten in Sanatorion, Psychiatrischen Ktiniken usw. sind nicht aus-
kunttspflichtig, wenn sie außerhalb des Sanatoriums, der Klinik usw. eine
weitere Wohnung, Unterkuntt haben. Personen ohne eigene Haushaltsfüh-
rung haben nur den Personanbogen auszufüllen (anstaltsmäßige Unterbrin-
gung), wenn sie ihre alleinige Wohnung in der Gemeinschans. und Anstalt-
sunte*untt haben.

Pelztierfarmen; siehe unter Tisnlichtsrelon

PensiOnen; sieho unter Behsöergungsbetriebe

Pensionszahlungen
Als Pension gellen nur Zahlungen aus ölfentlichen Kassen als Ruhegeld an
ehemalige Bemte, Richt6r, Geistliche und Personen, die unter Art. 131
des Grundges€lzes tall€n bzw. als Hlntorblieb€nonponsion an die Hintetr
bliebenen dieses Personenkreises;

Personen ohne eigene Haushaltsführung in Gemein-
schafts- und Anstältsunterkünften
Hi€rbei handelt es sich um Personen, dio in Gemeinschafts- und Anstalts-
unterkünften lsb6n und deren Versorgung und/oder Betreuung vollständig
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durch dissE Enrichtung erlolgt. Zu diesem Personenkrels gehören nicht
dio B6diensteten dieser Einrichtungen, auch wenn deren Versorgung
vollständlg durch die Einlichtung srfolgt;

si€he auch Tell lll, Hinweise zu Frage 8 (S. 92)

Pfarrer (Pastor); siehE unter Angestollte, unter Eeamt€ und untsr
Klrchen, Klrchsngebäude

Platzwarte; slene unter SPo,tanlage

POlizei; siene unter Beamt€ sowia Teil lll, Hinweise zu Frags 15 (S. 103)

und Teil lv, Hinweise zu Frags C 3 (S. 1 1 6)

Praktikant; siehe unter Arbeltnehmor, unter Auszubildende sowie
Teil lll, Hinweise zu Frage l5 (S. 103) und Teil M, Hinweise zu Frage C 7
(s. 117, 118)

Praktische abgeschlossene Berufsausbildung; sietre teit
lll, Hinweise zu Frage lt (S. 101)

Privatquartiere
Privatquartiere sind Beherbergungsstätten' die nicht erlaubnispflichtig
sind, da sie über weniger als 9 Betten verfügen. Sie werden in der
Aöeitsstättenzählung nicht erfaßt;

siehe auch unter Beherbergungsbetisbo

Privatstationen von Arzten in öffentlichen Kranken'
häusern
Privatstationen von Arzten in kankenhäusern' die vom Klinikpsrsonal
mitbetrout werden, gelten nicht als eigene Arbeitsstätte.

Führt der Azvdie Arztin im Krankenhaus aber zusälzlich eins Praxis lür dl6
ambulante Behandlung von Patienten, so ist hierfür ein Arbeitsslättenbo'
gen auszulüllen. Oie mit einem Teil ihrer Arbeitszeil in der Praxis tätigen
Arbeitnehmer sind hier und lm Aöeitsstättenbogen des KrankEnhauses

law€ils als Teilzeitbeschäftigrte zu zählsn, ihre Löhne und Gehälter schät-
zungsweise aufzut€ilen.

PfOkufisten; sieho unterAng€stellte und Teil lll, Hlnweise zu Fraga 15

(s. 103)

Psychiatrische Kliniken; sietre unter Patlentsn

Pumpwerke; sone unter Automatlscho Anl8gon
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Räume der Wohnung

Zu ds Räuren einer Wohnung zählen alle Wohn- und Schlafräume
einschl. der unteryermieleten sowie der außerhalb des Wohnungsab-
schlusses liegenden Räume (2. B. Mansarden). Gewerblich genutzte
Wohnräume gehören ebenlalls dazu; Keller- und Bodenräume nur dmn,
wenn sie zü Wohnzwecken ausgebaut sind.

Räume, die weniger als 6 Ouadratmeter aulweisen oder unabhängig von
ihrer Größe als Küche, Bad, Toiletle. Flur genuta werden, sind bei Frage 6
des Wohnungsbogens jedoch nicht zu berücksichtigen;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Fraga 6 (S. 75)

Realschule; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage 9 (S.95)

Refefendaf; siehe unter Beamte sowie Teil lll, Hinweise zu Frage 15
(S. 103) und Teil lV, Hinweise zu Frage C 3 (S. 116)

Reihenhaus; sieh€ unter Gsbäudoart und T€il ll B, Hinweise zu Frag€
1 (s. 8l)

Reisegewerbe; siehe unter Ambulantos Gowsöe (Rsisegewerbq)

Reisende

Reisende sind angestellte Handelsvenreter. Sie erhalten keinen eigenen
Arbeilsstätlenbogen:

siehe auch unter Handelsvertreter, Makler

Religionsgesellschaften; siehe unter Religionszugehörigkeit
und Teil lll, Hinweise zu Frage { (S. 8fl

Religionszugehörigkeit

Bei der Religionszugehörigkeit kommt es ausschließlich auf die rechtliche
Zugehörigkeit zu einer Kirche oder einer Fleligionsgesellschat?-gemein-
schatt an.
Zur ..Römisch-katholischen Kircho" zählen nicht die Altkatholische Kir-
cne und veruandte Gruppen.
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Zur nEvangelischen Kirche in l»ubchland (EKD)"

zählen

die Evangelischen Landeskirchen,
der Bund evangelisch-elomierter Kirchen in der Bundesi€publik
Deutschhnd,
die Europäisch-Festländische Bruder-Unität (Hernhuter Brüdergemeine)
und
Ausländische Kirchen (2. B. Church ol Englqnd)

Zur,,Evangalischen Freikirche"

zählen

Deutsche Freikirchen (2. B. Luthedsche Freikirche. Beformierte ,reie
Gemeinden)
Ausländische Kirchen (2. B. Free Church, Presbylerianer und Quäker)

iu beachten ist. daß evangelische Ausländer, tür die eine €indeutige
Zugehörigk6it zu einer Gliedkkche der Evangelischen Kirche oder einer
svangelischen Freikirche nicht möglich ist, der Evangelischen Kirche
zuzurechnen sind.

Zur Kategorie,,Anderc ReliEionsgesellschaft"

zählen z. B.:

die Ostkirchen:
Orthodoxe Kirche (2. B. Griechisch-orthodoxe Kirche).
Orientalische Kirche und Sondergruppen,

die Altkatholishe Kirche und vemandte Gruppen.
die christlich orientierten Sondergemeinschatten rvie

die Adventisten. Bibelforscher. Zeugen Jehovas. Christliche wissen-
schatt, die Kathoiisch-Apostolische Kirche, Neuapostolische Kirchs' die
nichtchristlichen Volks- uncj Weltreligionen (2. B. Buddhismus) sowi€ ciie
freireligiösen und Weltanschauungsgemeinschaften.

"Keiner Religionsgesellschaft rechtlich zugehötig"

dazu zählen z. B.:

Atheisten, Bekenntnislose und aus der Kirche - rechtlich - Ausgetre-
tene;

siehe auch Teil lll. Hin|eise zu Frage 4 (S. 88).
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Rente

Zur Rente gehören Zahlungen aus

- der sozialen RontenveFichorung (Rentenversicherung tür Arbeiter,
Rentenversicherung lür Angestellte, Knappschaftliche Bentenveßiche-
rung, Handwe*eryersicherung (vorher Altersvorsorge für das oeutsche
Handwerk) an Selbstversicherte und Hinterbliebene (witwen, Waisen),

- der Kriogsopfsrue6orgung an Kriegsopfer und Hinterbliebene, Zahlun-
gen an politisch, rassisch und religiös Verfolgte,

- der Unlallversicherung an Unfallopfer und Hinterbiiebene.

zur Rente zählen auch Auslandsrente sowie die Alteßhilfe tür Landwir-
te, die Altersveßorgung der treien Berute sowie Vorruhestandsbs-
zü9e;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage I (S. 92)

Rentenversicherung; siehe unter Rente und Teil lll, Hjnweise zu
Frage I (S. 92)

Richter; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage 15 (S. 103) und Teil lV,
Hinweise zu Frage C 3 (S. 1 16)

Rudolf-Steiner-Schule; siehe Teit lll, Hinweise zu Frage 9 (S. 95)

Saisonarbeit, Saisontätigkeit; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage 7
(s.8e)

Saison- und Kampagnebetriebe

Saison- und Kampagnebetriebe sind zu erfassen, wenn dort am Stichtag
der Zählung mindestens eine Pe6on emerbstätig ist. Eruerbstätlgkeit liegt
auch vor, wenn sich alle tätig€n Personen am Zählungsstichtag in einem
bezahlten oder unbezahlten Urlaub befinden. Gehen alle Personen in
dieser Zeit einer anderen Beschäftigung nach, so ist der Saison- und
Kampagnebetrieb nicht zu erfassen. Solche Aöeitsstätten können z. B.
Zucko.labriken, Mälzsrelen, Eisdielon, Badeanstallen usw. sein.

Sanatorien; siehe unter Patienten
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Schädlingsbekämpfung; sietre unter Land' und torstwirtschaftli-
che Betriebe

Schafschur; siehe unter Land- und forstwirtschaftllchE Bstri€be

Schaustelterunternehmen, Zirkus

Schaustellerunternehmen füllen einen Arbeitsstättenbogen am Ort ihres

ständigen Büros aus. Falls kein Büro unterhalten wird, ist der Arbeitsstät'
tenbogen am Ort der wohnung des lnhabers auszuhändigen'

Scheingesellschaftenl siene unter grielkasten'irmsn

Schiedsmann; siehe unter Ehrenamtliche Tätigkeiten

Schiffe
Auf Schiffen ist grundsätzlich keine Zähtung durchzuführen Schitle sind

somit auch nicht;ls Arbeitstätten anzusehen. lhr Personal ist im Arbeits-

stättenbogen des Schitfseigne6 oder der Reederei anzugeben'
Die aul dem Schitf verpachteten Betriebe sind an ihrem Sitz aul dem

Festland bzw. am Wohnsitz der Pächter zu erfassen'
Au, außer Betrieb gestellten Schiffen, die als Wohnschitfe, als Hotels, als

Gastslätten usw. genutä werden, ist die Zählung wie in Gebäuden

durchzuftihren und bei den Gebäudeangaben (Frage 1) im wohnungsbo-
gen ,,bewohnte Unterkunft" zu markieren.

Schöffe; siehe unter Ehrenamtliche Tätigkeiten

Schornsteinfeger; siehe unter Dienstlsistungsbetriebe

Schulabschluß; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage 9 (S 93) und 10a

(s. 97)

SChülef; siehe unts Eruerbstätige und Teil lll, Hinweise zu Frage 7

(s. 89)

Schulen

Ötentliche Schulen müssen eioen Arbeitsstättenbogen ausfüllen' Sie

können durch Sondezähler erfaßt werden. Die Leiter von privaten Schul€n

müssen ebenlalls einen Arbeitsstänenbogen ausfüllen'
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Schulentlassene
Schulentl6sene, die noch keine Arbeitsstelle, Ausbildungsstelle gerunden
haben, markieren bei Frage 7 im Peßonenbogen ,,arbeitslos, arbeitsu-
chend";

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage 7 (S. 90/91)

Schweinemästereil siene unter Tiezüchtereien
Schwesternschülerin; siene unter Auszubitdsnde und Teit ilt,
Hinweise zu Frage 15 (S. 103)

Selbständige; siehe unter Freiberuflich Tätige, Setbständige und
Teil lll, Hinweise zu Frage 15 (S. 104)

Soldat
- Gilt nicht ,ür Berlin -
Zu den Soldaten zählen Berufssoldaten, die sich auf Lebenszeit zum
Wehrdienst verpflichtet haben, Soldaten 'auf Zeit (Verpflichtung bis
höchstens l5 Jahre) sowie Grundwehrdienstleistende. Wehrübande zäh-
len nicht als Soldaten;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage 7 (S. 90), Frage 16 (S. 105) und Frage
1 7 (S. 106)

SOldat auf Zeit; siene unter Soldat und Teit ttl, Hinweise zu Frage 7
(s. 90)

Sonderschule; siehe Teit ilt. Hinweise zu Frage 9 (S. 9s/96)

Sonnenenergie
Zur Nutzung der Sonnenenergie werden - ottmals in Verbindung mit einer
Wämepumpe - in der Regel Sonnenkollektoren, die Sonnenlicht und
solare Wämestrahlung absoöieren und in Form nutzbarer Wärmeenergie
an einen llüssigen Wärmeträger weitergeben, seltener auch Solauellen
eingesetzl.
Sie ist unter Frage 5b des Wohnungsbogens nur dann als Wärmequelle zu
markieren, wenn sie auch der Raumbeheizung und nicht allein der Warm-
wasserversorgung dient;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 5b (S. 74)

Sonstige Arbeiter; siehe Teit ttt, Hinweise zu Frage lS (S. t02) und
Teil lV, Hinweise zu Frage C 6 (S. 1 1 7)

Sonstige Eigentümer; siehe Teir il B, Hinweise zu Frage 2 (S. 83)
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Sonstige Gebäude mit Wohnraum
D6 Gebäude enthält ilar Wohnraum, wird aber zu weniger als der Hältte
der Gesmtnut läche ftir Wohnzwecke genulzt. Oer überuiegende Teil
dient geweölichen, sozialen, kulturellen, Verualtungs- u. ä. Zwecken (2. B.
Fabrik- oder Verualtungsgebäude, Geschättshaus, Hotel).
Zur Ermittlung des Anteils der Wohnfläche an der Gesamtnutzfläche siehe
unter Gebäudeart;

siehe auch Teil ll B, Hinweise zu Frage 1 (S. 81)

Sonstige Unterstützungen
(2. B. Sozialhilfe, BAIöG)

Zur Kategorie der ,,sonstigen Unterstützungen" (Frage I im Personenbo-
gen) gehören die

- Soiialhilfe, Unterhaltsgeld nach dem Arbeitstörderungsgesotz

sowie Zahlungen der öt{entlichen Hand an

- Ehetrauen von Grundwehrdienstleistenden,

- Studenten und Schüler (Stipendien, BAföG).

Ferner gehören dau private Zahlungen wie

- private Unteßtützungen, z. B. Ausbildungsbeihille von nicht veruandten
Peßonen,

- Unterhaltsleistungen an geschiedene Ehepartner, Alimsnts, Leibren-
ten.

Sozialhilfe
Sozialhilte umfaßt alle Leistungen an Hilfesuchende aufgrund des Bundes-
sozialhilfegesetzes.

Sozialwohnung; siehe unter Ötfentlichs Mittel tür den sozialen
Wohnungsbau sowie Teil ll A, Hinweise zu Frage I (S. 76)

Spielautomaten; siehe unter Automatische Anlagen

Sportanlage
Sind in einer Sportanlage eine oder mehrere Personen (2. B, Platzwart,
Trainer) unter einheitlicher Leitung regelmäßig eNerbstätig, so ist für diese
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Sportanlage ein Arbeilsstänenbogen auszurüllen. Dies gilt nicht, wpnn die
Tätigkeit ehrenamtlich ausgeübt wird;
siehe auch unter Ehrenamlliche Tätigkoiton
Sportvefbände und -vereine; siehe unter Orgaßisationen ohne
Eruorbszweck
Sprecher von Religionsgesellschaften; siehe unter Angö.
stellto

Staatsangehörigkeit
Besteht neben der deulschen noch eine weitere Staatsangehörigkeit, so ist
im Personenbogen bei Frage 5,,deutsch" zu markieren. Personen, die
nach dem Grundgesetz (Artikel 116, Absatz 1 - z. B. V€rtrlgbene,
Flüchtlinge dsutschor Volks2ugehörigkeit -) den Personen mit deut-
scher Staatsangehörigkeit gleichgesteltt sind, sind ebentalls als Deutsche
zu erfassen.
Staatenlose oder Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit markieren

"sonstige/keine". Zu den übrigen Ec-Staaten gehören Belgien, Dänemark,
Frankreich, Großbdtannien und Nordidand, lrland, Luxemburg, Niedeilan-
de, Portugal, Spanien;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu FEge 5 (S. 88)

Steinbrüche; Sehe unrer Bauste[en
Stellung im Beruf; sietre Teit u, Hinweise zu Frage ls (S. 102)

Stichtag der Zählung, Zählungsstichtag
Maßgebend sind die Verhältnisse am 25. Mai 1987, 0.00 Uhr (Mitternacht
vom Sonntag, dem 24. Mai, auf Montag, den 25. Mai). Somit sind aile
Personen, die am 24. Mai 1967 oder trüher geboren wurden, zu erfassen,
nicht dagegen die am 25. Mai 1987 oder danach geborenen. Entsprechend
ist für jede Person, die am 25. Mai 1987, 0.00 Uhr oder danach gestorben
ist, ein Personenbogen auszufüllen, nicht dagegen ,ür die am 24. Mai oder
lrüher GEstorbenen.
Wer erst am Zählungsstichlag (25. Mai 1984 oder danach umzieht, muß
seinen Fragebogen am alten Wohnsitz abliefern. Haushalte bzw. Personen,
die vor dem Zählungsstichlag umziehen, werden am neuen Wohnsitz
g€zählt. Die Aßgaben in dem Fragebogen sind in dlesem Fatl auf die n6u€
Anschritt zu beziehen.
Personen, die nach dem 24. Mai 1987 geheiratet haben, geschieden
wurden oder deren Eheganner verstarb, sind nach ihrem vorhergehenden
Familienstand zu erfassen.
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Aöeitsstätten, die am Zählungsstichtag oder danach ihren Sitz verlagen,
sind noch unter ihrer alt6n Adresse zu errassen; diejenigen dagegen, di€
vor d6m Stichtag vBrlegt wurden, unter ihrer neuen Adressa.
Sind die tätigen Personen im Rahmen der Arbeitsstättenzählung zu
diosem Tag nichl zu ermitteln, ist als Stichtag der nächstmögliche
Zeitpunkt vor oder nach d6m 25. Mai 1987 zugrunde zu legen.
Di6 Bruttolöhne und -gehältEr bEziehen sich aul das Kalenderjahr 1986.
weicht das Geschäftsiahr vom Kalenderiahr ab, slnd dle Angaben tür das
letzte Gsschättsjahr zu machen, das bis Mai 1987 zu Ende 91n9.

Stiftswohnungen
Das sind Wohnungen im Eigentum von Stiftungen, die an bevorrechtigte
Bevölkerungsgruppen - in der Regel verbilligt - abg€geben werden.

Stipendium; siehe unter Sonstigs Unte6tützungen und Teil lll,
Hinweise zu Frage I (S. 93)

Strafgefangene; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage 7 (S. 89/90)

Straßenhandel; siehe unter Ambulantes Gowerbs

Student, Studierender; siehe unter Haushalt, zum Haushalt
gehör€ndo Personen, unter EilsöBlätige und Teil lll, Hinweise zu
Frage 7 (S. 89/90)

Tagesmutter; siehe unter Haushalte, privale und unter Kindorgär-
ten

Tätige lnhaber; siehe T€il lV, Hinweise zu Frage c 1 (S. 116)

Tätige Personen

Als tätige Person€n im Rahmen der Arbeitsstättenzählung gelten alle voll-
und teilzeitbeschäftigten Psrsonen, die am
hältnis stohen und in der Lohn- und Gehaltsllsle werden, einschl.
tätlger lnhaber und unbezahlt mithellender Familienangehöriger, unabhän-
gig von der Arbeitszeit, die siB in der AöEitsstätte tätig sind.
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Technikerschule; sietre ten ttt, Hinweise zu Frage roa (S. 99)

Technische Hochschule; siehe Teit ll, Hinweise'zu Frage loa
(s. ee)

Teilieitbeschäftigte; siehe unter Toilzeit-Erue6stätigkeit und Teit
lV, Hinweise zu Frage C 9 (S. I l8)

Teilzeit-Erwerbstätig keit, Teilzeitbeschäft i gte

ln der Volks- und Berutszählung gelten als.Teilzeit-Eruerbstätige alle
Personen, die normalerueiss bis zu 36 Std. in der Woche eruerbstätig
sind, auch wenn sie nur stundenweise, halbtags oder nur an bestimmten
Tagen in der Woche beschättigt sind. Kur.aösit bei einem Vollzeit-
Eruerbstätigen gilt nicht als Teilzeit-EMerbstätigkeit.
ln der Arbeitsstättenzählung gelten alle am Stichlag tätigen Personen, die
zurAbleistungeinerkürzeren alsderorts-, branchen- oder betriebsüblichen
Wochenarbeitszeil eingestellt sind, als Teilz€itbeschättigte. lnnedalb eines
Unternehmens mit mehreren Arbeitsstätten kann der Fall auftreten. daß die
tätigen Peßonen abwechselnd in den verschiedenen Aöertsstätten des
Unternehmens tätig sind. Hierdurch ergibt sich rür die beterligten Arbeits-
stätten bezüglich dieser.Personen der Tatbestand der Teilzeitbeschäfti-
gung. Wenn iedoch innerhalb des Unternehmens von diesen Personen die
volle betriebliche Arbeiiszeit geleistet wird. muß Teilzeitbeschättigung für
die Arbeitsstättenzählung verneint werden. Eine scnwerounktmäßige Zu-
ordnung zu einer der Arbeitsstätten muß erfolgen. Daoei ist darauf zu
achten, daß keine Arbeirsstätte mangels Beschättigten verloren geht.

Telekolleg; siehe Teit il. Hinlveise zu Frage 9 (S. 96i

Tierzüchtereien

Tiezüchtereien (2. B. gewerbliche Schweinemästsreien, cetlügeltar-
men, Pelztierlamen, Hundezüchtereien) haben nur dann einen Arbeits-
stättenbogen auszufüllen, wenn sie bei de( Besteuerung als Gelverbebe-
trieb gelten.

Toilette; siehe Teil ll A. Hinweise zu Frage 4 (S. 73)

58

Total untervermietete Wohnung; siehe unter Untermieter,
sowie Teil ll A, Frage 1 C (S. 72)

Treppänfäume; siehe unter cebäudeart und Teit I B, Hinweise zu
Frage 1 (S.8'l)

TfOCkenräUme; siehe unter cebäudeart und Teit I B, Hinweise zu
Frage 1 (S.81)

Überwiegender Lebensunterhalt; sietre Teit lt, Hinweise zu
Frage 8 (S. 91)

umformerstationen; siehe unter Automatische Antagen

Umlagen; siehe unter Mieto und Teil il A, Hinweise zu Frage 9 (S. 77)

UmSChülef; siehs unter Arbeitnehmar sowie unter Auszubitdende
und Teil lll, Hinweise zu Frage 7 (S. 90)

UmWidmUng; siehe unter Loeßtehende Gebäude mit Wohnräum

Unbezahlt mithetrende Familienangehörige; siehe reil tv,
Hinweise zu Frage C 2 (S. 1 16)

UnfallversiCherung; siehe unter Rente und Teit ilt. Hinweise zu
Frage I (S. 92)

Universitäten; siehe unter Krankenhäuser und Terl ilr. Hinwejse zu
Frage 10a (S. 99)

Unterhaltsgeld nach dem Arbeitsförderungsgesetz
Unterhaltsgeld nach dem Arbeitstörderungsgesek ist im personenbog;n,
Frage 8, bei ,,sonstige Unte6tützungen (2. B. Soziathitfe, BAföG).. zu
markieren:

siehe auch Teil lll, Hinrveise zu Frage 8 (S. 93)

Unterhaltsleistungen; siehe unter Sdnslig6 UnteßtüEungen

Unterhaltsquelle; sierre Teir ilt, Hinweise zu Frage I (S. 9l)
Unterkunft, bewohnt; siehe unter Bewohnta Unterkunft und Teit
ll B. Frage 1 (S.82)
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Untermieter
Als Untermieter gelten alle Haushalte (auch Einzelperson) in einer Woh-
nung, denen Teils der wohnung von dem Wohnungsinhaber (Eigentümer,
Hauptmiete0 überlassen worden sind, gleichgültig, ob mit od€r ohne
Mietzahlung. Eine wohnung gilt als total unterusmiotel, wsnn mehrera
Haushalte darin wohnen, di€ einzeln mit dem nicht in der Wohnung
wohnenden lnhaber (Eigentümer, Hauptmi€ter) über Teile der Wohnung
einen Mietvertrag abgeschlossen haben. Die in €iner solchen Wohnung
lebenden Haushalte gelten als Untemieter. Wohnen mehrere Haushalte in
einer Wohnung, beantwortet einer die Fragen zur Wohnung, die übrigen
nur F age lc im wohnungsbogen;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 1c (S.72)

Unternehmen

Als Unternehmen gilt die kleinste Einheit, die aus handels- und/oder
steuerrechtlichen Gründen Bücher tührt und den Ertrag emittelt.

Unternehmen in Liquidation

Untemehmen, die sich in Liquidation berinden, haben einen Arbeitsstätten-
bogen auszulüllen, sofem sie am Zählungsstichtag wirtschattlich tätig
sind.

Untersuchungshäftlinge; siene reil lll, Hinweise zu Frage 7 (S. 89)

Untervermietete Räume

Untervemietete Räume sind RäumeeinerWohnung, die vom wohnungsin-
haber (Eigentümer, Hauptmi€te4 durch schrittlichen oder mündlichen
Vertrag an Untemieter überlassen werden.

Vereinigungen; siehe unter organisationen ohno Eilerbszwock

Vereinshaus, Vereinsheim; siehe unter Gaststätlen

vereinsvorstand; sieho unter Ehrenamtliche Tätlgkelton

Verheiratete; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage 3 (S. 87)
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Verheiratete, die dauernd getrennt leben; si€he Teil lll,
Hinw€ise zu Frage 3 (S. 87)

Verkaufsstände
Verkaursstände auf Grundstücken, Straßen, Plätzen oder in Markthallen,
die als Dauerusrkautsstände ständig an derselben Stelle betrieben
werden, arhalten einen Arbeitsstättenbogen an ihrem Standort. Fliegende
verkautsstände mit wechselndem Standort, Verkaufsstände des ambu-
lanten Gewerbes und des Straßenhandels, Verkaufsstände auf wochen'
und Jahrmärkten hingegen erhalten den Arbeitsstättenbogen nicht an
ihrem jeweiligen Standort, sondem in der wohnung der lnhaber.

Verkehrsbetriebe
Verkehrsbetriebe erhalten einen Arbeitsstättenbogen. Hielzu gehören 2. B.

Straßenbahnbetriebe, Omnibusbetriebe, Seehafen' und Luftlahrtbetriebe'
Spediteure sowie Reiseveranstalter und -vermittler. Bundesbahn und
Bundespost werden gesondert erraßt.

Verkehrsmittel; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage l3 (S. 102)

Vermietung, Verpachtung; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage 8
(s. s3)

Vermögen, eigenes; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage I (s. 93)

Versicherungsagenten; siehe unter Agenten

Versicherungsbeamte; siehe unter Beamts und Teil lll, Hinweise
zu Frage 15 (S. 1 04) sowie Teil lV, Hinweise zu Frage C 4 (S. 1'l 7)

Versorgungs-, Entsorgungsbetriebe
Veßorgungs- und Entsorgungsbetriebe erhalten einen Arbeitsstättenbo'
gen. Hiezu zählei1 z. g. Betriebe lür wasser', Gas', Strom' und wärme-
nergieversorgung, Betriebe lür Abwasserbeseitigung, Müllaufbereitung
od6r Müllbeseitigung sowi€ Schlachthöfe.

Vertrauensperson
Für Personen, die wegen einer Behinderung oder wegen Minderjährigkeit
keine Auskuntt geben können, kann die Auskunft auch durch eine
Verlrauensperson des Auskunttspfl ichtigen erteilt werden:

siehe auch unter Auskunttsprlicht
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Vertriebene; siehe unter Staatsangehörigkeit und Teil lll, Hinweise zu
Frage 5 (S. 88)

Verwaltungen; siehe unter Büros, Vemallungen

Verwaltungsschule; siene Ten ttl, Hinweise zu Frage loa (S. 1oo)

Volkshochschule; siene Teil lll, Hinweise zu Frage I (S. 96)

Volksschule; siehe Teil lll, Hinweise zu Frage 9 (s. 96)

Vollzeit-Enrrerbstätigkeit; siene reil ltl, Hinweiso zu Frage 7 (S.90)

Volontäre; siehe unter Auszubildends, Teil lll, Hinweise zu Frage 15
(S. 103) und Teil lV, Hinweise zu Frage C 7 (S. 1 17t0

Voraöeiter; siehe unter Facharbeiter, Gesellan

Vorstandsmitglieder; siehe Teit lv, Hinweise zu Frage c 4 (s. 117)

Vorruhestandsbezüge/-geld; siehe unter Rente und Teil lll,
Hinweise zu Frage 8 (S. 92)

Vorwiegend benutzte Wohnung; siehe unter Hauptwohnung,
Neb€nwohnung

Wärmepumpe
Mil Hilfe der Wärmepumpe. die oftmals zusammen mit Sonnenkollektoren
(siehe unter Sonnanenergie) eingesetzt wird, kann Wärme aus der umge-
benden Lutt, dem Erdboden oder wasser aurgenommen und genutzt
werden.
Sie ist unter Frage 5b des Wohnungsbogens nur dann als Wärmequelle zu
markieren, wenn sie auch lür die Raumbeheizung und nicht allein zur
Warmwasseraulbereitung eing6etzt wird;

siehe auch Teil ll A, Hinweise zu Frage 5b (S. 74)

Wärmequelle; siehe Teil ll A. Hinweise zu Frage 5b (S. 74)

Wahlbeamte; siehe unter Beamte

Waisenrgnte; siehe unter Fente und Teil lll, Hinweise zu Frags I
(s. 92)

Wandergewerbe; siehe unter Ambulantes Gäwerbe

Wandermusiker; siehe unter Di€nstleistungsbetriebe
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Warenautomaten; siehe unter Automatbcho Ahlagen
Warenverkaufsständel sietre unter t(anrinen
Waschküche; siehe unter cebäudeart und Teit il B, Hinweise zu
FEge 1 (S.81)

Wehrdienst; siehe unter Sotdat
Wehrübender; siehe unter Sotdat
Weiterg Wohnung (Unterkuntt, Zimmeo; siehe unter Hauptwoh-
nung, Nobenwohnung und Teil lll, Hinweis€ zu Frage 6 (S.88)
WerkStudent; siehe Teit tv, Hinweise zu Abschnitt C: ,Tätige perso-
nen" (S. 116)

Werkswohnung; siehe Teit I Ab Hinweise zu Frage 1Oa (S. 77)

Werkvertragspartner
Werkvertragspartntr getten wie Zwischenmeister und Hausgewerbetrei-
bende als S€lbständig€ und haben einen Arbeißstän6nbogen auszulüllen.
Wederaufbaujahr von Gebäuden; siehe Teit l B, Hinweise zu
Frage 3 (S. 83)

Wirtschaft licher Schwerpunkt
Erstreckt sich die Tätigkeit 6inar Arbeitsstätte auf mehrere Wirtschattsbe-
reiche, so ist anzugeben. ob der Schwerpunh der Tätigkeit bei der
Herstellung odor Reparatur von Waren, im Bauwesen, im Großhandel,
Einzelhandel, bei der Vemittlung von Waren und Leistungen, bei Trans-
pon- oder bei Oienstleistungen liegt, d. h. wetche dies€r Tätigkeiten
übemiegt.
Nähere Erläuterungen für die Arbeitsstätenzählung;
siehe Teil lV, Hinweise zu Frage A 2c (S. | 14)

Wrtschaftsgymnasium; siehe Teit It, Hinweise zu Frage 9 (S. 97)

Wirtschaftsoberschule; siehe Teit fl, Hinweise zu Frage 9 (S. 97)

Wirtschaftsschulel siene Teit il, Hinweise zu Frage 9 (S. 94

Wirtschaftszweig, Branche
Bei Frage 16 im Peßonenbogen kommt es auf eine mögtichst genaue
Angabe des Wirtshafts*eiges (Branche, Behörde) an, zu dem der
Belrieb gehört. Oie Zuordnung richtet sich mch dem wirBchatüichen
Schw€rpunkt der örtlichen Einheit. Umtaßt der Betrieb mehrere Abteilun-
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Wohnheime; siehe unterAßtatten (cemsinschafts- und Anstattsun-
terkilnftel, Wohnhoims sowie Tell ll B, Hinweise zu Frags i (S. 82)

Wohnküche; siehe unter Küche, Kochnishe und Teit I A, Htnwoise
zu Frage 4 (S. 73)

WOhnschiffe; sbhe unrer Bowohnte Untorkunn und Teit I B, Hinwet-
se zu Frage 1 (S. 82)

Wohnung

Unter einer Wohnung sind nach außen abgeschlossene, zu Wohnzwecken
bestimmte, in d€r Regel zusammenliegende Bäume in Wohngebäuden und
sonstigen Gebäuden mit Wohnraum zu verstehen, die die Führung einss
eigenen Haushalts emöglichen. Sie sollen einen eigenen Wohnungsein-
gang unminelbar vom Treppenhaus oder von einem Voraum oder von
außen aufweisen. Hieöei ist es gleichgültig, ob in dieser Wohnung
gegenwfutig ein oder mehrere Haushalte untergebracht sind ods ob die
Wohnung z. Z. leersteht bzw. eine Freizeitwohnung ist. Es ist auch
mtiglich, daß sich eine Aöeitsstätte in der Wohnung betindet. Dies ist vor
allem bei selbständig tätigen Personen der Fail (2. B. Schneid€nflerkstatt in
der Wohnung). Falls ein Haushalt in einem Gebäude mehr als eine
Wohnung nutzt, s9 sind die Wohnungsangabsn auf gilgE Wohnungsbo-
gen zusammenzutassen.

Wohnverhältnis; siehe Teir I A, Hinweise zu Frage I (S. 71)

wohnungsausstattung; sietre teit I A Hinweise zu Frage 4 (s. 73)

Wohnungsbaugenossenschaften; siehe Teit l B, Hinweisa zu
Frage 2 (S.82183)

Wohnungsinhaber
Wohnungsinhaber ist, wer dio Wohnung am Zähtungsstichtag allein oder
zusammen mlt anderen als Eigentümer, Mieter oder Untermieter nutzt;

siehe auch unter Auskunftspf,lclrt

WOhnwagen; si6he unter Bewohnte Unterkunft

ZählungsStiChtag; sishe unter Süchtag der Zähtung
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Zwischenmeister
Zwischenmeister geben, ohne selbst Arbeitnehmer zu sein, die ihnen von
Gewerbetreibenden übertragene Aö€it an Heimarbeiter oder Hausgewer-
betreibende weiter und rechnen im Namen der Auttraggeber ab.
Zwischenmeister sind als Salbsfändige anzusehen und tüllen einen eige-
nen fubeitsstänenbogen aus. Die in Lohnlisten bei Zwischenmeistem
gelührten Heimarbeiter sind nicht anzugeben, da Heimabeiter bei der
Arbeitsstättenzählung nicht erlaßt werdsn:

siehe auch unter Freiberufllch Tätlge, Selbständigs und Tsil lll, Hinweise
zu Frage 15 (S. 104)

Zwischenvenraltungen; sietre unter Hauptnisdorlä$ung
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gen mit unteGchiedlichem Produktionsprogramm (2. B. Gieß€rei und
Straßenfahzeugbau) oder ist er in andorer Beziehung gegliedert (2. B.
Autohandel und -reparatur), so ist d€r übeiliegende Wirtschaftszweig
(Betriebsschwerpunkt) einzutragen;

siehe auch Teil lll, Hinweise zu Frage 16 (S. 104) und T6il M, Hinweise zu
FrageA2(S.112t0

Witwenrente; si€he unter Bonte und Teil lll, Hinwaiso zu Frage I
(s. e2)

Wochenendpendler; siene untar Haushalt, zum Haushalt gehö-.
rgnde Po6onon

Wohnbaugenossenschaft; siehe Teit I B, Hinweise zu Frage 2 (S.
83)

Wohnberechtigungsschein; siehe unter Öffenttiche Mittet rür
den sozialen Wohnungsbau

Wohnbesitzberechtigte; siene teit tt A, Hinweise zu Frage r (S. 7r)

Wohngebäude
Wohngebäude sind Gebäude, deren Gesamtnutzfläche mindmtens zur
Hältte für Wohnzw€cke genutzt wird (2. B. Ein-, Zwei- oder Mehrfamilien-
haus, Appartemenlhaus, Wohnheim, Ferienhaus).
Zur Ermittlung des Anteils der Wohnfläche an der Gesamtnutzfläche siehe
unter Gebäudeart;

siehe auch Teil ll B, Hinweise zu FBge 1 (S. 81)

Wohngemeinschaft
Eine Wohngemeinschaft ist dann als ein Haushalt zu erlassen, wenn 6ine
Wohnung gemeinschaftlich gemietet wurde und alle Mitgli€der gemeinsam
wirbchatten. Oasselbs gilt, wenn die Wohnung nicht von allen Mitgliedern
des Haushalts gBmietet ist.

Falls €inzelne oder alle Personen in einer solchen Wohnung selbständig
winschafton, sind sie Einzelhaushalte.

Wohnheimbewohnerl sietre unt€r Haushalt, zum Hauhalt gehö-
,ende Personen
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Zeitaufwand; siehe Teir lll, Hinweise zu Frage 14 (S. 102)

Zeitbeschäftigte; siehe Teil lv, Hinweise zu Abschnitt c: Tätige
Peßonen (S. 1 15)

Zeitungsstand; siehe unter Kantinen

Zentralheizung
Bei einer Zentralheizung versorgit eine zentrale Heizquelle über ein Röhren-
system die Wohnungen nur eines Gebäudes:

siehe auch Teil ll A Hinweise zu Frage 5a (S. 73)

Zinszuschüsse; siehe unter Öfienuiche üittel ,ttr den sozlalen
Wohnungsbau

Zifkus; sietre unter Schaustolloruntomehmen

Zivilbedienstetg in Aöeitsstätten der ausländischen Streitkrätts;
siehs unter Ausländi8che §treltkräfte

Zivildienstleistender
- Gilt nicht lür B€rlin -
Zivildienstlsist€nde gelten als Vollzeit-Enflarbstätige;

si6hs auch Teil lll, Hinweise zu Frage 7 (S. 90)

Zuckerfäbriken; siehe unter Saison- und Kampagnebetriobe

Zweigniederlassungen, Filialen
Eine Arbeits$äne gilt als Zweigniedenassung, wenn sie von der Hauptnie-
derlassung räumlich - ggr. auch in derselben Gemeinde - getrennt und
rechtlich unselbständig ist. Es ist unbedingt erforderlich, daß die genaue
Anschrift und der Schwerpuntit der Tätigkeit des gesamten Unternehmens
angegeben werden, zu dem diese Aöeits$äne a§ Zweigniededassung
gehört.
Alle inländischen Zweigniededassungm, die zum Untemehmen gehören,
sind ebenfalls von der Hauptniederlassung aufzuführen.

Zweiter Bildungsweg; siehe Teit lll, Hinweise zu Frage 9 (Abend-
gymnasium) (S.93)

Zweiter Förderungsweg; siehe Teil ll A, Hinweise zu Frage I
(s. 76)
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Teil ll A
HINWEISE ZU DEN FRAGEN IM WOHNUNGSBOGEN

- Wohnungsangaben -
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Die Eingangslrage "die Wohnung steht be,. i$ zu markieren' w€nn die
Wohnung am E hebungsstichtag weder v€mietet ist noch vom Eigentü-
mer selbst genda wird und auch keine Freizeitwohnung ist. Auch lür
dieso Wohnungan muß ein Haushaltsmantelbogen mit Wohnungsbogen
angelegt werden. Nicht jede Wohnung, in der keine Auskunftsp€rson
angelrotlen wird, ist eine leerstehende Wohnung. Vor allem ln Erholungs'
una Feriengebieten muß damit gerechnet werden, daß es sich um eine
dortige Freizeit- oderauch Ferienwohnung handelt, die zurZeit derZählung
nicht bewohnt ist.

Frage 1: Bewohnen Sie die Wohnung/Räume als...

Mit der Frage nach dem wohnvethältnis soll restgestellt werden, ob
Bewohner in einem Eigentums- oder MieweÖältnis zur Wohnung stehen.
Unter einerWohnung sind nach außen abgeschlossene' zu Wohnzwecken
b6timmte, in der Regel zusmmenliegtrde Räume in Wohngebäuden und
sonstigen Gebäuden mil wohnraum zu veßtehen, die die Führung eines
eigenen Hilshalts emö'glichen. Sie sollen einen eigenen Wohnungsin'
gang unmittelbar vom Treppenhaus oder von einem Vomum oder von
auoen aulweisen. HieÖei ist 6 gleichgültig, ob in di6er wohnung
gegenwärtig ein oder rehrere Haushalte untergebracht sind oder ob die
Wohnung z. Z. lu steht bzw. eine Freizeitwohnung ist'
Falls ein Haushalt in einem Gebäude mehr als eine wohnung nutzt, so sind
die Wohnungffgaben auf einem Wohnungsbogen zusammonzufGsen.

"a) EigenGmer(in), Miteigentümor oder Kaufanwärtof
Eig.ntümer

:"""#f äll.iJ";ääT$ä11,""äi*?,ffi"1,:15il'"ä:':ä':[
Eintragung im Grundbuch schon beantragt haben. Haushalte in mit
öllentlichen Mitteln gelörderten Wohnungen, die sich als Wohnbositzb€'
rochügte b€zeichnen (sie habgn einen Wohnbesitrbrie0' sind ebenralls
Egentümer.

Mitolgontümer
Mitoigentümer ist derienige. dem das Eigentum nicht allein, sondern nur
mit anderen - etwa im Rahmen einer Eöengemeinschatt - zusteht'

Kaufanwärtor
Kauranwärter sind zukünftige EMeöer d€s Gebäudes oder der wohnung,
dle bereits einen Voilertrag abgeschlossen hab€n.
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"b) Hauptmieter(inl (einshließlich Altonteil)"
l{auptmieter
Als Hauptmieter gilt, wer das Recht zur WohnungsnuEung durch Mietver-
trag (auch mündliche Vereinbmng) mit dem Eigentümer dgs Gebäudes/
der Wohnung eMorben hat. Hierbei ist es gleichgültig, ob für die Wohnung
zur Zeit tatsächlich Miete gezahlt wird oder nicht.
Hierunter fällt auch der Mietkaul; ebsnso sind Haushalte in Wohnheimen
Hauptmieter, $fem sie nicht Eigentümer der Wohnung sind.

Altenteil
Altenteil ist das wohnrecht, das nach Übergabe eines Gebäudes mit
Wohnraum bil. eines Hofes an einen Nachfolger (2. B. Sohn, Tochter) aut
Lebenszeit vorbehaltsn wird (Altenteil, auch als Leibgedinge, Einsitz, Aus-
gedinge bezeichnet).

,,c) Untsmiobr(in)"
Als Untermiater gelten alle Haushalte (auch Einzelperson) in ein€r Woh-
nung, denen Teile der Wohnung von dem Wohnungsinhaber (Eigentümer'
Hauptmieter) überlassen worden sind, gleichgültig, ob mit oder ohne
Mietzahlung.

Einewohnung gilt als totaluntsflemi€lgt, wenn mehrere Haushalte darin
wohnen, die einzeh mit dem nicht in der Wohnung wohnenden lnhaber
(Eigentümer, Hauptmieter) über Teile der Wohnung einen Mietverlrag
abgeschlossen haben. Alle in einer solchen Wohnung lebenden Haushalte
gelten als Untermieter, einer dieser Haushalte sollte alle Fragen zur Woh-
nung bemtworten. Alle übrigen Personen beantwolten auf ihrem Woh-
nungsbogen nur die Frage 1c.

Frage 2.lst die Wohnung eine Freizeitwohnung?
Eine Wohnung, in der Peßonen lediglich ihre Freizeit verbringen (2. B. am
Wochenende, während des Urlaubs, der Ferien), wird als Freizeitwohnung
bezeichnet. Freizeitwohnungen kann es in jedem Gebäude geben (2. B.

Wochenend- und Ferienhaus, Mehrfamilienhaus). Si€ kann

- vom Eigentümer selbst genutzt werden,
- an Oritte vemietet werden oder
- an Orine kostenlos übedassen werden.
Oie Vemietung kann erfolgen
- über den Eigentüms,
- über einen Hotelbetrieb oder über eine sonstige Organisation.
Mit der Vermietung darf allerdings kein Hotelseruice zwingend verbunden
sein.
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Freizeitwohnungen, die zvz:eildetZehtung nicht bewohnt sind, sind nicht
als "Lerstehende wohnungtr" zu err6sen.
Gartenlauben, Schrebergarttrhütten, Geräteschuppen' Weinberghütten,
Wohnwagen usw. gelten nicht als Freizeitwohnungen.

Frage 3: Wann ist der Haushalt in diese Wohnung
eingezogen?
Anzugeben ist in der Regel das Jahr, in dem das am längsten hier
wohnende Haushaltsmitglied diese Wohnung bezogen hat.

Frage 4: Sind innerhalb der Wohnung ...

Küch€
Zu den Küchen zählen Kochküchen und wohnküchen. Sie müssen mit
einer lest installierten Einrichtung zum Kochen ausgestattet sein.

Kochnischo
Als Kochnishe gilt nur eine zu einem Wohnraum gehörendg Nische' dia
mit einer Einrichtung zum Kochen ausgestattet ist.

Beachte: Nur behelfsmäßig zum Kochen eingerichtete N€benräume oder
Zimmer mit Kochgelegonheit oder mit behelfsmäßiger Kochecke gelten
weder als Küche noch als Kochnische.

Bad, Dusche
Zur Badeinrichtung gehört, daß mindestens eine Badewanne (auch
Sitzbadewanne) oder eine Dusche mit Bodenwanne vorhanden ist und in
dem Raum selbst eine Abflußmöglichkeit für das Wasser besteht.

WC (innerhalb der Wohnung)
Hierunter sind nur Toiletten (Klosetts, Aborte) zu verstehen' die über
Spülkästen oder Oruckspüler an ein wassernetz angeschlossen sind.

Frage 5a: Wird die Wohnung übeniviegend beheizt
mit...

Bei Fem- und Blockheizungen werden die Wohnungen mehrerer Gebäude
von einer zenlElen Heizquelle aus beheia.

ZentElhoizung
gei Zentralheizung veßorgt die zentrale Heizquelle die Wohnung nur eines
Gebäudes.

tö
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Etagsnheizung
eei 

-einer 
etage.-ntreizung werden die Räume einer Wohnung+on einer nur

lür diese Wohnung bestimmt€n Heizquelle aus beheizt.

EinzsF odsr MshrEumöfEn (auch Nachtspelcheröfen)
EinzElölen (2. B. Kohle', Nachtspeicherören) beheizen jeweils nur den

Raum, in dem sie stehen. ln der Begel sind sia test installiert'
Ein Mahnaumoton (2. B. Kacheloren) beheizt gleichzeitig mehrere Bäume
(auch durch Luftkanäle).

Fraoe 5b: Welcher Brennstoff, welche Wärmequelle
wirü venvendet?

Zw ftage nach dem Brennstotf' der Wämequelle können mehrere

Angabe;gemacht werden, z. B. wenn für Einzelo,enheizung verschiedene
gänstolie (u. a. Kohle, Strom) veruendet werden oder wenn zu einer mit
Heizöl betriebenen Heizanlage zusät iche Wärmequellen vemendet wer-
den.

Kohle, Holz usw.
Zu der Kategorie ,Kohle, Holz usw." zählen auch Koks' Torf und ähnliche
feste Brennstoff€.

Femwärme
Fernwärme (auch lndustrie-Abwäme) ist eino Heizenergie, die von einem

außerhalb des eigenen Grundstücks liegenden Betriebs-' Block- oder
Fernheiilerk geliefert wird.
Bei Femheizung ist immer "Femwämo" zu markieren'

Sonnenenetgle' WäTmePumPo
Zur Nurzung äer Sonnenenergie werden - oftmals in Verbindung mit einer

Wämepuripe - in der Regel Sonnenkollektoren, die Sonnenlicht und

solare Wämestrahlung absorbieren und in Form nutzbarer Wärmeenergie

an einen flüssigen Wärmeträger wsiterg€b€n' seltener auch als golarzell6n

eingesetzt.
MiaHife d6r wärmepumpe kann Wäme aus der umgeb€nden Luft, dem

Erdboden oder Wasser aufg€nommen und genutzt werden' Diese Wäme-
quellen sind nur dann zu markieren, wenn sie auch der Raumbehsizung
und nlcht alleln der Watmwasssrversorgung dienen.
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Frage 6: Wie viele Räume der Wohnung haben minde-
stens 6 Quadratmeter?

Zu d€n Bäumen einer Wohnung zählen alle Wohn- und Schlafräume
einschl. der unteruermieteten sowi€ der außerhalb des Wohnungsab-
schlusses liegenden Räume (2. B. Mansarden). G€werblich genutzte
Wohnräume gehören ebenfalls dazui Keller und Bodenräume auch dann,
wenn sie unbenutzt sind; sie müssen jedoch zu Wohnzwecken ausgebaut
sein.
Bäume, dio weniger als 6 Quädratmeter aufweisen oder unabhängig von
ihrer Größe als Küche, Bad, Toilette, Flurgenutzt werden, sind hier nicht zu

berücksichtigen.
a) Anzahl d6r unterygmisleten Räume
Unteruermietete Räume sind Räume einer Wohnung, die vom Wohnungs-
inhaber (Eigentümer, Hauptmieted durch schriftlichen oder mündlichen
Venrag an Untermieter überlassen werden.

b) Anzahl dsr geweölich genuüten Räume
Das sind Räume in einer Wohnung, die am Stichtag der Zählung
geweölich genutzt werden.
Wkd die. gesmte Wohiung gewerblich genuta, so ist nur ein Arbeitsstät-
ten6ogen ausufüllen. Wird die Wohnung zum Wohnen und gewerblich
genuEt, ist sowohl ein Wohnungs-, Peßonen' und Haushaltslnantelbogen
als auch ein Arbeitsstättenbogen auszufüllen.

Fruge 7i Wie groß ist die Fläche der gesamten Woh-
nung?

Die Gesamtlläche der Wohnung setzt sich zusammen aus der Fläche
- aller Wohn- und Schlafräume, auch außerhalb des Wohnungsabschlus'

ses (2. B. Mansarden),
- der Küche,
- des Badezimmers, der Toilettdn), Besen-, Speise' und Abstellkammer'

Veranda, des Flurs, Balkons,
- d€r gewerblich genutzten Wofmräume.
Unter einer Schräge liegende Flächen sind nur halb 2u rechn€n, Balkone
nur zu einem Vlertel. Kell6r- und Bodenräume (Speiche0 bleiben unberück'
sichtigt, wenn sie nicht zu Wohneecken ausgebaut sind.
Mieter können die Fläche der Wohnung im allgemeinen dom Mietvertrag
entnehmen.

75

Frage 8: lst die Wohnung mit Mitteln des sozialen
Wohnungsbaus gefördertil
Mit Mineln des sozialen wohnungsbaus ggfördett gelten nur solche
wohnungen, die mch der währungsrefom (20. Juni 1948) tertiggestellt
worden sind und tür die öffenüiche Mittel (des Bundes, des Landes oder
der Gemeinde) zur Enichtung von Suialwohnungon bewilligt wurden
(sogenannter Eßter Fördflngswog).
Hieuu zählen u- a.:
- Dadehen zur Deckung der Baukost€n (n der Regel öffentlichg Bau-

dadahen oder Landssbaudarlehon genannt).
- Darlehen oder Zuschüsse zur Deckung der laufenden Aufwendungen

(Annuitätshilton, Aulwendungszuschüsso oder -dadehen' Ansu-
schtusol.

Für ötfBntlich gelörderte Wohnungen mlissen bei einer Neuvemietung
Miet€r einen Wohnb€rochligungsscheln der zuständigen Gemeinde.
oder Kreisbehörde (2. 8. wohnungsamt, Sozialamt) vodegen. Sind ,ür
Mietwohnungen dis ötfentlichen Mittel vozeitlg zurückgezahlt worden, so
gelten die melsten Wohnungen noch bis zu I Jahren als öt entlich
geförderl. Bei Eigenheimen und Eigentumswohnungen entfällt in der
Fegel die öfrentliche Bindung mit Rücleahlung oder AblÖsung der
Förderungsminel; boi Eigentumswohnungen, die durch Umwandlung
entstandsn sind, snt älttie Bindung nur, wenn Eigentümer als B€rechtig-
te im sozialen Wohnungsbau die wohnung s€lbst nuEon. Über das Ende
der Bindungen e]halten Eigentümer eine Bestätigung der zuständigen
Stelle.
Nichl zu den ötfenllichen Mitteln im oben genannten Sinn zählen
- Aufwendungsdadehen nach dem Fegionalprogramm des Bundes (so-

gonannter Zweiter Förderungsw8g),
- Aulbaudarlehen nach dem kstenausgleichsgeseE,
- Wohnungslürsorgemittel für ötfentlich Bedienstete des Bundes, der

Länder oder Gemeinden,
- Mittel zur Förderung der Modemisierung oder für Maßnahmen zur

Einsparung von Heizenergie,
- 7b-Abschrgibungen und sonstige Steueryergünstigungen, Bauspil-

prämim.
Hauptmieter, denm nicht bekamt ist. ob ihre Wohnung mit Mitteln des
sozialen Wohnungsbaus getördert ist, machen keine Angaben.

Frage 9: Wie hoch ist die Monatsmiete? :

Einzutragen isl der zu zahlende volle Mietbetrag einschließlich der
Kosten für allgemeine Neb€nloBtungsn, ied@h ohne veörauchsabhän-
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gige Nebenkosten lür den Monat Mai 1987. Es ist daraut zu achten' daß

äiä laiet" lil die ganze wohnung einschließlich ggf. unteruermioteter
Räume angegeben wird. lst die Grundmiete wegen finanzieller Vorlei-
stungen emäßigt, ist der verminderte BetGg maßgebend; gleichzeilig ist

in diesen Fällen bei Frage 10b "ia" zu markiecn.
Zu den Kosten für allgemeine Nebenleistungen zählen Umlagen 

'ür 
Was-

ser, Kanalisation, Straßenreinigung, Müllabfuhr' Treppenhausbeleuchtung
und Schomsteinreinigung. Werden solche Leistungen gesondert bezahlt,

so muß der anteilige Betrag der Monatsmiete zugerechnet werden'
Nebenkosten sind Umlagen für Zentralhoizung, wamwasserversorgung'
Garagenmiete, Untemietezuschhg und Zuschlag für Möblierung' Erlolgt

die lüieuahlung in einer Pauschale und sind diese Nebenkosten darin

enthalten, müssen sie von dem einzutragenden Mietbetrag abgezogen
werden.(siohe nachfolgendes Berechnungsschema).

BeisPiol:
Monatlich gezahlte Miete
Zahlen Sie außerdem noch Beträge lür Wasser, Kana-
lisation, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Treppenhaus'
beleuchtung, Schornsteinreinigung? Allgemeine
Nebenleistungen

Gasamtbetrag

Sind in lhrer monatlich gezahlten Miete Umlagen für
Zantralheizung, Wamwasseruersorgung, Garagenmie'
te, Untermieteuuschlag. Zuschlag für Möblierung
enthalten?
Verbrauchsabhängige Nebenkosten

Gesamtbetrag

760 DM

+ 80DM

840 0M

- 250 Dl'/

= 590 DM

Frage 10a: Handelt es sich um eine Dienst-' Werks-
wohnung ...?

Dignst-, Wgrkswohnung
Dienst-, Wäkswohnungen sind Wohnungen' die vom Arbeitgeber den
Aöeitnehmern überlassen werden. Nicht dzu gehören Wohnungen für

Bedienstete der öffentlichen Hand.

Berufsmistwohnung ..

Eine Ben smietwohnung liegt vor, wenn freiberuflich Tätige (z B Azte'

tt
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Rechtsanwälte, Steueöerater) oder Kteingeweöetreibende (2. B, Schnei-
der) einen Teil ihrer Wohnung zur Ausübung ihres Berutes nuEen.
G6chättsmiotwohnung
Eine Geschäftsmietwohnung li6gt vor, wenn eine Mietwohnung mit einem
Verkaufs- und Ausstellungsraum veöunden ist bzw. wenn ein oder mshre-
E Zimmer als Verkautsräume benutä werden.

Beacht€: Für Beruls- und Geschäftsmietwohnungen ist leweils auch ein
Aöeitsstilttenbogen anzulegen.

Frage 10b: lst die Wohnung verbilligt, kostenlos über-
lassen ...?
Bei den linanziellon Vodebtungon, die von dem Mieter einer Wohnung
slbst oder von einem anderen zu seinen Gunsten an den Vemieter
(Bauher) geahlt wurden, kann es sich um einen sog. abwohnbaren
BaukostenzschuB in der Fom einer Mietvorauszahlung bzw. ein€s
Mieterdadehens hmdeln. Eine MiatvoEll*hlung liegt vor, w€nn der
Mieter mit dem Bauhem vereinbart hat, daß durch den Baukostenzuschuß
die Miete ltir eine bestimnte Zeit emäßigt odsr erlassen wird. Das
Mietodadehen ist ein Darlehen des Mieters an den Vemieter, das durch
Verechnung mit ds Miete getilgt wird.
Ene finanzielle Vodeistung liegt auch dann vor, wenn der Mieter dio
Modemisierung der Wohnung vertraglich übemommen hat und deshalb
die Miete für eine bestimmte Zeit emäßigt wird.
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Teil l! B
HINWEISE ZU DEN FRAGEN IM WOHNUNGSBOGEN

- Gebäudeangaben -
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Bewohnte Unterkun t
Unterkünfte sind beheltsmäßige Bauten zur vorübergehenden Nutzung.
Hiezu zählen z. B. Beh6lfshgime, Baracksn, Wohnwagen, Lauben,
Gartenlauben, Schreberga.tenhütten, Weinberghütten, Almhütten, festver-
ankerte Wohnschitfe und Bauzügo. Für sie werden nur Gebäudeangaben
erhoben, wenn sie bewohnt sind. ln diesen Fällen sind rür alle Wohneinhei-
ten (einschließlich der leerstehenden) die Wohnungsangaben zu erheben.
Wohnheimo dienen den Wohnbedürfnissen bestimmter Bevölkerungskrei-
se, z. B. Sludenten, ältere Menschen. Ein Gebäude kann vollständig als
Wohnheim dienen; dann tührt es meistens die Bezeichnung ,,Wohnheim,,,
z. B. Studentänwohnheim, Altenwohnheim, Schwestemwohnheim, Wohn-
heim ftir Mutter und Kind. Werden in einem Gebäuds alle Wohneinheiten
(Wohnungen) lür Wohnheimzwecke genutzt, so ist stets ,,vollständig,, zu
markieren. Andererseits kann ein Gebäude nur teilweise als Wohnheim
genutzt w€rden (2. B. Altenzentrum).

Frage 2: Wer ist Eigentümer(in), Kaufanwärt. ..,
Elgentüme(in)
Eigentümer sind Peßonen. denen das Eigentum an dem Gebäude recht-
lich zusteht oder die die Eintragung im Grundbuch schon beantragt haben.

Kauranwä.te(in,
Kautanwärter sind zukünftige Eilerber des Gebäudes, die bereits einen
Voruertrag abgeschlossen haben.

Eöbaubsrechtigl6(rl
Erbbauberechtigter ist derjenige, dem durch vertragliche Vereinbarung mit
dem Grundstückseigentümer ein Erbbaursht im Grundbuch eingetragen
wurde.

ErÖengemeinschaft
Eine Erbengemeinschaft liegt vor, wenn mehrere natürliche Personen ein
Gebäude gemeinsam geerbt haben.

Gmeinniltziges Wohnungsunlemehmen, Wohnungsbaugsnossen.
schaft oder Organ dar staatlichen Wohnungspotitik
Oiese Eigentümergruppe umfaßt die Unternehmensgruppen der gemein-
nützigen Wohnungswirtschaft, also dieienigen Unternehmen, die nach
dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz vom 29. Februar 1940 (WGG) ats
gemeinnützig 'aerkannt worden sind bzw. die die gteiche Rechtssteltung
wie ein als gemeinnützig anskanntes Wohnungsunternehmen haben.
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Frage 1: Gebäudeart

Berücksichtigt werden nur Gebäude mit Wohnraum und bewohnts

Unterkünfte. Gebäude sind lür längete Daus efüchtete Bauwerke und

enthalten Wohn-, Aulenthaltsräume und/oder Räume für Arbeitsstänen und

mdere Nutzungen. Ats ein (einzelnes) Gebäude gilt jedes freistehende

Gebäude oder bei zuffimtrhängender Bebauung - z' B' OopPel',
Gruppen- und Rsihmhäuser - jedes Gebäude, das durch eine vom Oach

bis iüm Keller reichende Brandmauer von anderen Gebäuden getrennt ist'
Bei einem Gobäuds mit WohnEum handelt es sich entweder um ein

"Wohngebäudo" 
oder um ein "sonstigss 

Gsbäude mit Wohnraum"'-Die
2uoroning näng[ von den Anteilen des Gebäudes für wohnzwecke und lür
Nichtwohizwmke (für geweöliche' soziale, kulturelle Zwecke, VemaF
tungsilscke usw.) an der Gesamtnutzfläch€ ab. Die Gebäude'lächen,
dieiu Wohnrueckm und zu Nichtwohnilecken genutzt werden, bilden

die Gesmtnutzfläche des Gebäudes.
Die Fläche allar Wohnungn (siehe b€i Flächo der wohnung) descebäu-
des bildet den lür WohwEke genutzten Teil eines G€bäuds' Falls die

Gesamtnulrläche des Gebäudes erst testg6tellt werden muß, kann d€r

für Nichtwohnilecke genutrte Teil der Gesamtnutzlläche aus d€r Resttlä'
che emitlelt werden. Dabei ist zu beachten, daß tolgende Flächen des

Gebäudes nicht zur Gesamtnutzfläche zählen: Flächen der Trgppentäu'
me, Hausf,uß, Fahlslühle, Folltreppen, Waschküchen, Trockentäumo'
begrenzenden Bauleile, Pfeiler, Schächte' Hslzungs- und Klimaanlagen'
der Anlagen zur Strcmeaeugung.

Wohngebäuda
Wohngebäude sind Gebäude. deren Gesamtnutzfläche mindestens zur

Hältte-ftirWohnrurcke genutrt wird (2. B. Eln-, Zwei- oder Mghttamilien'
haus, Appartementhaus, Wohnhoim, Ferienhaus)'
Zur emititung Oes Anteils der wohnfläche an der Gesamtnutzfläche siehs

oben unter Gebäudeart.

Sonstigs Gebäud€ mit WohnEum
Oas GÄäude enthält ailWohnraum' wird aber zu wenige( als ds Hältte

der GMtnuEfläche trlr Wohnilecke genutzt' Der übeiliegende Teil

dienl geweölichtr, sozialm. kullurellen, Verualtungs- u' ä Zwskeß (z' B'
Fabrik- ods Vwaltungsgebäude, G§häftshaus' Anstaltsgebäude, Ho-

tel). Zur Emittlung d6 Anteils der Wohnfläche an der G6amtnutz{läcfiE
siehe ob6 unter Gebäudeart.
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Zu den gomelnnützlgon Wohnungsuntornehmen zählen alle wohnungs'
unternehmen, die nach dem WGG als gemeinnützig anerkannt sind. Nur
Wohnungsbaugssellschafien in dsr Bechtslom der GmbH und der Aktien-
gesellschatt (AG), Stiftungen, Vereine, Körperschatten des ötfentlichen
Hechts und WohnungsbaugEno6senschaften werdeh als gemeinnützige
Wohnungsuntemehmen anerkannt.
Auch dielenigan wohnungsbaugeno$snschafton, die nach dem WGG
nicht als ge;ginnützig an€rkannt sind, wetden wegen €ntspr€chender
Ggstaltung ihrer Satzungen und/oder w6gen der bestehenden organisatori'
schen Verrlechtungon der g€meinnüEigen Wohnungswirtschaft und damit
dieser Eigentümorgruppe zugeordnet. Die Tätigkeit einer wohnungsbauge-
nossenschaft ist fast ausschließlich auf die Wohnversorgung ihrer Mitgli€-
der ausgerichtet.
Die Anerkennung eines Untemehmens oder Verbandes als Organ der
staalllchen Wohnungspolitik ist in § 28 WGG geregelt' Durch die
Anerkennung erhalten die Unlemehmen und Verbände die gleiche Flechts-
stellung wie ein als gemeinnützig anerkanntes wohnungsunternehmen. Zu
dieser Eigentümergruppe rechnen iedoch nur folgende Gruppen unter den
Organen der staatlichen wohnungspolitik: HeimstänervLandesentwick'
lungsgesellschaften sowie Treuhandstellen und Verbände.
Als Oigane der staallichen Wohnungspolitik anerkannte Kreditinstitute
markieren dagegen "sonstiger 

Eigenlümef . Ländliche Siedlungsuntemeh-
men markieren eb€nfalls "sonstiger 

Eigentümef .

Froies Wohnungsuntomshman
Freie Wohnungsunternehmen unterliegen nicht dem Gemeinnützigkeitsge-
setz. Sie sind frei von Beteiligungen dsr ötfentlichen Hand und können in

ieder Rechtslorm gegründet sein.

Sonstlge(o Elgentümo(ln)
Hieeu zählen z. B. die Kommunen, Land, Bund' Bundespost, Bundes'
bahn, Versicherungsgesellschatten und Banken.

Frage 3: Baujahr des Gebäudes

Als Baujahr eines Gebäudes gilt das Jahr der Bezugsfertigstellung' Bel
Gebäuden, die durch Schäden.teilwsise unbenutzbar geworden waren und
wiederhergestellt wurden, sowig bgi total renovierten Gebäuden und
Enreiterungsbauten gilt das Jahr der urspiünglich6n Errichtung. B€i total
zerstönsn ünd wiederaulgebaut6n Gebäuden lst da§ Jahr des Wedoraut'
bäG als Bauiaht anzugeben.
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Frage 4. Sind Wohnungen im Gebäude mit Mitteln des
sozialen Wohnungsbaus gefördert?
Sieho Teil ll A, Hinweis zu Fraga I (S.76).
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Teil Ill
HINWETSE ZU DEN FRAGEN IM PERSONENBOGEN
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Frage 3: Familienstand
B€im Familienstand sind keina Mehrfachmalkierungen zulä'ssig.

Goschi€d€ne, deren lrüheror Ehepartner gestoöen ist, gelten als geschie-
den, nicht als vemitwet. Als geschieden gelten auch Personen, dertr Ehe

aulgehoben wurde. Petsone[ de]en Ehegatte lür tot e*lärt worden ist,
gelten als vemitwet Personm, deren Ehe für nichlig etklärt wurde, geben
den Familienstand an, den sie r,or der Ehe hatten. Vorh6irateto, dle
dau€md gotsnnt l€b€n, ohne daß eine gerichtliche Scheidung ausge'
sprochen ist, sind vefteiratet. Alle in Scheidung lebenden Personen gelten
als veüeiratet, solangB das Scheidungsurteil noch nicht rechtskräftig i§t.

Frage 4: Rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religions'
gesellschan
Bei der Religionszugahörigkeit kommt es ausschließlich aul di6 r€chtlich€
Zugehörigkeit in einer Kirche oder Feligionsg€s€llschafu-gemeinschaft an.

Zur 
"Römhch-Kathollrchen 

Kirch€"
zählen nicht
- dis Altkatholischg Kirche und vemandte Grupp€n'

Bei Evangelischen ist zu unterschsiden zwischen der Zugehörigkeit zu d€n
Evangelischon Kirchan (ohno Freikircheni und den Evangelischon Freikir'
chen.

Zur 
"Eyangoli3chen 

Khcho ln OouBchl.nd" (EKD)
zählen

- die Evangelischan Land€skirchen.
- der Bund Evangelisch-relomlierter Kirchen in dsr Bundesrepublik

Oeutschland,
- die Europäisch-Festländische 8ruder-Unität (Hemhutor Brüderg6-

meine),
- Ausländische Kirchen (2. B. Church ol England).

Zur "EYsngelbch€n F €iklrche"
zählen
- DeutschE Freikirchen (2. B. Luthetischo Freihrch8n, Refomiertg freie.

Gemeinden),
-. Ausländische Kirchen (z B. Free Church, PEsbyteriansr und Quäker)

Zu beachten ist, da8 evangelisch6 Ausländer, iür die eine aindeutige
Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche dsr Evangelischm Kirche oder einer
evangelischen Freikirche nicht möglich ist, der Evangelischen Kirche
zuzurechnen sind.
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,,Andere Beligionsgasellschatt"
dau zählen z. B.:

- die Ostkirchen: Orthodoxs Kirche (2. B. Griechisch-orthodoxe Kirche),
- Orientalische Kirche und Sondergruppen,
- die Altkatholische Kirche und veMandta Gruppen,
- die christlich orientierten Sondergemeinschaften wie di8 Adventistsn,
- Bibelforscher, Zeugen Jehovas, Christliche Wissenschatt, die Katho-

lisch-Apostolische Kirche, Neuapostolische Kirche, dio nichtchristlichen
Volks- und Weltreligionen (2. B. Buddhismus), sowie die lreireligiösen
und Weltanschauungsgemeinschaft en.

,,Keiner Rsligionsgesellschaft rEchtlich zugahörig"
dazu zählen z. B.:

- Atheisten, Bekenntnislose und aus der Kirche rechtlich Ausgetretene.

Frage 5: Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?

Besteht neben der deutschen nrch eine weitere Staatsangehörigkeit, so
ist nur die ,deutsche" zu markieren. Peßonen, die nach dem Grundgesetz
(Artikel 1 16 Absatz 1 - z. B. Vertriebene, Flüchtlinge deutscher Volkszu-
gehörigkeit -) den Peßonen mit deutscher Staatsangehörigkeit gleichge-
stellt sind, sind ebenfalls als Deutsche zu erfassen.
Staatenlose oder Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit gehören
unter die Kategorie ,,sonstige/'keine". Zu den ,,übrigen EG-Staaten" gehö-
ren Belgien, Oänemark, Frankreich, Großbritannien und Nordirland, lrland,
Luxemburg, Niederlande, Portugal, Spanien.

Frage 6: Wird von lhnen noch eine weitere Wohnung ...

Bei der Volkszählung wird ermittelt, ob eine Person eine oder mehrere
Wohnungen hat. Liegen mehrere Wohnungen vor, wird anhand derAntwor-
ten zur Frage 6 (a und b) festgestellt, ob es sich bei der hiesigen Wohnung
um eine Haupt- oder eine Nebenwohnung im Sinne der melderechtlichen
Vorschritten handelt.
Unter hiesiger Wohnung ist dieienigs Wohnung zu verstehen, tÜr die
dieser Personenbogen ausgetüllt wird. Bei einer weiteron Wohnung
(Unterkuntt/Zimmer) kann es sich auch um möblierto Zimmsr am Arbeits-
oder Ausbildungsort, auch in Baracken, Arbeiteruohnh€lmon, lntoma-
tsn handeln. Für Grundwehrdienstlolstendo und Wshrübendo zählt die
Kaseme nicht als weitere Wohnung. Eine Unterkuntt auf einem Schitl zählt
ebenralls nicht als weitere wohnung, es sei denn es handelt sich um ein
lestverankertes Wohnschit. Binnenschitfer ohne Wohnung an Land wer-
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den an dem Ort erfaßt, an dem das Schitf registriert ist (Heimathafen),
Seeleuts entsprechend am Sitz der Reederei.
Für Verheiratete, die nicht dauernd getrennt leben, gilt als Hauptwohnung
dle vorulogond bonutzto Wohnung der Familie; dies kitft z. B. auf
Wochenend- und Monatspendler bzw. Arbeitnehmer auf Montage zu.
Für alle übrigen Personen (Ledige, Veruitwete, Geschiedene sowie Verhei-
ratete, die dauemd getrennt leben) gilt als Hauptwohnung dia voMlsgend
bonulzte Wohnung. ln Zw€ifelsrällen ist die voruiegond bonutzte Woh-
nung dort, wo der Schwerpunkt der Lebensbeziehungen liegt.

Frcge 7i Sind Sie enrerbstätig, arbeitslos ...

Zu beachten ist, daß hier mehrere Antworlen möglich sind, z. B. lür
Schüler und Studierende, die einer Nebenbeschättigung nachgehen;
alleinstehende Frauen, die neben ihrer Hausfrauentätigkeit einen Beruf
ausüben; Arbeitslose/Arbeitsuchende, die sich etwas dau verdienen.

Eruoöstätige
Alle Peßonen die am Stichtag der Zählung in einem Arbeitg-, Dienstver-
hältnis stehen, selbständig ein Gewerbe betreiben, einen lreien Beruf
ausüben oder als mithellende Familienangehörige tätig sind, werden dann
als. Eruerbstätige bezeichnet, wenn sie die entsprrchende Tätigkeit regel-
mäßig ausüben. Eine Tätigkeit gilt auch dann ajs regelmäßig, wenn sie
einmal in der Woche ausgeübt wird oder wenn im Monat nur wenige
Stunden geleistet werden. Teilnehmer an Fortbildungs-, Umschulungs- und
Hehabilitationsmaonahmen mit Arbeitsvertrag gelten ebenlalls als,,Er-
werbstätige".

Unterbrechungen der regelmäßig ausgeübten Tätigkeit aulgrund von Ur-
laub, ggf. längerer KEnkheit, Kuraulenthalten stellen keine Unterbrechung
der Eruerbstätigkeit dar. DG gleiche gilt für Zeiten, in denen Eziehungs-
urlaub unter Fortzahlung ds regulären Arbeitsentgeltes bzw. Erziehungs-
geld gewährt wird.

liegt keine Eruerbstätigkeil vor, wenn Personen ohne Fortzah-
Arbeitsentgelts längere Zeit beurlaubt sind.

Ehrenemtliche Tätigkeiten (2. B. als Vereinsvorstand, Beirat, Schieds-
mann, Schöfle) galten nicht als EMerbstätigk€it.
Für Personen, die eine Saisonaöeit, Saisontätigkelt (Ski-L6hrer, Bade-
meister, Erntehelfer u. a.) ausüben, sind die Verhältnisse zum Zaitpunkt der
Zählung, für Untersuchungshättlinge die Verhältnisse vor ihrer lnhattie-
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Dagegen
lung des

und eine Arbeitsstelle sucht. unabhängig davon, ob är zu diesem Zeitpunkt
beim Afteitsamt als Aöeitsloser registriert ist. Als arbeitslos, arbeitsu-
chend gelten femer Schulentlassene, die eine Aöeitsstelle, Ausbildungs-
stelle suchen, und Selbständige, die ihr Gewerbe aufgegeben haben und
ebenfalls eine Aöeitsstelle suchen.
Aöeitslose/Arbeitsuchende, die sich etwas dau verdienen, haben im
Personenbogen bei FEge 7 zusätzlich zu ,,arbeitslos. arbeitsuchend" auch
,,eruerbstätig - Teilzeit - (bis zu 36 Stunden in der Woche)" zu markieren.

Nicht eruerbstätig
Das Berulsgrundbildungsiahr (Berutsgrundschuliahr, Berufsvorberei-
tungsrahr) wird an Berufsschulen in Fom eines Vollzeitunterrichts absol-
viert. lm Rahmen des Berufsgrundbildungsjahres \verden allgemeine sowie
auf der Breite eines Berutsleldes (2. B. wirtschatt und Verualtung, Metall)
lachtheoretische und lachpraktische Lerninhalte als berurliche Grundbil-
dung vermittelt.
Jugendliche im Berufsgrundbildungsjahr ohns Arbeits-/Ausbildungsvenrag
markieren ,,nicht eruerbstätig" und ,,Schüler, Student'.

Frage ä: Leben Sie übenrviegend von ...
Bei ieder Person darf nur eine Antwortkategorie angegeben werden,
nämlich die Unterhaltsquelle, aus der der Lebensunterhalt übeMieqend
bestritten wird. Maßgebend sind jeweils die Verhältnisse für den unmittel-
baren Bezieher/Berechtigten. Angehörige geben ggf. als überuiegende
Unterhaltsquelle,,Unterhalt, Zuwendungen durch Eltern, Ehegatten usw."
an.

Es ist durchaus möglich, daß ein Eruerbstätiger seinen übeMiegenden
Lebensunterhalt nicht aus Eruerbstätigkeit bezieht (2. B. die Ehelrau, die
als mithelfende Familienangehörige überuiegend vom Ehemann unterhal-
ten wird, oder der Auszubildende, der überuregend von seinen Eltern
ernährt wird). Ferner kann ein Rentenbezieher übeMiegend von einer
Eruerbstätigkeit leben oder überuiegend durch ,,Ehegatte usw." unterhal-
len werden.

Emerbs-, Berufstäligkeit
Grundwehrdienstleistende, die keine weiteren Einkünfte beziehen, geben
als Ouelle des übeMiegenden Lebensunterhalts grundsätzlich,,Emerbs-.
Serufstätigkeit" an.

Aöeitslosengeld, -hilre
Das Arbeitsamt zahlt an Eruerbslose. die Anspruch. auf Arbeitslosengeld
haben, eine Unteßtützung für eine gesetzlich festgelegte Zeit, die sich
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rung maßgebend. StE gelangEne gelten dagegen in jedem Fall als
Vollzeit-Eruerbstätige.

Vollzeit-Erueöstätigkeit liegt auch dann vor, wenn die tarifvertraglich
vereinbarte branchenübliche wöchentliche Arbeitszeit im Ausnahmerall
weniger als 36 Std. beträgt.

Kuzarbeit eines Vollzeit-Eruerbstätigen gilt nicht alsTeilzeit-Eruerbstätig-
keiV-bescheftigung.

Teilzeit-Erueöslätigkeit liegt dagegen auch vor, wenn nur stundenwei-
se, halbtags oder an bestimmten Tagen in der Woche gearbeitet wird.

Landwirt
Landwirte gelten als eruerbstätig, wenn sie im land- oder rorstwirtschaftli-
chen Betrieb arbeiten.

Mitholtender Familienangehöri9sr
Personen, die in einem landwirtschattlichen oder gewerblichen Betrieb
eines Familienangehörigen mitarbeiten, gelten als Eruerbstätige, unabhän-
gig davon, ob sie ohne oder gesen Entgelt beschättigt sind.

Auszubildende
Hiezu zählen gewerblich, kaurmännisch, handwerklich, landwirtschaftlich
und technisch Auszubildende in allen Ausbildungsbereichen und im ötlent-
lichen Dienst, einschl. Anlemlings, Umschüler, Volontäre, Praktikanten
und Schwesternschülerinnan, iedoch nicht Beamte im Vorbereitungs-
dienst.

Soldat
- Gilt nicht für Berlin -
Zu den Soldaten zählen Eerufssoldaten, die sich auf Lebenszeit zum
Wehrdienst verpflichtet haben. Soldatsn aut Zeit (Verpflichtung bis
höchstens 15 Jahre) sowie Grundwehrdienstleistende. wehrüb€nd€ zäh-
len nicht als Soldaten.

Berufssoldatsn, Soldaten auf Zeit, Grundwehrdienstleistends sind
Vollzeit-Erueöstätige.

ZivildienstleistendEr
- Gilt nicht für Berlin -
Zivildienstleistende sind Vollzeit-Enverbstätige.

Arbeitslos, aöeilsuchend
Arbeitslos. arbeitsuchend ist. wer normalerueise einer ENerbstätigkeit
nachgeht, aber am Zählungsstichtag nicht hauptberuflich eNerbstätig ist
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nach der Länge der voöerigen &beitsdauer richtet. Nach Ablauf dieser
Zsit wird Arbeitslosenhilrs gezahlt.
D6r B6zug von Arbeitslosengeld, -hitte schließt nicht aus, daß neb€nher
eine geringlügige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird'
lm Krankteitslalle wird beiAö€itslo6€n statt tubeitslosengeld' 'hille KEn'
kengeld 96zahlt. Bestreiten Arb€itslose ihren Lebensunterhalt überule-
gend auJ Krankengeld, so ist dennoch im Personenbogen bei Frage I
"&beitslosengeld, 

-hilr€" zu markieren.

Rente, Pension
Der Empfang ein€r Rente schlie0t die Enilerbstätigkelt nicht aus; entschei'
dend ist, ob der Lebensunterhafi übeMiegend aus dem Bezug der Rente
bestritten wlrd. Renteneinkünfte sind stets dem Rentonberechtigten zuzu-
rechnen (2. B. Waisenrente als eigene Rente des Kindes' Witwenrenle als
eigeno Rerte der Witwe).
Zur Rente gehören Zahlungen aus
- der sozialen Renlenver§icherung (Rentehversicherung für Arbeiter,

Rentenversichmng lür Angestellte, Knappschaftliche Rentenversiche-
rung, Handwerkeßersicherung - votfier'Alteßversorgung tür das Deut-
sch6 Handwelk -) an Selbsversicherte und Hinterbliebene (Witwen,
Waisen),

- der Kieg$ptefleForgung an Kdegsopfer und Hinterbliebene, Zahlun-
gen an politisch, rassish und religiös Verfolgte,

- der Unlallveßicherung an Unfa,lopfer und Hinterbliebene.
Haushaltsangehörige, die vom Rentenberechtigten unterhalten werden,
geben als Quelle des überuiegmden Lebensunterhalts ,,Zuwendungen,
Ünterhalt durch Eltem, Ehegatten usw.' an. Zur Bente zählen auch
Auslandsrenten sowie die Ateßhife lür Landwirto, dis Alteßversor-
gußg dsr lroien Bsrufe sowie vomhBtandsbozüge.
Als Pension gelten nur Zahlungen aus ötfentlichen Kassen als Ruhegeld an
ehemalige Beamte, Richter, Geistliche und Personen' die unter Art. 131

des Grundgesetzes fa,len bzw. als Hintoöliob€nenpenslon an die Hinter
bliebenen dieses Personenkreises.

Betriebliche AteFyo6orgung, -ponsion,'renta
Oie betriebliche Altelwersorgung, :pension, -rente ist in der Regel eine
zusätzliche Versorgung, die an aus dem Erueöslebsn ausgeschied€ne
ehemalige Bettiebsangehörige aus Ruhegeldverpflichtungen, Psnsions-
kassen oder UnterstÜEungskassen prlvater Untemehman gezahlt wird'
Wird daraus der übeiliogende Lebensuntarhalt bestritten, so ist ,Flents,
Pension" zu markieren.
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Eigenes Vormögon, Vsrmietung, VetPachtung' Altsnteil
- Altenteil

Leibrente, Lelbg6dinge oder Ausgedingo zählen als Altsnteil'

Somtige Unteßtütsungsn (a B. Sozialhllls' BAIöG)
Zur Kategorie der ,,sonstigen Unterstützungen" gehören die

- sozlalhilte, di€ alle Leistungen an Hifesuchende aufgrund des Bundes'
sozialhilfegesetzes umlaßt sowia Zahlungen der öflentlichen Hand an

- Ehefrauen von Grundwehrdienstleistenden,
- Studenten und Schüler (Slipsndien, BAföGl.
Femer gehören dazu private zahlungen wie

- private Unterstützungen, z. B. Ausbildungsbeihilfe von nicht veMandten
Personen,

- Unlerhattsleistungen an geschiedene Ehepartner, Leibrenten'
- Atimente lür uneheliche Kinder.

Unterhaltsgeld nach dem Arb€ißt6rderungsgssetz
Unterhaltsgeld nach dem ArbeitsförderungsgeseE ti.ir Umschulung und
Fortbildung sowie lür Arbeils- und Berulsförderung Behinderter ist bei

,,sdnstige Unterstützungen (2. B. Sozialhilfe, BAföG)" zu markieren.

Frage
schluß

9: Welchen höchsten allgemqinen Schulab-
haben Sie?

Die Frage I ist nicht von Personen zu beantworten, die am Zählungsstich-
tag noch eine altgemeinbildende Schule besuchen oder unmittelbar vor
einem wechselin eine andere allgemeinbildende Schule stehen.
Die Peßonen, die ihre allgemeine Schulausbildung beendet haben, geben

als ,,höchsten" den,eweils €rreichten Schulabschluß an. Wurde z. B, eine
Realschule vor Erreichen der mittleren Reile verlffisen, so ist "Volksschule,
Hauptschule" anzugebsn.
Zu beachten ist, daß ein allgemeiner Schulabschluß auch an berufsbilden'
den Schulen eruoöen werden kann. lm folgenden werden deshalb nicht
allein die Antwortkategotien der Frage 9 dargestellt, sondem Abschlüsse
an den unter Frage lO erlaßten berutsbildenden Schulen mit berückslch'
tigt.

Abendgymnasium
Personen, die den Besuch elnes Abendgymnasiums (Eggi!9l-9jrclglgg

!tgg) errolgreich beendet haben, geben ,,Hochschukeite.'." an'
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Aboidhauptschulo
Personen, die den Besuch eine. Abendhauptschule (zweiter Bildunqsweq)
abgoschlossen haben, geben,Volksschule, Hauplschule" an.

Abondmlshulo
Personen, die den Besuch einer Abendrealschulg erfolgEich beendet
haben, geben "Realschule..." an.

Berußeu6aushulo
Oer errolgreichs Abschlu8 an drer Berutsaulbauschule ist dem ,,Real-
schulabschluß" gleichgestellt.

Borufsfach$hulo
An Berurslachschulen kann die Fachschulreife ("Realschulabschluß") oder
- äls höhero Handetlschule - die ,Fachhochschulreife" eMorben wer-
den.

Bsrufsob€rchule
Die Bsrulsobaischulo baut aul €inem mittleren Schulabschluß und einer
abgeschlossanen B€rutsausbildung aut und führt ln zwei Jahr€n zur
lachgebundanon "Hochschulroile".
Bon lsschule
An Berutsschulen kann der Hauptschulabschlu0 eMorben werden.

Fachgymnasium
Fachgymnasien sind berulsbezogene Gymnasien, lür deren Besuch der
HealschulabschluB oder ein gleichwertiger Abschluß vorausgesetzt wird'
Oer Schulbesuch daue.t in der Fegel drei Jahre (t l. bis 13. Schuljahr). Der
ertolgreiche Abschluß berechtigt zum Studium an Hochschul€n. Es ist
,Hochschulreile (Abitur), Fachhochschulreife' anzugeben.

Fachoberchulo
Fachoberschulen sind Einrichtungen mit einem 1 1. und 12. Schuljahr, ,ür
ders Besuch in der Regel ein Realschulabschluß oder ein gleichwerliger
Abschluo errorderlich ist (sog. Fachoberschukeire). ,sie vemitteln in der
Regel einen allgemeinbildenden AbschluB.
0i€ AbschluBprüfung dies€r Schule berechtigl zum Besuch von Fachhoch'
schulen und tätt dBhalb unter "Hochschulreile, Fachh@hschulreife."

Fachshul€
Je nach dem an diesen Schul€n eruorbenen Abshluß ist "Bealschule/
gleichwertiger AbschluB' (2. B. Mitllere Reife) oder "Hochschulreile 

(Abi-
tu0, Fachhochschulreile" anzugeben.
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Freie waldorJschulen (Rudolt-Steins-Schulenl sind private Schulen,
Jeren Bildungsangebot wie das der Gesamtschule alle Bildungsstul€n
(Klassen- bil. Jahrgangstufen 1 bis 13) umfaßt. Als Abschlua ist, falls
eine entsprechende Ptüfung abgelegt wde, "Realschule'.." oder
,,Hochschulreife (Abitur), Fachhochschulreile" anzugeben, in allen Übrigen
Fällen "Volksschule, 

Hauptschule".

Gesmtschule
Gesamtschulen sind Schulen, in denen die veßchiedenen Schularten in.

unteßchiedlichsr organisatohscher und inhaltlicher Ausgestaltung zusam-
mengefaßt sind. Es ist der an dieser Schule eniloöene Abschluß anzuge-
ben.

Kollag
Kollegs sind Einrichtungen des 2. Bildungswsges (Eruachsenenbildung)'
Sie entsprechen den Gymnasien. Bei erlolgreichem Abschluß eines Kol'
legs ist ;Hochschulreife (Abitur)", b€i lehlendem Abschluß ,Realschule .."
anzugeben.

Kol16gschulo
Oie Kollegschulen sind in Nordthein-Westtalen seit einigen Jahren als
Schulve6uch eingsrichtet. Sie bieten sowohl allgemeinbildende als auch
berutliche Bildungsgänge an. oer hier eruorbene Abschluß ist entspre-
chend anzugeben.

Realschule (Mittelschulel
Der erlolgreiche Abschluß einer Realschule, Mittelschule. Flealschulklasse
odor eines Realschulzuges an Hauptschulen oder einer Ab€ndreälschul€
gilt als Abschluß an einer "Realschule...". Als gleichwertig gilt das
Versetzungszeugnis in den 1 l. Schuljahrgilg sowie das Abgangszeugnis
aus dem ll., 12. oder 13. Schuliahrgang eines Gymnasiums oder einer
Gesamtschule (ohne Hochschukeife) und das Abschlußzeugnis einer Be-
rufsaufbauschute oder Berulsfachschule, das die sog Fächschulreite
bNheinigt.

Sonde6chule
Voeiegend der Volkschuley'Hauptschule entsprechende Einrichtungen
zur Förderung und Betreuung körperlich, geistig und seelisch benachteilig-
ter oder sozial gefährdeter Kinder, die nicht oder nacht mit genügendem
Erfolg in nomalen Schulen unteßichtet werden können. Zu den Sonder'
schulen gehören Schulen lün
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- Lernbehinderle (früher Hilfsschulen genannt),
- Blinde und Sehbehinderte,
- Taubstumme, Gehörlose, Schwerhörige bzw. Hörgeschädigte,

Sprachbehindeite,
Körperb€hinderle,

- Geistig Behinderle,
Gesundheitsgeschädi gte
Euiehungshilfe,

und Verhaltensgostörte,

- kanke (Kmnkenhausschulen),
- Förderschulen (rür Spätaussiedler u. dgl.).
Beim Abschluß dieser Schulen ist im Regelfall ,Volksschule, Hauptschu-
ls" anzugeben.
Für die weitere Ausbildung dieser Kinder, vor allem Blinde und Sehbehin-
derte, Gehörlos€ und Hörbehinderte sowie ltir Körperbehinderte gibt es
vereinzelt Healschulen und Gymnasien bzw. Sonderklassen an solchen
Schulen sowie Berufssonder- und Berufstachsönderschulen. Beim Ab-
schluß diesr Schulen ist statt,,Volkschule, Hauptschule" die der
Schulärt entsprechende Angabe (2. B. ,,Realschule..." oder ,,Hochschul-
reife ßbituö, Fachhmhschulreire") anzugeben.,

Tschnische Oborschule
Diese Schulen haben im großen und ganzen die gleichen Schulbesuchs-
bedingungen wie die Kollegs. Sie sind lediglich fachspezirisch orientiert.
Bei erfolgreichem Abschluß ist ,,Hochschulreile (Abitur) ...", sonst ,,Real-
schule..." anzugeben,

Telekolleg
Das Telekolleg ist eine Bildungseinrichtung, die der allgemeinan und
beruflichen Aus- und Weitsbildung dient. Das Telekolleg beinhaltet die
Teilnahme an Lehrsendungen und Kollegtagsn. Je nach Art des ezielten
Abschlusses ist die entsprechende Markierung vozunehmen. Zum Bei-
spiel ist ,,Realschule/gleichwgrtiger Abschluß ..." anzugeben, w€nn nach
sechs Trimestern (zwei Jahreskußen) die Fachschukeife eMorben
wurde.

Volkshoch3chule
Der Besuch von Volkshochschulen ist in der Regel nicht anzugebon,
Lediglich Petsonen, die Lehrgänge an Volkshochschulen mit anerkann-
tem Abschluß besuchl haben, g€ben den Abschluß der entspr€chenden
Schulgattung an.

Volk$chule, Hauptshule
Als Volksschul-, Hauptschulabschluß gilt hier die Errüllung der allgemel-
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nen Vollzeitschulprlichl. Die Vollzeitschutpllicht beträgt jetzt in der Begel
neun bzw, zehn Jahre.
wurde €ine Realschule, Gesmtschule oder ein Gymnasium vor Err€ichen
des Realschulabschlus$s (der Mitrleren Raifo) verlassen, so ist ,,Votks-
schule, Hauptschula" zu markieren. Bei Abgang nach Effelchen des
Fealschulabschlusses (der Mittleren Beife), aber vor dem Abitur,, ist
,,Bealschul€/gleichwertiger Abschluß" anzugeben. l

- Wrtschattsgymnasium
Bei Abschluß an einem Wirtschattsgymnasium ist ,,Hochschuksife ßbi-
tu0, Fachhochschulreife" anzugeben.

Bei Abschluß an einer Wirtschaftsoberschule ist ,,Hochschulreire (Abi-
tur), Fachhochschulreife" anzugeben.

- Wirtschaftsschule
Die Wirtschartsschule gilt als Fachschule bzw. Höhere Fachschule.
Wurde mit dem Abschluß dieser Schule gloichzeitig die Hochschutreife
eMorben, so ist diese anzugeben.

Frage 10a: Welchen höchsten Abschluß an einer be-
rufsbildenden Schule oder Hochschule haben Sie?
Nachfolgend werden nicht die Antworlkategoden der Frage loa, sondem
die in BetEcht kommenden Schultypen'und Bitdungseinrichtungen in
alphabetischer Reihenfolge mit den Antwortkategorien diessr entsprechen-
den Abschlüsse dargestellt.

Akademia
Je nach Art des Abschlusses gehören Akademien entweder zu den
Hochschulen (2. B. Modizinishe Akademie, Pädagogische Akademien)
oder zu den Fachh@hschulen (2. B. Bauakademien, Bergakademien). Zu
den Hochschulen zählen auch die Kunstakademien. auch wenn an ihnen
das Studium nicht mit einer Prüfung abgeschlossen wird. Si6 sind entspre-
chend zu markieren. Die zu den Fachschulen gehörenden Akademien (2. B.
Drogistenakademie, Akademis für Musik und Theater, Akad€mio lür Welt-
handel) sind als ,,Fachschule" anzugeben.

Berutstachschule
Berufsfachschulen sind berufsvorbereitende oder berursausbild€nde
Schulen, deren freiwilliger Besuch in der Regel ganz oder teilweise d€n
Pflichtbesuch einer Berufsschule eßef2en kann. Sotern diess Schulen die
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- Wein-, Obst- und Gartsbauschulen,
- Tmhnikeßchulen,
- Fachschulen für Berufe des Gesundheitswesens,
- Fachshulen für Chemie und Physik,
- Fach$hulen für Berufe des Hadwerks (2. B. Meisterschulen) und des

Handels,
- Fachschulen für Berufe des Sozial- und Eziehungswesens (2. B. Kindetr

gärtnerinnenschulen),
- Selahrt- und l{avigationsschulen.
Ebenfalls zählen dazu die Fachschulen für Angehörige des öffentlichen
Dienst6 u. dgl. (2. B. Fachschulen lür VeMaltung und Wirtschaft, Fach-
schulen der Bundeswehr, Polizei. Bundesbahn und Bundesposl).

Hochschule
Zu den Hochschulen rechnen Univsrsitäten, Technischs Hochschulen,
Gesamthochschulon mit ihren wissenschattlichen Studiengängen, Wis-
senschattliche Hochschulen mit UniversitätsEng, Pädagogische Hoch-
schulen, Philosophisch-theologische Hochschul€n, Kirchliche Hochschu-
len sowie Hochschulen für Musik, Bildende Kunst und Sport.
Hochschulabschluß ist ebenfalls anzugeben von Absolventen der trüh€ren
Lehrerseminare und Lehrerbildungsanstalten.

Oie ,rüheren ,,Höheren Fachschulen" sind in der Regel in Fachhochschu-
len umgewandelt worden. lhr Abschluß entspricht somit dem Fachhoch-
schulabschluß und ist entsprechend anzugeben.

lngsnieurschule
Zu den lngenieurschulen gehören auch die trüheren Bauschulen, Bauge-
werbeschulen, Siaatsbauschulen, Höheren Technischen Lehranstalten
und Polytechnika. lhr Abschluß entspricht somit dem Fachhochschulab-
schluß und ist entsprechend anzugeben. Nicht zu den lngenieurschulen
zählen die Technikerschulen.

Lshrerbildungsanstalt - Lehroßominar
Personen. die eine Lehreöildungsanstalt oder ein Lehrerseminar besuch-
ten und das Lehramt an Volks-, Sonder- und/oder Realschulen eruorben
haben, sind Personen mit Hochschulabschluß gleichgestellt.

Technike6chule
Technike6chulen gehören zu den Fachschulen und sind entsprechend
anzugeben.

oo

Fachschulreife (HealschulabschluB) oder - als höhere Handelsschulen -
die Fachhchshukeile (Abitur) vemitteln, ist dies zu markieran' Zu den
Berufsfachschulen gehören u. a, Handelschulen, höhere Handelsschulen,
VeMaltungshulen, Sprachen- und Dolmetscheßchulen, Haushaltsschu-
len. Schulen lür Kinderpflegerinnen, Schulen für Arähellerinnen, Kunst-
schulen und Schauspielschulen.
Oie Sonderlom für Behindede ist wie die Berufstachschule zu behandeln.

Berufsschule
Berutsschulen und die ihnen gleichgestellten Berufssonderschulen sind
berulsbegleitende Schulen, die pflichtmäßig bil. während der praktischen
Berutsausbildung, in der Regel von Jugendlichen nach Er{üllung der
Vollzeitschulpflicht bis zum vollendeten 18. Lebensjahr oder bis zum
Abschluß der praktischen Berufsausbildung besucht werden.
An einer Berulsschule kann kein berufsbildonder Abschluß eMorben
werden,

Oolmotschertnstitut und -schuls
DolmEtscherinstitute und -schulen gehören zu den Fachschulen und sind
entsprechend zu markieren. Dolmetscherinstitute an Hochschulen sind wie
Hochschulen zu behandeln und entsprechend zu markieren. Sie vBrleihen
den'Iitel sihes Oiplom-Dolm€tsch€ß.

Fachhochschule
Oie Fachhochschulen sind größtenteils aus den trüheren lngenieurschulen
und höheren Fachschulen hervorgegangen. Oer Besuch an einer Fach'
hochschule setzt die Fachhochschulteire voraus. Fachhochschulstudien-
9än9e werden aber auch an Gesamthochschulen angeboten. Bei erlolgrei-
chem Abschluß ist,,Fachhochschule'' zu markieren. Zu den Fachhoch'
schulen zählen auch die Verualtungsfachhochschulen, an denen Nach-
wuchskrätte ,ür den gehobenen nichntrhnischen Oienst des Bundes und
der Länder ausgsbildet werden.

Fachschule
Fachschulen sind berulslortbildende Schulen und können freiwillig nach
einer beeits eMoöenen ausreichenden praktischen Berulsausbildung
oder -erfahrung von nicht mehr berufschulptlichtigen Jugendlichen nach
vollendetem 18. Lebensrahr bBucht werden. ln Lehrgängen mit Vollzeit-
und Teilzeituntericht dienen sie der beruflichen Weiterbildung und Ausbil-
dung für höhar qualifizierte Berure.

- Zu den Fachschulen gehören u. a.:

- Landwirtschaftsschulen, Forstschulen,
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Varualtungsschulo
VeMaltungsschulen sind ie nach AbschluBprütung entw€der als ,,Fach'
schule" (2. B. tür den mittleren Dienst) oder als "Fachhochschule" 

(2, B' lfir
den gehobenen Oienst) anzugsben.

Frage 10b: Welche Hauptfachrichtung hat dieser Ab-
schluß?

Hier ist der fachliche Schwerpunkt anzugeben, aul den der Abschluß an
siner Berufsfach-, Fach-, Fachhoch- oder Hochschule ausgerichtet war.
Zum Beispiel:
- Altenpflege,
- Architektur,
- Bank- und Versicherungswesen, Bauingenieumesen, Betriebswirt-

schaftslehre,
- Chemie,
- Datenverarbeitung, Dolmetschen, Druck,
- Elektrotechnik, Euiehungswesen,
- Fahzeugbau, Feinmechanik,
- Gestaltung,
- HoteF und Gaststättswesen,
- Krankenpflege, Kunststolteaeugung und -verarbeitung,

- Landwirtschaft, Lehramt an Grund- und Hauptschulen, an Gymnasien,
- Maschinenbau, Medizin, Metalleueugung und -veraöeitung, Musik,

- Nahrungs- und Genußmittel,
- Öttuntliche verualtung,
. Phamazie, Physik, Politikwissenschaft, Psychologie, Rechtsw6en,
- Sozialarbeit, Sozialpflege. Sprachwissenschaften, Statistik,
- Technisches Zeichnen, Textilherstellung und -verarbeitung,
- Touristik,
- übersetzen,
- Verkehr, Volkswirtschaftslehre,
- Warenhandel,
- Zahnmedizin.

Frage 1l: Praktische abgeschlossene Berufsausbil'
dung, Dauer

Personen, dis noch in praktischer Ausbildung stehen ßuszubildende/
L6hrlinge), machen b6i Frage 1 1 kaine AngabEn.
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a) Zur abgeschlossenBn praküschen 8€rutsausbildung zählt neb€n 6in€r
mit Erfolg abgaschlossonan LehrdAnlemzeit auch die erfolgreiche
praKischa Ausbildung z. B. als Krankonschwe8ter oder als Krankenpfls-
ger. Berulstörderungslshrgänge für Soldaten, die mit einer Facharboi-

. ter-, Gessllen- oder Gehllfenprüfung abgeschlossen wurdan, slnd
ebenfalls anzugebsn.

Als abgeschlosseno praktische Berulsausbildung gllt
- die mlt Erfolg abgeschloos€ne Lehre (betri€bliche Ausbildung), für die

eln Lehruert ag ßusbildungsverirag) maBg€bend war. Dieser L€hiler-
trag (Ausbildungsverfag) muß b6i einer Kammer (2. B.: lnduetria- und
Handelskammer,.Handwerkskamm€r usw.) registriert gewesen sein,

- die mit Errolg absolvierte Arsbildung in Heil- und Heilhiltsberufen mit
Staatlicher Pditung (2. B.: Krankenschwester, Krankenprleger, Masseur,
m€diz. Bademeister u. ä.),

- der erfolgreich absotuierto Berufslörderungslehrgang tür Soldaten, wel-
cher mit einer Fachaöeiter-, Gesellen- oder Gehilfenprürung abschloß.

Nichl als praktische Berufsausbildung gilt
- das Praktikur/die Praktika, das Volontadawolontäzeit, eine Einwei-

sung am Arbeitsplatz oder eine Anlernung fiür die.kein Ausbildungsvstr
fag bestand, der bei einer Kammer registriert worden ist),

- die Einweisungszeit im öftentlichen Oienst, das Referendiliat oder die
Ausbildung zum Beatnten.

Der Abschluß an einer berufsbildenden Schule oder Hochschule lst nicht
anzugeben.
Bei einer praktischen Berufsausbildung für mehr als einen Berul ist nur die
letzte Ausbildung und deren Dauer maßgebend.

b) Maßgeblich ist ieweils die tatsächliche Dauer dieser Ausbildung; si6 ist
stets aul volle Jahre aufzurunden,
z. B. 2 Jahre und 1 Monat = 3 Jahre

2 Jahre und 10 Monate - 3 Jahre
3 1n Jahre = 4 Jahre

Frcge 12; Name und Anschrift lhrer Arbeitsstätte oder
Schüle/Hochschule
Hier ist die vollständige Anschritt der &b€itsstätte anzugeben, an der dle
befragte Psson ihrer täglichBn Beschäfügung nachgeht (unabhänglg vom
etwaigan SiE der Veilaltung odor vom Hauptsitz des Bgtdsbes). Schüler
und Studenten geben die Anschdft ihrer Schulg/Hochschule an. Beschär-
tlgte mlt häuilg oder ständig w€chsdndem Arbeitsort (2. B. Vertrator,
Reisende) tragen "wechselnd" ein.
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Falls mehrere EMerbstätigkeiten ausgeübt w€rden, ist die Anschrift des
Betriabes anzugeben, in dem die beftagte Person übwiegend arb€itet.
lm Haushalt beschäftigte Peßonen, wie Haushälterinnen' geben als Ar'
beitsstätte den Haushalt an.
Berufsschüler, die in keinern &beits' oder Ausbildungsverhättnis stehen,
geben die Anschrift der Berursschule il.
Bei Selbständigen genügt neben dtr Angaben zum Sitz der Arbeitsstätte
die Bezeichnung des Tätigkeitsbereichs ba^,. d6 Geschäftszweoks (2. B.
Arztpraxis, Steuetberater, Lebensmittelgeschäft )'

Fragen 13, 14: benutzen Sie

Sie normaler-

Für Personen mit wechselndem &beitsort (2. B. Vertreter, HeiEende) ist in
Fragq 13 ,,kein Verk€h6mittel..." und in Frage 14 ,,entfä11t..." zu markieren.

Frage 15: Sind Sie zur Zeil tätig als.'.
Diese Angaben zur St3llung im Bsrut sind nur lür die hauptsächliche
Eil€östätigkeil zu machen. Füt Person€n' die als eMerbstätig galten,

obwohl ihr Beschättigungsvsfiältnis zur Zait ruht (2. B. weg6n eines
Ezi€hungsurlaubs), sind die zuletzt geltenden Vahältnisse maßgebend.

Facharbeito(in)
Facharbeiter sind Arbeitnehmer. die wegen ihrer Fachkenntnisse und
Fähigkeiten mit Arbeiten beschäftigt werden, die als besondeß schwierig
und verantwonungsvoll gelten. Die Belähigung kann durch äine abge-
schlossene praktische Berufsausbildung, einen gleichwertigen Berulsfach'
schulabschluß oder durch langiährige Beschäftigung mit gleichwertigen
Arbeiten bei enlsprechender Entlohnung eMorben worden sein. Zu den
Faciarbeitem zählen auch Gesellen und Voraöoits.
Für die Volks-, B€rufszählung ist maßgebend die vereinbarung im Aöeits-
vertrag, die nicht in all€n Fälen mil der Rentenversicherungsprlichtzugehö-
rigkeit übereinslimmt
Abweichend hieruon wird in der Atbeitsstättenzählung allein au, die
Beitragspflicht zur Aöeite.nentenversicherung abgestellt.

Sonstige(rf Aöeite.(id
Zu den sonstigen Arseitsn getrören zum Beispiel mgelemte und unge-
lemte Arbeiter. Hifsubeiter. Hausgehimnnen (slem sie nichl in der
Aflgestdltenvarsicfiflng.pfliohtve6ichett sind) und Strafgefangene.
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Welches Verkehrsmittel
hauotsächlich ...
wieViel zeit benötigen
weise für den Hinweg...

Hsimaöeiter
Heimaöeiter markieren entsprechend ihrer aGgeübten Tätigkeit,,son-
stige(0 Arbeitertn)" oder.Fachaöeiter{n)".

Angestelltet
Zu den Angestellten zählen alle nicht beamteten Gehaltsempfänger, also
alls kaufmännischen und technischen Angestellten sowie Veilaltungsan-
gestellte, auch wenn sie in leitender StellunÖ (Dircktor, Prokuristl tätig
sind. Maßgebend für die Zuordnung bei der Volkszählung ist der Arbeits-
vertrag und nicht die Art der V66icherung, so daß z. B. Personen, dis
aurgrund ihreI langiährigen Betriebszugehötigkeit vom Arbeitetr in das
Angestelltenverhältnis übemommen wurden, als Angestellte gelten, auch
wenn sie wsit€rhin Beiträge zur Rsntenversicherung tür Arbeiter zahlon.
Angestellte mit Beamtenb6oldung, z. B. b€i Sozialversichsrungsträgern
oder kommunalen Spitrenv€öänden, galten ebenlalls als Angestellte. '
Ha6gohllfinnen sind bei der Volkszählung dagegen nur dann als Ange-
stellte einzutrag€n, wenn sie in dsr Ango€telltenversicherung pflichtversi-
chert sind. Andemfalls zählen sie zu den sonstjgen Aödtgm.
Gemeindeschwestom zählen wie Nonnen und Ordengbrüdor als Ange-
stellte. Mit Ausnahme da. Gelsülchen der Evangelischen und Römisch-
katholischen Kirche, die Bearnte sind, zählefl alle Geistlichen und Spre.
cher yon RoliglonsgssolEchaften zu don Angestellten.

Auszubildsnde(r,
Hiezu zählef, gewerblich, kaufmännisch, handwerklich, landwirtschattlich
und technisch Auszubildende in allen Ausbildungsbereichen und im öffent-
lichen Dienst, €inschl. Anlomllnge, Umschül€r, Volontäre, Praktikanten
und Schwsstomschülerinnen, jedoch nicht Beamte im Vorbereitungs-
dienst.

Beamter/Beamlin, Richts(inl, Soldat. Zvildlsnstlelatender (auch Bs.
amtenanwärte(in)
Beamter/Beamtin
Beamte stehen in einem öfientlich-rechtlichen oienst- und Treuev3rhältnis,
in das sie durch eine Anstellungs-(Emennungs-)urkunde beruren sind, und
führen eine Amtsbezeichnung d6 Vwaltungs- oder technischen Dien-
stes. Sie sind bei Oienslstellen des Eundes, der Länds und der Gemein-
den, der Buf,desbahn und -post sowie sonstigen juristischen Person€n des
öttentlichen Bechts tätig. Auch Beamtenilwärter. Ratmndarc, AngehÖri-
ge der Polizei, des Bundesgrenzschutzes sowie Goisüicha der Evangeli-
schen und Römish-katholischen Kirche sind Beamte. Geistliche anderer
Religionsg€sellschatten dagegffi gelten als Angestellte. Viele Banken
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Soldaten tragen,,Bundeswehr" ein; Abgeordnots (in den Parlamenten

des Bundes und der Lände0 geben ,'sonstige Oienstleistungen" an'

Hierbei kommt es auf eine möglichst genaue Angabe des Wirtschafts-
zwaiges (Branche, Bshördo) an, zu dem der Betrieb, die Arbeitsstätte

gehört. Zum Beispiel:
Werkzeugmaschinenfabrik
Nähmaschinenlabrik
Lokomotivtabrik
Fabrik für landwirtschaftliche

Steinkohlenbergwerk
Braunkohlenbergwerk
Kupleösrgwerk

Eisenhütte, KuPf erhütte

Bauvemaltung
Grundschule
Polizei
Schlachthof

Enzel- bzw. Großhandel mit
Lebensmitteln
Badio- und Femsehgeräten
Tabakwilen
Sportartikeln

Krankenhaus

Frage 17: Welche Tätigkeit, welchen Beruf üben Sie
aus?
Hier ist nicht etwa der Ausbildungsabschluß oder der Rang' sondem

möglichst genau die Bezeichnung des ausgeübten Berufs bzw der gegen'

wäiig ausleübten Tätigkeit.anzugeben. Zum Beispiel:

Bauschlosser - nicht nur Schlosser
Heizungsinstallateur - nicht nur lnstallateur
Femlahrer - nicht nur Fahrer

Bilanzbuchhalterin - nicht nur Buchhalterin
oder Maschinenbuchhalterin

nicht nur Maschinenfablik

nicht öffentlicher Dienst
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- nicht Stadtverualtung

- nicht nur Hüttenwerk

nicht nur Bergwerk

nicht nur Einzel-
bzw. Großhandel

- nicht nur lngenieur
- nicht nur Aztin
- nicht Angestellte

Elektroingenieur
KinderärÄin
Stenotypistin

und Versicherungen bezeichnen ihre Angestellten oft als Sekretäre oder
lnspekloßn oder auch als Bank- oder Vercichorungsbeamt€. Es handelt
sich absr nur dann um Beamte, wenn der Arbeitgeber ein€ ,iuristische
Person des öffentlichen Bechts" ist (2. B. Deutschs Bundesbank, Lan-
doszentralbank) und ein öt entlich{echtliches Oienstverhältnis vorliegt.
Wahlbeamte gelten während ihrer Arboitszeit als Beamte.

S€lbständlge(r)
Zu diesen gehören z. B. tätige Eigentümer, Miteig€ntümer oder Pächter
von Arbeitsstätten, selbständige Hmdwerker, selbstäßdige Handelsv€rtre-
ter, die lreiberuflich Tätigen, jedoch keine Personen, die in einem
arbeitsrechtlichen Verhältnis stehen und lediglich innerhalb ihres Arbeits-
bereich6 selbständig disponieren können (2. B. die selbsländige Filialleile'
rin), außerdem Abgeordnete (in den Parlamenten des Bundes und der
Länder).

Zwischenmeister, Hausgewerbetreibende u. Werkvertragspartner sind
Selbständige.

Mithelfende(r) Familienangohörigg0)
Mithelfende Familienangehörige werden nur dann als solche ertaßt, wenn
sie ohne Entgelt beschättigt sind, hiezu zählen die Haushaltsmitglieder,
die in einem landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betrieb eines anderen
Haushaltsmitgliedes oder im Betrieb eines nicht im gleichen Haushalt
wohnenden Familienagehörigen mitaöeiten, aber weder Lohn noch
Gehalt empfangen, noch Sozialveßicherungsbeiträge entrichten.

FraEe 16: Zu welchem Wirtschaftszweig (Branche,
Beh-örde) gehört der Betrieb (Firma Dienststelle)' in
dem Sie tätig sind?

Die Frage nach dem wirtschaltszweig des Betriebes bezieht sich nur aul
den B€trieb, in dem der Auskunttspflichtige beschäftigt ist, d. h. die
Zuordnung richtet sich nach dem wirtschaftllchen Schwerpunkt der
örtlichen Einheit. Umfaßt der Betrieb, die Arbeitsstätte mehrere Abteilun-
gen mit unterschiedlichem Produktionsprogramm (2. B. Gießerei und
Straßenfahzeugbau) oder ist er in anderer Beziehung gegliedert (2. B.
Autohandel und -reparalu4, so ist das übeMiegende Betätigungsleld des
Betriebes als Ganzes Wirtschaftlicher Schwarpunkt und nicht etwä eine
Abteilung innerhalb des Betri€bes) maßgeblich. Es wird der Bstriebs-
schwerpunkt eingetragen.
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Steueöerater - nicht Oiplom-Volkswirt
Postsekretär - nicht nur Beamter
Zugrührs - nicht nur Bundesbahn-Beamter
Systemprogrammierer - nicht Gruppenleiter
OP-Schwester - nicht nur Krankenschwester

Soldaten lragen ihren Status als .Grundwehrdienstleistende",,,Berufs-
oder Zeitsoldaten" ein. Zivildienstleistende geben ,,Zivildienst", Wehrüben-
de geben ihren Zivilberuf an. Auszubildende geben ihren Ausbildungsberuf
an.

Frage 18: Falls Sie eine Nebenenrverbstätigkeit,..
Als Nebenemerbstätigkeit zilhlt iede weitere EMerbstätigkeit noch so
geringen Umfangs, die dezeit (auch wenn nur gelegentliche bzw. als
unentgeltliche Mithilte im Betrieb eines Familienangehörigen) neben der
hauptsächlichen Eruerbstätigkeit ausgeübt wird, z. B. die Nebentätigkeit
ein6 hauptberuflichen Schlossers in der eigenen Landwirtschatt. Es ist
unerh€blich, ob die Neb€neileöstätigkait im gl€ichen oder in einem
anderen Beru, ausgeübt wird. Oie Täligkeit als Hauslrau/Hausmann zähtt
nicht zu den Nebeneruerbstätigkeitsn.
Kann von einer Auskunftsperson nicht angegeben werden, welche Tätig-
keit als Haupteruerbstätigkeit anzusehgn ist, so ist nach der Zähl der für
die einzelnen Tätigkeiten nomaleMeise geleisteten Arbeitsstundan zu
entscheiden. Wird eine Tätigkeit als Selbständig€r und Abhängiger ausge-
übt (2. B. als selbständiger Landwirt und Watdarbeiter) und kann nicht
angegeben werden, welche dieser beiden Tätigkeiten als hauptsächliche
zu betrachten ist, so ist dieienige Tätigkeit. für die eine Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Krankenveßicherung besteht, als hauptsächti-
che Tätigkeit einzutragen (im vorliegenden Fa[ in der Reget die Tätigkeit ats
Waldarbeite0.
Nicht anzugeben sind ehrenamtliche Tätigkeiten (Vereinsvorsitzender u.
dsl.).
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Man hatviel
über ihn geredet.

Hier ist er,

tuhang Nr. 29
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I I VOLKSZAHLUNG 1987 ffiOI I Personenbogen :.Y
O B{l€ G.molnd. angeben:

QGeburtsansaben a)Geburrsjahr I t t t l<i
b) Geburtsmonal 25. Mai bis 31. Oez.

21,
nEhtsgrundlage :
Siehe Häushallamanlelbogen od€r E läuts.ungsblan,
die Bestandleile de. Erh€bungsvordrucks sind.
Stichtag: 25. Mal 1987

Falls Sc ehcn Abschluß an ehet allgemehbldenden b:w-
büulsoßendfr ScnuletHehscnuE naben :

Gl webhen höchsten alloemeinen
; Schulabschluß habenlie ?

Volksschule. Hauptschule
Realschule/glerchwerligerAbschluß(2. B. Mitllere Berle)

Hochschukerle (Abrtur), Fachhochshulreile

@ a) Welchen hächsteo Abschlu0 Eerulslachschule
(ohne Betulsschule)

O ceschlecht

CD Familienstand

O Rechtliche Zugehö.igkeit zu
; einer Beligionsgesellschalt

ot

männlrch
weiblrch

ledig
verhetralet

veßrtwet
geschieden

Römisch-katholische Kirche

Evangelische Krrche
Evangelische Frerkrrche

Jüdische Religionsgesellschatt
lslamische Eeligronsgemeinschaft

andere Religonsgesellschaften
keiner Religionsgesellschatt rechtlich zugehörig

welcheStaatsangehörigkeithabenSie? deulsch
grechisch
mlienisch

übrige EG-Stäten
iugoslawisch

o Wird von lhn€n noch sing
(Unterkunlt/Zlmm€r) ln da.
Deulschland einschlisßlich

haben Sie ? Fachschule
Fachh@hschule (lng.-Schule. höhere Fachschule)

Hochschule (einschließlich Lehrerausbildung)

b) Welche Hauptlachrichtung hat dieser Abschluß ?
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-z o
-o E
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+
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o
-o o
-z

0
-F 'F

oE.
-E 'u

c
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@ Falls Sie eine praktische Berureusbildung
i k 8. LehG) abgeschiossen haben:

a

t

zUzoq
EoÄ
EJJ

EDE

a) Aul welchen Lehrberuf bezog sich diese
Ausbildung ?

und Ansch.itl lhrer A.belt$tälle odet
angeben.

Straße/Hausnummer

PA Gemeinde

langedauerle dese Ausbildung ? Jah(e): L--.1

t

Welches Verkehß.
mitlel bsnutzen@t

kein Verkehrsmillel (zu Fuß)

Fahrad
pkw

Eisenbahn

sonstiges (Molorrad, Moped. Mofa)

entlälll. da aul gleichem Grundstück

aro[
1", i-

t

al Fü
die

bl füt atE
bt dle

cl4uMea

nern

ia

nein

)a

Sis hasptsächlich
(lilngste Stt&ke)
aul dem Xinweg
zu, Arbeit odel

O SinO Sie . .... .. l- vollze't (über 36 Std.':r in der Woche)
; eNerbslätg') L Teitzeit (bis zu 36 std.- rn de, woche)

@t
Wieviel Zeit
benöligen Sie
nomaleilei$

nein
Gehen I

aus zuf ia

') Auch Lendnde. frilhellende
FemtMaM . Auszubfiende. nichl eNerbslät'gMehtqe soßeten.ZNld@shstende Haushau,HausmannAnlwonennqtü ) X'ffiff18'ri:E,H[/i$f!!",, xt i;rea;"v. studen(n)

@ L.*n Sie überuiegend von Eruerbs', Berufstätigkeil
r Arbeitslosengeld..hille

' Bente. Pension

e€enem Vermögen, Vermietung, Verpachlung. Altenteil

Zuwendungen. Unlerhalt durch Eltern. Ehegatten usw

sonsligen Unterstützungen (2. B Sozialhille. BAIöG)

NUF voi, srATtsrtscHEN LANDESaMT auszuFüLLEN
Ge&^!iür (l al aaup(ach. Eneder
2..3.u...Srdrs dchrung(rob) addrrtä) oaue,trrb)

mdsärc, $hub/Hchshub (Pdl6Ö
w(12) Gmd.d.trz) Sraßo(r2)

e.q 116) AUSü& üqral (17)

t 3i6ho Edäur6ru4sn im Häu#lsnanrolbq€. der im EdäureruEbl.(

tür den Hinweg
unler '15 Minuten

15 bis unrer 30 Minuten
30 brs uoter 45 Minuten
45 bis unrer 60 Minuten

60 Minuten und mehr

uI
F
FoE
Eu
=EU
G:D
B

ar Arbeit odet
Schule/H@hschule a

@ sin _sie charbeite(in)
r zu. Zert talrg als sonstEe(r) Arbe[er(in)

Angestellle(r)
Auszubildende(r)

Beamter/Beamtin. Bichre(in). Sgldat. ZNrldienstl.
ßLch fuamtenanw I -" ' T oit bezahllen Beschäflrgten

Selbsländ'oelr) I" L ohne bezahle Beschättrgte
mrthellende(r) Familienangehörige(r)

G) Zu welchem wirlschattszweig (B.anche. Behö.de)
- gehdn der Betrieb (Firma. Dienststelle),

in dem Sie tätig sind ?

@ Wetctre fatigteit. welchen Berul üben Sie aus ?

<:

<;

l_l !P [:'1"""':Lz?i",.,,r*"n
ausüben, handelt es
sich um ein€

landwinschaftliche
nichllandwinschattliche

Gutcn Trg. lch bin
Egon Höldcr, Lcitcr des
Statistischcn Bundes.
amtcs in Wiesbadcn.

Was ich lhnen hicr
vontclle. ist der ncue
Fngcbogcn für dic
Volkszählung Es ist
ryar noch cinc Wcilc
hin bis zum 25. Mai
I987, abcr sichcrlich
wollcn Sic möglichst
früh wisscn, worum es
gcht.

l,Vir habcn den Fra.
gcbogcn so gestaltct.
da0 man auf Anhieb mit
ihm zurcchtkommt.
Es wcrdcn nur dic allcr-
notwcndigstcn Dingc
gcfragt.

Der Fragcbogcn
cntspricht gcnau dcm.
wasdas Eundesvcrfas-
sungsgcricht in scinem
Urtcil vcrlangt und für
gcbotcn hält.

Nun könntc man
fragcn. wozu denn nur
det gantc Aufwand. Als
Statistikcr möchtc ich
dazu folgcndcs sagcn:
Mit cinem Staatshaus-
halr ist cs im Prinzip
nicht vicl anders als mit
cinem privaten Haus-
hrtt - ohne Übcrblict
leui man zu vicl.
zu wcnig odcr clwas
Fdschcs cin.

vcrkleincrrc Abbildung dcs Originälbogcns.
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Wohnungsbogen
mit Gebäudeangaben

VOLKSZAHLUNG 1987 I
Rrchtsgrundlrga r
SiEho Haushaltsmanlelbogen ods Etläutorungsblan, die
B6tandtgilB dar E hebungswrdrucko sind. Slichlag: 25. m.i t98?

oiE Wohnung stsht lse. -
Die Wohnuno ist von Anoehörio€n ausländisher Streitkrälto.
diplomatschär, berulskoäsulari-sche, Vetlrelungen oder der
Ständigen Venrslung der ODB p.ivarehtlrch gemi€tet.

Gl wlc viele Räume der wohnung haben
; mind$tens 6 OuadEtmeter?

lü@ KücM, Bad. wC, Ftut)

Beim kleinen Privat-
haushalt macht die
Differenz ein paar Mark
aus - beirn Staatshaus-
halt sind's gleich
Milliarden - und die
können uns allen teuer
zu stehen kommen.

Wir müssen jetzt in
unseren Statistiken von
Zahlen ausgehen, die
gut 15 Jahre alt sind.
Für viele Entscheidun-
gen, die uns alle betref-
fen. fehlen uns deshalb
zuverlässige Daten.
Dies gilt [iir die lang-
fristig vorausschauende
Planung von Arbeits-
plätzen, Renten.
Schulen, Wohnungen
oder Verkehrswegen.

Deshalb warten wir
schon auf Ihre Angaben
zu den hier vorgestell-
ten Fragen. Wie Sie sich
selbst überzeugen kön-
nen, ist das Auslüllen
dieses Fragebogens
ganz einfach. Für Sie
sind das ein paar Minu-
ten Mühe - für uns alle
aber ist das ein großes
Plus im Interesse aller.

Ihr Egon

O Bitt€ Cim.lnd. angeben:

o
a

Wohnurrysangaben

Bawohncn Sla dia t{ohnungrRiume sls

!) Eig6lümG(ln). Mit€igonl. odet Kaulanwärt.

b) Hsuptmletc(lnl (eiMhli€ßlich Altenteil)

c) unteml.lc(lnl' lJmefrab lhici) bttudEt h wohrpt'gsbogcn*eitureiMFr$a4 baM.

@ Et die wohnung drc Fßiailrchnung ?
t

al wenn i3l der llaushalt ln dis
- wohnung eing@gff?

B!fre.f6 Eintugstdt ttt.tß tu a*qM
h@ @Mertu tlMhdmiBlidt atEM.

Falls davon
gewerblich genutzt sind :

a) Anzahl der unleryermidelen Bäume t '
b) Anzahl der gererblich genutzten Fäume 1 '

al wb oro0 ist die Fläche
; der g-e$mten wohnung ?

lensütießlich Küche. 8d. wC. Flut. tlMt6
id ahnkhes gw unrwmaetq ods
gwblch genuEtet Päune n &t wd1tungt

Mitleln des
gelörd€rt ?

aulzu-

Itil Zenxal-

4

5

6

7

I
9

-c u
-F u-=Fc,

I

-d u
-E l,

Fz
-E o

u
-c :3

:'

2

2nein '
ja

wr t97O .
197)-1974
r975-r979
'r980-1984

1985
1986 .

t9g7 .

volle Ouadratmeter

[1-]
nein

p

nein
ja

O shd lnßödb der wohnung

ot brh.lzt mlt

Ein2el. odal

b)

Mah@e

iüglich

Küche .

Kchni$he
Bad/Dusche .

rclle DM

(:
wc

Gas
Heizöl

SL0m

ll cebäudean wohngebäude

= lcdrätt&füNffituHdub' ,ätwohnMreg@M)
sstig€s Gebäude mil Wohn.aum

*"EHl!:*:*,
AuSe de m bei Jtlolr rtEiM:
Wird diss G€bäude wllstitndig
vollsländlg oder leilrei* teitrei*
als Wbhnheim genutst ?

E yv:t q qs-"1!Tt(ln). Einrerpemn oder Enepaa.

iFäH,ffi qo*","*'ff S"BüHliJ*T""i
Gemern$halt m WohnunEseigentürem

(M b Etgfitutwtouagan)
offiinnützioG WohnunGuntemshmen, Wohnungs'

uaulgencsen*h. oder Orgai d8r staa(. wohnungspolilik
lßies Wohnung$ntsnehmn

eßtir€(0 Egsntüme(in)

6) al Handelt ea slch um einc Dienst ,
- 'werkswohnung. Beruh. odel

Geschällsmietwohnung ?

bl lst dle Wohnung verbilligt,' kostenloB übarla3sen oder isl die
Mlels wcgen llnantialler Votlsirlungen
lz. B. MialedaileheO emä,,lgl?

F[IB LEERSTEHENDE WOHNUNGEN

Itl seit wlo vlelon Mo-naten steht
- dle wohnunE leer?

nem

7-12

13

Mi€re (9)

Vcrklcincstc AbbildunS dcr Originrlbogcnr'

bis 3

4.6

bis 1900
190r -18
1919.48
1949.57
1958-62

63
64
65
66
67

Ffl#,'Y,gllurlji"fff**
Wohnungsbtu3 gelördstt ?
lnü Etw Förderungswegl

keing
alle

nur ein Teil

E€I

lkh@
rrqich

Kohle, Holz usw. .

Fernwärme '
Sonnmnergie, Wä.mepumpe'

Gebäudeilgaben: Bitte nü austütlen, wenn Sie Elgentüme4in) oder Verwalter(in) dieses Gebäudes sind.

El Eauishr d$ cebäudes
(Jatu dü Bezqsleatggeltung)
aei E^wilüungs- uN
Umbaulen ist dß
ußgürcliche 8e9ßhttußM.bqwder
eubitu Mch Tdaßctu&n
dß Jafu des Wderaulhui ffwnh,I

t_l ilun vor STmsnscHEt{ lrNDEsAfr arszuFilLLEN

Flächo (4

Volkszählung.

I0 Minuten,
die allen helfen.

tsEMuEdhHffieg..r
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Zeitschriftenanzeige

Anhang Nr. 30

IHR BAI{KI«ONTO
GEHT T]NS
}üCHTS AN.

Dcr Fragcbogcn cnlhäll tcincrlci Fragcn nach lhrem EinkommGn und Vcrmögcn.
lht Egon Höldcr. Leitcr dcs Slelistischcn Bundcs.mlcs.

Volkszählung. W10 Minuten,die allen helfen.

Anhang Nr. 3l

oa

ZAHLEN IST
EHRENSACf.fE.

Dcr ?Ihlct ltnn lhncn hclfca Er h rmrllsij wßhuictco und rut Gchcinlhrlrunt vcr?oicht.r,
lh, Eton Höldcc kilc.d6 Strti3lishct Bundanrca

Volkszählung. l0 Minuten, die allen helfen.W
Zeitschriftenanzeige
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Anhang Nr. 32

Wir schicken lhnen gern auslührliches lnformalionsmaterial zu. lhr Egon Hölder.
Leiter des Statistischen Bundesamtes.
Gusrav-Stresemann-Ring 11.6200 Wiesbaden l. Tel.0l 304460 (zum Orlstaril).
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Etwa zwei Drittel unserer Bevölkerung
wohnen zur Miete. Eine ansprechende
\Vohnung ist lirr das persönliche Wohl-
bel'lnden und tlas Farnilienlehen wich-
tig. Dic Mrete ist ein bedeutender Aus-
gubcniakror jedes llaushalts. Für die
Wohnungslrolilik ist daher von gro!3er
Bcdeutung: Wie vielc Wohnungen gibt
es überhaLrpl'.'Wic grolJ i:;t der BedarlJ
Welche Äusstaitung ist gefragt') Wie
haben si,:h dic Misten entrvickelt? Auf
diese Frugen rvird die Vrrlkszählung
Antworien gebcri.

üer'aue Zahlen darliher. wo wie vielc Woh.
nungtn init Mitleln dcs sozialen Wohnungs-
brus gcliirrlert wurden, liegen derzeit weder
Brrnd noch Lündcrn ror. Sir sinil wichtig llir
dic kün{iigc Vergabe staatliclrer Mittel.

llicrdurch wirrl der Wohnungsmarkt lrans-
pilrenier. D{s erlaubt Mietern und V,:rmie-
tErn ein sachgercchtes wirtschaftlichcs
ll.rn<lel n.

Die5( l;nlgeu geben wichtigc l'linwei:,;c
durr:ul. ob genügend bedarllgcrechte Woh-
nungen gebaut wurden und wo eirre be-
sondcre I:örderunB niitig ist.

CeEcnwärtig schwanken die Annahmcn
iiber leersteherrde Wohnungen zwischcn
200.000 und 1.0ü0.000. Dies crschwcrt die
gesamte Wohnungsbaupolitik.

Schon dieses eine Thema macht deut-
lich: Jede einz.elne Volkszählungs^
Frage hat einen §inn. Diese Fragen sind
nach sorglältigen Beratungen zustande
gekommen. Sie rvurden von den Ab-
geordneten der CDU/CSIJ, SPD und
FDP sowie allcn Llindern einhellig zum
Bestandteil des neuen Volkszählungs-
ges(:tzeä erklärt und slehen in voller
Ubereinstimmung rnit der Enlschei-
dung des Bundcsverfassungsgerichtes
von 1983"
Dir:se l;ragen haben weder mit,,Ausfor-
schungswut" noch mit ,,gläsernem
Bürger" cder,,verletzter Intimsphäre"
zu :un - urteilen Sie selbst. Ihre Beant-
',vortung ist vielmehr ein sinnvoller
Eeitiag aller zum Gemeinwohl und
nLrtzt darnit jerlem einzelnen.

Volkszählung'87
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Zehn Minuten, die allen helfcn.
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Anhang Nr. 33

LICKPT]NKT
25. MAI

voirszfrtttuNc
.. I

r , .1
I ll i.a.' ':].i

.., 
'...:l. .')

Welchen Nutzen hat die Volkszählung für jeden

von uns? Was wird gefragt? Wie werden die

Angaben vor Mißbrauch geschützt? Wer zahlt?

ZehnN{inuten, die allen helfen.W4

-406-
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Anhang Nr. 34
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zu
lhr

bitte ihre
S

Lfd.Nr.
der person

1

2

me, Vorname
Familienna

Heft-Nummer

Um ewr.

Iet.-Nr.

Straße Gemeindeteil

Rückfragen

Haus-Nr.
zu erleichtern, bitten wir um freiwiilige Angabe der

Anschrilt

Gemeinde

) t I

(Bei 11 und mehr
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Anhang Nr. 35

Datenschutz bei den Volkszählung -
weil die Süaüisüik vom VenEnauen den Beftagten lebt @)

Der Weg zum DatenschuE

Die Entwicklung moderner. leistungslähiger elektronischor Datenverarboi-
tungsanlagen tührte von der ,,Geheimhaltung" zum ,,Datonschutz", um
dem einzelnen einen unäntastbaren Freiraum zu erhalten, 6inen Freiraum,
der vom Bundesverlassungsg€richt als ,,Recht auf inlormationelle Selbst-
bestimmung" beschrieben worden ist. Wer daraul vertrauen kdnn, daß die
Angaben über seine persönlichen und sachlichen Verhältnisse geheimge-

balten werden, wird bereitsein, diese Verhältnisse zu otlenbaren. Deshalb
enthietten schon die Volkszählungsgesetze für die Zählungen 1950, 1961.
1 970 und 198i1 Geheimhaltungsbestimmungen.

ln seinem Urteil vom 15. Dezember 198i1 über die Verlassungsbeschwer-
ddn gegen das.Volkszählungsgesetz 1983 (BVertGE 65, 1) ist dss Bundes-
verlassungsgericht zu dem Ergebnis gekommen, daß das vorgesehene
Erhebungsprogramm mitdem GrundgeseE vereinbar ist, der Gesetzgeber
iedoch zum Schutr des ,,Rechts aul inlormationelle Selbstbestimmung"
ergänzende verlahrensrechtliche Vorkehrungen lür Durchlührung und Or-
ganisation d6r Oatenerhebung zu tretlen hat.

Die Auswirkungen des Urleils sind zwischen Bund, Ländern, Gemeinden,
Statistigchon Amtern, derWissenschatt. den Datenschutzbeauftragten und
den parlamentarischen Gremien in vielen Beratungen auslührlich disku-
tiert und beraten worden. Das Ergebnis hat seinen Niederschlag im Volks-
zählungsgesetz 1987 vom 8. November 1985 (Bundesgesetzbl. I S.2078)
gelunden. Oberste Zielsetrung während des gesamten.,,Werdegangs" des
Gesetzes war es, den Anlorderungen des Bundesverlassungsgerichts
peinlich genau und in vollem Umlang Rochnung zu tragon, damit der
Persönlichkeitsschutr bei der Volkszählung 1987 sichergoslellt ist.

Dcr Dalen*huE *hon bel der Geseagebung

Das Erhebungsprogramm,das Fragenpfogramm des Volkszählungsgeset-
zes 1987 sieht neben der eigentlichen Volkszählung wieder eine Beruls-,
Gebäude-, Wbhnungs- und Arbeitsstättenzählung vor- Dieses Erhe-
bungsprogramm ist nach dem Urteil des Eundesvertassungsgerichts ge-
eignet und edorderlich,um den angestrebten Zweck zu erreichen: ,,dem
Staat tür küoftiges Planen und Handeln die als Vorbedingung für die Plan-
mäSigkeit staatlichen Handelnsbenötigten lnlormationen zu verschatlen".

Von den zuständigen Behörden und in den parlamentarischen Beratungen
des Gesetsentwurls in Bundesrat und Bundestag ist intensiv geprüft wor'
den, ob dieses lnlormationsziel auch dann erroicht werd€n könnte, wonn
Auskunftsverpllichtung und Vollzählung, d.h. dio Zählung aller Bürger'
durch lreiwillige Beantwortung der Fragen und Stichprobenvertahren er-
setzt werden. lm Dezember 19&! verneinto das Bundesverlassungsgericht
diese Frage; auch heute gabt es keine neuen Erkenntnisquellen, nach
denen dies möglich ist. Mit dem Urteil des Bundesverlassungsgerichts zu
dieser Frage deckt sich das Ergebnis der ötlentlichen Anhörung (April
1985) von namhaften Exp€rten des ln- und Auslandes, wonach man davon
ausgehen muB, da8 nach dem gegenwärtigen Erkenntnis'und Erlahrungs'
stand Alternativcn nicht in Betracht kommen.

Während das Bundesverlassungsgericht bei den verrahrensrechtlichen
Regelungen lediglich Ergänzungen lür erlorderlich hielt. hat es die im
Volkszählungsges€tr 1983 vorgesehenen Regelungen über den Meldere-
gisterabgleich und die Weiterleitungsmöglichkeiten von Einzelangaben an
oberste Bundes- und Landesbehörden sowie an Gemeinden lür Zwecke
der Planung schlicht tür verlassungswidrig erklärt. Das Volkszählungsge-
setr 1987 sieht demgemäo auch keinen Registerabgleich mehr vor, die
Register der öemeinden dürlen also nicht durch Verwendung der bei der
Votkszählung gemachten Angaben korrigiert werden.

ln der Oatenübermittlung an oberste 8ehörden wurde insbesondere hin-
sichtlich der hierlür erlorderlichen Abschottungs- und Verwendungssiche-
rungsregelungen, d.h. der Oatensicherheit, ein nicht unerhebliches Risiko

gesehen. Der Gesetrgeber hat auch hier den vertassungsrechllich siche-
ren Weg gewählt und eine Datenüberminlung von Einzelangaben nicht
zugolasson.

Die Forderungen des Bundesverlassuogsgerichts, daß Einzelangaben nur
mit ausdrücklichor geserlicher Regelung übermittelt werden dürlen und
beim Oatanempränger die zum Schutz des Persönllchkeitsrechts gebote-
nen Vorkehrungon ebonso zuverlässig sichergestqllt sein müssen wie
bei den Statistischen Amtern des Eundes und der Länder, €rtüllt das
Volkszählungsgesetz. Klar und deutlich legt es lest: an Gemeinden dürlen
nur die aul maschinelle.Oatenträger übernommenen Einzelangaben lür
ihren Zuständigkeitsbereich ohne Namen und Anschritt lür eigene statisti-
sche Aulbereitungen übermittelt werden, wenn durch Landosr.echt.eine
Trennung der lür die Durchlührung statistischer Autgaben zuständigen
Stellen von anderen kommunalen verwaltungsstellen sichergostellt und
dasStatistikgeheimnis gewährleistet ist. lstdies garantiert,so kann man -
wie es das Bundesverlassungsgericht mit einem Begritl aus der nauti-
schen Sprache lormuliert hat - von einem ,,abgeschotteten", also datensF
cheren Bereich sprech€n.

Datenübermittlungen sind, wie es das Bundesv€rtassungsgericht rordertr
von den Statistlschen Amtern zu prolokollieren, so daß iedsrzelt eine
Kontroll6 über die R€chtmäBigkeit der Datenverarb€itung, ingb€sondere
durch die DatenschuEbeaunragten, gewährleistet lst.

AuBerdem verbietet das Gesetr die Herstellung eines Personenbezuges
bei den Einzelangaben. Wer Daten zu diesem Zweck dennoch zusammen.
lühren würde, nachdem sie tür die maschinelle Weiterverarbeitung auf
Oatenträger ilbernommen worden sind, wird mit Gefängnis bis zu einem
Jahr oder mit Geldstrale bolegt.

Der.Dalen*huf bel der Durchlührung der Volkszählung

Die Geheimhaltungsb€stimmungen in den bisherigen Volkszählungsgeset-
zen regelten, unter welchen Bedingungen an wen bestimmte Oaten weiter-
geleitet werden durften; der Daterischutz verlangt zusätzlich zur Geheim-
haltung besondere geseEliche Verlahrensregelungen bereits tür Durch-
lührung und Organisation der Zählung. Diese Regelungen nehmen im
Volkszählungsgesetz 1987 breiten Raum ein.

1. Nach dem Verlassungsgerichtsurteil zum Volkszählungsgesetz 1983 ist
es eine den Gesetzgeber und nicht erst die auslührenden Behörden
treflende Verprlichtung. sicherzustelten, daß der lnhall des Fragebo-
gens mit dem Gesetz überein§timmt und einzelne Fragen nicht weiter-
gehen, als es der GoseEestext zulä0t. Entgegen der bisherigen Praxis
sind die zu erlassenden Sachverhalte ietzt im einzelnen ausformuliert
und im Detail bereits im Gesetsestexttestgelegt; so 6rlülltdas Volkszäh-
lungsgesetz 1987 diese Forderung nach gesetzlicher Regelung.

2. Aul dü Basis einer lrühzeitigen Anonymisierung deriniert das Volks-
zählungsgesetr 1987 - e?stmalig ,ür die Bundesstatistik. - welche
Merkmale Erhebungsmerkmale und w€lche nur Hillaaerkmale sitrd.
Merkmale über persönliche und sachliche Verhältnisse, die zur statisti-
schen Verwenduäg bestimmt sind, sind Erhebungsmerkmale, solche,
die der Durchlührung der Zählung dienen (Name und Anschritt etwa).
sind Hiltsmerkmale.

Die Verwendung und Verarbeitung der Hiltsmerkmale wird ebenlalls
im GeseE umfassend und abschlie0end geregelt: Hiernach sind unter
anderem die Namen aller Haushaltsmitglieder unverzüglich nach den
Eingangskontrollen in den Statistischen Landesämtern von den Erhe-
bungsmerkmalen zu trennen und bis zu ihrer Löschung g€sondert aur-
zubewahren. Die Löschung hat spätestens zwei Wochon nach Feststel-
lung der amtlachen Bevölkerungszahl des Landes zu erlolgen.
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Das Hillsmerkmal Anschritl wird vorübergehend zusammen mil den
Erhebungsmerkmalen aul elektronische Datenträger übernomm€n und
nach seiner Zuordnung zu grö8eren räumlichen Einheiten, z.B. zu
Blockseilen. gelöscht.

Soweit darüber hinaus eine Nutrung der Anschrill zur Ermittlung von
Auswahlbezirken lür Bundes- und Landesstatistiken vorgesehen ist,
ordnet das Volkszählungsgeselz auch ,ür diose Fälle besondere Lö-
schungslristen an.

3. Eine statistische Erhebung im Umlang der Volkszählung bedar, einer
besonderen Organisation. Es müssen Erhebungsstellen eingerichtet
und der Einsatz von Zählern vorbereitet werden. Diese Personen und
Stellen sind die Verbindungsstelle zwischen den Auskunttsprlichtigen
und den Stätistischen Amtern.

Die ,ür die Akzeptanz der Volkszählung nach dem Verlassungsgerichts-
urteil erlorderlichen verrahrenssichernden Regelungen erlüllt der Ge-
setzgeber dadurch, daB er ausdrücklich lür die Erhebungsstellen ver-
langt, daB diese von anderen Verwaltungsstellen personell, räumlich
und orgariisatorisch zu trennen sind und sichergestellt weiden muß,
daß die Angaben in den Erhebungsvordrucken nicht lür andere Aufga-
ben verwendet werden.

Um die Vollzähligkeit der Erhebung zu gewährleisten, können die Erhe-
bungsstellen Daten- und Textverarbeitungssysteme, z. B.

- zur Adressierung von Schreiben,

- lür Rücktragen,

- zur Kontrolle, ob die ausgegebenen Erhebungsvordrucke zurück-
gesandt wurden, und

- lür Erinnerungs- und Mahnschreib€n einsetzen.

.. Die dabei verwendeten personenbezogenen Angaben der Belraglen,
insbesondere Name und Anschritt, werden unmitlelbar nach Abschlu0
der Volkszählungsarbeiten in den örtlichen Erhebungsstellen gelöscht.
Sämtliche Erhebungsvordrucke und die den Erhebungsstellen zur Or-
ganisation der Zählung übermittelten Daten der Einwohner werden an
das Statistische Landesamt übersandl.

Die Zähler müssen die Gewähr lür Zuverlässigkeit und Verschwiegen-
heit bieten und sollen nicht in der Nachbarschaft ihrer Wohnung einge-
setzt werden; Personen, bei denen wegen ihrer berutlichen Tätigkeit
oder aus anderen Gründen eine lntoressenkollision gegeben sein
könnte. die nicht ausschlae8en würde, daB Erkenntnisse aus der Zähler-
tätigkeit zu Lasten der Auskunftspllichtigen genutzt werden. sollen
überhaupt nicht als Zähler eingeseft worden. Dies mag aut Polizeibe-
amte zutrerlen, aber auch aul Finanzbeamte, wenn sie in ihrem Zustän-
digkeitsbereich zähl€n würd€n.

4. Ein€ vollständige und richtage Festst€llung d€r Einwohner, Gebäude,
Wohnungen und Arb€ltsstäüen setzt eine Begehung der Gomeinden
voraus. Das Bundesyerlassungsgericht und obenso die Exporten ln der
ötlentlichen Anhörung halten den Einsats von Zählern tür unerläBlich.

Als sogonanntos ,,milderes Mittel" lm Verhältnis zur Ertüllung der Aus-
kunltspllicht gegenüber dem Zähler nennt das Bundesverlassungsge-
richt dio Alternätive, die ausgelütlten Erhobungsbogen dem Zähler im
verschlossenen Umschlag auszuhändigen oder an die Erhebungsstelle
zu üborsenden. Diese Erhebungsm€thode vormeidet die Möglichkeit
der Einsichtnahme der Zählei in die personenbezogenen Angaben der
Bürger. Das Volkszählungsgesetr 1987 räumt dem Auskunttspflichligen
domonBprechend verschiedene Wege der Rückgabo dca Fragebogens
ein; man kann

- dio Fragen mündlich dem Zähler beantworten, d6n Fragobogen
sogleich .,erledigen",

- die Fragen schrittlich selbst beantworten und den Fragebogen dem
Zähler

- otlen oder

- am verschlossenen Umschlag

mitgeben oder

- die Fragen schrittlich selbst beantworlen und den Fragobogen porto-
,rei an die Erhebungsstelle zurückschlcken bzw. selbst dort abgg-
ben.

Lediglich einige wenige, für die ordnungsgemäße Durchführung der
Zählertätigkeit notwendige Angaben wie der Name des angetrot enen
Haushaltsmitglieds, die Zahl der Personen im Haushalt und die Zahl
der Haushalte in der Wohnung sind dem Zähler aul Verlangen mündlich
milzuteilen.

5. Damit der Bürger sein6 Rechle. die sich aus den verlahrenssichernden
Regelungen ergeben, auch wahrnehmen kann, verlangt das Bundes-
verfassungsgericht vom Gesetzgeber, dalür zu sorgen, daB die Bürger
über diese Rechte schrittlich inlormiert werden. Oieser Verptlichtung
kommt der Gesetrgeber dadurch nach, daß er einen umfangreichen
Unterrichtungskatalog autstellt, der von Zweck, Art und Umlang der
Erhebung über Auskunftspllicht und Freiwilligkeit bis hin zu den Rech-
len und Pllichten der Zähler reicht.

Das Recht aul inlormationolle Selbstbestimmung ist nicht schrankenlos;
der einzelne muß Einschränkungen im überwiegenden Allgemeininter-
esse hinnehmen. Diese Einschränkungen bedürlen einer (verlassungsge-
mäßen) gesetzlichen Grundlage.,,Das Volkszählungsgesetr 1987 erlüllt
vollständig die Anforderungen des Eundesverfässungsgerichts", so beur-
teilte der Bundesdatenschutsbeauttragte Baumann nach der Verkündung
di€ ,,gesetzliche Grundlage" der Volkszählung 1987. Die Ergebnisse der
nach diesem Gesetz zu erhebenden Daten sind eine Vorbedingung für die
Planmäßigkeit staatlichen Handelns; sie dienen einem einleuchtenden,
zur Errüllung legitimer Staatsaulgaben angestrebten Zweck und kommen
allen zugute. Der Bundespräsident selbst hat sich im Oktober 1986 aus-
drücklich tür die Volkszählung - als Gemeinschaftsaulgabe unseres Staa-
tes - verbürgt: ,.lch denke, das Statistische Bundesaml mit allen dazuge-
hörigen Länderorganisationen verfügt über ienes hohe Ma0 an Glaubwür-
digkeil, das sowohl in bezug aul die Notwendigkeit der Erhebung dieser
Oalen als auch in bezug aul deren Geheimhaltung Gewähr bietet. Für diese
VerläElichkeit, die ich ompfinde, wenn ich mitden Stelten des Statistischen
Bundesamtes spreche, möchte ich mich auch meinerseits gegenüber un-
seren Mitbürgern und Mitbürgerinnen verbürgen."
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Anhang Nr. 36

Volkszählung -
weil in den Gemeinschaft jeden zählt @)

Auf solidom dcmol<rotiechom Fuod.m.nt: dlo Volktzöhlune 87

Endo Septombor 1985 ging nach intenaiver ött€ntlichot Dcbette das neue
Gssotz übor die Volke-. 8€rufta Gcbäudc-, Wohnungs- und Aöcitostätt€n-
zählung. vcreinfacht .Vollozählungsg.s.tt' gamnnt, ln dio lbrohließondo
parlar,rentariacho Berrtung und srirde mit ciner klaren Mehrheit vom Bundes-
tag vsrabschi€dat. ehe cc dann auch den Bundesrat passiorta. Zulor hatto sich
be.aits dor lnnenausschuB dca Bundcctrges übe' Anderungen des non der
Bundesreglcrung vgrgolagtan Go..tz.nilrurf3 go.inigt und den Termin dcr
Zählung um ctw! ein Jahr aul dr925. M.a t987 vqschoben, Dt Rehlsrus-
schuß gab ebenfalls seino Zwtimmung zu diescr überaöeiteten Fassung dee
Entwurfs und erklärte ihn: vor lllom mit Blick auf die Rechtspr*hung des
Bundesverlassungsgericlrts - einstimmig fär unbedenklich.

Oss ist wichtig und rvar in d«l vrgcngeoen zvuei Jahron nicht lmmer relbgt-
verständlich. lndor, dio zum Tril crörltcrt geführtcn Aureinanderrctzungen um
diäse Volltszählung bändcltm rich lctztlich fär die Bundeerepublik

Deutschlard zu einem wcrtvollon Latn- utrd Klätungsprozoß.

Erinnorn wir uns: Schon für dcn 27. Aptil 1983 war nach den ählungen der
Jahre 195O, 1961 und l97O planmt8ig eine ncucdichc Volkrzählung
rnberaurnt worden. Dr3 entsprchmdo Gos& hltte dor Bund€siag lm Fräl}
latu 1982 mit don Stimmrn allcr damals in ihm t ortrotonen Putelen und mit
Zustimmung des Bundesrrteswrabschi€dot. Doch in der Öffentlichkoit r€güt
sk:h Widoßpruch. Es tarcl*en Zwoifel auf, ob das Vollczählunglga€tr don
streng€n Bostimmutrgon dca Dacnschutzos entlpreche snd die Pc!önlich-
kcitsrochto do! oinzelnen B0ryen ausrelchcnd rcspelilierc. Am 13. Aptil 1983
hat das Bundesverfassungogorieht, rur Entrchcldung angerufen. durch einst-.
w€iligo Alordnung die gey'ante Vollrczählung .u3gcs6tzt. am 16. De.amber
1983 verkündete dcs Gericltt dlnn B€in Urteil und teilte 36inrn Spruch auf:
Einerseits präzlsiorte da3 Gorhht angosichts der ständig wtchrendan
Computer-Reichunlte cin Grundrectrt auf .informationelle Selbstbeetimmung'
und sah dieses in der Tat durch die Ausgestaltung des ihm vorliegenden
Gesetzes verlaa; insbesondere erklärtc ss den damals vorgesehenen Vsr-
gleich der Volkszählungsdaten mit don Meldcregistern der Gemdnden fär
unzul6ssig. Anderorccits boj.hten dio Rictrter aindeurig das R*ht und dio
Ptlicht de8 Staateg zur Datgßlmmlung, wie sie durch eine Volkszählung
ormöglicht wird.

Wörttich heißt es im Urteil des Bundesverfassungsgerichts:.Die Statistik hat
crhablichä Bedeutung für oin6 staatliche Politih die den Primipien und Richt-
linien des Grundgosetes vorpftictrtet ist. Wenn die ökonomische und soziale
Entwicklung nicJrt cts un.bänderlichos Schicksat hinlpnommen, sondern als
p.rmanonte Aulgabc v€rstrnd€n wsrdon 8oll, bsdarf es einer umfassenden,
köntinuierlichen rmie laufend oldualisigten Information über die wittschaft-
Ichcn, ökologischen und sozialenZusammenMngc. Erst dio Kenntnis der rele-
vrntan Orton und dic Möglichkeit, die durch siewrmlttelten lnformationon mit
llilfc dcr Chancan, die einc autornrtischo Datcnworboitung bictet, für die
§tltistik zu nutzon, gchafft dic flir eine am Sozialdactspdnzip oriontlorto stsat-
liche Politik uncntbchrlichc Hrndlungrgrundhgc.'

Dig politischen Parteien mußton sich danach auf ein neues Verfahrensgerüst
und auf cinan neuen Tcrmln oinigen. DaB dicses iußctrt schwiorig wurde und
crst nach mehrllrmi Jahrcngdangbhrttaaolnon Grund niclrt zutctzt im zeit-
wcisc aad( €motbndiriülcn Umtcld dsVollcsrähtungsd€bltta Umso wichti-
96 ist dr. nunmchr wiedergcfundcne brsitc politischc Konsena.

Die Volkstöhlung - lnvcntur dos S:t,,ctae lm Dlenste seiaer 8ürger

Tatsächlich ist 6insVolks-, Berufs-. Gebäude-.Wohnungs- undAöoit§§tätten-
zählung ja gerade oino ganz teidenschaftslose. höchst nüchtome Aliion. Der
St6at prüft im Oi€nsto seiner Bürger. wo in Zukuttft m6hr g€tan lvordon Fuß
und wo weniger Einsatz gonügt: eine Art Invontur, wie sie für die.Zukunfts-
planung eines solidan Untomohmens selbstvorttärdlich ist. Nichtsande.es hEt
ruch das Bundawrfassungsgericht gesagrt. Mehr als I 5 Johre aber sind ver-
gangon, scit die Eundesrepublik Doutschllnd ihre letzte Bestandsaufnahme
gomecht hat, biszurnächstenw€rden es 1 7 sein Bund. LänderundGemeinden
ar.öohon mit völlig v€raltoten Daten; und alles spricht dafür. daß wir aulgrund
unsoror.unoidontlichen 8üchor'schon ietzt Millionenboträge falsgh und viel-
loicht ungerocht investicren. Denn allein hundert Ges&e und mit ihnen
elementrre itEatlicho Entschaidungen beziehen sich auf Daten der Volks-
zählung.

Sudtrd!cl{d

Wcvlclc sind wlt, dlo Elawohnor dcr Bundcsrcpublik Doutschland,
gontu?

Wrwiun nicht inmal genau. wicviclc wirrind. Dlc bci derlctzten ählung vor
t 5 Jahrcn emitlclteo Eimuohncnahlen wcrdcn sehhcrdurch Meldunqen ä,bcr
Gcburtcn St.rUall.. Zc09c rpd Fortzügc .fortgcrchri.b.n'. wi. c lm
Statistikcr-Doubch h.lßt.t.o borichtigt und crgülut.Vor den ruf dlccWcls.
lür 1985 ermittcltcn 81.3 Mltlionen Einwohnom.l.bt' !b.r n.ch Schätzung.n
rund eine Million nur ln dm Xlrtrildsten. l&a$ geeagt: Zweitauscnd Dürfer
uistiercn nur in unlcrer Enblldun$ Dcr Grund afurd vor !ll.m Fchlcr ln dcn
M.ldonebrm. Mclc Bürgcr vcrgmson, rich bd Cncm Umzug abzumcldon.
Agsländer, dio in ihrr lhimrt zuribkgcl(.ünt rind, wsdon lntilmlich weite als
Bcwohner der Bundclnpublik Diltschland mhgethlt
Korreke Badlkerungrrahlen aber gohöron zu den wiihtigstcn Easisdaten
eines gerechtcn ulld s@idan Staates: So lrt dic Gr6ße elner Gsneinde zum
Beispiel entrchcidcrd tilr ifuon Antoil rn dü Entoflmenoteuer. Dic Annahmc
licgrt nahe, daß gsgcinrädig dnlge Kommunen unaDcir:trtlich zu vlC Geld dn-
st*kon,w5h$nd mrn andaur dnsrTe[ atrnaAnlpruchrvorun$tttArchda
äschnltt von Wahlkrchcn bcodßt alch mch dü Emrchncaahl. Und Ncr
Itönnte elch clnc Andcturq von rreltrdchendcr Bcdaiung abzclchnsr: Strtl*i-
ker gehen davon ari+ daß ufgrund dcr von ihncn ausgonachten .Nord-Säd-
Wanderung'dcr Bodtkerung dar Land Nordrhein-Wegtfaten nrdr dcr n5ch-
atenVolkszählung elnenWahlkds,wrnnnlcht garad l(Iclle.n.{idd€u$chc
L5nder abgeben muB.

lMo slchtdlo Albapynmldc wfuldldt ous?

Aber nicht nur dlc tatsächliotrc Zahl der Bürgr und ihre Vortoilung luf d!3
Gebiet derBundorepubllkDantrchlrnd ttimmennlchtmshrmhdcnomtlichen
Untorlagon libcldo ruch dic ,fortgcechriebcne' AteBpynmldr der Bcvülkc-
rung wid ln\Fra6 gmteltt Dle nichste Vollczählung wird nach Oberzeugung
ron Fachlcuton rorausslchtl'rch ans llctrt brlngon, daß wlr une lm lrufc der
Jahre .jlingcf und damit auch .geoondcf gcmacht haban als wir ln Wrkllch-
keit sind. So wsrden untor don eine Milllonen ,Karteiklsten-B0rgem' übcr-
proportional vieleAngehörige der untoron Altoßgrupponwrmutet. FIir Sozial-
politiker ein Anlaß zu größter Besorgnis. Denn wenn es in der Bundesrepublik
Deüschland wenigerlunge Menschen gibt als wir denken, dann gibt es eines
Tages, um nur ein Beispiel zu nennen, noch weniger Beitragszahler 7ur Slche-
rung ungeres Fenlonsystoms als gegcnuränig on€chnst.

Wic igt dic Bcschörtigt aLg. t tächlich?
Die Schieflage der Daten und damit dis Gefahr falschot sta8tlicher Entsch6i-
dungen gilt ohnc Untoßchied lür .llo von dsr geplant.n Volkszählung €rraßton
Bereiche. Bosonders schwor'lällt dioso Tltsrcho angesictrts der mehr als zwei
Millionen Aöeitslosen bci der Beschäftigungspolitik ins Gewicht. Die hisr zur
Verfügung stehendon Basisdaton aus darVolks- und Berufszählung sowie aus
der Arbeitsstättrnrthlung t97O stammen gleichsam lus ginsm anderen indu-
st;irtlon Jrhrhundert - aus der Zeit vor dem gro8en Ölschock vor dem Sieges-
zug des Computcrs. aus d€r Zeit auch der Vollbeschäftigung.

Wer dürfto .3 yvtgen, auf diese Zrhlen eine zukunftsgerichtete Strukturpolitik
:u grürrden? Bund und Länder mü$on wirsm, wic tich stwa Stehl- und
Werftenkise in den einzclnen Regioncn ausgewirkt haben. wo sich Groß-
bariebc. Filialen. (now-how bEllen. welche Berufe gofragt sind und wohin sich
Pendler bowegen. Erkenntnisse über das lAlirlschaftslcben einzelner Regionen
lassen im übrigen wichtig6 Rückschlüsso auf den iewciligon Grsd d€r Umw.lt-
gefährdung und die Notwondigkoit von Abwehrmaßnahmen zu.

Wio violc Wohnuagco stohca lcor?

Oio gogonwärtig vcrtügbaren Briisdrton zum Wohnungs- und Gcbäude'
bostend schließlich hchen einon ttrutigon ßokord, was ihr Alter bstrifft. Sie
wurdcn bcreitr 1968 gosmmelt undwrdcnboidrählung 1987 fa§tzwauig
Jlhro .lt 3€in Koin Wunda ttso, dr8 boi dr Berwnung dcs Wohnungsrnarlils
groß. Vüüimrng hsrlcht Wovlclr Wotrnrrrgen z.rn loiapiol stdr.n Lü?

e
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ÜUc. gOO OOO, mcint dd Bund6bcuminirter. Aul 5OO O0O tippen die Fach-
ißtitutioncn. Einc Million, kltgcn dic lnlercosenwrbändo der Haus- und
Wohnungrigontüm.r. Stimm.n di. Miattpioed noch? Wo fehlt c! Em not-
rvoüigcn Konrlort? Womit wird gchcia? Niemand wciß.! grnlu. Eino untrrg-
b.rc Shu.tio{'r für cinen dcrwichtigston Borchhc stlltlichor Fördsrungspolitik
Viclc Milliardcn ru3 Starrgold.m wordon j{ih.lich für die Verbess.rung der
Wohnungslage in dcr Bundosrogublik D€utschl.nd inv.stiort. Der 8ürger hat
ein Rccht derauf, daß daes an den richtig€n Stell€n g*chioht.

Ohnc Zwcitol, dicVolkszählung ist 6in Dionst, d€n sich die 8ürger s€lbst orwsi-
scn. DrB cin brauchbarcs, ehrlicher und gorochtes Gcsamtbild unserer Gesell-
rchcft sich nur dlnn ügibt, wonn bci der Z6hlaktion alle in die Bürgerpflicht
genommsn 3and, licgl in dor Sachc sclbst.

D.tcnschutz in du Tredition d* StttlstikgehclmnisseE

Es werden Millionen und Abermillionen Daton zusammonkomm€n. Kann der
8ürger sichor soin, in diesen Zahlenmongen anonym zu bleiben. nicht €twa als
Einzelperson identifizieit und .herausgefischt'zu werden? ln 6inom Rrchts-
sraat wie der Bund$republik Doutschlrnd wird das Statistik-Gcheimnis seit
ieher stritit praktiziart. Der Bundesbeauftragte für d€n Datenschutz hat t983
b.tont, ihm sei kein einziger Fall b€kannt, in dern die rrmlichon Ststistikal
dieses Geheimnis verlotzt hett€n. D€nnoch hat das Bund6vGrfassungsgericht
die Anford€rungen an den D6ten3chutz in soinotn Urteil rcm April 1983 noch
einmal verschärft und dss damels für die Organilrtion der Volkszählung und
die Woiterleitung der Einzeldaten vorgesehene Verfahren zum Teil für ver-
f assungswidrig erklärt.

Die Richter erinnorten don Ges€tzgeber daran, daß 3s .untor don Bodingungen
der automati3chen Datenvorarbeitung kein belanglorca Datum mehrglbt'. Da3
Grundrecht auf informationello Sclbstb€stimmung überlarse dem Bllrger dic
Entscheidung, wclchc pergönlichon Drton orwomptei3gibt odor nicht. Doshalb
wurde nicht nur die vorgoseh€noAlitualisic.ung dar Moldorogbter mlt Hilfo dor
Volkszählung (.Melderegisterabgleich'), sondrn luch eine Übcrminlung der
Einz6ldaten en oberste Bundes- und Landasbetürden für verfassungswidrig
erklärt.

Mit d€r Neufassung des VolkszählungsgGsotzes hab€n Bundesrcgierung sovrde
Bundestag und Bundesrat dem Spruch des Bundesverfassungsgotichts Roch-
nung getragen. Die Verfahrensregelungen für Durchführung und Organisstion
der Volkszählung wu.den erheblich erwoitort.

Die wichtigsten, in das VolkszählungsgeseE 1987 aufgenommenen Bestim-
mungon zum Schutz der Porsönlichkeitsrechto sind:

l. Es wird unterschieden in -Erhebungsmerkmale'und -Hilf§merkmale'. Die
-Erhebungsmerkmale' sind es. um dio es don Statistikorn einzig geht: jeno
von allen €rfragten Einzeldaten. die sich zu einem anonymen Gesamtbild
summieren - von der Zahl der Einwohner über ihre V€rloilung 6ul
Geschlechter und Religionsgemeinschaften bis hin zur Berufnätigkoit lihd
zur Größe von Untemohmon. Die .Hilfsmerkmale' sollen, wio schon das
Wort sagt, nur boi derordnungsgemäßon Abwicklung derVolkszählung hel-
fen; dies sind vor allem Vor- und Familiennamen sowie Adressen. Für die
-Hilfsmerkmale' 3ioht das Volkszählungsgesstz gemäß dem verschärften
Dltonschutzvortangon deg Bundesverfassungsgoricht§ äußorst str€ngo
Trennungs- und Löschungvorschrift en vor.

2. ln den Gemoinden wordon sigonst6ndige, von der übrigen Vsrwaltung
gorr€nnte Erh€bungsstollon eingorichtst. Sio wordon .abg€schoJtot', wio 03
der d.mlligc häsidcrü dca Bundosverfassungsgerichts und Hobby-Segler
Emst Bmd! formuliert hat.

3. Kein Zähler darf in unmittolblrer Nachbarschaft seiner eigenen Wohnung
oingcasta wsrden.

4. Perronen, dic bei dr ählung von Boruls wcgen in oin€n lntsrolsonkonflikl
g.rutan könnten, also vor allem Polizisten, sind ala ähler nicht zugelaosen.

5. Jcdar Mitglied oincs Haushalts hat dli Rocht, rin€n eigenen Frcgebogcn für
sich allcin ltrzufordarn.

6. Jedc lann urählen, ob or den Fragebogm aelbet auslüllcn odor d.m ähler
mündlicfr Aurlalnlt gcban will. Dcr ählr dcrf zrdcm dlc Wohoung nur mh
Erlaubnis dar Mictal! odcr Egülüma.! botrcten.

7. Jcdq har dce ßecht aclbet ru betimmcn ob.r don Frrgebogcn bci dcr
Erhabungtst ll. dirclt abllefcrl odr pcr Fod portolrcl üb.6.rd.t, dcm
Zlhlr lm vrochloocnsn Umrchhg odcr olfcn lib.fglbt.

8. Allc Bärgrmairsco lchdftlich inrbccoadcrcaufgcUldwcrdcn libcrärech
Art und tffiang dcr Ertcbung übe dle zrvingod wryoschdcbone ü.ti-
3ti3cho Golrdmhltung sowic äberdic Rcchte und Pfllchten, dic rich fürden
cin:olnen aus der Volltrzählung crgeben.

9. Die Wcitcdcitung von Einzclangaban ohnc Namcn und Anrchrlft an
Gcmcindcn lsl atloin tü. stltistischc Auawortung zullgdg; und dicaec auch
nur dann, wcnn durch lrndslgos.tze aichergcstcllt ict. daß bca dan ltltisti-
schen Stsllcn dcr Gorninden die glcichen Slchcrhcitano*chrungon zul
Wahrung des Statistik-Geheimnisses bestohon wie in den Statistischen
Arntcrn. .

Dio lloinst. rcgion le Bnheit. doren Daten übcmittdt ur€rden dürlcn, ist - im
Spoct4cbrauch dor Statistikcr - dia 3ogonlnntc,Blockseitc', dis bcreits eins
Mdzahl rcn Elnzclangaben .tvrr! d.r Bcwohncr einos StrrBeuug* russm-
m€nfsßt.

Dio otrva 5q) O0O Zählr, die gobraqh werden, übcmehman rlso oin
schweros Amt Dia moist.n von lhnen wdrden aus dem öffontllchcn Dirnst
kommon, untedicgen also ohnehln elner begonderen ,Treueflicht'. Dic
Gehelmhaltung do. Dat.n durch rllo mlt dcr Ah,vlcldung und drAtrworlung
derVolkszthlung bdruuten Pcnonon wird ron dcn Datenschutzbauftraqten
übemacht. Wsr gcgen dic Gchoimhehung vcrctößt, mscht alch rrlntrr.

1..

Keine Aftcrnoüw zur VZ

Zum Ausgleich ihrer finatuicllen Boh3tung.n dutch dl. Volklzahlung wird dar
Bund dcn ljndam und Ganrclndcn vorau3alchtlich atltt d.t rnllma von dar
Bund.sraglcrung vorgolchhg.n.n 2,5O DM Pro Elmtohnor 460 DM zahlcn
lnsgesanrtwerden dio Koctcn dctVolkszlhlung mit rund 70O Milllotn DMvur'
Enschlsgt.

lst di€sor Aufwand nötig? Gibt €3 koina Altornltivon zur Volkorihlung? Dor
Bundesverfassungsgericht hlt in dc? Tat die Prüfung dor Frage gcfordcrt. ob
angosichts dsr inzwischcn ontwickolton stltistischon und sozialwi$onlchaft-
lichen Forschung3mothodon otno.Vollerhebung' noch verhältnlsmäßig lst. Ec
hat allerdings zugleich darauf hingewiesen, daß zum Zeitpunkl dcr Urteils-
findung - also 1983 - keine gegenteilig6n Erkenntnisso vorlSgsn.

Als Alternative zur allgemeinen, alle BürgercrfassendenVolkszählung ist in der
öffentlichen Diskussion vor allem dio Stichprobon-Tochnik gonünt worden.
Die öffentlicha Anhörung der Sachverständigen durch den lnnenlusschuß des
Doutschen Bundostagos am 17. April 1985 iedoch zeigte: Datonschutz-
beauftragte, Statistiker und Sachverständigo aus dem ln- und Ausland, aus
\Mssenschaft und Praxis sind sich fEst ausnahmslos einig, daß Stichprob€n-
Erhebungen eine ellgemeine Volkszählung nicht ors€tzen können, daß sie
vielm€hi gerade auf diese angewiesen sind. Denn Stichprobsn gewinnen ihre
repräsentative Aussagekraft orst dadurch, daß der von ihnon erfaBte Teil-
bereich auf die Gosamtheit hochgerechnct wird. Das wiederum sctzt
zuverlässige Gesamtdatgn voraus - und die sind, jedenfalls nach dem
gegenwärtigen Stand dor Wissenschaft, nur durch eine Volkszählung zu
crlangcn.

lm übrigen ontspringrt de Wunsch nach eincr Voll6zählung nicht etwa einem
angeblich tyDiach doutschen Hang zur Gründlichkeit. Volkszählungen gchen in
der ganzenWeh, in Ost und inWed. llsta.t.rund notwendiger Bcstandteil der
staatlichon Zukunftsplanung. Die Vereintcn Nationen und die Europäische
Gemeinschaft empfehlen denn auch regelmäßige Volks:ählungen in etwa
Zehnjahres-Abständen. Die Bundesrcpublik O6ut3chland kornmt di€ser
Empfehlung also 1987 nur mit crheblichcr Vorspätung nsöh.

Dennoch war es nach dem ScheitemdesVolkszählungsgos€tze3 1983 wichtig,
Nutzen und Verfchren der Volkszihlong so lange und so ausführliclr zu
diskutieren. Md lnrtionsles h!tt6 sich in dio Debatte gemischt. Das auszu-
räumen, hat mil Sichcrheit dcr gcmeinsamcn Sache gcnlltzt.
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Anhang Nr. 37

&
&

Glaubwürdigkeit und Verläßlichkeit
des Statistischen Bundesamtes
Ansprache des Bundespräsidenten beim Besuch
des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden

Bundespräsident Richard von Weizsäcker hielt beim
Besuch des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden am
27. Oktober 1986 folgende Ansprache:

Hen Bundesminister, Hen Präsident,
meine Damen und Henen!

lch bin zu lhnen nach Wiesbaden gekommen, einerseils um
diese für unseren Staal wichtige Behörde näher kenndnzu-
lernen, andererseits und vor allem um die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter dieser Behörde zu grüßen und lhnen lür die
große unentbehrliche Arbeit hezlich zu danken, die Sie im
lnteresse unseres Staates im ganzen leisten.
ln der Statistik zu arbeiten ist aus mehreren Gründen nicht
immer ganz einfach. Einerseils, es wurde schon gesagt, ist
es eine Arbeit, die sich mehr im stillen als in der Form eines
Showgeschäftes vollzieht. Sodann gibt es, auch ganz unab-
hängig von Volkszählungen und anderen brisanten The-
men, die veöreitete Vorstellung, mit der Statistik könne man
ja alles beweisen. Nur werden immer die Erheb€r der Stati-
stik und ihre Venrender verwechselt.
Das, was im Statistischen Bundesamt geschieht, ist ja nicht,
eine bestimmte politische Konsequenz ins Auge zu fassen
und dann durch statistisches Malerial zu untermauem, son-
dem hier sollen objehive Daten ermittelt werden, die ihrer-
seits es dann €rst m<iglich machen, eine politische Leitlinie
zu untermauem oder gegebenenfalls anhand beweisbaren
statistischen Materials abzuändem. Wenn man mit Mi&
trauen über die Statistik redet, gilt dieses Mißtrauen unkun-
diger Verwendung, nicht aber sachverständiger Erhebung
der Daten.

lch glaube, den Anspruch aut Objehivität in der Festsetzung
und der Ermittlung der Dalen, diesen Anspruch haben das
Statistische Bundesamt und die Landesämter voll auf ihrer
Seite. lch denke, niemand behauptet im Emst, daB hier bei
der Arbeit im Konzepl oder bei der Durchführung manipuliert
würde.

Die Glaubwürdigkeit, die das Statistische Bundesamt sich
erworben hat, ist letzten Endes das wichtigste Kapital lür die
weitere Arbeit. Diese Glaubwürdigkeit vor der Ötfentlichkeit
zu bezeugen, ist einer der Gründe meines Besuchs bei
lhnen. Gäbe es diese Obiektivitäl nicht, dann würden ja zum
Beispiel die Tarifuertragsparteien sich nicht beide aul die
Zahlen des Bundesamtes stützen, einfach weil sie eine
objehive Aussagekraft haben.

Es gibt nun Daton, die auch dem normalen Bürger sehr
willkommen sind - der Lebenshaltungskostenindex gehÖrt

dazu. Es interessierl ihn, wie er sich entwickelt und wie die
Vergleichszahlen zu anderen Ländem sind. Es gibt Zahlen,
die äinen unmittelbar anrühren und vielleicht auch im eige-
nen Verhalten beeinllussen. Man denke nur an die Zahlen
über die Todesopler im Straßenverkehr.
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Es gibt eine Fülle von Wirtschaftsdaten, die uns erkennbar
machen, wo die Bundesrepublik Deulschland im Vergleich
zu anderen Ländem steht, wie die Chancen und Risiken
verteilt sind. Man kann auf diese Weise etwas über die
Anziehungskratt bestimmter Standorte und abnehmende
Attraktivität anderer erfahren, man erlährt etwas über die
Qualität der Versorgung an den verschiedenen Standorten
und in bestimmten Regionen. Das alles ist für politische
Entscheidungen nicht weniger wichtig als auch für ganz
private Entschlüsse, die man in bezug aul das eigene Leben
laßt.
Dennoch ist das, was der normale Bürger erlebt, natÜrlich
nur ein relativ kleiner Ausschnitt lhrer Arbeit. Nun hat es
auch hettige Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit
der statistischen Arbeit einfach deshalb gegeben, weil wir
manche unguten Gefühle in bezug auf die Entwicklung
unseres technischen Zeitaltars haben. Jeder von uns erlebt
es, daB durch die elektronische Datenverarbeitung und
Speicherung zusammen mit der Neugier aller möglichen
lnstanzen eine Form der lnformation und auch der Daten-
erinnerung entsteht, deren Sinn uns nicht immer ganz ver'
ständlich erscheinen will.

lch meine damit nicht nur kleinere Erlebnisse, die mich
früher immer bei Formularfragen belremdet haben. Wenn
ich zum Beispiel in einem Gasthol abstieg, dann sollte ich
darüber Mitteilung machen, ob ich evangelisch oder kalho-
lisch oder was anderes sei, obwohl dies wahrlich für die
Oualitäl des Vertrages, den der Gastwirt mit mir abschließt,
keine Bedeutung haben kann. Es gibt andere Formen der
Formulare, die einen mißtrauisch machen. Wenn einer zum
Beispiel einen Lebensversicherungsvertrag abschlieBt, was
muß er da nicht alles über seine moglichen fruheren, dezei-
tigen oder künftigen Krankheiten angeben, dann soll man
auch noch seine Aräe von der Schweigepflicht befreien.

Das sind alles Sachen, die man nicht geme macht. Wenn
das außerdem auch noch sehr technisch und sehr ver'
schlüsselt und in seiner Aufbewahrung und Speicherung
nicht ganz durchsichlig ist, dann €ntsteht ein Unbehagen
gegenüber den Erscheinungslormen der wissenschaftlich'
technischen Welt.

Trotzdem müssen wir verstehen, daß es mÖglich und not-
wendig ist, die Minel der Statistik im Sinne dossen zu
nutzen, was technisch moglich und was demokratisch erfor'
derlich und persönlich zumulbar ist. Nun haben wir eine
Auseinandersetzung erlebt, bei der für mein Gefühl manche
der von mir geschildeden, mitunter etwas unguten Empfin-
dungen an der lalschen Stelle, zum Ausdruck gekommen
sind, nämlich bei der Volkszählung.

Wir haben eine längere, in ihren Auswirkungen durchaus
kostspielige, aber wie ich meine, in ihrer demokratischen
Durchsichtigkeit und Klärungswirkung gute Auseinanderset'
zung über die Notwendigkeit und Durchführung der Volks'
zählung gehabt. Das Bundesver{assungsgericht, unsere
oberste lnstanz in bezug auf die Einhaltung der Grundwerte
und Grundrechte unsersr Ver{assung, hat sich geäußert,
und ich mochte geme die Gelegenheit unseres Zusammen-
seins dazu benuEen, um noch einmal ein Ztat aus dem
Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Volkszählung hier

zu vgrlesen, das lhnen allen bekannt isl, aber an das di€
Öfientlichkeit gelegentlich erinnert werden soltte. lch zitiere
das Bundesverfassungsgericht:

,,Die Statistik hat erhebliche Bedeutung lür eine staatliche
Politik, die den Prinzipien und Richtlinien des Grundge
setzes verpflichtst ist. Wenn die ökonomische und sozialo
Entwicklung nicht als unabänderliches Schir*sal hing+
nommen, sondem als permanente Aufgabe verstanden
werden soll, bedarf es einer umtassenden, kontinuier-
lichen sowie laufend ahualisierten lnformation über die
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Zusammen-
hänge. Erst die Kenntnis der relevanten Dalen und die
Moglichkeil, die durch sie vermittelten lntormationen mit
Hille der Chancen, die eine aulomatischs Datenverarbei-
tung bietet, für die Statistik zu nuEen, schatlt die lür eine
am Sozialstaatsprinzip orientierts staatlicho Politik unent-
behrliche Handlungsgrundlage."

Hier wird in einem Deutsch, das sich an lmmanuel Kant
orienliert, in einem sehr langen, richtig durchkonstruierten
kunstreichen Satzbau eine einlache Erkenntnis vermittolt,
die wir auch einfach nuEen sollten. Das, was wir mit Hille
der Volkszählung erheben, erseta nicht die politische Ver-
antwortung der dalür gevvählten St6ll6n, ab€r es macht
politisch verantworlliche Enlscheidungen der da{ür vedas-
sungsgemäß gewählten Stellen überhaupt erst mögllch.

Wenn der Bürger möchte, und darauf hat er Anspruch, daß
die Bundesregierung, di€ Landesregierungen und die kom-
munalen Selbstverwaltungsorgane in durchsichtiger, nach-
prütbarer, auf objektiven Daten beruhender Weise Politik
machen, dann ist es in seinem ureigensten lnteresse, sei-
nerseits mit dazu beizutragen, daß die statistischen Unterla-
gen dalür auch zur Hand sind. Würden wir uns der Volks-
zählung venrveigem, dann würden wir zu einer erheblichen
Verschleuderung von Steuergeldern und zu einer undurch-
sichtigen und letzten Endes unvemünttigen inationalen Poli-
tik beitragen. Wollen wir aber die Durchsichtigkeit und
Ötfentlichkeit unserer Politik, dann müssen wir unsererseits
auch dazu bereit sein, die Daten dalür zu liefem.

lch denke, das Statistische Bundesamt mit allen dazugehÖ'
rigen Länderorganisationen verlügt über ienes hohe Maß an
Glaubwürdigkeit, das soti/ohl in bezug auf die Notwendigkeit
der Erhebung diesor Daten als auch in bezug auf deren
Geheimhaltung Gewähr bietet. Für diese Verläßlichkeit, die
ich empfinde, wenn ich mit den Stellen des Statistischen
Bundesamtes spreche, möthte ich mich auch meinerseits
gegenüber unseren Mitbürgern und Mitbürgerinnen ver'
bürgen.
lch denke, daß wir uns in bezug aul dtese Frage hettig
auseinandergesetzt, aber auch zusammengefunden haben.
Und ich meine. lassen Sie uns alle daran mitwirken, daß
eine vernünftige Erhebung durchgelührt wird, daß sie ord-
nungsgemäß und in ihrer Venvendung geheim behandelt
wird, und dann lassen Sie uns streiten, nicht daruber, ob
eine Volkszählung gemacht werden soll, soMern lassen Sie
uns, wie es in einer Demokratie das Gesunde und das
Weiter{ühr.ende ist, Über die Politik streiten, die auf Grund
der erminelten Volkszählung der Mehrheit als die richtige
erscheint.
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Anhang Nr. 38

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz

16. April 1987

Der Bundesbeauftragte
ftir den Datenschutz

erklärt zur Volkszählung 1987:

Bei der Volkszählung ist der Bürger gezwungen, persönliche Da-
ten gegentiber staatlichen Stellen zu offenbaren. Insofern wird
sein Recht, selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner per-
sönlichen Daten zu bestimmen, eingeschränkt. Eine derartige Be-
schränkung ist nach unserer Verfassung im tiberwiegenden Al1ge-
meininteresse durch Gesetz möglich. Das Bundesverfassungsgericht
hat in seinem Volkszählungsurteil von 1983 die Anforderungen an
ein solches Gesetz präzisiert.

Im neuen Volkszähl.ungsgesetz hat der Bundesgesetzgeber nach nei-
ner Auffassung aLle datenschutzrechtlichen und verfassungsrecht-
lichen Vorgaben des Volkszählungsurteils erfü11t. Im einzelnen
ist dazu festzustellen:

1 Die Erhebungsmethode

Der Gesetzgeber hat sich wiederum - wie auch bei den bisheri-
gen Volkszählungen - fUr eine Totalerhebung entschieden.
Anstelle einer TotaLerhebung wären auch Stichproben auf frei-
wiLliger Basis bei einem TeiL der Bevölkerung oder zumindest
eine Konbination von Vollerhebung weniger Grunddaten und
Stichprobenerhebung aLler ttbrigen Merkmale denkbar gehlesen.
Von dieser Erhebungsmethode haben die Statistiker abgeraten,
weil sie noch mit zu großen Fehlerquellen behaftet ist;
außerdem setze sie uerl.äßliche Daten über die Gesamtbevölke-
rung voraus, die zur Zeit nur periodische Volkszählungen lie-
fern können. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Bewertung
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akzeptiert, zugleich aber deutlich gemacht, daß sie auf dem

gegenwärtigen Erkenntnis' und Erfahrungsstand beruht. Ange-
sichts der relativ kurzen Zeitspanne seit Erlaß des Urteils
dürfte auch heute noch die Schlußfolgerung der Karlsruher
Richter richtig sein, daß andere Methoden die VolkszähIung
a1s Totalerhebung noch nicht zu ersetzen vermögen.

Auch die Ubernahme der für die Volkszählung benötigten Daten
aus den bei den verschiedenen Behörden und arntlichen Registern
bereits vorhandenen Informationen über die Bürger wäre keine
z.u1ässige Alternative zu der vorgesehenen Totalerhebung. Sie
setzte die 0rganisation eines umfassenden Datenverbuncles
voraus, die zum einen die Zusammenführung von weit mehr Daten
ermög1ichte, aIs für die Volkszählung gesammelt werden sol-
1en, zum anderen auch die sonstigen Verwaltungsbeziehungen
des Bürgers zu den als Informationsquellen herangezogenen
verschiedenartigen Behörden offenlegen könnte. Das Bundesver-
fassungsgericht hat daher die Verknüpfung vorhandener Dateien
ausdrücklich untersagt, da dies ein entscheidender Schritt
auf dem Weg wäre, den einzelnen Btirger in seiner ganzen Per-
sönlichkeit zu registrieren und ztr katalogisieren.

2. Die Fraqen

Das BundesverfassungEgericht hat zum Volkszählungsgesetz 1983

festgestellt, daß das Erhebungsprogramm nicht zu einer n(it
der Würde des Menschen unvereinbaren Registrierung und Kata-
logisierung der Persönlichkeit führt und den Geboten der Nor-
menklarheit und Verhältnlsmäßigkeit entspricht. In neuen
Volkszählungsgesetz werden dem Bürger a1le Erhebungs- und
Hilfsmerkmale (=Identifizierungsmerkmale) im einzelnen be-
schrieben. Der Umfang der 1987 zv erhebenden Daten ist im we-
sentlichen gleichgeblieben; die L983 vorgesehene Frage, ob

man Insasse einer'Anstalt ist oder zum Personal gehört, ist
jedoch aufgrund des Karlsruher Spruchs entfallen. Zu begrüßen
ist, daß gegenüber 1.985 auch die Angabe des Geburtstages und

des genauen Geburtsmonats nicht mehr erfragt wird.
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5. Die Zähler

Wichtig ist, daß im VoLkszählungsgesetz die Auswahl der Zäh-
ler sorgfältig geregelt worden ist. An ihren Einsatz werden
strenge Anforderungen gesteLlt. So ist es verboten, als Zäh-
ler Personen einzusetzen, die in unmittelbarer Nähe der Aus-
kunftspflichtigen wohnen oder bei denen zu befürchten ist,
daß sie die gewonnenen Erkenntnisse zu Lasten der Auskunf,ts-
pflichtigen benutzen könnten. Auch die Pflichten der Zäh1er
sind strikt festgelegt. Sie sind auf das Statistikgeheimnis
zu verpflichten und haben über alle bei der Zählung bekannt-
gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren. Die
Wohnungen dürfen sie ohne Einwiltrigung der Bewohner nicht be-
treten.

4. Die Beantwortung

Zu begrüßen ist auch, daß die Auskunftspflichtigen nicht auf
die alleinige Möglichkeit verwiesen sind, die Fragen dem 7,äh-

ler gegeniiber zu beantürorten. Sie können die Erhebungsvor-
drucke a1lein ausfitllen und diese dem Zäh1er im verschlosse-
nen Umichlag itbergeben oder sie bei der Erhebungsstelle abge-
ben oder sie dorthin mit der Post gebührenfrei (im amtlichen
Umschlag) übersenden. Auf diese gegenüber dem bisher vorgese-
henen Volkszählungsverfahren neu eingeführte Wahlmöglichkeit
hatte das Volkszählungsurteil besonderen Wert gelegt. Wer

diesen Weg wählt, kann ausschließen, daß seine persönlichen
Angelegenheiten dem ZähLer bekannt werden.

5. Die Erhebune s ste 1.1en

Eine zentrale Vorschrift des Volkszählungsgesetzes ist die
Bestimmung über die Einrichtung der kommunalen ErhebungssteL-
1en. Dort wird die räuml.iche, organisatorische und Personelle
Trennung der Erhebungsstellen von den anderen Verwaltungs-
stelLen zwingend vorgeschrieben. Zu den gesetzlich festgeleg-
ten Pflichten der in den Erhebungsstellen tätigen Personen
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gehören insbesondere die Wahrung des Statistikgeheimnisses und
die Geheimhaltung auch solcher Erkenntnisse, die sie
gelegentlich ihrer Tätigkeit erfahren

6. 'Die Trennungs- und Löschungsregeln

Dem Schutz der Auskunftspflichtigen dient insbesondere die
Regelung des Gesetzes, daß die Hilfsmerkmale - dazu gehören
z.B. Vor- und Familiennamen - unverzüglich nach Durchftihrung
der Eingangskontrollen bei den statistischen Amtern der Län-
der yon den Erhebungsmerkmalen zu trennen und gesondert auf-
zubewahren sind; die Erhebungsvordrucke einschließlich der
Hilfsmerkmale sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt, spätestens
zwei Wochen nach Feststellung der amtlichen Bevölkerungszahl
des Landes, zu vernichten. Eine frühere Löschung der Hilfs-
merkmä1e ist nicht möglich, weil bei offenkundig widersprüch-
lichen Angaben der Personenbezug wieder hergestellt werden
muß, um klärende Rückfragen zv ermöglichen. Durch die geson-
derte Aufbewahrung von Hilfs- und Erhebungsmerkmalen wird
aber eine unbefugte Kenntnisnahme personenbezogener Angaben
erschwert. Das Gesetz enthä1t zuclem eindeutige Geheimhal-
tungspflichten und Zweckentfremdungsverbote und ste1lt die
unbefugte Herstellung des Personenbezuges für nicht vollstän-
dig anoyrnisierte Daten unter Strafe.

7. Die Nutzun der Daten

Der Gesetzgeber hat schließlich auch bei der Nutzung der
statistischen Angaben Vorsorgemaßnahrnen für den Schutz der
Auskunftspflichtigen getroffen. Angaben, die sich auf einzel-
ne Personen beziehen lassen, dilrfen nach dem Volkszählungsge-
setz nicht an andere Verwaltungsüehörden, insbesondere nicht
an oberste Bundes- und Landesbehörden übermittelt werden. Le-
diglich den statistischen Amtern von Gemeinden können solche
Angaben, jedoch ohne Identifikationsmerkmale' ausschließlich
für eigene Statistiken zugänglich gemacht werden, und zwar
unter zusätzlichen Bedingungen und Auflagen, die einen
gleichwertigen Schutz der Belange der Betroffenen sicher-
stellen
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8. Die Reidentifiz ierbar eit

In jtingster Zeit hat die Frage in "der öffentlichen Diskussion
eine Rolle gespielt, ob eine spätere (Re-)Identifizierung der
Auskunftspflichtigen ausgeschLossen ist. Natürlich ist den
Bediensteten der örtlichen Erhebungsstellen eine derartige
Identifikation möglich, da hier die Daten zusammen mit
den Namen und Anschriften aufbewahrt werden. Auch in den Sta-
tistischen Landesämtern liegen a1le diese Angaben vor; a1ler-
dings wird durch die baldige Trennung und gesonderte Aufbe-
wahrung von Hilfs- rrnd Erhebungsmerkmalen die Reidentifi-
zierung erschwert. Nach Vernichtung der Erhebungsbögen in den
Statistischen Landesämtern sind Volkszählungsdaten nur noch
auf maschinell lesbaren Datenträgern gespeichert, die die
Namen der Betroffenen nicht mehr enthalten; auch die Angaben
über Straße und Hausnummer werden gelöscht, sobaLd ihre Zuge-
hörigkeit zu grö8eren räumlichen Gliederungseinheiten festge-
legt ist. Die danach gespeicherten Daten lassen im Regelfall
die unmittelbare Identifizierung der Betroffenen nicht mehr

ztt. Das bedeutet aLlerdings nicht, daß es mit Hilfe speziel-
ler Programme nicht mög1ich wäre, in den statistischen Amtern
der Länder und Gemeinden Reidentifizierungen vorzunehmen.
Solche wären a.llerdings nach Maßgabe de3 Reidentifizierungs-
verbotes im Volkszählungsgesetz strafbare Handlungen und
könnten kaum unentdeckt bleiben. Im übrigen dürfen private
Personen und öffentLiche SteLlen nur dann Daten aus der
Volkszählung erhalten, wenn deren Reidentifizierbarkeit nach
menschlichem Ermessen ausgeschlossen ist.

9. Die Durchf ithrungsbest immungen

Die Durchführung der Volkszählung obliegt den Bunde5ländern,
die in Rechtsverordnungen die ErhebungsstelLen bestimmt und
Einzelheiten der Durchführung der Volkszählung geregelt haben.
Einzelne Länder haben mit Musterdienstanweisungen für die
Durchführung der Volkszählung kohkrete Empfehl.ungen' für die
Einrichtung der Erhebungsstlellen, die dort zu treffenden
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Sicherungsmaßnahmen sowie den Dienstbetrieb gegeben. Der
Erlaß solcher Dienstanweisungen durch die Leiter der Gemein-
deverwaltungen ist in manchen Ländern ausdrücklich vorge-
schrieben. Die statistischen Amter des Bundes und der Länder
haben ferner Anleitungen ftir Gemeinden und Erhebungsstellen
sowie Zähleranleitungen erstel1t.

Wesentlich für die Gewährleistung des Datenschutzes sind die
Bestimmung und Einrichtung der Erhebungsstellen, die Auswahl
der dort Tätigen, die Zugangsbefugnis zu den Räumen, die 0r-
ganisation des Dienstbetriebes vor a11em in kleineren Verwal-
tungsbehörden und ähnliche Fragen der Durchführung der Volks-
zählung. Hier wird von seiten der jeweiligen Datenschutz-
beauftragten der Länder sehr genau verfolgt vrerden, ob
die durch das Volkszählungsgesetz gewollten Sicherungen der
Rechte der Bürger auch eingehalten werden. Der Bundesbeauf-
tragte für den Datenschutz hat darauf mangels Zuständigkeit
keinen Einfluß.
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Anhang Nr. 39

VOLKSZAHIUNG 1987

Mitteilung für die Presse
Bonn, tt. Mai tqgZ

DER WISSENSCHAFTLICHE BEIRAT
rüR vuxRozENsus UND voLKSZAHLUNG

NIMMT STELLUNG ZU

Fragen der Volkszählung t87

Am 25. Mai 1987 wird nach 17 Jahren zum ersten Mal wieder eine Vollcszöh-
lung in der Bundesrepublik Deutschland stattfinden. Während fast alle an-
deren hochentwickelten Staaten und auch die meisten übrigen Länder der
Erde unabhängig von ihrer Gesellschaftsform um das Jahr 1980 eine solche
Bestandsaufnahme durchgeführt haben und für 1990 die nächste vorbereiten,
gibt es in der Bundesrepublik Deutschland eine kontroverse Diskussion über
die Notwendigkeit der bevorstehenden Volkszählung und um einen wirksa-
men Schutz vor Datenmißbrauch.

Der Wissenscholtliche Beirat lür Mikrozensus und Volkszölilung, der auf-
grund mehrerer Initiativen des Deutschen Bundestages geschaffen wurde,
um zur Versachlichung der Methodendiskussion beizutragen, sieht sich vor
dem Hintergrund dieser Diskussion erneut veranlaßt, öffentlich zur bevor-
stehenden Volkszählung Stellung zu nehmen. Er bekräftigt nochmals seine
Presseerklärung vom 4.L2.L986 und fügt erläuternd hinzu:

1. Die Volkszöhlung einschließlich der mit ihr verbundenen Wohnungs- und
Arbeitsstättenzählung ist ,Teil eines umfassenden stotistischen Berichtssy-
stems, ohne das sich Zustand und Entwicklung der Gesellschaft weder beur-
teilen noch rational gestalten lassen. Gerade der moderne Rechts- und So-
zialstaat verlangt ein zuverlässiges statistisches Informationssystem, dessen
Ergebnisse unter voller Geheimhaltung der personenbezogenen Einzeldaten
öffentlich zugänglich sind.
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2. Die Volkszählung als Vollerhebung mit Pflichtauskunft und beschränktem
Frageprograrnm hat zunächst die Aufgabe einer Bestondsoufnahme dcr Be-
völkerung, der Gebd,ude und Wohnungen sowie der Arbeitsstötten, und zwar
für Bund, Länder und Gemeinden. Ihre Ergebnisse zeigen in großert Zeit-
abständen den Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft, machen Fortschritte
und Fehlentwicklungen deutlich und lassen künftige Chancen und Risiken
frühzeitig sichtbar werden. Das gilt für die Veränderungen in der Bildung
und Auflösung von Haushalten und Familien, in der Berufswelt, in den Wohn-
verhältnissen, in der Wirtschaft ebenso wie für solche im Verkehrswesen, in
der Energieversorgung und in der Umweltbelastung.

Die Volkszählung ist zugleich aber arch Voraussetzung für eine hinreichend
verläßliche Fortschreibung der Bevölkerung und der Wohnungen sowie für
leistungsfähige B euölker ung s- und, W ohnung ssti chprob en der Amtlichen Sta-
tistik jeweils bis zur nächsten Vollerhebung. Die dabei gewonnenen Informa-
tionen verschaffen zahlreichen weiteren Stichproben der empirischen Sozial-
forschung sowie der Markt- und Meinungsforschung erst eine solide Grund-
lage.

Schließlich dienen die Ergebnisse der Volks- und der Arbeitsstättenzählung
dazr, die Repräsentativität vieler anderer laulender Statistiken zutreffend zu
beurteilen und deren Ergebnisse nach sachlichen und regionalen Merkmalen
durch Schätzungen weiter aufzuschlüsseln.

Der Nutzen d,er Volkszöhlung überwiegt bei weitem deren Kosten, die mit
0,7 Mrd. DM kalkuliert sind. Angesichts eines jährlichen staatlichen Umver-
teilungsvolumens von über 400 Mrd. DM und eines Investitionsvolumens von
über 40 Mrd. DM verursachen schon die geringsten, aus Unkenntnis über die
tatsächlichen Verhältnisse getroffenen Fehlplanungen weit höhere Kosten als
die Volkszählung. Dabei ist zu bedenken, daß Fehlentscheidungen gerade die
sozial Schwachen in der Regel härter treffen als andere Gruppen, weil sie
mehr als diese auf staatliche Maßnahmea angewiesen sind.

3. Die Ziele der Volkszählung lassen sich derzeit mit onderen rechtlich zulös-
sigen Methoden nicht erreichen. Der Wissenschaftliche Beirat hat sich mit
dieser Frage besonders eingehend befaßt und weitere Forschungsvorhaben
darüber geplant. Dabei wurde deutlich, daß Stichproben für bestimmte Fra-
gestellungen keinesfalls ausreichen, z.B. solche, die die Altersgliederung.der
einzelnen Berufe oder die allgemeine und berufliche Ausbildung in den ver-
schiedenen Sozialschichten und Generationen betreffen, und erst recht nicht
für die vielfältigen Informationsbedürfnisse der Gemeinden und der regiona-
len Wirtschafts- und Arbeitsmarktförderung. Außerdem würden solche - an
sich als Ergänzung durchaus sinnvollen - Stichprobenuntersuchungen z.B. auf
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Gemeindeebene mit Informationen über die Grundgesamtheit abgeglichen
werden müssen. Hierzu sind aber Vollerhebungen in gewissen Abständen
unverzichtbar.

Die Auswertung der gemeindlichen Melderegister könnte künftie zwar viel-
leicht einmal gewisse Teilfunktionen der Volkszählung übernehmen, z.B. die
Feststellung der Altersstruktur und der Zusammensetzung der Bevölkerung
nach der Staatsangehörigkeitl auch könnte damit die Basis für eine künftige
Fortschreibung und eine effektive Stichprobenplanung geschaffen werden; je-
doch setzt dies alles voraus, daß das Meldewesen zuvor auf einen verläßlichen
Stand gebracht. wird, Ztlr Zeit kann damit noch nicht gerechnet werden,
zumal erst vor wenigen Jahren das Melderecht in einer für die Statistik we-
sentlichen Weise geändert worden ist. Im übrigen bleibt fraglich, ob die
dann notwendige strengere Reglementierung und Handhabung des Melde-
rechts nicht aufnoch größere Bedenken stoßen würde.

Da die Einwohnermelderegister keinerlei bildungs- und berufsbezogene In-
formationen enthalten, käme als nächste Alternative eine Zusammenführung
personenbezogener Daten aus uerschiedenen Registern in Betracht. Sie wird
in mehreren skandinavischen Ländern neben oder sogar anstelle der Volkszäh-
lung praktiziert. In der Bundesrepublik scheidet sie aus verfassungsrechtli-
chen Gründen aus. Sie würde zwar der Bevölkerung das Ausfüllen des Frage-
bogens ersparen, jedoch dazu führen, daß über jöden einzelnen Bürger ständig
aktuelle Informationen zusarnmenführbar gespeichert werden müßten. Dies
würde das Grundrecht auf informationelle Selbstbestirrrmung gefährden. Für
die Volkszählung besteht diese Gefahr deshalb nicht, weil deren Daten ohne
Namen gespeichert und in den Jahren nach der Volkszfülung in keiner Weise
individuell aktualisiert werden

Ein Übergang zu freiwilligen Erhebungen ist nach dem derzeitigen Erkennt-
nisstand ebenfalls nicht zu rechtfertigen. Bei der freiwilligen Testerhebung
zum Mikrozensus im Jahre 1986, in der große Anstrengungen für eine mög-
lichst hohe freiwillige Beteiligung unternommen worden sind, haben kaum
mehr als 60% der Befragten Auskünfte gegeben. Eine freiwillige Volkszählung
würde zu ähnlich unbefriedigenden Antwortquoten führen und deshalb ihr
Ziel verfehlen, zuverlässige Informationen bereitzustellen. Aus diesem Grun-
de kann der Staat bei der Volkszählung nicht auf die Auskunftspflic.ht verzich-
ten. Gleichwohl unterstützt der Wissenschaftliche Beirat alle Bemühungen,
die Möglichkeiten umilderer" Mittel der Datenerhebung für die Amtliche Sta-
tistik zu prüfen und sie wissenschaftlich umfassend zu untersuchen.
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4. Obwohl der Wissenschaftliche Beirat in erster Linie zur Klärung von Me-
thodenfragen in Verbindung mit denen der Datennutzung bestellt ist, hat er
sich auch mit solchen des Datenschutzes nfüer befaßt. Er hat eine Reihe von
Diskussionen mit dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz, mit Verj
tretern der Statistischen Amter sowie mit Wissenschaftlern des öffentlichen
Rechts und der Informatik geführt, u.a. auch mit Prof. Dr. Brunnstein, der
Bedenken gegen die Volkszählung bisher besonders pointiert artikuliert hat.
Der Wissenschaftliche Beirat ist dabei zu der Erkenntnis gelangt, daß bei
dieser Volkszählung Geheimhaltungsvorkehrungen in einem Ausmaß getrof-
fen worden sind, wie das weder in einem anderen Land noch bei einer ande-
ren staatlichen Datensammlung mit viel sensibleren personenbezogenen In-
formationen (Krankenkassen, Rentenversicherungsträger, Finanzämter, So-
zialämter usw.) geschieht oder auch nur gefordert wird. Insbesondere ist an-
gesichts der Abschottung der Statistischen Amter (andere Stellen erhalten die
Volkszählungsdaten nicht) und der Unergiebigkeit der Volkszählungsdaten
für eine rnißbräuchliche Verwendung der Versuch einer Re-Identifikation von
Einzelpersonen und erst recht ganzer Gruppen äußerst unwahrscheinlich,
zumal alle derartigen Aktivitäten mit Strafen bedroht sind.
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Anhang Nr. 40

Statistisches Bundesamt Wiesbaden

Signierschlüssel

für das Signieren der Hauptfachrichtung
des Abschlusses an einer berufsbildenden
Schule oder Hochschule bei der
Volks- und Berufszählung 1987

Auszug

A.: Systematischer Teil
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A. Systematigcher Teil

Kennziffer Hauptfachrichtung

01 -05

07 -24

26-32

28
29
30
31
32

34-38

34
35
36
3.7

38

01
o2
03
o4
o5

Pf la nzen ba u, Tierwi rtschaft, Ernäh ru ng, Hau gwi rtschsft
Land- und Tierwirtschaft
Garten- und Weinbau
Forst- und Fischereiwirtschaft (einschl. Jagdwesen)
Nahrungs- und Genußmittel
Ernährungswissenschaft , Hauswirtschaft

Bergbau, Bauwesen, lndustrie, Handwerk
Berg- und Hüttenwesen
Steine, Erden, Keramik, Glas
Architektur (Hochbau)
lnnenarchitektur
Bauingenieurwesen (Tiefbau)

Bauausstattung
Bauwesen allgemein
Metallbe- und -verarbeitung
Kunststofferzeugung und -verarbeitung (einschl. Gummi und Farbe)
Feinmechanik und Optik
Maschinenbau allgemein
Fahrzeugbau
Elektrotechnik
Holzverarbeitung
Papierherstellung und -verarbeitung
Druck, Fotografie, Graphik
Technisches Zeichnen, Bauzeichnen
Textil- und Lederherstellung und -verarbeitung (einschl. Fellverarbeitung)

Natu rwissenschsftliche und wissonschaftlich-technische
Fachrichtungen
Mathematik und math. Technik
Datenverarbeitung
Biologie und biol. Technik
Chemie und chem. Technik
Physik und phys. Technik
Wirtschafts- und Betriebstechnik
Sonstige naturwissenschaftliche und wissenschaftlich-technische Fachrich-
tungen

Unternehmensflihrung, kaufmännische Verwaltung, Handel,
Banken, Versicherungen, Verkehr
Unternehmensführung, Betriebswirtschaftslehre, Organisation
Kaufrnännische Verwaltung
Warenhandel
Banken und Versicherungen
Verkehr

o7
o8
o9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

26
27
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A Systematischer Teil

Kennziffer Hauptfachrichtung

40-46
40
41
42
43
44
45
46

48-52
48
49
50
51
52

53-62
s3
54
55
56
57
58
59
60
61
62

64-74
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

öffentl iche Verwa ltu n g u nd Sicherheit, Recht, Vol kswi rtsch aft
Öffentliche Verwaltung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verteidigung
Rechtswesen
Volkswirtschaftslehre
Statistik
Politik- und Sozialwissenschaften
RaumplanunS

Gastronomie, Touristik, sonstige Dienstleistungen a.n.g.

Hotel- und Gaststättenwesen
Touristik, Fremdenverkehr
Reinigung (Gebäude, Textil)
Körperpflege
Sonstige Dienstleistungen a.n.g.

Gesundheits- und Sozialwesen
Medizin (Humanmedizin)
Zahnmedizin
Veterinärmedizin
Pharmazie
Krankenpflege, Krankenpflegehilfe, Entbindungshilfe und Entbindungspflege
Medizinisch-techn. Assistenten
Nichtärztliche Heilbehandlung und nichtärztliche Heiltätigkeit
Sozialarbeit, Sozialpädagogik einschl. Heilpädagogik
Sozial-, Alten-, Haus- und Familienpflege
Sonstige Fachrichtungen für Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen

Erziehungs- und Bitdungswesen, Theologie
Erziehungswesen
Lehramt an Grund- und Hauptschulen
Lehramt an Realschulen
Lehramt an Gymnasien (nur wenn keine Angabe der Fachrichtung)
Lehramt an Sonderschulen
Lehramt an berufsbildenden Schulen (einschl. Diplom-Handelslehramt)
Lehramt für musisch-technische Fächer
Sonstige Lehrerprüf ung'en

Evangelische Theologie
Katholische Theologie
Sonstige Religionswissenschaft en
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A. Systematischer Teil

Kennziffer Hauptfachrichtung

75-91
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

88
89
90
91

87

Sprach- und Kulturwissenschaften, Kunst
Philosophie
Geschichtswissenschaft
Bibliothekswesen, Dokumentation, Publizistik
Altphilologie, Neugriechisch
Germanistik (ohne Anglistik)
Anglistik, Amerikanistik
Romanistik
Slawistik, Baltistik, Finno-Ugristik
Außereuropäische Sprach- und Kulturwissenschaften
Sprach- und Kulturwissenschaften allgemein
Dolmetschen, Übersetzen (soweit nicht bei Einzelsprachen)
Psychologie
Kunstwissenschaft allgemein
Bildende Kunst
Gestaltung
Darstellende Kunst
Musik

Allgemeine Aus- und Fortbildung

Ohne Angabe und Fachrichtung nicht erkennbar

98

99
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Anhang Nr.4l

Schlüsselverzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe

I,BERSICHT OEn AKTUELLEI UNO O€R IXZU ISCHEN UBERHOLTEil (TI AilERXATI}ITE}I (LEHR-, ANLERI{. UNO}

AUSB ILOUNGSBERUFE I.iIT A}IGA8E OER BERUFSORO}IUI{GEII t)ER KLASSIFIZIERUNG

OER SERUFE, AUSGABE 1975

(Stand: Januar t987)

Tell I: GLIE0ERUNG NACH

BERUFSORO}IUNGEN
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Teil I: GLIEDERUNG NACH

BERUFSORONUNGEN

011

0L2

021

Landwi rt
lli nzer

Fi schwi rt
*Gefl ü9el züchter
*lmker
*Pel ztierzüchter
*Schäfer
*Schweinezuchtgehi I f e
Tienri rt

022 *Fischer

042 *l.4elker

044 Tierpfl eger

051 Gärtner

053 *Blumenbinder
Fl ori st

061 rBerufsjäger
*Jäger (BerufsJäger)

Revi erJ äger

062 Forstwirt
,,Hal darbei tergehi 1 fe
*llal dfacharbei ter

071 Eerg- und Maschinenmann
*Bergmaschinenmann (Braunkoh'l ebergbau)

Bergmechani ker
*(nappe
*Schieferuerker

081 §telnbrecher

082 *Torfwerker

083 rTiefbohrer

091 Aufbereiter im Bergbau
*Gestef ns fei nmüI I er
*GesteinsmÜl I er*l(alk- und Zementrerker
*Kalkjungwerker
§al zwerker
*Zemen§ungwerker
{Zementwerker

101 *Betonwerksteinhauer
*!larmorschl eifer
*t{asch i nenstei nschl ei fer
Naturstei nschl ei fer

*P fl asterstei nmacher*Steinbi I dhauer
Stei rmetz
Steinmetz und Steinbi'ldhauer

102 Achatschl ei fer*Arethystschl ei fer (Facettierer)
*0i anantreiberioi amantsäger

Di amantschl ei fer
*0i amantzi ehstei nbohrer

Di amantzi ehste i nmacher
*Di amantzi ehstei npol i erer
*Edel stei nbohrer

Edel steingraveur
Edel stei nschl ei fer
Farbstei nschl ei fer, Achatschl ei fer
und Schmucksteingraveur

*Technoacha tsc hl ei f er

111 iFeuerfesthandformer
*Feuerf estmasc hi nen f o nner
*Feuerfeststamp fer
*feuerfestwerker
rGraphi tti egl er
*Schmel zbasal tei nbauer
*Ziegel brenner
*Zi egl er

I12 Betonfertigteilbauer
Betonstein- und Terrazzoherstel ler

*Betonstei nformer
*Betonwerker

L?l *Baukeramikformer
Fi gurenkeramformer

*Geschi rrkeramformer
Gi psformengi eßer
Industri ekerani ker

*Kachel former
*Keramfei nschl ei fer
,{(eramformengi eßer
*Keramfrei dreher
Keramiker
Kerarrnodel I eur

r.(erampressenei nri chter
*(eramschl ei fer
*Sani tärkeramer
*Schl ei f schei bendreher
*Sch l ei f schei benformer
rStei nzeugf omer
*Technokeramformer
*Töpfer

i32 rBechergl asmacher
*Be1 euchtungsgl asmacher
*Fl aschengl asmacher

Gl asmacher
*Gl asröhrenzi eher
*Gl aswerker*Hohl- und Kelchglasmacher
*tlohl gl asmacher

Industri egl asferti ger
*Isol ierfl aschenbl äser
*Kel chgl asmacher
"l('l ei ng l asmacher
*Kl einl ampner
*Kol bengl asmacher
*ltlaschi nengl asmacheriofengl asdrücker
*PreOgl asmacher
r'l{i rtschaftsgl asmacher

134 *Christbaumschmuckbläser
rGanzgl asspri tzenbl äser
*Gerätegl asmacher

Gl asapparatebauer
rGl asapparatebl äser
rGl asaugenmacher
*Gl asbl äser
*Gl as i nstrumentenmacher
*Kunstaugenbl äser*Kunstaugenprakti ker
*Kunstgl asbl äser
Leuchtröhrengl asbl äser

tledi zi nal gl asbl äser
*Puppenaugenb l äser
*Thermometerbl äser

Thermonetermac her
*Ti eraugenformer

I35 *Bri l I engl asrandformer
Bril l enoptiksch l ei fer
Fei nopti ker

*Fe i nopti k fl ächenki tter*Feinoptikpol ierer
*Fei nopti k randfonner'
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noch 135:

141

la
143

144

r51

*Feinoptikschl ei fer
*Fei noptikzurichter
*Fl achgl asschl el fer

Fl achgl asveredl er
*Ganzgl asspri tzenschl ei fer.
*Gl asapparatefei nschl ei fer
*Gl asapparateschl ei fer

Gl asgraveur
*Gl ask urzwarenfel nschl ei fer
rGl asperlenfärber
iGl asrohrzl eher

Gl asschleifer und Gl asätzer
*Gl asschmuckmacher
*Hartgl asschl ei fer

Hohl glasfeinschl eifer (Kugler)
*Hohl gl asfl ächenschl ei fer
*Hohl gl asschl ei fert i nsenfasser
*Spiegel gl asschneider
#Iafel gl asschneider

Cheml ebetri ebsj unguc*er
Cheml efacharbei ter
Pharmakant

*Sei fens ieder
tlachszi eher
Cheml el aborJ ungwerter

iGummi betri ebsJ ungwer*er

Vul kanlseur

-2-
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noch 172:

*Schri ftl i thograf
Stahl rol I enstecher
Stempelmacher
Stereotypeur

*Stereotypeur und Gal vanopl astiker
*Ti efdruckätzer
*Tl efdruckretuscheur
*Xyl ograf

173 *Buchdnrcker
0rucker

L74 *Flachdnrcker
*(upferdnrcker
*Lichtdnrcker
*Pl andnrcker
Stei ndrucker*Tiefdrucker

175 rFarbmacher (Textildyuck-)
*Fi lnstoffdrucker
*tland- und Fi lmstof fdruckerrLiniierer

Sl ebdrucker
Tapetendrucker
Textllveredler - Oruckerel

,,1{a I zenstof fdrucker
*Zi fferbl attdrucker
*Zi fferbl attstahl drucker
*Zl fferbl attsteindrucker

L76 *0ruckschablonennacher
tichtpauser*0f f setvervl el fäl tl ger
Reprograf

*Schabl onenwerl«er
*Verulel fältiger

177 *0ruckereianleger

181 *Furnierschäler
Hol zbearbei tungsmechani ker

*Hol zmaschinenwer*er
*Hol zrol lehobl er
*Holzwol Ieseil spi nner
*Par*etünacher
*Säger (Holz)
*Sägewerker
*Sperrhol zmacher

' *Sperrhol zmi ttel I agenmacher

L82 *Bernstelndrechsl er
*Bernstei nschnitzer

Orechsl er (El fenbeinschni tzer)
{enrehrschäfter

Holzbi I dhauer
*Hol zfonnenrnacher
*Hol zschuhmacher
*Hornbesteckmacher
*Hombril Ierunacher
*l ntarslenschnelder
*Knopfmacher
*Mul denhauer*Schäfter (Gervehr-)
*Sch{l dpattwarenmacher
*Schuhl el stenmacher

183 *Borstenzurichter
*Borstpinselmacher
*Bürsten- und Beseru*acher
Bürsten- und Pinselmacher

*Feinbürstemacher
*Haarpi nsel macher
*Pei tschermracher
*Schirmgestel lmacher

Schirnmacher
*Spiel zeugherstel I er
*Stockmacher
rTechnobürstenmacher

Gumml- und Kunststoffauskl eider
Kunststoff-Forrgeber

f 61 Papl emacher
*Pappemacher
*Zel I stoffinacher

L62 *Beutelnaschlnenführ.er
*Brlefunschl agmacher*Etuiausstatter
*Etulmacher
rFaltschachtel macher
*Kartonagermacher
*Masch lnenbeutel kl eber
*litasc h i n enbeu tel macher
*Schachtel kI eDer
*Yerpackungsml ttelmechanlker

163 Buchblnder
rBuchteil bl nder
*Pre0vergol der

154 *Buchtellpräger
*Paplerausstatter
*Paplerschneider
rPaplerstanzer
*Pl akatpräger
*Schl elfpapl erfertiger

Stahl stichprä9er

171 Sihriftsetzer

172 *Euchdnrckpl attenmacher
Chemigraf
Druckformherstel ler
Druckvorl agenherstel I er

*Farbenl i thograf
Fl exograf
Fomstecher
Galvanopl astiker*Kartokugferstecher

*Kartol ithograf
*Kl i scheeätzer*Kupferstecher
*flachschneider
ilotenstecher

*Pl attenstecher
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184

191

Korbmacher

*Hochöfner
*Hüttenfacharbei ter*ttlarti n- und El ektrostahlwerker
*'frtetal I hüttenwe rker
*Thornasstahl werker
Yerfahrensmechaniker in der
Hütten- und Hal bzeugindustrie

L9? *l{alzwerker

I93 Orahtzieher
*Stangen- und Rohrzieher

201 *Former
*l(ernformer
*Lehmformer
*Sandformer
*l{al zengußformer

?02 Gießereimechaniker
Gl ockengi e0er
Metal I former und Metal 1 gie0er

*Metal lspritzgie0er
Schri ftgi eßer
Zi nngi eBer

203

zLL

*Leichtmetal I gußbearbei ter
rFeinstanzer
*Schmuckteil stanzer

?l? *0rahtseller
Drahtwarenmacher*lsol ierer
Kabel Jungwerker
lGtal lgewebemacher

*Nadel maschi neneinstel I er
*Siebmacher

213 *ilaschlnendrücker
*Meta'.l I drücker
*Sclunuckpräger
*Universal drücker
*Zi nkdrücker

221 *Automatendreher
0reher
Revol verdreher' Ilalzendreher

222 Fräser
Uni versal fräser

223 HobIer
.Universal hobl er

224 Bohrer
Eohnverkdreher

t{aagerechtbohrer

225 *Besteckschleifer
*Feinschl eifer
*Gerätschl ei fer
*tlesserkl ingenschl ei fer
Meta l I schl ei fer
Schl ei fer

*Schneidwarenschl ei fer
Universal schl eifer

23L *Besteckpol ierer
Feinpol ierer

*Gewehrfeinpol ierer
Vorpolierer (Schmuck- und Kl eingeräteherstel lung)

232 *Feinziseleur
Fl achgraveur

*Gewehrg raveur

noch 232i

Graveur
*Gui I 1 ocheurti ni enstecher

Zi sel eur

233 *Härter
*Schnei dwarenhärter

Uni versal härter

234 Galvaniseur
Gal vaniseur und l4etallschleifer

235 *EmailIeur
rEmail I ierer
*Emai lmal er

Emai I schri ftenmal er*FeinemailIer
*ltletal I vergol der

24L *Autogenbrenner
*Gasschwei ßer
*Li chtbogenschweiBer

Schmel zschwei0er
§chwei0er

242 *Eleischlosser

243

251

*Ni eter
*Bol zenpresser

Federmacher
rFrei fomschml ed
{Geräteschml ed
*Gesenkschmi ed
*Kettenschmied
i(l ingensclmied
Messerschmi ed

*Reckschmi ed
Schmi ed

252 Kessel- und Behälterbauer
J.(essel schmie<l
Kupferschmi ed" Schalenschmied (Kupferhanrmerschmied)

26L Feinbl echner
Fl uggerätbauer
Karosseri ebauer

*(arosseri ewerker
Kl empner

*Metal I fl ugzeugbauer

262 Gas- und Wasserinstallateur
Rohrinstal I ateur
Zentral heizungs- und Lüftungsbauer

263 Hochdruckrohrschlosser
Rohrl ei tungsbauer
Rohrnetzbauer

270 Bauschl osser
Eetriebsschl osser
8l echschl osser
Kunststoffschl osser
Maschi nenbauer
l4aschi nensc hl os ser
Model 1 schl osser

iMühl enbauer
Schi ffbauer (Ei sen)
Schl oB- und Schl üsselmacher
Schl osser
Stah'l bauschl osser

281 Kraftfahrzeugmechaniker
*Kra f tfahrzeugreparateur
Kraftfahrzeugschl osser ( Instandsetzung)

282 Landmaschinenmechaniker
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283 Fluggerätmechaniker
*Fl ugmotorenschl osser

Fl ugtri ebwerkmechaniker
*Fl ugzeugnechani ker

284 Büchsennacher
*Ch i rurgi ei nstnrmentenmacher

Chi nrrgiemechaniker
Fei mechaniker

*Feimechahiker und Feinoptiker
taufschl osser
Orthopädi emechaniker
Systenmacher ( Gevrehr- )

285 Bürqnaschinemechaniker
GerätezusölllEnsetzer
Käl teanl agenbauer
llasch i nenzusattrtpnsetzer
Mechaniker
Mechaniker (Nähmaschlnen- und

Zwei radrcchanlker)
Tell ezuri chter

286 *Gangmacher
*Großuhrenmacher
*Kl einuh-rerunacher
*Remont6ur
*Rohwerknacher
*Uhrenfachgehll fln

Uhrmacher
thrspi ral regl er (Ei nzi eher)
*UhrteiI setzer (Lauftrerkmacher)

29L Prägewalzengraveur
*Schrl ftschneider

Stahl formenbauer
Stahl graveur

*l{alzenpräger (Moll eteur, Rel eveur)
tler*zeugnacher

301 *Besteck- und Arbeitsmesserreider
*Bohrevmacher
*0osennacher (Bliouterle)
*Feil enhauer
Gürtl er
Gürtler und lletal ldrücker

*GuBbl attli nder .

*Kardendeckel aufzi eher
,*Maschinenfeil enhauer
*Messerausmacher
*tletal I brll lermacher
*ltletal I schmuckmacher
*Pechbl attbl nder
*Rasi ermessermacher
*Sägebl attfertlger
*Segenri chter

Schercnmonteur
*Schmuckgürtl er
*T a sqh enne s se rau smach er
*Taschenmessertei der
*Uhrgehäusemacher
*Uhrteilmacher

3OZ Gold-, Silber- und A'luniniumschläger
*Gold- und Silberschmied

Gol dschmi ed
Juwel engol dschmi ed
Schmuckstei nfasser

*Si I berbes teckschmi ed
Si I berschmi ed

303 *GebiBmacher
Zahntechniker

304 Augenoptiker

305 rBogenmacher (Geigenbogen)
Geigenbauer

rH andh armon i k asti rnner
*Handh armon i kazus ammensetze r

Handzugi ns trumentenmacher

noch 305:

*Harfenmacher
*Harmoni ka gehäu semacher
*Hannoni kakl avi aturenmacher
*Harmoni k amechani kmache r
*Harmoniumbauer

Hol zb I as i nstrumentenmacher
*Kl avi atunnacher
Klavier- und Cembalobauer

*Kl avier- und Hannonlumbauer
*KI avi erbauer

Metal I b'l asi nstrumenten- und
Schl agzeugmacher

tthtal I bl asinstrurnentenmacher
Orgel- und Hatmoniumbauer

*0rgel bauer
Zu pf i nstrumentenmacher

306 Biologiemodellmacher
rPrägarator
*Ti erausstopfer un<l Präparator

311 *Betriebse'l ektriker
E1 ektroanl ageninstal I ateur
E] ektroinstal I ateur

*El ektrowerker
Energi eanl agenel ektroni ker

*Kabel monteur
Kraftf ahrzeugel ektriker

*Starkstromel ektriker
*Stark stroml ei tungsl eger
*Stark strormonteur

312 Fernmeldeelektroniker
Fernme'l dehandwerter
Ferrmel dei nstal I ateur
Fernrnel dem6chaniker

*Fernme'l dem6nteur
*Fernne'l del eitungsl eger

313 Elektromaschinenbauer
E'l ektromaschi nenmonteur
El ektromaschl nenwickl er

*El ektrowickl er
*Motorenwickl er
*Transfotmatorenwi ck l er

314 Elektrogerätemechanlker
El ektromechaniker

*El ektroprüfer*Elektno- und Ferruneldemechaniker
Energi egeräteel ektroni ker
Fei ngeräteel ektroni ker
Informati on sel ektroni ker
llach ri chtengerätemechani ker

315 Funkel ektroniker
Hörgeräteakusti ker
Radio- und Fernsehtechniker

*Rundf unk i nstandsetzer
*Rundfunkmechani ker

331 *Bastfaseraufbereiter
*Bastfaserspi nner
*Baumwol I spi nner
*Kammgarnsel f aktoranl eger
*Kammgarnspi nner
*l(ratzensetzer
*Streichgarnspi nner
Textilmasch i nenführer -Spinnerei
Textilmechaniker -Spi nnerei

*l,lol I kämmereiwerker*llollsortierer
*Zweizyl inderspinner

332 *Krol thaarspi nner
Sei'l er

*Sei 1 schl ä9er
*Zwi rner
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341 *Jacquardkartenschl äger
*'Kartenschl äger
Musterprograrnmierer - Weberei

3qZ *Bandweber
*Bobi netweber
*Bobi netwerker
*Fi I ztuchnahtmacher
*Handweber
*Kokosweber
*Kunststopfer
*Leinengebil öveber
r,lrlokettweber
*Samt- und Plüschweber (Mokettweber)
*Se i <lenstoffweber
rTeppichweber
Textilmaschinenführer - Weberei
Textilmechaniker - Bandweberei
Textilmechaniker - Weberei
Texti I stopfer

*Tuclmacher ( t{ol I sto f finacher )
*Tuchstopfer
*lJni versal fi I ztuchweber
l{eber

*l'lol I stof fmacher
344 *Eesatzhäkler

*Fl achwi rt er
Gummi stnrmpfstricker

*Gummi strumpfwi rker
*Kettenwi rkei nrichter
*Raschel wi rter
*Rundwi rkeinri chter*Stri cke i nric hte r
Stri cker

*Strumpfstri ckei nri chter
Texti'lmaschinenführer - Maschenindustrie
Textilmechaniker - Ketten- und Raschelwirkerei
Textilmechaniker - Strickerei und l{irkerei
Textilmechaniker - Strumpf- und Feinstrumpf-
rundstrickerei

345 *Fi lzmacher
346 *Li tzenfl echter

*l'la schl nenspi tzenkl öppl er
*t'letzmacher (Hochseefi scherei )
rPosamentenmacher
Sclrnucktexti I i enherstel I er

*Takl er
351 Bekleldungsschneider

Damenschnei der
Herrenschneider

355 *Fi I zhutfonner
*Haarhutmacher
Hut: und Mützenmacher

*Hu tferti ger
*Hutgarni erer
*Hutmacher (l'Ioll- und Haarhutindustrie)

Modi st
Mützenmacher
Mützennäher

*Putzmacher
*Stoffhutformer
*Strohhutformer
*Strohhutnäher
*Uol I hutnacher

356 *Hosenträgernäher
Krawattennäher
Kunststoff- und Schwergewebekonfektionär

*Lampenschi nnnäher
Schi rmnäher

§chi mzuschnei der
Segel macher*Stofftäschner

*Zel tnacher

357'tlodeblumenfärber
fiodebl umenmacher

361 *8andfärber
*Garnfärber
*Garnfärbereiwerker
*Strumpffärber
*Stückfä rbereiwerker
*Texti I färber
Textilveredler - Färberei

362 *Appretunrrerker
*Buntgewebeausrü ster
*Lei nenmangl er

P'l i sseebrenner
*Rüschenpresser
*Sei denstof f appreteurrStückappreteur
*Stückbl eichereiwerker
Textilmaschinenführer - Veredlung
Textil veredler - Appretur
Texti'lveredler - Beschichtung

*Tuchausrüster
*Tuchkrumpfer

371 *Oarmsaitenmacher
Gerber

372 0rthopädieschuhmacher
Schuhmacher

373 tberlederzuschneider
Schuh- und Lederuarenstepper

*Schuhbodenbearbei ter
*Schuhbodenbefesti ger
*Sc huhbodenvorrichter
Schuhferti'ger

*Zwicker

374 *Eandagenmacher
Bandagi st
Feinsattl er

*t ederman sc hettennacher
*Ri emer
Sattl er

352 Bekleidungsfertiger
Bekl eidungsnäher

*Berufskl eidernäher
*0amenmantel näher
*Gummimantel herstel I er
*Gummimantelkl eber
rGummimantel näher
*Herrenkl ei dernäher
*Kl eidernäher

353

354

*Bandagennäher
*Herrenwäschenäher
*Herrenwäschezuschnei der
r.l(orsettschnei der

Mi edernäher
*Schürzennäher
*l{ä sc heaus s tattu ngsnäher
r,l{äschenäheri n

Hä scheschneider
*l{äschezuschnei der
tle ißwarenferti ger
*Betri ebshands ticker
*Gebi I dhandsticker
*GroBmaschi nensticker
*Kurbel stlcker
il,laschi nensticker
Sticker
Tapi sseri st

375

376

377

Fei ntäschner
Täschner

*tedersc hnei der
*Ledenva ren stepper
*Pi ckermacher

Handschuhmacher
*Handschuhnäher
rStof fhandschuhzuschnei der
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378 Kürschner
*Pe I znäher
Pelzveredler
Pelzwerker

rRauchwarenzurichter

391 Bäcker
*Zuckerbäcker

392

401

Kondi tor
Fl ei scher

*Roßschl ächter

403 *Fi schräuchercr
*Fi schwer*er

4ll Koch
§ü0speisenkoch

4t2

42L

*Obst- und Gemüsekonservierer

*Kel lerei gehi I fe
*Schaunrweinküfer
tlei nhandel sküfer
l{einküfer

422 Erauer und MäIzer
*4tälzer

423 Erenner
*0esti I latbrenner
Destl I I ateur
Fachkraft für Fruchtsafttechnik

*Kornbrenner
tandni rtschaftl icher Erenner
*l,ll neralwasseruerker*!loster
*0bstgetränkeberei ter
§üBmoster
*Sprudel berei ter

424 *Kautabakdeckermacher
*Kautabakspinner -
*T abak stumpermacher*Zigarreruncher
*Zigarrenrol ler*Zigarrensortierer
*Zl garrenwickel macher

431

432

Iilol kere i fachmann

Fachkraf t fär Lebensmi ttel technik
rFuttermi ttelmäl ler
*Getrei denül I er
rGewürznäI ler,'l(anoffel fl ocker
l4lil ler

433 *Eonbonmacher
Fachkraft fär Süßwarentechnik

*Konfektnacher
*Schokol a<lemacher

Backofenbauer
Feuerungs- und Schornsteinbauer

, HochDaufacharbeiter
l'laurer

442 Beton- und Stahlbetonbauer
*Betonbauer

451 Ausbaufacharbei ter
Schi f f szinimrer
Zimrnerer

452

461

Dachdecker

*PfI asterer (Steinsetzer)
*StraBenbauer ( PfI asterer )

441

452 rAsphaltierer
*Asphal twerker
*8etonstraßenwer*er
Straßenbauer*Teer- und Bitumenwerker
Ti efbaufacharbeiter

463 Gleisbauer
rGl ei srerker

465 l{asserbauwerker

466 Brunnenbauer
Kanal bauer

481 Stukkateur

482 *Asphaltab<lichter
Asphal tbauer
Isolierer im Bercich der Industrie
Isol i ermonteuer
Kl ebeabdichter

*Säurebauwerter
Trockenbaumonteur
I'lärme-, Kä'l te- und Schal I schutzi sol lerer

(I sol lermonteur )*l{erker i.m Säureschutzbau

483 Fliesen-, Platten- und ltlosalkleger
rPl atten- 

, 
und Fl iesenl eger

484 Kachelofen- und Luftheizungsbauer
*0fensetzer

485 *Eauglaser
Gl aser

486 Estrichleger
r§tel nhol zl eger

491 Parkettleger
*Polsterer und Dekorateur
Raumausstatter
Tapezi erer

492 Fahrzeugpol sterer
*Karosserieausstatter
t4atratzenherstel I er
Polster- und Dekorationsnäher
Pol ste rer

501 *Bau- und Gerätetischler
*8i I drahmer
Holzrrcchani ker

*tlöbel ti schl er
*Stuhl bauer
Ti schl er

502 *Fomentlschler
llodel I bauer
Model lti schl er

503 Böttcher
Fahrzeugstel lmacher

tei chtfaBböttcher
*Schwerfaßböttcher
*Stel lmacher
l,lagner

504 Eootsbauer
Holzfl ugzeugbauer
Rol lade4- und Jalousiebauer
Schi f fbauer

*Segel fl ugzeugbauer

511 *Eisenanstreicher und -entroster
*l'lal er
l{aler und Lackierer
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512 *Holzmaler
Lackierer (Holz und Metall)

*L i ni ererrlletal lackierer

513 *Beizer und Polierer
teistengrundi erer
*Lei stenvergol der
Yergol der

623 Bautechniker in der Wasserrirtschaftsverualtung
Kul turbautechniker
St raoenbautechn iker

624 *Bergvennessungsgehi'l fe
Bergve rmssungstechn i ker
Yermessungs techni kär

631 Biologielaborant
Landwi rtschaftl icher Laborant
Landwi rtschaftl ich-technischer Laborant
Mi'l chv{i rtschaftl i cher Laborant
Pfl anzenschutzl aborant

63? rAräoneterjustierer
*Gl asapparatqjustierer
l,tathemati sch-techni scher Assi stent
!'leß- und Regelrechaniker

*l'tetal I gefügeprüf eri ni0ptikrechner
Physikl aborant

*Spektral prüferi n
rThennoflteterju sti erer (T hermornetersch re i ber )
I{ämpstel lengehil fe
t{erkstoffprüfer (Physik )

533 Baustoffprüfer
Cheni el aborant
EdelrBtal Ipräfer
Lackl aborant
Stoffprüfer (Chemie) (Glas-, Keramische
Industrie sowie Steine und Erden)

Texti I I aborant

534 Film- und Videolaborant
rFi lntopienfertiger
Fotol aborant

635 Bauzeichner
*Eergvencssun gszei chner
*F1 urbere inigungstechni ker
Kartograph

*L andk artentechni ker
*Landkartenzei chner

Pl anungstechniker
Techni scher Zeichner
Teil zeichner
Zeichner in der l{assevvi rtschafts-
verrraltung

681 Ei nzel han<tel skaufmann
Fachkaufnann im Radiohandel
Kaufmann im Groß- und Au0enhandel

682 Fachvertäufer im Nahrungsmittelhandv{erk
*Gewerbegehilfin (Färber- und Chemi schreiniger-

handweyt )*Geweröegehil f in im Bäckerhandrierk
*Gewerbegehil f i n im F l ei scherhandwerl*Geweöegehil f in im Kondi torhandwerk

noch 682:

*Gewerbegehil fin im I'lahrungsmi ttelhandwerk
Verk äufer

r,Verkäufer im Nahrungsmittel handwerk
*Verkaufsgehi I fin

683 Buchhändler
*Kaufmann im Zeitschri ftenverlag
*Kaufmann im Zeitungs- und Zeitschriftenverlag
Musikal ienhändler
Verl agskaufmann

Drogi st

Apothekenhel fer

686 *Tank- und Garagenwart
Tankwart

691 Bankkaufinann, Sparkassenkaufmann

694 Versicherungskaufmann

701 *Kaufmann im Reederei- und Schiffsmaklergewerbe
tüper (l{arenkontrol leur in Häfen)

Lu ftverkehrskaufma nn
Schi ffahrtskaufmann
Seegütertontrol leur
Spedi tionskaufmann

7O2 rReisebürogehilfe
*Rei sebürok au finann

Rei severkehrskaufmann

7

514

522
549

Glas- und Kerammaler
Gl as- und Porzel lanmaler

iGl asmaler
*(erammaler
*Keramrptal lmal er
rPovzel l anmal er

Handel sfachpacker
Autoßatenei nri chter

684

685

703

7t2

7L4

716

723

724 Binnenschi ffer
Ewerführer
Hafenschi ffer

732 0ienstleistungsfachkraft im Postbetrieb
*Postjungbote

!{erbekaufmann

*Eisenbahner (mittlerer nichttechnischer 0ienst
bei nichtbundeseiqenen Eisenbahnen des
öffentl ichen Verkährs)

*Jungwerker ( Bun«lesbahn )
Kaufmann im Eisenbahn- und Stra8enverkehr

Berufsk raftfahrer

StraBenwärtcr

*Matrose (Seeschiffahrt)
Schi ffsmechani ker

741

744

753

ZahnI agerist (Zahnl agervemal ter)
*Transporthel fer
Fachgehilfe in steuer- und wirtschaftsberatenden

8e ru fen
tehilfe für Euchprüfung und SteuerberatungrGehilfe im wirtschafts- und steuerberatenden

Be ru fen

77? *Gehilfe in lan<twirtschaftlichen Buchstel len

774 0atenverarbei tungskaufmann
tochkartentabel I i erer

781 Angestellter in der Bundesanstalt fÜr Arbeit
*Angestellter in der Versorgungsvenraltung
Bürogehi 1 fe
Bürokaufmann
Indu stri ekaufmann
Justizangestel lter
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noch 781:

782 Büroassistent
Stenosekretär

823

833

834

Kaufmann ln der Grundstücks- und t'lohnungs-
wi rtschaft

Notargehi I fe
Pa tentanua I tsgehi I fe
Rechtsanwal tsgehi I fe
Rechtsbei standsgehl I fe
Sozi al verslcherungsfachangestel I ter

*Yerualtungsangestellter bei einer Industrie-
und Handelskammer

*Verval tungsangestel I ter der Handwerks-
organi sati onen

*Vemal tungsangestel lter im kirchl ichen
0ienst (ev.-luth. Kir.che)

,{emal tungsangestellter in der Komnunal-
venral tung

*'rlerual tungsangestel I ter in der staatl ichen
Innenverval tung

Venral tungsfachangestel I ter
t'lerkgehi I f i n (Schmuckwareni ndustrie,
Taschen- und Armbanduhren)

noch 837

*Posi ti vretuscheur
*Rasterfotograf
*Reprodukti onsf otog raf

838 *Eerufsfahrer im Trabrennsport*Eerufsreiter und -fahrer
*Jockey
Pferrteyi rt

856 Arzthel ferin
Ti erarzthel ferl n
Zahnarzthel ferin

857

876

901

902

911

9L2

803

804

Veteri nämedi zi ni scher Laborant

Schwinmrei stergehi I fe

Fri seur

*Fu0pfl eger
*Schönhei tspfl eger

*Gaststättenkaufmann
Hotel fachnann
Kaufmannsgehilfe im Hotel- und Gaststättengewerbe

*Kel I nerRestaurantfachmann i

Fachgehilfe lm Gastgewerbe*Hotel- und Gaststättengehil fin

*Taucher

Schornstei nfeger

Assi stent an Bibl iotheken

Fotogravurzeichner
*Graphlscher Zeichner*tiusterzelchner für dle Stlckerei*llusterzelchner in der Stoffdruckerel
tusterzeichner und Patroneur
Textl tnustergestal ter

roekoratlonsmal er
Schil der- und Lichtrekl ameherstell er

*Schrl ftmal er

913

921 iHauswirtschafterln irn ländllchen Bereich*Hauswirtschafterin im städtischen Bereich
Hauswi rtschafteri n

931 *8üglerln lm Färber- und Chemischreinigerhandwerk
*tlandpl ätterln
*Pl ätter
*l{äscher
täscher und Plätter

932 *Färber und Chemischreiniger
Textil reiniger

934 Gebäudereiniger*Glas- und Gebäudereiniger

935 Yer- und Entsorger

836 *Schaufenstergestalter
Schauwerbegesta'l ter

837 Fotograf
*tlal btonfotograf

Li chtdruckretuscheurrNegatlvretuscheur
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Statisti sches Sundesamt
IB4 - 414.3

EERUFSORDNUNGEN DER IFIZIERUNG DER BERUFE. IN DENEN BUNOES. UIIO GEREGELTE

EERUFE IM GESUNDHEITS SOt.IIE LANDESRECHTLICH GEREGELTE SOZI SCHE BERUFE VORKOMIVEN

861 Al tenpfl egehel fer
861 Al tenpfl eger
862 Arbeitserzieher
852 Eeschäftigungs- und Arbeitstherapeut
805 0esi nfektor
855 Diätassi stent
861 Dorfhel ferin
853 Enöindungspfl eger
862 Erzieher (Jugend-, Heimerziehung)
864 Erzieherin
861 Famil ienpfl eger
861 Gesundheitsaufseher
851 Haus- und Fami'lienpfleger
853 Hebamme
862 Heil erzieher
862 Hell erziehungshel fer
862 Heil erziehungspfl eger
864 rKindergärürerin
853 Kinderkrankenschwester
852 Krankengymnast
854 r(rankenhaushel ferin
854 Krankenpfl egehel fer
853 Krankenp.fl eger
853 Krankenschwester
803 Lebensnittel kontroll eur
852 Logopäde
852 Masseur
852 Masseur und medizinischer Bad$eister
823 lledizinischer Dokunentationsassistent
9OZ l.ledizinischer Fußpfl eger
857 Medizinischer Sektions- und Präparationsassistent
857 Medizinisctrtechnischer Laboratoriumsassi stent
857 !'ledizi nisch-technischer Radiologieassi stent
857 Neuro-otologischer Assi stent
852 0rthoptist
855 Phannazeutisch-technischer Assi stent
805 §chädl f ngsbekämpfer
857 Sozialmedizinischer Assistent
852 Sprachtherapeut
852 *Sprachtherapeutischer Assistent für den außer-

kl inischen Bereich
857 Veterinärmedizinisch.technischer Assi stent
854 llochenpfl egerin
857 Zytol ogie-Assi stent

* inzwischen überholt.

Systemati sches Yerzeichni s

803

805

Lebengnittel kontrol I eur

0esi nfektor
*Schädl ingsbekämpfer

823 Medizinischer Dokumentationsassi stent
852 Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut

KrankengY'mnast
Logopäde
Ma sseur
Masseur und medizinischer Badfleister
0rthopti st
Sprac htherapeut

*Sprachtherapeutischer Assi stent für den au8er-
kl inischen Bereich

853 Hebarmre/Entbindungspfl eger
Ki nderkrankensc hwester
Krankenschwester/K rankenpf I eger

854 ,(rankenhaushel ferin
Krankenpfl egehel fer
llochenpfl egerin

855 Diätassi stent
Pharmazeuti sch- techn i scher As si stent

857 Medizinischer Sektions- und Präparationsassistent
l,ledi zi n i sch- tec hn i sc her Lab orato ri umsa ss i sten t
lJledizi ni sch- techn i sc her Radi ol ogi eassi stent
Neuro-otol ogi scher Assi stent
Sozi alme<li zi ni scher Assi stent
Yeteri närmedi zi n i sch- techn i sc her As s i stent
[ytol ogie-Assi stent

861 Al tenpfl egehel fer
Al tenpfl eger
Dorfhel ferin
Famfl ienpfl eger
Gesundhe i tsaufseher
Haus- und Familienpfleger

862 Arbeitserzieher
Erzieher (Jugend-, Heimerziehung)
Heil erzieher
Heil erziehungshel fer
He i l erzi ehung spfl eger

854 Erzieherin,(i ndergärtnerin

902 Medizinischer Fu8pfl eger

Stand: Januar 1987
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Anhang Nr. 42

Statistbches B u ndesa mt Wesbaden

SYSTEMATIK DER WRTSCHAFTSZWE !GE,

AUSGABE 1979,

FASSUNG FUR DIE

BERUFSZAHLUNG

Aö$tsuntalage
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Einführung

Die vorliegende ,,Systamatik dor Wirtschaf$zweigE, Ausgabe 1979,
Fassung für die Berufszählung" IWZ'BZI stellt eine von der ,,Syste'
matik der Wirßchaftszvwige, Ausgabe 1979" (WZ 1979) abgeleitete
Fasung in stark zusammengefaßter Form dar,

Für Zraecke der Berufszählung (BZ) sind einige Gruppon der WZ den
UnterabteilungEn gleichgEstellt worden. Unter Berücksichtigung
dieser Positionen ergoben sich:

10 Abteilungen
42 Unter&teilungen (von denen 23 zugleich Gruppen sindl

10O Gruppen.

Die unterste Gliederungstufe wird von Gruppen g€bildet bzw. von
Untergruppen - in einigon Fällen auch unter Einbeziehung odor
Ausgliederung von Klassen -, die in der BZ den Gruppen gleich-
gpstellt sind. Es wurde darauf verzichtet, auf diess Tatsache aus'
drücklich hinzuweisen.

Aufhrdem ist ein€ Darstellung nach folgenden Wirtschaf ts-
bereichen vorgesehen, die sich aus ZusammenfassungEn der
Abteilungen der WZ ergeben:

Land. und Forstwirtschaft, Fischerei = Abteilung 0
Produzierendes Gewerbe = Abteilungen 1 bis 3
Handel, Verkehr und Nachrichten-
übermittlung = Abteilungen 4 und 5
Ubrige Wiilschaftsbereiche = Abteilungen 6 bis 9.

Für alle Positionen der vorliegenden Fasung sind in der I i n k e n
Spalt6 di€ Nummern der ,,Systsmatik der
Wirtschaf tszwoige, Ausgabe 1979" (WZ 1979)
angegeben; diese Numnern sollen in allsn Varöffentlichungen
benutzt werden.

Die mittler€ Spalt€ enthält außer der ausführlichen Be-
zeichnung der Abteilungen, Unterabtoilungen und Gruppen eine
maschinengerechte KURZBEZEICHNUNG mit höchstons 48 Stel-
len.

Für jede Erhebungspoeition ist in der rechten Spalto eine
zweistellige und €ine einstellige B Z -S i gn i e rn u mm6 r ange-
geben. Die zrÄreistelligen BZ€igniemumrrem sind durchlaufend von
01 bis 99 sowie mit 00 (= Ohne Angabe) nurneriert. Di6 Untsrabtei.
lung ,,Ohne Angabe" rechnet in der Ergebnisdarstellung zur Ab-
teilung 2 der WZ. Für die entsprechenden oinstelligen BZSignier.
numrErn r rerden die Nummern 0 bis 9 verwend€t. Oio BZ§ignier.
numrErn dienen nur d€r Aubereitung und sollen nicht veröflont.
licht werden.

ln der WZ-BZ werd.n abweichend von der WZ
1 9 7 9 die dort bosonders nachgewiesenen bortimmton Anstaltcn
und Einrichtungen dar Organisationen ohne E rwerbszweck, de r
Gobiotskörperschaftsn und der Sozialversicherung und Aöoiti-
förderung, die Abfall. und Abwasserbeseitigung und die tonitigpn
hygienischen Einrichtungen der Gebietskörperschaften sonnie wr-
schiedene kommunalo Anstahen und Einrichtungon d€n ont-
sprechenden Wirtschaf tszramigen dcr Abtoi lung 7,, Dienstleistung.n.
3ohroit \ron Unternahnnn und Freien Berufen erbracht" rcwie dor
Gruppo 28/29 (ohne 291.44 bis 291 47,293 bis 295, 2991 ,,Er-
nährungsgewerbo (ohno Fleircherei, Getränkohorstsllung)" ruga-
ordnet. Aus orhebung3tochnischen Gründen wurden hierbei die
,,Hochcchulklinikon" (WZ . . . 72) nicht bei der Gruppe ,,Wissen-
rchaft, Forcchung, Unterricht" (WZ 7511, rcndern boi dor Untor-
abteilung ,,Gesundhei§- und Veterinärwesen" (WZ 771 eingeordnct.
lm Anhang ,,Anstalten und Einrichtungen der Orgpnisationen ohne
Erwerbszvteck, der Gebietskörperrchaften und der Sozialver-
sicherung und Arbeit:förderung, die nicht in den Abteilungen 8 und
9 nachzurveisen, sondorn den Untemehnrn zugpordnot sind" sind

diese Anstalten und Einrichtungen mit ihren BZ§igniornumrnern
aufgeführt. Poitionen, die aufgrund diossr Utnsotzungon erwoiten
wurden, haben die Fußnote ,,Einschließlich entsprechender An-
slalten und Einrichtungen, auch wenn sie nicht 813 UntornehtrEn
(oder Teil eines UnternehtrDns) botriebon $rord€n (siehe Anhangl"
bzw.,,Einschließlich Schlachthöfe dor Gebietskörperschaften (riche
Anhang)" erhalten; Positionen, die durch die Umsstzungpn wr-
kleinert wurden, sind dagegen mit der Fußnotc ,,Ohne Anstalten
und Einrichtungon, die in der BZ den Untornehmon zugEordnot sind
(siehe Anhang)" versehen. Bei dar Ergebnisdarstellung ist auf die
Nachweisung dieser Fußnoten besonders zu achten.

Als Hilf smittel f ür die Auf bereitung der Berufs'^
zählung sind von Bedeutung:

1. Syrtomrtik d.r Wirtschdczmige mh Betrhb' und thnlichon
Bcncnnungcn, Au:gebc 1979

ln ihr sind die im alphabetischan Vsrzoichnis aufgaführten 
'Bt'

triebr-, Produktions-, Handels-, anderen Dienstleistungs- und
ähnlichen Benennungen in alphabetiscier Reihenfolge ieweils der
Klasse (Fünfstellerl der WZ 1979 zugeordnet, zu der rie gahören.
Außerdem sind bei allen Klassen die Signiernummern für die
Berufs- und die Arbeitsstättenzählung angpgoben. Dic Vcröffent'
lichung stellt gleichzeitig die Veöindung avischen don abgo-
loit€ten SysEmatikei und der WZ 1979 und unteroinandor hcr.
Die Systematik onthält forner al3 Anhang 1 dic Systematik der
Wirtschartsrweige, Auqabe 1979, Fassung für die Arboilsstätton'
zählung sowio als Anhang 2 dic Systematik dor Wirschafts-
zweige, Ausgabe 1979, Fassung für die Berufszählung.

2 Alphrbctirchcc Vrrreichnir der Ectricb+ und lhnlichcn B.n n.
nungpn ru? Syrtam.tik dcr Winrchrftenigo, Aurgrb t979
ln diosem Verzeichnis sind allo Betrieb§-, Produktions-, Handsls',
andoren Dienstleistungs- und ähnlichen Benennungan alphabo'
tisch gaordnet €nthalten mit Angabo dor sntsprgchenden Num-
m€rn dor Klassen (Fünfstellorl der WZ 1979 rowio dor Signier'
numrErn für die Berufs- und dio Arbeitsstänenzählung.

3. Sy*emrtik dar Wirttch.ftEf,rig. mit ErltuorurTen,
Aulebr 1979

Sie enthält gründliche Ausführungen übcr dcn.Aufbau dieser
Systomatik und für alle Positionen nähers Hinweise auf lnhalt
und Abgrcnzung. unter anderem auch durch Nummern des
,,Güterverzeichnisscs für die Land- und Forstwirtcchaft,
Fischerei, Ausgabe 1978" (GÜLA), des ,,Systemati{chen Waren'
verzeichnisses für dic lndustrie3tatistik, Aurg$e 1975" (llrll
sowie des,,Warenwrzeichnissec für dio Binnonhsndolsstatistik,
Auqabe t978" (WBl.

4. Syrtcmrtircher Wrrrnvrroichnir für di. Indu$riort tittik.
Auqrbc 1975 (Wll

Dieser Verzeichnit kann für die Zuordnung von lnstitutioncn zu
den Abteilungen I ,,Energie- und Wasservercorgung, Bcrgbau"
und 2 ,,VerarbGitendos Gourorbo" lowi€ mit Ein$hrönkungln zu
do? Abtoilung 3 ,,Baugewcrbe" heranpzogcn werdcn. Hicrzu
liegn auch cin alphabotisches Verzeichnir vor.

Nachfolger der Wl ist das 1982 erschiencnc ,,Gihcrncrzeichnit für
Produktion$tatirtikcn" (GPl. Er ersctzt glcichzcitig dat birhcrigc
,,Gihcrverzoichnir für dic Land- und Forrtwirtrchaft, Fitchorai".

5. Wulnvrrzrichnir für dir Binnrnhrndolrrotittil.
Auaür 1978 (WBl

Dis*r Vcrzcichnis kann für dic Zuordnung rron lnslitutionan zu
dcr Abtcilung 4 ,,Handel" harangszooon wrrden.
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Abkürzungen
(oftno in don Xunbo:oichnungon wrwrnÖto Abküzungrnl

- olphab.titch nach Abkürzungcn -

u.a.
u.ä,
utw.
wz

8.n.9.
BZ
Gh.
NE.

- nrdaßvaitig nicht glntnnt
= Bcrufrzählung
= Großhondcl
= Nich$ia.n

= und andcre
- und ähnliche
= und to wsitor
= SystomatikdcrWirtschaftsateige

Kurzbezeichnungen

Die Kunbczcichnungln wurden in der Weise cretellt, daß

- Wörter der ausführlichcn Fasung ausgplassen wurdeni

- Wöner abgpkürzt mrrdcn,

und zwar mit dam Ziol. mit maximal 2 x 24 Stollen auszukommen;
dio KurzbczcichnungGn d.ckan dsn rrollen lnhalt der angegebcnen
Wiruchaftszweigc ab. Sie rind in dGr torli.ganden Veröffentlichungl
in VERSALIEN godruckt, vwil ric rich dadurch opti§ch brsser von
dcn aurführlichcn Bezoichnungln untor§chriden und wcil sio in der
It/lchrzahl dcr Fällc für rnarchincnmäßig crstellte Tabellsn gebraucht
rycrdGn, bci doncn dicsc Schreibrwise angcvtend€t wird. Außordem
dürfte cr lcichter sein, aut dcr maschinengprechtcn Fassung die
&hreibucire der Kurzbeaeichnungcn für Buchdruck u3w. abzuloiton
alt umgckahrl.

Kurzbczeichnungcn dnd dann zu wrwcnden, vwnn in dsr Varöffent'
lichung der verfügbare Platz für di. .u3führliche Bez€lchnunrg de3
Wir$chaftrrvvoigca nicht a$reicht. Hierbi ist stets von dem vor'

rgclahanrn Wortlaut dcr Kurzbczcichnungan auszugchen, Bei aus'

reichendem Platz können in den'- Kurzbezeichnungsn enthalteno
Abkürzungen auch ausgaschriobon wsrdcn, Dabei ist iedoch auf eine
oinheitliche Handhabung innerhalb der gleichan Nachuoisung zu
achten. ln Tabellen, in denen Kurzbezeichnungon ven r€ndst
urrden, 3ollto dies in sinar Anmerkung zu d€r ieuroiligen Tabelle
stets crwähnt rvtrden.

8ei der Anucndung von Kurabezeichnungen an Ma§chinentabellen
sind folgende Regeln zu beachten:

Umlaute Umlaute uprden in zY\rei Buch§taben aufgelöst,
z.B. A = AE.

Buchtabo ,,ß" Der Euchstabe ,,ß" wird dutch die Buchstaben
,,SS" ersetzt.

Satzzeichen Vor und nach Satzzeichen sind keine Leerstellen
vorzuseh€n.

Zeilen Wenn für die Kurzbezeichnungen zwei Zeilen be'
nötigt vrerden, wird die zvt|eitc Zeile nicht ein'
gerahkt.

ln drn Kunbe:ridnungpn v.twnöü Abkünungrn

- alphabetisch nach Abkürzungen -

ABFALLBESEITG.
AOV.EINR.
ADV.GEBAETEN U,.EINR
ALLGEM,
ANG
ANL.
AUSB.GEWERBE

. Abtollb6eitigung
- Datcnrorarteitungsgerät€n

und cinrichtung0n
- allgpmciner
- andcrreitig nlcht ganonnt
- Anlaocn
= Aucbaugpwarba

EINR.GEGENSTAENDEN
E LEKTRIZ..
ELEKTROTECHN.
ERWERBSZW.
ERZEUGN.

F.
FEINKER.
FLEISCH.
FR.
FREMD.

GEBAEUOEREINIG.
...GES.
GESUNDH.TECHN.
GETRAENKEH.
GEWEßBL.
GEW.U.VERAR8.V.
GEW.V.
GH.M.

= Einrichtung§gpgsnständen
= Elekt,izitäts-
= elcktrotochnischen
= Ervwbciweck
o Erzcugniscn

= für
- FGinkeramik
= Fleischerei
- freien
- frsmdor

= Gebäudersiniguhg
- ...gcsallschafun
- gesundheitrtechnirchen
= Gctränkcherstellung
= gruriblichG
. Gewinnung und VGrarbeitung von
- Gewinnung von
. Großhandol mit

BETE l LIGUNGSGES.
BEWEGL.
BRUTSTOFFHALTG.
BUEROMASCH.

CHEM.

OATENVERARB.
DlENSTLEISTG.

EBM.WAREN
EH.M.

- Bct.iligunglgosollschaftan
- bareglichcr
= brurtoffh.ltigsn. Büromcchinen

= chcmirchc

- Daonvuarbcitung
- Dicnttlcistungon

- Eirn-, Blcch- und Mctallwarcn
. Einzclhandol mit
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noch: ln den Kurzbezeichnungen verwendete Abkürzungen

HALBW.
HAUPTR.
H.U.VERARB. V
H.V.

INSTA LL.
INTERNAT

KOE BPE RPF LG
KOSMET.

...M.
M.D,
ME DIZIN.
METALLW.
MINERALOE LVERARB.
MOEB.
MOE BE LPOLSTE R.

MUSI KINSTRUM.

NACHR. UEBERMITTLG
NAHRUNGSM,

OAS
oH.
OPT,
ORG.

PAPIE RW.
PE RSOE N L.
PHARMAZEUT,
POST
PRIV.

= Halbwaren
= Hauptrichtung
= Herstellung und Verarbeitung von
= Herstellung von

= lnstallation
= internationale

= Kcirperpflege
= kosmetischen

= ...mittel (nl
= mit dem
= fiEdizinischen
= Metallwaren
= Mineralölverarbeitung
= Mobeln
= Möbelpolsterei
= Mrrsikinstrumenten

= Nachrichtenübermittlung
= Nahrungsmittel (n)

= ohne aus$prägren Schwerpunkt
= ohne
= optischen
= Organisationen

= Papierwaren
= persönliche
= pharmazeutischen
= Deutsche Bundespost
= private

REP. V,
ROHSTF

soNsr.
SCH LE I FM.
STAHLVERFORMG.
...STF.

TECHN.

U.

U.A.
U.AE. 1)

UEBR.
UNTERHALTG
UNTERN.
USW 2)

...VE RARB.
VERARE.GEWERBE
VERARB.V.
VERB.
VERMIETG.
VERS,GEWERBE
VERSCH.
...VEBSORG.
VE RTR.

...w.
WASSERVERSORG.
WI RTSCH..
WISSENSCH.

= Reiraratur von
= Rohstoffen

= sonstigc
= Schleitmitteln
= Stahlverformung
= ...stoffen

= technische (m)

= und
= und andere
= und ähnliche (n,s)

= übrige (rl
= Unterhaltung
= Unternehmen
= und so rnniter

= von
=...verarbeitung
= Verarbeitendes GevverbG
J Verarbeitung von
= verbundene
= Varmietung
= Versicherungsgewerbe
= nerschiedener
=...versorgung
= Vertretungen

E...Waren
= Wasserveßorgung
= WirtschafE....
= Wissenschaft

1) Angawanctat !n Stalla .uigolartanar homogcnar Eazaichnungan.
2) Angawandat rn Stalla lutgtlurnor hatrroganal Ba2aichnungon.
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Nummer
der

wz 1979

BZ§ignier-
numtnor

01 0

02 0

03 0

04 0

05 0

0

01

LAND. UNO FOßSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI
LAND-U. FORSTWI RTSCHA FT,FISCH EREI

LandwirBBhaft
LANOWIRTSCHAFT

Landwartschaft (ohne Allgemeiner Gartenbau)
LANDWI BTSCHAFTIOH.ALLGEM,GAHTENBAU)

Allgemeiner Gartenbau
ALLGEM.GARTENBAU

Gewerbliche Gärtnerei, gewerbliche Tierhaltung, -zucht und -pflege

G€WERBL.GAEBTNEREI U.TIERHALTUNG

ForstwirÜcheft
FORSTWIRTSCHAFT

Fischerei. Firchzucht
FISCHEREI,FISCHZUCHT

ENERGIE. UND WASSERVERSORGUNG, BERGBAU
ENEBGIE.U.WASSEFV€FSOBG.,BE RGBAU

Elekrrizität*, Ga', Fernwärme- und Wasserversorgung

ELE KTRIZ..,GAS.,FEFNWAE RME.U.WASSERVE RSORG.

014

03

05

07

0l
(ohne
014)

1l Bergbau

110
bir
11t

113
bis
t14

1

10 06

o7

!

1

I

EERGBAU

Kohlenbergbau
KOHLENSERGEAU

Erzbergbau, Gewinnung von spalt- und brußtoffhaltigen Erzen

EßZBE FGEAU,GEW.V.SPALT-U.BBUTSTOF FHALTG.EBZEN

116 Gewinnung von Erdö|, Erdgas

GEW.V.EROOEL,EROGAS

Übriger Bergbau t l, Torfgewinnung
UEBF.BERGEAU,TOß FGEWT NNUNG

08 1

I

1

09

101 15,
1r8

Bezeichnung und KU ßZBEZE lCHNUNG
Or Abtcilun6n, Untcnbtrilüngcn und Qruppen

1, K.ll- und St.inr.lrb.rgb.u, Srlinrn; Sonrtie.r B.rgb.u
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Numrner
der

wz r979

BZ-Signicr'
numrnr

11 2

2

2

15 2

16

17 2

18 2

VERARBE!TENDES GEWERBE'I
VERARB.GEWERBE')

Chemischc lndurtrie, Herrtellung und Vererboitung Yon Spalr' und
Brutstoffen, Mineralölverarbeitu ng

CHEM.INOUSTRIE USW,MINENALOELVE RAAB.

Chemische I ndustrie (ohne Herstel lung von Chemiefasern), Herstel lung
und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen
CHEM.INOUSTRI E USW(OH,H.V.CHEMI EFASEFN)

Herstellung von Chemiefasern
H.V.CHEMIEFASE RN

Mi neralölverarbeitung
MINEßALOELVE BAR6EITUNG

Hentellung uon Kumtttoff. und Gummiwaren
H.V.KUNSTSTOF F-U,GUMMIWAREN

Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden; Feinkeramik, Glasgewerbe

GEW.U.VERAßB,V.STEINEN U.EßOEN,FEINKEßAMI K,GLAS

Gewinnung von Steinen und Erden

Verarbeitung von Steinen und Erden (ohne Herctellung von Schleifmitteln)
VEßARB.V.STEINEN U.ERDEN(OH.H.V.SCHLE IFMITTELN)

Feinkeramik, Herstellung von Schleif m ittel n, Herstellung und Verarbeitung
von Glas

FEI NKE R,,H.V.SCH LE I FM.,H,U.VE RABB.V.GLAS

Metallenan gu ng u nd -bearbeitu ng

M€TALLEBZEUGUNG U..BEAFBEITUNG

Hochofen-, Stahl- und Warmwalzwerke (ohne Herstellung von Stahlrohrenl,
N E-Metallerzeugung, NE-Metal lhalbzeugwerke
HOCHOF EN..STAH L.U.WAßMWALZWEF KE USW

Ziehereien, Kaltwalzwerke, Herstellung von Stahlrohren
ZI EHEßEI EN. KALTWALZWE BKE,H. V.STAH LROHREN

' l E inß hllaßlich Schlachthöla dai G.biat.k örgartch.tt.n (rich. Anh.^e).

2

20

200
(ohne
200 41,
201

200 4

205

21

22

221

12

13

14

2

GEW.V,STEINEN U.EßDEN

222
bis
223

224
bis
22t

230,

2

23

233

231,
237

Eezeichnung und KURZBEZEICHNUNG
der Abtcilungrn, Untar.büalungln und Gruppen

-444-
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Bczcichnung und KURZBEZE ICHNUNG
dcr Abtoilun$n. pntcrtbtrilungrn und §ruppen

Numrncr
der

wz 1979

BZ-Signicr-
nummar

21 2

19 2

2

23 2

2

2

232,
238
bis
239

234
bis
236

24

Schmiede-. Preß- und Hammerwerke, Stahlverformung, Oberflächenveredlung,
Härtung, Mechanik, a.n.g.

SCHMI € OE.,PAESS.U.AE..WE BK E,STAHLVE F FORMG.USW

Gießerei

GI ESSE REI

Stahl-, Ma3chiner und Fahrzeugbau; Hcntellung von' Büromaschinen, Daten-
vtrarbeitungsgeräten und -einrichtungen

STAH L..MASCHINEN.U.FAH RZEUGBAU,H.V.AOV.EIN ß,

i

Stahl- und Leichtmetallbau
STAH L.U. LEICHTMETALLBAU

Maschinenbau

MASCHINENBAU

Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen;
Reparatur von Haushaltsnäh- und -schreibmaschinen

H.V.BUEßOMASCHINEN.AOV.GERAETEN U..E INR.USW

Etektrotechnik; Reparatur von elektrischen Geräten für den Haushalt

ELEKTROTECHNIK,REP.V.HAUSHALTSGE RAETEN

240
bis
241

22

224

25

2ß

2l

28

2!'

244

246,

242

243,
249 5

249 t

250,
259 I

Herstellung von Kraftwagen und deren Teilen
H.V.KRAFTWAGEN U.OEREN TEI LEN

245 Straßenfahrzeugbau (ohne Herstellung von Kraftwagenl
STBASSEN FAH RZEUGEAU(OH.H,V. K BAF TWAGEN I

248
Schiffrau, Luft- und Raumfahrzeugbau
SCHI FFBAU,LUFT.U.RAUMFAH ßZEUGEAU

247 Schienenfahrzeugbau
SCHIENENFAHRZEUGBAU

Reparatur von Kraftfahrzeugen, Fahrrädern; Lackierung von Straßenfahrzeugen
BEP.V.K HAFTFAHRZEUGEN.FAHBFAEO€NN,LACKIE FUNG

Elektrotochnih Feinmehanilq Optik; Herrtollung von Eiren, Blech- und
Metallwaren, Musikinstrurnentrn, Sprtgaräten, Schmud<; Foto- und Filmtaborr
ELEKTROTECHNI I(,FEINMECHAN I K,H.V.E8M.WAREN USW

2

2

2

25

-45-

30 2



Bezaichnung und KURZBEZE ICHNUNG
der Aboilungcn, Untcrabteilungen und Gruppen

Nummer
der

wz 1979

252
bis
254,
259 4
bis
259 7

Feinmechanik, Optik, Herstellung von Uhren; Reparatur von Gebrauchsgütern
aus der Unterabteilung 25 (ohne elektrische Geräte für den Haushalt)

FEI NMECHANIK,OPTI K,H.V.UHBEN USW

Holzbe- und -verarhitung (ohne Möbelpolsterei, HersteIlung von Matratzenl;
Reparatur.von Gebrauchsgütern aus Holz u.ä.

HO LZBE.U,.V E RAFI B.(OH.MOE 8E LPOLSTE R.U.AE. )USW

Möbelpolsterei, Herstellung von Matratzen

MOE BE LPOLSTE RE I,H.V.MATFtATZEN

Papiererzeugu ng und -verarbei tung
PAPIEßEFZEUGUNG U..VEAABBEITUNG

Druckerei, Verv ielfäl ti gu ng

OBUCKEREI,VEFIVIELFAELTIGUNG

Leder-, Textil- und Bekleidungrgewerbe
LEOEß.,TEXTI L.U.BEKLEI OUNGSGEWE R gE

Ledererzeugung und -verarbeitung (ohne Herstellung von Schuhen)

LEOE ßE RZEUGUNG U,.VERARBE ITUNG(OH.H.V.SCHUHEN)

Herstellung von Schuhen; Reparatur von Schuhen, Gebrauchsgütern aus Leder u.ä,,
Schirmen
H. V.SCHUHEN, REP. V.SCHUHEN USW

275 Textilgewerbe
TEXTI LGEWERBE

Bekleidungsgewerbe,

BZ-Signier'
numfiler

31 2

2

34 2

256 Herstellung von Eisen-, Blech- und Metallwaren

H.V.E8M-WAREN

257
bis
258

Herstellung von Musikinstrumenten, Spielwaren, Schmuck, Füllhaltern; Verarbeitung
von natürlichen Schnitz- und Formstoffen; Foto- und Filmlabors

H.V.MUSI KINSTRUM.,SPI ELWAREN, FUELLHALTE RN USW

2ß Holz-, Papier- und Druckgewerbe
HOLZ,,PAPIE R.U.OFIUCKGEWEREE

232

33

260
bis
261
(ohne
261 37,
261 5),
269

261 37,
261 5

264
bis
265

268

270
bis
271

2t2,
279

35

36

2

2

37 2

27

38

39

40

2

2

2

2276
BE KLEI DUNGSGEWEREE

-446-

41



Numnpr
der

wz r9?9

28129

BZ§ignier-
numrnor

42 2

2

44 2

45 2

47 3

48 3

Ernährurgqewerb€, Tabakverarbeitung' )

ERNAEHFUNGSGEWEREE.TASAKVERARBE ITUNG' )

Fleischerei

FLEISCHEREI

Getränkehentellung
GETBAENKEHERSTELLUNG

Ernährungsgewerbe (ohne Fleischerei, Getränkeherstellungl *)

ERNAEHRUNGSGEWERAE(OH.FLEISCH.,GETßAENKEH.}' }

Tabakverarbeitung
TABAKVE ßARBE ITUNG

BAUGEWERBE
BAUGEWERAE

Bauharptgeweüe
BAUHAUPTGEh'ER8E

Bauhauptgewerbe (ohne Zimmerei, Dachdeckereil
BAUHAUPTGEWE RBE(OH.Z IMMERE I,DACH OECKE R EI )

Zimmerei, Dachdeckerei
ZIMMEREI,OACHDECKE REI

Ausbaugewerbe (ohne lnstallation von Heizungs., Lüftungs-, Klima- und
gesundheitstechn ischen An lagen)

AUSB.GEWERBE(OH.I NSTALL. V.H EI ZUNGS.U.AE.AN L,}

lnstallation von Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und gesundheitstechnischen Anlagen
INSTALL.V.HEIZUNGS..KLIMA.U,GESUNDH.TECH N.AN L,

' I Einrchliaßlich Schl.chthöla d.r Gabiattkörp.rtchltt.n (ti.h. Anh.ng)

291 44
bis
291 47

293
bis
295

299

300
bis
305

310 3

310
(ohne
310 31,
316

43

28129
(ohne
291 44
bis
291 47,
293
bis
295,
299t

3

30

308

31

3tt6

Aurbaugewerbe
AUSBAUGEWEREE

Bezeichnung und KURZBEZE ICHNUNG
der Abteilungcn, Unt rrbt ilungen und Gruppen

-447-
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Numrner
der

wz 1979

4

40141

401
bis
407,
419 8

HANDEL
HANOEL

Großhandel

GROSSHANDEL

Großhandel mit Rohstoffen und Halbwaren sowie mit Waren verschiedener Art +)

(ohne Gh. mit Altmaterial, Reststoffen)

GH.M.ROHSTF.U,HALAW.,WAßEN VE BSCH.ART,OAS

BZ-Signier'
nutnmer

50 4

4

4

4

4

4

4

58

408 Großhandel mit Altmaterial. Reststoffen

GH.M,ALTMATE ß IAL, RESTSTOF FEN

51

52

st

54

4ll

412

413
bis
414

416

418

419
(ohne
419 8)

431,
439 83

432

Großhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken, Tabakwaren

GH.M,NAHBUNGSMITTELN,GETRAEN KEN,TABAKWAREN

Großhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen, Lederwaren

GH.M.TEXTI LIEN,BEK LEIDUNG,SCHUHEN,LEOE RWAREN

Großhandel mit Eisen- und Metallwaren, Möbeln, Einrichtungs'und Haushalts'
gegenstanden, feinmechanischen und optischen Erzeugnissen, Schmuck, Spielwaren,
Sportartikeln
GH.M.METALLW.,MOEB.,OPT.ERZEUGN.,SCHMUCK USW

Großhandel mit Fahrzeugen, Maschinen, technischem Bedarf

GH.M.FAH BZEUGEN,MASCH I NEN,TECFIN. BEDAR F

Großhandel mit pharmazeutischen und kosmetischen Erzeugnissen. Laborbedarf,
medizinischen Artikeln, Reinigungsmitteln
GH.M.PHARMAZEUT.,KOSME T.U.AE.E RZEUGN ISSEN

Großhandel mit Papier, Schreibwaren, Druckerzeugnissen
GH,M.PAPIER,SCH REIBWABEN,ORUCKE RZEUGNISSEN

Handelwermattlung
HANDE LSVE RMITTLUNG

Einzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken, Tabakwaren sowie mit Waren
verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungsmittel
EH.M.NAH RUNGSM.USW,WAßEN VERSCH.ART(NAHRUNGSM.)

Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen, Lederwaren
EH.M.TEXTILI EN,BEKLEI DUNG,SCHUHEN,LEDEßWAREN

455

56

57

42

tl3

4

459

Einzelhandel
EINZELHANOEL

Bezeichnung und KURZBEZE ICHNUNG
der Ahcilungan, Unt.r.btlalurqtn und Gruppen

+) Ohn. auig.prägt.n Schw.rpunkt

-4r',8-
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Bczcichnung und KURZBEZE ICHNUNG
dcr Abtoilungcn, Unürrbtoilunlrn und Gruppen

Nummer
dcr

wz 1979

B2§ignicr-
numtnar

61 4

4

4

4

433
bis
4U

435

436

Einzelhandel mit Einrichtungsgegenständen, elektrotechnischen Erzeugnissen,
Hausha ltsgroßgeräten, Musik instrumenten
EH.M.EINR.GEGENSTAENDEN,ELE KTROTECHN.E FZEUGN.USW

Einzelhandel mit Papienraren, Druckerzeu gnissen, Büromasch inen

EH.M.PAPIERW,,ORUCKE RZEUGNISSEN,BUE HOMASCH.

Einzelhandel mit pharmazeutischen und kosmetischen Erzeugnissen, medizinischen
Artikeln, Reinigungsmitteln, Anstrichbedarf
EH.M.PHARMAZEUT.,KOSMET.U,MEOIZI N.ERZEUGN.USW

Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (ohne Hauptrichtung Nahrungsmittell
EH.M.WAREN VE RSCH.ART(OH,HAUPTF.NA}.I RUNGSM.I

Übriger Einzelhandel 1 )

UEBR,EINZELHANOEL

VERKEHR UND NACHRICHTENOBERMITTLUNG 2 )

vERKEHB,NAcH BrCHTENUeaenutrrlutc 2)

Eircnbahncn
EISENBAHNEN

Dcutrchc Bunderpott 2)

oEUTscHE auNoEsPosr 2)

Verkelr und Nachrichtenülrrmittlurp (ohne E innbahnsn, Deut$hc Eudcaostl
VEFKEHR,NACHF.UEBEAMITTLG.(OH..E ISENBAHNEN.POSTI

4a2

63

64

65

439 I
(ohne
439 831

437
bis
439
(ohne
439 8t

5ll.l

517.)

5

5
(ohne
51 l,
517) .)

5

5

66

67

5

5

68

69

70

512 Straßenverkehr, Parkpläue und -häuser

STBASSENVERKEHR,PARKPLAETZE U..HAEUSER

513 Binnenschiffahrt, -wasserstraßen und -häfen

BINNENSCH IF FAH iT,.WASSE BSTRASSEN,.HAEF EN

514 See- und Küstenschiffahrt, Seehäfan

SEE.U.KUESTENSCHIFFAHRT,SEEHAE F EN

1l Elns.th.nd.l mlt Kr.ft. und Schmla?üoff.n (T.nkrt ll.nl; Elns.lh.nd.l mlt F..hrtaugon, F.hr!.ugüll.n, -tub.hör und.ralrorr;f Elnt.l.
handal rnlt ronrtlgan w.ran.
2l E lnrchlla8l lch WZ 607,,Poatrch.ck- u nd Po.tP.tk.-.nöm t.t".
., ln d.? 82 d.n Uncrrbtallungtn glaichga.tallt.

-/p,9-
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Bezeichnung und KURZBEZE ICHNUNG
dor Abtciluneon, UnErrbteilungcn und Gruppen

Nummer
dcr

wz 1979

515

51 6,
55

Luftfahrt, Flugplätze
LU FTFAH ßT,F LUGPLAETZE

Übriger Verkehr und Nachrichtenübermittlung t )

Gartgeweöe'l
GASTGEWERBE')

Heime (ohne Fr.emden-, Erholungr- und Ferienheimel t)
HEIME (OH.FREMDEN-,ERHOLUNGS.U.FERIEN}tE tME)' }

Wäscherei, Körperpflegp, Fotoateliers u.a. persönliche Dienstleistrngen ')
KOE BPERPF LG.U,A.PERSOENL.OIENSTLEISTG.')

Wäscherei, Reinigung
WAESCHEREI,REIN IGUNG

Friseur- und sonstigp Körperpflegegewerbe
FBISEUß.U.SONST.KOE NPEBPF LEGE GEWEßBE

Sonstige persönliche Dienstleistungen')
SONST.PEßSOENL.DIENSTLE ISTUNGEN' )

BZ-Signier-
nummer

71 5

72 5

73 6

74 6

75 6

76

77 7

78 7

79 7

80 7

6

60

UEBR.VERKEHR U. NACHRICHTENUEBERMITTLUNG

KREDITINSTITUTE UND VERSICHERUNGSGEWERBE 2)

KFE orrr NSTIrurE,vERSrcHE RUNGSGEWe aaE 2)

Kreditinstitute 2t

KBEDrrrNSTIrurE 2)

61 Verricherungsgewerbc
VE BSI CH E RUNGSGEWE FI BE

65 Mit dem Kredit- und Versicherungsgewerbe verbundene Tätigkeiten
M.O.KRE OIT.U.VEBS,GEWEßBE VE R g.TAETIGKE ITEN

DIENSTLEISTUNGEN, SOWEIT VON UNTERNEHMEN UND FRE!EN BERUFEN
ERBRACHT T}

OIENSTL€ISTG.V.UNTEßNEHMEN U.FR.BERUFEN')

7

71

72

73

731

735

739

7

') Ein3chli.ßlich .ntlprach.nd.i Anüalt.n und Einiichtung.n, ruch wann aic nicht rlr Untarnahmrn (od.r Tait llnü Untornrhmont)
betri.b.n ward.n (rieh. Anh.ne).
I ) Trrnrport in Boh?l.itung.a; SOdition, L.earai, Vaikah'3v.mittlunO.
2) Ohn. WZ 607 ,,PoslschGk - §nd Poatspaitr$.nörntai", di. in d.i BZ untor WZ 51 7 ,. Oautrcha 8und.rpo.t" lrfaßt wordrn.
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Bezeichnung und KURZBEZE ICHNUNG
der Abtcilungcn, Untorrbrilung.n und Gruppcn

Numnpr
der

wz 1979

BZ-Signiar-
numrür

81 7

82 7

83 7

84 7

85 7

86 7

7

7

74

76

751

755

76

77

78

?81,
789
bis
789

784

787

789 3,
789 I

789 4
bis
789 8

I

2

Gcbfrrderoinigune, Abfallboritipng u.e hygionische Einrichongen rl
GEBAEUOEREINIG.,ABFALLBESEITG.U.AE.' )

8ildury Wissnrchafü Kultur, Sport, Unterhaltlng')
BI LOUNG,WlSSENSCH.,KULTUR,SPORT,UNTERHALTG.' )

Wissenschaft, Forschung, Unterricht' )

WISSENSCHAFT.FORSCHUNG,UNTE R R ICHT' )

Kultur, Kunst, Sport, Unterhaltung'l
rULTU R,KUNST,SPORT.UNTE RHALTUNG' )

Verlagrgeweöe
VERLAGSGEWEBBE

Gcirndheits und Veterinärwessn ')
GESUNOHEITS.U.VETE RINAEFWESEN t )

Rechtsberatung, Steuerberatung, Wlrtrchaftrprüfung und -beratung. technirhe
Bratung und Planung, Werbung Dienstleictungen ffu Unternehmen, 8.tr.0. ')
OIENSTLEISTUNGEN F.UNTE RNEHMEN' }

Rechtsberatung, Steuerberatung, Wi rtschaftsprÜfu ng und -beratu ng, Markt-
und Meinungsforschung, Organisationsberatung, Datenverarbeitung
ßECHTS.,WI ßTSCH.-U.AE.BEßATUNG,OATENVEFARE,USW

Teehnische Beratung und Planung
TECHN.BERATUNG U.PLANUNG

Werbung

Vermögensverwaltung (ohne Beteiligungsgesellschaftenl, sonstige Dienstleistungen
für Unternehrnen, a.n.g.

VERMOEGENSVERWALTUNG(OH,8ETE I LI GUNGSGES.)USW

Übrige Dienstleistungen für Unternehmen, a.n.g. ')l )

7

7

87

88

89

WEß8UNG

90
UEAR.DIENSTLEISTG.F.UNTERNEHMEN,ANG' )

') EinGhllaBlich anüprachand.r Anüaltan utrd Einrichtunean, auch w.nl ri. nicht rlt UntaTnahman (octar Tall rino Untrrnrhmonr)
b.tri.ban w.?dan (si.h. Anh.ng).
\) KorrrDond.nz. und N.chricht nbürot, t lbrtäncriga Journalirtan; Aust.llungl-, Ma3l+ und Wlr.nm.rkt-Einrichtung.n;.Giund.tückr-,
Göüudr- und FahTz.so.w.chune; Autkuntt?, Schiolb. und Üb.rr.trungrbüro., St.ll.nv.rmittlung; Ab{üll- und Vriprctun9.9.w.ö..
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Bezeichnung und KURZBEZE ICHNUNG
der Ahcilungcn, Untcrgboilungan und Gruppen

Nummer
der

wz 1979

797
bis
799

7

79

79r

794

Dienstleirtr.rngon, a.n.g. r)
OI ENSTLEISTUNGEN,ANG' )

Vermietung beweglicher Sachen (ohne Buch', Zeitschriften' und Filmverleih)
VE RMI€TG,EEWEGL.SACHEN (OH.BUECHER U.AE.,F I LME)

Grundstücks- u nd Wohnungswesen

GRUN OSTUECKS,U.WOHN UNGSWESEN

übrige Dienstleistungen, a.n.g. *) 1)

UEER.OI€NSTLEISTUNGEN,ANG' }

BZ.Signicr'
numlnar

91

92 7

93 7

I

I

8

I

9

9

9

ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK UND PRIVATE HAUSHALTE 'T)
OBG,OH,ERWERBSZWECK,PAIV.HAUSHALTE " )

Organirationen ohne Errverbszweck, nicht für Unternehmen tätig lrl
ORG.OH.ERWE RESZW.,NICHT F.UNTERN.TAETIG " )

Organisationen ohne Erwerbszweck, für Unternehmen tätig ")
OFIG.OH.EBWE RBSZWECK,F.UNTERNEHMEN TAETIG ")

G EBI ETSKöRPERSCHAFTEN UND SOZIALVE RSICH ERUNG "I
GEBI ETSKOEFPE RSCHAFTEN,SOZIALVEFSICHERUNG'' )

GebieÜkörperschaf ten " )

GE BIETSKOEBPE RSCHAFTEN " )

Sozialvenicherung Arbeitförderung ")
SOZIALVERSICHEBUNG,ARBE ITSFOEROERUNG ")

Vertretungen fremder Staaten, Stationierungt3treitkäftc, inter- und rupranationale
Organirationen mit Behördencharakter
VEFTR.F REMO.STAATEN,INTE BNAT.ORG.U.AE.

OH.ANGABE

')Ein3chlicßlich anBprrchandar An3trltan und Einrichtungon, cuch w.nn 3i. nicht ala Untarnchman
botri.b.n werdan (3iaha Anh!ng).
" ) Ohna Anstlttrn und Einrichtungcn, di. in dar BZ d.n Unt3rnchm.n zugpordn.t tind (tioha Anh.ne ).

1 ) Bcr.iligungsg.sallsch.lt.n (ohn. Krpirrlrnllg.gcr.lltchlft.n); Sonrtig. Oi.nrrl.ittungan, 4.n.9.

I

81

&!

85

9

90

98

99

94

95

96P?ivate Haurhalte
PRIVATE HAUSHALTE

Ohne Angabe 2

97

98

99

00

-452-
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Bczcichnung

Anhang
Ansahen und Einrichtrngen der Organirationen ohne Etwabszwoct, der Gabietd(örpenchaftcn

und der Sozialveicherung und Aöehdöderung, die nicht in den Abtoilungen I und 9 nachzuweirn,
ondcn den Unternehmen zugeordnet sind

Nummcr
dcr

wz 1979

BZ-Signicr-
nummgr

5

5l

53

55

57

Beherbergu ngsstätten, Kantinen

Erholungs- und Ferienheime

Ferienhäuser, Ferienwohnungen

Hütten, J ugendherbergen

Kantinen

Heime (ohne Fremden-, Erholung* und Ferienheimel

Jugend-, Studenten- und Berufstätigenwohnheime

Altenwohnheime

Altenheime

Sonstige Wohnheime (ohne Wohnheime für Behinderte)

Heime für Säuglinge, Kinder und Jugendliche (ohne Erziehungs-, Erholungs-
und Ferienheime)

Einrichtungen zur Eingliederung und Pflege Behinderter

Wohnheime für Behinderte

Altenpflege- und -krankenheime

Tagesheime

Anctalten und Einrichtungen für Wissencchaft Forrchung und Unterricht

Hochschulen

Hochschulkliniken

Wissenschaftliche B ibliotheken und Archive

Sonst ige w issenschaftl iche Anstalten u nd E in richtungen

Schulen der allgemeinen Aus- und Fortbildung

Schulen der beruflichen Aus- und Fortbildung

Erziehungsheime

Kindergärten und -horte

Sonstiger Unterricht, a.n.g.

76

76

76

76

7

7

7

7

6

61

62

63

64

65

...7

...71

...72

...79
,.,74
...75
...76
...77
...78
...79

77

77

77

77

77

77

77

77

77

66

67

68

69

82

85

82

82

a
82

82

82

82

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

-453-



Nummer
dar

wz 1979

BZ-Signier-
numm6r

I
81

82

83

84

85

86

87

88

Anstahen uld Einrichtnngßn für Kultur, Kunst und Sport

Theater, Opernhäuser

Orchester, Kapellen, Chöre, Ballette

Museen, Kunstaustellungen, zoologische u.ä. Gärten

Volkshochschulen

Allgemeinbildende und unterhaltende Büchereien

Sporteinrichtu ngen

Sportschulen

Garten- und Grünanlagen

Anrtalten und E inrichtu ngen des Gasu ndhe itswcens

Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken)

Sonstige Anstalten und Einrichtungen des Gesundheitswesens

Abfa ll- und Abwaserbes itigung, so nfi ige hygienische E inridrtungen

Abfallbeseitigung

Abwasserbeseitigung

Sonstige hygienische E inrichtu ngen

Verschiedene kommunalo Anstahen und Einrichtungen t )

F riedhöfe, Krematorien

Ausstel lu ngs-, Messe- und Warenma rk t- E in richtu ngen

Schlachthöfe

Sonstige kommunale Anstalten und Einrichtungen

83

83

83

83

83

83

83

83

7

7

7

7

7

7

7

7

9

91

99

85

85

81

81

81

7

7

908

908 1

908 2

908 3

909

909 1

909 2

909 3

909 4

80

90

4
93

7

7

7

7

7

2

7

1) An rndaiar Stalla nlcht arrg.führta Anrtaltan und Einrlchtungan, dlo von Gamalndan dar Allgrmalnhalt ru, V.rtilgu.rg grrtallt w.idan.

Bezeichnung
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Anhang Nr.43

Statistisches Bundesamt Wiesbaden

SCHLÜSSELVERZEICHNIS DER

BERUFSBENENNUNGEN

FÜR DIE BERUFSänIUNG 1987

Auszug

Arbeitsunterlage
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Das,,Schlüsselverzeichnis der Berufsbenennungen für die Berufszäh'
lung 1983" stellt eine überarbeitete Fasung des gleichnamigen Ver'
zeichnisses für die Berufszählung l97O dar. Es'dient als Signierunter-
lage für die Verschlüsselung der Berufe im Sinne der ausgeübten
Tätigkeit (Frage tG des Haushaltsbogens für die Volks- und Berufs'
zählung 19831. Die Aktualisierung des Verzeichnisses wurde nach
der .,Klarsifizierung der Berufe, Ausgabe 1975" (KldBl ausgerichtet,

Als zusätzliche lnfortnationshilfe wird dem alphabetischen Verzeich'
nis der Berufsbenennungen die systematische G liederung
der Klagsifizierung der Berufe vorangestellt. Neben Berufsbereichen,
Bsrufsabschnitten und Berufsgruppen werden die dreistelligen Ba'
sis-Einheiten der Systematik, die Berufsordnungen, nachgewiesen.
Begriffliche Erläuterungen zu den Dreistellern verdeutlichen ihre in-
haltliche Abgrenzung.

Die sechsstelligen Signierkennzif fern des alpha-
botischen Verzeichnisses entsprechen in den ersten
drei Stellen ierareils den 328 Berufsordnungen der Klassifizierung der
Berufe (2. B. 286 Uhrmacher, 501 Tischler). Mit weiteren drei Stel'
len u,erdon die Berufrbenennungen iänerhalb der betreffenden Be'
rufsordnung untarschieden (2. B. Bautischler 501 - 008; Betriebc-
tischler 501 - 013; Möbeltischler 5Ol - 0521. Berufsbenennungen,
deron Kennziffern in den eßten drei Stellon übereinstimmen, gE'

hören somit zu derselben Berufsordnung,

Hinsichtlich der Reihenfolge der Berufsbenen'
nungon im alphabetischen Verzeichnis gelten einige Besonder'
heiten. Di6 Stichworte sind in der ABC-Folge geordnot. Abvneichun'
gen von dieser Regel sind programmbedingt, da das vorliegende al'
phabetische Verzeichnis mit Hilfe von EDV'AnlagEn hergestellt wor'
den ist.

Der Hinweis ,,ie nach Beruf " bei einer Benennung
bedeutet, daß diese Benennung im systematischen Teil der Berufs'
klassifizierung nicht aufgeführt ist (und somit keine Kennziffer be'
sitzt), uleil sie für Tätigkeiten \rerwendet wird, die unterschiedlichen
systematischen Positionen zuzuordnen wären. ln diesen Fällen hän-
gen Einordnung und Vercchlüsselung von der Feststellung der ausge'
übten Tätigkeit ab. Kann diese nicht unmittelbar oder über zusätz'
liche Anhaltspunkte (2. B. Arbeitsstätte, Fachrichtung der Ausbil'
dung) ermittelt v\crden, sind Berufsbenennungen die§er Aft Positio'
nen mit dem Zusatz ,,ohne nähere Angaben (o. n. A.)" zuzuordnen.

Sinngemäß das Gleiche gilt für den Hinweis ,,ie nach
Fachrichtung", wobei davon aus$gangen werden kann,
daß die Fachrichtung auf die Berufszugehörigkeit hinweist.

Berufsbezeichnungen als Wo rtbi n du n gen sindgrundsätzlich
unter diesen und nicht unter dem Stammwort aufzusuchen, Zusam'
mengesetzte Benennungen haben nämlich häufig ein gemeinsames

Stammwort, ohne daß dies die berufliche Zusammengehörigkeit der
Wortverbindungen kennzeichnet (2. B. Bäcker = Backwarenherstel'
ler, Käsebäcker = Molkereifachmann, Steingutbäcker = Keramik'
brenner, Ziegelbäcker = Zieglerl, Sovrleit Wortverbindungen nicht
aufgeführt sind oder ein diesbezüglicher Hiir-weis angebracht ist, muß
das Stammwort für die Verschlüsselung zugrundegelegt vrcrden'

Aus redaktionellen Überlegungen, insbesondere aus Gründen der
Übersichtlichkeit und um den Umfang und damit die Kosten in
vertretbaren Grenzen zu halten, wurde auch im vorliegenden Ver-
zeichnis grundsätzlich die männliche Form von Berufsbenennungen
gewählt. Nur für Berufe, die so gut wie ausschließlich von Frauen
ausgeübt r^rerden, wurde die weibliche Form aufgeführt' Wenn die
männliche Form der Berufsbenennung eine andere Bedeutung hat
als die v\reibliche und daher anders einzuordnen ist, wurden beide
Formen aufgenommen,

Vorbemerkung
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Auszug

aus der Klassif izierung der Berufe, Ausgabe 1975

Berufsbereiche (l bis Vl)

Berufsabschnitte (la bis Vla)

Berufsgruppen (01 bis gg)

Berufsordnungen (011 bis 991) mit Erläuterungen

-458-



01 Landwlrte

011 Landwlile
L.andülrta' .llgcmcln
Aclctöru..
Saat , Pllatu.nzüchtat
mamamchüt.r

012 Weinbauern
wlnrcr
RabcnvcLdlcl

02 Tierzüchter, Fischereiberufe

021 Tiezüchter
Tlazüchtor, lllgem.ln
Plcrdc-, Blndvlch-, Schrelneüchter
Schä!cr
Gollügetsücht.t
P.h-, Wldll.,zücltlcl
Flacluüchtcl
.ndorc Tlc.züchta.

022 Flscher
Blnncnllrchcr
l(li.t.ni.ch.t
Hochlc.lltch.t

03 Verwalter, Berater in der Landwirtschatt
und Tlerzucht

031 Verualter ln der Landwlrtgchalt und Tlerzucht
, Vcrüaltat ln d.? Llndultttchalt
V.rüall.t ln d.t Tlozüchl

032 Agnringenieure, Landwlrtschaflsberater
Dlplomllnffrt,.dmlnl.tr.tlv tätlg
Agr.dngcnlcür., -lcchnlkct, admlnldr.tlv tätlg
L.nilrttch.ltllch. F.Ghbct.tct
W.lnbrubcr.t l. Agrldng.nl.ur., -tochnlkcr, DlPloml.nduld. o.n.A.

04 Landwirtschaftliche Arbeitskräfte,
Tierpfleger

041 LandaöelEkrätte
l,and.rö.ltaauttahc?
L.ndma.chan.irliht r

ta) Pflanzenbauer, Tlezüchter, Flschereiberute (01{16) 1)

L.ndt'o.lt.l
Wol!ü.?g.ö.|t ,
Ernt.hllbll' L.nd.rüclt.hclt..

tta) Bergleute, Mlneralgewinner (0749) 2l

042 Melker
0421 iloll.l

043 Famillenelgene Landarbeltskräfte, a.n.g.
- ln d.t |.rdulrt chltt

044 Tierplteger und verwandte Earule
llcrpfl.gar, allgomoln
Prordcdl.gcl
ßlidYl.hpfl .gcr, Schualn.uättcl
Zooxätt.. (tlerpfl cAct)
Tl.rl.hrcr (nlcht Ailllt.n)' andcrc Tlcrpllcgcr

05 Gartenbauer

051 Gärtner, Gartenarbelter
Gärtner, tllgcmcln
L!rtdßh.lbgärtnet
B!ultltchulangärtno.,
zl..pll.nzangödnc?

Baumu!rtc

Obot. und Gcmü.aglilnct
Garlcn.ö.ltct
andoro Görlnor

052 Gartsnarchltekten, Gartenvewalter
G.rtcn.rrhltcllan
Gattanvatmltal
Gatlanbaubolatar

053 Florlsten
Flotlttcn
Bluncnblndcrt.ltct

06 Forst-, Jagdberufe

061 Forstverwalter, Förster, Jäger
Forttrlrtc, höhcta Fotatv.rüaltar
Betrlcbdörrtcr, Forttrchüts.t
Jägor, Wlldhogcr
Tlcrtätrg.r

062 Waldaöeiter, WaldnuEer
W.ldt ch.tüall.t
Holzlätlor
Forrt- und WaldlulturaÖoltcr
WlldttüGltt...mmlct und vcil.ndta Bctuto. rndcta W.ldrrü.lt.t, W.ldnuttat

Schlc0hrucr
mrachlnatt., Etcldro., Schlcqhau.räcltct

08 Mineral-, Erdöl-, Erdgasgewinner

081 Stelnbrecher
Stclnbrrdrcr, rllg.moa[
Filhra. uon Stalngaulnnungamlachlneo
Schottcr- und Brcchualtat ue.er
und vcrrrndtc Buulc
Stelnhaucr (!{endbrcch.0
Stclnbruchbohrct
StCnbr.Ghcrhcltcr
Stolnbrachm.!chln.nbadlan.r

07 Bergleute

071 Borgleute
B.rgl.utc, .tlg.m.ln
Aur- und Vonlchtunglbarglcuto, Zlmmartruol
Abbrübcrglcutc
Fördcrl.ut.
Watt rh.llungob.tgl.ut.
T!9.ö.üm.rchlncnlilht.l
S.tgb.uhclt t
indctc Batgl.uta

072 Maschinen-, Elelitro-, SchieBhauer
äarchlnenheucr
Eloltroh!uct

1) Zugleich Berufsbereich l. - 2l Zugleich Berufsbereich ll
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082 Erden-, Kles-, Sandgewlnner
Erd.n-, l(1..-, Sandgräbcr
Toir.t.chct (H!td)
Torlmerchlnenlührcr
Todrut!.tzer urrd lhnllche l{olr.r
Erdcngcwlnnung!m!tchln.nbodlcncT
and.r. E.dcn-, Klca-, S!ndgculnncl

083 Erdö!-, Erdgasgewlnner
Tl.tbohrl!ch..ö.ltot
Sohttrbelt.?
!ndcrc Erdöl-, Erdg!tgewlnnet

10 Steinbearbeiter

101 Steinbearbelter
Stclnm.E.n, Stclnblldhauor (nlcht Küntll.t)
Stalnb.hruct
Stelnröger, -bohrer
Stclndrchor, -hobler
Stolntchlsltct
Slolnbc!.belt.?h.ltcl
StGlnb.!rbcllungrmacchlncnbrdlcner
andet. Slclnbcaö3lter

102 Edelstelnbearbelter

Edclrtclnrp!llcr, -achn.ldcr
Edal!l.ln.chlcllc?
Edol.tclnbohr.r, -pollcrcr
EdclrtolngrrYaura
rndara Ed.l.tolnb.!öeltot

lll. Fertigungsberure

lll a) Steinbearbeiter, Baustoffhersteller (10-1 1)

11 Baustollhersteller

lla) Bergleute, Mineralgewinner (0749)

lll b) Keramiker, Glasmacher (12-13)

09 Mlneralaufbereiter

091 illneralaulberelter, Mlneralbrenner
lllnetal.utboToltcr, allgomeln
mlncr!lr.rklclnerer
Illnor.lhr nd tortl.rer
tlnotrlaodlc?3r und .tcholdaanlrgenatouota.
lllncralttocknct, .3lntet.r
mlnor!lprc!tcr
lllnorelbrennor
lllncrahulbcrcltcrhollsr
andere ltllneral!utboroltet

111 Branntstelnhersteller
Br.nntstolnh.Gtellci, !llgcmeln
Branntalelnh!ndto?mrl
m!3chlnon!lcuot.r (B?a nnt!tclnhor!lellung)
Brrnntrtclnbrcnnc?
B.a nntatolnhcr'tollc?hcltct
Br.nnl!lclnm!tchlncnbcdlencr
rndarc 8r!nnt.tolnhcrltcllal

112 Formsteln-, Betonherateller
Formrtalnhor!tall.r, !llgcmeln
Formatclnm!arcbcrcltcr
Bclonmlachanl!ganrtauaror
Fo?mrtelnhandtorme?
Formalelnmrachlnanalouorot
FormatclnhcrrtGll.rholr.l
Foimrtelnmaachlnonbadlanar
!ndcra Formrtalnharttallor

12 Keramiker

121 Keramiker
Töpler, Kcranlker (sllgemoln)
Kerrmlormen- und -modallmache,
Xe?! mm!a!am!chcr
Karrmdraha.
Kcramp?.!tcr, -gleoet
Xor!mbrcnncr
Kora mm!achlnonclntlchtct
Kci.mlk.rhollct
Kera mmarchlncnbodlonct
rndorc K.ramlkor

13 Glasmacher

131 Glasmassehersteller
Gl!am!!aahatttcllar, allgcmcln
Glragcmongomachoi
Glarechmelzolan!leusrot
Gleamar!ehcratellcrhellcr
Gls!m!atcrchmolrotan-,
Gh l mauc ma rc hl ncnbcdlc na t

132 Hohlglasmacher
Hohlglr.mrcheT, ellgem.ln
mundgl!rblätct
il!tchlncnhohlghrblä!.t
Mmchlnangl!rprca3at

Glarkühlolenrlcucrcr
Hohlgl..machcrhallor
Hohlgl!!mr!chlncnbedlener

133 Flachglasmacher
Fl.chghrm.ch.,, lllgcmoln
Ghrzlahrnatchlnan!tauorai
Gl!tOl.0m.3chln.n!lruotor
Glarwelzmarchlnonltrucra,
Fl!ch0l..macherhcllcr
Flrchgls.m!rchlnenbadlenor
andcre Flechglarmachot

134 Glasbläser (vor der Lampe)
Gla!blä..t (vot dar L.mpo), allerm.ln
Glarlnltrumonlanmechcr
Chtl.tb!umrchmuck-, Flgurenbläror
Lcuchlröhrrnblärcr
K u nlta ugen mschcr
.ndoro Gl..blö.cr (vor dcr LrmPel

135 Glasbearbeller, Glasveredler
GlaabeetbelloT, Glasvcrcdler, !llgomeln
Glr!!ägcr, -tchnelder, -bohret
Fl.chgl!.tch1.lt..
Hohlgltatchlellcr, Glargravcurc
Gl!.optlkor
Gl.!!chmuckmacho,
Glarbearbeltcr-, .vc,odlcrhrll€r
Glaabesöaltungrmarchlncnbcdlener
andero Glarbaarb.ltcr, -varodlot
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lllc) Chemlearbelter, Kunstttolryerarbelter (1{-15)

14 Chemlearbelter

1rl1 Chcmlcbetrlcbrwerker
' Chanlabol?lobrroilor, rllgomoln

Xochar., Aulolhvon., Rörlanlau.ra,
Yordamptor., Yrluum., Dattllllarapp.ral.at.u.ra?
tr.Chor., IehlUortr-, tlrchorrtouoror
Lrugrn-. Slurobrdrlouoror
Soplrrtoron., Flltor.. l(omprcttoranatauarat
Ch.nl.hlll.rrb.lt.t
lodlonor und Wlrlor von chamlach.n App.r.tan
und Elnrlchtunean
.odar. Ch.ml.brtrlobrroilor

1tl2 Chcmlelabotwerkcr
Chaml.l.boilortat
Ch.ml.l.boil.rtarh.ll.r

ltlil Gummlhersteller, -verarbelter
hohgummleUlborcllor
Gummlrtrr ngma achlncntühra,
Gummlk.hrld.dühr.r
Flläror ronrllg.r Gummlh.?.trllungr. und
.Yara öallungamaachlnan

16 Paplerhersteller, .yeiarbeltel

161 Papler., Zclletollherctellcr
Zrllrtotlboroltor
P.pLr. und P.p?.nm.ch.r (H.nd)
Papl.rü?.lh..rt.ll.t
Prplormerchln.ntührar
P.plaraut?ü.t.r, -k.l.ndodüh..t
P.plar. und Z.[atorrh.ltl.ll.rlr.ll.t
Ierchlnrnbcdl.n.r ln d.r P.pl.r- und
P.pp.nh.r.t.llune
and.r. P.pl..-, Zollrtotlhontcllor

162 Verpackungcmlttelhcrctelter
Yorprclungrmlltctmachanlkcr
Xarlonaganmaachlnantührar
romtlgr Ycrp.clunermllt.lm..chlmntühr.t
Falnlrrton.gon., Etulmrch.r (nlcht L.dar)
Yorgrctungrmmalmaachlnanalnrlcht.t

' Y.tpackungamlüalh.rttallaräollat
L.chln.nbcdl.na, da, Vcrpeclungrmlttolhontrllung

163 Euchblndcrberule
Suchblndor (H.nd)
Suchblid.m. rchlnontühror
Y.rgoldo., Schnltlrn.ch.t
Suchblndamaachln.n.lnrlchtar
Buchbltüorlr.ltot
Suchblndomaachlnanbodl.n.,

1O{ Sonrtlgc Peplervereröcltcr
Paglarvar.!ü.llar, .llgamaln
Papl.rüar.nh.ltl.ll.r (HrnO
Paplarachnoldamaachan.n ilhrot
Prploöorchlc{rtungama.chln.nlührcr
PapLrDrlear, .pr.aa.t
aonatle. P.pl.rv.r.rüollung.m.achl n.nt0hr.t
Papl.lYar.öaltuagamaachln.n.lnrlcht.t
Peploro'.öolt.rt.ltot
Paplaßa.artaltungamaachlnanbadlonar
rndoro Prplo!..raöalta,

Rollon- und Schl.uchm.chat
Gumml.rball.,
Gummlmaachlnanbodlana?
andara Gummlharat.llar, .vararb.ltot

144 Vulkanlseurc
Yulkanlaau?a
Yulk!nlaaurhallat

15 Kunststoffverarbelter

151 Kunststolfveraöelter
Kunrtalot Ycr!rtcltar, tllgamaln
!(unatlollna ac hlnanp?catat
Kunrtllott.prltsglo0cr, -.lr.ngm.rchlnantühr.r
Kunrtdottkrl.nderlü hror
Kunrlrtofülcfrlchcr
Kun.l.totttchwclo.t
l( u ntlrtollmatchlnonalnrlcht.l
Xun.tatollvararücltarhallar
Kunrtatolrvc?!öcllungamrachlncnbcdloncr
andcic Xunrlatolty.r.öaltal

17 Drucker

171 SchrlftsetzeT
Handaatra?
ll!achln.nrats.l
Partor!lortralal
tctt.ura
Xor?cliloran
anda7. Schrlllaat a?

172 Druckelockhereteller
Lllhogr.phcn
St.rüotypaura, GalYrnopltrtlkcr
Xlltcha.h.rttcll.r
Ontal- snd Tl.ldruclmontouro
..rdcrr Druciatockharrtalla?

173 Buchdrucker (Hochdruck)
BucMruclor, allgcmaln
Handprcarcndruclor
trlchlncnbucMruclcr
Zoltungr., Rotrtlon.drucl.,

174 Flach-, Tleldrucker
Flachdrucl.t
Llchldruch.,
Tlaldrucl.t

175 Spczlaldrucker, Slebdrucker
Slotlhrnddruclor
Slotlmerhlnondnrkor
Tap.l.rd?ucl.,
Sloödruclor
araara Spatlaldruckot

176 Vcrvlcllältlgcr
Uchtpru.., (R.p.ogr.ph.n)
tr.trts.nv.rvl.llaltle.!
Drud(achablon.nmacha,
Kl.lnottr.ldruck.?
.0d.r. YoilLltlltlg.r

177 Druckerhcllcr
Dtuchart.lta,
Druclmmchlnonöodloaor

llld) Paplerhersteller, .verarbelter, Drucker (16-17)
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llle) Holzaufbereiter, Holzwarenfertlger und verwandte Berufe (18)

18 Holzaulberelter, Holzwarenfertlger
und verwandte Berule

181 Holzaufberelter
Sägcwerker
Furnlcrhorrlclle?
HoLp.o0platton hcrrtclhl
Spcnholrherutcllcr
anda.a Holrmarchlnantührer
Holz! urberelterholrcl
Hohmrschlnenbedlener
andcre llolzaulberelter

182 Holzvertormer und zugehörlge Berufe
Orechilot
Holzblldheuer
Schnltzot

Drcch.rlbrnk-, Schnltsm!.chlncntührot
Drcchrelbanl-, Schnltzmr.chlnonclnrlchtol
HolrvaTtormcrholtcl
Xolzvedo?mnrrchlnenbedlencr
andere Holzverlormcr und zugchörlge Bcrule

18il Holzwarenmacher
Bürctcn-, Bclen-, Pln.elm!chci
Stock-, Schl?mmachor
l{oh3plclw!tanmschot
Holzwatanmachotholrct
!{olrwtrenmr!chlnenb.dlonot
!ndorr l{olzwrtonmrchot

184 Korb-, Flechtwarenmacher
Koöwarenmacher
St.oh- und Rohrllechter
Koö-, Flechtwa?enmacherholter

19 Metallerzeuger, Walzer

191 Elsen-, Metallerzeuger, Schmelzer
Hüttenrecharbolt.t (l{ochoren, Stahlwelt)
Hocholonbc.chlck.r, -ttouor.t
Schmclz-, Ralllnlcrolenbe!chlck3t, -!teueror
Schmclrcr, Abltochct
Glcocr (nlcht FormglcBcr)
Gl.6krrnlühtct
Elr.n-, llet.llerrougethcltor
anderc Elcen-, lletallcaeuger

192 Walzer
Hüttoßrlche?bclt.t (Walzwork)
Wermwalzenlührcr
Kaltralzcnlührer
W!tsan!nlagonltcuero,
w.lrc?holtc?

193 Metellzleher
Otahlzlehor
Stsng.n.l6hct, Rohr.loh.?
mot.llzloherhellor

20 Former, Formgießer

201 Former, Kernmacher
Former, !llgomoln
ll.ndlormat
m!achlnenloima,

' Kcmmacher
Former-, Ksrnmachcrheller
andcrc Formcr

202 FormgleBer
Formglceor, .tlgcmcln
El.cn., St!hltotmgl.0cl
Bunt., Lclchlmct!lltotmglc0cr
Schrlngl.8.t
Formgle0mtachlncntühtar
GuBprälcr, -kontrollcurc
Formglc0crh.lt.?
FormglcBm!rchlncnbcdlcna?
.ndcra Fotmgl.Bcr

203 Halbzeugputzer und lonstlge FormgleBerberule
l{!lbt.ugputz.?
G l.E.tolhlll.. tbcllc?

21 Metallverformer(sPanlos)

211 Blechpretter, -zleher, -ttanzer
BlochprcBmarchln.nl0htat
Bl.clul.hmr.chln.ntÜhta,

tllQ Metallerzeuger, -bearbeiter (1S24)
Bbchstanrmeichlnontühter
BlochptaB-, Zlch-, Stanzmarchlnenclnrlchtet
Blechpreseer-, zleherJ, Sta nzethslret
Elochp?e8-, ZIeh-, Stan:ma!chlnonbedloner
endcre Blechpresler, -zlchar, -denze,

212 Drahtvertormer, -veraröeller
Dr!htYer!.llGr, -vertlechter
Mclrllgowcbam.cho?
Dtahtwarenmech3?
N.delmachor
Drehtlaollctot, K!bcletmlora?
Dt!htvcr!rbeltung!ma!chlncnelnllchtat
D?. htvcr! öaltcrhelte,
D?thtyoraöoltungrm!schlnGnb.dbnc.
rndcro D?rhtvatlormer, -va?oöoltal

213 Sonstlge Metallverlormer (sPantose Verlormung)
t.talld?ückct
Mctrllpräger, -kaltverf ormer
Blcchblcget
Bl.ch!chneldcr
ilrtslltlnt€re?
merellp?ä9o-, BlcAe-, Schneldoniaschln.nolnrlchtrr
Iletallverlormerheller
U.tallpräge-, Elege-, Schneldems!chlncnbedlener
ender. ilel!llv€ttorme. (aPenlo!e Verlormung)

22 Metallverlormer (spanend)

221 Dreher
Drchcr, allgemeln
Spltscndreher
Revolvordrehcr
l(optbankd?.h.t
Xarurelldrohcr
D?ahmrachlncnalnrlchtct
Diahmr.chlnonbcdlcner
andara Orahal

222 Fräset

Fräam!tchlnenclnrlchtct
F ä.mlachln.nb.dl.nct

223 Hobler
Hob.tmrlchlnentaihtar

Räumer
Schebcr
Hobol-, Stoo-, Räumm!rchlncnclnrlchlct
Hobcl-, Sto6-, Räummeechlnrnb.dlcnol

224 Boh,ter
Bohr.r, !llgcmcln
Bohrrcrkdr.ha?

L!nghoblo,
Slo0cr
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Iaachln.nbohrat
l{a.tdmaachlnonbohra?
tohtrail- und Eohrmaachln.naln.lchtot
loirnrlchlnonb.dlana.

225 äctallrchlcller
UnlYar..lachl.llat
FLch.n.chl.llot
Rund.chlall.t
Folarchloltor
Lt tl.ch.drchlalta?
Iol,eitrchloltm.!chlnan.lnrlchtot
I.t.ll.chlallm..chln.ob.dlaa.,

228 0brlgc rpanende Berule
I.t ll.Io.r
Frllor
aodara tDananda Baruta

23 Metalloberllächenbearbeller, -yergüter,'
-beschichter

231 met!llpollcrer
Iotellpolloror (HrnQ
Lbnpolorm.achln.nlühr.t
I.tr:lpoll.?.rt.lt.r
Iatallpoll.rnarchlnoobrdlonor

232 Gruvcurc, Zlreleurc
Grlourc, rllgomoln' Flrchgnvouro
Iaachlnangrauaura
Zrohuro
Gulllochouro
Drmmrloror
G?avlarmatchlnanalnrlchta,
GraYlarm..chlnonbcdlonor
radoro Grerouro

233 iletallvcTgütct
, IoteflYorgüt.r,allgom.ln'' Hm.t

Aalar!a,
Glühor
fonporcrLt [v.rg0t.rä.lrot
B.dl.nar yon I.trllyc0ülun0a.lnrlchlung.n
.raara X.tallvcrgüt.r

234 Galvanllcuro, tetalllärber,
Grlirnlrcuro

25 Schmlede

251 Stahlrchmlcdc
3Llrlachrnl.d., allg.mala
Frrllonn., R.ctachmlada_
fun.lach.rlodo
Hut-. Wagallchma.da
Ga.ar*achml.da
3chml.d.D..aa.r (W.rmpr.t..4
3chnlodom0c hloan.lnrlclrlot
Sclunlodoh.ll.'
Schmlodohrmmoöodbnor

252 8ehällcrbauor, Kuplcrechmlcdc und ycruandto
Borulc

Bohlll,röruor. f .a.alrch.nl.dofur.ilchml.d.

lllg) Schlo3rer, Mechlnlker und zugeordnete Berule (2H0)

lllf) Metallerzeuger, -bearbeiter (19-24)

n.t.llllrbot
Elarlcht.r Yon Oalvanll.alagan
Ollvralrour., Iatallllrüa.lrallar
G.lYanltlar.nl.g.nb.dlanat

235 Emallllerer, Feuo?ycrzlnkcr und anderc
Metalloberllächenvercdler

Ern.llll.rat
FauarYaJzl!*ar
t.t.llpl.ttl.r.t
U.tallob.rtlIchanY.r.dl.?h.tr.r
.nd.r. Uotallobarfllch.nyar.dlot

24 Metallverblnder

241 Schweleer, Brenn3chnelder
U!ilvc6rl.chuoloor (Gm und Llchtboecn)
GartchwclCat
Llchtbog.ntchx.!l.t
Schutrglrchrcltor
Sc hrrlSm.rchlnaattau.rat
g.annachnaldat
Schü.lEmaachlnonolnrlchl.t
Schucltar., Brannachnolda?halrar
Schralomaachlnanbadlana?
and.ra SchrclCat

242 Löter
Lölcr, rllgomcln
H.rllötot
Wolchtöt.,
Bl.llöt.?, Yoölolor
Uitm.achln.ntührol
Lölm.tchlnan.lnrlchta,
Lötm0chlnrnb.dlanat

243 Nleter
Nlot.'. alle.mcln
l{.ndnl.t.r, Schl.gnl.tat
Prolluttnlot.t
Slonmor
Kl.lnlallanlalot
,ll.tm.tchlnonlühr.t
]{l.tmatchlnanalnrlc hlct
Nlot.rhclr.,
lll.tmaachln.nbrdlonor
andorc Nlat.r

244 Metallkleber und übrlge iletallveölnder
f.t.llll.b.t
.trd.r. t.t.llvrölndor

BahI tlartauar., f uptanchmladahalta?
rndoro Bohlltoöluor, f,uplorlchnlodt und
Yailandta Ea?uta

26 Felnblechner, ln3tallateure

261 Fclnblechncr
F.lnblocha.r (Xl.mpn.o, .llg.m.ln
B.ullompnat
Grrlloftlomgnor
Blrchkeromorlrbtuor
X.t.lnugs.ugDruor'@ollon- und Floe.lb.u)
Lotlungrlolnblechnor
Folnblochnorhollor
aida.a Falnblactna?
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31 Elektriker

311 Elektrolnstallateure, -monteure
Eloltroln.tilhtourei .monlou.c, .llgcmoln
F ollcltungamontouro
!nderc Leltungsmonl.uro
Kobelmonteu?e
l(retttahrzoug., Flugtougelekttlkoi
Betrlcbrelcktrlker
Elektrlkerholtet
andcre Elektrolnstalleleuto,' monlsuTo

312 Fernmeldemonteure, -handwerker
Fornmeldemonteqt., -hrndwctkor, allgemeln
Fcrnmoldobaumontouro
Forn,neldawrrte
FernmGldemonlou?heller

313 Elektromotoren-, Translormatorenbauer
Elektromrichlnenbauer, allgemeln
Elokl?omotorenbruer

33 Spinnberule

331 Splnner, Splnnvorberelter
Splnnlaaelaorboraltot
Kömm.r, Strcckc.
Yoraplnnct
Sglnnorolmrachlnenlührcr
Splnncielmr!chlnonolnrlchtcr
Splnncrhclrot
Splnnarolma3chlnonb6dlonar
.ndora Splnnborulc

332 Spuler, Zwlrner, Seller
Garnrpulcr
Garnalrangmachat
Zwlrnct
Sellor
Ycraallm.rchlnrntühtar
Spul-, Zwlrn-, Vctacllm.achlnrnclnatcllcr
Spuler-, Zwlrncr-, Sall.rh.ltcr
Spul-, Zrlrn-, Yc?tcllm.rchlncnbcdlcn.r

34 Tertllhersteller

341 Webvorberelter
Zctücr, tlchäror
Grachltrmachar, l{.tnlachmlchcr, Ellulchcr

W.bYoöct.lt.ih.ll.t
indaL Wcbvotüatallat

342 Weber
Wabm..chlncnlüht.r
H.ndu.b.r, T.pdchknilpl.t

lllh) Elektriker (31)

Tranalormetorcnbauor
El.ktrowlcklcr (Marchlne)
Eloktrowlcklor (l{and)
Kollokto?bauo,
Eleltroma3chlnenbauorheltet
Elcktrowlckolm!!chln.nbedlonot

314 Elektrogerätebauer
Eleltrogorätebrucr, allgemeln
Elcktromechenlkol
ElelilTonlkmcchanlket
Elektrotelngorätomochanlkol
Eloktrogcrätop?ütot
Elolf, rogorätsbs uerhellcr
andere Elelirogerätobruer

315 Funk-, Tongerätemechaniker
Rundlunk-, Ferniehmechrnlkol
Phonogorätemochs nllor
Funk-, Radarmechenlket
Anlennonbeuet
Funk-,'
!ndere

Tongerätemechanlkerhollct
r Funk-, Tongerätemechanlkal

tlli) Montierer und Metallberufe, a.n.g. (32)

32 Montierer und Metallberufe, a.n.g. 322 Sonstlge Montlerer
ron!tlgo montlotct

321 Elektrogeräte-, Elektroteilemontlerer
Etcklrogcrät.-, ElclitrotGll.montl.r.? 323 Metallarbeltef O.n.A.

tlotrll.röcllor o. n. A
llet.llmarchlnanbedlener o. n. A,

lllk) Textil- und Bekleldungsberufe (33-36)

webgutnachs.h.r
Wobgutnlchrrbelter, Rcpa$lcrer
Kun.t3toploi
Wobmr'chln.nelnrlchto?
Wobefieltet

343 Tuftingwarenmacher
Tuttlngwa ?cnh. rrtall.?
fuftlngü!?onnlchtohor
Turtlngm!.chln.nclnrlcht.t
f ufi lngwr?.nmachcrhcltrt
Tuttlngm!.chlncnbedlcncr

344 Maschenwarontertlgel
trachlnanwlr*at
trachlncnatdckct

. mr.chln.nhäkl.t
l{!nd.tdck.r, -häkl.r
Harchcnwaronnrchaöaltct
wlrt-, Sttlck-, l{äkclm..Ghlncnclntlcht.l
wlrtcr-, Strlck.r-, Htklcrh.lt.r
Wlrt-, Sttld-, l{llclm!.chlncnbcdlcn.T
ando7. trachanw!?.nlartlCcr

345 Fllzmacher, Hutstumpenmacher
Fllsm.char
Hutrtuntpanmlchar '
Fllt., Hutatumpanmaachln.nb.dlcno.

346 Tertllverflochtol
t{.trm.char, T.klar
l{atrm..chln.ntühr.t
Pooamantcnmachar
Xlöpp.lm..chln.nlai h?.r
T.rtllY.dl.chl.?h.lr.,
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lllk) Textil- und Bekleidungsberufe (33-36)

356 Näher, a.n.g.35 Tertllverarbelter

351 Schnelder
Schn.ldct, allgamcln
Hcrrcnrchncldot
O.m.ntchnaldc,
Unltorm., Thcatct-, Trachtcnrchncldcr
Zuachncldot
endcro Schncldcr

352 Oberbekleldungsnäher
Obcröcltlcldungtnäh.?, !llO.meln
H.?autrchncldol
tlähcr (iläntcl, Koslümc, AEügc)
l{ähcr (Klcldcr, Röcko, Blurcn)
andcrc Obcrbeklcldungmäher

353 Wäscheechnelder, Wäschenäher
Wärcherurchncldcr
Wä.ch.!chncldct
Wttchcnähcr
mladaru.?cnnähel

33{ Stlcker
H!ndilLIcr
Handm.rchlnonatld(.t
Cro8m.rchlncnatlckc,
Taplaaarltlon
Sücl.rh.ltcr'
rnd.ro Stlck.r

355 Hut-, f,lützenmacher
todl.llnn.n
l{utmach.t
tilttanm!ch.?
Strohhulm.ch.t
Hut-, mütscnm.chorhdlt
Hutmaachlncnbodlonor

372 Schuhmachcr
Schuhm.Ghct, .lh.m.ln
taCachuhm.chat

Schuhnodollouro
Schuhln t.ndt.E.t
Schuhmachcrholtar

371 Schuhwarenhercteller
Schuhr. r.nh..rtallar,' Obatladarzrrrchn.ldor,
Bodanladcratanra,
Zrtckor, Schnltltrl..t
0b.rtolrulom.l.ntilhr.t
3chuh.l.pp.r, -n0h.r
Schrrhm..chln.n.lnrlchl.l
Schuht.brlt.ödLr
Schuhmaachlnanbadl.nat

374 Groblederuarenhcrrteller, Bandaglcten
G.ob..tll.t
F.ln..ttl..
Frhzcugretüor

lll l) Lederhersteller, Leder- und Fellyerarbelter (34

gl Lederhersteller, Leder- und Fellverarbelter 
B:[i.?:].J::."srrrenho,ol

371 Lerterhersretter, Darmsalrenmacher fl::tf3ffi',:B*:?$mrschrn'nbodroncr
Gorbcr
L.dczurlchtc?
Lcdodtöcr
Darmarlt nmlchct
Lcdorhontcllcöclhr
Lcdoräorrtcllmaachlncnb.dlcncr

!(raulttcnnähe,
Gerdlnennähcr
Segclluch., Plannähcr
ilähcr o.n.A
andcr. Tcrtllnähcr, a.n. g.

357 Sonstlge Textllveraibelter
Zulchncldor, St!nrcr, .. n. g.
Hclter, a.n.g.
?crtlllchmuckm!chel
Gtrnlercr, a.n.g.
T.rtllyerarbcllcrhclter, ., n. g,

36 Textilveredler

361 Tertillärber
Tcxlllläöcr, sllgemeln
taschlnemlrangläöer
Me!chlnGn.tücklärbol
Hrndlärbet
Tertlllärberhellcr
Tcxtlllärbematchlnenbedlencr

362 Tertllausrüster
Tcilll.u!rültcr, lllgem.In
Wärcher, Blolcher
Apprctlorcr, T.rtlllmprägnlor.t
Tortllrcharci, .brcnncr, .rauhcr
Pllrtcobranncr
Tcrlllk!lrndarlührct
Tarllliuarü.tarhcll.,
f .rilhu!?ü.tm..chlncnb.dlcnct
lndcr. Tarlllrutrai.let

375 Felnlederuarenhersteller
Fclntälchn.r (Portcrculllcr)
Fclnlcderw!rcnharltollorheltot
Fclntodarmaachlnanbcdlcncr
andorc Fclnlodcrüaicnhcrrtollor

376 Ledeöekleldungrhercteller und sonstlge
Lederveraöelter

Lad.rbcIl.ldung.h.r.l.ll.i
L.dcrzutchncldar, .. n. g.
Lcdaratanrct
Lcdcrwrranauaatltlci
Lcdarttappor, -nöhc7, .. n. g.
L.dcrvcru6cltarücllct
Ladaryorarücltungamaachlncnbcdlanc?
rndcrc LcdclTcrartaltcr

377 Handschuhmacher
l{.nd.chuhn.ch.r, .llg.maln
Stotth.ndtchulEurchncldor
Lodorhrndrchuhzqchncldcr
Slolrh.ndrchuhnäh.t
ll.nd.chuh.l.pp.r, -nlh.r (L.d.?)
l{.nd.chuhmrcharhaltcr
lndara l{rndrchuhmrchar

378 Fellveraöelter
Btuchmrcruurlchtrr, -ll rbcr
X0rrchncr
PohnÖhor
FallYcraöaltorhaltat

Orthopldlo.chuhm.ch.,
3chlllonachor

.llg.m.ln
-atrnra?
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392 Kondltoren
Xondllo?on,
Kondltoron

39 Back-, Kondltorwarenherste!!er

391 Backwarenhersteller
Bäckct
mlrch. und Knotmaachlnontühre?
Backolanlührer
andc.e Bäckerolmilchlnentühtct
Bäckorholtot
Backwarenmagchlnonbodlenor
andorc BackwrrenhorllGllei

lll m) Ernährungsberule (39-43)

Konrervlerung!maachlnenbedlone, \
andere Fertlgge.lchtc., Ob!t-, Gsmü!okänrervlerer,
-rubcrelter

42 Getränke-, Genußmlttelhersteller

421 Welnküler
Weln(handelr)küler
Sch.umwclnlailet
Wclnkülerhelr€r

422 Btaver, Mälzer
Brluer und irälzer, rllgemoln
Malzdarrer
ilälzer
Hcteberelter (Braue?)
Breuer-, Mälz€rhelrer
B?ruoreime!chlnenbedlenel
andere Brauer, Mälzer

423 Sonstlge Getränkehersteller, Koster
Brenner, De!tlllateure
Gotränkema!chlnontleuerer
l{ahrungr- und GGnuOmlttel*oste,
Gotränkeherstgllerhelter
Gat.änkemarchlnonbcdlongl
rndora Getränkehe.!tollol

424 Tabakwarenmacher
fab!kl€rmentleiet
Zlg!rrenh!ndmach.r
Zgarenmarchlnenltihro,
Zlgercnen. und T!bakmerchlnenrühre?
f ebekwerenmechorhellor
Tabrk. und Tabekwarenmrachlnonbodlenor
a ndero Tlblkwerenmachel

43 0brigeErnährungsberufe
ttill Mllch-, Fettvärarbeiter

tollcrellschleute
Mllch- und Fottvcraöellung!mr!chlncnlleuo?er
lrllchkultur.nretzei
Pr!tourlalcror
llolkerelarbehcr
Mllch- und FettyGrrröGllung!matchlnenbedlenel
rndore illlch-, Fattvorröeltet

432 Mehl-, Nährmlttelhersteller
mültet
1lährmln.!m.!chlnenlührer
llohl-, Näh?mlttclhcr.tellcrhcltot
Näh?mm6lmrtchlnenbedlencr
rndero llohl-, 1{öhtmlttclhor!t.!lcr

433 Zucker-, SüEwaren-, Spelseelshersteller
ZucIrtl.örlI m!!chlnrnlü h?cr
Schotol!dcn-, Konlclilmachcr
Bonbonmachct
Sü8w!r.nma.chlncnlührei
Spcl3acl!hcralcllcr
Sil0w!tcnhcfrtellcrhollcr, Zuck.rt!btlkr rbelte]
tarchlncn-, Anlrgcnbcdlenat (Zuckot-, Süßwrron',
Spclr.cl.hcrltcllung)
.ndrrc Sli0w!rcnh.r.tcll.r

allgemoln
und Bäcker

Kondltorheltet

40 Fleisch-, Fischverarbeiter

401 Fleischer
Flelrcher, allgemeln
Kopt!chlächte?
Bloclgo!elle

402 Flelsch-, Wurstwarenheisteller
Flelrch-, Wuratwarrnher3tellot, sllgemoln
Flclrcluerleger, Kuttler
Flolrchkochor, .dämpler, .brühor, -brater
Wuratmrchor, -lprltzei
Fl.ltchl*iklor, -räuchercr, -fiostet
G.tlü9el3ch1ächt.t
Flolachwarenmachcräelfer
Flelrchwarcnm!tchlnenb.dlen.t
andcrG Flclrch-, WuEtwarsnhottt.llot

403 Flschveraöelter
RtchY.t.töeltei, .llgomeln
Fhch:ub.relt.r (l{!nO
FlachvcirrOcltungamrtchlncnrührot
Fltchlalzar, -räuchcrer, -rrorte?
FlechYera rtcllcrhcllcr
Flschvcraöcltung!m.!chlnenb.dlcnet
anderc Flrchveraöoltci

41 Spelsenberelter

Köche
Kächo, rllgemoln
Pt!nnon., Gtlll-, Br.tcnkä*che
So8en., Suppen-, Gcmü.eköche
Vorupcllen-, Srlatkaichr
SüBapclrenlächc
Kchgchlllcn, .aralalcntan
l(ochhclt.r, Xüchcnhlllon
!ndcrc xä,chc

411

412 Ferllggsrlchte-, Obrt-, Gemüsekonserylerer,
-zuberellel

Kontcrvlcrungtguuurlchtc?, -bcrcllo?
XonacrYlcrung.gulkoch.?
Konrcwlorungtguttrockncr, -ctlrltzct
Kon..tvlcrunergutt?ootat
rndaic Konacwlctung.m!tchlncnlührar
Konrcrlcrungrhcllcr

44 Maurer, Betonbauer

441 Maurer
taür.r, .llg.m.ln
Zrgcl-, Fo?mat.lnmrui.r

llln) Baubetule (4H71

Nrturltalomrura?, XunalalclnroEcl

Xanal-, Slclmeurcr
Veduger
t!u]trhaltcT
ändrrc tauror
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tl42 Betonbauer
Bctonbaucr, rllgcmeln
Elnrchalcr
Elrcnblcacr, -llachlcr, -verleger
Bctonlorat
Bctont.rtlgtaltcmontlorel
Bctonb!uartcltct

45 Zimmerer, Dachdecker, Gerüstbauer

451 Zlmmerel
Bluzlmmoral
§chltlrzlmmercr
HoE crtlgtellomontlcrcl
ammcrcrhaltot
andc;e dmmercr

452 Dachdecker
Zcgel-; Schl.lordeckol
P!ppd.chd.ck.t
Strohdachdeckcr
Dachdccler und Klcmpnct
Dechdcckcrhellcr
andcrc Oachdcckat

453 Gerüstbauer
Gcrürtbaucr
Gcrüatb.uhallct

46 StraBen-, Tlelbauer

461 Pflasterer, Stelnsotier
Strr8onpfl .atcr.t, Stclnactz.r
Phn.n!.gcr (nlcht Fllc..nl.gcr)

, madarrammat
maatarar., Stclnaatzcdrcltar
lndaro m!{a.cr, Stclnacttat

462 SEaBenbauer
St .Sonblucr, rllgcmaln
BclonatnAcnbauct

48 Bauaugstatter

481 Stukkatcure, Glpoer, Verputzer
Stulklt.uro
OlP..r, ß.bltr.t
Varputrat
Stukk.t u.., V.rputz.rt.ltar

482 lrollerer, Abdlchter
laollarcr, Abdbht.r, .llg.mcln
Gaböudo-, G.böud.tcll.l.ollc?.t
Rrum., Bohlltod!oll...t
ßohrlrolloror
Apg.?.la-, t.achln.nl.ollcr.t
laollcrcrh.ltat

483 Flleaenleger
Fll...nlcgcr, .llg.m.ln
F!|..cn., Pl.tt.nl.g.t
lloorlklogor
Fll...nloe.rö.lr.t

lllo) Bau., Raumausgtatter, Polsterer (4&49)

llln) Bauberute (44471

Schwazrtra8enbauer
Stre0enuntorhaltung!rtbeltar
Straßcnbauerheller
andorc Str!0.nbruor

463 Gleisbauer
Glolrb!uer, allgcmoln
Schwellcn. und Schlcncnleger
Gl.lt.toptms!chlncnlü hrct
Glel!bruorhelrcr
enderc Glclrbauer

464 Sprengmeister (außer Schießhauer)' SprongmclllGr (Stelnbrücho)
Sprengnel.tor (Hoch., Tlelbau)
Sprengmei3terheltor
analoro Sprongmolster

465 Kultur-, ltasserbauwerker
Xulturöauwetter
Wairorbauwerfe?
Oclchbauer
Kultur., Wa*eöauhelfsr
rndaro Xultur-. Walaerbauuerko?

466 Sonstlge Tielbauer
tlncuro, Schachtbauer
Brunncnbauor
K.n!ll3.tlonrbauo,
flclbrue.äoltcr

47 Bauhillsarbeiter

470 Bauhlllsarbeller

47 1 Erdbewegungsarbeiter
E,dbewegungsatboitol

472 Sonstige Bauhilfsarbeiter, Bauhelter, a. n.g.
Eauhillsabeiter, Bauheltet, a. n. g.

484 Oengetzer, Lulthelzungsbauor
Olcnacts.r und Lulthclzungrbaucr, ellgcmcln
X!chclorcnactrat
Lulthclrüngtb!uc,
olcnaotscrhcltot

485 Glaser
Glercr, ellgcmcln
BeugNeror
Xunalgl!a.t
Glaamoa!ltmrchct
Glaadachmont.ur
Fthrrougglmcr
G!.tcrhcll.t
rndorc Glercr

486 Estrlch-, Terrazzoleger
E.trlchl.g.i
Torrl::olcArr
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lllo) Bau-, Raumausstatter, Polsterer (48-49)

49 Raumeulstatler, Polcterer

491 Raumaurltattet
Raumauaatrnar, allg.m.ln
Dolonlruro
Fulbodonboh grv.?l.g.l
P.,t.nl.got
Tap.l.nll.ba?
R.umauratanarh.ltat
lndoro Rlumluaatallat

52 Warenprüler, Vereandlertlgmacher

521 Warenprüler, -sortlorer, !.n.9.
Y.lla-, Endprodukl., Wr'.npüfar, a. n. g.
N.hTungt-, O.nuCmln.laorll.ra?
f al.rlal-, Rohalollaoitl.rat
8ortlo.maac hlnanbadlanat

50 Tlschler, Modellbauer

501 Tltchler
Tl.chl.r, .!lg.m.ln
Bru. uod möb.llltchl.l
Brutlrchlrr
töbotllrchlor
Sluhl-, Pol.t.rgortollbr ucr
?lrchlorlrrllcr
rndoro flrchlor

502 Modelltlcchler, Formenllcchler
f, od.llll.chl., (Gl.0.i.l)
Fo.mantlachla?
f, odoll-, Form.nll.chl.th.ll.r
and.ra todall-, Fotm.ntlrchla?

51 Maler, Lacklerer und yervandte Berule

511 Maler, Lecklerer (Aucbau)
mal.r, Llckl.7.r (Au.bru), !llgcmrln
fdor (Aurbeu)
Leclloru (Au.bru)
/lmlrolchat
m.lar und T.p.tankl.bar
Entro.tat
m!l.r-, L.ckl.rortcll.r (Au.b.u)

512 Warenmaler, -lacklerer
Wa..nhandmalrr, .lrcllorcr
Waranrprltsl.cklarat
Waraltla JchlacllaTar

Aulo(r.p. r.tur)l.cll. rat
Waraomalaöallar
lndrrr Wtrrnmala,, .lacklarat

lllp) Tlschler, Modellbauer (50)

503 Stellmacher, Bättcher

492 Polrtercr, Malratzcnherrteller
Polrlorcr, rllgomoln
töb.lpol.l.r.t
Fahtz augpolttarat
m.traEanhc'tl.ll.t
Polatar. und O.Ior.tlonanlha?
Polalaror und Oalorataur.
Polalar.rhallat

Sl.llm.ch.i
Holrkrrorlarlab.uar
Bönch.t
St.llm.ch.r., Bönchcifi .lt.?
rndrrc Slollmrchoröorulr

504 Soncllge Holz-, Sporlgerätebauer
l{olrbootabaua,
Xunatttollbootrb!uat
Jrchtbru.?
S.g.lllugrcugb.u.t
Sportgcrölaba u.t
lloE., Sportg.?ötobe ucrhrllcr
rndo'. Hoh-, Sportg.,ät.bru.r

513 Holzoberflächenveredler, Furnlerer
Brlror, Polloror
Furnlrrcr
Holrvcrgoldcr
Bclzrr-, Pollarar., Furnlcrarhaltc?
8alr., Polla.-, Fumlcrm!achlncnbadlan.t
rndcro Hohobodlöchcnvrrcdlu

514 Kerammaler, Glasmaler
Xrrtmmalor, Ghrmalor, allgamaln
Xcnmmalcr
Glrrmelcr
l(orrm., Gl.rbcd?ucIa,
Xaramg?aYlarc?
Xo?am., Gl.t3pTttrmrla?
Xcrrm-, Gl!3b.m.l.pp.r.tcb.dlcnar

lllq) Maler, Lacklerer und yerwandte Berufe (51)

lll r) Warenprürer, Versandtertlgmacher (52)

522 Warenaulmachcr, Vercandlertlgmacher
Waran!ur,nachar, Ya?!andta.llgmachar, allgamaln
Wrr.ntulm.chat, .I.nntabhh.r (Hand)
Abrl.g.r, Ablülbr, Abp.cI.. (H.nd)
Prclor, Yorprclu (Htnd)
Wa.anaulmach., Xannralchnunetmaachlfi antührat
Abü1.9.., Abl0ll-, Abprctm..chln.nt{l h?.t
Abwl.ga., Abloll-, Abpackm.achlnan.lnal.ll.l
Bodlrnrr von Xarchlnan lür Waranaulmachan,
Abrul!an, Yrrpeclon
tndorc Wrronrutmachar, Yartr ndlartlgmachat
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llls) Hllfsarbelter ohne nähere Tätlgkeltsangabe (53)

53 Hlllsarbelterohne nähereTätlgkeltsangabe

531 Hlllsaöelter ohne nähere Tättgkeltsangabe
Hlll..rbcller ohnc näh.r. Tötlgkcltlrngrbe

lllt) Maschlnlsten und zugehörige Berufe (54)

54 Maschlnlsten und zugehörlge Berule

541 Energlemaschlntsten
Dampft raftrcrk-, Dr mptm.lchlnonmatchlnllton
W!aarrtErtwcrkmarchlni3tcn
Turblnenms!chlnllten

542 Förderma schlnlsten, Sellbahnmaschlnlsten
Förd.Imatchlnldon
Scllbahnmarchlnlrlen

543 Sonstlge Maechlnlsten
ll..chlnlatan, .llgemeln
Pumpanm!achlnlltan
Komprcuormrtchlnlaton
Kllma., Läflong.!nlae.m.!chl nl.tcn
Blihncnmarchlnldcn

544 Kranführer
Port lkrlntilhra?
Brlld(.nklantüht t
Schrlnmlrenmlachlnl.tcn
furmdr.hl?.ntührct
B.uk?.nführcr, .. n.g.
and.r. Krrnt{ihrct

545 Erdbewegungsmaschinenführer
Planlenaupenlührer
Baggerlührer
Grrbenalchmeschlnenlüh.or
andate Etdbewegung3mrachl nenlührer

546 Baumaschlnenltihrer
Stra0anbaumarchlnen-, Stta6enw!honrührot
Rrmmaschlnenlührer
PrcBlxttmelSeltührer, Frorchlührer
Belonml3cherfüh?cr
Baueutzugführer

547 Maschlnenwärler, l/laschinlstenhelfer
Kisttmr!chlnonwärtel
Pumpenuärter
Lüft ung.., Kllm!.nlagcnwärtor
Schltlrmarchlncnüä.lct
Sch!llrnlrgcnwärtcr
t!tchlnl.tenhcllcl
andcra lia!chlnrnwärtct

348 Helzer
l{clzer, Holzanltgcnwäna,
Hclzerhetler

Entulcklung!lnOcnlourc dc!
W!!acr.,
Entuürta-,

549 Maschlnenelnrlchter o.n.A.
m!aclrhcnclnrlchtcr o. n. A.

lV. Technlsche Berure

lVa) lngenleure, Chemlker, Physiker, Mathematlker (6G-61)

60 lngenieure

601 lngenleure des ilaschlnen. und Fahrzeugbaues
t..chlncnb.ulngcnlcurc, rllgcmcln
Eorchungr., EnMd(luogalngcnlcurr dct
maachlnanbauat
llarchlncnbau.P?ol.litlngcnlcur.
tarchlocnbru.l(on.trulllon!lnecnlaur.

tontagclng.nlcurc dct marchln.nb.uca

Elnlrdrr Bar.tung.lng.nlcurc dc.

.!r€hltakl.n
Brulclt ndc A?chlloltcn, Hochb.ulng.nlcuro
Baulcltarüc lngcnlauöru., Waroräautngenlcurc
Elnkrut.-, B.r.tung..Baulnganl.u;., .archltcktcn
lndarc Archltaldcn und Brulngonloura

taachln.nbauca
andcra maachlnanb!ulngonlau?a

602 Elektrolngenleure
Elalilrolng.nlcurc, !!lgcmcln
For.chungr-, Enluld(lungalnganlau?c
dc. Elcktrot.ch..
Eloltro.Prololttng.nl.ur.
Eloktro-Koottruktlontlngcnlcurc
F.rtlgung.-, tort.eolng.nlcurc dcl Elcktrolachil
Bctrlcba-. W.rtunodnoanlauro dc. El.Ilrot.chca
Elnkeult-, Yortrulr., äoretungrlngcnlcur. dcr
El.ktrot ch.r
.nd.ra Elaktrolng.nl.urc

603 ArchlteHen, Baulngenteure
Archlt.lt.n, Baulng.nl.ura, ellgomrln
Slödt.., yottohnphnrr

604 Vermessungslngenleure
Vcrmortungrlngcnlaura, allgcmcln
Lrnd-, Bcrgbauyormaarungtlneanlaura
Sccvorno..ungrlnganlau?c
Photognmmctct

605 Bergbau-, Hütten-, GleBerellngenleure
Bcrgb.uhgcnlcur.
Tlarbohilngcnlcur.
E döllng.nlcuro
l{ütlonlng.nl.urc
Glce .?ollng.nlcur.

606 Übdge Fertlgungslngenleure
ilahrungrmlttotlnO.nl.ura
Braucrcl-, BrannatcllnOcnlaul'
T.rtll., B.*l.ldungrlngcnlcurc
Hoh-. Papl.rlngcnlcura
Gler-, !(rrrmlllng.nl.ur.
lng.ntcura dcr St.lnr und Etdcn
!nda?c Fa.tlgungrlngcnlouro
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lVa) lngenieure, Chemiker, Physiker, Mathematiker (60-61 )

607 Sonrtlgc lngenleure
lnganlaura o.n.A,
Wlrt ch.tt.lng.nl.u?.
REFA.lngonlourr
Tochnlach. Aurtlchltbrrmtc
Oborprütungr-, Obrrrrchungrlngonlcuro
B.lrlabalng.nlaui., .. n. g.
andorc lnOanlaura

62 Technlker

621 illarchlnenbautechnlker
X!achln.nb.ul.chnlk.t, rllgrmoln
t..chlnonbau-Ptol.ktl.chnlkc?
ll.tchlnonbeu-Xoiltrulillonat.chnlkat
Fcrtlgunga., tontagcl.chnlkcr dcr Harchlnanbrucr
Batilabt., Wrrtungtt.chnlka, d.a ll.tchln.nbtura
Elnlaula., V.rt!ulatachnlkcr dcr trrchlncnb.u.t
rnrlcro trrchln.nb.utachnlkal

622 Tschnlker dec Elektrolachee
Tachalla? d.t El.ktiolrchct. .llgamcln
Xa6. und R.g.ltochnllct
Elclilro-Prolrktt.chnllrt
ElclilTo-l( onattuktlontlcch nlk.r
Fartlgunga-, mo,ttlg.tcchnlloi d.a Elaktror.ch.3
gctrlcbt-, Wartungalachnlkct dca Elalltottcha3
Elnkauta-, V.rlaulatcchnlkai dct Elcklrol.cho.
rndcrc Tcchnlk.r d.t Ebkttolrch.a

623 Bautechnlker
Erul.chnlk.?, .!hcmcln
Entwurlr-, Xonatruktlon.b!ul.chnlk.r
Hehb!ualcllcot.chnlk.t
Brurlcll.ntrchnlkrr (lngcnlcuöru, W! 3.ctö!u)
Elnkaulrbast.ch nllcr
tndrrc Brutcchnllcr

624 Yermeatungstechnlket
62al Yartn.aaungrl.chnllrt

625 Bergbau-, Hütten-, GleBereltechnlker
B.tgb.utcchnlk.t
Tlotboh.tcchnlk.t
Erdölt.chnlk.,
Hüttanl.chnlk.r
Gl.6.rrlt.chnlk..

626 Chemlslechnlker, Phytlkolechnlker
Chatnotachnltar
Lacl-, F.r0.nttchnlka,
GalY.notachnllar
Phrtllol.chnll.l
Wattotdl.natlach nlkct
?achnlacha Aaal.t.nlan lür ulaaanlchtttllch.
Phdogr.Phl.
a.6ata Chamlat.chnll.r, Phyaltolachnlka,

627 Obrlge Fertlgungtlechnlker
ilahrungamltt.ltachnllat
Brauaral-, Bt.nnaralt.chnll.t
Trrtll-. Brtlol<tung.lochnll.t
l{olr., Paplattachnlk.t
Glaa-, Katrml*l.chnlk.r
.nd..a Fattlgungat.chnlkal

61 Chemlker, Physlker, Mathematlker

611 Chemlker, Chemlelngenleure
Chcml*cr, .lle.m.ln
Orgrnllrr
Anorg!nlIat
Blochcmlhr
L.b.ntmln.lchcmllc?
Phyrltchcmlk.T
Chcmlclng.nl.ura
.ndara Ch.mlkar und Ch.ml.lngcnl.ura

612 Phyelke?, Physlklngenleure, Mathematlker
Phr.lkct

628 Sonctlge Technlker
Tcchnlk.r o.o. /l.
8ct?lcbrtcchnll.r, a. n. g.
!ndG?. Tcchnlk.?

629 !nductrlemelsler, Werkmelster
lndu!trlcm.lrta., Wrrtmalatar, .llgcmcln

und
Wartmalrtot

lndu.trlc-, Wcrtmcirt.t
lndu!trl.-, Wcrtmclrt.t
tndurtrl.-, W.rtm.latar
lndu.trlc-. W.rim.lrtct

'cnll,

andc?a Indurlrlamalttar, Wcrlmclitct

63

631

Technische Sonderfachkräfte
Blologlsch-technlsche Sonderlachkrä fte

- ln Pfi.nr.nb!u, PlleucntchuE, Agrlkullurchcmla
- ln d.? Tl.rtund.
- ln dar Wrrsaml.lrchrll
mllchlclttungrkontroilcura,
mllchwlrlrch!tlllch.l.chnlrchr Aaal!tontcn
!ndcrr blologllch-tcchnlrch. Sondcdrchkröttc

632 Physlkallsch- und mathematlsch-technlsche
Sonderlachkräfte

Phy.lkl!b0'rntcn
Elaktror!altlontcn
W.rk.tonprüt.r (Phy.lt)
to0- und Rog.lmcch!nlkcr
.ndcrc phytlkallrch- und mrthcm!tlrch-l.chnltcha
Sondcrlachkröllr

633 Chemlelaboranten
Chamlcl.bo,!ntan, .llecm.ln
Stotlprülcr (Chomlc)
T.rllll.borrnlcn (!rrch mcchanlrc h-t.chnologlach)
Llclhbor!nlrn
Apothak.nlrbor!nl.n
]rdara Chamlalaboranlan

634 Phololaborantan' Pholohbor.nl.n, rllOcm.ln
§chwazwol8-Photolabor.nlan
F.öphotolrboranl.o
Fllmloplcr.r
Fllt.,t..tlmm.,
(Pholo) Prlnt.t
Photol!borh.llat

635 Technlrche Zelchner
T.chnlacha Zalchnar, allgam.ln
Xonauukllonrzalchnat
Bluzrlchnor
T.llr.lchnar
X.rtoer.ph.n (nlcht il...nrch.ttl.4
Yarmaarunearalchnat
andara t chnlacha Zalchnat

Phytlklngrnl.ur.
llath.mrtlkct

lVb) Technlker, Technlsche Sonderlachkrätte (62-63)

L.hrllngt-
lndurtrlc-,
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68 Warenkaufleute

681 Gro8. und Einzelhandelskaufleute, Einkäuler
Gro0. und AuE.nhandcllkrutleute
Elnrclhendcltka utlcutc
ElnIäulcr
Y.rk!ut.lcltat
Flllrllclt.r (Ycrk.ul..t.lt.nl.llcr)' .ndor. Gro8. und Efuuclhandeltkrurloutc

682 Verkäuler
Vertäulcr, .llgemoln
V.ttäürcr (l{chrungr- und Gcnu8mlttcl)
Vorkäuler (KonLktlonl
Ycrtöuler (Elr.n. und Haurhaltrwaren)
Vcrk ürllutrlchtcn
Vcrkaulat!hrot
V.rkaul.hlltcn

683 Verlagskaufleute, Buchhändler
YcrlcAcr, Vcrhgtkrurloul.
Buchhändl.t
mu.fi!llenhändl.t

69 Bank., Versicherungskaufleute

691 Banklachleute
B.r*r.chlautc, allgcmcln
DcYllcmachbalrbclt t
K?.dlta.chb..rbaltct

-vcrraltcr
Golddlrgoncnlcn,
Sp.rt!.tcnlrchlouto
Bankravlaor.ll
.nd.ra Brnk achlcut.

692 Bausparkacsenlachleute
Bauapatka!r.nlschl.üt., rllgemeln
Bauaparlta.n!ntrlglberrö.ltor
BeurpertarecnYcrt'rgrYcrw!!tor.
Baulp!rtlnatrtlarungtt.chbc.öalt.t
Bauaprrtraacnva.lrlgrucrbc,
andara B!uapartatacnlachlaute

693 Kraikenverslcherungstachleute
(nlcht Sozlalvereicherung)

. Knnlcnyc[lchcrung3t.chl.uta,rllgamaln
Knnlonvcrrlcharunga!nlragabraöcltcr
f lrnkanyarahharungaycrtrlgayaruallar
Xr.okanyoralchcrungatarllg.at.ltct
K,rnkankaaaanlalatungtaachbc!röcltot
KrankanlaaaanYartrreaworbcr
andara Xrrnlanraralchcrunealachlcutc

694 Lebeng-, Sachverclcherungalachleute
L.öon.., S!chv.rrlch.rungrt!chlouta, .llgcmcla
Vcralcharungaantragtbcartclt.r
VaralcharungaYcttragaYarrallat
Y.nlchorungdclatunga..chbr.ö.lt.l
VcElcharungaxaöa?
andara Lcbana., Sachycrrlcharungrbchlcuto

70 Andere Diengtlelstung3kautleute
und zugehörige Berufe

701 Spedlllonckaufleute
Sp.dlt.ur.. Sp.dltlon.Itutl.utc
L.garall.utlaut.

V. Dlenstleistungsberufe

Va) Warenkaulleute (68)

684 Droglsten
DTogl.tcn

685 Apothekenhellerlnnen
Apothokcnhellorlnn.n

686 Tankwarte
lankw!rla

687 Handelsvertreter, Reisende
l{rndolrvertr.tel
Rel!cndo, Ye.tretsr
Voilrlebspropagr ndlrten

688 Ambulante Händler
Ambulante Händler

ßoedcr, Resdorolk!ullcuto
Lutlvcrtch.tkr ullauta
!ndcr. Spcdltlonrk.ullouta

702 Fremdenverkehrsfachleutc
Kuncwaltungr:,Varkchra!mtttrchloutc
R.llebürokrutlcute

Bodenatawa?d.aarn
andcrc Fremdenyerk6hrltachloutc

703 Weröelachleute
W.ö.r!chloul., allgomoln
Weöebcrater, WoöolGltor, Kontalilct
Publlc-Rclltlont-Fachl.utG
Textot
Derlgner, Dl.play-Ge3taltcr, Layoutei

704 Makler, Grundstücksverwalter
lmmoblllon., Flnanzmakter
Eörrcnmakler
Schln!m.klc,
Warcnmakler
Grunddüclrvcrweltcr
rndcro llaklcr

705 Vermleter, Vermlttler, Verstelgerer
Y.rmlctcr
Varmlttl.r (nlcht Arboltavcrmlül.r)
Vcrrtcl0crar, frxalorcn
W.n- und Lotto.lcrnnahmcr
Sch!uat.llot
andcra Varmlatcr, Vormltlar, Voratalgarcr

706 Geldelnnehmor, -auszahlor, Kartenverkäufer,
-kontrolleure

Galdclnnchmcr, .crhcbc?
Gcld.uarahlat
X.rtanvartäutal
!(ail.nlronlTollaura
Zahl.r.bl..c,

Vb) Dlenstleistungskaulleute und zugehörige Berule (69-70)
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71 Berufe des Landverkehrs

711 Schlenenlahrzeugführer
Lokomotlvlührar, .hcizer
Ttloblahrzougtüht€t
StraEonb.hnrührel
andcre Schlenontahlz euglühtol

712 Elsenbahnbetriebsregter, -schaflner
El3.nb!hnlrhrdlcnstlalte?
Welchenwättet
Zuglühtet, -tchalf ner, -abtertlget
Ranglcrer
Schranken-, Streckenwärter
andere Elcenbahnbottlebs.egler

713 Sonstige Fahrbetriebsregler, Schatfner
Fehtb€trloblleltet (nicht Elsenbahn)
Fuhrparklclter
Ladebetrleb!lelter
Schallner (nlcht Eisenbahn)
andere Fahrbetrlobtreglet

714 Kraftfahrzeugführer
Kralttahrzeuglährcr, allgemein
Por!onenkrltluagenlü hrcr
Omnlbu.tühtor, Borutakretttahtcr (Perronenverkehi)
Leltl,artwaggntühre?, Betut!Irafilah,ot (Güterverkehr)
Zugmarchlnen-, Sondedahrzeuglührer
!nd.r€ KralttahtzeuEfü hrer

715 Kut:scher
l(utrchct

716 Straßenwarte
Sli!8onwärt.?
B.ückcnwättot
rndarc Strr8rnwarte

72

721

Berufe des Wasser- und Luftverkehrs

Nautlker
K.pltäno, neulllch! Schtttlotllzl3To lut gto8e? Fahrl
Xrpltänc, So.ttoucrleutG eul klalner Fahrl
ßrplläne, Sa.tlcue?leutc ln do. groBon
Hchlootllchcral
Klpltän€, Sco3tou.doutc ln der klclnen
Hoch!.etlachor.l
Scerchlllcr ln dot klclnan lloch!eolllchatel
Lotlan

7 22 T echnlsche Sch lflsoff lzle re, Sch I tls ma sch I n i ste n
Schlrltlngonlcutc
Saoma!chlnlalcn
Schlllrmarchlnhtcn ( Blnncn.chltla h7t)
Kt.lnm!!chlnlstcn, Sc.mototlüh?ar
t..chlnlatcn ln dcr klclnen Hoch..ollrchot.l
taachlnen-, lngcnl.ur-At.ltlcnton
andar. t.chnl.cho Schlllrolllzlcic, Schlll.matchlnldon

723 Decksleute ln der Seeschlllahrt
Bootalcuta
talloa.n
Junggradc
Dcckthcltcr

Vc) Verkehrsberufe (71-741

Schllt$touorleuto, -rudoigänger (Blnnenschltrer)
llalrosen (Blnnen!chiller)
andere Blnncnlchlrlet

725 Sonsllge lVagserverkehrsberule
Fährlcule
Wer!eBtta0onautaeher, -clcherer, .vatkohtswarte
Hrrcn.uttohot, Schleu!cnwärtor
WasaeflattGhrcholler
andoao W!3teavctft ahrtberute

726 Luftverkehrsberule
Flugzeuglührer, Co-Plloten
Fluglngenicuro, Flugdlensttechnlker
Flugdlenslregler
Flugsicherung3berule

73 Berufe des Nachrichtenverkehrs

731 Posthalter
Posthaltel

732 PosWerteiler
Po3t3orllerot
Poltzu3tello?

733 Funker
Funker, allgemoln
Funke., bodenalatlonä.
Schllltlunker
Bordrunkor (Lulüahn)
Telcaraphl!t.n

734 Telelonisten
Tclaronlatcn

74 Lagerverwalter, Lager-,TransPortarbeiter

741 Lagervemalter, ilagaziner
Lagerycrraltet, llsgezlnor, allg.meln
Slloverwatler, Kühlheu3verw!lto?
Waren-, Geräteleg€rvorwalter
BruholYortrltet
Thcaterlundurvarralter
Wortreuglage?vorwalto?
andorc Lagervcrvaltot, llagazlnor

742 Transportgerätelührer
Fluttt!napotlgorötstehrer, K! rrenlr hict
Förderbandbedlcner
F.h?.tuhltührct
tndcta Tt!ntportgerätelührcr

743 Stauer, Möbelpacker
Staucr
llöbelpackcr, -t?rntportcura

744 Lager-, Traneportarbelter
K?ananblnda,
w!rrn-, Zaltungt!ulträg.t
Gcpöckträgcr
Fahrladc-, Gütcröodcnrchallnor
Llecr-, Vctt!nd- und Tranrporlhollot
andcrc Lrgcr-, Tr!nrpoth.öoltat

724 Blnnenschlfler
Schlt.tührct
Boot.t{ihicr,

(Elnncnrchln.r)
Bril!!a.nrühret
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Vd) Organisatlons-, Vemaltunge-, Büroberufe (7L78)

75 Unternehmer, Organlsatoren,
Wlrtschaftsprüfer

751 Untornehmer, Gecchäftclührer,
G ecchättsbe relch rlelter

G..chlltrb.r.lch.lclt.r

752 Unternehmencberater, Organlratoten
UitcrnahmanabaraLt
OO.nla.torao
frouhlndor

7$ Wlnschaftsprüfer,Steuerberater
wlrt.ch.tt.prül.J
Buchprülcr
Stcucöarlter' StcuaöcYoltmlchtlgt.
Gchlllcn ln *lrt ch.tL- und rlcucöeralcnden Belulon

Sachkontcnbuchhrltcr
Lohnbuchh!ltot
Botrleb.-, Lrgeöuchhllior
fr.chlnenbuchh.llcr
andcro Buchh!ltat

773 Kasslerer
Karlcrcr (L!dcn, Kaulhtur)
l(..tl.rcr (B.nk, Sp.rta..o)
Gcldvccholcr
anderc Karrlerer

774 Datenvera rbeltungstachleute
Syatemrnatylllot
Syatomprogtammloral
Ortcnversröoltungakaulloute
Prog?rmmlercr
Operatoren (EDV|
Lochkrilonlschloutc, T!bellle.et
and.ra D!tonyorutösltungrt.chloute

76 Abgeordnete, admlnlstrativ entscheidende
Berulstätlge

761 Abgeordnete, tlnlrter, Wahlbeamte
Abg.ordnatc
Prlrldonton, tlolatcr, Scnatoron
W.hlb..mt., pdnlachc B..ml.

762 Leltende und admlnlstratlv entgcheldende
Vewallungrlachleute

L.ltond. und .dmlnlatrallv anlachcldondc
Yüu.ltungatachl.ut.

7G8 Yerbandrtelter, Funktlonäre
Y.rb.nd.l.lt r, .gcrctitl.tühror
Funktlonlra, Yaöandaaakr.tlra

77 Rechnungskaufleute,
Datenvera rbeltungslach leute

771 Kalkulatoren, Berechner
l(.lkul.lor.o
Ablochncr, Brcchnor
F.kludatcn

772 Buchhalter
Buchh.ll.r, tllgcnaln
Blhrubuchhrltcr
l( ontokorr.nöuchh.lta?

78 Bürolach-, Bürohlllskräfte

781 8ürolachkrätte

Dlcntt)

Xontorlatcn, Korrolpondontan
Aullr.ga- und lndatc
t(.rtolkrälla, Bcatell-, L!gcr-, Lohnbuchtührcr
RcAlrtr.lorcn
endcrc Bürotrclrlrältc

782 Stenographen, Stenotyplsten, ltlaschlnen-
schrelber

. Stenogrrph.n
Sckrotärlnntn
Framdrpr!chcn.tqnotyplatan
Stcootyplat.n
Phooot plttcn, tarchlncnrchrclbcr
Fernrchrolbor

783 Datentyplsten
Oet.ntypl.t.n
Oitenträg.rprüt.t

784 Bürohllürkrälte
Bürohltt.krttc, allgcmcln
Schrclbc, (nlchl ll.tchlnc)- Rcdrner (nlcht Ab..chncr)
Büro-, Amt.botcn
Bclcoaortl.rc, und lhnllchc Bcrulc

ln.tllut dlcn.,
Gcworöodlonor
Th.atcr-, Sarldlonor
Plrts-, G.röt w.rt.
andora llaua-, Caxctb.dlanat

80 Slcherheltswahrer

801 Soldaten, Grenzlchutz-, Pollzelbedlenrtetc
sold.t.n, Gr..u.chuts-, Polbolbodlonrtotr

79 Dlenst., Wachberule

791 Wefischutzleute, Detektlve
Wrtachutsl.utc
Hotal., W.r.nh.urd.taklhc
Ermltüor (Dctotüvo)

792 Wächter, Aulrreher
Wtchtor, Aufrohar, .tlg.m.ln
Prd(.nl.g.n-, Flurrlchtor
Patkptatruöchtcr. Garagcnwarta
G.böud.-, F.b?lt-, Grund.lücl.uöchlcr, ..ut..hol
Srmnlungr- und ahollch. Auta.h.r
Ordnrr, Platr.nralaat
Cardaroöan-, Tolla,ttatrulda,
B.dararlat
a[da?a mcmar, Aüraahat

Ve) Ordnungs-, Slcherhelteberule (7H1)
793 Plärtner, Haulwarle

Ptörtno,
Hauauarta

794 Hauo-, Gewerbedlener
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V e) Ordnungs-, Sicherheitsberule (79{1)
E02 Bcrutrlcuerwchrlcutc

803 Slchcrhcltrkontrollcurc
Oorortorulrchor
Elchb..mt.
Brulontrollourr, lraadtchauot
?luchor
andara Slcharh.llatofitTollau?a

E04 Schornltolnteger
B arlrtaacho?nat.lnl. gar
rndoro Schornrtclnlcerr

805 Geaundheltoglchemde Berule
O..lnl.litor.n, Schödllng.bcklmplcr
Flalachba.chauct
?l.rtörp.rycrwarlai
An.tomlagahllran
Lalch.nb.al!tc?
rndc0 g..undh.lta.kha?nd. Borula

82 Publlzleten, Dolmetscher, Blbllothekare

821 Publlzlaton
3chrlllrtdlrr
D?.m.lurgon, Lrkloron
Joumallatan
Rundlunk., F.maahrprachat
andar. Publlzl.tan

822 Dolmetsche;, Obercetzer
Dolmalrchat
0bc?tatsa.

823 Blbllothakelc, Archlvare, Mureumotachleute
rl.a.nachrrülch. Blblloth.ta.a
Büchrrollrchbutc (nlchl wl.t.nrch.ttl.r)
rll.onachallllcho Archlvrrr, Oolum.ntara
Archlv., Dokum.nl.rt chl.ut. (nlcht tvlttcntchrlllcr)
f,ua.unralachlauta
Büch...l-, ArchlYhrllor

81 Rechtcwahrer, -beretet

811 Rcchtrfinder
Rlcht.t
3t..1.-, Amt..nrllt.

El2 Rechteplleger
Racht po.e.r

tl3 RechtrvoTtretcr, -beratcr
Jurlrtan o.n.A
Rachtranwllta
llolar.
R.cht..nrllt. und llol.r.
Ju.tltlrr., SyndEl
Prtanlanrllta, -ln0anlcura
Rcchtrb.l.tlnda

814 Rechtsvollgtrecker
Yollalractungabarmta
YolEug.bc.mt.

833 Bllctendc Künrüer, Graphlker
Blldhruot
l(unatnalor, Kunattalchna.
Gr.phh.t
D..lgnrr, Enilarlar, Laroutat
f ultorzrlchnrr
Roatruralo?an
.nd.r. blld.nd. X0n.ll.t

8il4 Dekoratlonen-, Schlldcrmalcr
O.lo..tloa.n-, Bühnrnmilcr
Schlldcr-, Schrlltonmrlrr
Rclhmomelrr
Schlldor. und Llchtr.*lamaharatclla?

gl5 Künstterlsche und zugcordnete Berule der
Bühnen-, Blld- und Tontachnlk

Bühncn-, Fllmau..trtt.t
Bal.ucht.?
fodng.nl.ura, .lrchnllor
8lldlng.nl.ur., -!.chnlk.,
Trchnlrcho B0hnanl.lt.r, .lnrpoliloton
Fllmcunat
FllmYortühr.t
.nd.ra t.dtnlacho B0hnon. und Studlobcruir

836 Raum-, Schauweöegelttltel
h.urng.at.lla?
sch.ur.ö.0..t.!t..

8il7 Photographen
Photogr.phan, rllgonoln
Llchlblldn.r (Po.trat t nd.chrft, Oobludr)
Roprodu*llonrphotoe?.ph.n
Xanro?rlaula
elEborbht.6t.lt.,
Ralsachaura
.nd.r. Photoer.phan

8ll8 Artlrlon, Bcrulrtportler, künetlerlrchc
Hlllcberulc

Artl.t.n
B.tut.aponlot
Xlolndarrtall.?, Statlaton. (omprrron
Iaan.qülna, Drcltmon
Phdomod.ll., !.rutamod.ll.
.nd.r. l0n.U.rlach. Hllt.barut.

Vf) Schrlttwerkschaffende, schrlttwerkordnende sowle küngtlerlsche Berule (82-83)

83

E31

8il2 Deretellcndc Künrtlcr
Splolbltr
Sch.u.pl.lo?
Ooa.,te.aoll.t.n
Solotlruor
Chonlngor
Orupp.nlanrat
Yodr.e.*0n tl.,

Künstler und zugeordnete Berule

ilurlkcr
Xomponlatan
Dldg.nlao
Chorlolt.t
lnalrumantalaolltt.n
Orchadatlnuall.r
Telrt. und Untadraltunganlltlt.t
andora Xualla.

aodora daratallando X0natlo,
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84 Arzte, Apotheker

841 Ärzte
Irac (Atlgemelnm.dlzln)
F.chärrt.

842 Zahnärzte
Zahnl'ztc

843 Tlerärzte
Tlcrärrlo

844 Apotheker
ApothGkol

85 0brige Gesundheitsdienstberule

851 Heilpralitlker'
Hcllpr!litlkcr

852 llasseure, Krankengymnasten und verwandte
Berule

X.r.aura und mcdlrlnlach. Bldomalttcr
tlarauta
m.dlzlnltchc B.dcmal.t.r(nnkcrpymnedcn
Thanpculan, a. n.g.

86 §ozlalpllegerlsche Berule

861 Sozlalarbelter, Sozlalpfleger
Sozl.l.rbclt.,
l{.ü.., F.mlll.npflcgcl
Alt.nptl.g.r
Sehlpll.g.hclt t
endrrr Sclalpllcacr

862 Helmlelter, Sozlalpädagogen
Halml.lt r
Sel.lpädagog.n
H.lmarrlohcr
ll.tml.ltortclrct

86ll Arbelta-, BeruEberater
Arbcltabcntcr, -varmlttlat
Boru|rborctcr
Blldungrbaratcr, §tudlonbcrrtor. Bcralunerlahrar, Schulbrralor

864 Klndergärtnerlnnen, Klnderpflegerlnnen
l(lrücre Irln.dnnon
f lndarptl.0crlnnan
f lnd.rg.rt.n-, Klnd..ptl.g.h.lrctlnn.n

87 Lehrer
871 Hochcchullehrer, Dozenten an höheren

Fachachulen und Akademlen
Hoch.Ghull.hr.t
Oorattlan an höharan Fachachul.n und Aladaml.n,
daacn.chalülchaAa.latant n

E72 Gymnaalallehrer
Grmn..l.llohr.t

Vg) Gesundheltsdlenstberule (S4-SS)

874

875

876

877

853 Krankenschwestern, -pfleger, Hebammen
Ktrnkonachw.alom, -prlogol
Söugllnga., Klnderkrankcnrchwcttern
Paychlalrlo.chucrtcrn, .pf cger
Opcratlona3chwoltcin
Anärtherlcrchualtern
Habamnen
anderc Funktlonlknnkonlchwertern, -pfl eger

854 Heller ln der Krankenpflege
l(ranlcnpllegeheltcr
S!nltätet
Hllleplleger

855 Dlätassistenten, Pharmazeutlsch-technische
Asslstenten

Olätsralltenten
Ernährungsberatot
Pharmazeutlsch-technlrche Asslslonten

856 Sprechstundenhelter
. Arzthclterlnnen

Zahnarrthollerlnnon
Tlerarzthelrorlnnon

857 Medlzlnallaboranten
Modlzlnl!ch-technlrGh. Arrlrtonten,

Rönlgonar!lalenton
Vctcrlnärmedlzlnlrch.tcchnlrcho A ralrtcnton
Plychologl!ch-tcch nl!cho Ar.l.tcntcn
Röntgen. und andcrc n.dlrlnltch;technllchc Holt.r

873 Real-, Volks-, Sonderschullehrer
R.!l.chullohrc,
Volk.!chullchrct
§onderlchutl.hr.l

Vh) Sozlal- und Erziehungsberufe, anderweitig nicht genannte
gelot6- und naturwlssenschattllche Berufe (8Hg)

Fachschuh, Berufsschul-, Werklehrer
F!ch., Frchlchul-, Bcrutarchullchrcr, rllgomeln
Fachlahrcr tür geuerbllch. Fächcr, Fachlohror lür klutmännl.che Fächer
Fachlehrcr lür Haurwlrtrhrlt
F.chlchrcr rür L.ndllrtlchalt
Wcrtlchrer, Worktt.lltohrot
andcrc Fach-, 6crulirchullchrc.

Lehrer lür mugleche Fächer, a.n.g,
Xuntt., Zalchonlchrar, r. n. g,
tualk., Gcr.nglchrcr, t. n. g.

Sportlehrer
Sporltchror, rttgcm.ln' Fuoballtr.lncr,-lohrcr
Schulmmlchrar
Skllohror
fanrlohrcr
Gymn!atlkl.hrct
andc.. Spordchrct

Sonstlge Lehrer
Frhnchullohrcr
endcrr Lchrcr

88 Gelstes- und naturwissenschaftllche
Berule, a.n.g.

881 Wrtschaftc- und SozlalwlsgenEGhsftler, a.n.g.,
Statlctlker

YolI.ulrt.
B.trl.b.ulrt.
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V h) Sozial- und Erziehungsberufe, andenreitig nicht genannte
geistes- und naturwissenschaftliche Berufe (86-€9)

3t.ll.tlt.t
P.ycholog.n
Soslolog.n
Polltolog.n
Itrliloochor
andara Wlrtrc hellr- und Sorl.lwlaa.nachaltlat

882 Gelatecwlrcenlchaftler, r. n. g.
G.lataault.onachrltlcr, a. n. g.

883 Naturwlcsenachattler, t.n.g.
Blologrn und vcülndla O.?ut.
Gaograph.n, Gaologan, Uln.i.loe.n
Googhyrlkcr, Aattonomcn

90 Körperplleger

901 Frlseure
Demon- und ll.ttcnltlrcuta
Oantanldrauta
l{.rranrt'lr.urc
Porüclonmechrr

902 Sonstlgc KörPerPlleger
Xormctlkorlnncn
FuSprl.g.t
rndoro Körporplicgcr

91 Gästebetreuer

911 Gactwlrle, Hotellers, Gaotstättenkaufleute
G..tultt., Holcllcta
Gt.t.tatt.n-, Hot.lgc.chättttühr.r
G.atatlncntrullcutt
Gaalrtltta ncmphneaP.lt on.l

912 Kellner, Stowardc
Cholkrllnor, Ch.lttrr!tdt
Kallnar, SctYlararlnnan
Stauarda

913 Übrtge Gärtebetreuer
Spolron- und Gotrlnkcrutgabci
Gotrlnlomlrcr
Hotol- und G..tttätt.ng.hlltlnn.n
Holol-, G..tttln.nPo.tl.tt, l{.ll.ng.hlll.n
ata.ra Gltt.batrauct

92 Hauewlrtschattllche Berule

921 Haurwlrtrchaltrvetwalter
l{eor. uad Ernlhrungawllt.
t{.u.rlrtrch.lttl.lt.tlnncn (nlchl llndllch)
Llndllcha l{auarlrtacharl.l.lt.rlnnon' Baachllat.dnnan
andata Xautrlrtachattavarraltat

922 Vsrbreuchotücreter
Hauadtlach.ttabatat.l
En.rglabatalar
ardora Yaöt.uch.öa?atat

923 Hauewldrchelülche Belreuer
l{.u.Iltt.ch.rl.9.hlltlnnan
llau.gahlmon.n

89 Seelaorger

E91 Seelrorger
Sorlrorgor

892 Angehörlgc aelrtllcher Orden und Mutterhäurer
ohne Angabc elner Eorutstätlgkolt

Ang.hödg. g.l.lllch.i Ordon und lutl.rtlu..7
ohn. Ang.b. .ln.r B.ruhtätlgk.lt

893 Seelrorge-, Kultheller
Soclroreo-, Kulthollor

Vl) Allgemelne Dlenstlelstungsberule (90-93)

Zmmcrmldchon
Schl.rw.g.nrch.lln.r, Xelütrtcwardr
Olan.t. Zotan. Anll.ldarlnnan

93 Relnlgungsberule

931 tfläccher, Plätter

WItch.t
Plln.r, Bügl.?
W.rch., Plittmarchln.nbcdlcnor
alrdara Wa.char, Plött.t

932 Tertllrelnlger, Färber und Chemlschrelnlger
Choml.ch?alnlgc?
F&ücr und Ch.nl.chr.lnle.,
Föörr (ln d.r ch.ml.ch.n R.lnlgung)
Tcxtllrrlnlgunga., FIöaanlrOcnbcdlan.t
!ndaia Taxlllr.lnlg.,

933 Raum-, Haueratrelnlger
ReumpllcAcr, Raumr.lnlg.t
Ga.chln', B.alackrclnlecr
Hauarrtrclnlgung.matchlnc nbadlanci
lndcrc Rrum- und ll.u.ratrclnlgct

934 Glac-, Gebäuderelnlger
Glerrclnlgor
Gcbludcrrlnlgor
Faaardanralnlga.
.nd.r. Gh.., G.öIud.r.lnlg.,

935 StraBcnrelnlger, Ablallbeaeltlger
Slr.l.nr.lnlg.t
Ioll.rÖ.lt .
Xanalla.üon.ralnlgar
Xllr.nl.g.nrarl.r
.nd.r. Slr.0.nr.lnlg.?, Abt llb...ltlgat

936 Fahrzeugrelnlger, -pfiegcr
Autorarchar, .pi.ear
SGhlananlahrzauer.lal0at
Schltt{r.nd)r.lnle .t
Frhrrougw..ch.hlaganbadlano]
rndrrr Frhzruer.lnlg.r, .pllogor

937 tarchlnen-, Behälterrclnlger und vcwandtc
Bcrulc

Ierchlnon-. Anl.gonralnlgar und 8chmloror
Eohlllorrrlnlgor
R.lnlguag..nh grnbrdlonor
alrdar. I..chln.n.. E.hlnorralnlg.t
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97 tlthelfende Famlllenangehörlge
äußerhalb der Landwlrtcchalt, a. n. g.

971 lllthellende Famlllenangehörlge
auBerhalb der Landwlrtschalt a. n. g.

mllh.,tcndo Flmuon.ngchörlgc
autarhrlb dcr Lendwlrlrchltt, ..h. g.

98 Arbeltgkrätte mlt noch nlcht
begtlmmtem Berul

981 Lehrllngel) mlt noch nlcht
lest3tehendem Beruf

Lohrllng.!) nll noch nlcht tcat.t.h.ndam
tctallwoilcr.Borul
L.h?ltng.r) mlt noch nlcrrt l.ttrt.h.ndcm
T.rtllv.r.dl.r-8.rut
and.r. L.hrllngar) mlt noch nlchl
i..trt.hcndcm B.;ut

') lm Berulsbildungsgesetz vom 14. August 1969
ers€El durch,.Auszubildendo".

Vl. Sonrtlge Arbeltskräfte

Vl a) Sonstlge Aöeltskräfte (97-99)

982 Praktlkanten, Volontäre mlt noch nlcht
leststehendem Berul

- lm Bcrclch tcchnlrchcr B.?ut.
- lm.Baralch rndcror Brrulo

983 Arbeltrktälte (arbeltsuchend) mlt noch nlcht
bertlmmtem Berul
. Schulcntl.raonc (atÖclt.uchcnd) mlt noch nlcht

b..tlmmtcm B.ruf
Son.tlg. Arüclttkrüttc (.rbcltruchcnd) mll noch nlclrt
b.ltlmmt.m Bcruf

99 Arbeltskräfte ohne nähere' Tätlgkeltsangabe

991 Arbeltskräfte ohne nähere Tätlgkeltsangabe
Aöcltelrlllo ohn. nüh.r. Tltlglcll..ng.bc
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Anhang Nr.44

Statistisches Bundesa mt Wiesbaden

ERGANZUNGSLISTE
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BERUFSBENENNUNGEN

FÜR DIE BERUFSzAnIUNG 1987

Arbeitsunterlage
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Allgemeine Hinweise

Für die Verschlüsselung der Berufsbenennungen, die im Schlüsselvezeichnis (SV) der Berufsbenennungen für die Berufszählung 1983 (19S7)

mit dem Zusalz ,je nach Fachrichtung" bzw. ,,je nach Beruf" gekennzeichnet sind, ist folgendes zu beachten:

Die Berufsbezeichnung als solche ist für eine sachgerechte Verschlüsselung unzureichend. Deshalb sind zur Konkretisierung der Berufsanga-
be die Antworten auf die Fragen

16 Wirtschaftszweig(Branche,Behörde)

12 NamederArbeitsstätte

11 a erlernterBeruf (Lehr-, Ausbildungsberuf) bzw.

1 0 höchster Schulabschluß mit Angabe der Hauptfachrichtung

des Personenbogens heranzuziehen. Außerdem erleichtert in vielen Fällen ein Blick in den systematischen Teil des SV (Seiten 9 bis 28) die
Signierentscheidung.

Die Unterscheidung der Fachhochschul- von der Hochschulausbildung ist aus berufssystematischer Sicht ohne Belang, d. h. für beide Ausbil-
dungsebenen gilt grundsätzlich (bei gleicher Fachrichtung) die gleiche Berufsordnung,- -2.g. (Diplom-) lngenieur (Fachhochschule), Fachrichtung Elektrotechnik 602

Diplom-lngenieur(wissenschaftlicheHochschule),FachrichtungElektrotechnik 602

Eine Reihe von Berufsordnungen kommt bei den hier zur Diskussiön stehenden Berufsbezeichnungen allgemeiner Art (insbesondere aus dem
technischen Bereich) besondärs häufig in Betracht. Deshalb wurden diese Berufsordnungen nachstehend zusammengefaßt erläutert. ln den
Listen wird auf diese Erläuterung ggf. Bezug genommen. Für den Zusammenhang Berufsausbildung-Berufstätigkeit gilt folgender a llg e -
meiner Grundsatz: lngenieurtätigkeiten setzen i.d.R. eine Fachhochschul- bzw. Hochschulausbildung voraus, Technikertätigkeiten
eine Fachschulausbildung.

Erläuterung häufig vorkommender Berufsordnungen

032
052
061
601
602
603
604
60s
606

607

Landwirtschaft , Weinbau, Viehzucht
Obst-, Gartenbau, Landschaftsgestaltung
Forstwirtschaft
Maschinenbau, Fahzeug-, Flugzeug-, Schiffbautechnik, Luft-, Raumfahrttechnik, Feinwerktechnik, Versorgungstechnik

Elektro-, Energietechnik, Elektronik, Nachrichten-, Fernmeldetechnik
Bau-, Hochbau-, Tiefbautechnik (Wasser-, Kultur-, Straßenbau), Statik, Stadt-, Regionalplanung
Vermessungswesen, Markscheidewesen
Bergbau-, Hütten-, Gießereitechnik, Tiefbohr-, Erdöltechnik, Metallurgie
Nahrungsmitel-, Getränke-, Textil-, Bekleidungs-, Holz-, Papier-, Drucktechnik, Steine und Erden, Glas, Keramik, Farben,
Lacke, Kunststofftechnik; andere Fertigungstechniken
Wirtschaftsingenieunivesen, REFA-lngenieure, Überprüfungs-, Aufsichtsingenieurtätigkeiten, a. n.9., Technische
Betriebsleitung, a.n.g.: Sonstige lngenieurtätigkeiten, a. n. g.
Chemie, Chemieingenieurwesen.
Physik, Physikingenieunvesen, Mathematik
Maschinenbau, Fahzeug-, Flugzeug-, Schiffbautechnik, Luft-, Raumfahrttechnik, Feinwerktechnik, Versorgungstechnik
Elektro-, Energietechnik, Elektronik, Nachrichten-, Fernmeldetechnik, Meß- und Regeltechnik, Radio- und Fernsehtechnik
Bau-, Hochbau-, Tiefbautechnik (Kultur-, Wasser-, Straßenbau), Konstruktiver lngenieurbau, Eisen-, Beton-, Metallbau
Vermessungswesen, Katastertechnik, Landkartentechnik
Bergbau-, Hütten-, Gießereitechnik, Tiefbohr-, Erdöltechnik
Chemie-, Physikotechnik, Lack-, Farbentechnik, Werkstotftechnik, Atom-, Kerntechnik, Wetterdienst (mittl./geh. Dienst)
Nahrungsmittel-, Getränke-, Textil-, Bekleidungs-, Ledertechnik, Holz-, Papier-, Druckereitechnik, Glas-, Keramiktechnik;
andere Fertigungstechniken, a. n. g.
REFA-Techniker, Betriebstechniker, a. ä. g., Gesundheits-, Umweltschutz-, Sicherheitstechnik, Sonstige Techniker, a. n. g.

lndustrie-, Werkmeister (alle Fachrichtungen), Ausbildungsmeistei, Betriebsleiter im Justizvollzugsdienst, Zwischenmeister
Technisches Zeichnen, Konstruktionszeichnen, Modell-, Bauzeichnen
Werbung, Verkaufsförderung, Public Relations, Media-Fachleute, Werbedesign
Technische Schitfsoffiziere, Schitfsmaschinisten, Schiffsbetriebsingenieure, -techniker, -meister
Flugingenieure, Flugzeugwartungsingenieure, Flugbetriebsleiter, Flugdienstregler, Flugsicherungsberufe (Fluglotsen u. ä.)

Unternehmens-, Vertriebs-, Verkaufsberatung, Betriebliche Organisation u. Rationalisierung
Gewerbeaufsicht, Eichdienst, Bau- und Sicherheitskontrolle, a. n.9., Umweltschutzbeauftragte

611
612
621
622
623
624
625
626
627

628
629
635
703
722
726
752
803
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je nach Fachrichtung (... 700 bis... 733)

Endziffer

.700

.701

.702

.703

.704
l

.705

.706

.707

...708

.. .709

...710

...711

..712

..713

..7'.t4

..715

..716

..717

..718

..719

..720

..72'-1

..722

..723

..724

Baudirektor

Baurat

Baureferendar

Beratender lngenieur

Berechnungsingenieur

Berechnungstechniker

Betriebsingenieur,
anderer

Diplomingenieur

Entwicklungsingenieur

Entwurfsingenieur

Fertigungsingenieur,
anclerer

Forschungsingenieur

lngenieur, anderer

lngelieur, (grad.)

Kalkulationsingenidur

Kalkulationstechniker

Konstruktionsingen ieur

Konstruktionstechn iker

Montageingenieur

Offertingenieur

Offerttechniker

Planungsingenieur

Projektingenieur

Propagandaingenieur

Prüf(feld)ingenieur

Prtif(feld)techniker
Reiseingenieur

Reklameingenieur

Technischer Direktor,
anderer

Technischer lnspektor,
anderer

Überwachungsin genieur

Verkaufsingenieur

601,602,603,607,803

032, 052, 061, 601 bis607,
611,612,722,726,803

032, 052, 061, 621 bis628

032,052,061,601 bis
612,722,726

032,052,061 , 601 bis
612,722,726,803

032,052,061, 601 bis612

603,605.bis612

032,052,061,@1bis612

032,052,061 ,601 bi§
612,722,726,803

032, 052,061, 601 bis612

032, 052, 061, 621 bis628

OOt OisOtZ

621 bis 628, 635

601, 602,603, 607

032,052,601 bis612

032,052,621 bis628

032, 052, 061,601 bis612

032, 052,061,601 bis
612,703,752

601 bis 603.605 bis
612,722,726,803

621 bis 629, 7 22, 7 26, 803

032,052,061,601 bis612

032,052, 061,601 bis
612,703,752

032,052,061,601 bis
603,605

032,052,061,601 bis
612,722,726,803

601 bis612,803

032,052,601 bis603,
605 bis 612

601 , 602, 605 bis 61 2

Erläuterung der Berufsordnungen

HINWEIS:
Die nebenstehenden BeMsordnungen
sind in der Einführung (,,Allgemeine
Hinweise") im einzelnen erläutert.

I

)

725

726
727

728

729

730

731

732

733

4

Berufsordnungen, -diein Betracht kommenBerufsbezeichnungen

Werkingenieur
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je nach Fachrichtung (... 734 bis... 756)

Endziffer Berufsbezeichnungen Berufsordnungen,
diein Betrachtkommen Erläuterung der Berufsordnungen

7U

.735

Wissenschaftler

Wissenschaft licher Rat,
anderer

032,052,061,601
bis 612

762
774
821
823
881

882

883

Technische Aufgabenbereiche (siehe,,Allgemeine Hinweise")

Verwaltung (allgem.)
Datenverarbeitung, lnformatik
Publizistik, RedaKionswesen, Dramaturgie, Lektoren (Verlag)
Bibliotheks-, Archiv-, Dokumentations-, Museumswesen
Wirtschaft s-, Sozialwissenschaften, Statistik, Markt-
forschung, Psychologie, Soziologie, Politologie, Arbeits-
wissenschaft en, Berufsforschung
Geisteswissenschaften: Germanistik, Romanistik,
Philologie, Philosophie, Sprachforschung, Historiker,
Archäologie, Völkerkunde, Musik-, Theaterwissenschaft ,
andere geisteswissenschaft liche Disziplinen
Natunttrissenschaft en: Biologie, Agranrissenschaft ,
Geographie, Geowissenschaften (Geologie, Mineralogie,
Geophysik), Meteorologie, Emährungswissenschaft ,
andere naturwissenschaftliche Disziplinen (nicht: technische
Disziplinen, Chemie, Physik, siehe 601 bis 612)

..736

..737

..738

..741

..742

..743

Zivilingenieur

Techniker, anderer

Werbeingenieur

Verkaufstechniker

Projekttechniker

Betriebstechniker,
anderer

Einkaufsingenieur

Einkaufstechniker

032, 052, 061, 601 bis612

032, 052, 061, 621 bis628

032, 052, 061, 601 bis612,
703,752

032, 052, 061 , 621 bis 623,
625 bis 628

032, 052, 061, 621 bis628,
63s

032, 052, 061, 621 bis629,
722,726

032, 052, 061, 601 bis612

032, 052, 061, 621 bis628

Hinweise:
Die nebenstehenden Berufsordnungen sind in der Einführung
(,,Allgemeine Hinweise") im einzelnen erläutert

.744

.745

746 Fachwirt, anderer 032, 052, 061, 621 bis628 Technische Aufgabenbereiche (siehe,,Allgemeine Hinweise")

Groß-, Einzel-, Außenhandel, Einkauf
Verlagswesen, Buchhandel
Drogerie, Reformhaus
Spedition, Lagereiwesen, Güterverkehr, Schiffahrt,
Lufüransport
Personenverkehr, Fremdenverkehr, Reisebüro
Werbung, Verkaufsförderung, Public Relations
Buchhaltung

681
683
684
701

702
703
772

..747

..748

..749

. .750

..751

..752

lngenieuqfür
Feftiguhgstechnik

lngenieurfür
Verfahrenstechnik

lngenieur für Versorgungs-
und Umwelttechnik

Planungstechniker

Produktionsingenieur

601 bis603,605bis612

601 , 605 bis 612

032, 052, 601 , 603, 606,
607,61 1,612,803

032, 052, 061, 621 bis 628

032,052,601 bis603,
605 bis 6t12

Hinweis:
Die nebenstehenden Berufsordnungen sind in der Einführung
(,,Allgemeine Hinweise") im einzelnen erläutert

Produktionstechniker 032, 052, 621 bis 628

753

754

Montagetechniker

Propagandatechniker

Pnitfeldassistent

Verfahrensingenieur

621 bis 623,627 bis 629

032,052,061,
621 bis628,703

621 bis 629

601,605 bis 612

Hinweis:
Die nebenstehenden Berufsordnungen sind in der Einführung
(,,Allgemeine Hinweise") im einzelnen erläutert.

755

756

5
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je.nach Fachrichtung (... 757 bis...800)

Endziffer Berufsbezeichnungen Berufsordnungen,
die in Betracht kommen Erläuterung der Berufsordnungen

757 Versuchstechniker

758 Diplom-Pädagoge

759

Bauoberrat

Abteilungsgehilfe

032,052, 061 , 621.bis 629

631

632

633

634

-861

862

871
872
873
874
875

'876
877

882

siehe,,Allgemeine Hinweise"

Biologisch-technische Sonderfachkräfte: Biologisch-
technische Assistenten, Biologielaboranten, Landwirt-
schaft lich-technische Assistenten/Laboranten, M ilchwirt-
schaft lich-technische Sonderf achkräft e/Laboranten
Physikalisch- und Mathematisch-technische Sonderfach-
kräfte: Physiklaboranten, Mathematisch-technische
Assistenten, Werkstotfprüfer (Physik), Meß- und Regel-
mechaniker, EleKroassistenten, lngenieurassistenten u. a.
Chemielaboranten: Werkstoff prüf er (Chemie),
Lacklaboranten, Textillaboranten, Baustotf prüf er,
Apothekenlaboranten
Photolaboranten, Film- und Videolaboranten

Sozialarbeit Altenarbeit, Gesundheitsfrirsorge,
Bewährungshilfe, Kinder-, Familien-, Jugendarbeit,
Gerneinwesenarbeit u. ä.
Sozialpädagogik Heimleitung, Heimeziehung,
Heilpädagogik, Heilerziehungspfl ege, -hilfe
Hochschule, Fachhochschule (Lehre/Forschun g)
Gymnasien
Real-, Volks-, Sonderschulen (ggf. als Fachlehrer)
Fachschulen, Beruf sschulen
Unterricht in musischen Fächern
SportunterrichV-lehrer/-trainer (alle Sportarten)
Sonstige Lehrtätigkeiten (insbes. Freizeitbereich,
Schulungen, Erwachsenenbildung)
soweit nicht an anderer Stelle genannt

Hinweis: Die Bezeichnung,,Fachwerker" wird häufig für
Absolventen einer behindertenspezifi schen Ausbildung oder
für Helferfunktionen veruvendet und kann in zahlreichen
Berufsordnungen vorkommen, Es muß versucht werden, ggf,
anhand einer Zusatzangabe, des Wirtschaftszweiges bzw.
des erlemten Berufes eine adäquate, im SV vorhandene
Berufsbezeichnung zu ermitteln, wobei nur die ersten 3
Stellen dem SVzu entnehmen sind. i

Fachwerker, anderer 041,051,101 bis549,
931 bis937

Beispiele:
- Fachwerker (Landwirtschaft),

Landwirischaftsf achwerker
siehe,,Landwirtschaftlicher Arbeite/'

- Fachwerker (Gartenbau),
Gartenbaufachwerker

siehe "Gertenbauhelfef oder
,,Gartenarbeite/'

- Fachwerker (Hochbau),
Hochbaufachwerker

siehe,,Hochbaufacharbeiter"
- Fachwerker im Tischlerhandwerk

siehe,,Tischler" oder,,Tischlerhelfer"
oder,,Tischler-Werker"

- Fachwerker im Malerhandwerk,
Malerfachwerker

siehe,,Maler" od.,,Malerhelfer"

Verschiedene.,. . . fachwerker" sind im SV eigens
z.B. - Druckverarbeiter-Fachwerker

- Druckfachwerker.- Dreher-Fachwerker
- Fräser-Fachwerker
- Metall-Fachwerker
- Baufachwerker

Verkauf
Büro, Verwaltung (Fachkräfte);siehe SV, S.24
Büro, Verwaltung (Hilfskräfte);siehe SV, S.24
Haus-, Gewerbediener; siehe SV, S. 24

041 -759

051 -759

441-759

501 -759

51 1 -759

aqfgeführt
163-107
177 -104
221-105
222-054
301-165
470- 1 01

761

800

601,602,603,607,803 siehe,,AllgemeineHinweise"

682
781
784
794
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je nach Fachrichtun g (... 801 bis... 805)

Endzitler Berufsordnungen,
die in Betracht kommen Erläuterung der Berufsordnungen

801 Abteilungsvorsteher,
anderer

802 Arbeitsprüfer

803 Aspirant (Anwärter)

804 Ausbildungsleiter, anderer

601 bis 629 TechnischeAufgabenbereiche (siehe,,Allgemeine Hinweise")
Groß-, Einzelhandel, Außenhandel, Einkauf
Verlagswesen, Buchhandel
Banken, Sparkassen
Bausparkassen
Krankenversicherungen (privat)
Sonstige Versicherungen
Speditions-, Lagereiwesen, Güterverkehr
Personenverkehr, Fremdenverkehr, Reisebüro
Werbung, Verkaufsförderung, Public Relations
Geschäftsbereichsleitung (kaufm.), Vertriebs-, Personal-,'

Verwaltungsleitung (nicht öffentl. Dienst)
U nternehmensberatung, Vertriebs-, Verkaufsberatung,

Organisation, Rationalisierung
Wirtschaft sprüfung, Steuerberatun g
öffentliche Venrualtung
Parteien, Verbände
Kalkulation, Rechnungswesen
Buchhaltung
Kassenwesen
EDV
Bibliotheks-, Archiv-, Museums-, Dokumentationswesen
Sozialarbeit (Jugend-, Familien-, Altenarbeit, Bewährungs-

hilfe, Gemeinwesenarbeit u. ä.)
Sozialpädagogik (Heimleitung, -eziehung, Heilpädagogik)
Arbeits-, Berufs-, Bildungs-, Studienberatung,

Arbeitsvermittlung
Gastgewerbe (Hotels, Restaurants, Gaststätten)

Hinweis: Arbeits-, Qualitätsprüfer, -kontrolleure u. ä. sind
grundsätzlich wie die entsprechenden Fertigungsberufe zu
verschlüsseln,
z.B. Arbeitspnifer (Dreherei) - wie Dreher 221-802

Arbeitsprüfer (Bohrerei) - wie Bohrer 224-802
Schweißnahtprüfer - wie Schweißer 241-802
Arbeitspnifer (Feinblechverarbeitun g)

- wie Feinblechner 261-802
629-802: Soweit als lndustrie-Afierkmeister tätig
521 -802: Soweit der entsprechende Fertigungsberuf nicht

ermittelt werden kann

Forstanwärter, Anwärter im Forstdienst
Lotsenanwärter
Schiff singenieur-Aspirant
Funkanwärter
Beamtenanwärter(höherer/geh. Dienst), o. n. A.

(siehe auch: Beamtenanwärter. . . 906)
Beamtenanwärter (mittl. Dienst) o. n. A.

(sieheauch: Beamtenanwärter. . . 906)
Polizeianwärter
Anwärter der Feuerwehr
Regieanwärter

Arztliche Ausbildun g / Schul un g
Zahnärztliche Ausbildung /Schulung
Tieräräliche Ausbildung / Schulung
Apotheker-, Apothekerassistentenausbildung
HeilpraKikerausbildung
Ausbildung von Masseuren, Medizinischen Bademeistern,

Krankengymnasten, Beschäft igungs- und Arbeitsthera-
peuten, u. ä. Heilhilfsberufen

Ausbildungvon Krankenschwestern, -pflegern, Hebammen
Ausbildung von Diätassistenten, Pharmazeutisch-

technischen Assistenten
Ausbildung von Medizinisch-technischen Assistenten

(alle Fachrichtungen)
Ausbildung in musischen Disziplinen
Fahrschulen, Flugunterricht, Freizeitbereich

Hinweis: Aushilfen (Helfertätigkeiten) sind zu verschlüsseln
wie die entsprechenden beruf lichen Fachtäti gkeiten,
z.B. im Restaurant (wie Kellner) 912-805

in der Küche (wie Koch) 41 1-805
im Verkauf (wie Verkäufer) . 682-805
in der Raumpflege (wie Raumpfleger) . 933-805

Die fachbezogene beruflicheTätigkeit ist anhand des
Wirtschaftszweiges od. der Arbeitsstättenbezeichnung,
u. U. des erlernten Berufes zu ermitteln. 

7

681
683
691
692
693
694
701
702
703
751

752

753
762
763
771
772
773
774
823
861

911

101bis521,629

061
721
722
733
762

781

801
802
832

841
842
843
844
851
852

853
855

857

875
877

011 bis 549, 681 bis 688,
732,791 bis 794, 901, 902,
912,913

862
863

805 Aushilfe
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je nach Beruf(... 815 bis... 821)

Endziffer

. . .806 Baufacharbeiter

Bauamtmann

Betriebshandwerker

809 Entwicklungshelfer

441 bis466,481 bis486,
501 , 51 1, 544 bis 546

Erläuterung der Berufsordnungen

Anhand derAngaben zum Wirtschaftszweig, zur
Bezeichnung derArbeitsstätte, ggf. zum erlernten Beruf
istder in Frage kommende Bauberuf zu ermitteln
(vgl.
z. B.

sv, s. 17-20),
Maurer
Zimmerer
Stukkateur

441 -806
451 -806
481 -806

812 Hilfsreferent, anderer

.813 Konstruktegr

. . . 814 Kontrolleur, anderer

601, 602, 603, 607, 803 siehe ,,Allgemeine Hinweise"

251'
261
270
311 -

441
451
501
794

'01 1 bis 635, 841 bis 893

601, 602, 603,607, 803

032,052,061,601 bis612
751

601 bis603,607
621 bis623,628,635

011 bis549,621 bis635,
771,774,791bis 794,
803, 805,835, 861

807

808

.810

.811

Bauinspektor

Fließbandarbeiter

Schmiede
Klempner, lnstallateure
Schlosser
Elektriker, Elektroinstallateure
Maurer
Zimmerer
Tischler
Haus-, Gewerbediener, a. n. g.

Die jeweilige Berurszugehörigkeit ist anhand derAngaben zur
Bezeichnung derArbeitsstätte, zum Wirtschaftszweig, ggf.
auch zum erlernten Beruf zu ermitteln.

Die Berufszugehörigkeit lst insbepondere anhand der
Angaben zu den Fragen 1 0 a/b bzl^,. 1 1 a zu ermitteln.

siehe,,Allgemeine Hinweise"

am Montageband für Elektrogeräte, -teile
am Montageband für Metallwaren
in der Oberbekleidungsfertigung
f ür Näharbeiten (nicht Oberbekleidung)

Technische Aufgabenbereiche (siehe 
"Allgemeine Hinweise")

Unternehmensleitung, Geschäft sführung, Geschäft s-
bereichsleitung, Direktionsassistenz

Padeien, Verbände
EDV
Gewerbeauf sicht, Bauaufsicht, allgemeine Sicherheits-

kontrolle
Juristen, Patentamtsbedienstete
Bibliotheks-, Archiv-, Dokumentations-, Museumswesen
Wirtschafts-, Sozialwissenschaftler, a. n. 9., Statistiker
Geisteswissenschaftler, a. n. g
Natunvissenschaftler, a. n. g.

Die Berufszugehörigkeit ist anhand des Wirtschaft szweiges,
der Aöeitsstättenbezeichnung bzw. der Hauptfachrichtung
des höchsten Schulabschlusses zu ermltteln.

Bei Markierung (10 a): Fachhochschule, Hochschule'
Beianderer Makierung

Die Erlätrterung dereinzelnen Berufsordnungen siehe unter
,,Allgemeine Hinweise"

Kontrolleure in derFertigung sind grundsätzlich wiedie
entsprechenden Fertigungsberufe zu verschlüsseln,
z.B. (Maschinenbau) - wie Maschinenbauer 270-814

(EleKrogerätebau) - wie Elektrogerätebauer
314-814

(Bäckerei) -wie Bäcker . 391 -814

Kontrolltätigkeiten von Technikern bzw. Technischen
Assistenten (Frage 1 0 a: Fachschulabschluß) sind nach den
Berufsordnungen 032, 052, 061, 621 bis 628 (siehe
,,Allgemeine Hinweise") zu verschlüsseln.

Außerdem:
629: lndustrie-, Werkmeister
771 : Rechnungsprüfung, -kontrolle
774;EDV

791 - 794: Werkschutzbedienstete, Detektive, Wächter,
Aufseher, Pförtner, Hauswarte, Haus-, Gewerbediener

803: Gewerbeaufsicht, Sicherheitskontroll6, Eichdienst
805: Fleischbeschauer
835: Bühnen-, Bild-, Tontechnik
861 : Gesundheitsfürsorge, -kontrolle (Sozialwesen)

321
322
352
356

763
774
803

813
823
881
882
883

8

Berufsbezeichnungen Berufsordnungen,
die in Betracht kommen
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j'e nach Beruf(. ..815 bis.. .821)

BeMsordnungen,
die in Betracht kommenBerufsbezeichnungenEndzitfer

.,.815 Montageinspektor

816 Betriebsführer, anderer

817 Montageleiter

818 Betriebsinhaber

819 Betriebsrevisor

820 Betriebswirt, anderer

601 bis603,607

621 bis623,627

629
803

Erläuterung der Berufsordnungen

lngenieure entsprechender Fachrichtung (siehe 
"AllgemeineHinweise"); Frage 1 0 a: Fachhochschul- oder Hochschulab-

schluß
Technikerentsprechender Fachrichtung (siehe,Allgemeine
Hinweise"); Frage 10 a: Fachschulabschluß
lndustrie-, Werkmeister bzw. o. n. A.
Geweöeaufsicht, Sicherheitskontrolle, Bauaufsicht

Landwirtschaft
Weinbau
Tiezucht
Gärtnerei
lngenieure entsprechender Fachrichtung (siehe,,Allgemeine
Hinweise"); Frage 1 0 a: Fachhochschul- oder Hochschulab-
schluß
Techniker entsprechender Fachrichtun g (siehe,,Allgemei ne
,Hinweise'); Frage 10 a: Fachschulabschluß
Kauf männische Betriebsleitung/Geschäft sführung
Gaststätten, Restaurants, Hotels u. a. Betriebe des
Gastgewerbes

Bei Markierung,Berufsfachschule' (mitentspr. Hauptfach-
richtung) bzw.,praktische Berufsausbildung' (mit entspr.
Ausbildungsberufl; die Berufe der genannten Berufs-
ordnungen sind dem systematischen Teil des SV (Seiten 1 3
bis 1 5, 1 8, 1 9) zu entnehmen.

Bei Markierung,Fachhochschule' bzw.,Hochschule' (mit
entsprechender Hauptfachrichtung); siehe "AllgemeineHinweise"

Bei Markierung,Fachschule' (mitentspr. Hauptfachrichtung);
siehe,,Allgemeine Hinweise"
lndustrie-, Werkmeister bzw. o. n. A.

Bei Markierung ,praktische Berufsausbildung' ist die Bezeich-
nung des angegebenen Lehrberufs zu verschlüsseln.

Bei Markierung ,Fach-, Fachhoch-, Hochschule' ist anhand
der Hauptfachrichtung bzw. des Wirtschaftszweiges eine
adäquate Berufsbezeichnung zu ermitteln,
z.B. Fachhochschulabschluß,Elektrotechnik

siehe EleKroingenieur 602-818
Fachschulabschluß, Drucktechnik

siehe Druckereitechniker 627-818
Wirtschaft szweig Gastgewerbe

siehe Gastwirt od. Hotelier . 91 1-818

Außerdem ist zu beachten:
01 1 bis 061: Keine Unterscheidung nach Ausbildungsniveau
1 01 bis 514: Nur bei Markierung ,praktische Berufsaus-

bildung'
601 bis 607: lngenieure (Fachhochschul-, Hochschul-

abschluß)
62 1 bis 628: Techniker (Fachschulabschluß)

Technische Revision (lngenieure: Fachhoch-, Hochschul-
abschluß)
Technische Revision (Iechniker: Fachschulabschluß)
Kaufmännische Revision
Betriebsrevision der Gewerbeaufsicht

Die nebenstehenden Berufsordnungen sind im SV, S.46,
47 erläutert. Die zutreffende Schlüsselzahl ist insbesondere
anhand derAngabe zum Wirtsuhaftszweig, u. U. zur Haupt-
fachrichtung bzw. anhand der Arbeiisstättenbezeichnung
zu ermitteln.

Bausparkassen
Krankenversicherungen (privat)
Sonstige Versicherungen
Güterverkehr
Personen-, Fremdenverkehr
Werbung, Verkaufsförderung, Kundendienstberatung
Grundstückswesen, -verwaltung, Makler
Verkauls-, Vertriebsleitun g
EDV

011
o't2
021
051
601bis607

621bis628

751
911

261 bis 263, 270, 31 1 bis
31 5,451 , 485, 501

601 bis603,607

621 bis623,627,628

629

011bis022,051 bis061,
101 bis 121, l3/,135,-t44,
1 63, 1 64, 1 71 bis 175,
181 bis184,202,
221 bis315,332,
342bis514,601 bis705,
751bis753,791,
792,805,813,821 bis
823, 833 bis 852, 876
883, 901 bis91 1, 922, 931
bis 937

681,683,684,691 bis
694,701 bis 704,751 bis
7 53,762bis774, 881, 91 1

692
693
694
701
702
703
704
751
774

607

628
753
803

I

821 Bezirksleiter
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je nach Beruf (...822bis...828)

Endzitler

...822 Bühnenhandwerker

823 Dezernent

824 Patentamtsbeamter

826 Diplom-Sozialwirt

827 Diplom-Volkswirt

828 Direktrice

Erläuterung der Berufsordnungen

270
311
451
501
511
835

Schlosserische Berufe IElektriker I

ZimmererLehrberuf ITischler f
Maler, Lackierer I

Bühnenausstatter )

siehe Angabe zur Hauptfach-
richtung bzw. zum Lehrberuf

Für die Zuordnung ist insbesondere die Angabe zur Haupt-
fachrichtung heranzuziehen (evtl. auch zum Wirtschaftszweig
u. zurArbeitsstättenbezeichnung), :

z.B. Bauingenieuruvesen
siehe Bauingenieur 603-823

Wirtschaft swissenschaft en
siehe Wirtschaftswissenschaftler 881 -823

Sozialarbeit
siehe Sozialarbeiter 861 -823

Landbau
siehe Landbautechniker bzw. lngenieurfürLandbau. 032-823

siehe,,Allgemeine Hinweise"
Unternehmensleitung, Geschäft sbereichsleitung
Parteien, Verbände
EDV
Gewerbeaufsicht
Juristen
Bibliotheks-, Archiv-, Dokumentations-, Museumswesen
Wirtschafts-, Sozialwissenschaften, a. n. g. Statistik
Geisteswissenschaften, a. n. g.
Naturuissenschaften, a. n. g.

lngenieurederjew. Fachrichtung, Chemiker, Physiker,
Mathematiker (wichtig ist die Angabe zur Hauptfachrichtung);
siehe,,Allgemeine Hinweise"
Verwaltung (geh. /höherer Dienst); Fachhochschul-,
Hochschulausbildung, nicht technischerod. naturwissen-
schaft licher Fachrichtung
Venraltung/ Büro (mittl. Dienst); Berufsfachschul-,
Fachschul-od. praK. Berufsausbildung
Sonstige

Werbung, Verkaufsförderung, Public-Relations
Unternehmens-, Betriebsleitung, Geschäftsführung,
Personalleitung
Unternehmens-, Betriebsberatung, Organisation,
Rationalisierung, Personalberatung
Venraltung (öffentlicher Dienst)
Parteien, Verbände
EDV
Publlzistik, RedaKion (Verlag, Zeitung, Zeitschrift),
Journalismus
Sozialarbeit, Jugend-, Familien-, Altenarbeit, Bewährungs-
hilfe, Gemeinwesenarbeit
Sozialpädagogik, Heimleitung, Heimeziehung, Heil-
pädagogik, Heileziehungspfl ege
Arb'eits-, Berufs-, Bildungs-, Studienberatung,
Arbeitsvermittlung
Lehrtätigkeiten (im Freizeitbereich, im Rahmen von
Schulungen, in der Erwachsenenbildung)
Sonstige

Die Erläuterung der Berufsordnungen entspricht weitgehend
derzum ,Betriebswirt'(siehe SV, Seiten 46, 47)

Bekleidungsschneiderei
Wäscheschneiderei
Hut-, Mützenherstellung
Bekleidungsindustrie
Handel,Verkauf
Hotel-, Gaststäftengewerbe
Sonstige

751
763
774
803
813
823
88'l
882
883

032, 052, 061, 601 bis612

601bis612

762

" 781

813

703
75'l

752

762
763
774
821

861

862

863

877

881

681,683,691 bis705,
751 bis 753, 762,763,774,
871,874,881

351
353
355
627
681
911
751

Berufsbezeichnungen Berufsordnungen,
die in Betracht kommen

10
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je nach Beruf (...829bis...838)

Endziffer

..829 Disponent,anderer

830 Produktionsassistent

831 Prütfeldarbeiter

Fabrikant

Fabrikationsleiter

705
726
741
751
781

60s
621,622,627,628
835

270
284
285
31 1 bis 315
531

601 , 602, 605 bis 607

Schlossereiarbeiten
Feinmechanikerarbeiten
Mechanikerarbeiten
Elektriker
ohne nähere Täti gkeitsangabe

siehe ggf. Angabe zum
erlernten Beruf und zum
Wirtschaftszweig

Erläuterung der Berufsordnungen

Vermietung, Vermittlung, Versteigerung
Flugverkehr, Flugdienstregelung
Lagerwesen
Unternehmens-, Geschäft s-, Geschäft sbereichsleitung
Sonstige

Hütten-, Kokereibetriebe
siehe,,Allgemeine Hinweise"
Bühne/Film, Bild-/Tontechnik

832

833

611
612
751

lngenieunvesen der jew. Fachrichtung
(siehe,,Allgemeine Hinweise")
Chemie, Chemieingenieurwesen
Physik, Physikingenieurwesen
Sonstige bzw. o. n. A.

lngenieunivesen derlew. Fachrichtung (siehe,,Allgemeine
Hinweise"); Fachhochschul- bzw. Hochschulabschluß
Chemie, Chemieingenieurwesen (Fachhoch-, Hochschulab-
schluß)
Physik, Physikingenieunivesen (Fachhoch-, Hochschulab-
schluß)
Techniker (siehe,,Allgemeine Hinweise"); Berufsfachschul-
bzw. Fachschulabschluß

wie,,Fabrikant" (... 832)

Chemiearbeiter
Papier-, Zellstoff herstellung
Maler und Lackierer (Bau)
Warenmaler/-lackierer

Nachrichten-, Fernmeldegerätebau (n i c h t : Fachschul.
abschluß; bei Fachschulabschluß; 622 -004)
Fernmeldevenraltun g (Post)

Handel, Wareneinkauf, -verkauf
Buchhandel, Verlagswesen
Bank, Sparkasse
Bausparkasse
Krankenversicherung (priv.)
SonstigeVersicherung
Spedition, Güterverkehr, Lagereiwesen
Personenverkehr, Fremdenverkehr, Reisebüro
Werbung, Verkaufsförderung, Public Relations
Grundstücksverwaltun g
Vermietung, Vermittlung (2. B. lmmobilien), Versteigerung
Kalkulation, Rechnungswesen
Buchhaltung
Kassenwesen
EDV
Patentwesen, Patentamt
Publizistik, Pressewesen, Verlags-, Zeitungsredaktion
Übersetzungswesen
Bibliotheks-, Dokumentations-, Archiv-, Museumswesen
Sozialarbeit
Arbeits-, Berufs-, Studien-, Bildungsberatung, -planung,
Aöeitsvermittlung
Sonstige bzw. o. n. A.

Blumengeschäft , Floristik
Bank, Sparkasse
Bausparkasse
Krankenversicherung (privat)
Sonstige Versicherungen
Gaststättengewerbe
Sonstige

834

835

836

837

Fabrikbesitzer

Farbenmischer, anderer

Fernmeldeassistent,
anderer

Sachbearbeiter, anderer

601 , 602, 605 bis 607

6t1

6't2

621,622,625 bis 628

14'l
161
511
512

314

781

681
683
691
692
693
694
701
702
703
704
705
771
772
773
774
813
821
822
823
861
863

781

Berufsordnungen,
die in Betracht kommenBerufsbezeichnungen

838 Filialleiter, anderer 053
691
692
693
694
91 1

751
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je nach Beruf (...839bis...846)

Berufsordnungen,
die in Betracht kommenBerufsbezeichnungenEndziffer

..839 Vermessungskontrolleur 604

624

632
726

840 Meister, anderer

841

Gutachter (Sachver-
ständiger)

Versuchsfeldingenieur

01 1 bis 042, 044 bis 05 t ,
053 bis 466, 481 bis 549,
629, 632, 686, 687, 71 2
bis 725, 733, 741 bis
744,792bis805,831 bis
838,852,874 bis 877,
901,912bis921,931 bis
937

041, 044, 051, 062, 071 bis
522,541 bis549,629,
681; 687, 691 bis706, 712
716,732,734,743,744,
771 bis784,792, 801 , 802,
836,931 bis937

032,052,601 bis612,
726,803

101, 102, 112,121,134,
1 35, 1 41, 144,163,171
bis 1 75, 1 82 bisjU,202,
221 bis 224, 232, 234, 251
bis262,270 bis 282,284
bis 305,31 1 bis 315, 332,
342, 344, 351 bis 37 2, 37 4
bis 401, 421, 422, 432, 44'l
bis 462, 466, 481 bis 51 4,
804, 834, 837, 901 , 932,
934

135, 162 bis 1 64, 182 bis
184,242,305,306,321,
322,342,344,346,352
bis 354, 356, 357, 373,
376,378,424,512,514,
522

Erläuterung der Beruf sordnungen

Vermessungsingenieur (Fachhoch-, Hochschulabschluß
entsprechender Fachrichtung)
Vermessungstechniker (Beruf sf achschul-, Faqhschulab-
schluß entsprechender Fachrichtung; ggf. auch prakt.
Berufsausbildung in einem entspr. Lehrberuf)
Meß- und Regelmechaniker
Flugsicherung

Hinweis: Meister sind in der gleichen BerufsordnunE (erste 3
Stellen) einzuordnen wie die zugehörigen Grundberufe,
z.B. Tischlermeister bzw. Meister im TischlerhandwerkwieTischler. 501 -840

Meister im Maurerhandwerk bzw. Maurermeister
wie Maurer 441-840

lndustrie-/Werkmeistersind dagegen in der Berufsordnung
629 zu erfassen.

Die jeweilige Berufsordnung ist anhand des Wirtschaft s-
zweiges, derArbeitsstättenbezeichnung oderdes in Frage
1 1 a genannten Lehrberufs zu ermitteln und um die Endziffer
. . . 840 zu erweitern.

Hinweis: Gruppenführer/ -leiter sind grundsätzlich in der
gleichen Berufsordnung (erste 3 Stellen) einzuordnen wie die
zugehöri gen Grundberufe,
z.B. Gruppenführert-tetter (aucno;ff;f9loer 

.' r es_e+r
Gruppenführer/-leiter (Reinigung von Gebäuden)

wie Gebäudereiniger . 934-841
Gruppenführer/-leiter (Schiffbau)

wie Schitfbauer 504-841 (Holz)
. . 270-841 (Eisen)

Die jeweilige Berufsordnung ist anhand des Wirtschafts-
zweiges, derAöeitsstättenbezeichnung oder des in Frage
1 1 a genannten Lehrberufs zu ermitteln und um die Endziffer
. . . 841 zu enareitern

siehe,,Sachverständiger" (. .. 876)

siehe,,Allgemeine Hinweise"

Fehlt eine nähere Erläuterung des Handwerksberufs
(Wirtschaftsaueigangabe, Arbeitsstättenbezeichnung), ist die
Berufsordnung (ercte 3 Stellen) des in 1 1 a genannten
Lehrberufs zu ermitteln und um die Endziffer . . . 844 zu
erweitern,
z.B. Stukkateur . 481-844Zimmerer 451-844

Gas- und Wasserinstallateur . 262-844

Fehlt eine nähere Erläuterung, ist anhand derAngaben zum
Wirtschaftszweig, ggf. auch zum erlernten Beruf eine
adäquate Berufsbezeichnung zu ermitteln,
z.B. (Etuis, Kartonarbeiten)sieheEtuimacher,Kartonagenmacher 162-846

(Montage von Elektroteilen)
siehe Elektroteilemontierer . 321-846

(andere Montagearbeiten)
siehe Montierer o. n. A. 322-846

(Stricken) siehe Stricker 344-846
(Nähen von Wäsche) siehe Wäschenäher 353-846
(Nähen von Pelzwaren) siehe Pelznäher 378-846

Gruppenführer (bzw.
Gruppenleiter)

842

843

844 Handwerker

846 Heimarbeiter

12
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je nach Beruf (...847bis...853)

Berufsbezeichnungen Berufsordnungen,
die in Betracht kommenEndziffer

847 Helfer, anderer

Versuchsingenieur

Werkgehilfe

Wartungsingenieur,
anderer

851 Zusammennäher, anderer

8s2 Kaufmannsgehilfe,
anderer

8s3

021,022,041bis 051,
053,062,071 bis549,
682,685,712,723,725,
732,741,744,7U,823,
854, 8s6, 861 , 862, 864,
893, 91 3, 923 bis 937

032, 052, 061, 601 ors612

627

601bis612,722,726 siehe,,AllgemeineHinweise"

041 , 044, 051 , 062, 071
bis 522, 541 bis 549, 629,
681, 687, 691 bis 706, 712,
716,732,734,743,744,
771 bis784,792, 801, 802,
836, 931 bis 937

848

849

Erläuterung der Berufsordnungen

Berulsfachliche Helfer (d. h. nicht allgemeine Hilfsarbeiter)
werden in dergleichen Berufsordnung eingeordnet wie die
zugehörigen Fachkräft e.
Falls eine nähere Erläuterung fehlt, ist anhand derAngaben
zum Wirtschaft szwei g bzw. der Arbeitsstättenbezeichnung
eine adäquate Berufsbezeichnung für Helfer (bzw. . . . helfer)
oder Fachkräfte zu ermitteln,
z.B. (Möbelpolsterei)siehePolsterer,

Polstererhelfer . 492-847
(Gießerei) siehe Gießereihelfer,

Gießereiwerker 203-847
(Bauschlosserei) siehe Bauschlosser,

Bauschlosserhelfer 270-847
(Bibliothek, Bücherei) siehe Bibliotheksgehilfe,

Büchereihelfer . 823-847

siehe,Ällgemeine Hinweise"

Nahrungsmittel-, Getränke-, Textil-, Bekleidungs-, Leder-
herstellung, Holz-, Papier-, Glastechnik, Keramik, Kunststoff-,
Kautschuktechnik, Druckereitechnik
andere technische Fachrichtungen
Schmuckwarenindustrie, Taschen- und Armbanduhren;
außerdem: o. n, A.

628
781

850

355
374
375
377
378
492

681
682
683
684
691
692
693
694
701
702
703
705
753
771
772
773
774
781

Hut-, Mützenmacher
Groblederwarenhersteller, Sattler, Bandagisten
Feinledenruarenhersteller, Täschner, Fei ntäschner
Handschuhmacher
Pelznäher
Polster-, Matratren-, Teppichnäher

Groß-, Außen- und Einzelhandel, Einkauf
Verkäufer
Buchhandel, Verlagswesen
Drogerien, Reformhäuser
Banken, Sparkassen
Bausparkassen
Krankenversicherung (private)
Sonstige Versicherungen
Speditionswesen, Güterverkehr, Lagereiwesen
Personen-, Fremdenverkehr, Reisebüro
Werbung, Vekaufsförderung, Public Relations
Vermietung, Vermittlung, Versteigerung
bei steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen
Kalkulation, Rechnungswesen
Buchhaltung
Kassenwesen
EDV
Anwalts-, Notarlcüro, sonstige Bürobereiche; außerdem:
o. n.A.

Hinweis: Kolonnenführer (dgl. Gruppenführer od. Vorarbeiter)
sind grundsätzlich in der gleichen Berufsordnung (erste drei
Stellen) einzuordnen wie die zugehörigen Grundberufe,
z.B. Kolonnenführer(Papierhersteller)

wie Papiermacher . 161 -853
Kolonnenhihrer (Rohrinstallation)

wie Rohrinstallateur 262-853
Kolonnenführer (Straßenbau)

wie Straßenbauer . 462-853
Kolonnenführer (Straßenwartun g)

wie Straßenwärter 716-853
Die,jeweilige Berufsordnung ist anhand des Wirtschafts-
zweiges, derArbeitsstättenbezeichnung bzw. des in Frage
1 'l a genannten Lehrberufes zu ermitteln und um die Endzitfer
. . . 853 zu erweitern.

Kolonnenführer, anderer
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je nach Beruf (...854bis...859)

Berufsordnungen,
diein BetrachtkommenBerufsbezeichnungenEndziffer

854 Kommunalbeamter,
anderer

855 Zurichter, anderer

Wickler, anderer 212
213
332
424

Kontrollbeamter, anderer 032

858

856

857

031 , 032,051, 0s2, 061,
306,311 bis313,461 bis
465, 541, 548, 603,61 1 bis
624, 626, 628 bis 635, 701,
702,705,706,71 1 bis 714,
716,724,725,792,793,
802,803,805,822,823,
841 bis 844, 861, 862, 864,
874, 876, 877, 881 , 883

081, 101, 1 1 1,1 12, 161,
183,212,270,286,302,
332,356,357,371 bis
378,931

861

144,251 bis315,504

Erläuterung der Berufsordnungen

Hinweis: BeifehlenderAngabe zurTätigkeit ist wie folgt
vozugehen:
Zunächst istlestzustellen, ob die Berufszugehörigkeit durch
die Angabe zur Frage 1 2 (Name der Arbeitsstätte) eingegrenA
werden kann.
Bei Beantwortung der Frage 1 1 ist ggf. derangegebene
Lehrberuf für die Verschlüsselung zugrundezulegen,
z.B. Venvaltungsfachangestellter . 781 -854Vermessungstechniker. 624-854

Assistent an Bibliotheken . 823-854

Bei Beantwortung der Frage 1 0 ist anhand derAngabe zur
Hauptfachrichtung eine passende Berufsbezeichnung zu er-
mitteln, wobeizu beachten ist, daß eine Fachhochschul- bzw
Hochschulausbildung (Diplom u. ä.) i. d. R. den Zugang zum
gehobenen u. höheren Dienst ermöglicht (die Berufs-
systematik unterscheidet nicht zwischen diesen beiden
Lauflcahngruppen) und eine Berufsfachschul- bzw. Fach-
schulausbildung i. d. R. in den mittleren Dienst einmündet.

Hinweis: Die Berufszugehörigkeit ist insbesondere anhand
der Wirtschaft szweigangabe, der Arbeitsstättenbezeichnung,
ggf. deserlernten Berufesfestzustellen,
z.B. (Papierherstellung)

siehe Papiermacher 161 -855
Steinbruch, Steingewinnung)

siehe Steinbrucharbeiter 081 -855
(Wäscherei) siehe Wäscher 931-855
(Edelmetallverarbeitung)

siehe Edelmetallschmied 302-855
(Schiosserei) siehe Schlosser 270-855
(Rauchwaren, Felle)

siehe Rauchwaren-, Fellzurichter 378-855

DrähteallerAft
Metallschläuche
Garnspulen (Ankenrickler)
Zigarren-, Tabakherstellung

Landwirtschaft , Tier-, Saatzucht, Weinbau
(ln genieure oder Techniker)
Bauwesen (lngenieure); Fachhoch-, Hochschulabschluß
Sonstiges lngenieunvesen (Fachhoch-, Hochschulabschluß)
Bauwesen (fechniker); Berufsfachschul- bzw. Fachschul-
abschluß
Sonstige Techniker (Berufsfachschul- bzw. Fachschul-
abschluß)
Banken, Sparkassen
Rechnungswesen
Gewerbeaufsicht, Eichdienst, Baukontrolle, -aufsicht,
Umweltschutzbeauft ragte, Sicherheitskontrolle, a. n. g.
Sozialarbeit, Sozialpflege, Fürsorgewesen

Hinweis: Die Zuordnung ist abhängig von der leweiligen
Berufszugehörigkeit,
z.B. Kundendienstmonteurim Kfz-Handwerk

siehe Kraftfahrzeugmechaniket,
Kraftfahzeughandwerker 281-858

K. im Reifenseruice
siehe Reifenreparateur 144-858

K. für Elektrogeräte
siehe Elektrogerätebauer,

Elektrogerätemechaniker 314-858
K. (Radio-, Fernsehtechnik)

siehe Radio- und Fernsehtechniker 315-858

Falls der konkrete Tätigkeitsbereich aus den Angaben zum
Wirtschaftszweig bzw. derArbeitsstättenbezeichnung nicht
hervorgeht, ist ggf. der in Frage 1 1 genannte Lehrberuf zu
verschlüsseln (mit Endziffer. . . 858)

wie,,Auszubildender" (. . . 894)

603
607
623

628

691
771
803

Kundendienstmonteur

14

859 Lehrling, anderer
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je nach Beruf(... 860bis...864)

Endzitfer

860 Leiter, anderer

861 Werkführer, anderer

Werkassistent

Vorsteher

864 Vorarbeiter, anderer

01't ,021 bis 022, 031 , 032,
052,061,41 1,431,521,
603, 607, 623, 629, 631 ,
681 , 683, 686, 687, 691 ,
694, 701 bis703,705,7 12,
713,726,733,741 ,751 ,
752,762,763,772,bis
774,781,783,792,821,
823, 831 , 832, 835, 836,
838, 841 , 844, 855, 861 ,
862, 864, 871 , 874,877 ,
883,91 1,921

Erläuterung der Berufsordnungen

Falls die Tätigkeitsangabe keine näheren lnformationen
enthält, ist die Berufszugehörigkeit anhand derAngaben zu
den Fragen 16 (Wirtschaftszweig), ggf. 12 (Name derArbeits-
stätte), 1 1 (erlernter Beruf) und 10 a/b (höchsterAbschluß mit
Hauptfachrichtung) festzustellen.

Anhand der genannten Angaben ist eine adäquate Berufsbe-
zeichnung zu ermitteln.

z.B. (Leiter eines Supermarktes)
siehe Supermarktleiter

(Leiter einer Bankfiliale)
siehe Bankzweigstellenlei!er,

Bankfachmann
, (Leiter einer Versicherungsagentur)

siehe Versicherungsagent,
Hauptagenturleiter

(Leiter des Einkaufs)
siehe Einkaufsleiter

(Leiter einer Bibliothek)
siehe Bibliotheksdirektor

751 -860

691 -860

694-860

681 -860

823-860

751 -860

862

863

174
241
270
3'tl
463
629'
712
722

627
781

021 , 031 , 681 , 691 , 701 ,
712,726,751 ,762,772,
773,781 ,792,805, 814,
823,853,862

041 , 044. 051 , 062, 071
bis 522, 541 bis 549, 629,
681, 687, 691 bis 706, 712,
716,732,734,743,7 44,
7 7 1 bis 7 84, 792, 801, 802,
836,931 bis937

Bei fehlender näherer Angabe

Druckerei
Oberbauschweißung
Ausbesserungsdienst, Brückenunterhaltung
Starkstromdienst
Baudienst (Gleisbau)
Justiz-, Strafuollzugsdienst
Signal-, Stellwerksdienst
Schiffsmaschinendienst

technischer
nicht-technischer

Falls dieTätigkeitsangabe (Frage 1 7) keine näheren lnfor-
mationen enthält, ist die Berufszugehörigkeit anhand der
derAngaben zu den Fragen 16 (Wirtschaftszweig), ggf. 12
(Name derArbeitsstätte), 1 1 (erlernter Beruf) und 10 a/b
(höchster Abschluß mit Hauptfachrichtung) festzustellen.

Anhand dieserAngaben ist eine adäquate Berufsbezeichnung
zu ermitteln.
(Anm.: Die Bezeichnungen Vorsteher, Leiter, Direktor
können als Synonyme angesehen werden)
z.B. (Rechtsanwaltsbüro)

sieheRechtsanwaltsbürovorsteher 781-863
(Buchhaltung) siehe Buchhaltungsvorsteher,

Buchhaltungsleiter 772-863
(Kasse) siehe Kassenvorsteher,

Kassendirektor 773-863
(Verkauf) siehe Verkaufsvorsteher,

Verkaufsleiter 681-863
(Archiv) siehe Archiworsteher 823-863
(Börse) siehe Börsenvorsteher 691 -863
(Museum) siehe Museumsdirektor 823-863

Vorarbeiter sind grundsätzlich in der gleichen Berufsordnung
(erste 3 Stellen) einzuordnen, wie die zugehörigen
Grundberufe,
z.B. VorarbeiterimTischlerhandwerk

wie Tischler . 501-864
Maurervorarbeiter wie Maurer 441-864

Die jeweilige Berufsordnung ist anhand der Wirtschaftszweig-
angabe, derArbeitsstättenbezeichnung, ggf. des in Frage
'I 1 a genannten Lehrberufs zu ermitteln und um die Endziffer
. . .864 zu erweitern.

Berufsordnungen,
diein BetrachtkommenBerufsbezeichnungen

-492-
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je nach Beruf(... 865 bis... 868)

Endziffer Erläuterung der Berufsordnungen

865 Praktikant,anderer

866 Volkswirt, anderer

867 Prokurist

868 Venrvalter, anderer

021
031
044
051
061
411
431
691
703
724
781
823
841
842
843
844
855
861
92'l

681,683,691 bis705,
751 bis 753, 762,763,774,
871,874,881

031
683
691
692
693
694
701
702
703
752
753
751

022
052
061
681
686
701
704

705
713
725
741

773
781

793
794
823
844
862
911
921

753
762

Tiezucht
Landwift schaft liche Venraltung
Tierheilkunde (Veterinärgehilfe)
Gartenbau
Forstwirtschaft
Küche
Molkerei
Bank, Sparkasse
Werbung
Binnenschiffahrt
Verwaltung
Bücherei, Bibliothek
Arztlicher
Zahnäztlicher
Tierärztlicher
Apotheke
Diätassistenz
Sozialarbeit
Hauswirtschaft

Fürden Volkswirt gelten grundsätzlich die im SV (S.46-47)
unter Betriebswirt aufgef ührten Zuordnungsalternativen ;
Volkswit o. n. A. 881 -045

l-andwirtschaft
Verlagswesen, Buchhandel
Bank, Sparkasse
Bausparkasse
Krankenversicherung (private)
Sonstige Versicherungen
Güterverkehr, Spedition, Lagereiwesen
Personenverkehr, Fremdenverkehr, Reisebüro
Werbung, Public Relations
Unternehmens-, Betriebsberatung, Organisation
Wirtschaft sprüfung, Steuerberatung
Sonstige

Fischerei
Garten(bau)
Forstwirtschaft
Verkaufsstellen, Filialen, Niederlassungen (Handel)
Tankstellen
Lagerhallen, -höfe, -häuser (Spedition)
Haus-, Grundstücks-, lmmobilienvenrvaltung (nicht:
Hauswart)
Campingplätze
Fuhrhöfe, Fuhrparks, Schiffahrtsverwaltung
Schleusen
Lager-, Depot-, Feuerwehrgeräte-, Schuppen-, Silo-,
Waren-, Wed<zeuglagervenivaltung, Bauhof -Verwaltun g
Konkursvenrualter
Versorgungsheime, Kliniken, Krankenhäuser,
Unterkunftslager, Schlacht-, Viehhöfe
Kassenverwaltung
Aktenverwaltung, Bad-, Bädervenrvaltung, Büro-, Hafenbüro-,Friedhofsvenrvaltung \
Haus-, Schulhausverwaltung (- Hauswart, Hausmeister)
lnstitutsverualtung (- lnstitutsdiener)
Bibliotheken, Büchereien, Museen
Apotheken
Altersheim-, AsyF, Fürsorgehäuser, Heime, Waisenhäuser
Hospiz-, Kantinen-, Kasinoverwaltung
HausWirtschaft Sverwaltung

16
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le nach Beruf (...869bis...873)

Endzitfer

869 Prüfer, anderer

870 Taucher, anderer

871 Springer

872 Referent

032,132,1 33, 1 35, 141,
161,212,234,251,270,
283bis285,311 bis314,
321,331,342,344,423,
431 , 503, 522, 602,607 ,
628,629,631 bis 633,
691 bis694,701,706,
712,726,741,753,762,
771 bis773,781 , 792, 803

Erläuterung der Beruf sordnungen

Prüfer (bzw. Kontrolleure) in der Fertigung sind grundsätzlich
wie die entsprechenden Fertigungsberufe zu verschlüsseln,
z.B. (Maschinenbau)

siehe Maschinenbauer 270-869
(Elektroinstallation)

siehe Elektroinstallateur 31 1-869
(Papierherstellung)

siehe Papierhersteller, -macher 161 -869
(Nähmaschinenferti gun g)

siehe Nähmaschinenmechaniker 285-869

Prüft ätigkeiten von Technikern bzw. Technischen
Assistenten/lngenieurassistenten (mit Berufsfachschul- bzw.
Fachschulabschluß) sind nach den Berufsordnungen 032, 628
bis 633 (siehe SV, Seite 9 und 21) zu verschlüsseln.
Für Pniftätigkeiten auf lngenieurniveau (Fachhochschul-,
Hochschulabschluß) kommen in Betracht:
032 (Landwirtschaft , Tierzucht)
602 (Elektrotechnik)
607 (Sonstige)

Für Prüftätigkeiten auf nichttechnischem Gebiet (alle
Abschlußarten) ist die Berufszugehörigkeit anhand der
Fragebogenangaben zum Wirtschaft szweig, erlernten Beruf
bzw. zur Hauptfachrichtung, Bezeichnung der Arbeitsstäfte
zu ermitteln,
z.B. (Wirtschaftsprüfung)

siehe Wirtschaftsprüfer . 753-869
§ersicherungswesen)

siehe Versicherungsfachmann 694-869
(Gewerbeaufsicht)

sieheGewerbeaufseher. 803-869

Keramikherstellung
Kerzenherstellung
Gummibeschichtung
Metallhärtung, -vergütung
Galvanisierung
Textilschmuckferti gung
Schokoladen-, Süßwarenindustrie
Lackiererei

Die Berufszugehörigkeit ist anhand der Fragebogenangaben
zum erlernten Beruf, Wirtschafszweig, ggf . zur Arbeitsstätten-
bezeichnung (Frage 12) zu ermitteln; grundsätzlich sind
Springerwie die jeweiligen Fachberufe zu verschlüsseln,
z.B. (optischelndustrie, Feinoptik)

siehe Feinoptiker 135-871
(feinmechanische lndustrie)

siehe Feinmechaniker 284-871
(Möbelpolsterei)sieheMöbelpolsterer 492-871
(Spinnerei) siehe Spinner 331 -871
(Hafenschifiahrt)sieheHafenschitfer 724-871

Landwirtschaft , Tiezucht
Ganenbau, Landschaft sgestaltung, -pf lege
Forstwirtschaft , einschl. Beratung
siehe,,Allgemeine Hinweise"
Wirtschaftsunternehmen, o. n. A.
Parteien, Verbände
EDV
Gewerbeaufsicht, Umweltschutz, Eichdienst
für juristische Fragen, Patentamtsbedienstete,
Datenschutzbeauft ragte
Bibliotheks-, Dokumentations-, Archiv-, Museumswesen
Wirtschaft swissenschaft en, Sozialwissenschaft en, a. n. g
Geisteswissenschaften, a. n. g.
Naturwissenschaften, a. n. g.

135,241bis244,270,
281 bis286,313bis323,
331 bis 378, 492, 629,724

121
141
143
233
234
357
433
512

032
052
061
601bis612
751
763
774
803
813

823
881
882
883

Berufsordnungen,
diein BetrachtkommenBerufsbezeichnungen

873 Sozialwirt

-494-

siehe,,Diplom-Sozialwirt" (. . . 826)
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je nach Beruf (... 874 bis ...877)

Endziffer

874 Schichtführer, anderer

875 Revisor, anderer

876 Sachverständiger,
andeier
(=Gutachter)

877 Saisonarbeiter, anderer

041, 044, 051 , 062, 071
bis 522, 541 bis 549, 629,
681, 687, 691 bis706, 712,
716,732,734,743,744,
771 bis784,792, 801 , 802,
836,931 bis937

270
284
311
312

691
693
694
701
712
741
762
771
803

021, 032, 052, 061 , 601
bis628, 681, 691 bis694,
702bis76,722,751 bis
7 53,7 62,7 63,77't t17 2,
802, 803, 81 1 bis 81 3, 821,
833, 841 bis844, 871, 881
bis 883

Erläuterung der Berufsordnungen

Schichtführer sind grundsäElich in dergleichen Berufs-
ordnung (erste 3 Stellen) nachzuweisen, wie die zugehörigen
Grundberufe,
z.B. Sqhichtführer(Buchbinderei)

sieheBuchbinder. 163-874
Schichtf ührer (Maschinenbau)

sieheMaschinenbauer,-schlosser 270-874
Schichtführer (Autopolsterung)

siehe Autopolsterer 492-874
Schichtf ührer (Elektromontage)

siehe Elektromontierer 321 -874
Schichtf ührer (Photolabor)

siehe Photolaborant . 634-874

Die jeweilige Berufsordnung ist anhand derWirtschafts-
zweig- bzw. Arbeitsstättenbezeichnung, ggf. des erlernten
Berufs zu ermitteln und um die Endziffer . . . 874 zu erweitern

602

607

622
628

Schlosserische Arbeiten aller Art
Feinmechanische Arbeiten
Elektroinstallation
Fernmeldewesen

nicht
Fachschul-,

Fachhochschul-,
Hochschulabschluß

Elektrotechnik Energietechnik bzw. Nachrichten-,
Fernmeldetechnik; Fachhochschul-, Hochschulabschluß
entsprechender Fachrichtung
Technischer Revisor o. n. A. (mit Fachhochschul-,
Hochschulabschluß technischer Fachrichtung)
Elektrotechnik (Fachschulabschluß)
Technischer Bevisor o. n. A. (mit Fachschulabschluß
technischer Fachrichtung)

Banken, Sparkassen (lnnenrevisor)
Krankenversicherung (private)
andereVersicherungen
Schiffahrt (Schiffsrevisor)
Eisenbahn (Zugrevisor)
Lager, Magazin
in Behörden (nicht technische Revision)
Buchhaltung
in Sicherheitsbehörden, Gewerbeaufsicht u. ä.

Sachverständiger/ Gutachter sind jeweils entsprechend dem
von ihnen betreuten Fachgebiet bzw. ihren beruflichen
Kenntnissen einzuordnen. Anhand des Ausbildungs-
abschlusses (in Verlcindung mit der Hauptfachrichtung, ggf.
auch derArbeitsstätten- und Wirtschaftszweigbezeichnung)
ist eine adäquate Berufsbezeichnung zu ermitteln,
z. B. (Chemie - Hochschulabschluß)

siehe Chemiker 61 1-876
(Elektrotechnik - Fachschulabschluß)

siehe Elektrotechniker 622-876
(Bauwesen - Hochschulabschluß)

siehe Bauingenieur 603-876
(Verkehr - Fachhochschulabschluß)

siehe,Verkehrsingenieur 607-876
(Medizin - Araausbildung)

, sieheArä 841 -876
Technischer Sachverständiger o. n. A.

(Fachhochschul-, Hochschulausbildung) 607-876(Fachschulausbildung) 628-876Rechtssachverständiger 813-876
Steuer-,Wirtschaftssachverständiger. 753-876

Forst-, Waldarbeiten
Kellner, Stewards
Sonstige Arbeiten im Gastgewerbe
o. n. A. (soweit nicht landwirtschaftlicher Bereich)
o. n.A. (soweit landwirtschaftlicher Bereich)

062
912
913
531
041

Berufsbezeichnungen Berufsordnungen,
die in Betracht kommen

18
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je nach Beruf (...878bis...887)

Endzitler Erläuterung der Berufsordnungen

878 Betriebskalkulator

Automateneinrichter,
anderer

Automateneinsteller,
anderer,
Maschineneinrichter
Maschineneinsteller

Ordensbruder

Ordensschwester, andere

lnnenrevisor

031
032
601bis607

621 bis 627

071bis433,
(ohne:'142,'177,
321bis323

101 , 1 02, 121 , 1 32 bis 135,
1 63, 1 73 bis 1 75, 182 bis
184,202,232,235,251,
252,261,
305,306,
48s,501,

landwirtschaft liche Verwaltun g
Landwirtschaft (nicht Verwaltung)
lhgenieurwesen (Fachhochschul-, Hochschulabschluß
entspr. Fachrichtung); siehe,,Allgemeine Hinweise"
Techniker (Fachschulabschluß entspr. Fachrichtung); siehe
,,Allgemeine Hinweise"
Technischer Kalkulator o. n. A.
Krankenversicherung (private)
andere Versicherungen

Hinweis: Automateneinrichter/-einstelier bzw. Maschinen-
einrichter/-einsteller sind wie die zugehörigen Fertigungs-
berufe, die sich derAutomaten bzw. Maschinen bedienen,
zuzuordnen,z.B. Automateneinrichter(Drehautomaten)

siehe Dreher 221-879
Automateneinrichter (Webautomaten)

siehe Weber 342-879
Automateneinsteller (Feinblechverarbeitung)

siehe Feinblechner 261 -880
Automateneinsteller (Feinmechanische lndustrie)

siehe Feinmechaniker 284-880
Automateneinsteller (Gießerei)

siehe GieBereimechaniker 202-880
Maschineneinrichter (Kessel- und Behälterbau)

siehe Kessel- und Behälterbauer 252-881
Maschineneinsteller (Herstellung optischer Geräte)

siehe Optikgerätemechaniker . 284-882
Maschineneinrichter (Schlosserei)' siehe Schlosser 270-881

Anhand der Arbeitsstätten- bzw. Wirtschaft szweigbe-
zeichnung, ggf. auch der angegebenen Lehrberufsbe-
zeichnung, ist eine passende Berufsbezeichnung im SV zu
ermitteln und zu verschlüsseln

Kunsthandwerker sind nach dem,jeweiligen Handwerksberuf
zu verschlüsseln,
z.B. Kunstschlosser

siehe Schlosser . 270-883
Kunstglaser

siehe Glaser 485-883
Kunstschmied

siehe Schmied . 251 -883
Kunstbuchbinder

sieheBuchbinder. 163-883
Kunstmöbeltischler

siehe Tischler 501 -883
Kunstphotograph

siehe Photograph . 837-883

Der jeweilige Handwerksberuf ist anhand der Arbeitsstätten-
bezeichnung, des Wirtschaftszweiges oder des Lehrberufes,
ggf. der Hauptfachrichtung der schulischen Ausbildung zu
ermitteln.

Generell: 892-009

Krankenschwester, Kinderkrankenschwester, Hebamme
Krankenpf legehelf erin
Heimleitung, -erziehung, Heilerziehung
Kindergarten (Ezieherin, Leiterin), Kinderpflege

Bank, Sparkasse
Bausparkasse
Krankenversicherung (privat)
andere Versicherungen
Lagereiwesen
Wirtschafts-, Betriebsprüf ung
öffentliche Verwaltung
Rechnungswesen, -prüfung
Sonstige bzw. o. n. A.

628
693
694

879

880

881
882

883 Kunsthandwerker

270,301,302,
342,357,376,
502,837

884

885

887

853
854
862
864

691
692
693
694
741
753
762
771
753

-496-
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je nach Beruf (... 888 bis... 892)

Berufsbezeichnungen Berufsordnungen,
die in Betracht kommenEndziffer

...888 Steuerpultfahrer

Erläuterung der Beruf sordnungen

Steuerpultfahrer sind wie die zugehörigen Ferti gungsberuf e
zu verschlüsseln. Anhand des Wirtschaft szweigeVder
Aröeitsstättenbezeichnung, ggf. des erlernten Berufs, sind der
Gegenstand der betiieblichen Aufgabenstellung sowie eine
entspr. Berufsbezeichnung zuermitteln,
z.B. (Hochoren-, Hüttentechnik, Eisen-/ Metallezeugung)

siehe Hüüenfachaöeiter, Metallezeuger,
Hüttenwerker 191-888

(Walzwerk)
siehe Walzer, Walzenanlagensteuerer,
Steuerbühnenmaschinist 192-888

(Papierherstellung)
siehe Papiermacher,

Papiermaschinenführer . . 161;888
(Chemieindustrie)

siehe Chemiefacharbeiter,
Chemiebetriebswerker 141 -888

(Backindustrie)
siehe Backwarenhersteller,

Backmaschinenführer 391-888
(Süßwarenindustrie, Speiseeishersteilung)

siehe Süßwarenhersteller,Speiseeishersteller 433-888
(Elektronische Datenverarbeitungsanlage), siehe Operator, Maschinenbediener (EDV),

Konsoloperator 774-888

Die Zuordnung ist abhängig von der konkreten beruflichen
Tätigkeit, c
z.B. Kundendiensttechnikerim Reifenservice

siehe Reifenreparateur,
Vulkaniseur . 144-890

Kundendiensttechniker im Kraftfahaeughandwerk
siehe Kraftfahzeugmechaniker 281 -890

Wartungstechniker in der Kraftfahzeugelektrik
siehe KraftfahzeugeleKriker 311-889

Wartungstechniker in der Gas- u. Wasserinstallation
siehe Gas- und Wasserinstallateur 262-889

Falls der Tätigkeitsbereich aus den Angaben zum Wirtschafts-
zweig bzw. aus derArbeitsstättenbezeichnung nicht hervor-
geht, ist ggf. der in Frage 1 1 genannte Ausbildungsberuf zu-
grundezulegen und im SV nachzuschlagen (Endziffer. . . 889
bzw... .890)

Falls eine Fachschulausbildung (Frage 10 a)vorliegt, ist
anhand der Hauptfachrichtungsangabe (1 0 b) der ent-
sprechende Beruf aus den Berufsordnungen 621 bis 628
(siehe,,Allgemeine Hinweise') zu ermitteln

Landwirtschaft
Weinbau
Tiezucht, -haltung
Fischerei
Tierpflege
Gärtnerei, Gartenbau
Floristik
Ausbildungsingenieur (lngenieurausbildung an Fachhoch-
schuleod. wissenschaftliche Hochschule)
Bergbau
industrielle Ausbildungsberufe
Handel
von Musikern
von darstellenden Künstlern
von Masseuren u. medizinischen Bademeistern, Kranken-
gymnasten, Logopäden, Beschäftigungs- u. Arbeits-
therapeuten u. a. Therapeuten
von Krankenschwestern, Hebammen
von Diätassistenten, Pharmazeutisch-techn. Assistenten
von medizinisch-technischen Assistenten
Sozialarbeit (Praxisanleitung)
Sozialpädagogik (Praxisanleitung)
als Werklehrer, Werkstaülehrer
Kunst-, Musik-, Gesangsuntericht
alle Sportdisziplinen
Friseurhandwerk
Kosmetik
Hotel-, Gaststättenwesen (nicht Kellner)
von Kellnern, Restaurantfachleuten
Hauswirtschaft

889

890

Wartungstechniker,
anderer

Kundendiensttechniker

892 Ausbilder, anderer

071bis101,111bis133,
141, 143 bis 162, 181, 191
bis 252, 270, 331 , 341 bis
344, 391, 422 bis 433, 541
bis 549, 774

144,251 bis 31 5,504,
621bis628

853
855
857
861
862
874
875
876
901
902
911
91?
921

011
012
021
022
044
051
053
607

625
629
681
831
832
852

20
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je nach Beruf (... 893 bis... 900)

Endzitfer

...893 Außend ienstmitarbeiter

894 Auszubildender

895 Autoklavenwärter, anderer

896 Bezirksaufseher, anderer

Fachlehrer, anderer

032
052
683
692
693
694
703
70s
753
774
803
687

Edäuterung der Berufsordnungen

Landwirtschaft
Gartenbau, Landschaft sgestaltun g
vonVerlagen, im Buchhandel
Bausparkassen
Krankenversicherungen (private)
sonstige Versicherungen
Werbung, Verkaufsf örderun g, Kundendienstberatung
I mmobilienvermittlun g/-beratung
Steuerliche Betriebsprüfung, Wirtschaft sprüf un g
EDV
Gewerbeaufsicht
Sonstige bzw. o. n. A.

Falls jeglicher Hinweis auf den konkreten Ausbildungsberuf
fehlt, ist anhand derAngaben zum Wirtschaftszweig bzw. zur
Arbeitsstättenbezeichnung eine Beruf sbezeichnung zu
ermitteln.u.§. Einzelhandel

siehe Einzelhandelskaufmann
Kraftf ahzeugwerkstatt

siehe Kraftfahaeugmechaniker
Schlosserei

siehe Schlosser

01 1, 012, 02't, 044, 051,
053, 061 , 062, 071, 091 ,
101 , 1 02, 1 12, 121 , 132 bis
135,141,142,144,151,
161 bis 1 64, 1 71 bis 176,
181 bis 184, 191, 193, 201,
202, 21 2, 221 bis 225, 231
bis 241, 251, 252, 261 bis
263,27'l bis306, 31 1 bis
31 5, 331 bis342, 344, 346,
351 bis 356, 361 ,362,37'l
bis 375, 377 bis 392, 401 ,
4'l 1, 421 bis423, 431 bis
433,441bis 453, 462 bis
466, 481 bis486, 491, 492,
501bis504,511bis514,
522, 549, 623, 624, 631 bis
63s, 681 bis686, 691, 694,
701 bfs 703, 712 ,714,7'16,
724,753,774,781,782,
804, 823, 833, 834, 836 bis
838, 853, 856, 857 ,876,
901, 91 1 bis 913, 921, 932,
934,935

681 -894

281 -894

270-894

143
161
402
403
412
432

Gummiverarbeitung
Papier-, Zellstoffherstellung
Fleischverarbeitung
Fischveraöeitung
Gemüse-, Obstverarbeitung
Nährmittelindustrie (Herstellung von Mehl, Gewürzen,
Kartoffel-, Nudelprodukten, Backmitteln u. ä.)
Süßwarenherstellung

Landwirtschaft
Bausparkassen
Krankenversicherungen (private)
Sonstige Versicherungen
Werbung, Verkaufsförderung, Kundendienstberatung
Vertriebs-, Verkaufsleitung
Gewerbeaufsicht
Sonstigebzw. o. n. A.

vorschulische Erziehung
an Polizeischulen, Seefahrtschulen u. dgl.
für Kunst-, Musikunterricht

siehe ,,Gruppenführer" (. . . 841)

für industrielle, technische, gewerbliche Lehrberufe
für kaufmännische und andere Lehrberufe

Landwirtschaft liche, Tierzucht-, Weinbauprojekte
Gadenbau
Forstwirtschaft , Forstwesen
Technische Projektleitung entspr. Fachrichtung
(siehe,,Allgemeine Hinweise")
601 bis 612: mit Fachhochschul- bzw. Hochschulausbildung
621 bis 629: i. d. R. mit Fachschulausbildung
Kaufmännische Leitung
Betriebliche Organisation/Rationalisierung
öffentliche Venaraltung
Kalkulatorische Planung

21

897

898

899

900

Gruppenleiter (bzw
Gruppenführer)

Lehrlingsausbilder,
anderer

433

032
692
693
694
703
751
803
687

864
874
875

629
877

032
052
061
601 bis 629

751
752
762
77'.\

Berufsbezeichnungen Berufsordnungen,
diein Betrachtkomm'en

Projektleiter
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le nach Beruf (...900bis...912)

Endzitfer erufsordnungen, I erurt"rngderBerursordnungenic in Fletranhl kammen I

904!

905!

903

904

905

906

.900 Projehleiter

901 Wissenschaftlicher
Assistent, anderer

902 Wissenschaftlicher
Mitarbeiter, anderer

Betriebswirt (grad.)

Soziologe

Diplom-Ökonom

Anwäfter
(Beamtenanwäfter)

Werbetechniker,
anderer

910 Betriebsgehilfe,
anderer

911 Bevollmächtigter

774
835
841bis843

861,862

881bis883

911

601bis612
774
823
881
882
883

032, 052,061 , 601 bis 61 2

774
82'.!
822
823
881
882
883

681,683,684,691 bis
694, 701 bis 704, 751 bis
7 53,7 62 bis774, 881, 91 1

siehe,,Diplom-Sozialwirt" (. . .826), jedoch Endziffer

siehe,,Betriebswirt" (. . . 820), jedoch Endzitfer .

022,032,051,052,001,
172bis 17 4, 241, 27 0, 31 1,
312,463, 601 bis 605, 607
bis612, 621 bis635, 691,
711,712,714,716,721 ,
7 22,726,7 32 bisT 41, 7 62'
773 bis 781 ,784, 791 bis
803, 81 1 bis814, 823, 841
bis 844, 853, 861 bis 863,
871 bis876,881 bis883

621 bis623, 627, 628, 635

703
836

01 1 bis 022, 041 bis 051

744
784
913
923

687
691
751

753

071
605

607
687
751
762
803

EDV
Bühnen-, Filmprojehe
Medizinische ProjeKe (Human-, Zahn-, Tiermedizin):
Hochschulabschluß entspr. Fachrichtung
Sozialarbeit, Sozialpädagogik (2. B. Projekte in der
Stadtteil-, Gemeindearbeit, Ausländerbetreuung)
Wissenschaftl. Projektleitung im Bereich der Wirtschafts- u.
Sozialwissenschaften (881 ), der Geisteswissenschaften (882)
bzw. der Natunrvissenschaften (883)
Hotel- u. Gast§tättenwesen

Technische Berufe (Fachhoch- bzw. Hochschulabschluß)
EDV
Bibliotheks-, Dokumintations-, Archiv-, Museumswesen
Wirtschafts- u. Sozialwissenschaften, Statistik
Geisteswissenschaften, a. n. g.
Naturwissenschaften, a. n. g.

Technische Disziplinen (siehe,,Allgemeine Hinweise")

EDV
Publizistik, Pressewesen, Journalistik
Übersetzungswesen
Bibliotheks-, Dokumentations-, Archiv-, Museumswesen
Wirtschatts-, Sozialwissenschaft en, Statistik
Geisteswissenschaften, a. n. g.
Naturwissenschaften, a. n. g.

Die nebenstehenden Berufsordnungen sind im SV, S.46-47
erläutert. Die zutretfende Schlüsselzahl ist anhand der
Angaben zum Wirtschaftszweig, ggf. zur Hauptfachrichtung
zuermitteln.

908

Dieleweilige Berufsordnung (erste 3 Stellen) ist insbesondere
aus Frage 10(höchsterAbschluß mit Hauptfachrichtung)
bzw. Frage 1 1 a (LehrberuO zu ermitteln.

siehe ,,Allgemeine Hinweise" (die Fachrichtung ist ggf. anhand
der Hauptlachrichtungsangabe bzw. des Lehrberufs zu
ermitteln)
Werbe-Design, Layout
Raum-, Schauwerbegestaltung

Landwirtschaft , Weinbau, Tierzucht, Fischerei, Gartenbau
(siehe SV, S.9)
Lager-, Transportarbeiten
Büroarbeiten
Gastgewerbe
Hauswirtschaft

Handelsvertreter, Reisebevollmächti gter
Bank, Sparkasse
Unternehmens-, Geschäftsleitung (Generalbevollmächtigter,
Handlungsbevollmächti gter)
Steuerberatung (Steuerbevollmächtigter)

Bergbau (Staubbeauftragter)
Bergbau (Sicherheitsbeauft ragter); Fachhochschu l-,
Hochschulausbildung
Sicherheitsbeauft ragter o. n. A.
Vertriebs-, Verkaufsbeauft ragter
U nternehmens-, Geschäft sleitung
U mweltschutzbeauft ragter (nicht technischer Fachrichtung)
Emissions-, lmmissionsschutzbeauft ragter (technischer
Fachrichtung)
Datenschutzbeauft ragter

-499-
22

912 Beauftragter,anderer

813
871 Lehrbeauftragter (Hochschule)
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Gliederung: lnhalt:

1)

=B

1) RegionfurBaden-Württemberg
2l Andere regionale Einheitenauf Gemeindebasis wie: Kirchspielslandge-

meinde,Verbandsgemeinde, Samtgemeinde, Verwahungsgemeinschaft usw.
3) Kreisfreie Städte mit Stadtbezirksuntergliederung
4l Die SA0 wird nur für die regionalen Begriffe erstellt, die nicht in der SA1

enthalten sind.
5) Einschließlich der Schlüsselfür die regionalen Einheiten wie unter 2).
6) Das Vezeichnis der Bündel - Nummern ist fakultativ und kann wahlweise

je Kreis, Gemeinde oder Gemeinde-Teil bzw. Stadt-Teil angelegt werden.

B = Wird als Anfangsbestand vom Stat. Bundesamt geliefert.
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Wird als Teilbestand vom Stat. Bundesamt oeliefert und
muß vom Stat. Landesamt eroänzt und auf-den neuesten
Gebiasstand gebracht werdeh.

Muß im Stat. Landesamt erstellt und erfaßt werden.
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SA 0 = Regionale Sanrmelbegriffe für Tabellen-Zwischenübergqlr:lllgql)

Inhalt: Texte

35 40 {5 50 ss 60 65 70 75

I I I I I II I I I I I

2 x.x x U; --:-1-U I I I I I I I t I

0 3 x,x X xx --u I rr,E .x .T , { ,2 ,6 , ,S 
'T 

,E,L ,L E rN )-i 1) .Onng die. bereifs,in SA,l,enthaltenen

0 4 xx x x.x AXX :;r,u I I I I I I
ne.oionarleltg 

, I I

I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I

E E IS P IE LE I I I I I I I I

0 4 01 0 5I 4.0,, I I I K, r,R.C.HrS.P, I.E,L,L.A.N.D.GrE,M.E,I N,D.E.N. I

0 3 o,8 2 I,l I I I S. T.A,D.T IK.R, E, I.SIE . I I I

0 3 08 2 1,5 I I I L. A.N.D.K rR, E. I. S.Er I I

0 1 0,9 I 6L I I I K, R.E.I.S rF, R, E. I.Er . S.T.A.E rD,T , E. . r I I I I I

I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I

' ,J_:

.--r-.J..-..I-r-

*-t-]-.-

-J--J--I -L.-..

-:--rl-.1---
, .--. l.- ,

--r l.- I- l--

-.r---rLr
g-l--r

lr

I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I

I ',-L-
-.r--r[+

.1.

I I I I I I I I I

I I I ir-l--r+-
l,r,.l,',rl I r..-.l+L

I

I I I I I I

I I I I I I I

I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I

r,-1, II I I I I I I li

I I I I I

I I .rr-Ie. I I II

I I I I I
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SA I = Reqionalschlüsse1 und -texte für Tabellenvorspalte

Inhalt: Texte, Schlüssel

35 40 45 50 55 50 65 70 75 8C

I I XX U 7-rp I sQt-tL €r-.T F I T .(.2.2,,S,T E L .LrE N.)-§ I I I I

I 2 XX x _T+J I I I II I I I I I

I 1 XX x xu ---:-u I II I I I II I

I t X,X x x,x -:--ru I I I I I I I I I I

I 4 XX XX x x)( tJ-

-il

I I I I I II

I 5 xx x X,X 0.0.0 x x.x lr

-It

I I II I I I I I I

I 5 xx x xx X .X.X x. x.x I t-
--T-;U

I I I I II

I 6 XX x xx xxx xxx x.xrx,x u;--:u I I II I I

I 7 x,x x X,X x .x,x x,x,x X,XrX,X X,X,XrX,X I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I

q. E IS P IE LE: I I I I II I I

I I 08 I I B.A.D.E.N'-.tJ,U.E.RrT T.E.M BrE.R.G. ..I I I I

I 2 08 I , , --l-r---.

.r.L-.Lr.-

..rr--1.. u
JLI. L..

-r-.ul- -t --

-r--, . .-1 ---r-

-.r ^- - l-. r.--

I

I I. .R,E,G1-,8,E,2..1 .S,T.U,TrT,G.A,R,Tr I I I I I

I t 08 I t0 I I R,E,c,I,0rN, ,M,I,TrT ! ,E,R,E rR, ,NrE,C1K,A,R, , I I I I I

I 1 08 t tl I I lt s rT . u. T. T , G I A . R . T , I I I I I I I

I t 08 t t5
I .--rrL-r-- ,I.5 B10,E,B,L,IrN .G,E,N, I I I l, ,,.-

I I .-- 1.. .-, . I

l....||

I 4 08 I I.5 00r -t 0,0, r ArI ,D,L,I,NrG ,E,N, , I I I

.f-L I -.' , l-.--.]
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!.",-.t ,

I I I I I

I I I I I I

I I I I I 1 I I I I

I l.--I-..r-

I
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I I I I I II I I I I

I I .r-r-Ir-
l.-

I lrl

I I

I II I

I I I I

I

I

Je Land fakultativ.
Ist der Gem.-Teil bei Glied.-Stufe 6 bzw.
Gem.-Teil oder Block-/Seite-Nr. bei Glied.-Stu-
fe 7 nicht signiert, so ist "0..." als
Schlüssel einzusetzen.

I

I I I I
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ll" ,JII 2
35 bf f0 55 t0

, 4

Inha1t: Bündel - Nr. (Kreis u. Lfd.-Nr.)

I I I I d I I I I I I

I I I I I

2 , xx x xx
I

-:U

I xx I I I

I I I I I I

2 4 xx x xx xxx
I

--.u
I xx I I I

2 5 x,x x x,x 0.0. 0 xxx U;- 7;-',.u' I xx I I I

2 5 x.x x x.x x.x.x x. x.x U- I x.x I

Für kreisfreie Städte g@ Stadtbez.-untergl.,

Für Gemeindenr)

Für kreisfreie Städteg!! Stadtbez.-Untergl

Für Gemeindeteiler)

r)

r)

I I

I I I

--J-

T I I I I

I I I

I ) jev,leils r.rah!.weise
2) Ieer oder "-" bei von / bis Angabe

I I
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SA f = ReqionalschlÜsse1 und -texte fÜr Amtsqemeinden u.ä.

Inhalt: Texte, Schlüsse1

35 40 45 50 55 60 65 70 7Ä 8(

I I I I I I I I I I I

3 4 x.x x X,X A .X.X
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I sq{. (r---,T.E,x L t ,2 ?,S,r.E,Lt L,E, N.)-ä
I I I t
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r-L..Lrr-

+L--l +
.I1-1. L..L--
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SA 4 = Regionalschlüsselprüfung (ltakultativ bis einschl. Haus-Nr.)

''" ll ll"2
40 60

7
75

3. 54
s5,Jl it [J '',o I I

Inhalt: Haus-Nr. (einschl. Zusatz)

I I I I I I I I I I

7 xx x xx xxx x xx x.x,x.x x.x.xrx.x.x I x.x I I) I I I I I I

.2)
I

I9.9.q 9 ,9 t9 ,9) e,e,e P .e 2) I I I I I I

I I I I I I I I I I

I I I I I I I

I I II I I I I I

I I I I I I I II I

I I I I

J

I I

I I I I I t I I I

L

I

I I I II I I I I

I I I I I I I I II

I II

I I

II

I I

I I

I

I

.rLr-

II

t

J-L

I

r,lrr

| 
, L- Lrr-
,rl-r+-

a1...-1.....r-..

,-, t-.r.-rl

--r-,. .-l-, r-

-.r.1.-L r.--g :-l-u

,l
I) = Buchstabe bei Spannenangabe (von / bis)

- A = .1s§ Haus-Nr. und Haus-Nr.-Zusätze innerhalb der angegebenen Spannen sind gültig.
5 = nife qeraden Haus-Nr. innerhalb der angegebenen Spanne sind gÜItig. I I r I '

Haus-Nr.-Zusatz-Prüfung rn,ie unter "4".
U = AlIe unoeraden Haus-Nr. innerhalb der angegebenen Spannen sind gÜItig.

Haus-Nr.-Zusatz-Priifung t^,.i-e unter rrA'r. L ' ' '

Haus-Nr.-Zusatz:leer=AlleAnqabenzulässig r,,,.-
trO0rr - Alle Angaben unzufässig 

i-....r -,..
2) = Bei 9... erfolgt keine Prüfung für clen betr. Begriff innerhalb des Über- |

geordneten Begiiffs. Ausgangsängabe je Gemeinde ist'19..." für Gemeinde-TÖil , lJ--' I '

BlockseiteundStraßenschLÜssel- I ' ' ' '

rl,rrrl ,.

I I I I I I I II

I

u--I-..u
I

I I

I ,1
'1

I I

-r-I-u
I I I I I t I I I
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FLächendeckend

I 2 1
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5 XX X XX 000

-u
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I I I I I I I I I I
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F1ächendeckend
Ausgewäh1te Gebiete

- Kat.
Pendler-
Zielort

trlahl-
(reise

Amts-
zuge-
höri n

(neu)

I 2 1 4 5 6 7 8 9 IO 11. L2 8.
I 5 f0 {5 t0 tl 60 65 70 75

I I I I I I I I I I I

, 4 xx x xx x xx --u I I I I I I I

I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I

I I I

Für Gemeinden
A. Gebietseinheiten

II4cnenOectenO
I. Planungsregionen der Länder
2. Zentralörtliche Verflechtungsbereiche

mittlere Stufe (VHS)

f . Arbeitsamtsdienststellen
4. Arbeitsmarktregionen
Ausqewählte Gebiete
5. Gebiete der Gemeinschaftsaufgabe "Ver-

besserung der reg.tnlirtschaftsstruktur"
(Regionale Aktionsprogramme)

6. Ordnungsräume des MKR0
7. Zonenrandgebiete
Typ-Kateqorien
8. Siedlungsstrukturelle Gemeindetypentt neu

4-stellig

4-stelIig
5-stel1ig
3-stellig

2-ste1lig
2-stel1ig
2-stellig

I

2-stellig
(4 -stellig) rl,,r,lr,,,lr 14

B.

9. Städtische cebiete für SAEG

C. Gebietseinheiten für sonsti.qe zu,ecke
2-stellig

I0. Pendlerzielort
II. Wahlkreise
12. Amtszugehörigkeit

5-stellig
3-stellig
3-stellig

I I

I I I I

I I

I I I

I I I

I I I
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FEHL
SCHL
,NR

BA FEHLERURSACHE FEHLERBERE INIGUNG STOP DES
BELEG-
LESERS

ABLAGE-
FACH

BANp§AJZ- KQNSOL- ANZEIOE AUFNAHiG FE]{LEBBER. BESONoERAUSGABE NACHRICHT IN OER IN OIE AM LESER HEITENR/M F-LISTE F-STAT OOER FA1 =R,2=F
OII I.3 NICHT LESBARES ZEI- DIE IN DER FEHLER-

CI{EN IN DER t: LISTE i,lIT EINEII t
ODER 2. STELLE OER GEKENNZEICHNETE

. FLAECHENANGABE HANDSCHRIFTENZTFFER
SAUBER AUSRADIEREN
ÜNO NEU EINTNAGEN

{fir
R=RICHT
M=rtiuSSF

}.IE IN F NE IN JA JA FAtt

0

t,

IG
EHLER

ss
,, O2I 1.3 NICHT LESBARES ZEI-

CHEN IN DER 3,,. STELLE DER:, FLAECHENANGABE,t --_-____

FEHLER T'IäD VOM
LESEPROGRAMM AUTO-
MATISCH KÖRRIGIERT

NICHT LESBARES ZEI: SIEHE FEHLER OlT
CHEN IN OER 1.-3.
STELLE DER ftIIET-
ANGABE

XOII AN DER3. STELLE
E INOESETZT

03r 1,3
t

a,

n O4/ i.3 NIC}IT LESBARES ZEI- FEHLER IVIRD VOii
CHEN IN DER 4. ST. LESEPROGRAiTTI AUTO-
OEf, iiIEIANGABE MATISCH KORRIGIERT

NE IN R JA(R) NEIN NEIN JA AUTOM. I'O" AN OEf,4. STELLE
E INGESETZT

tt 10* 2.4 Ail STTCHTAG UND FELO GEBURTSJAHR
DANACH GEBORENE NEU SIGNIEREN ODER! PERSONEN KENNZIFFER MONAT

NE IN F NE IN NE IN JA ES WIRO
KE IN
DATENSATZ
ERSTELLT

t

tt

tl

ti

,l

,t

ß

,,

,t

tt

al

6

lr

It

at

I

oto(o
I

AENDERN §
0az:r§\)

111 A.' IA FELD GEEUNTS. FEI,|IEI TIRO \AI I{€ IiI R JÄ iEIN TETN JÄ IUTOI. ES TIRD I/2r _' '_ ' m{Al rcliE ÖDEf, LEsEpfimharl, autÖ- aR) aattcHsELlrD
aoPP. ta Rr(rEiuitc atlscH ltoRRtBlEif ErNoEsEIzt

12r 2.4 DAS FELD GEBURTS- FELD GJ llll LESE-. JAHR I.SI. IST BELEG AUSRAOIEREN U.
Bi$irIE§eP.8PEE " /oDER NEU STGNTEREN

OOER LEER IN OER2.-3. SIELLE

NE IN F JA(M) NE IN JA JA FA
at

-
a,

Ii,I FELD GEBUHJAHR IST EINE
NICHT ZULAESS
KOiIBINATIONGJ: 968-999

FELO GEBURTSJAHä
NEU SIGNIEREN

NE IN F NE IN JA JA FAts-
IGE

J(
rA
M)

It

!'t4 2.4 LEBENS' PERSONr, " 95 (85
JAHREit --------

ALTER DEH UEBERPRUEFEN DESZWISCHEN,, GEBURTSJAHRES) - 11()
NE IN

NE IN

F

F

JA(R) NE IN JA

NE IN JA

JA

JA

FA

FAI5' 2.4 LEBENSALTER DER.I - PERSON UEBER
I IO JAHRE

ANGABE IM FELD
GEBURTSJAHR
NEU SIGNIEREN

JA(M)

(,
t
Io

IN FRAGE 6 T!'URDE FRAGE 6 ENTSPRECHENDKEINE iiARKIERUNG DES BOGENIN}IALIS
ERKANNT(LEIIFRAGE ) MARKIEREN
ODER EINE DOPPEL- ODER MARKIERUNG

16 2.4 NE IN J(
A
M)

F

at

,l

JA JA FA

MARK IERUNG LOE HEN

NE IN

voLtGzIEHLU|E rg6' FEHLEn§CH-IESSELr/En2EICIi{iS Zr. *aSCHIr{€LL€N LESEiT 6LArt i
..-------------....

JA FA
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. sEilt EA FEHLEiuisa,€ FEHLERBCRETNT.UT{. "EI.F. ^phEff "iug8ltrE- _[güi9hr, i§.EEE ^iil6ff EElEsEt". ,EElm"
-nn LESEFS l-R,2-F E/tl F-LI§rE F-STAr ODER FA

, t7t 2.{..1ärFEl8 §iaElcHR. stErc FE*En or' I'EII . iät .NEIN J^ JA FA

LESBARES ZEICTET
lAt 2,4 ItI, FELD ERL. BERUF/

DAUER IST EIN NICHT
LESBARES ZEICHEN

SIEHE FEHLER OII NE IN F JA
( lttl )

NE IN JA JA FA
It

,l

,,

r9r 2,4 IN DEN FELOERN
L ANO . GEiJIE I NOE .
STRASSE. HAUS-NRISI EIN NICHT
LESBARES ZETCHEN

SIEHE FEHLER OI' NE IN F JA(M) NE IN JA JA FA

2OI 2 .4 OER GEiIE INDETE IL., tST NICHT 3-STELL.BZW. DER STRASSEN-D SCHLUESSEL NICHT
s-STELLIG SIGNIERT!t --------21T 2.4 DER EINGETRAGENEt' OEiGTNDESCHLUESSELIST UNGUELTIG ODER

' FEHLT

GEMEINOESCHLUESSEL NEIN
KORRIGIEREN BZW.
E INTRAGEN

STRASSE/
KOI1R IGIE
E INTRAGE

GEM. TEIL NE IN F JA NE IN JA JA FA
REN Bzw. (M)
N

----------

I

tl
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,l

ll
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tt

at
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F JA(M) NE IN JA JA FA
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22| 2.4 BEI HAUS-NR I 1 I I I GEIjlEINOESCHLUESIST DER EINGETRAG. KORRIGIEREN BZW
öEIUE INDESCHLUESSEL STRASSENSCHLUES
UNGUELTTG ODER EIN LOESCHEN
EINIRAG Ii,I FELD
STRASSE.

SEL

§er-
NE IN F JA(ttr)

NE IN JA JA FA

23r 2,4 BE I E INER GEi,I. - HAUS-NR. LOESCHENTEIL SIGNIERUNG BZU'. DEN FEHLENOENIST EINE HAUS-NR. SIRASSENSCHLUESSEL
EINGETRAGEN OOER EINTRAGEN.BEI EINGETRAGENER
HAUS-NR. FEHLI
DER STRASSEN:
SCHLUESSEL.

NE IN F JA
fllt)

NE IN JA JA FA

at

tt

II )Ii !.1 IiI FELO WIRTSCH.- SIEHE FEHLER OI' NEIN F
ZWEIG IST EINtt NICHT LESBARES
ZE ICHENt, --------25' 2.4 IM FELD TAETIGKEIT SIEHE FEHLER OII NEIN F!. - i.-6. ST. IST EIN
NICHT LESBARES,, ZEICHEN
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BA FEHLERURSACHE FEHLERBEREINIGUNO s ABLAGE- BANOSATZ- KONSOL- ANZEIGEFACH AUSGABE NACHRICHT IN OER1=R.2=F . R/M F-LISTE
TOP DES
BELEG-
LESERS

FEHLERBE
AM LESER
OOER FA

R BESONDER
HE ITEN

I

I

I

lr

rt27r 2.4 I {fir NE IN JA JA FA
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t
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t
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rl
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It

tt

tl
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t
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i

ta

D

28t 2,4 GEB.-JAHR 1.ST.
LESEFEHLEf, UNO

6oef,'ll.=EfleIl
BESTITTITEN
BEDINGUNGEN

VO['l LESEPROGRAIIO,WIRD AN OER I.ST.
EINE 9 EINGESETZT

NE IN tärR NE IN I.IE TN JA AUTOilI IN DER FE.-
L ISTE II,IRDBEI t'GITEREN
FEHLERN 9
ANOEZE IGT

3ö. 1-5 OIE
BRtz-

NE IN( JA=
üL INF

ORIENTIERU?.IGSi'IARKE LESEBELEG
UruRDE VOiI BELEG- RICHTIGE L
LESER NICHT GEFUN- GEN ODER E
DEN OOER IST BELEG AUSF
VERSCHMUTZT

F NE IN NE IN JAJA FA
BZW.

LESER

Z.B. DER
LESEBELEGLIEGT MIf
DEM DRUCK
NACH UNTEN

IN-
)

LESEFEHLEfi IN DER FUEftBELEGART:.NR. ERSA
NE IN NE IN rGIN JA JA FA

I
(,r
J

I

32' 1.2 LESEFEHLER INr OCR-A HEFT-NR
OER FUER DEN LESEBELEG

Ef,SATZBELEG ANLEC€N
NE TN

- -NE iN- - 
----il------ --- 

JÄ .. ,. FANE TN F

, 33r 3,4 HEFt-Nf, ITUI ERSATZT
BELEG BEREINIGEN(S.ÄUCH FEHLEN OIT)

NE TN F NE TN NEIN JA JA FA
Rt

.r 34ü l:il ÖIE vERSCHll,lUTZUl,G
OOEß ZUSAEIZTICIE
SIRICHE ENTFERNEN
EfileeEfr" ERSATZBELE

NE TN NE IN JA FA
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35r 2,4
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BA FEHLERURSACHE FEHLERBEREINIGUNG STOP OES ABLAGE- BANOSATZ- KONSOL- ANZEIGE AUFNAHITIE FEHLERBER. BESONOERBELEG- FAC}I AUSGABE NACHRICHT IN OER IN DIE AM LESER HEITENLESERS l=R,2=F R/M : F-LISTE F-STAT OOER FA
t

tl

tt

ti

It

40 !.3, LEERBELEG DER BELEG PRUEFEN UNOBA 1.3 EVTL. NEU IIIARKIEREN,
ES U'UROE KEIN WENN MARKIERUNGEN ZU
EINTNAG ERKANNT SCHWACH EINGETRAGEN

WAREN OOER BELEG
AUSSORI IEREN

NE IN F NE IN NE IN JA JA FA

,. 41 2,4 LEERBELEG OER BELEG PRIJEFEN UNOBA 2.4 EVTL. NEU MARKIEREN.
ES WÜNOE KEIN WENN MAHKIERUNGEN ZÜ
EINTRAG ERKANNT SCHWACH EINGETRAGEN

WAREN OOER BELEG
AUSSORT IEREN

NE IN F NE IN NE IN JA JA FA

423 ERSATZBELEG MIT BELEG PRUEFEN UNDEINGEIRAGENER EVTL. NEU MARKIEREN,
HEFTNUI'S,ER ABER WENN MARKIERUNGEN ZU
KEINE MARKIERUNG SCHWACH EINGETRAGEN
OOER VGRTE WAREN

NE IN F NE IN NE IN JA JA FA

tl

a
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t

tl
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t
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a
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434 ERSATZBELEG MIT BELEG PRUEFEN UNOEINGETRAGENER EVTL. N€U MAHKIEREN,
HEFTNUiT,IER ABER WENN MARKIERUNGEN ZU
KEINE MARKIERUNG SCHWACH EINGETRAGEN
ODER WERIE WAREN

NE IN F NE IN NE IN JA JA FA
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JA F NE IN NE INOIE BUENOEL-NR
DES LEITBELEGS
ENTHAELT NTCHT
LESBARE ZE ICI{EN

T-!
N

s rdfie
NACHR ICHT
FUER DEN
BEDIENER

JA LESER BE I ALLEN
FEHLERN IN
LE I TBELEGEN
MUESSEN
BEIDE LEIT-
BELEGE INDIE BELEG-
ZUFUEHRUNG
E INGELEGT
UGRDEN

5lr 5 OIE BUENOEL:NRr' DES ERSTEN
LETTBELEGS ISTtt UNGLEICH DER
BUENDELNUMi,ER$ DES ZWEITEN
LE I TBELEGSt,

BEIDE LE,ITBELEGE AUS
DEM BEI-EGLESER NEH-
i,IEN UND KORRIGIEREN
BZTV. NEU AUSFUELLENUND BEIDE LEIT-gELEGE WIEDER IN OIE
BELEGZUFUEHRUNG EIN-
LEGEN

JA F NE TN NE IN JA LESER UNGLE ICHE
BUENDEL-NRN
KOENNEN AUCH
DURCH FEHLER
HAFTES LESEN
ENTSTEHEN

tt

ar

at

o!I
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FEHL
SÖHL

NR ..

50r 5

JA
S IEHE
NACHRICHT
FUER DEN
BEOIENER
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NR

BA FEHLERURSACTf FEHLERBEREINIGUNG ABLAGE- BANDSATZ- KONSOL- ANZETGE AUFNA}fl'E FEHLERBER. BESONDERFACH AUSGABE NACHRICHI IN DER IN DIE Att'I LESER HEITEN1=R,2-F R/ä F-LISTE F-STAT OoER FA
STOP DE]

BELEG-
LESERS

s

I

t

I

,

t

tt

t!

tl

52r (5) ZWEITER LEITBELEGFEHLT. OER EINGE-
LESENE UND IN OAS
F-FACH AUSGESTEU-
ERTE BELEG ISTREIN LEIT6ELEG

JA F
BELEG
U'IEDERIN DIE

ZUFUEHRUNG
E INLEGEN

JA
S IEHE
NACHRICHT
FUER DEN
BEDTENER

JA LESER DER AUSGE-.
STEUERTE BE-
LEG IST NTCH
FEHLERHAFI
SONDERN LOES
NUR DEN LESE
STOP AUS

NE IN NE IN
T

T
R-

53I 5 DIE BUENDEL-NR DES LEITBELEG ERGAENZEN JA F NEIN.LEITBELEGSISTUN- UNO BEIOE LEIT-
VOLLSTAENDTG AUS- BELEGE IN DIE BELEG-
AÜSGEFUELLT ODER ZUFUEHRUNG EINLEGEN

____IEM_9lII---------- ----- --------------------------BEIDE LEIIBELEGE LEITBELEGE ANLEGEN..
FEHLEN. OIE ERSTEN UND ALS ERSTE BELEGE
BEIDEN BELEGE VOR DAS BUENDEL IN
IIIÜESSEN TEITBELEGE DiE BELEGZUFUEHRUNGSEIN bESFHo.äYE,,PEE.OHü§

WIEOER TN DIE BELEG-
ZUFUEHRUNG

JA
SIEHE
NACHRICHT
FUER DEN
BEDIENER

JA
S IEHE
NACHRICHT
FUER DEN
BEDIENER

NEIN JA LESER

---------------NEIN JA LESER

DIE BUENDEL-
NR UUSS IMIJER
5-STELL IG
AUSGEFUELLT
WEROEN

JEDES BUENDEL
MUSS I'IT 2
LE ITBELEGEN
BEGINNEN

t,

tt

ar

,t

t
54* (5) JA NE IN

z
s

I
(Jl
(,
I

55I 5 UNGUELT TANDETES JAL GEHOERT
ZUM ARBEITS:

L- A) F NE IN JA
S TEHE
NACHRICH
FUER OEN
BEDIENER

JA LESERNE IN HLER
BET

cK-
TT

N

FEHLERBERE INIGUNG:
SIEHE ERLAEUTERUNG
DES FS-55I IN DEN
NACHRICHTEN FUER
DEN BEDIENER

ai

tl

!l

561 5 i,IEHR ALS ZWEI ALLE LEITSELEGE AUS
LEITBELEGE HINTER- DEiI BELEGLESER NEH-
EINANÖEE-OELESEN i,IEN UND ZWEI GLEICHEIN DIE BELEGZUFUEH-

RUNG LEGEN

JA F JA
S IEHE
NACHRICHT
FUER DEN
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EEHLERURSACHE FEHLERBERE I N IGUNG STOP DES ABLAGE- BANDSATZBELEG- FACH AUSGABELESERS R=l.F=2 R/M
- KONSOL-

NACHRICHT
ANZEIGE AUFNAHME FEHLERBER. BESONDERIN DER IN DIE AM LESER HEITENF_LISTE F-STAT ODER FA

60r (5) JA R NEIN JA
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NACHRICHT
WIRO DURCHEINEN LEIT-
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NACHRICHT
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BEDTENER

EINEN ANDEREN
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SCHLUESSEL
MARK IERT
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621(l-5) IBM:!288 MASCHI- FEHLER AM BELEG-NENFEHLER. LESER BESEITIGEN
FEHLEB IM BELEG: UNO MIT ,:START.:
TRANSPORT O.AE. FORTFAHREN

NE IN, JA NEIN
S IEHE
NACHRICHTFUER DEN
BEOTENER

JA
S IEHE
NACHRICHTFUER OEN
BEDIENER

JA LESER

NE IN JA LESER64f(!-5) FEHLERHAEUFUNG; URSACHE oER FEHLER: JA., TRETEN BEIM LESEN HAEUFUNG BESEITIGEN
voN xx BELEGEN (SIEHE FEHLER 30*-35*).' i/IEHR ALS YY FEHLER UND NACH EINGABE VON(301-35r)-AUE. . - "W" wEIrERI.ESEN"' U'IRD EIN STOP DES
EF.!-EQIESERS vER-

'' ANLASST.
VQRGABE IST 10'" FEHLER BEI 50
BELEGEN!r ------------ --- ---------- ---

::

F NE IN

61 1( :!:5 ) LE§ER



Nr

Volkszählunc 1987
Schema zu l: Vollzähliskei rolle Reqionalliste.!

(AG 025, 045, 050)

Sortierfolce: Bündel-Nr Hef t-Nr ./AZ-Boqen-Nr .

fd. Nr. tl):
- zugel,aEsen sind unter elner Heft-Nr. nur mehrere (bls zu 5) SA "w"

folgenden Inhalts (für Personen ohne eigene tlaushaltsführung)
Ifd.Nr. der llohnung: 000
Ifd.Nr. des Baushalts: 0
Heft-Nuuuner: gleiche Heft-Nuuner

- übrige FälIe
-- Listung und Korrektur dieser Sätze in Fehlerliste A 3 (Fs = 01r)

Prüfung auf doppelte bzu. mehrfach vorkommende Heft-Nurnmern/Az-Bogen-
Nurnmern innerhälb deE Bündels (ohne total identische Fälle aus

Blatt Nr .: I von 9

Bemerkungen

Zu lfd.Nr. 2
Sofern unter elner Heft-Nf. nlcht nur Personen
ohne eigene Hauehaltaführung betroffen alnd,ist sie folgt zu verfahren:
l. angeschriebene Regionallisten Buchen2. dort die in der Pehlerli3te A 3 ange-

sprochenen Fälle überprüfen auf
- Erfassungsfehler
- Fehler bei 0bertragung der ordnungsangaben3. Bereinigung erfolgt äber Fehlerliste A 3.Falls die FälIe nicht anhand der Regional-
liste behoben eerden können, wird die Be-
reinigung rie folgt vorgenommen:
- Unter elner VZ-Heft-Nr. slnd nur SA "w'fär Personen ohne eigene Haughaltsführung

vorhanden:
-- Fünf sA'l{' belassen
-- Restliche SA 'w' löschen

- Unter einer Vz-Heft-Nr. slnd nur SA 'w'für Haushalte bzw. t{ohnungen vorhanden:
-- Erste SA'w' belassen
-- RestsIiche sA 't{' löschen

- Unter einer VZ-Heft-Nr. sind SA iW' für
Personen ohne eigene Haushaltsführung und
sA iw' für Baushalte bzs. l{ohnungen vor-
handen:
-- Erste SA 'W' für tlaushalte bzs. Wohnungen

belagsen
-- Restliche SA 'W' Iöschen

- Unter einer AZ-Bogen-Nr. sind mehr als eine
SA 'A' vorhanden
-- Erste sA 'A' belaasen
-- Restliche sA 'A' löschen

I
2

3

2

I
(rl
ül
I

LJ

A)

oaz-
5@

Bemerkungen

Sortierfolqe: Resio
Listung in Pehlerliste A 2

(w)

l{: Dieser Prüfschritt ist bei der zuaanmenführung (AG 085, ll0, ll5) zu wiederholen
r) Zu Beginn dieses Arbeitsschritts erfolgt eine maschinelle Ausnullung bei führenden Blanks (siehe Anlage 2)

tlehr a1s elne SA W oder A
für eine Regionallisten-
Nr. (6-stel1igl vor-
handen

gleiche Bündel-Nr.,
gleicher Gemeindeschlüs-
sel,

gleicher Gemeindeteil,
gleicher Stra8enachlüssel

und
gleiche BlocV-seite
vorhanden sein

C€f . Korrektur
von BündeI-Nr,
cemeindeschlüssel,
GemeindeEeil, Straßen-
schlüssel oder Block/
-seite
bei SA W und A

Prüf -./Arbe itsschritt
vorbedingung
Dle Satzart 0 uird ln SA 'l{- bzw. SA 'A' ungesetzt.
Bel allen SA Yl: Elnsetzen von'00'bei Zahl der Personen lE Haushalt,

renn keine Angaben vorhanden
Bei allen sA rAi: Llischen der Angaben bei

Lfd.Nr. der wohnune ilr ceuaudä (einEetzen 'ääS) -Lfd.Nr. dee Haushaita in der wohnung (Einsetzeq-"il)
und Zalrl der Personen in Haushalt (Einsetzen '3il)

Dann muß Bereinig ungWenn
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Prüf-lArbeitsschritt Bemerkungen

Sort ierfol e: s uss I B üsseI ional I e

{

5

Prüfung, ob Sätze einer Regionalliste doppelt oder mehrfach vorkommen(identisch hinsichtlich aller Angaben) s

- Zugelassen sind bis zu 5 identische SA rl{" folgenden Inhalts (für Personen
ohne eigene Haushaltsführung )lfd.Nr. des Gebäudes: gleiche Nummer
lfd.Nr. der Wohnung: 000
lfd.Nr. des Haushalts! 0
Heft-Nummer: gleiche Heft-Nurnmer

- Bereinigung
-- Bei mehr aIs 5 SA "w" für Personen ohne eigene Haushaltsführung Weicer-versrbeltung der ersten 5 SA "W'und Löschung der restlichen Sätze
-- In den übrigen Fällen vteiterverarbeitung des jeweils ersten Satzes

(SA "Wi, "A") und Löschung der rest.Iichen Sätze
-- Ausdruck deS jewells ersten der welterverarbeiteten Sätze mlt Anzahl dernlcht verarbelteten FäIle in Sonderliste M.

Bei Haushalten nuß zu jeder verwendeteä
He ft-Nummer
I Wohnungsbogen (leer oder ausgefül1t)

und nindestens
I ausgefüllter Personenbogen vorhanden

sein.
Da diese Vorausset.zungen für Personen
ohne eigene Haushaltsführung nicht gelten,
sind für diese SA nw" mehrfach vorkommendeldentlsche Sätze zugelaeaen.

Hierbei handelt es sich um eine vorläufige,
bei der Bildung von SA 30 zu löschende
Kennzeichnung, um die folgenden naschi-
nelIen Kontrollen zu erleichtern.

I

Ol
J
c»
I

(w)
Kennzeichnung der Regionallisten, für die ln mindestens einem Gebäudedie Summe der SA W(mit lfd.Nr. der Wohnung = 000

lfd.Nr. des Haushalts = 0)
>- 3 ist

in Eingabefeld 15 jeder SA W der Regionalliste mit ,,G,,

Bemerkung en

5. Überprüfung auf Mindestangaben und 9ültige zeichen2)

6.1 sA l{, A
vorhanden(w

te i1-
we i-
se)

1) Dle Llstung der Fehler
2l siehe Anlage 1

Wenn Dann mul] Bere in ig ung

a) nüssen folgende SteI-
len besetzt sein(s. Spezifizierung )

b) dürfen die einzelnen
Stellen nur die je-
reils zulässigen
Zeichen enthalten
(Ziffern, ä;
Hef t-Nummer 8-stel I ig;
AZ-Bogen-Nummer

TstelI ig

Ggf. manuelle
Bereinigung

ab lfd.Nr. 6 erfolgt in Fehlerliste A 1



Vlenn . . . Dann muß ... Bere inig ung

6-stel I ige
Reg ionall ieten-
NuDner

die 'lfd.Nr.' (7. u. 8.stelle) der Regional-
liste mit 0l beginnen
und lückenlos aufateigen

Ggf. manuelle
Bereinigung

VoIl zähl lgke itskontrolle Reg ional I iste

6.2

7 ÜberprüGung der Reg ionalangaberr2 )

7.1 sA l{, A
vorhanden

GemeindeschlüsseI imllaterial lt. VGK I
(SA 4) gültig sein

falls überprüfbare An-
gaben aus VGI( I (SA 2, l)
vorl iegen

- in ltlaterial folgende
gültige Angaben vor-
handen sein (cilltig-
keltaprüfung )
- Bündel-Nr.

G9f. Einsetzung des zu-
treffenden Geneinde-
schlüsse I s

G9f. Einsetzung der zu-
treffenden Signierung
für
- BündeI-Nr

Blatt Nr.: 3 von 9

Benerkungen

Im Arbeitapaket muß der Gernelndetell die
unterste regionale Ebene darstellen.

7.
(r{

(w)

7. rb

a

I
(,l

{
I

Fakult.ativ ( über
Vorlauf informat ion )

Fakultativ (über
Vorlaufinformation):in VGK I (SA 'l) die
GI iederungsstufen
- Geneindeteil * 999
- Straßenschlüssel

+ 99999
- Block,/-Selte * 9999

- Gemeindeteil
- Straßenschlüssel
- Block,/-Seite

- ceme.indeteil
- StraßenschlüsseI
- Block,/-Seite

Falls es sich um GIie-
derungsstufen der VGK I
(SA 4) handelt, für die
aus der Erhebung weder
SA "W' noch SA rA' vor-
liegen, so muß das feh-
lende Materlal nachge-
reicht werden.
Handelt es sich um Glie-
derungsstufen, für die
aus der Erhebung keine
SA '9f' oder SA 'A' vor-
handen sein können, so
isE die Listung als Hin-
weis zur Korrektur der
VGK 1 zu betrachten.

Falls die6e Prüfungen nicht durchgeführt
werden, dann sollte dle prilfung lfd.Nr.7.1bnlcht durchgeführt werden.

In der aktuellen VGK 1 sollten keine
G!,iederungsstufen enthalEen sein, für die
aus <ier Erhebung weder SA "üft noch SA 'A'vorliegen. Die Listung dieser FäIle erfolgt
im Anhang zum Protokoll der Regional-
I isten-Nrn.
Der Gemeindetell kann nur überprüft rrerden,
wenn eine ceneinde vollzähli9 in einen Ar-beitspaket enthaLten ist.

Fakul tat iv :
im l.taterial die ent-
sprechenden GIiede-
rungsstufen besetztsein (Vollzählig-
keitsprüfung )

7.lc
(w,

Fakultativ (über IauflnformaEion) !
sA ti, A
vorhanden

Falls VGK I Hausnummer,
HauE-Nrn. Zusätze ent-hält, dann müssen die
Haua-Nr., die Haus-Nrn.-
zusätze der SA ll, A nit
der Haus-Nr., den Haus-
Nrn.-zusätzen der Datei
übereinstimmen.

Ggf. Korrekturder Haus-Nr.

Fußnoten siehe Blatt 2 von 9
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8. 0berprüfung der Angaben aug den Zellen der Reglonalllste
llenn SA w und

t
Lfd Pe rgonen

in
Hausha It

dann mu8 . ..

Nr RL ici

NormaI fäIIe
l. Eaushalte
2. Personen ohne eigene Haushaltssführung
3. z.B. Ieerstehende l{ohnung oder ge-

werblich genutzte vtohnung

8.1 l,lanuell: Elnaetzen der ZahI der Personen
im tlaushalt (falIs anhand
Reglonalll-ste nicht mö9Iich:
Elnsetzen von '0 I " )

8.2 Manuell: Elnaetzen der ZahI der Personen
im Baushalq (falls anhand
Reglonalliste nicht mirglich:
Elnsetzen von "01")

8.3 Maschinell: Einsetzen der 1fd.Nr. des
tlaushalts I )

8.4 - wle vor -

8.5 ManueII: Entseder
Elnsetzen der lfd.Nr. des
Haushalts 2)

ode r
Einsetzen von "000' bei der
lfd.Nr. der wohnung

8.6 Maschinell: Löschen von "0'bei der lfd.Nr.
des Baushalte

EEGEEäEiErärune: : [:lH:i:Hl äl :E: I::lä','ä?n"na.n
. Ein Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Kennzeichnung RL 'c" ist für diegen Prüfschritt unerheblich.

Fußnoten:
TITäsc-Einell (Ifd.Nr. des Haushalts = i9'noch nicht vergeben): Inhalt "lfd.Nr. des tlaushaltsr des letzten FalIeE in der wohnung

pIuE rl'einsetzen (maximal 9). wenn elnziger Satz in der Wohnung bzw. aIIe Sätze unter der lfd.Nr. der tlohnung haben keine
Ifd.Nr. des Haushalts:'l'gezlelt bei Ifd.Nr. des Haushalts einsetzen bzw. mit rlr beginnend dle lfd.Nr. deg llauehalts durch-
numerleren (bis marimal '9'1. Falls r9r bereits vergeben: AuEdruck Je wohnung und manuelle Bearbeitung (noch nicht vergebene
lfd.Nr. des BauEhalts verwenden; falls bereits alle Ifd.Nrn. des Uaushalts vergeben, '5'-'9r elnsetzen.2) llanuell: Inhalt'lfd.Nr. deE Haushalts'des letzten Falles [n der t{ohnung plus'lr einEetzen (naxlnal 9); falls Regionalllstenlcht greifbar, bei ilfd.Nr. des HaushaltE' '5'-'9'einsetzeni Ausdruck je Satz.3) Itlaschinefl (Ifd.Nr. der vlohnung ='999'noch nicht vergebent: Inhalt "Ifd.Nr. der wohnung'des letzten Falles lm Gebäude plus
'00i'einsetzen (naximal 999); falls -999'berelts vergeben, AuEdruck Je Gebäude und manuelle Bearbeitung (noch nicht ver-
gebene lfd.Nr. d€r Wohnung verrenden).4) llanuell: Irlhalt'Ifd-rr{E. der l{ohnung" des letzten Falles im Gebäude plug "001" einEetzen (naximal 999)e fatls Regionallistenicht greifbar, bei "lfd.Nr. der Wohnung''900'-'999'einsetzen; AuEäruck Je satz.

Berel n19ung
(Anmerkungen )

I

(rl
@
I

RL TG' Lfd.Nr.
der

wohnung

Lfd.Nr.
des

Haushalts

Lfd.Nr.
der

wohnung

Lfd.Nr.
des

Haushalts

ZahI der
Pe r go nen

im
Haushalt

00 l-999
000

00t-999

l-9
0
a

n
n

00

t-900r -999 l-9 00 00 r-999 n, 0l

n, 0l000 0 00 000

a n 00 l -999 l-9 n

G n I oor-sss 
I

1-9G n

V

000 0 n

00r -999

0

00 00 r -999 AJ 00
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nochs 5. Überprüfung der Angaben aus den Zeilen der Regionalliste
nenn SA fü und dann nuß ...

Lfd.
Nr.

8.7

8.8

8.9

8. 10

Ze ichenerklär
Pu8note 3) u.

Be rei nlg ung
(Annerkungenl

llaschtnell: Elnsetzen der lfd.Nr. der
Wohnung 3 !

Itlanuell: Entweder
Einsetzen der lfd.Nr. der
Ilohnung il )

oder
Blnsetzen von '0' bei derlfd.Nr. des Haushalts

Itlanuell: Entreder
Einsetzen der lfd.Nr. der
llohnung tl) und Einsetzen
der ZahI der Personen imllaushalt ( falls anhandRegionalllste nlcht
rnögIlch: Einsetzen von .Ol-)

oder
Elnsetzen der lfd.Nr. der. Wohnung {) und lögchen derIfd.Nr. des Hauahalts

ItlanueIl: Entweder
Einsetzen der lfd.Nr. der
Wohnung l) und Einsetzender Zahl der Peraonen Im. Haushalt ( falls anhand
Regionalllste nicht
n6glich: Einaetzen von "01.)

oder
Einsetzen von "0- bei derlfd.Nr. des Hauahalta und Ein-
setzen der Zahl der Pereonen
lm Haushalt ( falle anhand
Regionallste nlcht mö9-Ilch: Einsetzen eon r01')

oder
Einsetzen der lfd.Nr. der
Wohnung l) und Lögchen derlfd.Nr. des Haughalts

RL TGT
Lfd.Nr.

der
l{ohnung

Lfd.l{r.
deg

Haushalts

Zahl der
Peraonen

im
Haushalt

RL 'G"
Lfd .Nr.

der
wohnung

Lfd.Nr.
des

Baushalt6

Zahl der
Personen

lm
Haushalt

n 00 r -999 t-9 n

G
I

V

I

00r -999 t-9G n

000 n

l-900 r -999 nr01

00 1 -999

V
aJ 00

G

000 t-9

00

V

I

v

I

00 r -999 t-9 nr01

000 nr0t

00 1 -999

G

G 0

G 00a

ung 14) r siehe Blatt 4

0

00
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noch: 8. Überprüfung der Angaben aua den ZeiIen der Regionalllste
Wenn SA If und dann muß

Lfd.
Nr.

Bereinigung
( Annrerkungen )

&taachlnellr Elnaetzen der lfd.Nr. der
wohnung 3l; bei cler lfd.Nr. desHaushalts'l' el,nsetzen

l,lanuell: Entrreder
Elnsetzen der Ifd.Nr. der
wohnung {ll bel der lfd.Nr.
des Haughaltg 'l' elnEetzen

ode r
Blnsetzen von'0'bel der Ifd.Nr.
des Haushalts

llanuell: Entweder
Einsetzen der Ifd.Nr. der
ttohnung 4l ;

oder
Unstellen auf SA 'Ai (einschl
Änderung der Az-Bogen-Nr. und
SA sowie Löschen der lfd. Nr.
der Wohnung und der ZahI der
Personen Im tlaushalt)

Manuell: Entweder
Einsetzen der lfd.Nr. der
Wohnung 4 ) ;

oder
Einsetzen von.0'bei der tfd.Nr.
des Haushalts und Elnsetzen der
ZahI der Personen im Haushalt
(falls anhand Regionalliste
nicht mö91lch: Einsetzen
von "01" )

Maschinell: Einsetzen der lfd. Nr. der
Wohnung 5)

I

Oll§o
I

8.ll

8. l2

8. t3

8. l4

8.r5

Zeichene rkIärun
Fu3note 3) u. 43] slehe Blatt tl

5) llaachinell (Ifd.Nr. der t{ohnung = "999'noch nicht vergeben}: Inhalt "Ifd.Nr. der Wohnung'des letzten Falles im Gebäude-plus
'001'einsetzen (maxiEral 999). wenn einziger Satz in cäbäude bzs. aIIe Sätze unter der lfd.Nr. des Gebäudes haben kelne lfd.Nr.
der Wohnung: '001'gezielt bei tfd.Nr. der Wohnung einsetzen bzw. mit'001i beginnend die lfd.Nr. der glohnung durehnrnerieren(bis maximäI "999'). Ealla '999i bereits vergeben, Ausdruck Je Gebäude und manuelle Bearbeitung (noch nicht vergebene lfd.Nr.
der lfohnung verrenden).

Lfd . Nr.
des

Haushalts

ZahI der
Pe r sonen

im
Haushal t

Lfd.Nr.
der

Wohnung

Lfd.Nr.
des

Haushalts

zahl der
Pe rs onen

isr
llaushalt

RL 'G"
Lfd . Nr.

der
wohnung

RL "G"

n00 r -999

G n 00 r -999

000

G I n

0G n

00 I -999 00

SAA

a

V

G

000 a

00

00 I -999 00

nr0I

G a

V

0G 000

äaa l-9 00 l -999 t-9 n

n

n
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noch: 8. äberprüfung der Angaben aug den zeilen der Regionalliste
tfenn SA lf und dann muß

Lfd.
Br.

8.16

8. t7

8. r8

Berelnigung
(AnuerkunEen)

llanuell r Enttüeder
Binsetzen der lfd.Nr. der
lfohnung ll und Elnsetzen
der Zahl der Pergonen im
Hauahalt (falIs anhand
Reglonalllste nicht nö9Ilch:
Elnsetzen von '01')

oder
Einsetzen der lfd.Nr. . der
trlohnung ll und Löschen derlfdl.Nr. dea Eaushalts

llanuell: EntrEder
Einsetzen der lfcl.Nr. der
glohnung ,l! und Elngetzen
der Zahl der Pergonen im
Haushalt (falls anhand
Regionalllate nicht mö9lich:
Elnaetzen von '0t')

oder
Binsetzen der lfd.Nr. der
Wohnung tl) und Löechen der
Ifd.tlr. des Eaushalta;

oder
Eln6etzen von '000' bei lfd.Nr.
der tlohnung und '0' bel der
Ifd.Nr. deg llaushalts und ggf.
manuell Einsetzen der Zahl der
Personen in Haushalt (falls
anhand Regionalliste nlcht. mäglich: Einsetzen von '01',

üaschinell: Elnsetzen der lfd.Nr. der
übhnung 6); bei der lfd.Nr.
des Eaushalts 'l' einaetzen

Zelchene rklärung
Fu8note { ) ] sletre Blatt ,l

5) tlaschlnell (lfd.Nr. der Wohnung ='999' noch nicht vergeben): In[alt 'Ifd.Nr. der llohnung'des letzten Falles in Gebäude plus
'001r einsetzen (marimal 999). wenn einzlger Satz im Gebäude bzw. aIIe Sätze unter der lfd.Nr. dea Gebäudes haben keine lfd.Nr.
der l{ohnung: '001'gezielt bei lfd.Nr. der Wohnung einsetzen bzw. mit'001" beginnend die lfdt.Nr. der l{ohnung durchnumerleren

. (bis narimal'999') und rlr gezielt bei lfd.Nr. des Baushalts einsetzen. FaIIs'999'bereits vergeben, Auadruck Je Gebäude
und uanuelle Bearbeitung (noch nicht vergebene lfd.Nr. der Wohnung verwenden).

RL 'G'
Lfd.Nr.

der
wohnung

Lfd.Nr.
des

Haushaltg

ZahI der
Pergonen

in
Haushelt

RL 'G'
Lfd.Nr.

der
Vlohnung

Lfd.Nr.
deg

Hauahalts

zahl aler
Pergonen

ln
Baushalt

00 00,-999 t-9 n, 0l

00 r -999

\

V
00a

m0 t-9

G am t-9 00 00 r -999 l-9 nr0I

001-999

nr 0l

G

V
G a 00

V

G 000 0

as ova n 00 I -999 l-9 n
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Oll§l§
I

noch: 8. 0berprüfung der Angaben aus den Zeilen der Regionalllste
t{enn SA fi und dann mu0

Lfcl .
Nr.

8.t9

8.20

Be reinig ung
(AnDerkungen)

uanuell: Enteeder
Einsetzen der lfd.Nr. der
Hohnung 4); bei der lfd.Nr.
des tlaushalts 'l' einsetzen

ode r
Einsetzen von 1000'bei der
lfd.Nr. der Wohnung und 99f.
'0' bel der lfd.Nr. dea Haus-
halts

tihnuell: Entseder
Einsetzen der Ifd.Nr. der
Ibhnung 4) turd 99f . '0' bei
dler lfd.Nr. des gauahalts
Löschen

oder
Umatellen auf SA'A' (einschl.
Änderung der Az-Bogen-Nr.
und sA sot ie l6schen der zahl
der Personen lm Baushalt undggf. der lfd. Nr. dea Baus-
halts).

Ze ichene rkIär
Fußnote 3) u.

ung I{) J

RL.G.
Lfd.Nr.

der
wohnung

Lfd.Nr.
des

HauBhalta

zahl der
Pe r sonen

ln
Haushalt

RL .G. Lfd.Nr.
der

wohnung

Lfd.Nr.
des

Haushalta

Zahl. aler
Personen

lm
Haushalt

G n 00 1 -999

000

G n1

V

G 0 n

aaa ova

00 00 r -999

SA "A"

a 00

V

siehe Blatt 4
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I

Oll§o)
I

Bemerkungen

überprüfung Anzahl SA w mit Zahl der Peraonen im Haushalt

8.2 r

8.22

8.23

9. Erütung .uf gleich. t.o!-xr. ünd 16 und Eh! 6^ fl llt gl.lche! lld.§t. rle! llohlutrg i! CebEde (rc negtotrUlrteFlr. 6-rt.lligl

9.r
(w)

9.2 Die Beschränkung auf 15 SA t{ mit
lfd. Nr. der liohnung io Gebäude ,

für Pereonen ohne eigene llaushal
gleiche rgilt nicht

tsführung.

lO. tlanueller Abgleich Geneindeliste mit Protokoll der Regionallisten-Nrn. aus AG 025-050 (fakultativ!

eser Abglelch rird nicht epezifiziert.t0.I In Geneindel iEte Reglo-
nallisten-Nr( n). elnge-
tragen und zahl der
Eaushalt§hefte und zahl
der AZ-Bogen angegeben

In Protokoll der RL-Nrn.
gleiche RL-Nr(n) einge-
tragen sein und die
Summe der Eaushaltshefte
und AZ-Bogen aus Gemein-
deliste gleich sein mit
Summe der Auagabesätze
VA in Fehlerstatistik
zu Fehlerliste A.

Ggf. Nachträge einzelner
SA hr, A oder aber ganzer
Regionalllsten über Neu-
aufnahme io aG 0{5; oder
Korrektur von Regional-
Iiaten-Nrn. bzr. Bündel-
Nr., Genelnde, Gemeinde-teiI, falls Regional-
Iiste falsch zugeordnet
war (ebenfalls in AG 0451

Dann muß ... BereinigungWenn

Ggf. Korrektur der zahl
der Personen im Eaua-
halt anhand Regional-
Iiste

bel Jeder SA lf die
gleiche zahl der Per-
aonen im Eaushalt
stehen

2 und nehr SA w zun
gleichen Baushalt

elne entsprechende
Anzahl SA l{ vorhanden
se ln

cgf. Korrektur der Zahl
der Personen io Haus-
halt anhand Regional-
liste oder Nachreichen
von SA t{

zahl der Peraonenz6

Aubdruck und Prüfung
erfolgen

cgf. Korrektur der
lfd. Nr. der ltohnung,
der lfd. Nr. des Eaus-halts oder der ZahI der
Personen im tlaushalt
anhand Regionalliste
(Kann-FehIer )

Sahl der Personen lm
Baushalt kleiner als
die Anzah1 der SA W
des Baushalts .

Reg ional listen-Nr.
teI I 19

je
6-s

in SA 'l{' und iA' zu
einer lfd.Nr. des ce-
bäudes die Haus-Nr.(einschl. Haus-Nrn. Zusatz)glelch seln

Ggf. Korrektur der 1fd.Nr.
des Gebäudes oder der
Haus-Nr. (elnschl. Haus-
Nrn.-Zusatz)

und PrüfungAusd ruck
er folgen

cgf. Korrektur der
lfdl.Nr. der wohnung
(Kann-FehIer I

t6 und mehr SA t{ mlt
gleicher lfd. Nr. der
Ilohnung lm Gebäude
(ohne lfdl. Nr. der
wohnung'OOO'l

Lfq
tür



vi2'19a7 anlage t zun scherr oer Vollzdhligteittkontmltc Rsgionslllst.

vorgesencne Pnitung.n o.r ordnunglangrDcn in Tell-l (Vollzähligttit) bzn. i! Teil-3 (ZullE!.nführung)

Ltd
t,tr.

Prütn.rrEal. Progrannintsrna Prutung Priifung ub3r rz-Geü.tnded.tci vGKt (vcl(t zutr stand lo/g5l
gcntrs.l,l fakult!t tvIt. Vorlau!-Inlo.(l.EF.. . TeiI-1,5.Er... retl-3,

gensre I I fakul tativIt. Vorlaut-Info.
( 1.EF.. . Ieit-!.
3.EF.. - TeiI-3)

6

EenarIungen

72 3 5

Eiindel+{r 000001-999999 1 EC)U 
' 

t Rtrr.
1. ker.ne zusatz-

licne PtuJung
O . Stelle i-3

( Kreis ) .
Krers lt.60E-
Schliissel

Zulässige 8ünoel-llr.. falls e:,ne5l 2 mit Gli,eo.-
Stufe 3 (f.re13,
ooer 1l {Genernoe}
ooer 5 (GDE-Tei.l)
vorhanden.

Die 5ün6e1-Nr. tann in
der vGKl auf Cer Ebene
Kreis. Genai,noe ooer
GoE-Tei,l vornendcn sein.

Reg ional-
I isten-t{r.

00000101-9s999999(8-tellig )
l.EF41 (1.8F21):
000001-999993 .
Unter-/ 0bergrenze
der 6-tell. RL-
Nrn. in Lano

@ . terne Prurung
au, Unter-,/
0Ecrgrenze

!Prütung nur in Teil-l (VoIIz.-l@n!rcIIe)

c00000-339-o-o9r ene lnOe Jul')- : iger{, Scalussel I

.l ,308-ierI/ I co0-393. ePlanungsoezirr I
I

I

I

i prufkonoinat:,onen:
1-.-.F21 ; 3,EF34r I oaoer :sr tioolicn tx .

e . gult:qer Schlussel. I Scnlu3s.l tiri pri.rfunE,
falls SA il (GoE- 9... . kcrne prutungr:
Teil, ungleich gg-q I! . kerne Prülung i 308-Teil Block Straßa

6

7

8

I

3locl/-er!e : 001--q99/0-9. A, ooer
.{€/e

t FE2E ,, 
' 

<E'E.
g,i . Eult. Scnlussel.IaIIs Sa 4 (8lock/-

seiter ungleicn 9999
3 . kerna Prufung ole re3tli,cien PrüfkoiF

oinationen, u.Z.i. x 9993 Xi.999 x xqoe Y ooooa
oqq ooa6

sind mr darn rglidr, rer
die in dr Y0(1 rit 9...9a-

säbto Feldr to VZ.8+

, stadt€rsid, also kei-

I n6 Verschhßselurgat ert
l tnlta.
t-- -

l. xz.x
2Y
{. 999

x
x

oooo
oooo

oo600
ooooo
oqqqo

1CE)C!2tEre.
4,2. oultiger Schliis-

sei,. faIIs SÄ il
( Straßenscnl.rrssel )
ungierch 93-o99

3 . kernc Prutung

S
B
i
8

HauS-tlr 000r-9999, e

l.laus+{r. -
Zu3!tz

0l-10. 1z{3.
56-€9. 67-€3.
78-79. 8949, e

1Ce)r'aacaa.
1.0001--q999

( d, n. AngaDe
vornanoen sern

@ - kerne zusatz-
Iicne Prufung

L,EF26 / 3.EF13:I . Zulässige Heu3-r.tr.ilit lllusnr.-Zusarz.talls SÄ { liir die-
GDE i.n clen SSt. 3f-
80 Angaocn cnthält

I . kerne PrutunE
uber vGKl

iril
i!

Nur in Tei,!-l (vollzähI.-KontroIIe) !

Prufung auf
Vo I lzänl igr ert
( Gd.-TeiI,
Blocx/-3eite.
Stra6e,

i,EF2? Z

1 . 1e GoE iir AP ftir GoE-Tei!. Eloct/..ei,te und
Straßenscnlrissel. falls
SA { in der JexerligenGlj,edcrung33tule un-gleich 9...(vorgaoe. nenn GDE(n)
vollstanoig in aP)

e GoE-Tetl in aP fürlocx/-eite und Stras-
3cßcnlussel. falls
SA { in der ,ex.iligsnGliederung3rtute un-
Eleicn 9...(vorgaba, ,r.nn GOE(n)
nicht voll3tänclig
in aP)

e . keine Prütung .ufvollzihligr(eit

1I

Straßen-
scnl,ussel

c0000-99999, e
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Anlage 2 zun Schema 6er vol lzähl tgkertskontrol Ie Regtonal I tste

vz- 1987

üoerstcnt über ole naschtnelle Behandlung oer menrstelltgen Regtonalllsten-AnEaben.

ctte zurecht oder fälschltch mtt führenoen Elanks erfaBt ruroen

Lfd. RegJona I I I sten-AngaEen illilschinel le Eenanol ung
Nr.

2

1tfBegn

ta---------a-al

Bündel -Nn.

Regtonal -
I tsten-Nr.

u,ert-
I änge

D

8

l-5
't-7

VergaDe von
führenoen Nul len

Fehleranzeige
(stene Soez'tf . )

a a --aal a a a a a -l t - t

x

x

3

4

Geme'l ncle

GoE-Tet I /
P I anungsDezt nk

5

e

1-5

1-2

x

x

5

b

7

Block-Nr.

St raBen-
sch I üssel

Haus-Nr.

.,

5

4

1-2

1-4

1-3

x 1)

x 2)

x

x 1)

x 2)

I Haus-Nr. -
Zusatz

2
x 1)

x 2)

o 4desNrLf cl.
Gebäudes

x 1)

x 2')

r0

't1

Lfo. Nr. der
wohnung

Zahl der Per-
sonen lm
Haushal t

VZ-Heft-Nn

2

J

I

1-2

1-7
AZ-Bogen-Nn. 1-6

x

x

x12

r)
2t
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Struk tu nschema zur A,11 oemel nen Kontrol'le fUr VZ und GllZ

net nZusanmen-
flih rung
RL/E r-
hebungs-

I

Ort§
o)
I

d.h. sA

ja

(BI. 3 v. 4)

Gebäude- und lrlohnungssatz
Haushalts- und Personensatz

l) Bestimmte Doppelmarkierungen bei F4 (Religionszugehörigkeit)
werden im Rahmen von 1.4 Korrekturen bei Personen unter
Berücksichtigung des Haushaltszusarmenhangs bereinigt.

2) Einschl. Bereinigung von Doppelmarkierungen bei F4 (Religions-
zugehörigkeit) soweit nicht bei l.l Kontrolle unzulässiger
llehrfachmarkierungen erfol gt.

ja

d.h. alle SA 22
eines Haushalts

nel n

3) Folgende Personentypen werden gebildet:
Typ A: Kleinkinder 0 bis unter 8 itahren
Typ B: Schüler 5 bis unter 15 Jahren
Typ C: Schüler/Studenten 15 Jahre und älter (soweit

nicht erverbstätig)
Typ D: Erwerbstätige 15 Jahre und älter (einschl.

erwerbstäti ge Schill erlStudenten)
Typ E: Erwerbslose, Nichter'werbspersonen 15 Jahre

und älter

D'
oaz.§\o

SA 2I
sA 22

zur Person undIt

en
unzulässlger
Meh rfach-
markierun

sA 2l

kete Arbeit

aller SA 2l
und SA 22

ren

standun

der beim masch.
Lesen nicht be-
reinigten Bean-

n

setzungen bzw.
gezielte Ein-durch gezielte

Ei nsetzungen
(bzw. Löschun-
gen teilweise
mittel s vorge-
gebener fester
und rotierender
Hi erarchi en

9ung

Signierkontrol le
Handschri ftentei I

Gebu ahr in Al

sierung 3)
(einschl. Umsetzung

etzte
SA 22 eines

Haus hal

n

zu 2

bei Personen unte
Berücks i chti gung
des Haushalts-

n-
bzw

re
ez1ge

setzungen
Lösch r Oeck

len Alters- u. Ge-
burtsjahrei nsetzung

rtel
E

bzw ,osL huc ngen
und Einsetzungen

Deck

e tes
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I

OlI§{
I

noch: StluttursqprE lul [llge e Kontrolle für VZ und Gl{Z

ja

nel n

Ja

eIn

Ja

on ro e
berufsst at I st I -
scher und

der Frage nach
der weiteren

ge
gersonen-
bezogene

Schema

Kontrol I en
( l,lenn/Dann-

ge-
Ei n-

mlttel s
ziel ter

n
mittels Ein-
setzungen (bzw.
Löschungen) per
Deck

gezielter Ein-
setzungen (bzw.
Löschungen) und
Einsetzungen per
Deck

Zuordnung
Auszubi I denden
zu den Angestell-

SA 22 fehl er-
Alle
frei

ilerkern für die
Typisierung von
Gebäuden und
l{ohnungen im
Gebäude- und
llohnungszusammen-

von

h

9ungmittels gezielter
Ei nsetz

nel n

FuBnoten siehe Blatt I

s
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Z Typisierung Yon
Gebäuden und Uoh-
nungen im Gebäu-
de- und l{ohnungs-
zusarmenhanq

noch: Strukturschema zur Allgemeinen Kontrolle fllr VZ und Gl{Z

ja

I

(,l
l§
@
I

nel n

Hierzu gehört:

2.4.1: Typisierung
Freizeitwohnung und
ülohnung ausländi scher
Streitkräfte mit Per-
sonensät zenl Ve rgabe
vorl äufiger Haupttypen

2.4.2: Uberprüfung des
Gebäudes

2.4.3: Bestinmung der
Uohnverhäl tn i s se/Zwei t-
wohnungen

2.4.4: Feststellung der
tlohnverhältnisse im
l{ohnungs zus armenhan g

Typi sierung
YOn
Gebäuden

re n gun9

bzw
mittels gezielter
Ei nset
Löschu

wohnungs- und
gebäudebezoge-
ner l4erker
aus SA 2l

r
der beim masch.
Lesen nicht be-
relnigten Bean-
standungen bei
SA 2I

re gung

Löschu

mittels gezielter
Einsetzungen (bzw.

ver-
rüfungtnihäl sse

esd Gebä
st

Prüfschri tte
und Typliierungerr.

Al le

on?
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noch: Strukturschema zur Allgemeinen Kontrolle für VZ und GllZ

Ja

neln

I

orl§
@
I

3 Allgemeine
Gl{Z-Kontrol len

ja er
Eildung der Ergänzungs-
schlüssel ftir VZ und

rwelterung)

net n

en
llohnungs zus armen-
h e Gebäude

im Gebäudezu-
en

SA 2l im
Letzte "Merkern' für

die Kontrol len
lm Gebäudezu-
sarmenhang

re 9un9

Lösc

mittels gezielter
Einsetzungen (bzw. Einsetzungen (bwz

ttels gezielter

SA 21 fehl €f-_
Alle

frei
en r

mit Ubernahme der
Gebäude- und l{oh-
nungsangaben in

el

Gebäudeangaben
in alle lloh-
nungssätze



Anhang Nr. 50

Volkszählung 1987

Auszug
Kontrolle zur Person und zum Haushalt

Sonstige personenbezogene Kontrollen

( l{enn/Dann-Schema )

- Schematische Darstellung -

Typ D

(Ertrerbstätige - 15 Jahre und älter;
einschl. errerbstätige Schüler und Studenten -)

Die mit "rr gekennzeichneten Prüfschritte werden erst nach den Kontrollen
berufsstatistischer Angaben (4.1.6) durchgeführt

-530-



lJd. Nr FS

l!2
!t6
117
120
120.
120D
l20c
t20c,
L20e
L27

Lat
Le/
L?/
L!/
LJILit
02/
LII
03t
LQ/

Itd. Nr. FS

r0l
102
l02r
107
to8
l08r
t09
110
1u
112

Kn/
xN/
NP/
tY/
xu/
xPI-KSI
KX/
xYt
Kz/U/

lrcl. N!. FS

9l
9!,!
9lb
92
93
94
96
9?
98
99

t00

tal
Ra/
KCt
KDI
XE
XF
KH/
Klt
KJI
KU
KL/

I Prüfschritt 4.1.5
( ohn. b.ruf3b.zogana rontroll.n I

Ablaufreihenfolge der Prüfungen lt 4.1.5 und 4.1.6 (Typ D)

v

v

v

Fr. : Fr FS

!6:17 RA/,RL/

Fr.: Fr FS

lS:17 Rg/

FS

:3s16 RC/

2. pnüfschr111 4. t.6
(Fr.tS, 16. 17 zu.intndtr)

tfd.ur. I Fs

121
t22
123

tK/
LL/
Ltl/

I td. N! FS

r24
L2se
1246

LN/
aJl
0vt

lrd. Nr. FS

:z)
l25e

L0/
oL/
LP/

(B?rut : AIter)
3. Prüfscnrltt 4. t.5

4. Prüfscr.ltt 4.1.5
( beruJsoezogene Kontlollen )

Itd, Nr FS

148
l{9
151
r52
ts3
l5{
155
156
157
rs8
ts9
150
151
162
163
15{
165
tE6
167
l5B
169
r70
170.
171
t7z
l7?

nK/
HL/-.ril/
t+c/
tP/
Hq/
tlRt-+1St
?tiT /
Äut41xl
tlY I
tQ,t
NA/
NA/
r\Er'
N0/
NE/
NF/
r{G/
NH/
NI,/
NJ/
NK/
NL/
tir{/-ir{/
o|,,t
N0/
NQ/
NR/

I !:. Nr FS

175
.,o

178
179

l80r
t80b
181

t89
190
iat
131r
192r92
tet
lS{.
t9lb
t9tlc
tS{cl
l9{etc3
rol
tc,
:.98

NT/
NU/{ü{/
NX/
NY /-+-iZ/
o^t
ogt

oGt
oH/
o0/
oi/
oLl
oA/
s'r/
oH/
oot
o?l
oQ/,o\t
oxl
oe/
o?l
oz/
oKl
oRl
0s/
o7l
ou/

lfd.nt. I FS

o<
103
:03a
105
106
114
1t5
117.
118
118.

I l9r
t31
132
r3s
tgE
137
138
r39
140
ltl
lr.2
1{:!
14{
r{5
r{6
L47

KG/
KO/
NS/
K7/
KUI
Lcl
L0/
La,/
LG/
LD/
LH/
LÄ/
LR/
LS/
LU/
LYI
LA/
LX/
LY/
L2/
)L\/
18/
Jclio/
E/tF/
?ß/-$ll

-531-



-l -

Lfd
llr.

ryp D

Fehl er-
schl üssel

Kl

KD/

IG

KB/

KC/9lb

9t

91a

94

92
I

Ol(/,
l§
I

(E93

KGI
)<

95

x

Henn dann mü

Frage l{r. Sc hl üs sel l,lerkmal Kategorie Frage-]lr. Schl üssel l,lerkmal Kategorie
Erl äuterungen

I
und

2
und
5

015

I
I

Al ter
Geschl echt

Staatsange-
lärigkei t

015

männl ich

deutsch

3 I Fami I ienstand ledig rrennF3=leer
oder unzutreffend,
gezielt "l'ein-
setzen

I
und

2

015

2

Al ter
Geschl echt

0r5

weibl ich

3 l-4 Fami I ienstano leoig, verlel-
ratet, Yerwit-
Et, geschieden

rrennF3=leer,
geziel t "1" 'ein-
setzen

I
und

2

0l 5-01 7

I
Al ter
Geschl echt

0r5-017

männl ich

3 l-4 Fami I ienstand ledig, verlnl-
ratet, Yerwit-
ret, geschieden

wennF3=leer,
gezielt 'lo ein-
setzen

Tvp o 3 l-4 Famil ienstand ledig, verlni-
ratet, Yer-
ritwet, ge-
schieoen

rennF3=leer,
Einsetzung aus
Personendeck P I

I
uno

2
und

3

015

2

?-4

Al ter
Ge sc hl ec ht

Famil ienstantl

015

xcibl ich,

verhei ra tet,
Yerri tret,
geschieden

Kannfehl er

I
und

2
und
3

ots - 017

I
2-4

Al ter
Gesc hl echt

Fami I ienstand

015 - 017

männl ich

Yerhei ratet,
verui tret,
gesc hi etlen

Kannfehl er

l5 04 Gegenwärtige
Tätigkei t

Auszubi I -
dender

7 6 = leer Betei I igung
an Errerbs-
I eben

kein Schüler/
Student

Angabe in F 7
"6" löschen
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renn

I

oto)o)
I

Lfd.
l{r.

96

97

98

99

dann muß

Irhrkmal Kat€gorie FragFl{r Schl üssel llerkmal KötegorieFrage l{r. Schl üssel
Erläuterungen

7

und

18 I

L,t2. leer
Betell ig
Ernerbsl

ung ilr
eben

l,lebeneruerbs-
tätigkei t

mden vollzeit-
noch teil zeit-
erwerbstätig
I andrl rt-
schaftl.
Tätigkei t

l5 0148 Gegenxärti ge
Tätigkei t Angabe wennF15=leer,

gezielt "08" ein-
setzen

7

und

18 I

l/\2
= leer

Beteil ig
Errerbsl

ung ün
eben

Nebenerrrrös-
tlitigke i t

nder vol I zeit-
noch teilzeit-
errr€rbstäti g
I andri rt-
schaftl .
Iätigkei t

l6 Angabe l{i r tsc ha ft s-
zweig

Angabe rcnnF16=leer,
gezi el t "01 "
(=Landri rtschaft )
elnsetzen

l8 2 ilebenenrerbs-
tätigkeit

I andri rt-
schaftl. bzw.
nicht Iand-
yi rtschaftl iche
rätigke i r

7 1,2 Beteil igung
am Errerbs-
I eben

Yollzeit- oder
tcll zeit-er-
uerbstätig

mnnF7"L,2"- leer, gezielt
'2'einsetzen
und Angabe in
F l8 löschen

rennFT=leer
oder unzutreffend,
Einsetzung aus
Personendeck P 3

Typ D 7 1,2 BeteiI igung
an Erwerbs-
I eben

Vollzeit- oder
teil zei t- er-
werb stäti g

bei Einsetzung YonF7= lausPer-
sonendeck P 3 99f.AngabebeiFT=3
löschen

Typ D

Fehl er-
schl'üssel

KIU

Kt/

KJI

KK/

I
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KL/

Ktl

100

Lfd.
l{r.

l0t

102

102 a

Tvp D

Fehl er-
sc hl üssel

KN/

NPI

I

Ot
G)§
I

KO/r
103
x

wenn

Frage ltr. Sc hl üs sel l{erkmal Ka tegori e

dann mrE

Frage- Nr . Sc hl üssel ltlerkmal Kategorie
Erl äuterungen

Typ D 7 4 = leer Betei I i gung
am Ermrbs-
I eben

nicht errerts-
tätig = "lsaau

Angabe in F 7
"4" löschen

I I Betci I igung am
ErwerDsl eben

Yol Izeit-er-
reröstätig

8 1-6 überwi egender
Lebensun ter-
hal t

Angabe vennFS=leer,
gezielt "1" ein-
setzen

7 2 Betelligung am
Erwerbsl eoen

teil zeit-er-
rcrbstätig,

I l-6 überwi egender
Lebensun te r-
hal t

Angabe uennFS=leer,
Einsetzung aus
Personendeck P 2

I 2 überrri egender
Lebensunter-
hal t

Arbei tsl osen-
gel ü-hil fe

7

7

7

I = leer

3

2

Beteil igung
am Erlrerbs-
leben

arbeitsl os/
arbeitsuchend

vol I zei t-
erHe rD s-
täti9
= "leer"
Teilzeit-
err€rDs-
täti I

renn F 7(3) =leer, geziel t
"3" einsetzen

rcnn F 7 (l) =
"1 tt , dann t'1 t'

I ösc hen.

rcnn F 7 (2)
= leer, dann
gezielt "2" ein-
setze n

7

und

2

6 = leer

064 Al ter

Beteil igung am
ErHerbsl eben

I 064

kein Schüler/
Student

9 l-3 Al lgerrreiner
Sc hul ab sc hl uß

Angabe wennF9=leer,
Einsetzung aus
Personendeck P 5



4

Lfd.
l{r.

Typ D

Fe hl er-
schl üssel

KT/
,r

KYI

l03a
)+

l08a

110

NS/r

105x

KUI
*106

i+

I
ot
@ot
I

Ktu

107

108

KP/.
KS/
1)

KX/109

Ktt

dann mu8mnn

Kategorie Frage-l{r. Sc hl üs sel lqerkmal Kategori e
Erl äuterungen

Frage ilr. Schl üssel l,lerkmal

Sc hül erl
Student

022-064 9 l-3 Allgemeiner
Sc hul absc hl ut!

Yol ksschul e,
Real schul e,
Hochschul -
rei fe

wennF9=leer,
rotierend 2,3,3
ei nsetzen

I

und
I

022-064

6 Betci I igung am
Errerbsl eben

Al ter

015 9 leer, I AI lgemeiner
Sc hul absc hl utj

leer, Uolks-
schul e

rrennF9="2,3",
gezielt "l" ein-
setzen

I 015 Al ter

I 016 Al ter 016 9 leer, l, 2 Al lgemeiner
Schul absc hl uB

leer, Volks-
schule, Real-
schul e

wgnnF9="3",
gezielt "2" ein-
setzen

I 015 Al ter 015 l0a I eer Berufsb i ! <1.

Schul aoschl u6
Angabe in F lOa
löschen

I 015 Al ter 0l5 l0b I eer Hauptfac h-
richtung

Angabe in F lob
lösc rpn

l0b Angabe Hauptfach-
rlchtung

It. Schlüssel-
verze ic hn i s

l0a l-4 Berufsbild.
Schul abschl uß

AngaDe rennFlOa=leer,
Einsetzung aus
Personendeck P 6

I < 018 leer, Berufs-
fachsc hul e

Al ter < 018 l0a leer, I Berufsb i I rl.
Schul abschl ull

rcnnFlOa= "2-4'igezielt "l" ein-
setzen

I 018,019 Al ter leer, Berufs-
fachschul e,
Fachschul e

wenn F lOa ='3, 4", gezielt
"2" einsetzen

018, 019 l0a leer, l, 2 Berufsbi I d.
Sc hul ab sc hl u0

1 020 Al ter 020 Berufsbi I d.
Sc hul absc hl u0

leer, Berufs-
fachschul e,
Fachsc hul e,
Fachhoch-
sc hul e

rennFlOa="4",
gezielt "3" ein-
setzen

l0a leer, l-3lll KZt



Lfd
l{r.

Angabe in F lla
löschen

Typ D

Fehl er-
schl ü ssel

LF/

LCt
)e

LL2

l13

114
x

115
x

I16

ll7

I l7a
,+

tal

LBI

LCt
x

tDl
x

LEI

I

(,l
o)
O)
I

lla
und

Angabe

11b
und

leer

lla Angabe

ldentlsch mit

Prakti sche
Berufsaus-
bll dung
Dauer der
Ausbi I dung

Gegenwärti ge
Tätlgk ei t
Prak ti sc he
Beru fsaus-
bi I dung

Ausgeübte
Täti gkei t

Angabe

leer

Anszubi I den<ler

Angabe

Angabe
(1.-3.Stelle

lla I eer Prakti sche
Eerufsaus-
bi I dung

leer

15
und

04

Angabe
(1.-3.Stelle)

wenn dann mrß

Frage ilr. Schl üs sel ile*mal Kategorie Frage-ilr Schl üs sel lhv*nal Kategorie
Erl äuterungen

I < 0t7 Al ter < 017 11a leer Praktl sche
Beru fsaus-
bi I dung

Angabe ln F lla
löschen

I < 017 Al ter < 0t7 llb leer Dauer der
Au sbi I dung

Angabe in F llb
löschen

1
und
15 04

< 019 AI ter
Gegenwärti ge
Täti gkei t

< 019

Arszubil dendet

lla leer Praktl sche
Beruf saus-
bi I dung

Angabe in F lla
löschen

I
und
15 04

< 019 Al ter
Gegenrärti ge
Iätlgkei t

< 019

Auszubil dender

1lb leer Dauer der
Ausbildung

Angabe in F llb
löschen

I 017 Al ter 017 llb leer, l, 2 0auer der
Au sbi I dung

leer, l, 2 wennFllbZ3,
gezielt "2" ein-
setzen

I 018 Al ter 018 llb leer,1-3 Dauer der
Ar.rsbi I dung

leer, 1-3 rennFllb="4n,
gezielt "3" ein-
setzen

17

-5-



-5a-

I

cn
co{
I

Lfd.
llr.

ll8
*

1l8a
\

t19
*

1lga
x

senn dann muo

Schl üs sel ilerkmalFrage [r. Schl üs sel ih*mal Kategorl e Frage-)lr. Kategorie
Erläuterungen

lla Angabe Praktl sche
Eenr fsaus-
bi I dung

It. Schlüssel-
verzeichnl s

llb l-4 Dauer der
Ausbildung

t-4 wennFllb.leer,
Einsetzung aus
Personendeck P 7

15

llb
und
lla
und

leer

1-4

04

Dauer der
Au sbi I dung
Praktl sche
Eerufsaus-
bi I dung

Gegenwärtige
Tätigkeit

Arszubil dender

I eer

l-4 llb leer Dauer der
Ausbi I dung

leer Angabe in F llb
Iöschen

Angabe lt.
Schl üssel -
verze.ichni s

tennFlla=leer,
F t7 (1.-3. Stdt-
le nach F lla
übernelmen.

t1b
und
F17(r.-3.
Stel I e)

tla
und

Lehrberuf
geiltäB

SchI üssel -
verzelchnl s
(Anlage 2 zu
4.L.2.21

leer

L-4

Prakti sc he
Benrfsaus-
bi I dung

Dauer der
Au sbi I dung
Ausgeübte
l-ätigkel t Lehrberuf

gemäß
Schl üssel -
verzeichni s
(Anlage 2 zu
4.L.2.21

leer

l-4

lla Angabe Prakti sche
Benrfsaus-
bi I dung

F llb
und
FD(I.-3.
Stel le)

lla
und

leer oder
kein Lehr-
beruf ger.
Schl üssel -
verzeichnl s
(Anlage 2 zu
4.L.2.21

Ieer

1-4

Angabe lt.
Schlüssel -
verzeichni s

trenn F lla = leer,
Einsetzung aus
Personendeck P 7

Prakti sche
Eerufsaus-
bi I dung

Dauer der
Ausb i I dung
Ausgeübte
l-ätlgkeit

leer oder
kein Lehr-
beruf gen.
Schlüssel -
verzeichni s
(Anlage 2 zu
4.L.2.21

I eer

1-4

lla Angabe Prakti sche
Berufsaus-
bi I dung

Tvp D l6 01-99 Ii rtschafts-
aneig

Angabe rennF16=leer,
Einsetzung aus
Personendeck P 9

Typ D

Fehl er-
schl ü ssel

LG/
)+

LDI
*

LHI
x

LÄl
?f

120 LU



-6-

Lfd.
l{r.

I

(,l
CD
@
I

l20a

t20b

l20c

120d

renn dann ruB

Frage 1lr. Schl üssel ihrlnal Kategorle Schl üsselFrage-1{r. Merkmal Kategorle
Erläuterungen

lla I eer I eer

Tvp D

und

Pralti sche
Eerufsaus-
bll dung

l5

L7

Angabe

Angabe

Gegenrärti ge
Täti gkei t
Ausgeübte
Tätl gkei t

Angabe

Angabe

renn F 15 und
F 17 o leer,
Einsetzung von
ausgeübter Tätlg-Ieit (6-stelllg)
und gegenrärtiger
Tätlgkelt aus
Personendeck B 2

I eer I eer11a

Angabe AngabeGegenrärtl ge
Tätl gkei t

Tvp D

und

Prakti sche
Berufsaus-
bll dung

und
l5

L7 Angabe Ausgeübte
Täti gkei t Angabe renn F 17. leer, Eln-

setzung Yon
ausgeübter
Tätigkeit aus
PersonendeckPll

lla Angabe

15

Angabe

und
nicht:
04

nicht:
Arszubll den<ler

Typ o

und

Gegenrärti ge
Tätl gkei t

Praktl sche
Berufsaus-
bi I dung

Angabev Angabe Ausgeübte
Täti gkei t renn F 17

= leer, 1. - 3.
Stel I e von
F lla nach F 17
übernelmen und
4. - 6. Stelle
aus Personendeck
B 3 einsetzen

11a Angabe Angabe

15 04 Arszu-
bi I dender

Typ o

und

Praktl sche
Eerufsaus-
bil dung

und
I Gegenrärtige I

I 
Tätiskeit 

I

L7 Arlgabe Ausg
Täti

eübte
gkei t

Angabe renn F 17
= leer, Eln-
setzung der
ausgeübten
Tätlgkelt aus
Personendeck P 11

Tvp D

Fehl er-
schl üssel

LJ/

Lt/

02l

LTI



-6a-

Lfd.
llr.

120e

I

Olq)(o
I

t2t
)a

122r

dann mußrenn

Frage-[r. Schl üssel Itlerknal fategorle
Erl äuterungen

Frage ilr. Schl lissel lbltnal !(ategorie

Auszubll dender a) renn F 15 =leer, dann 04
el nsetzen;

b) renn F 15 =
unzutreffend
und F 17 (1.-3.
Stelle) = 981,
982, dann
F 17 aus
Personendeck
P 1l einsetzen

c) renn F 15 =
unzutreffend
und F 17 (4.-6.
Stel le )
= 859, 865,
894, dann
F 17 (4.-6.
StelIe) aus
Deck B 3
ei nsetzen

17 Ausgeübte
Tätlgkelt

17

und

17

oder

Lehrl I ng,
Praktlkant,
Volontär

nicht:
"Neue Berufe"

nlcht:
992 - 998(1.-3. Stelle)

...859... 865... 894(4.-6. Stellel

Ausgeübte
Täti gkei t Lehrl I ng,

Prakti k ant,
Auszubi I dender

981
98?(1.-3. Stelle)

Ausgeübte
Tätigkeit

15 04 Gegenrä rtl ge
Iätigkeit

Ausgeübte
Tätigkei t

Arzt
Zahnarzt
Ti erarzt

nlcht Ausgeübte Tätlg-
keit, lllrtschatts-
zreig und gegen-
rärtige Tätlgkeit
l6schen und aus
Personendeck P l0
einsetzen

I < 023 Al ter < o23 17 nlcht
(1.-3. Stelle):

841
u2
843

Ausgeilbte
Tätigkei t

Physller
Rlchter,
Staatsanral t
Rechtsamal t,
Irlotar
Apotheker
Hochschul I ehrer
Qlmnasi al I ehrer

nicht Ausgeilbte Tätl9-
keit, lllrtschafts-
zreig und gegen-
rärtige Tätigkeit
löschen und aus
Personendeck P l0
ei nsetzen

t < 022 Al ter < 022 t7 nlcht(1.-3. Stelle):
612
8ll

844
871
872

813

Tvp o

Fehl er-
schl üssel

03t

LKIx

LLI
)+
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Lfd.
llr.

t23
)f

I

oi§o
I

Tvp D

Fehl er-
schl üssel

LW
)f

Enn

Frrge l{r. SchI üssel Lhrkmal Kategorie

dann mrß

Schl üsselFrage.ilr. Kategorlellerkmal
Erl äuterungen

I < 02t Al ter < o?t L7 nic ht(1.-3. Stelle)
611

629

874

875

881

u2

883

761

763

8t2
822

873

72t
722

Ausgeübte
l.ätigke i r-

Cheni ker,
Chemi e-
lngenier
Industr ie-,
llerkmel ster
llaut i ke r
Tec hn .
Schi ffsoffi-
zier, Schiffs-
maschinist
Abgeordnete,polit. Beilte
Yertandsl eute,
Funktionäre
Rec htsp fl eger
0ol metsc her,
Ubersetzer
Real-, Yolks-
und Sonder-
schul lelrer
Fachschul -,
Berufsschul -,
llerk I ehner
Lehrer für
musi sche
Fächer
lli rtschafts-
und Sozl al -
vi ssensc haftl er
Gelstasvi ssen-
schaftl er
a.n.g.
l{aturri ssen-
sc ha ftl er
4.n.9.

nlcht Ausgeübte Tätig-
kelt, l{irtschafts-
aeig und gegen-
rärtige Tätigkelt
löschen und aus
Personendeck P 10
ei nsetzen



-8-

Lfd.
l{r.

Tvp D

Fehler-
schl üssel

LX/
,(

t24
)+

I
(,l§
J

I

renn dann nuß

Kategori eFrlge 1{r Schl üssel ilerknal Frage-lrlr. Schl üssel llerkmal Kategorle
Erl äuterungen

< 020I Al ter < 020 t7 nicht
(1.-3.Stelle)

501

604
605

606

626
627

628

607

621

622

625

602
503

Ausgeübte
Tätlgkei t

Itlaschlnenoau-
lng -
El ektroi ng.
Archi tekt,
Baui ng.
Yermessungsl ng.
Bergbau-,
Hütten-, GieBe-
rei- I ng .
übrige Fertl-
gungs- I nge-
ni eure
Sonst. Inge-
nieure
l,laschlnenbau-
techniker
Technlker des
El ektrofaches
Berlbau-,
Hütten-, Gle8e-
rcl-techn.
Chgllietechnlter
übrlge Fertl-
gungstechnlker
sonst. Technl-
Ier

nlcht: Ausgeübte Tätl9-teit, l{lrtschafts-
arelg und gegen-
rärtlge Tätigkelt
löschen und aus
Personmdeck P 10
einsetzen



-9-

tfd.
l{r.

I

Ol§
1§
I

l24a
x

t24b
)+

l25a

125
*

*

Enn dann mu0

iilerkmäl Katrgorl e Frage-ilr Sc hl üs sel ilerknal Kategori e
Erl äuterungen

Frage l{r. Schl üssel

< 020

ni cht:
04

Al ter
Gegenrärtige
Täti gkei t nic ht:

Auszubildender

n nicht:
(1.-3.Stelle):

623
624

Ausgeübte
Tätigke i t nicht:

Bautectniker
Yenrcssungs-
techniker

Ausgeübte T'lltlg-
keit, Iirtschafts-
zreig und gegen-
rärtige l.ätlgkelt
aus Personendeck
P l0 einsetzen

I
und
l5

< 020 AI ter < o?a lla nic ht
623
624

Erl ern ter
Beruf

nicht:
Bautechniker
Verilessungs-
techniket

I Elnsetzung von
F lla aus Per-
sonendeck P 7

1 <. 018 Al ter < 018 t7
Stel I

801
8?L
851

e )
nic ht:
(1 . -3.

Ausgeübte
Tätigke i t

Sol daten
Publizlsten
lhll pralti ker

nlc ht: Ausgeübte Tätlg-
keit, Lirtschafts-
zrelg und gegen-
rärtige fätigkelt
löschen und aus
Personendeck P 10
eln setzen

I
und
15

< 018

nlcht:
04

Gegenwärtlge
Tätlgkelt

Al ter
nicht:
Auszubil dender

< 0r8 T7 nicht:
( l.-3.Stel le)

7t4

Ausgeübte
Tätigkei t nlcht:

Kfz. -Führer

Ausgeübte Tätlg-
keit, Ilrtschafts-
zreig uno gegen-
rärtlge Tätigkelt
löschen und aus
Personenrleck P l0
elnsetan

Typ D

Fchl er-
schlüssel

NI
x

wt
)e

oU
,+

LO/
,t
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tfd.
llr.

t26
*

I < 017 Al trr < ot? t7 Ausgeübte Tätl9-
kelt, tllrtschafts-
zvelg und geg€n-
rärtlge Tätlgkelt
löschen und aus
Personendeck P l0
ei nsetzen

Typ D

Fchler-
sc hl üssel

wt
x

nicht
(1.-3.Stelle)

03?
0s2
464
545

546

547

Ausgeübte
Tätigkei t nlclrt:

Agrarlngenleur
Gartenarc hl tekt
Sgrengnei ster
ErDeregungs-
maschlnenfülrer
Eamrschinen-
führer
l,laschlnenrär-
terl-hel fer
Heizer
ilaschlnenei n-
richter
Handel svertre-
ter, Reisende
fz.-Führer

Fltryzeugfthrer,
t-

548
549

687

I

Ol§
CD

I

7t4
726

733

751

752

762

782

791

w2

851

Funker, Tele-
graphl st
Unternel,rler,
Geschäftsfährer
Untemelmensbe-
rater,0rgani-
Sttor, Treq-
trärler
Leltende ädr.
entsch. Yeru.-
Facil eute
Stenograph,
PhonotJpl sten
Ieilschutz-
I eute,
Deteltlve
Berufsfeuer-
nlrleute
Sozl al artel ter,
Sozl al pfl eger

mnn drnn mrß

Frage l{r. Sc hl üssel lhrtnal Kategorie Frage-Nr. Sc hI üssel ilerknal fatrgorle
Erl äuterungen

Fortsetzung von lfd. t{r. 126 slehe nächste Sefte.
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Lfd.
llr.

noch lfd. Nr

Lzl

t26
*

I
(,l§§
I

tßnn dann md!

Kategorle Frage-l{r. Sc hl üsselFräge llr. Sc hl ü ssel llerkmal ilerkmal l(ategorle
Erl äuterungen

862

863

876
877

922

tleinl ei ter ,-ltl fer,
Sozi al -
pädagoge
Arbei ts-/Be-
rufsberater,
Arbei tsver-
ml ttl er
Sportl ehrer
Fac hsc hul -lelrer, sonst.
Lelrer
Yeöraucher-
b€rater

Tvp D l5 0l -08 Gegenrärtlge
Iätigkelt

Angabe rennF15=leer,
Elnsetzung aus
Personentleck P 4

Tvp D

Fehl er-
schl üssel

noch
LPI
)c

LQ/



-t2-

Lfd.
llr.

131
*

135
x

a) Entsprechender Schlässel oder liehrfachrnarkienrngen.

Tvp D

Fehl er-
schl ilssel

LUI
)+

LR/
*

LS/
*

t32
*

I
(Jr§
Or
t

dann nuß

Frage llr. Schl üssel üertmal Kategori e

renn

Frage-ilr Schl üs sel lbrtmal Xategorie
Erl äuterungen

l6
und
l5

0t

06-08

tll rtschafts-
zreig
Gegenwärti ge
Tätigkeit

Landri rt-
schaft
Sel bständi ger.
Mith. Fan.-
ang.

l4

13

l-6a )

1-7a )

Zel tau firand

Vertehrs-
mi ttel

Angabe

Angabe

r?nn F 13 oder
F 14 = leer, Je-reils bei F 13
und F 14 gezlelt
"1" einsetzen

t7

t5

und

( l.-3. Stel I e ):

012
02t
o?2
687

688

06, 07

Ausgeübte
Täti gkei t

Gegenwärti ge
Täti gkel t

Ile i nbauer
Ti erzüchter
Fi scher
Handel sver-
treter
Ambul ante
Händler
Sel bständige

l3

l4 l-6a )

1-7a )

Ze i taufwand

Vertehrs-
mi ttel

1-6

l-7

renn F 13 oder
F 14 = 'leer,
neils bei F 1

gezi el t
etzen

je-
3

und F 14
',1 ,, ei ns

I
und
15

und
17

018-054

03, 05

031
(1.-3.Stelle)

AngabeAl ter
Gegenrärtl ge
Tätigkelt
Ausgeilbte
Täti gkelt

Angestel I ter,
Beamter

Yervalter ln
der Landwlrt-
schaft und
Ti erzucht

018-064 10a 1-4 Beru fsbl I d.
Schul abschl u0

wennFlOa=leer,
gezielt."2' ein-
setzen



-13-

136
*

Lfd.
llr

137
x

I

o'l§o)
I

138
)F

139
x

Enn dann rndj

Frage ilr. Sc hl üs sel ihrknal (ategorie Frage-l,lr Sc hl üssel ilerkmal Kategorl e
Erl äuterungen

I
und
l5
und
l7 031

(1.-3.Stelle)

018-064

03, 05

Al ter
Gegenrärtige
Tätigkei t
Ausgeübte
Täti gke i t

Angestel I ter,
Beamter
Verwalter in
der Landrirt-
schaft und
Ti erzucht

018-064 l0b Ang abe Hauptfac h-
ri c htung

Angabe rennFlOb=leer,
gezielt "01" eln-
se tzen

I
und
l5
und

l7

018-064

03, 05-07

032
(1.-3.Stelle)

Gegenrärti ge
Tä tigkei t
Ausgeäbte
Tätigkei t

Al ter
Angestel I ter,
Bearnter,
Sel bständiger
Agrari nge-
nieure, Land-
ri rtsc ha fts-
berater

0t 8-064 l0a l-4 Berufsbild.
Schul abschl uU

Angabe rennFlOa=leer,
gezielt "2" ein-
se tze n

I
und
t5

und

t7

018-064

03, 05-07

032
(1.-3.Stelle)

Gegenwärtige
Tä t igkei t

Ausgeübte
Tä ti gkei t

Al ter
Angestel I ter,
Beanter,
Sel b ständi 9er

Agrari nge-
nieure, Land-
wi rtschafts-
berater

018-064 10b Angabe Hauptfac h-
ric htung

Angabe renn F lOb
gezielt "01
se tzen

eer,
in-

=l,re

I
und
l5
und

t7

018-064

03, 05-07

o52(1.-3. Stelle)

Gegenrärtige
Täti9ke i t
Ausgeübte
Täti gkei t

Al ter 0t8-064 I

Angestel lter, IBeanter, I
Selbständiger I
Gartenarc hi tekt I
Gartenverral ter 

I

l0a l-4 Berufsbil d.
Schul abschl u0

Angabe uennFloa=leer,
gezielt "2" ein-
se tzen

Tvp D

Fehl er-
sc hl üssel

tYt
*

LY/x

LUI
)C

LXI
i(



-14-

140
x

Lfd.
ilr.

l4l
*

143
*

144
)a

t42
I

Ol§{
I

145

I dann muo$enn

Frage-Nr. Sc hl üs sel t{erknal Kategorie
Erl äuterungen

KategorieFrage l{r. Sc hl üssel ilerkna'l

l0b Angabe Hauptfac h-
ri c htung

Angabe renn F lOb
gezielt "02
setzen

eer,
in-

=ltte

t7

I
und
l5
und

018-064

03, 05-07

o52
(1.-3.Stelle)

AI ter
Gegenrärtige
Tätigkeit
AusgeÜbte
Täti gke i t

Angestel I ter,
Beamter,
Selbständiger
Gartenarc hi -
tekt, Garten-
verwal ter

018-054

Chemiker, Che-
miei ngenieur

+ 064

l0a 3,4 Berufsbild.
Sc hul abschl uB

Fac hhoc hsc hul e ,
Hochschul e

rvennFlOa=leer,
oder unzutreffend,
gezielt "4" ein-
setzen

L7
und
I

6ll
(1.-3.Stelle)

4 064

Ausgeübte
Tätigkei t
Al ter

Cheniker, Che-
miei ngeni eur

a 064

l0b 28, 29 Hauptfach-
ric htung

Blologie usw
Chemie usr.

mnnFlOb=leer
oder unzutreffend,
gezielt "29' ein-
setzen

n
und
I

( t
611

-3.Stelle)
306,4

Ausgeübte
Tätigkei t
AI ter

10a 3,4 Berufsbil <1.

Schul aosc hl u0
Fachhochschul e,
Hochschul e

rcnnFlOi=leer
oder unzutreffend,
gezielt "4" ein-
setzenI

t7
und

< 064

6L?
(1.-3.Stellel

Ausgeübte
Tätigkei t
Al ter

Physiker, Phy-
si k i ngeni eure ,
l.latherEtiker

= 064

10b 26, 30 ptfach-
htung

Hau
ric

lilathenatlk usw.
Physik usr.

EnnFlOb.leer
oder: unzutreffend,
"26" mit t'30" al-
ternlerend ein-
setzen

I

L7
und

=. 
064

6t2
(1.-3.Stelle)

Ausgeäbte
Tätigkei t
Al ter

Physiker, Phy-
si ki ngenl eure ,
Math€matlker

=M4

Itauptfach-
ric htung

Angabe rennFlOb=leer,
gezielt "29" ein-
Se tze n

l0a
und
t7

l-4
633

(1.-3.Stel le)

Berufsblld.
Sc hul absc hl ul!
Ausgeübte
Tätigkel t

Angabe

Chemie-
I aborant

l0b Angabe

Tvp D

Fehl er-
sctrl üssel

LZ/
x

w'
*

w/
)+

lGtx

itol
)e

nEt
x
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146
,r

Lfd.
Irlr.

t47
)+

150
)c.

l5l
,(-

152
)(

148
J(

149
x-I

ol§
@
I

renn dann nu8

Frage Nr. Schl üssel ilerkmal Xategori e Frage-Nr. Schl üssel l,lerkmal Kategori e
Erl äuterungen

l0a
und
L7

l-4
684

(1.-3.Stel le)

Berufsbl I d.
Schul abschl uß
Ausgeübte
Tätigkei t

Angabe

Drogi st

l0b Angabe Ha upt fac h-
ri chtung

Angabe wenn F lOb
gezlelt'36
setzen

eer,
,i n-

=l," e

l7
und
I

721
(1.-3.Stelle)< 064

Ausgeübte
Täti gkei t
Al ter

[auti ker

A 064

l0a 2-4 Berufsbild.
Schul abschl u0

Fachsc hu I e,
Fachhochschul e,
Hochschul e

rennFlOa=leer
oder unzutreffend,
"2-4n alternierend
ei nsetzen

LI
und
I

721
(1.-3.stelle)

< 064

Ausgeübte
Tätigkeit
Al ter

l{auti ker

a 064

10b 38 Hauptfach-
ri chtung

Land-, llasser-,
Flug und llach-
richtenYerkehr

rennFlOb=leer
oder unzutreffend,
gezielt "38" ein-
setzen

t7

und

I ! 064

722
(1.-3.Stelle)

Al ter

Ausgeübte
Täti gkei t

Techn. Schi ffs-
offi zi er,
Schi ffsma schi -
ni st

= 
064

l0a 2-4 Berufsbild.
Schul abschl uß

Fachschul e,
Fachhochschul e,
Hochschul e

\

wennFlOa=leer
oder unzutreffend,
"2-4" al ternierend
ei nsetzen

I

l7

und

7?2
(1.-3.Stel le)

s 064

Ausgeübte
Täti gkei t

Al ter

Techn. Schiffs-
offizi er,
Schi ffsmaschi -
ni st1 064

l0b Angabg aber
nicht 50, 51
57, 58, 6l

Haupt fac h-
ri chtung

Angabe, aber
nicht
"Reini gung",
"KörperpfI ege" ,
"Krankenpfl e-
ge" , "l,led.
techn. Assi-
stenten" , "So-zial-, Alten-,
Haus- und Fa-
milienpflege"

wennFlOb=leer
oder unzutreffend,
gezielt "38" ein-
setzen

l7
und
I

(
8ll

l.-3.Stelle)
4 064

Ausgeübte
Tätigkei t
Al ter

Rechtsfi nder

< 064

10a 4 Berufsbi I d.
Schul abschl u0

Hochschul e wennFlOa=leer
oder unzutreffend,
gezielt "4" ein-
setzen

t7
und
I

8u
u.-3.Stelle)3 064

Ausgeübte
Tätigkei t
Al ter

Rechtsfi nder

Z 064

I0b 42 Hauptfac h-
ri chtung

Rechtswesen rennFlOb=leer
oder unzutreffend,
gezielt "42" ein-
setzen

Typ D

Fehl er-
schl üssel

ttF /
)e

MG/.
r1l I
1)
*

t4-l-
rfil
1)
,+

val
)+

t4P I
)f

MQ/

MK/

)+

1) Je Schulart ein Fehlerschlüssel.

)+



-16-

I
(Jl§(o
I

Lfd.
llr

153
7(

154

x

r55*

156
)(

157*

158
7t

159
+

dann muß

Frage llr. Schl üssel Kategorie

wenn

ilertnal Frage-llr. Schl üssel ilerkmal l(ategorie
Erl äuterungen

L7
und
I

813
( 1. -3. Stel I e)3 064

Ausgeübte
Täti gkei t
Al ter

Rechtsvertreter,
Rechtsberater

= 064

l0a 3'4 Berufsbil d.
Sc hul ab schl uB

Fachhochschul e,
Hochschul e

wennFlOa=leer
oder unzutreffend,
"3 t mi t "4tt al ter-
nierend elnsetzen

0
und
I

813
( 1. -3. Stel I e): 064

Ausgeübte
Täti gkei t
Al ter

RechtsYertreter,
Rechtsberater

= 064

l0b Angabe, aber
nicht 50, 51,
57, 59, 6l

Hauptfach-
richtung

Angabe, aber
nicht
uRei nigung' ,
"Körperpfl ege" ,
'Xrankenpfl e-
ge" 

"'lled. 
techn.

Assi steiten" ,
'Sozi al -,
Al ten-, Haus-
und Famil ien-
pfl ege"

wennFlOb=leer
oder unzutreffend,
gezielt "42n ein-
setzen

t7
und
I

822
(1.-3.Stelle)

+ 064

tusgeübte
Täti gkel t
Al ter

Dolmetscher,
Übersetzer

= 
.064

l0a l-4 Berufsbil d.
Schul öschl uß

Angabe vennFlOa=leer,
'l-4'alternierend
ei nsetzen

n
und
t

822
(1.-3.Stelle)

= 064

Ausgeübte
Täti gkel t
Al ter

Dolmetscher,
Übersetzer

3oil
10b Angabe Hauptfac h-

ri chtung
Angabe wennFlOb=leer,

gezielt "85" ein-
setzen

t7
und
I

841
(1.-3.Stelle)

! 064

Ausgeübte
Täti gkel t
Al ter

Arzt

3 064

10a 4 Berufsbil rl.
Schul abschluB

Hochschul e rrennFlOa=leer
oder unzutreffend,
gezielt "4" ein-
setzen

L7
und
I

841
( l. -3. Stel I e)3 064

Ar sgeübte
Täti gkei t
Al ter

Arzt
4 064

t0b 53 Hauptfach-
richtung

iledi zi n rennFlOb=leer
oder unzutreffend
gezielt u53" ein-
setzen

t7
und
I

u2
(1.-3.Stelle)! osc

Ausgeübte
Täti gkei t
AI ter

Zahnarzt

064

l0a 2, 4 Fachschul e,
Hochschul e

Berufsbil d.
Schul abschl uß

renn F 10a ='leer
oder unzutreffend,gezielt'4'ein-
setzen

Typ o

Fehl er-
schl üssel

nv-
MS/
1)
x

jfil
x

HU/-
Äxll)*
nY/

)e

l4zl
r

r{A/
)6

NB/
)+

1) Je Schulart ein Fehlerschlüssel.



- 17 -
Typ D

Fehl er-
sc hl üssel

W/
x

|tß,/
x

ND/x

160
*

l6l
I

NE/
,r

162
x

Lfd.
Nr.

I63
;+

164
)t

165
)6

I

Ol
Olo
I

NG/x

NH/*

t'll /
x

I66
)t

renn dann mL6

,.lerknal (ategori e Frage-Nr. Sc hl üssel l,lerkmal Kategori e
E rI äute rungen

Frage l{r. Sc hl üs sel

Za hnarzt

< 064

l0b 54 Ha up t fac h-
ric htung

Zahnmedi zi n rennF10b=leer
oder unzutreffend,
gezielt "54" ein-
setzen

l7
und
I

u2
(1.-3.Stellel

<64
Ausgeüb
Täti 9ke
AI ter

teit

4 Berufsbil <1.

Sc hu I aosc hl uB
l7
und
I

843
(1.-3.Stellel

< 064

Ausgeüote
Tätlgkei t
Al ter

Ti erarzt

a0f,4
l0a Hochschul e *nnFlOa=leer

oder unzutreffend,
gezielt "4" ein-
setzen

Ti erarzt

: 064

l0b 55 Hauptfac h-
ric htung

Veteri nä r-
nedi zi n

wennFlOb=leer
oder unzutreffend,
gezielt "55" ein-
setzen

t7
und
I

843
(1.-3.Stelle)

4ü4
Ausgeübte
Tätigkei t
Al ter

l0a 4 Berufsbil d.
SchulabschluU

Hochschul e trennFlOa=leer
oder unzutreffend,
gezielt "4" ein-
setzen

l7
und
I

844
(1.-3.Stellel< 064

Ausgeübte
Tätigkei t
Al ter I

Apotheker

064

Ausgeübte
Tätigkei t
Al ter

Apo theker

< 064

10b 56 Ha
ri

uptfac h-
c htung

Phamazie rennFlOb=leer
ooer unzutreffend,
gezielt "56" ein-
se tzen

t7
und
I

I -3

=

844
.Stelle)
064

l0a
und
t7

l-4
851,
8s5

(1.-3.Stelle)

Berufsbil d.
Sc hul absc hl u0
Ausgeübte
Tät igkei t

Angabe

Hei I prakti ker,
Di ätassi stent

l0b Angabe Hauptfac h-
ric htung

AngaDe rcnnFlOb=leer,
gezielt "59" ein-
se tze n

l0a
und
L7

l-4
857

AngaDe wennFlOb=leer,
gezielt "53" ein-
setzen

Berufsbi I tl.
Sc hul ab sc hl uß
Ausgeübte
Tätigkei t

Angabe

l'le<li zi nal -
I aboranti n

l0b Angabe Hauptfac h-
ric htung



Lfd.
llr.

157

)+

I

Olot

I

168

*

renn dann mu0

Frage ilr. Frage-llr. Schl üsselSchl üssel tlertmal Kategori e Itlerkmal Kategorle
Erl äuterungen

und
l5

I
und
Ü,

und
11a

853
(1.-3. Stel I e)

ohne:
853 023

+ 853

018-064

853 0tl8
853 056

853 109
853 894
853 859

*c

853 029

853 031

Al ter
Ausgeübte
Iäti gkei t

Gegenwärtige
Täti gkei t

Erl ernter
Beruf

(rankenschre-
ster, -pfleger,
Hebanme
ohne:
Hebamnen-
schül eri n
Krankenpfl ege-
schüler
Kranken-
schwesterschü-
lerin
Probeschwester
Schuestern-
schül eri n
Lei'npfl eger
Lernschwester
Lernschrrester
nicht:
Auszubi I dende

nlcht:
Krankenschre-
ster, -pfleger,
Hebarme

018-064 10a 1-4 Berufsbi I d.
Schul abschl u0

Eerufsfach-
schule, Fach-
schule, Fach-
hochschul e,
Hochschul e

renn F lOa = leer
gezielt "2" ein-
setzen

l0a
und

L7

und
l5

853
(1. -3. Stel I e)

ohne:
853 023

I 2t

853 031

853 029

853 048
853 056

853 109
853 894
853 859

t4

Berufsbi I d.
Schul abschl uB

Ausgeübte
Tätigkeit

Gegenuärtige
Täti gkei t

Beru fsfach-
schule, Fach-
schul e
K ranken-
schwester,
-pfl eger,
Hebamme
ohne:
Hebammen-
schül eri n
Krankenpfl ege.
schül er
Kranken-
schwesterschü-
lerin
Probeschrester
Schuestern-
schül erl n
Lernpfl eger
Lernschxester
Lernschwester
nicht:
Auszubi I dende

t0b Angabe Hauptfach-
ri chtung

Angabe wenn F 10b
gezielt "57
setzen

egr,
in-

=l,e

IyP D

Fehl er-
schl üssel

itJ /
)(

i'rK/
,e



-19-

L fd.
llr.

t69*

170

Typ D

Fehl er-
schl üssel

I'lL/
t

Nlr/-
NN/
1)*

t

otdl
tI

Ololl§
I

170a*

L7t* r{0/*

renn dann muß

Frage Ni. Schl üsse I llertmal Kategori e Frage-ilr. Schl üssel Itlerknal Kategori e
Erl äuterungen

l0a
und
L7

1-4
. 861

(1.-3.Stelle)
Ausgeübte
Tätlgkei t

Berufsbi I d.
Schul abschl u0

Angabe

Sozi aI arbeiter,
Sozi al pfl eger

l0b Angabe Hauptfach-
ri chtung

Angabe wenn F lOb ,

gezielt "6l
setzen

eer,
,i n-

=lte

I

L7

und

=oil

87r
(1.-3.SteI le)

Al ter

Arsgeübte
Täti gkei t

Hochschul leh-
rer,Dozenten an
höheren Fach-
schulen und
Akademi en

< 064

10a 2-4 Berrfsbi I d.
Schul abschl uB

Fachschul e,
Fachhochschul e,
Hochschul e

wennFlOa=leer
oder unzutreffend,
"3" mit "4" alter-
nierend einsetzen.

t

L7

und

und

10a

871
( l. -3.SteI I e)

3,4

< 064

Ausgeübte
Tätlgkei t

Berufsbl I d.
Schul ab-
schl uß

Al ter

Hochschul leh-
rer,Dozenten an
höheren Fach-
schul en und
Ak ademi en

= 064

Fachhochschul e,
Hochschul e

10b Angabe, abe
nicht 50,5
57, 58, 6l

r
1,

Hauptfac h-
ri chtung

Angabe, aber
ni cht
'Rei nl gu ng",
'Körperpflege",oKrankenpfl e-
ge" , 

nlrled. techn.
Assi stentenu,
"Sozi al -,
Alten-, Hau§-
und Familien-
pfI ege"

wennFlOb=un-
zutreffend (d.h.
50,51,57,59,
5l), dann Angabe
in F lOb löschen

t7
und
I

872
(1.-3.Stel le)g 064

Ausgeübte
Tätigkeit
Al ter

Gymnasi al -
I ehrer

= 
064

Hochschul e10a 4 Berufsbi I d.
Schul abschl uß

wennFlOa=leer
oder unzutref-
fend, "4" ein-
setzen

1l Je Schulart ein Fehlerschlüssel



-19a-

Lfd.
Nr.

172

I

(,l(,l
cü
I

*

*

*

r73

174

l) Je Schulart ein Fehlerschlüssel

dann muouenn

Kategori e Frage-l{r Schl üssel Merkmal Kategori eFrage Nr Schl üssel ihrkmal
Erl äuterungen

l0bÜ
und
I

87?
(1.-3.Stel le)s 064

Ar.rsgeübte
Tätigkei t
Al ter

Gymrasi al -
I ehrer

= 064

Hauptfach-
ri chtung

Angabe, aber
nicht
"Re i ni gung " ,
"Körperpfl ege",
'Krankenpfl e-
ge", "l,led. techn.
Assi stenten",nSozial-,
Al ten-, Haus-
und Fami I ien-
pfl ege"

wennFlOb=leer
oder unzutreffend,
gezielt "67" ein-
setzen

I

17
und

5 064

873
( 1.-3.Stel le)

Ausgeübte
Tätigkei t
Al ter

Real-, Volks-,
Sonderschul -
I ehrer

= 064

l0a

Angabe, aber
nicht 50, 51,
57,58,6l

4 Berrfsbild.
Schul abschl uß

Hochschul e wennFlOa=Ieer
oder unzutreffend,
"4! einsetzen

I

n
und

873
( l. -3.Stel I el

3 064

Ausgeübte
Tätlgkei t
Al ter

Real-, Volks-,
Sonderschul -
I eh rer

= 064

10b Angäbe,
nicht 50
57 58,

aber
, 51,
61

Hauptfach-
ri chtung

Angabe, aber
nicht
"Rei ni gung "
"l(örperpfI ege" ,
'Krankenpfl e-
ge" , "Med. techn.
Assi stenten",

"Sozial-,
Alten-, Haus-
und Fami I ien-
pfl ege"

wennFlOb=leer
oder unzutreffend,
gezlelt'65,66,
68" einsetzen lt.
besonderer Liste
(Anhang l)

Typ t)

Fehler-
sc hlüssel

ilQ/*

f,tR/*

NT/*



-20-

I

(,7(,l§
I

L fd.
ilr

175

x

r76
x

t7tx

178x

t79
,+

Typ D

Fehl er-
sc hl üssel

NU/-

NY I.
NZI
r)x

ltlt/
t)
)+

NX/
,r

ol
*

oBtx

Enn

Frage llr. Schl üssel liierkmal fategori e

dann muß

Sc hl üssel Kategori eItlerkmalFrage-l{r
Erl äuterungen

I

LI
und

< 064

874(t.-3.Stelle)

Alter

Ausgeübte
Tätigkeit

Fac hsc hul - ,
Berufssc hul - ,
ülerkl ehrer

3 064

l0a l-4 Eerufsbi I <1.

Sc hul absc hl uß
Angabe wennFlOa=leer,

"2-4u alternierend
ei nsetzen

I

l7
und

< 064

874
(1.-3.Stelle)

Ausgeübte
Tätigkei t
Al ter

Fac hsc hul - ,
Berufsschul -,
l{erk I e hrer< 064

10b Angabe Hauptfach-
ric htung

Angabe trennFlOb=leer,
gezi el t "69'. ei n-
setzen

I

17
und

< 064

875
(1.-3.Stelle)

Ausgeübte
Tätigkei t
Al ter

Lehrer für
musi sc he
Fächer

<w4

l0a l-4 Berufsbil d.
Sc hul ab sc hl u0

Angabe rcnnFlOa=leer,
"3 " mi t t'4 t' al ter-
nierrend einsetzen

I

L7
und

3 064

875
(1.-3.Stelle)

Ausgeübte
Täti gke i t
Al ter

Lehrer für
musi sche
Fächer

3 064

l0b Angabe Hauptfac h-
richtung

Angabe wenn F lOb
gezielt "70
se tzen

eer,
in-

=l
ltt e

I

LI

und

881
82
883

(1.-3.Stelle)
ohne:

881 903

Ausgeübte
Tätl9ke i t

AI ter

l{i rtscha fts-
und Sozial-
wissenschaftl e[
Stati sti ker ,
Ge i steswi ssen-
sc ha ftl er ,
l{aturvi ssen-
schaftler (ohne
Betri eDsvi rt,
grad. I

-< 
064

10a 3,4 Berufsoil <1.

Schul absc hl u0
Fachhochschul e,
Hochschul e

wennFlOa=leer
oder unzutreffend,
gezielt "4" ein-
setzen

l) Je Schulart eln Fehlerschlüssel.



-2t -

tfd.
]lr.

Typ D

Fehl er-
schl üssel

0G/

ü,1
,f

180

x

I

Ot
Ot(,l
I

x

oHl
*

?t

,6

l80a

l80b

r81
*

oot,t

wenn dann mu0

Frage-llr. Schl ü sselFrage llr. Sc hl üssel llerkmal Kategori e Itlerkmal Kategorie
Erl äuterungen

t7

und

I

88r
82
883

( 1. -3. Stel I e)
ohne:

881 903

= 064

Ausgeübte
Täti gkei t

Al ter

tli rtschafts-
und Sozial-
rl ssenschaft-ler, Statisti-
ker, Geistes-
rl ssenschaft-
ler, llaturwis-
senschaftl er
(ohne Betriebs-rirt, grad.)

306,4

10b Angabe, aber
nicht 50, 51,
57, 58, 6l

Hauptfach-
ri chtung

Angabe, aber
nlcht
'Rei ni gu ng' ,
'Körperpfl ege"
'Krankenpfl e -
ge","Med. techn
Assi stenten' ,

'Sozi al - ,
Alten-, Haus-
und Familien-
pfl ege"

Elnsetzung lt.bei-
gefügter Llste
(Anhang 2); falls
tusgeübte Tätig-
keit in Anhang 2
nlcht vorkomt,
Einsetzung per
Personendeck P 8

ll
und
I

881 903

3 064

Äusgeübte
Täti gkei t
Al ter

Betri ebsri rt,
grad.

= 064

10a 3,4 Berufsbil d.
Schul abschlu0

Fachhochschul e,
Hochschul e

wennFlOa=leer
oder unzutreffend,gezlelt'3'ein-
setzen

t7
und
I

881 903

3ooc
tusgeübte
Täti gkei t
Al ter

Betri ebsri rt,
grad.

=064

10b Angabe, aber
nicht 50, 51,
57,58,6l

Hauptfach-
ri chtung

Angabe, aber
nicht
'Rei nl gung'
'Körperpfl ege" ,oKrankenpfl e -
ge" ,"Med. techn.
Assi stenten' ,

'Sozi al - ,
Alten-, Haus-
und Familien-
pfl ege"

r€nn F 10b.= leer
oder unzuteffend,
geziel.t '34" ein-
setzÖn

t7
und
l0b

891
(1.-3.Stelle)

72

Ausgeübte
Täti gkei t
Hauptfach-
richtung

Seel sorger

ev. Theologie

4 1-3 Rel igions-
zugehörig-
kei t

räm.kath..
fi rche,
evang. Kirche,
evang. Frei-
ki rche

wenn F 4 = leer
oder unzutreffend,gezielt'2'ein-
setzen

rirn. kath.
Ki rche,
evang. Kirche,
evang. Frei-
ki rche

wenn F 4 = leer
oder unzutreffend,
gezielt "1" ein-
setzen

t7
und
t0b

891

73

Ausgeübte
Täti gkeit
Hauptfach-
ric htung

Seel sorger

kath. Iheolo-
9ie

4 t-3
kei t
Rel igions-
zugehörig-



-22-

Lfd.
Nr.

noch
181*

I

ototo)
I

186*

wenn

Frage l{r. Schl üssel Merkmal Kategori e

dann muß

Frage-Nr. Schl üssel Merkmal Kategori e
Erl äuterungen

t7
und
10b
und

2

891

1 72, 73

I

Ausgeübte
Tätlgkei t
Hauptfac h-
ri chtung

Geschl echt

Seel sorger

nicht evang.
oder kath.
Theol ogi e
männl ich

4 1-6 Rel igions-
zugehöri g-
kei t

Angabe wenn F 4 = leer
oder unzutreffend,
'1 u, u2" al ter-
nierend einsetzen

t7
und
l0b
und

2

891

172, 73

2

Ausgeübte
Täti 9ke i t
Hauptfac h-
ri c htung

Geschl echt

Seel sorger

nicht evang
oder kath.
Theol ogi e
weibl ich

4 1-6 Rel igions-
zugehöri g-
kei t

Angabe wenn F 4 = Ieer
oder unzutreffend,
gezielt "2" ein-
setzen

l5 05, 06, 07 Gegenwärti ge
Täti gkei t Beamter,

Sel bständiger
8 1,3-6 Uberwi egender

Lebensunter-
hal t

Erwerbs-, Be-
rufstäti gkei t,
Rente, eig. \
Yermögen, Un-
terhalt, sonst.
Unterstü tzungen

wennFS="2u
(Arbeitsl osengeld,
-hi I fe I gezi el t
"1" einsetzen

Typ D

Fehl er-
schl üssel

noch

0t/*

oD/*



-23-

189
x

Lfd.
llr.

190
x

191

rr

l9l a

,(

I

(,l
Ol{
I

wenn dann mulJ

Frage l{r. Schl üssel !brkmal Kategori e Frage-Nr Sc hl üssel ilerkmal Kategori e
Erl äuterungen

10b

und
1

43

45

84

87

> 021

Hauptfac h-
ric htung

Al ter

Yol ksri rt-
schaftsl ehre
Pol i tik- und
Sozi al wi ssen-
sc ha ften
Sprach- und
Kul turwi ssen-
schaften
Kunstwi ssen-
schaft al l-
gemei n> 021

l0a 3,4 Berufsbi I d.
Schul ab-
sc hl uu

Fac hhoc h-
schule, Hoch-
schul e

wenn F 10a "leer"
ooer unzutreffend
gezielt "3" ein-
setzen

l0b 50 Hauptfach-
ric htung

Rei ni gung
(Gebäude,
Textil )

10a L,2 BerufsDil d.
Schul ao-
schl uß

Berufsfac h-
schule, Fach-
schul e

venn F lOa "leer"
oder unzutreffend
gezielt "1" ein-
setzen

10b

und
I >, 0r8

51
57
58

6l

Hauptfac h-
ric htung

Al ter

Körperpfl ege
Krankenpfl ege
t'leo . tec hn .
Assi stenten
Sozial-, Al-
ten-, Haus-
und Famil ien-
pfl egez 0r8

l0a L,2 Berufsoi I d.
Schul aD-
schl uü

Be rufsfac h-
schule, Fach-
schul e

wenn F lOa "leer"
ooer unzutreffend
gezielt "2" ein-
setzen

10b

und
I < 018

51
57
58

61

uptfach-
chtung

Ha
ri

Al ter

Körperpfl ege
Kranlenpfl ege
!4ed . tec hn .
Assi stenten
Sozial-, AI-
ten-, Haus-
und Famil ien-
pfl ege< 018

l0b I eer Hauptfac h-
ri c htung

I eer Angabe in F lOb
I ösc hen

Typ D

Fehl er-
schl üssel

ot/
*

ü4/
i(

0N/
r+

0h/
*



-24-

I

(n(,
@
I

Lfd.
Nr.

192

x

193

).

194

lr

dann mußr€nn

Schlüssel
Erl äuterungen

Sc hl üssel !4erkmal Kategori e Frage-Nr. lbrkmal Kategori eFrage Nr.

I

l0b

und

53

54
55

56

2 Ozt

ptfach-
htung

Al ter

Hau
ric

Medi zi n
(Humanmedi zi n)
Zahnmedi zi n
Veterinär-
medi zi n
Pharmazi e

z o2l

l0a t,2,4 Berufsbi I d.
Schul ab-
schl utl

Berufsfac h-
schul e, Fach-
schul e, Hoch-
schul e

vlenn F 10a "leer"
oder unzutreffend
gezielt "4" ein-
se tze n

Hochschul e

i

rcnn F 10a "leer"
ooer unzutreffend
gezielt "4" ein-
setzen

l0b

und
I

65

66

67

68

75
76

78

> 021

Hauptfac h-
ric htung

Al ter

Lehramt an
Grund- uno
Hauptschul en
Lehramt an
Real sc hul en
Lehramt an
Gymnasi en
Lehramt an
Sondersc hul en
Phi I osophi e
Ge schi chts-
wi ssenschaft
Al tphi I ol o-
gi e , l,leu-
griechisch

> ozt

l0a 4 Berufsb i 1 o.
Schul ab-
sc hl ut3

I

l0b

und
> 021

69

70

Haupt fac h-
ri c htung

Al ter

Lehramt an
berufsbil den-
den Schul en
Lehramt für
mus i sc h- tec h-
ni sche Fächer

z ozl

l0a 2,3,4 Berufsbil d.
Sc hul ab-
sc hl ut]

Fac hsc hul e,
Fac hhoc hsc hul e ,
Hochschul e

renn F 10a "leer"
ooer unzutreffend
gezielt "3" mit
"4" al ternierend
ei nsetzen

Typ D

Fehl er-
schlüssel

0P/

x

0Q/r
oY/
1)
x

00/
x

l) Je Schulart ein Fehlerschlüssel.



-25-

L fd:
llr.

l90a

x

I

ol
Ol(0
I

Typ D

Fehl er-
sc hl üssel

oxl
x

wenn dann mul,

Frage ilr. Schl üssel l,lerkmal Kategori e Frage-Nr. Schl üssel llerkmal Kategori e
Erl äuterungen

t0b

und
I

43

45

53

54
55

56
65

66

67

68

69

70

75
76

78

84

87

021

Hauptfac h-
richtung

Al ter

Vol kswi rt-
sc ha ft sl e hre
Pol itik- un«l
Sozi al wi ssen-
schaften
I'ledi zi n
( Humanmed i zi n )
Zahnmedi zi n
Yeteri när-
medi zi n
Pharmazi e
Lehramt an
Grund- und
Hauptschul en
Lehramt an
Real schul en
Lehramt an
Qrmnasi en
Lehramt an
Sonderschul en
Lehramt an be-
rufsb i I denden
Sc hul en
Lehramt für
mus i sc h- tec h-
nische Fächer
Phi losophie
Geschichts-
ri ssenschaft
Al tphi I ol o-
gie, Neu-
griechi sch
Sprach- un<l
Kul turwi ssen-
schaften
Kunstwi ssen-
schaften al l-
gerei n

< o?t

10b I eer Ha uptfac h-
ric htung

I eer Angaoe in F 10b
I ösc hen



-?5a-

I

(,
o)o
I

Lfd.
Nr.

l94b*

194c*

dann mußrenn'

SchI üssel MerkmalSchl üsse I l,lerkmal Kategori e Frage-Nr Kategori e
Erl äuterungen

Frage l{r.

Evangel ische
Ki rche,
Evang. Frei-
ki rche
Hochschul e

Seel sorger

l0b 72 Hauptfach-
ri c htung

Evangel i sche
Theol ogi e

nennFlOb=leer
oder unzutreffend,
gezielt "72" ein-
setzen

4
und

l0a
und
L7 891

(1.-3.Stel le)

4

2,3 Rel igionszuge-
hörigkei t

Berufsbi I d.
Schul abschl uß
Ausgeübte
Täti gkei t

Hochschul e

Seel sorgerAusgeübte
Täti 9ke i t

4 I

4

und

l0a

und

L7

Räm. -kath.
Ki rche

Rel i gi onszuge-
höri gkeit

Berufsb i I d.
Schul abschl uB

891
(1.-3.Stel le)

Geschl echt männl ich

und

Fami I ienstand ledig

und

2 I

3 1

7310b Kathol i sc he
Theol ogi e

Hauptfac h-
r i chtung

wennF2=
unzutreffend,
gezielt "1" ein-
setzen
wenn F 3 = Ieer
oder unzutreffend,
gezielt "l" ein-
setzen
wennFlOb=leer
oder unzutreffend,
gezielt "73" ein-
setzen

Tvp D

Fehl er-
schl üssel

oE/*

0F/*



I

oto,
J

I

Lfd.
l{r.

I 94d
t(

I 94e
)e

195
)6

196
*

t97
*

198
)+

Igoreiner
hul abschl tß

Yol ksschul e,
I schul e,

uennF9=leer,
gezlelt '1' eln-
s€tzen

Typ o

Fehl er-
schl üssel

ozt

cRl
++

0s/
,(

üU
,+

)*

0Kl
x-

Berufsfach-
schul e

Enn

Frage Nr. Sc hl üssel lbrkmal Kategorie FragFilr. Sc hI üs sql Kategorieibrkmal

dann mu0
Erläuterungen

und nlcht vorher (bei 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.5) gel'öscht

und F lla nlcht äber F ltb eingesetzt

t,2

Angöe

Ausgeübt€
Tätigkeit

leer

Angabe

I

l0a

tnd
10b

(1 . -3.
Stel I e

leer

laerurott a.
I 
schul abschl t8

Hauptfach-
richtung

nicht:
840
(4. -6.
Stel I e)
871
(l . -3;
Stel I e)

Eerufsfach.
schul e
Fachschul e

und
lla Praktl sc he

Berufs-
ausbil dung

urd
LI nicht:

840
(4. -6.
Stel I e)

l0a I eer Eerufsb il d.
Schul abschl t8

Angabe in F lOa
l'ösc he n

l0a l-0 Berufsbil d.
Schul abschl rd

Angabe t0b Angabe Ha u pt fac lr'
ric htung

Angabe rrennFlOb= leer,
Einsetzung aus
Personendeck P I

l0a 3 Berufsbll d.
Schul üschl uB

Fachhochschul e 9 l-3 AI I genelner
Schul abschl tß

Yol ksschul e,
Real schul e,
Hochschul rei fe

rennF9oleer,
gezielt n3' ein-
setzen

l0a 4 Berufsbll d.
Schul abschl uB

llochschul e 9 3 Al lgoteiner
Schul abschl uß

llochschul rel fe mnnF9=leer
oder unzutreffend,
gezlelt u3' ein-
setzen

l0a 2 Berufsbil d.
Schul abschl r.O

Fachschul e 9 1-3 Al lgoreiner
Schul abschl t8

Yol ksschul e,
Real schul e,
Hochschul rei fe

uennF9=leer,
gezielt "2" ein-
setzen

10a 1 Berufsbll d.
Schul öschl r.ß

9 1-3 AI
Sc

Hochschul rei fe

aut
)(



I

Olo)l§
I

Volkszählung 1987

Kontrollen zur Person und zum Haushalt

Sonsti ge personenbezogene Kontrol len

(lJenn/Dann-Schema )

- Schematische Darstel lung -

Tvp E

(Erwerbslose, Nichterwerbspersonen -
15 Jahre und älter)



-l-

201

L fd.
Nr

201 a

201b

2U

Typ E

Fehler-
schl üssel

PN

PF

PB/

PC/

I

(,l
o,(r)
I

PD/202

PE203

dann muß

Schl üssell(ategori eFrage llr. Sc hl üs sel lilerkmal

renn

Frage-t{r. llerkmal Kategorie
Erl äuterungen

015

männl ic h

deutsc h

3 I Fami I i enstand rßnnF3.leer
oder unzutreffend,gezielt'l'ein-
setzen

I
und

2
und

5

015

Staatsange-
t*irigkei t

Al ter
Geschl echt

I edig

015

weib I ich

3 l-4 Fami I ienstan<lI
und

2

0t5

2

Al ter
Gesc hl ec ht

ledig, verhei-
ratet, veruit-
Et, geschie-
den

rennF3=leer,
gezielt "1" ein-
setzen

1
und

2

015-017

I
Al ter

Geschl echt

0t 5-01 7

männl icn

3 1-4 Fami I ienstand ledig, verhei-
ratet, verrit-
iÜet, geschie-
den

rennF3=leer,
gezielt "1" ein-
setzen

Tvp E 3 1-4 Fani I i enstand ledig, verhei-
ratet, ver-
uitret, ge-
schieden

rennF3=leer,
Einsetzung äus
Personendeck P I

I
und

2
und

3

015

2

2-4

Al ter

Ge sc hl ec ht

Fanil ienstand

r€ibl ich

verhei ratet,
verwi twet,
geschieden

015 Kannfe hl er

I
und

2
und

3

0l 5-01 7

I
2-4

Al ter
Gesc hl ec ht

Famll ienstand

männl ich

Yerhei ratet,
verri tret,
geschieden

0ls-017 Kannfehl er

Tvp E 7 3,4 Betei I igung
am ErrcrDs-
I eben

arbeltslos,
nlcht erwerbs-
tätig

renn F 7(3,4) =leer, gezielt
'4'elnsetzen

205 PGI



-2 -

207

Lfd.
Nr.

206

208

210

2L?

I

Oro,§
I

209

$enn dann mu0

Frage Nr. Sc hl üssel Kategori el{erkmal Frage-Nr. Sc hl üssel l,terkmal (ategori e
Erl äuterungen

Typ E 7 I = leer

2 = leer

6 = leer

Betei I igung
am Erwerbs-
I eben

Vol I zei t-er-
ucrbstätig
teilzeit-er-
werDstäti g
Sc hül erl
Student

hen
7

osc
Angabe
t'L , 2,

inF
6ul

7 3 Betei I ig
Erwerbsl

ung am
eben

arbei tsl os ,
arbei tsuc heno

I ?-6 überwi egen<ter
Lebensunter-
hal t

Angabe (ohne
Erwerbs-u e-
rufstä ti gke i t)

wennFS=leer,
oder unzutreffen<!,
gezielt "2" ein-
setzen

Typ E 8 2-6 überwi egender
Lebensunter-
hal t

Arbeitsl osen-
gel </-hi I fe,
Rente, eig.
Vermögen,
Unterhal t,
sonst. Unter-
stü tzunge n

rrennFS=leer
oder unzutreffend,
Einsetzung aus
Personenoeck P 2

8 2 überwi egender
Lebensunter-
hal t

Arbei tsl osen-
gel d/-hil fe

7 3 Betei I igung
am Erwerbs-
I eben

arbei tsl os,
arbei tsuc hend

)=It u3"rennF7(3
leer, gezie
ei n se tzen ;

I 064 Al ter -1 064 9 1-3 Al I gemei ner
Sc hul ab sc hl utl

Vol ksschul e,
Real sc hul e ,
Hochschul rei fe

wennF9=leer,
Einsetzung aus
Personendeck P5

I 015 Al tcr 015 9 I Al I gemei ner
Sc hul ab sc hl uß

Vol ks sc hul e rrenn F 9 = "2, 3",
gezielt "1" ein-
setzen

I 016 Al ter 016 9 t,2 Al lgemeiner
Sc hul ab sc hl uß

Vol ksschul e,
Real sc hul e

YennF9="3",
gezielt "2" ein-
setzen

Tvp E

Fehl er-
sc hl üssel

PH/

Pt/

PJ/

PK/

QN/

PQ/

2L3 PR/



-J-

I
(,t
o)ot
I

L fd.
Irlr.

2t4

215

215a

216

2L7

218

2t9

220

221

Frage [r.
wenn dann muß

Kategori e
Erl äuterungen

I 015 Al ter 015 l0a I eer Berufsbild.
Schul abschl u0

Angabe in F lOa
I ösc hen

I 015 Al ter 015 10b I eer Hauptfac h-
ric htung

Angabe in F l0o
I ösc hen

l0b Angabe Hauptfac h-
ri c htung

It. Schlüssel-
verzeichnis

lOa l-4 Beru fsb i I <l .
Schul abschl uB

Angabe wennFlOa=leer,
Einsetzung aus
Personenoeck P 6

< 018 Al ter < 018 10a leer, I Berufsbil d.
Schul absc hl ulj

leer, Berufs-
fac hsc hul e

rrnn F lOa =
"2-4{, gezielt "1"
e insetzen

I 018, 019 Al ter 018,019 10a leer, l, 2 Berufsbild.
Schul abschl uß

leer, Berufs-
fachschul e,
Fachschul e

wennFlOa="3,
4", gezielt "2"
ei nsetzen

I 020 Al ter 020 l0a 'leer, 1-3 Berufsbil rl.
Schul abschl u0

leer, Berufs-
fac hsc hul e ,
Fachschul e,
Fachlpcnschul e

rennFlOa="4",
gezielt "3" ein-
setzen

I < 017 Al ter < 017 lla I eer Prakti sche
Beru f saus-
bi I oung

Angabe in F lla
I ösc hen

I < 017 Al ter < 017 1lb I eer Dauer der
Auso i I «lung

Angabe in F llb
I ösc hen

I 017 Al ter 017 llo leer, l, 2 Dauer der
Auso i I dung

leer, l, 2 wenn F llb>3,
gezielt "2" ein-
setzen

Typ E

Fehl er-
sc hl üssel

PT/

PSt

PMl.
PPI
l).

PU/

PU/

PV/

PX/

PYI

PZ/

Dauer der
Ausb i I dung

rennFllb=4,
gezielt "3" ein-
setzen

222 I 0t8 Al ter 018 ltb Ieer, l-3 leer, l-3 QA/

Schl üssel l.terkmal Kategori e Schl üssel I'lerkmalFrage-Nr

I



-4 -

QB/

Qc/

223

Lfd
llr.

224

224a

2?6

221

Tvp E

Fehl er-
schl üssel

QF/

I

olo)
C»

I

QQ/

Q0/22s

QE/

dann mußHenn
Erl äuterungen

ilerkmal Kategorie Frage-llr. Schl üssel Merkmal Kategori eFrage llr. Sc hl üs sel

It. Schlüssel-
verzeichni s

llb l-4 Dauer der
Ausbildung

l-0 rennFllb=leer,
Einsetzung aus
Personendeck P 7

lla Angabe Praktl sc he
Berufsaus-
bil dung

l-4 lla Angabe Erl ernter
Beruf

It. Schlüssel-
verze ic hn i s

rennFlla=leer,
Einsetzung aus
Personendeck P 7

llb l-4 Dauer der
Ausu i I <lung

< 020 lla ic ht
623
6?4

Er'l ern ter
Beruf

ni c ht:
Bautechn i ker
Vemessungs-
techniker

Einsetzung von
Fllaaus
Personendeck P 7

I < 020 Al ter

Berufsoi I d .
Schul abschl u0

Fac htpchsc hul e ,
Hochschul e

uenn F lOa "leer"
oder unzutreffend,
gezielt "3" ein-
setzen

l0b

uno
I

43

45

84

87

> 021

Hauptfac h-
ric htung

Al ter

Vol ksui rt-
schaftsl ehre
Pol itik- unt!
Sozi al ri ssen-
sc ha fte n
Sprach- und
Kul turwi ssen-
sc ha fte n
Kunstri ssen-
schaft al l-
gemei n

>_ 02L

l0a 3,4

l0b 50 Hauptfac h-
ric htung

BerufsDil d.
Schul abschl u0

Beru fsfac h-
schule, Fach-
sc hul e

renn F lOa "leer"
oder unzutreffend,
gezielt "l" ein-
setzen

Rei n igung
(Gebäude,
Textil )

10a t,2

renn F lOa "leer"
oder unzutreffend,
gezielt "2" ein-
setzen

l0b

und
I > 018

5l
57
58

6l

Hauptfac h-
ri chtung

Al ter

Körperpfl ege
Krankenpfl ege
äed. techn.
As si stenten
Sozial-, Al-
ten-, Haus-
und Famil ien-
pfl ege

z 018

10a t,2 Berufsbild.
Sc hul absc hl uß

Berufsfac h-
scnule, Fach-
sc hul e



-5-

I

(,l
o).{
I

Lfd.
llr.

?2la

228

229

2fi

Yenn dann mu8

Kategori e Frage-llrFrage llr. Sc hl üssel l,lerkmal Sc hl üssel lGrkmal Xategorie
Erl äuterungen

l0b

und
I < 0r8

5I
57
58

6l

Hauptfac h-
richtung

Al ter

Körperpfl ege
Krankenpfl ege
l,led . tec hn .
Assi stenten
Sozi al -, Al -
ten-, Haus-
un<l Familien-
pfl ege

< 018

l0b leer Hauptfac h-
ric htung

I eer Angabe in F 10b
I ösc hen

I

t0b

und

53

54
55

56

> 021

Hauptfac h-
richtung

Al ter

tledizin (Human-
medi zi n )
Za ]mmeoi zi n
Yeteri när-
redi zi n
Pharmazi e

z uz.t

10a t,2,4 Beru fsbi I <l .
Schul abschl uß

Berufsfac h-
schule, Fach-
rhule, Hoch-
schul e

rGnn F lOa "leer"
oder unzutref.fend,
.gezielt'4" ein-
setzen

l0b

und
I

66

67

68

75
76

78

021

65 Hauptfach-
richtung

Al ter

Lelrdnt an
Grund- und
Hauptsc hul en
Lehrant an
Real schul en
LehraDt an
Gymnasi en
Lehrilt an
Sonderschul en
Phi I osophie
Geschlchts-
ri ssenschaft
Al tphi l ol og i e,
ileugriechi schz 021

l0a 4 Eerufsb i I <1.

Schul aoschl u0
]lochschul e wenn F lOa "leer"

oder unzutieffend,
gezielt "4" ein-
setzen

l0b

uno Z ozt

69

70

Hauptfac h-
rlc htung

Al ter

Lehramt an
berufsoilden-
den Schulen
Lehrant für
musi sclFtech-
ni sc lc Fächer

> ozt

10a 2,3,4 Berufsbil d.
Schul abschl uß

Fachsc hul e,
Fachhoch-
schule, Hoch-
schul e

lGnn F loa "leeru
oder unzutreffend,
gezielt '3" mit"4"
alternierend ein-
setzen

typ E

Fehl er-
sc hl üssel

Q/

QG/

QH/

Qr/-
Q)lI

l) Je Schulart ein Fehlerschlüssel



-6-

Lfd.
ilr.

231

I

Or
O)o
I

Typ E

Fehl er-
sc hl üssel

wl

x,enn dann muß

Frage-l{r. Sc hl üssel l,lerkmal Kategori eFrage ilr. Sc hl üssel i,terkmal Kategori e
Erl äuterungen

l0b

und
I

43

45

53

*
55

56
65

66

67

68

69

70

75
76

78

84

87

021

Hauptfac h-
richtung

Al ter

Vol kswi rt-
schaftsl ehre
Pol i ti k- und
Sozi al wi ssen-
sc ha ften
l,leoizin (Hu-
marmedi zi n)
Za hnme<li zi n
Ve teri nä r-
ne<li zi n
Pharmazi e
Lehrant an
Grund- und
Hauptschul en
Lehramt an
Real sc hul en
Lehramt an
Qymnasi en
Lehramt an
Sonderschul en
Lehramt an be-
rufsbildenden
Schul en
Lehrant für
musi sch-tech-
ni sche Fächer
Phi I osophie
Ge sc hi c hts-
wi ssenschaft
Al tphi lol o-
gie, Neu-
g riec hi sc h
Spracn- un<l
Kul turwi ssen-
sc hatten
Kunstwi ssen-
schaften al l-
geme i n

< 021

10b I eer Hauptfac h-
ric htung

I eer Angabe in F 10b
I ösc hen



Lfd
ilr.

231a.

Tvp E

FehI er-
schl üssel

QR/

PL/
I

oto,(o
I

232

QK/233

wenn

Frage ilr. Sc hl üs sel !,lerkmal Kategori e

dann mulJ

Frage-Nr. Schl üssel llerkmal Kat€gori e
Erl äuterungen

und nicht vorher (bei 4.1.2.1 , 4.L.2.2, 4.1.5) gelöscht

und F lla nicht üoer F llb eingesetzt

112

I eer

Angabe Angabe

l0a

und
10b

Beru f sfac h-
schul e
Fachschul e

I eer

Berufsbi I d.
Schul abschl uB

Hauptfach-
richtung

und
lIa Prakti sc he

Berufs-
ausb i I dung

l0a I eer Berufsbil«1.
Schul aoschl uU

Angabe in F lOa
lösc rren

10a 1-4 Berufsbilrl.
Sc hul au sc hl utl

Angabe 10b Angabe Hauptfach-
richtung

Angabe rennFlOb=leer
Einsetzung aus
Personen<leck P 8

10a 4 Eerufsbi I d .
Schul abschl uB

Hochschul e 9 3 AI lgemeiner
Schul aDscnl uu

Hochschul rei fe wennF9=unzu-
treffend, gezi el t
"3" einsetzen
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Lfd
Nr.

234

ll 0ie Fehlerfälle sind je Person nur einmal zu zählen (nicht je beanstandeter Frage)

renn

Kategori eFrage ilr. Sc hl üssel lGrkmal Sc hl üssel i,lerkmal Kategori eFrage-Nr.

dann muß
Erl äuterungen

LZ I eer Anschri ft
Arbeitssl ätte/
Sc hul e

Angabe in F 12
Iöschen I )

'leerl3 Verkehrs-
mi ttel

Angabe in F 13
löschen I )

l4 I eer Zei taufwand Angabe in F 14
löschen I )

15 I eer Gegenrärti ge
Tärigkei t Angabe in F 15

löschen I )

l6 I eer Hi rtsc ha fts-
zweig

Angabe in F 16
löschen I )

I eer Ausgeübte
Tätigkei t Angabe in F 17

löschen I )

Tvp E

L7

l8 I eer Nebenerwerbs-
rätigkei r

Angabe in F 18
Iöschen I )

Typ E

Fehl er-
sc hl üssel

Q0/



Anhang I
Zu lfd. Nr. 174 der Plausibilitätskontrolle - Typ D -

llenn Ausgeübter Beruf = Real-, Volks-, Sonderschullehrer (873 ...),
dann Hauptfachrichtung ... gezielt einsetzen
nach folgenden Stellen der Berufsbenennungen (jeweils 4.-6. Stelle)

Hauptfachrichtung 65: Volks-, Hauptschule

oo3 - 005,
007,
@3,
032,
033,
061,
095,
097

I

Ol{
I

Hauptfachrichtung 68: Sonderschule

001,
002,
006,
024 - 031,
050,
063 - 065,
076, 077,
079,
080

Hauptfachrichtung 66: Realschule -

014 - 020,
059, 060,
084

Hauptfachrichtung 55, 66, 68 alternierend: bei 87 8?3 022,873 052,
873 082, 873 09687

3 008 - 873 013, 873 021,
3 074, 873 075, 873 081,

Hauptfachriöhtung 65,66 alternierend: bel 873 069,
873 090 - 873 094, 873 098,



Anhang 2

Zu lf«!. Nr. 180 oer Plausibilitätskontrolle - Typ D -

l'lenn Beruf . Dann Hauptfachrichtung ... gezielt einsetzen

Beratender Betrieb swi rt

Betriebswi rtschaftl er o.n.A.
Diplomkaufmann o.n.A.

Di pl on-Sozial wirt o.n.A
Di pl on-Volkswirt o.n.A.
Kommunal stati stiker

881 032 Psychologie

881 007

88r 008

881 010

881 014

881 015

881 016

881 O22

881 038

881 040

881 041

881 045

882 015

882 026

882 027

882 053

883

883

883

883

883

883

008

018

019

031

070

107

o. n.A

I

(,{t§
I

Sozi al wi ssenschaftl er
Soziologe o.n.A.
Stati sti ker
Volkswirt o.n.A.

Germani st
Phi I ol oge

Phi I osoph
Theo I oge

Biol oge

Geog raph
Geol oge

i|eteorologe
Zool oge

Naturwi ssenschaft l er

34

34

34

34

Un ternehmensführung, Betri eos-
wi rtsc ha ftsl ehre , Organi sati on

Pol i tik- und Sozi alwi ssenschaften
Vo'l kswi rtschaftsl ehre
Stati sti k

Psychol ogi e

Pol i ti k- und Sozi al -
rli ssenschaften
Stat i sti k

Vol kswi rtsc ha ftsl ehre

Germanistik (ohne Angl i sti k )

Al tphil ologie, Neugriechi sch
Phil osophie
Sonsti ge Rel igi onswi ssenschaf ten

13iologie u. biol . T-echnik

Sonsti ge'natunri ssen-
schaftl iche und wi ssenschaftl ich-
techn i sche Fachrichtungen
Biologie u. biol. Technik
sonstige naturwi ssenschaftl iche und
wi ssenscha ftl ich-tec hni sc he Fac hr ic htungen

45

43

44

86

79

78

75

74

45

45

44

43

]

28

32

32

32

28

3?

]
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Für dle Fehlerliste P und l{ wlrd der für beide Llsten einheitllche Yordruck verrendet, in dem der Llstenkopf vorgedruckt und die Spalteneinteilung
durch farbllche Unterlegung zusätzl lch hervorgehoben lst.
Der Llst€nkopf lst aufgetellt ln dle Berelche- Allgemelne Angaben- Personenangaben
- Uohnungsangaben/Gebäudeangaben und- 4 Spalten zur besonderen Kennzeichnung der Ursache elnes angescfirlebenen Falles.
Der Bereich nAllgemeine Angaben" gllt für befde fefrlerlisten P/H un«t ist ln 2 Kopfzeilen aufgeteilt, nämllch- Kopfzelle I nlt den Begrlffen "tlohnsltzgemelnde, Regionallisten-[r. und Bilndel-Nr.",- Kopfzelle 2 mlt den Begriffen "Korrektur-l{r., Heft-Nr. usw. bis Kennzeichen Pseudosatz/Ersatzbelegu

Der Eerelch "Personenangaben" gilt nur bei Fehlerllste P und enthält die Spälten "lfd.Nr. der Person, Personentyp usr. bls Alter", soyle die
elnzelnen Fragen l-18 zu einer Person (ohne Frage l2lPendlerzlelgemelnde).

Der-Bereich-uUohnungsangaben/Gebäudeangaben" gilt nur bei Fehlerllste l{ und enthält die Spalten'Gebäudetyp, !{ohnungstyp, }lauptenergieart.",
sovie dle elnzelnen Fragen l-13 zu einer t{ohnung und die Frage l-4 zum Gebäude (incl. Kennzeichen "U').
Die-4 rechten Spalten im Listenkopf gelten wieder für bei«te Fehlerlisten P, tl und dienen zur besonderen Kennzeichnung der Ausdruck-Ursache,
näml lch

"X" in X-Spalte, falls der ausgedruckte Personen- oder ülohnungssatz "x- und nehr Fehler" enthielt;
"G' ln G, Hy'V-Spalte, falls der nebenstehende lJohnungssatz im "Gebäude-Zusammenhang" angellstet ist (die Anlistung aller Oatensätze elnes Gebäudeserfolgt nur lm l. Durchlauf); 

i
"H" bzr. "Vu tn G, H/v-Spalte, falls der nebenstehende Personensatz im "Haushalts-Zusammenhang" angellstet lst: der den Ausdruck veranlassende

oatensatz lst mit "V" (= Yerursacher irn 1. Durchlauf bzw. = korrigierter Satz im Korräkturlauf) gekennzeichnet, die übrigen im Haus-
haltszusamnhang angellsteten Oatensätze sind mit "H" gekennzelchnet.

"ll" bzw. "V" in G" H/Y-Spalte, falls der nebenstehende llohnungssatz lm |lohnungszusammnhang angeschrieben wurde. Der manuell korrlgierte Fall istmit Y (. verursacher) gekennzeichnet, die übrigen Fälle slnd mit-'l{' (t{ohnungizusänrmnhang) angeschrieben. 0iese Anliitung erfolgtnur ln Korrekturläufen.
"K" in Karmfehler-Spalte, falls der nebenstehende Personen- oder t{ohnungssatz uKannfehler" enthält.
"A" bzr. "G" in der letzten Spalte (ohne Bezeichnung im Kopf der Fehlerliste, gilt nur für Fehlerllste P). "A" steht für den Fehlerschlüssel SA/' und kennzelchnet dle Fälle aus 4.1.7 (= Korrektur der Frage nach äer weiteren t{ohnung), die bei Frage 6 PB = Ja, bei Frage 5a und

6b PB = leer oder ooppelrnartierung und bei Frage 2 llB + Jä (Freizeitwohnung) haben. iG- steht für dän Fehlersahlüssel SG7 und kenn-
zelchnet die Fälle aus 4.1.7 (= Korrektur der Frage nach der weiteren l{ohnüng), dle bei Frage 6 PB 'Jä, bel Frage 6a und 6b PB = leer
oder Doppelmarkierung und bel Frage 2 l{B = Ja haben.

Der Llstenkopf enthält_ lm Bereich "Personenangaben und l{ohnungs-, Gebäudeangaben" unter den Spaltentexten die entsprechenden Code-Nrn. für
die-Oatenerfassung' falls Personen- und/oder tlohnungsangaben manuell über die Korrekturarten 7L-7? korriglert werdän sollen.Je Frage bzw. Fragetell lst eine eigene 2-stellige Code-ilr. vorhanden:- Code-[r.,-01-28, 65-68 für Korrr-Art 7?, d.h. zür Korrektur von Personenangaben (= Satzart 221 aus der Fehlerliste P. Die Code-Nrn. 65-68

stehen für Frage 12 [Pendlerzieladresse) und zwar Code-ilr. 65 = Land, 66 i Gemeinde, 67 = Straße, 68 = Hausnunmer.- Code-ilr. 31-61 für Korr.-Art 71, d.h. zur Korrektur von llohnungs- unä Gebäudeangaben (= Satzart 2l) aus der Fehlerliste U.
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ln der Fehlertlste P rerden die Personensätze angelistet, bel denen die "Bedlngungen für den Ausdruck beanstandeter Fehler in der Fehlerliste"
Abschnltt B. 'Personenangaben" erfüllt sind.
- ln der Fehlerllste P können also Fälle vorhanden sein, bel denen

-- elne bestlrmte Frage falsch war, deren Bereinigung irnmr zum Ausdruck führt, oder
-- nur ein bestlrmter, schrerer Fehler in einer Frage auftrat, oder
-- elne bestlmte Anzahl von Fragen fehlerhaft war (= Kennzeichen "X", siehe Sonderspalte rechts), oder

-- nrindestens eln Kannfehler vorhanden rar (. Kennzelehen "K', siehe Sonderspalte rechts; die Listung <ler Kannfehler kann über Vorlauflnformatlon
unterdrückt werdenl.

- Bel den melsten Fehlern, dle an Ausdruck führen, wird nur «ler fehlerhafte Einzelsatz angelistet. Bel bestißmten Beanstandungen ln einem Einzel-
satzrerden aber alle Personensätze eines Haushalts angeschrleben, d.h. auch fehlerfrele Personensätze eines Haushalts.

- lm 1. Lauf erfolgt eine gezlelte Llstung aller Sätze des Bevölkerungstyps 9 (nicht zur "llohnberechtlgten Bevölkerung" gehönend), damit diese
Sätze ggf. so koirlglert rerden können, daß ein anr rohnberechtigrten Bevölkerung zählender Bevöllerungstyp entsteht. Dle entsprechende Llstung
in der-Fehlerllste tl erfolgt bein l{ohnungstyp A I (- tlohnung ausländlscher Streitkräfte ... mlt Personensätzenl. Elne evtl. Korrektur hat dann
Jerells für dle SA22l2l zu erfolgen. l{lrd "Staatsangehörigkeit'nlcht korrlgiert, erfolgt ledlgllch eine Korrektur bel SA 2l t{-Typ Al nrlt
Code 55 L. ln letzten-Lauf erfolgt dann zrangsläuflg eine Ursetzung des Bevölkerungstyps.
Soll Jedoch dle Umsetzung des Bevölkerungstyps bereits im Korrekturlauf verfolgt rerden, nu8 au0erdern bei nlndestens elner SA 22 des Haushalts
bel "Staatsangehörigkeit" eine Pseudokorrektur (gleiche yorhandene Angabe bei Code 06 eintragen) vorgenomrcn rerden.

- ilber Zusatz-Uorlauflnformatlon (Satzart V0l kann die Anlistung beanstandeter Fehler variabel gestaltet rsrden; das betrlfft sowohl die Anlistung
von Fehlern genäß der 0berslcht "Bedlngungen für den Ausdruck beanstandeter Fehler ln der Fehlerllste" als auch für zusätzllche, weitere interessie-
rende Fehler (2.8. Fehlerhäufung erkennoar in der Fehlerstatistik). Dabei ist allerdlngs die ilormllstung zu beachten, d.h. es muß unbedlngt darauf
geachtet xrerden, dao über Satzart Y0 nicht - versehentllch - die gleichen Listbedingungen wie bei der llornlistung yorgesehen yerden.

- Falls über Yorlaufinformation elne Totalllstung der Personen gerrünscht ist, werden alle Personen ln der Fehlerllste P angeschrieben.
- Bei nanueller Korektur eines Personensatzes rerden alle Personen des betroffenen Haushalts angelistet, auch renn dle nanuelle Korrektur richtig

ist, d.h. kelne Beanstandung nach slch zieht.
Zusätzllch zur Fehlerllste P rlrd - nur im l. Durchlauf - eine Sonderllstung der Ergänzungsfälle erstellt. Dafür wird ebenfalls der einheitllche
Uordruck vervendet, wobei im l(opf des Yordrucks unterhalb von "Plausibilitätskontrolle" der Text "Sonderllste "Ergänzungsfälle'" aufgenomnn wird.
Zrelfelsfälle hinsichtlich der lm Arbeltsschritt 4.1.3 "Personentypisierung" für Ergänzungsfälle eingesetzBen Personentypen (2.8. für Pergonen ln
Krsernenberelchen) können somit leicht erkannt und über die Fehlerliste P korrigiert rerden.

U-$1s!el- !!-uIs!-!!rg- !!e-EeUsrl ! :!e- ?-ere!e! I !3
Die Fehlerliste P wird in allen Ourchläufen erstellt, sofern Fehler vorhanden sind. Der Durchlauf mit Arbeltsgang-l{r. (Aß XXX}, in dem die jereilige
Fehlerllste erstellt vurde, wird über dem Kopf der Fehlerliste angeschrieben.
- Fallen für dle Fehlerllste P im l. Lauf odär letAen Lauf keine-Sätze zum Listen an, wird unter dern Überschrlftenkopf folgender Text angeschrieben:

"Keine Fehleru.
- Falls in einem Korrekturlauf dle Korrekturdötei keine formal richtigen Korrektursätze enthält, wird kelne Fehlerliste erstellt, weil der eigentliche

Korrekturlauf mit anschließender Plausioilitätskontrolle nicht durchgeführt wird.

!ie-§!!!- g!e-Ee!Ier!!!!e-§er!!er!3
Die zu prüfenden Oätensätze llegen nach den unten aufgeführten Sortierbegriffen in aufsteigender Reihenfolge vor und in dieser Yerarbeitungsfolge
ist Je Datensatz elne (orrektur-l{r. yergeDen.
0ie in der Fehlerliste P angeschrlebenen Fälle werden nlcht separat sortiert, d.h. sie liegen in der Eingangssortlerfolge und zugleich nach
Korrektur-llr. aufsteigend. Die Eingangssortierfolge läßt sich aber im einzelnen in der Liste nicht exakt nachyollziehen, da einige der Sortler-
begriffe nlcht angellstet rerden (Block/-seite, Stra0e, Satzart).
(l Gemel nde

Genpi ndetei I
Bl ock/- sei te
Straßenschl ü ssel
Regional I isten-l{r.
Lfd.Nr. <les Gebäudes in der Regionalliste
Lfd.|lr. der llohnung im Gebäude
Lfd.[r. des Haushalts in der l{ohnung
Satzart
VZ -tleft-[r.
Lfd.ilr. der Person

?
3
4
5
5
7I
9
0
I
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Über der f,opf der Fehllrliste rcrden an den entsprecheaden.Posltionen die ilunrner des Arbeltsgangs rit Text (siehe unten), die tlr. des Arbeits-
pakets, das (ennzeichen'P' für Fehlerliste P oder'I' fir Fehlerliste ll, ferner das Ttgesdatun nit Uhrueit und dle Elatt-llr. angeschrleben.
Zu AG-llr. Dlt Text: Ae n5 I 1. DURCH.AW

AG 145 I L, K0RR.-LAIF usr. bls AG 145 / 9. K0ßR.-LAI,F'
AG 155 / LETZTER t-Alf

Unter d€n vorgcdruckten Llstentopf serden - nch elner generellen Leerzeile auf jedan Blatt der Fehlerliste P - dle Angaben der Elnzelsätze aus-
gegeben._Oabel slnd.in der Fehlerllste P nur di€.-Berelche_"Allgenelne Angaben, PersonenrngaDen un«l dle 3 letzten Spaltcn für. Zusatzkelnzeiclnung"
belegt.-In-Eerelch "llohnungs- unrl Gebäuleanglben" der Fehlerllste P rerden anar keine lhtnungs- und GebäudeangaDeo angellstet, aber folgende .-atr Fehlenllste P get*irendäAngöen angeschiieben: Typ-9 (sofern ein Satz nlcht zur'mhnberächtlgten 8evölkeirng'ge[ört), rtic Pendleriiel-
adresse (slehe auch S. 2 letder ltbsatz! unrl die l(ennzelchnmg rtr Ergänzungsföll *r*.
- 0lc Ang.ben rur lhlnsltzgcnainde, Reglonalllstelrtlr. unrt Büädel-]lr.-rerdei nlcht bel Jeden Einzelsatz ln der Llste, sondern ln einer eigenen Zeile

als'Zrl$henlnfomatlonn vor allen zusannengelärenden Sätzen angeschrieben und durch Unterstrelchen hervotgehoben. Fiir dlese unterstrlihene
Zelle gllt der obere Tell rles Llstentopfes aus da Berelch'Allgrnelne Angöen'. In glelcher Höhe rerden unier den vorEednrlten Llsterkopf lm
Bereich."l{ohnungs- und Gebäuleangöen" folgende Text€ angeschrleben: Typ-9 (unterh.t6 lofnugstyp bls CodFt{r. 3ll, Pcärtlerziel (von Core-l{r.
31 - 111 undr*rErgänarngsfall'*r (uon Codellr.45 - 59). Ergänanngsfälle haben in der Spalte "Erg'änzunglZuor{nun9' die (ennzeichnung "3'
oder "4'.-- 0iese Ingaben rnrden lmmer nur dürn ausgegeben, renn sich elner der Begriffe ändert und atgehörigeDat€nsätze'am Listen vorhanden sind.-- Es t€rden lmmr alle 3 Angaben ausgedruckt, arch renn sich z.B. nur dle Regionallisten-t{r. ändert und dle taohniltzgcnelnde glelch bleibt.-- Olese Angaben sintl auf Folgeseiten zu riederholen, renn nicht alle zugehörlgen Einzelsätze auf einer Seite Platz häben und auf der

nächsten Seite fortgesetzt uerden.-- 8el Seltenenae fst üiiaui-zJ-aifrien, dE mindestens noch-ein Einzelsatz auf tler gleichen Seite ausgedruckt rerden kann. Ist dles aus PIatz-
gründen nlcht mögllch, so därfen die Angaben ar taohnsitzgcneinde etc. nicht am Seitenenrle ausgegebän nrden, sondern es nrß elne neue Seite. begonnen uerden.

-- Vor dcn Arsdruck dleser ? Zeilen lst, auch bel Seitenanfang, eine Leerzeile zu belassen.
- Unßitt€tbar nich der unterstrichenen Zeile yerden dle zugehörigen €inzelsätze neh Haushalten getrennt angelistet. Jeder Einzelsatz benötigt

inmer 2 Zellen, dle mnlttelbar nächeinander ausgegeben rcrden.
-- Zeile 1 enthält lm Bereich'Allgoreine Angaben" die zugehörigen 0rdnungsangaben des Satzes. Hierfür gilt rlie untere topfzelle des EereichsoAllgotelne.Angabcn". Im Eereich'rPersonenangoen" enttrält dieie Zölle I die Angaben <tes Elngabesatzes, d.h. rtie Angaben vor der

Pl auslbll ltätskontrol le.
Yor dEn Frageottil slnd au0erdEn Angaben aus der Pl-Kontrolle ebenfalls in der 1. Zeile ausgegeben, rle'Personentyp, Art der
luordnung/Ergänzung aus l. Lauf, BevölkerungstlD und Alter". Im Bereich "llohnungs- un<l Gebäudeangaben" nerden gelistet "Typ-9"(tde zuvor beschriäben), Pentllerziel (unterhal6'Codettrn.'34 - 57) mit Code.itr.-"65 = x,' (tanO)7CoOe-fr. "66 I xxxx," (Gäirein<le)/' Co«leilr. "67 . xrxxx,-(Straße)/code-J{r. "68 = xrxxx," (Hausnr,mneri und *fi Ergänzungsfail *** (rie zuvor beschriebeni. 0a Ergän-
zungsfälle kelne Pendlerzleladresse haben, konmt es bei der Anlistung nicht zu überichneidungen.

Fragen mlt. "ohne Angabe" sind als "-" auszugeben;--- t-1e99 bel einer Strichnarkierungsfrage einc-llehriaclmarklerung yor, ist «lies in der entsprcchenrlen Spalte durch "tl" darzu-
stel len.

-- Zeil.e 2 enthält im Berelch nPersonenangaben" ln den Spalten "Zuor{nung/Ergänzun9" nur eine Angabe ab l. Korrekturlauf. In den Spalten' uAlter und Fragen" lst «las Eigäbnis der maschinellen bzv. manüällän Koriekturen angetiitet.--- Kannfehler werden mlt "K" ln der entsprechenden Spalte gekennzeichnet.--- Löschung elner Frage vird mit "L' ln der entsprechenden Spalte gekennzeichnet.--- Unveränderte Fragen bleiben in der 2. Zelle läer.
Der Eerelch "Allgorelne Angöen" ist in der2. Zeile im tlormalfall "leer". (Arsnalme: Sternkennzeicnnurig (*) bei letztem oder
einzigor Satz eines Haushaits)
Falls-ein Elnzelsatz nlcht korriglert rurde, aber irn Haushaltszusammenhang angeschrieben rerden mtd, so kann dle 2. Zeile völligleer sein. - :

- Alle Einzelsätz€ eines Haushalts. rerden nacheinander mit jreils 2 Zeilen je Satz ausgegeben.-- Falls am En«le.einer Seite nicht mehr für alle Sätze eiies Haushalts Plaiz ist, so i'iia die restlichen Sätze des Haushalts auf.der nächsten
Seite auszugeben, uobel auf der neüen Seite^ beginnend unter der Spalte'iLfd.il;. der Person"- der Hinreis {HH-Fortsetzung" anzeigt, dE hier.ein Haushalt von der vorhergehenden Selte festgesetzt yird.

-';llj;r,El:fft[:I rlF,lF-uli"[;r.*: itlii:ii:":'l::r!il]"§"li:'.i:.ff["]:"'" r' Zeire nicht mehr aur d'|eser seite anseristet
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- Haushaltstrennung:
ln rter 2. Zeile äes letzten oder einzigen angelisteten Satzes eines Haushalts ist unter der Korrektur-Nr. eine (ennzeichnung mit I Sternen (*)
auszugeben (= Haushaltstrennung), und in gleicher Höhe ist die Kennzeichnung (*) in den 4 Spalten an rechten Rand fortzusetzen (4 Sterne).

- Gebäudetrennung:
Bel Q,ebäudetrennung wird anstelle der Haushaltstrennung eine Sternzeile mit 17 Sternen (*) ausgegeben, und in glelcher Höhe ist die Kennzelch-
nung (*) ln den 4 Spalten ar rechten Rand fortzusetzen (4 Sterne).

- Ändörung bei "Allgeireine Angaben":
Vor Andärrng mindästens elnär der "Allgemeinen Angaben" wird.nach dem Ietzten angelisteten Satz grundsätzlich eine Sternzeile mit 17 Sternen (*)
ausgegeben. Danach lst generell eine Leerzeile vorzusehen.

- Kennzelchnung der Ursache für den Ausdruck elnes FalIes:
0a 1n der Fe[lerllste P iauch I) keine Fehlerschlüssel ausgewiesen rerden, ist in den rechten 4 Spalten der Zeile I eines Falles eine.besondere
Kennzelchnung der Ursache für denTu?Iruck Yorgenormen.
"X" = dieser-Fall enthält eine Fehlerhäufung, ä.h. mindestens so viele Fehler als über Vorlaufinformation vorgegeben oder als Standardannahme

erlaubt slnd.
"H'bzx. "Y'= diese FäIle sind im Haushaltszusammnhang angeschrieben. Der den Ausdruck verursachende-FaIl lst mit "V" gekennzeichnet ("V" steht

filr "Verrrsacher" im l. Durchlauf bzw. für "korrigierter Satz" in Korrekturlauf). 0ie übrlgen Fälle sind nit "H" gekennzeichnet;
es kann sein, daß diese Fälle (auch im l. Durchlauf) fehlerfrei sind.

"K" = dieser Fall enthält nindestens einen Kannfehler. Die entsprechende Frage mit Kannfehler ist in der entsprechenden Spalte der 2. Zeile
zusätzlich mit "K" gekennzeichnet.

"A" bzw. "G'= die Fälle äus 4.1.7 (= Korrektur der Frage nach der weiteren Wohnung) werden angeschrleben, die bel Frage 6 PB = ja und bei
Frage 6a und 6b = leer oder Doppelmarkieiung haben. l{enn Frage 2'fB * ja (FreizCitwohnung) steht "A' (fÜr den Fehlerschlüssel SA/),
renn Frage 2 t{8 = Ja steht "G" (für den Fehlerschlüssel SG/).

I

Ol{o)
I

- Ausnahmefäl'l e:
l-nTuJ,iäEilETänen kann der Ausdruck eines Falles sogar 3 Zeilen umfassen,
z.B. - keine Angabe bei Geburtsiahr ("-" in 1. Zeile)

- Elnsetzung bel 4.1.2.1 ("983" z.B. ln 2. Zeile)
- Kannfehler aus 4.1.5 (KKK in 3. Zeile)

P = Pseudosatz

E = Ersatzbeleg

Personentyp

E rgänzung/Zuo rdnung

Bev.Typ
HauptHohnung
Ilohnbevöl kenrng

Zu Zeile 2 bzw. 3 bei Kannfehlern:
hnen.

FS GE, HE, HF, KE, KF, PE, PF: "Alter'mit KKK und "Familiän-
stand" nit K kennzelchnen.

- zu Haushaltstrennung:
Alle Personen in Gemeinschaftsunterkünften (kelne eigene Haushalte) sind ohne weitere Trennung hintereinander zu listen.

Erl-ägler,lrgel-re -9iseU9!-§peI!gl-9gr-E9!lerl i!!9-! i
Von den Spalten der Fehlerliste P, die aus sich heraus verständlich sind, sollen hier nur diejenigen kurz erläutert werden, die weder 0rdnungs-
angaben noch Bestandteil des Personenbogens sind.

Spal te Erl äute rung

Da nur für <tie SA 2l ein Pseudosatz endgültig bestätigt rird, kann es bei der Fehlerliste P elnen Eintrag P = Pseudosatz
nicht geben.
Ein mit E = Ersatzbeleg gekennzeichneter Datensatz stamnt aus der BA 4 beim maschinellen Lesen.

Kennzeichnung als Personentyp A, B, C, D oder E stammt aus dem Arbeitsschritt 4.1.3 der Plausibilitätskontrolle.
Die Spalte "Ergänzung Zuordnung" kann die Ziffern 0 = einyandfreie Zuordnung, I = fehlerhafte Zuordnung, 2 = Zuangszuordnung,
3 = Ergänzung durch Erhebungsstelle oder 4 = sonstige Ergänzung (siehe EF 67, 681 enthalten.

0ie Zuordnung eines Personensatzes zum Bevölkerungstyp rird im Arbeitsschritt 4.l.T vorgenomnen (siehe "Typenübersicht")
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E-ß= != I=t= E= Ll.!=!;t-==L:.Eg !s cqggp

8!, !gssirsr-lg f! e-,-9 er-Ie!1sr! !§!e
Slehe: Fehlerllste P

!!§-!ir{-3rsel!§!ell
In der Fehlerllste l{ rerden dle Nohnungssätze angelistet, bei denen die "Bedingungen für den Ausdruck beanstandeter Fehler in der Fehlerllste"
A,bschnltt C. "l{ohnungsangaben" erfüllt sind.
- In der Fehl'erllste üt können also Fälle vorhanden seln, bei denen

-- in Abhänglgkeit von der Grö0e des Gebäudes (goressen an der Anzahl der t{ohnungen im Gebäude} eine bestimmtß Anzahl Pseudosätze lm Gebäu<te'überschrttten ri rd, oder
-- eine bestlmmte Anzahl von Fragen fehlerhaft rar (- Kennzeichen ux", siehe Sonderspalte rechts), oder-- eine bestimmte Anzahl von ausgerählten Fehlerschlüsseln bei den Fragen 4-7 der l{ohnungsangaben vorhanden rar, oder-- mindestens eln (annfehler vorhanden war (= Kennzeichen "Ku, siehe Sonderspalte rechts; «lie Listung der Kannfehler kann über Yorlaufinforma-

tion unterdrückt nertlen).

- Bei den meisten Fehlern, die zum Ausdruck führen, wird nur der fehlerhafte Einzelsatz angelistet. Nur bei Überschreitung einer bestimmten Anzahl
Pseudosätze im Gebäude rrerden alle l/ohnungssätze eines Gebäudes angeschrieben, d.h. auch fehlerfreie t{ohnungssätze eines Gebäudes.

- Im l. Lagf erfolgt eine gezielte Anlistung aller SA 2l des Wohnungstyps A I unter einer lfd. Nr. der llohnung, dmit diese Sätze ggf. korigiert
rcrden können. Die entsprechende Listung in der Fehlerliste P erfolgt für den Bevölkerungstyp 9 (siehe auf S. 3).

- Bei manueller Korrektur eines t{ohnungssatzes rerden alle l{ohnungssätze (sofern vorhanden) unter einer lfd.l{r. der h'ohnung angelistet, auch wenn
die manuelle Korrektur richtlg ist, d.h. keine Beanstandung nach sich zieht.

!!-!sls!e!-!icIel-nr9-.die-te!1 erli :te-U-er:!eIL-tl
Slehe: Fehlerliste P; die Ausführungen gelten für die Fehlerliste ll analog

!ie-§i!g- g! e- Ee !!, erfi ll s- §e r!!er!1
Slehe: Fehlerliste P; die fusführungen gelten für die Fehlerliste tt analog.
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I1rlel :s --zgr -4!1 !§!ss :
tjber dcnr Kopf der Fehlerliste rcrden an den entsprechenden Positionen die Nummer des Arbeitsgangs mit Text (siehe unten), die l.lr. des Arbeits-
pakets, das l(ennzeichen "Pu für Fehlerliste P oder "ll' für Fehlerliste H, ferner das Tagesdatur mit Uhrzeit und dle B.latt-l{r. angeschrieben.
Zu AG-llr. mlt Text: AG 125 / 1. DIRCHLAI,F

AG 145 / l. I(ORR.-LAUF usw. bls AG 145 / 9. K0RR.-LAUF
AG I55 / LETZTER I.AU

Unter dctt vorgedruckten Llstenkopf rcrden - nach einer generellen Leerzeile auf Jedem Blatt oer Fehlerliste l{ - die Angaben <ter Einzelsätze aus-
gegeben. 0abel slnd ln der Fehlerliste l{ nur die Bereiche "Allgoreine Angaben, I{ohnungs-, Gebäudeangaben und die 3 letzten Spalten für Zusatzlenr
zeichnung" belegt. Im Bereich uPersonenangaben" der Fehlerliste l{ rerden zwar keine Personenangaben angeschrleben, aber zur Fehlerliste l{ gehören«l
dcr tlohnungstyp A I angellstet.
- 0le Angaben arr l{OhnsitzEoneinde, Regionalllster}lr. un«l Bündel-Nr. werden nicht bei Jedot iinzelsatz in der Liste sondern ln elner eigenen Zeile

als "Zrlschenlnfomatlon" vor allen zusammengel*irenden Sätzen angeschrleben und durch Unterstreichen hervorgehoben. Für dlese unterstrlchene
Zelle 9{lt der obere Teil rles Listenkopfes aus dcr Eerelch "Allgeneine Angaben". In gleicher Höhe wird unter dcn vor3druckten Listenkopf im
Berelch "Personenangaben" der Text "l{-Typ A l" angeschrieben (unterhalb Cod+Nr. 26 + 271.
-- 0lese Angaben reiden immer nur dann ausgegeben, renn sich einer der Begriffe ändert und zugehörige Datensätze zun Listen vorhanden sind.-- Es Erden imrner alle 3 Angaben ausgednrckt, auch renn sich z.B. nur die RegionOlllsten-ttr. ändert und die llohnsitzgorelnde gleich bleibt.
-- Diese Angaben slnd auf Folgeseiten zu riederholen, wenn nicht alle zugehörigen Einzelsätze auf einer Seite Platz haben und auf der

nächsten Selte fortgesetzt Erden.
-- Bei Seitenende ist darauf zu achten, dE mindestens noch ein Einzelsatz aüf der gleichen Seite ausgedruckt rerden kann. Ist dies aus Platz-

gründen nicht möglich, so d'ürfen die Angaben zu liohnsitzgsneinde etc. nicht am Seltenenoe ausgegeben nerden, sondern es mr8 eine neue Seite
be§onnen nerden.

-- Yor dsn Aqsdnrk dieser 2 Zeilen ist, arch bei Seitenanfang, eine Leerzeile zu belassen.

- Unmittelbar nach der unterstrichenen Zeile rcrden die zugehörigen Einzelsätze nach Gebäuden getrennt angelistet. Jeder Einzelsatz benötigt
lnmer 2 Zeilen, die unmittelbar nacheinander ausgegeben rrrden.
-- Zeile I enthält im Eereich "A'llganeine Angaben" die zugehörigen Ordnungsangaben des Satzes. Hierfür gilt die untere Xopfzeile des Bereichs

"Allgoreine Angaben". Im Bereich "Uohnungs-, Gebäucleangaben" enthält diese Zeile l die Angaben des Elngabesatzes, d.h. die Angabeir
vor der Pl ausibil itätskontrol le.
Vor dor Fragentell sind außerdcn Ang.aben aus der PL-(ontrolle ebenfalls in der I. Zeile ausgegeben, rie "Gebäudetyp, l{ohnungstyp,
Ha uptenerg ieart/Sonnenenerg ie" .
Im Bereich "Personenangaben" erfolgt die Kennzeichnung des l{ohnungst}ps A I durcn r*r unterhalb Codellr. 27 (letzte 3 Spalten).--- Fragen mit "ohne Angabe" sind als "-" auszugeben;--- Liegt bei einer Striclmarkierungsfrage eine lilehrfaclmarkierung vor, ist dies in der entsprechenden Spalte durch "Mu darzu-

stel len.
-- Zeile 2 enthält im Bereich "Ilohnungs-, Gebäudeangaben" das Ergebnis der maschinellen bzr. manuellen Korrekturen.

-- Kannfehl.er werden mlt "K" in der entsprechenden Spalte gekennzeichnet.
--- Löschung einer Frage rird mit "L" in der entsprechenden Spalte gekennzeichner.
--- Unveränderte Fragen bleiben in der 2. Zeile leer.' Der Bereich "Allgeneine Angaben" ist in der 2. Zeile im Normalfall "leer", (Ausnarme: Sternkennzeichnung (r) bei letztem oder
einzigem Satz eines Gebäudes).
Falls ein Einzelsatz nicht korrigiert xurde, aber im Gebäudezusammenhang angeschrieben Herden mu8, so kann die 2. Zeile völilg
leer sein.

- Alle Einzelsätze einer llohnung (eines t{ohnungsbogens} werden nacheinander mit jeweils 2 Zeilen je Satz ausgegeben.
-- Falls am Ende einer Seite nicht mehr für alle Sätze eines Gebäudes Platz ist, so sind die restlichen Sätze des Gebäudes ohne besondere

Kennzeichnung auf der nächsten Seite auszugeben.-- Falls am Ende einer Seite nur mehr Platz für die l. Zeile eines Falles ist, so darf diese I. Zeile nicht mehr auf dieser Seite angelistet
rtrdeir, sondern der Fall ist komplett (Zeile I + 2) auf der nächsten Seite auszugeben.



-8-

- Gebäuletrennung:
In der 2. Zeilä des letzten oder einzigen angelisteten Satzes eines Gebäudes ist unter der Korrektur-llr. eine Kennzeichnung mit 8 Sternen (r)
auszugeben (" Gebäudetrennung), und in gleicher Höhe ist die Kennzeichnung (*) ln den 4 Spalten ün rcchten Rand fortzusetzen (4 Sterne).

- i3:"ffl:rffiJ ;tlJ:S:]l""iilloilr"oilsereinen Ansabenn rtrd nach den tetzten ansetisreten satz ebenfails eine sternzeile mit 8 sternen (r)
ausgegeben. Danach ist generell eine Leerzeile vorzusehen.

- Kennzelchnung der Ursachc für den Ausdrucl eines Falles:
Dr ln der Fef,lerllste I (auch P) kelne Fehlerschlüssel ausgevieien rerden, lst in den rechten 3 Spalten dcr Zelle I elnes Falles eine besondere
(ennzelchnung der Ursache für denTEilruct vorgenomen.
'I'. dleseiFall enthält elne Fehlerhäufung, d.h. trindestens so viele Fehler als über Yorlauflnhnnatlon vorgegeben oder als Standardannahne

erlaubt slnd.
'G' . dlese Fälle sind ln Gebäudezusanmenhang angeschrleben. 0ie den Ausdruck verursachenden Fälle sind an der Xennzelchnung "P'= Pseudosatz

rus d€n Berelch uAllgemelne Angaben' zü erkennen. 0ie nlcht mlt uP' gelennzeichneten Fälle 6nnen fehlerfrel seln. Dle Anllstung aller
Datensätze elnes Gebäules erfolgt nur im l. Ourchlauf.

"K'. dleser Fall enthält einen Kannfähler. Dle entsprechende Fragemit Kannfehler lst in der entsprechenden Spalte der 2. Zelle altätzllch mlt
'K' gekennzelchnet.

'I' bzr.'Y". dlese Fälle sind fin Korrekturlauf im tlohnungszusamnenhang angeschrieben, falls ein lbhnungssatzmanuell korrlglert $rde. Der
manuell brrigierte FaTfT3ffil-t Y (= Yeruriacher) gekennzeichnet, rlie übrigen Fälle mit'll" (Ibhnungszusamoenhang) angeschrieben.

I
(rl{(o
I

ln Ausnalmefällen lann der Ausdruck eines Falles sogar 3 Zeilen unfassen,
2.8. - Rückreisung bel litiete (2.8. 0*30 in l. Zeile)

- Elnsetzung bel 4.2.1 (2.8. 0530 in 2. Zeile)
- l(annfehler bel 4;3.2.11 (2.8. KKKK in 3. Zeile)

fälte

P . Pseudosatz
E . ErsatAeleg

Gebäudetyp

Uohnungstyp

EF 63
Hauptenerg i eart
Sonnenenergl e

Zu Zeile 2 bzr. 3 bei Kannfehler
natmi ete"

mit KKKK kennzeichnen.

Er!.'ic!ergrgs!-sc-s!lre!,!9!-§e3!.!e!-g9r-Ee!lerU§!s-!i
Yon den Spalten der Fehlerllste ll, die aus sich heraus verständlich sind, sollen hier nur diejenigen kurz erläutert rrerden, die rcder 0rdnungs-
angaben noch Bestandtell des bhnungsbogens sind.

Spal te Erl äuterung

lm Yerlauf der "Zusanmnführung" können nur SA 2t lm Yerlauf der Prüfungen als endgültlg bestätlgt nerden
bel€g gekennzeichneter Datensatz stamt aus der BA 3 beim maschinellen Lesen.

Jedes Gebäudemit übhnram (Anzahl SA 21 I Je lfd.ilr. des Gebäudes) wlrd lm Arbeltsschrltt 4.2 typlslert (slehe "Typett
äbersicht')
Jede SA 21 wirrl im Arbeitsschritt 4.2 tlgisiert (siehe "Typenübersicht").

Frage 5a und 5b werden im Gebäu«lezusailnenhang gepräft. Für Iohnungen mit Samnelheizung (Fern-, Block-; Zentral-, Etagenheizung)
rlrd im Ralmen dieser Prüfung die für tlie Tabellierung benötigte {ämequelle ernittelt un«l bei EF 63 gespeichert. 0ie ursprüng-
lichen Angaben bei Frage 5b bleiben erhalten.

ElnmltE=Ersatz-
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Statistisches Bundesamt
- Muchinrllc Datonvrrarbcitung - Datensatzbeschreibun g

O.EDSB

Aufgabengeblet : voltrszähIung 25. ltal 198? SranÖ3 Og/gA

Material - Nr. v050, v056, v080, vP82, vPBs

Bemerkungen Satzart ll3o" (tfohnungC-- uno personensatz)

Blatt - Nr. :

lvon 41

Datum :

05.09.88
Bearbeiter :

Satzformat
F

2t

Satzlänge
330

EF - Nr.
Satzstellen Darrt.-

Ar-t l) lnhalt / Bemerkungen
von - bls Anzahl

INHALTSUBERSICHT

J.. Allgeneine Annerkungen zur satzart 30

2. llUerslcht llber die BehandlunE der OrOungsangaben (u.a. Verfremdung)bel der ErstelLung 6er Satzart 30

3. Hj.nueise zur spezifizierung wlchtlger Eckdaten

4. Datensatz-Beschrei-bung fUr Satzart 30 el-nschl. Anlage 1-3

EF I satzstetten I rnna:.t (Übersicht)

1

2- 10

]1- l8
20- 35

37- 41

50- 55

?0- 93

94-150
94-106

to?-t27
128-138
139-145

t47-t52

1.53-154
Is5-150
200-201

1-
5-

40-
50-
80-

88-
120 -
176 -
176 -
r.89 -
223 -
243 -

219 -
281 -

z

?o

49

79

81

Satzarts n30r'

Reglonal.- und ordnungsangaben 
]

Satzkennzej.chnungen ftlr AuszähLungen

llohnungsangaben aus l{ohnungsbogen (Fragen 1-13 )

GebäuÖeangaben aus Uohnungsbogen
(Gebäudefragen l. - 4)
Ergänzungsschl.tlssel ftir GebäuOe- / trohnungs-Teil

Personenangaben aus Personenbogen (Fragen :.-18)
Ergänzungsschlllssel ftlr Personen-Teil(e) »ei. allen Personen(S) uef alLen zu einen ll,aushalt gehörenden

PerroDen(C) Uef der Bezugspereon 6es llaushalts(D) »ern zugehörigen Eänn1lchen Partner von
verheLrateten Paaren l^E glelchen Haushal.t(E) nur Del bestinmten Personengruppen(ErrerDstätige, ErwerDspersonen, Pendler )

Ergänzung zu (B)
Ergänzung zu (D)

Landesspezlf lsche Angaben

251 - 278

119

175

29t'
188
222

242
250

280
29t

292 - 330

Anhang Nr. 52

llC. chrrctor 0!.ach.nl . t. rDackt.79. pprell chnaVotr.Ett.n.I. h.r..bslh.l ,lF'1..r, V ' y.n.b.l

-582- FOBM EDIO OC.rO.!t



Statistisches Bundesamt
- Marchincllc Dltcnvcrcrbcitung - D aten satzbeschreibun g

O.EDSB

Aufgabengebiet : üolkszähtung 25. ttai 198? Sran6: O9lgg

Material - Nr. v060, v056, v090, vPg2, llPgs

Bemerkungen .: Satzart i3on (Uonnungs - llDd personensatz)

Blatt - Nr. :

2von 4l
Datum :

05.09.88
Bearbeiter

satzformat
F

2l

Satzlänge

330

EF - Nr.
Satzstellen Dgrrt.-

Art 1l
lnhglt / Bemerkungen

von - bis Anzahl

1. Allgenelne Anmerlßungen zur Satzart 30

Eine Satzart 30 liegt vor
- fuT Jede Person, 61e zur uohnberechtlgten Bevölkerung zählt

a ) i.n einer uohnung mlt elgener Haushaltsfuhrungb) in einer Gemeinschaftsunterkunft ohne eigene Haushal.tsfuhrung
- ftlr Jede t{ohnung ohne Person (Leerwohnult9, Freizeitwohnung,

ltohnung ausländischer Streltkräfte usw. )

Damj.t ist es mögIich, daB ggf. dle Angaben zur lrohnung und zum Gebäuöe ode!die Angaben zur Person ln der satzart 30 fehren (siehe folgende üuers:.cnt):

nlt ... Angaben (x = vorhanöen)Satzart 30je Regional.- | eenauae- | wonnungs- | personen-
========-=====-=-==-=========:==-=-======-==-=-=========Person,zueinem I I I IHaushaltgehörend I x I x I x r) | x
Person ohne elgene
Haushaltsf tlhrung x x 2') x
l{ohnung ohne Person(2.9. Leeruohnung ) x x x

L) Ftlr ctle uohnungstypen u2, u3 un6 t{2 (vgr. EF51) 1ie9t aus öer Er-
hebung nur elne AngaDe zur l{ohnungsfrage I vor. utn Jeooch Ausuertungenllber 6en Inhaber 8or1e tlber dle guautät und Größe äer Hohnungen vor-
nehnen zu können, $lr6en dle Ehgabeferder EF20r 23 - 30 und 5g - 50der Datensätze dleser wohnungstypen u2, u3 uno lI2 tnl.t 6en Daten aus
den Datensätzen 6er nvenuleteri (Elgentumer o6er ll,auptDieter) auf-gefüIlt.

2) Ltegen nur vor, wenn 6as Gebäude nlndestens eine uohnung enthält.Enthält das Gebäuöe lßeine l{ohnung, so wurde ftlr diese satzarten 30bei EF50 ledigltch der Gebäudetyp 99 (= GeDäuÖe Dlt Gemeinschafts-nutzurlg, ausschlleBlLch trlt Personen ohne eigene Haushaltsftlhrung)
vergeben.

ll C ' ch.rasl.r GLlchanl. t. trp.ctt,6.3opcll ohnaYorttlchan, I . liar.abrimal 2ff r 1..t. V 3 r.rl.b.t
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Statistisches Bundesamt
- Maechincllc Drtcnvcrarbcitung - Datensatzbeschreibun g

O. EDSB

Aufgabengebiet : voltßszählung 25. üai 19a? stand: o9/gä

Material - Nr. vo5o, v055, v080, vP82, vPBs

Bemerkungen Satzart i30x (ltohnungs - und Personensatz)

Blan - Nr. :

3von 41

Datum :

0s. 09. 88
Bearbeiter :

Satzformat
F

2t

Satzlänge
330

EF-Nr
Satzstellen Dart.-

Arr l) lnhalt / Bemerkungen
von - bis Anzahl

Ferner gilt:

NachfolgenÖe uberslcht ze19t, uelche Eingabefelder bel folgenÖen Begriffs-
definltlonen belegt s1n0. FäIIS die Begriffsdefinitlon nicht zutrifft, sdie betreffenöen Ej.ngaDefelder Leer bzw. t00r Dei Anzahl-Feldern.

Eingabefeld ( er ) I fnnaft gespej.chert fur a1le
EFl
EF17
EF2O

- EF15
- EF18

Satzarten 30
Satzarten 30 (nur uaterlal v055)
Haushalte sosie l,lohnungstyp A2(siehe auch BLatt 2 Fußnote 1))
Eigentumer, HauptrBleter(ftlr tlbrlge Uohnungstypen nit Einschränkung)
Hauptmleter
leerstehenoen Wohnungen
von ausLäno. streitkräften usu. genietete l,rohnung
Gebäuoe Dlt ninoestens elner Uohnung
Satzarten 30
GebäuÖe nlt nindestens elner wohnung
Ilohnungen
Personen
Personen von 15 Dis unter 65 Jahren
Erwerbstät1gen, SchUl.er, Stuctenten (Pend]er)
Erwerbstätlgen
Personen
Personen
Personen ln Haushalten
Bezugspersonen in Haushalt
männllchen Partner von verhelrateten Paaren 1In
gl.elchen Bau§halt
EruerDstät19en
Enerbspersonen
Erwerbstätlgen, SchUler, Studenten (Pendler)
- gllt erst ab üaterial v080
Personen in Haushal,ten
nännllchen Partner von verhelrateten Paaren lm
gleichen ll,aushalt
Satzarten 30

EF21 - EF3O

EF31
EF34
EF36
EF3?
EFsO
EF51
EPs8
EFTO
EF82
EF87
EF9O
EP95
EFlOO
EFlO7
8F128
8r139

- EF33
- EF35

EF41

EFs7
EF65
EFBl
EF86
EF89
EF94
EF95
EFlO5
8F127
8F138
8F145

8F147 - 8F148
8F149
EF150 - 81152

EFI53 - Er154
8F155 - 8F150

EF200 - EF201

lr C. ch.r.c!.r GLlch.nl. T r gpprcfr. tO. ..Dacn ohn. Yon lBh.n. X . h.r.d.tlJr.l

-584- ioßM EDto 06.lolt



Statistlsches Bundesamt
- Mrtchincllo Dltrnvrrrrbritung - Datensatzbeschreibun g

O.EDSB

Aufgabengeblet : volkszählung 25. üai 198? sran63 oglag

Material - Nr v050, v055, v090, vPgz, vPgS

Bemerkungen : satzart ,3or' (Honnungs - un6 personensatz)

Blatt - Nr. :

4von 41

Datum :

05. 09. 88
Bearbelter :

Satzformat : 2l
F

Satzlänge :

330

EF - Nr.
Satzstellen Drrst.-

Arr lt lnhalt / Bemerkungen
von - bis Anzahl

2. Übersicht tlber die Behandlung der Ordnungsangaben (u.a.
verfrenÖung) bei der Erstellung der Satzärt iO

Lfd.
Nr.

t{erlmal lm Uaterial ...

v050 v065

v080
vP82
vP85

1 Gemein0eschLussel U U lu
lu2 Gemeinde-Teil U U

3 StraBenschlUssel nicht ten
4 Block /-seite u L U

5 Ilaus-Nr.n. Zusatz nicht ent:halten
5 RegionalListen-Nr. v v v
1 Lfo.Nr. GeDäuöe N(6 ) N(5 ) N(5 )
B Lfd.Nr. Wonnung N(7) N(7) N(7)
9 Lf6.Nr. Haushalt N(B) N(8) N(8)

1o Lf6.Nr. Person nlcht +ehr enthalten
i ------x(r)l l I r.t-----t-----11 Lf6.Nr. Pendler

Bedeutung 6er Buchstaben:

U = lm üaterlal unverändert enthalten
L = ln Uaterla1 gelöscht (Leer)
V = verfremdet
N = lnnerhalb der 1f0. Nr. (. ) neu nunerlert

llG. chrrrelrr AaEhanl . tr trPEtt.ltO. rprlrohnaYorr.lBh.n.X. traraörarnal 2t Fe le.i, yr y16.5.g

-585- FORM EDto 06.r0.1t



Statistlschss Bundesamt
- Mcechincllc Dltcnvcrarbcitung - Datensatzbeschreibun g

O.EDSB

Aufgabengebiet : Vollßszäh1ung 25. ltal 198? Stand: Og/ge

Materlal - Nr. v050, v055, v080, vP82, vPgs

Bemerkungen Satzart "30" (Wohnung§-- und personensatz)

Blatt - Nr. :

5von 41

Datum :

05.09.88
Bearbeiter

Satzformat : 2l
P

Satzlänge :

330

EF-Nr
Satzstellen Darst.-

Art ll lnhah / Bemerkungen
von - bls Anzahl

3. Hinweise zur Speziflzierung ulchtiger Eckdaten

t. a) Gebäuöe nlt tlohneinheiten:
EFl = 30 und EFl2 = I(EF12 = 1 unfaßt aus EF50 61e Gebäuoetypen lO - 22)

b) Geuäuoe ohne Uohnelnhelten:
EFl = 30 und EF12 = 2
(8F12 = 2 unfaBt aus EF50 6en Gebäudetyp 99)

2. a) tlohneinhej.ten insgesamt:
EFl = 30 und EF13 = lr 2

u) wonnetnhelten in Gebäuden:
EFI = 30 und EF13 = 1., 2 und EF37 = 1, 2

c) t{ohneinheiten nit Personen:
EFl = 30 und EF13 = I(Ef13 = f umfaBt aus EF51 61e Wonnungstypen FI, Ul, Hl, H2,El, E2, l{1)

d) Uohneinheiten ohne Personens
EFf = 30 und EF13 = 2(effS = 2 umfaßt aus EF51 die Uohnungstypen A2,12, LI, L2)

e) Bewonnte tlohneinheltens
EF1 = 30 und EF13 = 1, 2 und! EF51 ungleich Ll, L2

S. a) wohnungen insgesants
EFl = 30 und EF13 = 1, 2 un6 EF37 = 1, 2 undt (SfZlUf = 1 oöer
EF23U2 = 1)(ueltere loassiflzierungen erfolgen anhan(l EF51'tlohnungstypen")

b) ltletuohnungen r) lnsgesants
EFI = 30 und EF13 = 1, 2 und EF37 = l, 2 und (EF23U1 = I oder
EF23V2 = 1) und EF51 = A2, UI, HI, H2

4. Sonstige lJohneinheiten insgesants
EFl = 30 unö EF13 = 1
und EF23U2 ungl.eich I ,

)
2 und ( (EF3? = 1, 2 und EF23U1 unglei.ch 1
oderEF3T=3)

l. i.r.d.dnd tlf r l.st, V.v.rl.b.ll, C . ch.?.ct.r G!.lch.nl

-586- FOnM EDto oG.rott



Statistisches Bundesamt
- Marohinollc Dalcnvrrarbcitung - Datensatzbeschreibung

O.EDSB

Aufgabengebiet : volkszählung 25. üai 198? stands og/8e

Material - Nr, v060, v066, v0B0r vPg2, vPgs

Bemerkungen I satzart r'30' (l{ohnungs - uno personensatz)

Blan - Nr. :

6von 41

Datum :

05 .09. B8
Bearbeiter

Satzformat : 2l
F

Satzlänge :

330

EF - Nr.
Satzstellen Darrt.-

Arr 1l
lnhalt / Bemerkungen

von - bis Anzahl

S. a) Haushalte insgesamts
EF1 = 30 und EF14 = I oder
EFf = 30 und EFt28 = I (Bezugsperson 6es Haushatts)

b) Prlvathaushal.te insgesamts
EFl = 30 und EF14 = 1 un6 8F103 = I oder
EFI = 30 und 8F128 = L und 8F103 = I (Bezugsperson des Haushalts)

c) HauptmieterhaushaLte t) hsgesant:
EFI = 30 unÖ EP14 = f und EF51 = H1,
EFl = 30 und EF128 = I unÖ EF51 = Hl,

HZ oöer
H2 (Bezugsperson des Haushalts )

t!) Einpersonennaushalte insgesant!
hrie 5.a) uno 8F109 = 01i (uehrpersonenhaushalte: EF10g = größer 01)

e) Einpersonenhaushalte in prlvathaushalten insgesamt!wie 5.b) und EFLll = 01i (ttehrpersonenhaushaite: gfttl = gröBer 01)

5. a)

b)

c)

6)

e)

tlohnberechtigte Bevölkerung (personen insgesamt ):EFI=30unÖ8F101=f-3
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnungs
EFl = 30 und 8F100 = l, 4

tlohnbevölkerung:
EFl = 30 unÖ EF101 = l, 2

Bevölkerung ln Haushalten:
EPI = 30 und EF15 = I oöer
EF1 = 30 und EF]03 = lt 2

Bevölkerung l.n Privathaushaltens
EFI = 30 und EF103 = 1

llCr ch.raclate.iBhanl. ?t aaDactt. iO. iog.cttohn Vorr.lchrn.I. t r.(brlmal 2tF. t.tt.V. v.ra.b.t

-587- FORM EDlo 0C.rott



Statistasches Bundesamt
- Marchincllc Dgtcnvcrarbcitung - Datensatzbeschreibun g

O.EDSB

Aufgabengebiet : Votkszähtuag 25. ttaj. t9B? Stand: Og/88

Material - Nr. v050, v065, v080, vP82, vP85

Bemerkungen Satzart tr30i (Wohnungs - und Personensatz)

Blan - Nr
Tvon 41

Datum :

05.09.88
Bearbeiter :

Satzformat : 2l
F

Satzlänge
330

EF - Nr.
Satzstellen D!mt.-

Art 1l
Inhalt / Bemerkungen

von - bis Anzahl

Z. a) Eruerbstätige Je nach Bevölkerungsgruppes§ie 5.a-c) uno 8F105 = I
b) Erwerbslose je nach Bevöl!ßerungsgruppesuie 5.a-c) unO EF105 = 2

c) NichterwerDspersonen je nach Bevölkerungsgruppe:uie 5.a-c ) uno EF105 = 3

, ) = aIle Auszählungen, die ihren Ursprung tn Öen t{ohnungsangaben Frage 1(= EF20) haben, mtlssen tlber EF51 itfohnungstypen" und nlcht Uber Frage I
selbst erfol.gen.

tlC. Blr.racl.r ß.ichanl, P. t D.clr. iO. e.D.cttchn Vo?ralchan,I r har.rathal

-588- FOFM EDto 06.r0.t!



Statistisches Bundesamt
- Marchincllc Drtcnvcrcrbcitung - Datensatzbeschreibun g

O.EDSB

Aufgabengebiet : voltßszählung 25. ttat 1gg? srand: og/gg

Material - Nr v050, v065, v080, vPg2,.vPgs

Bemerkungen : Satzart 'r3on (wohnungs - und personensatz)

Blan - Nr. :

Evon 41

Datum :

05 .09. 88
Bearbeiter

Satzformat : 2l
P

Satzlänge :

330

EF - Nr.
Satzstellen Dgrrt.-

An 1)
lnhalt./ Bemerkungen

von - bis Anzahl

1

22U1

2tt22U32! 4

3

44U14U2

5

5

i- 2

10
4

5
E-
E-

1
10

1311 -

14
t4
L7

17
15

18- 23

24- 25

2

I
2

I
3
6

3

4
3I

6

2

c

c
c

c

C

c

c

Satzatt-;30r'

Regional.- und OrÖnungsangaben
=======================::====

Genelnde-SchtUsset (B-stetti.g )- Land
01 = SchLeslrig-Holstein
o2
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Hamburg
N1eöersachsen
Bremen
Nordrhei.n-I{estf alen
Hessen
Rhein1anÖ-Pfa1z
Baden-llUrttenberg
Bayern
SaarlandBerlln (Uest

- Regierungsbezirk -- Krei,s
- Gemej.nde -

Lt. antlichetn
- Geneinoe-

verzei.chnj.s

Gemein6eteil

Bloclß/Blockseite bzu. Leer- Bl.ock-Nr.
- Blockseite

*)

Reglonauisten-Nr.
(verfremdet )

r)

Lfd. t{unmer des Gebäuoesln der Reglonalliste
( neu nuneri.ert )

r)

t)v91. dlazu Punt(t 2. 6er InhaltsUbersicht

I I C . 3h.t.ctar 0!.lcianl . ? t ,Plrr . iO . ,Dach oän. Yorr.lch.n . X r h.r.ö.rllnat 2t F r t.rt . y . vrri.b.l

-s89- ?onM DasA$ m.oE.t5



Statastasches Bundesamt
- Mmchincllr Datonvcrcrbcitung - Datensatzbeschreibung'

O.EDSB

Aufgabengeblet : volkszählung 25. ltai 199? stands ogleg

Material - Nr. v060r v055, v080, vP82, vP85

Bemerkungen : Satzar! o3on (Uohnungs -_ unö personensatz)

Blatt - Nr. :

9von 41

Datum :

05. 09.88
Bearbeiter

Satzformat : 2l
F

Satzlänge :

330

EF-NT
Satzstellen Darrt.-

Art 1l
lnhalt / Bemerkungen

von - bls Anzahl

1

I

o

10

11

26- 28

29

30- 37

38- 39

40

3

I

I

2

1

c

c

Lf6. ilumner der l.Iohnung j.rn
Gebäuöe (neu nuneriert)

r)

Lfd. Nunner des Haushalts in
der l,rohnung (neu numeriert )

r)

Lfd. Numner Öes Pendlers in Öer
GeneinÖe (nur in l{aterl.al v050)
Dzu. Leer

r)

r)v91. Oazu Punlrt 2. der Inhaltstlbersicht

GeneinoegröBenklasse 6er wohnsitzgemeinde
(Bevöllcerung an Ort Öer llauptuohnung -vgl. EF-Nr. 100)

01 = unter 200
o2
03
04
05
05
07
08
09
10
11
t2

200
500I 000

2 000
5 000

10 000
20 000
50 000

100 000
200 000

500I 000
2 000
5 000

10 000
20 000
50 000

100 000
200 000
500 000

500 000 und nehr

Kennzelchnung 6er naBgebllchen Sätzeftlr öle Zäh1ung von ...

Regionalllsten1=Ja
0 = Nein (tlbrige Sätze)

llC. Eh.r.Cr.r 0Llclr.nl,7.;rgrclt.79.3t9rclr oha. Vors.lBlr.ß, I. h.r..Lrla.l ,l F. l.tt. V' y.rl.brl

-590- FOßM DASAIo 20.0t.t5



Statistlsches Bundesamt
- Muchinclls Dctcnvcrcrbcitung - Datensatzbeschreibun g

O.EDSB

Aufgabengebiet : volkszählung 25. ltai 19g? srand: og/8a

Material - Nr. : vo6o, vo66, vogo, vpgz, -vp8s

Bemerkungen : satzart ,30' (uohnungs - un6 personensatz)

Blan - Nr.
lovon 4t

Datum :

05.09. 88
Bearbeiter :

Satzformat : 2l
F

Satzlänge :

330

EF - Nr.
Satzstellen Dern.-

Arl t) lnhalt / Bemerkungen
von - bis Amzahl

l2

13

l4

15

L?

18

41

42

43

44

45- 46

41- 49

I

L

I

I

2

3

c

c

c

c

c

c

GebäudenI = .Jar u.zw. Gebäude mit trohneinheiten2 = Jä, u.zw. GeDäuöe ohne l,rohneinheiten
0 = Nel.n (tlbrtge Sätze)

HonnelnneltenI = Ja,u.zu. §ohneinheit nlt person(en)
2 = Ja,u.zw. Uohneinheit ohne person(en)
0 = Nein (ttUrige Särze)

HaushaLten1=Ja
0 = Nein ( tlbrige satze )

PersonenI = Jar u.zu. Person j.n elnem Haushalt2 = Jat u.ztd. Person onne eigenen
Haushalt

Leerwohnungen usu.
0 = ;la, u.zu. Leeruohnung, Freizeit-

uohnung ohne Personen, Uohnung von
auslänÖlschen Streiurräften usrr,.

Kennzeichnung von Teilmassen bzw. Leer

schlcht-Nr. (nur.ltarerial v056)

Hochrechnungs-Faktor (nur Uaterl'al VOEE)

ll C. cörrcrr: Ealci.nr. t r lapactt. 6. jrgrclt chaa ycrs.lchan, x . h.r.ürlmal 3l f. t.fr. y. vartab.t

-591- FOnM DASATO 20.Oa.06



Statistisches Bundesamt
- Marchincllc Dctcnvcrarbritung - Daten s atzbeschreibun g

O.EDSB

Aufgabengebiet : voltßszählung 25. üai 198? stand: 09/88

Material - Nr. v060, v055, v080, vP82, VPBS

Bemerkungen : Satzart i3on (Uohnungs -- und personensatz)

Blatt - Nr
1lvon 41

Datum :

05.09.88
Bearbeiter :

Satzformat : 2l
F

Satzlänge :

330

EF - Nr.
Sstzstellen Drrst.-

an ll lnhalt / Bemerkungen
von - bis Anzahl

20

2l

22

23

23
23
23
23

U1u2u3
U4

50

tr1

52

53- 55

53
54
55
55

1

I

I

4

I
I
I
l

c

c

c

c
c
c
c
c

l{ohnungsangaben aus }lohnungsbogen

F1 Besohnen Sie die wohnung / Räume als
1 = Eigentumer(in), uiteigen-

tUmer(in) o. Kaufanlrärter(in)
2 = Hauptnieter(i.n) (einschf.

Alrenreil )
3 = Untermieter(in)

Leer = z.B. leerstehenöe Uonnung

?2 Ist Öj,e Wohnung eine Frej.zeituoh-
nung ?

f = Nein
2=Ja
Leer

F3 Einzugsjahr des Haushalts in die
I,rohnung

I = vor 1970
2=].970-.].,914
3=1975-1979
4=1980-1984
5 = 1985
5 = ]986
7 = 1987
Leer

F4 t{ohnungsausstattung (faUs vorhan-
den, sonst Leer)I = KUcheI = Kochnische

1=BaÖ/Dusche1=llC

l)C. eh.ractar E iBhanl. f. aap.rlit, FOr aapacttohnaVorralchan. X. iaraal.tinal 2l F. l.lt,V. v.rl.brl

-592- FORM DASrto:0.0E.tü



Statistisches Bundesamt
- Maschincllc Dltrnvcnrbcitung - Datensatzbeschreibun g

O. EDSB

Aufgabengebiet : volkszählung 25. t{al 199? stand: o:g/98

Ir'laterlal - Nr. v060, v056, v080. vP82,'vP85

Bemerkungen : Satzart ,30" (trohnungs - un6 personensatz)

Blatt - Nr
12von 41

Datum :

05.09. 88
Bearbeiter :

Satzformat
F

2t

Satzlänge :

330

EF-NT
Satzstellen Drrrt.-

Art 1)
lnhalt / Bemerkungen

von - bis Anzahl

24

25

25
25
25
25
25
25

U1u2
U3lJ4
U5
U5

26

21

28

57

58- 53

5B
59
50
61
62
53

&

65

66

1

b

I
1
1
I
I
I

I

I

I

c

c
C
c
c
c
c

c

F5a ÜUerrrtegend beheizt nit
1 = Fern-, Blockheizung
2 = ZenLralheizung
3 = Etagenheizung
4 = Ei,nzel- o. l{ehrraumöfen

(auch Elektrospelcher)
Leer

Psb Brennstoff / l{ärmequelle (fatLs vor-
handen, sonst Leer )1=GasI = HeizöI

1 = Strom
1 = Kohle, Holz, usw.I = Fernwärme
l. = Sonnenenergie, Wärmepumpe

( trHauptenergieart" aus Frage 5b ln
Ergänzungsschltissel EP-Nr. 58, uennEF-Nr.24gLeich1-3)

F5 ZahL der Räune mit nlndestens 6 gm
(ohne Kllche, Bad, tfc, ftur)1=lRaum

2 = 2 Räume

: = , Räume

9 = 9 oder menr Räune
Leer

F5a ZahI öer untervermi.eteten Räune
1=1Raun
2 = 2 Räume
3 = 3 oöer tnehr Räume
Leer

f5b ZahI 6er geuerbll.ch genutzten Räume
1=LRaum
2 = 2 Räume
3 = 3 oöer mehr Räume
Leer

ll C . Gh.r.ctar 0Llshanr. f . trlrrt
-593-

2tF.6s1,V.v.d.b.l

toRM DASA!o 20-0tt6



Statlstisches Bundesamt
- Mrschintllc Drtrnvcrcrbritung - Datensatzbeschreibun g

O. EDSB

Aufgabengebiet : volkszäh1ung 25. ltai L9g? Stands Og/gS

Material - Nr. vo50r v055, vogo, vPgz, vPg5

Bemerkungen : satzart n3g" (Uohnungs --und personensatz)

Blatt - Nr. :

13von 41

Datum :

05 .09.88
Besrbeiter :

Satzformat : 2l
F

Satzlänge

330

EF - Nr.
Satzstellen Darrt.-

Anil lnhalt / Bemerkungen
von - bis Anzahl

,o

30

31

32

33

61- 59

70

7l- 14

15

16

3

I

4

I

I

c

c

F7 Fläche der gesatnten Uohnung in gm(ei,nscnt. Kllche, Baö, WC, Flur,
llansarden und ähnliches sowie
untervernleteter o6er gerrerb-Ilch genutzter Räume j.n oer
I'lohnung )
000 = ohne Angabe

F8 Föröerung der Uohnung nit üitreln
öes sozj.al.en llohnungsbaus ?

1 = Nei.n
- - t-a-la
Leer

F9 llonatsmiete in volLen DU(Zur üiete rechnen auch die monatl.
aufzuuendenöen Beträge ftir wasser,
Kanalisation, Straßenreinigung,l{tlllabfuhr, Treppenhausbeleuchtung,
Schornsteinrej.nigung .
Nicht zur lliete rechnen Umlagen ftir
Zentralheizung, Uarmwasserversor-
9un9, Garagenniete, Unternieterzu-
schlag, Zuschlag filr l{öblierung. )
0000 = ohne Angabe

FLoa Dlenst-, l{erkEuohnung usw. ?
1 = Neln2=Ja
Leer

F1OD tltetverbiuigung ?
I = Nein
2=Ja
Leer

lrCr rharact r E lci.nl . t. frp.ctt.tO, Fg.cltCri.Yotr.lci.n.X. llsaotlrn.l 2lf rLtt.V. y.rl.b.l

-594- FOnM DASAto 20.0t15



Statistisches Bundesamt
- Mmchinolls Dctcnvrnrbritung - Datensatzbeschreibun g

O.EDSB

Aufgabengebiet : voltsezählung 25. üal 198? stan6: og/eg

Material - Nr v050, v065, v080, vPgz, vPgs

Bemerkungen : satzart ,30" (wohnungs -,un6 personensatz)

Blatt - Nr. :

14von 41

Datum :

05.09. B8
Bearbeiter

Satzformat : 2l
F

Satzlänge

330

EF-Nr
Satzstellen Derrt.-

Art l, lnhalt / Bemerkungen
von - bls Anzahl

34

35

35

37

38

11

78

19

80

81

1

I

1

1

1

c

c

c

c

PIl Selt wie vlelen llonaten steht ole
Uohnung Leerf = bls3llonatel= 4 - 6 llonate!= 1 - 12llonate4 = 1,3 !{onate oder mehr

Leer

(F12) t{ohnung steht leer1=Ja

(F]3) Die uohnung 1st von ausländischenStreltkräften, Öiplonatischen Ver-
tretungen usu. priva+-rechtlich ge-
nletet1=Ja

Gebäudeangaben aus ttohnungsbogen

PGI GebäuÖeart
l. = wohngebäude (seuäuoe nln6est.

zur HäXte fllr lrohnzuecke ge-
nutzt )2 = sonstlges Gebäude nlt l{ohnraum

3 = Deuohnte unterlßunft (2.9. ga-
raclße )

FGla [utzung als t{ohnhein' I = vollstänoig
2 = tellueise
Leer

X r hu.ölln.l 2lf , t rt,V.v.rlab.lll C . ch...Gl.? G!.lBh.nr. ?. t|.Dctr

-595- Fonri DASAIo e0.0t.16



Statistisches Bundesamt
- Marchincllc Dctonvcrrrbcitung - Datensatzbeschreibun g

O. EDSB

Aulgabengebiet : voltr,szählung 25. ltal 1987 srand: o9/8e

Material - Nr. v050, v055, v080, vP82, vPBs

Bemerkungen : satzart "30" (llohnungs - und personensatz)

Blatt - Nr. :

15von 41

Datum :

0s .09. 88
Bearbelter :

Satzformat
F

2t

Satzlänge :

330

EF - Nr.
Satzstellen Darrt,-

An 1l
lnhalt / Bemerkungen

von - bis Anzahl

39

40

41

a2

83- 85

81

1

4

1

c

c

FGz Uer l.st Elgenttlmer(in), Kaufanwär-ter(in), ErbDauberechtigte(r) oes
Gebäudes ?

1 = Einzelperson oder Ehepaar,
ErDengemelnschaft oder ähn-
l1che Personengemeinschaft

2 = Gemeinschaft von ttohnungs-
eigenttlnern (nur Dei Eigen-
tumswohnungen )3 = gemglnnutziges l+rohnungsunter-
nehtnen, Wohnungsbaugenossen-
schaft oder Organ Öer staatL.
uohnungsPolitik

4 = freies Wohnungsunternehnen
5 = sonstige(r) Eigenttimer(in)

FG3 Baujahr dles Gebäudes (Jahr der
Bezugs f ert igstetlung )

1900 = bis 1900
l.9LB = 1901 bi.s 1918
L94B = 1919 bis 1948
1957 = 1949 bis 1957
].'962
1953
1954

1958 Dis 1952
1953
1964

1.987 = 1987

FG4 Pörderung von t{ohnungen ün ceDäuoenlt ultteln des sozl,alen Hohnungs-
baus (nur erster Förderungsweg) Z

l. = keine
2 = aLle
3 = nur ei,n TeiL

ll C. Ch.r.cr., G!.lrhanl . ?. tap.3lt. tO. i.pBtlctrn Vcrr.lBhan.I. i.r.abrlD.l 2l f r lrat. V. y.ra.b.l

-596- FOnU DAtSAto 
'0.0!.t6



Statistisches Bundesamt
- Marchincllc Drtrnvlrurbritung - Datensatzbeschreibun g

O.EDSB

Aufgabengebiet : Volkszähtung 25. ltai 198? Srand: Og/Aa

Material - Nr. v060, v055, v090, vPgz, vPgs

Bemerkungen Satzart i30n (Wohnung§ - und personensatz)

Blatt - Nr. :

15von 41

Datum

05 09.88
BearbeitEr :

Satzformat : 2l
F

Satzlänge

330

EF - Nr.
Sstzstellen D!rst.-

Art ll lnhalt / Bemerkungen
von - bls Anzahl

50 88 89 2 c

Ergänzungsschlllssel für GebäuÖe-/

Wohnungs-Teil

Gebäudetyp

f0=

tt=

Norßalgebäuöe, bewohnt von tninÖ.einer Person mlt eigener Haus-
haltsftlhrung
Nornalgebäu0e, ausschlieBlich
- nlt Angehörigen ausländischerstreltkräfte bewohnt oÖer
- nit Freizeitwohneinheit(en)

ohne Personensätze
Nornalgebäude, nur mit Leer-
wonnung(en )
Gebäude mit Gemeinschaftsnutzung(= nrit Personen ohne eigene ll,aus-
haltsfUhrung), beuohnt von ntn6.
einer Person nit eigener Haus-
haltsfllhrung
Gebäude nlt Gemeinschaftsnutzung(= nit Personen ohne eigene Haus-
haltsfuhrung ), ausschließUch
- tnlt Angehörigen ausländischer

Stret'1]ßräfte bewohn'- oder- E1t FreizeLtuohnelnheit(en)
ohne Personensätze

Gebäude nlt cemelnschaftsnutzung(= nit Personen ohne eigene llaus-
haltsführun9) unO nlt Leer-
rohnung(en )
Gebäude Dit Genelnschaftsnutzung,
aus§chlleBuch Dlt Personen ohne
e1gene ll,aushaltsftlhrung

LZ-

20=

ZL-

22=

QQ=

I I C . ch.raBtat Glalch.nl . ? . i.D.chl . iO . i.D.cli chna Yorralch.n . X . h.rarr.rlh.l 2l ? . l.!.t . v r y.?i.Dal

-597- FOßM DASA!o 20.$.A6



Statlstisches Bundesamt
- Mrchinrllc Dctonvrrarbritung - D atensatzbeschreibun g

O. EDSB

Aufgabengebiet : Volkszäh1ung 25. üat 199? Srands OglgB

Materlel - Nr v050, v065, v080, vPgz, vPgs

Bemerkungen : satzart rl3or (Uohnungs - un6 personensatz)

Blan - Nr. :

l7von 41

Datum :

05 .09.88
Bearbeiter :

Satäormat : 2)
F

Satzlänge :

330

EF - Nr.
Satzstellen Drrst.-

Arr ll Inhalt / Bemerkungen
von - bis Anzahl

51

52

53

54

55

90- 91

92- 94

95- 97

98 - 100

101

2

3

3

3

I

c

c
c

t ohnungstyp

A2= von Angehörtgen ausl.ändischer
Strelttßräfte privatrechtlich 9e-nietete Hohneinhej.t onne Person(en
Freizeltuohnelnhelt nit Person(en)
Freizeltuohnelnheit o. person(en )
Leerstehende lJohneinheit nit ori-
ginal.angaDen zu Frage 4 - 1
Leerstehen0e Uohnej.nheit, ursprtlng-
lJ.ch ohne AngaDen zu Frage 4 - 1
vöIl19 untervermietete lrohnelnheltnit Uohnungsnerknalen
vö1119 untervermietete t.,ohnelnhelt
ohne Wohnungsrnerknale
Unternieter Eit vorhandenem
l{ohnungsinhaber
Hauptmleter j.n Erstuohnung
Il,auPtnieter in z§eitwohnung
Elgenttlmer ln Erstuohnung
Elgenttlmer 1n zweltuohnung
UohnheiEbewonner nit tlohnungs-
nerlßEaLen
l,rohnheimbeirohner ohne Uohnungs-
nerkmale

Fl=t2=

UI=
ll2 =

U3=
Hl =H2=
El =E2=
!Il. =

til2 =

Gebäu0e

Anzahl der ... 1E GebäuÖe

- l{ohnungen

- sonEtlgen Wohnelnheiten

- Frelzeitwohneinheiten

Kennzelchen fUr Gebäude nlt nur Frei-
zeltwohnel.nhelten1=Ja

2 = llel.n

lrC. clrarcL, Cz.lch.nl , ?. rrch, tO. FDGH öhnrYc?raach.i. X.lrs.d.dm.l 2l lr 1..r. V. v.?t.ö.t

-598- FOnM OASA!0 200t.!C



Statistisches Bundesamt
- Mrrchincllc Drtrnvrrrrbcitung - Datensatzbeschreibun g

O.EDSB

Aufgabengebiet : voltßszählung 25. ttat 1987 srand: o9l8g

Material - Nr. v050, v065, v080, vP82, vPBs

Bemerkungen : satzart "30, (tohnunEs - und personensatz)

Blan - Nr. :
tBvon 41

Datum :

0s .09. 8B
Bearbeiter :

Satzformat : 2l
F

Satzlänge

330

EF - Nr.
Satzstellen Dcmt.-

Art l) lnhalt / Bemerkungen
von - bis Anzahl

55

5?

s8

RO

102 - 105

10?

108

109

5

I

I

I

c

C

c

tohnfläche 6es Gebäudes 1n gm

llberwtegende Behelzung Öes Gebäudes
1 = nit Fernhetzung
2 = nit Bloclßheizung
3 = nit Zentralheizung
4 = nit Etagenhelzung fUr aLle Wohnein-

heiten
(ohne Sonnenenergie, I{ärmepuurpe )5 = nlt Etagenhelzung ftlr aIle Wohnein-
helten(mit Sonnenenergie, Wärmepumpe)

5 = tnlt Etagenhelzung nlcht fur alle
lrohneinheiten
(ohne Sonnenenergie, lfärmepunpe )7 = mit Etagenheizung nicht für alLe
l,rohneinheiten(mlt Sonnenenergie, tlärmepumpe)I = nur nit Einzel- oder l,lehrraum-
ofenheizung

ttohnung (I,rohneinhelt )

!l,auptenergleart
(Angaue nur uenD EF-Nr.24 = I - 3)

- Hauptenergleart (aus EF-Nr.25U1 - U5)
1=Gas
2 = Helzö]
3 = Stron
4 = Kohle, HcIz usw.
5 = Fernsärne
Leer

- Sonnenenergle (aus EF-Nr. 25U5)
I 

- 
l-f-ua

l)C r chrrdr:fiLich.nl , t. l.pclt. tO. iaD.cHohh.Von.lch.n. X r lr.r.rbsln.l 2)f .l.rt.Vt v.rl.b.l

-599- FOnM OASAIO r0.0tt6



Statlstisches Bundesamt
- Morchincllc Drtcnvcnrbcitung - Daten s atzbesch rei bu n g

O.EDSB

Aufgabengebiet : volkszähIung 25. uai 198? Srand: og/s8

Material - Nr. v050, v055, v080, vP82, vP85

Bemefkungen : Satzart 'r3on (Wohnungs - und personensatz)

Blan - Nr. :

19von 41

Datum :

05.09. 88
Bearbslter

Satzformat : 2l
F

Satzlänge :

330

EF - Nr,
Satzstellen Dcrrt,-

Art ll lnhalt / Bemerkungen
von - bis Anzehl

50

51

62

53

110

111 - 112

113 - 114

1]5 - 1r5

1

2

2

2

c

c

Ausstattung der uohnelnheltI = nlt Bad, nlt UC, E1t Sammelheizung
2 = nlt Bad, nlt UC, ohne Sammelhelzung
3 = ohne Bad, Elt tJC
4 = nlt Bad, ohne UC
5 = ohne Bad, ohne tJC

Anzahl öer Räume(fal1s vorhanden, sonst Leer)

- stati.stische Raun-ah1

- selbstDewohnte Räume

l{ietpreisstufen (Ott 1
01 = unter

qm)
2, 00 Dl{
2,50 "3,00 "3,50 '4,00 n

4,50 "5,00 "5,50 "5,00 "5,50 "?r00 n

7'50 '8,00 "8,50 "9,00 "9,50'
10,00 ,
11100 "12,00 "13,00 "14,00 "f5,00 ,
15,00 n

o2
03
04
05
05
07
OB
09
10
11
t2
13
14
15
15
1?
18
19
20
zl
22
23
24
00

2,OO
2,5O
3,00
3,50
4r 00
4r 50
5r00
5r50
5r 00
5,50
7r00
?r50
8,00
8r 50
9r 00
9,50

10,00
11,00
12,00
13,00
14r 00
15,00
15,00

bl-s

Dll un6 Dehr
ohne AngaDe

llC. cfra7.cta?oLlchrnr. ?' !.Dactl .79.;pe51 chD.Ycrralch.i.I. h.r.abslnal lllrlatl .V.r.ri.b.l

-600- tonM DAsalo 20.0t.t6
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Statistlsches Bundesamt
- Mrschinrlh Drtonvlrarbritung - Date n satzbes ch reibu n g

O. EDSB

Aufgabengebiet : volkszähIung 25. üai I9g? srand: 09,/98

Materlal - Nr. v050, v065, v080, vP82, vPgs

Bemerkungen : Satzart i3on (Uonnungs - unÖ personensatz)

Blatt - Nr. :

20von 41

Datum :

05.09. 88
Bearbeiter :

Satzformat : 2l
F

Satzlänge :

330

EF-Nr Satzstellen Dartt.-
Art ll lnhalt / Bemerkungen

von - bls Anzahl

64

65

?0

7T

72

73

14

117

118 - 119

t20 - L23

t24

t25

126

t21

1

2

4

I

1

1

1

c

c

c
c

c

c

Anzahl 6er Haushal.te ln der uohneinhett
bzw. Leer

Anzahl oer Personen i.n der llohneinheit
bzu. Leer

Personenangaben aus Personenbogen

F1

Fla
Flb

Geburtsangaben

Geburtsjahr

Geburtsmonat,I = 1.L. - 24. 5.2=25.5.-31.1.2.

F2

r3

Geschleeht
1 = Eännlich
2 = weiblich

Famil-ienstand
L = 1edi9
2 = verheiratet
3 = verwitwet
4 = geschj_eÖen

F4 Rel 191onszu gehöri glßeit
1 = Rönlsch-kathollsche Klrche
2 = Evangelische Klrche
3 = Evangellsche frelklrche
4 = Jtldische Religionsgesellschaft
5 = Islanische Religionsgemelnsch.
5 = anöere Reugionsgesellschaften
7 = kelner Rellgionsgesellschaft

rechtlich zugehörlg
Leer (ohne Angabe)

tl C. ctrirerrr 0lalch.nr. t. taDctt.6. pprchohoaVottrlch.n. X. hu.d.slhal ,l l.la3t. V. v.rl.b.l

-601- toRM oasato 20.0E.tc



Statistischss Bundesamt
- Mtrchincllc Datonvcrarbcitung - Datensatzbeschreibun g

O.EDSB

Aufgabengebiet : voußszähIung 25. tiai lgg? stand: og/ga

Materlal - Nr. v050, v065, v080, 1IPg2, vPgs

Bemerkungen Satzart n30n (Wohnungs --und personensatz)

Blatt - Nr. :

21von 41

Datum :

05.09.88
Bearbeiter :

Satzformat : 2l
F

Satzlänge :

330

EF - Nr.
Satzstellen Drst.-

Atl ll lnhalt / Bemerkungen
von - bis Anzahl

75

16

17

78

79

12B

t29

130

131

1.32

I

I

1

I

I

c

c

c

c

F5 S'"aatsangehörigkeit
l, = oeutschI = §rlechisch3 = i.tallenisch
4 = tlbrige Ec-staaten
§ = ju§oslawisch
5 = ttlrlrisch
? = sonstige ,/ keine

F5 UeLtere Uohnung oöer Unterlßunft im
Bunöesgebiet einschlieBlich Berlin
( west )f = Nein2=Ja

F5a Ist die hieslge Wohnung die voruie-
gend benutzte l.rohnung öer Famille ?(ftlr verneiratete, dtie nicht dauerndgetrennt leben )J = Neln2=Ja

Leer

F5b Ist die hiesige l,rohnung die vorwie-
gend benutzte tohnung ? (fUr atte
tlbrigen Personen )

1 = Neln2=Ja
Leer

F6c Gehen Sle vorwlegen6 von der hl.esi-
gen llohnung aus zur Arbelt oder
Schu1e / Hochschule ? (ftlr ErwerDs-tätige, schuler / stuoenten)

l. = Nel,n2=Ja
Leer

llG. chr'.crrr oz.lchrnl . t r t'Dtctt. tO. a.prtt cl|rl. Vcas.lsä.n.I. ar.ra.r.rlD.l 2)i r |fi. V. v.ri.b.l

-602- tonM oasalo 2o.ot.tc



Ststistischos Bundesamt
- Mrrchinrllo Drtcnvrrrrbrltung - Datensatzbeschreibun g

O.EDSB

Aufgabengebiet : volkszählung 25. üat 198? srand: og/88

Materiel - Nr. v060, v056, v080, vPgz, vPBs

Bemerkungen Satzart r39n (Iohnungs - und personensatz)

Blatt - Nr. :

22von 41.

Datum :

05.09. 88
Bearbeiter :

Satzformat
F

2t

Satzlänge :

330

EF - Nr.
Satzstellen Drrrt.-

An ll lnhalt / Bemerkungen
von - bls Anzahl

'30

80u1
80u2
80
80
80
80

81

U3u4
U5
U5

82

83

133 138

1.33

134

135
135
13?
138

139

140

141

6

L

1

1
1I
1

I

1

I

e

C
c
c

c

c

F7 Eruerbstätigkeit (faI]s zutreffend,
sonsr t eer)I = Vollzeit (uber 35 stundenln 6er l{oche )1 = Teilzeit (bis zu 35 stunöenin oer lloche )1 = arbeltslosi arbej.tssuchend

1 = nicht errrerbstätigI = Hausfrau ,/ HausmannI = Schtller(rn), srudent(in)

FB ÜberulegenÖer LeDensunterhalt öurch
1 = Erwerbs-, Berufstätigkeit
2 = Arbeltslosengeld, -hllfe3 = Rentgr Pension
4 = elgenes Vermögen, VerEietung,

verPachtung, Altenteil
5 = Zuwen(lungen, Unterhalt ourchEltern, Ehegatten usw.
6 = sonstige UnterstUtzungen (2.9.

sozialhilfe, BAföG)
FO Höchster a1lgemelner schulabschluß

l. = Volksschule, Hauptschule
2 = Realsctrute ./ gl.eichwertlger

AbschluB (2.9. Uittlere Reife)
3 = Hochschulreife (Abftur), Fach-

hochschulreife
Leer

F10a HöchEter ADschIuB an einer berufs-
bl.loenoen Schu1e odler Hochschule

1 = Berufsfachschule (ohne Berufs-
achule )

2 = Fachscnule
3 = Fachhochschule (Ing.-schuLe,

höhere FachschuLe)
4 = Hochschule (einschli.eßlich

Lehrerausblldung )
Leer

llC. chrr.ct.realchanr.l. t.Drtll.79. pprcltohnaYotsalchah.X. haraalidn.l 2lF.l.3t, Vr v.ri.b.t

-603- FOnM DASATO 20.0t.t6



Statlstisches Bundesamt
- Maschincllc Datcnvcrarbsitung - Datensatzbeschreibung

O.EDSB

Aufgabengebiet : Vo1kszählung 25. üal 1987. Standz O9/gg

Material - Nr. v050, v055r v080, vP82, vPgs

Bemerkungen Satzart r,30n (Wonnungs_- un6 personensatz)

Blan - Nr
23von 41

Datum :

05.09.88
Bearbeiter :

Satzformat : 2l
r

Satzlänge
330

EF - Nr.
Satzstellen Drret.-

Art ll lnhalt / Bemerkungen
von - bis Anzahl

84

85

85

87

8?
81

U1u2
87U3
81 V4

142 - t43

t44 - t46

t41

148

148
t49
153

158

153

152

157

163

z

3

I

15

L
4

5

5

c

c

c

c
c

c

F10D }lauptfachrlchtung dieses Abschlusses
bzw. Leer

zu ltrauPtfachrichtung siehe!isignierschlussel fur 6as sig-
nieren der Hauptfachrichtung dles
Abschlusses an einer berufsbll-
denöen SchuLe oöer Hochschul.e bei
der VoLks- und Berufszählung 1987"

F11 Praktische Berufsausbildung
F1Ia Erlernter Beruf bzw. Leer

zu Erl.ernter Beruf slehe:rÜbersi.cht tlber die BerufsorÖ-
nungen der Kl,assiflzierung der
Berufe, l.n öenen anerkannte Aus-
bil.dungsberufe vorkotrnenrr

F1lb Dauer 6er Ausbildung (fn Jahren)I=1Jahr
2 = 2 Jahre
3 = 3 Jahre
4 = 4 oder mehr Jahre
Leer

F12 Pendlerslgnlerungen (Ziel)(fal]s zutreffend, sonst Leer)
- Land
- Gemehde (verktlrzter Ziel-

schlUssel )- straBe (s-steuig) bzw.
Gemelndetell (3-stelllg)

- liaus-Nr.
- 4-ste11. Ilaus-Nr.
- 2-steu.. Haus-Nr.-Zusatz

l, C. characlar 0l.lch.nl, p ' 34rcl't. Fg. CaDactlohna Vorralcirn. I. haraaLsl'ral 2l t. latl. V. yrrl.b.l

-604- fonM oasalo 20.04t5



Statlstisches Bundesamt .

- Marchincllc Drtcnvcrcrbcitung - Datensatzbesch reibu n g
O. EDSB

Aufgabengebiet : volkszählung 25. t{ai 19g? stanÖ: og/gg

Material - Nr v050, v066, v090, vPg2, VPgs

Bemerkungen I Satzart i3ox (Uonnungs - un6 personensatz)

Blatt - Nr.
24von 4l

Datum :

05.09. 88
Bearbeiter :

Satzformat
F

2t

Satzlänge

330

EF - Nr.
Satzstellen Drrrt.-

an 1l
lnhalt / Bemerkungen

von - bls Anzahl

8B

89

154

155

I

1

c/x

c/x

F13 liauptsächlich benutztes verkehrs-rdittel auf 6em Hinweg zur Arbeit
oder Schule / Hochschule ')I = Ißein verkehrsmittel (zu fug)

2 = Fahrrad
3 = PKI{
4 = U-Bahn. S-Bahn, Straßenbahn
5 = Eisenbahn
5 = Bus, sonst. öffentliche Ver-

kehrsmi.ttel
? = sonstiges (l{otorrad, l{oped,

l{ofa )Leer (nur bei t{arerial v060/v055)

F14 Nornaler Zeitaufwand fur den Hlnwegzur Arbeit oder schule/Hochschufe r )l. = entfäI1tr da auf gleichem
Grun0stUck) = unter 15 üinuten

3 = 15 bls unter 30 Ulnuten4 = 30 bis unter 45 ltinuten
5 = 45 bLs unter 50 Hinuten
6 = 50 lrinuten und mehr
Leer (nur bei t{aterial V050/V0EE)

') iE ltateriaL voEO/voE6 ist Format Xnöglich (»ei titehrfachmarkierungen und
fehlender Angabe), ansonsten = C

ll G . chrrrarr CLach.al . t . ,Daclt . ?O . laD.ctr clrna Voil.lch.n . X . h.r..r.ran.l 2l t ,latt . V . y..rtb.t

-605- FOßM DASAIo 20.04..6



Statistlsches Bundesamt
- Mrchincllc Datcnvrrrrboitung - Datensatzbeschreibun g

O.EDSB

Aufgabengebiet : VoU,szählung 25. !ta1 199? Stanos Oglgg

Materlal - Nr. vo6o, v055, v080, vPg2, vPgs

Bemerkungen : Satzart ''3o,' (Uonnungs -.-un6 pereonensatz)

Blan - Nr.
25von 41

Datum :

05.09.88
Bearbeiter

Satzformat : 2l
It

Satzlänge :

330

EF - Nr.
Satzstellen Drrrt.-

Art tt lnhalt / Bemerkungen
von - bls Anzahl

90

91

92

93

155

167 - 158

159 - 1?4

175

1

2

5

I

c

c

c

c

F15 Gegenuärtlge Täriglßeit
1 = Facharbetter(in)
2 = sonstige(r) ArDeiter(in)
3 = Angestellte(r)
4 = AuszubildenÖe(r)
5 = Beamter/Beantin, Richter(in),

Beamtenanrrärter( in ), solöat,
Zlv110ienstleistender

5 = Selbständl1ge(r) nit bezahlten. Beschäftl9ren
? = selbständlge(r) onne bezahLte

BeschäftlgteI = nithelfende(r) famittenange-
ntirrge( r )

Leer

F15 tllrtschaftszwelg öes BetrieDes
Dzw. Leer

zu Wlrtschaftszrreig sieheinsysteEatj.k der Wlrtscnaftszueige,
Ausgabe 197.9i Fassung fUr Clie Be-
rufszähl.ung 1.983"

t
F17 AusgellDte Tätigkelt / Beruf

bzw. Leer
zu Ausgeubte Tätigkeit /'Berufslehe: rSchltlsselverzeichnlr 6er
Berufsbenennungen fur dle Berufs-
zähLung 1983" einscnlleBlich
Ergänzungsllste

r18 NebeneruerDstätlgke1t
1 = landwlrtschaftllche
2 = nlchtlanduirtschaftllche
Leer

l, C . Gh.r.ctar ealch.n, , , . trD.ctl . ?lO . aaDEIt chi. Yorr.lllr.n . I . liar.d.iln.l 2f I r l.tl , V . v.rl.b.l

-606- FOFM DASA|o 20.0tte



Statistisches Bundesamt
- Mcrchinrllo Drtcnvcrarbcitung - Date n s atzbesch rei bun g

O.EDSB

Aufgabengebiet : voltßszählung 25. üat 199? stan6: og/88

Material - Nr. v050, v055, v080, vP82, vPgs

Bemerkungen ! satzart r'30" (t{ohnungs - und personensatz)

Blatt - Nr. :

25von 41

Datum :

05. 09. BB

Bearbeiter

Satzformat : 2l
F

Satzlänge :

330

EF-Nr
Satzstellen Darrt.-

An tt lnhelt / Bemerkungen
von - bis Anzahl

94

OR

96

176

t11

178 - 179

1

I

2

c

c

c

ErgänzungsschlUssel ftlr Personen-Teil-

Diese Ergänzungsschltlssel slnd ln TeiL(A) - (E) gegLiedert und uerÖen Lrlefolgt gespeicherts

Teil (A) bei allen Personen

Kennzeichen fllr Auszubi]öende
(tlDer Frage 15 und 17 gebildet)

I = gewerblich
2=kaufur./tecnnisch
Leer

(A)

Kennz. fUr Zuordnung bzrr. Ergänzung (A)
bel der PersonentyPisierung

0 = elnwandfreie ZuordnungI = fehLerhafte Zuordnung
(Abwetcnungen in Fragen)

2 = ZwangszuorÖnung (Alterskorrektur)
3 = Ergänzung durch Erhebungsstelle(fZ - FIg = Leer unÖ Fl., F2, pS, FEaIle beantwortet und F3-f4 = Leer )4 = sonstlge Ergänzung

(F7 - FLB = Leer unÖ F1, F2, F5, F5
nicht 6urchgehen0 beantuortet oder
F3 u.,/o. F4 mit Angabe)

5 = ehenauger Ergänzungsfall n3'
nit naehgerelcht,en Orlgtnalangaben

5 = ehenallger Ergänzungsfall i4n
Bit nachgereichten orlglnalangaben

Leer

llC r chrrrelrr (!.ichanl. p r jrgcll. P9' jrprhoha.Yorrrichan, X. i.x.6rrimal 2lF r Lrt. V. v.?l.b.l
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Statistisches Bundesamt
- Marchincllc Datcnvortrbcitung - Datensatzbeschreibun g

O.EDSB

Aufgabengebiet : voltrszählung 25. t[ai 199? stand: o9lBg

Material - Nr v050, v055, v080, vPg2, vPg5

BemerkUngen : Satzart "30, (Uohnungs -_ unö personensatz)

Blan - Nr. :

27von 4l
Datum :

05.09. B8
Bearbeiter :

Satzformat : 2l
I

Satzlänge

330

EF - Nr.
Satzstellen Daret.-

Art tl lnhalt / Bemerkungen
von - bls Anzahl

100

101

180

181

I

I

c

c

Kennzeichen, ob Person zur / zum... gehört

- Bevöllrerung am ort 6er ilauptuoh- (A)
nung

1 = Person nlt nur ei-ner ltohnung /Unterkunft im Bundesgebj,et oÖer
BerLin (Hest )4 = Person mit uei.terer uohnung /Unterkunft im BunÖesgebiet oderBerltn (Uest), die in 6er Zänl-
gemeinöe ihre H,auptuohnung hat5 = Person mj.t uelterer t{ohnung /Unterkunft in Bundesgebiet oderBerlin (tlest), die in der Zähl-
gemeinde thre Nebenwohnung hat

- §ohnDerechtigten Bevölkerung (A)
I = Person nit nur einer Uonnung /Unterkunft lm Bundesgebiet oderBerlin (t{est )2 = Person nit weiterer uonnung /Unterkunft im Bundesgebj.et oÖerBerlln (l{est), die in 6er ZähI-

gemeinde zur l.rohnbevöl.kerung
gehört

3 = Person nlt welterer tlohnung /Unterkunft irn Bundes?ebiet oder
Berlln (West), die in 6er Zähl-
gemeinde nlcht zur tlohnbevöI-
kerung gehört

tlC. ch.rcL?e.lch.nr. ?. iopclt. tfo. t g.clrohn.Vo'taadr.n.X' ä.ra.bsln.t 2l?. L.l . Vr v.ri.b.l
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Statistisches Bundesamt
- Mrschincllc Dltrnvorrrbcitung - Datensatzbeschreibun g

O.EDSB

Aufgabengeblet : Vo1kszäh1ung 25. ltai 199? stan6: og/eA

Materlal - Nr. v050, v055, v080, 1rPB2, VPBS

Bemerkungen ! satzart i3or' (uonnungs - und personensatz)

Blatt - Nr
28von 41

Datum :

0s .09.88
Bearbeiter :

Sat#ormat : 2l
F

Satz!änge

330

EF-Nr
Satzstellen Darrt.-

l,rt lt lnhalt / Bemerkungen
von - bis Anzahl

toz

103

104

105

106

182

183

184

185

185 - 188

1

I

]

I

3

c

C

e

c

c

- Personentyp (A-E) (A)
A = Kleinki.nd unter B ,lanre a1t,

ohne Schulbesuch
B = SchUler 5 bis unter 15 Jahre

a1t
C = Schlll.er / student (sorrelt nlcht

erserDstätig) einschl. eruerbs-
Loser schULer / student 15 Jah-re unÖ älter

D = EruerDstätiger 15 Jahre und ä1-ter (einschl. erwerbstätiger
SchUler / stuoent )

E = ErwerbsJoser, Nichterlrerbsper-
son 15 Jahre un6 äLter (onne
erlrerbslosen Schtller / Stu0ent )

- BevöIlrerung in Prj.vathaushalten (A)
1 = BevöLkerung l.n Privathaushalten
2 = Bevölkerung nicht 1n Privat-

haushalten
3 = Personen ohne eigene Haushalts-

fUhrung

- Bevölkerung am Fanilienwohnsitz (A)
l. = Bevölkerung an Familienwohnsltz
2 = Bevölkerung nicht am Famillen-

wohnsitz
3 = Personen ohne eigene Haushalts-

ftlhrung

Kennzelchen fur oie Beteiligung an
EruerDslebenI = Erwerbstätige(r)

2 = Eruerbslose(r)
3 = Nlchterwerbsperson

(A)

Alter ( tn ,lanren ) (A)

llC. ch.r.cla? Gblch.nl. ?. trD.ckt. lOr 3.Frch ohn. Yor.lBh.a. X. h.r.d.slh.l 2l F. lür. v r v.ri.b.l
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Statistisches Bundesamt
- Marchinclle Dctcnvcrcrbcitung - Datensatzbeschreibung

O.EDSB

Aufgabengebiet : Vou,szählung 25. üai 19BZ Sran63 Og/eA

Material - Nr. v050, v055, v080, vP82, vP85

Bemerkungen Satzatt l|30i (tohnüDss =- und personensatz)

Blan - Nr
29von 41

Datum :

05.09. 89
Bearbeiter

Satzformat : 2l
F

Satzlänge :

330

EF-Nr
Satzstellen Dcrrt.-

Art 1l
lnhalt / Bemerkungen

von - bls Anzah!

107

108

109

110

1.11

ttz

113

114

115

115

117

189

190 - 191

192 - 193

194 - 195

195 - 197

198 - 199

200

202

204

205

208

201

203

205

201

209

I

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

c

c

c
c

c
c

c

c

c

Teil (B) »e:. allen zu einem Haushalt ge-
hörenöen Personen

Kennzeichen, ob unverheiratet, (B)
verheiratet Eit / ohne Partner im
Ilaushal.t

L = Verhelratet, Partner lebt ingLelchen HaushaLt
2 = Verheiratet, Partner Lebt nicht

j-m gleichen Haushalt
3 = Nicht verheiratet

Sozlo-ökononische GLieoerung der UN
slehes Anlage I
HaushaltsgröBe
Zahl der Personen im Haushalt

- uohnDerechtlgte Bevölkerung

- Bevölkerung am Ort der Haupt-
rohnung

- Bevölkerung ln Prlvathaushalten
- uohnbevölherung

Anzahl der ... l'n Haushalt

- ledigen Personen unter 3 .rahren

- ledlgen Personen unter 5 Jahren

- 1e01gen Personen unter 10 ,lahren

- ledigen Per8onen unter 15 .Iahren

- ledlgen Personen unter f8 Jahren

(B)

(B)

(B)

l,C. ch.r.Gt r C.lGh.nl ,2.lprctt.lO 't.D.chohn Vcrralcian.X.lr.rarSamal tlF r bst.V.r.rl.bal
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Statistisches Bundesamt
- Mcrchinolh Datcnvlnrbritung - Datensatzbeschreibung

O.EDSB

Aufgabangebiet : volkszählung 25. üal 19g? srand: og/e8

Material - Nr. v050, v056, v090, vPgz, vPgs

Bemerkungen satzart ll30n (Hohnungs - und personensatz)

Blan - Nr. :

3ovon qL

Datum :

05 .09. 88
BsErbeiter :

Satzformat : 2)

F

Satzlänge :

330

EF - Nr.
Satzstellen Drnt.-

Art l) lnhalt / Bemerkungen
von - bls Anzahl

118

119

120

121

t22

t23

210 - 211

2t2

2t3

2t4 - 2t5

2].,6 - 2t1

218

2

I

I

2

2

I

c

c

c

c

c

c

Anzahl der verhelrateten Personenln HaushaLt lnsgesamt
(B)

Anzah1 Cler verheirateten Paare i.!r
Haushalt

(B)

Lf6.-Nr. öes zugehörigen verheirateten(B)
Paares im Haushalt bzw. Leer

Anzahl. der Elnkonmensbezieher (L5
Jahre und älter ) im Haushal.t lns-
gesatat

(B)

Anzah1 der Ehlromnensbezieher aus (B)
Etrerbstätigkeit (f5 Jahre un6 ätter)ln llaushal.t

Eruerbstätigkeit (Frage 7) öer Aezugs-(B)person des HaushaltsI = Vollzeit (tluer 35 Stunden in der
lloche ) uno schUler(tn )/stuoenr(in )2 = Vol].zelt (uber 36 StunÖen l.n 6er
lloche), nicht Schtller(fn) ,/ Stu-
dent ( in )

3 = TeiLzeit (Dis zu 35 stunden ln der
woehe ) uno schltler(1n)/sruoent(in )4 = Teilzeit (bl.s zu 35 stunÖen in oer
Itoche), nicht schuler(tn) / stu-
aent( i.n )5 = arbelt§los, arbeitsuchend unÖ
ScnüIer( tn) / stuoenr(rn)

5 = arbeltslos, arbeitsuchend, nicht
schuler(ln ) / sruoenr(tn)

7 = nlcht erwerbstätig un6 schuler(ln)/
studenr( ln )I = nicht erserbstätlg, nlcht
schUler( tn) / stuöenr(tn)

llC. clrrnarr faEh.nl .1. taD.clt.29. gop.3h chn Yort.lchan,I r lru.rhrlh.l 2l F.l.rt, Y. v.rl.b.l
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Statistisches Bundesamt
- Maschintllc Datrnvcrrrbcitung - Datensatzbeschreibun g

O.EDSB

Aufgabengebiet : volkszähIung 25. üal 1997 srand: oglgg

Material - Nr. : -vo6o, voEE, vogo, vpB2, vpgs

Bemerkungen : satzart "30" (uonnungs -- lltld personensatz)

Blan - Nr. :

3lvon 41

Datum :

05.09.88
Bearbelter

Satzlormat : 2l
F

Satzlänge :

330

EF-Nr
Satzstellen Darst.-

Arr 1 lnhalt / Bemerkungen
von - bls Anzahl

124

12s

L26

2t9

220

22t

1

I

I

c

c

Gegenwärtige Tärigkeit (Frage 15) der (B)
Bezugsperson Öes HaushaltsI = Fachar»eiter(s.n)

2 = sonstige(r) Arbeiter(in)
3 = Angestell.te(r)
4 = AuszuDildende(r)
5 = Beanter / Beamtin, Richter(in),

Beamtenanuärter(in ), SoLdat,
ZlviLdienstLeistender

5 = Selbstänoige(r) m:.t bezahlten
Beschäftlgten

? = Selbstänolge(r) ohne bezahl.te
Beschäftigte

B = mithelfendte(r ) Pam.-angenörige(r )Leer

Kennz. fur Auszubilöende (analog
EP-Nr. 94), fa11s Bezugsperson des
I{aushalts AuszuDildenÖe(r) istf = gewerblich

2=kaufm. /technisch
Leer

(B)

Höchster allgemej.ner Scnula.bschluß(Frage 9) 6er Bezugsperson 6es }laus-haltsI = VoLksschule, Hauptschule
2 = Real-scnute ./ gLeichwertlger

AbschluB (2.4. Ur.ttl.ere Retfe)
3 = Hochschulrelfe (ADttur), Fach-

hochschulreife
Leer

(B)

l)C. rhatacl.t Cl.lGian). t. rpactt, AO. raD.clitohnaYorralGban. I. har.abslnal 2t F r latt. V I v.riabal
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Statistisches Bundesamt
- Marchinclls Dltrnvrrtrbcitung - D ate n satzb e schrei bu n g

O. EDSB

Aufgabengeblet : volkszählung 25. üal 1987 stanö: og/88

Material - Nr. v050r v056, vo80r vPg2, vPBs

Bemerkungen : satzart ,r3o'r (wohnungs - unö personensatz)

Blatt - Nr. :

32vqn 41

Datum :

05.09.88
Bearbeiter

Satzformat : 2l
F

Satzlänge

330

EF - Nr.
Satzstellen Dcrst.-

Arr tl lnhalt / Bemerkungen
von - bls Anzahl

t27

128

t29
130

131

t32
133

134

135

222

?'23

224

226

228

230

232

234

225

227

229

23t
233

235

236 - 238

1

I

2

2

2

2

2

2

3

c

c

c

c

c

c

c

c

llöchster Abschluß an einer berufs-
bilöenden Schule / HocnscnuLe (Frage
IOa) 6er Bezugsperson des Haushal.tsI = Berufsfachschule ( onne

Berufschule )2 = Fachschule
3 = Fachhochschule (Ing.-schule,

höhere Fachschule)
4 = Hochschule (einschl. Lehrer-

ausbiloung )
Leer

(B)

Tell (C) Uei der Bezugsperson des Haus-
halts

Kennzeichen fUr Bezugsperson des
HaushaltsI = Bezugsperson (= Person, die

tlberuiegend zurn Unterhalt des
Il,aushaLts beiträgt )

(c)

Anzahl der ... i.m Haushalt (C)

- Erwerbspersonen

- Eruerbstätigen

- Personen 15 bis unter 65 Jahre

- Personen 65 Jahre und nehr

- Personen 55 Jahre un6 Dehr

- ledigen Schuler / StuOenten unterI8 ,lahre (ohne Eruerbstättge)

Alter der ältesten Person 1n Haus-halt
(c)

llC.cllrr.crrrfblchtn),p.;prch. FO. t D.cttohn.Vorr.achln.X.lr.r..hran.l tr7. t..t,V.v.ri.b.l
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Statistischss Bundesamt
- Mcschinollc Datcnvcrarbritung - Datensatzbeschreibun g

O.EDSB

Aufgabengebiet : volkszählung 25. ttai 198? sranÖ: og/ae

Matsrlal - Nr. v050, v055, v080, vP82, vPg5

Bemerkungen Satzart "30" (Uohnungs - und Personensatz)

Blan - Nr
33von 41

Datum :

05.09 B8
Bearbeiter

Satzformat
F

2t

Satzlänge :

330

EF-Nr
Satzstellen Dcrrt.-

an t) lnhalt / Bemerkungen
von - bis Anzahl

135 239 - 240 2 c Itaushaltstyp ]'t. SAEG (c)
01 = 6er Haushalt besteht ausschließ-llch aus I Eruachsenen, J5 Dj.s 54

Jahre aLt, männlj.ch
02 = der Haushalt besteht ausschlieB-lich aus I Erwachsenen, 15 bis 54

Jahre alt, ueiblich
03 = der Haushalt besteht ausscnlleß-lich aus I Erwachsenen, 55 Janre

und äIter, männlich
04 = öer Haushalt Desteht ausschl.ieB-llch aus I Ersachsenen, 55 Jahre

unö älter, wei-bLlch
05 = der llaushalt besteht ausschlieB-

Llch aus 2 Erwachsenen, beide
15 bis 54 Jahre alt

06 = der Haushaft Desteht ausschfieB-
11ch aus 2 Erwachsenen, bei6e
55 Jahre unö äIter

07 = der Haushalt besteht ausschl.ieB-lich aus 2 Erwachsenen, oavon
elner 15 bis 54 Jahre alt und
Öer andere.55 Jahre unÖ älter

OB = der HaushaLt besteht ausschließ-
lich aus I männlichen Erwachsenen
mit I oder mehreren Klnöern

09 = der Haushalt besteht ausschlieB-Iich aus I ueibfichen Eruachsenennlt f oder nehreren Kindern
10 = der llaushalt besteht ausschlieB-

ltch aus 2 Errrachsenen nit I Klnd
11 = der HaushaLt Desteht ausschließ-lich aus 2 Ersachsenen E1t 2

Klndern
12 = öer Haushalt besteht ausschlieB-

1lch aus 2 Eruachsenen n1t 3
Klnöern

13 = 6er Haushal,t besteht ausschli.eß-
lich aus 2 ErHachsenen Dit 4 oÖer
Dehr Kindern

D C r Gh.r.rt.r 0!.ichant, ?. a.p*ft. iO. f.p.ctl Cr..Vcrraicö.n.I r liaraar.rln.l :l F.l.tl . V. Y.?l.b.l
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Statistisches Bundesamt
- Mcrchincllo Dltonvcrurbritung - Datensatzbeschreibu n g

O.EDSB

Aufgabengebiet : vorkszählung 25. üai 19g7 srand: og/8a

Materlal - Nr. : vo6o,. vo66, vogo, vpgz, vpgs

Bemerkungen : satzart "3on (Hohnungs - unö personensatz)

Blatt - Nr
34von 41

Datum :

0s.09.88
Bearbeiter :

Satzformat : 2t
F

Satzlänge

330

EF-Nr Satzstellen Darrt.-
an lt lnhalt / Bemerkungenvon - bls Anzahl

13?

138

24t

242

l

I

c

14 = der Haushal_t besteht aus 3 oder
mehr Erwachsenen mit L oÖer
mehreren Kindern

15 = der }laushal.t besteht aus 3 oder
mehr Erwachsenen ohne KinÖer

16 = sonstige Haushalte, d.h. in Haus-haLt Leben nur personen l_n Alterunter L5 Jahren

Kennzeichen fllr Haushalt mit nurÖeutscher, hur ausländischer oÖergenlschter Staatsangehörigkeit
l. = AlIe PersoneD irn Haushaltsind Deutsche
2 = AIle Personen im Haushalt

al-nd Auslän6er
3 = lm llaushalt sl.nd personen nltdeutscher und ausländischer

staatsangehör19keit

(c)

Religlonszugehörigkeit (Frage 4)des verheirateten partners Öer
(c)

rson des HaushaltsI
2
3
4
5
6
?

-katholische Kirche
Evangelische Kirche
Evangelische Preikirche
JUdische Relig j.onsgesellschaft
Islanische Religlonsgemeinschaft
andere Religions gesellschaften
keiner ReligionsgeseLlschaft
rechtLlch zugehörlg

Leer (ohne Angabe)

tlC'ctlrlcrrr[Llch.al. t' !.Dactt. tO. r.DarhclrrrYorralclr.n.X. har.dtrtD.t 2)f r ltrt. v t y.rt.b.l
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Statistisches Bundesamt
- Mcrchincllc Datcnvcrcrbritung - Datensatzbesch reibun g

O. EDSB

Aufgabengebiet : volkszählung 25. üai 198? Srand: Og/88

Material - Nr. v050, v055, v080, vP82, vP85

Bemerkungen Satzart i30" (Wohnun§s - und Personensatz)

Blan - Nr. :

35von 41

Datum :

05. 09. 88
Bearbeiter :

Sstztormat : 2l
F

Satzlänge

330

EF-Nr
SEtzstellen Darrt.-

Art lt lnhalt / Bemerkungen
von - bls Anzahl

139

140

141

243

244

245

1

I

I c

Teil. (D) bein zugehörigen männl. Partner
von verheirateten Paaren iJ[
gleichen Haushalt

Staatsangehörig)ceit (Frage 5) des
ueiblichen Partners

l. = deutsch
2 = griechisch
3 = italleni.sch
4 = tlbrige Ec-staaten
§ = Jutoslauisch5 = tUrki.sch
?=sonstlge/keine

(D)

tlberwiegender Lebensunterhalt
(Frage B) des ueibllchen Par';nersI = Errrerbs-, Berufstätigkelt

2 = Arbeltslosengeld, -hi1fe
3 = Rente, Pension
4 = elgenes Vermögen, Vernietung,

verpachtung, AItenteil
5 = Zuwendtungen, Unterhalt durch

Eltern, Ehegatten usw.
5 = sonstige UnterstUtzung (2.A.

Sozialhilfe, BAföG)

(D)

Höchster allgemeiner SchulabschluB
(Frage 9) des weiblichen Partners

l. = Vollrsschule, Hauptschule
2 = Realschule / glelchuertiger

ADschluß (2.S. llltt1ere Reife)
3 = Hochschulrelfe (lUftur), Fach-

hochschufreife
teer

(D)

trC.Gh.?.Glrrfilrlchrnl, t. aaf.clt, tO. irpactrohD.Yott lclr.n.X. h.r.abslm.l 2lFr l.'t,V. Yrtl.b.l
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Statistisches Bundesamt
- Marchincllc Dltcnvcrurbcitung - Datensatzbeschreibun g

O.EDSB

Aufgabengeblet : volkszählung 25. ltai 198? srand: og/aa

Material - Nr. v060, v055, v080, vPB2, vPgs

Bemerkungen : satzart n3on (wohnungs - und personensatz)

Blatt - Nr
35von 41

Datum :

05.09 B8
Bearbeiter

Satzformat : 2l
F

Satzlänge :

330

EF-Nr
Satzstellen Damt.-

art ll lnhalt'/ Bemerkungen
von - bis Anzahl

:42

t43

t44

246

247

244

1

I

I

c

c

c

Höchster AbschluB an einer berufs-
bildenöen Schule / Hochschule (prage
10a) oes weiblichen PartnersI = Berufsfachschule (ohne

Berufschule )2 = FachschuLe
3 = Fachhocnschule (Ing.-schule,

höhere Fachschule )4 = Hochschule (einschl. Lehrer-
ausbilöung )

Leer

(D)

Leer

Eruerbstätigkeit (Frage 7) des (D)
ueiDllchen Partners

1 = Vollzeit (uber 35 stunden ln der
Uoche ) und Schttler( in )/stuaent(in )2 = Vollzeit (uber 35 stunden in der
lroche), nicht SchUler(in) / Stu-
oent ( in )3 = Teilzelt (bis zu 35 stunden l.n oer
Uoche ) uno Schüler(in)/Stu6ent(in )4 = TeilzeLt (bis zu 35 stunöen ln der
lroche), nicht Scnüler(in) / Stu-
denr( ln )

5 = arbeltslos
Schul.er( ln

6 = arbeitslos
Schtller( in

,
)
a

)

arbeitsuchend und
/ srudenr(in)
arbeltsuchend, ntcht
,/ student( tn )7 = nicht eruerbstätlg und SchUler(in)/

Studenr ( 1n )I = nlcht errerDstätlg, nlcht
Schtiler( tn) / stuoent(rn)

tl C. ehtrrctrt (Zalchanl. P.gaD.ctr. ?O. tapactt ohnaYottalclrrn. X t haraaLtlh.t 2) F r l.tt, v. v.rt.b.l
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Statlstisches Bundesamt
- Marchincllc Datcnvcrrrbritun0 - Datensatzbeschreibun g

O. EDSB

Aufgabengebiet : Votk§zähl.ung 25. t{ai 1987 Stand: Og/Ba

Material - Nr v060, v065, v080, vP82, vP85

Bemerkungen : satzart ,3oll (t{ohnungs. -._ und personensatz )

Blatt - Nr. :

37von 4l
Datum :

05.09.88
Bearbeiter :

Satzformat : 2l
F

Satzlänge

330

EF-Nr
Satzstellen Darrt.-

Art ll lnhalt / Bemerkungen
von - bls Anzahl

145

145

147

148

249

250

25t - 252

253

I

I

2

1

c

c

Gegenwärtige Tätigkeit (Frage 15)
des ueibliehen PartnersI = Pacharbelterin

2 = sonstlge Arbelterin
3 = Angesteute
4 = Auszubildende
5 = Beantin, Richterin,

Beantenanuärterin
5 = Se1Dständige ni.t bezahlten

Beschäftigren
7 = Selbständige ohne DezahLte

Beschäftigte
8 = nltheLfende Familienangehörige
Leer

(D)

Kennz. ftlr Auszubildenöe (analog
EF-Nr. 94) 6es seibLichen Part-
ners, fa1ls ueibllcher Partner
AuszuDildenoe istI = gewerblich

2=kaufn. /technisch
Leer

(D)

Teil (E) nur bel bestlnmten Personen-
9ruPPen

Eruerbstätige (E)

- sozlo-ökononlsche Gliederung
(Deut6ch )
siehe: Anl.age 2

- wlrtschaftsabteilung bzu. Leer
siehe: nsystematlk 6er Uirtschafts-
zvejlge, Ausgabe 1979i Fassung ftlr
die Berufszäh1ung 1983r'

tlC. ch.r.crar E!.l3h.nl ,7r pprclr,79. grgrtf oin.Vo.t l3lr.n.I. at r..r.tlh.l 2)Fr l..l , V. vatlab.l
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Statistisches Bundesamt
- Marchinollc Datcnycnrbcitung - Daten satzbeschreibun g

O.EDSB

Aufgabengebiet : volkEzählung 25. ttal 1987 stanÖs og/ee

Material - Nr v050, v056, v090, vPg2, vPBs

Bemerkungen : satzart r,30, (wohnungs - und personensatz)

Blatt - Nr,
38von 41

Datum :

05.09.88
Bearbeiter

Satzformat : 2l
F

Satzlänge

330

EF-Nr
Satzstellen Darrt.-

An 1)
Inhalt / Bemerkungen

von - bis Anzahl

t49

150

150U1
150U2
150U3
150U4
150U5
150U5

151

254 - 255

256 - 214

256 - 251
258
258 - 260
259 - 263

264 - 268

269 - 274

215 - 276

2

19

2I
3
b

5

5

2

c

C

c
c
c

c
c

Eruerbspersonen
- Sozlo-ökononische Gliederung

(SAEG )
sj.ehes Anl.age 3

Pendler

(E)

- Pendler-Zielangaben(sino a.b taarerial V0B0 verfugbar)- Ziel-Land
- ziel-Regierungsbezirk
- Ziel-Krels
- ziel-Gemeinde (amtl.

Gemeinöeschlilssel )- straße (s-sreuig) ozyr.
Gemeinöetei] (3-stellig)

- Haus-Nr.
- 4-ste11. Haus-Nr.- z-stel.]. Haus-Nr.-zusalLz

(e

- Gemeindegrößenldasse oer
Pendler-Zielgemeindle (nach öer
BevöLkerung am Ort der Haupt-
wohnung - v91. EF-Nr. 100)(lst ab ltaterial VOSO verfugbar)

(E)

01
02
03
04
05
06
o7
08
09
10
11
t2

unter 200
500

1 000
2 000
5 000

10 000
20 000
50 000

100 000
200 000
500 000

200 -
500 -]000-2000-5000-

10 000 -20 000 -
50 000 -

100 000 -
200 000 -
500 000 und nehr

llC. ch.t.ct.t Glalchanl, t. aaDGtt. ;o, Fprcnohnavcrsalchan. X r h.rarrarlm.t Z) F. l.rl. y. v.rhD.t
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Statistlsches Bundesamt
- Marchinollc Dalrnvorerbcitung - Datensatzbe sch reibun g

O.EDSB

Aufgabengebiet : votkszählung 25. ltai 198? sran6: og/ea

Material - Nr. v060, v065, v080, vP82, YPgs

Bemerkungen satzart n30r (l{ohnungs - und personensatz)

Blan - Nr. :

39von 41
'Datum 

:

05.09.88
Bearbeiter

Satzformat : 2l
F

Satzlänge :

330

EF - Nr.
Satzstellen Darrt.-

a'n tl lnhalt / Bemerkungen
von - bis Anzahl

t52 211 219 2 c Pen6lertyp(fst al Uaterl.al v080 verfUgbar)
(E)

Ausbildungspendler
Berurspenärär -----T 

I- Nlchtpendler 10 20- Penoler lnnerhaLD deruohnsitzgeneinde 11 2l- Pendler ausserhalb öer
tohnsltzgemeinöe, aber
lnnerhalb Öes wohn-sltzkreises 12 22- Pendler ausserhalb des
lrohnsitzkrelses, aDer
lnnerhalb des l,rohnsitz-Iandes 13 23- Pendler ausserhalb 6es
Uohnsltzlandes, aber
innerhalD 6er Bundes-republik 14 24- Pendler lns Ausland
(Tagespendl.er ) 15 25- Pendler ins Ausland * )(Fernpendl.er ) 15 26- FernpendLer 30 40- PendLer mit unbekann-
tem Zielort 50 50- FernpendLer ml.t un-
Dekanntem Zielort 7O 80

r) isog. FernpendLeri Elt EFlOl = !t2(Person zäh1t zur UohnbevöIkerung)

ll C. cl[rrel.r (z.lch.n], t. l.ptch, 79 r 3pprclr ciia Vort lcliaD.I. hr.d.rlh.l Zl? .l.tl . V . v.ri.brl
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Statistisches Bundesamt
- Maschincllc Dlt.ny.rr6ritung - Datensatzbeschreibung

O. EDSB

Aufgabengeblet : volkszählung 25. üal 198? sran6: o9/Bg

Material - Nr. v060, v065, v080, vPB2, vPgs

Bemerkungen ! satzart ,3oi (uohnungs - und personensatz)

Blan - Nr.
4ovon 41

Datum :

05.09.88
Bearbelter

Satäormat : 2l
F

Satzlänge :

330

EF - Nr.
Satzstellen Darrt.-

Arr 1 lnhalt / Bemerkungen
von - bls Anzahl

153

154

155

155

157

219

280

281

282 - 285

286 - 288

I

I

I

4

3

c

c

c

c

c

zu Teil. (B) uei allen zu einem Haushalt
gehörenden Personen

Itn ltaushalt lebt / leben ..., 6ieverheiratet ohne Part,ner tm gleichen
Haushal.t oder ver-
wirwet oder geschieöen ist / sind

1 = nur eine Person männlich
2 = nur eine Person welblich
3 = 2 Personen, elne männ1lch

und eine wel-blich4=2 Personen, sonstige
5 = 3 Personen
6 = 4 Personen
1 = 5 und mehr Personen
9 = keine Person

(B)

Im Haushalt leben 1e019e Schtller von (B)
15 bls unter 28 Jahref=Ja

2 = Nel,n

zu Teil (D) Uefm zugehörigen nännlichen
Partner von verheirateten
Paaren ln gleichen ll,aushalt

Kennzeichnung öes ältesten männlichen (D)
Partners

1 = ältester männllcher partner

Geburtsjahr öes welbllchen partners (D)

Alter des weiDlichen Partners (in
Jahren )

(D)

llC. ehrrrctu[!.ich.al.7. jrp*lt,tO. t prGtrohnaYo?ralch.n,X r har.aratlmal ?lF. lrtt.V.v.rtab.l
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Statistisches Bundosamt
- Mrschincllc Drlrnyortrboitung - Date nsatzbeschreibun g

O.EDSB

Aufgabengeblet : Volkszähtung 25. ltai I9BZ Srand: Og/ee

Material - Nr. v050, v065, v080, vPg2, vPg5

Bemerkungen : Satzart n3on (Wohnungs - un6 personensatz)

Blen - Nr. :

41von 4t
Datum :

05. 09. 88
Bearbelter

Satzformat : 2l
F

Satz!änge :

330

EF-Nr
Satzstellen Darst.-

Art ll lnhalt / Bemerkungen
von - bls Anzahl

1s8

159

150

200

201

289

290

29t

292 - 309

310 - 330

I

1

I

1B

2t

c

c

c

c

c

Reugionszugehörigreit (Frage 4) (D)
des ueillichen Partners

1 = Römisch-kathollsche Kirche
2 = Evangelische Kirche
3 = Evangelische Freikirche
4 =,Itldische Rellgionsgesel]schaft
5 = IsLamische Religi,onsgemelnschaft
5 = andere ReligionsgeseLLschaften
? = kelner Religlonsgesell.schaft

rechtLich zugehörig
Leer (ohne Angabe)

Wlrtschaftsabteilung des weiblichen
Partners bzu. Leer

(D)

siehe: rsystematik der Wirtschafts-
zweige, Ausgabe L979, Fassung fur
öIe Berufszählung 1983"

Dauer der prakt. Berufsausbildung(Frage IIb) des weiDlichen Partners1=lJahr
2 = 2 Jahre
3 = 3 Jahre
4 = 4 oöer nehr Jahre
Leer

(D)

LandesspeztflscheAngaben

- Satzstellen 183-200 aus SA 22(Uei Leeruohnung aus SA 21)

- Leer

t,C. ch.?.ct ?0l.lch.nl . ?, fap.Ctt.lOt 3.pckrohD.Vonricli.n.X. br.aLrlmd 3tl.lBl .V. v.ri.b.l
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Anhang Nr. 53

lt

Schematische Ubersicht
über die Verknüpfung von Darste_l,lungseinheiten und fachlichen
sowie regionalen Gliederungsmerkmalen.

Volks- und Berufszählung 1982

Teil 1: Standardtabellenprogramm des Bundes und der Länder
- Regionalprogramm
- Sachgebietsprogramm

Zeichenerklärung:

Verknüpfun g zwi$chen Auszäh lu n gsgesamtheiVen (Darstel I un gsei n heit/en)
X und Sachgliederung/en (Merkmal/en) sowie Darstellungsebene/n

(regionale Gliederung/en1

Spaltenüberschrift du rch waag rechten Strich geken nzeichnet:
Tabel Ie ist nicht Bestandteil des Veröffentlich ungsprogram ms
des Bundes (siehe Teil 2).

(X) Ausgabe der Regionalebene bereits vorgesehen.

Hinweis:

Die Numerierung der Tabellengruppen sowie der Tabellen bzw. Spalten
innerhälb dieser Gruppen bezieht sich auf die unverötfentlichte Arbeits-
unterlage Tabellenprogramm der Volks-, Berufs-, Gebäude- und Wohnungs-
zählung, Stand Oktobei 1988.
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Re6ional tabellen

Volks- und Berufszählung 1987: Standardtabellenprogramm
Tabellenübersicht für Tabellengruppe 3.2 Gemeindeblatt - Fassung A

Nachwei s
.?

Darstel I unqsei nhei t:
Bevölkerung am Ort der Hauptrrohnung

Ausl änder

Eruerbstäti ge

Err*rbsl ose

ilohnberechti grte Bev6l k erung

l{ohnbevöl kerung

Bevölkerung in Privathaushalten

Pri vathaushal te

Ausl änder

Merkmal:

Ge sc hl ec ht

Al tersgruppen

Fami I ienstand

Rel i gi onsargehöri gkei t
Stellung im Beruf

ilberrri egender Lebensunterhal t
Höchster Schul abschluß

iJi rtschaftsberei ch

Ausländer

Errerbstäti ge

Angestel I te/Arbei ter

Eruerbsl ose

Haushal tsgröBe

Schüler und Studierende

Personen mit nur einer/mit reiterer
ltohnung im Bundesgebiet

Bevölkerung mit
Nebenwohnuno

Haushal tsg160e

R egi onal e 'I i ederung:

Land

Reg.-Bezirk, Kreis

Gerni nde

Gemei ndetei I

8l ock

8l attnunrner/ S9 al tennutmer

8t. z
So. 47-56

üt. z
S0.57-65

EI . J
So.66-72

8l . 3
S0.73-86

Br.3
Sp. 87

EI . T

So. 8-2 7
BI. I

So. 28- 39
Bt. z

Sp. O-a6

xx x xx

x

x x

x

x

x

x

x

x

xx x x x xx x x

x

x

x

x

x

x

x x

xx x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x xx x x xx x x

xx x x x xx x x

x xx x x xx x x

(x ) (x ) (x)(x) (x) (x) (x) (x)(x)
(x'l(x) (x) (x) (x) (x)(x) (x) (x)

( ) Aufbereitung über Vorl aufinformation möglich.
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Volks- und Berufszählung 1987: Standardtabellenprogramm
Tabellenübersicht für Tabellengruppe 3.2 Gemeindeblatt - Fassung B

llacluei s

0arstel I ungsei nhci t:
Bevölkerung on Ort der Hauptrohnung

Ausl änder

ErYerbstäti ge/Emerbsl ose

Schüler und Studierende

Iohnberechti gte Bevöl kerung

lilohnbevöl kerung

8evölkerung in Privathaushal ten

Privathaushal te

ltlerkmal:

Geschl echt

Al tersgruppen

Fanri I i enstand

Stellung lm Beruf

überwi egender Lebensunterhal t
Hi rtschaftsberei ch

Ausl änder

Verhei ratete

Eruerbstäti ge

Personen nit nur einer t{ohnung/weiterer l{ohnung oder
Unterkunft im Bundesgebi et

Bevölkerung mit
Nebenwohnung

Haushal tsgrö0e

Regjolale Gllederung:

Land

Reg.-8e2. , Krei s

Gemei nde

Gemei ndetei I

Bl ock

Spal tennunmer
Sp.
t-7

59.
8-l 9

5p
20-29

5p.
30-37

x x

x

x

x

I
x

x

x

x xx x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x x

x x x x

x x x x

(x) (x) (x) (x)

(x) (x) (x) (x)

( ) = Aufbereitung über Vorlaufinformation möglich.
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Volks- und Berufszählung 1987: Standardtabellenprogramm
Tabellenübersicht für Tabellengruppe 3.3 Gemeindetabellen

Xacittr

0a6trl luoetal iltat t:
liÖltntB r ort dcr x.uctEhmnt

0arttch.
Al3]&da"

Irr.iirtltl9.
8il"ül ota

Erxrt3tltlgaiqsol!r
IoirScFlcht{ gtc Elv6l 1.rong

goirDiöllarung

Ierürd?Eng dGr !.rölt.rung tr5&190,

leröltoarq Jc trz

Ft&rc la tr2
t"lY.t rr3lral ta

U lr?aEonannr3hal tr
VerlralTttat! Paar! tn r?lraülrr3lral tat

larrBtp.Goi (Plrton, dlc übrni.g.nd tl.
Un!.rtrlt d!3 H.u3h.lt3 bcitrigtl

fEtr.l :

Carßlrt cdrt
AlteBr.hr. Alt!ägruPP.n

6.ört5rhr. 6röurt3J.hGruPP.n

Frl I lctrrtcd
st..ct ngrnörigtllt

t.l hd mizca.ltörlgt.i t
Bctllttgung t Ere.ö3leD.n

Vol I Elt-/IGl I t.itrEa.ö3tItl 9t.i t
Emr!3tati grlr lch!lreröstlt i 9.

Itaö.Emöttätl9t?i t
llbari Ggand?r Leorn3untarna I t
Stlllung ii Berut

SetDrtändlga ntt/ohnc b.z.hlt! l.schiftlgtr
Bl rEEh.ttsabt!t i ung/Il rtsh.ltsDcrich
Höchrttr rl t gt al nF/lcruf rDi l d.ndct Schtl $shl u&

[oclr,rtcivnlcht mir ln sclulÜtDlldutrg

*htlc"/Strrdt at.Cnd.

Perlom 'it ür rlE"/llt nltlEr lohßtrg o(,.r
unErauft lr Bund.3g.Ölct

Bevölkerung mit Nebenwohnung

H.ushaltsgrö0c

Arsalll dr l?digan Pcrtonrn untlr 6/
untar lE Jahrln tl li.ushall

yartaintata Pa.ra: BGida/rin/lai n p.Ttrcr crrlstatl g

Zahlung: 1950, 1961. 19r0. I9E,

Ilhlcng: 1939

I€ionalc Gllldarunq:

Lattd

l.g.-0.r., (r.13

Gri nl.
G.t itr atltl
llct

Irlrllrmr
, tr.

I
ltI lii: ra t t ! l, rt Itlr 24.

c. t tA al ) l.
c.t.

G

6l.
t

ll!
c

D
c.0 la t5 la

I TI I I T I I T I
It I I I I
II I I I I I I

I I I I
I

T

I
II

I
I
I

I
II

t

I I

I I I I I I I I I T I I I I II
I I I I I I

I x

I I
I I I

I I I I I I I T I

I I
I I I
I I

I
I I I

I I II

I I lri i I tl
I iil II

i I I I I I I
I
I I

I
I I

T

I
I I

r
I I

I
I

I I I I T T I I t I I I I I I I I I II
I I I x r I I I I T I I I I I I I I II

I I I I t I I I I I I I I I I I I I I I

lrl lrl (r I lr )lrl (rl (rl (r) (il (xl (r) (r! (r) (il (il (rl tr) (I, (rl (il
trl trl tr t trl trl lrl lrl (rl lrl (r I lr) (xl(rl (rl (il (il (r) (t) (il (rl

I ) . Atfbcnttung üb?r Yorlaufloloilllo igllch-
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Volks- und Berufszählung 1987: Standardtabellenprogramm
Tabellenübersicht für Tabetlengruppe 3.4.1 Gemeindestatistik - Teit I

Irclrai i

oar!trl lunoS.lnhait:

8cröltcrang - ort ocr fiaügünmtrg

lürlln.t t?

Effar!39!?sonlt

Elr.7ü3titlgs

Erraiti l o3a

IohnD.völlarung

V.randcruog d.r l.yöIl.rrog t950 - l9E,

leYölrcnrng 5c rJ

Ft&tt ln h2

Prr3ona[ itr P?lYatirürh.ltcn

P?lratirlsi.l t.

Yarnalr.tetr PaaE I n Privatiat3hal tür

iartral:

Cßcnlccht

Altcrrgruppcn

Frl I l anttmtt

ß.1 iglolir[g.iöri9t.it

Stellung h E.ruf

La6dr.l rtsch.f tl lche Iabrnarrarlsütl glcit

0bcruicgcncr Lcbcrruntlrlrrl t
flocltrter al lgrxfua" Scltol.bschlc0

i(ki3tar barufsDtl6rndar SchulrbichluB

Ilt Schülilsollüng/ilcht mhr ln Schut&sbil(ltng.

lllüsn.l trgröoc/ou?clrschnittl lchc H.ush.l tsEr6ßc

mt tltrdlm u[ta? 5/rtrtar 16 Jahrcn lr H.ush.lt

Icfüal?atetr Pra?a: EGldG/rln/lcln Prrttrar .möstätlg

ZEhlung: t939. 1950, 1961. 1970, 198,

ßaoionala Gll!d.runo:

L.ad

lcA.-632., *t"tt

6aal od.

6€r.i adetal I

Slck

Sral t!ßx?.

8r. 58r. I
l5-10

et. 2
l9-e6

8t. 2
?1-t3

8r. a.l
t.-59

8t. 3
50-62

Bt. 3.{
63-0a

Bt. I
l-la Ir a

85-9.
Et. 1,5
95-105

91.5,5
It9-139 ll0-155

BI 6

T T x T I I

I

I

x I x

I
x

I

x

I

x

T I

I I

x I x x x I x x

x

I

x

I

x

I

I
i
I

x

x

I
x

x

I

I I

I x x T x x

I x x I I I I T I x I x

x I x x I I I x t I x x

(xl txt (xl (x) til lrl (xt (rl (xl (rl tr)
(xt (rl (rl (rl (n lrt (x) {x) (rl (xl (x) lxl

( ) . AüfDarrltung üb.r Vorlautlrfomtion iägllch.
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Volks- und Berufszählung 1987: Standardtabellenprogramm
Tabellenübersicht für Tabellengruppe 3.4.2 Gemeindestatistik - Teil ll

Nachwei s

Dars tel I ungsei nhei t
Eruerbstätige am Uohnort

Erwerbstätige am Arbeitsort

Schüler und Studierende am llohnort

Schüler und Studierende am Ort der Ausbildungsstätte

Berufspendler über die Gemeindegrenze

Auspendl er

E i npendl er

Ausbildungspendler Über die Gemeindegrenze

Auspendl er

E i npendl er

Merkmal

Geschl echt

!,li rtschaftsberei che

Zeitaufwand für den tleg zur Arbeitsstätte

Zeitaufwand für den 'rleg zur Ausbildungsstätte

Hauptsäch1 ich benutztes Verkehrsmittel

Auf 100 Erwerbstätige am Wohnort entfielen
Erwerbstäti ge an Arbeitsort

l,lohnsitzgemeinde - Ziel gemeinde

Zi e1 gemei nde - 'ilohn si tzgemei nde

Regi onale Gliederung:

Land

Reg.-Bez., Kreis

Gemei nde

Gemei ndetei I

BI ock

Tabel I ennummer

8I. I
So. l-2 So.3-18

BI. I s\ .2/3
Sp.19-31

Bl.2
Sp.32l33

BI. 2
So .34-46

BI .3
. Tab. I

Bl .3
Iab. 2

x

x

x

x

x x x

x x

xx

xx x

x x

x x

x xx x x x

x

x

x

x x

x

x

x

x x xx x x x

x xx x x x x

x x x xx x x

(x) (x) (x) (x)(x) (x) (x)

(x) (x) (x) (x)(x) (x) (x)

( ) = Aufbereitung über Vorlaufinformation möglich

-636-



Volks- und Berufszählung 1987: Standardtabellenprogramm
Tabellenübersicht für Tabellengruppe 3.b Kreistabellen

Nachwei s

Darstel I ungseinheit

Bevölkerung an Ort der Hauptwohnung

Deutsche

Ausl änder

Er'werbstätige

l{eibliche Personen je I 000 männllche

Enverbsquoten

BevöIkerung/Personen in Privathaushal ten

Privathaushal te

Mehrpersonenhau shal te

Bezugsperson (Person die übemiegend
zun Unterhalt des Haushalts beiträgt)

Merkmal:

Geschl echt

Al tersj ahre, Al tersgruppen

Geburtsj ahr, Geburtsj ahrgruppen

Fami I i enstand

Staatsangehöri gkei t
Beteiligung an Ertrerbsleben

Stel lung im. Beruf

Selbständige mit,/ohne bezahl te(n)
Beschäfti gte( n )

Auszubildende

l{i rtschaf tsabtei I ung/l{i rtschaf tsbereich

Eruerbstätige, Selbständige, Mith. Fani'lien-
angehörige in Land- und Forstwirtschaft,
Fi scherei

Höchster al I gemei ner,/beruf sbi I dender
Schul abschl uß

Schül erlStudi erende

lloch nicht/nicht mehr in Schu'lausbildung

Haushal tsgröße

0hne/mit ledige(n) Personen unter 18 Jahren
im Haushalt

Ohne/mit l, 2 u. mehr Erverbstätige(n) im
Haushal t

Regi onal e'Gl i ederung:

Land

Reg.-Bez., Kreis

Gemei nde

Gemei ndetei I

Tabel I ennunmr

I IA 2.
vÄ 3 3A

4
4A 5 6 7 I 9 10 1l L2

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x x

x x x x

x

x

x

x

x

x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x

x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x

x x x x

x

x

x x

x

x

x x

x

x

x

x

x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x ) (x) (x) (x)

(x ) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

( ) = Aufbereitung über Vorlaufinfonnation nräglich
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Volks- und Berufszählung 1987: Standardtabellenprogramm

Tabellenübersicht für Tabellengruppe 3.6.1 Kreisstatistik - Teil I

ilachwei s

0arstel I ungsei nhei t:
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung

Deutsche
Ausl änder
Enreöstäti ge

tlohnbevö'l k erung
Veränderung der Bevölkerung

1950 - 1987

Uberschuß der Geborenen bzw. Gestorbenen/
Zuzüge bzw. Fortzüge

Bevölkerung je kmz

Fläche in km2

Privathaushal te
Bezugsperson (Person, die überliegend zum
Unterhalt des Haushalts beiträgt)

Au s l änder

Merkmal

Geschl echt
Al tersgruppen
Fami l i enstand
Rel i gionszugehöri gkei t

Ausl änder
Beteiligung an Emerbsleben

Ausl änder
Stellung im Beruf
Selbständige mit/ohne bezahlte(n)

Besc häfti gte ( n )

llli rtschaftsabtei 1 ung/lii rtschaftsberei c h

Uberwi egender Lebensunterhalt
Höchster al I gemeiner/berufsbi I dender

Schul abschl uß

Schül erlStudi erende

Noch nicht/nicht mehr in Schulausbildung
Haushal tsgröße
0hne/mit L, 2, 3, 4 und mehr Iedige(n)

Personen unter 18 Jahren im Haushalt
0hne/mit 1, 2 und nrehr Erwerbstätige(n) im

Haushal t
Zählung: 1939, 1950, 1951, 1970, 1987

Regionale Gl iederung:

Land

Reg.-Bez., Kreis

Gemei nde

Gemei ndetei l

Tabel lennurnmr

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 t2
I AD. I

Sp.
l-17

Tab. I
Sp.

18-3 I

x x x x x x x x x

xx

x

x x x

x x

x

x

x

x

x x

x

x

x x x x x x xx x x x x

x x x x x

x x x x

x
Ix

x x x

x

xlx
x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x xx x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x xx x

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)(x) (x) (x)

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)(x) (x) (x) (x) (x)

( ) = Aufbereitung über Vorlaufinformation möglich
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Volks- und Berufszählung 1987: Standardtabellenprogramm
Tabellenilbersicht für Tabellengruppe 3.6.2 Kreisstatistik - Teil lt

llachwei s

Darstel I unqsei nhei t:
Eruerbstätlge il t{ohnort (Kreis)

Erwerbstätige ao Arbeitsort (Kreis)

Eruerbstätige nit lohnsitz ln einem anderen (reis (Einpendler)

Schüler und Studierende am l{ohnort (Kreis)

Schüler und Studierende am Schulort (l(reis)

Schüler u. Studierende nit tlohnsitz in einen anderen Kreis (Einpen«ller)

Pendler insgesamt

Berufsauspendler über die Gemeindegrenze

Eerufselnpendler über dle Gemeindegrenze

Berufsauspendler über die Kreisgrenze

Berufsauspen<ll er nach Wohnsitzkreis

Berufseinpendler nach Kreis der Arbeitsstätte

Ausbildungsauspendl er über die Krei sgrenze

Ausbi I dungsauspendl erl- ei npendl er nach Krei s des llohnsi tzes/der Aus-
bi lduirgsstätte

l{erkmal:

Geschl echt

Al tersgruppen

l{i rtschaftsabtei I ung

Landwi rtschaftl iche llebenerwerbstäti gkei t/Arbei ter
Hauptsächl ich benutztes Yerkehrsmittel

Zeltaufrand für den l{eg zur Arbeits-/Ausbildungsstätte

Reglq4ale Gliederung:

Land

Reg.-Bez. , Krei s

Gemei nde

Gemei ndetei I

Tabcl I ennunner

I 2 43

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x

x

x x x

x x I
I

x x

x x

x

x

x x x x

x x x x

(x) (x) (x)(x)

(x) lx) (x) (x)

( ) o Aufbereitung über Vorlaufinfor,nation möglich.
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Tabellenübersicht für Tabellengruppe 3.7 Pendlertabellen auf Gemeinde- und Kreisbasis

xactrcit

0r''tal luercttltclt:
Lvöltarurlg ! 0?t 6ar
llau9ßtonBnt

Artl inc?
Ionilatöltcang
crr.rt3raßtga r lomort/
Artil3oft tol. Scäülcr/
Strcla"aoa r loino?V
scnülo?ß

En.?orßitlg. I Ar!.it3o?l
Scntl.? u. Studi.ranoa r
toano?t/Scnulort

lanrtrctncl a?
lnaa?grt,ral lch. Prndla?

tl nrrf,olt?
AutDcno l.?
laruttaingcn6lt?
tanrt3aelDCndl ar
Aü3!i I drngsai a9.ncl r?
Au$r I dungractoanol a?

Elmaml.r üD.r 6!. Ga-
rra6caFaila

8arur3rtn9an6l cr
Artoi lcrng3tltPtnol e?

Ir3ganola? üb.? dl. G.-
r ttoag?aatt

ItEftactganol ar
Ar3Dl I 6ungtauSDCiol c?

Iral tat
8.8 t3p.nol.r/A!ro I I -
ürngtgcnolcr

I I r9ai6l trlAu3panolar tbar
6la trai 39nata

E.rutt-lAu3bt I üIngr-
actganolar rdlt
Errurr./Aus!i I clng3-
ri nlanalar

Frmpan6l.?
lGruf ttamDrndle?
Auroi I oengr famDan6l at
fagDardll.ruog

tCrtill:
GatcnlErt
Al t.ri9rug9.n/ll tcr:i.n?.
Ilt .119. Scnul.!scrluo
St.llung i! 8cro,
lurtr/or I dcnaa
Il rtßnrtri.otrt lrag/
tl rt3cnatttDrratcn

ArDal tt./Aü30i I dungtrtatt.
llcgt rut glalcn- 6?uno-
tßucr

rauD!lachllct Daruutas
vartan"tri ttcl

laitßfuaao fü? 6an fag tur
ArDattr./AurDt ldsagtrtit!.
votr ... Dil unttr ...
tl ilt.nlolriiiugriirtaßail -
Zl al 9;arn6alai I

llal gtrarn6.t.il - lohn-
tlt galrEet.iI

Yonratugctnoa - Zlcl-
9Ato0all rl gr!ad. - ror6tltl-
9§tnoalonntrtrlralr - Zlalt"!tr

Ztallrrir - rorarlt:lrtl 3

l;nn!i trtrai s
Zl !lrr!tr

laoiotrrla GlicdaBno:

Lan0
fu9..t11.. 1..it
6aaai noc
Gntnoaral I

tatal laOill"

l3 la t5 I'D tr. 25l. ID 2 3 a I 6 I 8. 9. o 9! t0 ll u 20 et 22 ?3 ?.

I

I I

II I I I x

II I T

II I I

'l I I

x

,l I I

II I T

x I I I Itt

I I I I t I I II I I I I I I I I I

I I Ilil I I II

I I I
I I I I I t I I Ii

I I I I I I I I
I Ii I

I II ! I'
II I I I I

I Ill,ll I I

I I I I

I

I I I III I I I I t I

+-5

I l . AufDcraltug üb.r lorl.uflafoil!ton.ä9llclt.
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Sachgebietstabellen
Volks- und Berufszählung 1987: Standardtabellenprogramm

Tabellenübersicht für Tabellengruppe 3.9.1 Unterhaltsquellen / Religionszugehörigkeit

Nachwei s

Q91rt9l ! u4gei nhei t1

Bevölkerung am Ort der Hauptr{ohnung

Deutsche/Ausl änder

Errerostäti ge

Mehrpersonenh aushal te

Merkmal

Geschl echt

Al tersj ahre/Al tersgrtppen

Geburtsj ahre, Geburtsjahrgruppen

Fami I i enstand

Rel i gi onszugehöri gkei t
Religionszugehörigkeit der verheirateten Bezugsperson bzw. des
verheirateten Partners der Bezugsperson

Beteil igung am Erwerbsleben

Schül erlStudi erende

Stellung im Beruf

l{i rtschaftsbereich

Übenvi egender Lebensunterhal t
Höchster Schul abschl uß

Hausnal tsgröße

Prakti sche Eerufsausbi I dung

Regionale Gliederunq

Bund

Lan<i

x

Tabel len-ilr.

I z,
2 A,B 3 4 4A 5 6

x x x x x

x x x x

x

x

x x x x x x

x x x x

x

x x x

x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x x x x x x x

x x x x x x x

-641-



Volks- und Berufszählung 1987: Standardtabellenprogramm
rabellenübersicht für rabellertgr,rrt?,"nf,f 

3.rr":äl1gif t,?Sj,tfrerbsleben 
sowie wirtschaftliche,

l{acEal r

o.rstel lunoscinhelt:

öavöllcrung u ort dcr (aupüohnung

Errcrtstitigc

oartscha

Arslin6!r

Ercro3tätigG P.60nGn. dlc üb.nlG9Gn6 r[ untc?h.ll dG3
Hactnalts DCitragrn

gn.r!stätlg.nqrctm

iLrtml:

GaschlEnt

Al ter3srupp?n

Fri li.nstaro

B.t iligng ü Er.ö31.ä.n

H6ci3t.r Schul.Dschlu0

Yol I z.tt-lTel l:.it!ru6statl9l.i t

Priltiscnr Berofs.u3!l !drng

oauar 6ar praltlschan 8arufsaüsDi ldung

St.l lung ir 8.ruf

ll rtsctraftsolraicn

tl rtsch.ftr.otai lung

Ii rtschrf tsuntcrabtei I un9

Il rtsch.ftsgropp!

8arufio.dnung. -gruDpa. -baroiclt dls ilsgeübten 8!rufs

B"Efsordnuag, -bcrlici dcs autgcübtcn 8crufs

8eruf sgropp., -b.r.ich dr3 usg.übtan 8crofs

8eruf3.Dshnitt drs .usgaüot!f, 8.rufs

Scrufsordrung. -groppr, -Darlich d!3 lrlcmtan 8crufs

EarufsaDschnitt (bs €rlamtln 8arofs

Earuf3or@cng da3 Grlamtan uod ausgciötan 8crufs

Sozlrötonooi tch. 6l leocrung

tl?öGn.Ecr!r titi gt.i t

H.ssh.l t39160.

Reoionalc Gllcd.ronq:

Butrd

Lrnd

Si€dlungrstrulturel l! G@ircGty9.o (S!adt-/Lrndglled.rungl
Trpit I

Iabrl lannum?

lA I l0 L2 t5 l6I 2 3 { 4A 5 6 ,8 9 ll I3 lit

,l
x x x x I x x x x I x I x x II

I I x xx T

I I x T x x I

,x

T

I x x x xx x I x x x x I x I x x x

x I x II x x x x

x

x

x

x

xx x

x

x x xx

x x

xx x x

Ix

xx

x xx

Ix

I I xx x

Ix

x

x

x

T x x

x x xI

x

x x I x x x x x xx x I x x x T I

x x x x x x x I II x I x x x x x x

x I x
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Tabel I ennumner

I 2 3 4 5A 5B 6 7A 7B 8 9

x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x

x

x

x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x

x x

x

x x x x x x x x x x

x x x x x

x x x

x

x

x x x

x

x x

x x

x

x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

Volks- und Berufszählung 1987: Standardtabellenprogramm
Tabellenübersicht für Tabellengruppe 3.9.3 Ausbildungsstand einsch!. praktischer Berufsausbildung

llachwei s

0arstel I ungsei nnei t:
Bevölkerung an ort der Hauptwohnung

Deutsche

Au sl änoer

Schüler und Studierende

Auszubi I dende

Bevölkerrng mit höchstem Abschluß an beiufs-
bi l <lenoen Schul en oder Hochschul en

Erlerbstätige mit höchstsn Abschlu0 an berufs-
biloenden Schulen oder Hochschulen

Itlerkmal

Geschl ecnt

Al tersj anre/Al tersgruppen

Höchster al I gemeiner Schul abschluß

Ohne Abschluß an berufsbildenden Schulen oder
Hochschul en

Höchster AbschluB an berufsbildenden Schulen
oder Hocnscnul en

Hauptfac n ri chtung

Hauptf achrichtungsgruppe

Prakti scne Berufsausbi I dung

In,/nicht in Ausbil dung

Beteil igung an Eruerbsleben

Stellung im Beruf

Beru fsoronung

Beru fsgruppe

l{i rtschaftsaDtei I ung

I'li rtschaftsgruppe

Regionale Gl i ederung

Bund

Land
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Volks- und Berufszählung 1987: Standardtabellenprogramm
Tabellenübersicht für Tabellengruppe 3.9.4 Pendelwanderung

lachr.l r L2

0.13tGI IunotcInhcIt:
loiao.rölLt"un9
Emrortitl gr .r rohnort

0aütgcna Erraro3!itl ga

Err.rostillga .. Arb.itsort
SchüIar uno Stu6lcrlnoa ar rohnort

SGhülar und SturtlGranda a. Aut.
Dilduogrort

E fte"ir rit i 9./ Schi I .r/ S !ud I Grrnd G

ri t A?!ii ts-/Auroi ldung3start.
.üt gl!ich.r C.un63tücl

Itrna"gaaai nol icha Prtrdl a"
€ rrarorti t i g./5c hü | .r/S tudl ...nde
! t Aro.i!s-llu30lldungtstilt! .uf
9 I al ch.r Grcndrtüct/i nn.?9.r.r nd-
llch. ?.n6l.r

^rr3p.nolar 
übcr dl! G..cind.grrrrr

Elrgardl.? üb.? dlG Gcrrindcg?rn!r

t."otspandla?
tü 3!i I dutr939.nd l ar
üDartchüe 6a? Aur- btr. Ilnp.ndt.r

!@.
garcil.cht
Al ta?r9rü9p.n
F.rl I l.astand

iit/orn. Dc"ut3Dilden6.n Schulrbschlu0

Il t/onn. 9r.lti 3cha? B.?ufr.usbi I 6ung

ilDcrrtrgrno DqnuGttai Iartah"rri ttal
ZGi taufrand für 6an rag lur lrbai ts-/

3ori a 9a-rrr0l lch
Bl.trcn.f t3.Dtai l utrgcn

Erlarntr? u. .uigGEbt.r l.ruf rßlrrt/
Jtlr.t nlcht ü!rrain

G...lod.9rö0.r11.33. dar lohn3l t:gc-
aal da

Garcina.g?öo.atl rrla dar Zl.l g.relnd.
Ioiari tr E a.al nda/Z I al gcr.l nd.

le€lon.l. 6l l"dtrutrc:
I url
L aaO

Sl.dlung3rlrütlural l. 6...lad.ty9c,
( Strdt-/L.trd9l l.d.rün9l

IA tt 2A 2e I A.E r.t 6 7 I 9A 98 IU
A.8

II
A,8

I I I t I I I
I I

I

I
I I

I I I I I I I I

I I t
I

I

Y I I I
t I I II I I

I I I I I I
I lr I I I I I I T Ixl I I I

I x T I I I I

I I I I I I I I
I I T I

It I I I

x I I I t I I I I I I
I I I I I

I

I
I I I x

I x x

I I x x x

I x x I x I I
I I I

I I
I I I

x I

I I I I
I
x I

I I I I I I I I l I I
I I I x I I I I I T I I I I

I I I I I I
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Volks- und Berufszählung 1987: Standardtabellenprogramm
Tabellenübersicht für Tabellengruppe 3.9.5 Haushattszusammenhang, Abschnitt 1

Nachwei s

0arstel I ungsei nhei t:

Bevölkerrng in Privathaushal ten

Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der

Pri vath au shalie

Personen ohne eigene Haushal tsführung

Personen mit einem llohnsitz

Personen mit zwei und mehr Hohnsitzen

BevöIkerung in Privathaushalten am Ort der

Verheiratete/Nicht Verheiratete am Ort der

Verheiratete/Nicht Verheiratete am Ort der

Hauptwohnung

Nebenwohnung

Hauptwohnung

Nebenwohnhng

Geschl echt

Al tersgruppen

Familienstand
Staatsangehöri gke i t
Haushal tsgrö0e

(deutsch/nicht deutsch )

Regionale Gliederung:

Bund/Land

Stadt-/L andgl i ederung

1) Bezogen auf die Person, die überrviegend zum Unterhalt des Haushalts beiträgt.

Tabel I en-Nr.

I
t.r l.z

2 3

x x x

x x

x

x x x

x

x

x

x

x

x1)x x xx xx
xx xx
xx

x xl) x x

xx x x x

xxx x xx xx
xxx
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Volks- und Berufszählung 1987: Standardtabellenprogramm
Tabellenübersicht für Tabellengruppe 3.9.5 Haushaltszusammenhang, Abschnitt 2

tlactü.13

0arstel lunqseinhalt:

PrlYathnshal te

Priy.th.u3hal t. von Ausländcrnl )

Haush.lt. Eit verteirai.tm(n) Pr6?(.n)

Haushalte ßlt cln€i verhlirltaten Prar

Haushtlte nlt elnil verhclrateten Paar
ohnc sonstlge varhclrrteter veHitrete,
grschicdenc Paßonen

Hau3halte mit alnm yerhrlrateten Prar und
oit sonstigen verhGirrtrtm 2). veditveten,
9ctchie@ocn Paßonen

Haushalte rit ael u. mhl verhclrrteten Paaru

Hrushalte ohna verhciratrte Paarc

Haush.ltc 0lt/ohne ledl
bzr. Bit/ohn. l.dig! unter 28 Jihren

El npcrsoncnharshal te

lLhrpersoncnhüsh.l t!

lbrtßl:
Gescnlccht3 )

Al tcngrogpcn3l

Alteßuntarschl!d tul schcn vrrhalratet:n Partnern4 )

Fuil I enrtana3)

H.ushal tsgrme

Alter3grupp€n lcdiger Personen unßer 18 Jahren

Anrrhl lrdlger Parsonen utrter l8 Jahrrn

8€teillgung a Eruerbslebcn6)

Stellung in 8crof6 )

Ll rtsch.ftsbe?!ich6 )

äbeHl cA.ndGr Lebensuntcrnal t5 )

Anrahl der Personen ri t elgenr €l nlomn

En.rbs-/8eruf stäti gkrit
Rel I glonszugehäri glel t der Haush.l tsi t9l ieder

RGI l gionsrug€l*irl9l.i t verhelrateter Pa.tn..4 )

ReEionale Glledarutrq:

Eund/L.nd

Xrel s

l) In Hau3hölten iit varheiratetm(n) Paar(en) ilnd (ältester) männllchrr und reiblicher Partner nlcht deutsch, ln Höu3h.lten onnc vlrhalratet! Pa.r! l3t
Per:otr, dle übediegend zm tntrrhölt des tlnushalts beiträgt, nicht deutsch.

2) ohne verh€iratetrn Pirtner lm H.ushalt.
il tn Xrustralten olt verhelratetefr(n) P.ar(en) bezogen auf den (ältesten) Dännlichen Partner, ln Haushalten ohn! verheiratete P..r! b€zogen ruf die Person.

dic übeHiegeod zu Unt.rhrlt des Hrushalts beltrlgt.
4) Iur yarheiratcta Prrtner, die belde io Haushalt leben.
5) tlur'Ledig/Son3tiger FaElllenst.nd'.
Ei tn teustraiten oit'verheiratetil(ni paar(en), llächrais für beide vrrhrlrateten Partn€r. ggf. für dar Paar des ältesten nänallcnen PartneB; in H.u3halten

ohne ve.heir.tete Paire lachrei3 für die Persotr, die üb€dieg€nd zr Unterhalt des Haushalts b€iträgt.
7) [!r Haushaltc insgeseC bzr. Haushilte von Ausländern zusmn.(I) . ibrufb.r.uf l.la9netb.nd.

Iabel I en-[r.

5 6 7 I
4

5.1 5.2 5.2 6..3 5.4 7.t 7.2 7.3 ,.{l 8.1 8.2 8.3 8.{
9 l0

x I x xx x

I

x

x xx Ix Y T

x x x

xx

I

I
Ix x

I x I x xx

x
I

x I xx I I I
Irx,tx

x x x x x x xx x x

IX x I x I x x x x x x I x T x x uxx xx

x x x x x I xx

XI IX x x x x x xxx

x x I )( I x x x I

I x5) | xs)

x x x x I x x xxxx IX xx I x x x I x x x

I* l*
xx I xx

I x3) x x x r3)x x x I
x x x x 13) x x x x3)lI x

I x x I x3) I x x 3)x

x ,3)
I

i x x

x

x

x

x

I I x I x I x x x TXu xx ft x x x x x x

lx) (xt {x)txtTllrtT
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Volks- und Berufszählung 1987: Standardtabellenprogramm
Tabellenübersicht für Tabellengruppe 3.9.5 Haushaltszusammenhang, Abschnitt 3

Laclrei s

Ycrhairitete Paarr ait/ohn! lrdlg! personan
. mter 18 Jahren brz. olt/ohne ladig.

Schiller,/Studenten lntrr 28 J. ia Hiushrlt
AIsl ändischa v.rhcirrtata prarell olt/otrnc
ledigr Personen unter 18 J. brr. rlt/ohne
ledtgr Schüler/Studcot.[ üntcr A8 J. ti
Haushal t

0rßtel I unqsei nhei t:
Ycrtlir.tete Paar! in Prlyithilshalten
Yarlrelratetr Paarc nit clna
ausländi3chen Partnar

lusländi3chc verhciratrtc pr.rell
Ausländliche Frau.n

Ledlge lr 
^lter 

y. 18 u.
mhr Jahrcr

Vcrhei rötete oirc v?rhcl rata-
ten Partner ir lau3halt

Yetri brete

GesCh laden.

0it/ohne
Yertai rrte-
tcn( n I
P.ar( en)
lo Haush.lt

Ladlge i! Altcr yon
lE u. mhr J.hrctr 2) ohna verhairöte-

te(sl P.f(e) lm
Häushält und nit/
üre lcdlgc Per-
sontn unter 18
Jahren io Haus-
halt

Ycrlrci iltlle ohna yart.
Ptrtnlr ltr Xaüsh.lt

YaHi q{at!

G€schiaden.

Schülcr/Studlcrenda il F.üillenr,onnsitz

ilerkn.l:

cescntecntJ )

Al ters5rtrrc3)
Al tersgruppen3 )

Al teßunterschlrd trl3chen vartalratctctr
Parmcrn 4 )

GebürtsJähr/-grup9an dca tränrl lchen
Prrtnlrs 4)

Geburtsj rhr/-gruppcn d!s Elbl lchcn
Partneß 4)

F atri l l cns tind
Staits.nget*ir{9t.lt ldlutsch/nlctt dcutichl
Sti.tsrl{et6rlglelt drs .url'indlsch.n
Prrtrers 4,

Haushrl tsgri8e
Altcrsgroppen ladlglr Parsonart untrr
l8 Jrhrrn 2l

lnzähl ledlger Persorcn ünter 18 Jahren

BctGlllgung a Emruslebcn3)
Vo'l l.cl t-lfclt rciterrcrbstätl9kcit3 )

Stclluag l! Eenf
0beni cAcndcr Lebensuntertrrl t3 )

Anzahl der Pcrsonan .l t ei genm Ei ntomn
Höch3trr .l Igäciner Schu!abschiu03)
Höchster baruf sbl I dcnder Schul rbschlu03)
löschlu0 elner pr.ktlschen Seruf 3-
.usbildung 3)

Rcl I glonszugtnöri gkei t3 )

neEionale Gl ledcrunq:

Eund/Land

Beide verhcirrtrtln Ptrtnrr slnd Arsußder.
8c2ü9llch der LediEen lo Altcr voa I8 u. ehr Jahrcn: Hit/ohne ledige Personen unter 16 Jahren ltr Haushalt, dle ßlndcstens t5 Jah?a jünger sind.Bel verhcirateten Päars t{.chyai3 für beidc verheiratltrn partner,
l{ur verhclr.tet! 9rrtn€r, dl. baidr itr taush.lt leben.iaur für Alter von 55 bls untcr 65 Jahr.n.
l{ur für [ännllchen Pörtnar.
Nur für rciblichan Partnlr.
[ur ftr Altcr von l0 bl3 unter 30 J.hrco.
t{achrcis für Pcrson, dle üDefticgend r[ Uaterhalt des Hrush.lts beiträgt.

Tabal I er-ilr.
u t2 t5 l6 l8 l9 20 2l 22 23

I 2 I 2
t3 t4

I ? I 2
l7

I 2 t 2 ? 2 I 2 I 2
24

I Tx

x

x I

x

x

x

x

x I x

x

I

x x x T

x x x I

x

x x I

) I
I x x

x x x x

x x x
I

x

x

x

I
x

x I

I
I

I

x x x I x x

-u7-

l)
2l
3)
1l
5)
6)
7t
6t
9)

T -r

I I T I I x I I

I I
r lr T I Y I

I

I I I

I it x I

I I I I
I il x I
I it I

I I

I x

n Y t,
i] I

I
I

it Y I I Y I x I u I I
I

I it I I
I I I

I I IrJl I I

I r I

I

T II I
I x I x

Y

I Y

I I I x I I
x x I I I i

I x I i] r I I I T

,1 I
I I I I x

x I
x

Y I I
I

I I il
I

I I I x It I I x I I I T I I I I I I I



Volks- und Berufszählung 1987: Standardtabellenprogramm

Tabellenübersicht für Tabellengruppe 3.9.5 Haushaltszusammenhang, Abschnitt 4, Tabelle 25

[aclua i s

o.rstel I nheit:

Priyrträusha I te oi t zrci und [Ehr Personen (llehrpersonenhausnal te)

töush.l !e ri t vertcirntltil(n) Pr.r(en)
Haushalt! oit eina vrhairtteten Prir

ohnc sonstige verhairatetc, vafritxete, grschiedene PeEonen

Bit sonstigen variairatatcnl I yadityeten, geschiedenef, Personen

Haushöll trit zrei und rnr yeririr.teten Paaren

onna tonstigc verhcirrtetcl), vedltrete. geschiedene Peßonen
d t sonsti gen vcneirrtetcnl l, yari br€ten. geschiedenen Peßonen

Hau3haltc ohna verheirrtcte Plar!
alt .usschl le0l ich lcdlg.n P.rsonen

ßlt ziri u. eehr ledlgen Prrsonen ir 
^lter 

y. l8 u. mhr Jahren
Dit clner

und |it l8 Janren
nlt ledig€n Person( en) und oit €iner wrneir.tetcnl), veruitreten
Dtr. geschieden.n Persoo

!it ledigen Person(en) io Alter von l8 uod lEhr Jihren
ohn! ledige Person(an) iE Alter von l8 und mhr Jahrln

und oit ledigen P€rson(en) unter l8 Janren
sit zxei und Ehr v!fleiratltenl), ,e-itreten bzy. geschildenen

Personen

Haushalte ohne verheiratet€ Piare .lt zrel nichtehellch
rusamnl€benoen Personen untlrschicdl i chen Gaschl GChts

rit z*i ledigen Personen ir tlter von l8 und mhr Jrhren
gl€ichaltrig bzr. nit ein6 Altersurterschied bls unter l5 Jahren
Dit ein6 Alt€ßurterschi!d von l5 und Ehr Jähren

!it einer ledigen Person itr Alter von 18 uno rhr Jahren
und einer vem€iratetrn I), veditreten b!r. geschieoenen Person

gleichaltrlg bzB. Dit eina Altersunterschied bis unter l5 Jahren
sit einü alteßunteßchied von l5 und ehr Jahren

Eit tal yerteirrtetenl), veruitneten bzr. geschieoenen Personen
gleichaltrig bzy. Dit elno Altersunterschied bis unter l5 Jahren
oit ein{ Altersunterschiad von I5 und rhr Jahren

Haushalt ait ledlgen Parson€n cnter l8 Jahren
ohnc lediga Personen untlr l8 Jahren

ilerkml:

Ge3chl echt
Altersgruppen des mänolichen Parttr€rs bzu. der ältesten Pcrson2)
Al tcrsjanrc3 )

Altersgruppen der oännlichen Person

Al tersunterschi ed
Fui lien5tand
St.ats.ngehörigkeit (ddtsch/nichG deutsch)21
Hausnal tsgröoe
Anzahl der Personen im Alter von l8 und rhr J.hren

Eeteil lgung m Enertsleben2)
Uol lzeit-/Tei I zcltedcrostäti gkeit (ttoctenaroei tszei t)2 )

0Derui egender Leoensunterh.l t2 )

H6chster .l lg€miner Schulabschlu02)
liöchst.r beruf sbl I dender scnul absctrluß2 )

Abschlu0 einer praktischen Eerufsausbildungz)

ReEionale Gliederung:

Bund/Lan0
Stadt-/L.n69l I edcrun9
(rei te

bei nri nlchtehelich
zusimnleben0€n Personen
unterschiedl iChrn Geschl echts

ohne verhelratelen
ln Hausn.lten 0lt

Partner lfr ralt.
Pi.r(enl rachyeis für den l:ltesten) nännlichen p.rtner, lo Hrushölten, ohnc vcrheiratere p.are für die ä'lteste person.

Ci

fabel len-t{r

25

25.225. l 25.3 u.4 25.5

x x x xx

x I x x x

x x xx x

x x x x x

I x I xx

x I x x x

Ix x x I

x x I I x

x x x T x

x x x x x

x x x x x

x x x x I
x x x x x

x x x x x

I x x I x

x x x x

x x x x x

I x x x x

x I x x x

x x x I x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x xx

x x x x x x x xxxx xxxx xxxx
x xx x x x x )( x I x x x x x

x x x x x

xxxxx

x{) xl) x4) x{) x4)
x x x xxx xxx xrx I x x

xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxr xxxrx x x x I x
xxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x

xxxxx
x x x x I

XXIIX
xxxxx

xlxxx xrxxx x x x x x T x x

(x)(x)(x){xl(x} (x)(r)(x)(xt(x) (n(x|(x)(xl(x) x){x)(x){x)(x,

rxxxx
(xl(x)(x)(x)(x)

(x)
llur Di s unter I. abrufb.r luf

5 Jöhren scie l5 und Ehr Ja^re.
hö9tretb.nd.
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Volks- und Berufszählung 1987: Standardtabellenprogramm
rabellenübersicht für rabelleng3ßoiff,f 

+lt%jll.ljszusammenhang, 
Abschnitt 4,

taachreis

0arstel lunoseirhei t:
Privathaushal te ßi t zxei unO iEir Person€n (l.tehrpersonenhtush.ltel

Haushälte trit yerrliröteter(nl piar(en)
ttaushaltc sit cin€r ycrhairrtrten pair

ohtra sonsti ge varhei ratete, vedl tr€te, geschledene per3onen

ni t sonstl gen vernei.rtetenl ) yeri txet€n. geschlcdenen parsoncn

Haushält nlt trei und nrr vcrtcirttet€n paaren

ohnc sonstl ge vertreiratetcl !. rcili trrte, geschledene peßon€n
ßi t sonstigen ycrteirat€tenl l, veri breten, gaschiedenen peBon€n

Haushalte ohre ycrheiratete Paara
olt ausschlieol ich ledigrn Personen

oit zxei u. Enr ledlgeo Par3oreo i!Alter v. l8 u. oehrJahrcn
rlt einar özr. keinar ledlgen Persotr itr Alter v, lg u. Enr Jahren
urd trit ledigcr p?rson(enl unter l8 Jahren

oit tedigen PaBon(rn) und ilt elnlr vcrheiratetenl), yeilib,Gtrn
bll. geschi€oenen Person

ilt lrdlgen Peßon(€nl ltr Alter von lO und mhr Jahrm
ohna leolge Plrsonlrn) tE Altar von lB und ßhr Jahreo

und .it ledlgetr Prrsotr(en) unte? l6 Jnhren
mit zrai urd rhr vlrilairatctenl), venltreten bzr. geschiedenan

Parsoncn

Haushalte ohnG v.rhairttcte Parre oit zrcl nicht€hellch
zusrmEnlcbenoer PersonGo unterschiedl ichatr Geschl*h!s

nit zrral ledigen PeBoncn ir Alter yon 1,8 und Err Jahren
glclchaltrig b:r. !it ain§ Altlrsunterschle6 bis unter I5 Jähren
rlt rin€o Alte,runteßchied von l5 und mhr J.hrGn

mit ain.r ledlgen Person im Altef votr t8 und Etr Jahren
und !lnar yerneirateten l), veErtreten bzr. geschiedenrn persor

gleichöltrig bzx, oit aia€il Altersunterschied bis unter l5 Jähren
rit rin6 Alteßuntrrschied von l5 und mhr Jahren

Dit zral verteiratetenl), veaitweter bzr. gcachiedenen personan
glelcnrltrig b2r. tri! eln€m Altersunterschied bis unter l5 Jahren
mlt einm Altersunlerscnled von 15 und mnr Jahren

Haushalt olt leOlgen PGrsoncn cnter lB Jahren
onnc lediga Plrsonen unter lE Jahren

li*km.l:
6cschlecht
Altersgroppen des nännlicnen Partnars bzr. der ältesten persooz)
At ter3J.hre3 I

Altersgruppen der männllchen Plrson

Al tartunt€rschl ed

FrIl lllnstand
Staatilrg.hörl greit (deutscn/nicht aeutscn )2 )

tl.ushal t39rö0e
Arrahl der PrGotren im 

^ltcr 
yon l8 urd mhr ,Jahren

Eeteil l9un9 a[ Ereösteoan?]
voll:elt-/Teilzeitefferoitätiglei t (Iochen.rbeitszetr)2)
Ub€dtGgeoder Leoensuntemrl t2 )

Itöchster .l I gemeiner Schul aoscnlu02 )

Höcnster b.rufsbi I denoer Scnulroschlu02l
Abscnlu8 ainlr prrktisch€n Scrufsausalldungz)

Reqionale Gliederuoo:

Eund/Land
St.dt./Löndgl i ederung
f,rei sa

ohne yerheirrtclrn
ln Haushalt€o 0it
t{achuets für beide
l{ur bis untar l5 J.hren sorrir 15 und Ehr Jihre.) . äbrufbar auf ltrgnetDand.

bei rrei nlchtehalich
:usmnleb€nden Parsoncn
unterschi adl i chen,iescal echtg

l)
2)
3).l
(x

Iachucls- für den (ittesten) näanllchcn

T.bel l an-[r.
26 a a

t 2 3 4
21

t 2 3 4 I 2 3 {

x x I x
x x x I

I
I

x x x x

x

x

I x x x

x

x

x x x I I x x x
x T x I I x x I

x x x x x I x x I x x x x

x x x I

x x I x x

x x x x x rll xl) x4) x4)
x x x x x x T x I x x x x

x

r3l 13l x3) x3)
I', x3l xJ I xJI

xJ) xJl xJl rJl
I' I x'l r'l
rJl x xJl x3l

I x x x x I I x x x I I x
x x x I x I x I x I x x x

(xl (x) lxt lr l (x) (n (xl {r} (rt {r) (x) lx) txl
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Anhang Nr. 54

Schematische Ubersicht
über die Verknüpfung von Darstellungseinheiten und fachlichen
sowie regionalen Gliederungsmerkmalen.

Gebäude- und Wohnungszählung 1987

Teil 1: Standardtabellenprogramm des Bundes und der Länder
- Regionalprogramm
- Sachgebietsprogramm

Zeichenerklärung:

Verknüpfung zwischen AuszählungsgesamtheiVen (DarstellungseinheiVen)
X und Sachgliederung/en (Merkmal/en) sowie Darstellungsebene/n

(regionale Gliederung/en)

Spaltenüberschrift durch waagrechten Strich gekennzeichnet:
Tabelle ist nicht Bestandteil des Verötfentlichungsprogramms
des Bundes (siehe Teil 2).

00 Ausgabe der Regionalebene bereits vorgesehen.

Hinweis:

Die Numerierung der Tabellengruppen sowie der Tabellen bzw. Spalten
innerhalb dieser Gruppen bezieht sich auf die unverötfentlichte Arbeits-
unterlage Tabellenprogramm der Volks-, Berufs-, Gebäude- und Wohnungs-
zählung, Stand Oktober 1988.
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Reg ional tab e11en

Gebäude- und Wohnungszählung 1987: Standardtabellenprogramm
Tabellenübersicht für Tabellengruppe 4.2 Gemeindeblatt - Fassung A

llrchrai s

0ar3tal I unqsci nhei t:

Grbäudr.it Iohnran

Lohngabäude

Sonstlge Gebäude !it l,ohnrao

Grbäudc ri t El gencEsmhnlngcn

lohnhc irc/taohnh!itrnutrutr9

Untartünfta trlt Lohnrao

Zrel trohncioh€i ten

Frcl zcl tmhncinhc i tan

lJohnungcn

Sarohnta lohnungen

Ei gantämrohnung€n

lliatrohnsng€tr

Haushal te

I'lertEa l :

Zahl dar ilohnungcn in Gabäud€n

gohnungsbrständ 1956, 1951, 1968, 1987

ErrlchtungsJahr/0.ual t!r
Aussttctung

Sehairungrir!

Erenn3toff/mmqu.l lr
Zrhl drr Räutc/Pcrsonrn

Räu? J. Person

Ioh^flach!/Iohnfläch! je P.rson

tllcte (Je tr2 Otumn.tl. illcte)

illt illtteln d.s sozirlen lohnurgrbrui gefördc.t(1. Fördlrungsmg)

Nau3hrl te/PersonGn

El npcrsoncnh!ushäl telitchrpcrsoncnhaush.l te

liohnycrhäl tnl s (t i g€ntüm./Hauptnleter/t atcmi etGr)

Sozi.le Stcllung der Eczugsperson

Alter der Sazug:pcrson

Bezugsperson: Ausländcr

n!gio.ale Glllderunq:

Lönd

Reg.-8e2. (reis

Geicinda

Geocl ndetal I

8l oct

8l attnlIRr/Sp.l tenol,mr
Bl.l
Sp.

t-3

8t.l
sD.

r-25

t.l
Sp.
26-
34

lt.1
Sp.
35-
39

öt.a
Sp.
40-
42

i.<
Sp.
43-
54

§t.a
Sp.
55-
50

tt.a
5p.
5l-
61

EI.J
Sp.
68-ll

t.J
5p.
t2-
o8

öt.Jtc
Sp.
99-
t20

üt.{
Sp.

tzt-
113

Bt.4
Sp.

t34-
135

!t.5
59.

136-
155

Et,5
5p.

t55-
t5{

Et.5
Sp.

155-
t11

BI.ö
Sp.

t78-
188

Et.ö
Sp.

189-
t97

Er.ö
Sp.

l9E-
222

I x

x x

I I

x

x x

x

I I x T x x I x x

I

x I x

I I I x x x I I
I x x

I

x x

x

I I ,I

x

I

I I x x I

x I I

I x I x

I x

x I

I I

x I I

I I

x x I

x x x

x

T

x

x

x

I x I x x x I I x x x x x x x x x I I

x x x x I x x I I I x x x x I I I I x

I I I I x I I I I T I x x r x x x x x

lr I lrlTL x, (x ) (x ) (x) (x) (r ) (x) (rl (r) (x) (r ) (x) (x) (xl (x (x)

'rl II trl (r I (xl (rl (rl lr I (rl lrl (x) tr l lrl art lr I lrl (r) .I (x )

( ) . Aufbcralßung übcr vorl.ufinfom.tion 6ä9llch.
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Gebäude- und Wohnungszählung 1987: Standardtabellenprogramm
Tabellenübersicht für Tabellengruppe 4.2 Gemeindeblatt - Fassung B

,lachrai3

0rrital lunosai nhci t:

gohngcbäudc

Sonrtig. Gebäcdc lit llohnrru

. 6ebiud. rit Eigcntrramtnung.n

Iohnhaim/Uohnh.iüutrung

Iohn.innrl t!n/soa3tl9a lohncinhcl trn

Barohnta lohmlnhcitan

Frli zcl tmhn.lnhcltan

Lohnhairc/t{ohnhaInnstrung

llohtrurgrn

larohnt! Iohouagan

El gcrtümHohncng!n

lllctmhaungan

Barchntc ralna lti atshnung€n

Hacah.l te

leilpl:
Zahl dlr Yohnungcn i.6rbäude

llohnungsbcstanl 1956, 1961, 1968, l9E?

Errichtung$ah/Bru.l t.r

^utstaßtung
Echrlrungrlrt

lr.nnitott/$an.qt€l lc

näm/Riula Jr Prrion

Lohntllch./Lohnflichc Jc Pcrron ln J
il.tc (J. !2 Ol'Uron.rl. il.tc)
lllt l.llltrl, da3 tozl.lcn lohnungsbaus gc6dcrt
{1. Fafll.rutrgsmg}

SGmhrta lohnalnh.ltatr rlt Zahl d.r P.rsonen grö0er alr Zahl d.r näac

llohnverhil tal i (E I gantüEr/Hacpttrlct$/UntlniGtlr)

Hrtshal tQ/Parsonatr

Soziilc StGllung dlr Sezugsp$son

SarugsDcrSon: Ausländr

laqiorilc Gli€deroog:

Lrnd

Rag.-Bcz.. Krlis

G€minda

Gd.lnd.t.i I

8l ocl

8l öttnl'.r/Sgaltemlmt
0l,r

Sp.l-l Sp.
r-15

8t.l [.t
Sp.lr-
25

üt .l
SD.
26-
28

ür.l
Sp.
29-
35

Et.t
Sp.
35-
4l

Et.z
Sp.
42-
45

st.z
59.
46-
62

t.z
Sp.
53-
68

B 81.:
Sp
91

EI.3
Sp.
59-
8l

ll .f
Sp.
82-
83

B Br.3
Sp.
84-
85

BI.J
Sp,
85-
9l

Bl .3
Sg.
92-
96

8t .3
Sp,
98-

102

I x

I x

I x

x

I

x x I x I

x I I

I I

T

x I x I I I x

x x r

I

I

I

I I

I

I

x x x

x x

I I I x

I

r T T

I I

x I

I I

I

I

I I

I

x I

I x x I I I II x I I x x I x x

x x x x I x I T x x x x I I I I

x x x I I I I I I I I r I x x

trl txl lxl lrl lr! (xl (rl (rl (rl (rl (rl tr) (x lx II (rl

lx) lx) (xl (xl lxl lxl (r) (rl txl (rl lxl (rl (I II It lr)

( l . Aufbertltung übcr Yorl.uflnfonaClo. rö9llch.
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Gebäude- und Wohnungszählung 1987: Standardtabellenprogramm
Tabellenübersicht für Tabellengruppe 4.3 Gemeindetabellen

8l attnmcr/Spil trnnmr
ilachmi 3 Sp.

25?

0arstel I unqsei nhei t:
Gebäuda tit tJohnrao

Iohngoäude

Sonstlge Gebäude 0it lohnriE
Gebäude trit ElgentmsFnnung€n

LohnnGirc/Lohnh€i nout zung

lrntertünfte Ii t llohßraE

tohnrinhci tan/sonstige tlohncinhei ten

Llcrstehcnde llohnci nhaitan in Gebäuden

ZYai tnhnainhei tln
Frci zei tEhneinhei ten

Iohrungcn/beshnte lohnungen

€19€ntIimhnqngen

El g€nt0Emnnutrgen

l{ietErnutrgen

Hrushal te

Ilcrlma I :

gohoungsD.stand 1956. 196f, 1968, t987

ErrlchturgsJ ahr/Baual ter
0auar des Leerstehens

Ausstattung

Eehei rungsört

Brenn3tof f,/rämequ€l le

Reuc

tlohnflichc/lohnfläche je Person in o2

ltlere je aA Ol/itlrtangalr
l.tlt |lltt€ln das sozlalen lohnungsbius
öff.ntl lch gafdrdcrt (1. FörderungsEg)

Ilcht oit Iltteln das 3otial!n lohnugsböus
6ffentl ich g.fördert

Lohnycmäl tnl3 (€i gentlimr/(.uptoiGter,
Untlni etrr

Ei gentä!.rstruttur

El npersonenhiusttl telil€hrpcrsoneF
haushal tc)

Höushil t?/Personrn

Eezugsperton: Ausländer

Rcaionala Gllederung:

Lrnd

Reg.-Ber., (reis

G{ei nde

Gm!lndetei I

8l ck

Sp.
8r.2Bl.l

Sp.
l-3

8r .l
sp,

r-28

t.l
2.

SD.
29-r4

8r.2
So.

45-48

8r.2
Sp.

64-11

81.3
Sp.

18-92

Et.{

r38

Sp.
93-

lt .5
Sp.
139-
t56

5t.0
SD.
155-
l8l

E t.t
So.lE-
2M

t.t
Sp.
207 -
212

E Bt.ü
Sp.

213-
276

t.9
so.
237 -
266

0

x x x

x x x

I I

x

x I x

x

I I I I x I x x x

I

x

x x

x x x x I x x x t x

I x

I I x

x T

x x

x

I x x I x

I I I

I x x x

x x I x x

I I

x I x

I l x t,
I x x

I I x

I

x x

x

I t
I I I x

r

x x I I x I x I x I x x I x x

I x I x x I x I I x I x I I I
x x x x x x I I x x I x x x x

(r I lr I (r l lr ) lr I (x) tx) {x} (x ) {r) (xt tx) lrt (xt (xt

(xl (x) (x ) tx) (x) (xt (r I {x) lx I tr I (rl {r I (x) (xt (xt

( ) . Aufbareltuog über Yo.l.üfinfom.tlotr nö9licä.

-654-

61.,



Gebäude- und Wohnungszählung 1987: Standardtabellenprogramm
Tabellenübersicht für Tabellengruppe 4.4 Gemeindestatistik

tlelr.i s

0.rstrl I unosci nnei t:

Gebauda tlt lohnru

Iohngebeuda (ohnc lohnhcila,
ohrC lorngGoiude mlt nur I
od. e Fr.ilaltlohreinhrltcnl

tlohngoäudc nur olt I od. 2
Frai z.i tFhn.i nh.i ten

Sonstigc Gcbiudc tit ltohnr.[

Gebfud. rit El gant!.srohnuqcr

Loinhair

Unt rtünft! tlt llohnnrr

Lohrungan

Smhnt! Iohnungan

Samhn!! Ilatmhnungan

El gcrtürrshrlxlgcn/bmhot!

Zxelt$h[rinhtltco itr G.bludcn

Sonatlgc lohnaitrhci t.n

E.mintc rotr3llga llohaclnhaitan

Haush.t t!

,,lartil!l I

Lohnungsölst.od 1961, 1968, 1987

Errlchtung$.hr/8!ul tcr

Austtrttung

Sahcltmgt.rt

täl'!/Rän JG tc?son

tlohafl ächc/Iohtrflictu je P:r:on o2

lfi.tr Je !2

illt flttcltr dca 3o:irlrn Lohoungs-
D.us öffcntl. geföd$t (1. FöF
dcrungsrcg)

Lohnv.rhäl tnl i (t I gcntänor
H.uptnl.l.r/Untcmt.t!r)

E i npersoncD /llährparsonGe
h.ush.l ta

Persoran

Reqionrle Gll.dcrunq:

Land

Ieg,-8cr., (rcls

Gm.indr

Gdcindat!tl

Eloct

8l !ttnm.r/Sp.l t.nnanr
Bt.

Sp.
l-4

I
Sp.
5-7

81. I 8t. I
Sp.
8-14

lt. I
Sp.
t5-18

8t. I
sp.
r9-?2

8t.l
Sp.
23-29

8t. I
SD.
30-32

81. 2
Sp.

33-43

81.2
Sp.

44-45

8t. 2
Sp.

rr-55

81. 3
Sp.

55-r4

81. 3
Sp.

75-8t

8t.4
Sp.

84.89

B!.4
5p.

90-91

81. 4
Sp.

92-95

Bl. 4
Sp.

95-109

I I

x

T

x

I

I

I I I x I I I x x

x I x I

I I

I
r

x I x I I

x x

x

I

I

I

I

x I I

I I I

x I x

x x

x x

x

I

I

I I I I I

I x x x I x x T x x x I I x

x x x T x x I I x I I I I x I I

x Ix x I I t x x
Ixt x I T T I x

(x) lr ) (xl (xl (rl (xl (rl (x) (rl lrl lxt
i

I lxt (xl (xl lxl II )

(rt lrl(xl (xl (rl (x) (xl (x) (rl (xl (x) (x) (rl (r) (xl (xl

( I . Auftercitung übc. vo.l.ufinfomrtion nöglich.
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Gebäude- und Wohnungszählung 1987: Standardtabellenprogramm
Tabellenübersicht für Tabellengruppe 4.5 Kreistabellen

Nachyei s

0arstel lungseinheit:

Gebäude mit l,lohnräum

l{ohngebäude

Sonstige Gebäude mit l{ohnraum

Uohnheime/!'lohnheimnutzun g

Feri enhäuser

l{ohnei nhei ten

Zwei twohnei nhei ten/Zwei twohnungen

Leerstehende l{ohnei nhei ten

llohnungen 7 9ewohnte l,lohnungen

Ei gentümervohnungen

Ei gentumsx,ohnungen

Mi etwohnungen

Haushal te

Merkmal:

Erri chtungsj ahr/Baual ter
Ausstattung

Behei zungsart

Brennstof f/'lärmequel I en

Zahl der Räume

Räume je Person

l{ohnfläche/t{ohnfläche je Person
,

Miete (je m' Dl,Umonatl . Miete)

I'tit Mitteln des sozialen llohnungsbaus gefördert
(1. Förderungsweg)

ilicht mit Mitteln des sozialen llohnungsbaus
gefürdert

Hohnverhäl tni s
(Eigentümer, Hauptmieter, Untermieter)

Haushal tsgröße

Soziale Stellung der Bezugsperson

Regionale Gliederung

Land

Reg.-Bez., Kreis

Gemeinde ab ... Einwohner

Gemei nde

Gemei ndetei I

( ) = Aufbereitung über Vorlaufinformation möglich.

Tabel I ennurmer

I 2 3 4 5 6 I I

x

x

x

x

x

x x x x x

x

x

x x x x x x

x x x x

x x x

x x x x x x

x

x x x x x

x x

x x x

x

x x

x

x x

x x

x x x x x x

x x x

x

x

x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

(x)(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)
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Gebäude- und Wohnungszählung 1987: Standardtabellenprogramm
Tabellenübersicht für Tabellengruppe 4.6 Kreisstatistik

l,lachwei s

Darstel lungseinheit

Gebäude mit l{ohnraum

l{ohngebäude

Sonstige Gebäude mit Uohnraum

l{ohnhe ime/l{ohnheimnutzung

Feri enhäuser

l{ohnei nhei ten

[ohnungen/bewohnte t{ohnungen

E i gentümervohnungen

E i gentumsx,ohnungen

Mi etwohnungen

Haushal te

Merkmal:

llohnverhäl tni s
(E i gentümer/Hauptmi eter/U ntermi eter)

Errichtungsj ahr/Baual ter
Ausstattung

Behei zungsart

B rennsto f f/lfännequel I en

Zahl der Räume/Personen

l{ohnfl äche
,

Miete je m-

Mit Mitteln des sozialen l{ohnungsbaus gefördert
(1. Förderungsweg)

Nicht mit Mitteln des sozialen [ohnungsbaus gefördert

Haushal tsgröße

Soziale Stellung der Bezugsperson

Personen

Zahl der l{ohnungen

EeeiSllqle Gl iederung:

Land

Reg.-8e2., Kreis

Gemei nde

Gemei ndetei I

Tabel I ennununer

I 2 3 4 5 I5

x

x

x

x

x

x

x x x x x

x x x x

x x

x x x x x

x

x

x x x

x x

x x x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x x x x x x

x x x x x x x

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

(x) (x) (xl (x) (x) (x) (x)

( ) = Aufbereitung über Vorlaufinformation möglich.
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Sachgebietstabellen
Gebäude- und Wohnungszählung 1987: Standardtabellenprogramm

Tabellenübersicht für Tabellengruppe 4.7.1 Gebäude- und Wohnungstabellen

Nachwei s

Darstel I ungsei nhei t:
Beuohnte Gebäude

Leerstehende Gebäude

l{ohngebäude

t{ohngebäude mit nur I od. 2 Freizeitwohn-
ei nhei ten

Sonstige Gebäude mit }lohnraum

Uohnhei me/t{ohnhei mnutzung

Bewohnte Unterkünfte/Unterkünfte mit l.,ohnraum

l{ohnei nhei ten
Bewohnte l{ohneinheiten in Gebäuden mit voll-

ständi ger t{ohnhei mnutzung

Leerstehende llohnei nhei ten
Ei gentümertohnei nhei ten
Ei gentumswohnei nhei ten
lili etwohnei nhei ten
Zwei twohnei nhei ten
Frei zei twohnei nhei ten

l,lohnungen

Bewohnte l{ohnungän

Leerstehende lJohnungen

Ei gentümeruohnungen

Mi etwohnungen

Reine Mietwohnungen/übrige Mietwohnungen
Frei zei twohnungen

Sonsti ge Wohnei nheiten
Bewohnte sonstige l{ohneinheiten
Sonsti ge Mi etwohnei nheiten

Merkmal e:
E rri chtungsj ahr/Bauj ahr

Bis 1948 errichtet/nach 1948 errichtet
Zahl der ülohnungen im Gebäude

Ei gentümerstruktur
öffentl ich gefördert/nicht öffentl ich gefördert
Verbil I igt oder kostenl os überl assene

Mi etwohnungen

Dauer des Leerstehens
Zahl der Räume

Personen je Raum

Gewerblich genutzte Räume

F1 äche

Ausstattung/Bad, l{C, Sarmel heizung
Behei zungsart
Hei zenergi e/Brennsto
liliete (monatl ich) je
Haushal te/Personen
E i npersonen- /Mehrpersonenhaushal te
Bezugsperson nicht deutsch

Reqionale Gl i
Bund

L and

ffll'tärmequel 1e
2

m

Tabel I ennulrmer

GI t'l1 Y2 u7 U8G2 G3 U3 l{4 t{5 !t6

x xx

x x x

x x x

xx x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x x

x x x x x

x x x

xx

xx x x

x x x

x x x x

x x x x x x x x
x x

x
x x x x x

x x x x

x

x x

x x x x x x x
x x x xx

x

x x x x x x x x

x x

x x x x

x x

x x xx x x x x

x

x

x x

x

x

x x x
x x x x x

x x

x x

x

x x

x

x x

xx x x x x x x x x x

x x x x x xx x x x x

ederung:
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Gebäude- und Wohnungszählung 1987: Standardtabellenprogramm
Tabellenübersicht für Tabellengruppe 4.7.2 Haushaltstabellen

Nachwe i s

Darste I I unqsei nhei t
Haushalte in Gebäuden

Haushalte in llohnungen
Haushal te in sonstigen l{ohneinheiten

Haushalte in liohngebäuden

Haushalte in Gebäuden mit vollständiger
l{ohnheimnu tzung

Haushal te in Unterkünften
Haushalte in Eigentümeruohnei nheiten
Haushal te in Mi etwohnelnheiten
Haushal te in Freizeitwohneinheiten

Hauptmi eter
tlohnungs i nhaberhaushal te

Hauptmi eter
Eigenttimr

Unterili eterhaushal te
Haupüri eterhaushal te von Angehöri gen

ausl ändi scher Streitkräfte

[erkmal e:
Erri chtungsj ahr/Baujahr
Zahl der Uohnungen im Gebäude

öffentl ich geförrlert/nicht gefördert
Personen je se'lbstberchntem Raum

Untervennietete Räume

Gewerblich genutzte Räume

Fl äche
Ausstattung/Bad, llC, Sammel heizung
Miete (monatlich)
Durchschnittl iche l,liete je llohneinheit
Iliete je 62TDurchschnittliche Miete je rn2

Haushal tsgröBe
Ei npersonen- /,lehrpersonenhau sh al te
Soziale Stellung der Bezugsperson
Alter der Eezugsperson
Bezugsperson Ausl änder

Reoionale Gllederuno:

-

Bund
Land

Tabel I ennummer

H1 H2 H3 H4 H5

x x x x

x x x

x x x x

x x x x

x x x x
x x x

x

x

x x x

x
x x

x x
x x

x x x x

x x

x x x x

x x x x

x x x x x

x

x

x

x x
x x

x x

x

x
x x x x x

x x x

x x x x
x x

x x

x x x x x
I x x x x
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Anhang Nr. 55

Erweiterungsprogramm "Gebäude- urd Wohnungszählung" ( Phase !l )

A I A l{ohnberechtigte Personen sowie Personen an Ort der Hauptwohnung nach

AlEersgruppen pnd t{ohnsituation
- Insgesamt -

A t B l{ohnberechtigte Personen sowie Personen au Oit der Hauptwohnung nach

Altersgruppen und tJohnsituation
- Männlich -

A I C l{ohnberechtigte Personen sowie Personen am Ort der Hauptwohnung nach

Altersgruppen und l{ohnsituation
- IJeiblich -

A 2 A i.lohnberechtigte Personen in Haushalten nach AltersgruPPen, Haushaltsgröße

und l.Iohns i tuat ion

A 2 B Personen am Ort der Hauptwohnung in Haushalt.en nach AltersgruPPen,'Haus-
haltsgröße und l,Iohnsituarion

A3 WohnberechEigte Personen in Eigentüuer- und Hauptmieterhaushalten nach

Altersgruppen und Haushaltsgröße sowie Zahl der Räume und öffentlicher
t oroerung

A 4 A l{ohnberechtigte Personen in Eigentümer- und HaupEmieterhaushalten nach

Altersgruppen, Haushaltsgröße und Fläche der Wohneinheiten
- In Wohnungen und sonstigen l{ohneinheiten insgesamt, -

A 4 B lJohnberechtigte Personen in Eigentümer- und Hauptnieterhaushalten nach

AlrersgruPPen, Haushaltsgröße und Fläche der l'lohneinheiten
- In öffenclich geförderten l{ohnungen -

.A 4 C Wohnberechtigte Personen in Eigentümer- und HauptmieterhaushalEen nach

AltersgruPPen, Haushaltsgröße und Fläche der Wohneinheit

- In nicht öffentlich geförderten Wohnungen -

A 5 A l.lohnberechtigte Personen in HaupEmiecerhaushalten nach AltersgruPPen'
Haushaltsgröße und m2-MietpreissCufen in reinen Mietwohnungen

- In Wohnungen insgesarot -
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A 5 B tlohnberechtigte Personen in Hauptuieterhaushalten nach Altersgruppen,
Haushaltsgröße und n2-Mietpreisstufen in reinen Mietwohnungen
- In öffentlich geförderten l{ohnungen -

A 5 C l{ohnberechtigte Personen in Hauptrnieterhaushalten nach Altersgruppen,
Haushaltsgröße und n2-Mietpreisstufen in reinen Mietwohnungen

- In nicht öffentlich geförderten l,lohnungen -

B I A Haushalte Bit Ausländern/Deurschen und Wohnsituation iri Gebäuden

- Haushalte insgesatrt -

B I B Haushalte nit Ausländern/Deutschen und Wohnsituation
- Haushalte in öffentlich geförderten Wohnungen -

B I C Haushalte trit Ausländern/Deutschen und Wohnsituation
- Haushalte in nicht öf fentlich gefördercen l.lohnungen -

B 2 A Haushalte nach Haushaltsgröße, Anzahl.der ledigen Personen unter l8 Jahren im
Haushalt und Wohnsituation in Gebäuden

- Haushalre insgesatnE -

B 2 B Haushalte nach Haushaltsgröße, Anzah1 der ledigen Personen unter l8 Jahren im
Haushalt und Wohnsituation
- Haushalte in öffentlich geförderten l{ohnungen

B 2 C Haushalte nach Haushaltsgröße, Anzahl der ledigen Personen unrer 18 Jahren im
Haushalt und l{ohnsituation
- Haushalte in nicht öffentlich geförderten lJohnungen -

B 3 A llaushalte insgesamt sowie ausgewählte Haushalte nit ledigen Personen unter
t5 Jahren und Wohnsituation in Gebäuden

- Haushalte insgesanE -

B 3 B Haushalte insgesant sowie ausgewählte llaushalte nit ledigen Personen unter
t5 Jahren und l.lohnsituation
- Haushalte in öffentlich geförderten lfohnungen -
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B 3'C Haushalte insgesant, sowie ausgewählte Haushalte oit ledigen Personen unter
l5 Jahren und llohnsituation
- Haushalte in nicht öf fentlich geförderten-l.lohnungen -

B 4 A Haushalte insgesant sowie ausgewählte Haushalte nit ledigen Personen unter
l5 Jahren nach überwiegendeu Lebensunterhalt, der BezugsPerson

- Haushalte insgesamt -

B 4 B HaushalCe insgesant sowie ausgewählte Haushalt.e nit ledigen Personen unter

t5 Jahren nach überwiegendem Lebensunterhalt der BezugsPerson

- Haushalte in öffentlich geförderten Wohnungen -

B 4 C Haushalte insgesamt sowie ausgewählte Haushalte mit ledigen Personen unter
l5 Jahren nach überwiegendem Lebensunterhalt der BezugsPerson

- Haushalre in nicht öffentlich gefördert,en l{ohnungen -

B 5 A Haushalte insgesarng sowie ausgewählte Haushalte nit ledigen Personen unEer

6 Jahren und l{ohnsiEuation in Gebäuden

- Haushalte insgesatrt -

B 5 B Haushalte insgesanE sowie ausgewäh1Ee Haushalte mir ledigen Personen unter
6 Jahren und Wohnsituation
: Haushalte in öffentlich geförderten Wohnungen -

B 5 C Haushalte insgesamt sowie ausgewählEe Haushalte mit ledigen Personen unter
6 Jahren und t{ohnsituation
- Haushalte in nicht öffentlich geförderten Wohnungen -

B 6 A Haushalte insgesarnt sowie ausgewählte Haushalte roit ledigen Personen unter
6 Jahren nach überwiegenden Lebensunterhalt der BezugsPerson

- Haushalte insgesamt -

B 6 B Haushalte insgesant sowie ausgewählte Haushalte mit ledigen Personen unter
6 Jahren nach überwiegendem Lebensunterhalt der BezugsPerson

- Haushalte in öffentlich geförderten llohnungen -
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B 6 C Haushalte insgesaut sowie ausgewählce Haushalte oit ledigen Personen unter
6 Jahren nach überuiegenden Lebensunterhalt der Bezugsperson

- Haushalte in nicht öffentlich geförderterf l{ohnungen -

B 7 A Verheiratete Paare unter 36 Jahren nach, Haushaltsstruktur und l{ohnsisuation
in Gebäuden

Verheiratete Paare insgesanE -

B 7 B Verheiratete Paare unt,er 36 Jahren nach Haushaltsstruktur und,Wohnsituation
- Verheiratete Paare in öffentlich gefördert,en l,Iohnungen -

B 7 C Verheiratete Paare unEer 36 Jahren nach HaushalEsstruktur und Wohnsituacion
- Verheiratete Paare in nicht öffentlich geförderten Wohnungen -
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Anhang Nr. 56

Zusätzl iches Ergänzungsprog ram m zum Standardtabel lenprog ram m

der Volkszählung 1987

Teil A

1A Erwerbstätige nach Stel I ung im Beruf, Altersj ahren und UJi rt-
sch aft sgruppen

2A Erwerbstätige nach tJirtschaftsgr'uppen, Stellung im Beruf und

Vol I zei t- I Teil zei terwerbstät i gkei t
3A Erwerbstätige nach Staatsangehörigkeit, tJi rtschaftsgruppen

und Stel I ung im Beruf

4 A Erwerbstätige nach tJi rtschaftsgruppen und Berufsordnung

5A Erwerbslose und.Nichterwerbspersonen im Alter von 15 bis
unter 65 Jahren nach Berufsordnung des Ausbi ldungsberufes

6A Bevölkerung äm 0rt der Hauptwohnung nach Staatsangehörigkeit
und Zugehörigkeit zu ei nei Re'l igionsgesel I schaf t

7 A.1 Bewohnte [,'lohnungen in Gebäuden mit t'lohnraum nach Gebäudeart,
Baujahr und Art der Beheizung

7 A.2 Bewohnte [,lohne'inheiten in Gebäuden und in bewohnten Unter-
künften nach Beheizungs- und Energieart.

7 A.3 Bewohnte Gebäude und Unterkiinfte nach Beheizungs- und
Energieart.

8A Angestellte und Beamte im Alter von 15 bis unter 65 Jahren
mit höchstem Abschluß a.n einer Fachhochschule bzw. Hoch-
schule nach ausgewählten [^li rtschaftsgruppen und Hauptfach-
ri chtungen

9A Erwerbstätige Deutsche/Ausländer nach Berufsordnung und
Stel I ung im Beruf

Erwerbstätige mit Hoch-/Fachhochschulabsch'luß nach Stel lung
im Beruf, l,J'irtschaftsgruppen und Hauptfachrichtungen

10 A

-664-

2



2

Teil B

1 B Schü1er und Studierende am 0rt der Hauptwohnung im Alter von 15

bis unter 65 Jahren mit praktischer Berufsausbildung nach Alters-
gruppen und Ausbi ldungsdaue

2 B Schüler und Studierende am 0rt der Hauptwohnung im Alter von 15

bi s unter 65 Jahren n ach Al tersgruppen und höchstem al I gemei nen

Schulabschluß

3 B Bevölkerung am 0rt der Hauptwohnung im Alter von 15 bis unter 65
Jahren mi t prakt'i scher Berufsausbi ldung nach Al tersgruppen und
Ausbi ldungsdauer

Teil C

1 C Privathaushalte mit nur 1 erwachsenen Person und ledigen Kindern
un'ter 1B Jahren (alleinerziehende Männer/Frauen) nach Alters-
gruppen, Beteiligung am Erwerbsleben, }'lochenarbeitszeit sowie
Zahl der Kinder unter 18 Jahren im Haushalt

2C Privathaushalte mi t nur 1 erwachsenen Person und ledigen Kindern
unter 1B Jahren (alleinerziehende Männer/Frauen) nach Alters-
gruppen, überwiegendem Lebensunterhalt, I'lirtschaftsbereich sowie
Zah I der Ki nder unter 18 Jahren im Haush at t

3 C Privathaushalte mi t nur L erwachsenen erwerbstätigen Person und
lddigen Kindern un.ter 18 Jahren (a'l leinerziehende Männer/Frauen)
nach Altersgruppen, Stellung im Beruf sowie Zahl der Kinder unter
18 Jahren im Haushal t

4 C Privathaushalte mit nur 1 erwachsenen Person und ledigen Kindern
unter 18 Jahren ( al I einerziehende Männer/Frauen) nach AI ters-
gruppen, Fam'i lienstand und Bete'i ligung am Erwerbsleben sowie Zahl
der Kinder unter 18 Jahren im Haushalt
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Anhang Nr. 57

Schematische Übersicht
über die Verknüpfung von Darstellungseinheiten und fachlichen
sowie regionalen Gliederungsmerkmalen.

Volks- und Berufszählung 1987

Tei! 2: Veröffentlichungsprogramm des Bundes
- Fachserie 1

Zeichenerklärung:

Verknüpfung zwischen AuszählungsgesamtheiVen (Darstellungseinheit/en)
und Sachgliederung/en (Merkmal/en) sowie Darstellungsebene/n
(regionale Gliederung/en)
(beijeweiliger Tabelle 1 einer Verötfentlichung handelt es sich zumeist
um zusammenfassende Nachweisungen für unterschiedliche Auszähl-
gesamtheiten, die in der Übersicht jedoch nicht getrennt dargestellt werden).

Verknüpfung zwischen Veröffentlichungstabelle (oberes Tabel lenfeld
der Spaltenüberschrift) und Standardtabellenprogramm (unteres
Tabellenfeld der Spaltenüberschrift, siehe Teil 1).

x

Spaltenüberschrift durch waagrechten Strich gekennzeichnet :

Veröffentlichte Tabelle ist auch dem M indestveröffentlichun gsprogramm
des Bundes und der Länder zuzurechnen.

Hinweis:

Die Angaben in Heft 1 "Ausgewählte Strukturdaten fur Bund und Lände/'
sowie in Heft 2 "Ausgewählte Eckzahlen für kreisfreie Städte und Gemeinden"
sind dem Gemeindeblatt, Fassung A, des Standardtabellenprogramms
entnommen.
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Volks- und Berufszählung 1987: Fachserie 1, Heft 3, Teil I
Demographische Struktur der Bevölkerung - Altersaufbau nach ausgewählten Merkmalen

Tabel I en-Nurnner
l{achwe i s

Darstel I ungsei nhei t
8evölkerung am ort der Hauptwohnung

Deutsche

Ausländer

tlohnberecht i gte Bevöl kerung

Bevöl kerung i n Pri vathaushal ten

Pri vathaushal te

t i npersonenhaushal te

llehrpersonenhaushal te

Durchschnittl iche Haushaltsgröße (Personen)

Ei n- und l{ehrpersonenhaushal te

Mehrpe rs onenh aus ha I te

lle rkma l e

Geschl echt

Al tersjahre, A1 tersgruppen

Staatsangehörigkeit

llcl i gionszrrgchör i gkc i t

Familienstand (nur weibl. verh.)

Regionale Gl iederung

lJuntl

La nd

5

es

x

x

x

x

x

x

I 2 3 4

J.t 3.3/tl 3.3/r1 J.JI LI

x x

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x x x

x x x

x

x

x x x

x x x x

x x x x
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Volks- und Berufszählung 1987: Fachserie 1, Heft 3, Teit 2
Demosraphische struktur df;Lrr..,:B'f.,l;S%;P6:"^,§Sffi?pri.ilwickruns, Geburtsiahre,

Tabel len-Nurmer
ilachwe i s

Darstellqngseinheit

Bevölkerung an Ort der Hauptwohnunq

Dorrt st'ho

Ausl änder

tlohnberecht i gte Bevöl kerung

lJohnbevöl kerung

Veränderung der Bevölkerung 1950 - 1987

Uberschu0 der Geborenen bzw. Gestorbenen/ Zuzüge
bzw. Fortzüge

llevölkerung je kmz

Bevölkerung in Privathaushalten

Privathaushal te

E i npersonenhaushal te

Hehrpersonenhaush al te

Durchschnittl iche Haushaltsgröl3e (Personen)

Ein- und tlehrpersonenhaushal te

Itlehrpersonenhaushal te

llerkmale

Geschl echt

Geburts jahr, Geburtsj ahrgruppen

Al tersqruppen

i ami I ienstand

St aatsangehör i gke i t

Zählung: 1939, 1950, 1961, 1970, l9B7

Reg!o14le Gl iederung

ßund

7

s

I 2 3 4 5 6

3.? J.0. t/J J.6. r/5 3.6. I

x x x x x

x x x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x x

x

x x

x x x x

x x

x

x x

x x x x x x

I*lt?rl*attrr

x

x

x

x

xLand
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Volks- und Berulszählung 1987: Fachserie 1, Heft 4

Sozio-ökonomische Struktur und Unterhattsquellen der Bevötkerung, Struktur der Erwerbstätigkeit

Tabel len-Nurmer
Nachlre i s

l0

Darstellungseinheit

Bevölkerung am 0rt der Hauptwohnung

Deut sche

Ausl änder

Erwerbs tät i ge

Erwerbstät igenquoten

Schiiler und Studierendc

Merkmal e

Geschl echt

Al tersj ahre/Al tersgruppen

Famil ienstand (nur weib'1. verh.)

Beteil igung am Erwerbsleben

Ausl änder

Uberriegender Lehensunterhal t

Stellung im Eeruf

Sel bständige mit/ohne bezahlte
Beschäftigte(n)

Vol I ze it-/Te i I ze iterr{erbstät i gke it

l',i rt sch aft sab te i I ung/ll i rtsch aft sbere ic h

l{ebenerwerb stät igke i t

Höchster al lgemeiner/berufsbi I dender
Schul abschl uß

l{och in al lgerneiner Schulausbildung

lloch nicht/nicht mehr in Schulausbildung

Regionale Gliederung

Bund

x

x

x

x

x

x

x

x

2 3 4 5 6 7 I 9I
3,6.1t t 3.6. l/6 3.3./t3 3.3/l3C 3.3/E 3.6. r/9

x x x x x

xx

x x

x x xx

x x

x

x x x x x x xx

x xx

x x x

x x x

x

xx

x

x

x x

x x

x

x x

x

x

x x x x x x x x x

x x x x xx x x xL and
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Volks- und Berufszählung 1987: Fachserie 1, Heft 5
Struktur der ausländischen Bevölkerung

löallol.f,rrlrhl3

Dr3tel luooB.llh.lt
Irülrar0i - ort dc" laüptnlün 9

DutrclE

trtltaet

:nrü3lltt9e

t"-rtstltlirncltcn

Sclü1./StüdldüdG

&l3alDll&ra.

?rfuatiarii.ltc

Elrlt?rc'|.Oiau3halta

la

I

I

lcargrprson (Pa?sonr dla llt Elalendar lhtcrt.lt d.3 fl.u3ialt3 blltrlgt)

!tnt..l.
e!tchlccht I

IAltcrsrtlrtr Alt.r3grüelrn

St.rt3.ngclürlgtclt

f tll lcnit.nd

Ll lgtonrrugohlh lgtG lt

letolllgag r E?Etilcörr

St.lll,|g lr lGruf

hcntrgaicr LaöGn3ütcttl t

Ilrt3clrattrütc I I rrl9/ll rtJCh.ftsba?c lct

Itclt3tc? d li*lnrr Schul0tclrl6

lllkt3ta? tarur3btldüd." Sclrul abtcilt/l

Scilll.? oln. lütcil6

loct ntclit/olcit .rlr ln Sctü|.ürülldlng

?"*t lrci. !."ut3aorbl ! ü.9

L?ütigrüDga. -üaf,Ctci iLr .U3tcübtailaruf6

[.6lr.ltrt"üt
trtrhl da? kalgcO P.?soigl l,itrf 6/ut r lt Jdr6
Cn./.lt lGllff,(il ?r?!o0Gr u|t r 18
,lal:atr

qt.tl &r Ml'arütrch.o !.völhrng(^rlrllhd."oatu)

lallqrrla SltGd.rm
ltrt

I 2 I a 5 6. l-6.4 I I l0 lt 12 t39

I I

I I I r I

t T I T I I I I I I t I

t I I

I

T

I

I

I I

t I I I

I I I I I t I

t I I t t I I T

I I t I

t I

t I I

I t

I

I T

I T I

I I

I

I

I

I

t I I

T

t

I

T I II I

I I I I T I I

rr

LT'
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Volks- und Berufszählung 1987: Fachserie 1, Heft 6
Religionszugehörigkeit der Bevölkerung

frbrl lco-lur..r
IachrG I 3

0 rr 3 t.l I uno3r I nt! I t
tcvültcrung lr 0?t der l{ruptrohnung

llcut3c i.

Au3l lndar

larülta?ung a: 0rt d.r ll.üptrotnung
t. Altar Yon 15 bls unt.r 65 Jahr.n

l0

I

I

I

Ucrlndrruop
9.gcnüörr I

_voIIsrIhlüng 198,
970

E?ilrbstIt l9a

lahrp!r3onrnhrushrl ta

Vrrha lratct! P!.ra ln Prlvath.u3haltan

Schülcr und Studlcrand!

llarln!la
ecrchl.cht

Alt!rsJahrc, llt!rsgruppcn

6rburtsrrhrc, 6!burtiJ rhrgru!Oan

Farll leoitand

lal l gton3rugchörtgl! tt

Ausl lndrr

l!l lglonszugchö.l9tclt d. yrrh. 8!tugs-
Drrion 30rlr dcs vcrhclrat!t?n P!.tn!rs

Antcll drr rö..-lrth. 8?röltcrung

Antall der avrng. 8!Yöllarüng

Antcll drr and!ran ßGl lglon3gcacl l-
ichaftrn

llüch3trr Schul rbschl ue

P?alt I sch! Bcruf s.u3b I I dung

Il rt 3c hrft sb.rr I ch

l{ruih.l t39rö6c

Altcr3gruppcn da3 rlnollchcn brrrrlbllchcn Partnlrs

laoloralc 6l l.d.runo
lund

L and

lc9. -Bcr

St cdlmg3strultrrcl le 6.rr lndctypcn

I I
I
2- I 9I 2 I 3 a 5 6

I I I I I I IIT

I I I

I I I I

I

I

I

I

I

x tI

I I

IIII T I

I

I I

I I I I I II I I T I I

I

I

I

I

I

I x I

I I I

I

I

I t I I I T I I

II I I I

I

I

T

txrt4t

ecra lodcgröCrntl a33rn
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Volks- und Berufszählung 1987: Fachserie l, Heft 7, Teil 1

Haushalte - Bevölkerung in Privathaushalten

Tabel len-llumer
l{achwe i s

Darstel I ungsei nhe i t
Bevölkerung in Privathaushal ten

Am Ort der llauptwohnrmq

Deut sc he

Ausl änder

Anteil der Einpersonenhaushalte 1970/1987

Peßonen je ilehrpersonenhaushal t 197 0/ 1987

Personen mit einem l'lohnsitz

Personen mit zwei. und mehr l{ohnsitzen

8evölkerung in Privathaushalten am Ort
der l{ebenwohnrmq

Vurheiratete/Nicht Verhe iratete an 0rt
der Hauptwohnung

Verheiratete/Nicht Verheiratete an Ort
der Nebenrrmhnung

Pr ivathaushal te

üleibliche Personen auf I 000 männliche

l,lerkma I e

Geschl echt

Al tersj ahre/Al tersgruppen

Famiiienstand

Staatsangehärigke it (deutsch/ ausI änd i sch)

Bezugsperson deutsch/ausländ i sch

lloushal tsgrülJe

Personen je Haushalt

Regionale Gliederung

Bund

Land

x

x

x

3 4 51 2 6.1 6.?
J. .5/JenDroorarms 

-) 

I J. v.5/1. r

x x x x x x x

x x

x

x

x

x x

x x

x

x x

x x

x x

x x x x

x x x x

x

x

x

x x x x x x x

x x

x x x x x x x

x x x x

x

7

x

x

x

x

x

S i ed I tmgsstrukturel le Geme indet5ryen
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I 2 3
irlnls

1.t.5/4,.6.U12 3. l./1. 3.2 l.t/sri?. dls Sttndrrdtrbrl lÖprograms

I IIHaGlraltc

Dr3tcl lucaGlnhalt

I II IElnFrtonclrieshrl tr

I I I tI Ihh?per$ncniu3hrl tc

I I TEutrchc/Aßllndrr

I Ia (ht d?r HNptntng d.r LrugsErson

I
n-h Anzlhl dcr lcdlgcn Par3ona mt.r l8 J.lrat
brr. untrr 6 Jthrco

tl.$hrltc rlt tertclnt.taln) Paar(en)

IHNshalt! rlt I Ye"helratetm Palr I

Iflru3hrltc rtt 2 u. mhr v?rhllratctan Palran I

IHau3hrltc oiarc vc"hclrrtatc prra I

lctugspc.3on (Pcrson, dlG liblrrlrgrrd zm
thtrhrlt ds tlrGhtlts b!ltrlgt)

IT I IPGBon.n ln fiaushllt!tr/Par3onsr Jc Hrush.lt

I
@
C.schlacht

I IIAltcr3gruDFn

I tFrll lrn3trld

Ral lgtonsrug"härl9l! It

8rt ll1969, Er[ösl.ü.n I

Ubcrlrgadcr Lcban3mtcrhrl t t

StlI1lng lr 0cruf I

ttbcnrrristät lgkc lt

Il?tsciaftibrrc ich

Sorlo-ölonol3chc 6l lcd$mg

I t II t IN.u3hrltsgrö"

I
la:ahl dar lcdlgrn Parsona otar 5/ntcr
l8 J.nt.n

Iahl dlr latlahlr von Elnlm rus
ErErös-/Lruf rt'rit l9l. tt

üna/nlt 1,2 u. ;hr €rnristltlgc lr Hrush.lt

lnr.il d.r Elntilasöcrldrr

I IAltcrsgruprc dB rlmllchar PrrtnEs

I Illtr3utcrshlad dG f, löllchrn Prrtncrg

I II I I

laoloiala 6l lcdcrunq

&od

L.ta t I I

Volks- und Berufszählung 1987:

Haushalte - Zusammensetzung

Lfd.
lr.

hbcllo-

!,9.5/t0

I

2

!

a

5

6

I

I

c

9

l0

u

l2

ll

l4

l5

l6

LI

t8

l9

20

2l

22

2a

at

2l

a

29

30
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Fachserie 1, Heft 7,Teil2
der Haushalte

f,r"

1.9.5/8. l{
l0 u t2 l58 9

J.9. t'
6. 13

t.t.)t
ß-t

5.).at
6-a 3.9.5/r. t.. 3.3/15!.3/9 t.ill? 3.319 3.9.5/9 3.9.21t3 J.!.t/

6,2

I I II I I

I I I I It I I T

I I I I II I I I

I

I

II

t II

I II

t II

I I I I I I I I t It

I T t t I

T t I

x I I tI I I I I I T I

I I I

T I t tI t I I I

I

I I I I I I

I

I t I I I I I I I I I

I

I

I I

I I

It I I t I I t I I

I T I tI

3

a

5

6

7

9

t,

t9
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I.c hill3
I 2 3 I 5

ir. d6 Strndtflrttbrllaprcgrrms 

-)

J.9.5/
I l.l

J.9.5/
!!

J.9.1/
ll

5.9.)l
u.2

J.9.5/
20.1. I

J.9.5/
20.1.1

I

I

I

lln P?rson Yoo lü u.n, Jahran

I x I I

I

I I

I

I

Attrrsgruppln 3)

t
r a) I

x

I

I I

x I

I x T

I T

I

I

I

I

I

I I I

I t

Volks- und Berufszählung 1982:

Haushalte - Ausgewählte
I.btl len-

Lr.
Lld.

0.ßtrl lurqsclnhclt

Htushalt! ln3gasaflt

2 ia?. ar ort der Hauptrohnung dlr Srtugsp?rson

3 flnp.rtoornhauthaltr

I lLirpcrroocnhrushaltr

5 lcYüll.rmg u ort drr N.uptmhnung

ntchl?hrl lch zus.mnlrbendan Pcrsonln

ll UGrhalrltat! P..r. In Prty.th.u3h.lt!tr l)
12 Y$hclr.t.t! P..r. olt I ruslünd. prrtnlr l)
13 lu3llndlschr vlrhclmtatc Parrc l)2)

ta Ausllndlschc Fr.urn

P!rsoncn unter 18 ,rrhrcn brr. l.di

lI t und nlt/
l8 Varhrlratatc ohnc vr?h.

ohna 9e
J.

Peßonan
lilunter 18

H!ush.l t
l. Hau3hrl t

26

lhrlillr

r.lbl chcn

Ptrtn!.s ehcllch:usaD
mrlebendGn
Person!n
unter-
schledl lch€n

Altcr3untarschl.d d. relb'l tchan
Plrtn€r3 btr. nlchtrhel ich

2l GaburtsJrhr/-9rupp.n d.r Fr.u bH. Plrtncrln

2t Fl'llll.nst.nd
29 St[tsrngtrhörlgtrtt d. luslInd. Prrtncrs

30 H.ushrltsgröor

3l lntahl lrdlgar Pcr3onrn untlr l8 J.hrrn

32 ohn./ilt lrdlgrn Prrton.n untcr 18 Jthren

33 Ht ladlg.n Plrson.n unt.r 18. 15, 6, 3 tlrhrcn

31 0!t!lll9un0 .r Edlrbslabcn 3)

35 Uolltllt-/Ietlz.ltrmrbstltlgt.lt 3)

35 Stcllung ln Srruf

3, llötill.g.rdlr LrbGnsuntGrh.lt 3)

38 Höch3tar rllgalner Schul.b3chluB 3)

19 lochstrr b.ruf3Dlldcnd.r Schul.bschlug 3)

ilo llschlrS aimr praltlschen lcrufsausblldung 3)

It tloch ln .ll9r. Schultu3blldung

a2 llt (lndarn untrr 6 Jahrcn

a3 llt Xlndcrn unt.r 18 J.hren

la llt I variclr. ,a!r
a5 iit 2 u. .. Yarhelr. Paarrn

lcalon.l. 6llcdcrung

l, Eund

46 L.nd

a6

lrlda rcrhalratltcn partnar 3lnd Ausli
8!l vrhclr.tttan Prarar laclicli tllr

Ind€r.
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Fachserie 1, Heft 7, Teil 3
Haushaltstypen
ftrr

r5l
r5)
I

I

5t J.9.5/
t6.t

J.r.f,
2't5.2 ?9.t

J.y.f/
2t

3.9.1t2^

I I I I

I I

I I I I T

I

T

I I

t

I I

T I

I

I x

r5l r5) t
r5,
t I r6) x I

r6l
I I

I I

I

I

I

I

I

tfdIl.

l6

ll
l2

ta

t5

t0

ll
a2

a3

4t

t5

a6

25

26

2t

28

30

3l

32

33

3r

31

38

39

a,
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Volks- und Berufszählung 1987: Fachserie t, Heft 8, Teil 1

Ergebnisse für nichtadministrative Gebietsgliederungen - Ausgewählte Strukturdaten

Tabel I en-Numer
t{achwe i s

Darstellungseinheit

tlohnberec ht i gte Bevöl kerung

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung

Deutsche

Ausl änder

Eruerb stät i ge

Bevölkerung in Privathaushalten

Privathaushal te

E i npersonen-/Mehrpersonenh aushal te

ilerkmal e

Gesc hl ech t

Al tersgruppen

Beteil igung am Errerbsleben

Staatsangehörigkeit (Deutsche/Ausländer)

Durchschn i ttl iche Haushal tsgröße

Einwohner je kmz

Regiq4alq Gliederung

Bund

Land

Sied I ungsstrukturel le Geme indetypen

Raumordnungsreq ionen

10

x

x

x

x

x

x

4 5 6 7 8 9I 2 3

x x xx

x x x xx x

x

x xx x

x x xx

x xx x

xx x x

x xx x

x x x xx

x x x

x

x

x x x x

x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x

x x x

x x x

x xGeme indeqrößenk I assen
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Volks: und Berufszählung 1987: Fachserie 1, Heft 8, Teil 2

Ergebnisse für nichtadministlative Gebietsglie-derungeq ; lupammengefasste Daten
über Bevölkerung und Erwerbstätigkeit

lüdlclr-ilDr
lEliltti

D[rt.llm6.lnhelt
fatürrnng ! ort dct lßDtrotol,lg

D.llt3cha

AßlYrd.r

blItarcitlgtc BGrölle?ung

FinölYtltcnng

?arloi.ll rlt rtlta"r" lolmüE

lcuöllcruq rlt llüalnhnlng

Era?ö3tttl9c

Itsutschc

A03lldr?

lerüllcn 09 lo hlYattraü3taltcn

hlrat rlÜih.ltc
EllpCrron6irßhllt!
tllrFflolt. rttrrhllt?
Ilt Pcr3orED il? daüt3ch.r Staats-
aliciü?lgrlt

lllt Parrorä nu? r3llnd. St[t3-
r|9.1ürtglrlt

Ilt Pcr3onrtr drutschar utd
u3lüü1. St.attxlrhürlgra tt

Itt lcdlgrn P!?$|rtr l,|tGr l8/ütcf,
6 il.h?cn

LtugiD.Bon ( lhutscia/turlltdar)

t?lralt
S.3chhcht

Al t.r3J.lr./Al tr'r9rugp.n

Frll lan3trrl
Ll lgloßroSnörtgtclt
Stltt.q.tü?tglclt (AüslIndri)

lGtalllgu, ! Ei-rü3l!ücn
Stcllulg lr olruf
Sclbrt. nlctt ltr frat€n Lrufcn/ln
fratan larufcn.lt bcrahltcn 8r-

l5

tcilttlgtcn
Haürh.ltigriß.

ourch3ctnlttt. [u3h.lt3$ille/PcBonär
Ja [t 3h.lt

q!l!4!-9Lls!lc!l
!l.0 (I0,1 nrh Llrlcr)
thrtl0$3t?uttr"l lc Gr!lndctrg?n

stütl3chr o.lt.r.

I 5 6 I I 9 l0 lt lz l3 llt ? 3

t tI

I

II

II I

I

II

II

tI

II I I

II

IT

II

I I x t II

I I t I tI

I I I I I I

I

x

I

I I I I

I

II I I I t I I

I I I I

i t rl' rl'l
I

II

I

I

I I I T I

I I

I II I

t t t I T I I I I x I I

T

IIII

I

l, Ir ElDl. r.r{l l?.t.t,
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Volks- und Berufszählung 1987: Fachserie 1, Heft 9, Teil 1

Pendler - Ausgewählte Strukturdaten
labal l an-lur.c?

Xaciral 3

I?. dcr Suilraittb.llmprqnrr

Da?3 ttl I untttl nna l t
laröll.?uii .. 0rt dr" lllu9t-
ro io ui9

Ar r I indar
loinDarö I tc ?ung

[?ra"ottatlga .r loioort
f?raröttitlga rr Arb!ltsort
Schtlar/Studlrrrnaa ar tohaorl
Schtla"/Studtarandr .. Schulo?t

!a ?u t 3Drna l arllu rb I I dung 3 Drno I Gr

lnnargaralndl lcha Pridl ?r
luipr.dlar übar dtr G?.?lndagrrnta

I rru t ta uigtnd I cr
lu 3b I I dun9s tu3 Da nd I a r

f lnp!ndtcr üb.r dl! Gtllndegrrnt'G
8? ru t ia l ngand I rr
Ausbl I dungsrtnDand lrr

tandlrr lnncrhal! d?t lrctta3
IrruttDandlcr
Au 3D t I dungs pand I ?r

lutrandlar übr? dl! xrclsgrrnr?
l aru t s au39?nd I rr
Au3!l I dung3auspcn6l ar

Elnprndlar übcr dlc (r.l39rcntc
Bcrut3clnDandlcr

Au 30 l I dung 3? I n r.nd I rr
frgbarölta.cng
Pandl !r3aldo lur-/Elnrandlcr
Pcndler rtt unb!3ttratat Zlcl

lsr!!:lg
6. ic hl ac ht
Latbllch rcrhcir.tct
I I tr? 39.uppan

La6dri "t3clra f tl lcia L!!rn-
!rra?oititlgtat t

tl rttcnrf t3r!t.tl un9/ll rt3ch.tt3-
baraich

tdttr I logt
aut glalcier

lohn I .nd-l t rl I rnd

Irolonala Gllrdarüoo
lünd
L and

gaaalid?grö0?rtl a3ra dar lohi-
3I tr 9Ia r nda

Sl a6lungtrtruttu?al la Grrat
6ar ronnslttga.alnde

ll trrarD3tatlgo roric schülar und Studlarenda at loiiort
lctalaan.

2l ErrarD3tatlgr aa Arb?lttott 3orlo Scltoltr una Stualc""noa
aa Schulo?l tusaaaen.

3, Lu. lrDatta.

93 I 5 6 I t l0 ttI 2

1 2^ 2t a 2
ttJ

3
J. .zl

2
t.tI
IA IB

I

I

I II

t Ir l) r ll I I

I I I I Ir 2) t 2l I

I Ir l)
t Ir 2l t 2l I

I

I I II

I ,I I I I II

I I I II I

II

II I I I IT I

I I t TI

I I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I I

t II

II

I I I I I

I t

I

I r 3l r 3)

I

I I

t I I I

I

tI t I II

I I It I I I I

I

I
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Volks- und Berufszählung 1987: Fachserie 1, Heft 9, Teil 2
Pendler - Berufs- und Ausbildungspendler

f.bdlan-Ln?
Iaclrat3

O.Bt lturd.tiiatt
Erirlrtltli. - rolmrt
crrÖsÜtlF ! arxlt3ort
Scltrla/Stl.l.rü.h r lomoTl,

I

läaTFaldllclE ?.idl.?
l0r0ü[la" b." dta

EhD.flll.? tö." dtt
lcrufrpadlü lnagrsmt

lcaUlürrt3rrfirl.t

dal lolntittri
iarüttalnlrialar raci lr.l r
lh? &ürlt3statt

&3bll ürr$aü3Edh?/-rinDaiilarnrlr l?aia dar lolnsltrca/
rLr A.rDllür|g33tattr

P.ralar tn3grrrt
Peralalt.ldo tur-/Hnpcndlrr

lixtrh
C.!3il.cht
Altr"3orr,rrl
hlltcll3tfld

Al li.rtncr Sctul arßhlu0

tl Uolüo örrurgtDtldiraan
SclIlür3rll.

Ilt/ofixr Dt*tl|Clra latrrt3-
ar$tlltn9

E"t3rnt ? uE rl3gaültr? 8.ru,
3tlri/rtlri otclrt ülariii

Stall0q t. !.8,
llaatl!öia..
Ilrtsiattratt lll,tar
ll.str&il tci lasttta3' l.rt.{rr-
nllal

t5

Errrorüttla .l t aiÖcl tritattr
Crtlr.ßtlicta!t

Scliol.?/Stdl.rtid.f0üllöii!ota

ErnÖrtltli. rtt lrtaltrrtatu0t tlalci.. eruid3tilcl/lflr"tDtdlicnr ,.rll1.?
Sci0l.r/§trrla?üüo/Au3aDt I dcltilc
alt Art0tlüigr- lrr.lrttailttr
rt gl.tclra 6rü.13tüt/ I nn?9r-
rtrallcrr ,oidlrr

Zaltxrfraia fä" l'Cn lag a|f
trtatt3-/leröl I dulgrstattr

bhld-ll.llr|d

t otm.l. Blt.(hruno

ba
L.d

Sl.alsn$rtrttunal l.
aartüat Drn

Cclill.träoG*l.3r.n
llCr,irlt'grlilrl

, I 9 l0 u t2 t3 laI ? 3 a 5 6
5.l.alal5.a.al

a 6 r0 l tot t.9.al
E

t.r.tl9l te
5. 5,t.al

.B
J. a.t.al5r

I I I I I

I I

I I

I

I I I

I t I

I

t I I I

I I I I II t I I

I t I

I I I I I I I , I

x II

I

I

I

I

I T I I

I I

I I I I T

I

I

I

T

T

t
t

I

I I I I

I t I II

I t T I I IT

I ,

I I I I I I ,
I It t

f I t
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Volks- und Berufszählung 1987: Fachserie 1, Heft 10, Tei! 1

Erwerbstätige - Sozio-ökonomische und berufliche Gliederungr Schulausbildung
Tabel len-l{unmer

J{achwe i s

Darstel lungseinheit

Erwerbstät ige

ilit höchstem al lgerneinen und berufsbildenden Schulabschlti3

Errerbstätge (ohne erwerbst. Schüler/Studierende)

Erwerbstät ige Schül erlStud i erende

Eruerbstätigenquote bezogen auf Gesamtbevölkerung

Bevölkerunq l5 Jahre und älter

Schüler ohne Schulabschl uß

ilerkmal e

Geschl echt

Al tersj ahre/Al tersgruppen

Höchster Schul abschl uB

Stellung im Beruf

Vol I ze it/Te i I zeiterwerbstät igke it

Nebenerwerbstät i qke i t

Prakt i sche Beruf sausbi I dung

Berufsordnung, -qruppe, -bereich des ausgeübten Berufes

ßcrufsgruppc, -hr:rcich dcs ausqciibtc,n llcrufes

Sozio-äkonomische Gl iederung

Reg!onllq Gl llderung

Bund

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

I 2 3 4

3.9.2t9

x x x x

x

x

x

x x

x

x x

xx

x

x

x

x

x

x

x x x x

x

=**rLtU

Land
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Volks- und Berutszählung 1987: Fachserie 1, Heft 10, Tell 2
Enrverbstätige - Wirtschaftliche und berufliche Gliederung, Berufsausbildung

labrl l at-Ior.?
laciral i

Dr?3tallürcralilialt
Erro?lrtltlta lDttar.rt

0!rttclra

l. Alt.? von 15 llt oit.? 65 Jair.n

lrsl lnar?

t?ra?litltt9. .ll iöcitt.. A!3chlu0 .n
Da?rttDl l aanaan Sciül anrioclrtciol an

t"ra"ürtltl grnquot? aa? oauttcian
llasolan aul dla daoltcna eaSaatba-
rült.?u', l9tr/t9r0l

!4!.!!
Barcil acht

l0

I

€rua?ö3tltlganquott do? lu3l lodat
lDlrog:r aut dta .u3llnalrcta 6atartDa-
völt.runl l98r/19?0)

Al tarrg?u0Dan

flücirtr? l!3cilr0 an !a?utr!lldatrdrn
Sclrül an/[ocirchul an

llaopt taci" lc htungt!roDra

Vo I I sa t t- /l.t La I t. ?r??oi ta tl !1. I t

Strllong t. 0."r,

SalDrtlnalg. rit/oin! öra.nlta lotchaf-
tt 9t.

ll rttci.l ti!"?"1 cn

Il "t3Ctattrunta"abtal I ung

I I rttc hat tt9ru99.

0a?o t t9 ?rrDC

!arutt0rdnutrg. -giupDC. -04?alci tlc3
asrgtültan ta?üfl

la?üftaorcänltt d.t .uigaültrn la"ur3

la"üfaaltcinttt dat e?la"nt"n la"utt

!a?rttta??ic i/ l.?otraDac nnl tt

Sotl o-ötgioat icta Cl l aaarüit

labana"tarD3tatl 9l.l t

l"alorala Olleac?uao

lund

a 5 6 I 0 9t z t

II I I

I I I I

I t ,I

T I

I

tt t I

tI I

I

I

II

I

I I

t I I

I

I I I

I

t

I

I

I I I I I t

T

I
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Volks- und Berufszählung 1987: Fachserie 1, Hett 11

Schulabschlüsse und Ausbildungsfachrichtungen der Bevölkerung
f abrl l an-ru[a?

iachr" I r

0r?r tc I I rncaa l nha l t
larülta?ung a. 0"t dc? l{aogtrohnün9

Da u t rclia

Aca I lnd.?

larülta?üng a. 0?t da? l{auDttoinung lnAltar ron 15 bl3 ünta? 65 Jth?an

aarülla"ung ta 0rt dar {au9trohnung nlt
höch3t!r Abrchlu0 an barursbrld.naan
SChulco odar flochschulan

I

I

lt

t

Scliilla?/Sturllar.nd? sorlr Aurtutlld.nd.

frrar!3lo3a

l. lltrr von 15 bl3 unt?r 65 Jahr.n

llChtrrrart3prrtoncn

l. Alta" von 15 bl3 unta? 65 Jrhrrn

lrartit h
ea:cilrcht

A I t !rrJ ai"r / ll tcr39? upOrn

G.tü? t tJ rh?/ 6.bu" t rJ ! hrg" u oDrn

Iöci3tC. allgliclnar Schultb3ßhlu0

Höchstar AbschluC rn blrufsblldcodan
Sc hu l an/lloch rc hu l.n

H aupt t aclt? tch tong/ Haugt t ac nr t c i t ur9 s -
9rüt9a

0nnc Ab3chlu0 an alnG? bG?uftblldrndrn
Sc hu I c/ Hoch sc hu l.

ln Sciulau3blldung

loclr nlcit/ntcht tcir tn Schulrcablldung

Schülar otnr SchultbichluB

lata I I l9ün9 .r [?rcrbtl aban

lrrlt l3cir t.?rt3.uiö I I dunr

Antall dr? .innllchao Bcyölt!ruag iltAürcilut .n .loc? brrutsbildrndcnschol. od.? xocischulr l98rll9r0 2l

lnt"ll da? ratbllclran Scv6ltrrung ilt
ADSGhlu0 an alra? barut3blldridrn
Sciul. od.? loch3chol. l9e7ll910 2l

laolonalt 6l lcdcruao
Surd

L rnd

I ) iur 5chül!r lntt Studl!r.o6r.e) larolan.u, di..annllch. btr. rolbllch. Errttleruag ir lttrr von t5 bl3 untar 65 Jahrrn

I 2 5 II a 5 I 9 l0

I I

I

,l ) ,l )

I I

t

I I

I

I

t I I T I I I I

I

I I I I I

I I ,

t I I I

I I I I I

I T I

I I I I I I I

I
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I
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Volks- und Berufszählung 1987
Fachserie 1, Sonderverötfentlichung

" Karto g raph ische Darstel lu ng ausgewählter Eckzahl e n fü r kreisf rei e
Städte und Gemeinden"

lnhalt:

1 Bevölkerungsentwicklung 1987 gegenüber 1970

2 Bevölkerungsdichte
3 Anteil der ausländischen Bevöll«erung an der Gesamtbevölkerung
4 Anteil der Bevölkerung im Alter von 60 und mehr Jahren an der Gesamt-

bevölkerung

5 Anteil der evangelischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung
6 Anteil der römisch-katholischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung
7 Antei! der Männer mit Fachhochschul-/Hochschulreife an den 15 - 64jährigen

Männern

I Anteil der Frauen mit Fachhochschu!-/Hochschulreife an den 15 - iljährigen
Frauen

9 Anteil der Angestellten an den Erwerbstätigen
10 Antei! der Arbeiter an den Erwerbstätigen
11 Anteil der Frauen an den Erwerbstätigen
12 Anteil der weiblichen Angestellten an den weiblichen Erwerbstätigen
13 Anteil der Arbeiterinnen an den weiblichen Erwerbstätigen
14 Anteil der Selbständigen an den Erwerbstätigen

(Anlagen: Kreisgrenzenkarte; Beiheft mit Definitionen von Begriffen und
ergänzende Tabellen)
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Anhang Nr.58

Schematische Übersicht
über die Verknüpfung von Darstellungseinheiten und fachlichen
sowie regionalen Gliederungsmerkmalen.

Gebäude- und Wohnungszählung 1987

Teil 2: Veröffentlichungsprogramm des Bundes
- Fachserie 5

Zeichenerklärung:

Verknüpfung zwischen AuszählungsgesamtheiVen (DarstellungseinheiVen)
und Sachgliederung/en (MerkmaUen) sowie Darstellungsebene/n
(regionale Gliederung/en)
(Oel leweiliger Tabellä t einer Verötfentlichung handelt es sich zumeist
um zusammenfassende Nachweisungen für unterschiedliche Auszähl-
gesamtheiten, die in der Übersicht jedoch nicht getrennt dargestellt werden).

Verknüpfung zwischen Veröffentlichungstabelle (oberes Tabellenfeld
der Spaltenüberschrift) und Standardtabellenprogramm (unteres
Tabellenfeld der Spaltenüberschrift, siehe Teil 1).

x

Spaltenüberschrift durch waagrechten Strich gekennzeichnet:
Veröffentlichte Tabelle ist auch dem M indestveröffentlichungsprogramm
des Bundes und der Länder zuzurechnen.

Hinweis:

Die Angaben in Heft 1 'Ausgewählte Strukturdaten für Bund und Lände/'
sowie in Heft 2 "Ausgewählte Eckzahlen für kreisfreie Städte und Gemeinden"
sind dem Gemeindeblatt, Fassung A, des Standardtabellenprogramms
entnommen.
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Gebäude- und Wohnungszählung 1987: Fachserie 5, Helt 3, Teil I
Gebäude und Wohnungen - Stiuktur und Nutzung des Gebäudebestandes

Tabcl len-llurmr
llrchrei s

4

Drrstel I ungselnhelt

Iohngebäude

tlohnqebäude (ohne HohnhellE, ohne llohngebäude
nlt-nur 1 oder 2 Frelzeltrotrneinheiten)

tlohnheine

llohngebäude mlt nur 1 oder 2 Frelzeltrohn-
elnhei ten

Sonstlge Gebäude nlt lohnraum

Gcbüude nit llohnheimutzung

llohnungen

Berohnte llohnungen

El gentünnmohnungen/berohnte

lll etrohn un gen/berohnte

Freize i trohnungen/-rohnei nheiten

Leerstehende l{ohnungen

Sonsttge lJohnelnheiten

Berohnte tinterkünfte

Haush al te/Personen

ilerknale

Errl chtungsJahr/Baual ter

Behei zungsart

Brannstoffart

x

I

x

x

ilit llttteln des sozialen lJohnungsbaus
öffentlich gefördert (1. Förderungsweg)

lllcht mit l,litteln des sozlalen llohnungsbaus
öffentlich gefördert

llolrn verh a l tn I s ( E I gentü:nnr/Hau ptmi et er )

Zrhl der tlohnungen lm Gebäude

Reqlonale Gl I ederuno

Eund

Land

1 2 3

tit

x II

x xI

I

I x

x x

x Ix

x

x x x

x x

x

x

x xx

x x

x x x

x x x

x

x x

x x

x x

xU

x x

x x x

Ix x

x

x

T

x

x

x

1) Elgentürcr3truktur
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Gebäude- und Wohnungszählung 1987: Frchserie 5, Heft 3, Tell 2

Gebäude und Wohnungen - §truktur und Betegung des Wohnungsbestandes

Trbel lcn-llunmr
ilachweis

llr. rhs Standadtabel lenprogranms

Drstel lunoselnhelt

Gcbäude nlt lohnraum

Iohngebäude

Somtlge Gebäude mlt llohnraum

Iohnungen

Berotrnte lohnungen

E I gentünnnohnungen/berohnte

l{l etrotrnun ge n/ berohnt e

Serdlnte llohnungen in Gebäuden mit
vol lständl ger tlohnheinnutzung

Frei ze itrohnungen/-rohneinhei ten

Lcerstehende l{ohnungen

El gentumsrohnungen

Sonstlge t{ohneinheiten

Haushal te

Pcrsonen in Haushalten

Berohnte Unterkünfte

l{erkmal e

Errl chtungs jahr/8aual ter

tlohnheinnutzung ( vol I ständi g/tel I reise )

Räunn

llohnfläche

Bdtei zungsari,

Erennstoffart

Ausstrttung (Bad, tlC, Sarmlhelzung)

8

Y7

x

x

x

t

xä

x

x

x

x

x

x

itlt l4ltteln des sozlalen lohnungsbaus
öfftntl ich gefördert (1. Förderungsreg)

illcht mlt liltteln des sozlalen llohnungsbaus
öffcntllch gefördert

Zehl der Yohnungen ln Gebäude

Reglonalq GI lederqnq

Eund

Land

x

x

x

x

2 3I 4 5 6 7

6IZ-AilEln-
debl rtt n I1 t2 lr3 I4 td7

x

x

x

I x t x

x x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x

x t x x

x x

xa)

x x x x x x

x x x

x x x

x

x I x x x

x x x

T x x

x x

x

x

x

x x

x

t x

x x i x x x

x x x x x x x

Irr

a) Yon Eigentüner selbst genutzt.
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Gebäude- und Wohnungszählung 1987: Frchserls 5, Heft 3, Tell 3
Gebäude und' Wohnungen - Mietenstruktur

Tabcl len-ilunmr
]{achrel s

2

Drrstel I unqsel nhel t
8abäude mlt lohnraum

tlohngrebäude

Sonstlge Gebliude mlt lohnraum

Berohnte llnterkünfte

llohnungen

Eerohnte lohnungen

Ei gentünnrrohnungen /berohnte

lli etrohn ungen/berohnte

Frel ze I twohnungen/-rohne'l nhelten

Leerstehende llohnungen

Sonstige l{ohneinheiten

llerkmal e

Erri chtungsJ ahr/Baua'l ter

llohnfl äche

Ausstattung (Bad, lf, mit/otrne Sanmlheizung)

l{it l,litteln des sozialen lJohnungsbaus
öffentlich gefördert (1. Förderungsweg)

Ihrrchschni ttsmi ete je

- l,ll etpreisstufen

Reqionale Gliederung

Eund

Lrnd

I

I

x

x

x

I

x

x

x

x

x

x

x

t
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Gebäuds- und Wohnungszählung 1987: Fachserie 5, Helt 4, Teil t
Wohnsltuation der Haushalte - Art der Unterbringung

Ttbellen-t{uImr
I{achre I s

5

Darstel lunqseinhelt

llrushälte x

xElgentü'mrhaushal te
Hauptnietcrhrushalte

Haushalte der lnhüer von lohnungen
und sonstigallohnelnhelten in Gebäuden

ttlt llltteln des sozialen l{ohnungsbaus
öffentlich gefördert (1. Förderungsreg)

l{lcht mit l4ltteln des sozialen l{ohnungsbaus
öffentlich gefördert

x

lhrknale

Erri chtungsJahr/Baual ter

l{ohnhelmutzung

Selbstberohnte Räurc

Personen Je selbstbewohnteil Raun

tJohnfläche

Ausstattung (Bad, llC , nlt/ohne Surmlhelzung)

x

Haushaltsgrö8e

Soziale Stellung der

Altersgruppe der Bezugsperson

Reqionale GllederunE

Bund

Land

1) Person, die ülemiegend zun Unterhalt des Haushalts belträgt.

I 2 3 4

Hl H2 H3

I x x x

It x x

xx x

x x

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x x x

x x

x x

I x x x

x x x x

x

x

x

x

x
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Gebäude- und Wohnungszählung 1987: Fachserle 5, Heft 4,Tell 2

Wohnsituation der Haushalte - Mletaufwendungen

Tabel len-tlurmr
llachre I s

3

Drstel lunqse'b[elt
Hlushalte

Elgentümrhaushal te
Hruptmleterhaush alte

drr. Ausl änderhaushalte

ihrkmale

Errl chtungsJahr/Baual ter
llohnhei nnutzung

Ausstattung (Bad, t[, rnlt/ohne Salrmlheizung)

I

x

illt Hltteln des sozialen llohnungsbaus
öffentlich gefördert (1. Förderungsreg)

lllcht nit illtteln des sozlalen llohnungsbaus
öffentltch geför.dert

lllete Je /l{i etprei sstufen/ili etsunmn

ilonatl iche I'ltete Je llohneinheit

Haush altsgriße

Soziale Stellung der Bezugsperson

AltersEruppe der Bezugsperson

lejionale Gllederung

Bund

Land

l) Person. dte überriegend zunr tlnterhalt des Haushalts belträgt

x

x

x

x

x

x

x

1 2

GttZ-Gemindeblrtt ]t5

I

I I

I

x

x

x x

x

x

T x

T x

x x

T x

x x
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Gebäude- und Wohnungszählung l98T: Fachserie S, Hett 4, Teit 3
wohnsituation der Haushalte - Ausgewählte Bevölkerungsgruppen

Tabel lcn-llunmr
t{achre12

tQ. des Grundprograrrns (GPR)-f

DustclIunoselnhelt

Hlush.l te

Elgcntümrhaushrltc

Hruptnl eterhaushalte

tht€rnleterhilshrlte
Xohnbcrcchttgtc Personen

Pcrsonen an (ht der Hauptrohnung

Personen ln Haushalten

Ledlge Personen unter
18 Jahren

lcdtge Personen unter
15 Jahren

ledlge Personen unter
6 Jahren

Vcrheirltete Paare unter
36 Jahren

L2

x

x

x

Personen ohne elgene
Hau sh al t sführung

llcrknale

thhnhelrmutzung

Räune

Räw: Je Person

llohnfläche

t
I

tllt llttteln des sozialen
Iohnungsbaus öffentl lch
gefördcrt (1. Förderungsreg) x

lllcit nlt l{lttcln des sozialen
lldrnungsbaus öf fentl I ch
geföidert

Hlete Je

HaushaltsgröBe

Altcrsgruppcn

Stütsrngehörlgkelt

Rcqlonale Gllederung

Eund

Lrnd

2) in Hruptnleterhaushalten.

x

x

I

x

I 2 3 4 5 5 7 8 9 t0 11
AI

A.8.C A2A A?B A3 A.B.C
A4 A5

A.B.C A.g.c
ül

4.8.C
öZ EJ

A.B.C
E5

A.B.C

I I I x

x x I I x x

x x x I x

x x

x x rr) I Ix ,z)
x x

x x

I

x

x

T

x x x x

x x

x x

x x

x x x x x x

T x x x x x

x x I x x

x x x x x x x

I I x T

x

T x x x x I x I I x x

T x I x x x x T I x x

l) in Elgentünnr- und Hluptmleterhaushalten.
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Gebäude- und Wohnungszählung 1987: Fachserie 5, Heft 5

Ergebnisse ftlr nlchtadministrative Gebietsgliederungen - Ausgewählte Strukturdaten

Tabel len-ilurnnr
Nachuel s

7

Darqtellulg!!fulel!
Ccb[ude nlt l{ohnraum

llohngebäude

Sonstlge Gebäude mit llohnraum

llohnungen

Eerohnte tlohnungen

El gentülrcrwohnungen/bewohnte

lli etrohnungen/berohnte

Frei ze itrohnungen/-rohneinhei ten

Leerstehende l{ohnungen

Sonstige llohneinhei ten

Eerohnte Unterkünfte

llerkna'le

Erri chtungsj ahr/Baual ter
lllt ll'ltteln des sozialen llohnungsbaus
öffentlich gefördert (1. Förderungsreg)

tlicht mit l,litteln des sozialen }iohnungsbaus
öffent'lich gefördert

l{i ete Je /l,li etprei s stufen

Durchschnittsm'i ete Je

Regionale Gliederunq

Bund

Land

GerclndegröBenkl assen

Raurordnungsregi onen

Sl edl ungsstrukturel le Gemei ndetypen

I ? 3 4 5 6

4.2

xI I x

xx x x

x x x x

x x x

x x

xx x x

x I x x x

x

x

xx x x

x xx x

x x

xx

xx

x x

x

xx x x x x

x x x x x t

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Gsbäude- und Wohnungszählung l98I: Fachserle S, Heft 6
Wohnraumversorgung

Tabel len-tlurnrer
iltchr€ I s

4

Darstcl I ungselnhql!

Scrohntc lohnungen

Elgentümrrohnurgen

lllctrchnmgen

Ecrolmte tlohnungen ln Gebäuden mlt
vol lständlger lohnhclnnutzung

Lecrstehcnde llohnungen

Frclzeltrchnungen

Sonsti ge lohneinhelten

Hrushalte

Hrushalte in Zreltrohneinhelten

Personen ln Haushalten

Elnpersonenhaushal te

llerknale

lbhnhelnnutzung

Zahl der Räume

Räme Je llohnung

Räune Je Person

Pcrsonen je lJohnung

Pcrsonen Je ßam

Fläcne Je tlohnung

Fläche Je Raun

Fläche.Je Person

Haushal tsgriße

Rcolonrle 6llederuno

Bund

Land

x

x

x

x

x

x

x

x

I 2 3

xl) x x

xI) I x

xl) x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xr) x

r )x' x x

xl' x

,l) x

x' x

,l) T

xr) x x

rl) T x

xl) T x

l) crz 1968.
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Gebäude- und Wohnungszählung 1987
Fachserie 5, SonderverÖtfentlich u ng

" Kartog raphische Darstel I u ng ausgewählter Eckzah len fü r kreisf reie
Städte und Gemeinden"

lnhalt:

1 Anteil der Wohngebäude mit 1 oder 2 Wohnungen

2 Anteil der Eigentümerwohnungen an den bewohnten Wohnungen (Eigentümerquote)
3 Durchschnittliche Wohnfläche der bewohnten Wohnungen
4 Anteil der Wohnungen mit Bad, WC, und Sammelheizung
5 Anteil der bewohnten Wohneinheiten mit Einzel- und Mehrraumofenheizung

6 Anteil der mit Gas beheizten bewohnten Wohneinheiten an den bewohnten
Wohneinheiten mit Block- oder Zentralheizung

7 Antei! der mit Heizöl beheizten bewohnten Wohneinheiten an den bewohnten
Wohneinheiten mit Block- oder Zentralheizung

I Anteil der bis 1900 errichteten Wohnungen
9 Anteil der 1979 oder später errichteten Wohnungen

10 Anteil der öffentlich geförderten Mietwohnungen an den Mietwohnungen
11 Durchschnittlich gezahlte Miete 1e.m2 für bewohnte reine Mietwohnungen

(Anlagen: Kreisgrenzenkafte; Beiheft mit Definitionen von Begriffen und
ergänzende Tabellen)
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Anhang Nr. 59

Veröffenttichungen der Volks, und Bemfszähtun g, lg87 des §tatistischen Bundesamtes

Die Ergebnisse der Volkszählung am 25. tilai 1987 werden vom Statistischen Bundesamt in der Fach-
serie 1: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit veröffentlicht. Verlagsauslieferung durch:
Hermann Leins GmbH & Co. KG, Holzwiesenstr. 2, Postfach 11 52r 7408 Kusterdingen,
Telefon: 07071/33046, Te1ex: 7 262 891 mepo d, Telefax: 07071/33653

Kenn-
zLffer Erschienen

Heft 3

2013103

20131s3

2013104 llef t 4

20t310t

2013102

2013105

2013106

20r3107

20131s7

2013167

20t3108

2013158

2013109

2013159

Heft 1

Heft 2

Fachserie 1: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit
Einzelveröf f entlichungen
Volkszäh1ung vom 25. Uai 1987

Ausgewählte Strukturdaten für Bund und Länder

Ausgewählte Eckzahlen f
und Landkreise .......

ür kreisfrele Städte

Demographische Struktur der Bevölkerung

Teil 1 - Altersaufbau nach ausgewählten llerkmalen -
Teil 2 - Bevölkerungsentwicklung, Geburtsjahre,

Familienstand und Staatsangehörigkeit -

Struktur der ausländischen Bevölkerung

Religionszugehörigkeit der Bevölkerung

Haushalte

Teil I - BevöIkerung in Privathaushalten
Teil 2 - zusammensetzung der Haushalte

TeiI 3 - Ausgewählte Haushaltstypen -
Ergebnisse für nichtadministrative
Gebietsgl iederungen

Teil 1 - Ausgewäh1te Strukturdaten -
Teil 2 - zusammengefaßte Daten über Bevölkerung

und Erwerbstätigkeit
Heft 9 Pendler

Teil 1 - Ausgewählte Strukturdaten -
Teil 2 - Berufs- und Ausbildungspendler

9,70 Aug. 89

9 r7O iluli 89

11,30 Irtai 90

Sept. 9018,70

Sozio-ökonomische Struktur und Unterhaltsquellen
der BevöIkerung, Struktur der Erwerbstätigkeit ..... 13,-

15 r20

15,20

13r'

19,80

17,60

17 r60

okt.

Nov.

Dez.

Jan.

Juni
Aug.

90

90

90

tleft 5

Heft 6

Heft 7

Ileft 8

Sonde rve röf f entl ichung
"Kartographische Darstellung ausgewähl
für kreisfreie Städte und Landkreiser

13, -
17,60

19,80

9t

91

91

Sept. 90

Juli 9:l

JUI i
Juli

Heft 10 Erwerbstätige
201 31 10 Teil 1 - Sozio-ökonomische untl berufliche Gliede-

rung, Schulausbildung -
20t3170 Teil 2 - gtirtschaftliche und berufliche Gllede-

rung, Berufsausbildung -
2013111 Heft ll Schulabschlüsse und Ausbildungsfachrichtungen der

Bevölkerung

91

9l

15,20 okr. 90

22,80 t4ärz 91

17 t60 Febr.91

ter Eckzahlen
2013190
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Anhang Nr. 60

Veröffenlichungen der Gebäude- und Wohnungszählung 1987 des Statistischen Bundesamtes

Die Ergebnisse der Gebäude- und lüohnungszählung am 25. t{ai 1987 werden vom Statistischen Bundesant
in der Eachserie 5: Bautätigkeit und Wohnungen veröffentlicht. Verlagsauslieferung durch:
Hermann Leins GmbH t Co. KG, Holzwiesenstr.2, Postfach 11 52t 7408 Kusterdingen,
Telefon: 07071/33046, Telex: 7 262 891 mepo d, Telefaxz 07071/33653

Kenn-
zLffer Er schienen

Fachserie 5: Bautätigkeit und Wohnungen

Ei nzelve röf fentli chungen

Gebäude- und wohnungszählung
vom 25. t{ai 1987

205 3001 Heft I Ausgewählte Strukturdaten für Bund und Länder

205 3002 Heft 2

20s 3003

205 3053

20s 3063

205 3004

205 3054

205 3054

205 300s

20s 3090

Ausgervählte Eckzahlen für kreisfreie Stä<i
Landkr e i se

te und

1 1 ,30 okr. 89

8, - 4ug

Heft 3 Gebäude- und Wohnungen

Teil 1: Struktur und Nutzung des Gebäudebestandes I 5,90 Okt.. 90

TeiI 2: Struktur und Belegung des Wohnungsbestandes . 22t10 Okt. 90

TeiI 3: urietenstruktur 22,10 Okt. 90

Heft 4 Wohnsituation der Haushalte

TeiI 1: Art der Unterbringung 19,80 Mai 91

leiI 2: Mietaufwendungen 22,80 ltai 91

TeiI 3: Ausgewähite BevöIkerungsgruppen 19,80 JuIi 91

Heft 5 Ergebnisse ftir nichtadministrative cebiets-
gI iederungen

TeiI 1: - Ausgelrählte Strukturdaten - 1 3,- lug. 90

205 3006 Heft 5 wohnraumversorgung 1lr30 Dez. 89

89

Sonderveröffent I ic hung
"Kartographische Darstellung ausgewähltefür kreisfreie Städte und Landkreise" ..

r Eckzahlen
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Anhang Nr. 6l

tJbersicht über die in !'Wirtschaft und Statistik" erschienenen Aufsätze zur Volks- und
Berufszählung sowie Gebäude- und Wohnungszählung 1987

TiteI Jahr

Volkszählung 1 987 - Rechtliche Grundlagen und Konzept
nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom
I 5. Dezember 1 983 12/1 986

Zweck und Bedeutung der Volks-, Berufs-, Gebäude- und
hlohnungszählung 3 /1 987

Erste Ergebnisse der Volkszählung 1987 12/1988

Haushalte 1987 - Methode und Ergebnis der Volkszählung 5/1989

Ergebnisse der Volkszählung 1987 zvr Erwerbstätigkeit
im langfristigen Vergleieh 8/ 1 e89

Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählung:

- Bestand an Gebäuden und lilohnungen 1987
- Größe und Ausstattung der lilohnungen 1987
- Wohnraumversorgung der Haushalte 1987 8/ 1 989

Beheizung der Miet- und Eigentirmerwohnungen 2/ 1 991

Allgemeine und berufliche Schulbildung der Bevölkerung 3/1991

lrlieten in der Bundesrepublik Deutschland 3/1e91

lrlohnraumversorg ung ausgewählter BevöIke-
rung sgruPpen 5/ 1 991

Mietsituation ausgewählter Haushalte 7/1991

Berufs- und Ausbildungspendler 1987 8/ 1 991

außerdem:

Volkszählung 1 986 - Vollerhebung oder Stichprobe 2/1 98s

Volkszählungen im internationalen Vergleich
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Anhang Nr. 62

Veröffentlichungen der Volks- und Berufszählung 1987 der Statistischen Landesämter
Stand: lü'4ai1992

Kennziffer
Bandr/He f t Titel

So nd erve r öffent-
lichungen

A/VZ 87 - 1

A/VZ 87 - 2

A/vz e7 - 3

A/Vz 87 - 4

A/vz, 87 - 5

Schleswig-Holstei n

Ergebnis§e der Volkszählung r87 (Presseinformation)
Gemeindeerqebnisse der Volks- und Eerufszählunq 1 987

Teil 1: Eevölkerung und Altersstruktur
Teil 2: Bevölkerung, Erwerbstätige und Privathaushalte

Statistische Berichte

Bevölkerung und Bevölkerungsdichte in den Gemeinden Schleswig-Holsteins
am 13.9.1950, 6.6.1961, 27.5.1970 und 25.5.1987.

BevöIkerung und Erwerbstätige in den Kreisen Schleswig-holsteins
am 25. tiai 1987 nach ausgewählten Strukturmerkmalen

Berufsauspendler am 25. liai 1987 nach hlohnsitzgemeinden

Ausbildungsauspendler am 25. Ltai 1987 nach Wohnsitzgemeinden

Berufseinpendler am 25. Mai 1987 nach Zielgemeinden
A: Kreisfreie Städte, Kreise Dithmarschen, Herzogttxr Lauenburg

und Nordfriesland
B: Kreise Ostholstein, Pinneberg, PIön und Rendsburg-Eckernförde
C: Kreise Schleswig-Flensburg, Segeberg, Steinburg und Stormarn

Ausbildungseinpendler am 25. Mai 1987 nach Zielgemeinden

Kreisstatistik Schleswig-Holstein 1987
Teil 1: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit
Teil 2: Pendler

Gemeindestatistik Schleswig-Holstein 1 987
Teil 1: BevöIkerung und Erwerbstätigkeit
Teil 2: Pendler

A/Vz

A/vz

A/VZ

A/vz

A/vz

87-6

87-7

87 - 10

87-8

87-9

lVohn
Amtl

platzverzeichnis Schleswig-Holstein 1 987
iches Verzeichnis der limter, Gemeinden und liohnplätze

A/vz 1987 - 2

vz-J /87
vz-J /87

Hamburg

Statistische Berichte

Ergebnisse der Volkszählung am 25.5.e7
Teil 1: Volks- und Berufszäh1ung

Niedersachsen

Statistische Berichte

Gemeindeergebnisse der Volkszählung 1 987
Kreisergebnisse der VoIkszählung 1987 - BevöIkerung und Erwerbstätigkeit
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Kennziffer
Band,/Hef t

Band 469-472
Band 524-527

Band 495

Band 528

Band 51 6

Band 51 7

Band 51 8

A/vz 1987 - 1

D/AZ 1987 - 1

F/cwz 1987 - 1

Heft 79

Titel

noch: Niedersachsen

Statistik Niedersachsen

Gemeindestatistik Niedersachsen 1 987Teil 1: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit(Heft 1 bis 8 nach Regierunosbezirken)

Kreisstatistik Niedersachsen 1987
TeiI 1: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit

Teit l: BevöIkerung und Erwerbstätigkeit
Pendlerdaten

Volks- und Arbeitsstättenzählung 1987 (Landesergebnisse)
TeiI l: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit

Heft 1 - Bevölkerung nach Alterr Schulabschluß, Familienstand und
Re1 ig ionszugehör igke it

Heft 2 - Bevölkerung nach Beteiligung am Erwerbsleben sowie nach
Stellung im Beruf

Heft 3 - Haushalte nach Altersgruppen der Partner sowie nach
Haushaltsg röße

Bremen

Statistische Berichte

Volks-, Berufs-r Gebäude-, h-ohnungs- und Arbeitsstättenzählung im
Lande Bremen am 25. Mai 1987. Ergebnisse für das Land Bremen sowie für
die Städte Bremen und Bremerhaven nach Stadtbezirken (Gemeindeblatt -
Fassung A)

Statistische Mitteilungen
Volkszählung am 25. Mai 1987, TeiI 1: Vo1ks- und Berufszählung
1.1 Bevölkerung in den Städten Bremen und Bremerhaven nach Verwaltungs-

bezirken. Regionalstatistische Ergebnisse 1987 im Vergleich mit 1970
1.2

1.2

1.2

1

2

3

Stand und Gliederung der BevöIkerung
( Mindestveröffentl ichungsprog ramm )

Unterhalt und Erwerbstätigkeit der BevöIkerung
( Mi ndestveröffentl ichungsprog ramm )

Struktur der Haushalte
Mindestveröf fentl ichungsprog ramm )
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Kennziffer
Band/ Heft

Sonde rheft

Sonde rheft

v 01

v02

Titel

noch: Bremen

Bevölkerung in den Städten Bremen und Bremerhaven am 25. uai 1987 und

am 27. Mai 1970 nach Verrraltungsbezirken

zur demographischen und sozialstrukturel,len Entwicklung Bremerhavens.
Ausgewählte Ergebnisse der Volks-, Berufs-, Gebäude-, wohnungs- und
Arbeitsstättenzählungen 1950, 1961, 1968, 1970 und 1987

No rd rhe in-westfalen

Statistische Berichte

Die BevöIkerung der Gemeinden Nordrhein-Westfalens am 25. Mai 1987

Bevölkerung, Er!üerbstätige und Privathaushalte in den Gemeinden Nordrhein-
westfalens am 25. Mai 1987 nach ausgewählten Strukturmerkmalen

Sonderreihe zur Volkszählung 1987 in Nordrhein-westfalen

Gemeindeergebnisse VZ - für alle Bundesländer vereinbartes Mindestver-
öffentl ichung sprog ramm

Bevölkerung, Privathaushalte und Erwerbstätige (VZ-Gemeindestatistik - TeiI I)

Berufs- und Ausbildungspendler (VZ-Gemeindestatistik - Teil II)

Vteitere Gemeindeergebnisse der vz

Bevölkerung am 13.9.1950, 6.6.1961, 27.5.1970 und 25.5.1987

BevöIkerung nach Altersjahren

Bevölkerung nach Familienstand und Religion

Auspendler nach Wohnsitz und Zielort

Privathaushalte nach cröße, Struktur und Beteiligung am Erwerbsleben

Bevölkerung nach Ausbildungsstand

Bevölkerung nach Altersgruppen und Staatsangehörigkeit

Deutsche und ausländische Bevölkerung nach Beteiligung am Erwerbsleben
sowie Stellung im Beruf

Deutsche und ausländische Erwerbstätige nach t{irtschaftsabteilungen
und Stellung im Beruf

Privathaushalte nach Alter und Erwerbsbeteiligung der Bezugsperson

Deutsche und ausländische BevöIkerung nach der überwiegenden Quelle
des Lebensunterhalts

l. 1

2

2

3

2.2

2. 4

7

9

2.10

32

2

2

2

2

2

5

6

2 11
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Kennziffer
Band,/He f t TiteI

noch : Nordrhein-Westfalen

Einpendler nach 2ielort und Wohnsitz

Ergebnisse der VZ für kreisfreie Städte und Kreise - für alle Bundesländer
ve reinbartes Mi ndestveröf f entl ichung sprog r€rmm

Bevölkerung und Privathaushalte

Bevölkerung und Er!üerbstätigkeit

Berufs- und Ausbildungspendler (Kreisebene)

Landesergebnisse der VZ

Bevölkerung und Erwerbstätige nach ausgewählten Strukturmerkmalen

2.13

3.

3. 1

3. 2

3. 4

5.

5. 1

5.2

s. 3

5. 5

5.7
5. 8

5. 9

5.t0

5.ll

5.12

6.

Erwerbstätige nach Altersgruppen, Familienstand, Stellung im Beruf
und Beschäftigungsumf ang

Erwerbstätige nach Altersgruppen sowie nach rdirtschaftlicher undberuflicher Gliederung

Erwerbstätige nach erlerntem und ausgeübtem Beruf

Bevölkerung und Erwerbstätige nach siedlungsstrukturellen Gemeindetypen

Erwerbstätige in sozioökonomischer Gliederung nach Haushaltsgröße,
Altersg ruppen und Schulabschlu6

BevöIkerung nach Alter und Ausbildungsstand

Errrerbstätige nach dem Ausbildungsstand in beruflicher und wirtschaft-licher Gliederung

Berufs- und Ausbildungspendler nach ausgewählten Strukturmerkmalen

Privathaushalte - Strukturdaten

Ergebnisse der VZ und c}tiZ für andere Gebietsgliederungen

BevöIkerung und Privathaushalte sowie Gebäude und Wohnungen
(Ausgewäh1te Ergebnisse für Gemeindeteile)
Regierungsbezirk Düsseldorf
Regierungsbezirk KöIn
Regierungsbezi rk liünster
Reg ierungsbezi rk Detmold
Reg ierungsbezirk Arnsberg

Auspendler nach 9tohnsitzgemeindeteil und Zielort
- Ausgewählte Ergebnisse für Gemeindeteile -
Reg ierungsbezirk Düsseldorf
Regierungsbezirk Köln
Reg ierungsbezi rk Münster
Reo ierungsbezi rk Detmold
Reg ierungsbezi rk Arnsberg

1

2

3

4

5

6

6

6

6

5

6.2

6. 2. 1

6.2.2
6.2.3
6. 2. 4

6.2.5
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Kennziffer
Band,/He f t

Ao/vz 1981/s

Ao/vz 1987/s-4

AO/VZ 1987-1

AO/VZ 1987-2

AO/vz 1987-3

AO/VZ 1987-4

AO/VZ 1987-5

Ti teI

Hessen

Statistische Berichte

Ausgewählte Strukturdaten über BevöIkerung und Erwerbstätigkeit
in den hessischen Gemeinden 1950, 1961 und 1970
(Vergleichsdaten zur Volkszählung 1987)
S-l : Regierungsbezirk Darmstadt
S-2: Regierungsbezirk Gießen
S-3: Regierungsbezirk Kassel

Alntliche Bevölkerungszahl des Landes Hessen am 25. Mai 1987 und aus-
gewählte Strukturdaten der kreisfreien Städte und Landkeise

BevöIkerung und Altersstruktur in den hessischen Gemeinden
Heft 1 : Regierungsbezirk Darmstadt
Heft 2: Regierungsbezirk Gießen
Heft 3: Regierungsbezirk Kassel

Die BevöIkerungsstruktur in den kreisfreien Städten und Landkreisen

Privathaushalte in den hessischen Gemeinden am 25. Mai 1987 nach
Haushaltsg rößen

Ausgewählte Strukturdaten über die Bevölkerung €rm 25. Mai 1987 nach
Gemeinden und Gemeindeteilen
Heft 1: Kreisfreie Städte Darmstadt, Frankfurt am Main, offenbach am Main,

wiesbaden und Kassel
Heft 2: Landkreis Bergstraße
Heft 3: Landkreise Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau und Offenbach
Heft 4: Hochtaunuskreis und Main-Taunus-Kreis
Heft 5: Main-Kinzig-Kreis
Heft 6: Odenwaldkreis
Heft 7: Rheingau-Taunus-Kreis
Heft 8: Wetteraukreis
Heft 9: Landkreis cießen
Heft 10: Lahn-Dill-Kreis
Heft 11: Landkreis Limburg-Weilburg
Heft 12: Landkreis uarburg-Biedenkopf
Heft t3: Vogelsbergkreis
Heft l4: Landkreis FuIda
Heft l5: Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Heft 16: Landkreis Kassel
Heft l7: Schwalm-Eder-Kreis
Heft l8: Landkreis waldeck-Frankenberg
Heft l9: Werra-Meißner-Kreis

Berufsauspendler am 25. Mai 1987 nach wohnsitzgemeinden und
ausgewählten Zielgemeinden
Heft 1: Regierungsbezirk Darmstadt
tleft 2: Regierungsbezirk Gießen
Heft 3: Regierungsbezirk Kassel
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Kennziffer
Band,/Hef t Ti tel

noch: [iessen

Berufseinpendler am 25. Mai 1987 nach Zielgemeinden und ausge-
wählten h.ohnsi tzgeme ind en
Heft l: Regierungsbezirk Darmstadt
Heft 2: Regierungsbezirk Gießen
tieft 3: Regierungsbezirk Kassel

Ausbildungsauspendler an 25. llai 1987 nach hlohnsitzgemeinden
ausgewäh1ten Zielgemeinden

F.O/VZ 1987 -6

AO/VZ 1987-7

AO/VZ 198'l-8

Heft 1

Nr. 251

A/vz-1

A/vz-2

A/vz-3

A/vz-4

uno

Ausbildungseinpendler am 25. Ilai 1987 nach Zielgemeinden und
ausgewählten hiohnsitzgemeinden

- Hessische Gemeindestatistik -
Sonderausgabe zur völkszählung 1981
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit am 25. Mai 1987

Beiträge zur Statistik Hessens

Volks- und Berufszäh1ung 1987
Heft l: Dlethoden, Bevölkerungsstruktur, Lebensunterhalt
Heft 2: Erwerbstäti,gkeit und berufliche Gliederung
Heft 3: Schul- und Berufsausbildung
Heft 4: Pendelwanderung
Heft 5: Haushaltsstrukturen

( in Vorbereitung )

Rheinland-Pfal z

Statistische Berichte

Bevölkerung der Gemeinden am 25. llai 1987 mit Vergleichsdaten der
Vo1kszählung 1970 und der Bevölkerungsfortschreibung zum 24. llai 1987

Bevölkerungr Erwerbstätige und Privathaushalte am 25. tvrai 1987 in
den kreisfreien Stäclten und Landkreisen

Berufsaus- und -einpendler sowie Ausbildungsaus- und -einpendler nach
benutztem Verkehrsmittel und benötigtem Zeitaufwand am 25. Mai 1987
in den Gemeinden

Auspendler (Erwerbstätige sowie Schüler und Studierende) nach wohnsitz-
und Zielgemeinden

Einpendler (Erwerbstätige sowie SchüIer und studierende) nach ziel-
und Vvohnsitzgemeinden

A/vz-s
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Kennz i ffer
Band,/Hef t Titel

Band 327

Band 328

Band 331

Band 332

Band 333

Band 334

Bancl 401

Band 402

noch: Rheinland-Pfalz

Quellenbände:

Methodische Grundlagen und Abwicklung
VoIks-, Berufs-, Gebäude- und WohnungszähIung '1987

cemeindestatistik Rheinland-Pf aIz
Volks- und Berufszählung 1987

Kreisstati stik Rheinland-Pf alz
Volks- und Berufszählung 1987

Unterhaltsquellen, Religionszugehörigkeit und Haushaltszusammenhailg 1987

Erwerbstätigkeit und Ausbildungsstand 1987

Volks- und BerufszähIung 1987
Pendelwanderung I 987

Baden-l{Qr!tem!e!9

Methodische Grundlagen und textliche Darstellung der Ergebnisse
Heft 1: Dokumentation
Heft 2: Methode und Analysen
Heft 3: Kartographie

Regionalergebnisse der Volks- und Berufszählung 1987
Heft 1 : Strukturdaten zu Bevölkerung und Erwerbstätigkeit - Kreis-

und Gemeindeergebnisse
Heft 2 : Bevölkerungs- und Haushaltsstruktur - Kreis- und Gemeinde-

ergebnisse -
Heft 3 : Bevölkerungs-, Haushalts- und Erwerbsstruktur der Ausländer

- Kreis- und Gemeindeergebnisse -
Heft 4 : Erwerbsstruktur - Kreis- und Gemeindeergebnisse -
Heft 5 : Strukturdaten zu Bevölkerung und Erwerbstätigkeit - Regions- und

Krei se rgebni sse
Heft 5 A: Demographische und erwerbsstatistische Eckdaten in den Regie-

rungsbezirken Stuttgart und Tübingen nach Gemeindeteilen
- Kreis- und Gemeindeergebnisse -

5 B: dto. Regierungsbezirke Karlsruhe und Freiburg
Heft 7 A: Die Pendlerverflechtung in Baden-württemberg (euspendler)

- Gemeindeergebnisse
7 B: Die Pendlerverflechtung in Baden-Württemberg (Einpendler) - Gemeinde-

ergebnisse -
Heft 8 : Strukturdaten zur Pendlerwanderung - Gemeinde- und Kreisergebnisse
Heft 9 : Sozial- und Erwerbsstruktur nach Raumkategorien des Landesentwick-

Iungsplanes - Regierungsbezirks- und LEP - Raumergebnisse

-706-



Kennziffer
Band,/Hef t Ti tel

Heft

Heft

Heft

Heft

l0A:

108:
11 :

122

I 3A:

noch:@g

Vergleichsdaten zur Zählung 1970 für die Regierungsbezirke
Stuttgart und Tübingen
dto. Regierungsbezirke Karlsruhe und Freiburg
Soziodemographische crunddaten nach lilahlkreisen
- Bundes- und Landtagsirahlkreisergebnisse
Bevölkerungs- und Erwerbsstruktur, Pendler
- Arbeitsamtsbezirks- und Dienststellenbezirksergebnisse -
Soziodemographische Grunddaten der evangelischen und römisch-
katholischen BevöIkerung in den Regierungsbezirken Stuttgart und
Tübingen - Kreis- und Gemeindeergebnisse -
dto. Regierungsbezirke Karlsruhe und Freiburg
Soziodemographische Grunddaten der Bevölkerung insgesamt und der
römisch-katholischen Bevölkerung in der Diözese Rottenbürg-
Stuttgart - Dekanats- und Kirchengemeindeergebnisse -
clto. Erzdiözese Freiburg

Bevölkerung und Erh,erbstätigkeit
Ergebnisse der Volkszählung am 25. Ilai 1987

Pendlerströme
Die Auspendler nach vtohnsitz- und Zielgemeinden in Bayern
Ergebnisse der Vo1kszählung am 25. üai 1987

Pendlerströme
Die Einpendler nach Ziel- und Wohnsitzgemeinden in Bayern
Ergebnisse der volkszählung am 25. üai 1987

1 3B:
Heft 14A:

1 48:

Band 405

Band 426

442 a,b Band 1

444 Band 4

Fachbereichsergebnisse der Volks- und Berufszäh1ung 1987

Ileft 1 : Berufsstruktur der Erwerbstätigen - Landesergebnisse -
Heft 2 : Wirtschaftsstruktur der Erlrerbstätigen - Landesergebnisse -
Heft 3 : Bildungsstruktur der Erwerbstätigen - Landesergebnisse -
Heft 4 : Erlernter und ausgeübter Beruf der Erwerbstätigen

- Landesergebnisse .:
Heft 5 : HaushaltBstrukturen - Landesergebnisse -
Heft 6 : Bevölkerung in Privathaushalten, verheiratete Paare - Landeser-

gebnisse -
Heft 7 : Nichteheliche Lebensgemeinschaften - Landesergebnisse -
Heft 8 : BevöIkerungsstruktur - Demographische Daten - Landesergebnisse -
Heft 9 : Erwerbstätige - Strukturdaten - Landesergebnisse -

Regionalstruktur Baden-Württemberg 1987
Gemeinde- und Kreisdaten der Volks- und Berufszählungdn 1961, 1970 und 1987

Bayern

Beiträge zur Statistik Bayerns

Bayerische Gemeindestatistik 1 987

445 Band 5
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Kennziffer
Band,/Hef t Titel

noch: Bayern

Pendelwanderung in Bayern
Teil I
Aus- und Einpendler nach Verkehrsmittel und Zeitaufwand sowie'
Erwerbstätige am wohn- bzw. Arbeitsort
Pendelwanderung in Bayern
Teil II
Pendler und Erwerbstätige am Wohn-/Arbeitsort 1970 und 1987;
Berufspendler und Erhrerbstätige am Arbeitsort nach ausgewählten Strukturmerk-
malen sowie inneroemeindliche Pendler 1987

454 a,b Band 8 Strukturdaten aus den Volkszählungen 1970 und 1987

440

Weitere Veröffentlichungen auf Gemeinde- bzw. Gemeindeteilsebene

Amtliches Gemeindeverzeichnis für Bayern mit Ergebnissen der Volkszählung
am 25. Mai 1987 und den Einwohnerzahlen am 31. Dezembec 1987

452 Band 6

453 Band 7

450

451

446 Band 1

455 Band 3

Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern

Die Gemeinden Bayerns nach dem Gebietsstand 25. Mai 1987
Die Einwohnerzahlen der Gemeinden Bayerns und die Änderungen im Bestand und
Gebiet von 1840 - 1987

Bayerische Kreisstatistik 1987

Bevölkerung und Erwerbstätigkeit
Ergebnisse der Volkszählung am 25. Mai

Strukturdaten über die Pendelwanderung
Ergebnisse der Volkszählung am 25. Mai

1987

1 987

455

457

471

Sachgeb ietstabel 1 en
Stand und Gliederung der Bevölkerung

Unterhalt und Erwerbstätigkeit der BevöIkerung

Struktur der Haushalte

Statistische Berichte

Einwohner zahl en
Gemeinden, Kreise, Regierungsbezirke in Bayern
Ergebnisse der VolkszähIung vom 25. Mai 1987, der Bevölkerungsfortschreibung
vom 24. l':ai 1987 und der Volkszäh1ung vom 27. Mai 1970

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung in Bayern nach Altersgruppen und
Geschlecht - Kreisdaten - Stand: 25. Mai 1987

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung in Bayern nach Religionszugehörigkeit,
Familienstand, Haushaltsgröße - Kreisdaten - Stand: 25. Mai 1987

Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung in Bayern nach überwiegendem Lebens-
unterhalt - Kreisdaten - Stand: 25. Mai 1987

Bevölkerung am Ort der Haupthrohnung in Bayern nach Bildungsstand
- Kreisdaten - Stand: 25. Mai 1987

Erwerbstätige am Ort der liauptwohnung in Bayern nach Wirtschafts-
bereichen und Stellung im Beruf - Kreisdaten - Stand:25. I.tai 1987

BevöIkerung, Erwerbstätiqe, Privathaushalte, Gebäude und Wohnungen
in Bayern - Gemeindedaten - Stand: 25. Mai 1987

A,/Volkszählung I 987
-1

-4

2

3

5

6

7
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Kennziffer
Band/Heft Ti teI

noch: Bayern

Strukturdaten der evangelischen Bevölkerung
kreisen und Dekanaten Stand: 25. Mai 1987

in Bayern nach Kirchen-

Strukturdaten der römisch-katholischen Bevölkerung in Bayern nach
Diözesen, Regionen und Dekanaten Stand: 25. Mai t987

Die Se1bständigen in Bayern
( ceschlecht, Alter, Wi rtschaf tsbereiche und tti rtschaf tsabtei lungen,
Bildungsstand, sozio-ökonomische Gliederungsmerkmale) - Kreisdaten -Stand: 25. Mai 1987

Aus- und Einpendler (Tagespendler) nach Verkehrsmittel und Zeitaufwand
sowie Erwerbstätige am Wohn- bzw. Arbeitsort in Bayern - Kreisdaten -Stand: 25. Mai 1987

strukturdaten über die Ausländer in Bayern - Kreisdaten - stand: 25. Mai l9g7

Strukturdaten über die Frauen in Bayern
TeiI I:

- 11

-8

-9

10

-12

t3

t5

14

Iteibliche BevöIkerung am Ort der Hauptwohnung nach AIter, Familien-stand, Staatsangehör igkeit, Ausbi ldung sstand, ReI ig ionszugehö r ig-keit sowie Beteiligung am Erwerbsleben. Stand 25. Mai ,l987.

A/vz

A/vz

A/vz

A/vz

A/vz

87 - 1

87-2

87 - 3

87-4

87 - 5

TeiI II: Weibliche BevöIkerung in Privathaushalten - Stand: 25. Mai l9g7
Sernpendler in Bayern - Kreisdaten - Stand: 25. titai l9g7

Saarland

Stati§tische Berichte

nBevölkerung am Ort der Hauptwohnung" (Gemeindeergebnisse)

'Privathaushalte nach der Größe" (Gemeindeergebnisse)

"Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung im Saarland nach Alterund Geschlecht" (Kreiszahlen)

"Privathaushalte nach der Größei (Gemeindeteilergebnisse)

"Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung,, (Gemeindeteilergebnisse)

Einzelschr i ften

Gemeindestatistik 1987'rBevölkerung und Erwerbstätigkeitr

"Berufsauspendler nach Wohnsitz- u. ausgewählten Zielgemeinden',

nBerufseinpendler nach Ziel- u. ausgewählten Wohnsitzgemeinden"

iAusbildungsaus- u. -einpendrer nach ausgewählten ziel- u. Herkunfts-gemeinden"

Nr. 75

Nr. 76

Nr.78

Nr. 79
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Nr

Nr

Kennz i f fer
Band,/Hef t

Nr. 82

Nr. 83

Nr. 84

Nr. 88

89

90

Sonderheft 403,
Heft 1 , 4/89

Sonderheft 406,
Heft 2, 12/89

Sonderheft 415,
Heft 3, l/90

Sonderheft 422,
Heft 4 , 10/90

Sonderheft 428
Heft 5 , 6/91

TiteI

noch: Saarland

Kreisstatistik 1 987

Gemeindestatistik 1987 ."Pendler"

Amtliches Gemeindeverzeichnis (13. Auflage) nach dem Stand vom 31.12.89
(mit Ergebnissen der volks- und Berufszählung 1987)

Sachgebietstabellen, Band I ostand'und Gliederung der Bevölkerung"

Sachgebietstabellen, Band II "Unterhalt und Erwerbstätigkeit der Bevölkerung"

Sachgebietstabellen, Band III "struktur der Haushalte"

Berlin (rlest)

Berliner Statistik - sonderhefte

TeiI I - volks- und Berufszählung

- Bevölkerung und Erwerbstätigkeit in den Bezirken -

- BevöIkerung, Erwerbstätige und Haushalte in clen Statistischen
Gebieten (Gemeindestatistik) -

- Bevölkerung nach Alter sowie Familienstand, Staatsangehörigkeit,
Religionszügehörigkeit, überwiegendem Lebensunterhalt und Be-
teiligung am Erwerbsleben -

- Erwerbstätige in demographischer, wirtschaftlicher und sozialer
Gl iede rung

- Erwerbstätige in beruflicher Gliederung
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Anhang Nr. 63

Veröffentlichungen der Gebäude und Wohnungszählung 1987 der Statistischen Landesämter
Stand: Mai 1992

ft Ti tel

Scfl eswi g-Hol stei n

Sonderver-
öffentl ichung

Gemeindeergebnisse der Gebäude- und t,lohnungszählung'87

F/Gl'lZ 1987 - 1

Statistische Berichte
Gebäude und.l{ohnungen in den Kre'isen Schleswig-Holsteins am 25. Mai 1987 nach ausgewählten
Strukturmerkmal en

F lGUZ 1987 - ?

F/Gblz 1987 - 3

F lGUZ 1987 - 4

FlGUZ t987 - 2

Band 479 - 482

Band 496

Band 519

AlUZ 1987 - I
DlAZ 1987 - l
F/GI{Z 1987 - I

Statistische Berichte
t{ohngebäude und }lohnungen in den Gemeinden Schleswig-Holsteins
Gemeindestatistik Schleswig-Hol stein 1987
Teil 3: Gebäude und lrlohnungen

Kreisstatistik Schleswig-Holstein 1987

Teil 3: Gebäude und I'lohnungen

[,lamburg

Statisti scher Bericht
Ergebnisse der Volkszählung am 25.5.1987
Teil 2: Gebäude- und I'lohnungszählung

2.2 Gebäude, Uohnungen und Haushalte
(Mi ndestveröf fentl i chungsprogram)

N i edersachsen

Stati stik Niedersachsen
Gemeindestati stik Niedersachsen 1987
Teil 2: Gebäude und I'lohnungen

Krei sstati stik Niedersachsen 1987
Teil 2 - Gebäude und I'lohnungen -
Volks- und Arbeitsstättenzählung 1987 (Landesergebnisse)
Teil 2: - Gebäude und l{ohnungen -
Haushalte, Gebäude und l{ohnungen nach Regierungsbezirken

Bremen

Statistische Berichte
Yolks-, Berufs-, Gebäude-, l{ohnungs- u. Arbeitsstättenzählung im Lande Bremen am 25. Mai 1987
Ergebnisse für das Land Bremen sowie für die Städte Bremen und Bremerhaven nach Stadtbezirken
(Geneindebl att-Fassung A)

Statisti sche ili ttei lungen
Volkszählung am 25. !4ai 1987,
Teil 2: Gebäude- und l{ohnungszählung
2.1 Gebäude_und lrlohnungen in den Städten Eremen und Bremerhaven nach Verwaltungsbezirken

Regionalstatistische Ergebnisse 1987 im Vergleich mit 1968

Heft 80
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nnz er
Sand/He

Titel

Nordrhein-l'lestfal

Stati sti sche Berichte
Gebäude und wohnungen in den Gemeinden Nordrhein-l{estfalens am 25. Mai 1987

Gebäude, llohnungen und Haushalte in den Gemeinden Nordrhein-f{estfalens am 25. Mai 1987 nach
ausgewähl ten Strukturmerkmal en

Sonderreihe zur Volkszählung 1987 in Nordrhein-l{estfalen
Gebäude, I'lohnungen und Haushalte (GWZ-Gemeindestatistik)

Gebäude, l,lohnungen und Haushalte nach ausgewählten Strukturmerkmalen (Gemeindeergebnisse)

Gebäude, llohnungen und Haushalte (Kreisfreie Städte und Kreise - Mindestveröffentlichungs-
programm)

Gebäude und l{ohnungen nach Atter, Ausstattung und Belegung (Landesergebnisse)

Haushalte in Gebäuden und Wohnungen (Landesergebnisse)

Hessen

Statistische Benichte

Ausgewählte Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählung am 25. Mai 1987 (für Kreisfreie
Städte und Landkreise)
Ausgewählte Strukturdaten über Gebäude und l,lohnungen am 25. Mai 1987 in den hessischen Gemeinden

Heft 1: RB Darmstadt
Heft 2: RB Giessen

Heft 3: RB Kassel

Ausgewählte Strukturdaten über Gebäude und Wohnungen am 25. Mai 1987 in den hessischen
Gemeinden und Gemeindetei len
Heft 1: RB Darmstadt
Heft 2: RB Giessen
Heft 3: RB Kassel

Hessi sche Gemeindestati stik
Sonderausgabe zur Volkszählung 1987

Gebäude und Wohnungen am 25. Mai 1987

Beiträge zur Statistik Hessens

Gebäude- und I'lohnungszäh1ung 1987

Heft 1: Gebäude und l,'lohnungen

Heft 2: Wohnraumversorgung und Mieten

Stati sti sche Berichte
Gebäude, t'lohnungen und Mieten am 25. Mai 1987 für Kreisfreie Städte und Landkreise

Gebäude und !'lohnungen am 25. Mai 1987 - Ergebnisse fÜr Gemeinden mit 2 000 u.mehr
Einwohnern -

Quel I enbände

Gemeindestati sti k Rheinl and-Pf al z - Gebäude- und I'lohnungszähl ung 1987

Gebäude und !'lohnungen 1987
- Gebäude- und Wohnungszählung 1987 -

v03
v05

1.2
2.12
3.3

5.4
5.5

FolGl'IZ 1987 - I
F'IGUZ L987 - 2

FOlGl'lZ 1987 - 3

Heft 2

Nr.247

F/l'lohnungs -
zählung 1

F/||ohnungs-
zählung 2

Band 330

Band 335

- 7't2 -
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Band 403

Band 406

Heft l:
Heft 2:
Heft 3:
Heft 4 A:

Heft
Heft
Heft
Heft
Heft
Heft
Heft

4 B:

5:

6:
7:
8A:
8 B:

9:

Heft 10:

Heft ll:

Ti tel

Batlen-}.lü rttemberg

Regionalergebnisse der Gebäude- und tlohnungszählung 1987

Strukturdaten zu Gebäuden und Wohnungen - Kreis- und Gemeindeergebnisse -
t{ohnverhältnisse der Haushalte und Wohnungsmieten - Kreis- und Gemeindeergebnisse -
Eigentürcr, Nutzung und Beheizung von Gebäuden und }tohnungen - Kreis- und Gemeindeergebnisse -
Strukturdaten zu Gebäuden und Wohnungen in den RB Stuttgart und Tübingen nach Gemeindeteilen- Kreis- und Gemeindeergebnisse

dto. RB Karlsruhe und Freiburg
Strukturdaten zu Gebäuden und Wohnungen - Regions- und Kreisergebnisse -
I,lohnraumversorgung der Haushalte - Regions- und Kreisergebnisse -
llohnungsmieten - Regions- und Kreisergebnisse -
Vergleichsdaten zur Zählung 1968 für die RB Stuttgart und Tübingen
dto. RB Karlsruhe und Freiburg
t{ohnungsbestand und I'lohnraumversorgung nach Raumkategorien des Landesentwicklungsplanes - Regie-
rungsbezirks - und LEP-Raumergebnisse -
llohnverhältnisse der Haushalte mit älteren lrtenschen - Regions- und Kreisergebnisse -
Wohnverhältnisse der Haushalte mit Kindern - Regions- und Kreisergebnisse -

Fachbereichsergebnisse der Gebäude- und I'lohnungszählung 1987

Gebäude- und l{ohnungsstruktur - Landesergebnisse -
Hausha'lts- und Wohnungsstruktur - Landesergebnisse -

BaJern

Beiträge zur Statistik Bayerns
Bqyerische Gemeindestatistik 1987 (Band 2) - Gebäude und ü'lohnungen - Ergebnisse der GtlZ am 25. Mai 1987

Bayerische Kreisstatistik 1987 (Band 2) - Gebäude und I'lohnungen - Ergebnisse der G}iZ am 25. t4ai 1987

Sachgebi etstabel I en

Struktur des Gebäude- und Wohnungsbestandes

liohnsituation der Haushalte

Statistische Berichte
Gebäude mit Wohnraum, Unterkünfte mit Wohnraum und }{ohneinheiten, I'lohngebäude nach Zahl der
llohnungen und Baualter in Bayern - Kreisdaten - Stand: 25. Mai 1987

I'lohnungen in Gebäuden mit !,lohnraum in Bayern nach Baualter, öffentlicher Förderung, GröBe und
Ausstattung - Kreisdaten - Stand: 25. lvlai 1987

Bewohnte l{ohneinheiten in Gebäuden mit Wohnraum in Bayern nach der Beheizung - Kreisdaten -
Stand:25. Mai 1987

Bewohnte liohnungen nach Größe, Eigentumsverhältnissen und Durchschnittsmieten, Haushalte nach
Größe un<l wohnrechtlicher Stellung in Bayern - Kreisdaten - Stand: 25.l.lai 1987
Strukturdaten zur Wohnraumversorgung in Bayern - Kreisdaten - Stand: 25. Mai 1987
Wohnsituation äIterer Menschen in Bayern - Kreisdaten - Stand: 25. Mai 1987

llohnsituation der Ausländer in Bayern - Kreisdaten.- Stand: 25. Mai 1987
!'lohnsituation alleinerziehender Personen im Alter von 18 bis 50 Jahren - Kreisdaten -
Stand:25. Mai 1987

Heft l:
Heft 2:

Heft 443

Heft 447

Heft 472

Heft 473

F/Gl'lZ 1987 - I
F lGUZ 1987 - 2

F/GIJZ 1987 - 3

F/GI.JZ 1987 - 4

F lGUZ t987 - s

F/GI{Z 1987 - 6

F lGHZ 1987 - 7

F/Griz 1987 - I

-713-

KennzI tter
Band/Heft



Kennzi ffer
Band/He ft Titel

F /GWZ 1987 - |

Nr. 81

Nr.85:

Nr.91
Nr. 92

Sonderheft 404
Heft I, 7/89
Sonderheft 416
Heft 2, 8/90
Sonderheft 432
Heft 3, 12191

Saarl and

Stati sti scher Bericht
Gebäude und Wohnungsbestand auf Gemeindeteilebene

E i nzel schri ften

Gemeindestatistik 1987 - "Gebäude und Wohnungen" -

Kreisstatistik 1987 - "Gebäude und !,lohnungen" -

Sachgebietstabellen, Band IV "Bestand der Gebäude mit }lohnraum und !'iohneinheiten"
Sachgebietstabellen, Band V "Haushalte und tJohnungen"

Ber'l in (l'lest)

- Gebäude und liohnungen in den Bezirken -

- Gebäude, Wohnungen und Haushalte in den Bezirken -

- Gebäude, l,lohnungen und Haushalte in den Statistischen Gebieten -
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Anhang Nr. 64

1987 in der Wohnung

wohnen. aberam
Zwocken. lhr

1987) vom 8,1 1.
mit dem Gesetz über die

- BStatG) vom 22.1.1987 (

Haushaltsmantel
im Verzeichnis der Personen

des Haushalts. die am 25. Mai 1

und ietzt darin wohnen

Für jeden

ist die

der
bitte die Hinwease für das

Seiten- Dieser Bogen enthält

die Vernichtung der

altsma
ndu die

'erforderl ich;
auf

2. allebei der Wiederholungs-
organisatorischen

3. alle
25.

Um evtl. RÜckfragen zu erleichtern, bitten wir um freiwillige Angabe der Telefonnummer.

Gemeindeteil

Stfaße Haus-Nr.

Tel.-Nr

Anschrift

Gemeinde

ln dieser Wohnung am 25. Mai 1987
. . gewohnt und
auch i€tzt noch

wohnend.

. . gewohnt. jetzt
absr nicht mehr

wohnend.

...nichlge-
wohnt, aber ietzt

wohnend.

Lfd. Nr,
der

Person
Familienname. Vorname

Zutreffende Antwort bitte ankreuzen (X)

Heft-Nummer

t 6ta*c, fa., x
2 dte*t. ,hZoh - ,-tC P EL x
3 6t*3, ,haott cea VD'- x lo,r,, t,rl
I

2

3

4

5

t

2

3

4

5
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Hinweise zum Ausfüllen der Erhebungsvordrucke

Allgemeine Hinweise

Für jede Person im Haushalt, die am 25. Mai 1987 hier wohnte und zum Zeitpunkt der Wiederholungs-
befragung noch hier wohnt, ist ein Personenbogen auszufüllen, beispielsweise auch für Säuglinge,

Hauspersonal und Personen mit weiterer Wohnung oder Unterkunft/Zimmer (2. B. auswärts wohnende
Erwerbstätige, Schüler, Studenten, Grundwehrdienstleistende, Zivildienstleistende). Zu diesem

Personenkreis zählen auch Personen in Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünften, die noch zum

Haushalt gehören. Bei Haushalten mit mehr als 5 Personen sind die Personenbogen eines zweiten

Haushaltsheftes zu verwenden.

Hinweise zum Ausfüllen

Beispiel

O gitt" Gemeinde angeben:

t790Ä

Klartext bitte
in Druckbuchstaben

Zahlenangabe

tNiasbad*
(D Geburtsangaben at Geburtsjahr

bl Geburtsmonat
1. Januar bis 24. Mai

25. Mai bis 31. Dez.

fErlz

Ir!z

I1IzIsf+

O Geschtecht männlich
weiblich Zutreffende Antwort

bitte so markieren

O Familienstand ledig
verheiratet
verwitwet

geschieden

Erläuterungen zum Personenbogen

Fragen, die im Personenbogen mit * gekennzeichnet sind, werden auf der Rückseite des Personen-
bogens erläutert.

Sie können darüber hinaus lhren Zählungsbeauftragten fragen oderdas Statistische Landesamt anrufen
und um weitere Erläuterungen bitten.
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lnformationen zur Wiederholungshefragung im Rahmen
der Volkszählung 1987

Warum ist eine Wiederholungshefragung im
Rahmen der Volkszählung 1987 notwendig?
lm Mai 1987 wurde wieder eine Volks-, Berufs-,
Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung
(Volkszählung 1987) in der Bundesrepublik
Deutschland entsprechend den Empfehlungen der
Vereinten Nationen und einer Richtlinie der Europäi-
schen Gemeinschaft durchgeführt. Sie bildet die
Grundlage für Entscheidungen auf den Gebieten
Wirtschaft s- und Sozialpol iti k, Woh nungswirtschaft ,
Arbeitsmarkt, Umwelt und Bildungswesen.
Die nochmalige Erhebung von Angaben zu einigen
ausgewählten Erhebungsmerkmalen der Volkszäh-
lung ist international üblich, um die Vollständigkeit
und Zuverlässigkeit der Volkszählungsergebnisse
abschätzen zu können. Hierfür ist ein statistischer
Vergleich mit Angaben aus der Volkszählung 1987
erforderlich.

Welche geseEliche Grundlage hat die
Wi ed erh ol u n gs befra g u n g ?
Die Wiederholungsbefragung wird aufgrund von § 1

Abs. 4 des Volkszählungsgesetzes durchgeführt.
Nach § 12 Abs. 3 Volkszählungsgesetz in Verbindung
mit § 15 Bundesstatistikgesetz müssen Personen, die
zur Wiederholungsbefragung herangezogen werden,
die gestellten Fragen wahrheitsgemäß, vollständig
und fristgerecht beantworten. Von dieser Auskunfts-
verpflichtung sind sie auch dann nicht entbunden,
wenn sie Widerspruch einlegen oder Anfechtungs-
klage erheben.

Die Angabe der Telefonnummer im Haushaltsmantel-
bogen der Wiederholungsbefragung erleichtert
Rückfragen und ist freiwillig.

Art und Umfang der Wiederholungsbefra-
gung
Nach dem Volkszählungsgesetz ist die Wiederho-
lungsbefragung bei O,2 o/o der Einwohner möglich;
um die lnanspruchnahme der Bürger möglichst
gering zu halten, wird die Befragung im Bundes-
durchschnitt auf rund O,1 o/o der Einwohner, d.h. ca.
60 000 Bürger beschränkt. Nach einem mathema-
tisch-statistischen Zufallsverfahren werden für die
Wiederholungsbefragung Zählbezirke ausgewählt.
Die in den ausgewählten Zählbezirken lebenden Per-
sonen werden befragt. Die Wiederholungsbefragung
beschränkt sich auf die in § 5 Nr. 1, 3 und 5 Volks-
zählungsgesetz genannten Merkmale.

Um die Vollzähligkeit und Vollständigkeit der Erhe-
bung feststellen zu können, müssen auch die Fragen
an die unter den Nummern 2 und 3 in den Erläuterun-
gen auf der Vorderseite des Haushaltsmantelbogens
genannten Personen gestellt werden (vgl. auch die
Beispiele zu den lfd. Nrn. 2 und 3 im Verzeichnis der
Personen).

Wer ist auskunftspflichtig ?
Auskunftspflichtig zut Wiederholungsbefragung
sind alle in die Auswahl einbezogenen Personen, die
volljährig sind oder als Minderjährige einen eigenen
Haushalt führen. Für andere minderjährige Haus-
haltsmitglieder und Haushaltsmitglieder, die zwar
volljährig sind, aber wegen einer Behinderung nicht
selbst Auskunft geben können, ist jedes andere
Haushaltsmitglied auskunft spflichtig.

E rhebungs- und Hilfsmerkmale
Auch bei der Wiederhotungsbefragung wird zwi-
schen Erhebungsmerkmalen und Hilfsmerkmalen
unterschieden:

- Erhebungsmerkmale, die statistisch ausgewertet
werden, sind im Personenbogen enthalten,

- Hilfsmerkmale, die für die Durchführung der
Wiederholungsbefragung benötigt werden, sind
abschließend in diesem Haushaltsmantelbogen
enthalten.

Aufgabe der laufenden Nummern und Ord-
nungsnummern
Die verwendete ,,Heftnümmer" und die laufende
Nummer der Person dienen der Herstellung des
Haushaltszusammenhangs. Sie enthalten keine über
die Erhebungs-und Hilfsmerkmale hinausgehenden
Angaben.

Wie können die Fragen beanfinrortet und die
Erhehungsvordrucke zurückgegeben wer-
den?
Die Auskunftspflichtigen können die Fragen münd-
lich gegenüber den Zählungsbeauftragten oder
schriftlich beantworten. Sie können die Fragen
gemeinsam mit anderen Haushaltsmitgliedern oder
für sich allein beantworten.
Die ausgefüllten Erhebungsvordrucke können direkt
dem Zählungsbeauftragten - auch im verschlosse-
nen Umschlag - ausgehändigt oder müssen inner-
halb einer Woche per Post an das Statistische
Landesamt übersandt oder dort abgegeben werden.
Die Übermittlung per Post ist portofrei, wenn hierfür
der amtliche Rücksendeumschlag (Volkszählungs-
brief) verwendet wird. Um die Zählung ordnungs-
gemäß durchführen zu können, dürfen die Zähtungs-
beauftragten die Namen der einzelnen Haushalts-
mitglieder einschließlich der nach dem 25. Mai 1987
ausgeschiedenen sowie die Zahl der Personen und
Haushalte in der Wohnung mündlich erfrägen und in
die Erhebungsvordrucke eintragen; angetroffene
Auskunftspflichtige können die Namen der übrigen
Haushaltsmitglieder auch schriftlich mitteilen.

-717 -



Welche Aufgaben haben die Zählungsbeauf-
tragten?
Die bei der Wiederholungsbefragung eingesetzten
Zählungsbeauftragten sind sorgsam ausgewählte
und in Schulungen über ihre Aufgaben, Befugnisse
und fflichten unterwiesene Mitarbeiter der Statisti-
schen Landesämter, die schriftlich verpflichtet wor-
den sind, das Statistikgeheimnis zu wahren und alle
bei der Wiederholungsbefragung gewonnenen lnfor-
mationen auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit
geheimzuhalten.

Sie müssen sich gegenüber den Befragten als
Zählungsbeauftragte ausweisen und - wenn es
gewünscht wird - ihnen bei der Beantwortung der
Fragen behilflich sein und/oder die Erhebungsvor-
drucke nach Angaben der Auskunftspflichtigen aus-
füllen. Die Zählungsbeauftragten werden nicht in der
Nachbarschaft ihrer eigenen Wohnung eingesetzt.

Rechte und Pfliehten der Zählungsbeauftragten sind
in § 1O Volkszählungsgesetz geregelt.

Wie wird das Statistikgeheimnis gewahrt?
Angaben zur Wiederholungsbefragung sind von allen
mit der Durchführung amtlich betrauten Personen
streng geheimzuhalten. Verstöße gegen diesen zen-
tralen Grundsatz der Statistik zum Schutz des Einzel-
nen vor der Offenlegung seiner persönlichen An-
gaben werden strafrechtlich geahndet.

Die Geheimhaltung wird von dem Datenschutzbeauf-
tragten kontrolliert.

Dürten einzelne Angaben weitergegeben
werden?
Angaben aus der Wiederholungsbefragung dienen
ausschließlich dem Zweck, nachträglich Aussagen
über die Vollständigkeit und Oualität der Volkszäh-
lungsergebnisse zu gewinnen. Von den Statistischen
Amtern des Bundes und der Länder werden deshalb
an Dritte keinerlei Einzelangaben weitergegeben.
Jeder kann sicher sein, daß seine persönlichen Anga-
ben weder einer anderen Behörde noch einer privaten
Stelle zugänglich gemacht werden.

Was geschieht mit Name und Anschrift?
Wie bei der Volkszählung am 25. Mai 1987 sind
Name und Anschrift auch bei der Wiederholungs-
befragung erforderlich. Sie werden von den Statisti-
schen Landesämtern, z.B. zur Adressierung von
Schreiben, für Rückfragen, zur Kontrolle, ob die
ausgegebenen Erhebungsvordrucke zurückgesandt
wurden, und für Erinnerungs- und Mahnschreiben
verwendet. Der jeweilige Bearbeitungsstand wiril
festgehalten; z.B. wird vermerkt, ob die Rücksendung
der Erhebungsvordrucke per Post angekündigt
wurde. Für diese Aufgaben können Daten- und Text-
verarbeitungssysteme eingesetzt werden.

Daten der Personen, die ihrer Auskunftspflicht
zur Wiederholungsbefragung nicht nachgekommen
sind, können zur Durchführung von Ordnungswidrig-
keiten- oder Verwaltu ngsvollstreckungsverfahren an
die dafür zuständigen Stellen weitergeleitet werden,
sofern nicht das Statistische Landesamt selbst dafür
zuständig ist.

Der Name ist ferner erforderlich, um für den statisti-
schen Vergleich die Angaben aus der Wieder-
holungsbefragung mit Angaben zur Volkszählung
1987 zusammenführen zu können. Vor der Uber-
nahme der Daten aus der Wiederholungsbefragung
auf maschinelle Datenträger werden die Namen und
Vornamen von den Erhebungsmerkmalen getrennt
und bis zur Vernichtung gesondert aufbewahrt. Vor
dem statistischen Vergleich werden alle Erhebungs-
unterlagen der Wiederholungsbefragung einschl.
Namen und Vornamen vernichtet und alle auf Daten-
träger übernommenen Nummern gelöscht. Der
statistische Vergleich erfolgt daher anonym. Ab-
weichungen gegenüber den Angaben vom 25. Mai
1987, die bei dem Vergleich festgestellt werden,
führen also nicht zur Einleitung eines Bußgeldver-
fahrens.

Die Einhaltung des Statistikgeheimnisses und des
Datenschutzes ist auch in allen Phasen der Wieder-
holungsbefragu ng sichergestellt.
Für weitere Auskünfte oder zusätzliches lnforma-
tionsmaterial wenden Sie sich bitte an lhre(n)
Zählungsbeauftragte(n) oder an lhr Statistisches
Landesamt.
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Anhang Nr. 65

über

1. Januar bis 24. Mai

25. Mai bis 31. Dez.

männlich

weiblich

ledig
verheiratet
verwitwet

geschieden

deutsch
griechisch

italienisch

übrige EG-Staaten
jugoslawisch

türkisch
sonstige/keine

nein
ja

Falls ja:
nein

ja

nein
ja

nein
ja

Bu

O Geburtsangaben a) Geburtsjahr

b) Geburtsmonat

(O Geschlecht

@ Familienstand

(D W"t"tte Staatsangehörigkeit haben Sie?
*

O WlrO von thnen noch eine weitere Wohnung
I (Unterkunft/Zimmer) in der Bundesrepublik

Deutschland einschließlich Berlin (West) bewohnt?

al Fü Verheiratete, die nicht dauemd geüennt leben:
lst die hiesige Wohnung die vorwiegend
benutzte Wohnung der Familie?

bl FOr atle übrigen Personen:
lst die hiesige Wohnung die vorwiegend
bonutzte Wohnung?

Cl Außerdem ftlr Etwerbstätige, Schillerlstudenten :
Gehen Sie vorwiegend von der hiesigen Wohnung
aus zur Arbeit oder Schule/Hochschule?

f Vollzeit (über 36 Std.zr in der Woche)
erwerbstätio 1t IL Teilzeit (bis zu 36 Std,2l in der Woche)

nicht erwerbstätig
1l Auch Landwifte, mithelfende

Familianangehörige,Auszubildende arbeitslos,arbeitsuchend
Soldaten, Zivildienstleistende HaUSffau, HauSmann2l Maßgebend ist die nomaleryeise
in dCr Woche seleistete Aüeitszeit Schüler(in), Student(in)

tr
tr
lu
tr
tr
tr
tr
T
tr
trrf
tr
T

1

2

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

2

3

4

1

2

1

2

3

I

1

1

ur
T
tr
Tn
tr
tru
tr
trn

Zutreffende weiße Felder bitte ausfüllen
oder I ankreuzenl

7 -10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

@ sina si"*
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Heft-Nr.

730 11

Rechtsgru ndlage:

vom 22.1.1987 (BGBI.

Lfd. Nr. der Person

,: i:i:l:lili:. :, Iii i,:i i iii jilii.1'!:i:'::.:. ".:. 
,

.ri:ii t;:r i rrlr ri t, Ji 
I i:i;i;i::.!;l

tiillii!;l ll;:rl,r:, r' rr"r'r';:"'-

§tichtag: 25. Mai 1987

und Gebäude-, Woh-

* ;,i r.;;;.r:' '. li:.. .

i.:.. :' .

'. " -'' 
' .. ' :' ,':t*, 

'i,:': ti;:,t' ' ': 'l'' :

:::,:: -:. :::'::

":'' . "':,-.:: " " ."'' ", ',-,

*or .;i: : ''":,'.

r:.::i;j-i:,r - i..- i I ill,;l i:::l:;
j;:'"" "".i '-:'

*r}$$§*ffi

lM"hr.ra
I Antwortenl

l-agti"n I

*)

i#;iidiiiliffiffiii
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Erläuterungen zum Personenhogen

Zu Frage O: Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Besteht neben der deutschen noch eine weitere Staatsangehörigkeit,
so ist ,,deutsch" zu markieren. Staatenlose oder Personen mit un-
geklärter Staatsangehörigkeit markieren,,sonstige/keine". Zu den

,,übrigen EG-Staaten" gehören Belgien, Dänemark, Frankreich,
Großbritannien und Nordirland, lrland Luxemburg, Niederlande,
Portugal, Spanien.

Zu Frage@: Wird von lhnen noch eineweitereWohnung ...
Unter hiesiger Wohnung ist diejenige Wohnung zu verstehen, f ür die
dieser Personenbogen ausgefüllt wird.

Bei einer werteren Wohnung (Unterkunft/Zimmer) kann es sich auch
um möblierte Zimmer am Arbeits- oder Ausbildungsort handeln.

Für Grundwehrdienstleistende und Wehrübende zählt die Kaserne
nicht als weitere Wohnung. Personen, die auf einem Schiff noch eine
weitere Wohnung oder Unterkunft haben, markieren bei Frage 5

,,nein" (Ausnahme: festverankerte Wohnschif{e).

Für Verheiratete, die nicht dauernd getrennt leben, ist nach dem
Melderecht die vorwiegend benutzte Wohnung der Familie die Haupt-
wohnung. Dies trifft z. B. auf Wochenend- oder Monatspendler bzw.
Arbeitnehmer auf Montage zu. Für alle übrigen Personen (Ledige,
Verwitwete, Geschiedene sowie Verheiratete, die dauernd getrennt
leben) ist nach dem Melderecht die von lhnen selbst vorwiegend
benutzte Wohnung die Hauptwohnung. ln Zweifelsfällen ist die
vorwiegend benutzte Wohnung dort, wo der Schwerpunkt der
Lebensbeziehungen liegt.

Zu Frage @: Sind Sie erwerbstätig, arbeitslos...
Erwerbstätige sind Personen, die in einem Arbeits-/Dienstverhältnis
stehen, selbständig ein Gewerbe betreiben, freiberuflich oder als mit-
helfende Familienangehörige tätig sind. Teilnehmer an Fortbildungs-,
Umschulungs- und Rehabilitationsmaßnahmen mit Arbeitsvertrag
markieren ebenfalls,,erwerbstätig". Ehrenamtliche Tätigkeiten gelten
nicht als Erwerbstätigkeit.

,,Erwerbstätig bis zu 36 Std. in der Woche" wird auch markiert, wenn
nur stundenweise, halbtags oder nur an bestimmten Tagen in der
Woche gearbeitet wird.

Arbeitslose, die sich etwas dazuverdienen, markieren neben ,,arbeits-
los, arbeitsuchend" auch ,,erwerbstätig bis zu 36 Std. in der Woche".

Jugendliche im Berufsgrundbildungsjahr markieren,,nicht erwerbs-
tätig" und,,Schüler(in), Student(in)".
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Wiederholungsbefragung

Haupterhebungs-
Listen-Nr. /
Nr. der lrrlrrl u

tlGmoiodeschlüsrel

lgifre in Orekshtiftl
Nams d6 Haushalls

lagen
nicht

Erheb.-
unter.

voll-
zähli9

N

Volkszählung 1987

Anhang Nr. 66

Wiederholungsbefragung zur

Regionalliste

Gemeinde

Gemeindeteil/Stadtbqirk

Näme der Strsße, Haus-Nrn.

Haupterhebungs-
Listen-Nr. / SST

Nr.derFolsetist. I r r I r r I L-l 8- r5

Gemeindeschlüssel
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Anhang Nr.67
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Anhang Nr. 68

VOLKSZiTHLLJNG 1987

Sehr geehrle Zähletin. sehr geehrter Zählerl
Sie waren in lhrer Funktion als Zählor maBgeblich am arstandekommen der \blkszählung 1987 beteiligt. Daf{lr dankgn wir lhnen. Wr möchten Sie
aber noch um einige ftehrilllgc Auskünlte Obei lhre Errahrungen bei der Durchlührung des ählgeschfies bitten. Sie tragen damit dazu bei, daß
kilnltige Statistiken noch besser vorbereitet werrlen können. Die Auswertung lhres Erfahrungsb€richls ertolgt ano(rym.

Erlahrungen der Zähbrtn/des Zthlers

1. Weviele Haushalte und Arbeitsstätten hattE lhr Arbeitsbezirk?
Falls Sie die genaue ähl nicht mehr wissen. geben Sle bitte die ungefähre Zahl an.

Tragen Sie bitlc ieweilr dic Anzahl ein

2. Ungefähr wieviel Prozent der Haushalte und Arbeitsstätten konnten Sie

Tragen Sie bitte jeweils dle Prozcntsahl ein

3. Unabhängig von der Tahlder Haushalte und Arbeitsstätten, die Sie gezählt haben.
Um welchen Gebäudetyp handelte es sich überwiegend in lhrem Arbeitsbezirk?
Waren das...

Haushalte
Arbeitsstänen

p€rsönlich erreichen ca
persönlich nicht erreichen ce

%

%

4a) Ungefähr wieviel Prozent der von lhnen erreichten Haushalte und Arbeitsstätten
haben lhnen gegenrJber endgültig erklärt, daß alle oder einzelne Auskunftspflichtige
zur Teilnahme an der Volksählung 1987 nicht bereit sind?

Tragen Sle bitte für Haushalte und Aröeitsstätten anslmmcn dic ftozcotsahl ein

4b) Was war lhnen gegenüber die am meisten genannte Begrtlndung für die \ßrweigerung der Teilnahme?

Bitte nur eln Klstchen ankcuzco
Zweitel am Nutren der Zählung
Zweifel am OatenschuoJstatistikgeheimnis
MiBtrauen gegenüber dem Zähler
MiStrauen gegenüber Behagungen - jeglicher Art

- von amtlicher Seito
Sonstige, am meisten genannte Begr0ndung?

Bittc noücrcn

4c) Wie war das Befragungsklima bei den Auskunftspflichtigen, die zur Teilnahme bereit waren?
Ungelähr wieviel Prozent waren der Volkszählung gegenüber. . .

Tragen Sic bitteiewells dlc ProzcnEahl ein eher positiv eingestellt
eher negativ eingestellt

5a) lMe häufig haben Auskunftspllichtige von lhnen zusätzliche lntormationen über die Volkszählun9 verlangt?

Bitt. nur cin Klstchcn .nl(resr.n

Bitle nur eins der beiden
Kästchen markleren

Trifft die zweite Antwort zu, keuzen Sie
bitte, falls zubeffend, eine der beiden
letzten Kategorien an

aiberwiegend Ein- und Zweifamilienhäuser
tlberwiegend Mehrfamilienhäuser
(drei und mehr Familien)

nur ein Großgebäude
mehrere Großgebäude

100 06

trn
Itr

ca %

%
0h

r00 %

llll) ait "weiter bei
Frage 5

- Eswaren
alle bereit.

= ander
Zählung

- teilzu-

ieaP*
wcitcr mit
Fragc {c

ca
ca
Eli;

sehr häulig
häulig

manchmal
selten

nie
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5b) Was waren die am meisten verlangten lnformationen?

Bittc nur ein Kästchen ankreuzen lnformation zur Notwendigkeit und zum Zweck der Zählung

lnformation zu einzelnen Fragen oder zu Fragenkomplexen
lnlormationen zum Datenschutz und zum Statistikgeheimnis
lnlormationen zur Möglichkeit cter Nutzung bereits vornandener Dateien

Sonstige, am meisten verlangte lnformation?

Bitto notieren

6. Konnten Sie feststellen, ob die Auskunfspflichtigen Schwierigkeiten
bei der Beantrrvortung von Fragen in den Fragebogen hatten?

IIIT

nein Illll]s6

7. Wie häufig wurden Sie um die Mithilfe beim Ausfüllen der Fragebogen gebeten?
Bltte nur ein Kästchen ankreuz.n

Itagen Sie bitte leweils die
Prozentzahl ein

PD
Noüoren Sie bltte bei welcten Fragcn,wenn mtiglidr untcrAngab. der Fr.gcnummcr, Sic Schwierigkeitcn {
iesBtollen konnt n
WbhnungsboEcn

Wohnungsangaben

weiter bci
Frage 7

Gebäudeangaben

Personenbogen

Arboitsstättenbogen

sehr häufig
häulig

manchmal
selten

nie

8. Ungefähr wieviel Prozent der Haushalte und Arbeitsstätten in lhrem Arbeitsbezirk entschieden sich für die
folgenden Rückgaben?

Ofiene Rückgab€ der Fragebogen an den Zähler ca

Rilckgabe der Fragebogen in verschlossenem Umschlag ür den Zähler ca

Postalischer Rücl$/ersand ba. direkte Rückgabe <ler Fragebogen
an clie Erhebungsstelle @

100 %

9. War die Namenliste für Sie eine brauchbare Arbeits- und Orientierungshilfe? i" Ellllleitt"
nein ll

V

reibrbei
Fr4e 10

Warum nicht?

Bitte notieren

10. Hatten Sie Schwierigkeiten beim Ausfrlllen der Adressenliste? nein Illllle'ü"
rveitcr bci
Frags 11

Welche?

Bitte notieren

11. Ergaben sich besondere Probleme in lhrem Arbeitsbezirk bei der Durchfilhrung der Zählung? nein [-lllll] att
wcit r b.i
Fragc 12

Welche?

Bittc notieren

%

%

%

i_.]!l

V
ia

T
V

ia

12. Angaben zu lhrer Person
Gcschlecfit männlich weiblich !

Altcr:
uätäies.lan.e iJ zsbisunter3sJahro ! 35bisunter4s.lanre I 45bisunter60.lanre f 60undmehrJanre !

VIELEN DANK FÜR IHRE MTTARBEITI
-724-
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